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1. Uebersicht Ober die Verhandlungen - Resume des deliberations 

01.085 s Anneereform XXI und Revision 
Mllltlrgesetzgebu ng 
Botschaft vom 24. Oktober 2001 zur Armeereform XXI und 
zur Revision der Militärgesetzgebung (BBI 2002 858) 

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission 
Siehe Geschäft 02.3215 Mo. SiK-NR (01.065) 

1. Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung 
(Militärgesetz, MG) 
13.03.2002 Ständerat. Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
19.08.2002 Nationalrat. Abweichend. 
18.09.2002 Ständerat. Abweichend. 
25.09.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
04.10.2002 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
04.10.2002 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

2. Bundesbeschluss über die Verwaltung der Armee (BVA) 
13.03.2002 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
19.06.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
04.10.2002 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
04.10.2002 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

3. Verordnung der Bundesversammlung über die 
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) 
13.03.2002 Ständerat. Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
19.08.2002 Nationalrat. Abweichend. 
25.09.2002 Nationalrat. Abweichend. 
01.10.2002 Ständerat. Abweichend. 
02.10.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
04.10.2002 Ständerat. Die Verordnung der 
Bundesversammlung wird in der Schlussabstimmung 

• angenommen. 
04.10.2002 Nationalrat. Die Verordnung der 
Bundesversammlung 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

4. Bundesgesetz über den Wehrpflichtersatz (WPEG) 
13.03.2002 Ständerat. Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
04.10.2002 Ständerat. Das Bundesgesetz wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
04.10.2002 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmuna anaenommen. 

01.075 s Konzeption der Annee XXI {Armeeleltblld 
XXI). Bericht 
Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über 
die Konzeption der Armee XXI (Armeeleitbild XXI) (BBI 
2002 967) 

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission 

12.03.2002 Ständerat. Vom Bericht wird Kenntnis 
genommen. 
10.08.2002 Nationalrat. Vom Bericht wird Kenntnis 
aenommen. 

01.085 e Refonne Armee XXI et revislon de la 
leglslatlon militalre 
Message du 24 octobre 2001 sur la reforme Armee XXI et 
sur la revision de la legislation militaire (FF 2002 816) 

CN/CE Commission de la politique de securite 
Voir objet 02.3215 Mo. CPS•CN (01.065) 

1. Loi federale sur l'armee et l'administration militaire 
(LAAM) 
13.03.2002 Conseil des Etats. Decislon modifiant le 
projet du Conseil federal. 
19.08.2002 Consell national. Divergences. 
18.09.2002 Consell des Etats. Divergences. 
26.09.2002 Conseil national. Adhesion. 
04.10.2002 Conseil des Etats. La loi est adoptee en 
votation finale. 
04.10.2002 Conseil national. La lol est adoptee en 
votation finale. 

2. Arrete federal concemant l'administration de l'armee 
(AFAA) 
13.03.2002 Conseil des Etats. Decision conforme au 
projet du Conseil federal. 
19.08.2002 Conseil national. Adhäsion. 
04.10.2002 Conseil des Etats. L'arräte est adopte en 
votation finale. 
04.10.2002 Conseil national. L'arräte est adopte en 
votation finale. 

3. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisation 
de l'arrnee (Organisation de l'armee, OOrgA) 

. 13.03.2002 Conseil des Etats. Decision modlfiant le 
· projet du Conseil federal. 

19.06.2002 Conseil national. Divergences. 
26.09.2002 Conseil national. Divergences. 
01.10.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
02.10.2002 Conseil national. Adhesion. 
04.10.2002 Conseil des Etats. L'ordonnance de 
!'Assemblee federale est adoptee en votation finale. 
04.10.2002 Conseil national. L'ordonnance de 
!'Assemblee federale est adoptee en votation finale. 

4. Loi federale sur la taxe d'exemption de l'obligation de 
servir (L TEO) 
13.03.2002 Conseil des Etats. Decision modifiant le 
projet du Conseil federal. 
19.06.2002 Consell national. Adhesion. 
04.10.2002 Consell des Etats. La loi est adoptee en 
votation finale. 
04.10.2002 Conseil national. La loi est adoptee en 
votation finale. 

01.075 e Conception de l'Annee XXI (Plan dlrecteur de 
l'Annee XXI). Rapport 
Rapport du Conseil federal a !'Assemblee federale sur la 
conception de l'Armee XXI (Plan directeur de l'Armee XXI) 
(FF 2002 926) 

CN/CE Commission de /a politique de securite 

12.03.2002 Conseil des Etats. Pris acta du rapport. 
10.08.2002 Conseil national. Pris acta du rapport. 
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01.065 Armeereform XXI und Revision Militärgesetzgebung 
Botschaft vom 24. Oktober 2001 zur Anneereform XXI und zur Revision der Militärgesetzgebung (BBI 
2002 858) 

Ausgangslage 

Auslöser für die vorliegende Anneereform ist die geänderte sicherheitspolitische Lage. Gleichzeitig 
wird die Reform benützt, um gesellschaftliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 
Dazu kommen einige Punkte, die auf Grund der Erfahrungen mit der Armee 95 korrigiert werden 
sollen. Dies alles führt zur Konzeption einer wesentlich kleineren Armee. Die Bestandesreduktion soll 
mit einer Herabsetzung des Dienstpflichtalters erreicht werden. Damit bleibt das in der 
Bundesverfassung verankerte Milizprinzip gewahrt. 
Um die Ausbildung zu verbessern, soll die Rekrutenschule verlängert werden. Zudem sollen die 
Wiederholungskurse wieder im Einjahres-Rhythmus stattfinden. Eingeführt wird die Möglichkeit, die 
Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung zu erfüllen (Durchdiener). Diese Form der Dienstleistung 
soll nur dort Anwendung finden, wo ein entsprechender Bedarf der Armee besteht; sie kann von den 
Pflichtigen freiwillig gewählt werden. Gradstrukturen und militärische Laufbahnen sollen attraktiver 
ausgestaltet werden. 
Eine hohe Flexibilität soll bei den Strukturen der Armee erreicht werden. Ihre Teile sollen 
bedürfnisgerecht in Modulen eingesetzt werden können. Die Verkleinerung der Armee führt dazu, dass 
die kantonalen Truppen abgeschafft werden müssen. Die Kantone erhalten im Gegenzug neue 
Befugnisse bei der Kontrollführung. Die skizzierte Armeereform hat zwar tiefgreifenden Charakter, die 
bestehende Flexibilität der Militärgesetzgebung führt aber dazu, dass umfangmässig keine grösseren 
Revisionen nötig sind. Viele Reformpunkte - wie etwa die Obergrenze der Dienstleistungspflicht, die 
Dauer der Rekrutenschule oder die Anneeführung - können im Rahmen des geltenden Gesetzes auf 
Verordnungsstufe umgesetzt werden. Daher bildet die Darstellung des Reformkonzeptes im 
Armeeleitbild, das dem Parlament gleichzeitig unterbreitet wird, eine notwendige Ergänzung zur 
vorliegenden Botschaft, die sich auf die Änderungen von Erlassen des Parlaments beschränkt. 
Zusätzlich soll das Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe geändert werden. Dabei geht es 
um eine Anpassung des Abgabemasses an die verkürzte Militärdienstpflicht, aber auch um die 
Angleichung des Veranlagungs- und Bezugsverfahrens an die in Bund und Kantonen eingeführte 
Postnumerando-Besteuerung. 

Verhandlungen 
Vorlage 1 
Bundesgesetz Ober die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) 
13.03.2002 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2002 NR Abweichend. 
18.09.2002 SR Abweichend. 
25.09.2002 NR Zustimmung. 
04.10.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (41 :0) 
04.10.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (112:37) 

Vorlage 2 
Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee (BVA) 
13.03.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2002 NR Zustimmung. 
04.10.2002 SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (41 :0) 
04.10.2002 NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

(143:12) 

Vorlage 3 
Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) 
13.03.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2002 NR Abweichend. 
25.09.2002 NR Abweichend. 
01.10.2002 SR Abweichend 
02.10.2002 NR Zustimmung 
04.10.2002 SR Die Verordnung der Bundesversammlung wird in der Schlussabstimmung 

angenommen. (41 :0) 
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04.10.2002 NR Die Verordnung der Bundesversammlung wird in der Schlussabstimmung 
Angenommen. (109:32) 

Vorlage4 
Bundesgesetz über den Wehrpflichtersatz (WPEG) 
13.03.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2002 NR Zustimmung. 
04.10.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (45:9) 
04.10.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (125:35) 

Im Ständerat trat niemand grundsätzlich gegen das neue Armeeleitbild an. In der Eintretensdebatte 
bezeichneten bürgerliche Vertreter den tiefgreifenden Umbau der Armee als notwendig und zwingend. 
Von mehren Seiten wurde Bundesrat Samuel Schmid gelobt, die Reform mit seiner Gesprächs- und 
Kompromissbereitschaft gerettet zu haben. Kritisiert wurden diejenigen der Armeeführung, welche die 
Reform konzipiert haben. Mehrere Kommissionsmitglieder machten mehr als deutlich, dass sie mit 
den forschen Armeeplanern grosse Mühe gehabt hatten. Es wurden auch Bedenken geäussert 
gegenüber einer schleichenden Annäherung an die Nato, die sich auch im neuen Armeeleitbild und in 
den vorgeschlagenen Strukturen der Armee XXI widerspiegle. Um Gegensteuer zu geben, empfahl 
Carlo Schmid (C, Al) das von der Kommission entwickelte Führungsmodell. Statt zentrale 
Führungsstäbe, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, seien drei oder vier regional verankerte 
Divisionsstäbe zu schaffen. Kernpunkt der Eintretensdebatte war auch die Frage der Dauer der 
Rekrutenschule. Bundesrat Samuel Schmid relativierte seinen Antrag auf 21 Wochen mit dem 
Hinweis, dass diese Maximaldauer für viele Truppengattungen nicht ausgeschöpft werden solle und für 
etliche Truppengattungen mit geringerem Ausbildungsbedarf bloss 18-wöchige Rekrutenschulen 
geplant seien. Kommissionspräsident Hans Hess (R, OW) verteidigte den Antrag der Kommission für 
18 Wochen mit dem Argument, dass eine längere Dauer für die betroffenen jungen Männer 
unverständlich und abschreckend wäre. Vor dem schrumpfenden Wehrwillen warnten auch andere 
Redner in der Debatte, ebenso vor einem Bedeutungsverlust der Miliz und einem Mangel an 
professionellen Ausbildern. Eintreten auf die Vorlage war schliesslich unbestritten. 
Ein erster Kernpunkt der Detailberatung war die Frage der Durchdiener. Die Kommissionsmehrheit 
beantragte aus Rücksicht auf die traditionellen Miliztruppen eine Beschränkung auf 1 O Prozent eines 
Rekrutenjahrgangs, was bis zu 2600 Durchdiener ausmacht. Eine Kommissionsminderheit Peter Bieri 
(C, ZG) beantragte jedoch, dass 15 Prozent oder bis zu 3900 Durchdiener pro Jahrgang ihre 
Dienstpflicht am Stück erfüllen können. Der Bundesrat hatte ursprünglich 20 Prozent beantragt, 
Bundesrat Samuel Schmid erklärte sich jedoch bereit der Minderheit zu folgen. Mit 24 zu 17 Stimmen 
wurde der Antrag der Kommissionsminderheit angenommen. 
Mit 29 zu 3 Stimmen und gegen den Willen von Bundesrat Samuel Schmid verankerte der Ständerat 
überaus klar eine Bestimmung im Militärgesetz, die dem Parlament das letzte Wort bei der 
Verschiebung von Armeeteilen in andere Departements verschafft. Carlo Schmid (Al, C) wollte damit 
eine Signal gegen Ideen für eine, auch aus Kräften des Festungswachtkorps gebildeten Bundespolizei 
setzen. 
Der Vorschlag der Kommission im Militärgesetz finanzielle Beiträge an Armeemuseen zu ermöglichen 
wurde vom Rat mit 15 zu 14 Stimmen abgelehnt. Dies nachdem Bundesrat Samuel Schmid die 
unentgeltliche Abgabe von Armeematerial an private Museumsinitiativen zugesichert hatte. 
Zu einer weiteren Diskussion führte auch die Frage der Führungsstrukturen der Armee. Der Bundesrat 
schlug zentrale Führungsstäbe und die Kommission beantragte die Einsetzung von Divisionsstäben. 
Strittig war im Rat nur, ob drei (Antrag der Kommissionsminderheit) oder vier (Antrag der 
Kommissionsmehrheit) Divisionsstäbe eingesetzt werden sollten. Mit 28 zu 1 O Stimmen folgte der Rat 
der Mehrheit der Kommission und setzte damit ein Zeichen für eine stärkere regionale Verankerung 
der Armee XXI. 
Wie bereits in der Eintretensdebatte führte auch in der Detailberatung die Frage der Dauer der 
Rekrutenschule zu einer längeren Diskussion. Kommissionspräsident Hans Hass (R, OW) beantragte 
im Namen der Kommission die Dauer von 18 Wochen. Hans-Rudolf Merz unterstützte den 
Kommissionsantrag mit der Begründung, dass schon während des Kalten Krieges 17 AS-Wochen 
genügt hätten. Die betroffenen Jungen und die Wirtschaft würden es kaum begreifen, wenn nun ohne 
kriegerische Bedrohung plötzlich eine Verlängerung verlangt werde. Eine Kommissionsminderheit 
Peter Bieri (C, ZG) beantragte als Kompromiss zum Antrag des Bundesrates eine RS von maximal 20 
Wochen, die vorab von Studenten in zwei Teilen absolviert und für Truppengattungen mit geringerem 
Ausbildungsbedarf verkürzt werden könnte. Bundesrat Samuel Schmid unterstützte den Antrag der 
Kommissionsminderheit mit dem Versprechen, dass diese Höchstdauer für etliche Truppengattungen 
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und etwa ein Drittel der Rekruten nicht ausgeschöpft werden masste. Mit 18 zu 17 Stimmen stimmte 
der Rat schliesslich der Mehrheit (18 Wochen) zu. 

Im Nationalrat war das Eintreten auf die Vorlagen ebenfalls unbestritten, jedoch verlangten Anträge 
von links und rechts die R0ckweisung an den Bundesrat. Eine Minderheit Barbara Haering (S, ZH) 
wollte eine kleine professionelle Armee für friedensunterstützende Einsätze und die Kosten für die 
Armee XXI auf 2,5 bis 3 Milliarden Franken beschränken. Der Antrag der Minderheit Ulrich SchlOer (V, 
ZH) wollte ein Konzept, das vermehr auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ausgerichtet ist und 
ein Antrag Alexander J. Baumann (V, TG) wollte den Bundesrat beauftragen, ein neues Projekt zu 
bringen, das die Miliz nicht marginalisiert, sondern dieser Einblick und Mitwirkung in allen 
entscheidenden Führungsvorgängen gewährt. Nachdem Ulrich Schlüer (V, ZH) seinen Antrag 
zurückzog, wurden die verbleibenden Rückweisungsanträge deutlich abgelehnt. In der 
Eintretensdebatte hatten die Kommissionssprecher auf darauf hingewiesen, dass der tiefgreifende 
Umbau des Wehrwesens unumgänglich sei, denn die bestehende Armee 95 könne die 
verfassungsmässigen Aufträge nicht mehr erfüllen. Die massive Reduktion der Mannschaftsbestände 
war im Rat weitgehend unbestritten. Bundesrat Samuel Schmid wies auf die Krisensituation bei den 
den Milizkadem der Armee 95 hin zudem seien die Mittel der Armee In den letzen 12 Jahren um ein 
Drittel gekürzt worden, was nicht ohne Spuren vorbei gehe. Im Namen des Bundesrates bekannte er 
sich nochmals ausdrücklich zum Milizsystem. 
In der Detailberatung beantragte eine Minderheit Femand Cuche (G, NE) Schiessübungen nicht mehr 
obligatorisch durchzuführen. Mit 87 zu 38 Stimmen wurde dieser Antrag jedoch abgelehnt. Mit 61 zu 
17 Stimmen wurde ein Antrag von Pia Hollenstein (G, SG) abgelehnt, vom Militärdienst analog zum 
Spitalpersonal auch zu dispensieren, wer zu Hause in der Betreuung von Kindern und 
Pflegebedürftigen unentbehrlich ist. Mit 76 zu 9 Stimmen wurde auch die Forderung von Franziska 
Teuscher (G, BE) abgelehnt, die Frauen nicht zu den kantonalen Orientierungsabenden einzuladen. 
Mit 65 zu 30 Stimmen verwarf der Rat den Versuch von Pia Hollenstein (G, SG), den Zwang zum 
Weitermachen zu streichen. Auch Anträge von rechts wurden abgelehnt Mit 102 zu 23 Stimmen 
sprach sich der Rat gegen den Antrag der Minderheit Ulrich Schlüer {V, ZH) aus, die Abwehr 
militärischer und terroristischer Bedrohungen ausdrücklich zum Armeeauftrag zu erklären. Der 
ebenfalls von zahlreichen Sozialdemokraten unterstützte Antrag der Minderheit Schlüer, Hilfseinsätze 
der Armee für Sport- und Kulturanlässe zu verbieten, wurde vom Rat mit 91 zu 46 Stimmen abgelehnt. 
Ebenso verworfen wurden der von der Minderheit Schlüer geforderte Sicherheitsdienst, mit welchem 
präventiv der Terrorismusgefahr begegnet werden könne und der von der Minderheit Valerie Garbani 
{S, NE)geforderte Assistenzdienst für Katastrophenhilfe im Ausland. 
Anders als der Ständerat beschloss der Nationalrat mit 93 zu 52 Stimmen die Festlegung der Dauer 
der Rekrutenschule dem Bundesrat zu überlassen. In der Verordnung der Bundesversammlung folgte 
der Rat der Minderheit Jakob Freund (V, AR), die die Dauer für die verschiedenen Truppengattungen 
zwischen 18 und 21 Wochen festlegt. Bel der Frage der Durchdiener entschied sich der Natioanlrat für 
die Mehrheit der Kommission und damit mit einer zusätzlichen Präzisierung für die Fassung des 
Ständerates, welche den Anteil Durchdiener auf 15% festlegt. 
In der Frage der Verschiebung von Armeeteilen in andere Departemente schloss sich der Nationalrat 
mit 101 zu 26 Stimmen der Minderheit Boris Banga (S, SO) und damit dem Ständerat an, womit das 
Parlament darüber zu entscheiden hat. 
Mit 145 zu 4 Stimmen beschloss der Rat den strategischen Nachrichtendienst entgegen dem Willen 
des Bundesrates künftig direkt dem Chef des VBS zu unterstellen. Bürgerliche Redner machten klar, 
dass sie mit der Direktunterstellung auch ein Zeichen für die Aufwertung des Nachrichtendienstes 
setzen wollte. Mit 101 zu 51 Stimmen stimmte der Nationalrat auch der neuen Bestimmung zu, wonach 
der Nachrichtendienst künftig Informationen Ober Personen in der Schweiz, die er beim Aushorchen 
von Satellitenkommunikation gewinnt, an das Bundesamt für Polizei weiterleiten darf. 
Mit 104 zu 69 Stimmen hielt der Nationalrat an der Regel fest, dass die Armeeangehörigen ihr 
Sturmgewehr mit nach Hause nehmen. Mit 91 zu 83 Stimmen lehnte er auch einen Antrag von Jean
Claude Vaudroz (C, GE) ab, der die Aufbewahrung der versiegelten Munition zu Hause abschaffen 
wollte. 
Bei der Frage der Zusammensetzung der Armee folgte der Nationalrat mit 131 zu 24 Stimmen dem 
Bundesrat und dem Ständerat, womit die Armee in 140 000 Aktive und 80000 Reservisten aufgeteilt 
wird. Eine Minderheit Schlüer hatte einen Bestand von 220 000 Aktiven ohne Reserve beantragt, um 
effektive und nicht fiktive Bestände zu haben. 
Bei der regionalen Verankerung der Armee wollte eine Minderheit Edi Engelberger (R, NW) dem 
Ständerat entgegenkommen und forderte vier Führungsstäbe der Territorialregionen. Mit 94 zu 73 
Stimmen lehnte dies der Rat jedoch ab. Gegen den Willen des Bundesrates schaffte der Nationalrat 
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aber eine weitere Führungsebene, indem er für Hilfseinsätze Territorialstäbe in der zentralen 
Einsatzführung forderte. 
Der Ständerat konnte in der Differenzbereinigung nur einen Teil der Differenzen ausräumen . Einig 
war sich der Rat über die Dauer der Rekrutenschule: Sie soll je nach Truppengattung 18 oder 21 
Wochen dauern. Ein Antrag von Hans Fünfschilling (R, BL), die AS-Dauer auf 18 Wochen 
festzusetzen, wurde mit 24 zu 17 Stimmen abgelehnt. Bel der Frage der Durchdiener folgte der Rat 
mit 28 zu 10 der Minderheit Michel Beguelin (S, VD), welche die Möglichkeit einer speziellen 
Durchdiener- Rekrutenschule verlangte. Bundesrat Samuel Schmid konnte den Rat davon 
überzeugen, dass bei den Infanteristen eine spezielle Durchdiener-Rekrutenschule unerlässlich sei, 
um sofort einsatzfähige Truppen bereitstellen zu können. Die wichtigste Differenz betraf die Frage der 
Armeeorganisation. Der Ständerat hielt hielt mit 28 zu 9 Stimmen an seinem Beschluss fest, dass die 
vier lnfanteriebrigaden, die drei Gebirgsbrigaden und die zwei Panzerbrigaden des Heeres von drei 
Divisionsstäben geführt werden. 
Bel der verbleibenden wichtigsten Differenz betreffend die Armeeorganisation beschloss der 
Nationalrat mit 98 zu 43 einen Kompromissvorschlag und folgte damit der Kommissionsmehrheit. 
Eine Kommissionsminderheit Barbara Haering (S, ZH) wollte am ursprünglichen Beschluss für eine 
zentrale Führung der Armee festhalten. Der Vorschlag der Kommissionsmehrheit sieht vor, dass vier 
Stäbe der Territorialregionen und nicht der Divisionsstäbe Armee-Einsätze führen sollen. Bei den 
übrigen geringfügigen Differenzen folgte der Nationalrat dem Ständerat. 
Der Ständerat schloss sich bei der Armeeorganisation dem Nationalrat an, beschloss jedoch noch 
zusätzlich einen neuen Absatz, der die Führung der Armee beim Einsatz regelt. 
Der Nationalrat schloss sich bei dieser letzten Differenz dem Ständerat an. 

01.075 Konzeption der Armee XXI (Armeeleitbild XXI). Bericht 
Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Konzeption der Armee XXI 
(Armeeleitbild XXI) (BBI 2002 967) 

Ausgangslage 

Unter der Bezeichnung Schweizerische Armee XXI ist ein tief greifender Umbau unseres Wehrwesens 
in Angriff genommen worden. Damit wird die Fähigkeit der Armee sichergestellt, einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherheit der Schweiz, zum Schutz ihrer Bevölkerung und zur Stabilität ihres strategischen 
Umfeldes zu leisten. 
Die Reform ist nötig, weil mit der bestehenden Armee diese Aufträge nicht optimal erfüllt werden 
können. 
Grundlage für die Erarbeitung dieses Armeeleitbildes ist die Bundesverfassung. 
Dieses Armeeleitbild zeigt, wie die Armee ihren im Bericht des Bundesrates an die 
Bundesversammlung Ober die Sicherheitspolitik der Schweiz («Sicherheit durch Kooperation», SIPOL 
B 2000) vom 7. Juni 1999 näher definierten Auftrag erfüllen soll und gibt die entsprechende 
Organisation vor. 
Parallel zur Armeereform wird die zivile Zusammenarbeit bei Katastrophen und Notlagen im Rahmen 
des Projektes BevO/kerungsschutz erarbeitet. 
Das Armeeleitbild wurde der Bundesversammlung gleichzeitig mit der Botschaft zur Armeereform XXI 
und zur Revision der Militärgesetzgebung vorgelegt. Darin wird der Inhalt des Armeeleitbildes auf 
Gesetzesstufe konkretisiert und rechtlich umgesetzt. 

Verhandlungen 
12.03.2002 SR 
10.06.2002 NR 

Vom Bericht wird Kenntnis genommen. 
Vom Bericht wird Kenntnis genommen. 

Siehe Geschäft 01.065 

• 
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01.065 Reforme Armee XXI et revision de la legislation militaire 
Message du 24 octobre 2001 sur la reforme Armee XXI et sur la revision de la legislation militaire (FF 
2002 816) 

Situation initiale 

La necessite de la reforme de l'armee decoule des changements qui sont intervenus dans le domaine 
de la securite. Elle est egalement l'occasion de proceder a des adaptations repondant a des imperatifs 
sociaux et financiers ainsi qu'a des modifications decoulant des experiences faites dans le cadre de 
l'armee95. 
D'ou la conception d'une armee nettement plus reduite. La dlminution des effectifs se fera par un 
abaissement de la limite d'äge pour l'obllgation de servir. Le principe de l'armee de millce tel qu'il est 
dans la Constltution sera ainsi respecte. 
Afin d'ameliorer l'instruction, l'ecole de recrues sera allongee. Les cours de repetition seront a nouveau 
accomplis selon un rythme annuel. La duree totale des services d'instructlon pourra, par ailleurs, etre 
accomplie sans Interruption (militaires en service long). On ne recourra a cette forme de 
l'accomplissement du service que lorsqu'elle repondra a un besoin de l'armee; la personne astreinte 
optera librement pour un tel regime. Les structures des grades et les carrieres militaires ont en outre 
ete revues pour rehausser leur interet. 
La presente reforme confere aux structures de l'armee une grande souplesse. Ses elements pourront 
etre engages par modules en fonction des besoins. La reduction de l'armee entraine la suppression 
des troupes cantonales. Les cantons obtiendront en revanche de nouvelles competences en matiere 
de tenue des contröles. La reforme de l'armee esquissee ci-dessus implique certes d'importants 
changements. La legislation militaire en vigueur est cependant suffisamment souple pour qu'il ne faille 
pas preceder a des revisions de grande envergure au niveau legislatlf. Ainsi, de nombreux points de la 
reforme - comme par exemple la limite d'äge superieure pour l'obligation servir, la duree de l'ecole de 
recrues ou la conduite de l'armee - pourront etre introduits par vole d'ordonnance. C'est pourquoi 
l'expose de la conception de la reforme figurant dans le plan directeur de l'armee, qui est soumis 
simultanement au Parlament, represente un complement necessaire au present message qui se bome 
a presenter les modifications de certains actes legislatifs. Subsequemment, la loi federale sur la taxe 
d'exemption de l'obligation de servir a egalement ete revue, ce qui se tradult par une adaptation du 
taux de la taxe a la reduction du service militaire et par un a]ustement de la procedure de taxation et 
de perception a l'imposition postnumerando adoptee par la Confederation et les cantons. 

Deliberations 
Projet 1 
Loi federale sur l'armee et l'administration militaire (LAAM) 
13-03-2002 CE Decision conforme au projet du Conseil federal. 
19-06-2002 CN Divergences. 
18-09-2002 CE Divergences. 
25-09-2002 CN Adhesion. 
04-10-2002 CE La loi est adoptee en votation finale. (41 : 0) 
04-10-2002 CN La loi est adoptee en votation finale. (112: 37) 

Projet2 
Arrete federal concemant l'administration de l'armee (AFAA) 
13-03-2002 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
19-06-2002 CN Adhesion. 
04-10-2002 CE L'arräte est adopte en votation finale. (41 : 0) 
04-10-2002 CN L'arrete est adopte en votation finale. (143: 12) 

Projet 3 
Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisation de l'armee (Organisation de l'armee, 
OOrgA) 
13-03-2002 
19-06-2002 
25-09-2002 
01-10-2002 
02-10-2002 
04-10-2002 

CE 
CN 
CN 
CE 
CN 
CE 

Decision modifiant le pro]et du Conseil federal. 
Divergences. 
Divergences. 
Divergences. 
Adhesion. 
L'ordonnance de !'Assemblee federale est adoptee en votation finale. (41 : 0) 
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04-10-2002 CN L'ordonnance de l'Assemblee federale est adoptee en votation finale. 
(109: 32) 

Projet4 
Loi federale sur la taxe d'exemption de l'obligatlon de servir (L TEO) 
13-03-2002 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
19-06-2002 CN Adhesion. 
04-10-2002 CE La loi est adoptee en votation finale. (45: 0) 
04-10-2002 CN La loi est adoptee en votation finale. 125 : 35) 

Au Conseil des Etats, aucune voix ne s'est elevee contre le nouveau plan directeur de l'armee. Dans 
le debat d'entree en matiere, les representants des partis bourgeois ont souligne combien la 
restructuratlon en profondeur de l'armee etait necessaire et imperative. Le conseiller federal Samuel 
Schmida ete felicite par plusieurs orateurs pour avoir sauve la reforme en se montrant ouvert au 
dialogue et au compromis. Las critiques ont ete formulees a l'encontre des cadres de l'armee qui ont 
conc;u la reforme : plusieurs membres de la commisslon ont clairement fait sentir qu'ils avaient 
eprouve quelques dlfficultes devant le zele de certains lnterlocuteurs de l'armee. Des apprehensions 
ont ete exprimees quant a un rapprochement dlssimule avec l'OT AN, ce que font ressortir, a leurs 
yeux, le nouveau plan dlrecteur et les structures d'Armee XXI proposes. Pour contrer cette tendance, 
Carlo Schmid (C, Al) a recommande le modele de directlon mis au point par la commlsslon : a la place 
d'etats-majors de directlon centraux, comme le propose le Conseil federal, il convlendrait de creer trois 
ou quatre etats-majors de division implantees dans les reglons. L'autre point fort de l'entree en matiere 
etait la questlon de la duree de l'ecole de recrues. Le conseiller federal a tempere sa propositlon de la 
faire passer a 21 semaines en soulignant que le temps disponible pour certalnes armes n'etait jamais 
pleinement utllise et que la formation prevue pour les armes necessitant moins de formation ne serait 
que de 18 semaines. Le president de la commission Hans Hess (R, OW) a defendu la proposition de 
la commission en faveur de 18 semaines en faisant valoir qu'une duree plus longue ne serait pas 
comprise et qu'elle dissuaderait les tutures recrues. D'autres orateurs ont egalement attire l'attentlon 
sur le danger que represente la desaffection generale pour l'armee, la diminution du röle de l'armee de 
mifice et le manque d'instructeurs professionnels. Mais l'entree en matiere a finalement ete acceptee. 
Le premier des points essentiels souleve au cours de l'examen par article portait sur les recrues 
effectuant le service de formation sans interruption (servlce long). La majorite de la commission a 
propose, par consideration pour les troupes traditionnelles, une limltation du nombre de militaires 
concemes a 10% d'une volee, ce qui correspond a un chlffre pouvant attelndre 2600 personnes en 
service long. Une minorite, menee par Peter Bieri (C, ZG), a propose que la proportion soit portee a 
15%, ce qui augmenterait le nombre a 3900 recrues. Le Conseil tederal avait lnitialement propose 
20%, mais le conseiller federal Samuel Schmid avait accepte de suivre la minorite. Par 24 voix contre 
17, le Conseil des Etats a accepte ladite proposition de la minorite. 
Par 29 voix contre 3, et contre l'avis du conseiller federal Samuel Schmid, le Conseil des Etats a fait 
figurer tres clairement dans le texte de loi une disposltion requerant l'approbation de !'Assemblee 
federale dans toutes las questions de subordlnation de certalns elements de l'armee a d'autres 
departements. Carlo Schmid (C, Al) a voulu donner ainsi un signal pour contrer les jdees en faveur 
d'une police federale se composant egalement de membres du corps des gardes-fortiflcation. 
La proposition de la commission visant a permettre l'octrol de contributions flnancieres pour les 
musees de l'armee a ete rejetee par 15 voix contre 14, ceci apres que le conseiller tederal eut assure 
que tout material militaire serait offert gracieusement pour toute initiative privee en faveur d'un musee 
militaire. 
Les structures de directlon de l'armee ont egalement falt l'objet de dlscussions nourries. Le Conseil 
federal a propose des structures centrales alors que la commlssion privilegialt plutöt la mise en place 
d'etats-majors de division. Le point de dlscorde a porte unlquement sur le nombre de ces etats
majors : trols, comme le demandait la minorite de la commission, ou quatre, comme le demandalt la 
majorite de la commission. Par 28 voix contre 1 O, le Conseil a suivi la majorite de la commission et a 
fait un signe clair en faveur d'une structure a caractere regionaliste d' Armee 21. 
Comme c'etait deja le cas dans le debat d'entree en matiere, la duree de l'ecole de recrues a occupe 
une grande partie de l'examen par article. Le president de la commission Hans Hess (R, OW) a 
demande, au nom de la commission, qua la duree soit fixee a 18 semaines. Hans-Rudolf Merz a 
soutenu la proposltion de la commission en invoquant comme arguments le falt qua les 17 semaines 
suffisaient deja a l'epoque de la guerre froide. Les futures recrues et les milieux economiques 
comprendraient mal qu'en l'absence de menace de guerre l'on exige soudalnement une prolongation. 
Une minorite de la commisslon, menee par Peter Bleri (C, ZG), a propose comme compromis - par 
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rapport ä la proposition du Conseil fec:leral - qua l'ecole de recrues dure au maximum 20 semaines, 
periode qui serait divisee en deux parties pour las etudiants et pour les armes dont las besoins en 
instruction sont moins importants. Le conseiller federal a apporte son soutien ä la proposition de la 
minorite en l'assortissant de la promesse qua cette duree maximum ne devrait pas ()tre entierement 
utilisee : selon lui, pas toutes las armes, et pas plus du tiers des recrues ne solliciteront le temps 
complet prevu. Par 18 voix contre 17, le conseil a approuve la proposition de la majorite (sott 18 
semaines} . 

Au Conseil national, le debat d'entree en matiere n'a souleve aucune objection non plus, malgre 
quelques propositions, de droite et de gauche, reclamant un renvoi du projet au Conseil federal. Une 
minorite, menee par Barbara Haerlng (S, ZH), a demande la creatlon d'une petite armee 
professionnelle pour des engagements de soutien ä la paix ainsi qua la limitation des depenses pour 
Armee XXI ä un montant oscillant entre 2,5 et 3 milliards de francs. La proposition de la minorite Ulrich 
Schlüer (V, ZH} visait a ce qu'un concept soit elabore pour qua la defense de la population soit la 
principale mission de l'armee, et une proposition d'Alexander J. Baumann (V, TG) voulait charger le 
Conseil federal de mettre au point un nouveau projet qui ne marginalise pas la milice mais lui donne la 
possibilite d'intervenir et d'agir ä tous les niveaux de la conduite des troupes. Apres le retrait de la 
proposition d'lllrich Schlüer (V, ZH), les propositions de renvoi encore en suspens ont toutes ete 
rejetees de maniere nette. Dans le debat d'entree en matiere, les rapporteurs des commissions 
avaient egalement souligne que la reforme en profondeur de tout le systeme defensif etait ineluctable 
car l'armee 95 n'etait pas en mesure de remplir le mandat que leur assignait la Constitution. La 
reduction massive des effectifs n'etait que marginalement contestee. Le conseiller federal Samuel 
Schmid a rappele la situation de crise au sein des cadres de mllice d' Armee 95 et rappele que les 
credits destlnes ä l'armee avaient baisse d'un tiers au cours des douze dernieres annees, ce qui n'etait 
pas sans repercussions sur l'armee. Au nom du Conseil federal, il a rappele expressement son 
engagement en faveur de l'armee de mllice. 
Au cours de l'examen par article, une minorite menee par Femand Cuche (G, NE) a propose que las 
exercices de tir ne soient plus obligatoires. Par 87 voix contre 38, cette proposition a ete rejetee. Par 
61 voix contre 17, le Conseil a rejete une proposition de Pia Hollenstein (G, SG) visant a ce que, a 
l'instar des personnels infirmiers, les personnes devant rester ä leur domicile pour s'occuper d'enfants 
et de personnes necessitant des solns soient dispensees du service militaire. Par 79 voix contre 9, la 
proposition de Franziska Teuscher (G, BE) par laquelle les femmes ne devaient pas ~tre invitees aux 
soirees d'information cantonales, a ete rejetee. Par 65 voix contre 30, le Conseil a rejete la suggestion 
de Pia Hollenstein (G, SG) de supprimer l'obligation de grader. Des propositions emanant des milieux 
de droite ont egalement ete rejetees : Par 102 voix contre 63, le Conseil s'est prononce contre la 
minorite Schl0er (V, ZH) qui demandait que la lutte contre las menaces militaires et terroristes soit 
declaree expressement comme mission de l'armee. Une autre proposition d'Ulrich Schl0er, soutenue 
aussi par de nombreux socialistes et consistant a interdire l'intervention de l'armee pour des 
evenements sportifs et culturels, a ete rejetee par 71 voix contre 46. Le principe du service de securite, 
demande par la minorite Schl0er et destine a affronter de maniere preventive les menaces terroristes, 
a ete rejete, tout comme la proposition de la minorite menee par Valerie Garbani (S, NE), demandant 
un service d'assistance pour l'aide en cas de catastrophe a l'etranger. 
Contrairement au Conseil des Etats, le Conseil national a decide, par 93 voix contre 52, de laisser au 
Conseil federal le soin de fixer la duree de l'ecole de recrues, Dans l'ordonnance de !'Assemblee 
federale, le Conseil s'est rallie a la minorite Jakob Freund (V, AR) en fixant la duree de l'ecole de 
recrues pour les differents armes ä une periode variant de 18 a 21 semaines. Dans la question des 
militaires accomplissant le service long, le Conseil national s'est prononce en faveur de la proposition -
assortie d'une precision - de la majorite de la commission, donc en faveur de la version votee par le 
Conseil des Etats, disposition fixant la proportion des militaires au service long a 15% des effectifs. 
Dans la question de la subordination de certains elements de l'armee dans d'autres departements, le 
Conseil national s'est rallie, par 101 voix contre 26, a la minorite Boris Banga (S, SO) et au Conseil des 
Etats : c'est donc au Parlament qu'il reviendra de se prononcer sur ce type de mutation. 
Par 145 voix contre 4, le Conseil a decide, contre l'avis du Conseil federal, de subordonner le Service 
du renseignement strategique directement au chef du Departement de la defense, de la protection de 
la population et des sports. Les orateurs des partis bourgeois ont souligne qu'en votant cette 
subordination directe, ils voulaient montrer leur volonte de valoriser le Service du renseignement. Par 
101 voix contre 51, le Conseil national a vote en faveur de la nouvelle disposition selon laquelle le 
Service du renseignement peut communiquer a !'Office federal de la police des informations sur des 
personnes en Suisse obtenues par satellite. 
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Par 104 voix contre 69, le Conseil national a maintenu la regle selon laquelle les mllitaires avaient le 
droit d'emporter leur arme avec eux a leur domicile. Par 91 voix contre 83, il a rejete une proposition 
de Jean-Claude Vaudroz (C, GE) qui visait a supprimer l'obligation de conserver a domicile la munition 
scellee. 
S'agissant de la composition de l'armee, le Conseil national a suivi le Conseil federal et le Conseil des 
Etats, par 131 voix contre 24, pour decider que l'armee comporterait 140 000 militaires composant 
l'armee active et 80 000 militaires composant la reserve. Une minorite Schlüer proposait un effectlf de 
220 000 actlfs et la disparition de la reserve, ceci afin qua, selon lui, l'on obtienne un nombre effectif, et 
non un chiffre fictif, de militaires. 
Dans la question de l'appartenance regionale, une minorite Edi Engelberger (R, NW) a voulu acceder 
a la proposition du Conseil des Etats en proposant 4 etats-majors de conduite des regions territoriales. 
Par 94 voix contre 73, le Conseil a rejete cette proposition. Contra la volonte du Conseil federal, le 
Conseil national a cree un niveau de direction supplementaire en demandant, pour les engagements 
d'assistance, des etats-majors de conduite des regions mllitaires. 
Dans la procedure d'elimination des divergences, le Conseil des Etats n'a pu regler qu'une partie des 
divergences. II etait d'accord sur la duree de l'ecole de recrues : de 18 ou 21 semaines, selon las 
armes. Une proposition de Hans FOnfschilling (R, BL) visant a fixer la duree de l'ecole de recrues a 18 
semaines, a ete rejetee par 24 voix contre 17. Concemant le service long, le conseil a suivi la minorite 
Michel Beguelin (S, VD) par 28 voix contre 1 O, acceptant ainsi le principe d'une ecole de recrues pour 
service long. Le conseiller federal Samuel Schmid a pu convaincre la chambre qu'il etait indispensable 
de disposer d'une ecole de recrues speciale pour !'Infanterie afin de disposer de troupes pouvant ~tre 
engagees immediatement. La plus importante divergence portait sur la question de l'organisation de 
l'armee. Le Conseil des Etats a campe sur sa position, par 28 volx contre 9, et reaffirme qua les quatre 
brigades d'infanterie, les trois brigades de montagne, et las deux brigades de blindes seraient dirigees 
par trois etats-majors de division. 
S'agissant des divergences restantes au sujet de l'organisation de I' Armee, le Conseil national a vote, 
par 98 voix contre 43, en faveur d'un compromis tel qua le proposait une majorite de la commlssion. 
Une minorite Barbara Haering (S, ZH) a voulu maintenir la decision initiale en faveur d'une directlon 
centrale de l'armee. La proposition de la majorite de la commission prevoit que quatre etats-majors 
des regions territoriales, et non des etats-majors de division, dirigeraient las engagements de l'armee. 
Le Conseil national a suivi l'autre chambre sur las autres divergences, de moindre lmportance. 
Le Conseil des Etats s'est rallie au Conseil national au sujet de l'organlsation de l'armee, tout en 
ajoutant un nouvel alinea reglant la direction de l'armee en cas d'engagement. 
Le Conseil national s'est rallie au Conseil des Etats au sujet de cette demiere divergence. 

01.075 Conception de l'Armee XXI (Plan directeur de l'Armee XXI). 
Rapport 

Rapport du Conseil federal a !'Assemblee federale sur la conception de l'Armee XXI (Plan directeur de 
l'Armee XXI) (FF 2002 926) 

Situation initiale 

Le systeme de defense suisse amorce actuellement une profonde transformation qui, sous le nom 
d'Armee XXI, devra rendre l'armee apte a fournir une contributlon essentielle a la securite du pays, a ta 
protection de sa population et a la stabilite de son environnement strategique. Cette reforme s'lmpose 
parce qua, dans sa forme actuelle, l'armee n'offre pas des conditions optimales a l'accomplissement 
de ces täches. 
La base legale sur laquelle repose le present Plan directeur de l'armee est l'art. 58 de la Constitution 
federale. 
Le Plan directeur de l'armee expose la maniere dont l'armee doit accomplir sa mission - laquelle est 
definie plus precisement dans le Rapport du Conseil federal a !'Assemblee federale sur la politique de 
securite 2000, du 7 juin 1999 (RAPOLSEC 2000)- et fixe son organisation. 
Parallelement a la reforme de l'armee, la collaboration entre les organes civils pour tes cas de 
catastrophe et les situations d'urgence falt l'objet d'une revision dans le cadre du projet Protection de 
Ja population. 
Le Plan directeur de l'armee a ete soumis a !'Assemblee federale en m~me temps que le Message sur 
la reforme Armee XXI et sur la revlsion de la loi sur l'armee. Ces deux documents constituent la 
concretlsation et la traduction en termes legislatlfs du Plan directeur. 

Deliberations 

12-00.2002 CE Pris acte du rapport. 
1 0·06-2002 CN Pris acta du rapport. 
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01.075 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Le Conseil federal 
et la commission proposent de prendre acte du rapport. 
Nous sommes convenus avec le presldent de la commis
sion, qui est egalement rapporteur, de traiter l'objet par cha
pltre; taut d'abord les chapitres 1 a 4, ensulte les chapitres 5 
et 6, puis chapitre par chapitre. 

Zfff. 1--4 - Ch. 1--4 

Hess Hans (R, ON), für die Kommission: Seit 1997 beglei
ten die Sicherheitspolitischen Kommissionen den Prozess 
der Armeereform. Eine erste Anhörung fand schon Anfang 
1997 statt. Schon damals waren einige Schwachpunkte .der 
"Armee 95» ersichtlich; man wusste, dass eine weitere Re
form nötig war. Die Kommissionen der Räte liessen sich re
gelmässig über den Stand der Arbeiten orientieren. Eine 
detaillierte Liste Ober diese Anhörungen und Arbeiten wird 
Ihnen noch ausgeteilt. Die Kommissionen begleiteten die 
Konzeption des Slcherheltspolitischen Berichtes 2000, der 
vom Bundesrat am 7. Juni 1999 verabschiedet wurde. Seide 
Räte haben in der Folge in zustimmendem Sinne vom Be-
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richt Kenntnis genommen. Die Sicherheitspolitischen Kom
missionen liessen sich über die politischen Leitlinien des 
Bundesrates zur Armeereform orientieren. Sie befassten 
sich in der Vorphase mit dem Entwurf des Armeeleltblldes. 
Im Sommer 2001 bildete unsere Sicherheitspolitische Kom
mission zwei Subkommissionen, die sich mit dem Entwurf 
des Armeeleitbildes befassten. Die Ergebnisse wurden dem 
Vorsteher des VBS, Herrn Bundesrat Samuel Schmid, mit 
Brief vom 10. Juli 2001 mitgeteilt. Am 24. Oktober 2001 
verabschiedete der Bundesrat das Armeeleitbild sowie die 
Botschaft zur Revision der Militärgesetzgebung. Unsere 
Sicherheitspolitische Kommission nahm die Arbeit am 
22. November 2001 auf und schloss sie am 28. Februar die• 
ses Jahres ab. Dazu waren Insgesamt sechs Sitzungen, mit 
acht Sitzungstagen, nötig. 
Am 16. Januar 2002 führte unsere Kommission eine breite 
Anhörung zum Thema der Armeereform durch. Zu diesem 
Zweck lud sie folgende Experten ein: Einen Vertreter der 
Wirtschaft, einen Spezialisten In Führungsstrukturen, Vertre
ter der Kantone, zwei Mllizofflziere im Grad von Oberst im 
Generalstab, zwei junge Offiziere im Grad von Oberleutnant, 
Vertreter der Schweizerischen Offizlersgesellschaft und Ver
treter der Schweizerischen Unteroffiziersvereinigung. 
Die Sicherheitspolitische Kommission hat des Armeeleitbild 
an ihren Sitzungen vom 31. Januar, vom 1. Februar sowie 
vom 6. Februar 2002 materiell behandelt Unter der Bezeich
nung «Armee XXI» Ist ein tief greifender Umbau unseres 
Wehrwesens In Angriff genommen worden. Damit wird die 
Fähigkeit der Armee sichergestellt, einen wesentlichen Bel
trag zur Sicherheit der Schweiz, zum Schutze ihrer Bevölke
rung und zur Stabilität ihres strategischen Umfeldes zu 
leisten. Die Kommission ist der Meinung, dass eine Armee
reform nötig ist, weil diese Aufträge mit der bestehenden Ar
mee nicht mehr optimal erfüllt werden können. Sie begrOsst 
das Prinzip einer modemen, modular aufgebauten und flexi
blen, auf die heutigen wie auch auf die zukünftigen Heraus
forderungen zugeschnittenen Armee. Die Reform muss 
nach Auffassung der Kommission dazu führen, dass das 
Ausblldungsniveau, das seit der Einführung der «Armee 95» 
gesunken Ist, wieder steigt. Bestandesmässig wird die Ar
mee von 360 000 Mann auf 120 000 Mann reduziert. Der 
zentrale Auftrag unserer Armee bleibt die Verteidigung des 
Landes gegen mllltärlsche Bedrohungen. Bestimmend fOr 
die Armeereform ist die Entwicklung der sicherheitspolltl
schen Lage: Wenn sich die militärischen Herausforderungen 
ändern, muss auch unsere Antwort darauf, die Armee, ange
passt werden können, damit sie ein wirksames Instrument 
zur Gewährleistung der Sicherheit bleibt. 
Auch wenn die Armee vor allem aufgrund sicherheitspolltl
scher Überlegungen reformiert wird, sind weitere Aspekte zu 
berOckslchtigen. Die Armee wird auf den Wandel unserer 
Gesellschaft abgestimmt, und sie muss Im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel realisiert werden 
können sowie den demographischen Rahmenbedingungen 
entsprechen. 
Die Kommission ist auch überzeugt, dass die Armee die ge
sellschaftliche Akzeptanz braucht und finden muss. Der 
Schritt zur «Armee XXI" Ist ein Riesenschritt, was Struktu
ren und Verständnis anbelangt. Die neuen Strukturen müs
sen der Bevölkerung auch verständlich gemacht und von ihr 
getragen werden. Die Armee braucht die Zustimmung des 
Volkes. Eine Armee, insbesondere eine Millzarmee, ohne lo
kale Verankerung verliert ihre Unterstützung. Die «Armee 
95» ist vermutlich nicht zuletzt an der fehlenden Akzeptanz 
In der Bevölkerung gescheitert. 
Die «Armee XXI» basiert auf dem Sicherheitspolitischen 
Bericht 2000 und stützt sich auf die Bundesverfassung vom 
18. April 1999. In Artikel 58 Bundesverfassung ist das Miliz
prlnzlp ausdrücklich verankert. Die Kommission ist der Über
zeugung, dass auch mit der «Armee XXI» dieses Prinzip 
eingehalten wird, dies auch, wenn eine gewisse Professio
nalisierung der Ausbildung vorgesehen Ist. In Artikel 59 Ab
sätze 1 und 2 Bundesverfassung Ist festgehalten: «Jeder 
Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Ge
setz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor. Für Schweizerinnen 
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ist der MIiitärdienst freiwillig.» Die in der Verfassung festge
haltene Pflicht, Militärdienst zu leisten, lässt eine freie Wahl 
zwischen Mllltärdienst und anderen Formen des Dienstes 
zugunsten der Allgemeinheit nicht zu. Die Bundesverfa&. 
sung äussert sich hingegen weder zur Dauer noch zur Art 
des MIiitärdienstes. Diese wichtigen Recht setzenden Be
stimmungen sind gemäss Artikel 164 Bundesverfassung im 
Gesetz zu regeln. 
Die Kommission befasste sich mit Bezug auf die Verfas• 
sungsmässlgkelt besonders mit der Frage der Neutralität, 
dem Verhältnis von Berufsarmee und MIiiz und der Aufhe
bung der kantonalen Truppen. 
Zur Frage der Neutralität Das Armeeleitbild sagt klar, dass 
die Schweiz an der dauernden und bewaffneten Neutralität 
als Instrument der Aussen- und Sicherheitspolitik festhält. 
Das besagt, dass sich die Schweiz nicht an Kriegen zwi
schen anderen Staaten beteiligt und sich der einseitigen mi
litärischen Unterstützung einer Partei bei solchen Konflikten 
enthält. Der Status der dauernden Neutralität verbietet auch, 
In Friedenszelten einem BOndnls zur kollektiven Vertei
digung beizutreten. Die Mitwirkung der Schweiz In der Orga
nisation fOr Sicherheit und Zusammenarbeit In Europa, in 
der Partnerschaft fOr den Frieden und Im Euro-Atlantischen 
Partnerschaftsrat sowie in der Uno Ist hingegen mit der „Ar
mee XXI» unbedenklich, weil sie keine Beistandspflicht fOr 
den Kriegsfall enthält und auch keine entsprechende Vorwir
kung entfaltet. Neutralltätsrechtllch unproblematisch Ist auch 
die Beteiligung an Internationalen Operationen zur Friedens• 
unterstOtzung und Krisenbewältigung, sofern diese auf der 
Grundlage eines Mandates der Uno und der OSZE erfolgen. 
Weiter Ist auch eine verteidlgungsbezogene Ausbildungszu
sammenarbeit mit anderen Staaten vollständig mit der Neu
tralität vereinbar, solange die Partner nicht in bewaffnete 
Konflikte Involviert sind und die Ausbildungszusammenarbeit 
nicht zu Beistandsverpflichtungen fOhrt oder Abhängigkeiten 
schafft, welche die Einhaltung der Neutralltätspfllchten Im 
Kriegsfall verunmöglichen worden. 
Unsere Kommission hat auch die Frage einer Berufsarmee 
geprOft. Ihrer Meinung nach soll eine solche Idee nicht reali
siert werden, und zwar schwergewichtig aus folgenden 
GrOnden: Die Kommission kann sich aufgrund der Kultur 
und Tradition unseres Landes nicht vorstellen, dass wir per
manent etwa 15 000 Berufsmilitärs beschäftigen. Zudem ge
nügen Profis allein nicht. Jeder Staat mit einer Berufsarmee 
muss daneben auch noch eine Millzkomponente haben. 
Es stellt sich auch die Frage, wie man diese 15 000 Berufs
militärs während des ganzen Jahres genOgend auslasten 
soll. Die Kosten dieses Modells wären zudem nicht geringer. 
Der Aufwand, diese Leute später wieder Ins zlvlle Leben zu 
Integrieren, Ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die Kom
mission ist der Meinung, dass das Mllizsystem In unserem 
Lande gegenOber der Berufsarmee klare VorzOge hat. Auch 
wenn das Mlllzprlnzlp In Jüngerer Zelt von seiner Attraktivität 
und Mobllislerungskraft verloren hat, bleibt es In unserem 
Stab verankert. Es Ist immer noch zur Lösung von flächen
deckenden öffentlichen Aufgaben und zur Bewältigung von 
Krisen geeignet. Wann Immer es der Notfall erfordert -- etwa 
wenn es In Katastrophenfällen nötig sein sollte -. werden In 
ihm sogar zusätzliche Energien frei. Das Millzsystem 
schliesst aber eine Professionalisierung In der Ausbildung 
nicht aus. Ebenso ist die Kommission der Überzeugung, 
dass das Modell der Durchdlener nicht gegen den Millzge
danken verstösst. Die Durchdlener sind In diesem Sinne ein 
Element eines stehenden Heeres, nicht eines Berufsheeres. 
Die Kommission kam zum eindeutigen Ergebnis, dass bei 
einer Änderung des Dlenstpfllchtmodells eine Verfassungs
revision notwendig wäre. Die Kommission Ist aber der Mei
nung, dess die Revision der Armee Im heutigen Zeitpunkt 
Innerhalb der Schranken der heutigen Bundesverfassung 
stattfinden muss. 
Wie Ich bereits oben ausgefOhrt habe, hat sich die Kommis
sion auch mit der Frage der Abschaffung der kantonalen 
Truppen befasst. Es stellte sich die Frage, ob diese Aufhe
bung ohne Verfassungsänderung Oberhaupt möglich wäre. 
Nach Artikel 58 Absatz 3 unserer Bundesverfassung können 
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nämlich die Kantone "Ihre Formationen zur Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung auf Ihrem Gebiet einsetzen». 
Dazu folgende Überlegung: Artikel 58 Absatz 3 der Bundes
verfassung wurde Immer so ausgelegt, dass er die Kompe
tenz der Kantone zum Einsatz kantonaler Formationen 
enthält, nicht aber, dass solche Formationen damit gleichzei
tig verfassungsrechtlich garantiert sind. Laut Botschaft des 
Bundesrates zur neuen Bundesverfassung Ist der Kanton 
nicht mehr Kontlngantsherr, sondern nur Vollzugsorgan des 
Bundes. Die Materialien geben dazu wenig Auskunft; weder 
In den vorberatenden Kommissionen noch Im Plenum wurde 
zu diesem Thema diskutiert. 
Nach Artikel 60 Absatz 2 der Bundesverfassung sind die 
Kantone im Rahmen des Bundesrechtes für die Bildung 
kantonaler Formationen zuständig. Wenn nun das Bundes
recht -- Im Militärgesetz oder in der Verordnung Ober die Or
ganisation der Armee - vorsieht, dass nur noch eid
genössische Formationen gebildet werden, so besteht eben 
kein Raum fOr kantonale liuppenverbände. Artikel 58 Ab
satz 3 der Bundesverfassung ist so zu verstehen, dass die 
Kantone Ihre Formationen zur Aufrechterhaltung der öffentli
chen Ordnung auf Ihrem Gebiet einsetzen können, sofern 
sie eigene Formationen haben bzw. soweit Ihnen das Bun
desrecht solche zubilligt. Schliessllch darf Ich festhalten, 
dass die Kantone der neu vorgesehenen Regelung Im Ar
meeleltblld XXI zustimmen. 
Meine Einleitung abschllessend, darf Ich festhalten, dass die 
Kommission bei Ihren Entscheiden öfters Im Zwiespalt 
stand, ob sie das Richtige entscheide. Eines steht fest: Bel 
Organisationsfragen der Armee handelt es sich um keine ex
akte Wissenschaft. Verschiedene Lösungen sind hier mög
lich. Das beweist allein der Umstand, dass wir nach nicht 
einmal zehn Jahren wieder vor einer Armeereform stehen. 
Wer hätte wohl vor zehn Jahren, als es um die "Armee 95„ 
ging, gedacht, dass In kurzer Folge wieder grundsätzliche 
Fragen zur Diskussion stQnden? Die Kommission hat sich 
ernsthaft bemOht, Lösungen zu finden, die von der Mehrheit 
unserer Bürger akzeptiert und auch getragen werden. 
Die Arbeit In der Kommission war anfänglich sehr hart und 
auch sehr harzig. Aber letztlich hat Bundesrat Schmid bis 
auf ganz wenige Punkte, auf die wir Im Detall noch zu spre
chen kommen, die Anträge der Kommission akzeptiert. Ich 
erlaube mir an dieser Stelle, Herrn Bundesrat Schmid für 
seine kooperative Zusammenarbeit mit uns zu danken. Ich 
hoffe nun mit Ihm, dass die Reform In der Sache richtig und 
zOglg vorwärts geht, sodass wir Im vorgesehenen Zeitplan 
wieder eine moderne und schlagkräftige Armee erhalten. 
Ich fahre weiter mit Kapitel 2, den Rahmenbedingungen: 
Den Punkt Dienstpflichtmodell hebe Ich bereits behandelt; 
Berufsarmee -- Mlllzarmee, da kann Ich auf AusfOhrungen 
verzichten. Bel der Gewichtung und Analyse der Bedrohun
gen teilt die Kommission die Auffassung des Bundesrates, 
wie sie Im Armeeleltbßd dargestellt wird. Die Gewalt unter
halb der Kriegsschwelle steht zurzeit Im Vordergrund. 
Kapitel 3, Aultrag: Die Schwierigkeit Ist es, heute zu analy
sieren, welchem Feind wir längerfristig gegenOberstehen. 
Die «Armee 61 » richtete sich auf die Kräfte und Kompeten
zen des Warschauer Paktes aus. Sie passte sich Immer wie
der an die entsprechenden Risiken an. Heute besteht das 
Problem, dass wir uns nicht auf ein Risiko, dessen Elntre
tenswahrscheinllchkelt erst In mehreren Jahren denkbar Ist, 
fixieren können und dürfen. Das hat Konsequenzen: Es 
braucht eine Kernkompetenz - eine Mlllzarmee kann die 
Leute aber nicht plOtzllch drei bis vier Monate pro Jahr Im 
Dienst haben, damit sie sich diese Kompetenz aneignen 
können. Deshalb Ist eine gewisse Konstanz nötig, und dazu 
gehört auch die entsprechende AusrOstung. In Bezug auf 
die Konzeption hat man sich auf ein Verfahren festzulegen, 
das die Kampftauglichkeit sicherstellt, aber beim eigentli
chen Feindbild Ist mehr Beweglichkeit die Konsequenz. Die 
«Armee XXI» soll uns diese Möglichkeit geben. 
RaumslcherungNerteldlgung: Die Kernkompetenz von Streit
kräften Ist die Verteidigung. Das Heer muss zumindest me
chanisierte Angriffe führen und sich mobil verteidigen 
können. Der Hauptauftrag der Armee bleibt somit die Vertel-
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digung; sie Ist ein unentbehrliches Attribut der bewaffneten 
Neutralltät. Aufgrund der heutigen Lage brauchen wir aber In 
diesem Bereich nicht permanent eine hohe Bereitschaft zu 
halten. Wir sorgen deshalb fOr eine Kernkompetenz und ma
chen uns aufwuchsfähig, damit wir gegebenenfalls innerhalb 
einiger Jahre eine höhere Bereitschaft herstellen können. 
Der Schutz von Räumen und Objekten Ist primär Aufgabe 
der Schutzinfanterie. Wir haben aber nicht mehr die Be
stände, um spezielle Schutzinfanteristen auszubilden. Des
halb mOssen alle Kampftruppen in dieser Disziplin eine hohe 
Bereitschaft haben. Hier haben wir auch andere Vorwarn
zeiten, dazu gehören auch die subsidiären Einsätze. Fazit: 
Raumsicherung erfordert Kompetenz und mittlere Bereit
schaft, Verteidigung Kompetenz und niedrige Bereitschaft. 
Die Bedrohungslage hat sich verändert. Welches sind nun 
die verteldlgungswOrdigen Objekte und Regionen? Bel den 
humanitären Einsätzen gemäss der bereits geänderten Mill· 
tärgesetzgebung ändern wir nichts. Sie werden Immer ein 
sehr bescheidener Teil sein, langfristig möglicherweise ein 
Bataillon. Zu den subsidiären Sicherungseinsätzen: Artikel 
58 Absatz 2 der Bundesverfassung regelt die UnterstOtzung 
der zivilen Behörden durch die Armee bei der Abwehr 
schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und 
bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Im 
Armeeleitblld Ist es dementsprechend vorgesehen, Truppen 
zur Verfügung zu stellen, die glaubWOrdlg ausgebildet und 
ausgerastet sind. Hier soll die Bereitschaft der Armee erhöht 
werden. 
Ein entsprechendes Modul soll vorbereitet werden. Die 
Mittel sollen während 365 Tagen Im Jahr zur VerfOgung ste
hen. Der Bedarf Ist unterschiedlich. Es handelt sich nicht 
einfach um MIiitär mit Polizeiaufgaben; die Kontingente sind 
Immer gemischt. Beispiel: In Gondo war es eine Rekruten• 
schule im Rettungsbereich, am WEF gab es Schutzinfanteri
sten und Ttuppen der territorialen Unterstatzung fOr die 
1 nfrastruktur. 
Die Kommission geht davon aus, dass dieser Auftrag beste
hen bleibt. Sie hat aber Ober das Subsidiaritätsprinzip Inten-
siv diskutiert. Die SIK undsätzllch der Auffassung, dass 
die Subsldiärelnsätze Sache der Armee, sondern der 
zivilen Polizeikräfte sind. Heute verfQgen aber die Kantone 
nicht Ober die nötigen personellen Ressourcen. Mangels Al· 
ternatlve muss die Armee diese Aufgabe Obernehmen. Mlt
telfristlg stellt sich die Frage, wer diese Aufgabe erfOllen soll. 
In diesem Zusammenhang ist auch das Projekt Usls zu se
hen. Die zivilen Polfzelkräfte dOrfen nicht so schmal gehalten 
werden, dass diese Subsidiarität zur Normalität wird. Die 
heute geltende Lösung ist die günstigste und im Moment die 
adäquateste. Wenn die bestehenden Verbände zu gross 
sind, kann die Armee selbstverständlich Anpassungen vor
nehmen. Bis aber eine Ablösung der Jetzigen Truppen statt
finden könnte, mOsste mit mehreren Jahren gerechnet 
werden, weil noch kantonale Verfassungsänderungen nötig 
wären. Das Armeeleitblld sieht in diesem Konzept die Mög
lichkeit des Dienstes an einem Stück, das so genannte 
Durchdlenermodell, vor. Es soll zur Erhöhung der Bereit• 
schaft beitragen. Hier Ist unsere SIK der Meinung, dass eine 
Alternanz von Durchdienern, Berufsleuten und WK-Forma
tlonen eine gute Lösung Ist. 
Einsätze zugunsten ziviler Grossveranstaltungen: Dieses 
Thema wurde bei uns auch Intensiv diskutiert. FOr solche 
8nsätze ist eine Verlagerung In den Bereich des Zivilschut
zes geplant. Er wird kantonalislert und kann regional zu
sammengefasst werden. Die Kantone begrOssen diesen 
Wechsel. Die Armee wird nur noch einzelne nationale Gross
anlässe unterstützen; im nächsten Jahr werden es deren 
sechs sein. Die Truppenelemente, z. 8. der Übermittlungs
dienst und entsprechende andere Dienste, sollten aus die
sen Einsätzen auch einen gewissen Ausbildungsgewinn ha
ben. Die Kommission sprach sich ganz klar gegen die 
Schaffung eines «Festhilfekorps» aus. 
Kapitel 4, Konsequenzen aus Rahmenbedingungen und Auf
trag - Verteidigungsbereitschaft: Die Fragen, die sich stel• 
len, sind die folgenden: Bringt die geplante «Armee XXI» 
tatsächlich eine Verbesserung, und Ist die Bereitschaft sl-
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chergestellt? Unsere Antwort und auch jene, die wir erhalten 
haben, lautet Ja. Deshalb stimmt die Kommission der vorge
sehenen Erneuerung zu. 
Reserve und Aufwuchs: Die Kommission Ist mit dem Modell 
im Armeeleitbild einverstanden. Die Kampfkraft der Armee 
muss erhöht werden. Darum ist vorgesehen, dass die Re
serve in Formationen gegliedert ist. Die Angehörigen der 
Reserve sollen mit Ausnahme der Kader keinen Dienst mehr 
leisten. Das heisst, innerhalb der vier Jahre geht militäri
sches Know-how verloren. Dieses müsste allenfalls bei ei• 
nem Einsatz wieder neu vermittelt werden. Die Reserve wird 
eingesetzt, wenn der Auftrag mit den aktiven Verbänden 
nicht mehr erfüllt werden kann. Das WOrde aber bei einem 
längeren Einsatz eine Änderung des Militärgesetzes nach 
sich ziehen, der das Parlament zustimmen mOsste. Eine 
Ausnahme bilden die Durchdiener. Sie gehen mit einem hö
heren Know-how für subsidiäre Einsätze in die Reserve und 
haben nicht alle ihre Diensttage ausgeschöpft. Das gibt zu
sätzliche Handlungsfreiheit. Man kann sie nötigenfalls für 
subsidiäre Einsätze aktivieren. Aufwuchs heisst nicht einfach 
Erhöhung des Armeebestandes. Wenn einmal eine konkrete 
militärische Bedrohung herrscht, muss die Armee an diese 
Bedrohung angepasst werden, und zwar In den vier Berei
chen Doktrin, Ausbildung, AusrOstung und Beständen. Krl· 
tlsch sind die kurzfristige Beschaffung und Einführung der 
Ausrüstung. Die Bereitschaft der Armee zur Verteidigung 
kann heute relativ tief gehalten werden. Die Armee muss 
aber ihre Leistungsfähigkeit erhöhen können. Heute rechnet 
man Im Idealfall mit einigen Jahren für diesen Aufwuchs. So
weit meine Ausführungen bis und mit Kapitel 4. 

BOrgl Hermann Cv, TG): In den Kapiteln 1 bis 4 des Armee
leitbildes sind ja zweifellos die Kernaussagen enthaHen. Ich 
benutze deshalb diesen Abschnitt, um einen Tour d'Horlzon 
anzustellen. In den nachfolgenden Kapiteln werden nämlich 
aus diesen Feststellungen einfach noch die Konsequenzen 
gezogen. 
Wenn wir das Armeeleltblld und den damit Initiierten Re
formprozess beurteilen, dann nehme Ich das Fazit vorweg: 
Der unter dem Titel Armeeleitbild XXI geplante, tief grei
fende Umbau unserer Armee ist notwendig und zwingend. 
Der innere Zustand der Armee - Ich meine damit den Ausbll
dungsstand, die Bestandes- und Insbesondere die Kader
nachwuchsprobleme, aber auch die Frage der Milizverträg
llchkelt, die Akzeptanz Im Volk, die finanziellen Rahmen
bedingungen und last but not least die slcherheltspolltlsche 
Lage, die sich Im vergangenen Jahrzehnt völlig gewandelt 
hat - ruft gebieterisch nach einer Reform der Armee. Dass 
bei einer derartigen Ausgangslage eine Art Radikalkur un• 
umgänglich ist, das liegt auf der Hand. 
Das Ergebnis dieses Reformvorhabens haben wir nun vor 
uns. Im Sinne einer einleitenden Bemerkung: Es kann nun 
nicht darum gehen, sich im Erbsenzählen zu ergehen und 
Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten gleichsam zu einer 
Causa celebre hochzujubeln und dann aufgrund einer derart 
zustande gekommenen Liste von Unzulänglichkeiten das 
Ganze noch Ober Bord werfen zu wollen. Darum kann es 
heute und hier nicht gehen. Es kann auch nicht darum ge
hen, mehr In diese Reform hineinzuinterpretieren als das, 
was sie tatsächlich ist. 
Ich meine aber, dass sich dieses Reformprojekt, so, wie es 
in den Rahmenbedingungen und der zusammenfassenden 
Einleitung skizziert wird, eben schon an bestimmten Eckwer
ten und Grundpfeilern messen lassen muss. FOr mich ste
hen in diesem Zusammenhang als Messlatte zwei Ge
sichtspunkte Im Vordergrund: Im Vordergrund steht unter an
derem zweifellos die Frage, ob das neu konzipierte Instru
ment der Sicherheitspolitik dem Verfassungsauftrag zu 
genügen vermag. Dabei setze ich die Priorität nicht nach 
den Eintretenswahrschelnllchkelten, sondern nach der Ge
fährlichkeit und der Schwere der Auswirkung auf unser 
Land. 
Vor diesem Hintergrund hat die Armee In erster Linie einen 
Krieg zu verhindern und das Land und seine Bevölkerung zu 
verteidigen. Es gibt nun keinen absoluten Gradmesser fOr 
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die Beurteilung, ob und wie dieser Verfassungsauftrag, der 
Verteidigungsauftrag, erfQllt werden kann. Wie und In wel
chem Mass die Armee diesem Auftrag für Raumsicherung 
und Verteidigung zu genügen vermag, hängt von verschie
denen Faktoren mit unterschiedlichen Gewichtungen ab. 
Zweifellos geht es unter anderem um die Frage des Bestan
des, den Stand der Ausbildung, die Qualltät der Bewaffnung, 
aber auch Insbesondere darum, ob In diesem Land Ober
haupt noch die Bereitschaft besteht, diesen Einsatz zu leis
ten. Bel allen Diskussionen Ober Bestandesgrössen, ROs
tung und Strukturen sollte nie Obersehen werden, dass es In 
erster Linie auch darum geht, den Wehrwillen zu erhalten 
und zu fördem. Hiervon wird Im Armeeleltblld sehr wenig 
oder Oberhaupt nicht gesprochen. Der Wehrwille - das Ist 
mein Eindruck - wird schlicht und einfach vorausgesetzt. Ich 
habe nicht gesagt, es sei nicht so: ich sage nur, dass man 
sich bewusst sein muss, dass die Ertollung des primären 
Verfassungsauftrages nicht nur eine Frage der Grösse der 
Armee und der Zahl der Rohre Ist. 
Ein zweiter Gesichtspunkt ist die Frage des Mlllzprlnzlps, 
das auch durch die Verfassung vorgegeben ist: Dieses Miliz
prlnzlp erfährt In Zukunft Veränderungen. Die Ausbildung In 
der Rekrutenschule muss verbessert werden: der Ruf nach 
Professionalisierung Ist zweifellos gerechtfertigt, aber Ich bin 
der Meinung, dass wir uns Im Zusammenhang mit dem 
Mllizprlnzlp auf eine Gratwanderung begeben, und dies ins
besondere dann, wenn dem Mllizkader die Ausbildungsver
antwortung völllg entzogen werden sollte. Eine weitere 
Gefahr der Aushöhlung des Mlllzprlnzlps könnte sich auch 
dann ergeben - das muss hier ausdrOckllch festgehalten 
werden, es kommt auch explizit in den Papieren zum Aus
druck, man spürt das atmosphärisch, und deshalb sage Ich 
es -. wenn die Laufbahnplanung der wesentlich höheren 
Zahl der Berufsmliitärs auch In Zukunft nach wie vor un
trennbar mit einer Millzkarrlere verbunden wird. 
Ich ersuche Sie deshalb bereits Jetzt, den entsprechenden 
Anträgen beZOgllch Zuweisung der Verantwortung für Füh
rung und Ausbildung an die Truppenkommandanten zuzu
stimmen. Ich fordere auch mit Nachdruck eine Entkoppelung 
von beruflicher Karriere und Mllfzkarrlere beim Berufsmilitär, 
weil sonst die Funktion der Mllizkader meines Erachtens auf 
der Stufe der Bataillone und Abteilungen längerfristig nicht 
mehr gesichert sein wird. 
Das gilt es zu verhindern, wenn das Mlllzprlnzlp nicht Schall 
und Rauch werden soll. 
Dann noch eine Bemerkung zur sicherheitspolitischen Lage, 
wie sie in diesen einleitenden Kapiteln auch gestreift wird: 
Trotz gegenteiliger Behauptungen hat sich in Bezug auf die 
sicherheltspolltlsche Lage aus meiner Sicht auch seit dem 
11. September Im Zusammenhang mit der Armeereform 
nichts geändert. Geändert hat sich lediglich die Wahrneh
mung, indem uns mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt 
worden Ist, dass diese Bedrohungsformen Realität sind. 
Dann kommt hinzu, dass die Armee nicht die einzige Ant
wort auf mögliche Bedrohungen Ist. Mit einzubeziehen sind 
auch die anderen Mittel der Sicherheitspolitik. 
Ich denke dabei belsplelswelse an den Bevölkerungsschutz, 
und Ich denke Insbesondere auch an das Projekt Usls, das 
vom Kommissionspräsidenten auch erwähnt worden Ist Das 
Projekt Usls soll und muss Erkenntnisse bringen, wie die In
nere Sicherheit auch mit den anderen Mitteln noch zu ver
bessern Ist. Ich sage das deshalb ausdrOcklich, weil es völllg 
falsch wäre, der Armee, die nur ein Mittel der Sicherheitspo
litik Ist, eine ausschllessllche und völlig neue Rolle bei der 
Bewältigung von Bedrohungen und Gefahren zuzuerkennen. 
Ich bedaure es eigentlich, dass das Projekt Usls nicht völlig 
parallel zu dieser Armeereformdiskussion auf den Tisch des 
Hauses gekommen Ist Dann hätten wir einen Gesamtober
blick und eine Gesamtschau. Natürlich haben wir schon eini
ges gehört, aber diese Mittel der Sicherheitspolitik - da 
gehört auch die Polizei dazu - mOssen offen liegen, damit 
eine Gesamtbeurteilung vorgenommen werden kann. Ich 
möchte erneut unterstreichen, was Ich auch In der Kommis
sion gesagt habe: Es kann nicht angehen, dass die Armee 
anstelle der pollzelllchen Kräfte Im Sinne von subsidiären 

Einsätzen immer mehr Polizeiaufgaben Obemlmmt Das 
kann und darf nicht die Aufgabe der Armee sein. 
Der Kommissionspräsident hat das auch angetönt. Wir wer
den Im Rahmen der Diskussion noch verschiedene Fragen 
Ober Strukturen, FOhrungsprinziplen usw. zu diskutieren ha
ben. Er hat darauf hingewiesen, wie wesentlich es auch Ist, 
dass diese Armee entsprechend In der Bevölkerung veran
kert Ist. Es kann nicht darum gehen, eine unter mllltärlschen 
Gesichtspunkten optimale «Reissbrettarmee„ zu entwerfen 
und zu organisieren. 
Entscheidend Ist vielmehr, ob es gelingt, eine Armee zu ent
werten bzw. zu schaffen, die In unserem Land, in seinen 
Landesteilen und In der Bevölkerung den nötigen Rückhalt 
findet und damit verankert Ist Eine Mlllzarmee ist nämlich 
auf Gedeih und Verderb auf eine breite Akzeptanz angewie
sen. Ich sage das unmissverständlich: Es geht insbesondere 
eben auch darum, dass man von militärischer, professionel
ler Seite zur Kenntnis nimmt, dass Kompromissbereitschaft 
unabdingbar Ist und dass es nicht um Maximalforderungen, 
sondern höchstens um eine Optimierung gehen kann. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Verhältnis zwi
schen dem Armeeleitbild und der Botschaft zur Revision der 
Militärgesetzgebung: Das Armeeleltblld definiert die Einsatz
grundsätze, die Mittel, die Organisation und die Ausbildung 
der Armee und zeigt auf, wie die «Armee XXI" Ihren slcher
heltspolltlschen Auftrag zu erfQllen hat Aber dieses Armee
leitbild wird von uns lediglich zur Kenntnis genommen. Damit 
hat es sich. Es entzieht sich Im Übrigen einem weiteren Ein
fluss des Parlaments. Wenn Sie demgegenOber die Revision 
der Militärgesetzgebung betrachten - Ich denke vor allem an 
das Militärgesetz und an die Verordnung Ober die Organisa
tion der Armee-, stellen Sie unschwer fest, dass der gesetz
geberische Kerngehalt des bundesrAtlichen Entwurfes -
d. h. Jener Bereich, Ober den wir tatsächllch bestimmen und 
entscheiden können - sehr, sehr bescheiden Ist. In der Bot
schaft des Bundesrates wird hierzu festgestellt: «Die skiz
zierte Armeereform hat zwar tief greifenden Charakter, die 
bestehende Flexibilität der Militärgesetzgebung führt aber 
dazu, dass umfangmässlg keine grösseren Revisionen nötig 
sind.» 
Unsere Kommission hat diese Vorgabe verschiedentlich 
durchbrochen, wen sie der Auffassung Ist, dass die Ausge
staltung der Armee Im Kemgehalt sehr wohl Sache der Bun
desversammlung sein muss. Wenn der Grundsatz des 
Primats der Politik nicht Schall und Rauch sein soll und wir 
nicht bloss «zur Kenntnis nehmen» wollen, müssen wir 
selbst In die Gesetzgebung eingreifen und die entscheiden
den Welchen für die Ausgestaltung der Armee stellen - mit 
Erlassen, die In der Kompetenz der Bundesversammlung lie
gen. Es gilt auch hier der Grundsatz, und des Ist Oberhaupt 
nicht böse gemeint: Es muss die Devise sein, dass die Aus
gestaltung dieser Armee nicht einfach den Generälen Ober
lassen werden kann. 

Bier! Peter (C, ZG): Es Ist etwas schwierig, bei der Bespre
chung des Armeeleitbildes zu den einzelnen Kapiteln sepa
rat zu sprechen. Ich werde deshalb wie mein Vorredner 
generell einige Gedanken zu diesem Armeeleitbild zum Aus
druck bringen, die elgentllch die Gesamtheit des Armeeleit
bildes betreffen. Sie sind mitunter auch ein Beitrag zu einer 
Eintretensdebatte zu den Änderungen bzw. der Revision des 
Militärgesetzes. 
Die sicherheltspolHlsche Lage Europas, überholte Struktu
ren In der eigenen Armee, die wir selber, die in dieser Armee 
Dienst leisten, Jeweils spüren, konzeptionelle Mängel in der 
Ausbildung, d. h. Ungenügen In gewissen Bereichen der 
Ausbildung und Im Einsatz sowie ein verändertes wirtschaft
liches und gesellschaftliches Umfeld erfordern bereits nach 
relativ kurzer Zelt wieder eine tief gehende Armeereform. 
Die vorliegende Reform hat mit der Arbeit der Kommission 
Brunner Ihren Anfang genommen und wurde in der Bevölke
rung breit diskutiert. 
Auch wir haben uns In unserer Kommission sehr Intensiv mit 
der Thematik der «Armee XXI» auseinander gesetzt Aus 
der breiten Auslegeordnung hat sich denn eine gewisse Zlel-

BuUelln offlclel de I' Assemblee ftklerale 
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setzung verdichtet, die nun in diesen Gesetzes• und Verord
nungsänderungen ihren schrHtlichen Niederschlag gefunden 
hat. Ich verzichte darauf, dies alles nochmals aufzurollen; 
der Kommissionspräsident hat es bereits getan. Es wurde 
hier, vor allem aber In den Medien und In Interessierten Krei
sen zur Gen0ge darober gesprochen und debattlert. Dabei 
hat sich gezeigt, dass die Meinungen In vielen Bereichen 
auseinander driften, nicht zuletzt, weil die Sicherheit letztlich 
ein hohes staatliches Gut Ist und weil es schwierig Ist, deren 
Garantierung abschliessend und eindeutig zu definieren. 
Dies führt denn auch dazu, dass in entscheidenden Umset
zungsfragen die Meinungen selbst bei Fragen von geringe
rer Bedeutung geteilt bleiben. Das ist nun einmal so zu 
akzeptieren, wenngleich darauf aufmerksam zu machen Ist, 
dass man auch im Sicherheitsbereich nur dann Forderungen 
aufstellen kann, wenn man bereit ist, die dafür notwendigen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Mit ccMitteln„ meine ich vor 
allem auch die Ausbildungsbedürfnisse, die Rüstung und die 
Finanzen. Auch kann die Gesellschaft nicht Forderungen an 
die Sicherheit und Ihre Umsetzung erheben, ohne auch be
reit zu sein, sich entsprechend zu engagieren. So ist eine 
Millzarmee nicht zu haben, wenn nicht akzeptiert wird, dass 
junge Leute nun einmal während einer gewissen Zelt in der 
Armee und damit von zuhause und vom Arbeitsplatz abwe
send sind. Es gibt nur eine flexible, kampfstarke Armee, die 
der modernen Bedrohung und dem steten Wandel gerecht 
wird, wenn wir der Armeeführung den notwendigen Bewe
gungsspielraum gewähren. 
Ich frage mich bei dieser Gesetzgebung deshalb Immer wie• 
der, wie weit wir gehen sollten und wie weit wir gegangen 
sind. Es bleibt die Frage, Inwieweit das Parlament hier 
Details zu regeln hat, die zum einen doch die Beweglichkeit 
des Bundesrates und des VBS derart einschränken, dass 
wiederum die Frage gestellt werden kann, Inwieweit unsere 
Regierung und unsere Armeeführung auf veränderte Situa
tionen reagieren können. 
Diese Tendenz, die Sache doch relativ strikt im Gesetz und 
In der Verordnung der Bundesversammlung zu regeln, mag 
wahrscheinlich von daher rühren, dass wir mit einzelnen 
bundesrätllchen Ideen und mit Ideen aus der Verwaltung, die 
wir Im Armeeleitbild gefunden haben, etwelche Mühe bekun
deten und dann quasi per Gesetz oder Verordnung der Bun
desversammlung der Sache selber den Stempel aufdrücken 
wollten. Da aber die «Armee XXI» nicht von Anfang an In 
Blei gegossen sein wird, sollte der Bundesrat zur Anpas
sung eine gewisse Flexlbilltät und Anpassungsfähigkeit für 
sich in Anspruch nehmen können. 
Die intensive Diskussion um die «Armee XXI» hat wiederholt 
zur Forderung geführt, dass der Start, der auf den 1. Januar 
2004 geplant ist, verschoben werden sollte. Ich bin froh, 
dass unsere Kommission dieser Versuchung und diesem 
Druck widerstehen konnte und dass sie das Projekt termin
gerecht durchgezogen hat. Die erkannten Mängel der «Ar• 
mee 95„ sind derart gravierend, dass schon deshalb eine 
rasche Remedur notwendig ist. Wenn ich mich In der letzten 
Zelt herumgehört und die zahlreichen Zuschriften gelesen 
habe, dann gehen diese Vorschläge ja doch eher dahin, den 
Schritt nach vorne zu bremsen und bei alten Einrichtungen 
und Konzepten zu bleiben. Diese Ideen scheinen mir jedoch 
wenig hllfreich und zukunftsträchtig zu sein. 
Ich habe auch festgestellt, dass einzelne Vorschläge ge
macht werden, die zwar durchaus etwas für sich haben, 
jedoch vergessen, dass solche Änderungen gewaltige Aus
wirkungen auf das Gesamtsystem hätten. So hat etwa die 
Verkürzung der AS-Dauer nicht nur Auswirkungen auf die 
Ausbildung, sondern auch auf die Miliztählgkelt unserer Ar
mee. Die AS-Dauer beeinflusst indirekt Ober die Anzahl der 
Gesamtdiensttage die Zahl der Durchdiener und damit wie
derum die Bereitschaft der Armee im subsidiären Bereich. 
Die Führung des Heeres - eine zweite offene Frage - be
stimmt die Einheitlichkeit der Ausbildung, die Modularltätsfä
higkeit Im Einsatz, die Zahl der Stäbe und damit die 
Offiziersbestände. Das geht hin bis zu den erheblichen zu
sätzlichen Kosten, die solche Stäbe in Jedem Fall und in je
dem Jahr immer wieder verursachen werden. 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Das Projekt ccArmee XXI» Ist ein zusammenhängendes Rä
derwerk, weshalb ich etwas vorsichtig wäre, einzelne Räder 
oder seien es auch nur einzelne Zähne eines Rades heraus
zubrechen. Dies helsst nun nicht, dass wir nicht an gewissen 
Orten Akzente verschieben könnten. Das haben wir auch in 
der Kommission getan. Ich glaube, dass seit Beginn des 
Projektes einige wesentliche Gewichtsverschiebungen vor
genommen werden konnten. So ist etwa der zentrale Auftrag 
der Verteidigung wieder vermehrt In den Vordergrund ge
rückt. Auch ist die Verantwortung für die Ausbildung In den 
WK den Einsatzverbänden Oberbunden worden. 
Am Ende der langen Diskussion in der Kommission sind wir, 
wie Sie auf der Fahne sehen werden, bis auf drei Punkte ei
nig geworden. Ich werde in der Detailberatung die Anträge 
der Minderheit vertreten. Diese liegen aufgrund einer Ge
samtbeurteilung tendenziell eher auf der Linie des Bundes
rates. Man kann mir nun vorwerfen, Ich sei etwas gar 
obrlgkeitsgläubig, weil ich diese Anträge aufgenommen 
habe. Wie dem auch sei, ich muss mir diesen Vorwurf viel
leicht gefallen lassen. Vielleicht war ich etwas zu lange im 
MIiitär. Aufgrund der Überlegung, dass es sich hier ebe!l um 
ein Gesamtsystem handelt, bin Ich letztlich doch zur Uber
zeugung gekommen, dass wir etwa auf der Linie des Bun
desrates bleiben müssen, wenn wir die vorgeschlagene 
Armee In etwa so akzeptieren wollen. Es liegt ja auch an uns 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern, das fachliche 
Wissen und Know-how der Spezialisten zu akzeptieren und 
dieses mit den polltlschen Vorstellungen und vielleicht auch 
mit den politischen Zwängen in Einklang zu bringen. So 
müssen letztlich beide Selten aufeinander zählen können. 
Der Grund, weshalb Ich diese Minderheitsanträge vertrete, 
besteht In der Erkenntnis, dass das Projekt «Armee XXI» ein 
zusammenhängendes Gesamtsystem Ist, bei dem, wie ge
sagt, nicht einfach einzelne entscheidende Elemente he
rausgebrochen werden können, ohne dass dies letztlich 
Auswirkungen auf das ganze System Armee hat. Mit den 
Anträgen der Mehrheit wird dieser Erkenntnis meines Erach
tens klar zu wenig Rechnung getragen, was letztlich das Ge
samtsystem schwächen wird. Ich denke, es wäre schade, 
wenn wir nicht aus einer optimalen Ausgangslage starten 
würden. Es wäre fQr unsere schweizerische Sicherheits
politik wirklich schade, wenn das Projekt «Armee XXI» mit 
Fehlern behaftet starten würde. Ich möchte eine gut ausge
bildete Armee, die mehr kann als die heutige und die durch 
Ihre Bereitschaft jederzeit fähig Ist, subsidiäre Aufträge er
folgreich zu erfüllen. Ich möchte eine Armee, die moderne 
und effiziente Führungsstrukturen aufweist. 
Aufgrund dieser Zielsetzungen werde ich Sie in der Detailbe
ratung bitten, doch eher dem Konzept der Minderheit zu fol
gen. Ich werde die Minderheitsanträge jedoch erst bei der 
Gesetzesberatung darlegen. So viel zum Eintreten. 

Langenberger Christiane (A, VD): J'aimerals tout d'abord 
exprimer ma gratltude a M. Schmid, conselller federal, pour 
son application dans ce projet, mäme sl j'al dit ä. un certaln 
moment qu'il fallalt que le departement change de strategie, 
au risque de braquer notre commisslon. En effet, s'agissant 
d'une organisatlon complexe, de declsions qui rlsquent de 
Jouer un röle lmportant dans l'adhesion de nos cltoyens ä. 
l'armee, de retlcence evidente des pianificateurs ä. repondre 
a nos demandes de variantes, j'avoue mon malaise persls
tant a devolr agir dans une certalne precipltatlon. 
Le rapport de l'anclen chef d'Etat-major g"1eral Liener, cite 
avec courage et determlnation dans la lettre du Conseil fe
deral ä. ses collaboratrices et collaborateurs, mentlonne: 
«Die zeitliche Harmonisierung des gesamten Projektes tut 
Not. Die Ausgestaltung der Politikbereiche erfolgt nicht koor
diniert genug, dass eine solch tief greifende Reform nicht 
ohne eine höchst erw0nschte breite Diskussion Ober die 
Bühne gehen würde." Cecl dolt tout de mäme nous lnterpel
ler. II vaut mieux donner la preference a une reforme de qua
Ute plutOt que de prendre Je rlsque d'une reforme bäclee. 
II me parait d'autant plus lmportant de garder ä. l'esprlt quel• 
ques crit.i.res d'appreclatlon cialrs. Nous avons adopte, sl ce 
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n'est mime pleblsclte, "Rapolsec 2000», et dit que notre ar
mee Mure devralt s'en lnsplrer et repondre aux objectlfs for
mules. Le rapport du Conseil federal sur r„Armee XXI» 
demontre cependant la complexlte de l'analyse et de la mls
slon: «Une appreclatlon selon le crltere de probablllte met
tralt en tite les fonctions llees aux engagements subsi
dlalres et, en demler, la defense classlque. Une appreclatlon 
fondee sur Je critere des lnvestissements technologlques 
donnerait l'ordre inverse. Et si le crltere retenu est la tallle de 
l'armee, son niveau d'instructlon et de preparation, la part 
preponderante revient a ra mlssion de s0rete sectorlelle, 
'Raumverteidigung'.» L:lnstructlon, les structures de l'armee, 
l'analyse de nos delais de reactlon prevus dans •Armee 
XXI» permettent-elles de repondre aux mlssions assignees 
et a l'escalade fulgurante du terrorlsme? L:«Armee XXI» per
met-elle de corriger les defauts majeurs de !'«Armee 95»? 
Enfln, nous avons falt le choix d'une armee de mlllce. Le pro
jet tlent-11 sufflsamment compte des exlgences et contralntes 
economlques, polltlques et civiles? 
Je me restrelns a evoquer clnq elements dans mon analyse: 
la longueur des ecoles de recrues, le nombre d'lnstructeurs, 
la milice, le servlce long et la brlgade de montagne. 
Nous sommes en temps de «paix», c'est-a-dire que nous 
pouvons envisager de prendre le temps de faire monter 
notre armee en puissance, sl le contexte International devalt 
nous l'lmposer. Notre armee n'est plus non plus 
•flächendeckend», c'est une evidence. Elle est censee Atre 
modulalre pour offrlr la souplesse a la constltutlon de for
matlons prevues pour un engagement precls dans ce con
texte. 
Pouvons-nous lmposer a l'economle et a nos Jeunes en 
formatlon de passer de 17 semalnes d'ecole de recrues, qul 
semblalent suffire a leur formatlon durant les annees de 
guerre frolde, en passant par les 15 semalnes d' .. Armee 
95», a 21 semalnes, volre 24 semalnes avec un retour aux 
cours de repetltion annuels, comme le preconlsaient les pla
nlflcateurs du departement? A quol nous serviralt une for
matlon optimale si les jeunes, parce que c'est trop long, ne 
sont plus d'accord de grader et que l'economle n'est plus 
d'accord de nous les mettre a dlspositlon? On nous a re
pondu que la formatlon de base ne peut litre raccourcle 
parce que les cours de repetltion ne sont pas falts pour ap
prendre de nouvelles choses mals pour consollder l'acquls. 
C'est a mon humble avls une erreur, car dans la formation 
de cours de repetltlon, on f'890lt relatlvement peu de nou
veaux soldats et cadres sur l'ensemble, de sorte que l'on est 
de toute manlere obllge de parfalre l'lnstructlon, volre l'en
selgnement et Je manlement de nouvelles armes et de mate
rlaux. 
La propositlon de pouvolr fractlonner une ecole de recrues, 
tel que cela semble deJa se faire actuellement, repond cer
talnement a un besoin. C'est une reponse concrete a notre 
volonte de promouvolr, autant que faire se peut, une armee 
de millce et de convaincre nos Jeunes de grader. M. Schmid, 
conselller federal, a egalement rappele qu'aussl blen Ja Con
ference sulsse des dlrectrlces et des dlrecteurs cantonaux 
des affaires mllitaires et de la protectlon civlle que les rec
teurs d'unlversites avalent estlme que, de toute manlere, II 
etalt dlfflclle de trouver une bonne solutlon en regard de nos 
dlversites cantonales et, surtout, de l'lntroductlon des exa
mens annuels lies aux Accords de Bologne. 
Alors, 18, 20, 21 semalnes? En commisslon, Je me suls per
mis de rappeler que nous, c'est-a-dire !'Assemblee federale 
selon la verslon de la commlsslon du Conseil des Etats, 
nous pourrlons toujours encore augmenter a la fols la lon
gueur des ecoles de recrues et Je nombre des cours de re
petltlon sl vraiment la sltuatlon Internationale l'exigealt et que 
nous avlons, d'autre part, ce qul me semble lmportant, un 
artlcle 149b dans la LAAM permettant au Conseil federal 
d'examiner periodiquement sl les objectlfs de l'armee sont 
attelnts, et d'en referer au Parlement et aux commisslons 
concernees, si cela ne devalt pas itre le cas. 
Je plalde donc pour une certaine flexlbillte que Je defendrai 
tout a l'heure et qul dolt permettre de tenir compte des exi
gences llees aux differentes armes. 

II est troublant de constater que, malgre deux dimlnutlons 
des effectlfs de notre armee, qul a passe de 800 ooo a 
200 ooo hommes pour l'«Armee XXI», le nombre d'lnstruc
teurs n'a pas dimlnue, bien au contralre, pulsqu'on estlme 
qu'II faudra compter avec 800 lnstructeurs supplementalres. 
II ne laut pas Atre tres fute pour en dedulre que l'on veut 
ainsl llmlter, sans trop le dire ouvertement, les posslbllltes 
pour les offlciers de mlllce d'assumer la responsablllte en
tlere de l'engagement et de la formatlon de leurs subor
donnes. On nous dlt, blen entendu, qu'II devlent de plus en 
plus difflclle de recruter des cadres mlliclens. Peut-itrel 
Peut-litre pour une armee de 600 000 hommes, mals cela 
devrait litre posslble avec une armee redulte de deux tlers. II 
faudra, de plus, nous dlre comment on estlme pouvolr trou
ver ces futurs lnstructeurs, surtout sl en plus on les souhalte 
quallfies. 
Les problemes de la flexlblllte et de l'augmentatlon du nom
bre des instructeurs nous ont lncltes a nous poser des 
questlons sur le nombre des aDurchdlener», soldats en ser
vice long, que nous devrlons accepter afln de nous permet
tre d'executer des täches subsldlaires, c'est tres lmportant, 
de rendre servlce a des Jeunes qui ne peuvent faire autre
ment, sans risquer toutefols de creer des lnegalltes de tralte
ment avec ceux qul seront contralnts de faire du servlce 
jusqu'a 26 ans. Je soutlens donc la aussl la majorlte de la 
commisslon, mals avec une ouverture en fonctlon des be
solns. 
Nous voulons malntenlr le prlnclpe d'une armee de mlllce, 
mime sl le nombre de nos soldats est appele a dimlnuer, 
mime sl nous avons de la pelne a recruter des offlciers, cela 
n'est toutefols pas nouveau, c'etalt deja le cas par le passe. 
Le prlnclpe mäme de mlllce partlclpe a la coheslon nationale 
et soclale alnsl qu'au prlnclpe d'une responsablllsatlon clvl
que, evltant les faux pas et une utlllsatlon nefaste de notre 
armee. Notre armee est plus qu'aucune autre au monde 
d'abord l'armee du peuple, avant d'itre celle du gouveme
menl Je contlnue de penser que de former des camarades 
mlllclens est la mellleure experlence qu'un Jeune puisse 
vlvre au mllltalre. De plus, l'apport des connalssances pro
fesslonnelles des cadres de mlllce est un atout fondamental 
pour l'armee et ne sauralt Atre remplace par des professlon
nels mllitalres. 
Un dernler mot sur la brlgade et 1a reglonallsatlon: la milice 
dolt itre portee par son appartenance regionale a son his
tolre, a sa culture propre. L:en prlver, c'est scler en quelque 
sorte la branche sur laquelle l'armee a pu jusqu'lcl s'ap
puyer. SI on veut deslnteresser les Romands, II suffit d'lgno
rer ces verltes premi~res. 
Je pense que 1' «Armee XXI» est peut-Atre un peu molns am
bltleuse en matl~re de volonte de cooperatlon, de mesures 
prises pour donner plus de polds aux menaces terroristes, 
que l'on ne pouvalt l'esperer. Nous avons certes a faire ade 
fortes retlcences politlques. Mals ne contlnuons-nous pas 
flnalement a donner trop de polds aux chars? Je pense que 
nous pouvons avolr une armee de mlllce moderne sl nous 
tablons encore mleux sur les connalssances de nos Jeunes 
et obtenons l'appul de l'economle. 
Je me souvlens d'une offre d'Economlesulsse de partlclper 
a des cours de formatlon des cadres. Moblllsons toutes nos 
energles afln d'enthouslasmer nos jeunes, au rlsque que le 
salut et rordre y perdent quelques grammes de perfectlon
nlsme. 
Mao Tse-toung, que Je n'al pas l'habltude de clter, disalt que 
l'armee dolt Atre dans le peuple comme un poisson dans 
l'eaul 

Schmid Carlo (C, Al): Wenn Sie vorgesehen haben, heute 
Morgen eine Kaffeepause einzulegen, haben Sie Jetzt die 
Gelegenheit dazu: Ich werde etwas !Anger sprechen. 
Ich bin Im MIiitär zu wenig ranghoch gewesen, um mir zu
muten zu können, selber eine saubere mllitär- bzw. sicher
heitspolitische Analyse zu entwerfen, sie dann mit dem 
Armeeleitbild zu vergleichen und entsprechende Schlüsse 
zu ziehen. Ich werde mich Im Folgenden daher weniger mit 

Bulletin offlclel de I' Assembkie fedenlle 

.. 

• 



12. März 2002 103 Ständerat 01.075 01.065 

militärpolitischen als vielmehr mit staatspolitischen Fragen 
auseinander setzen und nur zweimal eigentliche milltärpolltl· 
sehe Fragen ansprechen. 
Ich möchte Ober den Verteidigungsauftrag und Ober die Neut
ralität sprechen, Ober das Verhältnis zwischen dem subsidiä
ren Einsatzauftrag der Armee und dem Föderalismus, Ober 
das Milizsystem und die Ausbildung; ich möchte ein Wort 
Ober die Luftwaffe verlieren und am Schluss einige Bemer
kungen zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Parla
ment Im Milltärbereich machen. 
1 . Zum Verteidigungsauftrag und zur Neutralität: 
Nach wie vor hat die Armee den Auftrag, das Land Im Falle 
eines Angriffes zu verteidigen. Unter dem Stichwort «Raum• 
sicherung und Verteidigung» (S. 9831.) fOhrt das Armee
leltbild aus, dass die Schweiz In der Lage sei, «Raum
sicherungseinsätze autonom durchzufOhren». Dagegen wird 
bei der Verteidigung festgehalten: «Angesichts der mllltäri· 
schen und technologischen Entwicklungen und der knappen 
Ressourcen wäre eine Armee, die im Alleingang auch den 
massivsten militärischen Angriff allein auf sich gestellt ab
wehren könnte, slcherheitspolltlsch nicht sinnvoll .... Darum 
sind Voraussetzungen zu schaffen, um notfalls auch in der 
Verteidigung mit Streitkräften anderer Staaten kooperieren 
zu können.» Der Bundesrat erklärt, dass dieses Thema «po
litisch besonders bedeutsam» sei, «weil eine gemeinsame 
Verteidigung nur In einem äusserst beschränkten Rahmen 
mit dem Status der dauernden Neutralität kompatibel» sei, 
und holt dann zu einer ausfOhrllchen Erklärung dieses Sach
verhaltes aus: Er zeigt, dass die politische Führung In einem 
Kriegsfall Im Interesse des Landes eine «möglichst grosse 
Handlungsfreiheit» haben mQsse, «um Staat und Bevölke
rung vor Schaden zu bewahren,.. Zu dieser Handlungsfrei
heit gehöre es auch, «Ober die Option der gemeinsamen 
Verteidigung gleichermassen zu vertagen wie Ober jene der 
autonomen Verteidigung». Er tohrt weiter aus: «Damit die 
Option der gemeinsamen Verteidigung Oberhaupt besteht, 
muss die Armee fähig sein, mit anderen Streitkräften auch in 
der Verteidigung zusammenzuarbeiten. Diese Fähigkeit 
kann nicht kurzfristig in der Krise erworben werden, sondern 
muss als Element einer umsichtigen und langfrlstig angeleg
ten Politik Ober Jahre aufgebaut werden .••• Die Armee hat 
auch In der Vergangenheit ständig den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Armeen gepflegt und In der Ausbildung mit 
Ihnen kooperiert" 
Hier habe Ich meine ernsthaften Bedenken. In diesem Zu
sammenhang muss ich auf die amtslnterne Konzeptlonsstu• 
die 1 «Grundlagen der militärischen Doktrin» In der Fassung 
vom Juni 2000 zu sprechen kommen: Was In dieser Studie 
zur gemeinsamen Verteidigung gesagt worden ist, weist 
nicht so sehr in eine «Ultima-Ratio-Richtung», sondern Ist 
ziemlich aggressiv - dass man sich nämlich proaktiv damit 
befasst und sich auf diese Eventualität vorbereitet. 
Hier lesen wir unter dem Titel «Das operative Vorfeld und 
das eigene Territorium»: «Die Verteidigung des eigenen Ter
ritoriums ist dabei letzter Teil der Sicherheit. Diese Verteldi• 
gung soll, wenn und wo Immer möglich, In Kooperation mit 
Nachbarstaaten vorrangig bereits Im operativen Vorfeld ge
führt werden, um die Schweiz gar nicht erst zum Schauplatz 
von Kriegshandlungen werden zu lassen. Verteidigung In 
diesem Raum setzt eine lagegerechte, mobile Abwehrfähig
keit mit flexibler FOhrungsstruktur, dynamischer Logistik und 
mit Kräften voraus, die in der Lage sind, In einem lntematlo• 
nalen Umfeld 'combined' zu kooperieren.» «Comblned» Ist 
Nato-Slang und heisst amit anderen Staaten zusammen ... 
Die Studie schllesst dieses Kapitel auf Seite 32 mit folgender 
Aussage ab: «Handeln Im strategischen Umfeld erfordert In 
erster Linie einen hohen Grad an Interoperabilität mit multi
nationalen Streitkräften und die Fähigkeit zu friedensunter• 
stützenden OperaUonen.» Diese Passagen aus den zitierten 
Papieren haben im Vorfeld der Auslandelnsatz-Abstimmung 
hohe Wellen geworfen. Der Bundesrat hat sich beeilt. diese 
Passagen zu relativieren, sie als Konzeptoberlegungen und 
nicht als offizielle Doktrin zu bezeichnen. Ich erkläre hier 
ausdrOckllch, Herr Bundesrat, dem schenke Ich Glauben. 
Das akzeptiere lch. 
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Das hindert mich aber nicht an der Feststellung, dass diese 
Gedan eben nicht nur auf einen kleinen Zirkel Im 
Gene hränkt sind. Seit einigen Jahren findet man 
an Divisionsrapporten mit schöner Regelmässigkelt Gene
räle aus Nato-Staaten als Gäste. Heereseinheitskomman
danten sprechen nicht nur von «joint exercise .. , sondern von 
acombined exercise,. - will helssen, von länderObergreHen
den Übungen. Die Luftwaffe hat hier eine lange Tradition. Ich 
will gerne zugeben, dass dieses gemeinsame Oben an sich 
nichts Neutralitätswldriges an sich haben muss. Aber es ist 
eine Tatsache, dass die Interoperabilität zu einem elgenUI• 
chen Faszinosum geworden Ist. Man Obernlmmt den Nato
Jargon, man Obernlmmt die Nato-Signaturen, man nähert 
sich der Nato-Stabtechnik an. Man geht nun hin und ver
sucht, die Armee grosso modo auch nach Nato-Muster zu 
gliedern. Was die Nato als solche betrHft: Seit aPartnership 
for Peace» haben wir auch Verbindungsoffiziere bei der 
Nato. 
All das mag nicht neutralltätswldrig sein. Aber es fOhrt un
sere Armee und vor allem unsere ArmeefOhrung in eine 
grosse personelle Nähe zum Nato-Establishment und zu ei
ner auf der persönlichen Ebene ablaufenden, nicht kontrol
lierbaren, schleichenden Annäherung der massgebenden 
ArmeefQhrungskreise an die Nato. Schleichende Annähe
rung an die Nato-Standards In unzähligen Einzelheiten der 
Konzeption, der Einsatzplanungsmethodik, der Ausbildungs
methodik wird die Folge sein. Eines Tages wird man dem 
Volk die Frage stellen, warum man nicht der Nato beitreten 
wolle, man sei Ja weitgehend schon Nato-fähig und zu einem 
autonomen Verteidigungskrieg ohne Nato ohnehin nicht in 
der Lage. 
Die nicht deklarierte, schleichende und schrittweise Herbel
fOhrung der EU-Beitrittsfähigkeit lässt grOssen: Einführung 
des EU-FOhrerschelns hier, Abbau an der Personenkontrolle 
an der Grenze dort - Sehengen lässt grOssen. Es Ist das 
gleiche Muster. Eines Tages ist unser ganzer Rechtsapparat 
der EU faktisch so angeglichen, dass man wirklich beitreten 
könnte. 
Aus Besorgnis vor solch schleichenden faktischen Präjudi
zlerungen der Entscheidungsfreiheit von Volk und Ständen 
unterstütze Ich alle Vorschläge, welche unsere Armee orga
nisatorisch und tohrungsmässig an das Land binden. Es soll 
keine rein zentralen Führungsstäbe geben, die modular, fle
xibel und elnsatzbezogen zusammengesetzte, frei flottie
rende 1h.lppenkörper und -einhalten führen, die rasch auch 
Im Ausland Interoperabel eingesetzt werden können. Die re
gionale Verankerung der Armee In drei oder vier Divisions
räumen, denen autochthone Brigaden organisch unterstellt 
sind, Ist daher kein Reflex eines überholten Föderalismus, 
der kantonale Mitspracherechte in der Armee retten will, 
sondern Garant tor eine Armee, die autonom allein der Lan
desverteidigung verpflichtet Ist. 
Dass sich eine autonome Armee nicht In allen Eventualitä
ten selbst behaupten kann, liegt auf der Hand. Dass sie ge
rade im neuen Kriegsbild der Vernichtung des zivilen und 
militärischen Potenzials mit konventionell praktisch nicht ab
wehrbaren Abstandswaffen offenkundige Lacken hat, Ist of
fen einzugestehen. Dass eine solche Armee Im Ernstfall 
auch kooperieren können muss mit Kräften, die dannzumal 
den gleichen Feind haben wie wir, Ist altes schweizerisches 
Erfahrungsgut. Nur: Wer Jetzt schon feststellen zu können 
glaubt, welche Mächte dereinst In einem Ernstfall unsere 
Freunde sein werden, mit denen wir heute schon den Ernst
fall vorbereiten sollten, dOrlte unter Umständen ein böses 
Erwachen erleben, wenn der heutige Freund der morgige 
Feind Ist. Das Ist nicht Zynismus - das Ist der Erkenntnis
schatz eines Neutralen, den wir nicht vergessen sollten. 
2. Subsidiärer Einsatzauttrag der Armee und Föderalismus: 
Der Verfassungsauftrag, dass die Armee subsidiäre Ein
sätze zugunsten der zivilen ·Bevölkerung leisten kann, hat 
eine lange und allgemein anerkannte Tradition. Diese subsi
diären Einsätze sind wertvoll, sie entlasten die Polizei bei 
der Bewachung von Sitzen Internationaler Organisationen, 
von ausländlschen Botschaften und Konsulaten, bei der Be
wachung und beim Betrieb von AsylbewerberunterkOnften, 
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bei der Durchführung von Schützenfesten, Skirennen, Lan
desausstellungen und anderen FestMtäten. Sie unterstützen 
kantonale Forstverwaltungen bei der Bewältigung der Fol
gen von Stü"'t'8n, Bauverwaltungen bei der Bewältigung der 
Folgen von Uberschwemmungen und Lawinenunglücken. 
Sie unterstützen die Polizei bei der Sicherung von bundes
rätlichen Prestigeveranstaltungen wie dem WEF in Davos 
oder von Internationalen Gastgeberverpflichtungen wie der 
DurchfOhrung von internationalen Konferenzen in Genf oder 
Basel. Nun ist Interessant, dass im Rahmen der ÜberprQ
fung der Systeme der inneren Sicherheit der Armee diese 
Aufgaben streitig gemacht werden. 
Einige Bundesbeamte sprechen davon, dass die Einsatz
schwelle der Armee zu tief angesetzt sei, dass sie zu schnell 
zum Einsatz komme, dass es richtiger wäre, namentlich Im 
Polizeibereich, die zivilen Polizeikräfte aufzustocken - man 
spricht von 800 Polizisten schweizweit, die fehlen, fragen Sie 
mich nicht, wie man auf solche Zahlen kommt -. dafOr aber 
auf Armeeaufträge und -elnsätze weitgehend zu verzichten. 
Diese Aufstockung sollen die Kantone vornehmen. Wenn sie 
dies nicht können, soll der Bund das tun, entweder durch die 
Anstellung dieser Anzahl von Beamten, die man dann bei 
den Kantonspolizeikorps parkieren und zugunsten des Bun
des abrufbereit halten kann, oder Indem man effektiv eine 
Bundespolizei neu konstituiert. Da gibt es die Idee unter der 
Führung des EJPD, die heute schon verfügbaren Sicher
heitskräfte des Bundes zu einem Bundespolizeikorps zu
sammenzufassen, wobei das Finanzdepartement das 
Grenzwachtkorps abgeben sollte und das VBS die Elemente 
der militärischen Sicherheit, namentlich Teile des Festungs
wachtkorps. 
Das kann man durchaus machen, wenn man will. Ich per
sönlich bin aus verschiedensten Gründen komplett gegen 
eine Bundespolizei. Aber wenn man es machen will, muss 
man es offen machen. Das bedeutet, dass solche Ent
scheide nicht reine Exekutiventscheide sein dürfen. Sie be
dürfen wegen der historischen Belastung dieser Frage mit 
ablehnenden Volksentscheiden einerseits und wegen der fö
deralistischen Implikation andererseits der demokratischen 
Legltlmlerung durch die Gesetzgebung oder mindestens 
durch einen Parlamentsentscheid. 
Nun Ist es interessant festzustellen, dass im Rahmen einer 
Usls-Studie darauf hingewiesen wird, dass die Schaffung 
eines Bundespolizeikorps durch blossen Bundesratsent
scheid, also ohne Gesetzgebungsverfahren, möglich Ist. Das 
neue Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 
(RVOG) ertaubt es dem Bundesrat, Bundesstellen nach sei
nem Belieben umzugruppieren, neu zusammenzufassen 
und anderen Departementen zu unterstellen. Der Bundes
rat könnte also in eigener Kompetenz Grenzwachtkorps und 
Festungswachtkorps aus den entsprechenden Departemen
ten herauslösen und als Bundespolizeikorps z. B. dem 
EJPD unterstellen. Wenn Sie das wollen: Tun Sie es, aber 
nicht als reinen Bundesratsbeschluss! 
Ich unterstütze daher alle Bestimmungen, welche es von ei
nem Parlamentsentscheld abhängig machen, ob Teile der 
Armee in andere Departemente verschoben werden können 
oder nicht. Dass dies nur einen Tell des Problems löst, Ist zu
zugestehen; ich möchte auch keine Bundespolizei beim Fi
nanzdepartement oder beim VBS. Bel Gelegenheit wird man 
darauf zurückkommen. 
Auch bei dieser Frage ging es mir um das gleiche Anliegen 
wie bei der ersten Frage: Keine schleichenden Exekutivent
scheide In staatspolitisch wichtigen Punkten an der Bundes
versammlung bzw. an Volk und Ständen vorbei! Die Subsl
dlarltätselnsätze sind zu belassen, es sind beschwerliche 
Einsätze. Ich glaube, dass mit der neuen Form, Dienst zu 
leisten, den Durchdlenem, hier auch eine gewisse Entlas
tung der WK-Ti'uppen einhergeht. 
3. Mllizsystem und Ausbildung: 
Man konnte in den vergangenen Monaten den Eindruck er
halten, als ob den Armeeplanern die Mlllzarmee als ein Fos
sil aus den Tagen des Sonderbundskrteges erscheint. Wer 
nicht nur «Joint», sondern eben auch „comblned» kämpfen 
will und dort lauter Professionalität sieht, der kommt leicht in 

Zweifel, ob man mit unserer Mlllztahrung noch Staat machen 
kann - dies nicht nur In der Führung, sondern auch in der 
Ausbildung. Die Figur der Lehrbrigaden hat diesem Verdacht 
noch Vorschub geleistet. Die Truppenkörper sollten nach 
dieser Lesart den professionellen Lehrbrigaden unterstellt 
sein und nur Im Einsatz den ebenso professionellen Einsatz
brigaden unterstellt werden. Das VBS hat hier anerkennens
werterwelse einen langen Weg zurilckgelegt. Heute Ist klar, 
dass die Lehreinrichtungen der Truppengattungen - wie 
heute die Bundesämter - fQr die Grund• und Kaderausbll
dung zuständig sind und mit den Truppenkörpern an sich 
nichts mehr zu tun haben. F0r diese sind die Lehrverbände 
in den Wiederholungskursen nur unterstützend tätig; die 
Ausbildung der Truppenkörper wird wie bis anhin von den 
Mllizkadem Im WK gelelstet. 
Ob die Professionalisierung der Ausbildung an den Schulen 
allerdings der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich ganz 
persönlich zu bezweifeln. Einerseits fehlt das entsprechende 
Personal schon rein zahlenmässlg - darauf Ist bereits hinge
wiesen worden-, andererseits hat mich ein Augenschein In 
einer Durchdlenerkompanle davon überzeugt, dass die Aus
bildung durch Vertragsmllltärs nicht den Anforderungen ge
nügt, die wir an die Ausbildung stellen. Wer 42 Stunden pro 
Woche arbeitet, wer sich am Freitagabend um 17 Uhr Im 
Felde auf dem Absatz dreht, die Truppe alleine lässt und 
sagt, ich habe meine 42 Stunden gearbeitet, ich gehe nach 
Hause, erfüllt nicht das Anforderungsprofil, das wir an einen 
militärischen Ausbildner stellen. Diese halb zivile Anstellung 
fahrt genau zu diesem Missstand. Hier sollte man noch ein
mal Ober die Bücher gehen. Das Ist nicht eine Frage der Ge
setzgebung, sondern des Vollzugs. Man sollte noch einmal 
überlegen, ob man auf die auszubildenden Ausbildner, auf 
die abverdienenden Unteroffiziere und Offiziere, die als Ml
llzpersonal Ausblldungsfunktlon zu übernehmen haben, 
nicht noch einmal zuruckkommen möchte. 
4. Zur Luftwaffe: 
Mit der Luftwaffe haben wir uns in der Kommission praktisch 
nicht befasst. So wie das Gesetz und die Armeeorganisation 
heute dastehen, wissen wir nur: Es gibt keine Heereseinhei
ten In der Luftwaffe mehr. Es sind Ihr Truppenkörper und 
Einheiten unterstellt, aber über den Einsatz der Luftwaffe ha
ben wir praktisch nicht geredet. Das Ist ein Mangel. Gerade 
die Luftwaffe hat In einem modernen Kriegsbild eine überra
gende Bedeutung, wenn sie nicht bereits in der ersten 
Phase eines Überfalls durch Abstandswaffen am Boden zer
schlagen wird. Es wird Aufgabe des Zweitrates sein müssen, 
diese offenkundige Lücke unserer Beratungen zu schlles
sen. Denn mehr als vom terrestrischen Schutz der Alpen
transversalen, mehr als von den Gebirgsbrigaden und vom 
Train wird die Glaubwürdigkeit unserer Verteidigungsfähig
keit von der Leistungsfähigkeit unserer Luftabwehr abhän
gen. Was hat diese Teilstreitkraft der Armee gerade gegen 
Abstandswaffen zu bieten? Was hat sie gegen hoch flie
gende Angriffsformationen zu bieten? Verfügt sie Ober neue 
Technologien und beherrscht sie sie? Die Rolle der Luftwaffe 
Ist Im Rahmen der Leltbllddlskusslon vernachlässigt worden. 
Dies Ist unter anderem ein Resultat des Zeitdrucks, den wir 
hatten. Das Ist begreiflich, aber nicht entschuldbar. 
5. Ein Wort zur Kompetenzenvertellung zwischen dem Bun
desrat und dem Parlament Im MIiitärbereich: 
Die Verhandlungen Ihrer Kommission waren zum Tell durch 
den Eindruck belastet, dass uns die Verwaltung eine reine 
«Absegnungsarbelt» zumuten wollte. Äusserungen ehemall• 
ger hoher Spitzenbeamter des VBS In den Medien Hessen 
den Schluss zu, dass die «Armee XXI» von der Verwaltung 
durchgezogen werde und das Parlament dabei eigentlich 
nichts zu sagen habe. In die gleiche Richtung wies auch der 
Zeltdruck, unter dem wir standen: Der Zeitplan des VBS 
fOhrte die Internen Vorbereitungen für die Einführung der 
«Armee XXI» parallel zu den Beratungen In der Kommis
sion, und zwar so, als ob wir bereits Im Sinne des Departe
mentes entschieden hätten. Dabei kann sich das VBS 
tatsächlich auf das geltende Militärgesetz und das geltende 
MIiitärrecht stützen: Ich behaupte, dass 90 Prozent der 
Armeereform ohne Revision des Mllltärgesetzes, alleine 
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gestOtzt auf die Kompetenzen des Bundesrates, hätten 
durchgeführt werden können. Damit komme ich zum glei
chen Problem, wie wir es mehrmals angeschnitten haben: 
Solche Entscheidungskompetenzen mögen bei untergeord
neten Entscheidungen sachgerecht sein, aber bei einer 
grundlegenden Änderung der Armee ist eine solche Kompe
tenzenverteilung ohne Einbezug des Parlamentes und des 
Volkes unangebracht. Dementsprechend haben wir eine 
ganze Anzahl von Kompetenzen vom Bundesrat zur Bun
desversammlung verlagert, und dies nicht zur Freude der 
Verwaltung. Aber immerhin muss und darf lch hier anerken
nen, dass sich der Departementschef uns in diesen Fragen 
angeschlossen hat, zwar mit etlichem Grollen, aber doch der 
staatspolitischen Einsicht gehorchend. 
Ich anerkenne, dass der Chef des VBS - und damit komme 
ich zum Schluss - hier ein Projekt angetreten hat, das schon 
relativ weit fortgeschritten war, als er das Departement Ober
nommen hat, und dass er die Risiken und Gefahren des Auf
laufens und der Konfrontation rasch erkannt und sich mit uns 
verständigt hat. Ich anerkenne auch, dass das VBS unter 
seiner Leitung Im Rahmen der Vorbereitungen dieser Vor
lage einen langen Weg In unsere Richtung zurOckgelegt hat 
und sich uns mit Ausnahme der Dauer der AS auch weitge
hend angeschlossen het. 
Wenn diese Veranstaltung - die fOr alle Selten zum Tell 
etwas belastend war - fOr die Verwaltung auch ein 
staatspolitisches LehrstOck war, Vorbereitungen nicht ohne 
~der gegen das Parlament zu treffen, hat sich diese 
Ubung auch unter diesem Aspekt gelohnt. Das gilt nicht nur 
fOr das VBS alleine, das gilt auch fOr alle anderen Departe
mente. 
Mit der Kommission bitte Ich Sie, vom Armeeleitbild Kenntnis 
zu nehmen, und mit der Kommission bzw. ihrer Mehrheit 
bitte Ich Sie, bei der Beratung des Militärgesetzes den Anträ
gen zuzustimmen. 

Metz Hans-Rudolf (R, AR): Wir werden heute Morgen eine 
Eintretensdebatte führen und anschllessend das Kleinge
druckte behandeln, nämlich das Gesetz. Damit wird sich ein 
langer Prozess, der sich Ober Jahre erstreckt hat, dem Ende 
zuneigen. Bevor wir In die Detailfragen einsteigen, begrOsse 
ich eigentlich diese Auslegeordnung. Mit jedem Redner, der 
sich hier meldet, kann man am eigenen Manuskript wieder 
Abstriche vornehmen. Ich habe mir jetzt schon einiges er
sparen können und kann mich eigentlich viel kürzer fassen, 
als ich das ursprOngllch vorgesehen hatte. Man darf aber 
dennoch nicht die grossen Linien aus den Augen verlieren, 
und das haben, so glaube Ich, alle Vorredner versucht. Man 
muss Massstäbe anlegen. Ich habe deren vier: 
1. Ist die Frage, Ist die Doktrin, die wir gewählt heben, 
richtig? Im Armeeleltbild wurden vier denkbare Modelle 
skizziert - sie wurden nicht in Erwägung gezogen, aber zu
mindest skizziert: Das erste Modell sah eine Raumsiche
rungsarmee vor, das zweite Modell eine autonome 
Verteidigungsarmee - stlchwort Neutralität - und das dritte 
Modell eine Profiarmee. Diese Idee wird heute Morgen 
wahrscheinlich auch noch vertreten werden. 
Das vierte Modell Ist die jetzt vorliegende «Armee XXI», also 
gewlsserrnassen ein Eigengewächs: Eine Armee mit hoher 
Verteidigungskompetenz, mit einer herabgesetzten Bereit
schaft, aber mit Aufwuchsfählgkelt. Mit der Wahl dieses Mo
delles haben Bundesrat und VBS den richtigen Weg einge
schlagen. Ich möchte zum Voraus meine Dankbarkeit dafür 
aussprechen, dass das VBS den Mut hatte, eine eigene, 
eine schweizerische Lösung zu präsentieren, denn weder 
ein Massenheer noch eine kleine Profitruppe, weder eine 
reine Kriseninterventionsarmee noch autonome Abschre
ckungsstreitkräfte worden den Gegebenheiten unseres Lan
des entsprechen. Die vorgesehene Lösung des Reformwer
kes erfOllt deshalb den Verfassungsauftrag und entspricht 
den Erkenntnissen des sicherheltspolltlschen Berichtes. Das 
ist von mir aus gesehen eine sehr beruhigende Erkenntnis 
und führt eigentlich schon dazu, dass ich am Ende sagen 
werde, dass wir diese Revision so durchführen müssen, wie 
sie vom VBS vorgeschlagen worden Ist. 
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2. Die Ausgestaltung des Armeemodells. Hierzu möchte Ich 
ein Gedicht von Goethe zitieren - ich bitte unsere Kollegen 
französischer Muttersprache um Entschuldigung, es ist aber 
ein kurzes Gedicht. Alle, die der deutschen Sprache mächtig 
sind, kennen es. Es lautet: «Über allen Gipfeln Ist Ruh, In al
len Wipfeln spürest du kaum einen Hauch; die Vögeleln 
schweigen Im Walde. Warte nur! Balde ruhest du auch.» 
(Heiterkeit) Die Literaten sagen, dass dies ein perfektes Ge
dicht sei. Es Ist aus folgendem Grund perfekt: Wenn man ein 
Wort herausbricht und ersetzt, zerfällt das Gedicht Solche 
perfekte Schöpfungen nennt man Kunstwerke. Nun hatte ich 
beim Lesen des Leitbildes eigentlich nie den Eindruck, ein 
Kunstwerk zu lesen, aber das war auch nicht die Aufgabe 
dieses Armeeleitbildes. 
Nur - bei der Behandlung In der Kommission und besonders 
bei der Gesetzesberatung glaubte ich immer, es handle sich 
darum, ein Kunstwerk zu genehmigen. Denn sobald wir ein 
Wort aus diesem GefOge herausnahmen, sagte man uns: 
Aufgepasst, das Ganze stürzt zusammen - wie In Goethes 
«Gipfelgedicht». Was mir bei diesem In diesem Zusammen• 
hang richtig gewählten Modell «Armee XXI» fehlte, war das 
Aufzeigen von Alternativen und Varianten. Gerade im Be
reich der Ausbildung, der Weiterbildung, der Führung, der 
Verbandsbildung usw. hätte man mehr In Varianten denken 
können. Man hätte diese auch präsentieren können. Jeder 
Kommandant, der eine Zentralschule absolviert, wird zu 
Recht gezwungen, seine EntschlOsse aufgrund von Altema
tiven zu treffen. Das wird von Jedem Hauptmann verlangt. 
Nur hier stand ich etwas unter dem Eindruck - Herr Kollege 
Carlo Schmid scheint Ihn Ja auch zu tellen -, dass das VBS 
am liebsten gesehen hätte, wenn wir die Umsetzung des Ar
meeleitbildes In ein paar Minuten abgesegnet hätten, nach 
dem Prinzip Gedeih oder Verderb oder eben: «Die Vögeleln 
schweigen Im Walde.» 
Es gibt viele Schnittstellen und viele Sachzwänge, die alter
natives Denken In diesem Zusammenhange natOrllch auch 
erschweren. Das will Ich gerne einräumen. Herr Kollege 
Bleri, wo Immer Sie sich auch befinden: Die Armee Ist kein 
monollthlscher Block, sondern nur ein Verbund von verschie
denen Bausteinen. Lieber Herr Kollege Bier!, es darf kein 
Dominoeffekt darin sein, es darf auch kein Räderwerk sein. 
Das wäre fatal. Das WOrde nämlich bedeuten, dass das 
Ganze zusammenstarzt, wenn Sie irgendwo eine Schraube 
herausnehmen, wie Im Gedicht und wie damals bei der 
DC-10, als beim Triebwerk ein Pylon brach und das Flug
zeug als Ganzes abstorzte. Genau das darf nicht passieren. 
Die Gestaltung der Armee muss Spielräume haben. Sie hat 
ja auch verschiedene Waffengattungen, sie hat verschie
dene Ausblldungszlele, und sie hat verschiedene Aufträge. 
Ein besonders plakatives Beispiel dafür ist die Dauer der 
AS; es wurde schon erwähnt. Das VBS stellt diese Dauer 
als eine SchlOsselgrösse dar. In der Tat Ist der Entscheid 
nicht leicht. ob wir 24 oder 21 oder 20 oder 18 Wochen fest
legen. Es gibt vielleicht auch keine eindeutige Antwort. Man 
sagt uns dann: Ja, alle diese Ausbildungsfragen, die müsst 
Ihr doch getrost den militärischen Fachleuten Oberlassen. 
Die wissen das alles besser als Ihr. Aber gut, während 35 
Jahren, Inklusive während des Kalten Krieges, dauerte die 
AS 17 Wochen. Dann hat man sie mit der «Armee 95» auf 
15 verkürzt. Jetzt, sechs Jahre später, wird dieses Konzept 
als verfehlt betrachtet, und man sagt: Die •Armee 95„ war 
diesbezüglich ein Flop. Man zweifelt heute am Ausbildungs
stand unseres Heeres. Jetzt frage Ich Sie: Wer trägt denn ei
gentlich die Verantwortung fOr die missratene «Armee 95»? 
Die hat nämlich nicht das Parlament beschlossen. Wo waren 
denn die Fachleute, denen wir uns heute anvertrauen sollen, 
vor sechs Jahren, als man diese Entscheidungen getroffen 
hat? Ihre Überlegungen sind nicht mehr nachvollzlehbar. Ich 
habe vergeblich in Protokollen des Rates und In Studienun
terlagen gesucht. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Fachleute damals auf 
15 Wochen gekommen sind. Es gibt sogar so genannte 
Fachleute, die damals geschrieben haben - das Dokument 
Hegt mir hier vor-. 12 Wochen genagten. Diese schreiben 
uns heute, wenn man unter 24 Wochen gehe, gefährde man 
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damit das Land. Das ruft schon nach der Frage: Ist aufgrund 
dieser Erkenntnis nicht auch eine politische Lösung gestat
tet? Soll man hier nicht auch den Mut haben, gesellschafts
politische Aspekte elnfllessen zu lassen? Deshalb finde Ich 
es richtig, dass diese Diskussion jetzt stattfindet und dass 
wir sie nicht einfach den Fachleuten Oberlassen. 
Im Übrigen bezweifle ich, ob wir mit einer längeren 
Grunddienstdauer der Erosion des Wehrwillens, die derzeit 
«galoppiert», tatsächlich Einhalt gebieten können. Ich bin 
der Meinung: Wenn das VBS mit der gleichen Energie, mit 
der es versucht hat, uns diese 21 Wochen zu präsen
tieren, auch eine 18-Wochen-Lösung als Alternative, als 
zweiten Weg durchgezogen hätte, hätte man heute eine 
echte Wahl. 
3. Man darf meines Erachtens feststellen, dass die «Armee 
XXI» auf dem Mlllzprlnzip basieren wird. Das finde Ich sehr 
wichtig und richtig; verschiedene Redner haben das bereits 
dargelegt. Eine gegenüber heute verstärkte Professionali
sierung, besonders im Bereich der Ausbildung und teilweise 
bei den Einsatzelementen der ersten Stunde, schwächt 
nach meiner Meinung das Mlllzprlnzlp nicht, Kollege 
Schmid, sondern stärkt die Armee. Ich glaube, es ist wichtig, 
dass wir gerade Im Mlllzprlnzlp ein RQckgrat bekommen, in
dem wir dieser Millzarmee gut ausgebildete Ausblldner zur 
Seite stellen. Das Millzprlnzip Ist als solches Ja ohne Alter
native, und ohne Miilzprlnzlp warden ganz andere Orga
nisationen als die Armee gesellschaftlich und sozial zusam
menbrechen. Diese Mllizidee beruht nämlich auf Solidarität, 
auf Opferbereitschaft und auf Lastenverteilung; sie beruht 
aber auch auf Wehrgerechtigkeit In der Armee - das Ist eine 
unabdingbare Voraussetzung. Aber sie beruht eben schon 
auch darauf, dass man selbst an das glaubt, was man tut, 
und dazu braucht es In der Ausbildung eine gewisse Profes· 
slonallslerung; da bin Ich mit dem VBS einig. 
Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass die Füh· 
rung der Millztruppe durch Mlllzkader zum Leben gebracht 
werden kann. Das bedarf schlankerer Führungsstrukturen 
und möglichst kurzer Dienst- und Einsatzzelten. Die Armee 
muss eben für alle Dienstielstenden attraktiv sein. Sie muss 
einfach sein und Lösungen anbieten, mit denen sich alle zu
rechtfinden. 
Eine «Gruppe besorgter Offiziere» hat sich bei uns mit Ve
hemenz für das Mllizsystem eingesetzt und verlangt, wir 
müssten den ganzen Reformprozess stoppen und neu an
fangen. Diesen Leuten stehen wir In vielen Bereichen ge
danklich sehr nahe. Wlr sind ihnen entgegengekommen, 
und auch das VBS hat von Anfang an den richtigen Weg ge
funden. 
Aber diese Offiziere verkennen zwei Dinge: Erstens kann 
man das Milizprlnzip gar nicht puristisch durchführen. Wenn 
man das tut, riskieren wir, eine Freizelttruppe oder eine Par
tisanenarmee zu bekommen, und dann hören wir besser 
auf. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir trotzdem 
gewisse Massstäbe beibehalten. Diese Offiziere verkennen 
zweitens den sehr dringenden Handlungsbedarf. Wir dürfen 
diese Revision nicht verzögern. Wir müssen sie Jetzt durch
ziehen, auch wenn es unbequem ist und wir arbeiten müs
sen. 
Ich komme zum vierten und letzten Punkt: zu den Penden• 
zen, die es Jetzt noch gibt Ober den Armeeauftrag Ist viel 
diskutiert worden. Eine gewisse Kontroverse entsteht aus 
der Tatsache, dass das Wichtigste, also die Landesverteldl• 
gung, derzeit eben auch nicht das Vordrlngllchste Ist, worauf 
Kollege Bürgl schon hingewiesen hat Trotz intenslvster 
Planung wird es hier nie möglich sein, eine jederzeitige, uni
verselle und flächendeckende Landesverteidigung zu garan
tieren. Aber das Projekt «Armee XXI», mit den hohen 
Präsenzen und mit der Aufwuchsfählgkelt, kann diese Auf
träge nach meiner Einschätzung optimal erfüllen, und es 
kann auch strategisch den Anforderungen genügen. 
Es gibt dahe Ich nur noch zwei Pendenzen: 
1. Die ganze der weit reichenden Raketen. Kol-
lege Carlo Sc hat schon darauf hingewiesen; er 
nannte das die Luftabwehr. Sie Ist Im gleichen Verbund zu 
sehen. 

2. Die Frage der Inneren Sicherheit In Abgrenzung zur Ar
mee. Das ist das Projekt Usls, das fortgeschritten ist - Ich 
würde sagen, das weit fortgeschritten ist. 
Aber In Bezug auf die erste Frage, diejenige der Raketen, 
müssen wir aus technologischen Gründen einfach passen. 
Es hat keinen Sinn, dass wir lange darüber diskutieren. Wlr 
sind in bester Gesellschaft, denn es gibt keine einzige euro
päische Armee, die die Bedrohung durch weit reichende Ra
keten heute Im Griff hat. Das ist eine Pendenz, die es - aus 
technologischen Gründen - auch in der Zukunft einfach 
noch geben wird. 
Zur zweiten Pendenz: Das Projekt Usls Ist auf guten Wegen. 
Einige Dinge hat Kollege Schmid erwähnt, die mir sehr wich
tig scheinen, z. B. dass man diese Abgrenzungen auch 
staatsb0rgerllch und staatspolitisch Im Auge behält Aber 
diese beiden Pendenzen berühren das Gerippe der «Armee 
XXI» nicht und sollen uns auf jeden Fall nicht davon abhal
ten, die Reform jetzt voranzutreiben. 
Fazit: Nach meiner Beurteilung erfüllt das Projekt «Armee 
XXI» in den Bandbreiten der Massstäbe die Landesverteidi
gungsaufgabe. Einzelne Fragen sind kontrovers, andere 
werden es auch nach der Reform noch bleiben. Den vielen 
Fachleuten - vom Gefreiten bis zum emeritierten General-. 
die uns geschrieben, telefoniert und gefaxt und ihre «Privat
armeen» vorgestellt haben - beigenwelse haben wir heute 
ccPrlvatarmeen» zu Hause -, müssen wir sagen, dass wir 
nicht allen gerecht werden können. Sonst müssten wir In der 
Schweiz Hunderte von Armeen haben. Ich stehe zu diesem 
Projekt 
Ich beantrage Ihnen, auf diese Vorlage einzutreten und den 
Anträgen der Mehrheit bei der Gesetzesberatung nachher 
zuzustimmen. 

Frlck Bruno {C, SZ): ich möchte mich zu drei Gedanken 
äussern und versuche, mich der Kürze zu beflelssigen: Vor
erst eine allgemeine Bewertung des Armeeleitblldes, dann 
zu den Vorbereitungsarbeiten und der Zusammenarbeit mit 
dem VBS. und schllessllch einige grundsätzliche Bemerkun
gen zur MIiiz In der «Armee XXI». Ich brauche auch etwas 
Zelt „ nicht die Zelt eines ganzen Kaffees, aber eines 
Ristrettos. 
1. zur allgemeinen Bewertung des Armeeleitblldes. Es Ist 
eine Antwort bez0gllch dreler wesentlicher Elemente der Si
cherheitspolitik: erstens zum slcherheltspolltlschen Rahmen 
In Europa, zweitens zur Neutralität und drittens eine Antwort 
auf die heutige Finanzsituation der Schweiz. 
Eine verkleinerte Armee entspricht dem slcherheltspoiltl
schen Umfeld und dem Trend In Europa. Sie trägt der heu
tigen relativen Sicherheit in Europa und den langen 
Vorwarnzelten gen0gend Rechnung. Eine kleine Armee von 
120 000 bis 140 000 Aktiven und die Fähigkeit zum Auf
wuchs mit rund 60 000 bis 80 000 Mann Reservetruppen ist 
eine sachgerechte Antwort. Ich unterstOtze diese Grösse 
der Armee. 
Zum Zweiten Ist sie aber auch eine Antwort auf die finanzi
elle Situation unserer Armee. Innert den letzten zehn Jahren 
haben wir die Armeeausgaben um rund einen Drittel ge
k0rzt, und eine Armee kann In Zukunft nur glaubwürdig sein, 
wenn sich Betriebs- und Investitionskosten - in Bewaffnung, 
in Infrastruktur - angemessen die Waage halten. Wlr können 
mit dem heutigen Budget eine Armee von 300 000 Angehö
rigen und mehr nicht mehr glaubwürdig ausrüsten und aus
bilden. Insofern Ist die Armee, wie wir sie heute planen, die 
nötige Antwort auf die finanziellen Verhältnisse. 
Die «Armee XXI» kann aber den Anforderungen der Neutra
lität genügen. Ein neutrales Land muss eine eigenständige 
Armee haben, die alle Leistungen Ober einige Zelt selber er
bringen kann und nicht von vornherein auf Kooperation mit 
anderen Ländern oder Bündnissen abstellen muss. Unsere 
Armee kann die Grundlage dafür sein, auch wenn die Be
denken, die Kollege Schmid geäussert hat, nicht von vorn
herein aus dem Weg geräumt werden können. 
In dieser SltUation ist die «Armee XXI» grundsätzlich die 
richtige Antwort. Im Armeeleitbild werden Gefährdung und 
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Risiken richtig analysiert; die Doktrin der neuen Armee ist 
Qberzeugend dargelegt. Ich trage sie ausdrücklich mit. 
Damit verdienen die Arbeit des VBS und das Armeeleitbild 
XXI als deren Produkt in den grossen Linien Anerkennung 
und Unterstützung. In einzelnen Punkten aber benötigen 
das Armeeleitbild und die Ausgestaltung der Armee Korrek
turen, so wie wir sie in unserer Kommissionsarbeit vorge
nommen haben. 
In den grossen Linien ist sich die Sicherheitspolitische Kom
mission bei allen Punkten einig. Die Differenzen zwischen 
Mehrheit und Minderheit sind untergeordneter Natur, mit 
Ausnahme eines Punktes, Ober den wir noch eine 
Diskussion zu führen haben werden: Es betrifft die Dauer 
der Rekrutenschule. Ob diesen Differenzen wollen wir aber 
die Anerkennung der Arbeit des VBS und des Ar
meeleitbildes nicht vergessen. Doch Verbesserungen sind 
unsere Aufgabe, und wo wir Veränderungen einbauen, sind 
es Verbesserungen für unsere Armee. Davon bin Ich Ober
zeugt. 
2. zur Vorbereitung des VBS und zur Zusammenarbeit mit 
dem VBS: Die Armeereform hat Ende der Neunzige~ahre 
zOgig begonnen, mit dem Slcherheitspolltlschen Bericht ha• 
ben wir die erste Etappe abgeschlossen. Die Ausgestaltung 
der uArmee XXI» als Folge des Sicherheitspolitischen Be
richtes ist im Jahr 2000, Im Präsldlaljahr von Bundesrat Ogi 
als damaligem Vorsteher, nach schwungvollem Beginn stark 
ins stocken geraten. Herr Bundesrat Schmid, Sie haben die 
Arbeiten im letzten Jahr auch nach aussen erkennbar wieder 
auf Touren gebracht und die uArmee XXI» zur Beratungs• 
reife geführt. Doch das Jahr 2000 fehlt uns heute. Wir han• 
dein unter Zeitdruck. Herr Schmid Carlo hat darauf hin• 
gewiesen: Einige Punkte hätten wir gerne vertieft bearbeitet, 
aber die Zeit drängt. Wir können den Entscheid nicht weiter 
hinausschieben. Weiteren Verzug erträgt es nicht; weiteres 
Warten worde nur verunsichern. Warum? Die Armee ist eine 
Institution, die in die Lebensgestaltung aller jungen Schwei
zer eingreift. Fragen in Bezug auf die Lebensgestaltung der 
nächsten Jahre für unsere jungen Schweizer massen rasch 
entschieden werden. Unsere jungen Männer erwarten ra
sche Gewissheit, zu Recht Aber auch bezüglich des Ka
ders, der kOnftigen FOhrungsschlcht, mQssen wir rasch 
entscheiden. Die Bereitschaft der jungen Leute, freiwillig 
mehr zu leisten und besondere Verantwortung zu Obemeh
men, ist nämlich nur vorhanden, wenn sie auch wissen: Gibt 
es meine Truppe noch? Wie sieht mein kOnftlger Einsatz 
aus? Wie viel Zelt muss Ich dafür aufwenden? 
Darum schieben viele junge Leute Ihren Entscheid, ob sie 
Oberhaupt weitere Verantwortung Obernehmen wollen, so 
lange auf, bis die uArmee XXI» steht. Ich habe es als Regi• 
mentskommandant im letzten Jahr erlebt. Auch aus diesem 
Grunde mOssen wir rasch entscheiden und dOrfen nicht ris
kieren, dass bei ein oder zwei weiteren Jahrgängen Kader 
fehlen. 
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zur Zusammenarbeit 
mit dem VBS In der Kommission. Diese ZUsammenarbelt 
war anfänglich von viel Zuhören und wenig Bewegung ge
prägt. Ich habe Verständnis dafOr, dass das Departement 
seine eigene Lösung verteidigt hat Aber wir haben es auch 
als Fixierung auf die eigene Lösung erlebt, und wir konnten 
nicht erkennen, welche Varianten zu diesen Lösungen ge
führt haben. Diese Varianten wurden uns auch nicht darge
legt - Herr Marz hat darauf hingewiesen. Anfänglich hat sich 
das VBS zu sehr der Kampfform der Verzögerung und der 
statischen Verteidigung verschrieben. Lange Zeit war die Ar
beit darauf ausgerichtet, unsere Vorschläge abzuwehren. 
Ich darf ein eindrückliches Beispiel dafür nennen: Der Vor
schlag des VBS wurde uns mit 10 Vorteilen und O Nachteilen 
dargestellt. Ein anderer Vorschlag, der auch von berufener 
Seite kam und den wir jetzt In einem Punkt zu unserer Lö
sung gemacht haben, wurde mit 2 Vorteilen und 8 Nachtei• 
len dargestellt. 
Aber ich anerkenne ausdrücklich - das möehte Ich unter• 
streichen-, dass im VBS mit der Zelt auch moderne Kampf
formen angewendet wurden, um In der Sprache des Militärs 
zu bleiben. Die dynamische Verteidigung wurde eingeführt 
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und mit einem Element der Kooperation gepaart. Die Slcher
heitspolltlsche Kommission wurde Immer mehr als durchaus 
befreundete Truppe, mit der man kooperieren kann, aner
kannt. Die Lösungen, die heute vorliegen, tragen in praktisch 
allen Punkten die Handschrift der Kooperation. 
Ich möehte auch dem Departementschef, Herrn Bundesrat 
Schmid, ausdrücklich dafür danken, dass er sogar selber 
den Vorschlag des ständigen Controllings durch die Sicher
heitspolitischen Kommissionen In den nächsten Jahren, wie 
es nun in Artikel 149b des Militärgesetzes eingeführt Ist, ein
gebracht hat. Das Ist eine gute Grundlage, mit der nicht nur 
eine erfolgreiche «Armee XXI» aufgebaut, sondern auch das 
gegenseitige Vertrauen gefördert werden kann. Die Arbeiten 
der Kommission mit dem VBS waren gründlich und kontro
vers, und je länger die Verhandlungen gingen, desto mehr 
waren sie auch von konstruktivem Willen geprägt. Wir haben 
die Lösungen nicht In Minne und Eintracht geschaffen, son• 
dern In hartem Ringen um die Sache und In gagenseltigem 
menschlichen Respekt. Die Lösungen sind gut. Es gibt eben 
auch In Militärsachen nicht nur eine Lösung und eine Wahr
heit. Diese Erkenntnis hat sich inzwischen bei den meisten 
Beteiligten durchgesetzt. 
3. Gestatten Sie mir, noch den dritten Gedanken zu äussern, 
nämlich den Aspekt der Miliz. Das Armeeleitbild enthält auf 
Seite 978 In der deutschen Fassung ein fast feierliches Be
ken ntnls zur MIiiz. Faktisch sehe Ich die Miliz Indessen 
schleichend gefährdet. Ich erkenne eine schleichende Pro
fessionalisierung. Diese Frage spielt für mehrere Ent
scheide, die unsere Kommission getroffen hat, eine Rolle. 
Daher will Ich im Rahmen des Eintretens kurz darauf einge
hen. 
Der erste Punkt ist die Frage der Ausbildung und der Miliz. 
Nach den Vorstellungen Im Armeeleitbild soll die Ausblldung 
In den Schulen vor allem den Berufs- und Zeltsoldaten Ober
tragen werden. Das ist nicht möglich, und das Ist nicht nötig. 
800 zusätzltche Berufs- oder Zeltofflzlere werden für die 
Ausbildung benötigt. Das Ist ein ausgesprochen kritisches 
Element des Erfolgs der «Armee XXI». 800 zusätzliche Be
rufsoffiziere, dauernd oder auf Zelt, das Ist nicht realistisch. 
Bereits heute haben wir grösste MOhe, die lnstruktorenstel• 
len genOgend zu besetzen. Wenn wir nun 800 zusätzliche 
brauchen, doch bereits den heutigen Bedatf nicht decken 
können, so laufen wir Gefahr, dass wir nur jene zur Verta
gung haben, die wir haben können, aber nicht jene, die wir 
haben wollen. 
800 zusätzliche professionelle Ausbildner fQr die Ausbildung 
In Schulen sind aber auch nicht nötig. Wir haben Beispiele 
gesehen: Die Durchdlener-Rekrutenschule stützt sich aus
schliesslich auf Berufsausblldner. Dort haben wir erkennen 
mOssen, dass nach 7,5 bis 8 Monaten Ausbildung die nor
male Rekrutenschule Inhaltlich noch nicht abgeschlossen 
ist, weil die Berufsausblldner 42-Stunden-Wochen haben 
und daher die verfQgbare Zelt nicht genOgend ausgenützt 
wird. Sie kann gar nicht ausgenützt werden. Das fordert zu
sätzlichen Leerlauf, Leerzelten, ungenutzte Abende usw. Ich 
meine - und Ich habe dlesbezOgllch Erfahrung, wie viele von 
Ihnen auch -, dass Mlllzofflzlere ebenso gute Ausblidner 
sein können. Aber sie brauchen die UnterstOtzung durch Be
rufsleute. Sie sind durch Berufsofflzlere nicht ersetzbar, aber 
mOssen unterstOtzt werden. 
Ich bitte Herrn Bundesrat Schmid, dies nochmals grOndlich 
zu Oberdenken. Er hat es zur Chefsache gemacht zu Ober
prüfen, ob Oberhaupt 800 Leute zusätzlich rekrutlerbar sind. 
Ich bitte Ihn, dies weiterhin als Chefsache zu behandeln und 
die MIiiz die Ausbildung in der Rekrutenschule weiterhin fOh· 
ren zu lassen - mit UnterstOtzung der Berufssoldaten. Miliz 
kann viel mehr, als viele glauben. 
Der zweite Punkt bezOglich Miliz Ist die «FOhrung ab 
Bern» - um es in dieser Kurzfassung zu sagen. Das Armee
leitbild geht davon aus, dass die grossen Verbände zentral, 
ab Bam, geführt werden, dass alle der FOhrung des Heeres 
und der Luftwaffe direkt unterstellt sind. Das wäre eine 
«Relssbrettermee», wie sie Herr BOrgl geschildert hat; sie 
wOrde aber den gewachsenen Strukturen nicht genOgend 
Rechnung tragen. 
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Das Führungsmodell, das unsere Kommission beschlossen 
hat und das nun das VBS mitträgt, trägt dieser Anforderung 
Rechnung. Eine Milizannee muss auch In den Regionen und 
In den Kantonen verankert sein, sie muss der BeVOlkerung 
und den Kantonen nahe sein, sie darf nicht enHernt sein und 
allein von Bern aus geführt werden. Unsere Vorschläge sind 
richtig. Wir stärken damit unsere Armee, erlauben weiterhin 
eine bewegliche Führung und eine variable Veränderung der 
Verbände. 
Der dritte Punkt bezüglich der MIiiz sind die Durchdlener. Ich 
bin Oberzeugt. Durchdlener sind nötig, damit wir sofort auf 
aktuelle Bedrohungen reagieren können. Die bisherigen 
Subsidläreinsätze mit WK-Verbänden, die nur zwei Wochen 
einsetzbar sind und kurzfristig ihre ganze Vorbereitung än
dern mussten, die den WK ein halbes Jahr oder noch mehr 
vor- oder nachverschleben mussten, sind keine gute Lö
sung. Durchdlener sind die richtige Lösung. Aber sie tragen 
unverkennbar das Risiko einer Zweiklassenmiliz in sich. 
Wenn wir die Durchdlener als bestausgebildete Soldaten 
einführen und die Obrlgen als den Rest betrachten, dann 
schaffen wir eine Zwelklassenmillz. Dem haben wir Rech
nung getragen, Indem wir beschlossen haben, dass Durch
diener eine ganz normale Rekrutenschule absolvieren und 
nachher Ihre erforderlichen Diensttage an einem StQck errei
chen können. Denn die Durchdlener erfahren ohnehin eine 
Bevorzugung, Indem sie Ihren Dienst am Stock leisten und 
nachher für die Arbeitgeber attraktiver sind als WK-Solda
ten. Wir müssen uns davor hüten, eine Zwelklassenmlllz zu 
schaffen. Ich meine, mit den Vorschlägen der Kommission 
haben Wir dem gut Rechnung getragen. 

Beguelln Michel (S, VD): Apres trols ans de travaux au sein 
de la commisslon, nous langons aujourd'hul offlclellement, 
sous 1a presslon du temps, le debat sur la nouvelle armee 
qul devra assurer notre securlte des 2004 et probablement 
durant les vlngt prochalnes annees. 
Pour mol, II est necessaire qu'un large debat national alt lleu 
sans tabou, avec a 1a fin une decision du pauple; ce seralt la 
voie logique, la vole sulsse. Jusqu'a present, dans les mi
lleux mllltaires, le debat a ete tres anime et II l'est encore. II 
doit maintenant se developper dans la societe clvlle. En l'oc
currence, le referendum - il n'y a pas d'autre moyen de con
sulter le pauple dans le cas particulier - ne dolt pas ttre 
consldere comme une menace, mais comme une chance 
d'aboutlr a une conception de la securite voulue et soutenue 
par une majorlte populaire; un processus, a mes yeux, tres 
naturellement suisse. 
J'aborderal unlquement trols aspects cholsls parml d'autres 
pour ne pas allonger le debat, trols aspects qul me parais
sent essentlets: 
1. Quelles sont ies menaces? 
2. Qual sens la neutraiite armee a-t-elie aujourd'hui? 
3. Consequence de la reponse apportee aux deux premle
res questions: quelle armee voulons-nous? 
1. Les menaces: la Suisse est un tout petit terrltoire, sans 
protondeur, avec une haute denslte de populatlon, entouree 
de pays democratiques, tous membres de !'Union euro
peenne et qul partagent nos valeurs. Dans tous ces pays, 
les armees sont redultes et leurs effectlfs se sltuent entre 
100 000 et 200 000 hommes pour les plus importantes, pour 
les Forces terrestres. Les budgets mllltalres ont dlmlnue. 
Maintenant, II y a une tendance a la stablllsatlon. Alnsl, en 
Europa occldentale, les rlsques d'un confllt entre natlons 
dans les dlx ans qul vlennent sont extr6mement talbles, pour 
ne pas dlre nuls. En revanche, d'autres menaces pourralent 
se manifester: le terrorisme a grande echelle - on l'a vu avec 
l'attentat du 11 septembre 2001 -; les effets dlrects ou indl
rects d'une guerre nuclealre en Asle et au Mayen-Orient - il 
en est questlon ces temps -; et puis un nouvel aspect qul 
vient malntenant, c'est la surpuissance sans contrepartle 
des Etats-Unis qul s'autoproclament gendarme du monde 
en fonctlon de leurs seuls Inter~. Vlennent se greffer la
dessus les rlsques de confllts regionaux dans la perlpherle 
europeenne qul pourralt eventuellement s'elarglr. 

Comment repondre a ces menaces? Plus que jamals, c'est 
la prevention - avec la lutte contre les inegalltes, la maitrise 
des flux mlgratolres, etc. -, la cooperatlon lntenslflee avec 
nos volsins et puis, surtout, le renforcement du drolt Interna
tional vlsant a lmposer des regles pour resoudre les confllts 
de manlere paclflque. Et ta. notre entree a l'ONU est une 
contrlbution tres lmportante a notre securite. Je panse qu'II 
faudra que nos dlplomates mettent le paquet, comme on dlt, 
pour renforcer cet aspect-la. J'inslste sur le changement tres 
lmportant qul etalt deja acquls dans le rapport «Rapolsec 
2000», c'est-a-dlre le prlnclpe de la securlte par la coope
ratlon. Dorenavant, et c'est vraiment de plus en plus une 
evldence, notre securlte se construit d'entente avec nos 
volslns, et non plus comme un element lsole, lndependant 
au milleu du contlnent. II n'est pas sOr que ce constat solt 
admls par une !arge majorlte de nos concitoyens. 
2. La neutrallte annee: les developpements technologlques 
en matlere milltalre bouleversent 1a notlon de neutralite ar
mee. Tous les radars mllltaires europeens englobent notre 
patlt espace aerlen. Toutes nos communicatlons sont cap
tees. Chaque metre carre de notre terrltoire est visible, de 
Jour comme de nult, par des satellltes d'observatlon d'une 
bonne douzalne de pays. Nous sommes totalement demu
nis, sl nous sommes seuls, tace aux fusees strategiques et 
aux mlsslles de crolslere qul peuvent atteindre n'lmporte 
quel objectlf avec une preclslon d'un metre. De plus, nous 
depandons de plus en plus, pour l'acqulsltlon de systemes 
d'armes modernes, de quelques rares fournlsseurs etran
gers, volre d'un seul: les Etats-Unis. En l'occurrence, le cas 
des pleces de rechange des F/A-18 pose quand mime quel
ques questlons quant a notre capaclte a conserver le prln
clpa d"une neutrallte armee. 
Dans ces conditlons, la neutrallte armee devient vralment 
tres relative. Dans plusleurs domalnes, nous n'avons aucun 
moyen de la faire respecter et nous pourrions tacllement 
nous faire satelllser, par exemple par les Etats-Unis. Ces 
deux constats imposant avec d'autant plus de force le con
cept de la securite par la cooperatlon, en particulier avec 
des non-Americains. Se pose alors la questlon de la coope
ratlon avec l'OTAN qul est saus dlrectlon amerlcalne, qul est 
un partenalre lncontournable en Europa, mals auquel nous 
ne voulons pas nous attacher. La contredlctlon reste 
ouverte. 
s. Quelle armee? Pour faire face aux menaces, et seulement 
sur ce plan-la, une armee de 50 ooo hommes envlron, en 
temps de palx relative comme actuellement, seralt sans 
doute largement sufflsante, etant entendu qu'elle pourralt 
blen sar monter en pulssance sl des menaces potentielles 
devalent se concretlser. Mals, en Sulsse, l'element determi
nant pour Justlfler l'lmportance de l'armee n'est pas la me
nace exterieure, mals plut0t le prlnclpe de l'armee de milice. 
Ce prlncipe est ancre dans les bases fondamentales de 
l'Etat, il est ancre dans nos moeurs et une majorlte du peu
ple y est tres fortement attachee. La reallsme polltlque com
mande donc de tenir compte de ce falt, et c'est r„Armee 
XXI» et ses 140 000 hommes. 
Mals le debat national, comme je le souhalte - qui va com
mencer - devra aussl comparer les avantages et les lncon
venlents, par exemple d'une armee professlonnelle. Slmple
ment lnvoquer l'artlcle 58 de la constltutlon en dlsant que la 
Sulsse a une armee de mlllce, «Punkt Schluss», pour mol, 
i;a ne sufflt pas. II taut argumenter, II taut montrer les avanta
ges et les lnconvenlents d'une armee professlonnelle dans 
le cadre de ce debat national. Cornme II taut aussl demon
trer les avantages et les lnconvenlents d'une annee de mi
llce qul seralt constltuee majorltairement, ou totalement, par 
des mllitaires en service long. Quels seralent les avanteges 
et les inconvenlents? 
Les cltoyens et contribuables devront pouvolr comparer en 
connalssance de cause ces diverses variantes et comparer 
aussl les effets sur le fonctlonnement de nos lnstltutlons; et 
surtout comparer les coQts en situatlon de palx relative en 
Europa, comme c'est le cas actuellement. 
Comme d'autres lntervenants, j'almerais slgnaler et relever 
la quallte du dlalogue que nous avons eu au sein de la com-

BuUetln ofllclel de !'Assemblee flldlmlle 
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mission ces dernleres annees sur ce theme. J'espere que 
cette quallte va se poursuivre dans le debat general qul 
maintenant va se lancer. 
A ce stede, Je vous invlte ä prendre acte du rapport et ä en
trer en matiere. J'ai un voeu sulte aux discussions que nous 
avons eues en commission, c'est que le debat que nous 
allons vlvre lci et dans l'opinion publique ne solt pas trop 
domlne par des aspects secondalres, sentimenteux et nos
talgiques comme le nombre des brigades de montagne, le 
maintien des troupes du train ou des tirs obligatoires. 

Dfe Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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99.076 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Le debat sur les 
chapltres 1 ä 4 du rapport sur la conception de !'«Armee 
XXI» tlent lleu aussl de debat general. 

Relmann Maximilian (V, AG): Ich möchte mich In diesem 
Elntretensvotum vor allem kurz an Sie wenden, Herr Bun
desrat Schmid. Sie wissen noch als langjähriger gemein
samer Rats- und Fraktionskollege, dass ich mit Kom
plimenten In diesem Haus zurückhaltend bin. Diese Zurück
haltung möchte ich aber rar einmal abstreifen, denn Ich habe 
Grund dazu: Sie haben In Sachen Armeereform wahrhaft 
kein leichtes Amt angetreten. Sie hatten dort fortzufahren, 
wo Sie - wie bei einem Stafettenrennen - den Stab von Ih
rem Vorgänger Obemommen haben. Wir haben es auf der 
Marschtabelle Ober die Armeereform schön aufgezeigt: Es 
war etwa hier, nach zwei Dritteln des «Rennens». Es war In 
einer ausgesprochen turbulenten Zelt, in einem Moment, In 
dem die Konfrontation zwischen den Armeeplanem und un
serer Kommission recht gross war. Viele von uns, insbeson
dere auch ich, haben das Gefühl gehabt, die Leute aus dem 
VBS hätten faktisch freie Hand bekommen, die neue Armee 
nach ihren eigenen Vorstellungen zu planen, ohne grosse 
Rücksichten auf das wirtschaftliche, politische und gesell
schaftliche Umfeld nehmen zu müssen. Zuoberst, Ober al
lem, rangierte die Devise «Sicherheit durch Kooperation», 
was einen phasenweisen Verzicht auf eine eigenständige -
Ich betone: eigenständige! - Landesverteidigung und fakti
sche VerbOndung mit ausländischen Truppen bedeutete. 
Zwar nahm man unsere grundsätzlichen Einwände in Ihrem 
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Departement wohl zur Kenntnis, aber anstatt des Öfteren 
fundiert darauf einzugehen, setzte man uns an der Jeweils 
nächsten Sitzung einfach Papiere vor, die bloss reihenweise 
die Nachteile aufzeigten, die unsere Vorstellungen gebracht 
hätten. Anders ausgedrückt: Es wurde einfach die Meinung 
der Planer bekräftigt. Mitunter war die Stimmung in Ihren wie 
In unseren Reihen nicht nur gereizt, sondern gar mit Miss
trauen durchsetzt. Dabei war natürlich auch die Kommission 
ausgezogen, um das Beste - und nur das Beste - für unser 
Volk und unsere Landesverteidigung herauszuholen, getreu 
der Verfassung, den darin verankerten Aufgaben der Armee 
und grundsätzlich auf der Basis des Mlllzsystems. Dann ka
men Sie, frisch eingearbeitet In die Materie, aber Immer wohl 
eingedenk der Tatsache, dass Sie lange Zeit einer von uns 
waren und noch nicht vergessen hatten, dass auch bei der 
Armee das Primat bei der Politik liegt. Beseelt von diesem 
Geiste kamen wir vorwärts. 
Ja, Sie packten sogar noch die Chance beim Schopf, den 
vormaligen und - wie sich später zeigen sollte - zu Unrecht 
vorzeitig aus dem Amt entlassenen Generalstabschef Arthur 
Liener Ins Gesamtprojekt zurückzuholen und ihn damit fak
tisch zu rehabilitieren. 
Was wir nun heute und morgen vor uns haben, Ist ein Pro
dukt, zu dem alle Beteiligten nach bestem Wissen und Ge
wissen Ihren Anteil beigesteuert haben. Es Ist ein Konsens 
entstanden, zu dem Sie persönlich sehr viel beigetragen ha
ben, und dafür gebührt Ihnen mein verbindlicher Dank und 
Respekt. 
Eine grosse Differenz - wir haben es mehrmals gehört - Ist 
uns allerdings erhalten geblieben, nämlich die Dauer der 
Rekrutenschule. Aber auch da werden wir zweifellos die 
richtige Lösung finden; und sollte sich In späteren Jahren 
einmal zeigen, dass 18, 20 oder 21 Wochen doch nicht die 
optimale Lösung sind, wird es an der Bundesversammlung 
sein, mit einfachem Beschluss nachzubessern - das dOrfen 
Sie uns glauben! 
Far den Moment möchte Ich zu diesem SchlOsselthema nur 
Felgendes sagen: Sie haben, Herr Bundesrat, angekündigt, 
mit Leib und Seele für 21 Wochen zu kämpfen, well es mit 
18 Wochen nicht gehe. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegen• 
heit In Erinnerung rufen, was Ich am ersten Tag meiner Offl• 
zlersschule Im Winter 1964/65 von der Armee gelernt habe? 
Die Devise, dass ein Offizier niemals sagt, es gehe nicht. Es 
geht Immer, wenn man will. Ich habe es später dann nur bis 
zum Hauptmann gebracht, aber besagte Devise stimmte. 
Sie wurden Oberst, dann Verteidigungsminister, doch wie 
auch Immer, auch auf dieser Höhe wird immer noch Geltung 
haben, was die Armee von Ihren Kadern, von der Aspiran
tenschule an, verlangt, Ich meine deshalb, wenn sich unser 
Rat fQr eine RS von 18 Wochen entscheiden sollte - dann 
sage Ihnen niemand Im VBS, das gehe nicht. So oder so bin 
Ich davon überzeugt, Herr Bundesrat, dass wir In Sechen 
«Armee XXI» am Ende alle von einer reifen Leistung spre
chen können. 

Fünfschllllng Hans (R, BL): Ich möchte nur einen Gedan
ken kurz aufnehmen. Es haben alle Vorredner gesagt: Wir 
wollen eine Mlllzarmee. Der Gedanke des Millzprlnzips war 
in der Kommission auch Oberhaupt nicht bestritten. 
Es gibt aber das Mlllzprlnzlp nicht nur in der Armee, es gibt 
es auch In diesem Parlament. Warum sage Ich das? Ich 
sage das, weil ich In den letzten Monaten an den vielen Sit
zungen der SiK das gleiche Gefühl hatte, wie es schon an
dere Vorredner ausgedrückt haben, dass nämlich die Kom
petenz unserer Kommission infrage gestellt wurde, dieses 
komplexe System Oberhaupt richtig beurteilen zu können 
und es verändern zu dürfen. Wir sind Millzparlamentarler, 
und ob wir Jetzt 1000, 100 oder O Diensttage haben, wir ha
ben nicht nur das Recht, wir haben die demokratische 
Pflicht, das VBS-Konzept kritisch zu hinterfragen. Wir haben 
die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und zu entschei
den. Ich bin Bundesrat Samuel Schmid dankbar, dass er ge
gen Schluss der Kommissionsberatung seinen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern einen Brief schrieb, in dem er schrieb: 
«Es steht dem Parlament ohne Wenn und Aber zu, das Ar-

meeleltblld XXI zu verändern.» Ich bin Bundesrat Schmid 
dankbar, erstens dafür, dass er das geschrieben hat, und 
zweitens, weil er mit dem Schreiben dieser Selbstverständ
lichkeit auch zeigte, dass das Gefühl, das von mir und vielen 
Vorrednern aus der Kommission ausgedrOckt wurde, nicht 
einer kollektiven Paranoia entsprang. 
Zurück zur Vorlage: Die Kommission hat dem Armeeleltbild 
zugestimmt. Sie hat der Armeestruktur zugestimmt, mit klei
nen Änderungen, und sie hat am MIiitärgesetz kleine - nur 
kleine - Änderungen vorgenommen. Wenn wir In der Kom
mission Veränderungen vorgenommen haben, dann nicht, 
weil wir der Führung der Armee relnpfuschen wollen: Wir ha
ben nur dort etwas verändert, wo wir die politischen und die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anders bewerten. 

Paupe Pierre (C, JU): La reforme «Armee XXI», ou plutöt la 
refonte de notre armee, constitue la plus importante transfor
matlon et adaptation de notre defense nationale depuis 
1874, soft depuis la creation de l'armee federale. II est donc 
blen normal que beaucoup de monde se sente conceme et 
qua l'evolution soft peut-Atre plus rapide qu'elle ne l'a ete 
dans les reformes precedentes. 
l:evolution du monde s'accelere et la critique seien laquelle 
l'armee est tou]ours en retard d'une guerre est plus qua ja
mals d'actuallte. Les menaces evoluent egatement. II est im
portant d'adapter nos moyens de faire face a ces menaces a 
la modernlte de nos adversalres. Certes, la chute du mur de 
Berlin a change la situatlon de manlere fundamentale. 
Cependant, lorsque l'on salt que cinquante conßlts armes 
sement souffrance et terreur sur notre planete, qui peut afflr
mer que notre pays ne sera plus Jamals menace dans son 
lntegrlte territoriale ainsl qua dans son lndependance? C'est 
vral qu'une menace Immediate, dans las toutes prochalnes 
annees, apparatt absolument peu vraisemblabie, mals las 
choses peuvent aussl evoluer en marche arrlere. Je vous · 
rappelle quand meme les grands propos tenus en 1918 et 
en 1945: «Plus Jamais QSI» Et ce «plus Jarnals QS» s'est con
cretlse par une serle de conftlts dont nous ne sommes pas 
encore sortls pulsque cinquante d'entre eux font encore 
aujourd'hui rage sur notre planete. 
Sachant qu'une armee ne se reconstltue pas en quelques 
annees, mals qua cela demande dlx ou vlngt ans, force est 
d'admettre qua l'lndependance du pays postule le maintlen 
d'un centre de competence efflcace, sufflsant, equlpe, arme 
et entratne de fayen moderne. Une chose doit ätre clalre
ment exprlmee: 1a mission prlncipale de l'armee raste la de
fense du pays, sa securlte. Vlvre dans un pays de securlte 
constitue encore et touJours un element lmportant de la qua
llte de la via de l'ensemble de la population. Tenter de Justl• 
fter l'exlstence d'une armee par des engagements subsl• 
dlaires est un leurre. C'est offrir une fois de plus le ßanc a la 
critique, donner ralson a ceux qul accusent l'armee de se 
chercher une nouvelle Justlflcatlon, de nouvelles ralsons 
d'Atre. Non, les engagements subsldlaires ou humanitaires, 
si louables solent-lls, ne constltuent pas une Justiflcation de 
l'armee. 
Ces engagements pourralent ätre assures par la protectlon 
clvlle renforcee ou augmentee, par la police ou par d'autres 
lnstitutlons et organlsations clvlles existantes ou a creer. 
Seule la defense Justlfle le maintlen d'une armee. Mais 
quelle defense? La Sulsse, las Suisses et les Suissesses 
restent profondement attaches a la neutralite qua nous pratl
quons depuis plus de 350 ans - le Tralte de Westphalle - et 
qul est officiellement reconnue depuls 1815. Le respect de 
cette neutrallte lnterdlt a la Sulsse d'adherer a quelque con
cept international de defense que ce seit, notamment 
l'OTAN. Las debats autour de la votation populalre sur l'ad
heslon a l'ONU ont demontre quelle lmportance les Sulsses 
accordalent encore a la neutralite. Cette lndependance, ce 
respect de la neutrallte a un prlx eleve qul se tradult dans le 
malntien d'une armee capable de mener un combet lnde
pendant. Les comparalsons qua certalns font avec d'autres 
pays comme ia Belglque, l'Autrlche ou d'autres, ne tlennent 
pas compte de cette reallte et de cette volonte absolument 
clalrement exprimee des Sulsses de ne partlclper actlve-
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ment a aucun concept international de defense, mtlme pas a 
un concept europeen. 
Alors, s'II taut une armee, laquelle? Une armee apte a 
garantlr l'lndependance du pays en garantlssant la securlte et 
aussl, on l'oublie, un espace de llberte au coeur de l'Europe • 
Les pays volslns. les pays qui nous entourent n'accepteralent 
vralsemblablement pas que la Suisse renonce a sa propre 
defense et lalsse le champ llbre a tout agresseur poten
tial. cet espace de liberte au centre de l'Europe est notre 
mlssion et notre devoir. II s'agit d'une obligatlon internatio
nale. 
Une armee de mllice, evldemment, c'est la constitutlon qui 
l'impose, mals pour moi, c'est une armee ancree dans la 
populatlon, une armee qui constitue le creuset privllegle de 
notre cohesion nationale malgre nos quatre langues, nos di
verses cultures. Ce creuset, on l'a experimente durant de 
longues annees entre les differentes regions du pays. Mals 
blen s0r, cette armee doit evoluer, cette armee doit lltre mo
derne, mobile, mecanlsee, garantlssant la concentratlon des 
moyens dans n'lmporte quel secteur du pays dans des 
delais appropries, d'ou le renoncement aux troupes a pled 
et l'obligation d'avolr, dans le fond, l'essentiel des moyens 
mecanises. 
Deux obJets, effectlvement, vont tenir longtemps notre debat 
en haleine: II s'aglt des «Durchdiener», du servlce long, et 
de la duree de l'ecole de recrues, auxquels s'attache plus ou 
molns directement le nombre de cours de repetltlon. Offrlr la 
posslbilite a une partie des recrues d'effectuer leurs obllga
tlons d'une seule tralte cree, certes, une certaine inegalite 
de traitement, pulsqu'a 21 ans on a acheve ses obllgatlons 
constltutlonnelles, a l'exceptlon du tir obllgatolre - pour 
autant que ce dernler raste ce qu'II est aujourd'hul. 
Mals, cependant, II s'agit d'un avantage lmportant, pulsque 
l'on met alnsl un contlngent d'hommes formes a disposltlon 
des autorltes du pays pour divers engagements: garde 
d'ambassades, survelllance aux frontleres, protectlon de 
personnes. Et Q8 permet d'eviter que trop de troupes n'effec
tuent un ou plusieurs cours de repetltton dans des engage
ments subsldiaires. Et cela nous vaut d'ailleurs des critlques, 
puisque ces engagements se font au detriment de l'instruc
tlon. Certains se posent evldemment lmmedlatement la 
question de savolr si on ne pourralt pas reduire le nombre 
des cours de repetltlon pulsque l'on peut en consacrer plu
sieurs a des operations subsldialres. 
Plusieurs orateurs ont evoque le probleme de la duree de 
l'ecole de recrues: 24 semalnes selon le premier projet des 
speclalistes du groupe uArmee XXI»; 21 semaines, apres 
consultation des mllieux economiques et des cantons, selon 
le projet du Conseil federal; 18 semaines selon la majorlte 
de la commission; 20 semaines selon une proposition Indi
viduelle. Personnellement, Je soutlendral la proposltion de 
20 semalnes, parce que Je trouve qu'il est lmportant que la 
formation de base soit achevee. 
Je sals aussi que pour la solutlon des 18 semalnes, les ml
lleux economlques avalent prevu un septieme cours de re
petition. Personnellement J'Y suis oppose, etant donne qu'il 
est plus facile d'effectuer trols semaines d'ecole de recrues 
supplementalres que de faire un septieme cours de repetl
tlon a 28, 29 ou 30 ans, lorsqu'on a deJa endosse des res
ponsabllites importantes sur le plan economlque et peut-6tre 
m6me polltlque. 
En ce qul concerne l'ecole de recrues, je vous clteral les pro
pos du professeur Stelnauer, recteur de l'Universlte de Frl
bourg. On ne peut pas l'accuser d'6tre un antlmllltarlste, 
puisqu'll etalt lieutenant-colonel dans l'etat-major d'une de 
nos grandes unites romandes. M. Stelnauer, apres avolr de
clare que 17, 19, 21 ou 24 semaines, c'etalt trop pour les 
etudiants, qu'on ne pouvalt pas effectuer ce service en une 
seule fols, preconlse ce qu'a evoque Mme Langenberger, 
que l'on puisse eventuellement, pour certalnes categorles 
d'etudiants, notamment des etudlants des ecoles d'lnge
nleurs, fractionner plus librement qu'on ne le falt aujourd'hul. 
Cela se falt deja., notamment pour les sous-offlclers. M. Steln
auer ecrit: «II devralt 6tre possible pour les etudiants de re
tarder l'instructlon en formatlons qui termlne une ecole de 
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recrues et de faire cette formation finale au terme d'une 
autre ecole, notamment a la fln de celle de prlntemps. l.!etu
diant pourralt ainsl achever la premlere partle de son ecole 
de recrues d'ete en octobre, et accomplir les clnq ou sept 
dernleres semaines de son ecole le printemps suivant, solt 
de Juillet a aoOt.» 
Je considere que c'est un probleme qul dolt nous 6tre pose. 
On ne peut pas se permettre d'entrer en confllt avec ta gent 
estudlantlne, qul raste encore un des reservoirs de nos ca
dres. Nous devrons certainement faire preuve d'une certalne 
souplesse pour garantlr cette sltuatlon. 
Et les finances, me direz-vous? M. Frick l'a dlt, II ne taut pas 
se bercer d'llluslons. Si on voulalt maintenir la moderntsatlon 
de notre armee, avec 360 000 hommes, le budget actuel n'y 
sufflrait pas. II n'y sufflsalt deja pas II y a dix ans, ou nous 
avions a peu pres 30 pour cent, solt un tlers de budget sup
plementaire. Donc il est lllusoire d'imaginer qu'on pourralt 
maintenir cette armee de 360 ooo hommes, l'equiper, la mo
derniser en armement et en munitlons, et avolr un tel effectlf. 
Non, la reduction d'une armee se tradult touJours par une 
augmentatlon des lnvestlssements dans l'armement et dans 
la munltion, mals II taut bien reconnattre que nous etlons 
contraints soit a reduire les effectlfs, solt a augmenter le bud
get. Je crols qu'll ne faut pas se faire d'llluslon: s'II y aura de 
sensibles reductlons dans le budget de fonctlonnement, II y 
aura vraisemblablement compensaUon dans les augmenta
tlons des investlssements dans l'armement et la munltion. 
II est temps de conclure ce dossler. II regne au sein de l'ar
mee un certaln doute. Mol, j'al rencontre dans des ecoles 
d'officiers, dans des ecoles de sous-offlclers, dans des cours 
de repetltlon, des soldats un peu demotives. Les gens s'ln
terrogent sur l'avenlr, des lnstructeurs qulttent l'lnstructlon, 
des jeunes soldats hesltent a. accepter des grades supe
rleurs, de Jeunes lieutenants hesltent a. commander des 
compagnies ou des batalllons, certalns s'lnterrogent sl l'ar
mee de mlllce permettra encore a des mlllclens d'6tre com
mandants de batalllon ou commandants de brlgade. Je crois 
qu'II est lmportant qu'on ramene le calme et la serenlte par 
des decisions. II est bien clair qu'II ne s'aglt pas de preclplter 
les choses, mals depuls clnq ans que nous en dlscutons, le 
moment semble venu de concretlser. Je souhalte que le ca
lendrler etabli par le departement, puis par le Conseil fede
ral, nous permettra de debattre de ces ob]ets en 2002, 
d'avolr un eventual referendum en 2003, afln de pouvolr, des 
le 1er Janvier 2004, mettre en oeuvre cette nouvelle «Armee 
XXI». Je remercle encore M. le conselller federal des excel
lentes relatlons que nous avons entretenues durant les deux 
annees ou J'al preslde cette commisslon et surtout de la qua
llte du dlalogue qu'll a garantle a l'ensemble des membres 
de la commlssion. 

Schlesser Fritz (R, GL): Nach den Kommissionsberatungen 
Ober das Armeeleitbild und die Armeereform XXI kann ich 
einem Mitglied der Kommission fOr Rechtsfragen, das nicht 
Jurist Ist, nachfOhlen. Ich habe nämlich etwas Ähnliches er
lebt. Ich bin wahrscheinlich das einzige männliche Mitglied in 
der Sicherheitspolitischen Kommission, das nie Militärdienst 
geleistet, sondern seine Dienste anderweitig absolviert hat. 
Wir werden Ja Ober den Bevölkerungsschutz noch sprechen. 
Ich muss ganz offen gestehen, dass ich es In der Debatte 
bisweilen ausserordentllch schwer hatte, die Tragweite der 
Jeweiligen Diskussionen und Insbesondere der Entscheidun
gen, die anstanden, zu verstehen. Deshalb habe Ich mich 
häufig an Leuten orientiert, von denen ich annahm, dass sie 
die Sachen offen auf den Tisch legten und die Situation ent
sprechend darstellten. 
Bevor Ich an diese Beratungen herangegangen bin, habe Ich 
f0r mich zwei Grundsätze festgelegt, an die Ich mich bis jetzt 
gehalten habe. Ich möchte dies auch In den weiteren Bera
tungen zu diesen Geschäften tun. Es sind zwei an sich ba
nale Grundsätze. 
Der erste Grundsatz, von dem ich immer ausgegangen bin, 
ist der folgende: Ich möchte eine Armee, die so klein Wie 
möglich und so gross wie notwendig Ist. Der zweite Grund-
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satz lautet: Ich möchte, dass möglichst viel Dienstzeit In 
möglichst jungen Jahren absolviert werden kann. 
Der erste Grundsatz - eine Armee so klein wie möglich und 
so gross wie nötig - enthält sicherheitspolitische, staatspolf.. 
tische, neutralltätspolitlsche und finanzpolitische Aspekte. 
Unter den slcherheltspolltlschen Aspekt fällt z. B. die Frage, 
wie lange die Ausbildung dauern soll. Mit dieser Frage Ist für 
mich dann aber auch eine andere Frage verbunden, die bis 
Jetzt nicht aufgeworfen worden Ist, für mich aber eine grosse 
Bedeutung hat, nämlich die Frage der Bewaffnung. Ich gehe 
davon aus, dass sich die Bewaffnung auch danach richtet, 
wie die Leute ausgebildet sind und welchen Stand sie In der 
Ausbildung erreichen. Es natzt mir nichts, wenn Ich einen 
Top-Computer habe, diesen aber nur zu zehn Prozent nut
zen kann. 
Auf die staatspolitische Komponente werde Ich noch zurOck
kommen. 
Ebenso Ist die neutralitätspolltlsche Komponente hier enthal· 
ten. Wir massen uns fragen, welche Rolle die Armee in der 
Neutralitätspolitik spielt und welche Neutralltätspolltlk wir In 
Friedenszelten verfolgen wollen und verfolgen massen, da
mit wir auf die Neutralität dann zurQckgrelfen können, wenn 
wir sie brauchen. 
Letztlich sind es insbesondere aber finanzpolltlsche 
Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Ich habe vor noch nicht 
allzu langer Zeit - auch aus Kreisen der Wirtschaft - zur 
Kenntnis genommen, dass die 4,3 MIiiiarden Franken, die 
man einmal am runden llsch für die Armee zur Seite gelegt 
hat, nicht mehr ohne weiteres zugestanden werden, sondern 
dass dieser Betrag durchaus auch Infrage llt wird. 
Zum zweiten Grundsatz, möglichst viel stzelt In mög-
lichst Jungen Jahren leisten: Hier spielt f0r mich vor allem ein 
Aspekt eine Rolle, den wir wahrscheinlich noch vermehrt be
rQcksichtlgen massen, nämlich die gesellschaftlichen Ent
wicklungen. Wir können die Armee nicht unbesehen der 
gesellschaftlichen Entwicklung aufbauen. Dass sich hier 
Veränderungen ergeben haben, Ist heute Morgen in diesem 
Saal verschiedentlich dargelegt worden. Man kann durchaus 
BezQge zur „Armee 61 » herstellen, aber man muss dann 
auch die richtigen Schlussfolgerungen daraus ableiten. Auch 
wenn gesagt wird, man sei bis Jetzt mit 15 Wochen oder frQ• 
her mit 17 Wochen AS-Dauer ausgekommen, dann muss 
man auch berucksichtlgen, dass der Leistungswille und die 
Leistungsbereitschaft der Betroffenen in jenen Zeiten anders 
waren, als sie heute sind. Heute geht es darum, eine Armee 
aufzubauen, die in einen gesellschaftlichen Rahmen einge
bunden ist, der sie auch trägt. 
Wenn Kollege Merz heute Morgen auf den beunruhigenden 
Umstand hingewiesen hat, dass mehr als 40 Prozent der 
Studenten sich auf eine Art und Weise aus der Armee ver
abschieden, die man nicht einfach hinnehmen kann, dann 
muss uns das beunruhigen. Wir massen diesen gesell
schaftlichen Aspekten bei der Ausgestaltung der neuen Ar· 
mee vermehrt Rechnung tragen. 
Das sind auch die Gründe, weshalb Ich mir gesagt habe: 
Man muss dafar sorgen, dass die Jungen Leute möglichst 
viel Dienstzeit In jungen Jahren leisten können; und, die 
zweite Schlussfolgerung daraus ist, dass man eben auch 
dem neuen Instrument der Durchdiener eine Chance geben 
muss. Ob sich dieses Instrument bewährt oder nicht, das 
hängt weitgehend auch von gesellschaftlichen Entwicklun
gen ab. Wenn es attraktiv wird, die Dienstzelt möglichst an 
einem Stack zu feisten, dann können wir mit gesetzlichen 
Beschränkungen dieser Entwicklung nicht wehren. 
Wenn dieses Modell nicht attraktiv Ist, dann wird es sich von 
selbst aberleben, und dann fällt es dahin. Deshalb wäre ich 
bereit gewesen, und Ich bin es auch jetzt noch, bei der Maxi
malzahl der Durchdlener auf einen höheren Plafond zu ge
hen. 
Eine weitere Erfahrung, die ich In diesen Beratungen ge
macht habe: Es war f0r einen Nichtspezialisten höchst Inter
essant zu sehen, welche Leute, namentlich aus Offiziers
kreisen, mit welchen Anliegen und mit welcher Vehemenz an 
die Mitglieder der Kommission herantraten. Da gab es natar
llch ganz unterschiedliche Wertungen. F0r die einen stand 

die Erhaltung des Trains Im Vordergrund - als ob die Armee 
damit stehe oder falle. In der politischen Auseinanderset
zung mag das eine gewisse Rolle spielen, wenn es zu einem 
Referendum käme. Mit Vehemenz wurde auch das Anllegen 
an uns herangetragen, es mQssten unbedingt drei Gebirgs
brigaden bestehen. F0r mich als Vertreter eines Gebirgskan
tons Ist es nicht ganz einfach zu fragen: Ja warum denn ei
gentlich? Wenn man dieser Sache etwas näher auf den 
Grund gegangen Ist und sich Erklärungen von Fachleuten 
hat geben lassen, dann hat sich gezeigt, dass man hier of
fenbar - ich sage das jetzt bewusst etwas Qberspltzt - Per
spektiven aus der Vergangenheit für die Ausgestaltung der 
ccArmee XXI» verwenden und auf sie abertragen will. Das Ist 
ein durchaus gängiges Verfahren, aber es Ist für mich nicht 
unbedingt das richtige Vorgehen, um eine neue Armee zu 
konzipieren. Natarllch soll man Bewährtes nicht aber Bord 
werfen, sondern In sinnvoller Welse welterfahren. Dort, wo 
es aber nur noch darum geht - wie es ein Mitglied der Kom
mission gesagt hat-, gewisse folklorlstlsche Aspekte weiter
zutragen, muss man ein Fragezeichen dahinter setzen. 
Zu den Beratungen In der Kommission: Es war gewiss so, 
dass vonseiten des Departementes gewisse Positionen mit 
Vehemenz vertreten wurden. Vielleicht hätten wir In der 
Kommission stringenter sein und einen ganz klaren Auftrag 
erteilen mOssen - mit einer Fristansetzung zur Unterbreltung 
von Alternativen, wie das jetzt beispielsweise In der WAK 
beim Steuerpaket der Fall Ist. Vielleicht hätten wir das tun 
massen und wären dann zu einem anderen Schluss gekom
men. Wenn aber ein Departementsvertreter seine Position 
beim geringsten Widerstand aufgibt, dann muss Ich daraus 
schllessen, dass diese Position nicht grundsätzlich durch
dacht worden Ist. Ich habe nichts dagegen, dass man mit 
Vehemenz vonseiten des Bundesrates und der Verwaltung 
eine Position aufrechterhält. Es Ist ja dann Sache der politi
schen Behörden, den Sachentscheid zu fällen. Dieser Mo
ment ist jetzt gekommen. 
Zur staatspolitischen Komponente: Ich erzähle kein Geheim
nis, wenn Ich darauf hinweise, dass In den Beratungen der 
Kommission In Bezug auf das Verhältnis zwischen Parla
ment und Bundesrat ein gewisses Missbehagen zum Aus
druck gekommen Ist. 
Dieses Missbehagen - um nicht einen anderen Begriff zu 
verwenden - hat sich an dieser Vorlaga entz0ndet, obwohl 
eigentlich, das darf Ich hier auch sagen, primär andere Be
reiche gemeint waren. Mit den Kompetenzabertragungen, 
welche die Kommission vorschlägt, hat man zwar im Bereich 
der Armee und der Sicherheltspolltlk gewisse Riegel vorge
schoben. Aber damit - Herr Carlo Schmid hat das auch an
getönt - Ist das grundsätzliche Problem, dass offenbar Im 
Parlament die Auffassung vorhanden Ist, der Bundesrat 
habe zu viele Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkei
ten, nicht gelöst. Ich glaube, es stonde uns gut an, dieses 
Problem einmal losgelöst von der Armeediskussion zu 
traktandieren. Es kann nicht sein, diese Fragen nur im Rah
men der Armee und der Ausgestaltung der Slcherheltspolitlk 
anzusprechen. Wenn ein Unbehagen vorhanden Ist, muss 
es vielmehr anhand einer Revision des Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetzes umfassend diskutiert 
werden. Das war für mich eine weitere Schlussfolgerung aus 
den Beratungen der Kommission. Ich bedaure es, dass nun 
die Armeevorlage als erste Vorlage diesem Zweck dienen 
muss. Ich hoffe aber, wir werden Gelegenheit erhalten, die
ses Problem allgemeiner anzugehen, und wollte darauf hin
weisen, dass es nicht nur ein Problem der Armee und der 
Sicherheltspolltlk Ist. 
Sie haben aus der Fahne ersehen, dass Ich In verschiede
nen Punkten der Minderheit angehöre. Ich habe Ihnen Jetzt 
meine Grundhaltung erläutert, aus der Sie ableiten können, 
weshalb ich diese Positionen vertrete. Ich werde mir erlau
ben, den einen oder anderen Punkt noch etwas genauer 
darzulegen. 

Brfner Peter (R, SH): Wie Sie alle bin auch ich Im Vorfeld 
dieser Gesetzgebung von den verschiedensten Kreisen zu 
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Armeeleitbild und Armeereform angegangen worden. Ein 
Anliegen, das zwar weder eine besondere strategische noch 
operative Bedeutung hat, möglicherweise dafür eine psycho
logische, hat mir ein verdienter Oberst der Aktivdienstgene
ration vorgelegt. Ich fand dazu in der Botschaft keine klare 
Antwort, obwohl da sicher viel geregelt wird, beispielsweise 
die Limitierung der Anzahl der aDurchdlener», eine Wort
schöpfung übrigens, die im Korrekturprogramm der Textver
arbeitung meines Computers rot unterstrichen daherkommt 
und im helvetischen Sprachgebrauch - daran halte ich fest -
keine Zierde Ist, ebenso wenig übrigens wie der neue Begriff 
«Aufwuchs .. , der - wenn Oberhaupt - am ehesten im Gar
tenbau verstanden wird, etwa als Klon zwischen aWlld
wuchs» und «Aufguss ... 
Zum Anliegen, auf das ich in der Botschaft keine Antwort 
fand: Dieser vaterlandstreue AktivbOrger hat mir vorgerech
net, dass es heute - hätten Sie es gewusst? - 70 Generäle 
gebe. Natilrlich stellt er diese Zahl In Relation zu anno dazu
mal. Gleichzeitig möchte er und möchte nun auch Ich wis
sen, wie viele Generäle es in dervlel kleineren «Armee XXI" 
sein werden. Diese Frage darf man schon stellen, so glaube 
ich. Man verstehe mich nicht falsch: Ich will eine starke und 
kompetente Führung, gerade in unserer Armee. Im Rahmen 
dieser Armeereform spricht man ja von flachen Hierarchien, 
kurzen Entscheidungswegen, von mehr Flexibilität auch. 
Manch schöner alter Brauch, dem viele nachtrauern mögen, 
wird wohl zu Recht abgeschafft. Da scheint die Frage legi
tim, wie sich dabei unsere Generalität anzahlmässlg entwi
ckeln wird. Es wäre meines Erachtens tar die angestrebte 
Verteidigungskompetenz nicht gerade zwingend, dass - et
was frivol, dafür bildhaft ausgedrückt - zwecks Schonung 
der Strukturen im Leitungsbereich bekränzte Häupter im 
Kampfanzug mit der professlonellen Präsentation omniprä
senter Folien oder, als Krönung der Karriere, am Interopera
blen und Nato-konformen Powerpoint beschäftigt würden. 
Ich entschuldige mich sogleich fOr diese unstatthaften und 
völlig aus der Luft gegriffenen Phantasien eines einfachen 
Hauptmanns a. 0., interessiere mich Indessen allen Ernstes 
dafür, wie viele Generäle die «Armee XXI» benötigen wird. 

Wlckl Franz (C, LU): In der Botschaft - auch hier Im Rat 
wurde In verschiedenen Voten mit Recht darauf hingewie
sen - haben wir zwei Grundprinzipien, die auch In der Ver
fassung festgelegt sind: Erstens das Millzprlnzlp der Armee 
und zweitens der Grundsatz, dass Jeder Schweizer zur MIii
tärdienstieistung verpflichtet Ist. Mir fehlen aber In der Bot
schaft Hinweise, wie der Grundsatz, dass jeder Schweizer 
zur Militärdienstleistung verpflichtet ist, tatsächlich umge
setzt werden kann. Denn dieser Verfassungsgrundsatz hat 
nur dann einen Sinn, wenn er auch angewendet wird. Wie 
sieht die Realität aus? Bereits Im letzten Jahr habe Ich in 
meiner Interpellation aufgezeigt, dass etwas nicht stimmen 
kann, wenn sich erstens ein grosser Prozentsatz der Jungen 
Männer bereits bei der Aushebung auf dem «blauen Weg„ 
abmelden kann, und wenn sich zweitens über ein Viertel der 
Rekruten während der AS wieder nach Hause abmeldet, 
also entlassen wird. Es scheint, dass sich dies In der Zwi
schenzelt nicht geändert hat. 
Ich halte mich kurz -- und ich sage es nicht nur, sondern ma
che es auch -; ich möchte dem Bundesrat zwei Fragen stel
len: 
1. Stimmen Ihre Zahlen für den Armeebestand und für die 
Ressourcen, wenn sich ein wesentlicher Tell der Jungen 
Schweizer vom Militärdienst abmelden kann? Haben Sie 
diese Nicht-Dienstlelstenden berOcksichtigt? In welchem 
Ausmass haben Sie sie berücksichtigt? 
2. Was untemimmt der Bundesrat, um dieser klammheim
lichen Aushöhlung unseres allgemeinen Wehrdienstes und 
unseres Mllizsystems entgegenzutreten? Eine Millzarmee 
ist auf eine breite Akzeptanz Im Schweizer Volk angewiesen. 
Eine Millzarrnee Ist nur dann möglich, wenn die Jungen 
Leute auch bereit sind, Militärdienst zu leisten. All die schö
nen Zahlenspiele filr den Aufbau unserer Armee nützen 
nichts, wenn wir die Jungen, die Rekruten, nicht haben. Die 
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Armee muss nicht nur Aufwuchs, sie muss auch Nachwuchs 
haben. Durchdlener ist ein schönes Wort - es wurde hier ge
sagt -. aber wir brauchen auch Leute, die durchhalten. Wie 
stellt sich der Bundesrat hierzu? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Im Gegensatz zu Herrn Marz, 
der nach jedem Votum einen Teil des vorbereiteten Textes 
hat streichen können, kam bei mir beim Anhören jedes Vo
tums ein Teil dazu. Ich lege deshalb meinen ursprOngllchen 
Text beiseite und beschränke mich auf einige Grundsatz
probleme, und Ich werde versuchen, dann auch auf einzelne 
Voten einzugehen. 
Vorweg danke Ich einmal für die doch weitgehend erfolgte 
Anerkennung der Arbeit der Planer und auch der Arbeiten 
der Kommission. Etwas überrascht haben mich gewisse 
Äusserungen, wonach gelegenUich ein verhärtetes Klima 
geherrscht haben soll. Ich war zwar nur etwa sieben Jahre 
Mitglied des eidgenössischen Parlamentes, habe es aber 
nie erlebt, dass von einem Departement von vornherein Va
rianten vorgelegt wurden. Eine Gesetzgebung beruht auf ei
nem Antrag des Bundesrates, und dieser Ist erfolgt. Ich habe 
mich vor jeder Sitzung beim Präsidenten darOber orientieren 
lassen, ob die verlangten Unterlagen eingetroffen seien. 
Aber Immerhin: Es war ja versöhnlich _gemeint, und Ich habe 
es auch nicht anders empfunden. Im Ubrlgen fand und finde 
Ich es weiterhin richtig, wenn Ober diese Armee diskutiert 
wird. Wo anders als In einer Miliz müsste diese Diskussion 
sonst stattfinden? Das löst Betroffenheit aus, und hier ist 
durchaus zuzugestehen, dass Im Prozess - aus heutiger 
Sicht, wohlverstanden -- nicht Immer alles optimal gelaufen 
sein mag. Ich muss aber Immerhin zugunsten der Verant• 
wortllchen der Armee, die dieses Projekt seit Jahren be
treuen, doch festhalten, dess es falsch ist, wenn behauptet 
wird, dass man nicht in Varianten gedacht hätte, und dass es 
nicht richtig wäre, wenn davon ausgegangen würde, dass da 
irgendein ausländisches Modell vorgelegen hätte, das man 
dann auf «helvetlsierte Art» hätte kopieren wollen. Hier 
wurde durchaus offen begonnen, aber dann kam man natur
lich recht schnell auf den Boden der helvetischen Realität 
zurOck. Sie haben zu Recht eine ganze Reihe von Rahmen
bedingungen erwähnt, die natilrllch zu berOckslchtlgen sind. 
Eine Armee können Sie nicht auf der grOnen Wiese planen. 
Aber der veränderten allgemeinen Situation Ist Rechnung zu 
tragen. Wenn Ich da von Prozess spreche: Ich mag mich 
noch erinnern, als Nationalrat ärgerte Ich mich darilber, dass 
gerade vonseiten der höheren Stabsoffiziere hilben und drü
ben private Projekte publiziert wurden. Im Parlament selber 
entstand damals Unmut - Ich Jedenfalls gehörte zu denjeni
gen, die da missmutig geworden waren --, und man ver
langte. dass jetzt das Departement zu führen hätte und dass 
man dann über konkrete Vorschläge bzw. einen Vorschlag 
zu diskutieren hätte. Wie Ich jetzt festgestellt habe, auch auf
grund der verdlenstvollerweise von Ihrer Seite erarbeiteten 
Liste der Kontaktnahmen, hat dann der Bundesrat an ver
schiedenen Sitzungen, wie Sie selber sehen, nach entspre
chender Orientierung der SIK die Eckwerte diskutiert, und 
gestützt auf diese Eckwerte haben die Planer die Planung 
fortgeführt. Insoweit hing nach meinem Datarhalten das Pro
jekt zum Zeitpunkt, als Ich es antreten durfte, nicht einfach 
komplett Im luftleeren Raum, sondern es war verschiedent
lich - nicht nur durch den Bundesrat, sondern auch durch 
Kontakte mit der Kommission - abgesichert, selbstverständ
lich ohne dass man die Kommissionen damit In die Pflicht 
nehmen konnte. Das muss und darf eine Kommission nie mit 
sich geschehen lassen. Deshalb ist es absolut richtig, dass 
die Kommission hier bis zum Schluss ihre Autonomie ge
wahrt hat und auch jetzt die Polltlkverträglichkelt des Projek
tes geprOft hat. 
Eine weitere Vorbemerkung. Es Ist durchaus festzuhalten 
und wahrscheinlich von allen Selten zuzugestehen: Wir füh
ren In einigen Bereichen, mindestens im Bereich der FOh· 
rung dieser Armee, natorllch eine Friedensdiskussion. 
Gerade weil Im Ernstfall dann In diesem Bereich sehr rasch 
gehandelt werden müsste, wenn es notwendig wäre, Ist für 
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mich diese Frage nicht die entscheidendste. Ich fühle mich 
verantwortlich, dafür zu sorgen, dass aufseiten der ll'uppe 
eine hohe Bereitschaft besteht, dort wo eine Bereitschaft be
stehen muss, und das Ist nicht mehr überall der Fall. Im 
Bereich der Führungsetagen ist es eine «Friedensbemer
kung» - die Ich jetzt nicht etwa. kritisch meine -, wenn ge
sagt wird, die Führung von Bern aus sei falsch. 
Ich habe es noch nie erlebt, dass In einem Krieg nicht zent
ral geführt worden wäre. Aber zur Konzession, die jetzt hier 
verlangt wird: Dass die Planer nicht aus ihrer Sicht bereits 
mit einem solchen Modell aufgewartet haben, Ist deshalb 
nicht a priori verwerflich, Im Gegenteil. Dass die Kommission 
hier eine andere Sicht der !?lnge hat, die dem ganzen Sy
stem aus heutiger Sicht Im übrigen nicht abträglich Ist, liegt 
jetzt eben In der politischen Würdigung durch die Kommis
sion. Aber der Aspekt der Truppenbereitschaft hat dann ei
nen gewissen Preis. 
Ein Letztes noch zum Prozess: Es Ist verschiedentlich da· 
rauf hingewiesen worden, dass wir hier unter einem gewis
sen Zeitdruck stehen. Ich danke der Kommission und allen 
Votantlnnen und Votanten dafür, dass sie das anerkennen. 
Nicht wahr: Im Januar 2001 stand Ich vor der Frage, ob Ich 
alle diese Eckwerte Jetzt einfach übernehmen oder ob Ich 
ein «Modell Schmid» vortragen wollte. Dazu bestand nun 
aber weder Anlass, noch hätten Sie mich deswegen wahr• 
scheinlich besonders gerahmt. Denn das hätte zur Folge ge
habt, dass das ganze Projekt um Jahre - nicht um Monate -
hätte verschoben werden müssen. Hier haben einige Kritiker 
Vorstellungen, die nach meiner Überzeugung nicht der Rea
lität entsprechen, wonach man das Projekt einfach Jahr um 
Jahr hätte verschieben können. Denn es wurde von ll'up
penkommandanten und Ratsmitgliedern gesagt Die «Ar
mee 95„ muss Jetzt revidiert werden. Wir brauchen wledar 
eine Vision und nicht eine verlängerte Truppendiensttage
Buchhaltung. Denn diese Armee mit Ihrer Grösse verursacht 
mir natürlich schon einige Probleme. Wir verlieren bereits 
seit etwa 1996 - also praktisch schon seit dar Einführung 
der «Armee 95» und nicht erst als Konsequenz der aktuellen 
Übergangszeit zur «Armee XXI» - jährlich Hunderte, um 
nicht zu sagen über tausend Offiziere. In der Tendenz zu
nehmend, werden pro Jahr über tausend Offiziersvorschläge 
zwischen dem Zeitpunkt der Erteilung In der Unteroffiziers
schule und dem Antritt In der Offiziersschule zurOckgezogen. 
Das ist nicht primär eine Konsequenz des schlechten Wll· 
lens dieser Leute; das Ist eine Konsequenz der Problematik, 
Inwieweit dieses System mlllzverträgllch Ist und es Inskünftig 
noch sein wird. Es fehlten damit auf Stufe Unteroffiziere und 
Subalternoffizlere 1996 In beiden Bereichen 30 Prozent 
1997 fehlten 30 Prozent, 1998 35 Prozent, 1999 bei den 
Unteroffizieren 40 Prozent und bei den Subaltemoffizieren 
43 Prozent. 2000 waren es 30 und 40 Prozent, 2001 gar 35 
und 40 Prozent. Das sind die Zahlen, die mir der Stabschef 
für das Personelle mitteilt. 
Jetzt bin Ich natürlich schon gezwungen - und ich bin dank
bar für das Verständnis, das Ich diesbezüglich bei der Kom
mission und, so hoffe Ich, auch bei Ihnen finde -. dieses 
Projekt möglichst rasch «in gesicherte Leger» zu führen. Es 
war Immer so, dass dann noch Korrekturen anzubringen wä• 
ren. Das Ziel Ist natürlich, dass wir gut starten können: Dies
bezüglich hat auch die Diskussion noch einige Probleme an 
den Tag gebracht, die Ich noch nicht gelöst habe. Selbstver
ständllch Ist das Personalproblem eine Chefsache, und Ich 
mache es auch zur Chefsache. Ich habe bei der Kommission 
nie einen Zweifel dar0ber gelassen, wobei der Begriff «Chef· 
sache» einzig und allein besagt, dass das Immer zuoberst 
auf der Traktandenllste steht Die Leute zu finden Ist ein an
deres Problem. Wir starten Kampagnen, um das Berufsbild 
der Instruktoren zu verbessern. Wir starten Kampagnen, um 
Leute zu begeistern, diesen Beruf auszuOben. Ich darf mit 
einiger Sicherheit erwarten, dass auch das gewisse Kritik 
hervorrufen wird, ln der Befürchtung, Ich wolle die Gesell
schaft militarisieren oder ich mache den Krieg gesellschafts
verträgllch. Ich höre diese Bemerkungen bereits. Mit jedem 
Modell, auch mit der «Armee 95», fehlen mir lnstruktlonsoffl
ziere. Vor diesem Problem schützt mich also auch eine Fort• 

tohrung des heutigen Zustandes nicht. Im Übrigen wurde 
dies bereits in meiner Rekrutenschulzelt als Problem zele
briert, und deshalb habe ich einen gewaltigen Respekt vor 
dieser Aufgabe. Bereits In den Jahren 1967 und 1968 hat 
man uns gesagt, man habe zu wenig Instruktoren. Meines 
Wissens konnte das Problem In der Zwischenzeit nie befrie
digend gelöst werden. Das neue Bundespersonalgesetz -
auch das sei gesagt - Ist einer raschen Lösung nicht gerade 
förderlich. Aber immerhin, an diesen Rahmen haben wir uns 
zu halten, und dieses Problems haben wir uns selbstver• 
ständlich anzunehmen. 
Zur Würdigung der Reform kann Ich mich kurz fassen, nach
dem der Kommissionspräsident und verschiedene andere 
Ratsmitglieder die Lageanalyse vorgenommen haben. Der 
Ständerat - wie auch der Nationalrat - haben im Übrigen 
seinerzeit den Sicherheitspolitischen Bericht Intensiv disku
tiert. Ich erinnere mich noch an die damallgen interessanten 
Diskussionen. Hier Ist das aus unserer Sicht und aus Sicht 
der Kommission mögliche Modell vorgelegt worden, das die
sen Bedürfnissen entspricht. 
Damit bin Ich bei einigen Rahmenbedingungen und bestä
tige nochmals: Eine Armee ist nicht Selbstzweck, sondern 
sie hat nur dann einen Sinn, wenn effektiv Risiken da sind, 
auf welche nur eine Armee eine Antwort geben kann. Hier 
hat das Parlament mit dem Bundesrat und In Bestätigung 
des Slcherheitspolltlschen Berichtes klar gesagt, was es von 
dieser Sache hält: Wir brauchen eine Armee. 
Das Zweite ist, wie wir die Effizienz der Armee mit den vor
handenen Mitteln optimieren. Dazu gibt es bereits gewisse 
Bemerkungen zu machen. Die eine betrifft die Miliz, die ge
waltige Vorteile hat. Ich werde es noch mehrmals sagen: Ich 
stehe zu dieser Miliz. Aber bitte: Die veränderten Lebensge
wohnheiten Im Zlvllen trägt die Miliz Ins Militär, mit allen Vor
teilen - davon profitieren wir-, aber gelegentlich auch mit 
Nachtellen. Dazu gehört das soziale Umfeld, das es einigen 
Leuten viel weniger als frOher erlaubt, diese langen Abwe
senheiten zu tolerieren oder zu akzeptieren. Dazu gehört 
natürlich auch die persönliche Möglichkeit oder Dlsponlbl
lität, um sich zusätzlich zum gesetzlichen Minimum der 
Dienstleistung als Soldat zu verpflichten. Das hat die Konse
quenz, dass wir zu dieser Miliz zu stehen haben, denn das 
zeigt uns ohne grosse Rechnerei, dass es die demokratie
verträgllchste Form Ist, ein Sicherheitssystem In glaubwürdi
ger Grösse und Effizienz zu generieren. Jede Berufskom
ponente Ist viel teurer und brächte noch das Problem mit 
sich, dass Sie die Soldaten nicht nach drei Wochen entlas
sen können. 
DarOber brauche Ich, glaube ich, nicht viele Worte zu verlie
ren, selbst wenn auch diese Idee nicht einfach zu verwerfen 
Ist. Da gilt es tatsächlich, sich diese Gedanken Immer wieder 
zu machen. Aber der Bundesrat wie auch die Kommission 
haben sich mit diesem Problem auseinander gesetzt und ka
men zu klaren Entscheidungen. 
Jetzt komme ich zur Dlsponlbllltät und wieder zur MIiiz: Miliz 
umfasst nicht nur das Problem, dass dieser Bürger gleichzei
tig auch ein Wehrkleid trägt. Miliz besteht nur dann, wenn es 
uns auch langfristig gelingt, Mlllzkader zu haben. Diese Mlllz
armee steht mit den Mllizkadern, alles andere wäre der Tod 
der MIiiz. 
Jetzt habe ich mich damit auseinander zu setzen, wie Ich 
dieses zeitliche Engagement fOr Kader in millzverträgllcher 
Form organisiere oder ermögliche. Deshalb kommen wir mit 
diesen Modellen, die garantieren sollen, dass die Dienstzeit 
generell kürzer wird, dass die dienstliche Belastung In den 
Altersgruppen ganz gewaltig reduziert wird, dass millzver
trägllche Kaderlaufbahnen geschaffen werden, dass es nicht 
mehr nötig sein soll, dass ein Mlllzhauptmann Im gleichen 
Jahr einen Ausblldungs- und bereits wieder einen Wiederho
lungskurs zu absolvleren hat, dass ein Rekrut einrücken und 
nach 53 Wochen am Stück als Leutnant die Schule verlas
sen kann. Das sind alles Vortelle, die bisher nicht möglich 
waren, weil man eine Rekrutenschule zu absolvieren hatte, 
mit der entsprechenden Lücke dann eine Unteroffiziers
schule, dann eine Offiziersschule, und dann musste man ab
verdienen. All das kann man jetzt am Stück machen. Damit 
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hoffen wir, dass wir einen Anreiz geben und es mindestens 
besser und häufiger ermöglichen. 
Ich bin auch Oberzeugt, dass wir das können, unter der Vo
raussetzung, dass es uns gelingt, diese Ausbildung qualita
tiv gut. sinnvoll und, wie ich meine, auch auf einem 
Leistungsniveau zu verlangen, das motiviert. Denn letztlich 
motiviert man durch gesunde, vernünftige, aber hohe Anfor
derungen und dann auch durch entsprechende Leistungen. 
Deshalb - Sie haben es Im Armeeleitbild dargestellt - bringt 
man dieses Modell nicht unter einen Hut, wenn man nicht 
während einer gewissen Zelt in der Rekrutenschule die Ka
der bereits In die Beförderungsdienste nimmt. die Rekruten
schule In der Zwischenzelt abschllesst und In der nächsten 
Rekrutenschule die Kader wieder in die Verbandsausbildung 
zurückgibt, um sie dort abverdienen zu lassen. Sie können 
das sehen: Im Leitbild sind ein derartiges Modell und 
Schema dargestellt. Da hat Herr Bieri natürlich schon nicht 
Unrecht, wenn er von einem Räderwerk spricht. 
Wenn Sie an diesen Fristen Veränderungen vornehmen, 
dann kann das auf die Laufbahnmodelle Einfluss haben. Im 
Detail werden wir darauf zurückkommen, wenn wir über die 
Länge der Rekrutenschule sprechen. 
In der «Neuen Zürcher Zeitung» war vor wenigen Monaten 
eine Analyse von einem deutschen Wirtschaftsverband zu 
lesen. Dort wurden die grössten Lücken bei den Industriellen 
Kadern analysiert. Bel 73 Prozent aller Betriebe wurde eine 
Qualität als grösste Lücke dargestellt: Menschenführung; wir 
sprechen gelegentlich von Sozialkompetenz. Das Ist eine 
Qualität, die In diesen jungen Jahren nur die Armee bieten 
kann. Das möchte ich wieder unter die Jugend bringen, 
Menschen führen zu können. Aber dann müssen wir Ihnen 
die Gelegenheit geben, sie zu fQhren. Am Computer und an 
wunderschön eingerichteten Arbeitsplätzen kann ein Tell 
dieser Menschenführung absolviert werden. Aber letztlich 
werden sie nur gefordert, die Erfahrung der Menschenfüh
rung können sie nur gewinnen, wenn wir im MIiitär effektiv 
wieder Intensiver führen, als das seit der «Armee 95„ der 
Fall war. Denn gestützt auf die entsprechenden Ausbil
dungsmodelle führten wir nur noch bis Stufe Zug. Ich habe 
heute Obersten, die keine Kompanie- oder mindestens keine 
Bataillonsübung mehr anlegen, weil sie nie eine gemacht 
haben. Das ist fQr unsere Generation unvorstellbar! Das ist 
eine weitere Konsequenz in diesem Räderwerk, ob wir das 
wollen oder nicht. 
Ich wlll die Armee millzverträglicher machen, weil Ich Kader 
brauche, weil diese Miliz nur Ober die Millzkader besteht. 
Wenn Ich die Dienstzelten verkOrzen wlll, dann muss ich die 
MIiiz durch zusätzliches mllltärlsches Personal entlasten. 
Das ist eine Schlüsselfrage, die noch nicht geklärt Ist Aber 
Ich habe keine Alternative. Eine Alternative Ist nur die, dass 
ich die Lehrlinge wieder intensiver durch Lehrllnge ausbilden 
lasse; Jetzt Ist das auch teilweise noch so. Aber dann habe 
Ich wieder längere Kaderausbildungszelten. Wenn ich sie 
verkürzen will, muss ich das kompensieren. 
Deshalb hoffe ich, dass wir dieses Personalproblem auf der 
nächsten Stufe lösen können, wenn das Parlament einmal 
dieser Gesamtkonzeption zugestimmt hat. Wir sind selbst
verständlich daran; seit ich dieses Departement Obernom
men habe, habe Ich diese Personalfrage bereits zweimal 
prüfen lassen. Nachdem Immer wieder Kritik von aussen 
kam, habe ich sie bereits während den Sommerferien durch 
ein aussen stehendes Element der Armeeplaner wieder 
Oberprüfen lassen. Denn Ich wollte sicherstellen, dass Ich 
den Antrag nach der Vernehmlassung möglichst rasch dem 
Bundesrat unterbreiten konnte, damit die parlamentarische 
Beratung In normalen Zeitabläufen folgen kann. Es wurde 
mir bestätigt, dass es zwar knapp Ist - das ist so -, aber 
dass es machbar Ist. Das Ist kein «no go», wenn Sie mir die
sen Begriff erlauben. 
Aber da müssen wir besser werden, und da massen wir zu
legen. 
In diesem Zusammenhang müssen Sie sich auch diese ein
zelnen Bemerkungen vorstellen, die Herr Korpskommandant 
Llener gemacht hat. Ich war ihm für seine Arbeit zu ausser
ordentllchem Dank verpflichtet. Dieses Departement erlebt 
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im Moment nicht nur das Projekt «Armee XXI». FOr viele, für 
Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von mir 
läuft das Projekt "VBS XXI». Da sind wir Gott sei Dank noch 
autonom. Aber das betrifft natOrllch Hunderte von Arbeits
plätzen. Wenn ich dieses System flexibler machen will, dann 
muss ich mich von einer Obermässlg grossen Logistik tren
nen. Es kann Ja nicht sein, dass nur die Armee kleiner wird 
und meine Verwaltung dort stehen bleibt, wo sie Ist. Das 
fOhrt natarlich zu Betroffenhelten, das bringt Bewegung In 
den Betrieb, und das tohrte auch dazu, dass Ich von Aus
senstehenden prüfen liess, wie weit wir da sind. Das ist im
mer ein Projekt, das In kleinen Schritten zu fördern Ist, wen 
wir auf der einen Seite Im Moment noch das Primat der Poli
tik zu berücksichtigen haben; Sie können dieses Modell Im
mer wieder verändern. Auf der anderen Seite habe Ich mich 
Intern mit Hunderten von Leuten so vorzubereiten, dass Ich 
die Anpassungen In möglichst kurzer Zelt vornehmen kann. 
Das ist eine nicht ganz frlktionslose Angelegenheit; da wer
den wir wahrscheinlich noch einige Male mit Irgendeiner Un
genauigkeit publizieren. Das ist leider so. Das Ziel Ist es, 
diese Anpassung zum einen sozlalverträglich und zum an
deren Jn geordneten Schritten zu machen. Deshalb ist hier 
eine Projektleitung am Werk, die parallel zu dieser Aufgabe 
diese Interne Korrektur vornimmt. Immerhin planen wir In 
den nächsten sieben, acht Jahren einen Personalabbau von 
2000 bis 2500 Leuten. Das geht nicht ganz ohne gelegent
liches Murren Ober die Bohne. Glelchzeltlg kann oder muss 
ich etwa 700 Leute für die Ausbildung suchen und aufbauen. 
Soweit das möglich Ist und man die Bereitschaft dazu hat. 
gibt dies selbstverständlich einen Transfer. Das Ist In einigen 
Bereichen möglich, In anderen aber natürlich nicht - dies ein 
paar Vorbemerkungen. 
Zu weiteren Rahmenbedingungen für die Konstruktion der 
Armee: Ich habe zu Beginn des letzten Jahres die Verfügung 
fQr die höheren Stabsoffiziere, wonach sie sich nicht äus
sern können oder sollen, persönlich aufgehoben. Ich kriti
siere damit nicht, dass sie früher dazu angehalten wurden, 
Jetzt diese Planung voranschreiten zu lassen. Ich habe diese 
VerfQgung im normalen Prozess aufgehoben und sie auch 
aufgefordert, entsprechend aktiv zu werden, wenn Jetzt Kor
rekturen vorzunehmen sind. 
Ich habe persönlich mit verschiedenen Leuten aus verschie
densten Bereichen gesprochen. Ich habe auch höhere 
Stabsoffiziere empfangen, wenn sie das wollten. Ich habe 
aus solchen Gesprächen heraus immer wieder eine Reihe 
von Aufträgen vergeben. Also verwahre ich mich gegen den 
Vorwurf, wonach man hier die entsprechende Offenheit nicht 
gepflegt hätte. Allerdings muss Ich auch sagen, dass ich, 
nachdem der Bundesrat das Geschäft verabschiedet hat, 
auch von höheren Stabsoffizieren die Ihnen auferlegte Loya
lität erwarte. Dann geht es um ein Projekt des Bundesrates, 
dann sind wir nicht mehr in der Planungsphase. 
Jetzt befinden wir uns in der Auseinandersetzung zwischen 
den politischen Instanzen, zwischen Parlament und Bundes
rat. Schliessllch soll daraus ein Konstrukt hervorgehen, aus 
dem dann die Armee mit gleicher Energie - darauf ver
pflichte Ich mich - das Beste macht. Es wird immer, bei Jeder 
Lösung, darum gehen, einfach das Beste daraus zu ma
chen, weil wir immer Rahmenbedingungen haben werden, 
die uns da gewisse Einschränkungen auferlegen. 
Eine der Rahmenbedingungen, die sehr entscheidend Ist. 
sind die Finanzen: Ich habe hier zu meiner Freude verschie
dentlich gehört. der Hauptauftrag der Armee sei der Verteidi
gungsauftrag - einverstanden! Dies ist Im Moment nicht der 
wahrscheinlichste Auftrag, aber es bleibt der Hauptauftrag. 
Der zweite Auftrag betrifft die Raumsicherung und, soweit 
nötig, die Bereitschaft zu den subsidiären Einsätzen - ein• 
verstanden! Der dritte Auftrag wird Immer marginal bleiben -
das Ist im Armeeleltblld auch nicht anders beschrieben -
und betrifft die frledensfördernden Einsätze. Die beiden ers
ten Aufträge sind die Hauptaufträge, die zu erfOllen sind. 
Weil wir das aber nicht mehr in der gleichen Bereitschaft 
produzieren müssen oder bereitzustellen haben, sprechen 
wir von einer abgestuften Bereitschaft. Wir sind nicht mehr In 
allen diesen Auftragsbereichen mit der gleichen Bereitschaft 
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präsent Es Ist auch nicht nötig, denn dort, wo wir im klassi
schen Verteidigungsbereich von einer Reaktionszelt von 
mehreren Jahren ausgehen, wäre es auch nicht wirtschaft
lich, jetzt eine absolute Bereitschaft herzustellen. Also spre
chen wir hier von entsprechender Abstufung mit Anpas
sungsfähigkeit und verlangen deshalb die entsprechende 
Flexibilität. Das hat die Kommission ebenfalls anerkennend 
gutgeheissen; man spricht von Flexlbillsierungsmögllchkeit 
und von Modularität, um den veränderten BedOrtnlssen zeit
gerecht entsprechen zu können. 
Man anerkennt ebenfalls die abgestufte Bereitschaft. Aber 
das Ganze ist natürlich durch finanzielle Auflagen viel stär
ker zu beeinflussen als durch unsere deklaratorlschen Erklä
rungen. 
Ich gehe Ja nicht davon aus, dass ich von der Schulden
bremse, die das Volk überzeugend gutgeheissen hat, ver
schont bleibe, obwohl Ich mich auf einen kOrzllch erfolgten 
Volksentscheid zur Armeehalblerungs-lnltiatlve berufen und 
sagen könnte: Bitte, das Volk hat eine Halbierung dieser Auf
gaben abgelehnt! Ich unterstehe dem gleichen Regime und 
trage somit nicht nur die Verantwortung fOr das Departe
ment, sondern auch als Bundesrat; Ich unterstehe dem glei
chen Regime wie andere. Das hat jetzt natürlich auch 
Konsequenzen. 
Solange Ich Truppenkommandant war, habe Ich mich Immer 
wieder bemüht, die Truppe und damit auch die Armee mit 
Aufträgen zu betrauen, die Ihrer Ausrüstung und Ausbildung 
entsprachen. Natürlich sagte man in diesem Rahmen, es 
gebe nichts, was nicht möglich sei. Aber Immerhin: Wir kön
nen die Truppe nicht mit Aufgaben betrauen, fOr die sie nicht 
vorbereitet Ist. Und jetzt haben diese Armeeaufträge wieder 
einen Zusammenhang mit dem finanziellen Problem der 
AusrQstung, von dem Herr Schlesser gesprochen hat. 
Ich habe im Hinblick auf diese Diskussion die künftigen Rüs
tungsgüter, soweit sie heute als Möglichkeiten geplant sind, 
auf ihre Millzverträgllchkelt prüfen lassen. Die Tendenz der 
Milizverträglichkelt ist sinkend. Mit anderen Worten: Die Aus
bildungsanforderungen an unsere Leute sind - aus plausi
blen Gründen - steigend. Ich habe mir die Frage überlegt: 
Ist dieser Verteidigungsauftrag nicht auch ganz anders zu 
realisieren? Wir können uns Ja auch fragen: Weshalb sollen 
wir diese Hochtechnologle-Schlene mitfahren und nicht ein 
ganz anderes Konzept präsentieren? Es Ist unsere Verpflich
tung, diese Offenheit zu haben, aber dann stossen Sie recht 
schnell darauf, dass Sie mit einer Gesellschaft, die In hohem 
Mass mit dieser Technologie verbunden Ist, keinen Guerilla
krieg führen können. Und jetzt habe Ich die Aufgabe, als Mit
glied dieser Exekutive zusammen mit dem Bundesrat ein 
System vorzuschlagen, das uns ein HOchstmass an Verteidi
gungsautonomie gibt und Im Übrigen sicherstellt, dass wir 
den kurz- und mittelfristig wahrscheinlicheren Auftrag, näm
lich die Raumsicherung, ertüllen können. 
Aber Ich darf den ersten Tell nicht ausblenden, weil - das ist 
auch eine Erfahrung der Geschichte, mindestens für mich; 
aber das mögen Sie selbst beurteilen - In der Geschichte 
der Menschheit nach meinem Dafürhalten die Politik ganz 
selten zeitgerecht reagiert hat, wenn sich die Lage zum 
Schlechten veränderte. Also können wir In diesem Verteidi
gungsbereich nicht auch noch auf eine gewisse Kompetenz 
verzichten, wenn wir schon keine Bereitschaft haben. Diese 
Kompetenz haben wir nur, wenn wir entsprechend ausbilden 
und wenn wir die Leute auch entsprechend ausrüsten. Das 
bedingt wiederum entsprechende Finanzen. Wenn diese 
Gesellschaft nicht mehr bereit Ist, diese Finanzen zu geben, 
müssen wir uns dieses Konzept wieder überlegen. Aber ir
gendwo Ist dann die kritische Schwelle offensichtilch. 
Dessen müssen wir uns auch bewusst sein, und deshalb bin 
Ich eigentlich froh, wenn diese Diskussion, wie auch Herr 
Beguelln sagte, nicht einfach nur jetzt geführt wird, sondern 
wenn wir uns viel intensiver und permanent mit diesen Fra
gen befassen. Denn damit, was Ständerat Schmid geschil
dert hat - dass. was heute Freund Ist, morgen Feind sein 
kann -, bin Ich absolut einverstanden. Aber immerhin: Auch 
da gibt es gewisse Realitäten, und auch da gilt es Immer 
wieder zu überlegen, wie wir uns in diesem Prinzip bewäh-

ren. Ich habe mehrfach den Vorwurf gehört, diese Armee sei 
zu klein, sie könne Ihren Auftrag nicht ertüllen usw. Dann 
habe ich einmal rechnen lassen, wie die Alternative dann 
aussähe. Ich kam Im Minimum auf den Multlpllkator 3 In Be
zug auf unsere heutigen Möglichkeiten und flnanziellen Mit
tel. Also geht es immer wieder um ein Optimieren. Optimie
ren heisst natürlich auch, teilweise bewusst Verzicht akzep
tieren. Da können wir zu sehr grundsätzlichen Fragen vor
stossen, wie weit denn das Prinzip «Was heute Freund ist, 
Ist morgen Feind» Oberhaupt noch zu Ende gedacht werden 
kann. Ich mache mir heute, mit dieser sehr problematischen 
Entwicklung einer möglichen Eskalation, die gleichen Über
legungen. Ich brauche das alles Im Moment nicht im Detail 
auszuführen und komme auf das Projekt zurück: Gerade 
weil das alles so Ist, will der Bundesrat mit dem Projekt eine 
gute Ausbildung In diesen beiden Hauptbereichen des Ar• 
meeauftrages sichern, wlll die MIiiz dadurch sichern, dass 
ein System gemacht wird, das es Mlllzkadern ermöglicht, In 
dieser Armee zu dienen, und zwar auch als Kader zu die
nen. Nicht zuletzt deshalb werden wir dann auch darüber 
sprechen, was erforderlich Ist, um diese Millz entsprechend 
zu entlasten. Ich schicke voraus, dass eine hohe stufe der 
Grundausbildung die Miliz im Wiederholungskurs entlastet, 
aber darauf werden wir noch zurückkommen. 
Zu einzelnen Punkten: Ich halte nochmals fest, dass die Ar· 
meereform nicht bestritten Ist, dass die Modularität, die Ver
kleinerung der Armee und das Prinzip der Durchdlener 
anerkannt werden. Der dezentrale Auftrag der Verteidigung, 
wie er hier mehrtach zitiert wurde, Ist durch das Projekt 
ebenfalls garantiert - mit den Modifikationen und Proble
men, die Ich soeben geschildert habe. Das Prinzip der Miliz 
wird nach Meinung des Bundesrates gestützt. Die Professio
nalisierung heisst nicht Konkurrenzlerung der Mlllz, sondern 
helsst, die Armee millzverträglicher zu machen. 
Was die Kaderlaufbahnen anbelangt, habe Ich vor der Kom
mission Folgendes erklärt, und Ich erkläre es auch hier 
gerne: Es muss und soll möglich sein, dass Mllizkader in 
hohe Ränge der Armee vorstossen können, sonst -- Ich wie
derhole mich auch in diesem Punkt - ist diese MIiiz gefähr
det. Allerdings darf auch dieses Prinzip nicht überzogen 
werden: Auch für gute Instruktoren muss es möglich sein, in 
hohe Ränge der Armee vorzustossen, denn am Ende ist 
nicht zuletzt auch das ein Motiv, um diesen Beruf zu ergrei
fen. Aber Immerhin: Diese Laufbahnplanungen wollen wir ja 
viel frOher an die Hand nehmen, und wir haben Pläne in ver
schiedensten Bereichen, um jungen Instruktoren heute ZU
kunf!schancen zu eröffnen, die sie auf den traditionellen 
Wegen bisher nicht hatten. 
zum Wehrwillen: Herr Ständerat Bürgt hat gesagt, der Wehr
wille werde vorausgesetzt. Erlauben Sie mir, hierzu zwei 
Dinge zu sagen: Das eine habe Ich jetzt beantwortet; wir 
wollen die Miliz In der ccArmee XXI» festigen. Das kann man 
im Moment - In der heutigen gesellschaftlichen Situation -
nur, wenn man die Miliz entlastet und dort einsetzt, wo sie 
effektiv das höchste Rendement erbringt, und das Ist In der 
Führung. Dort, wo die Professionellen - ebenfalls mit höhe
rem Rendement - zum Zuge kommen, nämlich in der repeti
tiven Ausbildung, soll die MIiiz, sollen die Kader entlastet 
werden. Das zweite: Dem Bundesrat sind natürlich Grenzen 
darin gesetzt, den Wehrwlllen durch spezielle Aktivitäten be
sonders zu fördern, denn dies ist In einer freien Gesellschaft 
dieser selbst und den Kräften der Gesellschaft zu überlas
sen. Unsere Aufgabe Ist es, Gefässe zu schaffen, die den 
Wehrwllllgen die Möglichkeit geben, Ihren Willen durchzuzie
hen. 
Zu Usls: Verschledentllch Ist derauf hingewiesen worden, 
dass diese Projekte parallel gefQhrt werden sollten. Das 
kann man beklagen. Ich stehe vor der Realität, dass Ich 
nicht warten kann, bis Usls In diesem Punkt konkret sein 
wird. U~is ist ein hochkomplexes und wichtiges Projekt; es 
Ist Im Ubrlgen zeitlich auf Kurs. Aber immerhin: Dass es 
wichtig und sensibel Ist, hat auch diese Diskussion gezeigt 
Wenn die Armeereform warten müsste, bis dort effektiv ge
klärt Ist, wie sich die politischen Behörden, die Kantone und 
der Bund dieses System vorstellen, geht es zu lange. Ich 
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kann die «Armee 95» nicht bis zu diesem Zeitpunkt sich hin
ziehen lassen. 
Was der Bundesrat aber Immer gesagt hat, ist, dass er Usis 
damit nicht präjudiziert. Sie sehen aus dem Armeeleitbild, 
aus der Darstellung der Sicherheitskräfte der Armee, dass 
wir auch hier die Flexibilität unserer Mittel erhöhen, dass wir 
damit die Bereitschaft zu subsidiären Einsätzen vergrössem, 
ohne hier aber in die Kompetenzen der Kantone oder des 
Bundes einzugreifen. In einer Klammerbemerkung: Ich habe 
den Eindruck - das Projekt Usis Ist ja Im Übrigen auch noch 
kein Projekt des Bundesrates -. dass In diesem Projekt noch 
einige Theorie steckt. Ich spreche jetzt als Verantwortlicher 
fQr das VBS: Wie theoretisch ist es dann, hier Schwellen 
festzusetzen, wann die Armee zum Einsatz kommt? Die Ar• 
mee kommt dann zum Einsatz, wenn Sie sie nötig haben 
und ich habe die entsprechenden Mittel bereitzustellen! -, 
aber nur, wenn Sie sie nötlg haben! Das wird auch lnskOnftlg 
der Fall sein. Daher muss ich auch etwas vor der gemachten 
Bemerkung warnen: nur im letzten aller Fälle. Wenn die Mit
tel nicht mehr ausreichen, soll ich dann die Leute In die Wie
derholungskurse schicken, wenn sie gute Dienste leisten 
könnten? FOr mich ist das kein gesuchter Auftrag, selbstver
ständllch nicht, aber es ist ein Verfassungsauftrag, und wir 
haben uns vorzubereiten. Wir werden im Detail darOber 
sprechen, wenn wir Ober die Zahl der Durchdlener usw. dis
kutieren, wie wir dieses Modul am besten gestalten, um es 
bereit zu halten. FOr mich Ist die Lage an sich klar. 
Noch ein Letztes: Selbstverständlich entscheiden auch wie
der Sie in diesem Punkt. Aber ich muss Sie bereits jetzt da
rauf aufmerksam machen: Wenn man die Sicherheitskräfte 
des Festungswachtkorps in irgendeine andere Einheit, wo 
auch immer, verschieben will, muss ich diese Sicherheits
kräfte wieder aufbauen. DafOr mQssten dann die Mittel noch 
gesprochen werden. Es ist wichtig und es ist auch richtig, 
dass man sich diese Fragen stellt. Aber in diesem Punkt 
wird dann am Schluss durchaus auch schweizerischer Prag
matismus zeigen, wie das Problem zu lösen ist. Im Übrigen 
sind die Leute In den Departementen, Im EJPD, auch daran, 
das entsprechend auszugestalten, um dann Varianten vor
zutragen, wie man das Jetzt zu lösen gedenkt. 
Ein weiterer Punkt Ist immer wieder die Frage der Aus
landkooperatlon. Der Bundesrat führt die Aktivitäten des 
VBS Im Ausland, wie er andere Aktivitäten in anderen De
partementen auch führt. Dass wir unsere Armee nicht abso
lut isoliert - quasi Im 'Treibhaus - ausbilden können, Ist 
evident; dazu brauche Ich nichts zu sagen. Dass im Kriegs
fall - oder Im ernsthaften Krisenfall, aber wann Ist Krieg, 
wann ist eine ernsthafte Krise, deshalb sage ich Kriegsfall -
eine Kooperation nicht mehr ganz so einfach zu machen 
wäre wie während des zweiten Weltkriegs, ist, glaube ich, 
auch evident. Denn es geht darum, hochkomplexe Systeme 
zu vernetzen, um dann auch die entsprechende Wirkung zu 
haben. Dass hier ein gewisser Erfahrungsaustausch stattfin
den muss, erhöht die Autonomie der politischen Organe. 
Wenn wir nicht wählen können, ob wir zusammenarbeiten 
oder nicht, dann haben wir nur noch die eine Möglichkeit: zu 
versuchen, es selber zu machen, aber mit der BefOrchtung, 
dass es ein Versuch bleibt. 
Deshalb ist es für mich - und auch für den Bundesrat - im
mer des Prinzip, dass die Neutralitätsverträglichkeit gewahrt 
bleibt. Das helsst, wir müssen das Gesetz des Handelns und 
auch des Ausstiegs auf unserer Seite haben. Deshalb ist 
diese Aktion zu führen. Aber es darf nicht so weit gehen, 
dass man sich generell mit BerOhrungsängsten belegt, um 
solche Erfahrungen zu transferieren. Das erhöht unsere ei
gene Sicherheit und erhöht unsere eigene Kompetenz. Des
halb habe ich eigentlich nicht die Befürchtung, dass dadurch 
das System Infrage gestellt wird, Im Gegenteil. 
Der Einsatz der Luftwaffe wurde vielleicht weniger diskutiert, 
aber wir zumindest hatten nicht den Eindruck, dass das eine 
Unterlassung sei, sondern das war so, weil die Luftwaffe 
natürlich längstens einen Tell dieser Reformen vollzogen 
hat. Die Luftwaffe war in diesem ganzen Komplex immer ein 
beweglicher Teil und hat deshalb lange im Voraus eben in ei
gener Kompetenz gewisse Reformen durchgezogen. 
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Ich komme mit Sicherheit dann noch auf einige Punkte zu
rOck; Ich kann Sie entlasten. 
Ich kann nur noch auf ein Problem hinweisen, auf das Herr 
Relmann zurOckkommt; ich danke selbstverständlich für die 
anerkennenden Worte. Aber In Bezug auf den militärischen 
Grundsatz, der Satz «Es geht nicht» sei verboten, muss Ich 
Immerhin anfügen, dass dieser Satz natOrlich auf dem 
Grundsatz basiert, dass ein militärischer Kommandant nicht 
sagt, wie man etwas tun soll, sondern nur, was man tun soll. 
In diesen Punkten, In Bezug auf die Kompetenzverschie
bung, hat die Kommission einige zusätzliche Kautelen ein
gebaut, die dann natürlich auch entspmchende Konsequen
zen haben. Ein Führungsgrundsatz ist: Definieren Sie das 
Zlel, und lassen Sie die Leute dieses Ziel selber erreichen. 
Aber sobald Ich auch Auflagen in Bezug auf die Bedingun
gen fOr die Zielerreichung mache, gefährde ich möglicher
weise das Ziel. Deshalb Ist dieser Satz richtig, aber nur zu
sammen mit dem andern. Ich bitte, dies In den künftigen 
Beratungen zu bedenken. 
Ich danke Ihnen also für die Diskussion. Auf eine Reihe von 
Punkten komme Ich Im Konkreten mit Sicherheit noch zu
nick. Ich bin Ihnen insbesondere dankbar, wenn Sie in den 
Diskussionen trotz aller Freiheit, die Sie haben, trotz aller 
Möglichkeiten, die der Bundesrat - und jetzt In dieser Phase 
das Parlament - hat, Immer wieder Folgendes berOcksichtl
gen: Wir wollen zwar eine gut verankerte Mllizarmee, Priori
tät hat aber Immer die Effizienz dieses Sicherheitsinstru
mentes. Wir wollen eine effiziente Mllizarmee, haben aber 
finanziell nur beschränkte Möglichkeiten. Schllessllch kön
nen wir nur eine Miliz erhalten, wenn wir sowohl die Ausbil
dung als auch die Kaderlaufbahnen mllizverträglich gestal• 
ten. Da habe Ich den Eindruck, dass es uns gelungen ist, mit 
der Kommission ein Modell vorzutragen, das In diesem 
Punkt glaubWOrdlg ist. Über einzelne Details werden wir uns 
noch tmffllch zu streiten wissen. 

Ziff. 5, 6 - Ch. 5, B 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Ich erlaube mir 
noch eine Bemerkung. Herr Bundesrat Schmid hat richtig 
festgehalten, dass er mich Jeweils angerufen und gefragt 
hat, ob die Unterlagen vollständig seien. Ich habe das auch 
sehr geschätzt. Über den Inhalt der Papiere haben wir uns 
aber nicht unterhalten. Wenn Ich jetzt sage, dass wir erst am 
Schluss merkten - das Ist jetzt etwas Oberspltzt -. dass aus
ser dem Datum nicht viel geändert hat, dann Ist das auch 
eine Tatsache. Das musste Ich doch noch loswerden. 
Zu Kapitel 5, Doktrin: Ich rede zu Verteidigungskonzeption, 
Einsatzbrigaden und vorbestimmten Kampfräumen. 
Das Armeeleitbild sieht keine Einsatzbrigaden vor, sondern 
eine Grundgliederung. Klar vorbestimmte Kampfräume gibt 
es eigentlich nicht mehr. Die regionale Verankerung muss 
aber trotzdem sichergestellt sein. Die Bataillone rekrutlemn 
sich aus einer bestimmten Region. Je nach Bedrohung mOs• 
sen wir die Einsatzräume und die Task Forces festlegen. FOr 
die Kommission Ist es klar, dass die Grundmodule der neuen 
Armee die Bataillone sind und dass Je nach Raum und Auf• 
trag ein Einsatzverband massgeschneldert werden muss. 
Nach Meinung der Kommission müssen den Kampfbrigaden 
Im Rahmen der Verteidigungsplanung provisorisch geogra
phische Räume zugeteilt werden. Dabei sind provisorische 
Truppenzuteilungen vorzusehen. Es muss auch festgehalten 
werden, wozu eine Einsatzbrigade in der Lage sein muss 
und In welchem Raum sie eingesetzt WOrde. Dieses Modell 
wurde von der Kommission verfeinert und ergab schllessllch 
die Formulierung, die Sie später In der Verordnung der Bun
desversammlung zur Armeeorganisation finden werden. 
Die Logistik hat den Auftrag, die Armee mit Leistungen zu 
versorgen, die fQr den Einsatz und die Ausbildung nötlg sind. 
Es gilt das am Bedarf orientierte Bring-Prinzip. Dieses er
möglicht, die bereitgehaltenen Gütermengen zu reduzieren 
und glelchzeltlg die Versorgungssicherheit zu erhöhen. zu
dem können Kampf- und Kampfunterstatzungsverbände von 
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Logistikaufgaben entlastet werden. Mit dem Konzept will 
man einen Quantensprung In der Effizienz der Kostenein
sparung machen. Die Logistik wird neu zentral gefilhrt und 
dezentral ausgeführt Mehrere Stufen kosten Geld und filh
ren zu Mehraufwand, daher der Gedanke der Loglstlkdlvi
slon, die einen reinen Ausbildungsverband darstellt Die 
Verbände werden dann massgeschneldert dort unterstellt, 
wo sie benötigt werden. Die Kommission unterstützt dieses 
Konzept. 
Beim Informationskrieg: Die Kommission teilt die Auffassung 
des Bundesrates In dieser Frage. In verschiedenen Berel• 
chen - bei Übermlttlungssystemen, Netzwerken, Energien 
usw. - sind wir zum Teil sehr abhängig. Es stellt sich hier die 
Frage, wer die wichtigen Elemente der Trägerschaft der An
lagen, die für die Sicherheit des Landes wichtig sind, defi
niert und wer auch garantieren kann, dass diese Systeme 
bei besonderen Lagen tatsächlich funktionieren. 
Wir finden hier In der Botschaft keine Antwort; die Antwort 
wird uns dann vermutlich erst Im Ernstfall geliefert - soweit 
meine AusfOhrungen zu Kapitel 5. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Zum einen: Im Projekt «Armee 
XXI» sind die Bataillone dadurch, dass die entsprechenden 
Truppenteile aus geschlossenen Regionen kommen, regio
nal verankert. Bitte halten Sie auch hier Mass, denn auch 
heute ist, wenn Sie an dle bisherigen Bundestruppen den
ken, ein ganz wesentlicher Tell der Armee nicht entspre
chend In regionalen Körpern rekrutiert - das sind alle 
Gelben, das sind weite Teile der Obrlgen Armee. Aber so 
weit wie möglich wird das auch kOnftig der Fall sein. 
Zum andern: In Bezug auf die Einsatzdoktrin und die Ausbil
dung wird die «Annee XXI» keine festen Räume zuweisen 
können, weil dies Im Moment nicht möglich Ist Die entspre
chende Flexlbllltät bedingt aber natOrllch, dass man sich In 
den Räumen entsprechend verhalten kann. Es wird durch
aus solche Einsatzmöglichkeiten oder -räume geben, aber 
nicht In dem Sinne, dass Jetzt hier vor die «Armee 95» zu
rQckgegangen WOrde. Denn dieses Konzept hat man bereits 
1995 verlassen, und darauf wollen wir nicht zurOckkommen. 
Im Übrigen werden wir Ober das, was die Strukturen anbe
langt. Im Zusammenhang mit der Gesetzgebung sprechen. 
Ständerat Brlner Ist leider nicht da, aber Ich kann seine 
Frage zu diesem Thema trotzdem beantworten: Durch das 
Modell der Kommission haben wlr einen General mehr. Mein 
Ziel wäre es, bei der Zahl der Generäle unter 50 zu kom
men, aber dazu muss ich jetzt einmal die Beratungen des 
Parlamentes abwarten. Im Moment habe Ich einen ROck
schrltt um einen Stern. 

Zlff. 7 - Ch. 7 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Der Vollständig
keit halber: Ich habe Kapitel 6, Leistungen, Obersprungen. 
Ich darf aber sagen, dass wir uns hier den AusfOhrungen 
des Bundesrates anschllessen und die Überlegungen In der 
Botschaft teilen. 
Kapitel 7, Prozesse und Strukturen - Strukturen Stufe Ar
mee: Der Chef der Armee Ist In den Augen der Kommission 
nötig. Damit kann die politische FQhrung Im Departement 
verbessert werden. Der Oberbefehlshaber der Armee Ist 
nicht der Chef der Armee, sondern der Bundesrat; daran än
dert sich mit der neuen Struktur nichts. Die jetzige FOh
rungsstruktur ist schwierig, weil der Generalstabschef heute 
Primus inter Pares Ist und nur ein Antragsrecht hat und auf 
politischer Stufe entschieden wird. Der Chef der Armee er
laubt eine wesentlich straffere und konslstentere FOhrung 
des ganzen Gebildes. 
Der Chef Heereseinsatz: Das Armeeleitbild sleht vor, dass 
der Chef Heereseinsatz für den Einsatz der Formationen 
verantwortlich Ist. Seine zentrale Aufgabe in der so genann
ten normalen Lage wäre es, die Brigadenstäbe und dle 
Stäbe der Territorialregionen auszubilden und zu beüben. 
Beides sind Stäbe der höheren taktischen Stufe. Dle Frage 

der FOhrungsstruktur der Annee Ist von zentraler Bedeu
tlJng. In dieser FOhrungsstruktur Ist nicht nur der militärische 
Aspekt der Führungshierarchien entscheidend, sondern es 
gibt auch einen polltlschen Aspekt. Wir haben den politi
schen Aspekt unterstrichen. Die Kommission hatte schon in 
Ihrer Vernehmlassung die Meinung vertreten, es gäbe eine 
Hierarchiestufe zu viel. Es schien der Kommission eine sehr 
zentralistische Armeefilhrung zu sein. Aufgrund der Anhö
rungen entwickelte die Kommission ein Alternativmodell. Ei
nes der Hauptziele Ist es, nicht zu rein floWerenden Kleinst
verbänden, Bataillonen zu kommen. Die Kommission wird 
Ihnen beantragen, anstelle eines Chefs Heereseinsatz vier 
Einsatzstäbe elnzufOhren. Der Chef eines Elnsatzstebes 
kann den Einsatz fahren und zugleich die Aufgaben einer 
Territorialregion Obernehmen. Es sollen neun organische 
Kampfbrigaden - vier Infanterie-, zwei Panzer- und drei Ge
birgsbrigaden - geschaffen werden. Vorteile dieser Lösung 
sind nach Meinung der Kommission die regionale Veranke
rung und die Tatsache, dass sich Chefs und Unterstellte 
besser kennen. 
Der Chef der Heeresausbildung: Er leitet die acht Lehrver
bände, das sind etwa 30 000 Rekruten pro Jahr und 5000 
Lehrpersonen. Er ls1 filr die ganze Ausbildung verantwort
lich, RS und Kaderschule bis zum Grad des Leutnants. Er Ist 
auch für die Vorbereitung der Wiederholungskurse und In 
der Phase des Aufwuchses fOr die Ausbildung der Reserve 
verantwortlich. Die Kommission unterstützt dieses Konzept, 
das zu einer Erhöhung der Ausbildungsqualität fOhren soll. 
Die Grösse der Stäbe: Ein wichtiges Anliegen der Kommis
sion Ist es - da gehen wir offenbar mit Kollege Peter Brlner 
einig -, dass die Zahl der Offiziere, Insbesondere auch der 
Stabsoffiziere, mindestens im gleichen Masse wie der Ge
samtbestand der Armee reduziert wird. 
Die Kommission wlll nicht, dass die neue Führungsstruktur 
zusätzliche Stufen und eine starke Zunahme der Zahl der 
höheren Stabsoffiziere mit sich bringt Die FOhrungsstufen 
und die Anzahl der höheren Stabsoffiziere mOssen verrin
gert werden. Diesem Anliegen wurde Im neuen Armeelelt
bild Rechnung getragen. Es muss fOr weitere Schritte Im 
Auge behalten werden. 
Jetzt komme Ich noch zu den Pferdefonnatlonen: Im Rah
men des LogisUklehrverbandes wird ein Kompetenzzentrum 
Armeetiere geschaffen. In diesem Kompetenzzentrum gibt 
es sechs Tralnkolonnen, eine Hundekompanie, dazu das Ve
terlnärwesen und die ganze Ausbildung für die Huf
schmiede. Ich hoffe, das Detail stimmt. Diese Truppenteile 
werden fOr subsidiäre Einsätze zur Prävention und Bewälti
gung exls1enzleller Gefahren ausgebildet und zur VerfQgung 
gahalten. Der Train Ist und bleibt eine Spezialtruppe. Uber 
das Kompetenzzentrum wird die Tralnkolonne beim Einsatz 
einer Brigade Im Gebirge oder anderweitig massgeschnel
dert eingesetzt. 
Die Kommission unterstützt die ErhaltUng einer Pferdekom
ponente. Sie Ist Qberzeugt, dass mit diesem Instrument nach 
wie vor adäquate Leistungen erbracht werden können. 

Schmid Samuel, Bundesrat In Bezug auf die Anzahl Gene
räle habe Ich vorhin bereits einen Hinweis gemacht; Im Mo
ment haben wir also einen mehr als ursprOngllch vorgese
hen, aber diese Diskussion Ist auch noch nicht absolut 
abgeschlossen. Es gaht um eine Struktur, und wie dann die 
Gradvertellungen erfolgen, das kann Im Moment auch noch 
nicht absolut definitiv gesagt werden. 
Aber Ich bitte auch hier um entsprechendes Verständnis, 
denn es Ist auch nicht die Meinung der Kommission - min
destens soweit ich das verstanden habe -. dass mit der Re
duktion der Armee linear auch die Stäbe reduziert werden 
können. Das kann nlcht sein, denn die Anzahl und die Funk
tion der Stäbe werden immer durch die eigentlichen BedOrf
nlsse definiert Es Ist nicht die Meinung, dass Jetzt hier 
praktisch eine Versorgungsquelle geschaffen wird. für die 
künftige «Armee XXI» habe Ich ja zum einen - Im Ubrlgen 
Im Einvernehmen mit den höheren Stabsoffizieren, das Ist 
also nicht etwa eine Kampfhandlung - nur Projektleitungen 
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bestimmt und nicht bereits die künftigen Funktionen desig
niert, damit entsprechende Vorarbeiten gemacht werden 
können. Aber da musste Ich Leute einsetzen, die jetzt unter 
Vorbehalt dieser Diskussion und der Abstimmungen das 
Projekt bearbeiten, um möglichst am 1. Januar 2004 damit 
beginnen zu können. Denn es kann ja keine absolute Zäsur 
geben. Die definitive Wahl und Festlegung der Funktionen 
wird Im nächsten Jahr erfolgen, dann, wenn hier die Gesetz
gebung klar ist. 
Zum zweiten habe ich ganz generell die höheren Stabsoffi
ziere, aber auch eine Reihe von weiteren Obersten - und 
dieser Kreis ist damit nicht abgeschlossen - extern in 
Assessments befohlen, um hier eine Potenzlalanalyse zu 
haben, die einmal von Externen gemacht wird. Aber auch 
das - ich unterstreiche das - Ist nicht Irgendeine 
Kampfaktion gegen meine Generäle, sondern jetzt bietet 
sich die Möglichkeit, das zu tun, um dann im Hinblick auf die 
Armee - auch Im Hinblick auf den Chef der Armee, der na
türlich daran Interessiert Ist, das Potenzial auch zu kennen -
eine gesicherte Ausgangslage zu haben. 
Dies vo,weg, damit ich es nicht vergesse und es nicht unkor
rigiert bleibt, Herr Kommissionspräsident: Ich bin bisher nur 
von vier Trainkolonnen ausgegangen. Dass es sechs sein 
sollen, Ist mir Insoweit neu. Aber Ich kämpfe für mindestens 
vier ll'alnkolonnen und bin Im Übrigen auch davon über
zeugt, dass das nicht, wie es dann wahrscheinlich gelegent
lich kommentiert wird, einfach ein Anschluss an die Tradition 
ist. Sie wissen, und es wurde geschildert, dass die Tra!nko
lonnen nicht In einem Kampfverband stehen, sondern auf 
Armeestufe geführt werden, und dass sie dort gerade im 
subsidiären Bereich durchaus eine Einsatzmöglichkeit ha
ben. Da wird sich die weitere Entwicklung zeigen. Aber auch 
da geht es um einen Nukleus, der damit erhalten bleibt. Je 
nach Entwicklung in der Zukunft wird sich dann auch das 
Schicksal der Kernkompetenz in diesem Bereich entspre
chend definieren. 
Ein Letztes noch: Die hier gezeichneten Brigaden sind keine 
Einsatzbrigaden. Deshalb Ist es auch problematisch, Ihnen 
Räume zuzuweisen; das sind Ausbildungselemente. Im Ge
gensatz zu dem, was Herr BOrgl gesagt hat, liegt die Ausbil
dungsverantwortung durchaus bei diesen Brtgaden. Das war 
eine Korrektur, die der Bundesrat nach oder sogar bereits 
vor dem Vernehmlassungsprojekt angeordnet hat. 

Zlff.8-Ch.8 

Hesa Hans (R, OW), für die Kommission: Bei meiner Dar
stellung des Trains bin Ich von vier Trainkolonnen und zwei 
Reservekolonnen ausgegangen - dies die Nuancierung; das 
Total gibt dann wieder sechs. Es bestehen da also offenbar 
keine grundsätzlichen Divergenzen. 
Zu Kapitel 8, Ausbildung - Grundausbildung der Truppe: 
Das Armeeleltblld sieht eine Grundausbildung von 21 Wo
chen vor. Diese Grundausbildung soll die Fähigkeit, den Ver
band mit eigenen Mitteln zu schützen, gegenüber früher 
verbessern, und am Ende der Grundausbildung soll die 
Stufe taktische Einheit beherrscht werden. Die In der Rekru
tenschule ausgebildete taktische Einheit ist die Basis fOr die 
Ausbildung weiterer Verbandsstufen In den Wlederholungs
kursen. Das Zusammenwirken von Einheiten ist prtmär eine 
Führungsaufgabe der Kader. Diese werden in den entspre
chenden Lehrgängen und In StabsObungen darauf vorberei
tet. Das Armeeleltblld will, auch aufgrund der Verkleinerung 
der Armee, dass verschiedene Funktionen zusammenge
fasst und die Angehörigen der Armee polyvalent ausgebildet 
werden. Diese Absicht unterstOtzt die Kommission selbstver
ständlich. Die Kommission hat sehr lange Ober diese Frage 
diskutiert und ist zu einem andern Schluss gekommen, was 
die Dauer der Rekrutenschule anbelangt. Die Kommission 
Ist grossmehrheltllch der Meinung, dass 18 Wochen AS ge
nügen. Ich darf dies Jetzt Im Rahmen der Einleitung darlegen 
und äussere mich dafür später zu diesem Thema nicht mehr. 
Die Rekrutenschule soll - und das ist die feste Überzeugung 
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der Kommission - keinen Tag länger als nötig dauern. Effi
zienz und Intensität können Im Vergleich zu heute durchaus 
ausgebaut werden. Ausbildungszeiten sind besser zu nut
zen, was Im Moment noch nicht der Fall Ist. Die Ausbildung 
ist so zu gestalten und zu organisieren, dass sich der Ver
band auch nach 18 Wochen - nach Immerhin 3 Wochen län
gerem Dienst als heute - schützen kann. Sowohl die 
Verlängerung von 15 auf 18 Wochen als auch der Wechsel 
zum Jahresrhythmus sind eine Qualitätssteigerung. Die län
gere Rekrutenschule wirkt wie ein Abschreckungssignal. 
Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Nur aus Liebe 
macht niemand länger Dienst, als er muss. 
Schutz- und Kampfinfanterie können allenfalls getrennt wer
den. Es gibt nach Auffassung der Mehrheit der Kommission 
keine sachliche Notwendigkeit fQr eine solche Vereinigung. 
Die Heartngs mit den Vertretern der Wirtschaft Hessen 
erkennen, dass die Wirtschaft eine solche Vorlage unter
stützt - auch wenn zuzugeben Ist, dass die Wirtschaft hierzu 
nicht mit ganz einheitlicher Meinung In Erscheinung trttt. 
Ein weiterer zu berOcksichtigender Aspekt betrifft die Univer
sitäten. Es wurde bereits dargelegt, dass Studierende immer 
mehr Mühe damit bekunden, den Militärdienst zu leisten. Im
mer mehr Studenten beginnen Ihr Studium, ohne die Rekru
tenschule absolviert zu haben. Diese Personen stehen vor 
dem Problem der zeitlichen Beanspruchung. Es wird Inhalt 
und Aufgabe der Aushebungsformalltäten sein, dass man 
auf diese Problematik aufmerksam macht und die Konse
quenzen aufzeigt. Der Unterbruch des Studiums nach dem 
ersten Jahr Ist problematisch: Die Entscheidung wird hinaus
geschoben, und der WIiie sowie die Bereitschaft, In der Ar
mee auch Kaderposltlonen einzunehmen, nehmen mit 
zunehmendem Alter ab. Aus dieser Optik ergibt sich die For
derung, dass die Dauer der Rekrutenschule auf 18 Wochen 
festgelegt wird. Mit dieser Massnahme Hessen sich auch Ab
solvierende der Hochschulen fOr Kaderposltlonen In der 
Armee - Ich betone dies ausdrücklich - vermutlich eher ge
wln nen. 
Schllesslich muss auch die gesellschaftliche Akzeptanz ge
fördert werden. Warum gerade heute die Dauer der Rekru
tenschule verlängert werden soll, Ist mindestens einem 
Jungen Menschen gegenüber schwer erklärbar. Schllessllch 
absolvieren die Jungen Menschen die Rekrutenschule und 
nicht die arrivierten Politiker. Wir sind ja auch gewillt, die 
Ausblldung Ober die Lehrverbände stark zu professionalisie
ren. Damit sind die Zeiten, die wir als Lehrlinge und Lehr
lingsausblldner erlebten, endgültig vorbei. Dieser Wechsel 
muss die Einsparung der drei Wochen bringen - so weit die 
Ausführungen zur Grundausbildung. 
Zur Kaderausblldung und zur Karriere von Offizieren und 
Unteroffizieren: Das Schwergewicht In der Ausbildung des 
Kaders liegt in der VerbendsfOhrung. Alle Rekruten starten 
mit der allgemeinen Grundausbildung. Die Selektion fOr eine 
Kadertunktion erfolgt nach sieben Wochen. In Offiziers- bzw. 
Unteroffiziersschulen werden alle Kader Im Hinblick auf ihre 
Funktion ausgebildet Zwischen der Unteroffiziers- und der 
Offiziersausbildung besteht eine Durchlässigkeit. zur Erhö
hung der Attraktivität von Kaderfunktlonen und zur Kompen
sation des zeitlichen Mehraufwandes wird mit der Zertifizie
rung der Absolventen von Kaderlehrgängen die zivile 
Anerkennung milltärtscher FOhrungsausblldung angestrebt. 
Ich weise darauf hin, dass nur eine ZertHlzierung des Kaders 
erfolgt und nicht - wie Irrtümlich offenbar angenommen -
auch eine Zertifizierung der Rekruten. 
Im Weiteren wird durch die neue Gradstruktur und die damit 
verbundene finanzielle Entschädigung die Übernahme von 
Kaderfunktionen gefördert. In begründeten Fällen kann die 
Ausbildung einmal unterbrochen werden, auch hier nur In 
begrOndeten Fällen. Die Kommission unterstützt dieses Kon
zept. Zum Berufsmilitär und Lehrpersonal habe Ich keine 
speziellen Ausführungen seitens der Kommission zu ma
chen. 

Le presldent (Cottler Anton, pr~ldent): c;oncernant la du
ree de l'ecole de recrues, Je rappelle que nous aurons un 



'l'f 
01.075 01.065 Conseil des Etats 120 12 mars2002 

debat lmportant demaln. Nous avons trois proposltions a 
l'artlcle 10bls allnea 1 er du projet 3 (01.065): celle de la ma
jorlte de Ja commission, une proposltion de minorlte Bier! et 
une proposition Langenberger. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beschränke mich, nach
dem der Präsident festgelegt hat, dass die Hauptdiskussion 
morgen stattfinden wird, aber Immerhin, das avorbereltende 
Feuer» kann Ich nicht ganz unwidersprochen lassen. 
1. Der Bundesrat anerkennt die Notwendigkeit einer Fraktio
nierung. Auch 18 Wochen dienen Studenten nicht. 18 Wo
chen sind ebenfalls zu lang tor Studenten. Auch da mOsste 
fraktioniert werden, mit dem Problem, dass die Teile Immer 
unmöglicher werden. 
2. Ich unterstOtze die Kommission und habe deshalb von mir 
aus der Kommission vorgeschlagen, gerade solche Fragen 
In einem engen Controlling zu OberprOfen. Deshalb Ist das, 
was hier beschlossen wird, einmal eine Ausgangslage. Das 
Ist natürlich auch die Meinung des Bundesrates, dass nicht 
auf Vorrat Dienst zu leisten Ist. 
Aber immerhin - und jetzt erinnere ich an die vorangegan
gene Diskussion -, es wurde In den Elngangsvoten deutlich 
gemacht, dass wir eine kleinere Armee wollen und dass das 
Risikospektrum breiter geworden Ist. Das helsst, In dieser 
kleineren Armee mOssen weniger Leute mehr Kapazität ha
ben. Praktisch helsst das - Ich komme zurück auf die Ar
meeaufträge; es wurde hier gesagt, und dem stimme Ich 
vollständig bei -, dass der Verteidigungsauftrag ein Haupt
auftrag der Armee bleibt. Daneben - das wurde ebenfalls 
verschiedentlich gesagt - muss die Armee die Bereitschaft 
zur Raumsicherung haben. Das sind zwei verschiedene 
Qualitäten. Die eine bilden wir heute In 15 Wochen Territo
rialinfanterie-, die andere in 15 Wochen Kampflnfanterle
schulung aus. Jetzt wird das Ganze zusammengelegt, und 
deshalb Ist der Vergleich von «Armee XXI» mit «Armee 95» 
nicht statthaft Das ist nicht das Gleiche. Das Pflichtenheft Ist 
ein anderes. 
Schllessllch - das kommt dann noch dazu, und es wurde 
heute ebenfalls einleitend mehrfach gesagt- mQssen wir die 
Leute führen lehren. Wo lehren Sie die Leute führen? Nur Im 
Verband! Mit diesen 15 Wochen wird heute Oberall nur bis 
Stufe Zug ausgebildet. Das sind keine Führungsanforderun
gen. Wenn wir dort bis auf Stufe verstärkte Kompanie gehen 
wollen, gibt das ein zusä1Zliches Element in dieser Ausbil
dung. 
Schllessllch zum Zusammenhang mit der MIiiz: Darauf bin 
Ich eingegangen. Wo wir wiederum absolut kongruent sind, 
das Ist in der besseren Milizverträglichkeit. Ich greife hier 
vor: Wenn ein Unteroffizier oder Subaltemoffizier früher 66 
Wochen Dienst zu leisten hatte, hat er jetzt noch 51 Wochen 
zu leisten. Wenn ein Einheitskommandant 84 Wochen 
Dienst zu leisten hatte, hätte er jetzt noch 67 zu leisten. Wo 
ein FOhrungsgehilfe auf Stufe Bataillon 72 Wochen Dienst zu 
leisten hatte, sind es jetzt 63 oder 64. Ein Bataillonskom
mandant muss anstatt 88 oder 90 nur noch 79 Wochen 
Dienst leisten. In diesen ganzen Kaderausblldungen redu
zieren wir gewaltig, allerdings mit dem Hinweis, dass die 
Einstiegsstufe wieder höher sein muss. um dann später -
das sind die entsprechenden Konsequenzen - auch davon 
profitieren zu können. 
Die Diskussion wird noch zu fQhren sein. lch schicke zum 
Ersten voraus, dass nach meinem Datorhalten ein Vergleich 
mit der «Armee 95.,, nicht gemacht werden kann, dass 
zum Zweiten das Controlling den politischen Organen aus
serhalb des Bundesrates erlaubt, diese Entwicklung eng zu 
verfolgen, dass zum Dritten auch der Bundesrat einer Diffe
renzierung In dieser Ausbildungszeit Rechnung trägt. Ich 
werde Ihnen eine ganze Reihe von Verbänden und Waffen
gattungen nennen können, bei denen wir nicht mit 21 Wo
chen rechnen, weil es nicht nötig Ist und weil sie gerade 
diese Doppelausbildung nicht haben. 
Noch ein Letztes: Ich habe die Diskussion um diese 24 Wo
chen Intensiv verfolgt; ich habe mir nochmals die Vernehm
lassungsresultate geben lassen. Economlesulsse sagt, dass 

es verständlich sei, eine solide Grundausbildung von 24 Wo
chen vorzusehen. Der Schweizerische Gewerbeverband 
sagt, es sei nicht notwendig, pauschal 24 Wochen zu haben. 
Das machen wir ohnehin nicht mehr; eine pauschale Rege
lung Ist aber auch bei 21 Wochen nicht vorgesehen. Der 
Schweizerische Bauernverband sagt, die Rekrutenschule 
solle gestrafft werden und In der Regel nicht mehr als 
18 Wochen dauern. Auch bei 21 oder 20 Wochen wird es 
eine Reihe von Verbänden geben, unter anderem den Train, 
die 18 Wochen haben, weil dort eine längere Ausbildung 
nicht nötig Ist. Das sei der ganzen Diskussion vorausge
schickt. 
Ich anerkenne selbstverständlich das Bemühen, dass wir 
keinen Leerlauf zulassen können; das ist absolut klar. Aber 
Immerhin, Ich glaube In der Lage zu sein, Ihnen darzutun, 
dass wir diesen Quantensprung brauchen, um genau alle 
diese heute hoch beschworenen Prinzipien weiterführen zu 
können - so weit zum Abschnitt Ober die Ausbildung. 
Noch ein Wort zu Herrn Ständerat Wlcki; er hat gefragt, wie 
es um die Rekrutierung stehe: Ich sagte Ihnen bereits bei 
der Beantwortung Ihrer Interpellation, dass wir glauben, 
über die Verbesserung - und zwar eine gewaltige Verbesse
rung - des Aushebungsverlahrens einen grossen Tell dieser 
Probleme lösen zu können. Im Übrigen wird es auch davon 
abhängen, was jetzt gerade In den Räten passiert. Ich habe 
vorhin mitbekommen, dass Im Nationalrat das Zlvlldienstge
se1Z zurückgewiesen wurde, mit dem Auftrag, den Tatbeweis 
erneut zur Diskussion zu stellen. Die politischen Behörden 
werden In Bezug auf diese Diskussion Ober den Grundsatz 
der Gleichheit bei dieser Dienstleistung zu diskutieren ha
ben. Ich bin aber mit Ihnen absolut der gleichen Meinung, 
dass es dort, wo diese Pflicht besteht, ein Bestreben sein 
muss, diese Pflicht auch zu vollziehen. Die Problematik Ist, 
dass das - auch aus begreiflichen Gründen - nicht In der al
leinigen Herrschaft der Armee liegt, sondern dass hier auch 
andere Gründe mitspielen können. 

Z1ff. 9 - Ch. 9 

Hess Hans (R. OW), fQr die Kommission: Bei den Finanzen 
teilt die Kommission die Auffassung des Bundesrates, dass 
der Anteil der Betriebskosten Im Verhältnis zu den Investi
tionskosten heute zu hoch Ist. Der Antell der Investitionskos
ten an den Gesamtausgaben ist zu steigern. Die Kenntnis
nahme der Kosten Im Armeeleitbild mit Jährlich 4,3 Mllllarden 
Franken helsst nun aber nicht, dass wir - Ich spreche hier 
von der Kommission - die geplanten langfristigen Gesamt
ausgaben auch gleichzeitig genehmigen. Die Genehmigung 
der Jährlichen Gesamtausgaben erfolgt selbstredend Im 
Rahmen des jährlichen Budgets. 
Personal- und Kaderausb!ldung: Da habe Ich eigentlich 
keine speziellen Bemerkungen zu machen. Hier tellt die 
Kommission die Auffassung des Bundesrates. Wenn der 
Herr Präsident einverstanden Ist, werde Ich zu den Durch
dienern jetzt nichts sagen, weil das morgen auch wieder ein 
Thema Ist; sonst muss der Herr Bundesrat auch wieder et
was sagen, und Einigkeit werden wir da vermutlich mit die
ser kurzen Diskussion doch nicht herstellen. 

Z1ff. 10-Ch. 10 

Hess Hans (R, OW), tor die Kommission: Zu Ziffer 10 habe 
ich bereits einleitend Ausführungen gemacht, weil das Fra
gen der Kompatibllltät mit der Bundesvertassung betrifft. Ich 
verzichte darauf, diese Ausführungen hier noch einmal zu 
wiederholen. 

Schmid Samuel, Bundesrat Im anerkennenden Sinne: Die 
Kantone haben das ganze Projekt In der ganzen Zelt beglei
tet. Selbst wenn sie teilweise stark betroffen sind, konnte Ich 
durchwegs feststellen, dass sie, Ihrer liadltlon folgend, alles 
daranse1Zen, um auf der einen Seite eine Verankerung zu 
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garantieren, ohne auf der andern Seite bei der Effizienz Ab
striche zu machen. 
Bisher ist es uns also auch gelungen, die Betroffenheit elni
germassen ausgewogen zu gestalten. Ich kann nicht aus
schliessen, dass es weitere solche Betroffenhelten gibt, weil 
wir hier natürlich weitere Restrukturierungen durchführen 
müssen, wenn wir dem Prinzip folgen, das der Kommissi
onspräsident ausgeführt hat. Aber auch das wird wieder zu
sammen mit den Kantonen erfolgen. 

Zlff. 11- Ch. 11 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Die Transformation 
der «Armee 95„ In die «Armee XXI» muss einen Beginn, 
aber auch einen Abschluss haben. Die Dauer der Transfor
mation Ist kurz und 0berbllckbar. Nach Ihrem Abschluss wird 
dle «Armee XXI„ Im Rahmen der ordentlichen Abläufe der 
militärischen Gesamtplanung kontinuierlich weiterentwlk
kelt. Zu diesem Prozess gehört auch die Korrektur eventuel
ler Mängel, die erst während oder nach der Transformation 
erkennbar sind. Das Transformatlonskonzept sieht vor, dass 
ein Projektteam mit dem Aufbau der «Armee XXI» zu beauf
tragen Ist und dass diesem sukzessive mehr Mittel zur Verfü
gung gestellt werden, die von der «Armee 95» abzutrennen 
sind. Darum wird Letztere bereits vor Überführungsbeginn in 
die «Armee XXI" schrittweise abgebaut. Mit diesen Voraus
massnahmen soll die zeitgerechte und frlktlonsarme Umset
zung der Transformatlonsziele tor die «Armee XXI" unter
stützt werden. 
Während der ganzen Dauer der Transformation Ist eine an
gemessene Grundbereitschaft der Armee für wahrschein
liche Einsätze sicherzustellen. Für weniger wahrscheinliche 
Einsatze ist eine geringere Bereitschaft geplant Der politi
sche Entscheid wurde in die Planung mit eingerechnet; der 
Prozess beginnt schon In diesem Jahr mit der Verbesserung 
der Rekrutierung. Die Rekrutenschulen werden in der heuti
gen Form bis 2003 weitergeführt. Die Kaderausblldung mit 
den neuen Inhalten soll bei einem Ja im Spätherbst 2003 
beginnen. Beim Kader - Lehrgänge Armeeausbildungszent
rum Luzern - ist vorgesehen, den Stoffplan zu überarbeiten. 
Die entsprechenden Wiederholungskurse werden aber wei
tergeführt. Zu den Stäben: Nächstes Jahr werden Kernstäbe 
gebildet, die die neuen Wiederholungskurse des Jahres 
2004 vorbereiten, weil Im Jahr 2003 zwei Systeme parallel 
laufen werden. 
Es wird also keinen Leistungsabbau oder -abbruch geben. 
Die Einsatzbereitschaft Ist gegeben. Die Reorganisation Ist 
Im Gange, und die rollende Planung sieht vor, dass pro Le
gislatur ein Welssbuch erstellt wird. Damit habe Ich meine 
Ausführungen beendet. 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Nous avons alnsl 
examlne les onze chapitres du rapport. 

Antrag der Kommission 
Vom Bericht Kenntnis nehmen 
Proposition de la commission 
Prendre acta du rapport 

Angenommen - Adopte 

01.065 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Was jetzt gesagt 
wurde, gilt gleichzeitig als Ausführung für das Eintreten auf 
die verschiedenen Vorlagen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en mattere est decidee sans opposltlon 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

ständerat 01.075 01.065 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cst objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr 
La seance est levee a 12 h 30 
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01.065 

Armeereform XXI 
und Revision 
der MIiitärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revlslon 
de la leglslation milltalre 

Fortsetzung - SuNe 
Botsohaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du Conseil fedllral 24.10.01 (FF 2002 816) 
St4nderat/Consell des Bat& 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.03.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 

1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltiirverwal• 
tung (Armee XXI) 
1. Lol fedtrale sur l'arm'8 et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Ann'8XXI) 

Detailberatung - Examen de dejta// 

Tltal und Ingress; Zlff. 1 Elnleltung, Ingress, Ersatz von 
AusdrQcken; Art. 1 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon, pr6ambule, rem
placement d'expresslons; art. 1 al. 3, 4 
Proposition de Ja comm/sslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: Hier weise Ich le
diglich darauf hin, dass der Hinweis zum DlenstbOchleln 
fehlt. Sonst gibt es hier keine Änderungen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 9 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 al. 1 bis 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, ON), fOr die Kommission: Die uAushebung» 
wird umbenannt In «Rekrutierung». Hier wird gegen0ber 
heute nun bis zu drei Tage rekrutiert. Deshalb wird auch vor
gesehen, dass diese Tage an die Ausbildungspflicht ange
rechnet und besoldet werden. Hier Ist auch vorgesehen, 
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dass die Interessierten Leute auf die Möglichkeit des Durch
dlenerdlenstes hingewiesen werden sollen. Wir kommen 
später noch auf das Thema zu sprechen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Nur noch eine Ergänzung: Es 
Ist nicht davon auszugehen, dass es tor alle Stellungspfllch
tlgen drei Tage gehen wird. Hingegen gibt es eben spezielle 
Fälle oder Verhältnisse, die auch einer speziellen Abklärung 
bed0rten. Den Persönlichkeiten dieser Stellungspflichtigen 
wollen wir mit entsprechenden - auch wissenschaftlichen -
Methoden gerechter werden, als das bis heute der Fall war. 
Auch lnsk0nftlg wird es eine ganze Reihe von Stellungs
pflichtigen geben, die mit einer festen Vorstellung, wo sie 
Dienst lelsten werden, elnrOcken. Wenn Ihre körperliche Ver
fassung nach Einschätzung der Fachleute f0r diese Dienst
leistung gen0gt, dann wird aller Voraussicht nach auch eine 
k0rzere Abklärung möglich sein - dies als Ergänzung zum 

. Votum des Kommissionssprechers. 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 Bst c, e, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 11 al. 2 let. c, e, 4 
Proposition de fa commission 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: In Artikel 11 sehen 
wir, dass nun permanente Zentren des Bundes eingerichtet 
werden. Die Rekrutierung wird auch dort durchgeführt. Die 
Kosten gehen zulasten des Bundes. Die Organisation wird 
von den Kantonen 0bernommen. In Absatz 2 Buchstabe e 
Ist darauf hingewiesen, dass auch Frauen zu dieser Veran
staltung eingeladen werden sollen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Es gibt mir hier Anlass zu be
stätigen, dass die «Armee XXI,.. von einer Gleichberechti
gung der Geschlechter ausgeht. 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

a. ror Angehörige der Mannschaft und Unteroffiziere .... 

Abs.3 
Angehörige der Armee, die als Spezialisten durch Ihre beruf
liche Tätigkeit oder wegen besonderer Kenntnissetor die Ar
mee oder fOr andere Bereiche der nationalen Sicherheits
kooperation (Art. 119) unentbehrliche Leistungen erbringen 
und militärisch entsprechend eingeteilt sind, sind Im Rah
men der Höchstgrenzen der Ausbildungsdienstpflicht Ihres 
Grades (Art. 42) bis zum Ende des Jahres mllltärdlenst
pfllchtlg, In dem sie das 50. Altersjahr vollenden. 
Abs. 3bls 
Als Spezialisten Im Sinne von Absatz 3 gelten Angehörige 
der Armee mit besonderen Kenntnissen vor allem In den Be
reichen Sicherheit und Technik oder mit einer besonderen, 
lange dauernden Ausbildung. Der Bundesrat bezeichnet die 
betreffenden Tätigkeiten Im Einzelnen in einer Verordnung. 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
.... Absätze 2 bis 4 hinauf- oder hinabsetzen (Art. 149). 
Abs. 6 
Streichen 
Abs.7 
Der Bundesrat bestimmt .... 
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Art. 13 
Proposition de /a comm/ssion 
Al.1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

a. pour les mllltalres de la troupe et les sous-officiers .... 

Al.3 
Les mll!talres qul, en ralson de leur actlvite professionnelle 
ou de connalssances partlculieres, rendent des services in
dispensables ä l'armee ou ä d'autres domaines de la co
operation nationale pour la securlte (art. 119) et qui sont 
incorpores a ce tltre, sont, dans le cadre de la limlte su
perieure flxee pour Jeur grade en matiere de service d'ins
tructlon (art. 42), astrelnts au servlce mllltalre jusqu'ä la fin 
de l'annee au cours de laquelle lls attelgnent l'äge de 50 ans. 
Al. 3bls 
Sont consideres comme speclallstes au sens de l'allnea 3 
les mllltalres dlsposant de connalssances partlculleres, sur
tout dans les domalnes de la securlte et des technlques ou 
dans ceux requerant une formatlon partlculiere de longue 
duree. Le Conseil federal definit le detall des activltes con• 
cernees dans le cadre d'une ordonnance. 
Al.4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.5 
.... peut relever ou abalsser les llmltes d'äge .•.. 
Al. 6 
Biffer 
Al. 7 
Le Conseil federal fixe .... 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Mit der abgestuf
ten Herabsetzung der Altersgrenze für die MIiitärdienstpfiicht 
wird einerseits der Bestand der Armee reduziert. Anderer
seits wird den Wünschen der Bevölkerung und der Wirt
schaft nach einer Verminderung der mit der Wehrpflicht 
verbundenen, vorab zeitlichen Beanspruchung Rechnung 
getragen. In Artikel 13 Absatz 1 wird festgehalten, dass der 
Milltärdlenstpfllchtlge in dem Jahr eingezogen werden kann, 
In dem er das 20. Altersjahr vollendet hat. Wir können mit 
Rücksicht auf die Internationalen Normen keine tiefere Al
tersgrenze festlegen. 
Ich möchte weiter darauf hinweisen, dass wir In Absatz 2 
Litera a eine Änderung vorgenommen haben, die dann 
durchgezogen wird: Wir sprechen nicht mehr von «Mann
schaftsdienstgraden», sondern von aMannschaft». Das Ist 
eher schweizerisch; das andere Ist eher nördlicher zu sltule
ren. 
Die Änderung zieht sich In folgenden Artikeln weltar: Dies Ist 
In Artikel 42 Absatz 1, Artikel 102 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes Ober 
den Wehrpflichtersatz der Fall. Darum bin Ich noch einmal 
darauf zurückgekommen. Dann kommen In den folgenden 
Untertiteln und Unterabsätzen die jewelllgen Höchstalters
grenzen der Mllltärdienstpfllchtigen. Damit bin ich mit Arti
kel 13 fertig. 

Schmid samuel, Bundesrat Auch hier möchte Ich unter
streichen, was In Absatz 3 als Möglichkeit Im Gesetz vorge
sehen wird: Die Möglichkeit, notfalls auch nach dem 
ordentlichen Alter für die Dlenstlelstung auf Spezialisten zu
rückgreifen zu können. Das Ist ein reicher Fundus an Spe
zialisten, die nötigenfalls für die Öffentlichkeit wertvolle oder 
wertvollste Dienste zu leisten vermögen. Es Ist nicht vorge
sehen, dass sie eine verlängerte Diensttagelelstung haben, 
sondern es ist vorgesehen - speziell bezogen auf die Quali
fikation dieser Speziellsten -. sie früher aus der WK-Pfllcht 
herauszunehmen, damit sie Ihre Dienste bei Bedarf in höhe
ren Altersgruppen leisten. Das brauchen nicht Wiederho
lungskurse zu sein, das können einzelne Dienstleistungen 
sein. Auf diese Quelle von qualifizierten Leuten möchten wir 
auch inskünftig nicht verzichten: Das wäre ein Risiko, weil 
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bis heute die Einteilung viel länger gültig war, und jetzt wird 
sie verkürzt. Deshalb mOssen wir eine entsprechende Auf
fangposition fOr Spezialisten schaffen. Das sei der Vollstän
digkeit halber unterstrichen. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Artikel 14 wird auf
gehoben. Er Ist In Artikel 13 Integriert worden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 Abs. 1 Bat. h 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 18 al. 1 let. h 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Hier erfolgt eine be
griffliche Anpassung, die durch das neue Bundespersonal
gesetz erforderlich geworden Ist, im Klartext durch den 
Wegfall des Beamtenstatus. 

Angenommen -Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Die Herabsetzung 
der Altersgrenze für die Mllltärdlenstpfllcht hat zur Folge, 
dass auch die Regelung fOr die Wlederelntellung angepasst 
werden muss. Neu erfolgt diese, wenn die Armee diese Per
son noch benötigt. Heute werden aufgrund dieser Bestim
mung ungefähr 24 ooo Personen befreit. In der «Armee 
XXI» sollen es noch ungefähr 5000 Personen sein. 

Angenommen -Adopte 

Art. 28 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.28al.3 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Diese Anpassung 
ist nötig, weil die kantonalen Truppen wegfallen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Es stellte sich In 
der Vergangenheit wiederholt die Frage, ob nach dem Mili
tärgesetz Ober die Leistung der MIiitärversicherung hinaus 
noch eine Haftung für den Oberschlessenden, von der Mili
tärversicherung nicht gedeckten Schaden besteht. Das Bun
desgericht hat dies bis jetzt abgelehnt. Die bundesgerlchtll-
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ehe Praxis Ist umstritten. Um hier nun endgültig Klarheit zu 
schaffen, wird die Ergänzung In Artikel 34 aufgenommen. 
Somit werden die Leistungen der Militärversicherung In Zu
kunft als abschliessend bezeichnet. 

Angenommen -Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 40b; Art. 40b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre ~nt l'art. 40b; art. 40b 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Die neue Bestlm• 
mung enthält die Abtretung der Immaterialgüterrechte an 
den Bund. Die ElnfOhrung einer solchen gesetzlichen Be
stimmung wird notwendig, weil das Einbringen von be
ruflichen Fähigkeiten In den militärischen Alltag In Zukunft 
noch vermehrt genutzt werden soll. Die Formulierung von 
Absatz 1 lehnt sich an Artikel 17 des Urheberrechtsgesetzes 
an. 

Angenommen -Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Angehörige der Mannschaft leisten .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 42 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Les mllltalres de la troupe accompllssent au plus •••. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federat 

Hess Hans (R, OW), tor die Kommission: Die Obergrenze 
von 330 Ausbildungstagen wird nicht ausgeschöpft, soll aber 
als g~tzllcher Höchstrahmen beibehalten werden. Somit 
kann die bereits heute existierende Handlungsfreiheit des 
Bundesrates zur Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft In 
Krisensituationen beibehalten werden. Hier wird auch der 
Begriff «Mannschaftsdienstgrad» durch «Mannschaft» er
setzt. 
Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe c wird angepasst, well Artl· 
kel 14 aufgehoben wurde. 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commissfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Mit der Neufas
sung der Bestimmung wird die Regelung der Dienstanrech
nung systematisch dargestellt. Der Grundsatz Ist In Artikel 
43 festgelegt. Demnach wird konsequent zwischen Ausbll
dungsdlenstan Im Rahmen von besoldetem Mlllzdlenst und 
Ausbildungsdlenstan Im Rahmen eines unbesoldeten An
stellungsverhältnisses unterschieden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commfssfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hass Hans (R, OW), für die Kommission: Zusätzliche Aus
bildungsdienste, die aus Gründen einer Neuorganisation 
oder wegen der Einführung neuen Materials angeordnet 
werden, sollen künftig Immer angerechnet werden. Eine 
Ausnahme besteht nur bei frelwllllgen Ausbildungsdiensten, 
deren Anrechnung im Einzelfall festgelegt wird. Eine dem 
Grundsatz entsprechende Regelung besteht für den Einsatz 
Im Friedensförderungsdienst. Im Assistenzdienst kann vom 
dargelegten Grundsatz abgewichen werden. Wenn ein 
grösseres Truppenaufgebot erfolgt oder ein Einsatz lange 
dauert, kann der Bundesrat anordnen, dass diese Dienst
leistung nicht oder nicht voll angerechnet wird. 

Angenommen -Adopte 

Art.47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R. OW), tar die Kommission: Das Lehrpersonal 
wird neu als «militärisches Personal„ bezeichnet, die Tätig
keit wird neu umschrieben, und das Berufsbild des mllltärl
schen Personals wird neu gestaltet. Das militärische Perso
nal wird wie das übrige Personal der Bundesverwaltung auf 
der Grundlage der Bundespersonalgesetzgebung angestellt 
Berufsmilitärs werden In der lnem unbefristeten 
Arbeitsvertrag angestellt, Z rs mit einem befristeten. 
Die Berufsoffiziere und -unterofflzlere entsprechen Im We
sentlichen dem heutigen Lehrpersonal. Die Zeltmilitärs bil
den eine neue Kategorie des militärischen Personals, sie 
bilden primär In Schulen und Kursen die Rekruten und 
Soldaten aus. 

Schmid Carlo (C, Al): In Bezug auf das Zeitmilitär wäre es 
allenfalls im Zweitrat noch notwendig zu überlegen, ob es 
sinnvoll Ist, die Vertragsausgestaltung nach der Bundesper
sonalgesetzgebung vorzunehmen, oder ob man hier nicht 
eine Spezlalregel schaffen will. Ich habe Ihnen gestern das 
Beispiel der Vertragslnstruktoren erwähnt. Das sind Im Prin
zip eine Art Zeltsoldaten, welche bei den Durchdlenern wirk
lich am Freitagabend um 17 Uhr auf dem Felde auf dem 
Absatz kehrtgemacht und gesagt haben, sie hätten Ihre Auf. 
gabe nach Bundesvertragsrecht erfüllt, sie warden nun ver
reisen. Die Truppe rückt selbstständig ein; es Ist kein 
Instruktor mehr dabei; der Nachtdienst muss teuer bezahlt 
werden. Das sind Dinge, die wohl mit der Einstellung solcher 
Militärs ernsthafte Probleme geben werden. Auf alle Fälle ist 
Im Bereiche der Instruktion und Im Bereiche der Ausbildung 
In Schulen und Kursen mit solchen Vertragsveranstaltungen 
wenig Staat zu machen. 
Ich möchte Sie und auch den Herrn Bundesrat ersuchen, 
diesem Problem noch einmal einige Gedanken zu widmen. 

Schmid Samuel, Bundesrat Herr Carlo Schmid spricht hier 
ein Problem an, das Ich anerkenne. Gerade der Pllotver
such, der dazu angetan Ist, uns Mängel Im System aufzuzei
gen, zeigt, dass das Problem tatsächlich erneut zu prüfen 
Ist. Ich nehme die Anregung selbstverständlich gerne entge
gen, umso mehr, als es aus den Erfahrungen des Pilotver
suchs Jetzt ohnehin offenkundig geworden Ist. 
Die Problematik besteht natürlich teilweise auch bei den 
Instruktoren. Denn auch hier wurde lange Zelt die Regel ver
treten, dass man von Ihnen AussergeWOhnllches verlangt -
Insbesondere Im zeitlichen Engagement, aber auch die Be
wegllchkelt, sich kurzfristig und praktisch unerwartet von ei
nem Ende der Schweiz zum anderen versetzen zu lassen -, 
weil man davon ausging, dass dann, Insbesondere nach Ab
lauf dieser lnstruktorenzelt, auch eine gewisse Würdigung 
dieses Verdienstes stattfindet Das Ist der neuen Regelung 
durch die Bundespersonalgesetzgebung zum Opfer gefal
len. 
Hier habe Ich einige Probleme. Das gehört für mich eben
falls zu den Fragen, die wir gestern zur Chefsache erklärt 
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haben und die auch ich als Chefsache ansehe. Sobald ich 
diese Vorlage vor Anker habe, ist dieses Problem an
zugehen. Das Ist angesichts des Rahmengesetzes, des 
Bundespersonalgesetzes, mögllcherwelse nicht ganz unpro
blematisch, aber dann müssen wir halt Ober diese Gesetzge
bung sprechen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Der Truppenkom
mandant Ist weiterhin für die Ausbildung und für den Einsatz 
verantwortlich. Artikel 48 Absatz 2 regelt, dass der Bundes
rat für die Organisation der Ausbildung der Ttuppen zustän
dig ist. Das Ist der Grund, weshalb Gesetzesstufe nötig ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 49 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die Bundesversammlung legt die Dauer der Rekrutenschule 
auf dem Verordnungsweg fest. 

Art. 49 
Proposition de /s commlsslon 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
L'.Assemblee federale fixe la duree de l'eoole de recrues par 
la vole de l'ordonnance. 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Absatz 2 beinhal
tet die Herabsetzung des Dienstpflichtalters, und das macht 
eine Anpassung des generellen Höchstalters für das Beste
hen der AS erforderlich. Die Altersanpassung erfolgt vom 
26. auf das 27. Altersjahr. 
Zu Absatz 3: Hier schlägt Ihnen die Kommission eine Kom
petenzverschiebung zugunsten des Parlamentes vor. Das 
wird In der Folge noch öfter vorkommen. Wir wollen In die
sem wichtigen Bereich die strategische Führung In der Hand 
behalten. Es ist für das Parlament unbefriedigend, eine Dis
kussion Im Rahmen eines Armeeleltblldes zu führen, ohne 
dabei normativ etwas bestimmen zu können. Es geht 
schllessllch um eines der wichtigsten Elemente der Wehr
pflicht. Deshalb muss das Parlament diese Frage regeln -
das Ist der Hintergrund der Kompetenzverschiebung, wie sie 
die Kommission beantragt; Ich darf darauf hinweisen, dass 
die Kommission den Beschluss mit 12 zu o Stimmen gefällt 
hat. 

Pflaterer Thomas (R, AG): Ich frage mich, ob mit diesem 
Absatz 3, den uns die Kommission beantragt. nicht das Volk 
umgangen wird. Es ist mir klar, dass diese Bestimmung 
nach heutigem Verfassungsrecht zulässig Ist. Dahinter 
steckt aber ein staatspolitisches Problem: Ich befürchte, 
dass mit dieser und mit ähnlichen Delegationen In der Parla
mentsverordnung, wie sie In diesem Gesetz vorgeschlagen 
sind - und, wenn Ich richtig wahrnehme, In diesem Ausmass 
neu hier vorgeschlagen werden -, letztlich das Referendum 
und damit auch die Vernehmlassung, die Mitsprache Im Ver
nehmlassungsverfahren auch durch die Kantone, ausge
schaltet wird. 
Die Parlamentsverordnung Ist an sich eine problematische 
Einrichtung, das Ist klar. Sie Ist eigentlich als Mittel gedacht, 
um das Hausrecht des Parlamentes zu wahren. Hier Ist sie 
sicher gerechtfertigt; eine Verordnung durch den Bundesrat 
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wäre problematisch. Die Parlamentsverordnung Ist auch In 
weiteren Bereichen durchaus sinnvoll, die sich eigentlich fOr 
ein Gesetz und für das Referendum nicht eignen. Ich denke 
dabei an den Personalbereich und an die jetzt laufende Dis
kussion um das Richterstatut. Ich denke auch an Bereiche, 
In denen es mehr um technische Fragen geht, um Dinge, die 
rasch und flexibel behandelt werden mOssen. 
Aber wir müssen uns bewusst sein, dass alle diese Delega
tionen auch ein Verlust für die Volksrechte und für das Refe
rendum sind. Das ist vor allem darum problematisch, weil wir 
beim Bund ja ein fakultatives Referendum haben. Wir kön
nen relativ unproblematisch einzelne Bestimmungen än
dern. Sie unterliegen dann formell einem Referendum, aber 
die Gefahr eines Referendums Ist ja nicht so besonders 
gross. Darum scheint es mir, dass die Bundesversammlung 
gut deran täte, dieses Instrument nur sehr zurückhaltend 
einzusetzen. Der Kommissionspräsident hat In seinem Eln
tretensvotum auf Artikel 164 der Bundesverfassung hinge
wiesen. Diese Bestimmung besagt, dass wichtige Regelun
gen ins Gesetz gehören. Das Ist eine neue und zentrale 
Bestimmung für die Demokratie in unserer Eidgenossen
schaft. 
Nun Ist keum eine Frage so umstritten wie die Frage nach 
der Dauer der Rekrutenschuie. 
Vielleicht kann man daraus schllessen, dass das eine wich
tige Bestimmung Ist, sonst wäre sie kaum so umstritten. Also 
müsste man doch die Frage stellen, ob das nicht Im Gesetz 
geregelt werden mOsste. Besondere Gründe der Flexibilität, 
der raschen Behandlung, sind bisher jedenfalls nicht geltend 
gemacht worden und sind meines Erachtens auch nicht er
sichtlich. Ich habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist, hier einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. Das wäre aber wahr
scheinlich nicht gut möglich, denn es bezieht sich ja nicht 
nur auf diesen Absatz 3, sondern es Ist eine konzeptionelle 
Frage, die an x anderen Orten Im Gesetz wieder zum Vor
schein käme. Darum habe Ich nach den hehren Regeln des 
Zweikammersystems darauf verzichtet, einen derartigen An
trag zu stellen. Ich bitte aber den Zweitrat, sich mit diesem 
Problem auseinander zu setzen. Es geht wirklich um eine 
grundsätzliche Weichenstellung für die Handhabung dieses 
Rechtes und damit, so scheint es mir, für die Demokratie In 
der Eidgenossenschaft. 

Schmid Carlo (C, Al): Zum Votum von Kollege Pfisterer zwei 
Bemerkungen: eine zur Verwendung der neuen Rechtsfigur 
der Parlamentsverordnung durch das Parlament, eine zweite 
konkret ZU Artikel 49 Absatz 3. 
1. Im Gegensatz zu Herrn Pfisterer bin Ich persönlich der 
Auffassung, dass wir das uns in Artikel 163 Absatz 1 der 
Bundesverfassung zugestandene Recht noch weit mehr und 
extensiver nutzen sollten. Dies namentllch vor dem Hinter
grund, dass wir Im Zuge der unter dem Aspekt der Volks
rechte etwas falschen Tendenz, einfache, kurze Rahmenge
setze zu machen, In der Meinung, das Volk demit nicht zu 
belasten und den Grundsätzen des New Publlc Manage
ment und des Lean Govemment nachzuleben, etwas nicht 
tun, was wir tun sollten, nämlich das Im Gesetz zu regeln 
und Volk und Ständen oder dem Volk zu unterwerfen, was es 
per Saldo tatsächlich drückt. Wir machen Rahmengesetze 
und wundern uns dann, wenn der Bundesrat auf Ideen 
kommt - Frau Forster, die Arbeitsverordnungen lassen grüs
sen -. auf die wir nie gekommen wären: aDes choses aber
rantes», wie man In dieser Diskussion einmal gesagt hat. 
Und hier hinzugehen und zu sagen, jetzt schauen wir selbst 
zum Rechten mit dem Mittel der Verordnung, das sollten wir 
mehr tun. Von daher habe Ich keinerlei Hemmungen, mit die
ser Verordnung etwas extensiver umzugehen. 
2. Herr Pfisterer, woher kommen wir denn? Ihre Anliegen In 
Ehren: Die Volksrechte sind mir helllg. Wenn Sie einen An
trag gestellt hätten, hätte Ich Ihm vermutlich zugestimmt. 
Aber billigen Sie uns doch zu, dass wir schon einen Schritt In 
diese Richtung gemacht haben. Artikel 49 Absatz 3 der jetzi
gen Fassung helsst «Der Bundesrat legt die Dauer der Re
krutenschule fest.» Jetzt bestimmen es wenigstens einige 
mehr. 
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Daher meine Ich, dass die Richtung, die die Kommission ein
geschlagen hat, durchaus Im Sinne von Herrn Pflsterer Ist. 
Ob man wirklich noch weiter gehen soll, darüber soll ein an
derer Rat befinden. Ich glaube, mindestens In der Tendenz 
hat die Kommission richtig gehandelt. 

Frlck Bruno (C, SZ): Herr Kollege Pflsterer wirft eine grund• 
sätzllche Frage auf, welche einer kurzen Erörterung, gemes
sen an dieser Bestimmung, bedarf. 
1. Die Bundesverfassung sieht ausdrOckllch vor, dass Parla
mentsverordnungen möglich sind, und sie sind grundsätzlich 
Oberall dort möglich, wo sie das Gesetz gestattet Das ist die 
erste Voraussetzung. Hier Ist die Legitimation durch das Ge
setz gegeben. Die grundsätzliche und wichtige Bestimmung, 
dass der Schweizer wehrpflichtig ist, dass er eine Rekruten
schule und welche Kurse er nachher leisten muss, steht Im 
Gesetz. Das andere ist die Ausgestaltung der prlnzlplellen 
Frage. Von daher scheint mir die Verordnung wenig bedenk
lich zu sein. 
2. Diese Bestimmung Ist gegenOber der bisherigen Gesetz
gebung ein Demokratiegewinn. Herr Schmid car10 hat dar
auf hingewiesen. Wir stufen die Bestimmung hinauf. Was 
heute unangefochten die Kompetenz des Bundesrates Ist, 
darf ohne weiteres zur Kompetenz des Parlamentes werden. 
3. Sie haben als Anwendungsfall der Parlamentsverordnung 
technische Bestimmungen erwähnt - auch diese sind hier 
durchaus gegeben. Wenn Sie davon ausgehen, dass es tor 
alle nur eine Länge der Rekrutenschulen gibt, dann Ist es 
keine technische Verordnung. Aber es besteht auch die An
sicht, die sich In Zukunft Immer mehr durchsetzen wird - wir 
werden in der Debatte noch darauf zurückkommen -, dass 
es verschiedene Dauern der Rekrutenschulen geben soll. 
Da wird die Frage eben schon technisch, welche Truppen
gattungen 18, welche 21 oder noch länger und welche nur 
15 Wochen Rekrutenschule leisten. Das wären technische 
Fragen, und die gehören typischerweise In eine Parlaments
verordnung. 
Aus diesen Überlegungen erachte Ich die Bestimmung von 
Artikel 49 Absatz 3 als mit der Bundesverfassung durchaus 
vereinbar und korrekt Die Diskussion war angebracht. 

Le presldent (Cottler Anton, pr~ident): La parole a ete de
mandee par M. BOrgl. 

BQrgl Hermann r,/, TG): Aufgrund der Voten der Herren 
Schmid carlo und Frlck habe ich nichts mehr beizufügen. 

Schmid Samuel, Bundesrat Bis vor etwa zwei Jahren hät
ten die Voten Schmid Carlo und Frlck auch von mir stammen 
können. Aber wie dem auch sei: Ich bekämpfe diesen An
trag und mache Sie einfach auf ein paar Punkte aufmerk
sam. 
zum einen mOssen Sie letztlich entscheiden, wie Sie de Zu
kunft dieses Mlllzparlamentes sehen wollen. Denn das Ist ja 
nicht der erste Fall: Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen 
aus der letzten Zelt, In denen diese Parlamentsverordnung 
zelebriert wurde - aus Gründen, denen Ich, wie Im ersten 
Satz angedeutet, gar nicht verständnislos gegenOberstehe. 
Das war auch der Grund, weshalb ich das Anllegen der 
Kommission aufgenommen und Ihnen von mir aus ein zu
sätzllches Instrument, das nicht aus der Kommission kam, 
vorgeschlagen habe: Damit Sie die Gestaltung dieser Armee 
eng mitverfolgen können - wobei Sie aber nicht direkt in die 
Pflicht genommen werden und die Legislatlvpfllcht beim 
Bundesrat belassen wird. Jetzt zweHie ich, ob Sie hier einen 
strategischen Entscheid fällen. Sie fällen einen operativen 
Entscheid. Das könnte Ihnen mit der Zelt dann gewisse Pro
bleme bereiten. Das eine Problem Ist die zeltllche Belas
tung - Ich mag mich sehr gut daran erinnern, wie diese Ent
wicklung verläuft Das andere Ist die Problematik, dass Sie 
hier In etwas eingreifen, das eine Reihe von weiteren lmpll
katlonen nach sich zieht. Ich werde darauf zurückkommen. 
Mit Artikel 149b habe Ich Ihnen vorgeschlagen, dass der 
Bundesrat vom Gesetzgeber verpflichtet wird, die Ziele die-

ser Armee periodisch zu Oberprüfen, Ihnen Bericht zu erstat
ten und Form und Inhalt der Berichterstattung mit der 
zuständigen parlamentarischen Kommission zu vereinbaren. 
Die SIK der beiden Räte werden dem Bundesrat also den 
Raster dieser Berichterstattung geben können. Ich nehme 
an, dass Sie selbstverständlich bereits innert kurzer Zelt die 
Analyse verlangen wollen, wie sich - bezogen auf die Frage 
des Auftrages - die Transformation der «Armee 95» In die 
«Armee XXI» entwickelt oder auch wie es sich mit der Länge 
der Rekrutenschule verhält. Wenn Sie diese Analyse dann 
haben, haben Sie eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um 
den Bundesrat von Ihrer Stufe aus stufengerecht zu zwin
gen, hier Anpassungen vorzunehmen. 
Ein derartiges Mittel sind die Finanzen. Wenn Sie das Bud
get der Armee weiterhin senken, werden Sie mit den ent
sprechenden Beschlüssen gleichzeitig Ober die Formationen 
oder belsplelswelse auch Ober die Rekrutenschulen zu be- . 
stimmen haben. Wollen Sie das wirklich? Sie können der Ar
mee nicht die gleichen Aufträge belassen, die flnanzlellen 
Mittel dann aber stets senken. Das tohrt beim Bundesrat 
dazu, dass er verpflichtet wird, Ihnen jetzt Modifikationen 
dieses Auftrages vorzuschlagen. Jetzt treten Sie hier In die 
Verantwortung, und das gibt Implikationen, die - Ich wieder
hole mich - nicht unproblematisch sind. 
Ich habe nicht die Kompetenz, Ihnen die Arbeitslast vorzu
rechnen. Das messen Sie entscheiden. Im System Ist es 
nach meinem DafOrhalten nicht logisch. 
Jetzt zum Rechtlichen: Es Ist so, dass Artikel 164 von diesen 
wichtigen Bestimmungen spricht. Aber Artikel 164 geht, min
destens soweit Ich In allen mir zugänglichen Kommentaren 
gesehen habe, auch devon aus, dass dort - Herr Frlck hat 
darauf hingewiesen -, wo diese Pflichten In anderen Verfas
sungsnormen stlpullert sind, diese Verfassungsnorm Gel
tung hat und Sie eigentlich nicht ersatzweise hier ebenfalls 
entsprechend zusätzlich legHerleren mOssen. Deshalb gibt 
es für mich selbstverständlich grundlegende Bestimmungen 
der Verfassung, die den Bundesrat verpflichten, entspre
chend eine Optimierung der Mögllchkelten und der Rahmen
bedingungen Immer wieder vorzuschlagen und zu OberprO
fen, mit Artikel 149b jetzt sogar In Zusammenarbeit mit der 
Bundasversammlung, aber ohne dass der Bundesrat hier 
aus der Pflicht genommen WOrde und sich das Parlament 
entsprechend In die Pflicht nehmen lässt. 
Das sind die GrOnde, weshalb Ich den Eindruck habe, dass 
Sie die Problematik der Interdependenz zum Budget, zu Ih
ren generellen Aufsichtsrechten und -pflichten, zur Motion 
und Initiative hier mit etwas belasten, was nicht sachgemäss 
ist. Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat Sie bittet, die
sen Antrag abzulehnen. Selbstverständlich entscheiden Sie 
hier Ober Ihr künftiges Pflichtenheft. Allerdings erlauben Sie 
mir den Hinweis In Berücksichtigung der ganzen Entwick
lung dieser Frage, die vor einigen Jahren eingesetzt hat und 
die tor unser Millzparlament nicht unproblematisch Ist. 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -Adopt~ 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 30 Stimmen 
FOr den Antrag des Bundesrates .... 12 Stimmen 

Art. 51 Abs. 2 
Antrag cter Kommission 
Die Bundesversammlung •••• Sie berOckslchtlgt .... 

Art. 51 al.2 
Proposition de /a commlssion 
!.!Assemblee federale fixe ••.. A cet egard, eile tient .... 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Das Ist die Folge 
aus Artikel 49 Absatz 3. Hier beantragt Ihnen die Kommis-
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sion auch die Zuständigkett der Bundesversammlung. Die 
Kommission hat auch hier einstimmig entschieden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposltlon de 1a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Die Aufhebung 
dieses Artikels Ist bedingt durch den Wegfall der taktisch
technischen Kurse, weil die Wiederholungskurse wieder 
jährlich stattfinden. 

Angenommen -Adopte 

Gllederungstltel vor Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedent l'art. 54a 
Proposltlon de 1a commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federai 

Angenommen -Adopte 

Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
Der MHHärdlenstpflichtlge kann seine wettere Ausbildungs
dlenstpfllcht freiwillig ohne Unterbrechung erfQllen, nachdem 
er eine ordentliche Rekrutenschule bestanden hat. 
Abs.2 
Die Anzahl der berQcksichtlgten Dienstpflichtigen darf einen 
Zehntel eines Re~rutierungs]ahrganges nicht Obersteigen. 
Sie richtet sich im Ubrlgen nach dem Bedarf der Armee. 

Minderheit 
(Blerl, FQnfschllllng, Paupe, Schiesser) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Wer seine Ausblldungsdlenstpflicht ohne Unterbrechung leis
tet, absoMert eine ordentliche Rekrutenschule und leistet 
unmittelbar danach die restlichen Diensttage ohne Unter
bruch. 
Abs. 3 
Der Anteil eines Rekrutenjahrganges, der seinen Ausbil
dungsdienst ohne Unterbruch leistet, darf 15 Prozent nicht 
Obersehretten. 

Art.54a 
Proposltlon de la commlsslon 
Majorlte 
Al. 1 
La personne astrelnte aux obligatlons militaires peut, si eile 
le souhaHe, effectuer la sulte des services d'instructlon obll
gatolres sans Interruption apres avolr accompll recole de re
crues. 
Al.2 
Le nombre de personnes astrelntes prlses en conslderation 
ne peut pas depasser un dlxleme de la volee d'une annee 
d'ecole de recrues. II est determine en outre par les besoins 
de farmee. 

Mlnorlts 
(Blerl, FQnfschllUng, Paupe, Schlesser) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Ai.2 
Celui qui effectue le servlce d'lnstruction obllgatoire sans In
terruption, accomplit une ecole de recrues ordinaire et ac
complH immediatement les jours de servlce restants sans 
Interruption • 
Al.3 
La proportion de recrues d'une annee effectuant le servlce 
de formatlon sans Interruption ne peut pas depasser 15 pour 
cent. 

Hass Hans (R, OW), fOr die Kommission: Ich habe gestern 
darauf verzichtet, die Überlegungen darzulegen, die in der 
Kommission tor die Kommissionsmehrheit entscheidend wa
ren. Das Konzept des Armeeleitbildes sieht fOr Soldaten die 
Möglichkeit vor, Ihre gesamte Ausbildungspflicht, 300 Tage, 
an einem StQck zu absolvieren. Diese Soldaten werden 
nach absolvierter Grundausbildung primär fOr subsidiäre 
Einsätze zur Prävention und zur Bewältigung existenzieller 
Gefahren eingesetzt. Sekundär unterstatzen sie die Ausbil
dung in den Lehrverbänden. Das Durchdlenerkonzept ist da
mtt eine Antwort auf die Erfahrung bei subsidiären Siche
rungseinsätzen und Einsätzen zur mllttärlschen Katastro
phenhilfe der letzten Jahre. Die Auswertung zeigte, dass die 
beiden Elemente - Reaktlvttät und DurchhaltefählgkeH - un
genilgend waren. Auf freiwilliger Basis können nun Durch
dlener In den letzten vier Monaten Ihres Dienstes auch In der 
Frledensunterstatzung und Krisenbewältigung eingesetzt 
werden. Am Ende Ihres Dienstes werden die Durchdlener In 
die Reserve , bis sie die Dienstalterspflicht erreicht 
haben. Das dann 20 Slcherheltsdetachemente. 
Die Kommission besuchte am 31. Januar 2002 die Durchdle
nerkompanle in Bern. Diese war im Rahmen eines subsidiä
ren Einsatzes zum Schutze von ausländischen Vertretungen 
eingesetzt. Die Kommission führte Gespräche mtt der 
Truppe und dem Kader und erhielt dabei wertvolle Beurtei
lungselemente. Die Kommission war sich bewusst, dass sich 
die Truppe in einer Pllotphase befand. Die Kommission Ist 
der Meinung, dass Durchdlener nötig sind, um die Spitzen 
zu brechen, um jederzett aus dem Stand und Qber längere 
Zett subsidiäre Einsätze sicherzustellen. Nur der Gesichts
punkt der Bereitschaft spricht fOr das Durchdlenermodell: 
Wir brauchen Im Rahmen der abgestuften Bereitschaft et
was zwischen den eigentlichen Berufsformationen und den 
Verbänden. Die Mehrhett der Kommission Ist der Meinung, 
dass fOr einen ersten Probelauf 10 Prozent Durchdlener ge
nagen. Das ergibt rund 2600 Leute, vertellt auf drei Ab
schnHte pro Jahr. 
Die Kommission Ist zudem der Meinung, dass die Durchdie
ner zuerst eine normale RS besuchen sollen. Sie rQcken als 
Durchdlener ein. UnmHtelbar nach der RS leisten sie Ihren 
ganzen übrigen Dienst, d. h. sechs Wiederholungskurse, an 
einem Stock. Dadurch werden die heutigen Mängel besei
tigt, und alle Rekruten bekommen dieselbe Ausbildung. 
Sonst laufen wir Gefahr, dass wir zwei Arten von Rekruten
schulen haben, was unserem MIHzsystem nicht entsprechen 
warde. 
Wir beantragen Ihnen deshalb eine Änderung, Indem wir zu
erst eine normale RS verlangen und dann die Zahl der 
Durchdiener auf maximal 1 o Prozent festlegen. 

Le presldent (Cottler Anton, president): Je preclse que 1a 
traduction de «Durchdlener• en franc;als est «milltaire en 
service long». 

Blerl Peter (C, ZG): Das Armeeleitbild definiert auf Sette 
1036 die Durchdlener. Diese erfQllen die Ausblldungspfllcht 
ohne Unterbrechung während 300 Tagen. Die Idee des 
Durchdlenens leitet sich jedoch nicht primär von der Mög
lichkeit der einmaligen DienstpfllchterfQllung, sondern viel
mehr vom Bedürfnis der Armeebereitschaft ab. Dies gilt es 
zu berQckslchtigen, wenn wir Im Folgenden die Anzahl der 
Durchdlener festlegen. 
ZU Recht hält der Bundesrat Im Armeeleltblld fest, dass das 
Durchdienerkonzept eine Antwort auf die Erfahrungen bei 
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subsidiären Sicherungseinsätzen und Einsätzen zur mllltärl
schen Katastrophenhilfe der letzten Jahre sei. Mit dem 
Durchdienerkonzept sollen die ReaktionsfählgkeH und das 
Durchhaltevermögen der Armee im Bereich der subsidiären 
Einsätze zur Prävention und zur Bewältigung existenzieller 
Gefahren verbessert werden. Damit erhöht sich die Einsatz
bereitschaft und letztlich auch der Zweck der Armee. 
Wenn wir uns die jOngste Geschichte etwas veranschauli
chen, stellen wir unschwer fest, dass die Armee solche Ein
sätze häufig zu leisten hat, well eile kantonalen Polizei- und 
Katastrophenhilfe-Einsatzkräfte vermehrt an Grenzen stos
sen. Diese Aufträge sind personallntenslv, weil sie im 24-
Stunden-Rhythmus zu leisten sind und eine erhöhte Einsatz
bereitschaft voraussetzen. Die Intensive und zum Tell auch 
spezialisierte Ausbildung, sei es bei der Katastrophenbewäl
tigung mH Genie- oder Rettungstruppen oder sei es bei 
Schutzautträgen mH der Infanterie, garantiert unserem Land 
und seiner Bevölkerung eine erhöhte Sicherheit Daraber 
hinaus steht mH den Durchdlenem, die Ihren Dienst geleistet 
haben, auch eine Reservetruppe zur Vertagung, die bei ei
ner erhöhten Bereitschaft wieder mobilisiert werden könnte. 
Anerkennt man grundsätzlich die Thematik der Durchdiener, 
dann glH es In einem zweHen Schritt die Anzahl der Durch
dlener festzulegen. Hier gibt es Rahmenbedingungen. Dabei 
sind die folgenden Fragen entscheidend: 
1. Wie gross muss die Zahl der Durchdlener sein, um den 
gestellten Auftrag zu ertollen? 
2. Wie gross kann der Anteil Durchdlener sein, um den ver
fassungsmässlgen Grundsatz der Mlllzarmee nicht zu verlet
zen? 
3. Wie finden wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Normaldlenstlelstenden und Durchdlenern? 
4. Letztlich bleibt die Frage, ob man mit dem Prinzip der Frel
wllligkeH überhaupt genügend Leute für diesen Durchdlener
dienst finden kann. 
Gemäss Armeeleitbild XXI wird ein Durchdlenerkontlngent 
von 20 Prozent des Rekrutenjahrgangs vorgesehen. MH den 
vorgesehenen Durchdlenervelbänden und deren Funktionen 
ergeben sich nach heutiger Planung bei drei Starts von Re
krutenschulen pro Jahr etwa 2600 Durchdlener. Diese Zahl 
Ist aufgrund der heutigen Erfahrung, basierend auf den Ein
sätzen der letzten Jahre, notwendig. Damit Ist das maximale 
Kontingent von 1 o Prozent, wie es jetzt die Kommissions
mehrheit beantragt, bereits voll ausgeschöpft. Der Bundes
rat hätte so bei einer Veränderung der slcherheltspolltlschen 
Lage schlicht keine Reservemöglichkeiten mehr. Man nimmt 
Ihm also bereits bei Beginn der «Armee XXI» in diesem 
Bereich jeglichen Spielraum. Der Handlungsspielraum des 
Bundesrates bei der Bewilligung subsidiärer Einsätze der Ar
mee erhöht sich proportional zur Anzahl der Durchdiener. 
Geben wir also dem Bundesrat die Möglichkeit nicht, situativ 
die Anzahl Durchdlener festzulegen, müsste er In jedem Fall 
zwingend zuerst wiederum eine Gesetzesänderung vorneh
men. Es kommt hinzu, dass bei einem Zusatzbedarf an Be
reitschaftskräften sehr bald auf WK-Truppen zurackgegrlffen 
werden masste, was sowohl von der Planung als auch von 
der Ausblldungsefflzlenz der WK-Truppe als gewichtiger 
Nachteil betrachtet werden muss; elnschläglge Erfahrungen 
aus der «Armee 95» bestätigen dies. WK sollen In allererster 
Unle der Ausbildung dienen. Programm, Ort und Zelt sowie 
Umfang der WK haben sich wenn Immer möglich auf diesen 
Haupteffekt, auf diese Hauptaufgabe, nämlich die Ausbil· 
dung, auszurichten. Deshalb muss der Einsatz von WK
Truppen für diese subsidiären Einsätze auf Jeden Fall be
schränkt bleiben. 
Eine nachträgliche Erhöhung des Durchdlenerantells wäre 
Insofern eine mangelhafte Lösung, als damit die Anzahl 
der Bataillone In den Brigaden reduziert werden masste. 
500 Durchdlener mehr ergeben etwa 3000 Sollbestandes• 
plätze, was In etwa drei Bataillonen entspricht, die dann auf
zulösen wären. 
Ein nicht zu unterschätzendes Element sind auch die Finan
zen. Wenn von der Armee aus den genannten Granden 
mehr Leistung erwartet wird, Ist es aus KostengrQnden am 
günstigsten, auf gut ausgebildete Durchdlener abzustellen. 

Mit einer Erhöhung auf 15 Prozent wird es möglich, eine 
grössere Anzahl subsidiärer Einsätze relativ kostengOnstlg 
Obernehmen zu können. Diese Erkenntnis richte Ich speziell 
auch an die Flnanzpolitlker und auch an all diejenigen, die 
Immer wieder, und das mit Nachdruck - ich meine, auch zu 
Recht-, den Sparauftrag des Bundes betonen. 
Hier muss Ich vielleicht auch noch elnfOgen: Die beiden Par
teien, die hier zusammen 33 Mitglieder stellen, haben beide 
In Ihren Vernehmlassungen 20 Prozent Durchdlener gefor
dert. Eine Partei hat sogar ·explizit nachgewiesen, weshalb 
es mindestens 15 Prozent brauche. So kann man nun nicht 
hier dem Bundesrat und dem VBS den Vorwurf machen, sie 
seien nicht beweglich. Wir selber, zumindest die Parteien, 
denen wir angehören, haben dies gefordert. Darauf, dass 
die Kantone dies ebenfalls taten, werde Ich später noch zu
rackkommen. 
Der Minderheitsantrag Ist die Schlussfolgerung aus den 
Überlegungen, die Ich mir aufgrund des Armeeleltblldes und 
der Diskussion während und nach der Vernehmlassung ge
macht habe sowie aufgrund eines Besuches, den unsere 
Kommission bei einer Durchdiener-RS gemacht hat, weiche 
den Botschaftsbewachungsauflrag in Bern auszuführen 
hatte. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse bin Ich zum folgenden Schluss 
gekommen und habe dies auch in einem entsprechenden 
Minderheitsantrag formuliert: 
1. DamH sie möglichst gut In unser Ausbildungssystem Inte
griert werden können, sollten Durchdlener Ihre Rekruten
schule Integriert, wenn auch spezialisiert, In einem ordentli
chen RS-Lehrvelband absolvieren. Damit stelle Ich sicher, 
dass erkannte Mängel, auf die Jetzt Obrlgens auch Kollege 
Schmid Carlo In Bezug auf die Zeltsoldaten aufmerksam ge
macht hat, Im Berahrungsberelch von MIiiz- und ProflfQh
rung ausgemerzt werden. 
2. Der Anten Ist auf 15 Prozent zu beschränken. DamH wird 
dem Mlllzgedanken Genüge getan, der Bundesrat hat je
doch zur Aufgabenerfüllung den notwendigen Handlungs
spielraum. 
3. Ich meine, das müssten wir hier Im Ständerat doch auch 
bedenken: Wir kommen damH den Anliegen der Kantone 
nach, die ja diese militärischen Kräfte letztlich anfordern 
werden. Ich verweise darauf, dass die Kantone In Ihrem 
Schreiben sogar 20 Prozent gefordert haben, und Ich 
möchte zu Ciberlegen geben, dsss wir hier Ja nicht zuletzt 
auch die legitimen Interessen unserer Kantone wahrzuneh
men haben. 
Ein letzter Gedanke wird im Zusammenhang mit der Rekru
tenschuldauer zu beracksichtlgen sein: Je kCirzer allenfalls 
später die AS-Dauer und damit die GesamtmllltärdlenstzeH 
ausfallen werden, desto weniger Gesamtdienstzelt werden 
auch die Durchdlener leisten, desto mehr Durchdiener müs
sen es letztlich sein, damit sie den Auftrag erfCillen können. 
Das möchte Ich all jenen zu bedenken geben, die an eine 
AS-Dauer von 18 Wochen denken. 
Wir können nicht einfach das System auseinander brechen. 
Ich habe das gestern beim Eintreten bereHs gesagt Das 
Ganze ist ein System, aus dem man nicht einfach ein Rad 
oder einen Zahn herausbrechen kann, weil sonst das Kon
zept nicht mehr stimmig Ist. 
Ich bHte Sie aus all diesen Granden, die In erster Unle auf 
den Überlegungen der Bereitschaft und der SlcherheH be· 
sleren und die - Ich sage es nochmals - den Anliegen der 
Kantone entsprechen, die letztlich mH grösster Wahrschein
llchkelt diese Durchdlener beantragen und einsetzen wer
den, diesem Konzept mit 15 Prozent zuzustimmen. 

BOrgl Hermann CV, TG): Ursprangllch war Ich gegenOber 
der Schaffung von Durchdienerformatlonen sehr skeptisch 
eingestellt. In der ZwlschenzeH bin Ich aber Im Rahmen der 
Beratungen ebenfalls zum Schluss gekommen, dass die 
Schaffung von Durchdlenerformatlonen Im Grundsatz not
wendig und richtig Ist. In Bezug auf die Zahl unterscheiden 
sich meine Vorstellungen aber von Jenen des Antrages Bier!. 
Was Ist der Hintergrund für die Einführung dieser Durchdle-
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nerformationen? Kollege Bier! hat es gesagt: Die Begrün
dung llegt einzig und allein Im System der Bereitschaft, so 
wie das im Armeeleltbild eben dargelegt wird. Wir können Im 
Armeeleltblld zur Kenntnis nehmen, dass eine abgestufte 
Bereitschaft vorgesehen Ist. Es wird klar gesagt, dass die 
subsidiären Einsätze zur Prävention und Bewältigung exis
tenzieller Gefahren grundsätzlich aus dem Stand zu leisten 
sind - einverstanden, das Ist richtig. Zu diesem Zweck wer
den eben diese Durchdienerformatlonen vorgeschlagen. 
Das Durchdlenerkonzept sei die Antwort auf die Erfahrun
gen bei subsidiären Sicherungseinsätzen und Einsätzen der 
militärischen Katastrophenhilfe. So weit, so gut - damit bin 
Ich einverstanden. 
Aber die Frage, wie viel es dafQr braucht, ist etwas ganz an
deres. Bel der Beurteilung dieser Frage muss man zwei 
Haupteinsatzrichtungen unterscheiden: einerseits die subsi
diären Sicherungseinsätze und andererseits die Katastro
phenhilfe. Das sind die beiden wahrscheinlichsten subsidiä
ren Einsatzarten. Wenn wir von diesen beiden Einsatzarten 
ausgehen, dann mOssen wir zuerst einmal fragen, was denn 
Oberhaupt vorhanden ist. Man tut Jetzt so. wie wenn das ein
zig und allein die Durchdiener wären. Davon kann Oberhaupt 
keine Rede sein; wir haben noch andere Formationen. In el• 
nem Grundsatzpapier, das uns zur VerfQgung gestellt wor
den Ist, helsst es, In erster Priorität seien hier Berufsforma
tionen vorhanden. Es ist nicht so, dass nichts da Ist und dass 
das Ganze mit der Zahl der Durchdlener steht und fällt. Wir 
haben In erster Priorität Berufsformationen der Bereiche In
fanterie, Genie und Rettung; wir haben die Berufsforma
tionen der militärischen Sicherheit, also Insbesondere die 
Mllltärpolizelformatlonen fOr subsidiäre Sicherungseinsätze. 
Diese sind hier in erster Priorität aufgefOhrt. Ich erspare es 
mir, Ihnen hier alle Bestände aufzuzählen, aber das ist eine 
Tatsache. 
Dann kommen die Durchdlener, weil die Berufsformationen 
fOr sich allein möglicherweise nicht ausreichen - damit bin 
Ich einverstanden: Dann sollen In zweiter Priorität - wohlver
standen In zweiter Priorität - die Durchdlenerformationen 
kommen und erst In dritter Priorität die Formationen aus 
WK- oder allenfalls Rekrutenelnhelten. 
Die erste Erkenntnis lautet also: Wenn man davon ausgeht, 
dass diese abgestufte Bereitschaft Im Bereich der subsidiä
ren Einsätze so zu Interpretieren Ist, dass man aus dem 
Stand handeln muss, und dass diese Bereitschaft mit den 
Durchdlenem steht und fällt, dann Ist das nicht richtig. 
Die zweite Erkenntnis lautet: Wenn ich mir bei der Frage, ob 
der Anteil 15 oder 10 Prozent ausmachen soll, Oberlege, 
was 15 Prozent bedeuten, dann denke ich nicht an die Ka
tastrophenhllfe-Bereltschaftskompanie, nicht an das Armee
labor, nicht an die Luftwaffe. Aber man höre: Man will ein 
lnfantertebereltschaftsbatalllon mit 425 Mann - 425 Mann! -
permanent zur VerfOgung stellen, und das dreimal pro Jahr. 
Es handelt sich um total 919 Mann, wovon 425 aus der 
Infanterie, welche primär fOr die subsidiären Sicherungs
einsätze zur VerfOgung stehen. Wenn Sie das bei den 
drei Starts multiplizieren, kommen Sie auf 3000 Mann pro 
Jahr. Man muss sich bewusst sein: Es wären laufend rund 
400 Leute für die subsidiären Sicherungseinsätze vorhan
den - ob das dann 400 oder 450 sind, das lassen wir jetzt 
beiseite --, ob sie nötig sind oder nicht. NatOrllch richtet sich 
das nach dem Bedarf. Aber hier wird die militärische Füh
rung, zu Recht, das ist kein Vorwurf - auf Nummer sicher 
gehen und sicherstellen, dass dieser Bedarl auch gedeckt 
wird. 
Wenn Ich vor diesem Hintergrund eine Schlussfolgerung 
ziehe, dann bin ich der Meinung, dass die Beschränkung auf 
1 o Prozent das vernOnftlge Mass sei. Ich sage zusammen
fassend warum: 
1. Wir sollten bescheiden einsteigen, um mit diesen Forma
tionen auch Erfahrungen zu sammeln. Herr Bundesrat, 
wenn sich dann in Ihrem Bericht nach Artikel 149 MG her
ausstellt, dass ein erhöhter Bedarf besteht, können Sie mit 
der Slcherheltspolitlschen Kommission durchaus darüber 
sprechen. Aber Ich bin dagegen, dass man diese Zahl auf 
Vorrat einsetzt. 
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2. Peter Bleri hat an die Kantone appelliert und sie vorange
stellt. Ich war u. a. sechs Jahre lang Justiz- und Pollzeldlrek
tor und damit auch noch für die Gesamtverteidigung 
zuständig. Es Ist aus der Sicht der Kantone absolut ver
ständlich, dass sie die subsidiären Sicherungseinsätze eine 
ausgezeichnete Idee finden, wonach permanent 400 Mann 
zur VerfOgung stehen. Es Ist auch verständlich, wenn man 
bedenkt, dass die Kantone bei Personalengpässen und Be
darfsspitzen an den Bund gelangen können, um die Armee 
herbeizurufan. Wir mOssen uns hier aber die Frage stellen, 
ob das richtig Ist. 
Das muss Ich Herrn Bundesrat Schmid noch replizieren auf 
das, was er gestern gesagt hat: Er weiss, dass Ich bei den 
subsidiären Sicherungseinsätzen die Schwelle hoch an
setze, weil ich der Meinung bin, dass es nicht Aufgabe der 
Armee sein kann, unter dem Titel Sicherungseinsätze ge
wöhnliche Polizeiaufgaben zu erfQllen. Da bin Ich anderer 
Meinung, und es Ist fOr mich nicht die Frage, wer das zahlt, 
sondern das Ist eine grundsätzliche Frage. Wenn es um poli
zeiliche Aufgaben geht, ist dies nicht primär Sache der Ar
mee. Sie ist dann zur UnterstOtzung herbeizurufen, wenn die 
bestens ausgebildeten und In genagender Anzahl vorhande
nen Pollzelkräfte - und da mOssen die Kantone etwas unter
nehmen -- «ausgeschossen» sind. Aber die Armee kann die 
Polizei auch nicht ersetzen, und das Ist der Grund, Herr Bun
desrat, warum Ich mit Ihnen nicht einverstanden bin, wenn 
Sie sagen: Wenn der Ruf an mich gelangt, dann muss Ich et
was tun können. 
Da muss man zuerst einmal bei diesen subsidiären Siche
rungseinsätzen abklären, ob diese Schwelle fQr einen subsi
diären Sicherungseinsatz tatsächlich vorhanden Ist oder 
nicht. Das wollte Ich hier einmal sagen. Deshalb bin ich der 
Meinung, dass wir auch aus dieser Überlegung etwas zu
rückhaltend sein massen, ganz abgesehen von der folgen
den Frage: Wenn es immer schönes Wetter Ist, wenn keine 
Lawinen niedergehen - Gott sei Dank! -, keine Unwetter 
passieren - Gott sei Dank!-, die Thur Im Thurgau fOr einmal 
nicht Ober die Ufer tritt, wie das sonst bei den Jahrhundert
wassern der Fall ist - was machen Sie In der Zwischenzelt 
mit diesen 400 und noch mehr Infanteristen? Dann heisst 
es, dass man die dann als Ausblldungshllfen usw. einsetzt. 
Nein,. das geht aus meiner Sicht nicht an. Die Gefahr be
steht, dass das zu einem Selbstbedienungsladen fOr andere 
Einsätze - Ich betone das, zu einem Selbstbedlenungsleden 
fQr nlchtadäquate Einsätze - wird, wenn die Durchdlener
zahl zu hoch Ist. Auch hier mOssen wir einen Rlegel vor
schieben. 
zum Schluss bin ich auch der Meinung, dass wir dem 
Aspekt der Mllizvertri!.gllchkelt mit dem Kommissionsvor
schlag gerecht werden. Ich bin deshalb der Meinung: Durch
dlener ja, aber beginnen wir massvoll mit diesen 1 o Prozent. 

Frlck Bruno (C, SZ): Wir sind uns einig, dass es eine be
schränkte Anzahl Durchdlener braucht, damit auf Katastro
phen oder andere sehr kurzfristig aufsteigende Risiken 
sofort reagiert werden kann. 
Die Mehrheit und die Minderheit der Kommission sind sich 
auch einig, dass Durchdlener eine ganz normale Rekruten
schule absolvieren sollen. Es gibt einen Pllotversuch, In wel
chem die Durchdlener eine eigene Rekrutenschule machen. 
Wir haben diese angesehen, und Ich glaube, es sind sich 
heute alle einig, dass diese Lösung nicht die richtige Ist, 
nicht weitergeführt werden soll. Auch vom Mlllzgedanken her 
mOssen Durchdlener eine normale Rekrutenschule absol
vieren. Warum? Wall am Ende der Rekrutenschule Jeder 
Soldat fOr Ernstelnsätze einsatzfähig sein muss. Es besteht 
also kein Grund, Durchdlener anders auszubilden als nor
male WK-Soldaten. In diesem Punkt sind wir uns einig; die 
Differenz besteht ledlgllch beim Anteil der Durchdlener: 10 
oder 15 Prozent eines Rekrutlerungsjahrganges als oberste 
Limite. Es mag kleinlich erscheinen, um 5 Prozent zu disku
tieren. Aber es hat einen tieferen Sinn. den Ich Ihnen In aller 
KQrze darlegen möchte. 
1. Ein 10-Prozent-Anteil deckt den Bedarf voll. Herr BOrgl hat 
die Zahlen zitiert: Das VBS rechnet damit, dass es Ober län-
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gere Zelt rund 2500 Durchdlener braucht Wenn 1 o Prozent 
des Rekrutierungsjahrganges möglich sind, heisst das 2600 
Durchdlener. Damit Ist der Bedarf voll gedeckt 
2. Wenn wir einen 15-Prozent-Anteil wählen und diese 
15 Prozent ausgeschöpft werden, kann das den Armeebe
stand auf Dauer ernsthaft gefährden. Dieser Gesichtspunkt 
verdient Beachtung. Wir rechnen heute nämlich damit, dass 
ein Rekrutierungsjahrgang am Ende 20 000 Soldaten liefert; 
der Rest wird während der Rekrutenschule oder später aus
gemustert. Das ergibt auf Dauer einen Armeebestand von 
rund 120 000 Soldaten. Jeder Durchdlener «frisst» sechs 
WK-Soldaten - um es so zu sagen. Jeder Durchdlener re
duziert den Armeebestand um sechs Soldaten. Wenn wir 
den Anteil um 5 Prozent erhöhen, helsst das, dass wir 
1300 Durchdlener pro Jahr mehr haben: Das gibt 6500 WK
Soldaten weniger pro Jahr, oder nach fOnf Jahren rund 
30 0001 Das wOrde den Armeebestand von 120 ooo Mann 
um 20 000 bis 30 000 Mann reduzieren. Wir müssen vor
sichtig sein; mit 120 000 Mann haben wir bereits heute einen 
Armeebestand, der an der unteren Grenze dessen Ist, mit 
dem wir die Aufträge noch erfüllen können. Darum dürfen wir 
nicht zusätzliche Bestandesreduktlonseiemente einbauen. 
Das scheint mir sehr wichtig zu sein. 
3. Wie Herr BOrgl dargelegt hat, sind die Durchdlener nach 
den Berufsformationen das zweite Element fOr Sofortein
sätze; nachher haben wir noch die WK-Soldaten. Ich glaube, 
auch ein WK-SOldat muss damit rechnen, einmal eingesetzt 
zu werden. Das Ist auch Im Interesse der Mllizarmee. 
Wenn wir alle Ernstelnsätze zu Friedenszelten nur noch 
Durchdlenern Obertragen und WK-Soldaten fast a priori da
von ausschllessen, weil wir die Durchdiener so zahlreich an
setzen, dass sie alle Aufträge austohren können, dann 
nehmen wir bei den WK•Soldaten ein Element der Ernsthaf
tlgkalt weg, und das scheint mir ebenfalls gefährlich zu sein. 
4. Wenn wir Durchdiener einsetzen, übertragen wir die Ver
antwortung tor Ernstelnsätze unsern jüngsten Mitbürgern, 
die seelisch und psychisch wahrscheinlich noch nicht so sta
bll sind wie 25-Jährlge. Ich glaube, auch von daher Ist es ge
rechtfertigt. dass wir das Element des WK-Soldaten für 
solche Soforteinsätze oder tor die dritte Phase ernsthaft pra. 
fen und die Belastung nicht den Jüngsten alleine Obertra
gen. 
Ich komme zum Schluss: 15 Prozent wären die bequemste 
Lösung, 10 Prozent aber slnd die sachgerechte und fllr die 
Miliz tauglichste und beste Lösung. 

FQnfschllllng Hans (R, BL): Ich möchte Sie bitten, dem Min
derheitsantrag zuzustimmen, und das aus zwei Gründen: 
1. Wenn wir hier 10 oder 15 Prozent eines Rekrutierungs
fahrganges festlegen, dann entscheiden wir damit nicht, wie 
vlele Durchdlener es gibt. Entscheiden wird der Markt, denn 
die Durchdlener dienen Ja frelwllllg. Das VBS wird entschei
den, ob es diese Durchdlenerrnögllchkelt so attraktiv gestal
tet, dass sich Oberhaupt genügend Kandidaten melden. 
Jetzt muss das VBS aber auch aufpassen, dass es diese 
Möglichkeit nicht allzu attraktiv gestaltet. Wenn es sie 
nämlich so gestaltet, dass sich 50 Prozent eines Jahrgangs 
melden, dann bekommen wir das Problem der Wehrgerech
tigkeit, wen dann nur 1 o Prozent ausgewählt werden. Das 
VBS will, wie das Im Armeeleltblld Immer gesagt wurde, ge
rade etwa diese 10 Prozent anstreben. Weil es aber markt
bedlngte Schwankungen gibt und diese Regelung mit den 
1 0 Prozent sehr starr Ist - 10 Prozent helsst hier: 1 0 Prozent 
eines Rekrutierungsjahrganges -, können diese Schwan
kungen nicht ausgeglichen werden. Darum brauchen wir 
diese 15 Prozent. um die Zlelgrösse von 10 Prozent Ober
haupt zu erreichen. Sonst gibt es Schwankungen, die ent
sprechend geringere Bestände auslösen können, was dann 
nachher bei subsidiären Sicherheitseinsätzen zu Problemen 
tohren kann. 
2. Der Minderheit Ist auch mit der Begründung zuzustim
men, die Bundesrat Schmid zu Artikel 49 gegeben hat. Das 
zählt hier noch In stärkerem Mass. Sollte das Parlament In 
seiner Weisheit entscheiden, dem VBS beim Budget einige 

Prozente «abzuzwacken", dann ist das eine der wenigen 
Mögllchkelten, mit den Durchdlenern etwas zu korrigieren, 
um die Belastung zu senken. 
Aus diesen beiden Gründen sollten wir dem Antrag der Min
derheit zustimmen. Er lässt ja keinen beliebigen Spielraum 
offen, sondern begrenzt die Schwankungsbreite nach oben 
fOr die Zahl der Durchdiener. 

Schmid Carlo (C, Al): Die Diskussion heute Morgen zu die
sem Artikel dreht sich weitgehend um Zahlen, um die 1 O 
oder 15 Prozent. Ich bin für 10 Prozent. Aber Ich muss Ihnen 
eingestehen, dass für mich die Grundfrage nicht 10 oder 
15 Prozent lautet, sondern sie lautet für mich vielmehr, ob 
wir die neue Figur der Durchdiener wollen, Ja oder Nein. Sie 
ist In einer vordergründigen Betrachtungsweise wohl moti
viert: Es besteht das offenkundige Bedürfnis, fOr überra
schende Situationen eine rasch verfügbare Einsatztruppe zu 
haben, sei dies aus Katastrophengl'Onden, sei dies auch aus 
mllltärlschen Gründen. 
Aber Ich muss Ihnen ganz offen sagen: Je mehr ich mich mit 
dieser ganzen Problematik auseinander gesetzt habe, desto 
mehr habe Ich mir Rechenschaft darüber abgeben müssen, 
dass hier ein Artikel vorliegt, der dazu fllhrt, dass wir beken
nen müssen, dass dieses Armeeleltblld nicht «In Stein ge
meisselt" Ist. Neue Entwicklungen werden auf uns zukom
men. Ich will das, was Herr Fünfschilling vorhin gesagt hat, 
einen Schritt weiterentwickeln, wonach das VBS aufpassen 
müsse, dass das Durchdlenen nicht zu attraktiv werde, weil 
sonst die Wehrgerechtigkeit bei 10 und auch bei 15 Prozent 
unter Umständen gefährdet sei. Ich glaube, dass die Form 
des Durchdlenens dem heutigen gesellschaftlichen Entwick
lungsstand der Jugend sehr entgegenkommt. Die Jungen 
Leute sind nicht gegen die Armee. Aber sie empfinden sie, 
wie wir übrigens auch, als eine Beschwernis. Wenn man die 
Möglichkeit erhält. diese Beschwernis In einer Elnmalerledl
gung abzuschreiben und das nicht noch Ober Jahre hinweg 
durchziehen zu müssen, dann werden sie es tun. Mit ande
ren Worten: Ich gehe davon aus, dass mit dieser Figur des 
Durchdleners ein Evolutlonspotenzlal geschaffen Ist, das in 
der Tendenz zu einer Lawine In Richtung Durchdlener führen 
kann. 
Nun Ist das offenkundig eine Gefahr fllr den Mlllzgedanken. 
Der Durchdlener ritzt die allgemeine Dienstpflicht nicht, er 
erfüllt sie. Aber er steht In einem Spannungsverhältnis zur 
traditionellen Mllfzldee, die wir haben. Artikel 58 der Bundes
verfassung sagt, dass die Armee grundsätzlich nach der Ml
llzldee aufgebaut sei. Nun wissen wir alle zusammen, dass 
man solche Grundsätze als In der Zelt entwicklungsfähig be
trachten muss. Wenn das Volk eines Tages einmal die Miliz 
Infrage stellt, dann Ist es um die Miliz geschehen. Ich bin 
heute der Auffassung, dass die Mlllz ein hervorragendes 
Instrument Ist, weil es eben nicht nur Im Militärbereich, 
sondern in verschiedenen anderen Bereichen unserer Ge
sellschaft ein fest gefügtes Konzept des schweizerischen 
Selbstverständnisses Ist. 
So ganz «In Stein gemelsselt» Ist die MIiiz Ja auch nicht 
Wenn man es etwas salopp ausdrocken möchte, kann man 
sagen: Die Mlllz war fl'Oher die Voraussetzung für eine taug
liche Armee, welche ein Massenheer sein musste; wir dürfen 
diesen Grundsatz jetzt nicht umdrehen und sagen, dass wir 
das Massenheer zur Erhaltung der Miliz aufrechterhalten 
müssen -- das Ist etwas sarkastisch. Aber Ich bin bereit, 
auch aufgrund dieser Überlegungen und obwohl Ich zur Millz 
ein ungebrochenes Verhältnis habe, einen Weg zu öffnen, 
der In den kommenden Jahren zu Diskussionen In dieser 
Frage führen wird. Ob wir das nun mit 10 oder 15 Prozent 
anstellen, Ist da von untergeordneter Bedeutung. Ich bin fllr 
10 Prozent, weil Ich grundsätzlich vorsichtig bin und kleine 
und nicht sehr grosse Schritte bevorzuge. 
Allerdings teile Ich die Bedenken von Herrn Bürgi hinsichtlich 
der Verwendungsmöglichkeit dieser Durchdlener unter dem 
Jahr nicht. Nehmen Sie gerade auch die ganze Diskussion 
um die Länge der Rekrutenschule: Die Verbandsausbildung 
In der Rekrutenschule war für den Soldaten schon zu unse-
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rer Zelt ein Nonvaleur. Bezüglich dieser Bewegllchkeits0bun
gen auf Betaillonsstufe war einfach mal die träge Masse da, 
die man bewegen musste, aber der Rekrut hat dabei nichts 
gelernt. Warum sollte man, wenn es darum geht, mit solchen 
Ubungen die Führung zu schulen, nicht auf die Durchdlener 
zurückgreifen? Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit Gren
zen, wie diese Truppe eingesetzt werden kann, sind der Vor
stellungskraft und der Intelligenz der Armeeplaner nicht 
gesetzt. Ich bin daher aufgrund kritischer Überlegungen für 
die Einführung der Durchdlener. Umgekehrt bin ich aus einer 
bestimmten persönlichen Vorsicht heraus im Voranschreiten 
f0r diese 1 0 Prozent 

Langenberger Christiane (R, VD): Je crols que je vals par
ler un tout petit peu dans le mame sens que le praoplnant 
Des le debut, ]'al ete favorable aux «Durchdiener». Je pense 
que, d'une part. cela correspond a un besoln de notre so
clete, cela a ete dlt. D'autre perl, cela correspond surtout a 
un besoin de pouvoir lntervenlr en cas d'engagement subsi• 
dlalre. Et sous engagement subsldlalre, II ne taut pas seule
ment comprendre la surveillance d'ambassades, ce qui me 
semble atre encore le molndre des problemes, mals de pou
volr vraiment intervenlr en cas de catastrophe, pas seule
ment a la sulte d'avalanches ou de debordements de 
rivleres, mals aussi lors d'actes de terrorisme. 
Je soutlens la propositlon de la majorlte mals de tagon un 
peu ambivalente, parce que pour mol c'est un processus 
qu'li faudra accompagner. D'allleurs, M. Schmid, conselller 
federal, a repete a plusieurs reprlses que nous sommes 
dans un processus, qu'U y a beaucoup de questions qui ne 
sont pas encore reglees, que !«Armee XXI» grandlra, s'etof
fera, se deflnira au courant de ces prochalnes annees. 
Je pense aussi que nous avons vecu quelque chose de con
cret lors de vlsltes que nous avons faites a des «Durchdle
ner». Ceux-ci nous ont tres souvent dlt: «On s'ennule, c'est 
long de rester devant ces ambassades.» Qu'est-ce que nous 
avons entendu apres? Nous avons entendu, dans des cours 
de repetitlon, des jeunes - un film a ete tourne en Suisse ro
mande sur ce sujet - qul ont dlt: «C'est passlonnantl Enfin, 
du concretl Enfln, on a !'Impression d'atre utlles pour de bon 
en montant la garde devant les ambassadesl» Eta partlr du 
moment ou le temps est llmite a trols semalnes, cela paralt 
blen s0r beaucoup moins ennuyeux que si cela dure six ou 
hult semalnes. Donc, je ne vols pas pourquol nous suppri
merlons, pour des soldats effectuant un cours de repetltlon, 
la posslbllite d'avoir des engagements qul les encouragent, 
qul leur prouvent que leurs actlons sont vralment utlles et 
qu'lls sont bons ä quelque chose. 
Encore une fols, ]'aimerals rappeler deux choses: premiere
ment, nous avons la posslbUite, avec la verslon de la majo
rlte de la commlsslon, de pravoir qu'il est «determlne par les 
besoins de l'armee», donc d'avolr une certaine flexlbilite; 
deuxlemement, l'artlcle 149b permet au Conseil federal et 
aux commlsslons de s'exprimer, d'accompagner ce proces
sus de reforme dans ce domalne aussl. 
Pour flnlr, j'almerals rappeler encore une chose: nous avons 
des troupes de sauvetage. Par ie passe, nous avlons des 
troupes de sauvetage magnlfiquement organlsees, dlspo
sant de containers, susceptlbles d'lntervenlr verltablement 
en cas de catastrophe. On a llmlte conslderablement les ef• 
fectlfs de ces troupes de sauvetage, alors qu'elles ont ete 
voulues par notre populatlon. Nous sommes unlques au 
monde dans ce domalne. Ce sont praclsement ces troupes 
de sauvetage qul peuvent lntervenir en cas d'engagement 
subsidialre, en cas de catastrophes de toutes sortes et d'ac
tes de terrorlsme. Alors, c'est presque schizophrene. Je re
grette lnfinlment cet etat de falt 
Pour ces ralsons, Je soutlens la propositlon de la majorlte, 
mals encore une fols je demande qu'on utllise les troupes de 
sauvetage que nous avions deJa. 

Paupe Plerre (C, JU): Apres avoir doute assez longtemps 
du prlnclpe mame de la craatlon des «Durchdlener» - «mili
talres en service long», ce terme etant la molns mawalse 
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des traductions que l'on a pu trouver -. j'al flnalement 
change d'avls pour deux raisons. 
D'abord, II est lmportant de malntenir, avec ies trols ecoles 
de recrues qut sont planiflees - ecoles de recrues ordlnalres 
et non pas des ecoles speclales comme c'etait prevu lnltlale
ment - ä dlsposltlon du Consetl federai un effectlf important, 
dont le nombre exact n'est pas deflnl, et en fonctlon des be
soins de l'armee. 
La deuxieme ralson est a mon avls Ja prlncipale: la mlse a 
disposltlon de ces «Durchdiener» permet au Conseil federal 
d'eviter, dans toute ia mesure du posslble, d'engager des 
troupes en cours de rapetitlon pour effectuer les täches sub
sidialres, notamment la garde d'ambassades, la securlte de 
personnes ou ia securlte de congres ou de grandes confe
rences Internationales. II est vral que sl ron a une armee 
avec slx ou sept cours de repetitlon et qu'on en consacre un 
ou deux a faire de l'engagement subsldialre, on le falt au de
trlment de l'lnstruction. On l'a vu ces demieres annees. Des 
crltlques de commandants de troupe ont ete enreglstrees 
avec le systeme encore plus complique de I' «Armee 95» oCl 
l'on falt un cours tous les deux ans. SI l'on falt un cours d'en
gagement en servlce subsldlalre, alors on est pendant qua
tre ans sans veritable service d'lnstructlon. C'est la ralson 
pour laquelle, flnalement, Je me suls rallle a cette Idee des 
«Durchdlener». 
Alors, faut-il 10 ou 15 pour cent? Le Conseil federal avalt 
pravu lnltlalement 20 pour cent en se basant sur 20 000 re
crues par annee avec un maxlmum de 4000 personnes. Je 
tiens quand mAme a preciser qu'actuellement, II n'y en a ni 
4000, ni 3000, ni 2000 et que les dlsposltions qui sont pre
vues dans la lol sont clalres: le nombre des personnes as
trelntes est determlne en conslderatlon des besolns de 
l'armee. Donc ce sont les besolns qul devront determlner. 
Que l'on declde 10 ou 15 pour cent, on pourra peut-atre se 
satlsfaire de 5 pour cent. Donc ce nombre exact sera deter
mlne en fonctlon des besolns. 
Je trouve dommage que l'on llmite trop le maxlmum possl
ble, parce que sl l'on avalt de nouveau un evenement 
comme Lothar conjugue avec des lnondatlons ou des ava
lanches, II est posslble que pendant une annee on aurait be
soin d'un effectlf un peu plus eleve. Cela ne veut pas dire 
que l'on dolve utlllser les 15 pour cent, pulsque dans les trols 
versions que vous avez, le proJet du Conseil federal, la pro
posltlon de la majorlte et celle de la mlnorlte, on dit chaque 
fols: «On dolt avolr un nombre qul correspond aux besolns.» 
Alors, mol personnellement, Je vals soutenlr la solutlon des 
15 pour cent pour garder cette flexlbilite - a laquelle on est 
tellement attachee dans ce debat -. une flexlblllte et une 
souplesse qul permettront chaque fois d'assumer les enge
gements que l'on veut confier a ces «Durchdlener». 

Schleaser Fritz (R, GL): Wie kann man Ober eine Differenz 
von 10 bzw. 15 Prozent, die ausschllesslich eine Maximal
grenze festlegen, In eine derartige Diskussion geraten? 
Carlo Schmid hat meines Erachtens den Finger auf den 
wunden Punkt gelegt: Im Grunde genommen geht es um 
eine ganz andere Frage, die viel weiter geht. Ich habe ges
tern In meinem Elntretensvotum meine Sicht der Dinge dar
gelegt - einseitig, das gebe Ich zu. Ich anerkenne, dass man 
bei den Durchdlenem neben den gesellschaftlichen Realitä
ten natOrllch auch die Bed0rfnlsse der Armee berOckslchtl
gen muss. 
Wir diskutieren über neue Dienstleistungsformen, bei denen 
wir davon ausgehen m0ssen, dass sie gesellschaftlich at
traktiv sein könnten. Auf die Dauer werden wir uns dieser At
traktivität, so sie denn besteht, nicht einfach widersetzen 
können. Das ist der tiefere Hintergrund der Diskussion, die 
wir Jetzt führen. 
Das Evolutionspotenzial wurde von Herrn Carlo Schmid an
gesprochen; es könnte seines Erachtens eine Gefahr f0r 
den Mlllzgedanken enthalten. Diese Feststellung Ist dann 
richtig, wenn man davon ausgeht, dass Durchdlener keine 
Millzangehörigen der Armee sind. 
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UrsprOngllch Ist man von einer höheren Grenze ausgegan
gen, von 20 Prozent. Selbst der Minderheitsantrag liegt dar
unter. 
Gestatten Sie mir vier ganz kurze Bemerkungen, weshalb 
ich der Minderheit angehöre: 
1. Ich habe es bereits einleitend gesagt: Es geht fOr uns 
darum, dass wir auf GesetzessMe eine Maximalgrenze fest
legen: 1 o oder 15 Prozent. 
2. Aus dieser Maximalgrenze ergibt sich kein Rechtsan
spruch, die Mlllttl.rdlenstpfllcht als Durchdlener zu leisten, 
sondern sie eröffnet bloss die Mögllchkelt Ob und In wel
chem Umfang diese Möglichkeit geschaffen wird, das Ist 
dann Seche der Ausgestaltung, Insbesondere durch das 
VBS. 
3. Wir regeln diese Maximalgrenze auf Gesetzesstufe. Wenn 
wir hier später etwas ändern möchten, mOssten wir das Im 
Rahmen eines referendumspflichtlgen Gesetzes tun. Mit an
deren Worten: Wir mOssten den Gesetzgeber bemOhen. 
Wenn wir aber heute die Grenze bei 15 Prozent festlegen, 
dann Ist selbst dann, wenn diese Dienstleistungsform attrak
tiv sein sollte, von mir aus gesehen ein genOgender Spiel
raum vorhanden, den man dann ausschöpfen könnte, ohne 
das Gesetz zu revidieren. Wenn wir aber bei 10 Prozent blei
ben und dlese Attraktivität gegeben sein sollte, wird der 
Druck entsprechend grOsser, und das Gesetz muss frOher 
revidiert werden. Wir wissen nicht, ob diese 15 Prozent 
dannzumal noch zu halten sind. 
4. Zuletzt noch zur Haltung der Kantone: Es mag durchaus 
sein, dass dle Kantone aus Eigeninteresse eine höhere Zahl 
von Durchdlenern wünschen. Selbstverständlich bin Ich mit 
Herrn BOrgl einverstanden, dass die Durchdlener nicht Poli
zeiaufgaben der Kantone Obernehmen sollen. Aber es gibt 
auch noch andere Aufgaben. Ist es denn derart verwerflich, 
wenn dle Kantone sehen, dass hier ein Potenzial vorhanden 
Ist, das auch Ihnen In bestimmten Situationen nOtzen 
könnte? 
Wir haben einen Besuch bei der Pllot-Durchdlenerschule In 
Bern gemacht. Als Kommlsslonsmltglleder haben Herr Carlo 
Schmid und Ich nachher mit Leuten dort gesprochen; selbst
verständlich war das eine Momentaufnahme. Wir haben 
wahrscheinlich unterschledllche Feststellungen gamacht. 
Aber Ich darf Ihnen sagen: Die Motivationen und die BegrOn
dungen, die Ich von diesen Leuten gehört habe, warum sie 
sich fQr eine Durchdlenerschule entschieden hätten, haben 
mir Bndruck gemacht. Es gab Junge Leute, dle ganz genaue 
Vorstellungen davon hatten, weshalb sie Ihren MIiitärdienst 
an einem Stock leisten wollten, nämlich weil sie klare Pläne 
Ober Ihre berufliche Weiterentwicklung hatten. Das hat mir 
Eindruck gemacht und mich auch dazu gebracht, nicht mit 
einer zu kleinlichen Limite solchen Leuten einen strich durch 
die Rechnung zu machen. Es sind die schlechtesten Leute 
nicht, die wir dort angetroffen haben. Sie waren motiviert, 
diesen Mllltärdlenst zu leisten, auch wenn er ein Jahr dauert. 
Ich möchte deshalb Im Gesetz eine Limite haben, die es er
laubt, den BedOrfnlssen solcher Leute Rechnung zu tragen. 
Ich bitte Sie, diese Limite nicht zu tief anzusetzen. 

Relmann Maximilian (V, AG): Ich habe mich mit dieser 
neuen Kategorie von Armeeangehörigen lange sehr schwer 
getan. Nicht, weil Ich Neuem gegenOber nicht offen wäre, 
sondern weil damit eine Kategorie von Soldaten geschaffen 
wird, die irgendwo zwischen dem gewöhnlichen Milizsolda
ten, der regelmässlg seine Wiederholungskurse absolviert, 
und dem Profisoldaten auf Zelt anzusiedeln Ist. Wir haben 
aber In der neuen Bundesverfassung das Mlllzsystem klar 
verankert; wer damals In der Verfassungskommission enga
giert war, der erinnert sich bestens, wie Intensiv wir uns mit 
dieser Frage befasst haben. Ich glaube, dass wir nicht schon 
drei Jahre später von einem Prinzip abweichen können, das 
wir damals In einem hitzig gefOhrten Abstimmungskampf -
Jedenfalls wenn man auf der BefOrworterselte der neuen 
Verfassung gestanden Ist - hochgeprlesen haben, nämlich 
klares Festhalten am Mtnzprlnzlp und Nein zu einer schlei
chenden Entwicklung In Richtung Berufsarmee. 

Deshalb mOssen wir mit dieser neuen Kategorie, die nun 
einmal in Richtung Berufssoldat auf Zelt tendiert - das Ist 
de facto nun einmal so -, zurOckhaltend sein. Folglich sollten 
10 Prozent eines Rekrutenjahrgangs die obere Grenze sein; 
das sind etwa 2500 Mann pro Jahr oder 20 000 bis 25 ooo 
Leute, gemessen am Gesamtbestand der Armee, und das 
ist viel. Höher sollten wir nicht gehen. 
Deshalb möchte ich Sie auch aufgrund dieser verfassungs
relevanten Überlegung bitten, dem massvolleren Antrag der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

David Eugen (C, SG): Nachdem ich die Fachleute aus der 
Kommission mit Ihren Argumenten pro und contra angehört 
habe. komme Ich zum Schluss, dass man eigentlich doch 
der Minderheit folgen sollte. Mich Oberzeugt die Argumenta
tion nicht, dass der Mlllzgedanke in Gefahr sei, wenn wir die
sen Schritt machen. Ich bin im Gegenteil der Meinung, der 
Mlllzgedanke Ist In Gefahr, wenn wir diesen Schritt nicht ma
chen. Warum? 
Es verhält sich demlt fOr mich gleich wie bei der Feuerwehr, 
wo man eine Pflichtfeuerwehr und eine Brandwache hat Die 
ganze lnstltutlon Feuerwehr Ist nur glaubWOrdig- das gilt so
wohl fQr die Pflichtfeuerwehr wie fOr die Brandwache -, 
wenn genOgend Kräfte vorhanden sind, die sofort wirksam 
und glaubwOrdlg eingesetzt werden können. Das ganze 
System - und damit das Mlllzsystem der Armee - Ist nur 
glaubwürdig, wenn Kräfte vorhanden sind, und zwar hinrei
chend grosse Kräfte, dass sich die Armee nach aussen als 
taugliches Sicherheitsinstrument In der Mlllzform präsentiert. 
Wenn wir nicht genOgend Kräfte für die «Brandwache», fQr 
den Soforteinsatz, bereitstellen, dann wird sowohl bei der 
Bevölkerung wie auch bei den Dienst leistenden Wehrpflich
tigen der Glaube an das Mllizsystem erschottert. Wenn Sie 
heute die Truppen besuchen und mit Soldaten reden, stellen 
Sie fest, dass sie heute die Gefahr sehen, sie seien nicht In 
einer ernsthaften Organisation - nicht In einer Organisation, 
die Ihren Sicherheitsauftrag zeitgerecht erfüllt und auch hin
reichend professionell erfOllen kann. Mit dem Aufrechterhal
ten des Gedankens einer Ttadltlonsorganisatlon gefährden 
wir das Mlllzsystem. Die Armee lebt davon, dass sie eine 
schlagkräftige Truppe Ist, dass sie ein gutes Sicherheitsin
strument Ist. Das, was Carlo Schmid zitiert hat, Ist eben ge
rade die Gefahr: dass Soldaten herumstehen und sich nicht 
professionell eingesetzt vorkommen. Das rettet den Mlllzge
danken nicht Daher muss nach meiner Uberzeugung eine 
glaubWOrdige Einsatzkraft fOr den Ersteinsatz vorhanden 
sein. 
Es wird gesagt, wir müssten als Gesetzgeber definieren, wie 
gross der Bedarf ist Damit habe Ich sehr grosse MOhe, denn 
der Einsatz dieser personellen Ressource Ist eine absolut 
operationelle Frage; das ist Im Prinzip nicht auf Ebene des 
Gesetzgebers zu entscheiden. Wir setzen dem Bundesrat 
mit dem Rahmen der Wehrpflicht - einem Alter von 30 Jah
ren und der Zahl der Diensttage - den Rahmen fOr die per
sonellen Ressourcen. Wie er aber nachher diese personal• 
len Ressourcen einsetzt, Ist eine absolut operative Frage. 
Wenn man das dem Bundesrat als dem operativen polltl• 
sehen FOhrungsorgan nicht zutraut, dann ist dies auch eine 
Frage des fehlenden Vertrauens. Hat man das Vertrauen In 
unsere politische FOhrung, dass sie die Ihr zur VerfOgung 
gestellten personellen Ressourcen fOr allfällige Sicherheits
aufgaben, die sich ihr stellen, hier richtig einsetzt? Ich muss 
Ihnen sagen: Ich habe dieses Vertrauen In die politische 
FOhrung; ich habe auch ln den Verteidigungsminister das 
Vertrauen, dass er diese personelle Ressource richtig und 
zweckmässlg einsetzt. Wir sind ganz einfach Oberfordert -
das sage Ich offen -, wenn wir hier personelle Ressourcen 
auf operativer Ebene einsetzen mOssen. 
Zu den Zahlen: Es wurde gesagt- Ich glaube, Kollege BOrgl 
hat es gesagt -, filr die ganze Schweiz standen 400 Leute 
zur Vertagung. Das Ist eine Ersteinsatzkraft von 400 Mann. 
Ich habe mich Inzwischen belehren lassen, dass das letzt
lich nur 130 sind. Jeder, der jemals mit der Polizei zu tun 
hatte, weiss, dass die Anzahl der Leute, die man hat, durch 
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drei geteilt werden muss, dann hat man die Anzahl, die man 
wirklich 24 Stunden lang zur VerfQgung hat. Mit anderen 
Worten: Die Schweiz hat eine soldatisch sofort einsetzbare 
Kraft von 130 Mann zur VerfQgung. Da bewegen wir uns 
schon an der Schwelle zum Lächerlichen, Ich sage es offen. 
Das ist die absolut unterste Grenze einer Brandwache, die 
man haben muss, um das Gewaltmonopol des Staates Im 
Ernstfall glaubWOrdlg repräsentieren zu können. Daher soll
ten wir Im Gesetz nicht noch zusätzliche Schranken setzen, 
aus GrOnden der MIiiz, die nicht Qberzeugend sind. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Minderheit Blerl zu fol
gen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen, der Min
derheit zu folgen. Ich bfn bereit, vom ursprOnglichen Antrag 
des Bundesrates von 20 Prozent abzurOcken, 15 Prozent zu 
akzeptieren und damit Ihren Ängsten, dass hier ein System 
Qberzogen werde, Rechnung zu tragen. Allerdings bean
trage Ich Ihnen, den Mehrheitsantrag abzulehnen. Und dies 
auch gleich noch vorweg: Die Differenz In Absatz 1 Ist fOr 
mich nicht sehr gravierend; es handelt sich um eine organi
satorische Frage, ob Sie diese Schulausbildung voranstellen 
oder nicht Der Chef Heer hat mir versichert, dass es keinen 
Einfluss auf dieses Ausbildungssegment hat, selbst wenn 
Sie hier der Minderheit respektive dem Bundesrat folgen. 
zum Grundsätzlichen: Ich komme hier wieder auf diese Ver
zahnung zurOck. Die aArmee XXI» - wir haben das gestern 
diskutiert - Ist aus verschiedensten GrOnden nötig. Insbe
sondere hat sie sich den veränderten Verhältnissen und 
Rahmenbedingungen anzupassen. Diese veränderten Rah
menbedingungen sind Im Sicherheitspolitischen Bericht und 
im Armeeleitbild mehrfach dargestellt. Man geht darin - wie 
auch In der gestrigen Debatte - unwidersprochen davon 
aus, dass die Armee einerseits eine breitere Palette von Ri
siken zu parieren hat und andererseits aus verschiedensten 
GrQnden verkleinert werden muss. Weil nun in den Rahmen
bedingungen - ebenfalls aus verschiedensten GrOnden, Ins
besondere wegen der Finanzen - eine Bereitschaft In all die
sen Risikobereichen gar nicht möglich ist, macht man eine 
Triage und wertet damit die verfassungsmässlgen Armee
aufträge, die jetzt in diesem Bereich die Schutzinfanterie be
treffen - d. h.: Raumsicherheit, Objektschutz, Sicherheit des 
Umfeldes -, ohne Im direkten Verteidigungsfall zu sein. 
Dazu kommen die subsidiären Einsätze. 
Ich muss vorweg doch sagen: Ich bin dankbar, dass die SIK 
und - wenn Ich die Diskussion würdige - offensichtlich auch 
der Rat diesen Systemwechsel akzeptieren und bereit sind, 
das Prinzip der Durchdlener einzuführen, um diesen Anfor
derungen gerecht zu werden. 
Wir sprechen - Ich komme wieder zu den Aufträgen und zur 
Gewichtung der Aufträge - von einer abgestuften Bereit
schaft. Das helsst, wir haben eine ganze Anzahl Mittel als 
Mittel der ersten stunde zur Verfügung zu halten. Und wenn 
auf den 11. September, der in Dutzenden von Vorstössen 
seine FrOchte trägt, eine Antwort zu finden Ist, dann kann 
man sagen, dass die schweizerischen Instanzen über die
sen Vorschlag - diese Kräfte der ersten Stunde zu erhöhen, 
die Kompetenz zu erhöhen - die Risikoanalyse bereits lange 
vor dem 11. September richtig gemacht hatten. Aber wir ha
ben auch andere Risiken Im Bereich der Naturkatastrophen 
und anderswo, die solche Mittel erfordern. 
Nun komme Ich zur Verzahnung. Die Armee hat, unabhän
gig von irgendwelchen Eintrlttsschwellen, permanent In der 
Lage zu sein, Kantone und Bund zu unterstotzen, und zwar 
In der wahrscheinlichen Risikopalette. Das sind Naturkata
strophen, aber das können nach heutiger Beurteilung auch 
Raumsicherungsaufträge sein. Wie mache ich das mit einer 
verkleinerten Armee? Ich habe 365 Tage, und ich habe eine 
volle Risikobeurteilung und -gewichtung zu machen. Jetzt 
kann ich nicht anders, als diese Bataillone überlappend Ober 
das ganze Jahr einzusetzen, ähnllch und gleich, wie wir es 
jetzt hatten, aber mit 360 000 Mann. 
Gleichzeitig haben wir nicht nur diesen Raumsicherungsauf
trag, sondern wir haben den Verteidigungsauftrag. Ich erln-
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nere an Ihre gestrigen Worte. Da haben Sie die Konzeption 
In diesem Punkt anerkannt. Wenn Ich jetzt die Kompetenz 
auch Im Verteidigungsauftrag erhalten will, dann kann Ich 
die WK-Verbände nicht permanent mit Raumsicherungsein
sätzen belasten. Auch in der Armee gibt es Know-how-Ver
luste, nicht nur In unserem zivilen Umfeld. Dieser Doppel
funktion muss Ich gerecht werden. Wir werden Im Zusam
menhang mit der Grundausbildung wieder darauf zurOck
kommen. Um Jetzt dieses System zu ermöglichen, das auf 
der einen Seite die Ausbildung der WK-Formationen in die
sem Doppelauftrag ermöglicht und auf der anderen Seite die 
Bedürfnisse der Offentlichkeit für diese Raumsicherung si
cherstellt, kam man auf die Idee, ein neues Gefäss der 
Dienstleistung anzubieten, das - ich sage es nochmals -
von Ihnen grundsätzlich anerkannt wird. 
Wiederum eine Vorbemerkung: Je d0nner die Schicht dieses 
Elementes Ist, desto höher Ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
WK-Truppen zum Einsatz kommen. Jetzt Ist das nicht a 
priori falsch, da bin Ich absolut der gleichen Meinung wie 
verschiedene Votantlnnen und Votanten, aber es sollte nicht 
permanent der Fall sein. Auch jetzt setzen wir ja in diesen 
Bewachungsdiensten WK-Truppen ein. Wir wechseln ab, wir 
lassen nicht permanent Durchdiener in diesem Einsatz ste
hen. Das möchten wir auch Inskünftig so tun. Aber das Pri
mat - das wurde ja selbst von vehementen Verfechtern des 
tieferen Prozentsatzes hier gesagt - hat der Verteidigungs
auftrag. Aber dann mOssen Sie uns den erfüllen lassen. 
Deshalb brauchen wir eine entsprechende Grundschicht an 
Durchdienern. 
Noch etwas zu diesen Formationen: Wenn wir das so 
realisieren können, umfassen diese Formationen Elemente 
der Infanterie, das sind 130, der Rettungstruppen, das sind 
140 - das entspricht diesem Bed0rfnls der militärischen Si
cherheit, es geht aber Insbesondere um die interne Mllltär
pollzelaufgabe, wie wir sie heute auch haben, mit etwa 3600 
Mann erfQllen; Inskünftig könnten es etwa 800 sein -, und 
schllesslich Teile der Luftwaffe. Hier sind Teile des Festungs
wachtkorps aufgeführt. Das Festungswachtkorps ist jetzt 
permanent Im Einsatz zugunsten des Grenzwachtkorps. Es 
Ist permanent Im Einsatz bis hier vor unserer Haustore. Es 
hat permanent solche Aufgaben, und es kann sie auch erfOl
len. 
Aber Ich brauche trotzdem zur Unterstützung der Polizei In 
der Botschaftsbewachung weitere militärische Elemente. Im 
Moment sind etwa 200 im Einsatz, aber Sie haben ja den 
Beschluss noch vor sich, glaube ich, gemäss dem man, ge
stützt auf die Gesuche, die kurzfristig wieder aktiviert und 
verändert werden können, von etwa 500 Mann spricht. Da 
hat Herr David absolut Recht: Die Zahl von 500 Mann, die 
bereitgestellt sind, Ist durch drei zu teilen, weil auch sie nicht 
24 stunden im Tag ununterbrochen Im Einsatz sein können. 
An der Front steht dann also ein Drittel. Deshalb sind diese 
Grössenverhäitnlsse dann sofort zu relativieren. 
Eine grundsätzliche Bemerkung, die zu Recht von Votanten 
gemacht wurde: Die Mllfz hat riesige Vortelle. Ich stehe zu 
dieser MIiiz. Aber sie hat auch einen Preis. Die Gegebenhei
ten des zivilen Lebens finden Sie auch In den Mlllzorganlsa
tlonen. Ich WOsste nicht, wie wir das herausflltern könnten. 
Jetzt sind die Bedürfnisse der Jungen Leute - das wurde von 
Herrn Schiesser zu Recht dargestellt - nicht a priori falsch. 
Vlellelcht müssen wir uns auch etwas Oberlegen, wenn die 
Befragungen ergeben, dass bei den befragten 18- bis 28-
Jährlgen 70 Prozent tar eine Armee sind, aber gleich viele 
Prozent sagen: aber ohne mich. Wir haben den Auftrag von 
der Verfassung und sind auch Qberzeugt, dass es dieses Si
cherheitsinstrument braucht. Wir sind auch Qberzeugt, dass 
es eine MIiiz braucht Aber jetzt lassen Sie uns doch ein 
System machen, das Immer noch auftragsgerecht ist, aber 
diesen Gegebenheiten nach Möglichkeit Rechnung trägt, Im
mer bezogen auf das Primat der Auftragsgerechtigkeit Wir 
können doch nicht - ich bin beinahe geneigt zu sagen: als 
zornige alte Männer - hier eine Tradition welterfOhren, die 
von den jungen Leuten nicht mehr verstanden wird, obwohl 
sie dienstwillig sind, obwohl sie lelstungsberelt sind, obwohl 
sie bereit sind, Dienst zu leisten. 
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Deshalb bitte Ich um die nötige Flexlbllität In verschiedens
ten Bereichen. Ich glaube, Herr David hat absolut Recht, 
wenn er sagt: Der Mlllzgedanke Ist In Gefahr, wenn wir die
ses System nicht entsprechend - Immer wieder mit dem Pri
mat, den Auftrag zu erfOllen - zu modlflzleren bereit sind, um 
die Leute dort abzuholen, wo sie auch bereit sind, eine ent
sprechende Leistung zu erbringen. 
Deshalb sage Ich es nochmals: Die Mlllz - ich werde heute 
noch einmal darauf zurockkommen - lässt sich letztlich nur 
In der Grundausbildung befehlen, später nicht mehr. Mlllzka
dern können Sie nicht befehlen. Da brauchen Sie die Bereit
schaft. Dessen mOssen wir uns bewusst sein. 
Jetzt zu der schon angesprochenen Abhängigkeit: Je don
ner diese Schicht Ist, die wir hier einsetzen können und not
falls einzusetzen bereit sein mOssen, desto höher wird die 
Anforderung, Mllizverbände bereitzustellen, desto wahr
scheinlicher wird ein solcher Einsatz, und desto eher leidet 
bei diesen MHizverbänden die Ausbildung Im Verteidigungs
bereich. Mit anderen Worten: Wir stossen dann sehr schnell 
ans Problem, ob wir diesem Auftrag noch gerecht werden. 
Was wir jetzt verlangen - und Ich bin Ja zu einer Anpassung 
an die heutigen BedOrfnisse bereit-, Ist dieser Anten durch
dienender Rekruten von 15 Prozent, bei dem ein gewisser 
Handlungssplelraum besteht 
Der Markt wird uns die Leute allenfalls geben - oder auch 
nicht. Befehlen können wir es ja nicht. Der Markt wird ent
scheiden, ob wir das Soll Oberhaupt erfOllen können. Die 
Wahl einer sol~hen Dienstleistung Ist frelwllllg. Die Dienst
leistung ist Im Ubrlgen - damit sie nicht allzu attraktiv wird, 
wie gelegentlich auch befOrchtet wird - auch länger als eine 
Dienstleistung, die man mit Grundausbildung und Rekruten
schulen macht. Vor diesem Hintergrund habe Ich den Ein
druck, dass wir - eigentlich gestOtzt auf den Bedarf - das 
Prinzip akzeptieren mOssen, und Ich bitte Sie auch, hier eine 
gewisse Flexibilität zu ermöglichen. 
Wenn gesagt wurde, diese Leute seien dann ohne Aufga
ben: Es Ist richtig, wenn Herr BOrgi sagt, dass diese 
subsidiären Einsätze ja einen gewissen Sockel von Im Mo
ment etwa 100 bis 200 Mann umfassen. Aber es gibt dann 
sehr starke Ausschläge, wenn sich etwas Spezielles ereig
net hat In der Zwischenzelt sollen diese Verbände zum ei
nen die Verbandsausbildung trainieren - denn dort brauchen 
wir eine Kompetenz -, und zum anderen sollen sie genau 
dazu dienen, die Schulen entsprechend auszubilden, min
destens wenn wir Gelegenheit dazu haben. Wir erinnern uns 
alle daran - Ich will hier Herrn Carlo Schmid nicht wiederho
len -, wie das geht, wenn man eine KompanleObung hat und 
ein Drittel der Kompanie ccsupponlert» Ist - weil dieses Drit
tel nämlich den Feind spielen muss. Solche FQhrungsObun
gen sind von relativem Wert Wenn wir das verbessern 
wollen, brauchen wir entsprechende Einsatzelemente. Des
halb fehlt es Oberhaupt nicht am Pflichtenheft, um diese 
Leute einzusetzen. Und wenn dem so wäre, dann wäre ich 
selbstverständlich bereit, dies auf Ihre Controlllng-Kompe
tenzen gestotzt zu OberprOfen und den jetzt nur als Höchst
prozentsatz eingeführten Tell entsprechend zu senken -
allerdings Immer mit einem Auge auf das Problem hlnschie
lend, dass wir WK-Verbände dann wieder gestaffelt Ober das 
Jahr einrücken lassen mOssten. 
Noch ein Letztes: Wenn Sie die Zeiten dieser Batalllons-WK 
staffeln mOssen, um das ganze Jahr abdecken zu können, 
dann hat der Brigadestab, der Ja auch fOr die Miliz zugäng
lich sein soll, nicht einen einheitlichen WK-Zeltraum, son
dern der WK-Zeltraum verlängert sich auch fOr den 
Brigadestab entsprechend. Ob das absolut mlllzverträgllch 
Ist, lasse Ich offen. Jedenfalls Ist es kein Argument fOr die 
Mlllzverträgllchkelt. 
Sie sehen also auch hier: Gestotzt auf heutige Verhältnisse 
sind 10 Prozent ein absolutes Minimum. Allerdlngs wissen 
wir alle auch, dass der Einsatzbedarf eher steigend als sin
kend Ist 15 Prozent gibt keine absolute Freiheit, die MIiiz 
hier auszuhöhlen, Im Gegenteil: Professor Dietrich Schindler 
hat die Mlllzverträgllchkelt dieses Systems untersucht und 
kommt auf eine kritische Grenze von 40 Prozent. Weil unser 
Verständnis von MIiiz davon ausgeht - und das unterstOtze 

Ich -, dass die MIiiz auch eine gewisse Alterstiefe umfasst 
und nicht auf einen oder zwei Jahrgänge zusam
menschrumpfen darf, liegen wir hier weit unter dieser 
Grenze. GestOtzt auf die Bemerkungen Im Ver
nehmlassungsverfahren hat der Bundesrat diese 20 Prozent 
akzepllert. Ursprünglich war keine direkte Limite vorgese
hen. 
Mit dem grundsätzlichen Akzept und der nötigen Handlungs
freiheit reichen diese 15 Prozent wie gesagt bis auf weiteres. 
Selen Sie sich aber der Konsequenzen bewusst, die das 
Ganze auf die Abhängigkeiten In Bezug auf die ErfOllung der 
Armeeaufträge In anderen Bereichen und In Bezug auf die 
Belastung der WK-Verbände hat, wenn wir hier die Limite zu 
tief ansetzen. 
Schllessllch, Herr BOrgl, Ich sage es nochmals: Es war nie 
die Meinung, dass die Armee Polizeiaufgaben Obemlmmt. 
Das war auch In unseren Dokumenten nie die Meinung. 
Wann solche Einsätze vorgesehen sind, das sagen nicht wir. 
Wir haben nur bereitzustehen, um den Einsatz zu erfOllen, 
wenn er gefordert Ist 
Ich bitte Sie also, hier der Minderheit zu folgen und uns 
diese Handlungsfreiheit zu geben. Ich bitte Sie Insbeson
dere auch, dem Grundprinzip der Durchdiener zuzustim
men. 

Abstimmung - Vote 
FOr dan Antrag der Minderheit ..•. 24 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit ••.. 17 Stimmen 

Art60Aba.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art60al.1 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federai 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Da die Reserve 
neu konzipiert wird, enHi:illt die Personalreserve Im Sinne 
von Artikel 60 des alten Gesetzes. Angehörige der Reserve 
sollen in der Regel keinen MIiitärdienst mehr leisten mOssen. 
Die nicht In Formationen eingeteilten Armeeangehörigen 
sollen dem VBS aber weiterhin fOr bestimmte Dienstleistun
gen zur Vertagung stehen. Das Ist der Sinn dieser Bestlm• 
mung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 

Hess Hans {R, OW), fOr die Kommission: Artikel 63 haben 
wir noch diskutiert. Dazu möchte Ich noch kurz etwas sagen. 
In Artikel 63 Ist das obligatorische Schlessen, wie es heute 
bekannt ist, weiterhin verankert. Die Kommission hat dar
Ober diskutiert und Ist zu folgendam Ergebnis gekommen: 
Es Ist bedenklich, dass nebst dem eigentlichen Stand
Sturmgewehrschlessen nicht auch das Gefechtsschlassen 
mit einbezogen werden kann. Das VBS hat uns dargelegt, 
dass es verschiedene Möglichkeiten geprOft hat, dass es 
aber heute nicht möglich sei, zu einer Alternative zu kom
men. Wir werden also mit dem heutigen Standsehlassen 
welterfahren - Im Bewusstsein, dass die Lage nicht optlmal 
Ist, und auch In der Hoffnung, dass es dem VBS gelingt, eine 
befriedigende Lösung, eine Kombination, zu finden. 

Gllederungstttel vor Art. 65; Art 65 Titel 
Antrag der Kommission 
Zllstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant l'art. 65; art. 65 tltre 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Hier habe ich 
darauf hinzuweisen, dass die Begründung für die Anrech• 
nung des Ausbildungsdienstes bereits bei Artikel 45 erfolgt 
Ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 65a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Das Ist neu. Die 
Anrechnung des Friedensförderungsdienstes und des 
Assistenzdienstes Ist In Artikel 43 auch bereits besprochen 
worden, ebenso Absatz 3, die Ausnahme für den Assistenz
dienst. Da kann Ich auch auf Artikel 43 verweisen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... werden. Der Bundesrat bestimmt die Art der Bewaffnung. 

Art. 89 
Proposition de la commlssion 
Al. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
.... a l'etranger. Le Conseil federal determlne le type d'arme
ment. 

Hess Hans (R, ON), für die Kommission: Es gilt hier, zwi. 
sehen der Unterstützung humanitärer HIifeieistungen und 
frledensunterstOtzenden Operationen Im Ausland zu unter
scheiden. Für Letztere besteht eine eigene Rechtsgrundlage 
In den Artikeln 66, 66a und 66b des MIUtärgesetzes. Die Un
terstützung humanitärer HIifeieistungen Ist eine erweiterte 
Form der bisherigen Katastrophenhilfe Im Ausland. 
Im neuen Absatz 2 soll eine Rechtsgrundlage dafür geschaf
fen werden, für Angehörige der Armee Im Assistenzdienst 
den Einsatz für den Schutz von Personen oder besonders 
schutzwürdigen Sachen Im Ausland anzuordnen. Konkret 
geht es um die Festungswächter, die unser diplomatisches 
Personal, zum Beispiel In Algier oder In Moskau, schützen. 
Diese Festungswächter begleiten Botschafter auch ausser
halb des eigentlichen Botschaftsgeländes, weil die Behör
den vor Ort es nicht übernehmen wollen oder können, diese 
Leute zu schützen. Der übliche Botschaftsschutz umfasst 
also auch diese Begleitung. 
Die Bestimmung hat in unserer Kommission eine Intensive 
Diskussion ausgelöst, die ich hier zuhanden des Protokolls 
deponieren möchte. Es kaM nicht darum gehen, dass die 
Auslegung weiter gehend Ist, als sie bisher war. Es kann 
also nicht darum gehen, dass diese Interessen extensiv aus
gelegt werden: Sie müssen auf die Bewachung der Bot
schaften bzw. auf den Schutz schweizerischer Interessen Im 
betreffenden Land beschränkt bleiben. 
Die Kommission hat darauf verzichtet, das in dieser Bestim
mung festzuhalten. Aber es ist Ihre Meinung, dass es Im 
Protokoll niedergelegt ist. 
Der Rest Ist klar. Die Ergänzung In Absatz 2 haben wir ein
gefügt, damit klar Ist, dass der Bundesrat auch die Art der 
Bewaffnung bestimmen kann. 

Angenommen -Adopte 

Art. 73 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 73al.2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Artikel 73 Absatz 
2 kann aufgehoben werden, da die Dienstenrechnung bei 
Auslandelnsätzen neu In Artikel 43 sowie In Artikel 65a gere
gelt Ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 76 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 76 al. 1 let. c 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Hier wird die 
Rechtsgrundlage geschaffen, die es ermöglicht, Verbände 
vollständig und expllzH für die Erhöhung des Ausbildungs
standes im Hinblick auf die Kriegsverhinderung oder für die 
Verteidigung aufzubieten. 

Angenommen -Adopte 

Art. 77 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 4, 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
.... drei Wochen, so verlangt er die unverzügliche Einberu
fung der Bundesversammlung •..• 

Art. 77 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1, 4, 6 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
.... plus de trois semalnes, II demande la convocation imme
diate de I' Assemblee federale .... 

Hess Hans (R, ON), für die Kommission: Die Aufgebotsre
gelung wird an den neuen Artikel 165 Absatz 4 der Bundes
verfassung angepasst. Zudem soll die Mobllmechung neu 
organisiert werden. Die Abläufe rund um die Mobilmachung 
sollen k0nftlg die Gesamtheit des Erstellens der Einsatzbe
reitschaft umfassen. Hier Ist eine redaktionelle Anpassung 
an die neue Bundesverfassung nötig. Wir schlagen vor, dass 
der Bundesrat die Einberufung verlangen kann, dass er aber 
nicht selber einberufen kann. Das Ist der Sinn dieser Bestim
mung. 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
Im Landesverteidigungsdienst kann die Bundesversamm
lung .... 

Art.82 
Proposition de 1a commission 
Durant le servlce de defense nationale, !'Assemblee federale 
peut .... 

Hess Hans (R, QW), für die Kommission: Hier haben wir 
wiederum einen Änderungsantrag In dem Sinne, wie wir dies 
vorhin besprochen haben: F0r dieses Aufgebot soll die Bun
desversammlung zuständig sein. 

Angenommen -Adopte 
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Art. 83 Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesratas 

Art. 83 al. 2-4 
Proposition de la commlssfon 
AdMrer au proJet du Conseil f6d6ral 

Hess Hans (R, OW), tor die Kommission: In Artikel 83 geht 
es um den Wegfall der kantonalen Formationen. Es entfällt 
auch die Kompetenz der Kantone zum Aufgebot ihrer Trup
pen zum Ordnungsdienst auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet. 

Angenommen -Adopte 

Art. 89 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 89 al. 2 
Proposition de ia commisslon 
Adh6rer au proJet du Conseil f6d6ral 

Hess Hans (R, OW), fQr die Kommission: Das ist lediglich 
eine Anpassung an das neue Bundespersonalgesetz. 

Angenommen -Adopte 

Gllederungstltel vor Art. 93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre pr6cedant l'art. 93 
Proposition de ia commissfon 
Adh6rer au proJet du Consell f6d6ral 

Angenommen -Adopte 

Art. 93 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.8 
Die Unterstellung von Teilen der Armee unter andere Depar
temente als das VBS bedarf der Zustimmung der Bundes
versammlung. 

Art. 93 
Proposition de 1a commisslon 
Al. 1, 2 
AdMrer au projet du Conseil f6d6ral 
Al. 8 
La subordlnatlon d'6I6ments de l'arm6e ä d'autres d6parte
ments requlert l'approbatlon de 1' Assembl6e f6d6rale. 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Da ist eine Neu
ordnung bezOglich der Organisation der Armee vorgeschla
gen. Es geht um Folgendes: In Artikel 93 verbleiben lediglich 
'loch die ZUständlgkeltsordnung sowie die Möglichkeit einer 
Ubertragung der Kompetenzen an den Bundesrat. 
Wir haben lange Ober diesen Artikel diskutiert. Sie sehen: 
Wir haben einen Änderungsanschlag, (Heiterkeit) Ich wollte 
sagen: einen Änderungsvorschlag betreffend Absatz 3. Die 
Kommission hat die BefQrchtung gehabt, dass Telle des VBS 
plötzlich In ein anderes Departement verschoben werden 
könnten. Mit dem Antrag, den wir Ihnen unterbreiten - die 
Bundesversammlung muss die Zustimmung zu solchen Än
derungen geben -, Ist hier ein Sicherhettsventll eingebaut. 
Vlellelcht äussert sich Herr Bundesrat Schmid noch zu die
ser Bestimmung; sie dient seinem Schutz. 

Le presldent (Cottler Anton, pr6sldent): C'est le d6parte
ment de la protectlon d'allleurs. 
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Schmid Samuel, Bundesrat Ich tohle mich Im Kreise der 
Armee genug geschOtzt; Ich brauche nicht noch zusätzliche 
Gesetzesbestimmungen. Damit bitte Ich Sie, diesen Antrag 
abzulehnen. Ich welss auch nicht, ob der Freud'sche Ver
sprecher des «Änderungsanschlages" eine tiefere Bedeu
tung hat oder nicht. Aber lassen wir das! 
Der Hintergrund Ist klar: Die Kommission hat von einer Vari
ante des Projektes Usls gesprochen und wollte hier einen 
Riegel vorschieben. Mir scheint es zum einen nicht sachge
mäss, bereits Jetzt derartige vorentscheide zu treffen. Zum 
anderen Ist der Vorschlag Im Projekt Usls nicht einer des 
Bundesrates. Das Ist nichts mehr und nichts anderes als 
eine Prüfungsvariante nebst vielen anderen. Mir scheint, 
dass das grundsätzliche Problem dort zu behandeln sein 
wird, wo es nach Vorliegen der entsprechenden Analyse hin
gehört. Ich habe Ihnen gestern bereits gesagt, dass Ober 
den Einsatz dieser Kräfte letztlich Sie als Parlament ent
scheiden. Wenn im Rahmen Irgendeiner permanenten Neu
unterstellung der Armee effektiv Telle entzogen werden 
sollten, bin Ich so oder so verpflichtet, dieses Potenzial wie
der aufzubauen, weil ich gezwungen bin, mich fQr den Ernst
fall vorzusehen. Im Ernstfall gelten dann ohnehin besondere 
Verhältnisse; da brauche Ich aus verschiedensten Gronden 
eine eigene Sicherheitsorganisation. Deshalb habe Ich den 
Eindruck, dass es dann ja nicht um eine Neuunterstellung 
gehen werde, wenn Oberhaupt, sondern allenfalls um einen 
Personentransfer, gestotzt auf die frelyillllige Bereitschaft, 
den Job zu wechseln - so weit meine Uberlegungen dazu. 
Aber die Kommission hat sich nach eingehender Diskussion 
wie gesagt mehrheitlich fQr diesen Absatz entschieden. 
Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich habe gestern schon In meinem 
Elntretensvotum auf diesen Punkt hingewiesen. Ich bin mit 
Herrn Bundesrat Schmid einverstanden: Es Ist nicht die al
lerbeste «sedes materlae», um diese Frage zu behandeln. 
Aber wir mOssen uns weniger an formellen Fragen aufhalten 
als vielmehr die materiell richtigen Entscheidungen treffen, 
wenn die Gelegenheit und die Notwendigkeit gegeben sind. 
Worum geht es? Es Ist erwähnt worden, dass es um die Zu
sammenfQhrung verschiedener Sicherheitskräfte des Bun
des zu einer Bundespolizei gehen kann. Das unter dem Titel 
Überprüfung des Systems der inneren Sicherheit der 
Schweiz (Usls) durchgeführte Verfahren Ist In einer beam• 
tenmässlgen Evaluatlonsphase. Wie Ich Ihnen gestern ge
sagt habe, besteht meine Angst darin, dass wir «via factl", 
durch faktische Entscheidungen auf Exekutivebene, In politi
schen Entscheidungen praktisch ausgeschaltet werden. Im 
Usls-Berlcht II vom 12. September 2001 «Grobe Sollva• 
rlanten, Sofortmassnahmen» lese Ich auf Seite 96: «Die 
Schaffung eigener Polizeikräfte auf SMe Bund Ist vertas
sungsrechtllch möglich.» Es braucht keine Verfassungsän
derung - darOber kann man sich noch streiten, aber das 
wird Immerhin so vorgetragen. Die Reorganisation der Sl
cherheltspolizelkräfte des Bundes wäre grundsätzlich In der 
Kompetenz des Bundesrates. Es wird auf Artikel 43 RVOG 
verwiesen. Artikel 43 Absatz 3 RVOG lautet «Der Bundesrat 
teilt die Ämter den Departementen nach den Kriterien der 
FOhrbarkelt, des Zusammenhangs der Aufgaben sowie der 
sachllchen und politischen Ausgewogenheit zu. Er kann die 
Ämter Jederzeit neu zutellen.» Das Ist die gesetzliche Grund
lage, auf der völlig legal eine Bundespolizei geschaffen wer
den könnte. 
Artikel 43 des neuen RVOG Qberträgt an sich zu Recht die 
interne Organisationsautonomie der Exekutive. Dator habe 
Ich als Mitglied einer kantonalen Exekutive welss Gott Ver
ständnis. Aber es gibt auch etwas wie eine Gewaltenteilung 
Innerhalb der Exekutive. 
In anderen Ländern Ist es z. B. völlig unObllch, Justiz und 
Polizei In gleicher Hand zu halten. Wer Justizgesetze vorzu
bereiten und zu konzipieren hat - strafrechtliche Gesetze, 
verwaltungsrechtllche Gesetze -, soll nicht gleichzeitig die 
Mittel In der eigenen Hand haben, diese durchzusetzen. Das 
Ist die Überzeugung z. B. In Deutschland. 
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Auch bei uns gibt es Erscheinungen, die in dieser Hinsicht 
unter Umständen zu Fragen Anlass geben können. Wenn 
ich sehe, dass z. B. in vielen Kantonen das Bauwesen und 
der Umweltschutz Im gleichen Departement sind, dann kann 
man sich fragen, ob diese Unterstellung unter die gleiche 
Hand sinnvoll sei. 
Auf der anderen Seite: Wenn sachgleiche Departementsge
schäfte in einer Hand vereinigt werden, dann kann es sein, 
dass Ober Jahre hinweg praktisch keine andere Politik mehr 
in einer bestimmten Hinsicht getrieben werden kann als Jene 
des entsprechenden Departementes. Das UVEK ist heute 
das lnfrastrukturdepartement der Schweiz; es ist volkswirt
schaftlich von absolut prlorltärer Bedeutung, weil alles, was 
mit Infrastrukturen zu tun hat, In einer Hand vereinigt Ist. Da 
kann man sich fragen, ob das schlau sei. Das ist aber noch 
eine Frage des Ermessens. 
Meines Erachtens ist aber die Frage, ob wir eine Bundespo
lizei wollen, keine Frage, welche rein organisatorischer Natur 
Ist, sondern es Ist eine hochpolitische Frage. Wir haben die 
Buslpo gehabt, wir haben die Interkantonale mobile Polizei 
gehabt Das sind alles Vorstellungen gewesen, die von Volk 
und Ständen nicht akzeptiert und goutiert worden sind. Das 
nun auf dem Exekutivweg durchzusetzen, halte Ich fllr un
denkbar. Jetzt sege Ich einen Satz: Ich traue das allerdings 
dem Bundesrat zu. Hier will Ich «abhagen». Es ist keine 
Exekutivveranstaltung; es ist eine hochpolitische Veranstal
tung. Ich meine, wir sollten hier sehr sorgfältig damit umge
hen. 
Ich bin auch der Überzeugung, dass wir diese Regel hier 
nicht auf ewige Dauer beibehalten müssten. Eines Tages 
wird man dies Im RVOG korrigieren mllssen. Aber es Ist die 
einzige Möglichkeit, die wir heute haben, den Bundesrat da
bei zu bremsen, In eine Richtung zu gehen, die wir unter 
Umständen als falsch anschauen; Ich schaue sie auf alle 
Fälle als falsch an. Aber selbst wenn Sie grundsätzlich ma
teriell damit einverstanden sind, bitte ich Sie, mindestens 
dem Grundsatz zu folgen, dass solche politischen Ent
scheide nicht reine Exekutiventscheide sein dllrfen. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Kommission zuZUStlm
men. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 29 Stimmen 
FOr den Antrag des Bundesrates .... 3 Stimmen 

Art. 94-98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heas Hans (R, OW), fllr die Kommission: Als Folge der 
neuen Struktur der Armee können die Artikel 94 bis 98 auf
gehoben werden. Die eigentliche Gliederung, die Bestim
mung der Truppengattung und Dienstzweige sowie die 
Kompetenzdelagatlon werden in der AO Im Einzelnen gere
gelt 

Angenommen -Adopte 

Art. 99 Abs. 2bls, 3 Bst. b, c, 4 
AntragderKommlsswn 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 99 al. 2bls, 3 let b, c, 4 
Proposition de /a commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Dieser Artikel gibt 
die Möglichkeit, dass Ober den strategischen Nachrichten
dienst respektive Ober die Nachrichtendienste generell lnfor
matlonen, die fllr eile Sicherheit von Bedeutung sein 
könnten, intern weitergeleitet werden. Die Kommission er
achtet das Bedllrfnis als gegeben. Terroristen wurden frllher 
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der inneren Sicherheit zugewiesen. Wenn sie heute Ober 
Massenvernichtungswaffen vertagen, kann man nicht mehr 
zwischen innerer und äusserer Sicherheit trennen. In Arti
kel 99 geht es um ein ausgewiesenes Bedürfnis des Inneren 
Nachrichtendienstes. Wir wollen selbstverständlich nicht, 
dass der militärische Dienst im Inland aktiv bespitzelt. Ab
satz 2bls spricht deshalb ausdrücklich von Informationen, 
«die bei Gelegenheit seiner Tätigkeit nach Absatz 1 anfal
len». 

Angenommen -Adopte 

Art. 100 Abs. 1 Bst. b, d, 3 Bst e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.100 al.1 let b, d, 3 let e 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heas Hans (R, OW), für die Kommission: Der Dienst für mi
litärische Sicherheit Ist auch in den Bereichen des Schutzes 
von Informationen und Objekten sowie der lnformatlons
slcherhelt tätig. Entsprechend muss die Rechtsgrundlage 
dazu geändert werden. Zudem wird er auch zur Beurteilung 
der militärischen Slcherheltslage bei Auslandeinsätzen der 
Schweizer Armee eingesetzt. Um eine gesetzliche Grund
lage fQr diese Einsätze zu schaffen, wird in Artikel 100 Ab
satz 1 Buchstabe d neu der Friedensförderungsdienst ein
geführt. 

Angenommen -Adopte 

Art.101 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Berufsformationen können zur Erfllllung der folgenden Auf
gaben gebildet werden, wenn die BIidung von Mllizformatlo
nen zur ErfOllung dieser Aufträge nicht möglich ist: 

Abs.2 
Die Angehörigen der betreffenden Formationen können 
auch Im Bereich der Ausbildung eingesetzt werden. 
Abs.3 
Sie werden als mllltärlsches Personal angestellt. 

Art.101 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1 
Des formatlons profess!onnelles peuvent Atre creees pour 
l'executlon des täches sulvantes, pour autant que la mise 
sur pied de formatlons de mlllce ne permette pas de remplir 
ces täches: 

A/.2 
les membres de ces formatlons peuvent egalement Atre en
gages dans le domalne de l'lnstructlon. 
Al. 3 
lls sont engages a tltre de personnel mllltalre. 

Hess Hans (R, OW), fllr die Kommission: Der Artikel Ober 
die Berufsformationen wird neu konzipiert: Das Militärgesetz 
listet die Aufgaben auf, die vom mllltärischen Personal erfQllt 
werden sollen. Die einzelnen Berufsformationen werden in 
der Armeeorganisation aufgeführt. Unser Änderungsvor
schlag bezieht sich eigentlich nur auf die Priorität der MIiiz. 
Der Vorschlag will die Milizformatlon so weit wie möglich er
halten; das Ist der Sinn unseres Änderungsvorschlages. 
In Absatz 2 schlägt die Kommission eine Präzisierung vor, 
die den Erläuterungen der Botschaft entspricht: Die Angehö
rigen der Berufsformationen sind auch in der Ausbildung tä
tig. 
Weiter schlägt die Kommission einen neuen Absatz 3 vor, 
welcher präzisiert, dass die Angehörigen der Berufsforma• 
tlonen als militärisches Personal angestellt sind. 
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Die Änderungen sind von der Kommission eindeutig ange
nommen worden. 

Angenommen -Adopte 

Arl 102 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. Mannschaft: 

Abs. 1bls 
Der Bundesrat kann weitere Grade fOr die Mannschaft und 
die Unteroffiziere einführen. 

Arl 102 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 

a. troupe: 

Al. 1bls 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modlflcatlon ne concerne que le texte allemand) 

Heu Hans (R, OW), f0r die Kommlsslon: Die Gradstruktu
ren der Offiziere benötigen keine grundsätzlichen Verände
rungen. Hingegen sind die Gradstrukturen der Unteroffiziere 
Im Vergleich zu anderen Armeen zu eng gefasst. Durch 
diese geringe Bandbreite ergibt sich eine Anhäufung von 
Aufgaben tar die verschiedenen Grade. 
Wir schlagen Ihnen vor, den Antrag der Kommission zu ak
zeptieren. Auch In Absatz 1 bis wird der Begriff "Mann
schaftsdienstgrade» durch «Mannschaft» ersetzt. 

Angenommen -Adopte 

Arl 103 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 103 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: Es handelt sich 
um die Bestimmung zur Beförderung und Ernennung der 
Kommandanten und Offiziere der Kantonaltruppen durch die 
Kantone. Dieser Artikel Ist entsprechend aufzuheben. 

Angenommen -Adopte 

Arl 106 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 106al.2 
Proposition de fa commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hesa Hans (R, OW), tar die Kommission: Ebenfalls eine 
Formullerung aufgrund der kantonalen Formationen. Weil 
diese entfallen, kann ein Tell dieser Bestimmung aufgeho
ben werden. 

Angenommen -Adopte 

Arl 1 rr, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 1 '11 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Hess Hans (R, OW), tar die Kommission: Artikel 107 Ab
satz 2 entfällt ebenfalls wegen dem Wegfall der kantonalen 
Formationen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 114 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 114 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: Hier wird festge
halten, dass jemand, der nach mindestens 50 Ausbildungs
diensttagen aus der Armee ausscheidet, nicht mehr in den 
Zivilschutz elngetellt werden soll. Somit Ist die Bestimmung 
Ober die Weiterverwendung der persönlichen Ausrüstung 
Qberflüssig. 

Angenommen -Adopte 

Arl 115 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... kann. Die Armeeführung bestimmt die Einzelheiten. 

Arl 115 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
.... acces. Le commandement de l'armee fixe les detalls. 

Hess Hans (R, OW), tar die Kommission: Bei Artikel 115 
muss Ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Satz bei 
uns in der deutschen Fahne am falschen Ort steht; er Ist zu 
Artikel 116 hinuntergerutscht, er sollte eigentlich bei Artikel 
115 stehen. Es Ist eine kleine Anpassung: Anstelle des Ge
neralstabschefs wird die Armeeführung erwähnt Es ist dann 
der Armeeführung Oberlassen, wer mit dieser Aufgabe be
traut werden soll. 

Angenommen -Adopte 

Arl 116 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Arl 116 al. 3 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: Dieser Artikel be
stimmt In Absatz 3, dass die Mitsprache der obersten Trup
penkommandanten bei grundlegenden Fragen der Landes
verteidigung festzulegen Ist. Es Ist In erster Linie eine Folge 
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes, 
womit die Departementsvorsteher eine verstärkte Kompe
tenz zur Organisation der Verwaltungseinheit und zur Aus
gestaltung der Fllhrungsleitllnie erhalten haben. Die Mitspra
che der Armeeleitung 1st denn auch bereits heute vor allem 
In der Geschäftsordnung des VBS geregelt. Es ist vorgese
hen, einen Chef der Armee zu ernennen, der die Gesamt
verantwortung trägt. 

Angenommen -Adopte 

Art.117 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hass Hans (R, OW), tor die Kommission: Die Anpassung in 
Artikel 117 erfolgt, weil der Rüstungschef von der speziellen 
Statusregelung ausgenommen worden Ist und die Rechts-
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grundlagen fOr die höheren Stabsoffiziere In der neuen Bun
despersonalgesetzgebung vorgesehen sind. 

Angenommen -Adopte 

Art.118 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heu Hans (R, OW), tor die Kommission: Die Kompetenz
aufteilung zwischen Bund und Kantonen im MIiitärwesen 
wird In dieser Bestimmung nicht grundsätzlich neu geregelt. 
Sie erhält aber eine neue Fassung, die der Neuordnung die
ses Bereiches besser entspricht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 119 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commfss/on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), tor die Kommission: Mit dem Wegfall 
der kantonalen Formationen kann der heutige Artikel 119 ge
strichen werden. Systematisch soll hier Im Rahmen der Revi
sion des Militärgesetzes neu die nationale Sicherheitskoope
ration eingefügt werden. Die alte Gesamtverteidigung wird 
durch eine umfassende und flexible Sicherheitskooperation 
Im Inland abgelöst Artikel 119 soll die Zuständlgkeltsebene 
des Bundes definieren und dem Bundesrat die entsprechen
den Aufträge zur Koordination, Ausbildung und Information 
sowie zur laufenden Überprüfung der Messnahmen ertellen. 
Der Bundesrat soll dann diese Aufträge in Zusammenarbeit 
mit dem Kooperationspartner erf0llen können. 

Angenommen -Adopte 

Art.120 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de fa commfssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Es Ist vorgesehen, 
mit der «Armee XXI» ein gänzllch neues Rekrutlerungsmo
dell umzusetzen. Insbesondere soll zu diesem Zweck eine 
Organisation mit wenigen Standorten geschaffen werden, 
welche das heutige Modell ersetzen soll. Daher wird in Arti
kel 120 eine offene Formulierung in diesem Sinn vorgeschla
gen. 

Angenommen - Adopte 

Art.132 Bst. a 
Antrag der Kommfssfon 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 132 let. a 
Proposition de 1a comm/ssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: In Artikel 132 wer
den die Gemeinden von der Pflicht entbunden, Lokale fOr die 
Rekrutierung und die medizinischen Untersuchungskommis
sionen zur VerfOgung zu stellen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 134 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Amtlk:hes Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 134 al. 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: In Artikel 134 Ab
satz 2 wird der zweite Satz aufgehoben. Das Ist eine Konse
quenz aus dem Regierungs• und Verwaltungsorganlsatlons
gesetz: Der Bundesrat soll direkt Im Militärgesetz die 
Kompetenz erhalten, die f0r die Schadenerledigung zustän
digen Behörden zu bezeichnen. Heute Ist das eine Kompe
tenz der Bundesversammlung. 

Angenommen -Adopte 

Art.142 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: t>as Ist die Konse
quenz der Aufhebung des zweiten Satzes von Artikel 134 
Absatz 2. 

Angenommen -Adopte 

Art. 144 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 144 al. 2, 3 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Im Zuge der Neu
verteilung der Vollzugsaufgaben im militärischen Bereich 
zwischen Bund und Kantonen sollen auch die Kompetenzen 
zur Beurteilung der Verschlebungsgesuche von Ausbil
dungsdiensten und f0r die Kontrollführung neu verteilt wer
den. Neu Ist die Untergruppe Personelles der Armee verant
wortlich für die Verschiebung der Rekrutenschule. 

Angenommen -Adopte 

Art.146 Abs.1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 146 al. 1, 2 
Proposition de fa commfssfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), f0r die Kommission: Hier liegt die Prä
zisierung der Datenbearbeitung vor. 

Angenommen -Adopte 

Art.148bls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Museen 
Abs. 1 
Das VBS kann Mittel zur Verfügung stellen, die es ermögli
chen, die Geschichte der Schweizer Armee der Öffentlich
keit zugänglich zu machen. 
Abs.2 
Zu diesem Zweck kann es insbesondere: 
a. Museen errichten und fOhren; 
b. Juristische Personen des privaten Rechtes, die sich der 
Sammlung und Erhaltung von schweizerischem, mllitärhlsto
rlschem Material, Anlagen und Dokumenten widmen, finan
ziell unterstotzen. 
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Art.148bls 
Proposition de /a comm/ss/on 
Tltre 
Musees 
AJ.1 
Le DDPS peut mettre a dlspositlon des moyens permettant 
au publlc d'avoir acces a l'hlstoire de l'armee sulsse. 
Al.2 
A cet effet, II peut notamment: 
a. creer et garer des musees; 
b. allouer une alde financiere a des personnes morales de 
droit prlve qui collectlonnent et conservent des objets, des 
Installations ou des documents reiatlfs a l'hlstoire milltalre 
sulsse. 

Hess Hans (R, OW), fQr die Kommission: Hier schlägt Ihnen 
die Kommission vor, die rechtliche Grundlage fQr ein Armee
museum zu schaffen. Die BegrOndung, weshalb wir ein Ar
meemuseum vorschlagen: Es Ist ein Anliegen der Kommis
sion, die Mögllchkelt zu schaffen, Im Rahmen der Armee
reform all das, was Ober Bord geworfen wird, irgendwo - es 
Ist noch offen wo - zu sammeln. In Anbetracht der gravieren
den Änderungen seit 1961 ist es angebracht, unserer Ver
gangenheit angemessen Rechnung zu tragen. 
Die Kommission ersucht Sie einstimmig, diesem Änderungs- • 
antrag zuzustimmen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Der Bundesrat hat sich bereits 
Im Vorfeld der Vorlage mit dieser Frage befasst. Aufgrund 
von verschiedenen Vorstössen aus den Räten und aufgrund 
von Aktivitäten einer privaten Organisation lag das Anliegen, 
hier eine Rechtsgrundlage zu schaffen, auf dem Tisch. An
gesichts der engen flnanzlellen Verhältnisse, angesichts der 
Möglichkeiten, die auch Private haben, solches zu organisie
ren und zu fOhren, angesichts auch des Umstandes, dass 
die Armee selbstverständlich bereit Ist, ohne entsprechende 
Kostenauflagen Material zur Vertagung zu stellen, erachten 
wir es nicht als Aufgebe des Bundes, diese GOter selber In 
einem Museum zu verwahren und dann das Museum vor al· 
lern auch zu führen. Wir haben rein vorsorglich, aber eben 
zugunsten einer privaten Organisation, von all diesen Ge
genständen ein oder zwei Exemplare an Lager, wenn ich 
mich nicht Irre. Immerhin, ein solches Museum dQrfte einiges 
kosten. Bei den jährlichen Sparanstrengungen und bei zu
nehmender operativer Tätigkeit in meinem Departement 
muss sich auch das Parlament darOber klar werden, wofOr 
die Gelder verwendet werden sollen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Kommission abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
FOrden Antrag des Bundesrates .... 15 Stimmen 
FOr den Antrag der Kommission ••.• 14 Stimmen 

Art.149 
Antrag der Kommission 
...• die Bestimmungen nach den Artikeln 13 Absatz 5, 29 Ab· 
satz 2, 49 Absatz 3, 51 Absatz 2, 82 und 93 Absätze 1 und 3 

Art.149 
Proposition de la commisslon 
..•. les disposltlons prevues aux artlcles 13 allnea 5, 29 an
nea 2, 49 allnea 3, 51 alinea 2, 82 et 93 alineas 1 er et 3, 
ainsl que •••. 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Artikel 149 Ist eine 
Anpassung aufgrund des zuvor Beschlossenen. 

Angenommen -Adopte 

Art.149b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Controlllng und Koordination 

Abs. 1 
Der Bundesrat OberprOft periodisch, ob die Ziele der Armee 
erreicht werden; er erstattet der Bundesversammlung Be
richt. Er vereinbart mit den zuständigen parlamentarischen 
Kommissionen Form und Inhalt der Berichterstattung. 
Abs.2 
Der Bundesrat nimmt mit den zuständigen parlamentari
schen Kommissionen Rücksprache, bevor er grundlegende 
Änderungen in den Bereichen der Ausbildung, des Einsat
zes oder der Organisation der Armee eintohrt. 

Art.149b 
Proposition de /a commlss/on 
Tdte 
Controlling et coordlnation 
Al. 1 
Le Conseil federal examlne periodiquement sl les objectifs 
de l'armee sont atteints; II adresse un rapport a !'Assemblee 
federale. II convient avec les commlssions parlementaires 
concernees de la forme et de la teneur du rapport. 
Al.2 
Le Conseil tederal prend contact avec les commlsslons par
lementalres concemees avant d'lntrodulre des modiflcatlons 
fondarnentales dans les domalnes de l'lnstructlon, de l'enga
gement ou de l'organlsation de l'annee. 

Heaa Hans (R, OW), für die Kommission: Herr Bundesrat 
Schmid hat bereits darau1 hingewiesen: Dieser Vorschlag 
stammt vom Vorsteher des VBS. Für uns Ist der Vorschlag 
eine Bestätigung dafOr, dass der Bundesrat und insbeson
dere das VBS bereit sind, das Parlament bei Änderungen in 
den Entscheidungsprozessen mit einzubeziehen. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, diese Ände
rung zu akzeptieren. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich wende mich selbstver
ständlich nicht gegen die Annahme dieses Artikels, wenn
gleich Ich versucht wäre, Ihn angesichts der jetzt beschlos
senen Kompetenzverschiebung wieder zurackzuzlehen. 
Aber mittlerweile ist es ein Antrag der Kommission. Ich stehe 
dazu und finde es auch politisch geschickt, wenn der Bun
desrat - und soweit direkt betroffen mein Departement - we
sentliche Entscheide mit den parlamentarischen Organen 
bespricht. Das Ist auch ein Zeichen der Verbundenheit der 
Mlllz mit den politischen Instanzen. Mir schien elgentllch an
fänglich, dass damit das Problem der Verunsicherung gelöst 
werden könnte - aber das blass als Kommentar. 
Ich bestätige nach wie vor die Bereitschaft zur Aufnahme 
dieses Artikels. 

Angenommen -Adopte 

Art. 150 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.150 al. 4 
Proposition de /a commlss/on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: In Artikel 150 wird 
eine ausdrOckllche Delegation der Befugnisse an den Bun
desrat stipuliert, so genannte Geheimschutzabkommen mit 
ausländischen Staaten zu vereinbaren. 

Angenommen -Adopte 

Art.151 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.151 al. 1, 2 
Proposition de la commlssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 
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Hess Hans (R, OW), fQr die Kommission: Diese Übergangs
bestimmungen sollen dem Bundesrat Nachbesserungen, 
Anpassungen oder Änderungen im laufe der Realisierung 
bzw. Umsetzung der «Armee 95» In die «Armee XXI» In ver
einfachter Welse ermöglichen. 

Angenommen -Adopte 

Ztff. 11, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II, III 
Proposition de la comm/ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .•.• 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesbeschluss über die Verwaltung der Armee 
2. Arrete federat concernant l'admtntstratlon de l'armee 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Bel diesem gan
zen Bundesbeschluss sind keine Änderungen oder Ergän
zungen beschlossen worden. Ich bin der Meinung, dass 
diese Vorlage keiner zusätzlichen Erklärung seitens der 
Kommission bedarf; deshalb braucht es keine zusätzlichen 
Erläuterungen. 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress, Zlff. t, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de 1a comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

3. Verordnung der Bundesversammlung ilber die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organtsa
tlon de l'armee 

Detailberatung - Examen de deta// 

THel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

THre et preambute, art. 1 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de fa comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Dazu darf Ich aus
führen, dass sich die Kommission eingehend mit der Frage 
der Reserve befasst hat. Dabei hat sie auch andere Modelle 
geprüft, etwa die Streichung der Reserve und damit die Sen
kung der Bestände oder die lntegrlerung der Reserve In die 
AktMormatlonen wie bei der «Armee 61 ». Die Kommission 
Ist heute überzeugt, dass das vorgeschlagene Konzept ei
gentlich die beste Lösung darstellt, obwohl auch gewisse 
Probleme bei der Autwuchsfähigkelt dieser Reservebatail
lone bestehen bleiben. 
Mit der «Armee 95» Ist man zu einer gemischten Lösung ge
kommen. Heute ist die Reserve einfach in den Korpskontrol
len integriert. Das hat Vorteile: Die Leute waren in Ihrer 
Stammeinheit Integriert. Das hat aber besonders In adminis
trativer Hinsicht auch grosse Nachteile: Wenn wir In der In
fanterie gemischte Batalllone führen, bekommen wir das 
Problem, dass man diese Leute in eine Reservekompanie 
verschieben will. Dann hat man im WK wieder nicht die rich• 
tlgen Formationen und dafür 34 Bataillone In der Reserve. 
Mit dieser Lösung haben wir 34 Bataillone mehr, die jährllch 
In den WK gehen und deren Ausrüstung auf neuem Stand 
sein muss. Das kostet an sich wesentlich mehr. Es gibt rie
sige Verbände, Bataillone mit 2500 Leuten; die Komman
danten haben kein Interesse, eine grosse Administration mit 
solchen Leuten zu betreiben. Das ist der Grund, weshalb wir 
doch bei der Lösung Reserve bleiben, wie sie der Bundesrat 
vorschlägt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Consell federal 

Hess Hans (R, CNV), für die Kommission: Hier Ist festgehal
ten, dass Offiziere wenige Tage pro Jahr für Informationsver
anstaltungen, Dienstrapporte, Stabs- und Führungsausbil
dung einberufen werden können. Das Ist auch nichts we
sentlich Neues. 

Angenommen -Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: In Artikel 5 werden 
die Bestände aufgelistet. Dazu haben wir bereits bei der Ein
leitung und auch bei gewissen Artikeln zuvor AusfOhrungen 
gehört. 

Angenommen -Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 

b. das Kommando der höheren Kaderausblldung; 
c. die Ausbildungsorganisationen des Heeres und der Luft
waffe: Lehrverbände, Schulen, Lehrgänge, Kurse und Kom
petenzzentren; 
d. den Einsatzstab des Heeres; 
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e. den Einsatzstab der Luftwaffe; 
f. die Logistlkbasls der Armee; 
g. vier Divisionsstäbe; 
h. die Brigaden: 
1. vier lnfanterlebrlgaden, 
2. drei Gebirgsinfanteriebrigaden, 
3. zwei Panzerbrigaden, 
4. eine Loglstlkbrlgade; 
1. die Truppenkörper: Bataillone, Abteilungen, Kommando 
Grenadiere, Flugplatzkommandos, Geschwader; 
J. die li'uppenelnhelten: Kompanien, Batterien, Staffeln, Ko
lonnen. 
Abs.2 
Die Ausbildungsorganisationen des Heeres und der Luft
waffe: 
a. sind verantwortlich für die Grundausbildung der Mllitär
dlenstpfllchtlgen; 
b. sind verantwortlich für die Ausbildung zum Unteroffizier 
und zum Offizier; 
c. unterstützen die Brigaden, die Truppenkörper und die For
mationen In der Ausbildung. 
Abs.3 
Für den Einsatz können die Brigaden dem Führungsstab der 
Armee oder dem Einsatzstab des Heeres unterstellt werden. 
Abs. 4 
Für besondere Ausbildungsbedürfnisse kann der Bundesrat 
die li'uppenkörper und Truppeneinheiten des Heeres der 
Ausblldungsorganlsatlon des Heeres zuweisen. Er berück
sichtigt dabei die regionale Zusammengehörigkeit. 
Abs.5 
Die Ttuppenkörper und Truppeneinheiten der Luftwaffe sind 
für die Ausbildung der Ausbildungsorganisation der Luft
waffe unterstellt. 

Minderheit 
(Bleri, Beguelln, Frlck, Maissen, Schlesser} 
Abs.1 

g. drei Divisionsstäbe; 

Art.6 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorite 
Al. 1 

a rEtat-major generai, l'etat-maJor de condulte et les frac
tions de l'etat-major de l'armee; 
b. le commandement de l'lnstructton superleure des cadres; 
c. les organlsatlons de l'lnstructton des Forces terrestres et 
des Forces aerlennes: centres de formatlon, ecoles, stages, 
cours et centres de competences; 
d. retat-maJor d'engagement des Forces terrestres; 
e. retat-major d'engagement des Forces aerlennes; 
f. la base logistlque de l'armee; 
g. quatre etats-maJors de division; 
h. les brlgades: 
1. quatre brlgades d'lnf(!.nterle, 
2. trois brlgades d'lnfanterle de montagne, 
3. deux brlgades bllndees, 
4. une brlgade de la loglstlque; 
1. les corps de troupe: les batalllons, les groupes, le com
mandement des grenadiers, les commandements des aero
dromes, las escadres; 
J. les unltes de troupe: les compagnies, les batterles, tes es
cadrlßes, les colonnes. 
A/.2 
Les organisations de l'instructlon des Forces terrestres et 
des Forces aerlennes: 
a sont responsables de l'instructlon de base des personnes 
astrelntes aux obllgatlons mllitelres; 
b. sont responsables de 1a formatlon des sous-Offlciers et 
des offlclers; 
c. appuient !es brlgades, les corps de troupe et les forma
tions pour l'lnstructlon. 
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Al. 3 
Pour l'engagement, les brigades peuvent 6tre subordonnees 
a l'etat-major de condulte de l'armee ou a l'etat-major d'en
gagement des Forces terrestres. 
A/.4 
Le Conseil federat peut, a des flns d'lnstructlon partlcullere, 
subordonner les corps de troupe et les unltes de troupe des 
Forces terrestres aux organisatlons de l'lnstructlon des 
Forces terrestres. II tlent compte de l'appartenance regio
nale. 
A/.5 
Aux flns de l'instructlon, les corps de troupe et ies unltes de 
troupe des Forces aeriennes sont subordonnees a l'organi
satlon de l'lnstructlon des Forces aerlennes. 

Minorite 
(Bier!, Beguelin, Frlck, Malssen, Schlesser) 
Al. 1 

g. trols etats-majors de dlvision; 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Ich muss der Voll
ständigkeit halber vielleicht noch darauf hinweisen, dass auf 
der deutschen Fahne ein Fehler vorUegt: Beim Minderheits
antrag Ist fälschlicherweise Kollege Paupe aufgeführt, richtl
gerwelse mosste aber Kollege Malssen aufgeführt sein. 
Kollage Paupe ist bei der Mehrheit der Kommission und Kol
lege Maissen bei der Minderheit. Ich nehme an, dass sich 
das In der Zwischenzelt nicht geändert hat 
Bel Artikel 6 liegt ein Änderungsantrag der Kommission vor: 
Sie schlägt Ihnen eine präzisere Beschreibung der struktu
ren sowie einige grundlegende Änderungen vor. Daneben 
gibt es den Minderheitsantrag Bleri, der sicher auch wieder 
von Kollage Bleri vertreten werden wird. 
Unsere Kommission wollte und will keine so genannten frei 
flottierenden Bataillone. Sie unterstützt grundsätzlich das 
Prinzip der Modularität, will aber eine Grundgliederung. Sie 
verzichtet auf einen Chef Heereseinsatz und ersetzt ihn 
durch vier Divisionsstäbe. Diese sind vollwertige Einsatz
stäbe mit einem Territorialstab. Die Kommission schlägt die 
Bildung einer dritten Gebirgsinfanteriebrigade vor. Dies er
gibt dann neun Kampfbrigaden -- zwOlf, das wurde auch ge
prüft, aber nicht weiterverfolgt; da stellte sich vor allem das 
Problem der Kaderallmentlerung und der Bestände. Die 
Frage der Loglstlkbrlgade wurde auch geprüft -- Ich habe be
reits einleitend darauf hingewiesen -; wir sind zum Ergebnis 
gekommen, dass dieses Konzept richtig ist. 
Bel den Kolonnen habe Ich auch schon darauf hingewiesen, 
dass sie In einem Kompetenzzentrum zusammengefasst 
werden, und dort Ist auch der Train vereinigt. Ich glaube, ich 
kann mich hier kurz halten. Ich nehme an, dass sich noch 
Spezialisten zu dieser besonderen Gliederung melden wer
den. Sollten sie sich nicht melden, WOrde Ich auf basondere 
Frage hin die Details bekannt geben. 

Blerl Peter (C, ZG}: Was sich hier hinter dieser einen Zahl -
vier oder drei - versteckt, hat In der Kommission zu stunden
langen Diskussionen geführt. Dabei wurde an sich nicht 
Ober die Zahl vier oder drei stundenlang diskutiert, sondern 
Ober das FOhrungssystem. Es geht um zwei Themen: Um 
die Führungsstruktur des Heeres und um die Art und Welse, 
wie wir ein vernünftiges Bindeglied zwischen der Armee und 
den einzelnen Landesteilen schaffen. 
Das Konzept des Bundesrates In «Armee XXI» sieht vor, 
den Chef Heereseinsatz und seinen Stab mit der operativen 
Führungsaufgabe zu betrauen. Ihm unterstellt sind auf der 
höheren taktischen Stufe die Einsatzbrigaden und die Terrl
torlalraglonen mit Ihren Stäben. Der Vorteil dieser Lösung 
bestände darin, dass des Im Vergleich zu «Armee 95» zah.. 
lenmässlg einem einzigen Korps entsprechende Heer einer 
einheitlichen Führung unterstellt WOrde. Dies ist ohne Zwei
fel ein Vorteil dieses Modells. Zum Vorteil dieses Modells ge
reicht auch die Tatsache, dass die Modularität Im Einsatz am 
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besten gewährleistet bleibt. Es geht also um die Frage, in 
welcher ZUsammensetzung die Brigaden letztlich eingesetzt 
werden. 
Mit den Territorialregionen - die vorerst Stäbe sind, die keine 
permanent unterstellten Truppen haben - wird ein militäri
sches Bindeglied zu den Kantonen geschaffen. Als Nachteil 
dieses Systems erweist sich die aus der Sicht der Kommis
sion geringere Verankerung der Truppenverbände In den 
Regionen sowie die vielen Dlrektunterstellten, die der Chef 
Heereseinsatz Im Ernstfalleinsatz zu führen hätte. Auch sind 
die eigentlichen Aufgaben dieser Terrltorlalregionsstäbe 
schwierig auszumachen. Das Modell des Bundesrates hätte 
aber - das muss gesagt werden - zweifellos gewichtige Vor
teile. 
Das Modell der Mehrheit brauche ich nicht vorzustellen. Ich 
nehme an, dass das dann vom Kommissionspräsidenten 
oder auch von Vertretern der Mehrheit gemacht wird. 
Mit der Variante der Minderheit möchten wir ein doppeltes 
Ziel erreichen: Erstens wollen wir möglichst schlanke und lo
gische Führungsstrukturen, und zweitens wollen wir die örtli
che Verankerung verbessern. 
Die drei Divisionsstäbe haben neben der Ausbildung der ih
nen zugewiesenen Brigaden weiterhin die Aufgaben der 
heutigen, In der "Armee 95» bestehenden Terrltorialdivlslo
nen wahrzunehmen. Sie würden die Im Armeeleltblld XXI 
vorgesehene Aufgabe der Terrltorlalregionsstäbe wahrneh
men. Dies bedingt grössere stäbe, womit sich eine Be
schränkung auf drei Dfvlslonsstäbe schon deshalb aus 
personellen Gründen geradezu aufdrängt. 
Ein weiteres Argument Bel neun Brigaden gibt es schlicht
weg keine vernünftige Unterstellung unter vier Divisions
stäbe. Das geht schon mathematisch nicht, geschweige 
denn fOhrungsmässlg, zumal die Modularität im Einsatz bei
behalten werden soll. Beim Antrag der Minderheit ergeben 
sich drei logisch zusammengesetzte Divlslonsstäbe. Die bei
den Flachlanddlvlslonen Ost und West, um einmal diesen 
Arbeitsbegriff zu verwenden, beständen aus je zwei lnfante
rlebrlgaden und einer Panzerbrigade. Der Gebirgsdlvlsions
stab würde logischerweise die drei Gebirgsbrigaden führen. 
Des Weiteren gibt es den Führungsgrundsatz, dass eine 
Kommandostelle wohl etwas mehr als nur gerade zwei un
terstellte haben sollte, was jedoch beim Vlererschema der 
Fall wäre. Das Prinzip, dass ein Vorgesetzter gerade mal 
zwei Untergebene befiehlt, widerspricht meiner Ansicht nach 
einer einlgermassen zweckmässlgen und effizienten Füh
rung. Wer dem Führungssystem des Bundesrates vorwarf, 
der Chef Heer habe zu viele Unterstellte, schiesst hier mit 
dem Vierersystem nun wirklich über das Ziel hinaus, wenn 
wir hier gerade noch zwei und erst noch verschieden zusam
mengesetzte Unterstellte haben. 
Der Kritik, man würde die Kantone Im Zentrum, d. h. Im 
Raum des heutigen Feldarmeekorps 2, benachteiligen, 
muss entgegengehalten werden, dass die «Armee XXI» oh• 
nehln viel kleiner und deshalb weniger örtlich verankert sein 
kann. Die regionale Verankerung In der Bevölkerung erfolgt 
ohnehin nicht durch die grossen Verbände, sondern sie wird 
durch die Bataillone wahrgenommen. Um ein Beispiel aus 
meinem Kanton zu nennen: Was kümmert uns die Geblrgs
divlslon 9 oder das Gebirgsarmeekorps 3? Wir ZUger sind 
stolz auf unser Bataillon 48, und wir Identifizieren uns primär 
mit diesem Bataillon. Das nehmen wir als ZUgerlnnen und 
Zuger wahr, und nicht Irgendeinen höheren Verband. 
Die regionale Verankerung schaffen wir also in der Bevölke
rung mit den unteren stufen der Armee. Auch vermag das 
Argument mit der Sprachenfrage nicht zu stechen, Ist doch 
schon heute das Feldarmeekorps 1 zweisprachig, und das 
Gebirgsarmeekorps ist - wenn man die Rätoromanen mit
zählt - sogar vlersprachlg. 
Zuallerletzt möchte Ich Sie einmal mehr darauf hinweisen, 
dass wir mit weniger Generälen - das war ja auch ein Zlel -
und mit weniger stäben Personal- und Betriebsaufwand 
sparen. Ich möchte wfaderum die Finanzpolitiker In diesem 
Saal daran erinnern, dass sich dies In jährlichen Einsparun
gen von rund 5 Millionen Franken niederschlagen wird. 
Ich beantrage Ihnen deshalb - aus Gründen der mllitärl• 
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sehen Führung, der Effizienz, der sachlichen Logik, der Er
fahrungen mit der heutigen Armee und letztlich des 
sorgfältigen Umgangs mit den Finanzen und mit den Perso
nen, die in dieser Armee Dienst leisten -, dem Antrag der 
Minderheit zuzustimmen. 

Fünfschilling Hans (R, BL): Wir haben gerade Im letzten 
Satz von Herrn Bierl gehört, dass er mit militärischen Über
legungen und mit Überlegungen der Effizienz argumentiert. 
Wenn wir den militärischen Überlegungen folgen, dann brau
chen wir weder drei Gebirgsbrigaden noch einen Train. Jetzt 
haben wir mit Langmut und Grossmut zugehört, wie die 
Identifikation der Gebirgskantone mit den Gebirgsbrigaden 
Ist Wir haben gehört, wie tradltlonell der Train ist und wie wir 
das weiterführen wollen. Wir haben dem zugestimmt. Das 
wollen wir auch nicht weiter diskutieren. 
Jetzt müssen wir aber feststellen, dass sich regionale Rück
sichtnahme offenbar nur bei Gebirgskantonen ziemt. Wir 
stellen fest, dass die vier Territorialstäbe, die im Armeelelt· 
bild vorgesehen sind, Jetzt zu kommandierenden Divisions
stäben umgewandelt worden sind. Aber in der Struktur 
wollen wir doch das beibehalten, was das Armeeleitbild ge
wollt hat, nämlich die Jetzige gewachsene Struktur der vier 
Korps, die jetzige gewachsene Zusammenarbeit zwischen 
diesen grossen Verbänden und den Kantonen. 
Herr Bier! hat falsch gesagt, dass die Brigaden Im Einsatz 
nachher den Divisionsstäben unterstellt werden sollen. Das 
sollen sie nicht! Denn in Absatz 3 von Artikel 6 steht ja ganz 
klar, dass die Armeeleitung Im Einsatzfall frei Ist, die Briga
den zu unterstellen und einzusetzen, wie sie das will. Wir re
den also nur vom zivilen Fall, und wir reden davon, dass wir 
die jetzige Verbundenheit zwischen den Kantonen und den 
entsprechenden grossen Verbänden beibehalten wollen. 
Die Idee für drei Divisionsstäbe ist spontan so entstanden, 
Indem man gesagt hat Neun durch vier Ist nicht teilbar, also 
sagen wir doch neun durch drei. Damit sind jedem Divisions
stab nachher drei Brigaden unterstellt. 
Wenn man dagegen die ganze Struktur wegfallen lässt, wie 
wir sie jetzt haben, wenn man das ganze Gebiet des Jetzigen 
FAK 2, zu dem - Ich gestehe es - unsere Kantone gehören, 
nachher aufteilen würde, dann, das muss ich s_agen, wäre 
das etwas viel, nur wegen einer arithmetischen Uberlegung. 
Auch wenn wir diesen einen Divisionsstab einsparen, sind 
die entsprechenden Kosteneinsparungen nun wirklich ge
genüber den Gesamtkosten der Armee kein Argument. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, jetzt nicht neue Widerstände 
zu schaffen - denn die Schaffung von drei anstatt vier Re
gionen wurde in der ganzen Vernehmlassung nie diskutiert -
und dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Frlck Bruno (C, SZ): Ich möchte mich in dieser Frage zu 
drei Punkten äussem: 
1. zuerst grundsätzlich zur Führungsstruktur: In der Füh
rungsstruktur, wie sie Ihnen vorliegt - das Ist der grosse 
Schritt -, Ist sich die Kommission absolut einig. Darauf kom
men wir zurück; wir streiten uns nur um eine relativ kleine 
Frage. Diese neue Führungsstruktur hat einige Vorteile ge
genüber den bisher vorgeschlagenen Modellen. Sie trägt 
den Gedanken der demokratischen Abstützung, der Reglo
nenvertretung und damit der Identifikation mit der Armee 
besser Rechnung. Auch andere Modelle. haben Vorteile, 
aber nach langer Diskussion sind wir zur Uberzeugung ge
langt, dass unseres weit mehr Vorteile hat. 
Nach dem Modell, das uns der Bundesrat vorschlägt, Ist 
dem Chef Heer ein Chef Heereseinsatz unterstellt, und die
ser führt 15 Verbände direkt. Ihm sind also 15 Einheiten di
rekt unterstellt - dies zumindest in Friedenszeiten; In 
Kriegszelten würde das geändert. Wir machen nur einen 
Schritt: Wir ersetzen den Chef Heereseinsatz durch drei bis 
vier Divisionsstäbe. Diese erfinden wir nicht neu, sondern 
das sind Jene, welche - bloss für Territorialaufgaben - be
reits vorgesehen waren. Wir geben ihnen aber umfassen
dere Aufgaben für die gesamte Führung und damit auch als 
Bindeglied zu den Kantonen. 
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Der Ersatz des Chefs Heereseinsatz durch diese drei bis 
Vier Divisionsstäbe, die ohnehin vorgesehen waren, bringt 
einige wesentliche Vortelle. Zunächst Ist dadurch die Armee 
in den Kantonen, In den einzelnen Teilen der Schweiz bes
ser verankert. Selbstverständlich bleibt die militärische Füh
rung in Sem. Die Armee wird militärisch zentral geführt, Ist 
aber besser in den Kantonen verankert. Darum haben sich 
die Kantone, welche sich bereits geäussert haben, sehr mit 
unserem Modell anfreunden können. 
Dieses Modell hat auch den Vorteil, dass in Friedenszeiten 
und In Zeiten militärischer Bedrohung die Führungsstruktur 
grundsätzlich die gleiche ist. Selbstverständlich kann eine 
Brigade von einer Division zu einer anderen verschoben 
werden, wie bereits heute. Aber grundsätzlich bleibt die 
Struktur In Friedenszelten und In Zeiten starker Bedrohung 
dieselbe. Das Ist ein Vorteil. 
Dieses Modell hat den dritten Vorteil, dass sich die Vorge
setzten und Unterstellten kennen: Alle, die MIiitärdienst ge
leistet haben, wissen, dass die Kenntnis der vorgesetzten 
und der nachgeordneten Stelle von Vorteil Ist. 
Wir kommen Ja auch nicht auf eile Idee, In einem Kanton eine 
Krisenorganisation aufzustellen, aber erst dann die Unter
stellungen vorzunehmen, wenn die Katastrophe tatsächlich 
passiert und der Kriseneinsatz notwendig ist. Darum ist die
ses Führungsmodell aus unserer Sicht von Vorteil. Es ist so
gar ein einfacheres; auch die ÜberfOhrung Ist einfacher, well 
die heutigen Armeekorps verringert und well Ihnen neue 
Aufgaben zugewiesen werden können. 
BezOgllch dieser FOhrungsstruktur Ist ferner klar hervorzu
heben: Wir schaffen damit keine zusätzlichen Stäbe, keine 
zusätzlichen FOhrungsebenen, sondern es bleiben diesel
ben. Wenn Sie die Zahl der Generäle anschauen, dann se
hen Sie, dass es sogar weniger gibt. Die Beweglichkeit Im 
Einsatz Ist dieselbe. Man kann In einem Ernstfall nach wie 
vor einzelne Verbände anderen Divisionen unterstellen. In
sofern haben wir an der Beweglichkeit keinen Abstrich ge
macht Diese Gründe sprechen für unser Führungsmodell. 
2. Es könnte der Verdacht aufkommen, die Sicherheitspoliti
sche Kommission sei In Nostalgie verfallen und möchte drei 
Gebirgsbrigaden schaffen und damit den Kampf wie Im Ers
ten Weltkrieg auf die Bergkreten und -täler konzentrieren. 
Das Ist absolut nicht der Fall. 
Was unterscheidet eine Gebirgsbrigade von einer gewöhnli
chen lnfanterlebrlgade? Sehr wenig: Es sind beides vollme
chanlslerte, In der ganzen Schweiz einsetzbare, In gleichen 
Fachgebieten ausgebildete lnfanterleverbände. Der Unter
schied besteht nur darin, dass die Gebirgsbrigaden einige 
Spezialisten In Sachen Gebirge besser ausgebildet haben 
und dass bezügilch Wlntermaterlal eine andere Zuteilung 
besteht In der Aufgabenerfüllung aber sind sie sich gleich. 
Auch Gebirgsbrigaden werden nicht auf dem Jungfraujoch 
und auf dem Grlesspass, sondern entlang der Haupttrans
versalen eingesetzt. Well die drei Haupttransversalen eben 
doch essenzielle Räume sind, Ist es sinnvoll, dass wir drei 
lnfanterlebrlgaden entsprechend ausrasten und die Spezial
ausbildungen durchführen. 
3. Braucht es drei oder vier Divisionsstäbe? Das der Kom
mission unterbreitete Modell geht auf Vorarbeiten von Pro
fessor GrOnlg In Freiburg zurück. Wir sind In der Kommission 
von drei Divisionen ausgegangen und haben die mathemati
sche Rechnung gemacht, die Herr FOnfschilllng zitiert hat 
Neun geteilt durch drei gibt drei. Er aber betont den regiona
len Aspekt mehr, die Verankerung, die Anknüpfung an die 
Tradition, an die heutigen Armeekorps, auch an die heutigen 
Terrltorlaldivislonen. 
Beide Argumente haben einiges für sich. Ich gehöre der 
Minderheit an, anerkenne aber die Gedanken von Herrn 
FOnfschllling durchaus. Ich stimme rar drei Im Sinne einer 
einfachen FOhrungsstruktur. Wir können die Schweiz - das 
Mittelland und den Jura, von Genf nach St. Gallen - auch In 
zwei Regionen aufteilen; es müssen nicht unbedingt drei 
sein. Ich anerkenne aber die Bedenken von Herrn FOnfschll
llng durchaus. Im Sinne einer einfacheren Führung verdient 
die Minderheit aber doch den Vorzug, wobei auch bei uns In
tern die Abstimmung ein Mehrheitsentscheid war, der viel-

leicht Im Verhältnis 60 zu 40 und nicht im Verhältnis 100 zu o 
gefällt wurde. 
Ich bitte Sie daher, gesamthaft dem FOhrungsmodell, wie wir 
es in der Kommission einhellig beantragt haben, zuzustim
men. Es hat einige Vorteile mehr als Jenes des Bundesrates. 
Ich bitte Sie fQrs Erste, der Minderheit zuzustimmen. Der 
Nationalrat kann hier noch etwas feilen: er kann z. B. die 
sehr grossen Panzerbrigaden weiter aufteilen, dann gäbe es 
drei. Das eröffnet neue Möglichkeiten und könnte Herrn 
FOnfschllllng unterstützen. Bel unserem System sind drei ko
härent, aber wenn man die Panzerbrigaden auftellt, dann 
könnten es auch vier Divisionsstäbe sein. 

Malsaen Theo (C, GA): Ich gehöre zur Minderheit, die sich 
fQr drei Divisionsstäbe einsetzt. Wir mOssen davon ausge
hen, dass es beim Entwurf des Bundesrates keine in der 
Fläche gegliederte Führungsstruktur gibt. Daher Ist das Ar· 
gument von Kollege FOnfschUllng, dass man in der Ver
nehmlassung nicht Ober drei oder vier Divisionsstäbe habe 
diskutieren können, insofern obsolet, als wir das Anliegen ei
ner reglonallsierten FOhrungsstruktur erst Jetzt, dank dem 
Bnwirken der Kommission, thematisieren können. FOr mich 
ist es nicht nur eine arithmetische Frage, ob es drei oder vier 
Stäbe sein sollen. Ich denke, dass eine schlankere Armee, 
wenn wir sie haben, auch In der Führung zum Ausdruck 
kommen soll. Ich habe den Verdacht, dass man sich mit die
sen vier Divisionsstäben letztlich doch zu stark an das be
stehende Modell, an die Struktur des heutigen Armeekorps 
anschllessen möchte. Ich denke, diese Begründungen rei
chen dazu nicht aus. Eine kleinere Armee braucht eben 
auch angepasste Modelle und Strukturen. 
Ich habe eigentlich nicht deswegen das Wort ergriffen, denn 
die Begründung der drei Divisionsstäbe wurde von den Vor
rednern fachilch besser abgestützt vorgebracht. Ich möchte 
aber etwas bemerken zu zwei Aussagen von Kollege Fünf
schllllng, die Im Protokoll nicht unwidersprochen stehen blei
ben dürfen: Die Aussagen lauten, dass man sowohl den 
Train wie auch die drei Gebirgsbrigaden aus Gründen der 
Tradition Obernommen habe. Da muss ich deutlich wider
sprechen: Selbstverständllch hat der Train eine Tradition, 
auch die Panzertruppen und die Infanterie haben eine Tradi
tion. Wir wollen den Train aber nicht nur wegen der Tradition 
In diesem Gesetz verankern - obwohl das ein wichtiges Ele
ment Ist, auch wehrpsychologisch gesehen -, sondern wir 
wollen den Train wegen der Funktion erhalten. Der li'aln wird 
auch In einer künftigen Armee, In einem stark reduzierten 
Bestand eine militärische Funktion erfüllen; es geht nicht 
einfach nur um Nostalgie. Wir wissen, dass ausländische Ar
meen, wenn sie sich In schwierigeren Geländeelnsätzen be
finden und keine eigenen Pferdeformationen haben sich 
kurzfristig welche beschaffen mOssen. Das sind Erf~hrun
gen, die man selbst in jüngster Zelt gemacht hat Der Train 
soll also nicht In erster Linie wegen der Tradition, sondern 
konkret wegen seinem milltärlschen Nutzen erhalten wer
den. Das Gleiche gilt auch rar die drei Gebirgsbrigaden, Kol
lege Frlck hat das bereits angedeutet: Wir mOssen beach
ten, dass wir Im Alpenraum drei Haupttransversalen haben, 
die Im Sommer untereinander Innerhalb des Alpenraumes 
zugänglich sind; aber Sie müssen wissen, dass die Verbin
dung quer In der Longitudinale der Alpen während mehrerer 
Monate im Jahr bei winterlichen Verhältnissen eben nicht 
möglich Ist. Daher macht es Sinn, dass fOr diese Haupttrans
versalen entsprechende Formationen da sind. Auch für mich 
geht es nicht mehr darum - obwohl es eigentlich noch 
schöne Zeiten waren -, dass wir uns mit dem Militär Im 
Hochgebirge tummeln. Aber es geht um die Sicherung die
ser d~el Verkehrsachsen - auch das, Kollege Fünfschilling, 
Ist keine Nostalgie, sondern eine militärische Notwendigkeit 

Paupe Plerre (C, JU): La volonte de la commisslon de re
noncer a un seul etat-maJor d'engagement pour l'armee, 
mflme s'II est vral que l'effectif de. rarmee d'active ne sera 
pas superleur a un de nos corps d'armee actuels - je pense 
surtout au corps d'armee de montagne 3, mals aussl aux 
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premler, deuxleme et quatrleme corps d'armee de campa
gne -, releve evldemment d'une certaine opposltlon a la 
centralisatlon excessive et correspond evidemment a un cer
tain esprlt federaliste qui est eher a de nombreux cantons. 
Au depart, favals moi-mAme propose d'avolr trols reglons 
des Je moment oiJ on a accepte trois brlgades de monta
gne - un secteur alpin, un secteur est et un secteur ouest -, 
mais J'al ete sensible aux arguments des cantons de Bäle
Campagne, de Lucerne, d' Argovle, et je me suls dit «C'est 
vral, on a quatre corps d'armee; on aura quatre regions mili
talres qul remplaceront Jes quatre zones territoriales, mAme 
s'II y a de petltes zones brlgadleres dans les dlvlsions de 
montagne. » II y a Ja, au fond, une volonte evidente de maln· 
tenlr un certaln ancrage regional. 
J'almerals demystifler ce que sont les etats-maJors d'enga
gement. Je souhafterals aussl qu'on supprime Je terme de 
«dMslon». On a voulu supprlmer les corps d'armee, fes dlvi
slons, les reglments. Alors, Je prefererals que l'on dise que 
dans chaque reglon mlfftaire, II y a un «etat-major d'engage
ment», et je souhalterals qu'on trace Je terme d' «etat-major 
de dlvlslon» qul ne correspond plus a une dlvlsion. 
Ensulte, j'aimerals dlre et rappeler a MM. Bier! et Flick que 
dans l'«Armee 61», on a eu de nombreux exerclces ou un 
etat-maJor de grande unlte - corps d'armee ou dlvfslon -
condulsalt un seul etat-major de brlgade ou une saufe brl
gade dans un exerclce de manoeuvre. Alors, dire qu'avoir 
deux brlgades subordonnees a un etat-major d'engagement 
dans une de nos regfons mllltalres n'est pas une solutton 
tres efflcace, je le conteste formelfement, dans Ja mesure ou 
mofns II y ade subordonnes dlrects, plus efflcace est l'enga
gement de l'etat-maJor quf le condult. 
Enfln, Je ne reviendrai pas sur le probleme des brlgades blin
dees, mais Je dols quand mAme refever que la on a aussl un 
tout petlt peu joue avec les chlffres. On avalt prevu trols brl
gades bllndees a quatre batailfons, soit douze batalllons de 
chars. Dans le projet de reforme, on en est venu malntenant 
a deux brlgades bllndees avec chacune slx bataillons de 
chars. On a donc encore et toujours douze bataillons de 
chars, ce qul condult a des brigades relatlvement grandes, 
peut-Atre pas toujours tres faclles a condulre. Mais je ne fe
rai aucune proposltlon, car si on malntlent le prlncipe d'un 
etat-major d'engagement dans le secteur alpin et de trols 
etats-maJors dans l'autre secteur pour les slx brlgades qui 
restent, je considere qu'II n'y a la aucune anomalle. II taut 
blen savolr que les etats-majors d'engagement ne sont la 
que lorsqu'II y a un engagement effectif des troupes. 

David Eugen (C, SG): Wir haben Im Bundesverwaltungs
recht und Im Bundesorganisationsrecht eigentlich die Regel 
aufgestellt, dass die Kompetenz zur Organisation der Depar
temente und aller Bundesämter beim Bundesrat liegt. Wir 
haben das seinerzeit sehr bewusst entschieden, weil wir der 
Meinung waren, es wäre eigentlich eine Führungsaufgabe 
der Exekutive, ihre Strukturen möglichst gut zu organisieren, 
um die gewünschten Ziele zu erreichen. Aus dieser Sicht 
habe Ich eigentlich sowohl mit der Mehrheit als auch mit der 
Minderheit MOhe, weil wir damit im Gesetz Organisations
strukturen festschreiben, die in verschiadenen Lagen mögli
cherweise nicht optimal sind - das können wir nicht 
voraussehen - und die unter Umständen angepasst werden 
mOssen, weil sich die Dinge anders entwickeln, als wir es 
gerne hätten. Dies gilt Insbesondere auch hinsichtlich der 
Kosten. Es kann sich herausstellen, dass das Kosten-Nut
zen-Verhältnis, das wir uns jetzt vorstellen, Oberhaupt nicht 
richtig spielt. 
Aus dieser Sicht heraus wonsche Ich mir eigentlich - das 
muss Ich sagen -, dass der ZWeltrat die Frage nochmals 
ObarprOft, ob wir hier wirklich als Gesetzgeber die Organisa
tionskompetenz In dieser Tiefe wahrnehmen mOssen. Wenn 
ich das angefOhrte Argument abwäge, man wolle eigentlich 
die bisherigen Korpsstrukturen mit den entsprechenden 
Obermittlungselnrlchtungen usw. erhalten, dann denke Ich, 
dass das sicher Kosten zur Folge hat. Ich finde, dass das 
Geld heute wirklich knapp Ist und dass wir das Geld fOr die 
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Armee dort einsetzen müssen, wo es absolut nötig ist. FOr 
mich llegen diese Divisionsstäbe - ehrlich gesagt - eher Im 
Bereich des «nlce to have». Sie sind also etwas, was man 
auch noch haben und fortfahren kann, liegen abar nicht Im 
Bereich dessen, was fOr eine gute struktur des Sicherheits
Instruments Armee absolut notwendig ist. Dabei denke ich 
vor allem auch daran, dass fOr die Ausbildung - so wie Ich 
es verstehe - gleichzeitig Immer ein bis zwei Brigaden Im 
Dienst sind. Es sind effektiv also ein bis zwei Brigaden zu 
führen. Die andern, die zu Hause sind, muss man natorllch 
auch Irgendwie fQhren. Dazu hat man Karteikästen, Compu
ter, einen Versand, wie wir es kennen. Aber das ist ja keine 
Aufgaba, fOr die wir einen Stab mit einem professionellen 
Chef - einem angestellten Divisionskommandanten - und 
verschiedenen weiteren Personen Im Generalsrang brau
chen. 
Wenn wir die Einsatzführung betrachten, so kann man sa
gen, es könnte der Zeitpunkt kommen - der Kriegszustand 
Im eigentlichen Sinne-. wo wir alle neun Brigaden Im Dienst 
haben. Aber das ganze Denken Ist Ja darauf aufgebaut, dass 
wir Vorwarnzeiten von mehreren Jahren haben. Also kann 
man die ElnsatzfOhrung nur unter dem Blickwinkel der Innert 
ein, zwei Jahren tatsächlich zu erwartenden Gefahrenlage 
beurteilen, und dort gibt es auch Immer nur eine bis zwei 
Brigaden zu führen. Es wird also nie mehr als dieses Poten
zial zu fOhren sein. Daher finde Ich es etwas absurd - das 
muss Ich ehrlich sagen -, wenn man drei oder vier Divisions
stäbe einrichtet. 
Wenn Ich mich nun aber zwischen drei und vier Dlvisionsstä
~en entscheiden muss, werde Ich mich aus grundsätzlichen 
Uberlegungen eher in Richtung von drei Stäben bewegen, 
weil das auch anzeigt, dass man den Gedanken mit der zu
sätzlichen FOhr!_.lngsebane nochmals sehr sorgfältig nach 
Kosten-Nutzen-Uberlegungen anschauen und lnabesondere 
klären sollte, ob es unsere Sache als Gesetzgeber Ist, diese 
Struktur In einem Gesetz vorzugeben. 

Pffsterer Thomas (R, AG): Ich darf den Bali von Kollege 
David aufnehmen. Ich glaube, das Ist Im Grunde genommen 
die organisatorische Kernfrage: Entweder lassen wir das In
strument ganz In der Hand des Bundesrates - dafür WOrde 
viel sprechen, mehr als fOr diese Auslegeordnung Im Ge
setz; das hat nun nicht unbedingt Gesetzesrang, Im Gegen
satz zu dem Thema, das Ich vorher aufgegriffen habe -, 
oder wir gliedern konsequent auf, wenn wir denn schon auf
gliedern. Ich möchte Sie also bei Ihrem Votum behaften und 
sagen: Wenn Sie keinen anderen Antrag stellen, mOssen 
Sie die Aufgliederung durchziehen und eben diese vier Ele
mente mit der Mehrheit akzeptieren. 
Argumente dafOr: Nostalgie ist nicht vollständig verboten, 
wie vorhin gesagt wurde. Sonst hätten wir das eine oder das 
andere hier ganz sicher anders beschlossen. 
Zudem geht es nur um eine Friedensorganisation. Mit all den 
entsprechenden Voten wurde das heute zu Recht In den Ma• 
terlallen festgehalten. Absatz 3 Ist die wichtigste Bestim
mung des ganzen Artikels. 
Nur darum geht es. Jetzt wollen wir das etwas konkretisie
ren. Um welche Aufgaben geht es? Es geht praktisch um die 
subsidiären Aufgaben, eingeschlossen die operative Siche
rungsaufgabe. Dafür Ist eine gewisse Lokalkenntnis nötig. 
Ich habe mich Ober viele Jahre hinweg Intensiv mn diesen 
Problemen auseinander setzen dürfen. Ich muss Ihnen sa
gen: Es Ist wichtig, Lokalkenntnis zu haben, sehr wichtig. 
Die Kooperation mit den Kantonsreglerungen, mit den regio
nalen und lokalen Instanzen Ist wichtig und erlaubt eine bes· 
sere AufgabenerfOllung. In der Nordwestschweiz kommt das 
grosse Problem des Grossraums Basel hinzu, das in der 
ganzen Schweiz einzigartig ist. Das hat Immer wieder sehr 
grosse Vorbereitungen erfordert. Es gibt meines Wissens In 
der Schweiz kein vergleichbares Problem. 
Damit sind im Grunde genommen alle Argumente, die Herr 
Frlck vorgetragen hat, Argumente fQr eine struktur, die we
nigstens diese Lokalkenntnisse einbringt. Noch einmal: 
Wenn wir nicht alles zentral regeln, dann müssen wir es kon-
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sequent auf die Lokalkenntnisse ausrichten. Dann Ist es 
doch sinnvoll, diese vierte Struktur auch zu erhalten. Mit 
dem Argument der Generalität kann man das Jedenfalls nicht 
erledigen. Es gibt - das möchte Ich einmal festhalten - In 
dieser Armee nur einen General, und zwar Im Kriegsfall. Al• 
les andere sind aufgemotzte Obersten. Zweitens geht es 
praktisch um zwei und nicht um mehr Amtsträger. Deswegen 
dOrfen wir, glaube Ich, das Instrument nicht abschlessen. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Schmid Carlo (C, Al): Auch hier bin Ich bei der Mehrheit zu 
finden; dies aus dem ganz einfachen Grund, dass wir bei der 
Entscheidung zwischen drei und vier Divisionsstäben auch 
den referendumspolltlschen Überlegungen Gewicht beimes
sen müssen. Wir sollten nicht In der Nordschweiz neue Grä
ben aufrelssen, die nicht notwendig sind. Es gibt auch so 
eine Art der Opfersymmetrie, und es Ist nicht einzusehen, 
warum das Mittelland zuschauen soll, wie man den Alpen
raum bedient, selbst aber dann einen Verlust In Kauf neh
men muss. Das helsst für mich, dass ich für vier solche 
stäbe bin. 
Warum aber Oberhaupt solche Stäbe? Es wird Jetzt gesagt, 
dass Im Armee-Einsatz die Unterstellungen Andern können 
und die Organisation der Armee eine freie Verfügungsmög
lk:hkelt des Kommandos ist. Das Ist zweifellos richtig, und 
das war übrigens schon In der «Armee 61 » und noch ver
stärkt In der «Armee 95» der Fall; darum kann es nicht ge
hen. Diese regional verankerten Stäbe sind für mich eher -
wie soll ich dem sagen? - eine atmosphärische Kompo
nente, um etwas zu unterstreichen, das filr mich zentral Ist, 
nämlich kundzutun, dass diese Armee im Lande selbst ver
ankert sein muss. 
Ich habe eine gewisse Aversion - das habe ich gestern 
schon zum Ausdruck gebracht - gegen eine vöillg unge
bremste Integrationsveranstaltung In Richtung Nato oder EU 
In Ihrer Form als sicherheitspolitische Gemeinschaft. Dass 
ich mit diesen Befürchtungen nicht ganz unrichtig liege, zeigt 
leider heute ein Bllck In eine Tageszeitung, In der Dr. lgor 
Perrlg, Chef der Sektion Pf P In der Untergruppe Friedensför
derung und Sicherheitskooperation, zu Wort kommt und von 
einem europäischen Erweiterungsschub spricht. Er sagt Fol
gendes: «Die Schweiz wird zwar weiterhin neutral in dem 
Sinn sein, dass sie keine Bündnisverpflichtungen eingeht; 
Ihre informelle Integration In die europäische Staatenge
meinschaft mittels forcierter Kooperation wird Jedoch zum 
unabdingbaren Kontrapunkt der formellen Unabhängigkeit 
von EU und Nato und erfordert eine Art kopernikanische 
Wende In der schweizerischen Neutralitätsauffassung.» 
Herr Bundesrat, Sie haben gestern in Personalfragen von 
Chefsache gesprochen: Sie haben hier auch eine Chefsa
che! Das Ist der Grund, weswegen Ich In Jeder Beziehung 
dafür sorgen möchte, dass diese Armee in unserem Lende 
verankert Ist. Deshalb bin Ich fOr diese regional verankerten 
stäbe. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Aus formellen Überlegungen 
halte ich einmal am Entwurf des Bundesrates fest In der Mei
nung, dass sich dazu auch der Zweitrat seine Gedanken ma
chen soll, denn letztlich Ist es eine Friedensorganisation, die 
wir so Intensiv diskutieren. 
Für mich Ist Absatz 3 der harte Punkt in diesem Artikel, der 
das alte Wort aufnimmt: «Not kennt kein Gebot.» Das Übrige 
Ist so zu organisieren, dass es zweckmässlg und kostenspa
rend ist, und da spielen zweifellos auch politische Überle
gungen mit hinein. Es ist dann ein wenig ein Glaubenskrieg. 
Ich habe das In der Kommission auch immer gesagt. Ich 
habe die Fassung des Armeeleitbildes vertreten, weil es el-

. gentllch der neuen Restrukturierung der Armee entspricht. 
Die «Armee XXI» umfasst noch ungefähr ein heutiges 
Korps. Jetzt Ist die Organisation so zweckmässlg und 
schlank zu gestalten, wie es die neuen Umstände eben er
fordern. Aber wenn der Rat hier davon abweichen Will und 
auch der Zweitrat sich noch dazu äussem Will, dann fühle 
Ich mich verpflichtet, hier vehement eine andere Meinung zu 

vertreten. Ich fühle mich dazu verpflichtet, wenn ich der 
Oberzeugung sein sollte, dass dieser Hauptgrundsatz jetzt 
gefährdet Ist oder wir auf eine Struktur hingehen, die zu vlele 
Reibungsverluste verursacht. Da Ist das Modell Armeeleit
bild XXI nicht so schlecht, wie es Immer wieder gemacht 
wurde. Um dieses Modell zu torpedieren, sind In einigen an
deren Punkten genz andere Überlegungen Gevatter gestan
den als Jene, die dann vordergründig Jewellen In der 
Diskussion In Erscheinung getreten sind. Der Chef Heeres
einsatz führt ab Stufe Armee operativ die Territorialregionen, 
die Ja weiterhin bestehen wllrden und sich auf die klassi
schen terrltorlaldienstllchen Funktionen beschränken. Die 
Ausbildung wird zentral durch den Chef Heereseinsatz ge
steuert. Das hat Vorteile, denn das Gegenteil davon haben 
wir Jetzt In «Armee 95„ gesehen, und das hatte Nachteile. 
Das Modell Ihrer SIK hat als Charakteristikum, dass auf den 
Chef Heereseinsatz verzichtet wird. Er wird eigentlich zum 
Unterstabschef Operationen Im Stab des Heeres. Die Terri
torialregionen werden zu Divisionsstäben, denen die Briga
den für die Ausbildung unterstellt werden. Damit wird die 
reg!onale Verankerung verstärkt. De facto ist dieses Modell 
weitgehend kongruent mit den Armeekorps In der «Armee 
95». Auch hier gibt es Vor- und Nachtelle, wie Sie in der Dis
kussion selber haben hören können. Formell muss Ich mich 
an den Organisationsgrundsatz und auch an die Organisati
onskompetenz des Bundesrates halten, wie dies Herr David 
ausgeführt hat. Ich verzichte auf weitere Ausführungen. 
In Bezug auf die drei Divisionsstäbe Ist der Antrag der Min
derheit rein formell auch hier der schlankere, der einfachere. 
Allerdings hat er einen reglonalpolltlschen Nachteil; das ist 
so. Deshalb Ist ror mich eigentlich auch dies ein Punkt, den 
Sie polltlsch entscheiden mOssen. Wenn wir das Konzept 
des Armeeleitbildes weiterverfolgen dürften, dann hätten wir 
diese Struktur zu geben, unter Berücksichtigung regionaler 
Gegebenheiten - solches erfolgt Ja zusammen mit den Kan• 
tonen. 
In Bezug auf den Train habe Ich mich gestern geäussert. Ich 
mache dazu keine weiteren Ausführungen. 
Noch ein Wort zum Schlussvotum von Herrn Schmid: Diese 
«Integrationsveranstaltung» - Ich brauche Ihren Begriff -fin
det meine Zustimmung natürlich auch nicht, mindestens in
soweit, als sie so verstanden würde, dass das jetzt ein 
Verteidigungskonzept wäre. Aber ich habe schon gestern 
gesagt: Der Bundesrat ist auch verpflichtet, Optionen zu 
schaffen. Und unter Optionen verstehe Ich nicht Falts ec
complls. Ich kenne den Artikel noch nicht. Wenn der wesent
liche Inhalt des Artikels effektiv das Ist, was Sie zitiert heben, 
dann könnte die «kopernikanische Wende» auch eine per
sonelle Wende sein. Aber damit will Ich den betroffenen Ver
antwortlichen auch nicht zu nahe treten. Nicht wahr: Wir sind 
verpflichtet, die eigene Kraft des Sicherheitssystems zu opti
mieren. Ich werde heute noch einmal darauf zurückkommen. 
Es geht darum, echte Optionen zu schaffen, sodass wir un
sere Interessen, wenn es die Not erfordert, am besten wahr
nehmen können. Das können wir nicht, Indem wir uns 
Oberhaupt keine Gedanken Ober solche Entwicklungen ma
chen. Dass sich In Zusammenhang mit der Slcherheltsarchl
tektUr In Europa einiges tut, kann natOrlich auch uns nicht 
verborgen bleiben und kann uns generell auch nicht glelch
gOltlg sein, ohne dass wir damit unsere Politik verlassen. In 
Zusammenhang mit der Optimierung unserer Politik sind wir 
vielleicht sogar Interessiert, wenn sich In der europäischen 
Sicherheitsarchitektur etwas tut, denn im Moment Ist sie 
sehr abhängig Und labil. 
Sie sehen: Hier müssen wir den Mut haben und auch die 
Pflicht wahrnehmen, diese Felder eng zu verfolgen. Es ist 
meine Absicht, dort, wo es möglich Ist, aus der Kooperation 
effektiv Nutzen zu ziehen, aber Immer so, dass es neutrall• 
tätsverträgllch Ist. Das hat auch dazu gefOhrt, dass wir alle 
diese Aktivitäten analysieren und damit Irgendwelchem 
Wildwuchs entgegentreten. Das helsst natürlich nicht, dass 
sich auf entsprechender Stufe Leute In ein Feld wagen mOs
sen, das abzutasten Ist, das zu analysieren Ist und das uns 
eigentlich Immer wieder helfen soll, die nötigen Grenzen zu 
definieren. 

BuUetln offlc!et de r Assemblee fedelale 
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Ein Letztes noch, Herr Schmid: Die jetzt und schon gestern 
von Ihnen kritisierte Kooperationsplanung fand unter heuti
gem Recht statt. Mit dem von mir angeregten Artikel 149b 
haben Sie die Möglichkeit, die Absichten des Bundesrates 
auch in der Kooperationsplanung mltzuverfolgen. 
Ich komme nochmals darauf zurück: Ich bitte Sie, hier der 
Haltung des Bundesrates zu folgen und uns diese Freiheit 
zu belassen. Wenn Sie der Kommission folgen wollen, dann 
sind für uns beide Konzepte möglich. Es Ist kein Konzept so, 
dass Ich hier sagen mQsste, es gäbe eine wesentliche Quall
tätselnbusse. Das Ist unsere Sicht. Aus Sicht. der Kommis
sion ist es ein Qualitätsgewinn; das Ist politisch zu 
entscheiden. Wenn Sie zwischen drei und vier Divisionsstä
ben unterscheiden wollen, dann sind die drei Divisionsstäbe 
wiederum die schlankere Lösung. Aber auch deren vier toh
ren nicht dazu, dass die künftige Armee einen erheblichen 
Mangel hätte. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell -A titre preliminalre 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •..• 16 Stimmen 

Definitiv- Dt!Jffnitivement 
F0r den Antrag des Bundesrates .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •.•. 19 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Streichen 

Art. 7 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Bitter 

HHS Hans (R, OW), für die Kommission: Die Kommission 
beantragt Ihnen ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung, 
Absatz 3 zu streichen. Wir sind der Meinung, dass diese 
Kompetenz eigentlich in Anlehnung an Artikel 93, wie wir Ihn 
beschlossen haben, nicht beim Bundesrat belassen werden 
soll. 

Angenommen - Adoptt!J 

Art. 8-10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adoptt!J 

Art.10bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Rekrutenschule 
Abs. 1 
Die Rekrutenschule dauert 18 Wochen. Der Bundesrat legt 
die Ausnahmen fest. 
Abs.2 
Die Rekrutenschule kann In zwei Teilen absolviert werden, 
wenn die dienstlichen Möglichkeiten es zulassen und eine 
Aufteilung wegen der zivilen Ausbildung oder aus beruflf. 
chen Gründen unerlässlich Ist. 
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Minderheit 
(Bien, Paupe, Schlesser) 
Titel 
Rekrutenschule 
Abs. 1 

Ständerat 01.065 

Die Rekrutenschule dauert 20 Wochen. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen für Spezialisten, die wegen ihrer be
ruflichen Tätigkeit oder wegen besonderer Kenntnisse eine 
kürzere Rekrutenschule zu bestehen haben. 
Abs.2 
Die Rekrutenschule kann In zwei Teilen absolviert werden, 
wenn die dienstlichen Möglichkeiten es zulassen und eine 
Aufteilung wegen der zivilen Ausbildung oder aus berufli
chen Gründen unerlässlich ist. 

Antrag Langenberger 
Titel 
Rekrutenschule 
Abs. 1 
Die Rekrutenschule dauert 20 Wochen. Der Bundesrat legt 
die Ausnahmen fest. 
Abs.2 
Die Rekrutenschule kann in zwei Teilen absolviert werden, 
wenn die dienstlichen Möglichkeiten es zulassen und eine 
Aufteilung wegen der zivilen Ausbildung oder aus berufli
chen Gründen unerlässlich Ist. Voraussetzung Ist, dass die 
Ausbildung der an einem Stück absolvierten Rekrutenschule 
entspricht. 

Art.10bls 
Proposition de la commisslon 
Majorlte 
Tltre 
Ecole de recrues 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 18 semalnes. Le 
Conseil federal fixe les exceptlons. 
Al.2 
L:ecole de recrues peut Eitre accomplie en deux parties si les 
besolns du servlce le Justlflent et sl la formation cMle ou des 
ralsons professlonnelles rendent une Interruption indispen
sable. 

Mlnorlte 
(Blerl, Paupe, Schlesser) 
Tltre 
Ecole de recrues 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 20 semalnes. La 
Conseil federaJ peut prevoir des exceptions pour des specla
llstes qui ont a aooomplir une ecole de recrues d'une duree 
plus courte en ralson de leur activlte pmfesslonnelle ou de 
connalssances partlculleres. 
Al.2 
L.:ecole de recrues peut Eitre accomplie en deux partles sl les 
besoins du service le Justlflent et si la formatlon civile ou des 
raisons professlonnelles rendent une Interruption Indispen
sable. 

Proposition Langenberger 
Titre 
Ecole de recrues 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 20 semalnes. Le 
Conseil federal fixe les exceptlons. 
Al. 2 
L.:ecole de recrues peut Eitre accomplie en deux partles sl las 
besolns du service le Justlflent et sl la formation civile ou des 
ralsons professlonnelles rendent une Interruption Indispen
sable, pour autant que la formatlon corresponde a une ecole 
de recrues accomplle en une fols. 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Ich hatte Ja be
reits gestern die Gelegenheit, meine Ausführungen zur 
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Dauer der Rekrutenschule zu machen. Ich beantrage Ihnen, 
der Kommissionsmehrheit zu folgen. 
Ich fasse mich kurz: Ich bin der Überzeugung, dass die Re
krutenschule keinen Tag länger dauern darf, als sie unbe
dingt dauern muss. Ich habe gestern ausgefOhrt, dass wir 
ganz eindeutig festgestellt haben, dass die Armeewissen
schaft keine exakte Wissenschaft Ist. Bis heute konnte man 
mir nicht schlüssig darlegen, weshalb man auf 20 Wochen 
gehen soll und weshalb 18 Wochen nicht genOgen. Wir ha
ben auch darauf hingewiesen, dass wir einen grundlegen
den Wechsel In der Ausbildung haben: Wir haben Jetzt 
Lehrverbände, die die Rekruten ausbilden werden. Uns hat 
man damals gesagt, es sei nicht gut, wenn Lehrlinge Lehr• 
llnge ausbilden. Das Ist Jetzt vorbei. Professionelle Leute 
werden diese Rekruten ausbilden. 
Wenn Ich Jetzt das Ganze anschaue, bekomme ich den Ein· 
druck, dass es heute einfach darum geht, dass die Lehrver
bände noch nicht genOgend Personal haben, dass diese 
Lehrverbände noch nicht stehen. Weil man zu wenig Perso
nal hat, will man die Rekrutenschule verlängern, damit dann 
die wenigen Ausbildner Ober längere Zelt ausbilden können. 
Aber es kann natOrllch nicht zulasten der MIiiz gehen, wenn 
die Lehrverbände heute noch nicht stehen. 
Ich bin der Oberzeugung, dass die anderen GrOnde, die fOr 
eine kürzere Dauer der RS sprechen, noch von unserem An• 
tragsteller Kollege Merz vorgetragen werden. Ich will zudem 
nicht wiederholen, was schon gesagt worden Ist. 

Bier! Peter (C, ZG): Bel Artikel 10bls betreffend die Dauer 
der Rekrutenschule geht es um einen der ganz zentralen 
Kernpunkte des Projekts «<Armee XXI». Zwar ist es nicht der 
einzige, aber ohne eine gute Ausbildung - um hier einmal 
mehr das Bild des Räderwerks Armee zu bemOhen: ohne 
dieses Zahnrad und ohne diesen Zahn geht es nicht. Auch 
bestes ROstungsmaterlal kann letztlich die Fähigkeiten und 
das Können des Soldaten nicht ersetzen. Eine gut konzl. 
plerte Armee nOtzt wenig, wenn die Armeeangehörigen 
nicht gut ausgebildet sind. 
Im MIiitärgesetz haben wir festgehalten, dass das Parlament 
die Dauer der Rekrutenschule festlegt. Diese gilt es hier zu 
regeln. Dabei haben wir uns nach dem Grundsatz zu rich
ten: So viel MIiitärdienstzeit wie nötig, so wenig Absenz vom 
Arbeits- und Ausbildungsplatz wie möglich. 
Die dem heutigen Tag vorangegangene breite Diskussion 
Ober die Dauer der RS bewegte sich Im Schwankungsbe
reich zwischen 18 und 24 Wochen. Wenn ich den Entwick
lungsprozess richtig wahrgenommen habe, verfolgten die 
ArmeefOhrung und der Bundesrat von Anfang an die Zielset
zung, den Ausblldungsstand Im Vergleich zur «Armee 95» 
markant zu verbessern - und nicht einfach zu halten -- und 
die Ausbildung konzentrierter in ein frOheres Alter der Ar
meeangehörigen vorzuverlegen. Der Entscheid, die Dienst
pflicht so anzusetzen, dass sie von den meisten bis etwa 
zum 27. Altersjahr beendet werden kann, stless vom Grund
satz her auf breite Unterstützung. Gerade die Wirtschafts. 
und Arbeitgeberkreise haben sich In der Anfangsphase da
hin gehend geäussert, dass es aus arbeltspolltlscher und 
volkswlrtschaftllcher Sicht sinnvoll sei, den Militärdienst In 
einem Alter absolvieren zu lassen, wo der Dienstpflichtige 
noch In geringerer Verantwortung Im Arbeitsprozess einge
glladert Ist und auch die Anforderungen der Arbeit und die 
Verpflichtungen der Familie geringer sind. 
Die Lösung, die die Minderheit beantragt, Ist volkswlrtschaft• 
llch sinnvoller und für die Betroffenen Ober die Gesamtheit 
der Dienstpflichtdauer gesehen auch besser zu verkraften. 
Mit meinem Minderheitsantrag, die AS-Dauer auf 20 Wo
chen festzusetzen, habe Ich nicht einfach den billigen Kom
promiss gewählt, sondern habe seriös und vertieft versucht, 
mich an die Schnittstelle zwischen Ausbildungsbedarf und 
optimalem Zelteinsatz heranzutasten. Dabei gilt es, ver
schiedene Fakten anzuerkennen. Die «Armee 95» weist mit 
Ihren 15 Wochen AS-Dauer und den 1 o WK erhebliche Män
gel auf. Diese sind mit «Armee XXI» nun dringend zu behe
ben. Der Wegfall der Verbandsausbildung In der RS fOhrt 

dazu, dass dies praktisch nicht mehr beherrscht wird. FOr 
ein erfolgreiches Bestehen Im Verteidigungsfall Ist der Ein
satz verbundener Waffen und Truppen jadoch zwingend. 
Dies gilt nicht nur fOr den einzelnen Soldaten, sondern viel 
mehr noch für die Mlllzkader, die dies auch Oben können 
mOssen. Mit «Armee XXI» muss die Verbandsausbildung ei
nen neuen Stellenwert erhalten. Dabei steht die Gefechts
und Scharfschlessausblldung der verstärkten Einheit und 
nicht des Batalllons -- wie das hier fälschllcherwelse ange
führt wurde - Im Vordergrund. Damit dies möglich wird, mos
sen Soldaten und vor allem Millzkader geschult werden und 
die Möglichkeit erhalten, Übungen durchzufOhren. Übungen 
der verstärkten Einheit sind Übungen auf Stufe der Kompa
nie, wo jader Angehörige der Kompanie auch eingesetzt 
wird und nicht einfach herumsteht. «Verstärkte Einheit» be
deutet, dass zum Beispiel eine FOslllerkompanle einen zu
sätzlichen Zug Minenwerfer unterstellt erhält. 
Erfahrungen zeigen, dass das individuelle Können des 
Wehrmannes bei AS-Ende In etwa den Höchststand er
reicht. Die WK dienen mitunter dazu, das AS-Wissen aufzu
frischen und zu vertiefen. Wesentlich neues Können und 
Wissen aufzubauen bleibt vielfach ein Wunschtraum. Das 
Niveau, das am Ende der RS erreicht wurde, In den WK zu 
halten, Ist denn schon ein ehrgeiziges Zlel. Schon aus dieser 
Überlegung heraus Ist die Zusatzzelt, die wir In die RS In
vestieren, klar die besser genutzte als diejenige, die wir als 
einen zusätzlichen WK anhängen wollen. Davon lless sich 
auch die Mehrheit Oberzeugen, die anfänglich noch 18 Wo
chen AS-Dauer und 7 WK wollte. Ich hoffe, dass auch dieje
nigen Wirtschaftskreise, die zurzeit dieses System favorisie
ren - was fOr mich aus volkswirtschaftlichen Oberlegungen 
nicht nachvollziehbar Ist -, einsehen, dass diese Variante 
wader fOr die Armee noch fOr die Volkswirtschaft zweckmäs
slg ist. 
Ein weiterer wichtiger Grund fOr die Dauer der RS von 20 Wo
chen liegt In den AnsprOchen, die an den Armeeangehörl· 
gen gestellt werden. Elne Armee, die noch einen Drittel des 
heutigen Bestandes zählt, muss die Aufgabe auf weniger 
Soldaten und Kader verteilen können. Das hat zur Konse
quenz, dass der Elnzelne wesentllch mehr Dinge beherr
schen muss oder, um es im Fachjargon zu sagen, 
multifunktionaler ausgebildet sein muss. Damit wird die Aus
bildung Interessanter, aber auch anspruchsvoller. Dies Ist 
eine grosse Chance fOr die Armee und Ihre Ausbilder, Moti
vation zu schaffen und diese auch zu nutzen. Zu bedenken 
Ist, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zusam
mensetzung der Armee und der Dauer der RS gibt. Wenn 
wir gewisse Aufgaben -- wie etwa den Schutz- und Kampf
auftrag der Infanterie - nicht mehr beim gleichen Wehrmann 
ausbilden können, hat das zur Folge, dass auch die Armee
aufträge und die Bestände anders organisiert werden mOs
sen. Das geht jedoch nicht ohne Zusatzaufwand oder dann 
nur unter Inkaufnahme eines Substanzverlustes. Man kann 
nicht Aufträge formulieren, die schlichtweg nicht eingehalten 
werden können. Darunter leidet, auch wenn dieses Wort ei
nige Kommlsslonsmltglleder der Mehrheit nicht gerne hören, 
letztlich die GlaubWOrdlgkelt der Armee. Das muss de In 
aller Offenheit gesagt werden. So weit zu den Inhaltlichen 
Überlegungen, aufgrund derer Ich In der Kommission zum 
Vorschlag von 20 Wochen gekommen bin. Nach Auskunft 
der ArmeefOhrung waren die gesteckten Ausbildungsziele 
mit den 20 Wochen noch ohne wesentliche Abstriche zu er• 
reichen. 
In Nachachtung der speziellen Bedürfnisse der SchOler und 
Studenten habe Ich In der Kommission den Vorschlag fOr 
eine Zweltellung der RS eingebracht. Mit dieser Mögllchkelt 
Ist es den Studenten bei einem ausgewiesenen BedOrfnls 
möglich, die RS nach zirka zwei Dritteln zu unterbrechen. 
Die Armeespitze hat auch slgnallslert, dass sie im Einver
nehmen mit den Fachhochschulen und den Universitäten 
nach Lösungen sucht und diese auch finden wird. Die Kan
tone - fOr uns nicht ohne Bedeutung - haben sich denn 
auch mit 21 Wochen einverstanden erklärt, sofern man fOr 
Studenten eine Lö&ung findet. Die Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren hat sich In dieser Hinsicht In einem 
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Schreiben vom 24. Januar 2002 positiv geäussert und auch 
konkrete Vorschläge gemacht Da mein Antrag f0r ein AS
Splitting In der Kommission eine Mehrheit gefunden hat, fin
den Sie diesen Antrag auf der Fahne unter der Mehrheit. 
Selbstverständlich Ist er, da von der Minderheit angebracht, 
auch Bestandteil des Systems mit 20 Wochen. Bel der Aus
einandersetzung um 20 oder 18 Wochen muss betont wer
den, dass auch bei 18 Wochen Dauer die Sommerferien der 
Universitäten und der Fachhochschulen in keinem Fall aus
reichen werden, um die RS zu absolvieren. Das 18-Wochen
Modell ohne Splitting bringt uns nicht weiter. 
Im Weiteren spezifiziert die Minderheit In Absatz 1 die Mög
lichkeit, die RS zu verkürzen, sofern die Rekruten mit Ihren 
beruflichen Kenntnissen spezielles Know-how einbringen, 
das unmittelbar auch In der Armee zur Anwendung kommt 
Ich denke etwa an Krankenpfleger, die in einer Spltaleinheit 
Dienst leisten, oder an Mechaniker und Elektroniker, die In 
der Armee wiederum In dieser Funktion eingesetzt werden. 
Nun noch zur Frage, ob die RS allenfalls auch m0sste ver
längert werden können: Es besteht bereits aufgrund der 
heutigen Gesetzgebung und aufgrund der heutigen Praxis 
die Möglichkeit, die Ausbildungsdauer zu erhöhen. Ich habe 
mir auch versichern lassen, dass verschiedene Spezialisten 
längere Rekrutenschulen absoMeren, dass die längere 
Dauer dann aber anschliessend als WK angerechnet wird. 
Deshalb meine ich, dass mein Minderheitsantrag absolut ge
n0gend Ist und dass diese Flexibilität nach oben nicht mehr 
zusätzlich erwähnt zu werden braucht. Vielmehr geht es mir 
darum, mit meinem Minderheitsantrag, der gegenüber den 
Vorstellungen des Bundesrates eine Verk0rzung der Rekru
tenschuldauer will, auch zu sagen, In weichen Fällen Ich 
diese Verkürzung für möglich und richtig halte. 
Ich komme nun nicht um eine gewisse Kritik am Antrag der 
Mehrheit herum. Diese hat In der ersten Lesung In der Kom
mission 18 Wochen ohne Spllttlngmöglichkelt und 7 WK be
schlossen. In der Erkenntnis, dass der siebte WK wenig 
Ertrag bringt, daf0r viel kostet und dadurch die aktiven Ar
meebestände erhöht warden, lless man dann den siebten 
WK fallen. Gleichzeitig hat man meinen Vorschlag des Split
tings der RS aufgenommen. Zu wenig hat man dabei meines 
Erachtens bedacht, dass so die ganze Armeestruktur - wie 
etwa die Gesamtdienstzelt und damit die Indirekte Wirkung 
auf die Durchdlener oder die Führungsmöglichkeiten durch 
die Millzkader- beeinträchtigt wird. Bel näherer Betrachtung 
erkennt man, dass die «Armee XXI» ein feinmaschig ver
netztes System Ist. Eine gute und ausreichende Grundaus
bildung blldet dabei das Herzstück. 
Ich bitte Sie aus diesen Überlegungen heraus, den Antrag 
der Minderheit und damit - bis auf den Unterschied von ei
ner Woche - mehr oder weniger auch das Konzept des Bun
desrates zu unterstützen. 

Art 6 

Lombard! Filippo (C, Tl): Permettez-moi d'lntervenir avec 
une motion d'ordre. 
Je vous prle de repeter la votatlon sur l'article 6 qul vlent 
d'avoir lieu. Les membres du Conseil, du moins ceux qui ont 
parle avec moi, et le sousslgne aussl, n'ont pas comprls 
!'Intention du presldent qul etalt d'opposer tout l'artlcle 6 a 
l'alinea 1er lettre g sur lequel nous avons dlscute. Toute la 
discussion n'a porte que sur l'artlcle 6 alinea 1er Iettre g et 
les membres du Conseil n'ont pas comprls, du moins le 
sousslgne et piusieurs autres, que vous entendlez mettre en 
votatlon l'artlcle tout ensemble. 
Je vous prle donc de repeter cette votatlon en dlstinguant les 
allneas et Ies lettres. 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Ich unterstütze 
diesen Ordnungsantrag. Ich wurde Jetzt auch von verschie
denen Ratsmitgliedern angegangen; sie sagten mir, sie hät• 
ten nicht gewusst, wie abgestimmt WOrde. Ich mache dem 
Präsidenten aber ausdrücklich keinen Vorwurf; er hat klar 
gesagt, wie abgestimmt wird. Aber offenbar haben nicht alle 
genau zugehört - was ich bedaure. 
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Berger Michele (R, NE): II me semble avoir bien entendu le 
president nous dire: «Nous votons sur l'artlcle 6.» 

Le pr6sldent (Cottier Anton, presldent): Je repete qu'II y a 
deux concepts pour l'ensemble des alineas: le concept du 
Conseil federal et celul de la commisslon. Dans le concept 
de la commisslon, II y a une petite difference a l'alinea 1 er 
lettre g. Nous allons voter sur la motlon d'ordre. SI elle est 
adoptee, nous voterons ensuite alinea par alinea en oppo
sant a chaque fois les deux concepts precites. La motlon 
d'ordre demande de repeter le vote sur l'artlcle 6. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Ordnungsantrag Lombard! .... 23 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

Art 6 Abs. 1 Bst. g - Art 6 al. 1 Jet. g 

Le presldent (Cottier Anton, president): Nous opposons la 
minorlte et la majorlte. 

Beguelln Michel (S, VD): Juste une question. Vous dltes: 
«Nous opposons la mlnorite et la majorite.» Est-ce que c'est 
te projet du Conseil federal contre ia proposltlon de la com
misslon? 

Le presldent (Cottler Anton. president): A l'article 6 allnea 1er 
lettre g, II y a une minorlte Bierl; pour le reste, c'est la com
mlssion. Ensulte, on procedera alinea par alinea. - Je crols 
que les 46 membres du Conseil des Etats ont compris maln
tenant. 

Abstimmung - Vota 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 18 Stimmen 

Art. 6 Abs. 1 - M. 6 al. 1 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 1 0 Stimmen 

Art. 6Abs. 2-M. Bai. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
F0r den Antrag des Bundesrates .... 2 Stimmen 

Art. 6 Abs. 3-5 - Art 6 a/. 3-5 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Le Conseil federal 
renonce a sa propositlon. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon ta propositlon de Ja commission 

Art 10bls 

Langenberger Christiane (R, VD): Nous avons deja large
ment evoque le probleme du nombre de semaines: 18, 20, 
21. Pour ma part, j'al repete que j'etals favorable a ce que 
nous soyons attentifs aux besolns de l'economle, aux be
solns de formatlon de nos jeunes, a leur volonte et leur dls
ponlbilite a s'engager pour 18, 20, 21 semaines. Nous avons 
r13Qu diflerents courrlers, d'une part de la Conference suisse 
des dlrecteurs cantonaux de l'lnstructlon publlque, qui nous 
ont dit que, finalement, qu'II s'aglsse d'une duree de 18, 20 
ou 21 semalnes, cela poseralt de toute maniere des proble
mes au niveau de la formation. C'est la ralson pour laquetle 
l'ensemble de notre commlsslon a appuye la pmposltlon de 
minorlte Blerl de fractlonner l'ecole de recrues, comme cela 
est d'allleurs, sembleralt-11, deja posslble aujourd'hul. 
J'al ete, au debut, favorable a une duree de 18 semalnes, 
toujours pour aller a la rencontre de l'economle, des besolns 
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de formatlon de nos jeunes et de leur senslblllte a concen
trer au maxlmum ces semaines de formatlon. En revanche, 
j'al aussi ete sensible aux expllcatlons de M. Schmid, con
selller federal, quant a la necesslte de pouvolr former nos 
Jeunes ä la condulte. M. Bleri a parfaitement explique dans 
quels domalnes le falt de soutenlr la posltion du Conseil fe
deral pouvait faclllter la chose et permettre, dans· !es domai
nes oti nous avons de plus en plus besoln de speclalistes et 
d'une formation compllquee, d'arriver a une formatlon opti
male. 
C'est la raison pour laquelle J'accepte flnalement la proposl
tlon de mlnorlte Bier! qul prevolt une duree de 20 semalnes. 
Et c'est vralment avec toutes mes excuses a notre eher col
l~e que j'al apporte encore une petlte correctlon. II me 
semble que M. le conselller federal a dlt qu'II avalt besoin 
d'un maxlmum de flexlbillte. II a assure qu'II n'y aura pas de 
perte de temps. II a exprlme en commlsslon, et l'a repete 
hier encore, la volonte veritable d'une concentratlon au 
maxlmum pour que les soldats perdent le moins de temps 
posslble au cours de leur lnstructlon. En plus, nous avons, je 
le repete pour 1a troisleme fols, cet artlcle 149b qui me sem
ble avolr une grande lmportance dans le contrOle de l'efflca
clte de cette reforme «Armee XXI». 
J'al falt cette proposltlon de 20 semaines en lalssant au Con• 
seil federal un maxlmum de marge de manoeuvre, solt pour 
balsser le nombre des semalnes ou des Jours de servlce a 
l'ecole de recrues en fonctlon des dlsponibilltes, de la spe
clallsatlon, des connalssances de chacun, solt pour aller 
vers une augmentatlon si le besoln s'en falt sentir. Donc, 
c'est pratlquement la mOme proposltlon que celle de la ml
norlte Bieri, mals elle s'lnscrlt mleux dans une lol que nous 
voulons Otre une lol-cadre la plus ouverte possible. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Die Strategie des VBS in Bezug 
auf die Dauer der Rekrutenschule findet sich im Armeelelt
blld und nicht Im Gesetz, und sie geht von 21 Wochen aus. 
Mit einer gegenQber heute um sechs Wochen längeren AS 
will also das VBS das System verbessern, den Wehrwillen 
stärken, die Attraktivität der Armee erhöhen, mehr Sicherheit 
schaffen. Dazu muss Ich, Herr Bundesrat, wie schon gestern 
mit Goethe beginnen. Diesmal zitiere Ich aus dem «Faust», 
wo ein Satz helsst: «Die Botschaft hör' Ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube.» Mir fehlt der Glaube, dass Sie mit diesen 
21 Wochen ein Zlel erreichen können, dem wahrschein
lich eine Mehrheit der Jungen Leute nur mit grösster MQhe 
folgen kann. Ich möchte deshalb kurz zusammenfassen, 
weshalb Ich Sie bitte, einer Rekrutenschule mit einer Dauer 
von 18 Wochen zuzustimmen. 
1. Während 35 Jahren, nämlich von 1961 bis 1995, hat die 
Rekrutenschule 17 Wochen gedauert. Während des ganzen 
Kalten Krieges - In einer Zelt, als wir den Ungarn-Aufstand, 
die Okkupation der Tschechoslowakei und die Kuba-Krise 
hatten - war also Im Grunde genommen nie gewiss, ob die 
Armee nicht Ober Nacht einmal zum Einsatz kommen sollte. 
In dieser Zelt ist es immer gelungen, die Ausbildung in drei 
Stufen zu vermitteln, nämlich In einem ersten Tell In den mlll
tärlschen Formen, sodann In der Kampfausbildung des Ein
zelnen und in der Gruppe, und schllesslich noch Im Kampf 
der Gefechtsgruppe und Im Verband. Sogar zu Batalllons
Qbungen hat es In dieser Zelt allemal noch gereicht. Dieser 
Ausbildungsinhalt, den wir In den Rekrutenschulen vermit
teln mOssen, Ist in der «Armee 95» exakt derselbe geblie
ben. Wenn Sie sich ein Bild davon verschaffen wollen, 
empfehle Ich Ihnen, das Reglement «Grundschulung aller 
Truppengattungen» zur Hand zu nehmen. Es gibt eine erste 
Fassung aus den Sechzlgerjahren und eine zweite Fassung 
aus den Achtzigerjahren. Es sind die Inhalte, die man heute 
noch findet; es sind dieselben geblieben. Das Reglement 
«Grundschulung aller Truppengattungen» besagt, dass 
18 Wochen genOgen. Man kann fOnf Wochen Grundausbil
dung betreiben, acht Wochen Funktlonsausblldung, und 
dann reicht es sogar noch fOr fünf Wochen Verbandsausbil
dung. Auch In der Waffen- und Gefechtstechnologle hat sich 
In den letzten sechs Jahren, seit «Armee 95», nicht viel ver
ändert. Die Gefechtstechnlk Ist exakt dieselbe. 

2. Die Armee entwickelt und beschafft laufend neue Geräte 
und neue Methoden zur Ausbildung. Das schlagendste Bei
spiel dafOr Ist der Simulator. Der Simulator spart Zelt, indem 
man eben weitgehend auf Zelt raubende Verschiebungen 
verzichten kann, und er spart Munition, weil er Ja in der Re
gel eine automatische Trefferanzeige hat Diese gewonnene 
Zelt kann man eben trotzdem für den scharfen Schuss ver
wenden, und fOr den scharfen Schuss bleibt allemal genü
gend Zelt. Das Komplizierte am Simulator Ist aber nicht 
dessen Bedienung. Es wird uns immer suggeriert, alles 
werde kompliziert und technologlsiert. Das Kompllzlerte ist 
der Unterhalt. Der Mann, der am Slmulator schlesst, hat mit 
dem Unterhalt nichts zu tun. Dafür holt man die Firma, die 
das Gerät hergestellt hat. Dank solcher verbesserter Ausbil• 
dungsmittel kann eben auch die Ausbildungszeit kurz gehal
ten werden. 
Dabei darf Ich In Erinnerung rufen, dass die AS-Kompanie 
eben kein Kampfverband ist und es auch in Zukunft nie sein 
wird. Das ist vielmehr ein reiner Ausbildungsverband. Die 
Wehrleute, die die AS absolviert haben, werden erst nach 
dieser Grundausbildung in ihre definitiven Einheiten und 
damit auch In die WK-Verbände eingeteilt. Dort kann und 
muss man dann die Verbandsausbildung besonders pflegen. 
Es gibt deshalb auch Schulkommandanten und aktive Divi
sionskommandanten, die sagen, es genüge Ihnen, wenn 
man Ihnen die Leute fOr 18 Wochen gebe, sie würden sie 
wie frQher zu guten Soldaten ausbilden. Das sind Leute aus 
Ihrem Departement, Herr Bundesrat Schmid, die Ich in die
ser Sache befragen konnte. 
3. Die Einpassung Ins Berufsleben: Ich gebe zu, dass es In 
den allermelsten Fällen kein grosses Problem sein wird, ob 
die AS jetzt 18, 20. 21 oder gar 24 Wochan - wie das im ers
ten Entwurf des Armeeleitblldes vorgesehen war - dauert. 
Alle diese Zeitspannen sind vertreten worden. Wichtig 
scheint mir, dass wir die Studierenden bzw. die Maturanden 
an Bord nehmen können und dass diese dann Ihren Militär
dienst möglichst ohne Studienunterbruch Innerhalb eines 
Jahres leisten können. Welt Ober zehn Prozent der Wehr
pflichtigen sind nämlich Absolventen von Mittelschulen. Die 
MIiiz Ist auf dieses Potenzial sehr stark angewiesen. Das 
muss Ich Ihnen nicht näher erläutern. 
Dabei ergeben sich nun neue Entwicklungen - das ist zu er
wähnen. Das hängt mit der ElnfOhrung des so genannten 
Bologna-Modells zusammen. Dieses sieht unter anderem 
vor, dass man zu Beginn eines Studiums ein so genanntes 
Assessment-Jahr einschiebt. Den Dienstpflichtigen muss 
man deshalb kQnftlg eigentlich dringend empfehlen, sie soll
ten Ihre RS vor dem Studienbeginn absolvieren, also sofort 
nach der Maturität. Wenn das nicht möglich Ist, sollten sie 
die AS In das zweite oder ein späteres Studienjahr einschie
ben. Insofern gibt es In diesem Jahr weder 18 noch 20, noch 
21 Wochen. 
Die AS-Dauer ist aber fOr alle diejenigen Studenten, die spä
ter eine Karriere als Millzofflzlere oder als Unteroffiziere In 
Erwägung ziehen, eben doch wichtig. Denn sie müssen Ja 
abverdienen, und die Dauer dieses Abverdlenens kann man 
nicht losgelöst von der AS-Dauer sehen. Heute «schlei
chen» sich - das wissen wir alle - etwa ein Drittel bis fast die 
Hälfte der Studierenden, je nach Waffengattung, aus der Ar
mee heraus. Das widerspricht der Wehrgerechtigkeit. Die
ses Phänomen müssen wir losgelöst von der Dauer der 
Rekrutenschule ganz ernsthaft an die Hand nehmen. Ob 
man hier mit einer Verlängerung des Grunddienstes um 
sechs Wochen am richtigen Ort ansetzt, bezweifle ich aller
dlngs. Aus meiner Sicht Ist das Problem so ernsthaft, dass 
es zuerst angeschaut werden muss. Wenn die Leute der Ar
mee davonlaufen, dann haben wir bald nichts mehr auszubil
den. Ich frage mich, ob es gescheit Ist, wenn Jemand, der zu 
schnell In eine Kurve fährt, noch aufs Gas drllckt. 
4. Die Mlllzkader: Die Ausbildung sollte In der AS zu einem 
grossen Tell durch «Mlllzler» erfolgen; das wurde heute auch 
so gesagt. Aber man kann Im Theorlesaal keine Führungs
erfahrung erwerben. Man muss deshalb das Gesamtsystem 
so ausgestalten und darauf Bedacht nehmen, dass die Ge
samtzeltbelastung fOr diejenigen, welche als Kader dienen, 
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erträglich bleibt Je länger die Grundausbildung dauert, 
desto weniger Mllizkader sind dazu bereit, und desto mehr 
ProflS braucht es dann. Diese haben wir Ja noch nicht, wie 
wir gestern gehört haben. Es steht noch keineswegs fest, ob 
es Oberhaupt Je gelingen wird, Hunderte von Berufsleuten zu 
rekrutieren. Ausländische Erfahrungen, namentlich in Spa
nien und Frankreich, stimmen da eher skaptisch, besonders 
dort, wo man Jetzt auch Profiarmeen auf die Beine stellen 
wlll. 
5. Die Kosten: Natürlich darf der Faktor Kosten für eine gute 
und angemessene Ausbildung nicht ausschlaggebend sein; 
das möchte Ich betonen. Aber nach meiner Rechnung kostet 
eine Woche RS etwa 35 MIiiionen Franken. Eine um drei 
Wochen verlängerte RS verursacht zunächst einfach einmal 
mehr als 100 MIiiionen Franken an Fixkosten. Deshalb kann 
man zumindest sagen, dass eine RS von 18 Wochen billiger 
Ist als eine RS von 21 Wochen. 
6. Das Bedürfnis der Wirtschaft: Es gibt zweifellos nicht eine 
einhellige Meinung zu den Bedürfnissen der Wirtschaft. Vie
les hängt von den Chefs ab, vieles hängt von den Inhabern 
der Firmen - das Ist klar - und auch von deren Haltung zum 
Militär ab. Immerhin hat sich Economiesulsse, also der Ver
band der Schweizer Unternehmen, Im Positionspapier vom 
27. Juni 2000 zur «Armee XXI» dazu geäussert und gesagt, 
die Dienstzelten seien so kurz als möglich zu halten. Ge
meinsam mit dem Schweizerischen Gewerbeverband hielt 
er Jetzt kürzlich, am 5. Februar 2002, ausdrücklich fest, dass 
18 Wochen nach Auffassung der Wirtschaft genügen müs
sen. 
Man kann deshalb als Faustregel sagen: Ein Militärdienst 
darf keinen Tag länger dauern, als es nötig Ist. Die Bereit
schaft der Wirtschaft, Kader zur Verfügung zu stellen, 
wächst mit der FOhrungskompetenz, die diese erwerben 
können. Diesen Zusammenhang hat übrigens das VBS 
längstens und richtig erkannt. Es finden permanente Kon
takte mit der Wirtschaft statt. Aber Jetzt muss man auch die 
Schlussfolgerung ziehen. Man darf nicht die Dienstzelten 
verlängern, wenn die Wirtschaft Ihrerseits zum Schluss 
kommt, man solle sie verwesentllchen. 
7. Die gesellschaftliche Akzeptanz. Wie wollen Sie das den 
heute 18-, 19-jährlgen Leuten erklären: Die mllltärlsche Be
drohung hat abgenommen - das steht übrigens auch im 
Sicherheitspolitischen Bericht -, die Berliner Mauer Ist gefal
len. In Europa gibt es auf absehbare Zelt keine bewaffnete 
Auseinandersetzung, In den nächsten Jahren dominieren 
hingegen andere Gefahren. Aber wir müssen die RS von 
heute 15 Wochen um 6 Wochen auf 21 Wochen verlängern. 
Das wird nicht leicht sein. Wenn die jungen Leute das nicht 
begreifen, wenn sie keinen Sinn sehen und wenn das nicht 
elnleuchtend dargelegt werden kann, dann riskieren wir, 
dass die Zahl derer nur noch ansteigt, die sich offiziell oder 
«blau» - wie man sagt- aus dem System verabschieden. 
Es Ist auch nicht leicht, wenn wir es mit dem Ausland verglei
chen. Ich habe diese Vergleiche gemacht, und ich habe zum 
Tell etwas andere Daten, als man sie beim VBS hat. Ich 
habe sie Im Internet recherchiert und sie In telefonischen 
Kontakten mit Nachbarländern erhalten. Dabei hat sich ge
zeigt - wir würden bei 18 Wochen RS und sechs WK a drei 
Wochen eine schweizerische Normaldienstzelt von 36 Wo
chen einführen, das sind neun Monate -: In dar deutschen 
Bundeswehr Ist abenfalls ein neunmonatlger Wehrdienst zu 
leisten, und In Osterreich gelingt es sogar mit acht Monaten 
Präsenzdienstzelt, wobei die Wehrpflicht in Österreich im Al
ter von 50 Jahren endet. Diese Auskunft stammt aus dem 
österreichischen Verteidigungsdepartement; Sie können sie 
im Internet abrufen. Das, was die Deutschen und die Oster
reicher können, können wir auch. 
8. Zur Entscheidflndung: Wer das Leitbild zur «Armee XXI» 
In Ruhe durchliest, dem wird diese - Ich würde sagen - re
fermprägende oder vielleicht sogar reformentscheidende 
AS-Dauer Irgendwie nicht einsichtig. Sie hat nicht das Relief, 
das sie In der Kommissionssitzung durch das VBS bekom
men hat. Aber seit dem Bekanntwerden dieses Antrages auf 
18 Wochen wurden wir von Gegenbeweisdokumenten gera
dezu überflutet; sie hatten zum Tell sogar einen drohenden 
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Unterton. Dieses Vorgehen fand Ich etwas nötigend. Ich 
habe Immer etwas MOhe, wenn sich jemand besonders in• 
tenslv fOr etwas einsetzt. Es ist wie bei Leuten, die in den 
Keller hinuntergehen und pfeifen mOssen, weil sie Angst ha
ben; es steckt Irgendetwas dahinter . 
Zur Frage der Alternativen und Varianten habe ich mich 
beim Eintreten bereits geäussert. Ich bin der Überzeugung, 
dass - wie Immer wir uns heute entscheiden - diese Diskus
sion nicht zu Ende sein wird. Ich bin aber ebenso Oberzeugt, 
dass wir als Erstrat Jetzt heute mal den sicheren Weg gehen 
sollten; das sind 18 Wochen. Das VBS kann denn die Frage 
der Dienstdauer und der Differenzierungen nochmals auf
nehmen. Mein Antrag sieht dies nämlich auch vor, indem der 
zweite Satz lautet: «Der Bundesrat bestimmt die Ausnah
men.» Er kann diesen Dingen nochmals nachgehen. Nach
dem wir heute schon ein oder zwei bedeutende Unter• 
schiede zur Vorlage und damit Pendenzen fOr den Zweitrat 
geschaffen haben, bin Ich der Meinung, dass das auch dort 
noch einmal zum Thema gemacht werden muss. Die jungen 
Leute werden nämlich sehr genau verfolgen, mit welchen Ar
gumenten wir sie wie lange unter die Fahnen rufen wollen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Le presldent (Cottier Anton, president): Le premier vice
presldent va me relayer malntenant, etant donne que les an
ciens presidents des deux Chambres se reunlssent. 

Berger Mlchele (R, NE): Je vais aussi plalder la cause des 
etudiants, mais pas dans le mime sens que l'a falt M. Bieri 
parce qu'li l'a fait sous l'angle des directeurs de l'lnstructlon 
publlque. Je vais prendre davantage la clefense des etu
diants en vous rappelant qu"un jeune qui vient d'obtenir sa 
maturlte a le choix, sott de commencer son ecole de recrues 
a la suite de ses examens, solt de la retarder d'une annee 
parce qu'II a envle, apres toutes ces annees d'etudes, de 
faire un voyage ou encore parce qu'II a envie de trouver un 
travall remunere, souvent pour alder ses parents a flnancer 
ses futures etudes. 
SI l'etudiant commence son ecole de recrues des sa for
mation gymnasiale achevee, II la flnlra, avec le modele de 
20 semalnes qui nous est presente, peu avant Noäl et aura 
donc perdu 9 des 14 semalnes du semestre d'hlver. II est 
donc exclu pour lui de s'lnscrlre au semestra d'ete et, s'II ne 
souhalte pas continuer sa formatlon milltalre, II aura perdu 
une annee cfuniversite ou de HES. 11 lul reste donc la possl
bllite de sclnder sa formation en deux modules. Mais a mon 
avls, c'est un voeu pleux. Solt l'etudlant est tres motlve a 
conclller une carrlere mllitalre avec ses etudes et II souhaite 
faire son ecole de recrues en un bloc, solt II n'est pas motlve 
et ce n'est en tout cas pas dans ce cas-lä qu'il va consacrer 
deux etes pour faire son ecole de recrues, et encore molns 
deux, trols, volre quatre etes pour sa formation militalre su
perleure. Souvent, entre les perlodes mllitaires, II y a les 
examens et, entre ceux-cl, l'etudiant a encore envie de faire 
autre chose. Je constate aussi que la posslblllte de sclnder 
l'ecole de recrues exlste deja aujourd'hui, mals eile est fort 
peu pratlquee et demandee. 
Aujourd'hui encore, l'etudlant a le choix de concilier une car
riere mllltalre et des etudes ou considerer uniquement sa 
formatlon universltalre, avec la moblllte qui lul est offerte de 
faire des etudes a l'etranger. A ce moment, cela devlent plus 
dlfflclle de concllier avancee mllltalre et organlsatlon de ses 
etudes. 
La raison pour laquelle le Conseil fMeral tlent a 1a formatlon 
longue, si j'al bien comprls, c'est pour que la formatlon das 
soldats solt mellleure. Est-ce que l'armee en sera aussi effi
cace? 
A mon avls, II feut davantage professionnallser l'armee, 
comme le veut cfailleurs la lol, et garder une ecole de re
crues de 18 semalnes. Mals II est important aussl que les 
gymnases et les universites se mettent d'accord pour que 
les etudlants pulssent faire leur ecole de recrues apres 1a 
maturlte, c'est-a-dlre qu'elles s'organisent pour que les etu
dlants arrlvent a rater le moins de cours posslble en entrant 
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a l'unlverslte. C'est ce que la reforme des universlt~ pro
pose aujourd'hul, pulsqu'elle souhalte avolr un semestre 
d'ete de 14 semaines, un semestre d'hlver de 14 semalnes 
et une pause de 18 semaines l'ete, ce qul permettralt alors 
de faire son ecole de recrues d'un seul bloc. 
A mon avis, c'est la seule faQOn d'lnciter les etudlants a s'in
vestir dans la tormatlon milltalre sans leur imposer trop de 
sacrlflces et sans rallonger leurs etudes. car II taut savoir 
qu'aujourd'hul, la tendance est justement a raccourcir et a 
harmonlser les etudes avec les pays qul nous entourent. De 
plus, Je ne souhalte pas que ces Jeunes qui essalent de con
clller le servlce mllltalre avec la tormatlon unlversltaire solent 
detavorises en perdant une annee d'universlte par rapport a 
ceux qul ne sont pas astrelnts au service mllltaire. 
J'aJoute encore que les rlsques d'un service mllltalre trop 
long pour les etudlants est aussi celui de volr davantage de 
Jeunes qul tenteront de se soustralre ou d'echapper a leur 
obllgatlon mllltalre. Or Je suls convalncue que l'armee a tout 
avantage a ne pas prendre ce rlsque. II est donc lmportant 
pour elle aussi d'avolr des etudlants dans ses rangs. 
Je vous demande donc de voter la proposltion de la majo
rlte qul preconlse que l'ecole de recrues puisse se faire en 
18 semalnes. 

Laurl Hans r,J. BE): Kollege Peter Blerl hat gestern und 
heute erneut eindringlich darauf hingewiesen, dass es bei 
unseren Vorlagen um ein Ganzes gehe, aus dem nicht ohne 
Schaden einzelne, konzeptionell wichtige Teile herausgebro
chen werden könnten. Ich unterstotze dieses Votum und die 
sich daraus ergebende Schlussfolgerung zugunsten einer 
AS-Dauer von 20 Wochen, also gemäss dem Antrag der 
Minderheit In der Tat hängt an dieser AS-Dauer mehr als 
nur die Frage von einer oder zwei Wochen; es geht um eine 
Art Systementscheid. 
Zur Begründung möchte Ich vier Argumente anführen: 
t. Der Bestand der heutigen Armee wird jetzt zu Recht stark 
verkleinert. Eine kleinere Armee bei gleich bleibendem Ver
fassungsauftrag bedeutet aber ganz automatisch eine ver• 
änderte Aufgabenverteilung auf die militärischen Formatio
nen, nämlich mehr Aufgaben fOr den einzelnen Verband und 
somit auch fOr den Angehörigen der Armee. Dies führt zur 
Muitlfunktlonalltät Ein Beispiel dafQr gibt die Infanterie her: 
Die «Armee 95» - oder auch frühere Konzepte - kennt die 
Unterteilung in Schutz• und Kampfinfanterie. Ein kleinerer 
Bestand der Armee lässt diese Unterteilung nicht mehr zu. 
Ein lnfanterleverband der neuen Armee muss beide Funktio
nen erfQllen - und somit auch der Füsilier in diesem lnfante
rieverband. Diese Ausblldung Ist solide nur In der Grundaus
bildung zu vermitteln. Nicht zu vernachlässigen Ist auch die 
Tatsache, dass die Ausbildung an modernen Waffensyste
men und Geräten anspruchsvoller geworden ist. Gestern ha
ben wir das hier gehört: Die Mlllztaugllchkeit der Ausrüstung 
ist sinkend. Deshalb bin Ich überzeugt. dass 20 Wochen als 
Minimum nötig sind. Es gehört zu unseren Erfahrungen, 
dass nicht nachgeholt werden kann, was In der Rekruten
schule verpasst wurde. Kaum etwas Ist fOr das Kader ent
mutigender, als sich In den Wiederholungskursen Immer 
wieder mit grundlegenden Ausblldungsfragen aus der Re
krutenschule auseinander setzen zu müssen. Es wäre ein 
wesentlicher Fehler, diese Wechselwirkung zwischen Ausbil
dung und Engagement der Kader In den Militärdiensten auf 
die leichte Schulter zu nehmen. 
2. Für zivile Kader Hegt der grösste Mehrwert das Mllltär
dlenstes In der in Jungen Jahren gewonnenen FOhrungser
fahrung In der Armee. Wer mit 21 Jahren unter schwierigen 
Verhältnissen Führungserfahrung sammeln kann. verfügt 
Ober einen Wettbewerbsvorteil Im zivilen Umfeld. Das muss 
der Wirtschaft auch gesagt werden. 
Abverdienende zivile Kader wollen primär Führungserfah
rung sammeln und nicht als Ausbildner In der Grundausbil
dung der Rekrutenschule tätig sein. Die Grundausbildung 
soll neu zu Recht durch professionelle Ausbildner übernom
men werden. Dies führt fOr die Mlllzkader zum Abverdienen 
während der Verbandsausbildung, und dadurch kommen der 

abverdienende Unteroffizier, Zugfahrer und Einheitskom
mandant in die Lage, beim Führen ihres Verbandes eben 
diese sehr wertvolle Erfahrung zu erwerben und sich Sozial
kompetenz anzueignen. Diese Erfahrung ist es - das muss 
Ich Herrn Merz sagen -, die unsere jungen Kader an der 
Weiterausbildung fasziniert. Wir sollten uns hüten, hier Ver
schiebungen zulasten dieser Führungserfahrung zuzulas
sen, denn das wäre die Konsequenz. 
3. Das zivile wie das militärische Umfeld fOr die Ausbildung 
der Rekruten und der Kader hat sich In den letzten Jahren 
tatsächlich drastisch gewandelt. Auflagen das Umweltschut
zes wie Anforderungen an die Sicherheit wurden verschärft 
Andererseits haben sich die gesellschaftlichen Gegebenhei• 
ten fOr die RS stark verändert. Stichworte dazu: zivile Fünf
tagewoche, Komfort Im zivilen Leben. Dadurch kann nicht 
mehr die gleiche Ausblldungslntensltät gefordert werden wie 
z. B. In der siebzehnwöchlgen RS der «Armee 61 » - das 
sage Ich vor allem an die Adresse von Kollege Merz. Es Ist 
aus meiner Sicht völlig verfahlt, solche Vergleiche anstellen 
zu wollen. Dies müssen wir akzeptieren. Aus eigener Erfah
rung muss Ich erklären, dass es sinnlos ist, mit den heutigen 
jungen Menschen im heutigen Umfeld an den heutigen, 
komplexen Geräten Im früheren Rhythmus ausbilden zu wol
len. Wenn das aber so Ist, dann kommen wir ohne eine ge
n!lgend lange Grundausbildungsperiode nicht aus. 
4. In der Rekrutenschule muss In der Verbandsausbildung 
die Stufe Kompanie geschult werden, um dann Im WK die 
nächsthöheren Stufen - Bataillon, Brigade - schulen zu kön
nen. Erfahrungen aus der «Armee 95» mit 15 Wochen RS 
zeigen In aller Schärfe, dass wir de facto auch Im WK die 
Stufe Kompanie nie überschreiten können. Das Ist eine Tat
sache, und das Ist eigentlich deprimierend, wenn wir uns 
daranmachen, eine Armee zu konzipieren, die genügen soll. 
Dies hat dazu geführt, dass nicht nur Batalllons- und Regi
mentskommandanten der MIiiz nie eine Bataillonsübung ge
führt haben - selbst lnstruktlonsofflzlere haben diese Erfah
rung nicht und sind demnach nicht In der Lage, derartige 
Übungen anzulegen und zu leiten. 
Mit anderen Worten: Wenn In unserer Armee das Wissen 
zur Führung der Stufe Bataillon und Brigade selbst beim Be
rufspersonal verloren geht, werden wir nur schwerlich In der 
Lage sein, bei erhöhter Gefahr unser Konzept des Aufwuch
ses umzusetzen, weil ganz einfach die Voraussetzungen 
dazu fehlen werden. 
Kollege Merz, es geht nicht um die Schulung dieses Ausbil
dungsverbandes, sondern darum, das Wissen In der Füh
rung eines derartigen Verbandes Individuell beim Einzelnen 
zu fördern. Um dieses Manko zu verhindern, Ist die Ausbil
dungskette «Rekrutenschule: Übungen Im Kompaniever
band; WK: Übungen Stute Bataillon und Brigade» unabding
bar. Damit dies wiederum elnlgermassen machbar Ist, hat 
die RS fQr Waffengattungen mit dieser Verbandsschulung -
das Ist wichtig, Ich komme ganz kurz darauf zurück - 20 Wo
chen zu dauern. So gesehen geht es eben um eine System
frage. 
Nun kommen noch die Einwände aus der Wirtschaft - Eco
nomiesulsse, Gewerbeverband; das haben wir gehört. Ich 
möchte diese Argumentation In der Tat ernst nehmen, aber 
es geht bei der Armee auch um einen Wert von grosser 
Bedeutung, nämlich um eine glaubwQrdlge Armee auf redu
zierter Basis - aber Immerhin. Machen wir hier zu starke Ab
striche, so ebnen wir den Weg, dass sich die Armee Ober 
Ihre sinkende Glaubwürdigkeit mit der Zelt leider selbst In 
Misskredit bringt. 
Wichtig ist fQr mich In diesem Zusammenhang - auch wenn 
Ich Jetzt noch kurz auf die Studierenden zu sprechen 
komme-. dass die Rekrutenschule in zwei Teilen absolviert 
werden kann. Artikel 10bls Absatz 2 bleibt Ja bestehen, das 
Ist das Ventil. Weiter Ist tar mich In diesem ZUsammenhang 
von entscheidender Bedeutung, dass die Minderheit In Ih
rem Antrag zu Absatz 1 klar sagt, dass eine Rekrutenschule 
kürzer sein kann - nämlich dort, wo das Bedürfnis nach ei
ner Länge von 20 Wochen nicht besteht - und dass wir 
diese Kompetenz dem Bundesrat In die Hände legen. 
Schllessllch gehe Ich auch davon aus, dass das Departe-
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ment ein ausgebautes, seriöses Berichtswesen an die Hand 
nehmen wird und dass es, wenn es sieht, dass diese 20 Wo
chen nicht nötig wären - was ich mir allerdings nur schwer
lich vorstellen kann -, auf diesen Entscheid zurQckkommt. 
Hier müssen wir die Handlungsfreiheit in die Hände des 
Bundesrates und des VBS legen, damit sie sich entspre
chend anpassen können. Entscheidend ist aber, dass dies 
auf der Basis von 20 Wochen und nicht darunter geschieht. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. 

David Eugen (C, SG): Ich glaube, wir befinden uns In dieser 
Beratung einmal mehr auf dem operativen Feld, das helsst, 
wir fällen Entscheide, die eigentlich die FOhrungsstruktur 
und die politische Führungsstruktur der Armee, also der zu
ständige Bundesrat und der Gesamtbundesrat, fällen müss
ten. Es geht nämlich darum, wie viel Grundausbildung wir 
brauchen, um einen Soldaten so auszubilden, dass er nach
her den Anforderungen genügt. Mir fällt bei den Kommis
sionsberatungen einfach auf, dass hier eine gewisse Belie
bigkeit eingetreten Ist Zuerst Ist man von 24 Wochen 
ausgegangen, dann kam man auf 21 Wochen, nachher auf 
20 und 18 Wochen, zuerst mit sieben und dann mit sechs 
WK. 
Ich habe etwas Zweifel, ob wir uns bei der Beratung dieses 
Punktes genügend überlegt haben, welche Konsequenzen 
damit verbunden sind. ich glaube nicht, dass wir das einfach 
Im Sinne des Ermessens oder der Beliebigkeit entscheiden 
dOrfen. Wenn wir den Entscheid als Gesetzgeber treffen 
müssen, weil das In dieser Verordnung so vorgesehen ist 
und wir die Delegation so vorgenommen haben, dann Ist es 
sicher wichtig, dass wir uns die Kriterien dafQr vor Augen 
halten, und da höre Ich unterschiedliche Kriterien: Die einen 
sagen, dass die Wirtschaft wichtig sei, die anderen sagen, 
es sei wichtig, was die Studenten denken. 
Mir Ist wichtig - das muss ich Ihnen ganz klar sagen -, dass 
wir eine Ausbildung haben, die die Qualität der Mlllzarmee 
garantiert Das Ist fQr mich einfach das wichtigste Kriterium, 
und die anderen Kriterien kommen bei mir nachher. Ich mag 
den Studenten gönnen, dass sie ihre Studien optimieren 
können. Ich war auch Student; ich habe insgesamt 62 Wo
chen Dienst gemacht und bin auch Irgendwann einmal Jurist 
geworden, vielleicht mit einer gewissen Verzögerung, aber 
mit einer relativ geringen. Wir haben das prästlert, und es 
hat uns wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ich glaube, 
den Streit um die Anzahl Wochen können wir nicht an die
sem Kriterium der Studentenausbildung festmachen. 
Was die Wirtschaft angeht, finde Ich, dass das öffentliche In
teresse, ein funktionierendes Instrument zu haben, entschei
dend Ist Die Wirtschaft gewinnt mit diesem neuen System 
grosse Vorteile, Indem die Armeeangehörigen in den späte
ren Jahren, wenn sie zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, ge
genüber heute nur noch sehr selten aus dem Wirtschafts
leben herausgeholt werden. 
Also geht es darum: Ist die Qualität gesichert? Wenn Ich 
diese Frage beantworten muss, dann stOtze Ich mich wirk
lich auf die Fachleute ab, z. B. auf den Bundesrat, der sagt: 
Es gibt technologisch bedingt eine untere Schwelle; es gibt 
von der Verbendstahrung her gesehen eine untere Schwelle, 
die wir nicht unterschreiten dürfen. Ich bin auch überzeugt: 
Es gibt fQr das Milfzsystem eine untere Schwelle. Wir ma
chen dieses Mlllzsystem kaputt, wenn wir es zulassen, dass 
es nicht mit hinreichend überzeugender Qualität verbunden 
ist Wenn das MIiitär nur noch ein Hobbybetrieb wird, den 
man nicht mehr ernst nehmen muss, dann geht das Millz
system wirklich kaputt. Daher Ist es ror mich ein ganz ent
scheidender Punkt, dass die Qualität der Grundausbildung 
nicht angetastet werden darf. 
Wenn Ich mir noch weitere HIife hole, um diese Frage zu ent• 
scheiden, dann muss Ich einfach sagen: Es gibt kein Land 
auf der Welt, das meint, es komme mit einer so geringen 
Grundausbildung aus wie wir - es gibt keln solches Land. 
Insbesondere auch unsere Nachbarländer Deutschland und 
Osterreich, die hier angeführt wurden, haben vlel längere 
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Grundausblldungsdlenstzelten. Wir stehen mit unserer Mei
nung, wir könnten diese Dauer so weit herunternehmen, wie 
das die Mehrheit beantragt, alleine da. 
Wenn wir diese Aspekte und diese Kriterien betrachten, 
müssen wir der Minderheit Bieri folgen. Ich möchte dem 
Bundesrat noch zuhören, aber Ich nehme an, dass er auch 
die Auffassung vertritt, dass diese Ausbildungsdauer das 
Minimum ist, das fQr die Aufrechterhaltung der Qualität der 
Millzarmee vorgesehen werden muss. Ich bitte Sie, sich die
ser Auffassung anzuschliessen. Sie ändern damit gar nichts 
an der Dauer der Wehrpflicht; sie bleibt gleich. Die zentrale 
Frage für den Soldaten, der Wehrdienst leistet, lautet Wie 
lange muss ich insgesamt Dienst leisten? Aber In der Frage, 
wie diese Dienstleistung absolviert werden soll, muss die 
Öffentlichkeit Prioritäten setzen, damit das Instrument nach
her funktioniert. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit Bier! zu folgen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich meine, ein zentraler Aus
gangspunkt sei unsere gemeinsame Sorge um die Kader
ausblldung. Davon gehe Ich aus, und da kann Ich mich den 
Ausführungen von Herrn Lauri in weiten Teilen anschllessen. 
Es wäre vermessen, wenn Ich als Nichtkommissionsmitglied 
nach Ihren langen Debatten In der Kommission und Ihrer 
gründlichen Arbeit einfach eine andere Meinung vertreten 
würde. Aber es wäre nicht ehrlich, wenn Ich meine Beden
ken nicht auf den Tisch legen WOrde, die Ich In den letzten 
Monaten - nicht nur Wochen - einfach Immer intensiver be
kommen habe. 
Ich habe den gleichen Ausgangspunkt wie Herr Kollege 
David, die Qualität der AuftragserfOllung. Dazu, möchte Ich 
noch meinen, hätten Sie auf gleicher Ebene wahrscheinlich 
auch noch die Mlllztauglichkeit anführen können. Aufgrund 
all dieser vielen Gespräche - und nicht einfach aufgrund der 
vielen Jahre, die Ich selber im ccTenue grOn• verlebt habe -
muss dieser Gesichtspunkt der Kaderausblldung unterstri
chen werden. Sie Ist heute miserabel - sie Ist heute misera
bel! Das sage ich auch aufgrund vieler Gespräche mit 
aktiven Kommandanten, die ich in den letzten Monaten ge
führt habe. Die Kader gewinnen wir nur, wenn wir sie so gut 
ausbilden, wie sie das heute in der Wirtschaft und im Privat• 
leben erleben. Nur das Ist der Schlüssel zur Wehrbereit
schaft, die Im Vordergrund steht. Die Kaderausblldung Ist ein 
Problem der Elnzelausbildung. Es geht nicht um eine Frage 
des Verbandes, In dem man Dienst leistet - es Ist ein Pro
blem der Einzelausbildung. Diese Einzelausbildung Ist nur in 
der Rekrutenschule und nicht im Wiederholungskurs lelst
bar: Es stimmt einfach nicht, es Ist sachlich nicht richtig - da
von bin ich voll Oberzeugt -, wenn man sagt, das sei In 
militärischen Wiederholungskursen nachholbar. Da Ist es, 
wenn man den Ablauf studiert und den Rhythmus zwischen 
Schule und Übung zur Kenntnis nimmt - vom Rekruten Ober 
den Unteroffizier und Offizier bis hin zum Kommandanten of
fenbar fast nicht anders als In der AS machbar. Das habe Ich 
mir sagen lassen. Dahinter steht dann schllessllch auch 
noch die mllltärpolltlsche Bedeutung dieser Kaderausbll· 
dung. Ich meine, wir gefährdeten sonst die Miliz, die Bereit
schaft und die Vorwarnzelt: Je schlechter unsere Kader 
ausgebildet sind, desto frOher massen wir unsere Armee 
aufbieten, wenn es notwendig wird. Schlecht ausgebildete 
Kader sind auch In der Wirtschaft schlecht zu gebrauchen. 
Es geht militärpolitisch letztlich dann um die Handlungsfä
higkeit. Ich fürchte, dass eine Armee, die nicht topausgebil· 
det und topmotlvlert ist, frOher dazu neigt, HIife im Ausland 
zu suchen. Dagegen wehre Ich mich. 
All diese Argumente sind nicht als eindeutig schwarz oder 
welss zu beurteilen. Da bleibt ein gewisser Spielraum. Ich 
kann auch nicht sagen, was Jetzt endgültig richtig oder falsch 
ist. Aber wenn wir nicht ganz sicher sind, dann müssen wir 
nach dem Vorschlag von Kollege Merz wenigstens den si
cheren Weg suchen. Da neige ich dazu, dass wir uns Im Mo
ment für den Minderheitsantrag Bier! entscheiden. 
Wir haben heute beschlossen, dass die Bundesversamm
lung die Länge der Rekrutenschule bestimmt. Ich sehe die 
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Bundesversammlung kaum In der Lage, eile Rekrutenschule 
zu verlängern; es gllt das, was wir heute festlegen. Ich sehe 
auch den Nationalrat kaum dazu In der Lage, einen längeren 
Dienst zu verordnen, als wir heute anordnen. Wenn Sie in 
unserem Zweikammersystem wirklich die Chance einer Dis
kussion Ober diese 20 Wochen wollen, dann mossen Sie 
heute fOr den Minderheitsantrag Bier! stimmen, sonst findet 
diese Diskussion nicht mehr statt. Dann haben wir in unse
rem Zweikammersystem Irgendetwas falsch gemacht. Ich 
meine, das Ist entscheidend - dann hätten wir am Schluss 
eine «Armee 95 light„ beschlossen, das wäre ganz schlecht. 
Noch einmal: Ich neige zur Auffassung, dass wir eine 
Chance zu besseren Kadern gewinnen, und ein besseres 
Kader Ist die bessere Chance fOr die Armee. Unsere Leute 
erwarten das. Wir verlangen von diesen Leuten, dass sie im 
besten Alter beste Jahre opfern. Wir verlangen von diesen 
Leuten, dass sie letztlich bereit sind, fOr das Land Ihr Leben 
zu opfern. Da massen wir Ihnen wenigstens das Beste an 
Ausbildung anbieten. 
Darum neige Ich dazu, dass wir dem Minderheitsantrag Bleri 
folgen sollten; er lässt alle Diskussionen offen. 

Beerll Christine (R, BE): Sie wissen es, ich komme aus 
dem BIidungsbereich, ich bin an einer Fachhochschule tätig. 
Ich möchte nur ein Element aus dem Bildungsbereich ein
bringen. Wir hören heute ohne Zweifel viele Klagen Ober 
das, was In den Rekrutenschulen passiert. Wir haben Kon
takte mit jungen Leuten, die uns sagen, sie wOrden sich al
lenfalls langweilen, es sei nach einigen Wochen schon nicht 
mehr sehr Interessant Es gibt hier Dinge zu verbessern, das 
Ist völlig klar; aber Ich glaube, es ist absolut wesentlich, dass 
wir von der Zielsetzung ausgehen. Hier Im MIiitär Ist die Ziel
setzung, dass wir eine gute AusbHdung gewährleisten, damit 
wir Leute In dieser Mlllzarmee haben, die Ihre Aufgabe erlOl
len können. Ich werde das nun einmal anwenden auf die 
Ausbildung der technischen Fachhochschule. 
Wenn Ich mir das Ziel setze, dass Ich optimal ausgebildete 
Ingenieure auf den Markt bringen will, und wenn Ich dann 
Klagen höre, dass man sich langweile und dass die Ausbil
dung nicht gut sei, dann kann ich Ja wohl nicht so reagieren, 
dass Ich die Ausbildung verkOrze, sondern ich muss die 
Qualität verbessern. Das Ist Ja das Ziel dieses Projektes. 
Deshalb ändern wir ja diese Armee, deshalb sprechen wir Ja 
von einer «Armee XXI», weil wir eben ganz klar die Qualität 
der Ausbildung verbessern wollen, weil es eine klelnere Ar
mee mit multifunktionalen Einsätzen geben soll, weil die 
Leute Interessantere Tätigkeiten ausOben sollen, tor die sie 
dann auch entsprechend ausgebildet sein massen. Deshalb 
kann man nicht vom heutigen lstzustand auf den Sollzu
stand schllessen, sondern ein Sollzustand muss dann eben 
qualitativ wesentlich besser sein als der lstzustand, Ober 
den wir heute Klagen hören. Ich glaube, was ganz Wifhtlg ist 
fOr die Jungen Leute In Ausbildung - das wurde Im Ubrigen 
auch In einem Brief der Präsidenten der Fachhochschulen 
festgehalten, und die Universitätsrektoren sind derselben 
Meinung -, Ist die Fraktionierung. Es muss möglich sein, die 
Schulen In verschiedenen Teilen zu absolvleren. Was aber 
nicht wesentlich Ist, ist, ob sie 18 oder 20 Wochen dauern, 
denn auch 18 Wochen kann man nicht In den Semester
ferien absolvieren. Von daher gesehen spielen diese zwei 
Wochen keine Rolle, sondern wichtig Ist die Aufteilung. 
Das Wichtigste ist, da stimme Ich völlig mit Herrn Merz Ober
ein, dass man keinen Tag länger ausbildet als nötig - aber 
auch keinen Tag weniger als nötig. Es muss eben genau so 
sein, wie die Qualität es erfordert. Von daher gesehen rede 
Ich auch einer Flexlbllislerung nach Waffengattung das Wort 
Ich glaube nicht, dass alle dieselbe Länge brauchen. Es Ist 
wichtig zu flexlblllsieren, es Ist wichtig zu fraktionieren. 
Wenn Sie mir erlauben, noch mit einer politischen Überle
gung zu schllessen, wie sie auch Herr Pflsterer angebracht 
hat Wenn Sie wirklich noch einmal Ober Flexlblllslerung dis
kutieren wollen, Irgendwo zwischen 21 und 18 Wochen, 
dann mOssen Sie heute hier den Minderheitsantrag Blerl un
terstatzen. denn Sie glauben ja selber nicht, dass der Natlo-

nalrat, wenn wir heute fOr 18 Wochen entscheiden, noch 
einmal Irgendeine TOre gegen oben öffnen will. 
Ich bitte Sie sehr, den Antrag der Minderheit Blerl zu unter
statzen. 

Lombard! Flllppo (C, Tl): La discusslon nous montre qu'il y 
a de bonnes ralsons des deux cötes et c'est normal, car les 
besolns de la soclete, de l'eoonomle et des Jeunes, qui sont 
les premlers Interesses a ce probleme, sont evldemment 
differents. Ceux de l'armee aussl sont dHferents. Dans cer
talnes troupes, nous savons que 18 semalnes sufflsent, 
dans d'autres, il seralt neoessalre d'en avolr 21 et dans cer
talnes - pourquol pas - 24. Tout parle donc en faveur de la 
flexlblllte. Mals cette flexlblllte me manque dans les deux 
proposltlons que nous avons sur la table, tant dans celle de 
la majorlte que dans celle de la mlnorlte. 
II n'est pas suffisant de dlre dans ces proposltlons que «le 
Conseil federal fixe les exceptlons». Effectlvement, sl 1a mol
tle des troupes devalt se trouver demaln du cöte de l'excep
tion, ce ne seralt plus une exceptlon. Donc, II faudralt, a mon 
avis, qu'une autre solutlon allle en dlrectlon d'une fiexlblllte 
affirmee des le debut, c'est-a-dlre que nous pourrlons pre
voir que l'eoole de recrues dure 18 semalnes avec, par 
exemple, sept cours de repetltion et que le Conseil tederal 
pulsse, pour les troupes dans lesquelles cela est necessalre, 
ajouter un ou deux cours de repetltlon a l'eoole de recrues 
au moment de la formatlon de base. Que c;a soft donc 18 
plus 7, ou 21 plus 6 ou, sl demaln la neoesslte devalt Atre 
demontree dans certalnes troupes, 24 plus 5, l'lmportant est 
que ron offre une flexlblllte aux Jeunes et que la charge soft 
la mAme pour tous les cltoyens. II est evldemment exclu d'of
frlr deux durees differentes d'eoole de recrues sl cela n'est 
pas compense plus tard par l'eoonomle de un ou de deux 
cours de repetltion. 
Alors, II me manque cette flexlblllte dans les deux proposl
tlons. J'espere que les discusslons dans l'autre Conseil vont 
permettre de l'lntrodulre pour que nous pulssions repondre 
de taqon positive en offrant en falt a nos Jeunes, a l'econo
mle et a l'armee une solutlon flexible qul puisse prevoir l'une 
ou l'autre solutlon sulvant les troupes et donc permettre aux 
jeunes de choisir ce qul leur convient le mleux, s'lls veulent 
antlciper un ou deux cours de repetltlon avec leur ecole de 
recrues ou faire l'ecole de recrues la plus courte possible. 
J'espere qu'au Conseil national, cette solutlon plus flexible 
pourra se faire Jour. 

Paupe Plerre (C, JU): Je crols que la messe a ete dlte, mals 
je rappelleral peut-Atre quelques principes. On a dlt hier que 
nous voullons une armee aussi petlte que possible mais 
aussl grande que necessalre. On peut dlre la mAme chose 
des eooles de recrues: ce qu'll nous taut, c'est une ecole de 
recrues aussl courte que possible, mais aussi longue que 
necessalre. 
Comme on apprend son metler durant son apprentlssage 
professionnel, on acquiert sa formatlon de base de soldat a 
l'eoole de recrues. On a eu 17 semalnes dans !'«Armee 61»; 
on a 15 semalnes dans !'«Armee 95», duree qul apparait 
avec un constat d'lnsufflsance manifeste. Avec 18 semalnes, 
II taut le rappeler, on n'a pas plus d'heures ou de temps 
d'lnstructlon qu'avec les 15 semalnes de !'«Armee 95»; et 
chacun considere que c'est lnsufflsant. 
Je crols que ce qul a ete dlt par M. David est tout a falt juste. 
Ce qu'II est lmportant de savolr, ce n'est pas sl c;a falt plalslr 
aux etudlants et aux entreprlses, c'est de savolr quel temps 
II taut pour tormer correctement un soldat. Mol, je ne crols 
pas aux tormatlons complementalres, evidemment tres Im• 
portantes, dans les cours de repetltlon qul sulvronl Je re
grette un peu qu'on alt tausse le debat en commlsslon: on a 
toujours dlt 21 semalnes et 6 cours de repetltlon. Apres, on 
dlsalt 18 sematnes et 7 cours de repetltlon. M. Schneiderest 
venu nous dlre, a ma grande surprise, que ce n'etalt pas un 
probleme d'ajouter un cours de repetltion de trols sernatnes 
a quelqu'un qul a 28, 29 ou 30 ans - ce que je conteste. Et 
puis, la commlssion a flnalement deolde 18 semalnes et 6 
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cours de repetltlon. Donc, on a redult encore une fois de 
trols semaines la formatfon. 
Je pense qu'il faut se poser la questlon, comme l'a dlt 
M. Lombardi - ce probleme a ete longuement dlscute en 
commlssion -: est-ce qu'il faut vralment maintenir la mAme 
duree d'ecole de recrues pour toutes les formations? 
Je sals que le departement mllltalre a falt une etude a ce su
jet; je connais certains des elements. J'aimerais bien que 
M. le conselller federal nous dlse s'II est exact que pour un 
quart ou 30 pour cent des recrues, on pourralt se satisfalre 
d'une ecole de recrues a 18 semaines et qu'autrement, tout 
le monde fasse une ecole de recrues a 20 semaines. C'est 
un probleme lmportant. On l'a toujours elude par volonte 
d'egallte de traltement. On peut vralment se poser la ques
tion, comme c'etalt le cas autrefols avec les armuriers qul 
payalent leur roue, c'est-a-dire qul effectualent un cours de 
repetltlon de formatfon supplementalre la premiere annee 
apres leur ecole de recrues. J'almerais blen que M. le con
seiller federal nous dise quelles sont les conclusions de 
cette etude. 

Frlck Bruno (C, SZ): Ich bitte Sie um Verständnis, dass Ich 
das Wort kurz ergreife, weil für mich die Faktenlage heute 
nicht mehr dieselbe Ist wie In der Kommissionssitzung. Ich 
kann das erklären: Wir haben dasselbe Ziel, wle es Herr 
David und Frau Beerll formuliert haben. Wir wollen den Sol
daten einerseits eine so gute Ausbildung vermitteln, wle nö
tig ist, dass wir von Ihnen verlangen dürfen, dass sie sich 
auch mit allen Konsequenzen als Soldaten einsetzen und 
die Aufgabe wahrnehmen. Die Ausbildung soll so attraktiv 
sein, dass die guten jungen Leute dabeibleiben. 
Andererseits haben wir auch die Bedürfnisse der Gesell
schaft und der Wirtschaft zu respektieren; eine wesentlich 
längere Ausbildung muss auch akzeptiert sein. Die Dauer 
der Rekrutenschule Ist keine exakte Wissenschaft. Vor sie
ben Jahren wurde uns eindringlich dargelegt, dass 15 Wo
chen genau das Richtige wären, dass das Mllizsystem und 
die Qualität der Armee nicht gefährdet wären. Heute wissen 
wir, dass 15 Wochen zu knapp waren; aber die Frage, ob es 
18 oder 21 Wochen sein sollen, Ist ein Ermessensentscheid, 
wobei wir In der Gestaltung der Ausbildung sehr vieles her
ausholen können. 
Ich habe mich darum nach dem Kenntnisstand In der Kom
mission für 18 Wochen ausgesprochen und bleibe Im Grund
satz auch dabei. Aber Inzwischen liegen neue Fakten vor. 
Welche Fakten? In der Kommission haben wlr den Ent
scheid zwei Tage vor der Session gefällt. Das VBS hatte sich 
auf 21 Wochen fixiert, und wir haben uns mit deutlicher 
Mehrheit rar 18 Wochen ausgesprochen. Nun liegt seit ge
stern eine Unterlage vor, wonach dargelegt wird, dass nach 
Ansicht des VBS für rund 30 Prozent eine 18-Wochen-RS 
genüge, für den Rest eine 21-Wochen-RS angezeigt sei, 
und ein kleiner Tell müsste eine 24-Wochen-RS absolvieren. 
Eine zweite Sichtung ergibt, dass sich - wahrscheinlich auch 
nach Sicht des VBS - rund 40 Prozent mit 18 Wochen be
gnügen könnten. Wenn dem so Ist, müssen wlr die Sache 
noch einmal grOndllch anschauen! 
Wahrscheinlich liegt eine mögliche Lösung darin, dass wlr je 
nach Truppengattungen zwischen 18 und 21 Wochen unter
scheiden, also die Truppengattung zum Kriterium nehmen 
und die Ausbildung danach fixieren. Das wäre das erste Ele
ment einer Lösung, verbunden mit entsprechend sechs oder 
sieben Wiederholungskursen - aus Gründen der Wehrge
rechtigkeit. 
Das zweite Element Ist, dass der Bundesrat entscheiden 
soll, wer 18 und wer 21 Wochen RS macht, und das Parla
ment - National- und Ständerat - genehmigt diesen Ent
scheid. 
Und als drittes Element sind immer noch Ausnahmen nach 
unten und nach oben nötig. Ich selber bedaure sehr, dass 
solche Unterlagen während der Kommissionssitzungen 
noch nicht verfügbar waren. Erst als der Entscheid der Kom
mission klar und deutlich war, sind diese Papiere erstellt 
worden und diese zusätzlichen Elemente dazugekommen. 
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Das zeigt, dass es eben auch anders geht als auf jene 
Weise, auf der das VBS in der Kommission bis aufs Letzte 
beharrte. So viel Rekrutenschule wie unbedingt nötig, aber 
so wenig wle möglich - das muss das Kriterium sein. Wenn 
wir heute die Wahl haben und uns entscheiden müssen, so 
entscheide ich mich klar rar 18 Wochen. Wenn wlr nur diese 
Wahl haben, Oberzeugen mich die Grande, die Herr Marz für 
die Mehrheit ausführlich dargelegt hat. Aber wahrscheinlich 
muss der Zweitrat diese Sache noch einmal gründlich an
schauen. Wenn ich die Bewegungslust sehe, die das VBS 
gegenüber unserer Kommission mindestens in der ersten 
Phase der Beratung gezeigt hat, dann müssen wir jetzt bei 
18 Wochen bleiben, sodass uns nachher noch Spielraum 
bleibt. Dann hat auch das VBS wirklich ein Interesse daran, 
für alle eine differenzierte Lösung zu suchen, wo es nötig 
und wohl richtig Ist. 
Darum bitte Ich Sie, In Kenntnis aller Fakten heute bei 18 Wo
chen zu bleiben, sodass man die Sache später noch einmal 
In Ruhe ansehen kann. Der Nationalrat wird es tun. 

Wiek! Franz (C, LU): Es Ist zwar sieben nach ein Uhr, aber 
nachdem ich Herrn Frick gehört habe, scheint es mir, es sei 
fQnf vor zwölf - In dem Sinne, dass wir entscheiden oder 
nicht entscheiden. Es Ist sicher keine Lösung, heute eine RS 
von 18 Wochen zu beschllessen und dann dem anderen Rat 
zu sagen: Bitte, schauen Sie weiter, wahrscheinlich Ist es 
falsch, was wir beschlossen haben. So etwa habe Ich das 
Votum von Herrn Frlck zusammenfassend verstanden. 
Demzufolge beantrage Ich Ihnen, heute die Beratung dieser 
Vorlage zu unterbrechen. Nächste Woche haben wlr noch 
Zelt - Ich habe mich bei unserem Sekretär, Herrn Lanz, ent
sprechend erkundigt -, mit dieser Diskussion weiterzufah
ren. Dann kann auch unsere Slcherheltspolltlsche Kommis
sion die Frage nochmals prOfen, wenn dies notwendig Ist. 
In diesem Sinne stelle Ich Antrag auf Unterbrechung der Sit
zung. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, erster Vizepräsident): Die 
Diskussion würde am nächsten Mittwoch wieder aufgenom
men. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich überlasse das selbstver
ständlich Ihnen. Die Frage der zusätzlichen Unterlagen sei 
nur Insoweit kommentiert, als wir uns natürlich Immer tiefer 
In operative Belange hinelnbegeben. Das wird auch für das 
Departement sehr problematisch, besonders wenn man sich 
gleichzeitig vorhalten lassen muss, man habe nicht bereits 
auf Weisungsstufe praktische Lösungen vorgestellt. 
Aber Ich akzeptiere selbstverständlich alle diese Punkte. Mir 
geht es um die Lösung des Problems. Es Ist tatsächlich so: 
Ich habe diese Leute nochmals darauf hingewiesen, mir zu 
zeigen, wle dann 18 Wochen Im Detail Oberfahrt warden. 
Das ist nicht ganz so einfach; ich verzichte aber hier auf wei
tere Ausführungen. Wenn die SIK das prüfen wlll, setze Ich 
alles daran, dass man das prOfen kann. 

Hofmann Hans (V, ZH): Zum Ordnungsantrag zwei, drei 
Sätze: Ich kann Ihm zustimmen, aber ich möchte ausbedin
gen, dass die Kommission dann eine Sitzung abhält. Es sind 
verschiedene Vorschläge gemacht worden. Auch Kollege 
Lombardl hat einen Interessanten Vorschlag In die Diskus
sion gebracht. Wenn wir die weitere Beratung verschieben, 
sollte die Kommission noch eine Sitzung abhalten und uns 
dann in Kenntnis der heutigen Diskussion einen klaren An
trag stellen, damit wir hier Im Plenum nächste Woche nicht 
einfach eine Kommissionssitzung abhalten. 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Ich wurde gestern 
von Kollege Frlck mit diesem neuen Papier konfrontiert, und 
ich glaube, wenn dieses neue Papier ein offizielles Papier 
Ist, wie es Bundesrat Schmid bestätigt hat, dann gehen wlr 
nochmals Ober die Bücher und schauen, ob jetzt die Wissen
schaft präziser geworden ist. Wenn wir dann klüger gewor
den sind, können wlr unsere Debatte fortsetzen. Aber Ich 
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möchte schon hören, ob das ein offizielles Papier Ist Wir ha
ben ganz verschiedene Varianten: Das VBS hat fOr Oster
reich längere Dienstzelten genannt als Jene, die die 
AbklärUngen von Kollege Merz ergeben haben, und wir wis
sen wirklich nicht, was verbindlich Ist. Ich möchte hören, ob 
die Papiere, die Jetzt zirkulieren, die verbindlichen Papiere 
des VBS sind. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich bin gegen den Ordnungsantrag. 
Wir sind entscheldungsreif. Was wir heute mit diesem Papier 
vor uns haben - ich habe es auch gesehen -. Ist Im Prinzip 
eine Bilanz. Mit roten und grünen Punkten wird nach Trup
pengattungen getrennt aufgezeigt: Sind 18 Wochen möglich, 
sind 18 Wochen nicht möglich? Es Ist eine Bilanz. Wenn Sie 
mich fragen, ob der Kanton Appenzell lnnerrhoden ein Ver
mögen von 30 oder von 50 Millionen Franken hat, dann 
muss Ich Ihnen sagen: Ich welss es nicht; es ist eine Frage 
der Bewertung. Genau gleich wird es auch hier sein. Es geht 
um die Fragen: Wie bewerten Sie die Voraussetzungen, die 
zu dieser BIianz gefOhrt haben? Wie gewichten Sie die An
gelegenheit? Das Ist letzten Endes eine politische Veranstal
tung. Ich glaube, wir sind entscheldungsreif. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich teile die Auffassung meines 
Vorredners absolut. Wir können nicht an einer Sitzung neue 
Papiere aufgleisen, die wir aUe noch nicht hatten. Das De
partement hat signalisiert, dass man das Problem als sol
ches noch sieht; das war schon In der Kommission der Fall. 
Wir sind entscheldungsreH, sollten heute entscheiden und 
das ganze Projekt dem Nationalrat Obergeben. Das VBS 
wird dort diese Frage Im Gesamtrahmen neu aufgleisen. 
Ich beantrage Ihnen also Ablehnung des Ordnungsantrages 
Wiek!. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Ordnungsantrag Wickl .... 13 Stimmen 
Dagegen .... 23 Stimmen 

Präsident (Plattner Glan-Reto, erster Vizepräsident): Ich 
gebe das Wort und damit auch die Verantwortung fOr die 
Dauer der Sitzung Herrn Bundesrat Schmid. (Heiterkeit) 

Schmid Samuel, Bundesrat Das Ist eine schwierige Auf
gabe, weil Ich nicht welss, ab welchem Zeitpunkt meine Aus
fOhrungen kontraproduktiv werden. (Heiterkeit) Immerhin 
fühle Ich mich aber schon verpflichtet, noch etwas zum Gan• 
zen zu sagen. In einzelnen Punkten tue Ich dies verkOrzt. Ich 
erinnere Sie daran: Die Risiken sind zunehmend, die Auf
träge sind gleich, die Armee Ist kleiner, und damit wird der 
Ausbildungsbedarf für die Einzelnen grösser. 
Wir haben z. B. In der «Armee 95» 107 Kategorien von Spe
zialisten; in der «Armee XXI» sind es noch 56. Wir haben 
beispielsweise heute acht verschiedene 'Typen von Motor
mechanikern und werden inskOnftlg nur noch einen haben. 
Dieser eine wird aber die gleiche Aufgabe zu erfOllen haben. 
Wir haben belsplelswelse beim Panzer Leopard heute noch 
vier verschiedene lnstandhaltungsspezlallsten; Inskünftig 
werden es noch zwei sein. Das Ist die Konsequenz der Ver
kleinerung. Die Tendenz fOr diese Belastung Ist zunehmend, 
well die Systeme anspruchsvoller werden. Das Ist das eine. 
Das andere: Ich muss die Aussage zurückweisen, man 
wehre sich gegen eine Verkürzung der Schulen, weil etwas 
mit dem Personal nicht stimme. Hier Ist halt wieder eine sol
che Verzahnung sichtbar: Sie ersehen es an sich aus dem 
Leltbßd, wo sehr deutlich gemacht wird, wie wir eben diese 
Kaderausblldungslehrgänge verkürzen wollen, gerade um 
die Armee milfzverträgllcher zu machen. Das helsst: Es 
rückt ein junger Mann oder eine Junge Frau In die Rekruten
schule ein und verlässt die gleiche Schule als Korporal oder 
als Leutnant Es gibt nicht mehr die Zeit des Unterbruchs mit 
erneutem Abverdienen, mit erneuter Begleitung einer neuen 
Schule ab Beginn, und das helsst natOrllch: Wenn wir diese 
ausgezogenen Leute aus der Rekrutenschule abziehen, 
sind sie In der Zwischenzelt durch Berufsleute zu unterrlch-

ten. Wenn wir dieses System nicht anwenden, helsst dies, 
dass die Kaderausblldung wieder länger wird. Das Ist die 
Konsequenz, und dafür brauchen Sie keine Varianten; das 
ist evident. 
Das Zweite: Ich habe bereits mehrfach vom Doppelauftrag 
der Kampfverbände gesprochen. Deshalb Ist der Vergleich 
mit der «Armee 95» In verschiedener Hinsicht falsch bzw. 
nicht zulässig. 
In der «Armee 95» hatten wir, wie gesagt, einen grösseren 
Spezialisierungsrahmen. Dieser wird jetzt kleiner, das 
helsst, die Ausblldungsgefässe für Einzelne werden grösser 
und umfassender. 
Zum Zweiten haben wir im Verband bis Stufe Zug ausgebil
det Wenn wir diese Effekte der besseren Kaderführungs
schulung lnskOnftlg wieder haben wollen, müssen wir auf 
einer höheren Stufe ausbilden. Das können wir nur in der 
Rekrutenschule tun. 
Zum Dritten sind diese Leute, mindestens soweit es Kampf
verbände sind, nicht nur in Ihrer Kampfdiszlplln auszubilden, 
sondern auch als Schutzinfanteristen, weil es Im Moment 
wahrscheinlicher Ist, dass diese Ausbildung benötigt wird. 
Das Ist eine Konsequenz der heutigen Slcherheitslage. 
Es wird also weniger spezlallslert, das heisst, es wird mehr 
Übungsstoff vermittelt; es wird wieder bis Stufe Kompanie -
und verstärkte Kompanie - ausgebildet; die Ausbildung er
folgt in zwei Disziplinen, nicht mehr nur in einer, wie das frü
her der Fall war. 
Schllessllch noch ein Letztes: 17 Wochen Rekrutenschule 
wie zu unserer Zelt entsprechen heute 20,5 Wochen; die 
Samstagsausbildung ist nämlich weggefallen. Auch das Ist 
zu berQckslchtlgen; Ich nehme zumindest an, dass ange
sichts der Mlllzverträgllchkelt dieses Systems niemand er
wartet, dass wir In den Rekrutenschulen am Samstag wieder 
bis am Nachmittag oder noch darüber hinaus ausbilden. Das 
gehört auch zum Preis, den wir für die Miliz bezahlen und, 
wie Ich meine, auch zu bezahlen bereit sind. Es muss eben 
mögllch sein, innerhalb dieser Zelt die entsprechende Aus
bildung zu vermitteln. 
Ein Weiteres noch: Ich habe mehrfach ausgeführt, dass wir 
Insbesondere die Ausbildungssegmente der Kaderausbll
dung teilweise zertifizieren wollen; das gelingt nur mit die
sem System. Es soll doch möglich sein, dass einer dieser 
Spezialisten in einem technischen Bereich die Schule mit 
einem Zertifikat verlassen kenn. Er hat die Zelt ohnehin im 
Militär zu verbringen. Weshalb soll er dann nicht das techni
sche Know-how In einem Zeugnis repräsentiert erhalten, da
mit er es Im Zivilen verwenden kann? Diese hoch empfind• 
liehen Systeme verlangen etwas von ihm. Es werden zwei 
Fliegen mit einem Schlag erlegt, wenn er die Weiterbildung, 
die er im Militär erhält, dank einem Zertffikat Im zMlen Be
reich verwenden kann. 
Dashalb das System mit diesen 21 Wochen. Ausgehend von 
diesem System habe Ich persönlich - nach Intensiven Dis
kussionen mit der Kommission - Folgendes zugestanden: 
Was gestützt auf detaillierte Ausbildungspläne - bis auf 
Stunden heruntergebrochen - In 21 Wochen möglich Ist, 
sollte allenfalls auch In fünf Tagen weniger möglich sein. Das 
scheint mir Immerhin noch vertretbar zu sein. Wenn Sie hin
gegen auf 18 Wochen gehen, nehmen Sie nicht nur zwei, 
sondern drei Wochen weg, und das hat Konsequenzen, z. B. 
dass wir das Schwergewicht der Ausbildung In den Bereich 
Schutzinfanterie legen mOssen. Mit anderen Worten: «Ge
straft» mit einer kürzeren Ausbildung wird der Verteidigungs
bereich. Wir erhalten dort Probleme mit technisch zuneh
mend anspruchsvollem Gerät, wo wir eine Verteidlgungs
kompatenz erhalten müssen, nicht zuletzt, um die Koopera
tlonsschwelle zu senken - Herr Pflsterer und andere haben 
darauf hingewiesen. Wer In diesem Saal wird mir einen Rüs
tungskredit genehmigen für ein System, bei dem Ich Ihnen 
nicht die Milizverträgllchkelt nachweisen kann? Ich Jedenfalls 
hätte meine Mühe, Ihnen das vorzuschlagen, wen Ich nicht 
bereit bin, Truppen mit Einsätzen zu konfrontieren, für die sie 
nicht korrekt ausgebildet sind. Dieses Manko Ist nach den 
Rekrutenschulen nicht mehr aufzuholen. Da gibt es auch ei
nen Pllotversuch, nämlich mit «Armee 95», der dies deutlich 
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gezeigt hat. Damals sagte man: Die Ausbildung auf Stufe 
Zug genOgt, In den Wiederholungskursen macht Ihr an
schliessend die Verbandsausblldung - dies mit dem Effekt, 
dass das nie gelang, dass die Miliz fOr die Durchführung der 
WK Obermässig gefordert wurde, weil sie nämlich noch 
Grundausbildungsbedürfnisse hätte nachholen müssen, und 
im Weiteren mit dem Effekt, dass dort, wo wir umrüsten 
mussten, ein eigentlicher Transfer von Know-how kaum 
stattgefunden hat. Ich habe mich selber noch auf das Sturm
gewehr 90 umschulen lassen und hätte nie den Vergleich mit 
der Fertigkeit gewagt, die ich seinerzeit Im Umgang mit dem 
ersten Sturmgewehr erworben hatte. Aber damals wurde ich 
In der RS ausgeblldet. Das Gleiche habe Ich mit der Panzer
faust und anderen Systemen erlebt: Das sind an sich abso
lut mlllzverträgliche, einfache Kampfsysteme, aber In einem 
WK Ist das entsprechende Know-how kaum zu vermitteln. 
Das Ist die Realität. In den Kursen selber richten sich ja die 
Kompanien ein: Sie nehmen die jungen Rekruten, die sie an 
diese Systeme fOhren, und die anderen lassen sie - ent
schuldigen Sie den Ausdruck- «auslaufen»; sie werden also 
mit den neuen Systemen nicht mehr konfrontiert 
Das heisst aber genau, dass wir auf diesem Grundfunda
ment basieren und dafOr sorgen müssen, dass wir mittel
und längerfristig die Kader erhalten, Verbandsschulung ma
chen und auch die Kompetenz erhalten können, Oberhaupt 
In diesem komparativen Wettbewerb als neutraler, bewaffne
ter Staat zu bestehen. 
Das sind letztlich die Hintergründe, die Ich sehr verkürzt 
nochmals darstelle. Ich verweise zum einen auf etwas, das 
etwas zu kurz gekommen Ist: Es ist nicht primär die Verlän
gerung der Rekrutenschule, die die «Armee XXI» bringt, 
sondern es ist primär die Verkürzung der Dienstzelt. Diese 
macht bei jedem Rekruten mindestens einen Monat aus, Im 
Übrigen bei Leutnants sechs und bei Hauptleuten fOnf bis 
sechs Monate. Das Ist also eine ganz gewaltige Entlastung. 
Mit der Rekrutenschule von 20 Wochen hat ein Rekrut zwei 
Drittel der Dienstzeit mit 18 Jahren erledigt. Wenn er die 
Wiederholungskurse anschllesst, ist er mit 26 Jahren nicht 
mehr direkt In der Dienstpflicht. Er wOrde nur noch bei ent
sprechendem Bedarf aufgeboten, was aber den Beschluss 
des Parlamentes nötig machte. 
Alle Bedenken, die die Kommission - Im Übrigen zu Recht, 
da beklage Ich mich Oberhaupt nicht - In Intensiven Diskus
sionen angeführt hat, haben auch wir. Es ist nicht so, dass 
wir sie nicht hätten berOckslchtigen wollen, aber weil das 
jetzt auf Gesetzes- oder Parlamentsverordnungsstufe zu re
geln sein wird, haben wir aktiv mitgeholfen, es zu formulie
ren. Wir sind bereit, eine Rekrutenschule fraktionieren zu 
lassen; das gilt schon heute. Es wurde darauf hingewiesen: 
20 oder 18 Wochen machen dann da keinen Unterschied. 
FOr Studentinnen und Studenten sind auch 18 zu viel. Die 
Fraktionierung ist möglich. 
Es wurde Im Weiteren bereits in einem Kommissionsantrag 
die Möglichkeit aufgezeigt, dass für einzelne Waffengattun
gen eine verkürzte Schule stattfinden kann - da ist dieses 
ominöse Papier nur eine DetallausfOhrung dazu. Das habe 
Ich effektiv nach dem Kommissionsentscheid bis auf die Pro
zentzahlen aufgliedern lassen, um zu zeigen, wo das ge
schehen kann. Es wird mit Sicherheit nicht nötig sein, das 
Spiel oder die MIiitärmusik 20 Wochen In den Dienst zu neh
men. Es ist auch für Rettungstruppen, fOr Nachschub- und 
Rückschubelemente nicht nötig. Es Ist nur zu einem Tell bei 
der Sanität nötig. Es Ist beim Train sicher nicht nötig. Es Ist 
auch bei der Luftwaffe nur zu einem Tell nötig. 
Aber auch Herr Merz wlll, dass der Bundesrat die Ausnah
men festlegt. Wenn Ich das quantifiziere, dann sind die Aus• 
nahmen die Regel, weil es die Kampftruppen betrifft. Sie 
haben einen Doppelauftrag. Wenn wir diesen nicht mehr ge
ben, verlieren wir die Verteidigungskompetenz mit allen Fol
gen, die das letztlich fOr unsere Slcherheltspolltik haben 
wird. Deshalb kann Ich mich nicht für diese Fassung aus
sprechen, selbst wenn sie Ausnahmen zulässt. 
Der Antrag der Minderheit Blerl hat einfach einen anderen 
Approach. Er geht von 20 Wochen aus und lässt Ausnah
men zu. Ich habe sie bereits offen gelegt; gestützt auf diesen 
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heute übernommenen Artikel werden wir ja das zusammen 
mit den Kommissionen tun. 
Der Antrag Langenberger hat den gleichen Ansatz. Ob wir 
noch die Kompetenz haben, die Zahl der Kurse zu erhöhen, 
ist an sich faktisch nicht relevant, weil dort, wo das nötig Ist, 
einfach ein Wiederholungskurs angehängt wird, wie das Im 
Übrigen schon heute der Fall ist. Dort, wo die kürzere 
Dienstzelt nötig ist, wird es einen WK mehr geben. Für alle 
andern bleibt es bei sechs; damit ist der Wehrgerechtigkeit 
Genüge getan. 
Ein Letztes noch zu den Stellungnahmen: Ich bin bereits von 
Frau Beerli auf die Stellungnahme der kantonalen Erzie
hungsdirektoren hingewiesen worden. Dort Wird klar gesagt, 
dass bei 20 Wochen - sie gehen noch von 21 Wochen aus -
eine Fraktionierung möglich und vertretbar Ist. Dieser Frak
tionierung wird stattgegeben. 
In Bezug auf die Stellungnahme der Wirtschaftsverbände 
nehme Ich nicht an, dass man mir aus dem Departement ge
zinkte Auszüge vorlegt. Aber ich habe mindestens die Stel
lungnahme der Economiesulsse, die von 24 Wochen 
ausgeht. Ich habe Ihnen das gestern bereits gesagt. Das ist 
ja ein Punkt, der diskutabel ist. Und zum Schluss: Die Taktik 
Ist selbstverständlich in Ihrer Verantwortlichkeit und Verant
wortung. 
So oder so Wird das System im Nationalrat mit Sicherheit 
diskutiert, weil es politisch natürlich brisant ist Und da ha
ben alle Antragsteller Recht: Das löst Betroffenheit aus, und 
es Ist gesellschaftlich zu begründen. Ich meine, dass wir es 
begründen können, denn immerhin: Die dienstliche Belas
tung fOr die Gesellschaft - da gehört für mich die Wirtschaft 
auch dazu - nimmt ab, und die Kompetenz soll zunehmen. 
Dass wir hier noch ein grosses Stock Arbeit vor uns haben, 
Ist selbstverständlich, aber geben Sie uns mindestens den 
Auftrag und die Chance, das ordentlich anzupacken. Wenn 
sich die längere Dauer effektiv als unnötig erweist, haben 
Sie seit heute das Instrument, uns eng zu kontrollieren und 
zu korrigieren. Es Ist auch nicht In meinem Interesse, dass 
hier unnötig Zelt versäumt wird. Da wäre ich der Letzte, der 
das nicht korrigieren wollte. Aber geben Sie uns mindestens 
dle Möglichkeit, von oben nach unten zu gehen. Auch Ich 
glaube nicht daran, dass das Umgekehrte möglich Ist. 
Ich bitte Sie, dar Minderheit zuzustimmen - der nötigen Fle
xibilität, der nötigen Fraktlonierungsmöglichkelt, der Con
trolllngmöglichkelt. 
Ich erkläre namens des Bundesrates, dass wir 20 Wochen 
selbstverständlich akzeptieren - Im Übrigen auch den Ent
scheid, wie Sie Ihn fällen. Über die Problematik der AusfOh
rung habe ich Ihnen jetzt noch kurz AusfOhrungen gemacht. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, erster Vizepräsident): Der An
trag Langenberger Ist zurOckgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 20 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 17 Stimmen 

Art. 10ter 
Antrag der Kommission 
Titel 
Anzahl, Turnus und Dauer der Wiederholungskurse 
Abs. 1 
Die Angehörigen der Mannschaft leisten sechs Wiederho
lungskurse. 
Abs.2 
Sie finden jährlich statt und dauern 19 Tage. Der Bundesrat 
legt die Ausnahmen fest 

Art.10ter 
Proposition de /a commlssion 
Tltre 
Nombres, perlodiclte et duree des cours de repetltlon 
Al. 1 
Les mliltalres de la troupe accomplissent six cours de repetl
tion. 
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Al.2 
Les cours de repetltlon ont lleu chaque annee et leur duree 
est de 19 Jours. Le Conseil federal fixe les exceptions. 

Angenommen -Adopte 

Art.11-13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au proJet du Consell federal 

Angenommen-Adopte 

Gesamtabstimmung - \.t1te sur l'ensemble 
FOr Annahme des Entwurfes .•.• 27 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz Ober den Wehrpflichtersatz 
4. Lol federale sur la taxe d'exemptlon de l'obllgatlon de 
servlr 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Diese Vorlage hat 
nur In einem Punkt zu reden gegeben: Artikel 13 Absatz 1. 
Da wird der Ansatz von 2 auf 3 Prozent gesetzt Die Kom
mission hat dieser Heraufsetzung zugestimmt. Wir sind wie
der beim Ansatz der «Armee 61 ». Man kann sagen: Diese 
Lösung geht so In Ordnung. 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress; Zlff. 1 Elnleltung, Tltel, Ingress; Art. 1 
Antrag der Kommission · 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule; eh. 1 lntroduction, tltre, prtambule; 
art.1 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. C 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 Bst. d 
d ..... fOr Angehörige der Mannschaft und Unteroffiziere .... 

Art. 4 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 let. c 
Adherer au projet du Consell federal 
Al. 1 let. d 
d ..... les mllltalres de la troupe et les sous-offlclers .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 4a Abs.1 Bst. b, 2; 7 Abs. 2, 3 Bst. a, c; 13 Abs.1; 
21 Abs. 2; 22 Abs. 2, 5; 23; 25 Abs. 3; 27 Abs. 1; 28 Tltel, 
Abs. 2; 32; 32a; 32b; 32c; 33; 34; 34a; 35 Abs.1, 2; 36 Ti
tel; 37 Abs. 1; 39 Abs. 2, 3, 5; 44 Abs. 2, 4; 45 Abs. 1, 2; 
46; Zlff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4a al. 1 let. b, 2; 7 al. 2, 3 let. a, c; 13 al. 1; 21 al. 2; 
22 al. 2, 5; 23; 25 al. 3; 27 al. 1; 28 tltre, al. 2; 32; 32a; 
32b; 32c; 33; 34; 34a; 35 al. 1, 2; 36 tltre; 37 al. 1; 39 al. 2, 
3, 5; 44 al. 2, 4; 45 al. 1, 2; 46; eh. II 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'enssmble 
FOr Annahme des Entwurfes ..•. 25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tedera/ 
Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 
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01.075 

Konzeption der Armee XXI. 
Armeeleitbild XXI. 
Bericht 
Conceptlon de I' Armee XXI. 
Plan dlrecteur de I' Armee XXI. 
Rapport 

Zweitrat- Deuxieme Conseil 
Bericht des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 967) 
Rapport du Conseil lederal 24.10.01 (FF 2002 926) 

01.075 01.065 

Stinderat/Consell des Etats 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
ständerat/ConseU des Etats 12.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell natlonal 10.06.02 (Zweitrat- Deuxleme Conseil) 

01.065 

Armeereform XXI 
und Revision 
der Militärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revision 
de la legislation milltalre 

ZWeitrat- Deuxieme Conseil 
Bolsohaft des Bundesrates 24.10.01 {BBI 2002 858) 
Message du Conseil lederal 24.10.01 (FF 2002 816) 
stinderat/Consell des Etats 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.03.02 {Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nattorialrat/Consell national 10.06.02 (Zweitrat - Deuxleme Consell) 
Nationalrat/Conseil natlonal 10.06.02 {Forlsetzung - Suite) 
Nalionatrat/Consall national 11.06.02 {Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consall national 11.06.02 {Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
NalionalraVConseil national 19.06.02 (Fortsetzung - SUlte) 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Vom Bericht 01.075 Kenntnis nehmen 

Minderheit I 
(Haering, Banga, Cuche, Fehr Jacqueline, Fehr Mario, Gar
bani, Wiederkehr) 
Rückweisung des Gesamtprojektes «Armee XXI» (Armee
leitbild 01.075 und Revision MilltArgesetz 01.065) an den 
Bundesrat mit dem Auftrag, ein Armeeleltblld mit Gesetzes
grundlage zu unterbreiten, welches einem risikobaslerten 
Auftrag entspricht. Dieser rlslkobaslerte Auftrag an die Ar
mee umfasst Insbesondere folgende Eckwerte: 
1. Die Schweiz beteiligt sich an frledensunterstatzenden Ein
sätzen der Staatengemeinschaft. 
2. Der Verteidigungsauftrag fQr den Fall eines grossen Krie
ges in Europa oder eines direkten Angriffs auf die Schweiz 
wird auf die Vorwarnzelt von zehn Jahren ausgerichtet. Die 
Bereitschaft der Schweizer Armee kann entsprechend redu
ziert werden. 
3. Luft- und Grenzpolizei far die Raumsicherung werden si
chergestellt. 
4. Die Sicherheit unserer Zivilbevölkerung kann durch einen 
intelligenten Einsatz polizeilicher Mittel garantiert werden. 
Als Kostenrahmen für die Umsetzung von «Armee XXI» wer
den 2,5 bis 3 MIiiiarden Franken pro Jahr In Aussicht genom
men. 
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Minderheit II 
(Haering, Cuche, Dormond Marlyse, Fehr Jacqueline, Gar
bani, Günter) 
Vom Bericht 01.075 in ablehnendem Sinne Kenntnis neh
men 

Minderheit 
(SchlQer) 
Rückweisung der Vorlage 01.065 an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, eine überarbeitete Vorlage vorzulegen, 
die - die gegebenenfalls in Etappen, orientiert an der zur 
«Armee 95» erstellten Mängelliste-: 
- die nicht mehr realitätskonforme Abgrenzung zwischen in
nerer und äusserer Sicherheit aufhebt; 
- ausgerichtet ist auf eine Territorialarmee, die komplexe 
Präventions- und Bewachungsaufträge zu erfüllen In der 
Lage Ist; 
- den Milizcharakter der Armee auch bezüglich Ausbildung 
gewährleistet; 
- der Notwendigkeit eines leistungsfähigen Nachrichten
dienstes Rechnung trägt 

Antrag Baumann J. Alexander 
Rückweisung der Vorlage 01.065 an den Bundesrat 
mit der Weisung zur Vorlage eines überarbeiteten Entwur
fes: 
- welcher die Miliz nicht marginalisiert, sondern dieser Ein
blick und Mitwirkung in allen entscheidenden Entscheidfln· 
dungsprozessen und Führungsvorgängen gewährleistet; 
- welcher eine «Armee XXI„ schafft, welche von ihrer 
Grösse und Konzeption her in der Lage ist, die drei Armee
aufgaben gleichzeitig und umfassend zu erfüllen; 
- welcher die vorhandenen knappen Mittel auftragswirksam 
und unter Ausnützung des kostengünstigen Millzpotenzlals 
einsetzt; 
- welcher auf der Basis einer umfassenden systematischen 
mllltärstrategischen Lageanalyse die strategischen und miil
tärlschen Herausforderungen im gesamten Konfliktspektrum 
berücksichtigt; 
- welcher ausgehend von Sipol B 2000 und einer nachge
führten Lagebeurteilung nach den Ereignissen vom 11. Sep
tember 2001 und den folgenden eine für die drei Teilaufträge 
der Armee entwickelte Strategie und eine fQr den Verteidi
gungsauftrag ausgearbeitete Doktrin enthält, aus der Ver
bandsstrukturen und Rüstungsprogramme erst abgeleitet 
sind. Das deraus entwickelte bzw. angepasste Armeeleltblld 
soll dann zur Grundlage für das Militärgesetz und die zuge
hörigen Verordnungen gemacht werden. 

Proposition de Ja commission 
MaJorlte 
Prendre acta du rapport 01.075 

Mlnor/te I 
(Haering, Banga, Cuche, Fahr Jacqueline, Fehr Marlo, Gar
bani, Wiederkehr) 
Renvol de l'ensemble du projet «Armee XXI» (plan dlrecteur 
01.075 et revision de la lol sur rarmee 01.065) au Consell 
federal 
afln qu'il propose un plan directeur alnsi qu'une revision le
gislative qui correspondent a une misslon basee sur l'ana
lyse des risques. Cette mission se fonde particullerement 
sur las valeurs suivantes: 
1. La Suisse particlpe aux Interventions de ia communaute 
Internationale pour le malntlen de la palx. 
2. La mlsslon de defense en cas de declenchement d'une 
grande guerre en Europe ou d'une attaque dlrecte contre la 
Sulsse se fonde sur un delal de prealerte de dix ans. Le de
gre de preparatlon de l'armee sulsse peut lltre reduH en con
sequence. 
3. Les servlces de police de l'air et de police des frontleres 
dans le cadre d'engagements de sQrete sectorlels sont as
sures. 
4. La securite de la population civile peut lltre garantle par 
l'utlllsation intelllgente de moyens policiers. 

II est prevu d'attrlbuer a la mise en oeuvre de la reforme «Ar
mee XXI" une enveloppe budgetalre de 2,5 a 3 milllards de 
francs par an. 

Minorlte 11 
(Haerlng, Cuche, Dormond Marlyse, Fehr Jacqueline, Gar
banl, Günter) 
Prendre acte du rapport 01.075 en le desapprouvant 

Minorlte 
(Schiller) 
Renvoyer le projet 01.065 au Conseil federal 
avec mandat de presenter un texte revlse qul - le cas 
echeant par etapes selon la liste de carences mlse sur pled 
au sujet d'«Armee 95»: 
- elimine la dellmltatlon entre la securHe Interieure et ex
terieure, delimitatlon qul n'est plus conforme a la reallte; 
- table sur une armee territoriale qui solt en mesure d'ac
compllr des missions de preventlon et de survelllance; 
- garantisse Je caractere de mllice de l'armee m!'.)me dans 
la formatlon; 
- tlenne compte de la necessHe d'un servlce du renselgne
ment performant. 

Proposition Baumann J. Alexander 
Renvoyer le projet 01.065 au Conseil federal 
avec mandat de presenter un projet remania: 
- qul ne marglnallse pas l'armee de millce mals qul, au con
tralre, lui accorde un droH de regard et de particlpatlon pour 
tous ies processus declslonnels lmportants; 
- qui cree une «Armee XXI„ dont la tallle et la conceptlon 
sont de nature a lui permettre de rempllr slmultanement et 
de manlere complete les trois mlsslons de l'armee; 
- qui utlllse les moyens existants, qul sont llmHes, de ma
niere efficace et en employant plelnement le potentiel de l'ar
mee de mllice, dont le coOt est molndre; 
- qul, sur la base d'une analyse complete et systematlque 
de 1a sHuatlon sous rangle de la strategie milHalre, tlenne 
compte des defls strateglques et mllltalres sur l'ensemble du 
spectre des confllts potentiels; 
- qul, sur la base du «Rapolsec 2000» et d'une analyse de 
la sHuatlon mise a Jour sulte aux evenements du 11 septem
bre 2001 et a leurs consequences, contlenne une strategie 
pour les trols misslons de l'armee et une doctrlne pour le 
mandat de dafense de l'armee, desquels decoulent, dans un 
deuxieme temps, les structures de l'armee et le programme 
de l'armement. Le plan dlrecteur de l'armee developpe ou 
adapte selon ces preceptes devra alors servlr de base a la 
loi sur l'armee et aux ordonnances qul s'y rattachent. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Das vorliegende Leit
bild, das Armeeleltblld XXI, Ist das Ergebnis eines langen 
Prozesses, der bereits Im Jahre 1996 initiiert worden Ist. 
Schon damals war klar, dass die «Armee 95„ nur eine Über
gangs-, eine Zwischenreform sein konnte. Die Kommissio
nen beider Räte llessen sich In der Folge regelmässlg Ober 
den Stand der Arbeiten orientieren. Sie begleiteten die Kon
zeption des Sicherheitspolitischen Berichtes 2000, der vom 
Bundesrat am 7. Juni 1999 verabschiedet wurde. Beide Räte 
haben zustlmmend vom Bericht Kenntnis genommen. Die
ser Bericht bildete denn auch zusammen mit den Lehren 
aus der «Armee 95» die Basis von «Armee XXI ... Die Sl
cherheltspolltische Kommission Ihres Rates setzte sich Im 
Weiteren mit den polltlschen Leitlinien des Bundesrates zur 
Armeereform auseinander. Sie befasste sich auch bereits In 
der Vorphase mit den verschiedenen Entwarfen des Armee
leitbildes. Am 24. Oktober 2001 verabschiedete der Bundes
rat das Armeeleitblld XXI sowie die Botschaft zur Revision 
der MIiitärgesetzgebung. Der Ständerat hat In der Märzses
sion 2002 den Berleht zur Kenntnis genommen und die MHl
tllrgesetzrevlslon zuhanden unserer Kammer beraten. 
Die Slcherheltspolltlsche Kommission des Nationalrates 
nahm dann Ihre Arbeit bereits am 25. März 2002 auf und 
schloss sie - nach sieben intensiven Sitzungstagen - am 
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17. Mai 2002 ab. Wir gingen in unserer Beratung zum Ar
meeleitbild wie folgt vor: Wir behandelten das Armeeleitbild 
In gründlicher Breite und deswegen nach Themen. 
Der erste Themenkreis betraf den doktrinalen Paradigmen
wechsel. Es ging dort darum, uns mit der neuen Risikobeur
teilung auseinander zu setzen und daraus auch zu verste
hen, wie die Leistungsprofile der «Armee XXI» definiert 
werden müssen. In diesem Zusammenhang haben wir auch 
über das System der abgestuften Bereitschaft diskutiert und 
uns mit einem wichtigen, neuen Institut, jenem der Durch
diener, auseinander gesetzt. Dann haben wir auch festge
stellt, dass unser sicherheitspolitisches Instrumentarium 
«Armee» nicht mehr nur auf Bedrohungsszenarien ausge
richtet sein kann, sondern dass - wie ich schon eingangs 
erwähnt habe - Lelstungsprofile zu definieren sind. 
Wir haben dann - das war ein zweiter Themenkreis - den 
ganzen Bereich bezüglich Kräfteansatz behandelt. Da ging 
es um die Bestandesfrage, um die Modularität, um die Flexl
bilttät; es ging auch darum, dass wir uns mit dem Technolo
giegrad auseinander setzten, damtt dieser mit anderen 
westeuropäischen Staaten eben auch vergleichbar ist; und 
es ging um das Konzept des Aufwuchses Im Zusammen
hang mit der zu erhaltenden Kernkompetenz im Bereich Ver
teidigung. Wir haben uns dann ganz speziell auch mit dem 
Verteidigungsauftrag unserer Armee auseinander gesetzt -
Immerhin basiert ja dieser Verteidigungsauftrag, neben an
deren Aufträgen, auf unserer neuen Bundesverfassung. Wir 
haben uns auch mit den Lehren, die zu Recht aus der «Ar
mee 95» zu ziehen sind, auseinander gesetzt. 
Ein wichtiges Kapitel, ein wichtiges Thema unserer Diskus
sion war dann der ganze Bereich Führung und Organisation, 
dann der Bereich Ausbildung - das waren so die wichtigsten 
Themen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang dem Projektteam, der 
gesamten Projektleitung, allen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern danken, die uns diese Projektarbeit jeweils vorge
stellt haben und uns wirklich etwas auf den llsch legten, das 
in erster Linie den militärischen Bedürfnissen Rechnung tra
gen wollte, während wir dann quasi angehalten waren, das 
auch politisch entsprechend zu würdigen. Ich möchte in mei
ner Funktion als Präsident der Slcherheltspolltischen Kom
mission diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 
ganze Projekt entwickelt, aufgebaut und begleitet haben, 
den Dank und die Anerkennung der Kommission ausspre
chen. 
Ich möchte aber auch den Vertreterinnen und Vertretern des 
VBS an der Spitze Herr Bundesrat Samuel Schmid, vorher 
Herr Bundesrat AdoH Ogl - für die stets transparente Infor
mation und die offene Art danken, mit der wir In den ganzen 
Prozess, In dem dieses Projekt entstanden Ist, einbezogen 
worden sind. Dies hat wesentlich zum guten Klima In der 
Kommission beigetragen. Wir konnten Jederzeit zusätzliche 
Informationen verlangen. Auch Ober die viel diskutierten Al
ternativmodelle wurden wir eingehend und bestens infor
miert. Dafür möchte ich wie gesagt Dank und Anerkennung 
aussprechen. Ich danke aber auch all jenen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern und all jenen Institutionen, die unsere Arbeit 
kritisch begleitet, mit ihr auch Mühe gehabt oder sie wirklich 
positiv unterstützt haben. Es war unserer Kommission und 
auch mir persönlich nicht möglich, auf all diese Bemerkun
gen einzutreten, aber wir haben sie Immer dankbar zur 
Kenntnis genommen und so weit wie möglich In unsere 
Überlegungen mit einbezogen. 
Wie gesagt: Unter der Bezeichnung «Armee XXI» ist ein tief 
greifender Umbau unseres Wehrwesens in Angriff genom
men worden. Damit soll die Fähigkeit unseres sicherheitspo
litischen Instrumentariums Armee sichergestellt werden, 
auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit 
der Schweiz, zum Schutz Ihrer Bevölkerung und zur Stabili
tät Ihres strategischen Umfeldes zu leisten. Die Kommission 
ist der Meinung, dass eine Armeereform nötig Ist, weil die 
von mir eben erwähnten Verfassungsaufträge mit der beste
henden Armee nicht mehr optimal erfüllt werden können. 
Die Mehrheit der Kommission begrOsst das Prinzip einer 
modernen, modular aufgebauten und flexiblen, auf die heuti-
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gen wie auch auf die zukünftigen Herausforderungen zuge
schnittenen Armee. Die Reform muss nach Auffassung der 
Kommission auch dazu führen, dass das Ausbildungs
niveau, das sich in der «Armee 95„ in eine andere Richtung 
entwickelt hat, wieder auf die Bedürfnisse ausgerichtet wird, 
wie sie für die «Armee XXI» als richtig erkannt worden sind. 
Die Reform muss also dazu führen, dass das Ausbildungsni
veau entsprechend der Multifunktionalltät der «Armee XXI» 
und der Notwendigkeit der Verbandsschulung wieder ange
hoben werden kann. 
Die «Armee XXI" wird bezüglich ihres Bestandes von 
360 000 Mann auf 120 000 Armeeangehörige reduziert. Der 
zentrale Auftrag bleibt die Verteidigung des Landes gegen 
militärische Bedrohungen; bestimmend für die Armeereform 
ist die Entwicklung der slcherheltspolltlschen Lage. Wenn 
sich die mllltärischen Herausforderungen ändern, muss 
auch unsere Antwort darauf, die Armee, angepasst werden, 
damit sie ein wirksames Instrument zur Gewährleistung der 
Sicherheit bleibt. Auch wenn die Armee vor allem aufgrund 
sicherheitspolitischer Überlegungen reformiert wird, sind 
weitere Aspekte mttzuberücksichtigen. Die Armee wird auf 
den Wandel in unserer Gesellschaft abgestimmt. Sie muss 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
realisiert werden sowie den demographischen Rahmenbe
dingungen entsprechen. 
Die Kommission Ist auch überzeugt davon, dass die Armee 
eine gesellschaftliche Akzeptanz braucht. Der Schritt zur 
«Armee XXI» Ist ein Riesenschritt, was Strukturen und Ver
ständnis anbelangt. Die neuen Strukturen müssen auch der 
Bevölkerung verständlich gemacht werden; sie müssen von 
Ihr schlussendlich auch mitgetragen werden. Unsere Armee 
braucht auch In Zukunft die Unterstatzung und Zustimmung 
des Volkes. Eine Armee ohne Verankerung verliert langfris
tig die Unterstützung. 
Im Vergleich zur ständerätlichen Kommission hat sich un
sere Kommission In verschiedenen Bereichen anders ent
schieden, u. a. bezüglich der Länge der Grundausbildung. 
Wir wissen Ja, dass die Gesamtdiensttage reduziert werden, 
dass aber deswegen die Grundausbildung ausgedehnt wird. 
Wir haben im Bereich der Führung und Organisation anders 
entschieden. Wir haben uns weiter entschieden, dass wir die 
Kompetenz tendenziell wieder vermehrt dem Bundesrat ge
ben, wir uns auf den strategischen Bereich beschränken und 
die operative Umsetzung vor allem den Spezialisten überlas
sen möchten. 
Ich möchte noch ganz kurz auf die verschiedenen Anträge 
eingehen und Ihnen die Empfehlung der Kommission be
kannt geben. 
Diese Minderheit I behauptet, dass der Sicherheitspolitische 
Bericht 2000 zwar adäquat auf die Bedrohungslage eingehe, 
aber dass das neue Leitbild diesen Bericht nicht konsequent 
umsetze. Es handle sich nicht um ein logisches Ableiten von 
der Vision zur Strategie, sondern um ein Eingehen auf Partl
kularlnteressen und andere Bedürfnisse. 
Am Anfang haben wir in der Kommission Papiere mit Eck
werten und Leitbildentwürfen diskutiert, die zum Teil zu 
Recht kritisiert wurden, weil sie zu wenig rlsikobaslert wa
ren. In den letzten 15 Monaten wurde aber Intensiv an die
sem Prozess gearbeitet. Die Risikobeurteilung wurde besser 
in den Entwurf eingebracht, das System der abgestuften Be
reitschaft wurde angepasst, und man hat die Unterschei
dung zwischen Verteidigungskompetenz und Verteidigungs
bereitschaft eingeführt. Heute Ist deshalb diese Kritik aus 
Sicht der Mehrheit der Kommission nicht mehr berechtigt. 
Mit 15 zu 6 Stimmen empfiehlt Ihnen die Sicherheitspoliti
sche Kommission, den Antrag der Minderheit 1 (Haering) ab
zulehnen. 
Zum Rückweisungsantrag der Minderheit SchlOer: Wir ha
ben In der Kommission die Lage so beurteilt, dass die Situa
tion der «Armee 95„ genügend analysiert wurde und dass 
gerade deshalb diese Reform nicht mehr hinausgezögert 
werden darf. Wenn wir Jetzt ein neues ProJekt starten müs
sten, ginge das wieder vier bis fünf Jahre, und das Ergebnis 
würde wahrscheinlich nicht den Vorstellungen unseres Kolle
gen Schiüer entsprechen, denn die Mlllzler würden uns zwi-
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schenzeltllch wahrscheinlich davonlaufen; es wäre auch von 
den Beständen her nicht mehr mögllch. Schon aus rein 
finanziellen Überlegungen haben wir auch keine andere 
Wahl, ats diese Reform anzugehen. Die Etapplerung wird 
bei der UberfOhrung Ins neue Modell ohnehin stattfinden, In
dem nicht die ganze Armee auf einen einzigen Schlag um
gemodelt wird. 
Die Mehrheit der Kommission erachtet es als sehr gefähr
lich, Modelle vorzuschlagen, die eine Scheinsicherheit ver
mitteln Im Sinne einer flächendeckenden, tepplchartlg 
territorial orientierten Armee mit defensivem Charakter. Wir 
werden nicht darum herumkommen, Innerhalb der Armee 
ein zweites Element zu schaffen, das die modernen Aufga
ben erfOllen kann. Gerade bei der Terrorismusbekämpfung 
und den modernen Rlslkan sind die Faktoren Bereitschaft, 
Schwergewichtsbildung und Mobllltät entscheidend. Diese 
Faktoren sind nicht durch Flächendeckung zu ersetzen. Der 
Typ der Territorialarmee ist heute die Antwort auf gewisse, 
aber längst nicht alle Bedrohungsformen. «Armee XXI" will 
dagegen auch Antworten auf andere Bedrohungsarten auf
nehmen; Insofern trägt das Armeeleltblld der Realität der 
asymmetrischen Kriegsführung Rechnung. 
Die Kommission beantragt Ihnen also mit 20 zu 1 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen, den Rückweisungsantrag der Minderheit 
SchlOer abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commisslon: Je ne 
vals pas repeter en franyais les propos du rapporteur de lan
gue allemande, qui a adresse les remerciements qul se de
valent a qui les merltaient. Je ne vous redonneral pas non 
plus la chronologie de nos travaux, mals f essayeral de sltuer 
le debat que nous abordons dans le contexte des dlscus
slons sur la defense nationale et sur la politlque de securlte. 
II faut bien volr que le debat a commence II y a deja long
temps. II a ete lance, II faut lul rendre ce marlte, par l'anclen 
conseiller federal Adolf Ogi. II y a eu, vous le savez, les dis
cusslons, les travaux et le rapport de la commisslon Brun
ner. II y a eu le rapport sur la polltlque de securlte de la 
Suisse. II y a malntenant le plan dlrecteur de f'«Armee XXI" 
et le proJet de revlslon de la loi federale sur l'armee et l'adml
nistratlon militaire. 
II taut bien voir que deJa au moment des dlscusslons de la 
commlsslon Brunner, II a ete compris, stabil et exprime le fait 
que la securite avait beaucoup d'elements et de volets, qu'II 
fallalt faire face a de nouvelles menaces et que celles-ci 
avaient pour noms terrorlsme, organlsatlons crlmlnelles et 
blanchlment d'argent sale. On a expllque que ces menaces 
etalent donc multlples et qu'on pouvalt les prevenir au 
moyen de la polltique etrangere, de la politique humanltalre 
et de la pol!tique de developpement. II a ete dlt que taut cela 
formait un taut artlcule. 
C'est aussi dans le cadre de cette conception generale de la 
securlte que nous avons presentee lci, que nous avons re
commande au peuple d'accepter les modfflcatlons de la lol 
federale sur l'armee et l'admlnistratlon mllltalre, qui permet
tent des actlons pour la promotion de la palx avec l'envoi de 
soldats a l'etranger. 
Nous avions dlt, au moment du debat sur le rapport de la 
commisslon Brunner, et cela se conflrme, qu'II y a aussl la 
perennlte de l'effort de defense nationale. L:armee est un 
des elements de la polltlque de securlte. Certes. rarmee ne 
semble pas pouvolr repondre aux nouvelles menaces telles 
qu'on peut les imaglner auJourd'hul. Certes, l'armee n'est 
pas la pour lutter en prlorlte contre le terrorisme, car ce sera 
l'affalre de corps speciallses, de la police - II y a un debat 
sur USIS, qui concerne le Departement federal de justlce et 
pollce. Certes, ya n'est pas avec l'armee, appelee a prepa
rer 1a defense du terrltolre, que nous nous defendrons, par 
exemple, contre des chantages de terroristes qui nous me
naceraient de tusees sl nous ne llberlons pas de teile prison 
tel groupe terrorlste; cela dolt ouvrlr des perspectives de col
laboratlon pollclere et strateglque avec des Etats etrangers, 
peut-&tre avec l'OTAN. Non, II s'aglt lcl de cette contlnulte, 
de ce coeur de competences, comme dlsalt la commlsslon 

Brunner, c'est-a-dlre la modemlsatlon de l'armee repondant 
a des exlgences modernes. Car «Armee 95„ etalt un mo
dele depasse et qui l'a ete tres vlte. «Armee 95„ a ete de
passe parce que le modele s'lnscrivalt encore dans cette 
Idee de defense de masse, avec un effectif conslderable, 
avec un encadrement tres important en sous-offlclers et en 
offlclers, avec de grandes unltes statiques. 
Le modele qul est propose aujourd'hul est un modele beau
coup plus souple ou, certes, l'ancrage territorial et le lien 
avec les cantons subslstent, mals dans la souplesse, avec 
notamment le rattachement de troupes a des etats-majors 
territorlaux. Mals II n'y a plus de grandes unltes territoriales. 
II n'y aura plus de grandes unltes statlques comme les corps 
d'armee, les dlvislons. On en arrlve maintenant a cette Idee 
des brlgades avec des batalllons qul seront les unltes de 
base modulables; on en arrlve aussl a !'Idee d'un effectif re
dult, mais beaucoup plus operatlonnel en ce sens que la for
mation devralt mener a un niveau de competences plus 
eleve: a la fln de l'ecole de recrues, les soldats devraient 
ötre deja operatlonnels dans ces unites en mouvement, ce 
qul n'est pas le cas aujourd'hui. On en arrive donc a une for
matlon qui s'etale sur un moins grand nombre d'annees, un 
soldat pouvant termlner tout son temps de servlce mllltalre a 
26 ans. Effectif redult, duree des obligatlons mllltaires dlml
nuee, mobllite des formatlons, des unites et egalement ni
veau de formatlon plus eleve, volle. quels sont les grands 
axes de cette reforme. 
Et puis, II y a autre chose. La majorite de la commlsslon a 
consldere qu'en sulvant ces flls conducteurs que Je vlens de 
tracer, il fallalt s'en tenlr aux grandes llgnes, et qu'li fallalt 
pour le raste lalsser la competence de l'appllcatlon et de 
l'organlsatlon pratlque au Conseil federal. Le Conseil des 
Etats - peut-4:itre a cause d'un certaln nombre de malenten
dus, Monsieur le Conselller federal - a reagl un peu comme 
par meflance vis-a-vis du gouvernement. La maJorlte de la 
commlsslon vous propose de revenir sur cette meflance, et 
d'aller en dlrectlon de la conflance envers le gouvernement 
D'autant plus, et M. Schmid, conselller federal, en donnera 
certalnement la preuve icl, que certalnes assurances et cer
talns apalsements ont ete donnes devant des craintes qul 
avalent ete exprlmees au Conseil des Etats et en CPS-CN. 
Par consequent, a plusleurs reprises, vous verrez que la oCI 
le Conseil des Etats voulalt preclser les choses - par exem
ple la duree de l'ecole de recrues, le nombre des unltes d'ar
mee, des unltes de troupe en les cltant de manlere precise -, 
la maJorlte de la commlsslon vous propose d'en rester au 
prlnclpe, de laisser la competence pratlque au Conseil fede
ral. 
Nous avons l'lmpresslon - en tous cas la majorlte de la com
mlssion - que taut a 1a fols nous sommes fideles a une con
tinulte et nous vous presentons un effort d'adaptation qul, 
pour ce qui concerne l'armee, cet element de la securlte 
parml d'autres, repond aux exigences. 
C'est la ralson pour laquelle la commlsslon, par 15 volx con
tre e, ne peut soutenir la proposltlon de la mlnorlte 1 (Hae
rlng). Mme Haerlng consldere au fand que le projet ne 
repond pas a l'analyse qul dolt ötre falte des nouvelles me
naces et que ce n'est pas une veritable nouvelle strategle 
qul est en place. Nous conslderons que cette nouvelle stra
tegle exlste. 
Et naturellement, nous ne pouvons pes suivre M. SchlOer, 
dont la proposltlon de renvol a ete repoussee en commls
sion, par 20 volx contre 1. M. SchlOer - nous y revlendrons 
probablement apres son Intervention - nous dlt en quelque 
sorte qu'il faut s'adapter aux nouvelles menaces, qul sont 
des menaces contre la securlte des personnes, et qu'II faut 
donc que l'armee sott prAte a faire face au terrorlsme. Mals 
M. Schlüer ne nous propose que des mlsslons qul ne sont 
pas forcement du ressort de l'armee. M. SchlOer, avec un 
raisonnement que j'appellerals blnalre, et non pas souple, 
veut, pour faire face a ce qu'II appelle les menaces moder
nes, en rester a des raisonnements statlques, c'est-a-dlre a 
des grandes unites territoriales, des soldats en masse, etc. 
Or l'armee, premlerement, ne peut pas faire face a toutes les 
menaces et, deuxlemement, dolt, pour rempllr sa misslon, 
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&tre beaucoup plus mobile, plus souple, et l'element statique 
dolt Atre preclsement ecarte. 
Voila donc pourquoi la majorlte de la commisslon vous pro• 
pose de prendre acte du plan directeur et d'entrer en ma
tiere sur le projet de reforme •Armee XXI ... 

Hollenstein Pla (G, SG): Herr Eggly, Sie haben uns die 
neue, moderne Armee erklärt, und Sie haben gesagt, dass 
die neuen Bedrohungen nicht allein mit der Armee bekämpft 
werden können. Sie haben auch gesagt, dass die Armee 
neuen Herausforderungen gerecht werden mQsse. Darf Ich 
Sie fragen: Können Sie mir eine oder zwei dieser neuen He
rausforderungen nennen, denen die neue, moderne Armee 
gerecht werden wird? 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour 1a commission: D'abord 
Je constate, je ne sais pas si vous Ates d'accord avec mol, 
que vous prenez acte que l'armee n'est pas la pour faire 
face a toutes les menaces telles qu'elles se presentent, et 
que la politique de securite est un ensemble dont l'armee 
n'est qu'un element. Ensuite, II est evident que l'armee dolt 
faire face a des sltuatlons qui ne sont pas toutes definissa
bles et previslbles, raison pour laquelle on ne veut plus de 
ces grandes unites statiques ancrees dans le terrltolre, sans 
possibillte de se mouvolr, sans possibllite aussl de rattache
ments differents: par exemple, a un moment donne, ratta
chement a des autorltes cantonales pour faire face a des 
menaces regionales. Et c'est ~ que propose au fond 
«Armee XXI». C'est un modele qui dolt pouvolr faire face a 
un certaln nombre de sltuatlons qui entraineraient !'Interven
tion de l'armee, mals c'est un modele qul n'est pas une doc
trine pour teile ou teile sltuatlon qul n'est pas deflnissable 
aujourd'hul. 

Haerlng Barbara (S, ZH): Die Planungszyklen der Armeere
formen folgen Immer dem gleichen Rhythmus: Einem slcher
heltspolitlschen Bericht folgt mit einem gewissen Abstand 
ein militärpolitisches Leitbild, verbunden mit einer Revision 
des Militärgesetzes. Ich selber nehme zum zweiten Mal an 
einer solchen Planungsrunde teil. Ich denke, es lohnt sich, 
zum Einstieg in unsere Debatte diese beiden letzten Planun
gen miteinander zu vergleichen. 
Blicken wir also zehn Jahre zurück: Eine sicherheitspoliti
sche Debatte erfolgte unmittelbar nach dem Fall der Mauer 
auf der Basis eines Berichtes, welcher Im Wesentlichen In 
den letzten Jahren des Kalten Krieges erarbeitet worden 
war. Ich habe Jenen Bericht Im Namen der SP•Fraktion zu
rückgewiesen, weil er zwar In seiner kurzfristig aktualislerten 
Bedrohungsanalyse von einem umfassenden Sicherheitsbe
griff ausging, In seinen Strategien Jedoch In der Dlssuaslon 
des Kalten Krieges stecken blieb. Was folgte, war «Armee 
95», eine Armeekonzeption, welche den falschen Auftrag, 
der durch den Sicherheitspolitischen Bericht 1990 erteilt 
worden war, konsequent umsetzte. Es war kein Wunder, 
dass sie bereits bei ihrer Einführung überholt war. 
Und heute? Im Unterschied zu 1991 unterstützten wir von 
der SP-Fraktion den Sicherheitspolitischen Bericht 2000. 
Zehn Jahre nach der sicherheitspolitischen Wende brachte 
er den notwendigen Schritt von der Dissuasion zur Sicher
heit durch Kooperation. Doch was uns heute erneut dazu 
führt, das armeepolltlsche Leitbild zurückzuweisen, Ist die 
Tatsache, dass diese Armeekonzeption den richtigen Auf
trag, den der Sicherheitspolitische Bericht 2000 erteilte, 
nicht konsequent umsetzt. 
zusammengefasst: Zu Beginn der Neunzlgerjahre erfolgte 
die konsequente Umsetzung eines falschen Auftrags, heute 
erfolgt die wenig konsequente Umsetzung eines an sich 
richtigen Auftrags. Wir verbinden unseren R0ckwei
sungsantrag mit dem Auftrag, ein Armeeleltblld zu unter
breiten, welches einem rlslkobaslerten Auftrag entspricht. 
Dies muss insbesondere folgende Eckwerte berücksichti
gen: 
1. Die Schweiz beteiligt sich an frledensunterstützenden Ein
sätzen der Staatengemeinschaft. 
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2. Der Verteidigungsauftrag fOr den Fall eines grossen Krie
ges in Europa oder eines direkten Angriffes auf die Schweiz 
wird auf eine Vorwarnzeit von zehn Jahren ausgerichtet Die 
Bereitschaft der Schweizer Armee wird entsprechend redu
ziert. 
3. Luft• und Grenzpolizei f0r die Raumsicherung werden si
chergestellt. 
4. Die Sicherheit unserer Zivilbevölkerung kann durch einen 
intelligenten Einsatz polizelllcher Mittel garantiert werden. 
Wir schätzen den Kostenrahmen fOr die Umsetzung von «Ar• 
mee XXI» auf 2,5 bis 3 Milliarden Franken pro Jahr. Der 
Krieg hat im letzten Jahrhundert sein Gesicht grundlegend 
verändert; es geht kaum noch um mechtpolltlsche Auseinan
dersetzungen zwischen Nationalstaaten. Der Krieg hat 
heute das Gesicht des Völkermords und der Missachtung 
der universellen Menschenrechte. Die Schweiz beteiligt sich 
deshalb an friedensunterstützenden Missionen der Staaten
gemeinschaft. F0r solche Aufträge, fQr solche Missionen und 
fOr Einsätze der Armee bei Katastrophenfällen werden je
doch nie mehr als 1 bis 2 Prozent der Aufwendungen von 
«Armee XXI» benutzt. 98 Prozent der Armeekosten und -be
stände sind also nicht mit Naturkatastrophen und frledens
unterstotzenden Einsätzen begründbar, sondern nur mit 
der Vorbereitung auf einen unwahrscheinlich gewordenen 
Kriegsfall. «Armee XXI» wird eine Armee sein, welche Inner
halb weniger Tage mehr als 100 000 Soldaten und Innert 
Wochen weitere 80 000 Reservisten mobillsleren kann. Eine 
derart hohe Bereitschaft Ist sicherheitspolltlsch sinn- und 
nutzlos. Wir plädieren deshalb dafOr, den traditionellen Ver
teidigungsauftrag an einer Zehnjahresregel zu messen und 
die Bereitschaft der Armee entsprechend auszurichten. Der 
Verteidigungsauftrag ist auf die Fähigkeit zu konzentrieren, 
Innerhalb der Jeweils nachfolgenden zehn Jahre die Kriegs• 
fOhrungsfählgkelt zu erlangen. Ohne markante Veränderung 
der Risikolage genQgt es, die notwendigen Kompetenzen 
und die so genannte Autwuchsfählgkelt zu wahren. 
Unterhalb der Schwelle des machtpolitisch begründeten 
Krieges Ist Jedoch mit neuartigen mllltärlschen Gewaltdro
hungen terroristischer Art zu rechnen. Wie die Attentate des 
11. Septembers 2001 zeigen, haben solche Bedrohungen 
kaum Vorwarnzelten. Sie sind im doppelten Sinne entterrlto
rialislert, denn sie können Ihren Ausgang sowohl im Inland 
als auch Im befreundeten Ausland haben. Sie richten Ihre 
Aktionen nicht gegen den Staat und seinen Machtapparat, 
sondern gegen sensible Einrichtungen und Zivilpersonen. 
Es Ist Aufgabe des Staates, die Sicherheit der Bevölkerung 
vor diesen neuen Gewaltrlslken so weit wie möglich sicher• 
zustellen. Traditionelle Armeekräfte taugen dazu jedoch 
nicht. Die SP Schweiz ist überzeugt, dass die vorhandenen 
pollzelllchen Mittel bisher zu wenig zielgerichtet auf die Be
kämpfung dieser neuartigen Bedrohung vorbereitet und aus
gerichtet worden sind. 
«Armee XXI» beruht also nicht auf einem rlslkobaslerten 
Auftrag, sondern auf einem Kompromiss, hinter dem das 
bOrgerllche Lager zusammengebunden werden soll. Die 
Umsetzung eines rlsikobasierten Auftrages WOrde Jedoch zu 
einer Armee führen, deren Kosten weit unter dem heutigen 
Armeebudget Hegen: Wir rechnen mit Jährlich 2,7 MIiiiarden 
Franken. Das Ausrichten der militärischen Bereitschaft auf 
tatsächliche Risiken WOrde gleichzeitig eine massive Reduk
tion der Bestände ermöglichen. Dies wird allerdings mit dem 
Mlllzsystem nicht mehr In Einklang zu bringen sein. Wir ste
hen somit vor der Entscheidung: Entweder wir konstruieren 
eine «Armee XXI», welche krampfhaft versucht, die Fiktion 
des Landesverteidigungsfalls und die Randbedingung der 
Miliz aufrechtzuerhalten, oder aber wir stellen uns der Frage 
der tatsächlichen Risiken und kommen dann zu einer Ar
mee, welche grundsitzllch anders aussehen wird als die 
«Armee XXI». Zukunftsträchtig Ist nur die zweite Variante. 
Die SP-Fraktion stimmt deshalb fOr R0ckwelsung des Ge
samtprojektes «Armee XXI». 
Erlauben Sie mir noch einen Nachsatz: Höhepunkt unserer 
Kommissionsberatungen war fQr mich der ironisch gemeinte 
Ausspruch eines eminenten Kommlssionsmltglledes aus ei
ner bürgerlichen Fraktion: «Ich beantrage dem Bundesrat, 
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den Feind wieder einzufahren", rief er In die Runde, welche 
sich mit den im Bericht fehlenden Bedrohungsszenarien 
auseinander zu setzen hatte. So einfach geht es zum Glück 
nicht. 

Vaudroz Jean-Claude (C, GE): Madame Haering, je sou
haite vous poser une question. Malgre toute la technologie 
que possedent !es Amerlcalns, on a vu qu'ils n'ont pas pu 
evlter les attentats du 11 septembre 2001. Alors, en fait, 
qu'est-ce que vous proposez pour que la Sulsse pulsse se 
proteger? 

Haerlng Barbara (S, ZH): Ich danke Ihnen herzlich für diese 
Frage, denn sie gibt mir die Möglichkeit, weitere Minuten Re
dezelt in Anspruch zu nehmen. 
Die Attentate des 11. Septembers haben gezeigt, dass das 
Land mit der grössten und schlagkräftigsten Armee nicht ge
gen solche terroristischen Anschläge gewappnet war. Ich 
habe darauf hingewiesen, weshalb dies so war: erstens gab 
es keine Vorwarnzelt; zweitens war die Situation Im doppel
ten Sinne entterrltorlalisiert; drittens war der Angriff nicht auf 
den Staat ausgerichtet, sondern auf sensible Einrichtungen 
der Zlvllgesellschaft; viertens sollte es möglichst viele Opfer 
geben. 
Instrumente dagegen gibt es nur wenige. Wir müssen eine 
neue Risikoanalyse Ober unsere Länder realisieren. Es 
muss eine Risikoanalyse sein, die diese Risiken mit einbe
zieht, ein «risk management», das die wesentlichen Risiken 
ausschaltet. Das kann beispielsweise das Abstellen der 
Atomkraftwerke In der Schweiz sein. Ebenso brauchen wir 
einen verstärkten politisch geführten Nachrichtendienst, der 
die entsprechenden Informationen rechtzeitig In die ent
scheidenden Behörden einfllessen lässt. 

Garbanl Valerle (S, NE): La critique de fond que formule le 
groupe socialiste envers le plan directeur de I' «Armee XXI» 
est le caractere de remede a tous les maux que le Conseil 
federal veut lul donner. Comme «Armee 95», «Armee XXI» 
a l'ambitlon d'lltre l'homme a tout faire, de defendre le terrl
toire, de proteger ia population ctvile, de contribuer a la reso
lutlon des contllts sur le plan international, de soutenir les 
autorites civlles en cas de menace contre la s0rete Inte
rieure. Le plan dlrecteur de !'«Armee XXI» ressemble a un 
vaste pot-pourrl comprenant sufflsamment de mlssions lm
partles a l'armee pour que le proJet englobe toutes les vl
sions politiques quant a son avenlr. La doctrlne «Armee 
XXI» est exactement la mAme que celle d'«Armee 95», en 
d'autres termes fondee sur une analyse retrospectlve et non 
future, voire actuelle, de la sltuatlon en termes de menaces. 
Le 8 octobre 1992, le rapporteur de langue franc;aluse de la 
CPS-CN declaralt en substance, apropos du rapport 90 sur 
1a politique de securite, que le Conseil federal malntenalt le 
principe d'une defense armes, mais reconnalssalt que 
l'lmage de la menace etait devenue de plus en plus diffuse. 
t.:armee devalt neanmolns rester un Instrument de combat 
et devenlr multlfonctlonnelle avec des missions de promo
tlon de la palx et de preservation des moyens d'exlstence 
(cf. 80 1992 N 2079). 
La doctrine et les mlsslons de l'armee n'ont donc pas evolue 
d'un iota en dlx ans, alors que les menaces ont clairement 
ete ldentiflees, en partlculler par le rapport de 1a commlsslon 
Brunner. Elles sont clviles et non milltalres. La seule 
difference entre «Armee XXI» et «Armee 95» est la reduc
tlon des effectifs, avec pour corollalre la modularlte de l'lns
tructlon des soldats, et ce, unlquement sous 1a presslon 
toujours plus crolssante de J'economie et en raison du falt 
que l'armee ne constltue plus un plan de carriere pour les 
jeunes. 
Le budget milltaire demeure constant. En 2000, il etalt de 
5 mllliards de francs par annee. «Armee XXI» prevoit 
4,3 mllllards de francs, malgre reductlon due uniquement au 
freln aux depenses defendu par la droite du Conseil federal 
et du Parlament. Quant aux depenses d'armement, pour les 
qulnze prochalnes annees le Conseil federal prevolt 30 mll-

llards de francs. La modlclte du programme d'armement 
2003 est un exemple de l'adage «reculer pour mleux sau
tern, car II est evident qu'a compter de 2004, le Conseil fed• 
ral prevolt un accrolssement substantlel des credlts. 
Deja dans le cadre des debats sur le rapport sur la polltlque 
de securite de la Sulsse (Rapolsec 2000}, le groupe socla
llste avalt crltlque l'absence d'analyse des menaces mllltal
res pesant sur notre pays. Si l'on procedalt aujourd'hul avec 
objectlvite polltlque a cette analyse, II sauteralt aux yeux 
qu'une «Armee XXI» hlgh-tech n'aurait aucune ralson d'itre. 
Les perspectives de la Suisse sont non pas d'elaborer des 
plans directeurs de l'armee, mais d'elaborer des lignes dl
rectrices en faveur d'une polltlque civlle de preventlon des 
conflits. Pour ce faire, nous n'avons pas besoln d'une teile 
armes. 
Nous n'avons pas davantage besoln d'une armee pour 
envoyer des professlonnels dans des operatlons de maln
tlen de la paix a l'etranger, nl pour reprlmer des manlfesta
tions, qu'elles solent paysannes ou antigloballsatlon. Nous 
n'avons pas besoln d'une armee de 120 ooo hommes et de 
80 000 reservlstes pour assurer la securlte lnterleure. 
Le surdimenslonnement des missions et des moyens affec
tes a «Armee XXI" ne feit que cautionner la paranoTa securi
talre que certaines et certalns se plalsent a diffuser, et ce 
sont les mämes qul retusent d'apporter des reponses aux 
veritables questlons, des reponses a la vlolence domestique 
dont les femmes sont vlctlmes, des reponses au danger que 
falt courir a la population entlere une lol sur les armes beau
coup trop permissive, car elaboree sous la presslon des 
lobbYlstes des armes tels que Pro Tell. Ce sont les mllmes 
egalement qul veulent couper dans les budgets de la forma
tlon, qul veulent llmlter l'alde de la Confederatlon a l'lntegra
tlon des etrangeres et des etrangers a sa portlon congrue. 
Ce sont les mämes qul refusent d'augmenter l'alde de la 
Sulsse a la cooperatlon au developpement et qul refusent de 
leglferer pour proteger les travailleuses et les travailleurs 
contre des llcenclements economiques. 
En refusant la demlere initiative populalre deposee per le 
GSsA, lntltulee «pour une politlque de securite credible et 
une Sulsse sans armea» (00.058), la population a decide de 
malntenlr une armee. Bien, mals, au molns, que ses mis
slons soient llmitees aux risques mllitaires. La mission de 
detense du terrltolre dolt ätre appreclee selon la regle des 
dlx ans, alnsl que l'a releve Mme Haerlng. En Europa, on 
consldere mAme que qulnze ans est un temps de reactlon 
sufflsant pour faire face a une guerre traditlonnelle. 
15 000 soldats, 40 000 reservlstes, de mAme qu'une enve
loppe budgetalre annuelle pour l'armee de 1, 7 mllllard de 
francs sont amplement sufflsants pour garantlr la comp&
tence de base de l'armee et sa capaclte de remonter en 
pulssance en cas d'attaques mllitalres, et cela sans qu'll y ait 
un quelconque deflcit securltalre pour la Sulsse et sa popu
latlon. 
Le groupe soclallste vous demande des lors de soutenlr la 
mlnorite II (Haerlng), donc de prendre acta du plan directeur 
de !'«Armee XXI» en le desapprouvant. 
Le groupe soclallste rejettera en outre la proposltlon de ren
vol de mlnorlte SchlOer au Conseil federal dans la mesure 
ou l'armee n'a absolument pas a assumer des täches de po
llce. Ce qui manque a la Sulsse, ce sont des progres so
claux et non des mesures de survelllance et de represslon 
dlrigees contre la population. 

Schlüer Ulrich CV, ZH): Wir sind uns wohl darin einig, dass 
wir ein Projekt von sehr grosser Bedeutung vor uns haben; 
ein Umbau von grosser ltagweite findet statt. In der Kom
mission wurde keine Zelt gegeben, Hearings abzuhalten. 
Man hatte die Fahne abzuhandeln. Die Fahne Ist etwa einen 
Tag vor den Fraktionssitzungen eingetroffen, sie umfasst 
130 Selten. Zahlreiche tief greifende Fragen wären zu disku
tieren - Fragen, die verlangt hätten, auch gewisse Aiternatl
ven sorgfältig zwecks gründlicher Diskussion zu erarbeiten. 
Forderungen wurden mit dem Hinweis vom Tisch gewischt, 
dazu bestünde keine Zelt. Ich befürchte, dass wir die neue 
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Armee auf einem ausserst wackligen, auf einem äusserst 
wenig solid gebauten Fundament aufbauen. Es hiess ein
fach, die «Armee 95» befinde sich In derart deplorablem Zu
stand, dass keine Zeit zum überdenken mehr bestehe, dass 
man handeln müsse. So haben wir nun diese Vorlage vor 
uns. 
Die Frage, wie diese Vorlage, Wie die Armeereform auf die 
neuen und geänderten Herausforderungen nach dem 
11. September 2001 antwortet, wurde dahin gehend beant
wortet, dass man nichts ändern müsse, die Planung laufe 
weiter wie begonnen. Ich schätze i.war den Sonderfall 
Schweiz, indessen gibt es auf der ganzen Welt keine ernst 
zu nehmende Armee, die nach dem 11. September 2001 
sagt, alles gehe genau gleich weiter wie vorher. Spätestens 
an jenem 11. September 2001 hat sich für jede Armee auf 
dieser Welt gezeigt, dass Innere und aussere Sicherheit 
nicht mehr einfach nach den traditionellen Regeln getrennt 
werden können. Wenn selbst die stärkste Macht dieser Welt 
am Kopf ihrer Militärplanung einen Volltreffer einstecken 
muss, müsste uns das zum Nachdenken anregen. Dafür be
stand aber keine Zeit. Es hless, man müsse jetzt einfach vor
wärts machen. 
Was geschehen ist, verändert indessen den Auftrag an die 
Armee, Insbesondere im Bereich der Mannschaftsbestände. 
Wir müssen mit der neuen Armee vermehrt komplexe Bewa
chungsaufgaben bewältigen; die Mlllz muss diese Aufgaben 
übernehmen. Dazu stellt sich die Bestandesfrage neu. Die 
Aufforderung, diese sorgfältig durchzudenken, wurde mit 
dem Argument abgeschmettert, es bestünde dazu keine 
Zeit. Die Armee erhält In gleichem Zusammenhang neue 
Aufgaben im Bereich Ausbildung. Es stellt sich stärker als 
zuvor folgende Forderung: Wer In einem komplizierten, nicht 
vorhersehbaren, überraschenden Einsatz erfolgreich führen 
wUI, muss persönlich erfolgreich ausgebildet haben, sonst Ist 
ein Ernstfall nicht zu bewältigen - ein Problem, das nie zu
frieden stellend beantwortet werden konnte. 
Wir haben von unserer Seite vorgeschlagen, von der heuti
gen Armee auszugehen, diese mit komplexen Übungen -
mit Ereignissen, wie sie realistisch eintreten, wie sie unter 
Umständen auch nicht eintreten werden, wie sie aber eintre
ten könnten - zu konfrontieren. Daraus sind Schlussfolge
rungen zu ziehen. So müsste man vorgehen und einen 
vollständigen Abbruch der heutigen Armee In der Hoffnung, 
man könne dann wieder neu aufbauen, vermeiden. 
Das ist der Kern des Minderheitsantrages. Die Miliz muss 
bezüglich FOhrung verstärkt werden. Eine Mlllzarmee ist 
dann Milizarmee, wenn sie Ihre Hauptaufträge in Milizform 
erfQllen kann, wenn also diese Bewachungsaufträge, die auf 
die Armee zukommen, durch die Miliz bewältigt werden kön
nen. 
Sie können schon die Augen verschliessen vor diesen For
derungen. Aber das Entscheidende, das wir zu beantworten 
haben, ist Folgendes: Vermögen wir mit unserer Armee dem 
Sicherheitsanspruch, den die Bevölkerung hat, zu genügen? 
Glaubt die Bevölkerung an diese Armee? Fühlt sich die Be
völkerung mit dieser Armee sicher? Das sind die Fragen, die 
Sie beantworten müssen. Ich bin der Auffassung, wenn Sie 
nicht darauf ausgehen, diese Armee bedrohungskonform -
auf heutige Bedrohungen zugeschnitten - zu erneuern, 
dann werden Sie keine positive Antwort der Bevölkerung er
halten. Dann wird es für diese Armee ausserst schwierig 
werden, dann werden ihr in Zukunft entscheidende Finanzen 
fehlen. 
Ich sage Ihnen nochmals: Üben Sie mit der heutigen Armee, 
und sagen Sie ja nicht, dazu bestehe die gesetzliche Grund
lage nicht! Diese gesetzliche Grundlage besteht. Üben Sie 
komplexe Szenarien. Gehen Sie mal auf die Monbljou
brOcke, und schauen Sie auf das Bundeshaus. Wenige wich
tige Gebäude sind so exponiert wie dieses Haus. Wir sind In 
diesen Bereichen gefährdet. Es kann etwas geschehen, nur 
schon, weil es bei uns einen wichtigen Flnanzplatz gibt, der 
Geloste weckt. Wir haben uns auf solche Möglichkeiten vor
zubereiten. Wir müssen die Armee nicht dauernd dagegen 
aufstellen, aber wir mOssen sie mit solchen Herausforderun
gen beQben. 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Ich möchte Sie auffordern: Weisen Sie das revidierte Militär
gesetz zurDck! Erteilen Sie die Zusatzaufträge, wonach Be
drohungen der inneren und der ausseren Sicherheit gleich 
zu behandeln sind, wonach die Ausbildung vollständig der 
Mlllz zu übertragen ist. Dann werden wir zu einer Lösung 
kommen, die auch in der Bevölkerung Verwurzelung finden 
wird. Ich bitte Sie darum. 

La presldente (Maury Pasquler Ullane, presidente): Je 
donne encore Ja parole a M. Banga, qui souhaite developpar 
une proposltion de renvol. Celle-ci n'a pas encore ete distrt
buee vu qu'elle a ete deposee tres tardivement. 

Banga Boris (S, SO): Ich muss etwas korrigieren: Ich bean
trage Ihnen, dem Rückweisungsantrag der Minderheit 1 
(Haerlng) zuzustimmen und den RQckweisungsantrag der 
Minderheit SchlOer abzulehnen. 
Ich spreche im Namen der SP-Fraktion. 

La presldente (Maury Pasquler Lillane, presidente): Mon
sieur Banga, on m'a montre une autre proposition de renvoi 
que vous 81/ez deposee et qui contient un autre mandat. -
Excusez-mol, j'al confondu, II s'aglt de celle de M. Baumann 
J. Alexander. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Ich habe diesen Antrag erst 
heute Nachmittag um 15 Uhr eingereicht. Er konnte offenbar 
noch nicht übersetzt werden; es geht nicht Immer alles 
gleich schnell. 
Ich beantrage Ihnen Rückweisung an den Bundesrat, mit der 
Weisung zur Vorlage eines überarbeiteten Entwurfes: 
- der eile Miliz nicht marginalisiert, sondern dieser Einblick In 
alle entscheidenden Entscheidflndungsprozesse und Füh
rungsvorgänge sowie die Mitwirkung daran gewährleistet; 
- der eine «Armee XXI» schafft, welche von Ihrer Grösse 
und Konzeption her in der Lage ist, die drei Armeeaufgaben 
gleichzeitig und umfassend zu erfüllen; 
- der die vorhandenen knappen Mittal auftragswlrksam und 
unter Ausnützung des kostengünstigen Millzpotenz!als ein
setzt; 
- der auf der Basis einer umfassenden, systematischen mlll• 
tarstrateglschen Lageanalyse die strategischen und militäri
schen Herausforderungen im gesamten Konfliktspektrum 
berOckslchtigt; 
- der ausgehend vom Sicherheitspolitischen Bericht 2000 
und einer nachgeführten Lagebeurteilung nach den Ereig
nissen vom 11. September 2001 und danach eine tor die 
drei Teilaufträge der Armee entwickelte Strategie und eine 
fOr den Verteidigungsauftrag ausgearbeitete Doktrin enthält, 
wobei die Verbandsstrukturen und ROstungsprogramme erst 
daraus abzuleiten sind. 
Das daraus entwickelte bzw. angepasste Armeeleitbild soll 
dann zur Grundlage für das Militärgesetz und die Verordnun
gen gemacht werden. 
Der vorliegende Entwurf zum Militärgesetz und seine zuge
hörigen Verordnungen leiten sich aus dem Armeeleitbild ab. 
Dieses konzipiert eine Armee mit solchen Mängeln, dass ich 
den A!Jtrag auf Rückweisung stellen muss. Ich tue dies aus 
tiefer Uberzeugung zugunsten unserer Armee und begründe 
dies wie folgt: 
1. Die Miliz wird marginalisiert. Die Verfassungsvorgabe der 
Miliz wird nicht dadurch erfülit, dass die Mannschaften und 
unteren Kader Mlllzsoldaten sind, sondern vor allem da
durch, dass die Miliz Einblick In alle Entscheidungsflndungs
und Führungsvorgänge hat und bei diesen mitwirken kann. 
Nur so kann die staatspolitisch so wichtige Kontrolle der Ar· 
mee durch den Bürger gewährleistet werden. Millzkader 
werden unter dem an sich begrOssenawerten Vorwand der 
Verkürzung der Laufbahnen von der Truppe weitgehend ge
trennt. Sie verlieren damit Ihre prägende Bedeutung fOr die 
Armee. Die Armee wird durch Berufskeder dominiert. Jüngst 
ausserte sich ein führender Armeeplaner in der Öffentlich• 
keit wie folgt: «Die lnstruktionsofflziere bilden den Kern der 
neuen Armee ... So sollen denn auch die Berufskader ver-
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doppelt werden, während die Milizkader fast halbiert wer
den. In der kQnftlgen Kaderselektlon wird ein inzuchtlastlges 
Verfahren entstehen, das nur noch wenigen angepassten 
Mllizkadem den Zugang zu höheren Aufgaben offen lassen 
wird. Dies geschieht, obwohl die notwendigen Berufskader 
zugestandenermassen weder rechtzeitig noch In der not
wendigen Qualität gefunden werden können. 
2. Die Armee kann ihre Aufgabe nicht mehr zeitgerecht erfQl
len. Die geplante Armee verfQgt Ober lediglich acht Einsatz
brigaden. stellt man sich vor, dass bei einem Angriff schon 
drei Brigaden fQr die Alpentransversalen und drei weitere fQr 
den Schutz eines lediglich schmalen Sektors unseres Lan
des benötigt werden, wird einem beängstigend vor Augen 
geführt, dass diese Armee weit davon entfernt Ist, die drei 
Armeeaufträge gleichzeitig erfüllen zu können. 
Sie finden denn auch Im Armeeleitbild nicht einen einzigen 
Satz darOber, wieso diese 140 000 Aktiven plus Reserven 
dafür ausreichen warden. Bekanntlich Ist der neue Armee
bestand nicht das Ergebnis von Aufgabenbeurteilungen und 
Mittelbedarf. Vielmehr Ist die Grösse der Armee zwischen 
den Bundesräten Ogl und Couchepin auf dem Marktplatz 
bzw. in einer Artikelfolge Im Fachblatt «Blick» ausgejasst 
worden. Unsere Armee wird damit de facto fQr die Erfüllung 
ihrer Aufträge von Kooperationen mit fremden Armeen ab
hängig. Damit wird die Schweiz im Bedarfsfalle zum er
pressbaren Kollaborationspartner; der Erste Weltkrieg lässt 
grOssen. Weiter besteht die Gefahr, dass die Schweiz, wenn 
sie sich selber nicht mehr fordert, zusehends mllitärlsche 
Substanz verliert und damit auch als Kooperationspartner 
nicht mehr interessant sein wird. 
Fazit: Die «Armee XXI» Ist weder auftrags- noch rlsikoba
siert. Vielmehr geht sie von verfassungsfremden Kooperati
onsszenarien und eingeleiteten Rastungsvorhaben aus. Sie 
ist trotz aJler gegenteiligen Bekundungen Immer noch als Ar
mee im Ubergang zur Berufsarmee ausgestaltet, Indem sie 
präjudizierende Fakten schafft 
Nur mit einer Rückweisung können diese fundamentalen 
Mängel behoben werden. Zur Verschaffung der fOr die Hei
lung notwendigen Zelt für die Behebung der Schlüssel
probleme von «Armee 95» - nämlich Bestandesprobleme 
teilweise bei Kadern, aber auch bei Mannschaften, sowie 
einer gesunkanen Ausbildungsqualität - kann das VBS die 
beiden folgenden Sofortmassnahmen ohne Gesetzesände
rungen ergreifen: 
1. Wo notwendig werden Verbände zusammengelegt. 
2. Es wird auf das Jahr 2004 fQr die Wiederholungskurse 
zum Einjahresrhythmus zurOckgekehrt. 
Das VBS wird In der so zur Vertagung stehenden Zelt beauf
tragt, uns ausgehend vom Slcherheltspolltlschen Bericht 
2000 und von einer nachgefQhrten Lagebeurteilung nach 
den Ereignissen des 11. September 2001 fQr die drei Teilauf
träge der Armee eine Strategie und fOr den Verteidigungs
auftrag eine Doktrin zu entwickeln und erst daraus Ver
bandsstrukturen und ROstungsprogramme abzuleiten. Das 
daraus entwickelte bzw. angepasste Armeeleitbild soll denn 
zur Grundlage fQr das MIiitärgesetz und die dazugehörigen 
Verordnungen gemacht werden. 
Ich bitte Sie, den RQckweisungsantrag zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): C'est en hlver 1999 que notra Con
seil a prls connaissance et approuve le rapport du Conseil 
f6deraf sur la polltique de securtte de fa Suisse (Rapolsec 
2000). «Armee XXI» decoule dlrectement de ce rapport et 
entend concretiser !es llgnes dlrectrices qu'II contlent «Ar
mee XXI» se sltue dans la droite ligne du concept de la se
curlte par la cooperatlon, sans traiter tolltefols aucunement 
d'une adhesion a une quelconque alllance mllitalre, nl du 
passage a une armee de metler. II s'aglt blen de notre ar
mee, de notre defense et de notre mlllce - de cette mlllce qul 
favorlse l'ancrage de l'armee dans fa populatlon et qul per
met une exploltation reciproque des connalssances des do
malnes clvll et milltafre. 
Mals «Armee XXI» tient compte de l'evolution de la sltuatlon 
rnondlale et locale, actuefle et Mure, contralrement a ce que 

nous avons entendu, et des nouvelles menaces auxquelles 
nous sommes exposes, telles qu'elles ressortent du rapport 
Brunner, et apporte une reponse circonstanclee et cohe
rente a cette evolutlon. Neanmoins, selon le groupe llberal, II 
est vrai qu'«Armee XXI» ne va pas assez loin dans ce sens 
et persiste a lgnorer certalnes nouvelles menaces pourtant 
partlcullerement evidentes, qu'il s'aglsse des progms des 
technlques d'fnformatfon ou des problemes de securlte en 
rapport avec l'utllisatlon de mlssiles. Nous revlendrons sur 
ces deux polnts plus tard. 
Mals, deja, nous ne pouvons que nous etonner a cet egard 
de la reponse du DDPS ä la motlon 01.3781 du groupe li
beral concernant la cybersecurlte et l'lncluslon des nouvelles 
technologies dans les programmes d'armement, de forma
tion et de flnancement d'une armee moderne. Le DDPS 
nous repond en effet: «Une prise en compte des exlgences 
de la motlon, solt un projet concret d'lntegration des nouvel• 
les technologies de l'lnformatlon et de la communlcatlon 
dans le programme d'armement, slgnlfieralt un serleux 
prejudlce pour la Mure polltlque et planlficatlon de l'arme
ment."' Nous pensons au contralre qu'un prejudlce important 
pourralt venlr de la non-incluslon de ces aspects dans notre 
armee moderne, et dans ce sens nous falsons un pas en dl
rectlon des arguments de Mme Haerlng. Cependant, nous 
rejetterons sa proposltlon de mlnorlte I de renvof au Conseil 
federal, car nous retenons Je falt que «Armee XXI» repre
sente un progres extrClmement conslderable par rapport a fa 
situatlon actuelle. C'est un progres qu'II nous faut absolu
ment conffrmer aujourd'hul, et non pas invalider. 
«Armee XXI» s'est en effet donne la mlsslon dlfflclle - mls
slon qu'elle concretlse avec succäs - de conclller les lncerti• 
tudes de l'evolutlon strategique avec notre constltutfon efle
mäme, qui dit blen, a son artlcle 58: «La Suisse a une ar
mes. Celle-cl est organlsee selon le prlnclpe de l'armee de 
mlllce. t.:armee contrlbue a prevenir la guerre et a maintenlr 
la pafx,,, Notre armee reste donc fondamentalement une ar
mee de mfllce et contlnue de reposer sur le princlpe du ser
vlce milltafre obllgatoire; la defense reste l'actlvlte de base 
de l'armee et les cantons assument toujours une part des 
responsabllltes: volla ce qul ne change pas avec «Armee 
XXI». 
Mals voyons ce qul change. Tout d'abord la vislon. Dans 
l'equilibre entre une vlsion utliltariste et moderne d'une part, 
et une vlslon conservatrfce et romantlque d'autre part, de 
rarmee, «Armee XXI» penche resolument vers la premlere -
mCime sf, selon nous, cette dlrectlon devraft encore mleux 
s'ancrer dans les realltes mflltalres d'aujourd'hul. II s'agft 
vralment de preciser les besolns reels et d'adapter les struc
tures en fonctlon de ces besolns. Et mäme sl le groupe libe
ral, en ce qul concerne l'armee, s'avoue profondement 
romantlque, conservateur et partfculierement attache aux 
tradltlons de rarmee et a ses effets beneflques en termes de 
responsablllte, de solldarlte cltoyenne et d'fndependance, II 
adhere completement aux objectffs d'efficaclte d' «Armee 
XXI» et ä sa volonte de mettre en place des structures ree
llstes, modernes et efficaces. 
Parml les clnq prlnclpes d'«Armee XXI», ä savolr la prlorlte ä. 
l'Eitre humaln concretlsee dans l'objectlf de minlmlsatlon ab
solue des pertes, ranticlpatfon concretlsee dans une plus 
grande valeur donnee au renselgnement, la proportlonnallte, 
la focalisation et la modularlte, c'est bien cette dernlere qul 
est la plus lmportante dans les structures concretes de notre 
nouvelle armee. 
En effet, sl «Armee 61 » correspondait a un homme derrlere 
chaque sapln, et sl «Armee 95» a eu le courage d'introdulre 
des trous, des «Lücken» dans l'espace occupe par l'armee, 
«Armee XXI» est une vraie revolutlon en termes de repartl
tlon territoriale. En effet, son concept de base correspond ä 
l'objectlf de pouvolr Eitre lä oCl le besoln se faft sentlr en com
blnant, selon les sltuations et les besolns, d'une pert des 
etats-majors sans troupe, sl l'on pellt dlre, et d'autre part des 
reserves de troupe afln de generer, gräce ä cette modularlte 
et a la moblllte, des task forces toujours adequates qu'II se
ralt slmplement Impossible d'avolr a dlsposltion dans tollte 
autre constellatlon. 
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A cet egard, ccArmee XXI» est un progres important. Nous 
devons aller de l'avant pour qu'elie puisse entrer en vigueur 
le 1 er Janvler 2004. Ne lalssons pas la peur des risques 
favorlser le statu quo, ou, pire, renvoyer le projet au Conseil 
federal, ce qui, en l'occurrence, est injustifle. II faut aller de 
l'avant et ameliorer si necessaire en cours de route. 
«Armee XXI» propose de plus, outre l'organisatlon modu
laire, toute une serie de mesures concretes concernant no
tamment le nombre de recrues et la duree de l'ecole de 
recrues. 
Dans l'ensemble, le groupe liberal soutlent les mesures pro
posees dans la coherence du concept «Armee XXI», dans 
ses grandes lignes comme dans les points essentiels qui de
coulent des lignes fixees, a savoir la reductlon des effectifs 
d'abord, la restructuration ensuite et la professionnallsation 
tres partielle enfin. 
Le groupe liberal, bien que non gouvernemental, almerait 
souligner icl la confiance qu'il place dans le Conseil federal 
et l'lmportance qu'il accorde au fait que toute une serle de 
questions strictement operationnelles soient reglees dlrecte
ment par lui, et donc par voie d'ordonnance. 
Par allleurs, la ponderation des misslons de l'armee, teile 
qu'elle est presentee a l'article 1er LAAM, resout adequate
ment, selon nous, l'antagonisme entre les temps de paix, les 
temps de crise et les temps de guerre. Alors que la mlssion 
ccengagement de s0rete sectorlelle et defense» raste la plus 
importante, notamment parce que seule l'armee peut la 
rempllr, celie-cl sera cependant en mesure, en situation nor
male, de fournlr ses contributlons a la promotion et au sou
tlen de la palx et a la gestlon des crises, et d'assurer ses 
engagements subsidlalres dans la maitrise et dans la pre
ventlon des dangers dlts existentlels, l'urgence dlctant dans 
tous les cas la prlorite. La contributlon a la promotion de la 
paix sur le plan international est un engagement de l'armee 
auquel le groupe liberal tient tout partlcuilerement. 
Le groupe liberal, avec le centre droit de ce Parlament, vous 
invlte donc a prendre acte du rapport, a entrer en matiere, 
a rejeter les propositlons de renvol des minorites I et II 
(Haering) et de la minorite Schlüer alnsl que la proposltion 
de renvol Baumann J. Alexander, y comprls la propositlon de 
minorite Schlüer a l'article 1 er. 
Je rappelte enfin a Mme Garbanl que le groupe liberal, fait 
particulier semble-t-il, soutlent aussi bien «Armee XXI» que 
l'aide au developpement. 

Eberhard Tonl (C, SZ): Die Differenzen zwischen den Be
schlüssen des Ständerates und den Anträgen der Slcher
heltspolitlschen Kommission des Nationalrates sind erheb
lich. In praktisch allen zentralen Punkten des Projektes hat 
die SIK unseres Rates eine von den Vorstellungen des Stän
derates - teilweise markant - abweichende Richtung elnge
schlagen. Dies betrifft nicht nur die künftige Dauer der 
Rekrutenschule, sondern auch die Gestaltung der Organisa
tionsstrukturen der neuen Armee. Die Mehrheit der CVP
Fraktion wird bei den wichtigsten Differenzen die Anträge 
der Sicherheitspolitischen Kommission unterstützen. Bereits 
in der Vernehmlassung hat sich die CVP zum Armeeleitbild 
und zur Revision der MIiitärgesetzgebung positiv geäussert. 
Die von uns gemachten Vorschläge wurden mehrheitlich 
übernommen. 
Das Armeeleitbild trägt der neuen sicherheitspolitischen 
Lage und den beschränkten personellen und finanziellen 
Ressourcen Rechnung. Die Fähigkeiten, die Strukturen und 
die Kapazitäten der neuen Armee erlauben eine rechtzeitige 
Reaktion auf ein breiter werdendes Gefahrenspektrum. Die 
Armee kann auch mit vernünftigem politischem Aufwand pe
riodisch an die aktuelle Lage angepasst werden. Aus Sicht 
der CVP muss die neue Armee modular aufgebaut sein. Wir 
unterstatzen es aber auch, dass die Verbände regional ver
ankert sind; Insbesondere unterstützen wir die Schaffung 
von drei Gebirgsbrigaden. Die zusätzliche Führungsstufe 
der Division braucht es aber nicht. Die regionale Veranke
rung kann auch auf Stufe der Bataillone erreicht werden. 
Die Mllizverträglichkeit ist gegeben. Wir begrüssen aber 
auch die Möglichkeit des Durchdlenens und den Einsatz von 
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Zeitsoldaten. Durchdiener können die Alarmformationen er
setzen. Damit die notwendigen Aufgaben wahrgenommen 
werden können und die Ausbildung auftragsgemäss erfolgen 
kann, wird aber auch eine spürbare Erhöhung des Bestan
des des Berufspersonals notwendig. Das Festhalten an der 
Neutralität Ist richtig. Die CVP setzt sich für eine moderne, 
pragmatische Interpretation der Neutralität ein; das helsst, 
dass sie die Ersetzung einer passiv ausgerichteten Neutrali
tätspolitik durch eine aktive Politik der internationalen Zu
sammenarbeit und Mitverantwortung unterstützt. 
Neutralität helsst nicht, sich aus der Verantwortung zurück
zuziehen. Die Sicherheit ist für die Schweiz als neutrales 
Land durch Kooperation mit Organisationen in der Schweiz, 
aber auch durch Kooperation mit Internationalen Organisa
tionen Im Rahmen von Beiträgen zur Internationalen Frie
densunterstützung und zur Krlser-ibewältlgung möglich. 
Ziel der militärischen Ausbildung Ist die Einsatzfähigkeit. Ge
messen wird hier die Qualität, u. a. am Vergleich mit dem In
ternationalen Standard, aber auch an der Glaubwürdigkeit 
der Armee in der Truppe und in der Bevölkerung. Deshalb 
unterstützt die CVP-Fraktlon, dass der Bundesrat und nicht, 
wie vom Ständerat vorgesehen, das Parlament über die 
Dauer der RS und die Anzahl der WK entscheidet. Wichtig 
ist für uns, dass die AS-Grundausbildung sowie die Ver
bandsausbildung abgeschlossen sind. Wir unterstützen 
auch, dass die ordentliche Dienstzelt für alle Mannschaften 
gleich lang ist. Ausbildungslücken, wie sie mit der «Armee 
95» möglich waren, sind zu vermeiden. 
Die CVP-Fraktlon wird dem Armeeleitbild zustimmen. Wir 
sind für Eintreten auf die Revision des Militärgesetzes und 
werden die Rückweisungsanträge der Minderheit 1 (Haering) 
und der Minderheit Schlüer ablehnen. 

Zäch Guido (C, AG): Das Armeeleitbild XXI korrigiert die 
Fehlentwicklungen der «Armee 95» und passt die Armee 
dem dauernden Wandel unseres slcherheltspolltlschen Um
feldes an. Ich beantrage Ihnen darum namens der CVP
Fraktion, dem Leitbild zuzustimmen, die Ablehnungs- und 
Rückweisungsanträge abzulehnen und ohne Verzug die Re
vision des Militärgesetzes zu verabschieden. Die ccArmee 
95„ hat versucht, auf den sicherheitspolitischen Wandel 
nach dem Fall der Mauer einzugehen, und das Ist offensicht
lich nicht ganz gelungen. Unsere Armee steht heute betref
fend Personal, Ausbildung, Wissensstand und Bereitschaft 
vor grossen Problemen. Hierzu kommen die restriktiven fi
nanziellen Rahmenbedingungen. Der Armee stehen rund 
ein Drittel weniger Gelder zur Verfügung als vor zwölf Jah
ren. Die demographische Entwicklung und besonders die 
rückläufige Militärdiensttauglichkeit bereiten ebenfalls Sor
gen. Wir stehen an einem wichtigen sicherheitspolitischen 
Wendepunkt. Das Armeeleitbild muss alle Elemente be
zeichnen, die Im neuen sicherheitspolitischen Umfeld des 
permanenten Wandels nötig sind. Der terroristischen Bedro
hung ohne Vorwarnzelt, der kurzfristig denkbaren Gefähr
dung der Inneren Sicherheit sowie einem langfristig 
möglichen äusseren Konflikt muss wirksam entgegengewirkt 
werden können. im Leitbild sind vier gleichberechtigte Kern
elemente zu beachten. 
1. Das Millzsystem und die regionale Verankerung: Der Ml
lizcharakter unserer Armee gründet Im Grundgedanken der 
umfassenden Verantwortlichkeit des Bürgers für seine Hei
mat und damit auch für die Sicherheit unseres Landes. Es Ist 
mir darum wichtig, dass für alle, die aus Irgend welchen 
Gründen keinen Militärdienst lelsten, ein ebenso wertvoller 
Dienst an der Gesellschaft vorgesehen wird. Die regionale 
Verankerung schllessllch Ist nicht bloss Tell des urschwelze
rlschen Föderalismus. Sie fördert letztlich das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und die ganzheitliche gegenseitige 
Verantwortung. 
2. Die Modularität In der Armee und die Einbettung In eine 
Gesamtkonzeption von Sicherheit: Die Trennung von Innerer 
und äusserer Sicherheit ist nach den Ereignissen des ver
gangenen Jahres nicht mehr zeitgemäss. Die Armeereform 
ist nur ein Baustein. Mit der Überarbeitung des Bevölke-
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rungsschutzes und der Überprüfung des Systems der Inne
ren Sicherheit gibt es eine Gesamtkonzeption Sicherheit. 
Das Leitbild muss flexibel und offen auf die anderen beiden 
Revlslonsprojekte eingehen können. Es geht also Im We
sentlichen auch um die Fähigkeit und Erfahrung in der Zu
sammenarbeit von zivilen und militärischen Stellen. Die 
Armee muss in der Jeweiligen Situation wirkungsvoll einsetz
bar sein. Das ist eine andere Konzeption als jene des ste
henden Landheeres mit klarer Einsatzdoktrin unserer 
Dienstvergangenheit Eine flexible, modular aufgebaute Ar
mee ist zukünftig besser auf mögliche Bedrohungsszenarien 
vorbereitet. 
3. Ein drittes Kernelement stellt der verfassungsmässlge 
Auftrag dar. Landesverteidigung, Aufrechterhaltung der Inne
ren Sicherheit, Hilfeleistungen In ausserordentlfchen Lagen 
und friedenserhaltende Einsätze im Ausland stellen weiter
hin das Ziel der Armee dar. Ein Armeeleitbild legt fest, wie 
dieser Auftrag zu erfQllen ist. Der so formulierte Auftrag kenn 
nur erfOllt werden, wenn wir im Gesetz eine neue Kategorie 
der Dienstlelstenden schaffen, jene der Durchdiener. Sie 
bringen die personelle Flexibllität und Kontinuität mit, die ge
rade fOr subsidiäre Aufträge im Inland, Verstärkung der 
Raumsicherung, friedenserhaltende Operationen im Aus
land und für die dringenden Verbesserungen bei der Ausbil· 
dung nötig sind. 
4. Das vierte Element ist fOr mich die Kooperation mit slcher
heltspolltischen Partnern Im Ausland Im Rahmen des neu
tralltätspolltlsch Möglichen. Gerade die neuartigen Bedro
hungen verlangen nach besserer Internationaler Zusam
menarbeit. Wissenstransfer In der Ausbildung, Erfahrungs
austausch auf Kaderebene, Teilnahme an friedenserhalten
den Operationen und gemeinsames Training stellen wichtige 
Bausteine zur Verbesserung unserer Sicherheit dar. 
Die Schweiz bleibt dauernd bewaffnet neutral, und sie tritt 
keinem Mllltärb0ndnls bei. Aber sie muss, um ihren verfas
sungsmässigen Auftrag der Landesverteidigung zu erfOllen, 
fOr eine effektive Verteidigungszusammenarbeit vorbereitet 
sein. Die Zusammenarbeit mit anderen Armeen stärkt un
sere Landesverteidigung und festigt unsere bewaffnete Neu
tralität. 
Diese vier Kernelemente sind In der «Armee XXI» vorgese
hen. Der Auftrag der Verfassung muss etfOllt werden. Das 
Armeeleitbild stellt einen ZWischenschritt vom Auftrag zum 
konkreten Gesetzesvorhaben dar. Die gesetzten Rahmen
bedingungen, die finanziellen Grenzen und der permanente 
sicherheltspolitische Wandel sind Im Armeeleitbild berück
sichtigt. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der CVP-Fraktion, dem Leit
bild zuzustimmen und auf die Revision des Militärgesetzes 
einzutreten. 

Engelberger Eduard (R, NW): Die FDP-Fraktion hat den 
Prozess der Armeereform XXI, wie sie hier nun im Armee
leitbild mit seinen slcherheltspolltlschen Instrumenten zu
grunde liegt, aufmerksam verfolgt und in der Vernehmlas
sung klar Stellung bezogen. Die FDP-Fraktion unterstützte 
eine tief greifende Armeereform. Die Hauptgründe waren 
das veränderte sicherheitspolitische Umfeld, die Schwach
stellen In der heutigen «Armee 95» sowie die aktuellen und 
kOnftlgen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und demogra
phischen Rahmenbedingungen. Wir teilten grundsätzlich 
auch die Analyse der sicherhelts- und militärpolltlschen 
Lage, auch in Bezug auf die Bedrohungen und Gefahren; wir 
verlangten aber In wesentlichen Abschnitten und Kapiteln 
wie der Kooperation mit dem Ausland - Kooperation ja, aber 
kein Nato-Beitritt -, der NeutralHät, aber auch bei der Auf
tragspriorlsierung der AS-Dauer, der Kaderausblldung oder 
der Führung der Armee und bei den Finanzen Im Rahmen 
eines Gesamtsicherheitskonzeptes präZlsere Antworten. 
In der Fassung des Armeeleitbildes, wie es nun vorliegt, Ist 
zu erkennen, dass wesentliche Teile der Fragen und Risiken 
aus den Vernehmlassungsantworten berücksichtigt und 
auch umgesetzt wurden. In einzelnen Punkten benötigt aber 
das Armeeleltbßd und besonders die Ausgestaltung der Ar-

mee, vor allem im gesetzgeberischen Teil, nach wie vor kla
rere, präzisere Konturen und KorrektUren. Das hat die 
Diskussion In der nationalrätlichen SIK ganz klar aufgezeigt. 
Es Ist nicht einfach, Jetzt bei der Beratung des Armeeleltbil• 
des zu den einzelnen Kapiteln separat zu sprechen, weil 
man sofort mitten in der Detailberatung des Militärgesetzes 
steckt, das als nächstes oder anschliessendes Geschäft an
steht und das von Frau Wlttenwller fOr die FDP-Fraktion ver
treten wird. So beschränke Ich mich auf die Kapitel eins bis 
vier, da diese zweifellos die Kernaussagen enthalten; In den 
nachfolgenden Kaplteln werden aus diesen Feststellungen 
die Konsequenzen fOr die Umsetzung der Armeereform ge
zogen. 
Wenn wir das Armeeleitbild und den damit initiierten Re
formprozess beurteilen, dann stellen wir fest - Ich nehme 
das Fazit vorweg-: Der unter dem Titel «Armeeleitbild XXI» 
geplante tief greifende Umbau unserer Armee Ist notwendig. 
Der innere Zustand der Armee ruft nach dieser harten Re
form. Mit dem Inneren Zustand meine Ich den Stand der 
Ausbildung, die Bestandes• und Insbesondere die Kader
nachwuchsprobleme, die finanziellen Rahmenbedingungen 
und nicht zuletzt die sicherheitspolitische Lage, die sich Im 
vergangenen Jahrzehnt völlig gewandelt hat. 
Nun haben wir das Reformvorhaben vor uns. Es geht nun 
darum, diese Reform als Ganzes zu behandeln, nicht Klei
nigkeiten und Nebensächlichkeiten als wichtigste Elemente 
hochzupushen, um das Ganze Ober Bord zu werfen oder 
eben zurückzuweisen. 
Ich meine, dass sich dieses Reformprojekt, so wie es In den 
Rahmenbedingungen und der zusammenfassenden Einlei
tung skizziert wird, an bestimmten Eckwerten und Grund
pfeilern messen lassen muss. 
Für mich stehen In diesem Zusammenhang zwei Gesichts
punkte im Vordergrund; unter anderem zweifellos die Frage, 
ob das neu konzipierte Instrument der Sicherheitspolitik dem 
Verfassungsauftrag zu genOgen vermag. Dabei setze ich die 
Priorität nicht nach der Elntretenswahrscheinlichkelt, son
dern nach der Gefährlichkeit und der Schwere der Auswir• 
kungen auf unser Land. So gesehen hat die Armee In erster 
Linie Krieg zu verhindern und das Land und seine Bevölke
rung zu verteidigen. 
Es gibt keinen absoluten Gradmesser dafOr, ob und wie der 
Verfassungsauftrag der Verteidigung erf0llt werden kann. 
Wie und In welchem Mass die Armee dem Auftrag der 
Raumsicherung und der Verteidigung zu genOgen vermag, 
hängt von verschiedenen Faktoren mit unterschiedlichem 
Gewicht ab. zweifellos geht es unter anderem um die Frage 
des Bestandes, den Stand der Ausbildung, die Qualität der 
Bewaffnung, aber insbesondere auch darum, ob noch die 
Bereitschaft besteht, diesen Einsatz zu leisten. Bel allen Dis
kussionen Ober Bestandesgrössen, Rüstung und Strukturen 
sollte nie Qbersehen werden, dass es In erster Linie auch 
darum geht, den Wehrwillen zu erhalten und zu fördern. 
Hiervon wird im Armeeleitbild zu wenig gesprochen. 
Daraus ergibt sich ein zweiter Gesichtspunkt, nämlich die 
Frage des Millzprinzlps, das auch In der Verfassung vorge
geben Ist. Dieses Milizprlnzip erfährt In Zukunft Veränderun
gen. Die Ausbildung In der Rekrutenschule muss verbessert 
werden. Der Ruf nach Professionalisierung Ist zweifellos ge
rechtfertigt. Aber Ich bin der Meinung, dass wir uns In Zu
sammenhang mit dem Mlllzprlnzip auf eine Gratwanderung 
begeben, Insbesondere dann, wenn wir Mlllzstäbe ohne 
Truppen einsetzen - die Territorialstäbe - und wenn dem MI· 
llzkader die Ausbildungsverantwortung völlig entzogen wird. 
Eine weitere Gefahr der Aushöhlung des Mlllzprinzlps 
könnte sich dann ergeben, wenn die Laufbahnplanung der 
wesentllch höheren Zahl der Berufsmilitärs auch in Zukunft 
nach wie vor untrennbar mit einer Mlllzkarriere verbunden 
ist. Wir wissen, dass sich MIiiz nicht befehlen lässt, aber sie 
lässt sich fördern und pflegen, und deshalb vermisse Ich im 
Leltbild nach wie vor eine stärkere Gewichtung der Miliz. Ich 
ersuche Sie deshalb, den Truppenkommandanten bis auf die 
Stufe Korporal und Leutnant und den Territorialstäben be
züglich FOhrung und Ausbildung mehr Verantwortung zu ge
ben und hier klare Zeichen zu setzen. 
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Dennoch eine Bemerkung zur sicherheltspolitischen Lage, 
die In diesen leitenden Kapiteln auch gestreift wird: Trotz ge
genteiliger Behauptung hat sich in Bezug auf die sicherheits
politische Lage aus meiner Sicht seit dem 11. September 
2001 Im Zusammenhang mit der Armeereform wenig geän
dert. Geändert hat sich lediglich die Wahrnehmung, indem 
uns mit aller Deutlichkeit vor Augen gefQhrt wurde, dass 
diese Bedrohungsformen Realität sind. Dann kommt hinzu, 
dass die Armee nicht die einzige Antwort auf mögliche Be
drohungen Ist. Hier ist eine Gesamtsicherheitskonzeption, 
wie sie von der FDP immer wieder gefordert wurde, mit ein
zubeziehen; Ich denke dabei beispielsweise an den Bevölke
rungsschutz und insbesondere auch an das Projekt Usis. 
Das Projekt Usls soll und muss die Erkenntnis bringen, wie 
die Innere Sicherheit auch mit den anderen Mitteln noch zu 
verbessern Ist. Ich sage das deshalb auch ausdrücklich, weil 
es völlig falsch wäre, der Armee, die ein Teil der Sicherheits
politik ist, eine ausschllessliche und völlig neue Rolle bei der 
Bewältigung von Bedrohungen und Gefahren zuzuerkennen. 
Es kann nicht angehen, dass die Armee anstelle der polizel
llchen Kräfte Im Sinne von subsidiären Einsätzen immer 
mehr Polizeiaufgaben 0bernimmt; das kann nicht die Auf
gabe der Armee sein. Wir bedauern eigentlich, dass das 
Projekt Usis nicht parallel zu dieser Armeediskussion auf 
den Tisch des Hauses gekommen Ist, dann hätten wir einen 
Gesamtoberblick und eine Gesamtschau. Wir wissen - und 
sind hier mit dem Bundesrat einig -, dass das neue Armee
leitbild jetzt umgesetzt werden muss. Wir wollen aber auch 
keine Präjudizlen, die ein Miteinander und Ineinander in Zu
kunft gefährden. 
Die FDP-Fraktion stimmt dem Armeeleitbild zu und wird die 
Rückweisungsanträge ablehnen. Aus folgenden Gründen ist 
vor allem der Rückweisungsantrag Haering abzulehnen: er
stens, weil wir die Forderung nach friedensfördernden Ein
sätzen mit der Anderung des MIiitärgesetzes in Artikel 69 
vom 21. Juni 2001 weitgehend erfilllt haben; zweitens, weil 
der Stand der Bereitschaft der •Armee XXI» für den Vertei
digungsauftrag heute schon auf zehn Jahre ausgerichtet Ist 
und keine Reduktionen in der Zielsetzung des Verteldl
gungsauttrages und in den finanziellen Mitteln zulässt - des
halb ist ein Kostenrahmen von 2,5 bis 3 Milliarden Franken 
unverantwortlich und abzulehnen; drittens, weil das Projekt 
Usis so weit fortgeschritten ist, dass Antworten auf die Eck
werte gemäss Ziffer 3 und 4 des Rückweisungsantrages ge
geben werden können; viertens, weil nach unserer Ansicht 
die konsequente Erfüllung der Eckwerte des Rückweisungs
antrages Haering eine ebenso starke, aber vielleicht noch 
professionellere Armee brauchen würde, die wahrscheinlich 
noch mehr als 4,3 MIiiiarden Franken kosten würde. 
Ich bitte Sie Im Namen der FDP-Fraktion, dem Armeeleitbild 
zuzustimmen und die Rückweisungsanträge abzulehnen. 

Wlttenwfler Milli (R, SG): «Wenn es im lande einen Be
reich gibt, ab dem sich der gewisse Politiker kennzeichnende 
Wankelmut recht trefflich Illustrieren lässt, so Ist es gewiss 
die Verteidigung.» Das ist zu lesen in einem der sehr zahl
reich zugeschickten Briefe mit Meinungen und Ratschlägen 
im Vorfeld dieser Debatte. Die FDP-Fraktion Ist nicht wankel
mütig. Der zitierte Militärpublizist spricht auch nicht von den 
Fraktionen und Politikerinnen, sondern wahrscheinlich ganz 
bewusst von «gewissen Politikern». Die FDP-Fraktion wlll 
eine moderne, effiziente Armee. Sie ist deshalb einstimmig 
für 8ntreten auf die Revision der Militärgesetzgebung. Die 
«Armee XXI» muss den Verfassungsauftrag erf0llen, auch 
Jenen In Artikel 58 Absatz 2 der Bundesverfassung, wo von 
«der Bewältigung anderer ausserordentllcher Lagen» die 
Rede Ist. Um dies zu ermöglichen, wird die FDP-Fraktion 
grossmehrheltllch der ErfOllung der Ausblldungsdlenstpfllcht 
ohne Unterbrechung zustimmen. 
Kernauttrag der Armee ist und bleibt aber die Vorbereitung 
eines möglichen Einsatzes. Wir werden uns beim Assistenz
dienst im Ausland an das Abstimmungsresultat vom 1 O. Juni 
2001 halten und uns für die Bewaffnung der Truppen und ge
gen eine Ausweitung einsetzen. Die «Armee XXI» muss Tell 
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einer Gesamtslcherheitskonzeptlon Schweiz werden, denn 
die Gesamtsicherheit Ist ein Standortfaktor für die Schweiz 
und damit grundlegende Voraussetzung für das Wirtschafts
wachstum. Die Armee Ist eines der Instrumente zur Gewähr
leistung dieser Sicherheit. Wir sind daher gegen einen 
explizit zu erwähnenden Sicherheitsdienst. 
Zur Armeeorganisation: Wir alle sind uns bewusst, dass sich 
die «Armee XXI» nach der Immer kürzer und schmaler ge
wordenen finanziellen Decke strecken muss. Das wird für 
die Verantwortlichen unserer Armee In der Zukunft eine ge
waltige Herausforderung sein. Es wird für die «Armee XXI» 
nicht alles Wünschbare auch machbar sein. Der Armee d0r
fen Jedoch nicht noch mehr finanzielle Mittel entzogen wer
den, wenn sie Ihre Glaubwürdigkeit ausbauen und die von 
Ihr verlangten Aufgaben erfüllen soll. 
Bel der Gliederung der Armee sind die Meinungen in unse
rer Fraktion geteilt. In der Detailberatung werden wir dann 
auf die Anzahl der Brigaden eingehen; und bei der Dauer 
der militärischen Grundausbildung zeichnet sich vielleicht 
mit den nun vorliegenden Einzelanträgen eine Lösung ab. 
Die FDP-Fraktion Ist einstimmig für Eintreten auf die Revi• 
sion der Militärgesetzgebung und lehnt den Minderheitsan
trag SchlQer auf R0ckwelsung einstimmig ab. Die vorge
brachten Argumente sind uns bekannt und verdienen emst 
genommen zu werden. Aber auch die Situation von ocArmee 
95» Ist uns bekannt, und gerade deshalb d0rfen wir die Re
form nicht länger hinauszögern. Notwendig Ist Jetzt, den An
gehörigen der Armee, vor allem unseren Jungen Leuten, zu 
sagen, wie die «Armee XXI» strukturiert Ist und was das 
Parlament vom Bundesrat und von den Angehörigen der Ar· 
mee erwartet und verlangt. 
Auch wenn wir den Entscheid verschieben, haben wir keine 
Garantie, ob er dann hundertprozentig richtig wird. Wenn wir 
jetzt aber nicht entscheiden und die Verunsicherung bei den 
Angehörigen der Armee und im Volk noch vergrössern, ha
ben wir einen entscheidenden Fehler gemacht. 
Ein Letztes: Dieses Gesetz wird, wie alle anderen Gesetze 
In diesem Haus, von Menschen gemacht. Es wird, wenn es 
In Kraft gesetzt Ist, von Menschen vollzogen. Von der Ein
stellung und dem Verantwortungsbewusstsein dieser Men
schen hängt es ab, wie der Rahmen dieses Gesetzes zum 
Wohl unserer Bevölkerung und unseres Landes gefüllt wird. 

Banga Boris (S, SO): Ich beantrage Ihnen, dem R0ckwei
sungsantrag der Minderheit 1 (Haerlng) zuzustimmen und 
den Rückweisungsantrag Schl0er abzulehnen. 
Zusätzlich zur Argumentationslinie von Kollegin Haering, die 
ich unterstütze, möchte ich folgende wesentlichen Kritik
punkte vorlegen, welche meines Erachtens auch In der vor
beratenden Kommission nicht ausgeräumt werden konnten: 
1. Die finanzielle Seite der «Armee XXI» Ist sowohl Im Leit
bild als auch In der Vorlage eher literarisch als buchhalte
risch dargestellt, was unsere Finanzkommission dann In ein 
paar Jahren - wahrscheinlich zu spät - ebenfalls beklagen 
wird. Ich wage beispielsweise die Behauptung, dass die Ar· 
mee ein zu teures Instrument für subsidiäre Einsätze Ist. 
«Chronos» bedeutete 1999 300 000 Diensttage für ausser
ordentllche Bewachungsauflräge. Das entspricht In etwa ei
ner Jahresleistung von 1250 Pollzlsten, Logistik eingerech
net, also rund 1000 Mannjahren produktiver Arbeit, was In 
etwa 150 MIiiionen Franken kosten w0rde. 1000 Mannjahre 
entsprechen auch der geplanten Leistung der Durchdlener
verbände, drei Starts mit je 1000 Mann. 
Bel Usls wird nun behauptet, dass uns 800 bis 1000 Polizei
beamtinnen und -beamten fehlen. Wäre es nicht sinnvoller, 
statt der Erhöhung der Bereitschaft durch Durchdlener diese 
Mittel bei der Polizei zu Investieren? Dies käme nicht nur bll
llger, es wäre auch eine wesentlich längerfrlstlge lnvestltlon, 
nämlich auf Lebenszeit und nicht nur f0r 120 Tage Bereit
schaft der Durchdlener. 
Aber eben: Die Mllltärdienstpfllcht wird Immer noch als ge
schuldete Gratlsleistung betrachtet, weshalb nicht sorgfältig 
damit umgegangen wird. Denken Sie aber an die schlechten 
Erfahrungen bei den Botschaftsbewachungen! Ich werde 



,~ 
01.075 01.065 Conseil national 802 10Juin2002 

den Bundesrat bei seiner Aussage behaften, dass die 
Durchdiener vorwiegend als Übungstruppen verwendet wer
den, und ebenso hoffe ich, dass die ersatzlose Aufhebung 
gewisser Alarmformationen nochmals überprQft wird. 
2. Ich habe schon bei der Behandlung des Slcherheltspolitl
schen Berichtes 2000 moniert, dass auf der einen Seite eine 
möglichst autonome Verteidigungsfähigkeit gefordert und 
auf der anderen Seite gesagt wird, dass die Neutralität bei 
einem Angriff ohnehin nicht mehr gelte. Deshalb müssten ja 
auch gewisse Vorbereitungen getroffen werden, weshalb die 
Fähigkeit zur lnteroperabllltät zwingend sei. Aber es Ist eine 
Augenwischerei zu denken, man könne erst Im Kriegsfall In 
ein Bündnis eintreten. Das kann niemals funktionieren. Wir 
besitzen ebenfalls nur einzelne Bausteine für eine Verteidi
gungsdoktrin, wir besitzen keine operative Einsatzdoktrin. In 
den letzten Jahren wiederholte der Bundesrat stets, dass die 
Panzerbrigade auch künftig das Hauptkampfmittel bleibe, 
und Jahr für Jahr zementieren wir mit unseren ROstungsbe
schaffungen diese Einsatzdoktrin. Aber ernsthaft: Wer hat 
schon geschaut und geprott, wo ausser In der Thur- und der 
Magadinoebene man mehr als ein Panzerbataillon ausbrei
ten kann? 
Die Panzerwaffe bedeutet Konzentration und Beweglichkeit 
des Feuers und könnte auch «In die Luft genommen» wer
den. Warum also kein Kapitel über die Beschattung von 
Kampfhelikoptern? Wenn wir uns, was wir alle hoffen, auf 
die Verteidigung beschränken, warum nicht Alternativen wie 
Raketenwerfer oder ortsfeste Anlagen mit weit reichenden 
Waffen, womit ebenfalls die Konzentration und die Beweg
lichkeit des Feuers und zusätzlich der Verteldlgervortell er
reicht werden können? Wie wollen Sie Basel und Genf 
Oberhaupt mit Panzerbrigaden verteidigen? Oder wollen wir 
wieder die peinliche Diskussion Ober das operative Vorfeld 
führen? Mir fehlt schlichtweg eine ernsthafte Diskussion 
Ober die operative Einsatzdoktrin. 
3. Noch ein Wort zu den Oberdimenslonlerten Verbänden, zu 
den Bataillonen mit Ober 1300 Soldaten. Die Erhöhung der 
Kampfkraft und die Anhäufung von Mannschaften und Waf
fen orientiert sich am Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs. 
Gerade weil ein flächendeckendes Dispositiv nicht mehr 
möglich ist, mOssen die verbleibenden Verbände rasch und 
beweglich geführt werden. Dabei ist heute - ich betone: 
heute - ein eigenes Mitführen aller Kampfunterstotzungsmit
tel nicht mehr Oblich. Aufklärung und FeuerunterstOtzung 
werden in modernen Armeen durch die vorgesetzte Stufe or
ganisiert. Die Logistik funktioniert nach dem Brlngprlnzip. 
Bedenken Sie auch, dass unsere Armee den Kampf Im eige
nen Land, das helsst im kleinräumigen Gelände, in Agglo
merationen, in Städten, im Gebirge zu führen haben wird, 
also in einem Gelände, welches unbedingt kleinere, bewegli
che Verbände erfordert. Diese wären zudem wesentlich ra
scher einsatzbereit. 
Neben diesen fachlichen Gründen gibt es noch weitere Vor
teile für kleinere Truppenkörper. Sie sind durch die Miliz ein
facher fQhrbar, die Modula!:iSierung könnte konsequenter 
durchgeführt werden, die UberfOhrung aus bestehenden 
Grossverbänden könnte unter Erhaltung des Know-how erfol
gen, und die regionale Verankerung wäre besser realisierbar. 
Ich welss, die Armeeplaner versuchen mich oder alle diese 
Kritiker in die Ecke der Ewiggestrigen zu stellen. Denken Sie 
aber daran, dass speziell die modernsten, die effizientesten 
Armeen - Jene der USA und Grossbrltannlens - sehr sorg
fältig mit Traditionen umgehen. Bel aller Technologie spielt 
der Mensch die wesentliche Rolle auf dem Gefechtsfeld, und 
seiner Verwurzelung in der Tradition Ist eine hohe Bedeu
tung zuzumessen. Das planlose Ausradieren von mllitärl
schen Traditionen wird auf die Miliz verheerende Auswirkun
gen haben. Ich welss, ich werde untergehen, aber die Zu
kunft wird mir Recht geben. 
Noch ein Schlusswort zum ROckwelsungsantrag der Minder
heit SchlOer: Er geht weiter zurOck als die «Armee 61». Es 
Ist ein untauglicher Versuch, aktuelle Bedrohungen mit Mit
teln des letzten Jahrhunderts bekämpfen zu wollen und dle 
Gesellschaft zu militarisieren. Allein akzeptabel Ist seine 
Forderung nach einem leistungsfähigen Nachrichtendienst. 

Der Rückweisungsantrag Baumann J. Alexander liegt In 
etwa zwischen «Armee 61 » und «Armee 95» und Ist eben
falls abzulehnen. 

Dormond Marlyse (S, VD): Apres trols ans de travaux au 
sein de la commlssion du Conseil des Etats et trols mois 
dans celle du Conseil national, nous devons aujourd'hul 
nous prononcer sur le projet «Armee XXI». La difference de 
la duree des travaux dans chacune des commlsslons ne 
veut pas dire que celle du Conseil national s'est ralllee aux 
decisions du Conseil des Etats, tant s'en faut. Au contraire, 
ie projet qui nous est soumls lalsse la forte Impression que la 
majorite de drolte de la commission du Conseil national a 
ete beaucoup plus soumise aux demandes et aux deslrs du 
Conseil federal et de l'adminlstration mllltalre que ne le fu
rent le Conseil des Etats et sa commlsslon. 
De manlere plus generale, posons-nous la questlon de sa
volr dans quel contexte la Sulsse revise sa legislation mill
taire. La Suisse est un tout petlt pays au coeur de l'Europe, 
entoure de pays democratiques. Tous ces pays ont redult 
leur budget mllltalre et ont des armees dont les effectifs se 
sltuent entre 100 000 et 200 000 hommes pour les plus im
portantes. En Europe occldentale, les rlsques de conflits 
pour les dlx prochalnes annees sont tres falbles. Le plus 
grand danger pour notre pays, comme pour l'ensemble des 
pays occidentaux, vient du terrorlsme, et pour cet element
la, ceux qui veulent une armee de 220 ooo hommes n'ap
portent aucune reponse. 
Ce n'est pas par un concept dlgne des annees clnquante du 
XXe slecle que la Sulsse pourra repondre aux menaces de 
l'avenlr. Seule une collaboratlon Intelligente avec nos vol
slns, teile que celle mentlonnee dens le «Rapolsec 2000», 
peut apporter une reponse credlble. Crolre que la Sulsse 
peut elaborer sa defense comme un ilot au mllieu de l'Eu
rope est un leurre. Dejä aujourd'hul, nous achetons notre 
material a l'etranger, nous dependons des autres pays 
pour la foumiture de pieces de rechange - fes perlpetles des 
F/A-18 nous le rappellent -, et nos pllotes s'entrainent a 
l'etranger. Qu'on le veuille ou non, la Sulsse ne peut plus 
ltre seule et lsoiee sur le plan de la defense. 
En concluslon, «Armee XXI» va dans le bon sens en ce qui 
concerne la reductlon des effectlfs, mals des points impor
tants restent encore a amellorer. 
Aussl, au nom du groupe soclaliste, je vous recommande de 
rejeter la proposltlon de minortte SchlOer de renvoi au Con
seil federal et de soutenlr la proposltlon de renvol de mlno
rlte 1 (Haerlng). 

CUche Femand (G, NE): Le concept de protection de 1a po
pulatlon Interesse le groupe ecologlste au sens large, tres 
large du terme. Nous percevons blen, comme !'Immense 
majorlte de la populatlon, que la securlte n'est jamals definl
tlvement acqulse. U est donc logique et souhaltable que le 
Conseil federal vienne nous proposer regullerement des 
projets de reforme. 
Pour la Suisse ou pour son peuple, l'armee a Joue Jusqu'a 
malntenant, et Joue encore et toujours, un r6Ie majeur de 
protectlon. La dernlere votatlon (2 decembre 2001) sur la 
proposltion de ia supprlmer nous l'a confirme. l.:armee s'est 
progressivement enraclnee sur l'ensemble du terrltolre et 
dans la tlte des Helvetes; eile contrlbue encore pour une 
ma]orlte d'entre nous a la formatlon de l'ldentlte nationale. 
Dans les faits, cet engouement national pour l'annee s'ex
prlme par une quarantalne de places d'armes representant 
environ 25 ooo hectares. lmaginez 25 000 hectares transfor
mes en pätures, en champs labourables, moi qul en ai 10, je 
rillvel Cela s'est tradult aussi au nlveau des stands de tlr lm
poses dans toutes les communes ou presque, des fortlns 
sur tout le terrltoire et des axes ferrovlalres et routlers prflts a 
Otre dynamites a la molndre alerte. 
La Sulsse etalt une armee. Et Ja questlon aujourd'hul est de 
savolr: est-ce que nous allons nous elolgner un peu de ce 
concept. Je rappelle que les objecteurs de consclence 
etalent conslderes comme des traitres, des eiements sub
verslfs a condamner severement. II a fallu attendre 1996 
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pour que les Chambres federales adoptent enfin une lol sur 
le service civil. 
La fin de la guerre froide, et puis le resultat de la votation sur 
la premiere lnitiatlVe populaire vlsant la suppression de l'ar• 
mee (26 novembre 1989), nous ont permls de prendre du re
cul sans engager immediatement un mouvement de au pas 
de charge. Alnsi s'est engagee la reflexlon concernant «Ar• 
mee 95„ puls ce soir, tard dans la nuit, demain, un peu a 
l'image de l'epreuve de la marcha des 100 kllometres, le de
bat s'engage concernant le plan dlrecteur de !'«Armee XXI». 
J'espere que nous sommes tous suffisamment entraines 
pour endurer ce marathon sans defaillance ni dopage. 
Lors du travail en commlssion, j'ai ete surpris par le feu 
nourrl des Interventions de la majorlte de mes collegues, par 
leurs connalssances fines du terraln, du dlspositlf de com
mandement, de Ja capacite d'intervention des differentes ar
mes, mäme s'll etait difficile de savoir d'ou l'ennemi 
viendrait, quand et dans quelle Intention. Pendant plusleurs 
Journees, nous avons vecu de grandes manoeuvres flctives, 
falsant lntervenir de nombreux scenarlos. II etait important 
de savolr comment on allait s'en sortir avec «Armee XXI», si 
r;a devait bouger du cOte du GOrbetal, du lac de Constance 
ou des Pres sur Llgnleres. 
Pour le groupe ecologiste, Je peux vous le dire, II s'agit d'un 
exercice exträmement dlfficile, car rares sont les hommes 
qui, dans ce groupe, ont fait carriere dans l'armee - n'est-ce 
pas M. Mugny? II est dlfficile aussl d'entrer dans la loglque 
militaire de protectlon de la population quand l'essentiel de 
nos forces et de nos convictlons, et nous avons eu l'occa
slon de le repeter plusleurs fois au plenum, s'orlente vers 
des Interventions a caractere clVll en priorlte pour, blen sOr, 
prevenlr les confllts dont les causes peuvent Eitre multiples, 
complexes et quelquefols lrrationnelles, donc elolgnees 
d'une approche mllltalre, et aussl pour tenter de trouver une 
solutlon non mllltalre lorsque malheureusement le confllt a 
eclate. 
Vous avez peut~tre deja saisl que le plan dlrecteur de !'«Ar
mee XXI» ne constltue pas l'outll ou le moyen adequat au 
service de notre strategle. Certes, on s'elolgne un peu de la 
notlon tres etroite de protectlon du territoire. Avec 150 chars 
Leopard sur les plots, vraisemblablement destlnes a l'expor
tatlon ou a la casse, II est quand m6me logique qu'on se solt 
un peu eloigne de ce prlncipe de protectlon du territolre. 
Mais, au niveau des grands strateges du departement, on 
precise taut de sulte que le vleilllssement de nos avlons de 
chasse est a craindre et que nous devrons blentOt examiner 
le projet d'achat d'un nouvel avion de combat. II semble que 
les quelques trous dans le systeme de defense de l'espace 
aerlen lnquietent davantage nos strateges que les trous 
dans la couche d'ozone. 
Le Conseil federai afflrme sa volonte de contrlbuer, au 
moyen de l'armee, a la promotion de la paix et a la gestion 
des crlses sur le plan international. SI la mlssion au Kosovo 
peut ätre consideree jusqu'a maintenant comme reussle, les 
misslons de ce type paralssent autrement delicates et difflci
les, peut~tre impossibles, si l'on songe a la Tchetchlmie, a 
la Somalia, au Proche-Orlent ou a la Colomble, pour ne clter 
que ces quelques exemples. 
Je pery0is deja dans vos regards un etonnement, volre une 
rlposte fulgurante, de 1a patt du rapporteur de langue tran
t;alse entre autres. Une fois de plus, le groupe ecologlste se
ralt un peu a cOte da la plaque, compose d'idealistes, de re
veurs, de personnes qul vivent sur un nuage, angellques, 
lncapables de saislr quelles sont las nouvelles menaces et 
de faire des propositions pour essayer de se proteger contre 
ces menaces. Aux pages 931 et 932 de son rapport, le Con
seil federal analyse les menaces et les risques. II est preoc
cupe, entre autres, par les confllts armes hors de l'Europe. II 
mentlonne en particulier 1a tension inquletante qui monte en
tre l'lnde et le Pakistan au suJet du Cachemire. SI l'arme nu
cleaire etalt utillsee, ce que nous ne souhaitons pas du tout, 
II peut evldemment s'ensuivre, selon le Conseil federal, une 
elevatlon du taux de radloactlvlte en Sulsse, des arrtvees 
massives de populatlons fuyant la zone de confllt et des per
turbatlons dans l'approvlsionnement de certalns blens ne-
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cessaires. Question: dans un tel scenario catastrophe, de
vastateur, que peut faire «Armee XXI" contre l'arrivee de 
nuages radioactlfs ou l'arrivee de retugies de guerre que 
nous d811rlons accepter compte tenu de nos engagements 
lnternatlonaux et de notre leglslatlon sur les refugies? 
Le Conseil federal evoque aussl les conflits reglonaux qui 
ont eu lleu en Europa, dans les Balkans, le Caucase, la Tur
qule et II reconnait que les consequences milltalres dlrectes 
sont restees conflnees a ces regions. Mals les effets indi
rects ont ete considerables pour la Sulsse, qui a ete touchee 
par des vagues de refugies. Question: en quol «Armee XXI" 
sera-t-elle plus efflcace pour prevenir de tels confllts? Et sl 
elle n'y parvient pas, saura-t-elle empächer les refugies 
d'entrer en Suisse? 
Enfln, en ce qui concerne la necessite de combattre l'extre
misme violent, le Conseil federal, toujours dans son rapport, 
fait un amalgame un peu rapide, et je dirai presque un peu 
malhonnöte, entre las phenomenes mlgratolres, qui peuvent 
6tre des causes qul poussent a l'extremisme violent, et 
d'autres phenomenes, comme la contestatlon d'un certaln 
nombre d'organlsations citoyennes et d'assoclatlons qul ba
talllent contre la globallsation de l'economie. Penser que ces 
deux situations sont sources d'axtremlsmes violent&, nous 
ne pouvons pas partager cette analyse. 
J'aimerais citer lci tres brlevement les paroles de Mme Mary 
Robinson qui, comme vous le savez tous, est Haut Commls
salre des Nations Unles aux drolts de l'homme: «La securlte 
humaine n'englobe pas seulement les menaces physlques 
liees au terrorlsme et aux confllts, mals aussi les insecurltes 
qul resultent du sous-developpement, de la pauvrete, des 
maladles, de la dlscrlminatlon et du commerce lnequitable.» 
Enfin, le Conseil federal est preoccupe par les catastrophes 
naturelles ou anthroplques. Un rlsque permanent: lnonda
tlons, ouragans, eboulements. Oui, les activltes humalnes, 
de par notamment le rechauffement cllmatlque, provoquent 
un rlsque non seulement permanent, mals vralsemblable
ment accru. Mais faut-11 conslderer ces rlsques comme des 
risques milltelres? Je ne le pense pas, ce sont des rlsques 
lies a la fayon dont nous organisons nos societes. Nous 
sommes blen conscients des responsabllltes coupables de 
certalns gouvemements en la matlere, et cela nous lnquiete. 
Nous sommes blen consclents que la Sulsse a falt des ef
forts en matlere de preventlon en ce qul concerne la protec
tlon de l'envlronnement, la protectlon du mllleu vital. J'aime
rals denoncer icl l'lrratlonnalite et l'lrresponsabillte notam
ment du gouvernement americaln. Mais, encore une fois, 
est-ce 1a täche de l'armee que d'lntervenlr en cas d'avalan
che, en cas d'eboulement, en cas d'lnondatlon? Nous pen
sons que ie rechauffement cllmatlque ne constitue pas une 
menace militaire et que, s'II taut lntervenlr dans les vallees, 
s'II taut lntervenlr en cas de catastrophe, nous pensons que 
l'achat d'hellcopteres serait beaucoup plus utile que l'achat 
de nouveaux avions de combat parfaitement inutiles dans 
les mlssions de ce genre. 
Volla, vous aurez constate que le groupe ecologlste cholsit 
un autre chemin et d'autres moyens pour tenter de mettre en 
place une protectlon credlble de la populatlon. 
Le groupe ecologlste soutlendra las proposltions des mlnorl
tes I et II (Haering) de renvoi au Conseil federai. Comme 
d'autres groupes l'ont falt, II vous demande aussl de rejeter 
la proposltlon Baumann J. Alexander de renvol au Conseil 
federal, de mime que celle de la mlnorlte SchlOer. Par 
ailleurs, II vous invite a rejeter toutes les propositlons de ml
norlte Schlüer. 

SchlQer Ulrich (:/, ZH): Die SVP-Fraktion ist der Auffassung, 
dass fQr die Armee Reformbedarf besteht. Deshalb tritt sie 
auf die Vorlage ein. 
Etwas mehr Mühe hat sie, wenn es dann heisst: «ohne Ver
zug umsetzen». Wir meinen: «durchdacht umsetzen». Es 
muss schllesslich etwas Solides entstehen. 
Ich möchte hier nur eine einzige Frage stellen: Die neue 
Armee steht oder fällt damit, ob wir die benötigte Anzahl 
Instruktoren fOr diese Armee bekommen oder nicht. Die 
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Kommission geht einfach von der Annahme aus: Die kom
men dann schon. Wir wissen, dass grosse Anwerbeanstren
gungen getroffen werden, und haben durchaus Vertrauen, 
dass zielgerichtet und mit grossem Einsatz geworben wird. 
Aber ob wir genügend Instruktoren bekommen, wissen wir 
nicht. 
Wir haben nie eine Alternative durchdiskutiert, was gesche
hen soll, wenn wir die erforderlichen Instruktoren nicht be
kommen. Wir vertrauen einfach darauf, dass sie kommen. 
Wir wissen zwar, dass es in den letzten Jahren unmöglich 
war, den Sollbestand an Instruktoren zu erhalten. Wir wissen 
das - und vertrauen einfach darauf: Wenn wir jetzt einige 
Hundert mehr benötigen, so werden sie auch kommen. Was 
machen wir, wenn wir sie nicht bekommen? Wollen wir dann 
die Ausbildung mit durch Zeitverträge verpflichteten Offizie
ren betreiben? Solchen, die die Bedingungen nicht erfüllen, 
die Instruktoren zu erfüllen haben? Oder gehen wir mit den 
Leistungsanforderungen herunter, bis wir so viele haben, 
wie wir brauchen? 
ich muss ihnen einfach sagen: Das Fundament dieser Re
form steht auf wackligen Füssen. Wir sind für diese Reform, 
aber wir meinen, sie müsste mit grösster Sorgfalt angepackt 
werden. Sie darf nicht noch einmal scheitern. 
Die aArmee 95» ist gescheitert. Ich persönlich gehörte zu je
nen, die 1992, 1993 und 1994 mit grossem Einsatz vor dem 
Projekt aArmee 95» gewarnt haben. Wenn man dem Bun
desrat heute zuhört, ist das Scheitern der aArmee 95„ noch 
viel schlimmer, als wir das damals vorausgesagt hatten -
noch schlimmer! Jetzt machen wir wieder etwas und bauen 
auf Voraussetzungen, von denen alles andere als sicher ist, 
dass sie je Tatsache werden. Die Wahrscheinlichkeit Ist so
gar gross, dass sie nicht oder nur ungenügend Tatsache 
werden. 
Ich möchte Sie bitten: Überlegen Sie sich das noch einmal 
genaul Wenn es jetzt schief geht, können wir nicht noch ein
mal korrigieren! 

Slegrlst Ulrich r,J, AG): Wie mein Fraktionskollege Schiüer 
gesagt hat, werden wir von der SVP vor allem den Umset
zungsprozess sehr kritisch be9lelten. Wir sind auch froh da
rüber, dass dafür gemäss Ubergangsbestimmungen fünf 
Jahre zur Verfügung stehen, damit wirklich behutsam vorge
gangen werden kann. In diesem Wissen und mit dieser Vor
bemerkung ist eine deutliche Mehrheit der Fraktion für 
Eintreten und für Ablehnung der verschiedenen Rückwei
sungsanträge. 
Wir haben eine neue Situation vor uns. Im Gegensatz zu al
len anderen Armeekonzeptionen seit 1874 geht es diesmal 
nicht um eine Im Detail festgelegte Armeeorganisation mit 
einer verdichteten Einsatzdoktrin als Antwort auf eine be
stimmte Bedrohungslage, sondern es geht um ein politisch
strategisches Leitbild, um generelle Leitplanken für eine Ar
mee, die laufend neue Erkenntnisse wird adaptieren müssen 
und sich immer wieder - auch künftig - nicht stabilen, son
dern sich laufend verändernden Bedrohungsbildern anpas
sen muss. 
Gefragt sind deshalb im Moment nicht Diskussionen auf 
operativer Stufe, obwohl viele bewährte Soldaten hier im 
Saal dazu viel beitragen könnten, sondern gefragt sind stra
tegisch-polltlsche Richtlinien und Grundsäulen, Vorgaben für 
den Bundesrat und für die Armeeführung, die nachher da
raus das operativ Richtige machen müssen, begleitet von 
einem echten politischen Controlling, wie wir es nun in Arti
kel 149b des Gesetzes festgelegt haben. Trotzdem gibt es 
Grundsäulen: 
1. Die Risikobasierung: Ich widerspreche den Begründun
gen der drei Rückweisungsanträge. In allen drei Begründun
gen wird die Risikobeurteilung infrage gestellt. Ich stelle 
aber fest, dass daran zwei Jahre gearbeitet wurde, dass 
eine ETH-Studie vorltegt, dass sie eine kontinuierliche Fort
setzung des Sicherheitspolitischen Berichtes 2000 darstellt -
damals haben wir von der Analyse in zustimmendem Sinne 
Kenntnis genommen - und dass nach dem 11. September 
2001 eine intensive Überprüfung der Auswirkungen gemacht 

wurde, teils auch unter Einbezug der Sicherheitspolitischen 
Kommissionen. Ich finde eher, dass von allen Kapiteln im 
Leitbild dieses vielleicht sogar das stärkste ist. 
2. Zur Frage, ob die Strukturen zur Auftragserfüllung geeig
net sind: Hier möchte ich darauf hinweisen, dass wir ausser 
mit der Modularität und der Multifunktionailtät mit dem Kon
zept der abgestuften Bereitschaft grundlegend neue Wege 
gehen: nicht mehr eine durchschnittliche oder eher unter
durchschnittliche Bereitschaft einer möglichst grossen Zahl 
wird angestrebt, sondern es besteht ein Konzept der aufga
ben- und risikogerechten Bereitschaften mit jeweils ange
messenen Zahlen und den jeweils richtig kombinierten 
Modulen. 
3. Das Milizprlnzip: An drei Orten sehen wir, wie der Ge
danke der Miliz das Leitbild durchdringt, vor allem in den 
Ausbildungsstrukturen: etwa mit der neuen Gewichtung der 
Führungsschulung, mit den neuen Laufbahnmodellen für 
Unteroffiziere und Offiziere und vor allem mit der neuartigen 
Zuordnung der durch die Miliz getragenen Kommandolinie, 
der Grundorganisation, mit der Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung einerseits und den von Berufsstrukturen getra
genen Lehrverbänden mit Ausblldungszentren andererseits, 
welche Unterstützungs- und Basislelstungen zugunsten die
ser Miliz erbringen. Gerade hier wurde am Leitbild in den 
letzten zwei Jahren sehr viel zugunsten der Miliz verbessert. 
Wir haben hier einige zum Teil innovative Neuschöpfungen, 
Dinge, die wir bisher leider nicht hatten. 
4. Die regionale Verankerung: Dafür hat der Bundesrat 
schrittweise viel getan: mit dem Rekrutierungssystem, mit 
der kantonalen Grundeinteilung der Kompanien und Batail
lone der Infanterie und mit der regional verankerten Grund
gliederung der Brigaden. 
Ich bitte Sie, dieses Gesamtgebilde, dieses zusammen
knüpfen der tragenden Säulen entsprechend zu würdigen. 
Es ist kein Wunderkunstwerk, aber es ist eine gute Aus
gangslage für eine moderne, effiziente Armeestruktur im 
Rahmen einer neuen Sicherheitspolitik. 
Ich bitte Sie, auf das Geschäft einzutreten und die Rückwei
sungsanträge abzulehnen. 

Freund Jakob (V, AR): Ich spreche im Namen der SVP
Fraktion zum Rückweisungsantrag der Minderheit Schlüer. 
Obwohl einige Punkte dieses Antrages in die richtige Rich
tung zielen, stellt sich die grosse Mehrheit der SVP-Fraktion 
nicht hinter diesen Rückweisungsantrag. Nebst der verän
derten Bedrohungslage, dem personellen Sachzwang und 
dem rigorosen Spardruck des Parlamentes zwingt auch die 
misslungene Armeereform 95 zu einer Reform. Diese ist 
nicht mehr aufschlebbar. Dass die Armeereform 95 keine 
planerische Höchstleistung war, bezeugt auch die Tatsache, 
dass praktisch gleichzeitig mit der Umsetzung dieser Reform 
die Planung der neuen «Armee XXI» ihren Anfang nahm. So 
befassen wir uns in der SiK schon seit einigen Jahren mit 
der «Armee XXI». Da diese Reform schon im Frühstadium 
fast intensiver in den Medien als in der Sicherheitspoliti
schen Kommission abgehandelt worden Ist, ist es auch nicht 
verwunderlich, wenn heute bei den betroffenen Wehrmän
nern und im Kader der Armee eine grosse Ungeduld spürbar 
ist. Zugleich schwindet in der Bevölkerung das Vertrauen in 
eine glaubwürdige Armee, wenn die «Armee XXI» immer 
wieder als medialer Lückenfüller missbraucht wird. Wenn die 
neue Armee auch nicht in allen Teilen unseren Vorstellungen 
entspricht, geht der Mehrheit der Fraktion eine Rückweisung 
doch zu weit. Damit anerkennen wir auch, dass nach der 
Vernehmlassung einzelne unserer Forderungen aufgenom
men wurden, einige Vorentscheide des Erstrates unseren 
Vorstellungen entsprechen und vereinzelte Anträge der SVP 
in der Kommission eine Mehrheit fanden. Ausserdem müs
sen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Reformprozess in 
vollem Gange ist und es realistisch betrachtet gar kein Zu
rück mehr gibt. Mit einer Verzögerung dieser Reform arbei
ten wir nur in die Hände der Milltärabschaffer. 
Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag der Minderheit 
Schlüer abzulehnen und die Beratungen heute aufzuneh
men. 

Bulletin offlclel de r Assembll!e led~rale 
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zum R0ckwelsungsantrag Baumann J. Alexander kann ich 
keine Stellung beziehen, da dieser Antrag der Fraktion noch 
nicht vorgelegen Ist 
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Elne Reform ist dann 
gelungen, wenn eine allgemeine mittlere Unzufriedenheit 
vorherrscht. Ich meine, dieses Klima nun zu sparen. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Es gäbe jetzt eini
ges zu sagen, ich möchte mich aber auf ein paar wenige Be
reiche beschränken. Der Bereich der fehlenden Bedro
hungsszenarien wurde vorhin durch Herrn Kollege Siegrist 
schon zur Genüge und folgerichtig abgehandelt. 
Ich möchte mich aber noch kurz zu einem anderen Bereich 
äussem. Frau Haering hat unter anderem auch von den Vor
warnzelten gesprochen. Sie ging davon aus, dass der Ver
teidigungsauftrag mit einer Vorwamzeit von zehn Jahren 
wahrzunehmen sei. Ich möchte hierzu einfach Folgendes 
festhalten: Wir Investieren - jetzt und auch kanftlg - die Mit
tel nicht In eine Bereitschaft zur Verteidigung, sondern wir 
möchten bei der Verteidigung nur noch die Kompetenz er
halten, aber nicht mehr die eigentliche Bereitschaft. Im 
Raumsicherungsbereich wird eine höhere Bereitschaft her
gestellt; unter Raumsicherung Ist nicht nur subsidiärer Ein
satz zu verstehen, sondern auch Objektschutz, Grenzschutz 
usw. Wir beteiligen uns Im Rahmen des MllltArgesetzes und 
der Möglichkeiten, die wir dann schlussendlich beschlies
sen, an friedensunterstatzenden Einsätzen. Dass die Luft
und Grenzpolizei - von Ihnen auch angesprochen, Frau 
Haertng - rar die Raumsicherung bereit Ist. ist ein Zlel der 
Armeereform. Dass wir uns In Bezug auf die Sicherheit der 
Bevölkerung kooperativ abstimmen mOssen, ist unbestritten. 
Ich möchte hier auch gleich noch auf das Votum von Herrn 
Cuche eingehen. Herr Cuche, Sie sagten, dass fOr verschie
dene Szenarien oder Risiken die Armee nicht die richtige 
Antwort sei. Ich teile Ihre Auflassung. Aber es geht Ja darum, 
dass wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil der Risiken viel 
stärker als bisher in den zivilen Bereich hineindrängt. Darum 
spricht man ja auch von Sicherheit durch Kooparatlon; man 
geht nicht davon aus, dass die Armee alles tun kann, aber 
einiges kann nur sie tun, und einiges kann sie am ökono
mischsten tun, selbst wenn andere Mittel dafür zur Verf0-
gung ständen. 
ZU Herrn Baumann Alexander möchte Ich noch Folgendes 
sagen: Er geht davon aus, dass eigentlich alle Armeeauf
träge zur gleichen Zelt erfüllt werden können. Das geht nach 
Auffassung der Kommission, nach den Diskussionen, die In 
der Kommission stattgefunden haben, völlig an den Realitä
ten vorbei. Wir haben Ja zur Kenntnis genommen, dass wir 
unterschiedliche Risikogruppen haben und dass diese Risi
kogruppen In unterschiedlicher Priorität, auch in unter
schiedlicher Zelt sicherheitspolitische Antworten von uns 
erwarten. Mit diesem Antrag, den Sie hier stellen, wird die
ser Erkenntnis In keiner Art und Welse Rechnung getragen. 
Dann möchte ich noch kurz auf das Votum von Herrn Bange 
eingehen. Herr Banga hat In seinen Austahrungen davon 
gesprochen, dass wir mit der Idee der Bataillonsmodule el
genUich durch Millzkommandanten kaum mehr führbare 
Truppenkörper schaffen. Aber es wurde Ja bereits auch in 
der Kommission zur Genüge erklärt, dass im Einsatz selber 
auch jetzt schon Millzkommandanten Bataillone in dieser 
Grössenordnung führten, und zwar mit Erfolg fQhrten, weil 
diese Bataillone bezogen auf den Einsatz zusätzlich alimen
tiert wurden, damit die gestellten Aufträge erfüllt werden 
konnten. Jetzt geht es darum: Wenn wir dieser Idee folgen, 
dass wir schon in der Ausgangssituation Bataillonsmodule 
haben, die voll einsatzfähig sind, dann müssen diese Ein
satzmodule auch entsprechend ausgestattet sein, damit sie 
nicht vor Einsätzen noch von überall alimentiert werden 
müssen. Das entspricht durchaus auch dem Korpsgeist -
den Sie auch reklamiert haben - und der regionalen Veran
kerung, dass die Einsatzverbände eben schon zu normalen 
Zeiten zusammengestellt sind. 
Nachdem Sie mit Zahlen operiert haben, Herr Banga, und 
wieder «Chronos» angerufen haben, möchte ich doch, nach-
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dem diese Zahlen hier erwähnt wurden, auch noch die richti
gen Zahlen bekannt geben. Wir zählten in den Jahren 1999 
und 2000 nicht die von Ihnen erwähnte Anzahl Diensttage, 
sondern es waren 174 568 Diensttage. Die Kosten betrugen 
im Durchschnitt 100 Franken pro Tag. Das ergibt nicht die 
von Ihnen reklamierte hohe Summe, sondern es ergibt 
17,45 MIiiionen Franken exklusive Erwerbsersatzordnung. 
Ich kann Sie abschliessend Im Namen der Kommission dazu 
einladen, den Antrag der Minderheit 1 (Haerlng) auf R0ck
welsung des Gesamtprojektes «Armee XXI» - das betrifft 
das Armeeleitbild 01.075 und die Revision des Militärgeset
zes 01.065 - abzulehnen, und Ich ersuche Sie auch um Ab
lehnung des Antrages der Minderheit II (Haering), es sei 
vom Bericht in ablehnendem Sinne Kenntnis zu nehmen. Im 
Sinne der Kommissionsberatungen empfehle Ich Ihnen, 
auch den R0ckweisungsantrag Baumann J. Alexander und -
Ich wiederhole mich - den R0ckweisungsantrag der Minder
heit Schlüer abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: II me 
semble qu'il y a deux erreurs intellectuelles que l'on ne de
vralt pas commettre, c'est de prendre la partle pour le tout, 
et a cause du tout nler les parties. Je m'explique. 
Tout a l'heure, on a entendu M. Schlüer justlfler la proposi
tlon de renvol de la minorlte par l'idee que, pour la protectlon 
de la population, II faudrait un effort beaucoup plus important 
de la part de l'armee. Mals M. Schlüer, en nous decrlvant les 
menaces auxquelles on a a faire face, a l'air de dlre que, 
pour 1a protection de la populatlon, pour la protection des 
ouvrages, pour 1a protectlon de que sais-Je, II faudrait mlßta
rlser notre societe, car, en falt, c'est vers cela que nous nous 
dlrlgerions. C'est fou ce que l'on evoque souvent ce qul s'est 
passe le 11 septembre 2001 a New York pour dire: «Vous 
voyez, Q8. n'a servl a rien, Q8. n'etalt pas sufflsant, Q8. montre 
qu'il faut un effort beaucoup plus large pour proteger 1a po
pulationl » Bien sür qu'II y a des lacunes qul se sont reve
lees, surtout en matiere de renseignement et de collabora
tion dans le renselgnement. Le FBI est sur la sellette, et Q8. 
n'est evldemment pas l'effort mllltalre classique ou nucleaire 
des Americalns qul auralt pu empAcher ces attentats. Est-ce 
que, pour autant, les Etats-Unis vont brader leur armee? 
Est-ce que, pour autant - alors QS., c'est un danger -, 11s doi
vent milltarlser la societe civile? Bien s0r que non! 
A !'inverse, Je me tourne plut0t vers la minorite emmenee par 
Mme Haering. Bien s0r, la menace actuelle contre notre ter
rltolre n'est nl une menace classlque nl une menace nu
clealre. II est vrai que l'on consldere qu'II suttlrait de dlx ans 
pour monter en puissance, mais Q8. n'est pas une raison 
pour ne pas assurer la contlnuite d'un effort, la contlnulte 
d'un noyau de competences, comme on l'a dlt dans le rap
port Brunner. Par consequent, II taut moduler les dlfferents 
elements de notre politique de securlte: II y a une place pour 
la pollce; II y a une place pour le renselgnement; II y a une 
place pour les efforts civlls, pour les efforts dlplomatlques, 
pour les efforts humanitaires; et II y a une place pour une ar
mee modernisee, concentree et adaptee. II s'aglt de rien de 
plus, mais de rlen de moinsl 
Enfln, Monsieur Baumann J. Alexander, Je crols que, comme 
moi, vous conduisez une volture. Peut-itre avez-vous eu be
soln d'un lnstructeur, quolque dans notre generatlon ce 
n'etalt pas absolument m~cessaire, mals enfin, un lnstructeur 
pour vous apprendre a mleux condulre. Mals maintenant. 
vous conduisez votre volture et vous n'Ates pas un profes
sionnel! Ce n'est pas parce qu'il y auralt des instructeurs 
pour former les soldats, les sous-offk:lers, les officiers qu'il 
n'y auralt plus d'offlciers, de sous-officlers et de soldats de 
mllice. C'est dans la condulte qu'il dolt y avolr l'element de 
mllice dominant, et Q8. n'est vralment pas abandonner le sys
teme de milice que de recourlr a des instructeurs qualHies 
pour elever le nlveau de l'lnstructlon. 
Je m'adresseral aussi a M. Cuche. Monsieur Cuche, comme 
touJours, vous Ates diablement interessant dans votre con
testatlon generale. D'ailleurs, Mme Garbani aussi est Inte
ressante. Mme Garbani, c'est tout juste sl eile ne nous a pas 
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dit qu'II fallalt lutter davantage contre la vlolence domestlque 
plutöt que de s'occuper d'«Armee XXI»! On ne va quand 
mAme pas renoncer a «Armee XXI" parce qu'II y a des ma
ris qui battent leur femmel On peut peut~tre trouver d'autres 
moyens de lutter contre la violence domestiquel On ne peut 
quand mAme pas tout melanger. 
Ce que je veux dire, Monsieur Cuche, bien sar que la me
nace nuclealre est une menace qul nous preoccupe, Tcher
nobyt ou bien les centrales nucleaires en Bulgarie ou bien 
encore, en effet, d'autres menaces ecologiques. Mais enfin, 
c'est un aspect. Vous trouvez qu'on n'en falt pas assez: 
peut~tre, mais la politlque, c'est l'art Justement de doser les 
efforts en fonctlon des exlgences que l'on admet. La majo
rite de ce Parlament, la majorlte de la populatlon estiment 
qu'II faut contlnuer i'l avolr un effort de defense nationale. Par 
consequent, il taut ce qu'II fautl 
En talt, ce qui vous est propose, c'est un nouveau modele 
parce qu' «Armee 95„ est depasse. Ce nouveau modele 
tient compte des realites. Naturellement, II ne tient pas 
compte de menaces Imminentes, pulsqu'il n'y en a pas, con
tre notre territoire. II ne tient pas compte des menaces pour 
lesquelles II faut d'autres moyens, mals il tient compte d'une 
necessite de modernlser notre armee, comme d'autres pays 
l'ont fait. Nous, nous le faisons a notre manlere, avec notre 
caractere de mllice. 
Je crois que ce modele est bon, et je crois qu'll faut malnte
nant prendre acte du rapport, entrer en matlere et rejeter les 
propositlons de renvol de la minorite SchlQer et celles des 
mlnorltes I et II (Haering) ainsl que la proposltlon de renvoi 
Baumann J. Alexander. 

Schmid Samuel, Bundesrat: In diesem Geschäft hatte der 
Bundesrat viele Ratgeber. Auch jetzt, wenn Ich die Debatte 
analysiere, sind Ratschläge da, die sich kaum unter einen 
Hut brinQ_en lassen. Nun, das ist nicht speziell verwunder
lich - im Ubrlgen auch kaineswegs gegen das Projekt. Wenn 
Ich die Reform von «Armee XXI» mit der Armeereform 61 
vergleiche, dann sind wir wohl bel den Leuten. 
Jetzt zur Sache: Ich bitte Sie, vom Armeeleitbild Kenntnis zu 
nehmen, und beantrage Ihnen Eintreten auf die Gesetzge
bung und Ablehnung der Rückweisungsanträge. 
Gestatten Sie mir, wenn wir schon beim Militär sind und sich 
so viele Spezialisten - zu Recht Im Übrigen - dazu äussern, 
mit einer Lagebeurteilung zu beginnen. Der Auftrag Ist an 
sich klar. Ich halte mich mit dem Bundesrat an die Verfas
sung. Einzelne Anträge, die hier gestellt worden sind, war
den eine Verfassungsänderung bedingen. Jetzt kann man 
selbstverständlich immer über Verfassungsänderungen spre
chen, aber eine Verfassungsänderung helsst Verschieben 
des Projektes um mindestens - nach meiner politischen Er
fahrung - fünf Jahre. Jetzt habe ich Im Saal ebenfalls nie
manden gehört, der sagt, dass man das Ganze problemlos 
um diese Zeit verschieben könnte. An sich geht es ja auch 
um Rückweisungen als um Nicht-Eintreten auf dle Reform. 
Wenn Ich die Bundesverfassung Artikel 58 konsultiere, dann 
gibt es da den Verteidigungsauftrag und den Auftrag, zivlle 
Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen 
der Inneren Sicherheit und bei der Bewältigung ausseror
dentilcher Legen zu unterstützen, und es gibt schllessllch die 
Bestimmung, dass das Gesetz weitere Aufgaben vorsehen 
kann. Der Gesetzgeber und das Volk haben das gemacht, · 
dann nämlich, als man beispielsweise die frledensfördern
den Massnahmen gutgeheissen hat. 
Diese drei Armeeaufträge sind permanent und notfalls wäh
rend 24 Stunden zu erfüllen. Eine Reihe von Vorschlägen, 
die Ich hier gehört habe, lassen mindestens erhebliche 
Zweifel aufkommen, ob das dann möglich wäre. Der Auftrag 
Ist also an sich klar. 
Zu den Zeltverhältnissen: Handlungsbedarf ist mehrheitlich 
oder praktisch ausschliesslfch anerkannt. Ein Teil der Risi
ken ist Im Übrigen heute real; andere Risiken sind potenzi
elle Risiken, die Ober kQrzere oder längere Frist real werden 
können. Hierüber hat sich das Parlament ausgesprochen, 
gestotzt auf den Sicherheitspolitischen Bericht 2000 des 

Bundesrates. Dort wurde diese Analyse gemacht und ge
zeigt, dass auch in unserer Zeit, der Zeit nach dem Zerfall 
des Warschauer Paktes, erhebliche Risiken fQr unsere Ge
sellschaft bestehen - Risiken, die sogar um einiges gefährli
cher sind als frühere Risiken, und zwar vor allem deswegen, 
weil sie zurzeit schlecht konkretisierbar sind, well sie sich 
sehr rasch verändern können. Sie haben aber Immer das 
gleiche Ziel, nämlich die Souveränität des Staats, das Wohl
ergehen der Gesellschaft zu treffen. Mit anderen Worten: 
Die Zeitverhältnisse erlauben uns keinen Aufschub bis In ir
gendwelchen Zeiten. 
Wenn ich die Sicherheitspolitik Europas analysiere, sehe 
Ich, dass sich alle Länder dieses Kontinents in einer derarti
gen Neustrukturierung befinden, dass alle Länder mit glei
chen Problemen, wie wir sie heute diskutieren, konfrontiert 
sind und dass teilweise neue Sicherheitsarchitekturen min
destens entworfen werden. Wir können die Entwicklung die
ser Architekturen zwar verfolgen, und wir können sie auch 
zur Kenntnis nehmen. Sie lösen aber das Problem nicht, 
denn wir haben den Auftrag, die Sicherheitserfordernisse als 
neutraler Staat zu erfüllen. Das helsst, dass ich auch diese 
Elemente zu berücksichtigen habe. 
Wenn ich schliesslfch die feindlichen Mittel beurteile, ver
weise Ich wieder auf den Sicherheitspolitischen Bericht 
2000. Es gibt Risiken, die mittel- oder längerfristig potenziell 
vorhanden sind, wie beispielsweise klassische milltärlsche 
Aktivitäten, wie wir sie früher als Hauptrisiko erkannten. Es 
gibt Risiken, die insbesondere von den Gefahren der Proli
feration herrühren, die für unsere Gesellschaft genauso ge
fährlich, genauso tödlich sind, wie es ein militärischer 
Angriff sein kann. Jetzt haben wir unsere Sicherheitsstruk
tur primär nach den Möglichkeiten dieses Gegners auszu
richten und Im Rahmen der uns gegebenen Bausteine das 
Beste zu tun. 
Wenn Ich die eigenen Mittel ansehe, dann stelle Ich fest, 
dass des Parlament und auch der Bundesrat in den letzten 
zwölf Jahren das Budget des MIiitärs, das helsst des Vertei
digungsteils meines Departementes, um einen Drittel ge
kürzt haben. Ein Drittel weniger geht nicht ohne Spur an 
diesem Sicherheitsinstrument vorbei. Ich stelle fest, dass 
5000 Mlllzofflzlere, die heute eingeteilt sind, nur noch ge
stützt auf Progress, das helsst auf freiwillige Verträge, Dienst 
leisten. Ich stelle fest, dass mir 3000 Subalternofflzlere feh
len. Ich stelle fest, dass mir 700 Unteroffiziere fehlen. Ich 
stelle fest, dass von den 2200 Kompaniekommandanten der 
«Armee 95» 750 fQr Ihre Funktion nicht ausgebildet sind. 
Von diesen 750 weigern sich 600, die Ausbildungsdienste zu 
leisten, weil Ihre Arbeitgeber das nicht zulassen. Das sind 
Fakten. In der militärischen TruppenfQhrung heisst es: «Die 
Beurteilung der Lege geht von Fakten aus, verdichtet diese 
zu Erkenntnissen und leitet daraus handlungsorientierte 
Konsequenzen ab." 
Jetzt muss Ich Sie bitten, In allen Diskussionen diese Fakten 
immer wieder präsent zu haben, um das Restrukturierungs
modell effektiv zu beurteilen. Ich habe den Eindruck, dass 
bei einer Reihe von Vorschlägen ein Teil dieser Fakten ein
fach ausgeblendet wird. Das kann nicht dazu fQhren, dass 
hier eine glaubwQrdlge Neukonzeption geschaffen wird, wo
bei - da stimme Ich mit Herrn Schl0er 0bereln - auch diese 
Konzeption nicht so Ist, dass sie am 1. Januar 2004 zu hun
dert Prozent steht. Aber das werden Sie bei einer Konzep
tion nie haben. Das VBS wird also auch noch Im Jahr 2006 
nötig sein. Im Einzelnen komme Ich darauf noch zurück. 
Jetzt erlaube ich mir, einige Konsequenzen zu ziehen, wie 
das der Bundesrat Im Armeeleitbild und In der Vorlage ge
macht hat Wenn auf der einen Seite die Risiken vielfältiger, 
In sich sogar diffuser geworden sind, auf der anderen Seite 
die Armee nach wie vor das wesentlichste Sicherheitsinstru
ment bleibt, dann hat das Konsequenzen ror die Ausrüstung 
und hat Konsequenzen fQr die Ausbildung. Wir müssen bes
ser ausbilden, denn wir haben unablässig glaubwürdig zu 
sein. Unabhängig von der momentanen Lage mQssen wir 
uns der Veränderung der Rlsl~okomponenten anpassen 
können. Diese Erkenntnis Ist Im Ubrlgen nicht neu - verste
hen Sie mich nicht falsch. Das führte auch früher schon zu 
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Reformen und wird immer wieder zu Reformen führen, weil 
sich dieses Umfeld eben verändert. Aber die Verfassung 
sagt: Wir haben eine Mllizarmee. Der Bundesrat wlll eine MI• 
lizarmee. Wer etwas anderes behauptet, verlässt den Pfad 
der Wahrheit Wenn wir eine Milizarmee zu organisieren ha
ben, dann müssen wir auch die Milizverträgllchkeit im Rah
men des Möglichen erhöhen. Das heisst beispielsweise, 
dass wir bereit sein müssen, Ober Dienstzeiten zu sprechen. 
Das werden wir bei der Beratung der Vorlage tun. Wir müs
sen bereit sein, Ober Kaderlehrgänge zu sprechen; das wer
den wir tun. Wir müssen bereit sein, Ober Kaderlaufbahnen 
zu sprechen: das werden wir auch tun - und alles mit dem 
Ziel, hier die Gesamtbelastung zu verkleinern, ohne dadurch 
an Effizienz zu verlieren. 
Wenn wir Im Übrigen im Kader stark unterdotiert sind, dann 
haben wir dem Rechnung zu tragen. Es nützt nichts, sich mit 
schlecht ausgebildeten Kadern oder ungenügenden Kader
beständen den Herausforderungen der heutigen Zeit oder 
der Zukunft stellen zu wollen - genauso wenig, wie das frü
her etwas genützt hätte. Das helsst, dass wir Ober die Be
standesgrösse der Armee diskutieren müssen. Wenn die 
Lage diffus geworden ist, müssen wir die Risiken, die eine 
hohe Bereitschaft verlangen, herausschälen und für sie, 
auch Ober Ausbildung, Ausrüstung und Führung der Truppe, 
eine entsprechende Bereitschaft garantieren. Wir können 
uns für Risiken, für die sich Veränderungen längerfristig er
kennen lassen, allenfalls auf die Kompetenz - nicht auf die 
Bereitschaft, sondern auf die Kompetenz - beschränken. 
Aber wir dürfen die Kompetenz nicht verlieren. Das Ist das 
Prinzip der abgestuften Bereitschaft, im Armeeleltbild vorge
schlagen und Insoweit neu - aber nicht neu, welf wir irgend• 
welche Konzessionen machen wollen, sondern well es der 
heutigen La.9e entspricht. 
Wenn im Ubrlgen ein Einsatzverband möglichst adäquat 
zum Risiko zum Einsatz kommen soll und die Risiken sehr 
unterschiedlich definiert sind, dann müssen wir uns zur Mo
dularität bekennen und Ober die Modularität den Einsatzver
band so zusammenstellen, dass er dem Risiko entspricht. 
Auch das Ist nicht neu. Ich war mit meinem Bataillon seiner
zeit in Genf für die Bewachung von Arafat Ich leistete nicht 
unter meinem Regimentskommandanten Dienst. Ich war un
ter einem höheren Stabsoffizier, den Ich vorher nie gesehen 
hatte. Aber das hat der Dienstleistungsbereitschaft meiner 
Truppe keinen Abbruch getan. Die Ti'uppe hat hervorragend 
Dienst geleistet. 
Das Modul Ist das Bataillon. Und dieses Bataillon Ist verwur
zelt - verwurzelt in den Rekrutierungskreisen, verwurzelt In 
den Ausblldungselnheiten, verwurzelt auch in den Verbän
den, die einen entsprechenden Einsatz zulassen. Wenn wie
der Übungen gemacht werden sollen und Führung vermittelt 
werden soll, dann müssen Sie uns die Gelegenheit geben, 
die Truppe wieder so auszubilden, dass man sie in grösse
ren Verbänden führen kann. 
Seit der «Armee 95„ wird nur noch bis Stufe Zug ausgebil
det, mit dem Effekt, dass der «Meccano» eines kombinierten 
Einsatzes einem Rekruten nach Abschluss seiner Grund
ausblldung nicht bekannt ist. In Wiederholungskursen - das 
hat die «Armee 95» gezeigt- lässt sich das nicht nachholen. 
Also hat auch das entsprechende Konsequenzen. Damit 
habe ich eigentlich die wesentlichsten Punkte dieses Armee
leitbildes besprochen. 
Ich bitte Sie, davon Kenntnis zu nehmen. 
Jetzt zu einzelnen Anträgen: Frau Haering macht die Fest
stellung, der Sicherheitspolitische Bericht 2000 schäle einen 
richtigen Auftrag heraus, dieser werde aber dann nicht kon
sequent umgesetzt. Ich dar! diesem Votum mindestens ent
nehmen, dass wir In der richtigen Richtung marschieren. 
Die Minderheit 1 (Haerlng) will mit Ihrem ROckwelsungsan
trag, dass der Verteidigungsauftrag mit einer Vorwarnzelt 
von zehn Jahren zu er!Ollen sei. Dazu muss Ich Ihnen sagen: 
Damit würden Sie mich zwingen, einige Rüstungsvorhaben, 
die jetzt geplant sind, noch viel früher durchzusetzen, weil 
allein die Beschaffungszelt mit der entsprechenden Elnfüh• 
rung in der Miliz In der Regel die Zehnjahresfrist überschrei
tet. Mit anderen Worten: Mit dieser Auflage erreichen Sie 
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nicht, was Sie zu erreichen glauben. Sie können dann mit Si
cherheit nicht einen Kostenrahmen von 2,5 bis 3 MIiiiarden 
Franken durchsetzen. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Minderheit I abzulehnen. 
Wenn Im ROckweisungsantrag der Minderheit SchlOer ver
langt wird, dass die Abgrenzung zwischen Innerer und äus
serer Sicherheit aufzuheben sei, dann findet Herr SchlOer 
nicht meinen generellen Widerspruch, aber Ich muss sagen: 
Das erledigen Sie nicht Ober die Militärgesetzgebung, beim 
besten Willen nicht, weil bei diesem Antrag - wir sprechen 
jetzt Ober das Militärgesetz - noch ganz andere Aspekte ein
bezogen werden müssten, unter anderem und mit einiger Si
cherheit Verfassungsänderungen. Wenn gesagt wird, es sei 
eine Terrltorlalarmee aufzubauen, die komplexe Präventl
onsaufträge er!Ollen soll, dann wird die Armee In ein Feld 
geschickt, das bisher eigentlich der Polizei vorbehalten war. 
Deshalb spreche Ich von Verfassungsproblematik. 
Wenn Sie allein von der Territorialarmee sprechen, ohne 
den Verteidigungsauftrag zu erwähnen, muss ich Ihnen sa
gen, dass Ich mindestens, gestützt auf die Verfassung, auch 
den Verteidigungsauftrag mit hoher Autonomie er!Ollen will. 
Das hat entsprechende Konsequenzen. Wenn Sie Im Weite
ren sagen, dass der Millzcharakler der Armee auch bezüg
lich Ausbildung gewährleistet werden soll, mache ich Sie 
darauf aufmerksam, dass Ich bereits vor der Vernehmlas
sungsvorlage die Trennung von Ausbildungs- und Einsatz
verantwortung aufgehoben habe, dass wir jetzt sogar in der 
Parlamentsverordnung entsprechende Anträge aufzuneh
men bereit sind. 
Herr Baumann J. Alexander spricht von der Marglnalislerung 
der MIiiz. Im Gegenteil - Ich habe bereits darüber gespro
chen -: Die Miliz soll wieder vermehrt zum Zuge kommen! 
Deshalb brauchen wir eine Modifikation Im System. Wenn 
gesagt wird, dass eine rar die drei Teilaufträge der Armee 
entwickelte Strategie und eine für den Verteidigungsauftrag 
ausgearbeitete Doktrin auszuarbeiten seien, muss Ich da
rauf hinweisen, dass im Verteidigungsbereich zwar die ope
rative Ausbildung geObt werden kenn, dass uns und auch 
den anderen Staaten aber eine eigentliche Doktrin, welche 
fOr ein bestimmtes Szenario eine Vorwarnzelt von zehn Jah
ren hat, nicht möglich Ist. Die Antwort auf diese Verände
rung, gerade auch aufgrund des 11. Septembers, fordert 
uns dahin gehend, dass wir ein bewegliches System ma
chen, das entsprechend kurzfristig angepasst werden kann -
durch Ausblldung, durch Ausrüstung usw. Und mit dieser Be
weglichkeit optimieren Sie die Jetzt vorhandenen MOgllchkel
ten. Also auch dieser Rückweisungsantrag Ist nicht geeig
net, das Problem zu lösen. 
Herr Cuche wies namens der grünen Fraktion auf die Relatl• 
vltät des Schutzes der Armee hin. Er hat Recht. und es ist 
unbestritten, dass Slcherheltspolltlk viele Facetten hat. Aber 
ganz wesentliche Facetten können nur Ober die Armee ab
gedeckt werden. Das gilt selbst für die von ihm aufgeführten 
Beispiele. Wer erbringt denn die Logistik In diesem Land, 
wenn derartige radioaktive Wolken zu verzeichnen sind? Es 
gibt nicht nur präventive, dissuasive Funktionen der Armee, 
es gibt auch rettende, schützende Funktionen der Armee, 
und das einzige Instrument, das In der Lage Ist, z recht 
und glaubwürdig zu reagieren, das sind die auch den 
Verteidigungsauftrag vorgesehenen Elemente. 
Herr SchlOer, ich stimme auch Im folgenden Punkt mit Ihnen 
überein: Die lnstruktorenfrage Ist eine Schlüsselfrage. Aber 
sehen Sie, ich kann diese Schlüsselfrage ohne diese Re
form nicht lösen. Ich brauche die Reform, um In der Logistik 
entsprechende Reformen vornehmen zu können, um mit 
diesen Mitteln dann wieder Investieren zu dOrlen. Das Parla
ment, vlellelcht nicht einmal Sie, wird mir nie auf Vorrat 100 
Millionen Franken zur Verfügung stellen, um Leute anzustel
len, die im Moment noch gar nicht gebraucht werden. Des
halb Ist das ein Prozess, deshalb haben wir jetzt die 
Kampagne gestartet, und deshalb wollen wir jetzt, wenn wir 
grünes Licht bekommen, diesen Prozess umsetzen - und 
Immerhin: Das absolute Minimum an Bedarf Ist heute Im 
Grosstell der Bestände und Im Grosstell der Waffengattun
gen Im Deckungsgrad eins zu eins er!Ollt. Hier haben wir 
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selbstverständlich noch Probleme zu lösen. Eine Rückwei
sung, Herr Schlüer, löst die Probleme aber nicht. 
Damit bitte ich Sie, vom Leitbild Kenntnis zu nehmen, die 
Rückweisungsanträge der Minderheiten I und II (Haerlng) 
sowie der Minderheit Schlüer und den Rückweisungsantrag 
Baumann J. Alexander abzulehnen und auf das Geschäft 
einzutreten. 

Baumann J. Alexander (V, TG): Herr Bundesrat, Sie haben 
die Demotivation der heutigen Kader beklagt. Ich kann Ihnen 
einen Grund dafür geben: Es Ist die langjährige Ankündi
gungsperiode, welche diese Leute mutlos gemacht hat, wel
che sie demotiviert. Die «Armee 95° hat nie richtig 
«durchatmen„ können. Bevor sie richtig stand, wurde ange
kündigt, dass alles nichts mehr wert sei, dass bereits das 
Neue eingeführt werden solle. Man hat zuerst den Zeitplan 
gemacht und dann darüber befunden, was man machen will. 
Ihr Vorgänger hat In selbst gemachter Zeitnot das Jahr 2003 
als Einführungsjahr für die «Armee XX In festgelegt. Er wollte 
offenbar das Geschäft noch selber, persönllch zu Ende brin
gen; es war seine Reform, und seine Amtsdauer llef bis 
2003. 
Sie haben schnell erkannt, dass 2003 nicht reallstlsch sein 
kann, und Sie haben nach einem halben Jahr Amtszeit ein 
Jahr dazugegeben. Nun schlldern und beklagen Sie erneut 
den Zustand der grossen Gefahr bei einem Verzug. 
Ich habe Ihnen einen Vorschlag unterbreitet, wie Sie Zelt fin
den und gedankllche Ruhe zurückgewinnen könnten. Ich 
habe Ihnen vorgeschlagen: Wo notwendig werden Verbände 
zusammengezogen. Auf das .lahr 2004 wird für die Wieder
holungskurse zum Einjahresrhythmus zurückgekehrt. Was 
spricht gegen diesen Schritt? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Herr Baumann, Sie schlagen 
mir vor, Verbände zusammenzulegen und Im Jahre 2004 in 
den Einjahresrhythmus überzugehen. Ich muss Sie fragen: 
Wie erfülle ich dann möglichst rasch die Anforderungen der 
Industrie, die sagt, lehrt die Leute wieder führen? Wie kann 
ich das tun, wenn ich vorerst Verbände zusammenführe, 
fremde Leute miteinander mische und im Einjahresrhythmus 
mit einer Truppe übe, bei der mir 5000 Offiziere praktisch 
kurzfristig sagen können, dass sie nicht mehr kommen wer
den? Wie mache ich das? Ich sage, Sie blenden einen Tell 
der Realitäten ausl 
Im Übrigen: Es gibt hier viele kompetentere Industrielle im 
Rat, als ich das bin - respektive: Ich war es wahrscheinlich 
gar nie. Aber immerhin, rein vom Zusehen her habe ich nie 
erlebt, dass eine industrielle Reorganisation jahrelang vor 
sich hin dümpelte. Wenn etwas immer stimmt, dann die Aus
sage «möglichst rasch durch». Wenn Sie jetzt genau diese 
Ankündigungspolitik als Problem bezeichnen, dann bitte Ich 
Sie, uns endlich die Möglichkeit zu geben, hier mögllchst 
rasch das Nötigste zu tun. Das andere tun wir dann später. 

Schlüer Ulrich r,J, ZH): Nachdem Kollege Tschuppert er
klärt hat, er - und mit ihm sicher auch seine Fraktion -
würde fast alle meine Einzelanträge unterstützen, wenn ich 
den Rückweisungsantrag zurückzöge, ziehe ich ihn tatsäch
lich zurück. Ich ersuche Sie, den Antrag Baumann J. Alexan
der zu unterstützen. ·(Heiterkeit) 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposltion 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le sys
teme de vote electronique ne fonctionne toujours pas. J'au
ral donc besoin des scrutateurs pour faire un vote par assls 
et leve. 
La proposltion de renvoi de la minorlte Schlüer est retlree. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 49 Stimmen 
Für den Antrag Baumann J. Alexander .... 34 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 105 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 ...• 49 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 50 Stimmen 

01.075 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presldente): Avec le 
vote precedent vous avez pris acte du rapport. 

01.065 

1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltärverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Detailberatung - Examen de detall 

THel und Ingress; Zlff. 1 Einleitung, Ingress, Ersatz von 
Ausdrücken 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

THre et preambule, eh. 1 lntroductlon, preambule, rem
placement d'expresslons 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Consell des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 4 
Sie leistet Beiträge zur Friedensförderung im internationalen 
Rahmen. 

Minderheit 
(Schlüer, Borer, Fattebert, Freund, Oehrll) 
Abs. 1 
Die Armee verteidigt die Schweiz und ihre Bevölkerung und 
gewährleistet deren Schutz. 
Abs.2 
Die Armee trägt zur Kriegsverhinderung und dadurch zur Er
haltung des Friedens bei. (= Abs. 1 gemäss geltendem 
Recht) 
Abs.3 
Sie wehrt gegen aussen und Im Landesinnern mllltärlsche 
und terroristische Bedrohung ab. 
Abs.4 
Sie unterstützt die zivilen Behörden, wenn deren Mittel nicht 
mehr ausreichen: 
a. bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen; 
b. bei der Bewältigung von anderen ausserordentlichen La
gen, Insbesondere Im Falle von Katastrophen im In- und 
Ausland. (= Abs. 3 Bst. b gemäss Entwurf des Bundesrates) 
Abs.5 
Sie leistet Beiträge zur Friedensunterstützung und Krisenbe
wältigung im internationalen Rahmen. (= Abs. 4 gemäss 
Entwurf des Bundesrates) 

Art. 1 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Al. 3 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Bulletin olllclel de r Assembllle fl!derale 



• 

1 o. Juni 2002 809 Nationalrat 01.075 01.065 

Al. 4 
Elle contribue a la promotion de la palx sur le plan Internatio
nal. 

Minorite 
(SchlQer, Borer, Fattebert, Freund, Oehrli) 
Al. 1 
L'.armee assure Ja defense de la SUisse et de sa populatlon 
et garanttt leur protection. 
Al.2 
t:armee contrlbue a la prevention de la guerre et de ce fatt 
au maintien de la palx. (= al. 1er selon le drott en vigueur) 
Al. 3 
Elle assure la defense contre toute menace militalre ou ter
roriste a l'exterieur et dans le pays. 
Al. 4 
Elle soutient les autorites civlles lorsque leurs moyens ne 
suffisent plus: 
a. pour la defense contre toute menace grave: 
b. pour manriser d'autres sltuations extraordinaires, en partl
culler en cas de catastrophe dans le pays ou a l'etranger. (= 
al. 3 let. b selon le projet du Conseil federal) 
Al.5 
Elle contribue au soutien ä la paix et a la gestlon des crlses 
sur le plan international. (= al. 4 selon le projet du Conseil 
federal) 

Schlüer Ulrich (Y, ZH): Herr Bundesrat, ich stelle fest: Sie 
ringen darum, dass Ihre Armee vom Volk verstanden und 
mitgetragen wird, damit das Volk auch bereit ist, die bedeu
tenden Kosten fQr diese Armee zu tragen, die es bis jetzt üb
rigens immer getragen hat. 
Der Antrag der Minderheit geht darauf aus, die Armee im 
Volk besser zu verankern, ihren Auftrag verständlicher zu 
machen. Ich verlange - mit einer Ausnahme - nichts, das 
nicht auch der Bundesrat vertritt. Ich verlange auf Jeden Fall 
nichts Wesentliches, das nicht auch der Bundesrat vertritt. 
Ich verlange nur eine andere Reihenfolge der Aufgaben. 
Ich beziehe mich dabei auf unzählige Aussagen, die In Ab
stimmungskämpfen und Diskussionen gemacht worden 
sind. «Landesverteidigung zuerst», hiess es da Immer. Das 
bleibe Immer so, auch wenn die Armee zusätzlich im Aus
land eingesetzt werden könne. Ich wende mich nicht gegen 
diesen zweiten Auftrag, aber ich ersuche Sie, den Armee
auftrag dem Volk verständlich zu machen, Indem Sie den 
Hauptauftrag, die Landesverteidigung, den Schutz der Be
völkerung, an die Spitze setzen. 
Und dann ändern wir noch ein Wort. Schauen Sie das Wort 
genau an. Wir verlangen: Die Armee «gewährleistet» die Si
cherheit, «gewährleistet» den Schutz der Bevölkerung. Das 
Ist ein klarer Auftrag. Der Bundesrat sagt, die Armee «trägt 
bei» zum Schutz der Bevölkerung. Interessanterweise sa
gen die Befürworter der bundesrätlichen Fassung, sie folg
ten genau der Bundesverfassung. Nur stimmt das nicht 
ganz. Laut Bundesverfassung hat die Armee das Land und 
seine Bevölkerung zu verteidigen - so steht es In der Verfas
sung -, sie hat nicht nur zum Schutz beizutragen. Weshalb 
wird dieser Verfassungsauttrag abgeschwächt? Weshalb soll 
die Armee nur noch Beiträge leisten, wenn sie In der Verfas
sung den Auftrag hat «zu verteidigen»? 
Ich bitte Sie, in der Wortwahl genau zu sein. Wenn Sie den 
Auftrag genau formulieren, machen Sie den Auftrag auch 
verständlich. 
Jetzt zu dem, was tatsächllch neu ist an meinem Antrag: 
Schaffen Sie Im Gesetz die Grundlage, damit die Armee be
drohungsgerecht bezagltch innerer und äusserer Sicherheit 
handeln kann! Ich verlange von Ihnen nicht, die Verfassung 
zu brechen, Herr Bundesrat. Aber wir müssen uns daran er
innern, dass die Armee den Auftrag hat, Sicherheit zu ge
währleisten und zu vermitteln - das zuallererst. Wenn wir 
aufgrund veränderter Bedingungen und Bedrohungen fest
stellen, dass die heutige Grundlage nicht mehr genügt, müs
sen wir darangehen, sie zu ändern. Wenn wir argumentie
ren, wir seien Jetzt an den Buchstaben von heute gefesselt, 
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dann wird es schwierig, den eigentlichen Auftrag zu erfüllen. 
Wir waren dann zwar buchstabengetreu, aber der wirkliche 
Auftrag helsst doch: «Sicherheit zuerst»! «Sicherheit zuerst» 
haben wir mit der Armee zu erfüllen! 
Eine NebenbemerkUng zur Verfassung - da würde mich 
eine Antwort interessieren -: Die Armee, Ober deren Ausge
staltung wir Jetzt diskutieren und in der Kommission disku
tiert haben und zu der es noch ein Referendum geben 
könnte, wird ja längst umgebaut. Da sind schon Verbände 
aufgelöst worden, Kommandos aufgehoben und Leute mit 
neuen Kommandos betraut worden - da wird längstens um
gesetzt! Wo ist eigentlich die Verfassungsgrundlage dafür, 
dass man längst umsetzt, wenn das Parlament noch debat
tiert und eine Referendumsfrlst noch bevorsteht? 
Es geht darum, dass unsere Armee glaubWOrdlg und bedro
hungsgerecht Antworten und Sicherheit vermitteln kann -
das ist das Entscheidende! Wenn sie das vermlttelt, Herr 
Bundesrat, steht das Volk hinter der Armee; dann wird das 
Volk verhindern, dass die Armee zum Steinbruch wird, wo 
alle anderen Gelder holen, um eigene, kurzfristige Gelüste 
zu befriedigen und Wahlversprechen einzulösen. Das wird 
das Volk verhindern, wenn der Schutz des Landes, der 
Schutz der Bevölkerung an der Spitze der Armeeaufträge 
steht. sagen Sie das Im ersten Artikel dieses Gesetzes! 
Dann tragen Sie mindestens zur Verbesserung des Armee
fundamentes bei, das wirklich noch verbesserungsfähig ist. 

Hess Walter (C, SG): Die CVP-Fraktlon hat ein gewisses 
Verständnis für den Antrag der Minderheit SchlOer. Herr 
Schlüer möchte die schwierigste Aufgabe der Armee - die 
Hauptaufgabe: die Verteidigung - In der Reihenfolge der 
Aufzählung an die erste Stelle setzen. 
Ich bitte Sie trotzdem, den Antrag der Minderheit Schlüer ab· 
zulehnen, und zwar vor allem aus zwei Gründen: 
1. Die geltende Reihenfolge der Aufzählung entspricht, wie 
bereits gesagt, der Reihenfolge In Artikel 58 der Bundesver
fassung. 
2. In der zeitlichen Abfolge kommt zuerst die Aufgabe der 
Kriegsverhinderung, mit der wir hoffentlich Erfolg haben, und 
dann die Verteidigung. 
Übrigens, Herr Schlüer, heisst es Im Gesetz nicht «sie trägt 
zur Verteidigung belu, sondern es heisst asle verteidigt». 
Bei Absatz 3 macht Herr SchlOer meines Erachtens einen 
Denkfehler. Die Abwehr der terroristischen Bedrohung Im In• 
nern ist In erster Linie die Aufgabe der zivilen Polizei. Die Ar
mee hat hier einen subsidiären Auftrag, nämlich die Polizei 
zu unterstützen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Schlüer abzulehnen. 

La presldente (Maury Pasquier Lillane, presidente): Le 
groupe liberal communique qu'II soutient la majorite. 

Tachuppert Karl (R, LU): Herr SchlQer, Sie haben den An
trag nicht ganz fertig erklärt. Die Absätze 1, 2, 4 und 5 Ihres 
Minderhettsantrages sind Identisch mit den beantragten Ge
setzesbestimmungen; sie sind in der Version der Mehrheit 
enthalten, die Absätze 1 und 2 sind umgekehrt aufgeführt. 
Eine Korrektur drängt sich somit nicht auf. 
Neu Ist jetzt beim Antrag SchlOer der Absatz 3, wonach sich 
die Armee gegen aussen und Innen gegen die militärische 
und terroristische Bedrohung zu wehren hat. Eine Mass
nahme gegen die mllltärlsche Bedrohung Ist der militärische 
Raumsicherungsauftrag, und der Ist in Absatz 2 enthalten -
das sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen. Eine zusätzli
che Bestimmung oder Formulierung Ist demzufolge nicht 
notwendig. Zur Abwehr terroristischer Bedrohungen Ist Fol
gendes zu sagen: Dass diese Gefahr besteht und zunehmen 
könnte, Herr SchlQer, dürfte unbestritten sein, da gehen wir 
mit Ihnen einig. Die Abwehr terroristischer Bedrohung ist prl· 
mär und In erster Linie aber Aufgabe der zivilen Behörden 
und ihrer zivilen Mittel. Die Armee kann und muss diese 
wenn notwendig unterstOtzen. Primär handelt es sich dabei 
um Bewachungen, konkret also um den Objektschutz. Die
ser Auftrag Ist mit Absatz 3 Buchstabe a des bundesrätil-
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chen Entwurfs abgedeckt. Raumsicherung Ist und bleibt ein 
zentraler Kernauftrag. Ein spezieller Hinweis auf terroristi,.
sche Bedrohung ist somit nicht notwendig. 
Die FDP-Fraktion lehnt den Antrag der Minderheit Schlüer 
ab. 

Haerlng Barbara (S, ZH): Herr Schlüer hat ausgeführt, dass 
er Inhaltlich an diesem Artikel nichts ändere, sondern ledig
lich eine andere Reihenfolge vorschlage. Mit dieser anderen 
Reihenfolge verbindet er aber durchaus eine andere Pr!or!
tätensetzung; darin liegt der politische Gehalt seines Minder
heitsantrages. 
Im Unterschied zur CVP-Fraktlon hat die SP-Fraktlon für die
sen Antrag kein Verständnis; eigentlich finden wir Ihn erwie
senermassen absurd. 
Was ist gescheiter: Brände verhindern oder Brände lö
schen? Was ist gescheiter: Kriege verhindern und dadurch 
den Frieden sichern oder Im Kriegsfall das Land verteidi
gen? Die Antwort Ist einfach und klar: Prävention kommt vor 
Intervention. Dies meinen nicht nur wir, dies meint auch die 
schweizerische Bevölkerung, denn so steht es in unserer 
Verfsssung. 

Leu Josef (C, LU), tar die Kommission: Ich möchte Ihnen -
nachdem zur inhalUlchen Situation bereits das Entschei
dende gesagt wurde - namens der Kommission nur noch 
Folgendes bekannt geben: Die Mehrheit hat In Absatz 4 eine 
kleine redaktionelle Anpassung vorgenommen, damit die 
Begriffe im Gesetz elnheltlich sind; man spricht überall von 
«Friedensförderung». Ich gebe das zuhanden des Amtlichen 
Bulletins bekannt. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen - bei einem 
Stimmenverhältnis von 19 zu 5 und 1 Enthaltung -, den An
trag der Minderheit Schlüer abzulehnen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Auch ich beantrage Ihnen, den 
Antrag der Minderheit Schlüer abzulehnen. 
Ich kann folgende Punkte dazu anfOhren: 
1. Ich wurde gefragt, wieweit wir auf dem Boden der Verfas
sung stünden, wenn wir jetzt Teile dieser Revision umsetzen 
würden. Die heutige Militärgesetzgebung überlässt dem 
Bundesrat in der Verordnung Kompetenzen, die jetzt Inso
weit genutzt werden, als sie das Projekt und die Kompeten
zen des Parlamentes In keiner Weise präjudizieren. Sie 
können also mit Ihren Rückweisungsanträgen durchkom
men, wir werden glelchwohl alle Jahre Rekruten ausheben 
müssen. Es ist wohl unbestritten, dass wir ein gleiches Aus
hebungssystem machen wollen. aber das ist eine Frage der 
Anderung der Verordnung. Wenn wir einzelne Leute mit der 
Planung beauftragen, sind diese weder designiert noch ge
wählt Sie sind ausdrücklich als Projektleiter bezeichnet und 
machen nichts anderes als mllltärlsche Planungsarbeit. Mit 
anderen Worten: Der Vorwurf ginge fehl - wenn er so zu ver
stehen gewesen wäre -, dass wir uns ausserhalb der Ge
setzgebung befänden. 
2. Die Reihenfolge, wie sie hier von der Mehrheit und vom 
Bundesrat vorgeschlagen wird, ist die Reihenfolge der Ver
fassung, die auch das Volk erlassen hat Soweit wir nur Ab
satz 1 gemäss Minderheit ansehen, entspricht dieser inhalt
lich einem Tell der Fassung des Bundesrates. Dagegen 
habe ich Inhaltlich keinen Einwand. Aber im Antrag der Min
derheit zu Absatz 3 wird von einer Abwehr gegen «terror!sti· 
sehe Bedrohung» gesprochen. Hiermit greifen wir in den 
Pollzelberelch ein. Weil die Verfassung der Armee hierin 
durchaus eine Rolle zuerkennt, aber nur im subsidiären Be
reich, kann ich diesem Minderheitsantrag nicht zustimmen. 
Ich komme zum Schluss, dass wir diesen Antrag ablehnen 
müssen. Bezüglich der PoslUonlerung bin ich im Übrigen 
nicht der Auffassung von Frau Haering, dass dies eine Pr!ori
slerung sei; die PoslUonlerung bringt keine Prioritäten zum 
Ausdruck. Wenn darüber gesprochen werden müsste, dann 
könnte man das tun, aber dann nur In Bezug auf Absatz 1. 
Dann müssten die übrigen Absätze aber angepasst werden, 
damit es nicht zu lnkongruenzen kommt. 

Mit anderen Worten: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. 
In Bezug auf Absatz 4 unterstütze ich die Ausführungen des 
Kommissionspräsidenten; wir sind mit dem Antrag der Mehr
heit einverstanden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•• 23 Stimmen 

Art. 7; 9 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 7; 9 al. 1bls 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 Abs. 2 Bst. c, e, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Teuscher 
Abs. 2Bst. e 
Streichen 

Art. 11 al. 2 let c, e, 4 
Proposition de la commiss/on 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition Teuscher 
Al. 2/et. e 
Bitter 

Teuscher Franziska (G, BE): Ich beantrage Ihnen, Buch
stabe e von Artikel 11 Absatz 2 zu streichen. 
Es gibt keinen Grund, warum man nun auch die Frauen zu 
den neu geschaffenen Or!entlerungsveranstaltungen einla
den soll. Herr Bundesrat Schmid hat vorher gesagt, er könne 
nicht alle Forderungen, die In ZUsammenhang mit der Ar
meereform XXI gestellt werden, unter einen Hut bringen. 
Meine Forderung hat aber durchaus Platz unter seinem Hut, 
denn wir erfüllen den Verfassungsauftrag Im Bereich Armee 
Immer noch, wenn wir diesen Buchstaben streichen, und wir 
gefährden auch die Armeereform XXI Oberhaupt nicht. 
In der Botschaft zur Armeereform XXI lese Ich zur Frage, 
warum man nun auch die Frauen zu Orlentlerungsveranstal
tungen einladen soll, Folgendes: ccMlt dieser Regelung sol
len die Frauen die Gelegenheit zu einer vertieften 
lntormatlon Ober Ihre Möglichkeiten erhalten, In der Armee 
oder im Zivilschutz mitzuwirken, und dadurch auch zur Mit
arbeit angeregt werden.» Weil mittlerweile auch den Militärs 
klar Ist, dass man Frauen nicht zum Militärdienst verpflichten 
kann, versucht man Jetzt den Frauen das MIiitär auf andere 
Welse schmackhaft zu machen. Bel diesen Orientierungs
veranstaltungen sollen die Frauen tar das Militär motiviert 
werden. Damit erhalten diese Orlentlerungsveranstaltungen 
Propaganda-Charakter. Das will die grüne Fraktion nicht. Bis 
heute können sich Frauen fQr den Mllltän:llenst frelwlllig mel
den. Dies tun höchstens 200 Frauen pro Jahr, und das soll 
auch in ZUkunft so bleiben. 
Frauen fehlen heute in unserer Gesellschaft an ganz vielen, 
sehr wichtigen Stellen. Kaderstellen sind kaum mit Frauen 
besetzt; In den Parlamenten vermissen wir Immer noch eine 
angemessene Vertretung der Frauen. Die Armee ist bis an
hin sehr gut ohne Frauen ausgekommen, und sie kann das 
problemlos auch in ZUkunft. Für die Untervertretung der 
Frauen In Politik und Wirtschaft m0ssten eigentlich von Bun
desseite, aber auch von Kantonsseite her Orientierungsver
anstaltungen und lnformatlonskampagnen durchgeführt 
werden, und nicht für die Armee. Dies wäre dringend nötig, 
um die faktische Gleichstellung voranzutreiben. Herr Bun
desrat Schmid, auch das Ist ein Auftrag der Verfassung. 
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Doch hier hapert es immer wieder. So hat der Ständerat 
z. B. eben erst beschlossen, dass Im Hinblick auf die nächs
ten eidgenössischen Wahlen keine Informationskampagnen 
zur Untervertretung der Frauen in den eidgenössischen Rä
ten gemacht werden sollen. 
Zu einem weiteren Grund, warum die Armee die Frauen 
nicht braucht: Die Konzeption der Armeereform XXI geht von 
einer wesentlich kleineren Armee aus. Der Bestand soll von 
heute 360 000 Armeeangehörigen auf 140 000 herabgesetzt 
werden. Dies zeigt doch deutlich: Die Armee wird auch In 
Zukunft gut ohne zusätzliche Frauen auskommen. 
Schliesslich habe ich im Bericht des Bundesrates über die 
Konzeption der "Armee XXI» ein Argument dafür gefunden, 
warum der Bundesrat auf mehr Frauen zählt: uSchliessllch 
zeigt sich, dass sich Frauen gerade in den Bereichen Frie
densunterstützung und Krisenbewältigung sowie subsidiäre 
Einsätze für viele Aufgaben besonders gut eignen.» Dies be
deutet, dass die Frauen In Zukunft als das neue Rekrutie
rungspotenzial für Auslandeinsätze angesehen und entspre
chend aktiv rekrutiert werden sollen. Das VBS-Angebot 
«Frauen an die Waffen und an die Front» haben die Grünen 
seit Jeher vehement bekämpft. Von daher ist es konsequent, 
dass wir uns gegen die Orientierungsversammlungen wen
den, zu welchen auch die Frauen eingeladen werden. 
Daher beantragen wir Ihnen, Buchstabe e von Artikel 11 Ab
satz 2 zu streichen. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presldente): Le 
groupe de !'Union democratique du centre et le groupe de
mocrate-chretien communlquent qu'lls soutiennent la propo
sition de la commlssion. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Ma
dame Teuscher, j'ai rimpresslon que vous Ates plus, com
ment dirai-Je, animee par votre hostllite vis-ä-vls de 1a chose 
mllltalre que representative de l'ensemble des femmes dans 
cette affaire, car je crois savoir que l'idee d'invlter les fem
mes aux seances d'information est issue notamment de ml
lieux feminins et que beaucoup de femmes demandaient 
Justement cela. 
Alors, vous dltes d'abord que cela pourralt inciter des fem
mes, apres ces seances d'information, a s'engager pour des 
actlons de promotion de la palx. Mals c'est un hommage qul 
est rendu aux femmes que de dire que dans des actions de 
ce genre, elles seraient probablement partlcullerement qua
lHiees et partlculierement utlles. Alors, evldemment, puisque 
la majorlte du peuple suisse, femmes y compris, est pour 
ces actions de promotion de la palx a l'etranger menees par 
l'armee, eh bien, sl Jamals l'article 11 alinea 2 lettre e devait 
avolr pour consequence que des femmes s'engagent, les 
actions de promotion de la palx seralent hautement benefl
ques et j'en serais grandement enchante. 
Cela etant, vous avez blen vu qu'a l'article precite, Madame 
Teuscher, il s'aglt d'une invltation et en aucune fa~n d'une 
obllgation. Des femmes peuvent parfaitement participer aux 
seances d'lnformatlon pour avolr une idee plus precise de ce 
qu'est l'armee, de ce qu'est la defense nationale, celle-ci les 
concernant en tant que cltoyennes finalement tout autant 
que les hommes. C'est donc quelque chose qui me paran, 
au contraire de ce que vous dites, tout a falt utlle et tout a falt 
honorable vis-a-vis des femmes. Cette disposltlon n'entraine 
pas - parce que nous savons bien que les femmes ont 
d'autres täches et d'autres obllgatlons - l'obligatlon pour 
elles de faire du service milltaire. 
Par consequent, Je crols que, la, II y a plus d'ldeologle anti
militariste que de representativlte des femmes, et Je vous in
vlte a rejeter 1a proposition Teuscher. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presidente): Le 
groupe radical-democratique communlque qu'll soutient la 
proposition de la commlssion. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag Teuscher abzulehnen. Es ist das erste Mal In meiner po-
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lltischen Laufbahn, dass Information als schädlich bezeich
net wird. Ich gehe Immerhin davon aus, dass die reifen Per
sönlichkeiten, die diese Kurse oder lnformatlonsveranstal
tungen freiwillig besuchen, nicht auf plumpe Propaganda 
hereinfallen. Buchstabe e entspricht gerade einem Antrag 
der Frauen. Die Gleichstellungsbeauftragte meines Departe
mentes unterstützt den Antrag. Ich habe das Armeeleitbild In 
Solothurn einen ganzen Tag lang mit verschiedensten Frau
enverbänden besprochen; dieser Einwand ist hier zum ers
ten Mal aufgetaucht. Jetzt llegt es an Ihnen, zu entschei
den. Ich bin überzeugt, dass Sie der Sache der Frau einen 
schlechten Dienst erweisen würden, wenn Sie den Antrag 
Teuscher guthlessen. 
Ich bitte um Ablehnung des Antrages Teuscher. 

Abs. 2 Bst. c, 4 - Al. 2 /et. c, 4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. e - Al. 2 /et. e 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 76 Stimmen 
Für den Antrag Teuscher .... 9 Stimmen 

Art. 13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3, 3bls, 5-7 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Die Altersgrenze fOr die Militärdienstpflicht kann für Spezla~ 
listen gemäss Absatz 3, höhere Unteroffiziere und Offiziere 
bei Bedarf und mit Ihrem Einverständnis zusätzlich verlän
gert werden. 

Art.13 
Proposition de la commission 
Al. 1-3, 3bls, 5-7 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al.4 
La limite d'äge pour accompilr le servlce milltalre peut Atre 
relevee, au besoin et avec leur accord, pour les speclallstes 
prevus a l'allnea 3, pour les sous-offlciers superieurs et les 
officlers. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag Hollenstein 
Aufheben 

Art.15 
Proposition Hollenstein 
Abroger 

Hollenstein Pia (G, SG): Ich beantraga Ihnen, diesen Arti
kel ganz aufzuheben. 
Was in der Privatwirtschaft und In jedem anderen öffentli
chen Dienst nicht funktioniert, funktioniert auch nicht im Mili
tär. Keiner gaschlckten Führungsperson käme es In den 
Sinn, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu befördern, 
wenn die betreffende Person gar nicht will, keine Lust dazu 
hat und sogar Horror vor dieser Mehrverantwortung hat. 
Dies hat seine guten Gründe. Gute Kaderleute sind jene, die 
motiviert sind, Ihre Führungsfunktion wahrzunehmen, und 
Lust dazu haben. So Ist es nun einmal. Bloss Im MIiitär soll 
es anders sein. Das leuchtet mir nicht ein. Ich beantrage lh-
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nen, auf die Festlegung des Zwanges zum Weitermachen zu 
verzichten. 
Wenn Sie sich einmal ein wenig umhören, kommen Ihnen 
Horrorgeschichten zu Ohren, wie junge Menschen überre
det, nein, mehr gezwungen werden, eine militärische Kar
riere zu machen, obwohl es ihnen zutiefst zuwider Ist. Viele 
junge Männer leiden während der Dienstzeit enorm darun
ter, dass man sle mögllcherwelse zwingt, gegen Ihren WIiien 
weiterzumachen. Wenn ein Betrieb Menschen in höhere Pos• 
ten zwingen muss, stimmt doch etwas nicht! Wenn jemand 
gezwungen werden muss, mehr Verantwortung zu überneh• 
men, sind die minimalsten Voraussetzungen für eine verant
wortungsvolle Ausübung der neuen Aufgabe nicht gegeben. 
Die Armee gab sich In den letzten Jahren Mühe, vom Image 
einer negativen, autoritären Führung wegzukommen und so 
weit wie möglich Wünsche der Betroffenen zu berOcksichtl
gen. Wenn sich die Armee das Mäntelchen der modernen 
Pädagogik umhängen will, muss sie auch vom gesetzlichen 
Zwang zum Weitermachen absehen. In keinem KMU und in 
keinem Grossbetrieb werden Menschen in Positionen ge
hievt, in die sie gar nicht wollen. zu Recht! Denn wer einer 
f:?erson mehr Verantwortung übertragen will, soll dies mit 
Uberzeugen tun, aber nicht mit Zwang. 
Zudem muss festgestellt werden, dass trotz dieses Zwangs
artlkels rund tausend Kaderleute fehlen. Diese fehlenden 
tausend Kaderleute sind Ausdruck davon, dass je länger, Je 
weniger Männer auf eine Karriere im Leerlaufbetrieb Armee 
setzen. Immer mehr Männer erkennen, dass diese Art von 
Karriere «in den Sand gesetzt ist». Ich gebe zu: Ich kenne 
auch Männer, die diesem Betrieb etwas Positives abgewin
nen können, auch dem Weitermachen. Am vergangenen 
Samstag hat mir ein Kollege erzählt, dass er gegen seinen 
Willen - aber mit wenig Widerstand - zum Fachoffizier be
fördert wurde. Im Nachhinein stellt er fest, dass es eine lus
tige Zelt gewesen sei, denn er habe sonst nie In seinem 
Leben Gelegenheit gehabt, In so kurzer Zelt so viele 
Steuergelder zu verschleudern und so viel Munition zu ver-
pulvern. · 
Trotzdem bitte Ich Sie, mit der Zustimmung zu meinem An
trag auf den gesetzlich verankerten Zwang zum Weiterma
chen In Zukunft zu verzichten. Wenn es nicht genügend 
junge Menschen gibt, die sich freiwillig zum Weitermachen 
melden, muss vielleicht wirklich wieder einmal über den Sinn 
oder Unsinn des ganzen Betriebes nachgedacht werden. 
Ich bitte Sie, mit der Zustimmung zu meinem Antrag die 
Mögüchkelt zu schaffen, dass wir von der Zwangsverpflich
tung wegkommen und damit einer menschlicheren Methode, 
Jener des Motivationsweges, Platz machen können. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Frau Hollenstein, in diesem Ka
pitel geht es um die Mllltärdienstpflicht - mit der Betonung 
auf «Pflicht». Das ist eine Bürgerpflicht, also etwas, was 
man in diesem Land eben tun muss. Klar ist mir auch: Sie 
wollen gar keine Armee, und wenn Sie mit dem Antrag 
scheitern, die Abschaffung der allgemeinen Milltärdlenst
pfllcht durchzubringen, versuchen Sie es eben Ober die Aus
höhlung der Kader bzw. die Verhinderung neuer Kader. 
Die •Armee XXI» - da bin Ich mit Ihnen einig - soll besser 
und interessanter werden. Das haben wir In diesem Saal ge
meinsam mit dem Bundesrat vor. Das helsst, die Verpflich
tung - so hoffe ich wenigstens - soll nicht der Normalfall 
sein, sondern die Ausnahme bleiben; dahin wollen wir. Aber 
auch die Möglichkeit zur Verpflichtung muss aufrechterhal
ten werden, und Ihr Vergleich mit der Privatwirtschaft, Frau 
Hollenstein, hinkt schon ein bisschen. Dort kann man z. B. 
auch Ober die Löhne noch Leute kriegen - das geht in der 
Armee nicht unbedingt -, oder es winken dauerhafte, inte
ressante Anstellungen, mit Betonung auf «dauerhaft•. Das 
Ist In der Armee auch nicht so. Wie gesagt: Es geht hier um 
Bürgerpflichten, und diese Pflichten haben wir zu erfüllen. 

La pnisldente (Maury Pasquier Llliane, presldente): Le 
groupe de l'Unlon democratlque du centre communlque qu'II 
soutlent la proposition de la commisslon. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Dieser Antrag stand 
In unserer Kommission nicht zur Diskussion. Dieser Artikel 
wird so Ins neue Gesetz übernommen, wie er bisher schon 
existiert. Es gibt hier keinen Handlungsbedarf, zumal wir ge
mäss Verfassung eine Pflicht haben, fOr die Sicherheit die
ses Landes zu sorgen. Dass man auch die entsprechenden 
Kaderstellen besetzen können muss, Ist eine Selbstver
ständllchkelt. In der Praxis ist es so, dass es In der Regel -
wenn Oberhaupt - die untersten Chargen sind, die manch
mal mit etwas Druck besetzt werden müssen. Aber ich 
kenne viel mehr Beispiele von Leuten, die nachher sehr gute 
Vorgesetzte wurden, weil sie Ihre Vorgesetzten eben etwas 
herausfordern wollten, um sie wlrkllch zu überzeugen. Mit 
dem, was Sie zuletzt gesagt haben, mit dem Beispiel Ihres 
Fachoffiziers, haben Sie sich, Frau Hollenstein, und den be
treffenden Fachoffizier In hohem Masse disqualifiziert, so
dass man Ihren Antrag gar nicht weiter ernst nehmen muss. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, 
den Antrag abzulehnen. Ganz so einzigartig, Frau Hollen
stein, Ist diese Massnahme nicht. Ich kenne eine ganze An
zahl von Kantonen, die beispielsweise den Amtszwang für 
politische Tätigkeiten kennen. Da könnten Sie haargenau 
die gleichen Argumente aufführen. 
Zum zweiten - aber das betrifft das vorliegende Problem -: 
Gerade die Mlllzarmee ist jetzt darauf angewiesen, zur Erfül
lung der Aufgaben gut qualifizierte Kader In genügender An
zahl rekrutieren zu können. Unsere Armee soll eine Miliz• 
armee bleiben, d. h., Berufskader soll es nur dort geben, wo 
es absolut nötig Ist. Diese Forderung Ist eben letztlich nur 
durch die gesetzlich mögliche Verpflichtung zu einem Grad 
oder zu einer Funktion garantiert. 
Im Ob Ist von den Erfahrungen bereits gesprochen wor-
den. t Leute, die sich freiwillig melden und sich nicht 
bewähren. Es gibt auch Leute, die zum Glück gezwungen 
werden und sich bestens bewähren. Deshalb Ist gerade hier, 
in dieser Altersstufe, die gesetzliche Handhabe - mit der 
notwendigen Konsequenz, aber auch Oberlegthelt angewen
det - für einen derartigen Zwang nötig. 
ich bitte Sie damit, den Antrag Hollenstein abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hollenstein •••• 30 Stimmen 
Dagegen •••• 65 Stimmen 

Art.18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Bst. h 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hollenstein 
Bst. cbis 
cbis. Mllltärdienstpfllchtlge, die fOr die Sicherstellung der ei
genen Kinderbetreuung oder Betreuung pflegebedürftiger 
Familienangehöriger unentbehrlich sind; 

Art. 18 al.1 
Proposition de la commission 
Let. h 
Adherer a Ja dooislon du Conseil des Etats 

Proposition Hollenstein 
Let cbis 
cbis. les personnes astrelntes aux obllgatlons mllitalres qul 
sont Indispensables pour assurer 1a garde de leurs enfants 
ou de parents necessitant des solns; 

Hollensteln Pia (G, SG): In Artikel 18 wird aufgelistet, wer 
fOr die Dauer seines Amtes oder seiner Anstellung von der 
Mllltärdienstpfllcht befreit werden kann. Nebst den Mitglie
dern des Bundesrates, dem Bundeskanzler, den Vlzekanz• 
lern, den Geistlichen, die nicht der Armeeseelsorge angehö
ren, Ist es auch «das unentbehrßche Personal für die Sicher
stellung des Betriebs von sanitätsdienstllchen Einrichtungen 
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des Gesundheitswesens». Konkret heisst das, dass sich 
z. B. ein Krankenpfleger, der Im Spital arbeitet, vom Militär
dienst dispensieren lassen kann und dies auch oft tut, weil 
davon ausgegangen wird, dass der Spltalbetrieb unentbehr
lich ist. 
Mein Antrag fordert für mllitärdienstpflichtige Männer eine 
analoge Regelung, wie sie auch den Frauen zusteht. In der 
Verordnung Ober das Bestehen der Ausbildungsdienste 
hiess es In Artikel 7 Absatz 3: «Weibliche Mllitärdienstpflich
tige dürfen nur zu Ausbildungsdienst nach den Absätzen 1 
und 2 aufgeboten werden, wenn sie nicht wegen Mutter
pflichten oder Betreuung pflegebedürftiger Famlllenangehö• 
riger in die Personalreserve eingeteilt worden sind.» Mein 
Antrag würde also denjenigen Männern, die zuhause Famlll
enpfllchten wahrnehmen, die eben nicht so leicht von Irgend
jemandem wahrgenommen werden können, dieselben 
Möglichkeiten bieten, wie sie fOr die Frauen In der Verord
nung verankert sind. Deutschland kennt eine ähnliche Rege
lung. In Deutschland werden Männer von der Milltärdienst
pflicht zurückgestellt, wenn sie Angehörige zu betreuen ha
ben. Dass Wehrdienstpflichtige nicht einrücken mOssen, 
wenn sie z. B. Im Bundesrat sind oder als Krankenpfleger In 
einem Spital arbeiten, dass sie eber nicht dispensiert wer
den können, wenn sie zuhause Betreuungspflichten wahr
nehmen und unersetzlich sind, leuchtet nicht ein. 
Selen wir ehrlich: So unersetzbar sind Bundesräte dann 
auch wieder nicht. Im Spital lässt sich oft eine Lösung fln• 
den, um einen Krankenpfleger für einige Wochen zu erset
zen - zuhause kann es sehr viel schwieriger sein, denn dort 
handelt es sich meist um einen 24-Stunden-Dlenst. 
Es geht Ja nur um jene Mllltärdienstpflichtigen, die unent
behrlich sind. Das wird wohl klärbar sein, genau wie es bei 
den Krankenpflegern Im Spital handhabbar Ist. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal vous recommande 
de rejeter la proposition Hollenstein. En effet, l'acceptation 
de cette proposltion seralt ou blen sans effet, ou alors elle 
equivaudralt a supprimer le servlce militaire, si tant est que 
dans notre pays, dans lequel l'organisatlon famlllale repose 
sur une coresponsabillte solidalre, 1a majorfte des lndMdus 
sont a la fois enfants et parents, peres ou meres et sont des 
lors fondamentalement indispensables pour assurer la garde 
de leurs enfants et les soins a leurs parents. 
On peut consk:lerer Ja proposition Hollenstein de deux points 
de vue, solt d'un point de vue progressiste, soit d'un polnt de 
vue conservateur. 
SI l'on se place d'un point de vue progressiste, la majorfte 
des femmes s'engagent desormals dans l'armee, attirees 
par la place qul leur est falte gräce a la nouvelle polyvalence 
des täches, a l'lmportance accordee aux operations de sou
tlen a la palx et aux seances d'information contestees par 
Mme Teuscher. Les femmes s'engagent dans l'armee parce 
que leurs competences speciflques sont reconnues, notam
ment dans la resolution des confllts, et parce qu'elles sont 
desormais conscientes que sl alles souhaltent reellement 
l'equlte, elles doivent s'engager dans tous les domalnes, y 
comprls, et peut-t'litre m4lme surtout, dans l'armee. Des lors, 
ces femmes vont s'organlser pour assurer la garde de leurs 
enfants ou les solns aux parents puisqu'eiles cholsissent vo
lontalrement et librement, pour un temps donne, de preferer 
le service a la patrie plutöt qu'a la famllle. 
Si l'on se place, par contre, d'un point de vue conservateur, 
alors ce seront - faut-il dire helas? - les hommes qui conti
nueront majoritairement d'effectuer le servlce mllitaire et les 
femmes d'assumer la garde des enfants et les solns aux pa
rents, comme c'est le cas actuellement. Les p#Jres chefs de 
familles monoparentales dans la categorie d'äge concernee 
par le service mllitalre sont tellement minorftaires qu'ils ne 
justiflent pas, malgre tout le respect qul leur est dQ, une let
tre cbls ä l'article 18 alinea 1 er. 
D'une manil:!re comme d'une autre, j'espere avolr convalncu 
l'assemblee que nous n'avons pas besoln de cette lettre 
cbls, et je vous lnvite, au nom du groupe liberal, a rejeter la 
propositlon Hollenstein. 
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La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Le 
groupa de !'Union democratlque du centre communlque qu'II 
soutient la proposition de la commisslon. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Auch die FDP-Fraktion bean
tragt Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. Die Ausnahmen In 
Artikel 18, Frau Hollenstein, sind vor allem darauf ausgerich
tet, dass auch in einem Ernstfall das Funktionieren der All
gemeinheit sichergestellt Ist. ihr Antrag hat aber mit dem 
Funktionieren der Allgemeinheit nicht sehr viel zu tun. Sie 
mOssen auch daran denken, was der Militärdienst gemäss 
Artikel 12 umfasst: Es geht nicht nur um Wiederholungs• 
kurse oder sonst Irgendetwas, sondern bis zum Einsatz in 
Kriegszelten, die wir hoffentlich nie erleben werden. 
Solche Anträge werden - Ich weiss das - Immer und überall 
gestellt, sei dies am Arbeitsplatz, sei dies im Zivilschutz, Im 
Zivildienst oder eben hier bei der Armee. Ich glaube, so geht 
das eben nicht, und erinnere Sie nochmals daran: Wir sind 
seit Artikel 12 beim Kapitel «MIiitärdienstpflicht .. , und wenn 
Sie den Vergleich mit den Frauen anführen, so haben diese 
eben keine Militärdienstpflicht, sondern machen das frelwll
lig. Ich bin froh darum, dass es Frauen gibt, die freiWHlig MIii
tärdienst leisten, und habe eine hohe Achtung vor Ihnen. 
Aus all diesen GrOnden bitte ich Sie namens der FDP-Frak· 
tion, den Antrag Hollenstein abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commisslon: La com
misslon n'a pas eu l'occasion de dlscuter de la proposltion 
Hollenstein, mais je crols pouvolr, au nom de la commlssion, 
vous recommander de la repousser. Les ralsons en ont deja 
ete exposees par les deux porte-parole de groupe. 
Je me contenteral de dire ceci. Madame Hollenstein, nous 
sommes dans un systeme de servlce mllitaire obllgatoire 
pour les hommes, un servlce de mllice. Par consequent, on 
doit limiter l'exemptlon aux personnes exergant des activltes 
d'interät ou d'ordre public indispensables. L:analogie que 
vous faites va evidemment beaucoup trop loln, parce que, ä 
ce moment-la, on pourrait aussl dire que les agrlculteurs doi
vent ätre exemptes parce que ce qu'lls font est indispensa
ble. On pourralt dlre par deflnltlon que les medeclns doivent 
Atre exemptes, sauf quand Mme Dreifuss, conselllere fed&
rale, mljote une lmpossiblllte tout a talt lnequltable d'ouvrir 
des cabinets, etc. 
Toujours est-11 que je crois vralment que l'on entamerait tota
lement le prlncipe de l'obllgatlon du service militaire qul, cer
tes, a des lnconvenients, qui, certes, est en contradlctlon 
avec l'lnterät de certalnes täches privees d'interi!t publlc. 
Mals on ne peut que se cantonner, se llmiter ä des exemp
tions blen ciblees qul sont d'ordre publlc dlrectement, sans 
quol c'est tout le syst#Jme qul vacilleralt. 
C'est la ralson pour laquelle, au nom de la commisslon, je 
vous lnvlte ä rejeter la proposltlon Hollenstein. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, 
den Antrag Hollenstein abzulehnen. Die nach unserer Ver
fassung und Gesetzgebung vom Militärdienst Befreiten erfül
len unentbehrliche Tätigkeiten für die Belange der nationa
len Sicherheitskooperation: Geistliche, Personal im Gesund
heitswesen, Rettungspersonal, Angestellte von Gefängnis
sen, Polizisten, Grenzwächter, Personal der Postdienste und 
der vom Bund konzessionierten Transportunternehmungen, 
Angehörige von Feuerwehren und Wehrdiensten, Mitglieder 
des Bundesrales - da können Sie sich zu Recht fragen, Ich 
wOrde gerne in den MIiitärdienst gehen, Frau Hollenstein -, 
der Bundeskanzler und die Vizekanzlerin. Es geht also 
darum, dass diejenigen Personen vom Dienst befreit werden 
sollen, die In Betrieben arbeiten, die in ausserordentllchen 
Lagen Tätigkeiten ausOben, die für die nationale Sicher• 
heltskooperatlon unentbehrlich sind. Dabei wird nur vom 
Dienst befreit, wer mindestens 35 stunden pro Woche die 
Tätigkeit, die zur Dienstbefreiung führt, ausübt. Vom MIiitär
dienst befreit wird zudem nur, wer eine RS absolviert hat. 
Schllesslich ist darauf hinzuweisen, dass Befreite keinen 
Wehrpflichtersatz zahlen. Damit Ist auch gesagt, dass die 
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Dienstbefreiung einen gewissen Einbruch In die allgemeine 
Mllltärdienstpfllcht - eine Verfassungspflicht - bedeutet; des
halb soll die Handhabung restriktiv erfolgen. 
Ich bitte Sie, noch zu bedenken, wie In der Praxis die Grenz
ziehung zwischen allein erziehenden Vätern und solchen, 
die nur teilweise fQr die Sicherstellung der eigenen Kinder
betreuung oder fQr die Betreuung pflegebedürftiger Famili
enangehöriger verantwortlich sind, zu vollziehen wäre. Das 
allein wäre ein unmögliches Unterfangen, aber wie gesagt: 
Der Hauptgrund liegt in der grundsätzlichen Dienstleistungs
pflicht, die uns die Verfassung auferlegt, und dann In der ent
sprechenden Wehrgerechtigkeit. 
Ich bitte Sie also, den Antrag Hollenstein abzulehnen. 

8st cbls - Let. cbis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hollenstein .... 17 Stimmen 
Dagegen .... 61 Stimmen 

Bst. h - Let. h 
Angenommen -Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a. la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Offiziere und Unteroffiziere, die durch leichtsinniges oder be
trügerisches Verhalten in Konkurs fallen oder .... 
Abs.2 
Aufheben 

Art. 23 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Les offlclers et les sous-offlciers, qul en ralson d'actes com
mls a. la legere ou frauduleux sont en failllte ou .... 
Al. 2 
Abroger 

Angenommen -Adopte 

Art. 25 Abs. 1 Bat. c 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Cuche, Banga, Dormond Marlyse, Fehr Jacqueline, Fehr 
Mario, Garbani, Wiederkehr) 
Aufheben 

Art. 25 al. 1 let. c 
Proposition de la comm/sslon 
Maforlte 
Rejeter la proposltlon de Ja minorite 
Mlnorlte 
(Cuche, Banga, Dormond Marlyse, Fehr Jacqueline, Fehr 
Marlo, Garbani, Wiederkehr) 
Abroger 

CUche Fernand (G, NE): Mon Intervention concerne les ar
tlcles 25, 63, 63a et 133. Je n'lntervlendral donc qu'une fols. 
Les proposltlons de la mlnorite aux artlcles precltes vlsent 
non pas a. supprlmer les tlrs obllgatolres, mals a. supprlmer 
l'obligation d'accompllr les tirs. Si vous lisez attentivement 
les proposltions de la mlnorite, vous vous rendez compte 
qu'on peut continuer a. organlser des tlrs, pour autant que la 

partlclpatlon soit volontaire, en collaboration avec l'admlnis
tratlon mllltaire, une commune, un groupe de communes ou 
un dlstrlcl Ceux-ci peuvent s'annoncer pour organlser des 
tlrs qui pourralent Atre conslderes comme des tlrs sportlfs ou 
peut-Atre des tlrs de formatlon permanente. 
La minorite s'est permis de presenter ces proposltions parce 
que, du point de vue de la strategle mllltalre, retourner chez 
soi avec un fusil d'assaut et une botte de munltlon parait to
talement depasse et desuet par rapport au rlsque que cela 
comporte. II me semble qu'll serait beaucoup plus utlle 
d'avolr un lance-mlsslles ou un boucller sur sa maison ou 
son lmmeuble, vu l'analyse des risques nouveaux que nous 
avons faite. Je ne vols pas en quol un fusll et une botte de 
munltion peuvent fltre utlles. 
Nous y revlendrons a. l'occasion de l'examen d'autres propo
sitions, notamment de la propositlon de mlnorite Vaudroz 
Jean-Claude (art. 112), mais Je fait cl'avolr une arme de ser
vlce avec de la munltlon a. la malson est rlsque. En effet, 
dans notre societe, des barrleres mentales empAchent de 
recourir a. une arme pour exprlmer son desespolr et com
mettre des actes graves, mals ces barrleres ont tendance a. 
s'estomper. II parait judlcleux aujourd'hul d'empAcher que X 
centalnes de mllllers de personnes puissent retourner chez 
elles avec un fusll d'assaut et de la munition, notamment 
avec une arme de servlce. La questlon se pose aussi pour 
les personnes qui arrlvent en fln de carrlere mllitalre et qui 
ont aussl la possibillte de conserver une arme a la malson. 
Je sais que les proposltlons de minorlte suscitent pas mal 
d'opposltlon, notamment sur le plan emotlonnel. En effet, le 
tlr milltaire particlpe dans ce pays encore de l'ldentlte natio
nale, notamment pour les hommes. Si nous avons passe as
sez rapldement du stade de chasseurs-cuellleurs a. celul 
d'agrlculteurs, a. travers ces differentes mutatlons, nous 
n'avons pas abandonne l'arme, en partlculler !'arme mlll
talre. Les hommes de ce pays ont d'autres possibilltes pour 
exprlmer leur virilite et leur esprit de corps, je pense a. la 
gymnastlque que l'on pratlque dans ies sectlons locales de 
la Federatlon sulsse de gymnastique, au hornuss, aux ffltes 
federales de lutte, enfln a une quantlte d'activites sportives 
et de delassement qul permettent aux Suisses de contlnuer 
a. s'ldentlfler a un pays qu'lls cherlssent. 
Volla, j'espere que vous allez reserver un bon accuell aux 
propositlons de 1a mlnorite. 

Garbanl Valerle (S, NE): Le malntlen des tlrs obllgatolres 
est une aberratlon totale. Selon le concept «Armee XXI», les 
soldats ou plut0t, comme on les appelfe, les simples trou
fions a tout le moins, seront astrelnts au service milltalre 
jusqu'a. l'äge de 30 ans, au plus tard Jusqu'a. l'äge de 34 ans. 
A quol sert une arme personnelle au sein d'une armee cfun 
pays neutre? Elle sert a. se defendre contre une attaque mlll
taire. Elle devralt a tout le molns ne servlr a. rlen cfautre. 
Le Conseil federal et le Parlament partagent ranalyse selon 
laquelle une menace mllltalre contre la Sulsse n'est pas a. 
!'ordre du Jour. SI tel devalt Atre le cas, nous disposerlons 
d'un temps de reactlon d'au molns dlx ans. Quelle utlllte ont 
des tlrs obligatolres pour des soldats qul ne seront jamals 
engages dans une mlssion de defense territoriale? Aucune. 
Si une menace mllltaire devalt polndre a. l'horlzon, en dlx ans 
de reacllon, le Conseil federal auralt largement le temps de 
relnsteurer l'obligatlon des tlrs obligatoires dens une pers
pectlve de formatlon contlnue. 
Certalns alment cependant exercer une actlvlte sportive 
avec des fuslls cl'assaut et des plstolets cl'ordonnance. Bien, 
je ne le comprends pas, mals je pourrais le comprendre. Les 
proposltlons de mlnorite Cuche respectent cette passlon 
sportive; elles ne l'entravent en tout cas aucunement, tout 
en ayant le merite cl'lnsteurer un contrOle de 1a Confedera
tlon sur les armes mllltaires en clrculatlon. 
Les tlrs obllgatolres ne sont en l'etat actuel de la sltuatlon 
d'aucune utillte. II n'est donc egalement d'aucune utlllte de 
permettre la conservatlon d'armes mllltalres a domiclle. Une 
mobillsatlon generale necessltant de partlr dans l'heure qul 
suit au front est totalement lrrealiste. La seule utllite du main-
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tien des tlrs obligatolres est de faire en sorte de conserver 
un automatlsme, de conserver certalns reflexes dans le ma
niement d'une arme qul, sl elle se trouve a portee de main, 
n'est plus une arme militaire - symbole, pour une minorite, 
voire une majorite de la population suisse, de traditlon et de 
neutrallte de notre pays - mals une arme taut court, un en
gin demort. 
M. Schmid, conseiller federal, combattra tres vraisemblable
ment les propositions de minorlte Cuche, en soutenant 
qu'aucune statistique ne demontre un lien de causallte entre 
conservatlon des armes militaires a domiclle et actes de vlo
lence. Sauf erreur, il auralt cependant declare qu'il etait d'ac
cord avec le falt de ne plus obllger les hommes astrelnts au 
servlce mllitaire a conserver les munltlons a domlclle, mais 
qu'il attendait pour ce faire les conclusions d'un groupe de 
travall qu'II allalt mettre sur pied. 
S'agissant de 1a question de la conservatlon des armes a 
domlclle, nous en debattrons plus longuement lors de l'exa
men des propositions de minorlte 1 (Fehr Jacqueline) et II 
(Vaudroz Jean-Claude} a l'article 112. 
Le groupe socialiste vous demande lci deja de faire un pre
mier pas, par la suppression de cette Institution complete
ment obsolete et inutlle des tirs obllgatoires, et de soutenir la 
proposition de la minortte Cuche a l'article 25. 

Oehrll Fritz Abraham (V, BE}: Der Antrag der Minderheit 
Cuche möchte den Buchstaben c von Artikel 25 Absatz 1 
streichen, das heisst die Schlesspflicht abschaffen. Wir von 
der SVP-Fraktlon sehen das natürlich anders und lehnen 
diesen Minderheitsantrag einstimmig ab. Wir sind überzeugt, 
die Treffsicherheit und die Handhabung der Waffe zu Oben 
ist fOr keinen Soldaten nachteilig, sollte er einmal zum Ernst
fall aufgeboten werden mOssen. Gott möge uns davor be
wahren! 
'{vlr sind auch überzeugt, dass das verantwortungsbewusste 
Uben und Trainieren mit der persönlichen Waffe hllft, die Un
fallgefahren in den zu leistenden Diensten zu reduzieren. 
Nach unserer Überzeugung sind Soldaten auch Menschen, 
die ein Anrecht auf bestmöglichen Schutz haben. Dazu 
kommt, dass das obligatorische Sehlassen ein Tell unserer 
Jahrhundertealten Waffen- und Schützentradition ist. Das 
gibt es nur in der Schweiz, das Ist einmalig. 
Die ausserdlenstllchen Tätigkeiten - und dazu gehört auch 
das Schlessen - sind das Fundament des Millzgedankens, 
des Millzsystems. Und wir wollen doch noch eine Mlllzar
mee, oder etwa nicht? Wenn wir dies wollen, dürfen wir auf 
keinen Fall die Fundamente des Milizgedankens und die 
jahrhundertealten Waffen-, Wehr- und SchOtzentraditlonen 
zerstören. Sonst wird unsere Armee sehr bald im eigenen 
Land heimatlos heimatlos, weil sie dann letztendlich nie
mand mehr will. Das können doch nur die Armeeabschaffer 
wollen! 
Jetzt noch etwas zur Bemerkung, die Herr Cuche gemacht 
hat: Das Schiessen sei ja nur etwas für die Männer. Ich 
möchte hier an die anwesenden Nationalrätinnen appellie
ren: Schlessen Ist längst keine Männerdomäne mehr. Immer 
mehr Frauen finden Gefallen an diesem Sport, und Immer 
mehr junge Mädels nehmen an den JungschOtzenkursen teil 
und werden sogar sehr gute Schützinnen, und das Ist gut so. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Cuche abzulehnen. 

Eberhard Toni (C, SZ): Die CVP-Fraktion wird die Minder
heit Cuche nicht unterstützen. Wir sind f!lr die Beibehaltung 
der obligatorischen ausserdienstllchen Schiesspfllcht. Das 
ausserdienstliche Schiesswesen Ist ein Bestandteil der 
Grundausbildung und hat eine lange Tradition; Herr Cuche 
hat auch darauf hingewiesen. Es ist auch ein Zeichen und 
eine WIiiensbekundung, Freiheit und Eigenständigkeit unse
res Landes zu bewahren. Diese Tradition hat dazu geführt, 
dass Bllrgerinnen und Bürger sich einen verantwortungsvol
len Umgang mit der Waffe aneignen konnten. Unfälle mit 
und Missbrauch von Waffen sind zwar sehr badauerllch - sie 
passieren auch -, es sind aber sehr selten Wehrpflichtige, 
die insbesondere an Verbrechen beteiligt sind. Wer jeman-
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dem Leid antun will, kann das auch ohne Waffen tun. Fast 
jeder Gegenstand kann als Waffe missbraucht werden. Die 
Erfahrung zeigt auch, dass Länder mit einem viel strengeren 
Waffengesetz nicht weniger Anschläge und Terrorakte ha
ben . 
Wer sagt, die Vorwamzelt sei viel länger, deshalb brauche 
es kein regelmässiges Schlesstralning mehr, der vergisst, 
dass Bewachungsaufgaben mit der Waffe Jederzeit und 
ohne Vorwarnung möglich sind und notwendig werden kön
nen. Ich erinnere nur an die Krise mit der UCK in unserem 
Land, als unsere Botschaften Innert kürzester Zeit zu bewa
chen waren. Deshalb Ist es besonders wichtig, dass der 
Wehrpfllchtlge bei solchen Bewachungsaufgaben von Be
ginn weg mit dem Umgang mit Waffen vertraut Ist. Mit der 
«Armee XXI» wird auch eine Reserve gebildet, und diese 
kann In einer zweiten Stufe In den Raumschutz einbezogen 
werden. FOr diese Reserve Ist es doppelt notwendig, dass 
ihr der Umgang zumindest mit der persönlichen Waffe ver
traut bleibt. 
Aus diesen Granden unterstützt die CVP-Fraktlon auch bei 
den Artikeln 63 und 63a die Mehrheit der Kommission. Wir 
unterstützen es, dass der Bund auch In Zukunft verpflichtet 
Ist. das ausserdienstliche Schiesswesen zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal - pas de sur
prisel - soutient la majorlte de la commlssion a l'artlcle 25 et 
a l'artlcle 63, et vous invlte a reJeter les differentes proposl
tlons de mlnorlte Cuche. 
Monsieur Cuche, vous dislez de vous-mime au debut de ce 
debat que l'on vous consldere lrreallste, ldealiste, sur votre 
nuage - un nuage vert blen sOr, et sans fumee -, et, en l'oc
currence, je pense que vous n'avez pas tout a falt tort. 
La Sulsse veut une armee. Nous voulons conserver une ar
mee de millce. Mais personne pourtant ne veut une armee 
inefficace. Le service mllltalre est et reste en SUlsse obllga
tolre; le pays l'a conflrme et reconflrme. II s'aglt d'une obliga
tion constltutlonnelle. II est donc de toute logique que les 
exercices de tir soient eux aussi obllgatolres. 
Les exerclces de tlr obllgatoire ne presupposent d'allleurs en 
rlen la conservatlon de munltions a domlclle, et l'on peut par
faltement Atre sensible aux arguments de 1a minorlte II (Vau
droz Jean-Claude) a l'article 112 et rester totalement 
Impermeable aux propositlons de mlnorlte Cuche. 
Quelle utlllte que celle des exerclces de tlr, demandait Mme 
Garbanl? Eh bien, en toute slmpllclte, II semble relatlvement 
evident a la mlllcienne que je suls qu'II est indlspansable, en 
termes d'efficaclte, que les cltoyens reservlstes gardent une 
connaissance adequate de l'utllisatlon de !'arme. II est im• 
possible de conserver ce type d'acquis sans exerclce per
manent; le tlr fait le tlreur, l'exerclce la competence et 
l'astrelnte la fldelite. 
En terrnes maintenant de traditlon ou d'emotlons, comme le 
disalt encore M. Cuche, le malntlen de 1a pratique de l'armee 
s'inscrlt dans le contexte d'une symbolique de 1a defense, le 
malntien des exerclces de tlr obligatolre dans des valeurs 
cltoyennes des socletes de tir que l'on crolt souvent plus 
vlvaces en Sulsse alemanique qu'en Sulsse romande. Heu
reusement, le groupe liberal est 1a pour rappeler qu'en 
Suisse romande aussl, l'attachement cltoyen aux socletes 
de tir est blen vlvant, actuel et reel. 
Pour des ralsons de tradltlon donc, mais surtout d'efficaclte, 
le groupe liberal vous lnvlte a rejeter les proposltlon de mlno
rlte Cuche aux artlcles 25 et 63 et a maintenlr le tlr obllga
tolre. 
Une armee de mlllce oul, une armee lnefflcace non - non 
sans oublier qu'une armee inefflcace feralt le llt de la profes
sionnalisatlon complete de l'armee, que nous voulons juste
ment evlter. 

Cuche Fernand (G, NE): Au nom de la pensee liberale, ne 
pensez-vous pas qu'en laissant la llberte d'exercer une ac
tMte mllltalre annexe a r tlon de servlr, sur une base 
volontaire, aussl au nom de fflcaclte que vous avez evo
quee - Je ne suis pas contre la suppression des tlrs, je suls 
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contre l'oblfgatton de tlrer, d'aller ferralller le week-end ou le 
solr -, qu'en lalssant le cholx a celui qul est motlve qul s'ap
pllque, qul ~•y v~ pas slmplement pour taper sur t'~paule du 
copaln, ma1S quI y va parce que c'est un passionne du tlr les 
resultats seraient mellleurs? ' 

Polla Barbara (L, GE): La pensee liberale se base blen sür 
fondamentalement sur la liberte en toute occaslon, y com
prls sur la liberte de cholx, mals la pensee liberale encore 
plus, se veut critlque et sceptlque. En t'occurrence,' si nous 
sommes favorables au malntlen d'une armee et d'un servlce 
mllltaire obligatoire, c'est que nous pensons que c'est ne
cessalre pour assurer la defense du pays. Pour la defense et 
la securlte, nous estlmons qu'II est utile que les soldats sa
chent tlrer. Nous plaqons l'efficaclte, dans le contexte du ser
vice milltalre, probeblement miime au-dela de la llberte de 
cholx. D'allleurs, le falt de savoir tirer ou non lorsqu'on falt du 
service militalre n'est pas vraiment un choix. 

Studer Heiner (E, AG): Ich bin froh, dass unser zuständiger 
Departementschef vorhin von Kollegin Egerszegl eine aar
gaulsche SOsslgkelt bekam. Ich möchte Ihm nämlich aus 
dem Aargau auch noch etwas überreichen, aber In Worten· 
nämlich einen Gruss der Exekutive der grössten Gemeinde· 
von Wettlngen, und zwar, weil wir uns seit Jahr und Tag mit 
dieser Thematik auseinander setzen mOssen. Eines unserer 
ungelösten Probleme Ist seit Jahren die Frage: Wie geht 
man mit der Schlesspflicht um? Unsere Kommunalexekutlve, 
zu der _auch Kollegin Stump gehört, hat eine bOrgerliche 
Mehrheit. Aber unsere Exekutive - Ich kann Ihnen das aktu
ell aus unserer ~emeinderatskaffeepause von heute früh sa
gen - Ist der Uberzeugung, man würde uns Behörden -
nicht nur den Wettlngern, sondern auch vielen anderen, die 
auch bürgerliche Mehrheiten haben - viel helfen, wenn man 
die Schlesspfllcht Jetzt abschaffen würde. Wie viele Gemein
den sind daran, dieses Problem zu lösen, und wie viele Ba.
hörden haben Immer mehr Mühe, Ihren Gemeindeparlamen
ten und Gemeindeversammlungen die Gründe darzulegen 
weshalb neue Anlagen geschaffen werden mOssen; das z~ 
sammenlegen von Anlagen Ist auch eine Sache. Auf jeden 
Fall kommen auf der Ebene des Vollzugs andere Argu
mente. Wenn es noch einleuchten WOrde, dass unsere Lan
desverteidigung nur dann richtig funktionieren würde wenn 
diese Schlesspflicht bliebe, dann hätte man Gründe: diese 
Vorlagen zu vertreten. Aber ich sage Ihnen einfach: An vie
len Orten, vielleicht nicht auf dem lande, Ist es Immer 
schwerer verständlich - vor allem, wenn man die Realitäten 
der Durchführung dieser Schlesspfllcht sieht, wie viele Leute 
seit Jahr und Tag einfach eine bestimmte Anzahl Patronen 
verschlessen. Von all dem, was hier In pädagogischer Hin
sicht gesagt wurde, was man tun mOsse, ist In der Realität 
nichts mehr vorhanden. 
Wir - da Ist natürlich die Meinung unserer Fraktion gefragt -
sind der Meinung, dass Jetzt der Moment Ist, in dem wir die 
Schlesspfllcht im Gesetz abschaffen können. 
Wir haben - um wieder auf die Gemeinde zurückzukom
men - unseren Departementschef von einem Brief ver
schont. Wir haben nämlich eine schöne alte Tradition, Immer 
wenn ein neuer VBS-Chef das Amt antritt, Ihm einen Brief zu 
schreiben, ob er gedenka, diese Schlesspfllcht aufzuheben 
Wir haben eine wunderschöne Sammlung mit x Bundesrats: 
unterschritten in Briefen; einer nach dem anderen hat unter
schrieben. Selbstverständlfch haben wir das nicht im Sinne. 
Herr Bundesrat Schmid: Sie hätten nun die Chance der 
grössten Gemeinde des Aargaus und mit ihr noch viele~ an
deren Gemeinden eine echte Freude zu machen und allen 
die In diesem lande echt sparen wollen, eine Sparmöglich: 
kalt an einem Ort zu zeigen, wo das Ersparte dann auch wir• 
kungsvoll Ist. 

Wlttenwller MIiii (R, SG): Im Gegensatz zu meinem Vorred
ner bitte ich Sie im Namen der FDP-Fraktion, Artikel 25 Ab
satz 1 Buchstabe c nicht zu streichen und die Mehrheit zu 
unterstützen. 

Mit diesem Minderheitsantrag Cuche wird die Vertretung ei
nes ganzen Konzeptes gegen die ausserdienstllche Schless
pfllcht sowie das Aufbewahren von Ordonnanzwaffen und 
Munition eingeleitet. Auch wenn wir die Schlesspfllcht Im 
neuen Gesetz streichen, gelingt es uns schwerHch, die tragi
schen und unverständlichen Amokläufe wie die der JOngsten 
Zeit zu verhindern. Auch die viel zitierte häusliche Gewalt 
würde leider kaum verringert. Frauen haben bekanntlich an
dere Waffen. Wir verärgern dadurch aber viele Tausend 
Schützinnen und Schützen, die das Schlessen als fairen 
Sport und gelebte Kameradschaft empfinden. Zudem wer
den auch In der neuen Armee WK verschoben werden, so
dass der Kontakt mit der Waffe nicht nutzlos Ist und die 
Repetition der Waffenhandhabung der allgemeinen Sicher
heit dient. 
Stimmen Sie also bei Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c mit 
der Mehrheit, ebenso bei Artikel 63 und 63a. 

Salvl Plerre (S, VD): Nous parlons bien lci de devolr hors du 
service et nous ne parlons en aucun cas de la posslblllte de 
pratiquer un tlr sportlf. 
J'almerals dlre cecl a propos de la proposltlon de mlnorite 
Cuche, que Je soutlens, malgre mon passe. 
Le probleme de cette obllgatlon, c'est qu'en falt, eile ne regle 
rlen dans les falts: ce que Je qualifle de scandaleux c'est la 
complalsance de certalnes admlnlstratlons milltal~ qul to
lerant que des unltes alent plus de 50 pour cent des soldats 
qul, annee apres annee, fassent defaut au tlr obllgatolre. Un 
probleme qul est aussl pose lcl, c'est celui du defaut d'lns
tructlon au tlr qul est tel que certalns soldats, quand lls se 
rendent dans des stands, sont des Atres partaltement dan
gereux. Un autre probleme, et celul-cl est encore plus grave 
a mes yeux, c'est qu'en cours de repetltion les condltlons 
faltes aux unltes sont souvent telles que 1~ soldats n'ont 
pas tous la posslbillte de realiser des programmes de tlr. Je 
pense des lors que sl l'on veut favorlser la maltrlse de 
l'arme, II taut d'abord offrlr la posslblllte de l'utiliser a tltre 
d'exercice dans le cadre des cours de repetltlon. 
S'aglssant maintenant de l'accompllssement d'engage
ments partlcullers ou de misslons conflees a des unltes, II 
est evident que sl le recours dolt Atre falt - en cas funeste 
blen entendu - a une arme personnelle, cela falt partle de~ 
exerclces, des obJectlfs d'lnstructlon qul sont dlspenses aux 
troupes avant que cette mlsslon ne solt accomplle. Des lors, 
a mon sens, supprlmer l'astrelnte a un devoir hors service 
ne porte en aucun cas attelnte a l'obllgation de servlr a la
quelle Je reste attache, ni mäme a la posslblllte d'effectuer 
un tlr sportlf. 
Donc, Je soutlens la proposltlon de mlnorlte Cuche. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Wie der Antragstel
ler, Herr Cuche, bereits gesagt hat, geht es beim Minder
heitsantrag zu Artikel 25 auch um die Artikel 63, 63a und 
133. Namens der Mehrheit der Kommission beantrage Ich 
Ihnen, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 
Es geht beim ausserdlenstllchen Schlesswesen Im Wesent
lichen um die technische Ausbildung an der Waffe, auch Im 
Dienste der Sicherheit, und nicht um die eigentliche Ge
fechtsausbildung. Es Ist schon lange bekannt, dass das aus
serdlenstllche Schiessen nicht unmittelbares Kampfeinsatz
training für Infanteristen Ist. Das ausserdlenstliche Schless
wesen und die Tradition, dass der freie Bürger, die freie Bilr
gerln Ober die entsprechende Waffe auch verantwortungs
bewusst verfügt, sind Zeichen der Freiheit und der Eigen• 
ständlgkelt unseres Landes und des Wehrwesens. Das 
Schlessen aus einer Distanz von 300 Metern unter entspre
chenden Rahmenbedingungen Ist kein unmittelbar militäri
sches Sehlassen. Aber wir werden auch inskünftig eine 
Reihe von Leuten haben, die den WK verschieben oder In 
der Reserve eingeteilt sind oder Durchdiener waren. Alle 
diese Leute stehen in Reserve und werden allenfalls In einer 
zweiten Stufe In den Raumschutz einbezogen. Allein deswe
gen Ist der Kontakt mit der Waffe nicht nutzlos. 
An die Adresse von Frau Garbanl möchte Ich sagen: Gerade 
wenn es um subsidiäre Einsätze geht - Im Bereich unterhalb 
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der Kriegsschwelle, wo es also um den Schutz von Perso
nen und Objekten geht-, scheint mir doch diese Fertigkeit In 
Bezug auf die Waffenhandhabung und die damit initiierte 
Repetition anlässlich des obligatorischen Schiessens nicht 
von untergeordneter Bedeutung zu sein. Schliessllch dient 
es ja auch der Sicherheit. Das obligatorische Programm, das 
in den letzten Jahren angepasst wurde, hat einen Sinn. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission zweifelt auch an der Aus
sage, dass die Sicherheit durch das System des ausser
dienstlichen Schiessens und durch das Aufbewahren der 
Waffe zu Hause reduziert oder beeinträchtigt werde. Das 
kann statistisch nicht belegt werden. Es gibt genügend an
dere Möglichkeiten, zu Waffen zu kommen - auf eine Art 
und Weise, die weniger organisiert und weniger durch aus
serdienstliche Ausbildung begleitet wird. 
Es gibt genügend Hinweise, dass die Vereine, die sich mit 
ausserdlenstlichem Schiessen befassen, durch das ge
schaffene Bewusstsein die öffentliche Sicherheit erhöhen. 
Ich beantrage Ihnen mit der Mehrheit der Kommission, näm
lich mit 16 zu 8 Stimmen, den Minderheitsantrag Cuche ab
zulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commission: Sur un 
point, je seral d'accord avec M. Cuche: nous n'avons vrai
ment pas besoin, nous, les hommes, du tir obllgatoire pour 
exprimer notre virlllte. La-dessus, on est d'accordl (Hilarite) 
Mals contrairement a vous, Monsieur Cuche, je n'al pas be
soln non plus de vouloir supprimer le tir obllgatoire pour de
montrer que je peux etre viril sans Qa. Au fond, je trouve 
finalement que vous en faites une blen grande affaire, ou 
plutöt que vous en faites une trop petite affalre. 
Natureilement, les propos de M. Salvl sont un petlt peu de
primants parce qu'ils remettent en cause presque l'obilga
tion cMque des admlnlstrations cantonales mllltalres. II y 
aurait peut-etre la, en effet, un redressement a operer: II est 
evident que s'II commence ä y avoir du laxlsme, per rapport 
a une obligation, du cöte des admlnlstratlons elles-memes 
ou du cöte des autorites polltlques - qui les couvrent peut
etre -, ce n'est pas sain. 
Cela etant, il ne taut pas en faire une trop grande affaire, 
mals il ne taut pas non plus minlmlser. Le tlr obllgatoire -
comme l'ont dit certalns porte-parole de groupe -, cela pa
raTt tellement loglque qu'il existe. Des lors que nous avons 
une armee de milice avec des miliciens qui doivent etre mai
tres de leur arme, qui doivent etre capables d'avoir une cer
taine competence dans son maniement, II est normal qu'il y 
alt un exercice, et II s'aglt en effet d'un exerclce qui dolt per
mettre un niveau de maitrise et de performance sufflsant. 
C'est la ralson pour laquelle je crois que cette obllgatlon va 
de pair avec l'obllgation de servir. 
D'autre part, c'est vral qu'il y a aussl un slgne polltlque, en 
ce sens que c'est une manlfestatlon parmi d'autres de la vo
lonte de malntenlr une neutralite armee. Je pense que c'est 
un signe visible qui, d'allleurs, trappe les observateurs etran
gers. Et puis - va n'est pas completement negligeable non 
plus -, II y a, de par la responsabillte qui est prise par les so
cletes organlsatrices et les societes de tlr pour concretiser 
l'obllgation, quelque chose qul est sain et qui est positlf. 
Bien s0r, je conyals que cela puisse poser des problemes a 
des communes, que ce ne soit pas tres blen observe par 
des admlnistratlons et qu'il pulsse y avoir des dlfficultes, 
alors cela peut etre l'occaslon de se pencher sur ces points, 
mais II n'y a en tout cas pas lieu de supprlmer le tlr obliga
tolre. 
Pour termlner, j'observeral quand meme que ceux qui propo
sent la suppresslon du tlr obllgatolre sont ceux qui, d'une 
maniere generale, proposent blen d'autres suppresslons et 
ceux qui, finalement, proposent de supprlmer l'arrnee. 
Tout se tlent et, par consequent, tout se tlent aussl du point 
de vue de la commlsslon qui, l'ayant rejetee par 16 voix con
tre 8, vous demande de rejeter Ja proposltion de minorite 
Cuche. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen ebenfalls. 
den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Amtliches Bulletin der Bundeeversammlung 

Wir haben bereits bei der Diskussion des Armeeleitbildes 
von den Bereichen gesprochen, In denen die Armee eine 
Bereitschaft aufzubauen hat. Das betrlfft insbesondere Auf. 
träge Im Bereich der Raumsicherung, und dort kommt der 
persönlichen Waffe eine entscheidende Bedeutung zu. Be
reitschaft helsst: sofort einsatzbereit! Vor diesem Hinter
grund Ist die Handhabung der persönlichen Waffa, selbst 
wenn nicht mehr das gleiche Mobilisierungsverfahren wie 
seinerzeit bei der «Armee 61 » Platz greift, nach wie vor von 
Bedeutung - In Bezug auf die Sicherheit und auch auf die 
Treffsicherheit. Immerhin Ist der Waffeneinsatz nur dann 
sinnvoll, wenn man auch trifft. Gehen Sie bitte nicht davon 
aus, dass das Gros der Armee In den Kampftruppen ist und 
permanent die persönliche Waffe im Einsatz hat. Fast 40 
Prozent der Armee sind nicht reine Kampftruppen. Dort hat 
diese Jährliche Repetition des Schiessens auf eine - so ist 
es heute - getarnte Scheibe mit entsprechenden Zeitaufla
gen bei korrekter Handhabung der Waffe erst recht einen 
Sinn. 
Ich bitte Sie also, nicht fälschlicherweise von einer Ober
holten Tradition auszugehen. Selbstverständlich hat das 
Schlesswesen In der Schweiz auch eine kulturelle Bedeu
tung; aber auch das Ist nicht ohne Belang, denn Im Eintreten 
wurde Ich x-fach beschworen, dass man hier der Verwurze
lung dieses Systems und Instrumentes Rechnung zu tragen 
habe. Ich unterstütze diese Bemühungen In allen Teilen. 
Aber dann bitte ich Sie, auch die entsprechenden Konse
quenzen zu tragen. 
Frau Garbani sagte weiter, wir hätten ja eine entsprechende 
Vorwarnzelt und könnten dann reagieren. Zum einen sprach 
Ich jetzt vom Raumsicherungsauftrag: Der hat keine lange 
Vorwarnzelt, das kann innert kürzester Zeit eintreten. Zum 
zweiten habe Ich Immer etwas M0he mit diesen Vorwarnzel
ten: Wer in diesem Saal hier glaubt, Im Jahre 1929 hätte 
man den Krieg von 1939 vorausgesehen und dann entspre
chend reagiert? Das Ist doch nicht realistisch. Selbst wenn 
dann Einzelne hier im Parlament den Eindruck hätten, die 
Situation beginne sich zu ändern, worde einem das Wasser 
schon bis zum Halse reichen, bis das dann mehrheitsfähig 
wäre. Vor diesem Hintergrund Ist nach meinem DafOrhalten 
also auch diese Argumentation nicht korrekt. 
Das Problem der Unfälle und auch der Abgabe der Munition 
wird zusammen mit der Revision der Waffengesetzgebung 
geprüft. Ich werde später noch Gelegenheit haben, darauf 
zurückzukommen. Das hat aber keinen direkten Zusammen
hang mit dem obllgatorlschen Schiessen. 
Jetzt noch zu Herrn Studer Heiner: Ich komme selbstver
ständlich gerne nach Wettingen, Herr Studer, wenn Sie mir 
eine Scheibe und entsprechend Zelt zur Verfügung stellen. 
Spass beiseite: Seit über 15 Jahren wissen die Gemeinden, 
dass sie entsprechende Anpassungen machen müssen. 
Welt über 95 Prozent aller Gemeinden haben Ihre Stände 
saniert Ich kenne die Situation In Wettingen selbstverständ
lich nicht und kann mich nicht konkret dazu äussem. Aber 
immerhin: Gestützt auf diese Plausibilität muss ich doch da
rauf hinweisen, dass dieses Problem, das alle Gemeinden 
gleich traf, bis auf wenige Ausnahmen gelöst werde.!1 konnte 
und auch durch entsprechende Investitionen mit Uberzeu
gung gelöst wurde. 
Sowohl In Bezug auf Lärmschutzvorschrlften als auch - dort, 
wo das nötig Ist - In Bezug auf die Umweltbelastung bei den 
Scheibenständen läuft die Aktion noch. Also Ist nach mei
nem DafOrhalten auch dieser Einzelfall nicht ein Grund, um 
hier das Obligatorische, dessen mllltärlsche Bedeutung ich 
nach wie vor unterstreichen möchte, abzuschaffen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Mlnder~elt abzulehn:n. , / . fJ 

Abstimmung-Vote Scekt /v•• r: .Slf· -1.5.c. 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.065/2364) 
Für den Antrag der Mehrheit •.•. 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 38 Stimmen 

Art. 28 Abs. 3; 34; Glleclerungstltel vor Art. 40b; Art. 40b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 28 al. 3; 34; tltre precedant l'art. 40b; art. 40b 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 42 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Günter, Banga, Dormond Martyse, Fehr Marlo, Garbani, 
Wiederkehr) 
Abs. 1 
.... höchstens 300 Tage Ausbildungsdienst 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 42 al. 1, 2 
Proposition de fa commfssion 
Majorlte 
Adherer a la declslon du Consell des Etats 

Mlnorlte 
(Günter, Banga, Dormond Martyse, Fehr Marlo, Garbanl, 
Wiederkehr) 
Al. 1 
..•• un total de maxlmum 300 jours de servlce d'lnstruction. 
Af.2 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Garbanl Valerte (S, NE): «Armee 95» a dlmlnue le nombre 
de Jours d'lnstruction de 331 a 300 et a redult la duree de 
l'ecole de recrues de 17 a 15 semalnes. Aujourd'hul, avec 
«Armee xx1 .. , alors que Ja menace mllltalre n'a nullement 
evolue en denslte par rapport a l'annee 1992 et que les me
naces ont ete clalrement ldentiflees pulsque le rapport Brun
ner inslste sur leur caractere civil et non milltalre, le Conseil 
federal et la majorlte de la commisslon veulent augmenter le 
nombre de Jours d'lnstructlon a 330 et augmenter encore a 
21 semalnes la duree de l'ecole de recrues. Au surplus, le 
Conseil federal veut conserver lul-mäme toute latitude pour 
determlner le nombre de cours de repetltion. Vous avouerez 
que la loglque et la coherence du proJet sont dlfflclles a per
cevolrl 
«Armee 95» a deJa prevu 300 Jours en prevoyant une large 
marge de manoeuvre, 300 Jours etant la llmlte superleure, le 
surplus etant prevu en cas de menace de guerre Immediate 
et lmprevisible, ce qui ne sera pas le cas. SI tel devait ätre le 
cas - et c'est mon leltmOtiv, vous me direz, Monsieur le Con
selller federal -, le Conseil federal pourra toujours augmen
ter assez tot le nombre de jours d'lnstruction. 
En realite, ce sont aujourd'hui 270 jours d'lnstruction qui 
sont dispenses sur la base d'«Armee 95». Vouloir augmen
ter le nombre de Jours d'lnstructlon a unlquement pour ob
Jectlf de confler a l'armee des täches civlles qul ne doivent 
pas, au sens du groupe soclallste, lul ätre devolues. En pre
vlslon d'une attaque mllitalre les soldats, qu'lls fassent 
aujourd'hul 300 ou 330 jours d'lnstruction, auront le temps 
d'oublier tout l'enseignement dispense, d'autant que ce ne 
seront certalnement pas eux, mals leurs enfants, volre leurs 
petits-enfants qui seront mobllises. 
Au nom du groupe socialiste, Je vous demande donc de sou
tenir la proposltion de minorite Günter. 

La pruldente (Maury Pasquler Llllane. presldente): Avant 
de donner la parole a rorateur sulvant, je vous slgnale que le 
groupe ecologlste a depose une motlon d'ordre, dont M. Mu
gny est l'auteur, qul demande que le Conseil national cesse 
ses travaux aujourd'hul a 20 heures 30. Comme II est deJa 
pres de 20 heures 30, je vous propose de tralter cetta mo
tlon d'ordre dans un quart d'heure pour lalsser aux differen
tes personnes le temps de revenir et de particlper au vote. 

J'atllre quand mäme votre attantion sur le falt que c'est 
apres de nombreuses dlscussions que le Bureau a decide, a 
une tres nette majorlte, de programmer une seance open 
end aujourd'hul. SI nous ne menons pas l'examen de l'objet 
a terme, nous aurons des problemes non pas pour flnlr le 
debat sur !'«Armee XXI», mals pour accompllr le programme 
de la sesslon des deux semalnes a venlr. 

Zäch Guido (C, AG): Ich bitte Sie unbedingt, der Mehrheit 
zuzustimmen. Es Ist richtig, dass im Moment die vorgesehe
nen 330 Tage nicht voll ausgeschöpft werden und die nor
male Dienstdauer 300 Tage beträgt. Es wäre nun aber falsch 
anzunehmen, dass dies in allen Fällen und In allen slcher
heltspolltlschen Lagen die richtige und exakte Dienstdauer 
wäre. Das VBS benötigt den Handlungssplelraum, bei be
sonderen Lagen und fOr besondere Dienste die 330 Tage 
Dienstpflicht auszuschöpfen, ohne dass wir dafür zuerst das 
Gesetz anpassen müssen. Die «Armee XXI» soll eine fle
xible Armee sein, die dem ständigen Wandel der sicherheits
politischen Situation gewachsen Ist. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie namens der CVP-Fraktlon, 
auch in diesem Punkt den Grundsatz einer flexiblen Ausge
staltung nicht zu verlassen und den Antrag der Minderheit 
Günter abzulehnen. 

La prealdente (Maury Pasquier Llllane, presldente): La 
groupe liberal communique qu'II soutlent la proposltlon de la 
majorlte. 

Fattebert Jean c,,J, VD): SI, dans les falls, actuellement 
comme dans le Mur, aucun mllltalre ne depasse ou ne 
depassera probablement les 300 Jours de servlce, le groupe 
de !'Union democratlque du centre soutlent 1a proposltlon de 
la majorlte de la commlsslon qui prevolt un maxlmum de 
330 Jours de servlce. 
D'allleurs, la loi actuelle prevolt deja 330 Jours de servlce au 
maxlmum, et II faut maintenlr cette llmlte. En effet, le Consell 
federal doll pouvolr dlsposer d'une marge de manoeuvre de 
30 Jours au maxlmum au cas oü quelque chose de particu
lier surviendralt Sulvant les besoins de l'instruction dans 
telle ou telle arme, l'expertence demontrara peut-Mre que 
300 Jours de formation, qu'lls solent effectues en servlce 
long ou en servlce normal, ne sufflront pas pour obtenlr une 
formatlon complete et parfalte. 
Au cas oü cette situation se presenteralt, le Conseil federal 
devralt pouvolr declder sans demander au Parlament une 
modlflcatlon de la lol, c'est une questlon de flexlblllte. 
Comme cela a deja ete dlt, cette posslblllte exlste dans la lol 
actuelle sans que cela alt pose de probleme. 
En consequence et au nom du groupe de !'Union democratl
que du centre, je vous demande de sulvre la maJortte de 
votre commission. 

Engelberger Eduard (R, NW): Bereits das geltende Recht 
sieht für den Ausblld4.ngsdlenst höchstens 330 Tage vor, die 
man nach reiflicher Uberlegung und Diskussion Im Vorfeld 
zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfes so belassen wollte. 
Wir von der FDP-Fraktion stimmen den 330 Ausbildungs
tagen zu, well wir dem Bundesrat hier auf Gesetzesstufe 
diesen notwendigen Spielraum u11d die Handlungsfreiheit 
lassen wollen und nach unserer Uberlegung auch lassen 
müssen. Auch der Sicherheitspolitische Bericht 2000 spricht 
sich Im Sinne von möglichen Konsequenzen tar die Beibe
haltung des alten Rechtes aus. Wir sind 0berzeugt, dass 
sich der Bundesrat kaum willkürlich und ohne politischen 
Druck an diesen Diensttagen vergreifen will und vergreifen 
wird; das hat er auch bis heute nie getan. 
Ich bitte Sie Im Namen der FDP-Fraktion, der Mehrheit zuzu. 
stimmen und den Antrag der Minderheit Günter abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Vous 
avez blen comprts, d'une part, qu'II ne s'aglt que d'en rester 
au statu quo, a 1a regle actuelle en ce qul concerne le maxl
mum et. d'autre part, qu'II s'aglt d'un maxlmum et non pas 
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du nombre de jours effectifs qui vont decouler de l'applica
tion d'aArmee XXI». Par consequent, Ja majorite de Ja com
mission, campte tenu des differentes situations qui pour
raient se presenter, des differentes misslons qui pourralent 
etre conflees a. l'armee, considere qu'il est Judlcleux de Jais
ser une marge de manoeuvre au Conseil federal, c'est-a.
dire une marge entre Je nombre de Jours dont on a effective
ment besoin pour Je servlce tel que prevu, et le nombre de 
jours dont on auralt eventuellement besoin. 
La majorltll de Ja commission considere donc qu'H n'y a 
qu'une logique et qu'il taut rejeter Ja proposition de mlnorlte 
Günter, ce que la commisslon a falt par 15 voix contre 5. 

Schmid Samuel, Bundesrat: In der «Armee 95» ist die ge
setzliche Grundlage ebenfalls 330 Diensttage. Effektiv wer
den 293 Diensttage geleistet von Truppen, die den WK im 
Zweijahresrhythmus leisten, oder 295 Diensttage, wenn der 
WK im Jahresrhythmus durchgeführt wird. 
In der «Armee XXI» werden - mit der Rekrutierung von drei 
Tagen, einer Rekrutenschule von 21 Wochen und sechs 
WK - rund 260 Diensttage geleistet, wodurch die gesetz
liche Diensttagereserve auf rund 70 Tage verdoppelt wird. 
Das entspricht der abgestuften Bereitschaft, und es ent
spricht der Lage: Wenn Im Zusammenhang mit Vorwarnzel
ten mehrfach von der Reaktion der Behörden auf Verände
rungen der Lage gesprochen worden Ist. dann muss man 
auch die entsprechende Handlungsfreiheit gewähren. So hat 
der Bundesrat die Verpflichtung, die Ausbildungsdauer der 
Lage anzupassen. 
Dem gestiegenen Ausbildungsbedarf im Übergang von der 
Grundbereitschaft zur Einsatzbereitschaft muss Rechnung 
getragen werden können, und auch die MOgllchkelt muss da 
sein, In Krisenlagen mit der Erhöhung der Grundbereitschaft 
durch zusätzliche Ausbildungsdienste die konßlktverschär
fenden Signale aufzufangen. Also Ist die Beschränkung der 
Diensttage auf 300 systemwidrig; das würde der abgestuf
ten Bereitschaft, die als Konsequenz die entsprechende 
Handlungsfreiheit mit sich zieht, genau widersprechen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag der Minderheit ab
zulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•• 29 Stimmen 

Art. 43; 45 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Schlüer, Borer, Freund, Oehrtl) 
Abs. 1 
Das militärische Personal umfasst: 
a. Instruktoren und lnstruktorinnen; 
b. übrige Berufsmilitärs; 
c. Zeitmilitärs. 
Abs.2 
Die Instruktoren und lnstruktorinnen sowie das übrige Be
rufspersonal sind In der Regel .... 
Abs. 3-5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 47 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Minorite 
(Schlüer, Borer, Freund, Oehrti) 
Al. 1 
Le personnel militalre comprend: 
a. des instructeurs; 
b. las autres militaires de metier; 
c. des militaires contractuels. 
A/.2 
Las instructeurs et le reste du personnel mllitalre sont en 
regle generale .... 
Al. 3-5 
Adherer a Ja declslon du Conseil des Etats 

SchlOer Ulrich (V. ZH): Ich ersuche Sie Im Namen einer 
Kommissionsminderheit und Im Namen der SVP-Fraktlon, In 
Bezug auf die Zusammensetzung der Armee ausdrOckllch 
zu erwähnen, dass auch die Instruktoren und lnstruktorln
nen zur Armee gehören. Sie sollen ausdrücklich erwähnt 
werden. 
Wir kommen damit auf das lnstruktorenproblem zurOck. Ich 
fühle mich einem Durchbruch nahe, nachdem der Bundesrat 
Immerhin anerkennt, das sei ein grosses Problem. Das lns
truktorenproblem Ist für die neue Armee ein Kemproblem. 
Allerdings ist das Problem noch nicht gelöst, wenn festge
stellt wird, dass da ein Problem sei; dazu möchte Ich noch 
gerne eine Antwort hören. 
Ich bin der Auffassung - das Ist das Ziel dieses Antrages -. 
dass die Milizarmee, um die es Ihnen auch geht, Herr Bun
desrat, auch von der Miliz ausgebildet werden muss. Dies 
nicht erst bezüglich Verbandsschulung, sondern generell. 
Der Instruktor soll wie bis heute derjenige sein, der als Fach
mann auf seinem Gebiet den Millzkommandanten unter
stützt und das Training in bestimmten Dingen leitet und 
Intensiviert, aber die Trainingsverantwortung liegt beim Millz
kommandanten. 
Möglicherweise offerieren wir Ihnen, Herr Bundesrat, hier 
die Rückfallposition für den Fall, dass die intensive Werbung 
neuer Instruktoren nicht die gewünschten Resultate bringt. 
Sie wären wohl nicht gut beraten, wenn Sie diese Möglich
keit einfach so rasch ablehnen würden. 
Wir stehen vor einem Kernproblem, das noch nicht ange
sprochen, vor einer Frage, die noch nicht beantwortet wor
den Ist 
Wenn wir bloss eine Wunscharmee konzipieren, die der 
Realität nicht entspricht, dann erhalten wir ein fiktives Ge
bilde, das in Bezug auf das Vermitteln von glaubwürdiger Si
cherheit allerdings einigen Erklärungsbedarf auslöst. Des
halb ersuche ich Sie mit diesem Antrag, die Priorität bei der 
Miliz zu setzen. Ich höre, Herr Bundesrat, zwar immer wie
der, dass es Ihnen um die Miliz geht, aber wir fordern nicht 
nur Worte, wir fordern den Tatbeweis. 
Da gibt es zur Frage, wann und ob ein Heer ein Mlllzheer Ist, 
etwas Interessantes: ein Gutachten, das zur Frage der 
Durchdiener festlegt, welche Grenze nicht Oberschritten wer
den darf. Weshalb wurde eigentlich nie ein Gutachten darü
ber verlangt, wie Miliz In Bezug auf die Ausbildung definiert 
ist? Ob eine Armee, die der Mlllz mindestens einen beträcht
lichen Teil der Ausbildung entzieht - die Mlllz hat nur den 
letzten Tell der x-WOchigen Grundausbildung zu leisten -. 
wirklich noch die Voraussetzung für eine Mlllzarmee erfüllt? 
Es wäre doch auch von Interesse, diesen Punkt einmal in 
einem Gutachten beantwortet zu sehen. 
Ich präzisiere noch einmal, worum es uns geht - es gehört 
in den Zusammenhang dieses Artikels -: Wir möchten ver
meiden, vermeiden helfen, eine Armee aufzubauen, die 
mangels Erfüllung des ausgedachten Konzeptes nicht so 
funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Deshalb raten wir zu 
einem Vorgehen, worin wir offenbar gerne missverstanden, 
auch ein bisschen bewusst missverstanden werden: 
Gehen Sie vom Bestehenden aus, strukturieren Sie die Ar
mee so, dass sie aus einem Raum heraus operiert, den sie 
bestens kennt. Wir sagen nicht, sie solle nur in Ihren Statz
punkten sitzen und nichts tun. Die Standorte sind die Aus
gangspunkte. Ab dort Ist sie zu be0ben. Das Ist der Weg, 
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wie Sie zu neuen Erkenntnissen kommen. Wenn Kollege 
Banga Ängste äussert, wir worden vor die «Armee 95„ zu
rOckgehen, stimme Ich Ihm zu. Das tun wir schon deshalb, 
weil unisono festgestellt wird, dass die "Armee 95» geschei
tert Ist. Gehen wir zurOck zur Qualität - das Ist unser Auf
ruf -, und die war vor 1995 offensichtlich besser als nach 
1995. 
Noch einmal: Wir möchten, dass Instruktoren in Ihrer Funk
tion als Instruktoren erwähnt werden, als Fachleute, die den 
Millzkadem bei der Ausbildung zur Seite stehen, aber nicht 
als solche, die die Ausbildung selbst kommandieren. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag, der von einer reali
sierbaren Armee ausgeht, zuzustimmen. 

Hess Walter (C, SG): Die Minderheit SchlOer möchte, dass 
der Begriff Instruktor auch weiterhin ein offizieller Begriff im 
Militärgesetz bleibt Das wäre an und für sich machbar. Es 
handelt sich eher um ein Detail, dem diese grosse Bedeu
tung nicht zukommt, wie sie Herr Schlüer ihm geben will. Er 
legt sehr viel In den Begriff hinein. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit SchlOer abzulehnen, 
und zwar aus folgenden GrOnden: 
1. Die Anträge und Wünsche der Instruktoren selber lauten 
nämlich anders. Sie wollen diesen Namen, soviel Ich gehört 
habe, nicht mehr; sie wollen ein neues Berufsbild begrün
den. 
2. Der Begriff Instruktor Ist kein geschützter Begriff. Instruk
toren gibt es Oberall, In der Musik. in der Feuerwehr, Im ZMl
schutz usw. 
3. Im Bundespersonalrecht wird nur von «mllltärlschem Per
sonal» gesprochen. Beenden wir also eine nicht kongruente 
Situation. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit SchlOer abzulehnen. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Le 
groupe liberal communique qu'II soutient la proposltlon de la 
majorite. 

Banga Boris (S, SO): Ich beantrage Ihnen im Namen der 
SP-Fraktlon, den Antrag der Minderheit Schl0er abzulehnen. 
Der Antrag ist nicht nur falsch, weil gemäss dieser Formulie
rung die Instruktoren keine Berufsmilitärs wären, der Antrag 
Ist auch unzweckmässlg, weil er eine Spezialtruppe oder 
eine spezielle Berufskategorie schaffen würde, die sich nicht 
mehr als Berufsoffiziere verstehen wQrde, sondern als Leh
rer, als Professoren. Wir haben In der «Armee 95„ und in 
der «Armee 61 » unter dieser Erscheinung gelitten. 
Der Antrag Ist drittens unnötig, weil die Berufsverbände, also 
die Instruktoren selber, die Bezeichnung nicht mehr wün
schen. Der Antrag Ist schllessllch nicht gut, weil er mit einem 
Begriff arbeitet, der heute teilweise angeschlagen Ist. 
Herr Schl0er, vielleicht noch eine Bemerkung zur «Armee 
61 »: Ich bin auch schon so ein alter Knacker, ich bin auch in 
der «Armee 61 » gross geworden. Die •Armee 61 » Ist nur im 
ROckblick der zornigen alten Männer gut. Denken Sie an das 
stundenlange, sinnlose Exerzieren und an die anderen 
Spässe, die wir In der «Armee 61 » gemacht haben. 
Ich bitte Sie, nicht gegen den WIiien der Instruktoren eine 
alte Bezeichnung wieder neu einzuführen. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): Le 
groupe radical-democratique communique qu'l1 soutient la 
proposltlon de la majorlte. 

Leu Josef (C, LU), tor die Kommission: Die Mehrheit Ihrer 
vorberatenden Kommission beantragt Ihnen, den Antrag der 
Minderheit Schlüer abzulehnen. Sie beantragt, am Entwurf 
des Bundesrates festzuhalten, vor allem auch deswegen -
es wurde bereits betont -, weil er das Resultat von Gesprä
chen und Kontakten mit Personalverbänden Ist, die hinter 
dieser Nomenklatur und Struktur stehen. Diese Konzeption 
läuft auch parallel zur Bundespersonalgesetzgebung und Ist 
deshalb homogener. Die Kommission Ist aber auch einstim
mig der Meinung, dass die Personalfrage in dieser Armee 
ein zentrales Problem Ist. 

Aus der Argumentation von Kollege Schlüer geht aber her
vor, dass die Angelegenheit, die er anstreben will, etwas tie
fer geht. Er will der Miliz nämlich wieder vermehrt Aufgaben 
zuordnen, deren Umlagerung gemäss Konzept der «Armee 
XXI» eigentlich zu einer Entlastung der Mlllzofflzlere, vor al
lem der verantwortlichen Kommandanten hätte tohren sol
len. Dem widersetzt sich die Kommissionsmehrheit. Man 
kann natürlich nicht von mehr AttraktMtät für Milizkader 
sprechen, gleichzeitig die Aufgaben so belassen, wie sie 
sind, und dann auch noch die Anzahl der Diensttage verkür
zen. 
Ich möchte Ihnen sagen, wie das aussieht Es geht derum, 
dass insgesamt kürzere Dienstzelten erzielt werden können 
und dass die Dienstleistung Im Regelfall In Jungen Jahren 
erbracht werden kann. In der Konzeption mit 21 Wochen 
AS nach der Version der Mehrheit unserer Kommission 
leisten alle Armeeangehörigen weniger Dienst als nach 
«Armee 95». Ich sage das Jetzt einfach einmal für das Ka
der. Ein Korporal leistet rund 180 Diensttage weniger, ein 
Wachtmeister 60, ein Feldweibel 160, ein Fourier 120, ein 
Zugführer 180, ein Hauptmann 140, ein Hauptmann als FQh
rungsgehllfe 160; ein Oberstleutnant !eistet 21 O Tage bzw. je 
nach Funktion 260 Tage weniger und ein Oberst im General
stab 340 Tage weniger. Das muss Irgendwo Ja Konsequen
zen haben. Wir haben Ja auch In der Kommission klar zur 
Kenntnis genommen, dass das Schwergewicht tor Mlllz
kader bei den Filhrungsfunktlonen, bei den Führungsaufga
ben liegen soll. 
Ich bitte Sie also, nachdem Herr Schlüer die Argumentation 
zum Antrag der Minderheit SchlOer Jetzt etwas ausgeweitet 
hat, auch diesem Aspekt Rechnung zu tragen und vor allem 
die Konsequenzen seiner Idee zu Ende zu denkan. 
Ich bitte Sie also, hier mit der Mehrheit zu stimmen. 

Schmid Samuel, Bundesrat Ich ersuche Sie ebenfalls, den 
Antrag der Minderheit abzulehnen, wobei Ich schon eine Be
merkung machen muss: Der Sprecher der Minderheit führt 
aus, dass man diesen Antrag bewusst nicht verstehen wolle. 
Wenn man die Botschaft liest, habe Ich den Eindruck, dass 
man diese bewusst missverstehen will. In der Botschaft 
heisst es klar, dass die Berufsoffiziere und Berufsunteroffi
ziere Im Wesentlichen dem heutigen Lehrpersonal entspre
chen. Mit anderen Worten streiten wir einzig um Begriffe, 
nicht um Ausbildungsverantwortung oder um Einsatzverant
wortung. Alle die hier hineininterpretierten Bemerkungen 
treffen nicht zu, bzw. die Diskussion darQber Ist an einem an
deren Ort zu führen, und dort wird diese Frage auch aus
drückllch geregelt. 
Die Kommission hat - ohne dass der Bundesrat Widerstand 
geleistet hätte - entsprechende zusätzliche Artikel In die Ge
setzgebung aufgenommen. Also gehen die Einwände zur 
Begründung des Minderheitsantrages fehl. 
Das militärische Personal soll als Berufs- und Zeltmilitärs be
zeichnet werden, und zu den Berufsmllltärs gehören auch 
Jene Personen, die nach heutigen Begriffen lnstruktorlnnen 
und Instruktoren sind. 
Vor diesem Hintergrund wird nichts anderes gemacht als 
eine andere, etwas komplizlertere Bezeichnung der ver
schiedenen Berufsgruppen. Eine materielle Bedeutung in 
Bezug auf Auftrag und Einsatz hat dieser Antrag nicht. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit SchiOer ab
zulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 23 stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur oet objet est interrampu 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der Mllltärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revlslon 
de la legislation mllltaire 

Fortsetzung - Suite 
Bo!schaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du Consell federal 24.10.01 (FF 2002 816) 
Stilnderat/Consell des Etats 12.03.02 (Erstral - Premier ConselQ 
Stilnderat/Conseil des Etats 12.03.02 (Fortsetzung - Suite) 
Sländeral/Consell des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil nallonal 10.06.02 (Zweitrat - Oeu~me Conseil) 
Nallonalrat/Consell nallonal 10.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalral/Consell national 11.06.02 (Fortsetzung - Suhe) 
Nallonalral/Consell national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalral/Conseil national 19.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltirverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -AdopM 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

sa 
821 

Art. 49 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.2 

Nationalrat 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Unverändert 

Minderheit 
(Garbanl, Cuche, Günter) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 49 al. 2, 3 
Proposition de 1a commfssfon 
MajoriM 
AJ.2 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Al. 3 
lnchange 

Minorit(§ 
(Garbani, Cuche, Günter) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presidente): Je vous 
propose de tralter conjolntement l'article 49 du projet 1 et 
l'artlcle 10bis du projet 3. 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organlsa
tlon de l'armee 
Art. 1 Obis Abs. 1-3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Rekrutenschule dauert in der Regel 21 Wochen. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann für einzelne Truppengattungen und für 
Spezialisten Ausnahmen festlegen. Die Gesamtzahl der 
Tage Ausbildungsdienst wird dadurch nicht verändert. 
Abs.3 
Die Rekrutenschule kann In zwei Teilen absolviert werden, 
wenn die dienstlichen Möglichkeiten es zulassen und eine 
Auftellung wegen der zivilen Ausbildung oder aus berufll• 
chen Gründen unerlässlich Ist. 

Minderheit I 
(Freund, Borer, Oehrll, Schl0er) 
Abs. 1 
Die Rekrutenschule dauert Je nach Truppengattung 18 bis 
21 Wochen. Der Bundesrat bezeichnet die AS.Dauer der 
entsprechenden Truppengattungen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Garbani, Cuche, G0nter) 
Abs. 1 
.... dauert 15 Wochen .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Garbani, Cuche, Günter) 
(Eventualantrag, falls der Antrag der Minderheit I angenom
men wird) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Lalive d'Epinay 
Abs. 1 
Die Rekrutenschule dauert grundsätzlich 18 Wochen. Der 
Bundesrat kann sie für Spezialisten und f0r spezialisierte 
Truppengattungen auf maximal 24 Wochen verlängern. 
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Antrag Müller Erich 
Abs.1 
Die Rekrutenschule dauert grundsätzlich 18 Wochen. Der 
Bundesrat kann sie fOr Spezialisten und für spezialisierte 
1h.Jppengattungen auf maximal 24 Wochen verlängern. 

Antrag Schneider 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 10bls al. 1-3 
Proposition de la commission 
MaJorlte 
Al.1 
t.:ecole de recrues dure en regle generale 21 semalnes. 
Al.2 
Le Conseil federal peut prevolr des exceptlons pour certai
nes armes et pour les speclalistes. Le nombre total de Jours 
d'lnstrucHon ne sera pas modlfie de ce falt. 
Al. 3 
t.:ecole de recrues peut &tre accomplie en deux partles si les 
besoins du servlce le justlfient et si 1a formatlon clvile ou des 
ralsons professlonnelles rendent une Interruption Indispen
sable. 

Mlnorite I 
(Freund, Borer, Oehrli, Schlüer) 
Al.1 
La duree de l'ecole de recrues est de 18 a 21 semalnes, se
lon l'arme. Le Conseil federal fixe la duree de l'ecole de re
crues pour chaque arme. 
Al.2 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 

Minorite II 
(Garbani, Cuche, Günter) 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 15 semaines •••. 
Al.2 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Minorlte II 
(Garbani, Cuche, Günter) 
(propositlon subsldialre, au cas ou la propositlon de la mlno
rite I l' emporteralt) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Lalive d'Epinay 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 18 semalnes. Le 
Conseil federal peut porter cette duree a 24 semalnes au 
plus pour certalns speciallstes ou armes speciallsees. 

Proposition Müllar Erich 
Al. 1 
La duree de l'ecole de recrues est de 18 semalnes. Le 
Conseil federal peut porter cette duree a 24 semaines au 
plus pour certains speclalistes ou armes speclallsees. 

Proposition Schneider 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Garbanl Valerle (S, NE): Avec ma propositlon de minorite a 
l'article 49, je vous demande de vous rallier au Conseil des 
Etats et donc de donner a !'Assemblee federale 1a compe
tence de fixer la duree de l'ecole de recrues. 
Fondamentalement, Je pense que le röte du Parlement fede
ral est de donner une llgne politique au Conseil federal quant 
a la doctrlne, quant aux mlsslons de l'armee, quant aux bud
gets, quant aux programmes d'armement, quant aux effec
tlfs. Ensulte, c'est au departement competent d'assumer la 
gestlon de l'organlsatlon de l'armee. Cependent, Je relatlvise 
ma posltion s'aglssant de la duree de l'ecole de recrues. Je 
ne souhalte pas que le Conseil tederal puisse fixer une du
ree flexible de l'ecole de recrues car, a mon avis, cela n'a 

aucun sens. Le controlling de l' Assemblee federale par le 
blals d'un rapport analysant sl les objectlfs de l'armee sont 
attelnts, prevu a l'article 149, est une mesure polltique alibl. 
SI le Parlament devait estlmer que 1a duree de l'ecole de re
crues fixee par le Conseil federal represente une entrave se
rleuse pour l'economie et pour la formatlon des jeunes, la 
voix du Parlament ne sera que consultatlve et le Parlament 
ne dlsposera d'aucun moyen contralgnant pour obllger le 
Conseil federal, plus preclsement les hauts fonctlonnaires 
officlers du DDPS, a redulre la duree de l'ecoie de recrues. 
Le Conseil federal veut une duree de l'ecole de recrues de 
21 semalnes au minlmum. Le Parlament dolt ici conserver 
une lnfluence polltlque. Pendant 30 ans, de 1961 a 1995, 
l'ecole de recrues a dure 17 semaines, alors que nous nous 
trouvlons en plelne guerre froide. Aujourd'hul, avec «Armee 
95», l'ecole de recrues dure 15 semalnes. Pour quel motlf, 
aujourd'hul, est-11 necessalre d'augmenter la duree de 
l'ecole de recrues, apart celul de faire de l'armee sulsse une 
armee preparee pour assumer pour l'essentlel des täches 
clvlles ou de faire de l'armee suisse une grenouille qui vou
dralt devenir aussi grosse que le boeuf de l'OTAN, c'est-a
dlre une armee qui mecontentemlt, d'une part, la gauche qui 
ne veut pas que l'arrnee assume des täches civlles de police 
et, d'autre part, !'Union democmtlque du centre qul ne veut 
pas d'une armee de defense englobee dens une alllance de 
defense lntematlonale? Pourquol donc, excepte ces deux 
cas de flgure, est-11 necessalre d'augmenter 1a duree de 
l'ecole de recrues? On retorque que la formatlon sera plus 
poussee, car l'armement sera plus sophlstlque; un arme
ment plus sophlstique, mals pour les mAmes menaces. Que 
l'on fasse 15, 30 ou 60 semalnes d'ecole de recrues, cette 
formatlon sera dlspensee a des soldats qul seront llberes de 
leurs obligatlons mllltalres a 30 ans. La formatlon dolt Atre 
avant tout dlspensee aux soldats en servlce long. 
En laissant au Conseil federal Ja latltude de determlner la 
duree de l'ecole de recrues, vous cautlonnez ce que la droite 
du Parlament veut evlter, c'est-a-dlre la «voie bleue», solt un 
deslnterAt toujours plus croissant des Jeunes pour l'armee, 
ce qul ne peut, je dols l'admettre, que rejoulr la gauche. 
Nous sommes un Parlement de mlllce. Les hauts fonctlon
nalres du DDPS qul veulent garder la malnmise sur Ja duree 
de l'ecole de recrues sont des professlonnels. Les mlllclens 
que nous sommes sont plus proches des preoccupatlons de 
1a populatlon. J'ose mAme dlre que nous avons davantage 
de bon sens. Avec une competence a !'Assemblee federale, 
nous falsons le cholx polltique d'Atre a l'ecoute de l'evolution 
de la soclete, du developpement de l'economle et de la po
pulatlon. 
Ma proposltlon de mlnorlte prevoit 15 semalnes, ce qui peut 
sembler arrogant pulsque les grands cholx, a mon sens, 
auront Heu entre 18 et 21 semalnes. Comme je l'al deja re
leve, Je propose d'en rester a 15 semalnes, car 1a menace 
n'a pas change par rapport a «Armee 95». 
Les arguments quant a la formatlon ne me convainquent 
pas. II nous a ete dlt en commlsslon que la forrnatlon de 
base etalt echelonnee sur 5 semalnes, ensulte qu'II fallalt 
prevolr entre 6 et 13 semalnes, c'est-a-dire au grand maxl
mum 8 semaines supplementalres pour Ja formation specia
llsee. En totalisant 5 et 13 semaines, on aboutlt certes a 18 
semalnes, et non a 15 semalnes. Neanmolns, sl l'ecole de 
recrues durait 6 jours, c'est-a-dlre 54 heures par semaine et 
non 45 heures, solt 5 Jours par semaine comme le preconise 
le Conseil federal, le nombre d'heures de formatlon demeu
reralt le m&me pulsque - j' ose avolr l'arrogance de vous faire 
faire un petit calcul d'algebre - 15 semalnes fois 54 heures 
egalent 810 heures et 18 semalnes fols 45 heures egalent 
810 heures egalement. Je suls pour ma part oonvalncue 
qu'un soldat preferem vivre 6 Jours par semalne a l'arrnee et 
Atre llbere de ses obllgatlons mllltalres plus t6t au Heu d'avoir 
son samedl de conge hebdomadalre et de devolr effectuer 
3 semalnes de formation supplementalres. 
Par allleurs, selon la grande majorlte des echos qul me sont 
parvenus concernant le deroulement des ecoles de recrues, 
beaucoup d'heures ne sont pas utllisees. Beaucoup d'heu
res se passent a ne rlen faire ou alors a faire des exercices 
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vexatoires et peu utiles du point de vue de l'efficacite de l'ar
mee, comme ceux consistant a changer dlx fols de tenue par 
jour ou a demonter et remonter son fusil d'assaut. C'est 
peut-ätre, par allleurs, ce desoeuvrement qul condult cer
tains soldats a s'adonner a la consommatlon moderee ou 
excesslve de drogues legales ou illegales. Une plus longue 
duree de l'ecole de recrues, toujours selon les Informations 
qui nous ont ete donnees en commission, est en prlorite 
destlnee a 1a formatlon des sous-officlers et des offlclers. 
Mon temps de parole etant termlne, je conclus. SI nous ac
ceptons d'augmenter la duree de l'ecole de recrues au-dela 
de 15 semaines, nous acceptons soit de developper une ar
mee qul irait dans le sens d'une Integration dans le cadre 
d'une alliance militaire internationale, soft, a contrarlo, de 
developper une armee qui assumera pour l'essentlel des 
täches civiles de pollce. Ces deux options de l'armee de
plaisent tant a la droite qu'a la gauche de ce Parlament 

Freund Jakob (V, AR): Da die Debatte über Artikel 49 des 
Militärgesetzes und Artikel 1 Obis der Armeeorganisation ge
meinsam gefQhrt wird, spreche ich zu beiden Artikeln. 
Ich beginne mit Artikel 49, ob das Parlament oder der Bun
desrat die Dauer der Ausbildung bestimmen solle: Ein Leit
gedanke der SVP bei der Gesetzesrevision war, dass 
Kernthemen der Armee eine möglichst hohe Entscheidungs
ansiedlung erhalten sollen. Damit soll eine effiziente Kont
rolle über den Armeeauftrag und die Armeeorganisation 
erreicht werden. Im laufe der Verhandlungen mussten wir 
aber einsehen, dass die Kehrseite dieser Medaille eine un
flexible Handhabung Im Falle von allfAIUgen Anpassungen 
und Verbesserungen Im Reformprozess wäre, deren Not
wendigkeit nach einer derart tief greifenden Reform nicht 
auszuschllessen ist. 
Hauptgrund, dass eine schwache Mehrheit der SVP-Frak
tion den Mehrheitsantrag unterstützt, Ist aber die Elntahrung 
des Controllings, wie das in Artikel 149b des MIiitärgesetzes 
festgelegt wird. Darin wird der Bundesrat verpflichtet, peri
odisch zu prüfen, ob die der Armee gesetzten Ziele erreicht 
werden, und der SIK darüber Bericht zu erstatten. Ausser
dem muss aufgrund von Artikel 149b vor grundlegenden Än
derungen In den Bereichen der Ausbildung, des Einsatzes 
oder der Organisation der Armee die zuständige parlamen
tarische Kommission konsultiert werden. Diese Bestimmun
gen sind eine leichte Verbesserung gegenüber dem 
geltenden Recht. Damit ermöglichen wir dem Bundesrat ei
nerseits, dass er auf sich wandelnde Bedürfnisse flexibler 
reagieren kann, andererseits übergeben wir Ihm aber auch 
die Verantwortung, den Verfassungsauftrag zu erfüllen - das 
In der Hoffnung, dass er uns diesbezügllch nie enttäuscht 
Zu Artikel 10bis Armeeorganisation. «Dauer der RS»: FQr 
die Dauer der RS liegt Ihnen ja jetzt eine ganze Palette von 
Angeboten vor. Die meisten Anträge zu diesem Artikel ver
folgen die gleiche Absicht. Einerseits wollen alle, dass die 
AS nicht länger dauert als unbedingt nötig. Andererseits 
schlagen alle Anträge die Festlegung einer grundsätzlichen 
Dauer vor und gestehen dem Bundesrat eine Abweichungs
möglichkeit zu. 
In der Kommission haben wir uns durch die Verantwortlichen 
glaubhaft Ober Folgendes orientieren lassen: 
1. Die aus der Armeereform 95 stammende AS-Dauer von 
15 Wochen hat sich für eine seriöse Ausbildungszeit als zu 
kurz erwiesen. 
2. Einerseits Ist mit dem vorgesehenen neuen Ausbildungs
modell für zwei Drittel der Rekruten, je nach Truppengat
tung. eine Ausbildungszelt von 21 Wochen das Minimum, 
andererseits würde für ein Drittel der Wehrmänner eine Aus
bildungszeit von 18 Wochen genügen. Demzufolge müssten 
mit dem Antrag der Mehrheit, also einer Rekrutenschuldauer 
von 21 Wochen, Ober 3000 junge Schweizer künftig eine RS 
von 21 Wochen Dauer leisten, obwohl Ihre Ausbildung auch 
in 18 Wochen möglich wäre. Aber es ist meines Erachtens 
auch nicht ehrlich, wenn wir, wie das der Beschluss des 
Ständerates und der Antrag Lalive d'Epinay vorsehen, In der 
Verordnung 18 Wochen als Grundsatz festlegen, die grosse 
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Mehrheit der Rekruten aber 21 Wochen Dienst leisten muss. 
Mit dieser Formulierung würde die Regelung für die Mehr
heit zur Ausnahme. Das kann es doch nicht selnl 
Darum schlage Ich Ihnen mit meinem Minderheitsantrag 
eine neue Formulierung vor: «Die Rekrutenschule dauert je 
nach Truppengattung 18 bis 21 Wochen.» Weiter ist der 
Bundesrat verpflichtet, offen zu legen, welche Truppengat
tungen 18 Wochen und welche länger Dienst absolvieren 
müssen. Dass der Bundesrat für Spezialisten eine noch län
gere AS-Dauer festlegen kann, darin sind sich alle Antrags
steller einig. 
Ich bitte Sie darum, der Minderheit I zu folgen. Damit wird In 
der Verordnung eine flexible, den Anforderungen der Trup
pengattung entsprechende Ausbildungszeit festgeschrieben. 
Es Ist eine Formulierung, die der Realität entsprechen wird 
und Transparenz garantiert. Zudem ist es ein Kompro
missvorschlag, In dem alle Forderungen der vorliegenden 
Anträge enthalten sind und dem sich hoffentlich auch der 
Bundesrat anschllessen kann. 
Zum Schluss habe ich noch eine Frage an den Bundesrat: 
Haben Sie auch geprüft, ob es nicht sinnvoller und zwack. 
mässlger wäre, die RS-Dauer anstatt In einer Anzahl Wo
chen in einer Anzahl Ausbildungstagen auszudrücken? 

La presldente (Maury Pasquier Llliane, presidente): La pro
positlon Lallve d'Epinay a l'article 10bis alinea 1er du projet 
3 a ete retlree. M. Müller Erich a depose une proposltlon 
ayant le mäme contenu. 

Müller Erich (R, ZH): Ich übernehme den Einzelantrag La
live d'Eplnay, den Frau Lalive d'Epinay zusammen mit mir 
entwickelt hat Eine Armee mit 220 000 Wehrpflichtigen Ist 
eine andere Armee als heute. Sie muss Ober viel leistungs
fähigere Waffen und Systeme verfügen. Diese erfordern 
auch eine andere Ausbildung, Inhaltlich und In der Ausbil
dungsdauer. Eine RS von 15 Wochen wie heute kann dafür 
sicher nicht genügen. Das Minimum sind 18 Wochen. Wenn 
das VBS für die Ausbildung von Spezialisten 21 oder 24 Wo
chen verlangt, so Ist das sicher richtig. 
Die Frage ist nur, wer unter die Kategorie Spezialisten fällt, 
die eine längere Ausbildungsdauer brauchen. Für mich Ist es 
nicht die Infanterie, auch wenn sie in Zukunft Kampfaufträge 
und terrltorialdlenstliche Bewachungsaufträge erfüllen muss. 
Für diese Ausbildung müssen 18 Wochen genügen. In die
ser Zeit muss die Verbandsführung Platz haben. Heute dau
ert die Infanterie-AS 15 Wochen. Wenn Sie mit Rekruten 
sprechen, so sagen Ihnen diese, dass die heutige Ausbil
dung in kürzerer Zelt möglich Ist Ich zweffle nicht daran, 
dass die Berufskeder In den Schulen noch effizienter ausbil
den können und mit den zusätzlichen drei Wochen und den 
ein bis zwei Wochen, die sie aus der Effizienzverbesserung 
gewinnen, den neuen, zweltelligen Auftrag werden erfüllen 
können. 
Anders Ist es bei den Spezialisten wie zum Beispiel den PI
loten der Fliegertruppe. Diese brauchen sicher mehr als 18 
Wochen; das wird sehr wahrscheinlich auch bei den Spezia
listen der Übermittlungstruppen der Fall sein. 
Sie werden sagen, mein Antrag sei ja das Gleiche wie der 
Beschluss des Ständerates. Neinl Der Ständerat will 18 Wo
chen und lässt nur Ausnahmen zu. Das helsst auf Deutsch: 
Für einzelne Spezialisten darf der Bundesrat auf mehr als 18 
Wochen gehen. 
Das heisst nach Treu und Glauben, 21 Wochen oder mehr 
für vlellelcht 5 bis 1 0 Prozent der Rekruten. Das Ist zu wenig. 
So kann man nicht genügend Spezialisten oder gar speziali
sierte Truppengattungen ausbilden. 
Mit meinem Antrag stelle ich sicher, dass das Gros der Ar
mee 18 Wochen RS macht und die Spezialisten und Spezi
altruppen in länger dauernden RS ausgebildet werden 
können. Das können bis zu 40 oder 50 Prozent der Rekruten 
sein. Ich verstehe meinen Antrag als zweckmässlge, ausge
wogene Mittellösung zwischen dem Ständerat und der 
Mehrheit unserer Kommission. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 
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Banga Boris (S, SO): Herr Kollege Müller, Sie gelten hier 
als Vertreter der Wirtschaft, und ich gehe davon aus, dass 
Sie als Vertreter der Wirtschaft schon ziemlich vlel von stu
fengerechtem Handeln und auch von stufengerechtem Ver
halten gehört haben. Ich komme mir hier vor wie ein 
Gemeinderat, der Ober den Standort der Veloständer disku
tiert. Meine Frage: Ist es nicht politischer OVerkill, hier über 
die Dauer der Rekrutenschule eines Armeetrompeters zu 
diskutieren? 

MOller Erich (R, ZH): Kollege Banga, ich spreche nicht Ober 
den Trompeter, sondern Ich spreche über die ständerätllche 
Fassung: 18 Wochen mit Ausnahmen, die maximal 5 bis 
1 0 Prozent betragen können, sonst verstösst man gegen 
Treu und Glauben, weil es helsst: Der Bundesrat kann nur 
Ausnahmen schaffen. Dies kann nicht genügen! Man muss 
mehr machen können. Die Kompetenz, wer wie viel mehr 
macht - das können 40 bis 50 Prozent sein, die 21 oder 
mehr Wochen machen -, hat nicht das Parlament, 
sondern der Bundesrat. Das hat nichts mit Sekundarschü
lern zu tun. 

Schneider Johann N. (R, BE): Ich bitte Sie, der ständerätli
~hen Lösung zuzustimmen. Dieser Tage haben wir Ihnen die 
Uberlegungen der Wirtschaft noch einmal In einem Brief zur 
Kenntnis gebracht. Persönlich habe ich in den letzten zwei 
Jahren alles versucht, um die Unternehmen - die Unterneh
mer und die Manager - davon zu überzeugen, dass die Ar
meefrage sie etwas angeht und dass sie eine «Armee XXI» 
mittragen müssen. Dieser Appell und die Argumentation 
wurden gehört. Ansonsten hätten sich die Spitzenverbände 
nicht so geäussert, wie sie sich jetzt noch einmal geäussert 
haben. Wir sind der Ansicht, dass 18 Wochen genügen müs
sen. Es sind immerhin 3 Wochen mehr als bisher, und Jede 
Woche Rekrutenschule bringt Kosten In der Grössenord
nung von 35 Millionen Franken. Wir wollen die Jungen Leute 
nur so lange wie unbedingt nötig zur Ver10gung stellen, Ins
besondere nur so lange, wie sie wirklich gefördert und gefor
dert werden können. Es darf nicht sein. dass sich viele 
Rekruten wochenlang langweilen, nur weil die Kader, insbe
sondere die Kompaniekommandanten, Entschlussfassungs-
0bungen machen. Die Kommandanten- und Offlzlersausbll
dung lässt sich mit den Durchdlenern genauso vollziehen. 
Der Hauptpunkt aber Ist: Wir wollen - wir meinen dies ernst, 
und es sollte als Angebot und Unterstützung verstanden 
werden -, dass möglichst vielen Jungen die Möglichkeit of
fen steht, eine Unteroffiziers- und Offizierslaufbahn In Angriff 
zu nehmen, ohne dass sie auf zu viele Semesterwochen 
oder sogar auf ganze Semester verzichten müssen. Die 
kommende Armee ist darauf angewiesen, dass viele Junge 
und Milizler sie persönlich mittragen. Da der Bundesrat die 
Ausnahmen festlegen kann, Ist ihm die Mögllchkelt gegeben, 
die Grundschule zu verlängern, wo wirklich ein ausgewiese
ner Bedarf besteht. 
Ich möchte allerdings schon festhalten: Meiner Ansicht nach 
ist dies bei der Infanterie Oberhaupt nicht der Fall. Die Rek
ruten sind elnsatzwlllig und lernfähig, sie werden mit besse
ren Lehrmitteln ausgebildet, und sie sind willens. mehr als 
vierzig Wochenstunden zu absolvieren, um so die Dauer der 
Rekrutenschule kürzer halten zu können. Ich glaube zu wis
sen, dass das VBS nicht ohne weiteres Ober genügend 
lnstruktionspersonal für eine verlängerte Grundschule ver
fügt. Es scheint mir bei der heutigen Bedrohungslage und 
unserer primär auf den iniandeinsatz ausgerichteten Armee 
auch nicht angezeigt. die Grundausbildung grundsätzlich auf 
21 Wochen zu verlängern. 
Abschllessend sei ausdrücklich festgehalten, dass ich den 
Willen des VBS, im Vergleich zu heute eine wesentlich ver
besserte Ausbildung anzubieten, sehr wohl zu schätzen 
weiss. Dies Ist auch unbedingt nötig, wollen wir nicht die Ein
sicht In den Sinn unserer Armee rtskleren. 
Ich bin überzeugt, dass Militär und Wirtschaft mit 18 Wochen 
die beiderseitigen Interessen befriedigen können. Ich bitte 
Sie, der ständerätlichen Lösung zuzustimmen. 

Hess Walter (C, SG): Bei Artikel 49 geht es darum, wer die 
Kompetenz haben soll, die Dauer der Rekrutenschule fest
zulegen. Bisher hatte sie der Bundesrat. Der Ständerat hat 
nun dem Bundesrat diese Kompetenz in einem Quasi-Miss
trauensantrag entzogen und will sie der Bundesversamm
lung übertragen. Die CVP-Fraktion findet dies falsch. Lassen 
Sie mich das begründen: 
1. Wir müssen zwischen strategischer Ebene einerseits und 
operativer Ebene andererseits unterscheiden. Die strategi
sche Ebene ist die Bundesversammlung: Sie gibt der Armee 
die Aufträge, legt die Ziele fest und setzt die Rahmenbedin
gungen wie Anzahl Diensttage, Grösse der Armee, Dienst
alter usw. Die operative Ebene, die ExekU11ve - der Bundes
rat-, führt die Aufträge durch und bestimmt das Wie und 
das Womit usw. 
2. Persönlich bin ich militärisch einlgermassen vorgebildet 
Trotzdem habe ich Mühe, In allen Details genau zu erken
nen. wie viele Wochen AS für welche Truppengattung not
wendig sind. Da kommen nun von allen Seiten Anträge: 15, 
16, 17, 18, 19, 20 bis 24 Wochen - für mich Ist das wie auf 
einem orientalischen Basar: Jeder und Jede bringt etwas 
und liefert auch noch mehr oder weniger stichhaltige Be
gründungen dazu. Das zeigt deutlich auf, dass dieser Ent
scheid auf die operative Ebene gehört. 
3. Schauen Sie einmal alle Anträge an, die zur AO, Artikel 
10bis, gestellt werden - In der Kommission wurden noch 
mehr gestellt! Was ist allen Anträgen gemeinsam? Alle An
tragsteller nennen eine Anzahl AS-Wochen, sind dann nicht 
ganz sicher und geben dem Bundesrat die Kompetenz für 
alle Ausnahmen. Das zeigt doch deutlich, dass es im Grund
satz richtig Ist, diese Kompetenz dem Bundesrat zu Oberlas
sen. Auch der Bundesrat wird seinen Entscheid, wer die 
Kompetenz behält. fällen, nachdem er den politischen Puls 
gefühlt hat, und das hat er getan. Sollte sich der Nationalrat 
aber dazu entschllessen, dem Bundesrat die Kompetenz zu 
entziehen, käme dann eben Artikel 10bis der AO ins Spiel. 
In diesem Fall bitte Ich Sie im Namen der CVP-Fraktlon, sich 
der Kommissionsmehrheit anzuschliessen. Warum? 
1. Unser Antrag und derjenige der Mehrheit laU1et: «Die Re
krutenschule dauert in der Regel 21 Wochen.» Kollege 
Freund: «In der Regel» - Flexibilität. Warum? Das Ausbil
dungsmaterial und der Ausblldungsstoff haben enorm zuge
nommen. Vergleichen Sie die frühere Füslllerkompanle mit 
der neuen mechanisierten lnfanterlekompanle. 
2. Die Verbandsausbildung Ist in den letzten Jahren auf Null -
Sie hören richtig- auf Null gesunken. Diese Verbandsausbil· 
dung Ist unabdingbar und muss In der AS erfolgen. 
3. In der neuen «Armee XXI» Ist keine Territorial-Infanterie 
vorgesehen. Die lnfanterlekompanien haben diesen Auftrag 
zusätzlich zu übernehmen. 
4. Der Beschluss des Ständerates und auch der Antrag 
Schneider sind gar nicht so verschieden vom Antrag der 
Kommissionsmehrheit. Der ständerat spricht von 18 Wo
chen mit Ausnahmen. Nach Berechnungen wären aber die 
Ausnahmen, die dann 21 Wochen erfordern würden, die Re
gel. Also macht doch die Kommission nichts anderes, als die 
Regel zur echten Regel zu machen und die Ausnahme dort 
zu belassen, wo sie hingehört. Der Antrag der Minderheit 1 
(Freund) Ist vom Antrag der Mehrheit nicht weit entfernt. Der 
Mehrheitsantrag ist aber flexibler. Der Antrag der Minder
heit II (Garbanl) auf 15 Wochen Ist abzulehnen. Er garantiert 
die Ausbildung nicht; diesbezüglich hat man aus «Armee 
95» genügend Erfahrungen. 
Ich bitte Sie zum Schluss namens der CVP-Fraktion, bei Ar
tikel 49 der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, die Kompe
tenz dem Bundesrat zu belassen, und wenn Sie das nicht 
tun, eventuell bei Artikel 10bls dem Antrag der Mehrheit zu
zustimmen. 

Slegrlst Ulrich (V, AG): Auch die SVP Ist bei Artikel 49 Mill
tärgesetz mehrheitlich der Auffassung, dass die Kompetenz 
beim Bundesrat liegen soll. Sollte es hingegen bei der Kom
petenz der Bundesversammlung bleiben, so Ist bei Artikel 
10bls der Verordnung die klare Mehrheit für den Minder-
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heitsantrag Freund, während die Minderheit der Fraktion für 
den Antrag der Mehrheit der Kommission stimmt. 
Gehen wir zurück zum Ausgangspunkt der Diskussion. In 
der Ausgangsphase war das Ziel: bedeutend weniger Ge
samtdienstzeit, weniger Wiederholungskurse und im Gegen
zug dalOr eine Komprimierung der Ausbildung am Anfang 
der Grundausbildung, weil eine solche Konzeption wirt
schattsfreundllcher ist und gleichzeitig die Qualität der Miliz 
anhebt. 
Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir ohne die Mög
lichkeit des Splittings fOr Ausnahmefälle, vor allem bei Stu
denten, nicht durchkommen. auch nicht mit 18 Wochen. So 
oder so schaffen wir mit 18 oder 21 Wochen ein Problem für 
Studenten; dafür ist das Splitting vorgesehen. 
Die Grundausbildung als Fundament der Glaubwürdigkeit 
der Armee spielt nicht primär bei den technisch-spezialisier
ten Waffengattungen eine grosse Rolle, sondern gerade um
gekehrt bei den Kampftruppen, bei der mechanisierten 
Infanterie, bei mechanisierten Truppen, bei der Artillerie und 
bei Teilen der Luftwaffe, denn hier hat neben der Multifunk
tionalltät die Verbandsschulung eine ganz andere Bedeu
tung erhalten. Die Verbände sind zu Gesamtsystemen 
geworden. Der Technologleschub Ist gross; das Grundwis
sen muss in der Grundausbildung neu aufgebaut werden -
anders bei den technischen Truppen und den Loglstlktrup
pen, bei denen ganz wesentlich auf das mitgebrachte techni• 
sche Berufswissen aufgebaut wird. 
Deshalb hat das VBS folgerichtig ein Konzept vorgelegt, 
nach dem vor allem die Kampftruppen - und das sind etwas 
Ober 60 Prozent - mindestens 21 Wochen brauchen, wäh
rend Spezialisten, Logistlktruppen und eher technisch orien
tierte Verbände mit 18 Wochen auskommen. Und dann gibt 
es noch die Sonderfälle, die 24 Wochen benötigen. 
Wir müssen auch berücksichtigen, dass die Verbandsschu
lung als Teil der Grundausbildung auch fOr die Führerschu
lung notwendig ist Wenn Junge Kaderleute am Abverdienen 
Oberhaupt noch Interesse halben sollen, dann brauchen sie 
diese Möglichkeit. 
Und alles können wir, Herr Schneider, wlrkßch nicht mit den 
Durchdienern machen, vor allem, wenn man die Quote fOr 
die Durchdiener noch möglichst beschränken will. Deshalb 
ist vor allem für die Milizorganlsatlonen die Grundausbildung 
so wichtig. Sonst kommt der Tag, an dem man argumentiert, 
die MIiiz genüge den Anforderungen nicht mehr. Die Frage, 
die wir hier diskutieren, Ist also von enormer Bedeutung. 
Nachdem alber ein grosser Tell der Antragsteller wie der 
Bundesrat die Flexlbllisierung will - im Bereich zwischen 18, 
21, 24 Wochen -, ist es aus der Sicht der Mehrheit der SVP
Fraktlon folgerichtig, die Kompetenz im Gesetz dem Bundes
rat zu geben. Will man aber damit Im Parlament bleiben, so 
Ist die Variante mit 21 Wochen als Grundsatz und den Ab· 
weichungen nach unten und oben aus der Sicht einer Min
derheit der SVP-Fraktlon, zu der ich gehöre, etwas folge
richtiger, weil der Grundsatz festgelegt wird, wie er für das 
Gros - etwa 60 Prozent - gilt. Die Mehrheit der SVP-Frak
tion mit dem Antrag der Minderheit 1 (Freund) anerkennt 
ebenfalls, dass für das Gros 21 Wochen nötig sind, hat aber 
die Meinung, mit dem Antrag Freund - 18 bis 21 Wochen 
plus den Ausnahmen In Absatz 2 - sei dieses Erfordernis 
ebenfalls abgedeckt. 
Ich bitte Sie also, In der Sache entweder der Minderheit 1 
(Freund) oder der Kommissionsmehrheit zuzustimmen oder 
dann auf Gesetzesebene eine Delegation an den Bundesrat 
vorzunehmen. Die Sache muss sehr differenziert angegan
gen werden. Es werden vor allem In der Transforrnatlons
phase auch Machbarkeltsprobleme, auch Personalprobleme 
hlneinspielen. Diese sind unterschiedlich und waffengat
tungsspezifisch zu beurteilen. 

Tschuppert Karl (R, LU): Nach Herrn Hess Walter und 
Herrn Siegrist kann ich mich eigentlich kurz fassen und zu 
Beginn sagen, dass wir uns in der FDP-Fraktion bei der 
Kompetenzfrage eigentlich erst dann entscheiden, wenn hier 
das Ergebnis bezüglich der AS-Dauer festliegt. Ich glaube, 
das Ist auch richtig so. 
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Über die Dauer der Rekrutenschule bestehen In unserer 
Fraktion sehr unterschiedliche Meinungen, das haben Sie 
Jetzt gehört oder werden es noch hören. Das ist aUch nicht 
weiter erstaunlich. Wenn man sich auf den Milizgedanken 
und auf die gesellschaftliche Akzeptanz konzentriert, spricht 
eigentlich mehr für die Norm von 18 Wochen; die Militärs er
achten 21 Wochen als zwingend notwendig. Vor allem auf
grund folgender Argumente stimmt eine Minderheit unserer 
Fraktion dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu, d. h. 21 
Wochen; die andere Meinung haben Sie Jetzt von Herrn 
Schneider und von Herrn Müller Erich gehört 
Wir sind der Meinung, dass die Ausbildungsmängel der «Ar
mee 95» augenfällig sind. Die Grundausbildung Ist unseres 
Erachtens unvollständig, Verbands- und Verbundseinsätze 
werden unserer Meinung nach nicht mehr beherrscht. Um 
diese Mängel auszumerzen, braucht es Zelt. Man rechnet 
mit vier bis acht Jahren, bis das elnigermassen wieder dort 
ist, wo es eigentlich sein sollte. «Armee 61 » kannte eine AS
Dauer von 17 Wochen Inklusive Samstagsarbeit; man ak
zeptierte dies. «Armee XXI» muss die Fünftagewoche ein
führen; alles andere wäre vermutllch schwer durchsetzbar 
und auch nicht millzverträglich. Wenn man diese Rechnung 
macht, ergibt das schlicht und einfach drei Wochen mehr. 
Entscheidend Ist für die Minderheit der Fraktion, dass die 
Rekrutenschule bedllrfnisorlentiert durchgeführt wird. 
Das wollen Ja mehr oder weniger alle; wir streiten uns nur 
noch darüber, was eigentlich In der Verordnung stehen soll, 
ob 21 oder 18 Wochen. Unserer Meinung nach sind 21 Wo
chen ehrlicher, wenn man die Rekruten den Bedllrfnissen 
entsprechend ausbildet, wie das nun In der Kommission auf· 
gezeigt wurde. 
Ich glaube den AusfOhrungen des VBS und seines Chefs. 
Ich persönlich halbe im Moment keine Altematlve zu den 21 
Wochen, nach all dem, was Ich In der Kommission gehört 
halbe. Meiner Meinung nach sind die 21 Wochen mlllzver
trägllcher als die 18 Wochen. Wenn die Rekrutenschule fOr 
das Gros der Rekruten 21 Wochen dauert, so ist am Ende 
der Rekrutenschule die Hälfte der Dienstzeit absolviert. Das 
ist tor viele Gewerbebetriebe ein sehr grosser Vorteil. 
Wie gesagt, wir werden nach dieser Auseinandersetzung In 
der Fraktion wieder miteinander marschieren. Aber Jetzt 
muss die Auseinandersetzung halt geführt werden: Eine 
Minderheit der FDP-Fraktion plädiert fOr 21 Wochen, eine 
Mehrheit fOr 18 Wochen. 

Polle Barbara (L. GE): Le groupe liberal soutlent, l1 l'arttcle 
49, la proposition de la majorlte de la commlsslon et II lra 
dans le mäme sens pour les differentes proposltlons a l'artl· 
cle 10bls de l'ordonnance de !'Assemblee federale sur l'or
ganisatlon de l'armee. 
Car, nous y volla, nous avons li declder de la questfon taus
sement cruclale de la duree de l'ecole de recrues - 15, 18, 
21, 24 semalnes -, faussement cruciale car ies objectlfs et 
les optlons fondamentaux d' .. Armee XXI» sont aßleurs. II 
s'aglt de l'adaptatlon, progressive certes, aux nouvelles me
naces, de la modularlte, de la modemisatlon, de l'augmenta
tion de l'efflcaclte et de la reduction des effectlfs. La duree 
de l'äcole de recrues n'est icl qu'un moyen d'atteindre cette 
efflcacite, tout comme l'ecole en general est un moyen d'ap
prendre; et la duree des cours, deflnie par leur contenu 
mäme, n'est en principe nl du ressort des eleves, ni de celul 
du Parlament, mais bien de celul des enseignants, en l'oc
currence les lnstructeurs et les formateurs, et de celul de 
l'executlf. Comme l'a si blen dit Mme Garbani eile-mime: a 
nous parlementalres les optlons strategiques, et li l'executif, 
en toute loglque, le nlveau operatfonnel. 
La duree de l'äcole de recrues est un choix d'efflcaclte blen 
plus qu'un chobt polltfque, et le cholx d'une formatlon inade
quate, le chobt de l'lnefflcaclte n'est jemals un choiX au sens 
liberal du terme. S'U taut 21 semaines, ce sera donc 21 se
malnes, et qu'on ne vlenne pas nous raconter que le Conseil 
federal nous demande 21 semaines pour que les recrues 
changent de tenue 15 fols par jour, ce n'est pes vralment son 
genre. Ce sera 21 semalnes en general, 18 semalnes sl 
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c'est sufflsant, et 24 semalnes sl c'est necessalre. Et, dans 
1a mesure ou la motion 01.3781 du groupe liberal, dans la
quelle on demande d'lntegrer a recole de recrues l'lndlspen
sable 1ormation partlcullerement polntue dans tout ce qul 
concerne le cyberterrorlsme et donc les nouvelles technolo
gies de l'in1ormation et de la communicatlon, sera transmlse 
et mise en oeuvre, alors toutes les recrues et mAme l'econo
mle demanderont au minlmum 21 semalnes, et on ne par
lera plus jamals d'ennull 
Les recrues reprendront leur place dans l'economie avec un 
plus qul ne pourra que leur Atre bene11que. t.:economle en e1-
1et dolt beneficier de l'armee et eile en beneficiera davan
tage avec „Armee XXI» qu'avec «Armee 95». Le groupe 
Uberal est persuade que les avantages d'une formatlon ade
quate seront aussl des avantages pour l'economle. 
Le groupe liberal se comporte en l'occurrence comme un 
perti gouvernemental classlque. 11 fait conflance au Conseil 
1ederal. Celul-ci n'a pas demertte dans la gestlon de l'armee. 
II n'y a aucune raison objective de lul retlrer une competence 
qu'II a touJours exercee a la satls1action de tous, sauf, bien 
sClr, de ceux qul veulent continuellement, semplternellement, 
affalbllr notre armee. 
Le groupe liberal ne le veut pas et soutiendra donc la propo
sltlon de la maJortte de Ja commlsslon. 

Dormond Marlyse (S, VD): A l'article 10bls du proJet 31 Je 
vous demande de soutenir la propositlon subsldiaire de la 
mlnorite Garbanl devenue proposition de mlnorlte Schneider 
et, par consequent, d'adherer a la decision du Conseil des 
Etats. 
La duree de l'ecole de recrues est effectivement l'un des 
polnts lmportants de cette revlsion. La decision du Conseil 
des Etats apporte une reponse polltlque en lntegrant les ln
terAts de 1a soclete clvlle et de l'economie. Comme vous 
l'avez certalnement lu et comme vous l'avez entendu 
aujourd'hul, reconomle sulsse est favorable a une duree de 
l'ecole de recrues de 18 semaines. Cecl est aussl dans Iin
ter€1t des etudiants et des apprentis. 
La solution du Conseil des Etats est ouverte, transparente et 
democratlque; eile echappe aux technocrates mllttalres: 
c'est Ja ralson pour laquelle lls 1a combattent. lls veulent lals
ser cette competence au Consell 1ederal. II est vrat qu'II est 
plus faclle de persuader un che1 de departement, qul, lul, 
n'aura pas de pelne a convalncre ses collegues du gouver
nement qul, eux, ne vont tout de mAme pas l'embAter sur un 
polnt qu'lls trouveront mlneur, que de convaincre un parle
ment. 
La solutlon du Conseil des Etats donne au Parlement la 
competence sur un polnt qui depasse le simple probleme de 
l'organisatlon de la formatlon mllltaire. D'allleurs, la duree de 
la formation ne dolt pas Atre vue unlquement sous l'angle du 
nombre de sernaines a accompllr. En effet, on constate dans 
les documenta foumis aux membres de la commlsslon que 
l'ecole de recrues se deroule actuellement sur 15 semalnes, 
a ralson de 54 heures par semalne, solt un total de 810 heu
res d'lnstruction. La proposltlon de la maJorlte, qul prevolt 
une duree de 21 semalnes, est falte sur une base de 45 heu
res par semalne, solt un total de 945 heures d'lnstruction. 
Or, sl nous adherons a 1a decislon du Conseil des Etats (18 
semalnes) et que l'lnstructlon contlnue a se faire comme 
auJourd'hul a ralson de 54 heures hebdomadalres, nous arrl
vons a un total de 972 heures, soit plus que ce qul resulterait 
de la mlse en oeuvre de la proposltion de la majorlte (21 se
malnes a 45 heures). 
Un des arguments de l'adminlstratlon mllltalre conslste A 
dire que sl l'on maintient 54 heures d'instruction par se
malne, celle-ci devra se derouler sur six Jours. J'al de la 
pelne a comprendre une teile reponse. En effet, plusieurs 
jeunes gens que j'al lnterroges m'ont afflrme avolr ete tou
Jours llberes le vendredl solr. Cela a ete d'allleurs le cas de 
mon flls qul a effectue son ecole de recrues l'annee der
ni~re: avec 54 heures par semaine, II est toujours rentre le 
vendredl solr. Etant donne que ces Jeunes ont tous falt leur 
ecole de recrues en 2001 ou en 2002 et il des endrolts diffe-

rents, Je ne crois pas au hasard. Donc, auJourd'hui deja, II 
est posslble de faire une formation de 54 heures hebdoma
dalres sur 5 Jours. Nous ne doutons pas qu'II sera touJours 
posslble de le faire demain. S'II s'aglt d'un probleme vu du 
cOte des heures de travall des lnstructeurs, ce polnt peut 
Atre regle en augmentant leur nombre. 
En conclusion, le groupe socialiste vous lnvlte a adherer a la 
declslon du Conseil des Etats au cas oO la proposltion de 
mlnortte II (Garbanl) qul prevolt 15 semalnes seralt refusee, 
declslon du Conseil des Etats qui allie la democratle a la de
fense de la qualtte de l'lnstructlon en permettant une aug
mentatlon du nombre d'heures de formation, et a adopter la 
proposltlon Schneider. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Die Mehrheit bean
tragt Ihnen eine Rekrutenschuldauer von 21 Wochen. Wir 
sind uns dabei bewusst, dass die Zielsetzungen betreffend 
die Dauer Ja insgesamt kleiner werden. Bel der Konzeption 
von 21 Wochen Rekrutenschule leisten alle ArmeeangehOrl· 
gen weniger Dienst als nach «Armee 95»; der Soldat leistet 
künftig 20 Tage weniger. 
Wir sind der Überzeugung, dass die Rekrutenschule so 
lange dauern muss, bis die Grundausbildung abgeschlossen 
ist. Zur Grundausbildung gehört auch oder auch wieder und 
vermehrt die Verbandsschulung, um glaubwOrdlg zu bleiben. 
Die Ausbildungszelt pro Woche wird kürzer. Wenn Sie Be
rufe mit Sechstagewochen zum Vergleich heranziehen, stel
len Sie fest, dass die nötigen Lehrlinge nur mit MQhe 
gefunden werden können. Wir werden keine Rekrutenschu
len einführen können, in denen bis Samstagmittag Dienst 
geleistet werden muss. 
Wenn die Armee multHunktlonaler wird, muss der einzelne 
Soldat mehr können als früher. Im Hauptauftrag verlangt die 
Verfassung von der Armee, dass sie nach wie vor fähig Ist, 
das Land mit den vorhandenen Mögllchketten und adäquat 
zur Bedrohungslage zu verteidigen. Hier beschränken wir 
uns auf den Erhalt der Fähigkeit, nicht aber bei der Bereit
schaft. Das heisst, dass wir In diesem Bereich eine Bereit
schaft auszubilden haben. Das bedingt, dass der Soldat Im 
Gegensatz zu früher zwei Disziplinen beherrschen muss. 
Noch in der «Armee 95„ gab es ror den Bewachungsteil die 
TerrltorlalfOsiliereinhelten. Diese sind lnskOnfflg Bestandtell 
einer jeden Kampfeinheit. Diese Bereitschaft wird von allen 
Kampftruppen verlangt. Dazu kommt Jetzt noch die Beherr
schung des Weffensystems. Die Verkleinerung der Armee Ist 
eine Konsequenz des gesellschaftllchen Umfeldes und der 
Ressourcen. Der Preis dafilr Ist das BedOrfnis, eine Intensi
vere Grundausbildung zu absolvieren. 
Weil wir diese nicht Oberall brauchen, haben wir eine flexible 
Lösung mit unterschiedlicher Dauer vorgeschlagen. Um der 
Wehrgerechtigkeit zu genQgen, sehen wir mit der kOrzeren 
Dauer der Rekrutenschule einen zusätzlichen WK vor. Die 
Mehrheit der Kommission Ist filr eine flexible Dauer, wie sie 
der Bundesrat vorsieht. Man braucht generell dort 21 Wo
chen, wo ein Doppelauftrag zu erfOllen Ist oder mehrere 
Funktionen In Personalunion geleistet werden massen. 
Die Kommission beantragt Ihnen also, die Anträge der Min
derheit II (Freund) und der Minderheit II (Garbani) sowie den 
Eventualantrag der Minderheit II (Garbanl) abzulehnen und 
der Mehrheit zuzustimmen. Sie beantragt auch, alle Einzel
anträge abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour 1a commlssion: Mes 
chers collegues, Je vous pose cette questlon: est-ce que 
vous trouvez tout a falt normal que l'on solt alnsl a dlscuter 
d'une foule de proposltlons, les unes flxant la duree de 
l'ecole de recrues a 15 semalnes, les autres il 18, les autres 
a 18 a 21, ies autres a 21 semalnes? Mals qui sommes
nous, pour pouvolr, nous, parlementalres de mlUce, declder 
que ce qu'il faut pour la formatlon par rapport au nouveau 
concept d'«Armee xx1 .. , c'est tant de semalnes ou tant de 
semalnes? 
M. Hass Walter l'a dlt avec beaucoup de pertinence tout a 
l'heure, II y a vraiment quelque chose, comment dlrat-Je, de 
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presomptueux. En tout cas, aux yeux de la majorlte de la 
commisslon, il y a quelque chose - Je suis un peu vif, excu
sez-moi - qul frlse un peu Je rldicule. Pourquol est-ce que tel 
depute, tout d'un coup, sauralt ce qu'il faut pour la forma
tion? Aiors, qu'on parle des besoins de l'economie, c'est 
autre chose, mais que l'on dise que ga sufflt d'avolr tant de 
semaines, j'aimerais bien savoir au nom de quelle sclence 
les deputes qui nous ont parle peuvent nous dire des choses 
pareilles alors que le Conseil federal, lui, nous presente un 
projet dans lequel II nous explique pourquol II pense qu'II taut 
en general 21 semaines? 
Je crois qu'il taut laisser la competence au Conseil federal. 
Nous aurons le vote final la-dessus. Mme Polla l'a dlt tout a 
l'heure: en quol est-ce que le Conseil federal merlterait notre 
mefiance et pourquoi faudrait-il que ce soient nous, ici, main
tenant, qui decidions du nombre de semaines que dure 
l'ecole de recrues? 
Madame Dormond, j'espere que quand vous parlez de la 
forrnation des apprentls, vous Ates un peu plus cool en ce 
qul concerne le nombre d'heures comprimees par jour et par 
semaine, parce qu'a mon avls, a ce moment-la, vous aurez 
quelques problemes avec vos camarades soclallstes! Mais 
en ce qui concerne le nombre d'heures, je crois que si la for
mation dolt Atre de qualite, II ne faut pas forcement non plus 
allonger les Joumees comme ga, jusqu'a satiete et saturation 
pour les gens. Je sais que vous allez me dire qu'II y a des 
pertes de temps, mals mäme s'il y a des pertes de temps, II 
y a aussl des tatlgues, Madame Dormond, en ce qui con
cerne l'ecole de recrues. 
Puisque nous aurons une succession de votes, j'en arrive 
malntenant a ce que nous a dit le Conseil federal. Je le re
pete, aux yeux de la majorlte de la commisslon, 1a compe
tence dolt Atre lalssee au Consell federal, qul considere qu'il 
dolt y avolr une ßexlbilite. Encore fallalt-11 que le Conseil fe
deral nous expllquät quel etalt son modele et quelles etalent 
les raisons pour lesquelles II a cru que 21 semaines etalent 
preferables. Ce qu'il nous a dlt a semble tres convaincant 
pour la majorlte de la commisslon. Les besolns de l'lnstruc
tlon ont augmente; la formation de base doit itre terminee a 
la fin de l'ecole de recrues, ce qui n'etalt pas le cas avec 
«Armee 95». Cette formatlon comprend egalement l'lnstruc
tlon en formatlon, ce qui n'etalt pas le cas avec «Armee 95»; 
on a donc une sorte d'elevation du nlveau de formatlon en 
fin d'ecoie de recrues, de maniere a ce que, dans les cours 
de repetition, les soldats soient immediatement operation
nels. 
Par rapport a «Armee 61 "• le temps d'lnstructlon a ete rac
courcl. La technlque a evolue, la signlflcation de l'instructlon 
en formatlon en tant que systeme a evolue. Nous avons be
soln malntenant, avec «Armee XXI", de troupes multlfonc
ttonnelles, rapldement engageables dans le domalne de la 
garantie des condltlons d'exlstence. Et nous aurons donc 
des formatlons lmmedlatement en mouvement dans les 
cours de repetitlon. 
Ces unites dolvent donc Atre lnstrultes plus et mieux 
qu'avant, et on peut dire que c'est le prlx a payer pour la re
duction des effectifs, reductlon qul falt aussi partie du mo
dele «Armee XXI». Dans une armee multlfonctionnelle dont 
les effectifs sont redults, le soidat dolt Atre aussi multlfonc
tionnel. C'est la raison pour laquelle sa formatlon doit Atre de 
haut niveau. 
Le Conseil federal nous explique que dans l'lnfanterle, l'artll
lerle, les troupes blindees et certains elements de la logisti
que, l'lnstructlon durera lt peu pres 21 semalnes. Dans 
d'autres troupes, on pourra se contenter de 18 semaines. Et 
peut-iltre que pour les grenadiers, II en faudra davantage. 
Ce que j'aimerals dlre pour terminer, parce que je pense aux 
etudiants notamment, qul ont ete evoques, c'est qu'II y a une 
possibillte. que nous discuterons a un autre article, de pou
voir effectuer l'ecole de recrues en deux partles. Par conse
quent, nous pourrons tenlr compte des besolns de ce genre. 
Tout etant donc consldere, la majorlte de la commlssion es
time que la conflance dolt itre donnee, surtout rnoyennant 
les expllcations qu'il nous a presentees, au Conseil federaL 
Et puisque nous devons d'abord discuter du fond et du con-
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cept, cette confiance va naturellement au modele que nous 
presente le Conseil federal, sott en general 21 semaines, 
mals avec une flexlbilite posslble vers le bas, 18 semalnes, 
et vers le haut. 
Je vous demande donc d'adopter la proposition de la majo
rite de 1a commlssion. 

Dormond Marlyse (S, VD): Monsieur Eggly, pulsque vous 
me prenez a partle, Je voudrais vous dlre que je ne partage 
pas votre polnt de vue, mals II n'empilche que je le respecte. 
J'aimerals blen que vous en fasslez autanl 
Cela dlt, je me suls longtemps occupee d'apprentls. Je tlens 
a vous rassurer, les apprentis dont je m'occupais avalent 
des conditions beaucoup plus favorables que celles que 
vous avez refusees ici: entre autres, 40 heures de travall par 
semaine et 6 semaines de vacances par annee, les cours 
d'appul etalent donnes pendant les heures de travail. Cela, 
c'est pour la declaratlon. 
Pour le raste, j'ai quand mäme une question a vous poser: 
est-ce que vous avez comprls que Je ne demande pas une 
augmentatlon des heures d'lnstructlon par semalne, mals 
simplement le malntlen du nombre actuel d'heures d'instruc
tion hebdomadalres? Actuellement, nous avons 15 se
malnes a 54 heures et Je demande slmplement que les 
18 semaines prevues solent aussl a 54 heures a la place de 
45 heures, parce que ce que nous propose actuellement 
l'admlnlstratlon mllltalre, c'est 18 semalnes a 45 heures, ce 
qui represente au total le mäme nombre d'heures d'lnstruc• 
tlon que 15 semalnes a 54 heures. Or, tous les jeunes que 
j'al lnterroges l'ont dit, ils preferent avolr plus d'heures d'lns
tructlon par Jour, mals molns de semalnes d'ecole de re
crues, parce que pour leur formatlon professlonnelle ou pour 
leur professlon, ga leur est beaucoup plus favorable. Alors, 
pulsque vous pouvez ne pas partager mon avls, je vous de
mande simplement d'admettre que je puisse ne pas penser 
comme vous, sans forcement avolr une sclence qul est 
molns bonne que la vötre. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Mals 
quelle dröle d'ldee de me soupy0nner de gal Je vous taqul
nals un peu, et, comme je suls moins susceptlble que vous, 
je pensais que vous alllez en rire. II ne s'agissait que d'une 
taquinerie. Ma foi, c'est sans commentairel 
Ce que je voulais ajouter, c'est qu'avec Je mäme nombre 
d'heures, puisque vous en parlez, ce qui nous a ete demon• 
tre c'est qu'on n'arrlve pas a la forrnatlon superieure qul 
nous est proposee. Par consequent, ou blen II taut augmen
ter de manlere generale le nombre de semalnes, ou blen il 
faut augmenter le nombre d'heures hebdomadalres pour ar
rlver a la mäme chose. On nous a expllque, et Je crols que 
vous etlez aussi en commlsslon, que nous aurons desor
mais une formatlon en trols tlers et qu'a la fln de l'ecole de 
recrues II faudra pouvolr Atre operationnel en formatlon. 
Pour cela, II taut donc qu'on alt une formatlon de base, une 
formation de speclaliste et ensulte un exerclce en formatlon. 
Tout cela a convalncu la majorlte de la commisslon que, 
d'une manlere generale et pour un certaln nombre d'armes, 
II fallalt 21 semalnes d'ecole de recrues, etant entendu que, 
pour des besoins civils, l'ecole de recrues pouvalt Atre effec
tuee en deux partles. Mais nous pensons que ga dolt Atre 
variable sulvant les types d'armes. Pour certalnes armes 
et dans certalnes condltlons, 18 semalnes sufflsent, pour 
d'autres pas. 
C'est la raison pour laquelle la propositlon de la majorlte re
Joint le proJet du Conseil federal. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Weil unsere Präsi
dentin die Abstimmungen In einem Zug durchtohren will, 
möchte ich noch kurz zum Hauptantrag zu Artikel 49 Ab
satz 3 des Militärgesetzes etwas sagen. 
Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir geben dem 
Bundesrat die Kompetenz, die Dauer der Rekrutenschule 
festzulegen; dann wird Artikel 10bis Absatz 1 AO, also das, 
worüber wir Jetzt diskutiert haben, gestrichen. Oder die Korn-
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petenz bleibt In den Händen der Bundesversammlung, und 
Artikel 10bis Absatz 1 AO wird im Sinne der Mehrheit festge
halten. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission beantragt Ihnen, der ersten 
Variante zuzustimmen: Kompetenz beim Bundesrat und De
tails hinten in der AO streichen. Wir sind der Überzeugung, 
dass die Bundesversammlung, wie das heute schon er
wähnt worden ist, den Auftrag der Armee strategisch festle
gen soll und dass der Bundesrat ihn auszufahren hat und in 
diesem Zusammenhang auch die Dauer der Ausbildung fQr 
die einzelnen Truppengattungen festlegen soll. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Gerade in einer Milizarmee Ist 
die Ausbildung, und zwar die Grundausbildung, von zentra
ler Bedeutung. Was später gemacht wird, Ist zweifellos sehr 
wertvoll, aber das sind, wie der Name sagt, Wiederholungs
kurse. Jetzt hat das Parlament eigentilch zu entscheiden, 
was man will, das heisst, welchen Standard man anstrebt. 
Es ist dann selbstverständlich Aufgabe der Armee, innerhalb 
dieses Standards das Optimum zu bieten. Aber auch produ
zierende Betriebe wissen, dass da ganz natürliche Grenzen 
gesetzt sind. 
Ich hatte in den letzten Monaten gelegentlich den Eindruck, 
man erwarte von der Armee jetzt etwas, was man sonst -
insbesondere in der Wirtschaft - nie akzeptiert: Man be
stimmt den Preis, das ist verfassungsmässlg, und zwar jähr
lich über das Budget - in den letzten zwölf Jahren Ist er 
permanent gesunken -; man bestimmt den Auftrag, das ist 
verfassungsmässig, absolut korrekt; aber Jetzt sagt man 
auch gleich noch, wie man ihn erfüllen soll. Und da muss ich 
Ihnen schon sagen, das Ist mir jetzt neu. Jede derartige 
Kautel hat bestimmte Konsequenzen. Und hier - gerade 
wenn man von einem Controlling spricht - nimmt man sich 
die Möglichkeit, die Armee selber unter den entsprechenden 
Erfolgsdruck zu zwingen, weil man Ihr noch genaue Bedin
gungen auferlegt, hinter denen sie sich später wird verste
cken können. 
Deshalb vertrete Ich die Auffassung, dass man dieses Prob
lem grundsätzlich in die Verantwortung des Bundesrates le
gen sollte. Weil das politisch nicht unproblematisch ist und 
Ich dies erkenne, habe ich bereits in der Kommission des 
Ständerates vom Departement aus, vom Bundesrat her, ei
nen Artikel vorgeschlagen, der dem Parlament gestattet, 
diese Prozesse zu begleiten. Artikel 149b, der nach meinem 
DafQrhalten von Ihrer Kommission noch präziser gefasst 
wurde, sagt in Ziffer 1, dass der Bundesrat periodisch über
prüft, ob die der Armee gesetzten Ziele erreicht werden. In 
Ziffer 2 wird festgehalten, dass der Bundesrat - ähnlich wie 
in der Aussenpolitik - die zuständigen parlamentaril!!chen 
Kommissionen konsultiert, abevor er grundlegende Ande
rungen in den Bereichen der Ausbildung, des Einsatzes oder 
der Organisation der Armee einführt». 
Eine derartige Veränderung der Rekrutenschule wäre Ge
genstand einer derartigen Konsultation. Sie bleiben also be
gleitend dabei; die Verantwortung bleibt aber klar beim 
Bundesrat. Vom Moment an, In dem Sie eingreifen, überneh
men Sie einen Tell der Verantwortung, definieren gleichzeitig 
den Auftrag, werden möglicherweise weiter das Budget kür
zen - mit den entsprechenden Konsequenzen. 
Kommen wir zurück zu den Armeeaufträgen. Es wurde rich
tig ausgefQhrt und bereits In der Diskussion um das Armee
leltblid erläutert: Die Aufträge fQr das Sicherheitsinstrument 
Armee sind umfangreicher geworden, die Mittel knapper. Die 
Bestände müssen deshalb reduziert werden. Wenn dem so 
Ist, dann muss der einzelne Mann, die einzelne Frau besser 
ausgebildet werden. Dann können Sie das kompensieren. 
Bisher hatten wir im Reparaturbereich zehn oder ZWÖif Dis
ziplinen, die einzeln ausgebildet wurden; inskünftig werden 
es noch etwa vier Disziplinen sein. Aber es wird noch das 
gleiche Pflichtenheft bestehen. Der einzelne Mann, die ein
zelne Frau muss also besser ausgebildet sein. Jetzt hat das 
Konsequenzen In Bezug auf die Dauer der Ausbildung. 
Zu den beiden Hauptaufträgen Raumsicherung und Verteidi
gung: Ich sagte heute bereits, dass wir In der Raumsiche-

rung die Truppe betreffend Bereitschaft auszubilden haben. 
Das Ist entweder örtlich, räumlich beschränkt, oder es Ist 
grossflächlg die Sicherung des Raumes im Land, eine Si
cherung, die nur von der Armee wahrgenommen werden 
kann. Das Ist allenfalls subsidiär; dort, wo die Lage es erfor
dert und die Truppe verlangt wird, Ist es ein subsidiärer Ein
satz. Das Ist eine klassische Aufgabe, die von der Spezialität 
her heute von den Territorialregimentern erfüllt wird. 
Aber jetzt hat die gleiche Truppe einen zweiten Auftrag: Sie 
hat ein Waffensystem zu beherrschen, um die Kampfkompe
tenz fQr den Verteldlgung_sauftrag zu erhalten. Also hat der 
gleiche Füsilier - der Im Ubrlgen kein Füsilier mehr Ist, son
dern ein mechanisierter Infanterist - nebst seinem Schutz
auftrag auch einen Verteidigungsauftrag zu erfüllen. 
Jetzt bin Ich gerne bereit, Berechnungen In Bezug auf den 
Vergleich mit der Rekrutenschule von 17 Wochen zu ma
chen. Wenn Sie 17 Wochen nehmen und den Samstag 
dazuzählen, dann erhalten Sie 20,5 Wochen. Bel diesen 
17Wochen hatten wir nicht zwei Aufträge, wir hatten einen 
Auftrag zu erfüllen; der zweite Auftrag wurde von anderen 
erfüllt. Das Äquivalent zu 17 wären 21 Wochen. In diesen 
21 Wochen muss noch der zweite Armeeauftrag ausgebildet 
werden. 
Ausgangspunkt sind nicht die 15 Wochen. Die 15-wöchlge 
RS hat aber mindestens eines gezeigt, nämlich dass die 
Verbandsausbildung, die wir bei 17 Wochen hatten, nicht 
mehr durchgeführt werden kann. 
Jetzt habe Ich die Forderung Insbesondere seitens der In
dustrie erhalten - ich bin auch der Auffassung, dass es eine 
richtige Forderung Ist -, die Leute wieder führen zu lehren. 
Wenn wir sie führen lehren wollen, müssen sie die Ver
bandsausbildung Im «Meccano» der modernen Einheit, der 
verstärkten Kompanie Im Zusammenwirken verschiedener 
Elemente machen. Aber eine Verbandsausbildung können 
sie nur machen, wenn sie die entsprechende Grundausbil
dung absolviert haben. 
Zum zweiten Ist jetzt zusätzlich noch der Raumsicherungs
auftrag zu erfüllen. Deshalb habe Ich mir x-mal «bottom up» 
berechnen lassen, wie sich das mit diesen Lektionen verhält. 
Die Darstellung, wonach wir In der militärischen Ausbildung 
praktisch auf einer 45- oder 42-Stunden-Woche sind, Ist 
mindestens Insoweit nicht korrekt, als dort von reinen Ausbil
dungslektionen, aber nicht von den zusätzlich ebenfalls not
wendigen Dienstleistungszelten gesprochen wird. Wenn Sie 
den «Picasso» einer Rekrutenschule sehen, dann ist das 
absolut vergleichbar mit dem, was wir seinerzeit erlebt ha
ben. Wenn Sie die Ausbildungszeit jetzt beschränken, dann 
führt das dazu, dass wir mit Sicherheit den Raumsiche
rungsauftrag Immer werden erfüllen müssen, weil er Im Mo
ment wahrscheinlicher Ist. Das heisst mit anderen Worten: 
Gestraft oder abgebaut wird der Verteidigungsauftrag. Das 
Risiko besteht, dass wir diesen zeitlich nicht mehr Im glei
chen Umfang realisieren können. Aber dann sollten Sie Im 
Parlament nicht mehr davon sprechen, wir hätten die Kom
petenz, ein bewaffneter neutraler Staat zu sein. Wenn wir 
diese Anforderung haben, dann bin Ich gezwungen, mindes
tens die Armee zu zwingen, eine gewisse Verteidigungsau
tonomie aufzubauen. Wenn Ich das aber machen will, 
brauche Ich die entsprechende Grundausbildung. 
Sie sehen also: Das System Ist nicht zu komplex, aber Im
merhin hängt sehr vieles miteinander zusammen. 
Und so einfach, so ohne Konsequenzen lässt sich die Aus
bildungszeit nicht reduzieren, weil die kritische Grenze ir
gendwo erreicht Ist, wie das in anderen Systemen ebenfalls 
der Fall Ist. 
Ein Weiteres: Sie wissen, dass wir die Ausbilduhg - Insbe
sondere der Unteroffiziere, aber auch der Offiziere - zertifi
zieren wollen, um ihnen einen Trumpf in die Finger zu ge
ben, wenn sie sich mit zwanzig Jahren der Armeeausbildung 
zur Verfügung stellen, damit sie, genau wie in der Industrie, 
Ihre Führungserfahrung beweisen können. Ein junger Mann 
oder eine Frau, die zehn Leute geführt hat, ein Leutnant, der 
drelsslg Leute geführt hat, möglicherweise zweisprachig, 
und das In komplexen Verhältnissen und erfolgreich: sie sind 
auch in der Wirtschaft und Verwaltung etwas wert. Das wird 
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mit der entsprechenden Zertifizierung, die wir zusammen mit 
der Wirtschaft machen werden, ein Vorteil sein. 
Die Millzverttägllchkeit wird höher, wenn wir die Grundaus
bildung erhöhen. Alles, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
eben nimmermehr. Was er in der Grundausbildung ver
säumt, kann er später kaum mehr nachholen. Und wenn er 
es nachholen mOsste, dann mOsste er es mit der MIiiz nach
holen, von der aber eine zusätzliche zeitliche Investition ver
langt wird. 
Genau hier, gerade um der MIiiz die Kaderfunktion zu er
leichtern, wollen wir entlasten. Also auch hier: Die VerkOr
zung der Grundausbildung hätte Konsequenzen, die nach 
bisherigen Erfahrungen - ich habe es bereits gesagt - nicht 
auszugleichen wären. 
Ein Weiteres: Die gesamte Dienstleistungszeit wird wesent
lich kOrzer - ein Soldat leistet 30 Tage weniger Dienst, ein 
Wachtmeister leistet 60 Tage weniger Dienst, ein Fourier 
120 Tage, ein Feldweibel 140 Tage, ein Stabsadjutant 140 
Tage, ein Leutnant 180 Tage usw. Der Kommissionspräsi
dent hat Ihnen diese Liste erOffnet. Der Kommission war sie 
auch bekannt. Die Wirtschaft wird durch diese Reform also 
ganz tOchtig entlastet. 
Es kommt dazu, dass der Rekrut mit zwanzig Jahren zwei 
Drittel seiner Dienstleistung erbracht hat. Bisher war Ich der 
Auffassung, dass diese Zelt, gerade für den produzierenden 
Betrieb, weniger kostbar ist als die Zelt, die jemand mit 
dreisslg oder mehr Jahren einsetzen muss. 
Also auch hier bitte ich zu beachten, dass es eine bessere 
Grundausbildung braucht, die Gesamtdlenstleistungszelt 
aber wesentlich kOrzer wird. 
Schliesslich ein Letztes zu den Studierenden: Wir haben mit 
den Universitäten mehrfach Gespräche geführt. In einem 
Brief der Erziehungsdirektorenkonferenz wird gesagt, dass 
21 Wochen vertretbar sind, wenn sie fraktioniert werden 
können. Fraktionieren konnte man schon heute, das wird 
man auch inskünftig tun können. 
Im Übrigen sind die Stellungnahmen, die Ich während der 
ganzen Diskussionszeit von den Obrigen Verbänden und der 
Wirtschaft erhalten habe, mindestens nicht so klar, wie sie 
hier dargestellt wurden. Die Economiesuisse hat mir bei
spielsweise ursprOnglich 24 Wochen vorgeschlagen. Später, 
das ist so, kam man dann auf diese 18 Wochen. Sie sehen 
also, noch in der Vernehmlassung hat hier auch ein anderer 
Wille vorgeherrscht. Das kann durchaus vorkommen, da bin 
ich auch weit davon entfernt, dies zu kritisieren. Aber wir ha
ben dann mit der Fraktlonierungsmögllchkelt diesen Beden
ken Rechnung getragen. 
Noch zu den einzelnen Anträgen: Der Antrag MOller Erich 
sieht für Spezlalisten 24 Wochen vor, sagt aber dann aus
drOcklich, dieser mechanisierte Infanterist sei nicht Spezia
list. Da muss Ich Ihnen sagen: Gerade filr die Spezialisten, 
die nur einen Auftrag haben, kommen wir wahrscheinlich mit 
18 Wochen aus. Hingegen ist dort, wo zwei Aufträge plus die 
Verbandsausbildung zu vermitteln sind, ein anderes Re
gime. 
Deshalb kommen wir dazu, dass wir bei der Fassung des 
Ständerates, die 18 Wochen plus Ausnahmen vorsieht, halt 
doch der Redllchkalt wegen beantragen, auf 21 Wochen zu 
erhöhen, mit entsprechenden Ausnahmen und auch der In
terventionsmöglichkeit des Parlamentes, gestOtzt auf Artikel 
149b, wo Sie das Controlllng durchführen können und in der 
Lage sind, die ganze Entwicklung zu verfolgen. 
Ich bitte Sie, beim Antrag der Kommission zu bleiben oder 
sonst halt Anträge zu unterstützen, die wertfrei diese 18 
oder 21 Wochen vorsehen. Dann liegt es in der Kompetenz 
des Bundesrates, sie vorzuschlagen. Eine gute Lösung Ist 
der Antrag der Minderheit 1 (Freund), allenfalls auch der An
trag Banga, der 15 bzw. 24 Wochen vorsieht. Das Ist soweit 
wertfrei. Aber Oberall dort, wo ein Schwergewicht gesetzt 
wird, greifen Sie in die Verantwortlichkeit des Bundesrates 
ein und widersprechen nach unserem Dafürhalten dem Auf
trag der Armee, der eben von diesen Leuten eine Doppel
funktion verlangt. 
Das sind angesichts der fortgeschrittenen Zeit zusammen
gefasst die GrOnde, weshalb ich Sie bitte, sich diesen Ent-
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scheid hier sehr gut zu Oberlegen und in Bezug auf die 
GlaubWOrdlgkeit der Armee und die heute bestehende Auf
tragslage konsequent zu sein und allenfalls dann im Con
trolllng die Bedingungen so zu setzen, dass Sie die 
Umsetzung entsprechend korrekt verfolgen können. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Herr Bundesrat, ich habe eine 
kurze Frage betreffend die Studierenden: Reicht die Tatsa
che, dass man studiert. als BegrOndung, um eine AS splltten 
zu können? Oder braucht es noch andere Grunde, die man 
geltend machen muss? 

Schmid samuel, Bundesrat: Es braucht praktisch den Nach
weis - nicht die Behauptung -, dass man studiert. Wobei ich 
Sie auch hier bitte: Seien Sie sich der Relationen bewusst. 
Etwa 7 Prozent der Rekruten sind Studenten. Von diesen 
Studenten sind es meines Wissens etwa 2 oder 3 Prozent, 
die ohnehin weitermachen. Sie haben einen anderen Bil
dungsweg, und dort spielen diese 21 Wochen ohnehin nicht 
die gleiche Rolle. Dann gibt es etwa 2 oder 3 Prozent, Herr 
Wasserfallen, die in der Lage sind zu fraktionieren. Dann 
gibt es noch etwa 2 oder 3 Prozent, die an den grOssten Uni
versttäten sind, und da gibt es die MögDchkett der Fraktionie
rung ohnehin nicht - auch bei 15 Wochen nicht. Deshalb 
muss man sich hier durchaus der Relationen bewusst sein. 
So viele Leute sind nicht betroffen, was Jedoch nicht heisst, 
dass man ihnen nicht gerecht werden soll. 
Aber Ich habe ebenfalls an Tausende von Lehrverhältnissen 
zu denken, an Junge Leute, die Im Moment von der Wirt
schaft nicht angestellt werden, weil sie in die Rekruten
schule mOssen, weil man wartet, bis sie den Dienst erledigt 
haben. Es gibt also sehr viele unterschiedliche Verhättnisse. 
Letztlich ist die allgemeine Wehrpflicht von der Verfassung 
gegeben und halt zu vollstrecken. Eine Wehrpflicht a la carte 
gibt es nicht. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presldente): Nous 
nous prononcerons d'abord sur l'article 10bls du projet 3. La 
proposltlon Lalive d'Epinay a l'artlcle 10bls alinea 1er du pro
Jet 3 a ete retiree. 

Vorlage 3 Art. 10bis Abs. 1-3 - Pro/et 3 art. 10bis al. 1-3 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Filr den Antrag MOller Erich ..•. 80 Stimmen 
FOr den Antrag Schneider ••.. 63 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 92 Stimmen 
FOr den Antrag MOller Erich ...• 53 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisillme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .••• 99 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 47 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 93 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 54 Stimmen 

La presldente (Maury Pasquier Lillane, presldente): La pro
posltlon subsidialre de la minorlte II est caduque sulte au 
premler vote. 

Vorlage 1 Art. 49 - Pro/et 1 art. 49 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .••. 93 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 
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1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltärverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'arntN et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Art. 51 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Art. 51 al. 2 
Proposition de /a commission 
lnchange 

Angenommen -Adopte 

Art. 52; Gllederungstltel vor Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Sttlnderates 

Art. 52; tltre precedant l'art. 54a 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -AdopM 

Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Wer seine Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung 
leistet, absolviert eine Rekrutenschule und leistet unmittel
bar danach die restlichen Diensttage ohne Unterbruch. Die 
Rekrutenschule wird In der Regel zusammen mit den 
übrigen Rekruten der entsprechenden Truppengattung ge
leistet. 

Minderheit / 
(SchlOer, Freund) 
Streichen 

Minderheit II 
(Garbani, Banga, Cuche, Fehr Mario, Günter, Haerlng) 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Sttlnderates 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Schneider 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Sttlnderates 

Art. 54a 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Celui qui accomplit son servlce d'lnstructlon sans Interrup
tion accompllt une ecoie de recrues puls lmmedlatement les 
Jours de services restants, sans Interruption. t:ecole de re
crues est en prlncipe accomplie avec ies autres recrues de 
l'arme en questlon. 

Minoritel 
(SchlOer, Freund) 
Bitter 

Mlnorite II 
(Garbanl, Banga, Cuche, Fehr Marlo, Günter, Haerlng) 
Al. 1, 2 
Adherer a ia declsion du Conseil des Etats 
Al.3 
Blffer 

Proposition Schneider 
Al.2 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Schliier Ulrich C'I, ZH): Mit meinem Minderheitsantrag zu 
Artikel 54a beantrage Ich ihnen, auf die Durchdiener zu ver
zichten. Keine Durchdlener - das ist der Inhalt dieses Antra• 
ges. 
Es Ist wohl unbestritten und blieb bis Jetzt unwidersprochen: 
Im neuen Aufgabenbereich der Raumsicherung werden Be
wachungsaufträge eine bedeutende Rolle spielen. Bewa
chungsaufträge werden ein zentrales Element im Einsatz 
der «Armee XXI» sein. Für Bewachungsaufträge brauchen 
Sie gewisse Bestände, damit Sie sie glaubwürdig ausführen 
können. Wenn Sie dem Durchdlenerkonzept folgen, sorgen 
Sie vor allem dafür, dass die neue Armee grosse Reservis
tenbestände hat, die z:war auf dem Papier vorhanden sind, 
die Sie aber effektiv nicht mehr einsetzen können. Es wird 
mit Sicherheit eintreten, dass man diese Reservisten aus fl. 
nanziellen Gründen nicht mehr bedrohungsgerecht ausrüs
tet. Man wird am Anfang, bei der Elntohrung der «Armee 
XXI» sagen: Weil die Armee verkleinert wird, hat man so viel 
Material Obrlg, dass die Durchdiener noch voll ausgerüstet 
werden können. Das trifft zu. Aber nach zehn Jahren wird 
das nicht mehr der Fall sein. Sie werden Leute, die Sie Jah
relang nicht aufgeboten, nicht trainiert, nicht an der Waffe 
ausgebildet haben, nicht mehr fOr ernsthafte Einsatze ver• 
wenden können. Sie haben auf dem Papier Reservisten, In 
der Realität haben Sie nichts. 
Wenn wir diese Aufträge, die auf uns zukommen, ernst neh• 
men, brauchen wir effektive Bestände. Die vorgesehenen 
rund 200 000 genügen schon. Aber wir brauchen eingeteilte, 
wir brauchen ausgerüstete, wir brauchen trainierte Be
stände. 
Nun - und das Ist wirklich etwas Zentrales - haben wir ein 
Konzept vor uns, zu dem nie Im Geringsten eine Alternative 
erarbeitet worden ist. Wir fahren einfach mit diesen Durch• 
dienern: Nie hat man Irgendwie ein Modell genauer entwl• 
ekelt, wie es ohne Durchdlener gehen könnte. Das Ist einer 
der grössten Mängel an der Planung, mit der wir es hier zu 
tun haben. Dass ausgerechnet eine mllltärische Planung, für 
die es zum A und O gehört, In Alternativen zu denken und In 
Alternativen zu planen, derart eingleisig fährt, ist ein gravie
render Mangel. 
Jetzt stelle Ich Ihnen eine Gewissensfrage, die aufzeigt, ob 
Sie die Vorlage, Ober die wir diskutieren, Oberhaupt kennen. 
Wissen Sie, worauf wir verzichten, wenn wir uns an diesen 
Durchdienem festkrallen? Wissen Sie, dass wir wegen die
ser Durchdiener etwas, das sich In dieser Armee hervorra
gend bewährt hat, das einen ausgezeichneten Ruf genlesst, 
das einen hervorragenden Leistungsausweis vorzeigen 
kann, in Zukunft nicht mehr haben werden? Ich meine die 
Flughafenregimenter - diese opfern wir den Durchdlenern. 
Wer hat beim Studium der 130-seitigen Fahne Innerhalb der 
zur Verfügung stehenden Woche Oberhaupt festgestellt, 
dass wir dieses Opfer zu bringen haben, nur weil man diese 
Durchdlener will, die man für allerlei Aufgaben benötigen 
wird? 
Es gibt auch Leute, die hegen zur Frage der Durchdlener ein 
etwas schlechtes Gewissen. Sie sagen: Wir vermindern sie, 
wir machen nur wenig. Indem sie die Zahl der Durchdlener 
verkleinern, soll der Fehler verkleinert werden. Zum Ver
schwinden bringen sie den Fehler allerdings nicht. Verzich
ten statt vermindern Ist die richtige Entscheidung! 
Ist Ihnen auch bewusst, dass Durchdlener allein von profes
sionellen Kadern geführt werden? ourchdieneretnheiten ste
hen ausschllessllch unter der FOhrung von Berufsoffizieren. 
Man beharrt darauf, dass wir wenig Durchdlener hätten, so
dass man weiterhin von Miliz sprechen könne. Dass sie nur 
von professionellen Kadern geführt werden, wird klein ge
schrieben. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf die Durchdlener. 
Verzichten Sie auf fiktive Bestände. Gehen Sie von der Be
drohung aus, und rüsten Sie diese Armee so aus, dass sie 
dieser Bedrohung entgegentreten kann. 
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Garbanl Valerle (S, NE): A l'artlcle 54a, la proposition de la 
minorlte II vlse a soutenir le projet du Conseil tederal et donc 
ä n'lntroduire dans la lol aucune llmltatlon du nombre de sol
dats en servlce long. 
D'une part, la cralnte de volr, si aucun quota n'est fixe, se 
developper une armee professlonnelle est totalement lnfon
dee puisque la Constltution federale garantlt toujours le prin
cipe d'une armee de millce. II s'aglt icl uniquement de 
soldats qui effectueralent, ä. leur demande, leur servlce mlll
taire d'une tralte et qui seralent ainsi dlspenses des cours de 
repetltion puisque leur service d'lnstructlon seralt effectue en 
une seule fois. lls ne seralent pas, par allleurs, liberes de 
leurs obligations milltalres avant l'äge legal, puisqu'ils se
raient Integres dans la reserve. D'autre part, ces soldats en 
service long seralent en reallte ceux qul disposeralent, et je 
l'ai dejä dlt, de la tormatlon la plus complete. 
Avec ma proposltlon, je preclse que je ne souhalte pas volr 
les soldats en service long ätre affectes a des täches clvlles. 
II ne s'agit pas d'un blanc-selng donne au Conseil tederal 
pour avolr tacllement des effectlfs pour des engagements 
subsldiaires de sOrete, puisque ces täches dolvent preclse
ment rester subsldialres. Dans l'ldeal, ces täches ne de
vraient d'allleurs pas du tout Atre assumees par l'armee. 
Je ne comprends pas 1a posltlon de l'Union democratlque du 
centre qul brandit le spectre de la professionnalisation totale 
de l'armee et d'une armee ä. deux vitesses. Je suis convain
cue que bon nombre de Jeunes astreints au servlce mllltaire 
prefereraient effectuer leurs obligatlons d'une tralte. SI cela 
devait leur Atre retuse, c'est-a-dlre si la lol lntroduisalt un 
quota, c'est ä nouveau 1a «voie bleue» qui seralt prlvlleglee, 
ce que je ne condamne pas, mals ce que condamne la 
drolte. 
Comme je l'al deja exprime dans le cadre de ce debat, au re
gard de la non-lmminence d'une menace mllitaire, une ana
lyse objectlve et «non casque-ä-boulonniste» de la menace 
permettralt de recourir davantage ä la solution des soldats 
en servlce long, soldats les mieux formes et les mleux motl
ves, puisqu'ils pourraient, apres cette periode hors de la vie 
civile, se consacrer entlerement et a fond a leur vie profes
sionnelle ou ä leur vie de tamllle. 
Pour le groupe soclaliste - Je l'al egalement releve - une ar
mes composee de 60 ooo mllltalres, dont 15 ooo soldats 
contractuels et 45 000 reservistes, serait amplement sufll
sante. Les soldats contractuels ne seralent aucunement des 
soldats professlonnels. Ce seraient 15 000 hommes et fem
mes qui s'engageraient par contrat de travall pour 3, 5 ou 7 
ans au maximum, pour ensuite rejoindre la vle civile. Ces 
Jeunes gens, durant leurs obllgatlons mllltalres, acquerralent 
une formatlon qu'ils pourralent utillser dans la vle civlle plutöt 
que de perdre un temps precleux au sein d'une ecole de re
crues et de cours de repetition. 
Cheque annee, quelque 32 ooo citoyens suisses sont appe
les sous les drapeaux. En les englobant dans la reserve du
rant dix ans, on obtlent une armes plethorlque de 320 ooo 
soldats. Pour amener la reserve ä un nlveau ralsonnable de 
60 000 soldats, il sufflralt de recruter 6000 soldats contrac
tuels par annee. 
Le projet du Conseil federal, et c'est la seule concordance, 
va dans le sens du concept de securlte du groupe sociallste, 
avec ses soldats en service long. Le concept du groupe so
ciallste est celul de l'avenlr, comme le demontre aujourd'hui 
le projet «Armee XXI» du Conseil federal qul redult les effec
tlfs, comme le preconise depuis de nombreuses annees le 
groupe soclaliste dans cet hemlcycle. 
Les visionnalres soutiendront ma proposltion de mlnorlte II, 
et donc le projet du Conseil federal. Les conservateurs obtus 
s'y opposeront A vous de choisir votre campl 

Schneider Johann N. (R, BE): Es mag als Detail erschei
nen; Ich will Sie aber noch einmal darauf aufmerksam ma
chen, dass wir keiner Zweiklassengesellschaft Vorschub 
leisten dOrfen. Die Durchdiener mQssen, wie alle Jahrgänger 
der gleichen Truppengattung auch, ihre RS in der ordentli
chen Rekrutenschule absolvieren. Ich gehe auch davon aus, 
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dass Innerhalb einer Rekrutenschule nicht MIiiz- und Durch
dienerkompanien formiert werden, sondern dass In allen 
Kompanien sowohl Milizler wie Durchdiener miteinander die 
Grundschule bestehen. Ich wlll dessen sicher sein; deshalb 
kann ich mich der Kommissionsmehrheit mit der Formulie
rung «in der Regel» nicht anschliessen. 
Ich plädiere also dafOr, dem Ständerat zu folgen. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presidente): Le 
groupe democrate-chretien et le groupe liberal communl
quent qu'lls soutlennent la proposltion de la maJorlte. 

Fattebert Jean r,J. VD): Dans sa majorite, le groupe de 
l'Unlon democratique du centre soutient !'Instauration d'un 
servlce de longue duree tel qu'II est prevu selon la teneur du 
nouvel artlcle 54a inscrlt dans le nouveau chapitre 3a. 
Lors de l'examen de la lol, le Conseil des Etats a ajoute un 
alinea 2 et un alinea 3 au texte de base elabore par le Con
seil federal. La majorlte de la Commlsslon de la polltique de 
securlte a modlfle quelque peu la redactlon de l'alinea 2 en 
introdulsant une nouvelle phrase: «L'.ecole de recrues est en 
prlnclpe accomplie avec les autres recrues de !'arme en 
question», ce qui parait tout a falt logique. 
C'est pourquoi Je vous demande, aux allneas 1 er et 2, de 
sulvre la majorlte et de rejeter la proposltion de minorite 1 
(SchlOer) et celle de la mlnorlte II (Garbanl). 
Quant a l'allnea 3, que les mlnorltes I et II proposent de bit
ter, je vous demande de vous ralller au polnt de vue de la 
maJorlte qui propose d'adherer ä la declslon du Conseil des 
Etats, ä savolr llmlter ä 15 pour cent la proportlon des re
crues qui pourraient effectuer du servlce sans Interruption. 
En effet, en lntrodulsant la posslbillte d'effectuer son servlce 
sans Interruption, le leglslateur permet d'obtenlr une cer
taine souplesse pour le cltcyen soldat, qul peut ainsl proce
der a un choix en fonctlon de sa tormatlon, de ses etudes ou 
de sa carrlere. Or si, du polnt de vue de la strategle de la se
curlte et de la formation mllltalre, la formatlon sans Interrup
tion ne pose aucun probleme, il seralt cependant contre
lndique qu'une trop grande proportlon de soldats choislssent 
ce mode de faire, cecl pour plusleurs ralsons. 
1. Ce type de formatlon ne s'adapte pas ä tous les types 
d'armes et des problemes de places d'armes pouvant assu
rer des ecoles de recrues pourralent se poser. 
2. Surtout du polnt de vue de la securlte de la defense, ce 
mode de faire, s'il etalt trop utlllse, auralt pour consequence 
qu'une grande majorlte des soldats sous les drapeaux de
vant assurer notre securlte seralent des Jeunes de 20 ans, 
alors que les autres seralent des reservlstes. Pour malntenir 
un etalement dans les classes d'äge de 20 ä 26 ans des jeu
nes en lnstructlon, II taut limlter la proportlon des jeunes re
crues pouvant effectuer leur service sans Interruption, d'oa 
la declsion du Conseil des Etats et la proposltlon de la majo
rlte de la commission de llmiter ä. 15 pour cent la proportlon 
de recrues effectuant un servlce de formatlon sans Interrup
tion. 
En concluslon et au nom de la majorlte du groupe de l'Union 
democratlque du centre, je vous demande de bien voulolr 
adopter la proposltlon de la majorlte de la commlsslon. 

Haerlng Barbara (S, ZH): Wenn wir In die Zukunft blicken, 
dann sehen wir, dass die Schweizer Armee noch kleiner und 
noch professloneller werden wird. Irgendwann einmal In den 
nächsten zehn Jahren werden wir zwangsläufig vor dem 
Systemwechsel stehen, der von der Milizarmee wegfilhrt. Er 
wird schlicht und einfach deshalb kommen, weil die allge
meine Mllitärdlenstpfllcht verbunden mit der Wehrgerechtig
keit - und dem Anspruch auf Wehrgerechtigkeit - zu grosse 
Bestände liefern wird, als wir sie slnnvollerwelse und ökono
misch sinnvoll für die Armee verwenden können. Dies wird 
fOr die Schweiz staatspolitisch von grosser Bedeutung sein. 
Es wird fOr die Armee aber auch praktisch ein grosses Prob
lem darstellen. Je sorgfältiger wir diesen Obergeng struktu
rieren, umso besser wird Ihn die Armee verkraften. 
Die Durchdlener stellen einen ersten Schritt In diese Rich
tung dar, und Ich sage dies sehr bewusst und ohne taktische 
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Absichten: Die Durchdiener stellen einen weiteren Schritt hin 
zur Professionalisierung der Schweizer Armee dar. 
Wir wenden uns deshalb gegen den Antrag der Minderheit 
Schlüer und unterstützen den Antrag der Minderheit Gar
banl. Die Zahl der Durchdlener soll nicht auf eine Ober
grenze festgelegt werden, sondern man soll sie flexibel, 
entsprechend den Bedürfnissen der nächsten Jahre, wach
sen oder nicht wachsen lassen. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 54a geht 
es um ein neues Institut, um das Institut der Durchdlener. 
Diese neue Bestimmung enthält die Definition des Durchdle
ners. Der Durchdlener erfüllt seine Ausbildungsdienstpflicht 
als Mlllzangehöriger der Armee In der Regel ohne zeitliche 
Unterbrechung. Massgebend für diese Dienstleistung Ist der 
Bedarf der Armee; sie kann aber auch vom Mllltärdlenst
pfllchtlgen freiwillig gewählt werden. Es wird auf die Möglich
keit verzichtet, Armeeangehörige bei Bedarf zum Durch
dienen verpflichten zu können. 
Ich mache Sie auf den Änderungsvorschlag der Mehrheit bei 
Absatz 2 aufmerksam. Dort geht es darum, dass man vor 
allem für die Truppengattungen, die Ober viele Leute verfü
gen - beispielsweise die Infanterie -, eigentlich allein eine 
Rekrutenschule führen kann, also eine RS mit Durchdienern 
durchführen kann. Bel den übrigen, kleineren Truppengat
tungen - bei den technischen Truppengattungen usw. -
kann man die normale RS machen und dann die Weiteraus
bildung als Durchdiener in Angriff nehmen. Das wurde hier 
bei der Lösung der Mehrheit Im Unterschied zum Ständerat 
etwas klarer formuliert. 
Nun Ist es so, dass die Minderheit 1 (Schlüer) auf die Durch
dlener gänzlich verzichten wlll, während die Minderheit II 
(Garbani) die Prozentzahl Im Gesetz nicht erwähnen wlll, um 
hier allenfalls - mehr oder weniger auf «kaltem Weg» - die 
Professionalisierung weiter zu forcieren. 
Unsere Kommission beantragt Ihnen mit 18 zu 2 Stimmen 
den Minderheitsantrag 1 (Schiüer) und mit 12 zu 6 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen den Minderheitsantrag II (Garbanl) abzu
lehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: L:ldee 
de mllitaires en service long est Interessante et parait no
tamment offrir de la souplesse suivant les misslons de l'ar
mee. Comme tout le projet est place sous le slgne de la 
souplesse et de durees modulables, on a donc tout lnterflt a 
accepter l'ldee de milltaires en service long qul en plus peut 
fltre tres Interessante pour un certain nombre de Jeunes 
gens. 
En entendant Mme Garbanl et Mme Haerlng, on se rend 
compte qu'II taut quand mflme faire attentlon. En effet, la 
majorite ne veut pas ouvrlr la porte a une professionnalisa
tlon de l'armee. Nous sommes attaches au prlnclpe de l'ar
mee de mlllce et si rldee devalt fltre d'aboutlr petit a petit, 
par le truchement du service long, a ce qu'II n'y alt plus une 
ecole de recrue avec des cours de repetltlon, ya n'irait pas 
du tout dans le sens de ce que veut le Conseil federal et de 
ce que veut la majorlte. 
Avec la verslon du Conseil des Etats, qul pese une limlte a 
15 pour cent, la porte que voudralent ouvrlr toute grande les 
soclallstes n'est ouverte que Jusqu'a concurrence de ce que 
nous voulons; c'est flnalement une sage precaution. 
C'est la ralson pour laquelle, en vous demandant de rejeter 
la proposition de minorite 1 (Schlüer) et la proposition de mi
norlte II (Garbani) a l'artfcle 54a allnea 3, nous vous enga
geons a suivre la proposltlon de la majorlte de la commis
sion a tous les allneas de l'article 54a. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presldente): Le 
groupe radical-democratlque communique qu'II soutient la 
propositlon de la majorlte. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Zuerst etwas zum Prinzip der 
Durchdlener. Wir haben heute mehrfach Ober die Aufträge 
der Armee gesprochen. Wir haben Ober die Bereitschaft der 
Armee gesprochen und gesehen, dass es eine ganze Reihe 

von Aufträgen gibt, die sofort zu erfüllen sind. Wenn dem so 
ist, müssen - auch In einer kleineren Armee, bei kleineren 
Beständen - Elemente der ersten Stunde permanent und 
flächendeckend Im Jahr verfügbar sein. Das lässt sich errei
chen, indem man die Bataillone gestaffelt Obers ganze Jahr 
im Einsatz hat, um sie notfalls in den Einsatz zu bringen. 
Das heisst aber, dass alle diese Batalllone schwergewichtig 
Bereitschaftsbatalllone sein müssen und gerade In diesem 
Verteidigungsauftrag, In diesen grossen verlangten Übun
gen eigentlich kaum zum Einsatz kommen, weil Immer ein 
Hauptauftrag, ein vorbehaltener Hauptauftrag besteht. 
Nun, die Konzeption geht dahin, dass eine Schicht Durch
diener In drei Ablösungen Immer Im letzten Tell Ihres Diens
tes, wenn sie die entsprechende Ausbildung hat, bereit 
steht, um In den Einsatz zu kommen. Sie werden dann durch 
ordentliche WK-Truppen abgelöst, die ohnehin In den WK 
kommen. Dabei Ist zu bedenken, dass es nicht nur um 
Schutzinfanteristen geht, sondern beispielsweise auch um 
Rettungstruppen - denken Sie an Gondo oder an die Luft
waffe, denken Sie an Konferenzen, die nicht Im Voraus plan
bar sind und Im WK-Tableau berücksichtigt werden können-, 
also um Elemente, die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stehen haben, um derartigen ausserordentllchen Aufgaben 
gewachsen zu sein. 
Deshalb brauchen wir die Durchdlener, die In Ihrer Rekruten
schule In Ihrer Disziplin ausgebildet werden. Sie werden Im 
Übrigen nachher in diesem Schutzauftrag, wenn sie speziali
siert sind, Aufgaben und ein Pflichtenheft haben, das sie 
auch ausfüllt, wenn sie nicht In spezielle Einsätze kommen. 
2. Wenn der Antrag der Minderheit 1 (Schlüer) durchgeht und 
es keine Durchdiener gibt, Ist die Alternative dazu eben die 
Verlagerung des permanenten Auftrages auf die anderen 
WK-Truppentelle. Wir sind uns aber bewusst, dass beispiels
weise bei den Rettungstruppen gar nicht genügend Ele
mente zur Verfügung stehen, um diese flächendeckend, das 
ganze Jahr hindurch, im WK zu halten. Also muss dort ein 
Durchdlenerelement zur Verfügung stehen. 
3. Zur Anzahl: Ich erinnere daran, dass der Durchdlener
dlenst frelwllllg geleistet wird. Niemand wird oder kann ge
zwungen werden, seinen Dienst am Stück zu absolvieren. 
Die Frage lautet dann, ob eine Obergrenze sinnvoll Ist oder 
nicht. Hier wurde zu Recht angeführt, dass das Institut der 
Durchdlener In Bezug auf die Mlllzqualiflkatlon der ganzen 
Armee Probleme aufwirft. Die Durchdlener sind Miliz, es ist 
keine professionelle Truppe, aber Immerhin: Wenn die Zahl 
der Durchdlener zu hoch wird, stellt sich die Verfassungs
frage. Professor Dietrich Schindler sagt In diesem Zusam
menhang, dass eine Rate von 40 Prozent an Durchdlenem 
zu hoch wäre. Wir schlagen Ihnen deshalb 15 Prozent vor. 
Ich bitte Sie auch, dabei zu bleiben. Das entspricht auch 
dem, was heute als Bedürfnis definiert Ist. Ob diese Schulen 
dann effektiv mit Freiwilligen gefüllt werden können, wird 
sich weisen. Aber Immerhin, die von der Verfassung ge
setzte Limite Ist damit berücksichtigt, wenn Sie als Gesetz
geber der Formulierung der Kommission zustimmen. 
Nun zu den einzelnen Anträgen: Die Minderheit 1 (Schlüer) 
bekämpft das Institut an und für sich; dazu habe Ich meine 
Ausführungen gemacht. Ich bitte Sie, den Antrag der Min
derheit I abzulehnen. 
Die Minderheit II (Garbanl) möchte keine spezielle Be
schränkung. Hier habe Ich die Verfassungsfrage erläutert 
Diese 15 Prozent sind im Rahmen dessen, was heute plan
bar und voraussehbar ist, genügend. Schllessilch will Herr 
Schneider ähnlich oder gleich wie der Ständerat, dass zu
erst eine ordentliche Rekrutenschule zu absolvieren Ist. Die 
Kommission sagt demgegenüber jetzt: «Wer seine Ausbil
dungsdienstpflicht ohne Unterbrechung leistet, absolviert 
eine Rekrutenschuie und leistet unmittelbar danach die rest
lichen Diensttage •... » Das helsst, dass sie zuerst wie Rekru
ten ausgebildet werden, dass sie aber nicht zwingend In 
anderen Verbänden Integriert sein müssen: dass sie die or
dentliche Ausbildung von Rekruten geniessen und dann die 
restliche Dienstzeit absolvieren. Demgegenüber könnte die 
Fassung Ständerat mindestens so verstanden werden, dass 
sie zuerst In anderen Schulen zu Integrieren sind. 
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Nun, da muss Ich Ihnen sagen, dass es durchaus Verbände 
geben kann, In denen die Grundausbildung und die Fach
ausblldung zusammen erfolgen werden, dass aber dann In 
Bezug auf die Verbandsausbildung wegen eigener Pfllchten
hefte eine Trennung erfolgt. So wett als möglich sollen sie 
das, wie es die Mehrheit Ihrer Kommission beantragt, ge
meinsam absolvieren, jedenfalls das Anforderungsprofil ana
log erfQllen. Es gibt keine Zweiklassenarmee. Wegen der 
Grösse der Waffenplätze, wegen des Standortmodells der 
Waffenplätze kann aber an den bisherigen standorten fest
gehalten werden. 
Deshalb bHte ich Sie, diesen Antrag, der schon Im ständerat 
gestellt worden Ist, abzulehnen. Denn mit dem Kommissi
onsantrag zu Artikel 54a Absatz 2 können wir diesen BedQrf
nissen Rechnung tragen. loh bHte Sie, den Antrag Schneider 
abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 76 Stimmen 
FOr den Antrag Schneider .... 53 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 90 stimmen 
For den Antrag der Minderheit II .... 33 stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
FQr den Antrag der Mehrheit •..• 107 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit 1 •... 22 Stimmen 

Arl55Abs.2 
Antrag der Kommission 
.••• Ihrer lh.lppengattung. Sie tragen die Ausbildungs- und 
FQhrungsverantwortung auf Ihrer Stufe. 

Art 55al.2 
Proposition de /a commisslon 
.... de leur arme. lls assument la responsabllHe de l'lnstruo
tion et de la conduite a leur nlveau. 

Angenommen - Adopte 

Arl56 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
.... ihrer Truppengattung. Sie tragen die Ausbildungs- und 
FOhrungsverantwortung auf ihrer Stufe. 

Antrag Schneider 
Abs. 1 
Angehende Leutnants bestehen nach der Ausblldung zum 
Korporal eine Offiziersschule. 

Arl56 
Proposition de Ja commlssion 
A/.2 
.... de leur arme. 11s assument la responsabillte de l'lnstruc
tion et de la oondulte a leur niveau. 

Proposition Schneider 
A/.1 
Les futurs lleutenants aooompllssent, apres leur formation 
de caporal, une ecole d'offlclers. 

Schneider Johann N. (R, BE): Gemäss Armeeleltblld ge
hen nach einer slebenwöohlgen Grundausbildung die Offi. 
ziersanwärter einen anderen Weg als die Unteroffiziers
anwärter. Herkömmllcherwelse konnte man nur Offizier wer
den, wenn man sich auf der Unteroffiziersstufe bewährte. 
Zusätzlich sammelte jeder spätere Offizier beim Abverdie
nen seines Korporalsgrades wertvolle FOhrungserfahrung. 
In den Unternehmungen wird der Erfolg Ober die mHtleren 
Kader erwirkt. Ihre Fähigkeiten und Ihr Commltment ent
scheiden massgeblich darüber, ob die Unternehmensziele 
erreicht werden oder nicht Die mittleren Kader mQssen die 
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vorgesetzten Offiziere verstehen können, und diese mossen 
aufgrund ihrer Erfahrung und Ihres Wissens einschätzen 
können, wie sie die Ihnen untersteltten Soldaten zur optima
len Leistung animieren können. Versteht der Offizier nicht, 
was die Sorgen und Nöte seiner untergebenen FOhrungs
stufe sind, so kann er darauf nicht adäquat eingehen. Die 
FOhrung dQrfte dann schnell auf die formelle AutorHät redu• 
ziert werden. Dass dies kein Erfolgsrezept Ist, wissen wir 
aus den Betrieben wie aus der «Armee 95„ nur zu gut Der 
Untersteltte, dem in schwierigen Sttuatlonen sehr vlel abge
fordert werden muss, will wissen und sogar sicher sein, dass 
diejenigen, die Ihm das abfordern, auch selbst In der Lage 
und bereH wären, den verlangten Einsatz zu feisten. Es geht 
also auch um die Akzeptanz der FOhrung - einer FQhrung, 
die herkömmlich durch den Tatbeweis legltlmiert war. 
Auf diesen Vorteil darf meines Erachtens nicht verzichtet 
werden. Die Wirtschaft verspricht sich gerade von der 10-
okenlosen Karriere Kader, die wertvolle Erfahrungen auf 
allen stufen sammeln und nutzbringend In die Firmen zu
rQoktragen. So, wie der Artikel 55 und der zur Diskussion 
stehende Artikel 56 abgefasst sind, kann der Bundesrat die 
Dauer der Unteroffizlerssohule und des anschllessenden 
Ausbildungsdienstes festlegen. Damit sind die Optlmie
rungsmögllohkeHen gegenOber heute gegeben. Offizier kann 
man also auch werden, ohne dass die Gesamtdauer gegen
Ober dem Armeelettblld verlängert werden muss. 
Ich erwarte von der Wirtschaft, von den Unternehmern und 
Managern, dass sie der Armee der Zukunft Ihre Leute zur 
Ver!Ogung stellen. 
loh erwarte genauso, dass die jungen Leute die wertvollen 
Lebens- und FOhrungserfahrungen auf allen stufen machen 
können und bestehen wollen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

La presldente (Maury Pasquier Llliane, presldente): Le 
groupe liberal communlque qu'II soutlent la proposltion de 1a 
commlsslon • 

Banga Boris (S, SO): Im Namen der SP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, diesen Antrag abzulehnen. Ich habe dafQr zwei BegrOn
dungen: 
1. Nach dem jetzigen Armeeleltblld ist Jemand nach 53 Wo
chen Leutnant. Nach dem Antrag Schneider Ist es noch nicht 
klar, ob er entweder nach 67 oder nach 83 Wochen Leutnant 
Ist. Es kommt nämlich darauf an, ob sie die Unteroffiziers• 
schule mH 21 Wochen ohne Praktikum oder mit 37 Wochen 
mit Praktikum absolvieren. Dle Offiziersschule dauert In bei
den Fällen 46 Wochen, also einiges länger - das zu den 
Zahlen, die unzumutbar sind. 
2. Wir haben Im Vorfeld lange darQber diskutiert, ob wir an 
der Tradition festhatten wollen, dass jeder General einmal Im 
Rekrutenbett geschlafen haben muss. Denken Sie daran, es 
gibt andere Armeen, in denen die Ausbildungen getrennt 
werden. Ich meine, das entspricht auch der heutigen Ar
beitsteilung und Ausbildung, Herr Kollege Schneider. Nicht 
jeder Chefarzt In einem Spltal ist einmal als Krankenpfleger 
ausgebildet worden, und das sollte auch hier gelten. 

Slegrlst Ulrich ,Y, AG): Wir haben in der Fraktion nicht Ober 
dieses Problem gesprochen; ich spreche also persönlich. 
Wir haben uns aber In der Kommission damH auseinander 
gesetzt. Die Reduktion der Gesamtdienstzelt, vor allem rar 
angehende Kader, war eine der wesentlichen Forderungen 
der Wirtschaft und Im Hlnbllck auch auf die Studenten. MH 
dem neuen Laufbahnmodell wird hier eine effektive Verbes
serung e~ielt. 
Ein zweites Ziel bestand darin, die Stellung der Unteroffi
ziere zu verbessern, d. h. eine Ausbildung fOr die Unteroffi
ziere als angehende Gruppenführer zu machen und Ihre 
Funktion nicht als Durchlauferhitzer fOr die Selektion der 
späteren Offiziere zu verwenden. Das bisherige System hat 
sich nämlich unter anderem aus diesem Grund nicht be
währt. Es bewährt sich deshalb auch in Zukunft nicht, weil 
man dann immer geneigt ist, die Unteroffiziersausbildung 
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entsprechend zu verkOrzen, damit die Gesamtdienstzeit für 
angehende Leutnants nicht zu lange wird. Und damit verfeh
len wir gerade ein entscheidendes Ziel, nämlich die Anhe
bung der Bedeutung der Unteroffiziers- und GruppenfOhrer
tunktlon. Nachdem wir so lange darüber debattiert haben, ob 
die Wirtschaft drei Wochen Grundausblldung mehr oder we
niger verkraften kann oder nicht, wäre es etwas daneben, 
wenn wir jetzt bei der Kaderausblldung einfach leichtfertig 
wieder mehrere Monate aufstocken warden zur Beibehal
tung einer Lösung aus der Vergangenheit, die sich schlecht 
bewährt hat 
Persönlich bitte Ich Sie, dem Antrag Schneider nicht zuzu
stimmen. 

La presldente (Maury Pasquier Lllfane, presidente): La ma
jorite du groupe de !'Union democratlque du centre commu
nique qu'elle soutient la proposltion Schneider. 

Leu Josef (C, LU), fQr die Kommission: Ich kann eigentlich 
nahtlos an die Ausführungen von Kollege Slegrist anschlies
sen. Wir haben In der Kommission ausfOhrllch darüber ge
sprochen. Ein solcher Antrag lag dann In unserer Kommis
sion nicht vor, aber in meiner Funktion als Präsident und 
Sprecher der Kommission kann ich Ihnen doch empfehlen, 
diesen Antrag Schneider abzulehnen. Ich möchte dazu in 
Ergänzung zu den vorherigen Votanten nur noch zwei Argu
mente anbringen: 
Ich habe etwas Mühe damit, dass so genannte Wirtschafts
vertreter der Armee praktisch Kaderausblldungsmodelle auf
drängen wollen, die eigentlich In der Industrie so nicht 
funktionieren. Ich möchte Sie fragen, Herr Schneider, ob Sie 
In Ihrem Unternehmen auch alle Stufen durchlaufen haben. 
Ein Werkführer bei Ihnen muss andere Qualitäten haben als 
Sie als Unternehmenslelter. Ich stelle auch fest, dass heute 
Hochschulabgänger direkt In Kaderposltionen kommen, 
aber - und das Ist Im Armeemodell auch vorgesehen - es 
besteht auch die Durchlässlgkelt, dass z. B. Unteroffiziere 
dann noch In die Offizierslaufbahn wechseln können. Das ist 
meiner Meinung nach das richtige Konzept, und nicht das, 
welches Sie vorschlagen. 
Ich bitte Sie also, den Antrag Schneider abzulehnen. 

Schmid Samuel, Bundesrat Ich ersuche Sie ebenfalls, den 
Antrag Schneider abzulehnen. Sehen Sie, Herr Schneider 
hat in verschiedenen Punkten absolut Recht. Ich hätte es 
auch lieber, wenn diese Ausblldungsetfahrung verlängert 
werden könnte. Ich bitte Sie aber wiederum zu bedenken: 
Sie blenden damit die Realität aus, denn in der Realität be
kommen wir die Leute nicht, und wir können sie nicht zwin
gen, Leutnant zu werden. 
Wir sprachen von den Studenten, die «nur» die Rekruten
schule machen. Dort war es sehr wichtig, dass fraktioniert 
wird - einverstanden: selbst wenn das wenige Prozent sind. 
Jetzt sprechen wir hier auch von Studenten, aber ich kann 
auch von Kadern In Gewerbe- und Industriebetrieben spre
chen. Was Ich aus diesen Betrieben höre, ist Folgendes: 
Lassen Sie uns das Ganze möglichst am Stück absolvieren, 
damit wir anschliessend neben den Wiederholungskursen 
möglichst frei sind. 
Ich habe auch zehn Jahre lang einen Gewerbeverband prä
sidiert, Ich habe mich auch als Truppenkommandant immer 
dafOr eingesetzt, dass Leute aus diesen Betrieben entspre
chend weitermachen. Aber hier war das Echo absolut ein
deutig. Ich welss, dass Sie sich persönlich - wenn Ich das 
Oberhaupt sagen darf - In hervorragender Welse dafür ein
setzen, dass die lndustrte Ihre Leute zur Vertagung stellt 
Aber wenn Ich die grosse Zahl ansehe, sehe ich, dass hier 
eben Lücken bestehen, weil unser Angebot nicht mit den Be
dOtfnissen Oberelnstlmmt und Ich die Leute In diesem Grad 
nicht zwingen kann. Jetzt muss Ich gewisse Konzessionen 
machen. Das hat einen Preis, das Ist so. 
Aber die Alternative - hat Herr Banga errechnet - beträgt 
mit Sicherheit wesentlich mehr als 53 Wochen. Sie Ist mit Si
cherheit nicht In einem Jahr zu absolvieren. Sie führt gerade 

bei studierenden - die nicht mehr, wie wir das früher hatten, 
Blocksemester und dann PtOtungssemester haben, sondern 
die permanent In Prüfungen stehen - dazu, dass sie nicht 
mehr kommen. Die Universitäten sagen uns ganz klar: Was 
nicht vor Studienbeginn absolViert werden kann, das Ist ver
loren. Das sind die Auskünfte, die wir von den Universitäten 
erhalten. 
Deshalb bin ich der Überzeugung - obwohl mir dieser Schritt 
auch weh tut, da gebe ich Ihnen absolut Recht -, dass das 
aber angesichts der heutigen Möglichkeit die Variante Ist, die 
diesem Prinzip nach wie vor Rechnung trägt und die auf der 
anderen Seite mlllzverträgllch Ist, um genau diese Mlllz in 
die Kaderlaufbahnen zu bringen. Das geht später weiter, In
dem wir auch die Kaderlaufbahn besser auf die zivilen Be
dOtfnisse abstimmen. 
Vielleicht noch etwas zur Akzeptanz der Führung: Das ist 
sehr wichtig, aber aufgrund meiner Erfahrung Ist es mir neu, 
dass die Akzeptanz - allenfalls meiner FOhrung - davon her
rührt, dass ich besonders viele Wochen Dienst geleistet 
habe. Das Ist eine Frage der Persönlichkeit, das Ist eine 
Frage der Art und Welse, wie diese Persönlichkeit gegen
Ober Ihren Leuten auftritt, und damit steigt auch die Akzep
tanz. 
Insgesamt trägt diese Konzeption der höheren Mlllzverträg
lichkeit Rechnung. Das hat einen Preis, dem stimme ich zu. 
Aber Ich bitte Sie, genau diese Kader - die Leutnants, 
Frauen und Männer -, die diese ZugfOhrung akzeptieren 
wollen, die wir später brauchen, um als Mlllzkommandanten 
In die Stäbe zu kommen, nicht so zu belasten, dass wir sie 
nicht mehr rekrutieren können. Das hat einen Preis. Wir 
glauben mindestens, mit diesem System hier eine wesent
lich mllizverträglichere Variante vorzuschlagen, als dies der 
heutige Weg Ist, aber auch als es der Antrag Schneider Ist 
Deshalb bitte Ich Sie, den Antrag Schneider abzulehnen. 

Abs. 1-Al. 1 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag Schneider .... 54 Stimmen 
Dagegen •.•. 68 Stimmen 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -Adopte 

Art. 60 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Baschluss des Ständerates 

Art. &Oal.1 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 23.05 Uhr 
La seance est levee a 23 h 05 

Bulletin offlclel de r Assemblee fl!derale 
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Fortsetzung - Suite 
Bolschaft des Bundesratea 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du Conseil federal 24.10.01 (FF 2002 616) 
StAnderat/Conse des Etats 12.03.02 (Erstral - Premier Consel~ 
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Nationalrat/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 19.06.02 (Fortsetrung- Suite) 
Nallonalral/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung - Suite} 

1. Bundesgesetz Ober die Annee und die Mllltärverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol feclerale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Art. 61 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Schlüer, Banga, Borer, Garbani) 
Für Tätigkeiten ausserhalb ZMlschutz und Bereichen der 
nationalen Sicherheitskooperation dOrfen Angehörige der 
Armee nicht eingesetzt werden. 

Art 61 al. 3 
Proposition de fa commfssfon 
Maforlte 
Rejeter la pmposltion de la minorlte 
Minorfte 
(SchlOer, Banga, Borer, Garbanl) 
Les mllitaires ne peuvent pas Atre engages pour des actM
tes n'entrant pas dans le cadre de 1a protectlon cMle ou 
dans d'autres domalnes de la cooperatlon nationale pour 1a 
securlte. 

SchlOer Ulrich (V, ZH): Ich freue mich natürlich, dass Sie 
sich so früh eingefunden haben, um den Missbrauch des 
Plstenstampfens und andere missbräuchliche Aktivitäten, für 
g1e die Armee eingesetzt wird, jetzt zu beseitigen. Ich bin der 
Uberzeugung: Wer die Armee als billiges «Mädchen fOr al
les» einsetzt, als Gratlsdienstleister zum Leeren von Abfall
körben usw. verurteilt, der schadet dleser Armee, und er 
untergräbt die Motivation der Wehrmänner. Deshalb möchte 
Ich Sie mit meinem Minderheitsantrag dazu einladen, solche 
Missbräuche ein fOr alle Mal abzuschaffen. 
Ich zähle Ihnen eine Reihe von Missbräuchen auf, solche, 
die In letzter Zelt geschehen sind. Das Pistenstampfen oder 
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die Bereitschaft zum Plstenstampfen: In Veysonnaz bei· 
spielswelse war die Truppe drei Wochen In Bereitschaft, kam 
aber nie zum Einsatz, weil es In diesen drei Wochen nicht 
schneite. Vor der Weltmeisterschaft wurden Soldaten wo
chenlang In Bereitschaft gehalten, auf dass sie dann, wenn 
es geschneit hätte, hätten eingesetzt werden können. Am 
CSIO In St. Gallen wurden Soldaten und deren Vorgesetzte 
eingesetzt, um gefallene Hindernisse wieder aufzubauen, 
zuweilen auch um «Rossbollen» zu entfernen, die mögli
cherweise das Auge von Zuschauern störten. Etwas, was 
Ich selbst erlebt habe: Wenn hohe Armeekommandanten 
völlig zMI irgendwo an zivilen Diskussionsveranstaltungen 
teilnehmen, bieten sie einen Chauffeur auf, der sie dorthin 
begleitet und am Abend wieder nach Hause zurQckbrlngt. 
Auf meine persönliche Frage an diesen uniformierten Chauf
feur, wie oft das geschehe, antwortete er, dass er seinen 
ganzen WK auf diese Art und Welse leiste, dass er also 
etwa zwanzlgmal Im Jahr tageweise tar einen rein zivilen 
Einsatz eines DMslonskommandanten aufgeboten werde. 
Wer solches zulässt, wer solches anordnet, der gibt die Ar
mee der Lächerlichkeit preis. 
Stellen Sie das heute ein fQr alle Mai abl stellen Sie ab, dass 
Soldaten an der Expo.02 Papierkörbe leeren oder andere 
Dienstleistungen verrichten massen, die einem Soldaten 
nicht angemessen sind. Auch rufe Ich In Erinnerung, dass 
Suppenschöpfen In Irgendwelchen AsylunterkOnften nicht 
eine Aufgabe für Soldaten Ist. Ich möchte Sie bitten, das 
jetzt ein für alle Mal zu verunmöglichen. 
Wir haben gestern - meines Erachtens zu Recht - zur 
Kenntnis genommen, dass es fQr die Wirtschaft auch ein 
Opfer badeutet, wenn sie Leute fQr die Armee zur Verfügung 
stellt und freistellt Die Wirtschaft erwartet, dass die Leute, 
wenn sie In der Armee Dienst leisten, etwas lernen, das Ih
nen für das Leben In Ihrer zivilen Stellung natzt. Bel den auf• 
gezählten Aktivitäten, die vorgekommen sind, lernen sie 
ganz gewiss nichts. Das Beispiel des CSIO in st. Gallen Ist 
durch einen völlig demotivierten Offizier bekannt geworden, 
der In den Urlaub gefahren ist und gesagt hat, es sei ein 
Skandal, dass man wichtige Arbeit Im earo Hegen lassen 
müsse, um solche Aufgaben zu erfQllen. Erbringen Sie jetzt 
den Tatbeweis, dass die Armee für Armeeaufgaben einge
setzt wird, dass sie nicht länger missbraucht werden kann. 
Um das klarzustellen: Es geht nicht darum, Oberhaupt alles 
zu untersagen. Wenn die Armee eingesetzt wird - z. B. an 
einem sehr grossen Sportanlass - und etwas Qbt, was sie 
ohnehin Oben muss, dann Ist nichts dagegen einzuwenden. 
Also wenn z. B. Genietruppen für einen Sportanlass etwas 
bauen, was sie auch In einer anderen Übung bauen könnten 
und dann nachher wieder abrelssen müssten, dann Ist 
nichts dagegen einzuwenden, weil sie hier Facharbeit ver
richten, die sie an sich auch In einem normalen WK leisten 
müssen. Wenn fQr einen Anlass ein Obermlttlungsnetz durch 
Obermlttlungstruppen aufgebaut wird, Ist d!llgegen nichts 
einzuwenden, weil das eine Aufgabe Ist, die Ubermlttler oh
nehin Oben müssen. Es geht um den Missbrauch! 
Ich welss, Herr Bundesrat, das anerkenne ich ausdrackllch: 
Es hat mit diesen Angelegenheiten gebessert. Unter Ihnen 
sind gewisse Einsätze nicht mehr möglich, die frQher viel zu 
leicht möglich waren. Umso mehr, meine Ich, schaffen wir 
Jetzt eine klare Grundlage: Dort, wo ein Einsatz der Fach
ausbildung dienen kenn, dort soll er geschehen können; 
dort, wo die Armee zum Gratlsdienstlelster entwürdigt wird, 
soll er nicht mehr geschehen können. Legen Sie das fest, in
dem Sie dem Antrag der Minderheit folgen. 

Zäch Guido (C, AG): Die Minderheit SchlOer WIii ein Prob
lem auf Gesetzesstufe lösen, das meines Erachtens nicht 
hierher gehört. Das Problem Ist bekennt; im VBS Ist man 
sich bewusst, dass in der Vergangenheit durch Truppenan
gehörige auch nicht zweckkonforme Dienstleistungseinsätze 
geleistet wurden. Das Departement hat entsprechende Kon• 
sequenzen gezogen. Es darf aber nicht vergessen weltlen, 
dass die Armee mit Ihrer Unterstatzung von zivilen Anlässen 
gute PR-Dienste leistet. Mir ist bekannt, dass Angehörige 
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der Armee solche Einsätze durchaus positiv bewerten. Wir 
möchten nicht alle Hilfeleistungen durch die Armee in alle 
Zukunft ausschliessen, sondern erwarten vom VBS eine an
gemessene Genehmigungspraxis. Es soll geholfen werden, 
wo es auch Sinn macht. 
Ich bitte Sie Im Namen der CVP-Fraktlon, der Mehrheit zuzu
stimmen. Mit einem Verbot im Gesetz machen Sie jeden 
auch noch so sinnvollen Einsatz unmöglich. 

Stahl Jürg (V, ZH): Im Namen einer grossen Mehrheit der 
SVP-Fraktion bitte Ich Sie, der Allianz Schlüer und Banga 
keine Folge zu geben. 
Es ist keinesfalls so, dass ich Einsätze, wie sie Herr Schlüer 
jetzt erwähnt hat, im Ganzen befürworten würde. Er hat In 
der Tat einige kritisch~, brisante Beispiele umschrieben. 
Aber ich bin der festen Uberzeugung, dass wir als Gesetzge
ber dem Bundesrat weiterhin den Handlungsspielraum in 
diesem Bereich lassen sollten. Die Vertreterin und die Ver
treter der Minderheit sprechen hier gerne und durchaus sa
lopp vom uPistentreter»-Artlkel. Als aktiver Offizier, aber 
auch als begeisterter Sportler und Sportfunktionär möchte 
Ich Ihnen die Bedeutung dieses Artikels ans Herz legen: Es 
geht um mehr als ums uPlstenstampfen». Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass Sie mit dieser saloppen Ausspra
che nicht nur die Armee mit Ihren Einsätzen, sondern auch 
Sportfunktionäre, Helfer und Veranstalter ins Lächerliche 
ziehen. Es geht um mehr als nur um das ccPlstenstampfen» 
und die Verkehrsregelung. Im Wesentlichen sind es drei 
Punkte, welche die Mehrheit der SVP-Fraktlon dazu bewe
gen, den Antrag der Minderheit abzulehnen: 
1. auf der einen Seite ist die Bedeutung und die Durchführ
barkeit von Grossanlässen der ausschlaggebende Punkt; 
2. die Verankerung In der Gesellschaft; 
3. der reale Übungseffekt. 
Zum ersten Punkt, der Bedeutung von Grossanlässen - da 
sind wir uns wahrscheinlich einig -: Dies Ist sowohl wirt
schaftlich, aber auch gesellschaftspolitisch von grosser Be
deutung. Gerade aus der Sicht eines stark verankerten 
Miliz- und Freiwilligenprinzips In unserem Land Ist es wich
tig, dass die Armee Grossveranstaltungen - eben auch 
Sportveranstaltungen - gezielt, sehr selektiv und subsidiär 
Im Rahmen von sinnvollen Tätigkeitsbereichen unterstützt. 
Wenn Sie die Minderheit stützen, dann ist die Durchführbar
keit von Grossveranstaltungen in unserem Land stark In
frage gestellt. 
Der zweite Punkt ist die Wichtigkeit der Verankerung der 
Schweizer Armee. Selbst Ulrich Schlüer hat In seiner Be
gründung zum Minderheitsantrag bei Artikel 1 unterstrichen, 
dass die Verankerung und das Vor-Ort-Sein der Armee In 
der Gesellschaft wichtig sind. Wenn ein Subsldlärelnsatz der 
Armee sinnvoll, zeitlich begrenzt und Intensiv Ist, dann erzie
len wir für alle Beteiligten einen grossen Nutzen. 
Zum dritten Punkt: Es Ist gerade In Friedenszelten wichtig, 
dass Übungsanlagen geschaffen werden, bei welchen eins 
zu eins geübt werden kann, sowohl für Kader als auch für 
Soldaten. Bei Einsätzen, wie sie die Minderheit eben nicht 
mehr will, werden In den Bereichen Organisation, Verbin
dung, Kommunikation, Verkehr, Infrastruktur oftmals unter 
suboptimalen Bedingungen Übungsgeräte geschaffen, wel
che zu positiven Erlebnissen bei Militär und Veranstaltern 
führen. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen und so dem 
VBS weiterhin den Handlungsspielraum, die Freiheit zu ge
ben, um gezielt gute Einsätze zugunsten der Gesellschaft 
leisten zu können. Die Minderheit reihte eine Anzahl 
schlechter Beispiele an. Ich möchte - geknüpft an die Erwar
tung an Herrn Bundesrat Schmid, dass weiterhin gute Ein
sätze geleistet werden können - die Bekämpfung des 
Antrages mit guten Beispielen beenden: Denken Sie an das 
Lauberhornrennen im Januar dieses Jahres, ein Ereignis mit 
weltweiter Ausstrahlung, an das Eidgenössische Schwing
fest 2001 In Nyon, das über die Sprachgrenze hlnauswlrkte. 
Das wäre ohne Armee-Einsatz nicht mehr möglich. Denken 
Sie aber auch an das Eidgenössische Turnfest 2002 an den 

nächsten zwei Wochenenden mit 60 000 Turnerinnen und 
Turnern, die aktiv Sport treiben. Bitte ermöglichen Sie auch 
weiterhin solche Anlässe, und lehnen Sie den Antrag der 
Minderheit Schlüer ab. 

Mörgell Christoph 0/, ZH): Herr Kollege Stahl: Könnten Sie 
uns vielleicht sagen, ob Sie demnächst als Sportfunktionär 
eine Sportveranstaltung betreuen, bei der Sie auf Armeeun
terstützung hoffen dürfen, sodass auch wir Ihr sehr, sehr en
gagiertes Votum In dieser Sache verstehen können? 

Stahl Jürg 0/, ZH): Herr Kollege Mörgell, Ich kann Sie beru
higen: Es Ist allenfalls insofern eine Interessenbindung vor
handen, als Ich an den nächsten zwei Wochenenden als 
aktiver Sportler am Eidgenössischen Turnfest im Baselblet 
teilnehmen werde. Weiter wird es im Jahr 2005 eine grös
sere Veranstaltung geben. Ich glaube, wir werden diesen 
Anlass mit dem Zivilschutz und den lokalen Sicherheitskräf
ten durchführen können. In dem Sinne besteht keine Interes
senbindung. 

Polla Barbara (L, GE): Hier solr, en rellsant la proposltlon de 
minorlte Schl0er a l'artlcle 61, qul est d'allleurs soutenue par 
Mme Garbanl et M. Banga, Je me suls vralment pose la 
questlon de savolr de quol M. Schlüer a peur. Quelles pour
raient donc blen ätre ces activltes subversives et suspectes 
ccn'entrant pas dans le cadre de la protectlon clvlle ou dans 
d'autres domalnes de la cooperatlon nationale pour la secu
rlte», selon ses termes? S'aglralt-11 de voyages balneaires 
camoufles en misslons, de pretendues promenades a la 
montagne a la recherche de renseignements lgnores, de 
mlsslons d'exploration des blstrots disponibles pour jouer 
aux cartes ou de chasse a la balelne? 
M. Schlüer nous a expose d'autres exemples ce matln qul ne 
nous ont pas paru beaucoup plus convalncants. Et sl les sol
dats de ce pays sont parfols amenes a accomplir d'humbles 
täches dans des clrconstances partlculleres de leur servlce, 
II ne nous semble pas que cela altere la noblesse de leur en
gagement. Le groupe liberal ne pense pas que le Conseil fe
deral va affecter des recrues a des täches lnadequates et 
absconses auxquelles elles ne seralent pas preparees et qul 
ne font pas partle de leur mlsslon a un tltre ou a un autre. 
Les contre-exemples donnes tout a l'heure par mon preopl
nant, M. Stahl, nous paralssent, par contre, beaucoup plus 
convaincants. 
Le groupe liberal rejette donc cette nouvelle manifestation 
de defiance a l'egard du Conseil federal - une fols de plus, 
on melange les options strateglques et les optlons opera
tlonnelles - et vous propose, lcl encore, de soutenlr la majo
rlte de la commission. 

Banga Boris (S, SO): Ich meine, Sie sollten diesem Minder
heitsantrag alleine schon deshalb zustimmen, weil diese 
Koalltfon wahrscheinlich In den nächsten paar Jahren nicht 
mehr vorkommt; das Ist wirklich eine Seltenheit. 
Wenn Sie ehrlich sind, sollten Sie noch einen vierten Auftrag 
für unsere Armee machen, nämlich neben der Landesvertei
digung, der Friedensförderung und der Existenzsicherung 
noch den Auffangartikel: «Die Armee Ist das 'Mädchen für 
alles', wenn sonst niemand mehr weiter welss. » Es geht 
nicht nur um das Stampfen von Skipisten, um das «Rossbol
len .. -Sammeln; es geht nicht um das Papierkorbleeren. Ich 
habe als militärischer Untersuchungsrichter selber erlebt, 
dass ein Genlekommandant seine Truppen abgeordnet hat, 
um Tennisplätze sanieren zu lassen. Wenn natürlich von 
oben herab Truppen für solche Aufgaben missbraucht wer
den, dann wird es der Kleine auch tun. 
Anscheinend erinnern Sie sich nicht mehr an die AnWOrfe 
der Wirtschaft, die wir vor drei, vier Jahren hier bekommen 
haben. Mich erstaunt eigentlich, dass so genannte Vertreter 
der Wirtschaft hier wieder als Sportfunktionäre auftreten. 
Der MIiitärdienst ist keine geschuldete Gratlsleistung. Auch 
für Sportanlässe und andere Anlässe gilt die Kostenwahr
heit, es gilt die Kostentransparenz. Ich anerkenne, dass im 
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letzten Jahr eine Praxisänderung stattgefunden hat, aber ich 
meine, dass wir das im Gesetz auch festhalten müssen. Es 
hilft nichts, wenn Sie begründen, die Wehrmänner hätten 
Freude an diesem Engagement, sie würden dies geme tun. 
Es hilft auch nichts, wenn Sie sagen, das sei PR für die Ar• 
mee. Die Armee hat eine Kernaufgabe, eine sehr ernsthafte 
Kernaufgabe; diese soll nicht durch Aufträge verwässert 
werden, die nicht zur Tätigkeit der Armee gehören. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion um Zustimmung zum 
Antrag der Minderheit SchlOer. 

Bezzola Duri (R, GA): Zuerst zu meiner Interessenbindung: 
Ich bin Präsident des Schweizerischen Skiverbandes. Ich 
war auch Kommandant einer Genie-Einheit. Ich bitte Sie 
dringend, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 
Es geht hier um die Verwendung von Armeeangehörigen 
ausserhalb der rar die Truppe vorgesehenen Einsätze. Was 
will die MlnderheH SchlOer? Sie wlll In Jedem Fall verhindern, 
dass Armeeangehörige ausserhalb ihrer Truppe eingesetzt 
werden, d. h. vor allem für Veranstaltungen im Bereich Sport 
und Kultur. Ich bitte Sie auch im Namen der FDP-Fraktion, 
diesen Minderheitsantrag abzulehnen, denn er schadet der 
Armee. Kollege SchlOer hat bei der Begründung seines Min
derheitsantrages auf Rückweisung unter anderem auch von 
der Verwurzelung und Verankerung in der Bevölkerung ge
sprochen. Mit dem totalen Verbot von Einsätzen der Armee 
ausserhalb der Bereiche Zivilschutz und Sicherheit verhin
dern Sie wichtige Kontakte zur Bevölkerung. Auch die neue, 
umgebaute Armee muss von der Bevölkerung getragen wer
den. 
Unser Land funktioniert bekanntlich vor allem dank des Mi
llzsystems: Mllizsystem in der Armee, Mllizsystem In der Po
litlk, Mlllzsystem In den Verbänden, Mlllzsystem aber auch 
bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltun
gen. Hier geht es um die Unterstützung durch die Armee bei 
Grossanlässen. Kollega SchlOer und Kollega Banga haben 
bei der Begründung des Minderheitsantrages masslos Ober
trieben. Es gibt vermutlich schlechte Beispiele, aber diese 
Beispiele allein können nicht als Begründung rar eine totale 
Ablehnung herbeigezogen werden. 
Als Präsident eines Verbandes erlebe Ich Jährlich und täg
lich, wie viele Freiwillige in unserem Land unbezahlt Leistun
gen zugunsten von Sport- und kulturellen Veranstaltungen 
erbringen, die fQr unser Land von grosser Bedeutung sind. 
Viele dieser Anlässe könnten nicht ohne eine zusätzliche 
Unterstützung durch die Armee durchgeführt werden. Auch 
Im Namen der zahlreichen Freiwilligen in unserem Land bitte 
ich Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. Anlässe wie 
Eidgenössische Turnfeste, Eidgenössische Schwingfeste, 
Eidgenössische Schützenfeste, das Wettcuprennen am Lau
berhorn, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften 
könnten nicht durchgeführt werden, ohne dass die Armee 
sinnvolle Beiträge leistet. 
Selbstverständlich massen klare Krltarlen für den Einsatz 
definiert werden. Im Februar dieses Jahres ist eine Richtlinie 
fOr die Armee-Einsätze erlassen worden, die - das muss Ich 
hier erwähnen - weite Kreise sehr hart getroffen hat. Ich 
teile aber die Meinung von Bundesrat Schmid, dass Trup
peneinsätze für zlvlle Anlässe restriktiv erfolgen sollen und 
die Gesuche dafür frühzeitig eingereicht werden müssen. 
Es ist aber auch möglich, dass Armeeangehörige bei zivilen 
Anlässen sinnvoll eingesetzt werden - ich denke z. B. an 
Aufgaben wie Transporte, Verbindungen, Sicherheit, Ver
kehrsregelung, Senttät. 
Noch ein Vergleich mit dem Ausland: Ich kenne keine Gross
anlässe im AUsland, die nicht In Irgendeiner Form von der 
Armee unterstatzt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag SchlOer auch 
zugunsten der neuen Armee abzulehnen und sich an die 
restriktiven, klaren Kriterien des Bundesrates zu halten. 

lmhof Rudolf (C, BL): Ich bin Präsident des Vereins Eidge
nössisches Turnfest 2002, das In den nächsten 14 Tagen Im 
Baseiblet stattfindet. Ich möchte Sie bitten, diesem Minder-
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heitsantrag nicht zuzustimmen. Ich kann Ihnen versichern, 
dass ein Eidgenössisches Turnfest ohne die tatkräftige Hilfe 
der Armee nicht mehr organisiert werden könnte, sei es In 
Logistik und Transport, sei es vor allem aber auch, was die 
Genietruppen angeht. 
Ich möchte Sie bitten, diesen Minderheitsantrag abzuleh
nen, und gleichzeitig möchte ich auch ein wenig Reklame 
machen fOr unser Turnfest. das am Donnerstag beginnt. Ich 
möchte Sie dazu herzlich einladen, damit Sie sehen können, 
welche sinnvolle Arbeit das Militär austohren kann. 

Leu Josef (C, LU), tor die Kommission: Die Mehrheit Ihrer 
vorberatenden Kommission beantragt, diesen Antrag abzu
lehnen. Es gibt dafür zwei Hauptgründe: 
1. Hier geht es um einen formalen Grund. Wir stehen Im 
6. Kapitel. Dort geht es um die Verwendung von Armeean
gehörigen ausserhalb Ihrer Truppe. Die Frage, die jetzt dis
kutiert wird, Ist eine andere: Da geht es um die Frage, fQr 
welche Zwecke die Truppe ausserhalb der Armeeaufträge 
nach Artikel 1 des MIiitärgesetzes verwendet werden soll. 
Wir können diese beiden Dinge nicht vermischen. Aber die 
von der Minderheit aufgeworfene Frage Ist berechtigt. Das 
Grundanliegen besteht; ihm kann aber nicht hier In Artikel 61 
entsprochen werden. 
2. Ich kann mich auch als Kommissionssprecher den Vorred
nern anschllessen, wenn sie sagen, dass man nicht alles 
Ober Bord werfen kann, was bis jetzt In diesem Bereich ver
dienstvolierwelse vonseiten der Armee gemacht wurde. Bei
spielsweise braucht die Verkehrspollzel für Ihre Ausbildung 
Grossereignisse, und die Rettungstruppen brauchen die 
Möglichkeit, Fabrikareale niederrelssen zu können. Nicht je
der solche Einsatz ist militärisch sinnlos; es gibt durchaus 
Einsätze Im Übermittlungs-, Sanitäts-, Transport- oder Ge
niedienst, die sinnvoll sein können. 
Es wurde In der Kommission auch bestätigt, dass Truppen 
nur dann zur Verfügung stehen, wenn sie daraus fQr Ihre 
Ausbildung einen Nutzen ziehen können. Es geht auch 
darum, private Unternehmen nicht zu konkurrenzieren. Zu• 
dem wurden die Armee-Einsätze dieser Art stark reduziert. 
Es gibt diesbezüglich neue Weisungen, die übrigens In den 
Kantonen gut angekommen sind, auch wenn das zum Tell -
wie es Herr Bezzola vorhin erwähnt hat - mit Einschränkun
gen verbunden Ist. 
FOr solche Einsätze zugunsten ziviler Grossveranstaltungen 
ist künftig eine Verlagerung In den Bereich das Zivilschutzes 
geplant. Dieser wird kantonallslert und kann regional zusam
mengefasst werden. Die Kantone begrOssen diesen Wech
sel, und die Armee wird nur noch einzelne, nationale 
Grossanlässe unterstotzen. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit - die Kommission ent
schied mit 11 zu 6 Stimmen bei 2 Enthattungen - beantrage 
ich Ihnen, den Minderheitsantrag SchlOer abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commisslon: La pro
posltlon de mlnorite SchlOer n'est deJä, du polnt de vue for• 
mel, pas acceptable par la majorlte de 1a commlsslon parce 
qu'elle n'est pas au bon chapttre. II s'aglt dans le chapltre 6 
de l'affectatlon des soldats en dehors de 1a troupe, mals II ne 
s'aglt pas du tout d'actlvltes hors servlce. II s'aglt de voir sl, 
en ralson de leurs competences, on peut utillser ces soldats 
en dehors de leur troupe normale. Par consequent, dejti 
pour cette ralson formelle, la proposltlon de minorite est 
Inopportune. 
Sur le fond - vous avez entendu certains des lntervenants 
precedents -, II y a des cas oa, precisement, II est Indispen
sable de recourir ä l'armee, en tenant compte des compe
tences des troupes mises a dlsposltlon. C'est indispensable, 
par exemple, pour de grandes manifestations. En outre, II y a 
des cas oiJ c'est opportun car cela renforce 1a vlslblllte de 
l'armee et le llen entre cette demiere et la populatlon. 
Neanmoins, Monsieur SchlOer, la majorlte de 1a commls
slon - et vous vous en souvenez - a entendu un peu ce que 
vous dltes. En effet, elle a demande au Conseil federal 
d'avancer dans cette pratlque avec beaucoup de prudence 
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et de moderation. IJ faut une procedure claire et que les de
mandes soient dOment motlvees. Et en effet, II ne faut pas 
en abuser. II ne taut pas que l'armee - si vous me passez 
l'expresslon - sott une sorte de bonne a tout faire pour tou
tes sortes de täches. Mais, moyennant ces precautions, je 
crois veritablement qu'il n'y a pas trop de risques de derlve, 
et vous devrlez faire confiance au Conseil federal. En fait, 
vous devriez retirer votre proposition de minorlte, ce serait Je 
mieux. 
En tout cas a l'article 61 alinea 3, la commission, par 11 voix 
contre 6, vous invlte a rejeter 1a propositlon de minorite - si 
eile n'est pas retiree. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag der Minderheit SchlOer abzulehnen. 
Zur formellen Frage haben sich die beiden Kommissionsre
ferenten geäussert. Ich beschränke mich auf einige Punkte 
zur Praxis In Bezug auf diese Unterstützungsaufträge. 
Vorweg: Ich gebe der Minderheit Recht, wenn sie darauf hin
weist, dass hier ln den letzten Jahren Missbräuche bzw. un
geschickte Einsätze vorgekommen sind. Das entspricht 
auch meinem Empfinden. Das war auch der Grund, weshalb 
wir im letzten Jahr zwar die zugesag1en Einsätze bewillig1, 
Im Übrigen diese Einsatzmöglichkeit aber um etwa 80 Pro
zent reduziert haben. Der Bundesrat selbst hat die Voraus
setzungen 10r einen solchen Einsatz definiert: «Die unter
statzten zivilen und ausserdienstllchen Tätigkeiten sind von 
nationaler oder Internationaler Bedeutung; die unterstützten 
zivilen Aufgaben sind von öffentlichem Interesse. Die Ge
suchsteller können Ihre Aufgaben nachweisbar mit den eige
nen Mitteln nicht bewältigen. Die HIife kenn nachweisbar 
nicht von mllitärischen Vereinen, Verbänden oder Organisa
tionen geleistet werden. Mit dem Einsatz Ist ein Ausblldungs
und lralningseffekt verbunden. Die Truppe Ist aufgrund Ihrer 
Ausbildung und Ausrüstung geeignet, die Hilfe zu leisten. 
Die Ausbildungsprogramme von Schulen und Kursen wer
den nicht wesentlich beelnträchtig1. Die Bnsatzfählgkeit der 
Truppe wird nicht beeinträchtlg1. Die HIife konkurrenziert die 
zivilen Unternehmen nicht übermässlg. Die Truppe wird 
nicht für Aufgaben eingesetzt, die Polizelgewalt vorausset
zen. Die Truppe wird nur Im Rahmen der erteilten Bewilli
gung eingesetzt.» So weit die Bedingungen In der Verord
nung des Bundesrates Ober den Einsatz mllltärischer Mittel 
für zivile und ausserdlenstllche Tätigkeiten. 
Gestützt darauf hat der Generalstabschef im letzten Herbst 
diese Einsätze definiert und sie In die Kategorien Sportan
lässe, Kulturanlässe und übrige Sport- und Kulturanlässe 
eingeteilt, was eine wesentlich restriktivere Uste zur Folge 
hat 
Ich muss Ihnen nun sagen, dass wir eine Millzarmee wollen 
und auch stolz darauf sind. Die Einsätze im Rahmen dieser 
engen und einschränkenderen Bedingungen Hegen nun 
durchaus Im Einsatzbereich und auch im Motlvationsberelch 
der Truppen, umso mehr, als sie ja mit Ihrer militärischen 
Funktion In Verbindung stehen müssen. 
Ich habe letzten Dezember eine Tralntruppe besucht, die In 
Adelboden im Einsatz war, weil ich genau das sehen wollte. 
Es Ist Jetzt falsch, wenn einfach gesag1 wird, diese Traln
truppe sei nur im Einsatz gewesen, um Pisten zu stampfen, 
wie es häufig helsst Sie war effektiv nie In einem solchen 
Einsatz, aber sie hat Transporte durchgeführt, sie hat Ober
mlttlungsnetze gestellt und so weiter. Ein Gespräch mit dem 
Kommandanten der Kompanie ergab, dass er in den letzten 
sechs Jahren nur für derartige HIifeieistungen Im Einsatz 
war, wobei 90 bis 95 Prozent der Einsätze nicht für den 
Sport, sondern für Gemeinden, für Bergbauern oder für Ka
meraden, die irgendwo Aufräumarbeiten In einem föhn
sturmgeschädigten Wald zu besorgen hatten, waren. Diese 
Truppe hat elgenUlch das gemacht, was sie normalerweise 
tut: Sie führt mit ihren Pferden Transporte durch und leistet 
damit einen öffentlichen Beitrag. 
Wir waren ebenfalls Im Kontakt mit der Wettbewerbskommis
sion, weil auch das eine Rolle spielen kann. Auch hier sind 
wir mit diesen Bedingungen eigentlich zur Übereinstimmung 

gekommen, dass solche Einsätze unter diesen Vorausset
zungen möglich sind. 
Wenn Herr SchlOer jetzt sag1, dass ein Genie-Einsatz, ein 
Übermittlungsnetz oder ein Sanitätseinsatz möglich sei und 
durchaus drlnllege, dann muss Ich doch darauf hinweisen, 
dass das im Text ausgeschlossen wird. Denn der Text des 
Antrages der Minderheit SchlOer verbietet einen solchen 
Einsatz. Wo solche Einsätze, wie sie geschfldert wurden, nö
tig sein sollten - und auch da scheinen mir nicht alle Bei
spiele geeignet -, dort stehen den Kantonen und den loka
len Behörden inskünftig die Zlvllschutzorganisatlonen zur 
Verfügung. Sie werden in der nächsten Session die Revision 
des Bevölkerungsschutzes zu diskutieren und darüber zu 
befinden haben, ob man den Zivilschutz kantonalisleren soll. 
Die Kantone haben hier allenfalls die Möglichkeit, ergänzend 
zu Ihren örtlichen Organisationen auch den Zivilschutz bei
zuziehen und die Armee eben nur noch dort einzusetzen, 
wo effektiv nur sie Hilfe leisten kann und es Im Rahmen der 
vom Bundesrat gestellten Bedingungen Ist. Mit anderen 
Worten: Die Begründung des Antrages der Minderheit 
SchlOer ileg1 nach meinem Dafürhalten weit ausserhalb des
sen, was hier zur Diskussion steht, denn hier steht ein Ver
bot zur Diskussion und nicht eine Teilerlaubnis für bestimmte 
Tätigkeiten zugunsten der zivilen Organisationen. 
Deshalb beantrage Ich Ihnen, den Minderheitsantrag 
SchlOer abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 46 Stimmen 

Art.62 
Antrag Sommaruga 
Abs.1 
Der Bund unterstützt Im Rahmen der bewllllgten Kredite die 
Gemeinden, die Schlessanlagen für die ausserdienstlichen 
militärischen SchiessObungen zur Verfügung stellen. 
Abs.2 
Aufheben 

Art. 62 
Proposition Sommaruga 
Al.1 
Dans les limltes des credits accordes, la Confederatlon sou
tlent les communes qul mettent ä dlsposltlon des Installa
tions de tlr pour les exerclces de tlr mllltalres hors du servlce. 
AJ.2 
Abroger 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Der Bund unterstützt die 
Schlessvereine 10r des obligatorische Sehlassen mit 18 Fran
ken pro Schütze und Jahr plus 35 Rappen pro Schuss für 
zwanzig Schüsse. Bel 370 000 Schützen In unserem Land, 
die das Obligatorische schiessen, kostet uns das knapp 
1 O MIiiionen Franken pro Jahr. Heute geht das ganze Geld 
an die Schlessverelne. Verantwortlich für das Bereitstellen 
und des Zurverfügungstellen von Schlessanlagen sind aber 
die Gemeinden gemäss Artikel 133 des Mllltärgesetzes, und 
zwar müssen das die Gemeinden unentgeltllch tun. Die Ge
meinden sind ebenfalls verantwortlich für die Sanierung der 
Altlasten. Wir wissen, dass das zum Tell barelts beträchtli
che Summen ausmachen kann. 
Ich selber habe in unserer Gemeinde einen Fall einer Sanie
rung von Altlasten, die Ober 200 ooo Franken kostet. Bezah
len muss das die Gemeinde. Ich habe mich beim VBS 
erkundlg1 und die AUskUnft erhalten, dass der Bund kein 
Geld an diese Sanierungen bezahle, weil dieser Sanierungs
beitrag im Beitrag an das obligatorische Schlessen bereits 
enthalten sei. Das ist schön und gut, aber wie kommt die 
Gemeinde an dieses Geld heran? Das Geld des Bundes 
geht ja direkt an die Schiessverelne. 
Die Gemeinden haben auch keine rechtliche Grundlage, von 
den Schiessverelnen für zukünftig anfallende Sanierungen 
von Altlasten sowie fQr den Rückbau von Schlessanlagen 
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Geld zu verlangen, obwohl der Bund heute, wie gesagt, 
davon ausgeht, dass diese Sanierungsbeiträge in seinem 
Unterstützungsbeitrag für das obligatorische Schiessen ent
halten seien. 
Ich beantrage Ihnen deshalb Folgendes: Der Beitrag, den 
der Bund für das obligatorische Schiessen zur Verfügung 
stellt, soll in Zukunft an die Gemeinden gehen, und zwar an 
jene, die Schiessanlagen für das ausserdienstliche militäri
sche Schiessen zur Verfügung stellen. Schllessllch sind sie 
für das Bereitstellen der Schiessanlagen zuständig. Die Ge
meinden sollen dann ihren Anteil an die Schiessvereine ver
teilen, die für das Durchführen der Schiessübungen notwen
dig sind. Für Schlessübungen braucht es aber nicht nur die 
Schiessvereine; hauptverantwortlich und Hauptträger der 
Kosten sind eben die Gemeinden. Also Ist es nichts als 
recht, wenn sie das Geld vom Bund bekommen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen, weil er dafür 
sorgt, dass das Geld des Bundes dorthin fllesst, wo die 
Hauptverantwortung liegt. Die Schiessvereine werden auch 
weiterhin ihren Anteil erhalten, aber nicht mehr den ganzen 
Beitrag. Ich welss nicht, wie der Bund ohne jede finanziellen 
Mittel die Gemeinden In Zukunft sonst zwingen will, teure 
Schiessanlagen unentgeltlich für das obligatorische Sehlas
sen zur Verfügung zu stellen. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Wenn wir schon von Miliz spre
chen, Frau Sommaruga, liegt dieser Antrag mehr als quer in 
der Landschaft. Ich weise auch auf den Antrag Menetrey
Savary hin, der die Unterstützung der Verbände für die vor
dienstliche Ausbildung abwürgen will. 
Den Antrag Sommaruga sollte man eigentlich bei Artikel 133 
und nicht hier stellen, denn er hebelt schlicht und einfach 
sämtliche Zuwendungen an die militärischen Verbände und 
Vereine für die ausserdienstliche Tätigkeit aus, ebenso wie 
die Unterstützung der anerkannten Schlessverelne für deren 
Übungen. Das helsst, dass dann die Schiessvereine gemäss 
Antrag Sommaruga bei Artikel 63 das Obligatorische wohl 
nicht mehr durchführen würden und könnten. 
Die Folge davon ist eigentlich eine doppelte: Entweder gibt 
es das Obligatorische nicht mehr - das wollen die Unken ja, 
aber wir wollen es nicht auf diese Art und Welse -, oder 
dann hätten die Gemeinden die obligatorischen Schless
übungen mit Ihren Gemeindeangestellten durchzuführen. 
Diese Gemelndeangesteliten arbeiten nicht ccum Gottes 
Lohno, sondern wollen ihren vollen Lohn beziehen. Ich sage 
Frau Sommaruga: Das hätten dann die Gemeinden zu be
zahlen, und wenn Sie die Gemeinden nicht unnötig belasten 
wollen, ziehen Sie Ihren Antrag lieber zurück. Denn das 
käme die Gemeinden noch viel teurer zu stehen als das, 
was Sie eigentlich wollen oder was Im Prinzip Im Gesetz ver
ankert ist. 
Ich sage nochmals: Die Schlessvereine arbeiten grössten
teils ehrenamtlich und milizmässig; sie haben dafür auch et
was in Ihre Kassen zugute. Ich bitte Sie, Frau Sommaruga, 
vielleicht auch in Ihrer Gemeinde dafür zu sorgen, dass Sie 
sich mit Ihren Schlessvereinen besser vertragen. Dann ge
lingt nämlich das Ganze. 
Ich bitte Sie, den Antrag Sommaruga abzulehnen. 

Studer Heiner (E, AG): Das Ist jetzt die logische Fortset
zung des Entscheides von gestern Abend. Auch ich respek
tiere, dass der Rat entschieden hat, die ausserdienstliche 
Schiesspfllcht beizubehalten. Aber dann Ist der Antrag Som
maruga absolut konsequent. Da sprechen wir ja beide - sie 
wie ich - aus der Erfahrung der kommunalen Exekutiven, die 
einen Bundesauftrag zu erfüllen haben. 
Ich wehre mich hier Immer, wenn es einfach darum geht, 
Gelder von der Bundesebene auf die kantonale und kommu
nale Ebene zu verschieben, wenn es nicht logisch Ist. Aber 
hier haben die Gemeinden einen Bundesauftrag zu erfüllen. 
Von daher Ist es richtig, dass neu die Möglichkeit und die 
Verpflichtung geschaffen werden, dass die Gemeinden, die 
das tun müssen, entsprechend unterstützt werden. 
Frau Sommaruga hat ja rlchtlgerwelse präzisiert, dass es 
nicht darum geht, die ganzen Mittel, die an die Gemeinden 
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gehen, nur einfach In die lnvestltlonen hineinzugeben - es 
kann auch durchaus sein, dass es nicht mehr so viele Inves
titionen braucht. Vielmehr sollen die Gemeinden solche Mit
tel auch den Schlessverelnen, zu denen sie Kontakt haben -
auch wir haben als kommunale Behörde den Kontakt zu 1,m
seren Vereinen, da arbeitet man zusammen -, sowie denje
nigen weitergeben, die ganz praktisch diesen Auftrag er
füllen. Aber eine Ergänzung hier Im Gesetz Ist ganz richtig 
und folgerichtig. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Sommaruga zuzustim
men. 

Pfister Theophll (V, SG): Ich spreche zum Antrag Somma
ruga zu Artikel 62 und, etwas vorgreifend, auch zum Antrag 
Menetrey-Savary zu Artikel 64. Frau Sommaruga will mit ih
rem Antrag zur Neufassung von Artikel 62 einen Radi
kalschnitt bei den ausserdlenstllchen Tätigkeiten vollziehen. 
Frau Menetrey-Savary will mit Ihrem Antrag, Artikel 64 zu 
streichen, die vordlenstllche Ausbildung eliminieren. Dabei 
geht es nicht alleine um das ausserdlenstllche Schlesswe
sen, wie es In Artikel 62 Absatz 2 enthalten Ist, sondern es 
geht generell um die Tätigkeiten auf freiwilliger Basis In den 
unzähligen Organisationen und Vereinen, die heute diesen 
Zwecken dienen. 
Ist es denn so schlecht, dass sich die Armee auch auf diese 
freiwilligen Übungen stützen kann? Sind das ausserdlenst
lich erworbene Können und Wissen und die erworbene 
Erfahrung nicht enorm wichtige Teile einer vom Volk getra
genen Millzarmee? Denken wir doch an die Motorfahrer mit 
den Kursen und dem Geschickllchkeitsfahren, denken wir an 
die körperliche Ertüchtigung und die Motivation bei den frei
willigen Patrouillenläufen und Distanzmärschen Im In- und 
Ausland - als Beispiel sei Nljmegen In den Niederlanden ge
nannt. Denken wir auch an die Tätigkeiten in den Unteroffi
ziersvereinen und in den Offiziersgesellschaften, an die Tä
tigkeiten In den Artillerievereinen, die der Weiterbildung 
dienen, und generell an die vielen Kurse für Jugendliche In 
der vordienstlichen Ausbildung, wie beispielsweise die Jung
schützenkurse. Viele dieser Tätigkeiten bilden auch die Ba
sis für ein späteres Engagement des Bürgers und mancher 
Bürgerin In ihrer eigenen freiwilligen ausserdlenstlichen Tä
tigkeit. Ganz besonders findet sich dieses Engagement von 
freiwilligen Helfern und jugendlichen Teilnehmern in den 
ländlichen Regionen. Das Sehlassen mit Armeewaffen Ist 
auch eine freiwillige und grundlegende Tradition In unserem 
Land. 
Wenn die Armee viele dieser Tätigkeiten unterstützt, so tut 
sie dies in ihrem eigenen Interesse, nämlich im Interesse der 
Befähigung der Soldaten, aber auch Im Interesse unseres 
Landes. Es Ist auch das beste Mittel gegen ein zunehmen
des Desinteresse an der Militärpflicht. 
Der Antrag Sommaruga wie auch der Antrag Menetrey-Sa
vary, die diese Unterstützung auf radikale Art aufheben wol
len, sind Versuche, den Goodwill für unsere Armee zu 
schwächen und die bestehende Verbindung zwischen Bür
ger und Soldat zu beseitigen. Ich bitte Sie eindringlich, dies 
hier nicht zu beschliessen und die Verwurzelung der Armee 
im Volk nicht zu gefährden. 
Der Antrag Sommaruga und der Antrag Menetrey-Savary 
sind aus den genannten Gründen abzulehnen. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Dieser Antrag lag der 
Kommission so nicht vor. Inhaltlich wurde aber Im Zusam
menhang mit der hier geführten Diskussion zum ausser
dienstllchen Schiesswesen rege debattiert, und es kam wie 
In unserem Rat bezOgllch der ausserdlensUichen Schiess
pflicht eine klare Meinung zum Ausdruck. 
Es handelt sich hier um eine unbestrittene Aufgabenteilung 
zwischen den Betroffenen, und es Ist für mich interessant 
festzustellen, dass sich hier immer wieder Leute von Ge
meinden oder Städten zu Wort melden, die in diesem Be
reich Ihre Aufgaben nicht oder noch nicht erfüllt haben. 
Diese Vertreterinnen und Vertreter stellen eine ganz be
scheidene Minderheit dar. 
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Ich bitte Sie In diesem Sinne auch namens der Kommission, 
den Antrag Sommaruga abzulehnen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, 
den Antrag Sommaruga abzulehnen. 
1. Dass die Gemeinden Bundesaufträge haben, Ist nicht der
art singulär. Die Gemeinden haben in verschiedensten Be
reichen Bundesaufträge: im Zivilschutz, Im Gesundheitswe
sen usw. Hier haben sie, wle das aus Artikel 133 MG hervor
geht, die Pflicht, Schiessanlagen zur Ver10gung zu stellen, 
wobei es ihnen unbenommen Ist, diese zusammen mit an
deren Gemeinden zu organisieren, zu fusionieren usw. Sie 
haben also verschiedenste Möglichkeiten, und ich stelle 
auch fest, dass diese in der weitaus grössten Zahl der Fälle 
auch genutzt werden. 
2. Zum Text: Vlelleicht habe ich das überhört, dann entschul
dige ich mich. Aber wenn Im Text steht: «Der Bund unter
stützt im Rahmen der bewilligten Kredite die Gemeinden 
•••. ", helsst das natürlich, dass damit die Verteidigungskre
dite gemeint sind. In diesem ZUsammenhang Ist die Limite 
eigentlich relativ Illusorisch, weil sie sehr weit gesteckt Ist. 
3. Beantragt wird ja nicht nur die Unterstützung der Gemein
den, sondern ebenfalls die Streichung von Absatz 2. Das 
helsst, dass gleichzeitig die gesetzliche Legitimation zur Un
terstützung der anerkannten Schiessvereine gestrichen 
WOrde, offenbar. um dieses Geld dazu zu verwenden, die 
Gemeinden zu unterstützen. Das ist ein politischer Ent
scheid, wie zu Recht ausgeführt wurde, und hier mache ich 
darauf aufmerksam, dass Ober diese Einfallsschwelle das 
Schiesswesen auf andere Art und Weise abgeschafft WOrde. 
Wie wir ausserdlenstliche Vereine auch in anderen Berei
chen unterstützen, haben wir auch die Schlessverelne ent
sprechend zu unterstützen, und das geschieht In dieser 
insgesamt sehr bescheidenen Form der Teilnahmegelder für 
die Durchführung des obligatorlschen Programms und dann 
auch In Form einer allfälligen Schussgeldentschädigung bei 
militärischen SchlessObungen. 
Insgesamt bitte ich Sie jetzt auch hier, die Gemeindeautono
mie ernst zu nehmen und nicht bei erstbester Gelegenheit, 
wenn sie vielleicht auch etwas kostet, gleich davon abzunl
cken. 
Ich beantrage Ihnen also, den Antrag Sommaruga abzuleh
nen, zum Ersten, weil der Grundsatz der obligatorischen 
Schiesspfllcht infrage gestellt WOrde, und zum zweiten, weil 
wir die Möglichkeit nicht mehr hätten, die örtlichen Schiess
vereine zu unterstützen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Bundesrat, Ich möchte 
Sie fragen: Wie gehen Sie mit dem Widerspruch um, dass 
das VBS behauptet, Im Beitrag des Bundes an die 
Schiessverelne sei auch ein Beitrag für die Sanierung der 
Altlasten enthalten, dass die Gemeinden aber keine rachtll
che Grundlage haben, um auf diesen Beitrag Rilckgriff zu 
nehmen? Das Ist ein Widerspruch, den Sie lösen müssen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Frau Sommaruga, Ich kann Ihn 
aus der Erfahrung In meiner eigenen Umgebung heraus lö
sen. Die Gemeinde hat mit dem Schützenverein meiner Ge
meinde einen Vertrag, und dort hat man In Bezug auf diese 
Sanierungsarbeiten entsprechende Regelungen gefunden, 
wobei es eine Hluslon sein dürfte, diese Sanierungen ganz 
generell einfach den Vereinen zu Obertragen. Aber immerhin 
hat die Gemeinde die Mögilchkelt, im Rahmen ihrer Beher
bergungsrechte mit dem Verein entsprechende Verträge ab
zuschllessen. An der grundsätzlichen Kostentragungspfllcht 
der Gemeinde andert das aber wahrschelnllch kaum sehr 
viel, weil die Vereine nicht in der Lage sind, diese Mittel auf
zubringen, und der Gesetzgeber hier eben eine Gemeinde
verpflichtung stipuliert. 

Studer Helner (E, AG): Meine Frage an den zuständigen 
Bundesrat: Würden Sie dem Antrag Sommaruga zustlm• 
men, wenn er nicht einen Absatz ersetzen, sondern eine Er
gänzung vornehmen wOrde? 
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Schmid Samuel, Bundesrat: Nein, Ich WOrde ihm auch so 
nicht zustimmen. Ich habe auch begnlndet, weshalb bereits 
In Artikel 133 Absatz 1 diese Verpflichtung der Gemeinde, 
gestützt auf unsere gesetzliche Ordnung, bestehen bleibt 
und weshalb Ich nicht bereit bin, diese Ordnung Ober diesen 
Antrag auszuhöhlen. Ich muss noch einmal sagen: Ich habe 
mich In den letzten Jahren recht intensiv mit dieser Proble
matik auseinander gesetzt, und ich muss Ihnen sagen, dass 
sehr viele Vereine fusioniert haben, dass sehr viele Gemein
den entsprechende BeschlOsse auch überzeugend gefasst 
haben und dass es wenige Beispiele gibt, die scheinbar un
lösbar sind. Der Rat selber hat dies Obrlgens vor nicht allzu 
langer Zelt gleich gesehen, Indem er eine entsprechende 
Motion des Ständerates (Hess Hans; 01.3303) sehr deutlich 
abgelehnt hat. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Sommaruga .•.. 48 Stimmen 
Dagegen •... 96 stimmen 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Cuche, Garbani, GOnter) 
Aufheben 
(siehe Art. 63a MG) 

Art. 63 
Proposition de Ja commlssion 
Majorit(J 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Mlnorite 
(Cuche, Garbanl, GOnter) 
Abroger 
(volr art. 63a LAAM) 

Art. 63a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Cuche, Garbanl, Günter) 
Titel 
Fortbildung 
Abs.1 
Der Bund unterstützt Vereine oder Gesellschaften, welche 
fOr sportliche und Fortbildungszwecke Schlesskurse veran• 
stelten. 
Abs.2 
Das Eidgenössische Departement fOr Verteidigung, Bevöf.. 
kerungsschutz und Sport führt ein Register Ober die ausge
liehenen Schusswaffen. Diese Kurse sind frelwllllg. 

Art.63a 
Proposition de Ja commlsslon 
Majorite 
ReJeter la proposlUon de la mlnorite 

Mlnorite 
(Cuche, Garbanl, GOnter) 
TJtre 
Formation permanente 
A/.1 
La Confederatlon soutient des assoclaUons ou des socletes 
qul organisent des cours de tlr ouverts a tout sportlf ou de 
formatlon permanente. 
Al.2 
Le Departement federal de la defense, de la protectlon de la 
population et des sports tlent un reglstre des armes mlll
talres prAtees. La partlclpatlon a ces cours est volontaire. 

Bulfetln officlel de r Assembllle federale 
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La presldente (Maury Pasquier Liliane, presldente): Les pro
posltlons de la minorite Cuche ont ete reglees par un vote 
precedent sur l'artlcle 25. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 

Art. 64 
Antrag Menetrey-Savary 
Aufheben 
Proposition Menetrey-Savary 
Abroger 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Sous le tltre 
«Formation premilitaire», l'artlcle 64 passe quasi lnaperc;u. II 
n'y a pas de commentalre dans le message, II n'y a pas eu 
de dlscussion au Conseil des Etats et pas non plus, semble
t-11, dans la commlssion. Je ne sals pas tres blen comment 
comprendre cette discretlon, sinon que c'est «le charme dls
cret de l'armee telle que, en elle-mAme, l'eternlte ne la chan
gera jarnals». 
Par chance, l'ordonnance concemant les cours techniques 
premllltalres se trouve sur Internet, et f ai pu apprendre aJnsl 
que ces cours «ont pour but de preparer techniquement 
au service militaire ies Jeunes gens des l'äge de 15 ans» 
(art. 1 er al. 1 er), notamment par l'lnstructlon preparatolre 
des grenadiers parachutlstes et des cours de tir. Vous ad
mettrez que ce n'est tout de mAme pas completement ano
din. Bien s0r, ces cours ne sont pas nouveaux, lls sont 
facultatlfs, et on me dlra que les Jeunes aiment cela et qu'lls 
en rademandent Mals ce n'est pas une raison a mon avls: 
lls alment aussl conduire des voltures, et, pourtant, on panse 
qu'lls doivent attendre d'avoir 18 ans pour le faire. 
Par ailleurs, l'article 64 LAAM dlt que l'«lncorporation dans 
certaines armes ou dens certaines fonctlons peut dependre 
de la reussite d'un tel cours». Quanta l'ordonnance sus
mentionnee, elle ajoute qu'II y a des examens, un cerffllcat 
d'aptltudes et un livret de tlr (art. 5). Ce n'est donc pas de 
l'enrölement, mais cela lui ressemble furieusementl C'est du 
volontarlat fortement recommandel Autant le dire tout de 
sulte et tres clalrement: je pense que c;a n'est pas une bonne 
Idee que d'lnitler a l'armee, et notamment au tlr, des Jeunes 
de molns de 18 ans, des adolescents en somme, alors que, 
par allleurs, on ne cesse de s'alarmer de la vlolence des jeu
nes. Faut-11 rappeler que le jeune tireur d'Erfurt, qul a abattu 
ses professeurs, etait preclsement un adolescent passlonne 
d'armes? 
La discussion d'hler et aussl de ce matln a beaucoup porte 
sur l'armee de milice et la mllitarisation de la socitflte civile. 
Pour ma part, Je crols avolr comprls qu'avec «Armee XXI», 
on n'en est plus au concept du peuple en armes, des en
fants des ecoles jusqu'aux femmes - citoyennes emer
veillees qu'on leur lalsse cette nouvelle responsabllltel -
mals qu'on veut une armee moderne, plus professionnelle et 
moins ldeologlque. On a deja sortl «Jeunesse et Sport» des 
formations premllitaires. Pourquoi ne pas renoncer tout a falt 
a ces formatlons? 
Je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que de
main, mercredi, nous allons adopter l'arrAte federal portant 
sur le Protocole facultatlf de 2000 a la Conventlon relative 
aux drolts de l'enfant, concemant l'lmpllcatlon d'enfants 
dans les conflits armes. La conventlon precitee entend lutter 
contre le drame des enfants soldats et contre l'enrölement 
des enfants dans les armees du monde, offlclelles ou prl
vees. L:examen de ce protocole et la lecture du message du 
Conseil federal m'ont apprls qu'en Suisse, entre 360 et 
400 Jeunes de moins de 18 ans antlclpent volontalrement 
leur ecole de recrues chaque annee. La Suisse promet que 
cela ne se fera plus. Non pas parce que le protocole l'lnter
dit, mals parce que la Suisse veut donner l'exemple. Elle fera 
une declaration dans ce sens a la slgnature de la conven
tlon, comme on peut le lire au chlffre 323 du message du 
Conseil federal: «Avec cette declaratlon contralgnante, le 
Conseil federal veut montrer a la communaute internationale 
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que concretiser rigoureusement 1a protectlon des enfants 
dans ce domalne constitue un lmperatlf majeur.» Certes, les 
formatlons premllltaires ne sont pas directement concer
nees, mais je crois qu'll faut Atre coherent Jusqu'au bout 
Je dlrai que dans une perlode de vlolence comme nous ia 
vlvons, et comme la drolte nous le rappelle a tout moment, II 
n'est pas juclcieux d'apprendre le manlement des armes 
aux jeunes gens nl l'esprit mllitaire aux enfants, un esprit qui 
n'est pas falt que de disclpline, de sens des responsabllltes 
ou d'esprit chevaleresque! Vous n'avez pas voulu renoncer 
aux tlrs obligatoires pour ies cltoyens soldats, pour les adul
tes, maJs pour les enfants, je vous en prle, renoncez a l'lnl
tlatlon au manlement des armes. 

La presldente (Maury Pasquler Llliane, presidente): Le 
groupe democrate-chretlen et le groupe de l'Union democra
tlque du centre communiquent qu'lls rejettent la proposltlon 
Menetrey-Savary. 

Engelberger Eduard (R, NW}: Ich bitte Sie im Namen der 
FDP-Fraktion, den Antrag Menetrey-Savary auf Aufhebung 
von Artikel 64 abzulehnen. Wir erachten diesen Antrag als 
einen Angriff auf unsere militärischen Vereine und damit 
auch auf einen wesentlichen Pfeiler unserer Milizarmee -
auf Vereine, die in der Bevölkerung tief verankert sind und 
gesellschaftlich Wesentliches beitragen und eben nicht nur 
schiessen. Es ist wirklich so, dass diese Vereine in slcher
heltspolitlschen Fragen eine Basis rar den Zusammenhalt 
von Volk, Behörden und Bundesrat bilden, auch bei slcher
heitspolitlschen und mllltärlschen Abstimmungen, und das 
Ist einigen Mitbürgerinnen und Mitb0rgern wahrscheinlich 
ein Dorn Im Auge. Ich denke dabei vor allem an die Schüt
zen und die denkwürdige F/A-18-Abstlmmung, die uns nach
haltig In Erinnerung geblieben Ist. 
Ich frage mich, was passiert, wenn wir Anlässe wie das obli
gatorische Schlessen abschaffen - was wir nicht gemacht 
haben -, die Waffe ins Zeughaus verbannen oder diesen 
Vereinen keine Beiträge mehr zukommen lassen. Ich 
glaube, wir können und wollen uns das nicht leisten, denn 
diese militärischen Vereine haben für Ihren Einsatz in der SI· 
cherheltspolltik - in der Armee und um die Armee - einen 
Anspruch auf angemessene Beiträge aus dem Budget des 
VBS, vor allem fQr Ihre Arbeit und ihre 8nsätze zugunsten 
der ausserdienstlichen und vordlenstllchen Tätigkeiten In der 
Ausbildung. Das umfasst eben nicht nur das Schiessen, son
dern viele Tätigkeiten, wie auch Frau Menetrey-Savary ge
sagt hat. Ich glaube, gerade hier haben die Jugendlichen die 
Möglichkeit, Verantwortung zu spüren und zu lernen, Verant
wortung zu tragen - sei es im Umgang mit einer Waffe oder 
In der Vorbereitung auf eine militärische Ausbildung, die Ja 
dann mit 20 oder vielleicht schon mit 18 Jahren begonnen 
werden kann. Eine Unterstützung dieser Vereine Ist auch 
eine Förderung des Militär- und Schiesssports. Deshalb, 
glaube Ich, haben diese Vereine Anspruch auf eine Unter
stützung Ihrer Tätigkeiten. 
ich bitte Sie also, den Antrag Menetrey-Savary abzulehnen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal est sensible a cer
talns des arguments developpes par Mme Menetrey-Savary 
et a la necessaire coherence entre l'engagement humanl
talre de la Sulsse par rapport aux enfants, et plus partlculi&
rement aux enfants soldats dans le monde, et nos propres 
lols. D'aiHeurs, c'est sur mon Initiative, avec le soutlen blen 
s0r du groupe liberal et du Parlament, que figure desormals 
dans l'ordonnance sur le material de guerre le falt que l'ex
portatlon d'armes est lnterdlte vers les pays qul utlllsent des 
enfants soldets. 
Le groupe liberal estlme cependant qu'il existe une indubita
ble lnadequatlon entre l'objectlf poursuivi par Mme Mene
trey-Savary et la mesure proposee. En effet, l'instructlon 
premllltalre comprend l'instructlon aeronautlque prellminaire, 
les cours radio ou de pionniers et les cours de Jeunes tlreurs. 
Toutes activltes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'enga
gement volontalre. MAme sl ie groupe liberal peut donc Atre 
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sensible a la proposltlon de ne pas organiser des cours de tir 
pour des adofescents de 16 ans, II estlme cependant que 
l'lnstructlon aeronautlque et les cours radio, par exemple, ne 
peuvent causer de tort a. aucun Jeune qui les suit. Bien au 
contralre, comme toute formatlon, ces cours peuvent Atre 
stimulants et structurants. 
En ce qui concerne plus speclf!quement les cours pour jeu
nes tireurs, II y a aussl Heu de faire tms cla!rement la dlstlnc
tlon dans notre petit pays paclflque entre une formation 
d'une part, et un engagement mllitalre d'autre part. Je pense 
qu'il n'est pas du taut posslble de parler, pour des adoles
cents de 16 ans qui suivent des cours de jeunes tlreurs, 
d'enfants soldats chez nous en Sulsse. Mals surtout, la sup
presslon de l'article 84 ne conceme pas vraiment la questlon 
de fond qul preoccupe Mme Menetrey-Savary, pulsque en 
fall celle-cl propose de supprlmer le soutlen flnancler aux as
sociatlons qul organlsent cette formatlon prellmlnalre d'une 
part, et l'organisation de cours de formation par le Conseil 
federal d'autre part. Mais cecr ne supprlme en rlen la possl
billte d'organlser de tels cours et n'augmente pas non plus la 
connalssance que nous avons des effets de tels cours sur le 
clvlsme et la clvllite des Jeunes qui les suivent 
Je crois que la reallte de la violence ambiante, et notamment 
de la vlolence adolescente, dolt nous condulre a. evaluer les 
choses de fagon tri,s precise et a. ne pas faire des presomp
tlons avant evaluatlon. En fait, ces cours pourraient tout a falt 
avolr, contralrement a. ce que suspecte Mme Menetrey-Sa
vary, des effets posltifs et structurants. La mesure proposee 
ne permet pas non plus d'augmenter la quallte de l'evalua
tlon et du contrOle des actlvltes de formatlon premllltaires. 
Le groupe llberal estlme donc qu'II y a lieu de reJeter la pro
positlon Menetrey-Savary. 
A tltre personnel, Je m'abstlendrai cependant, etant donne 
que Je partage les preoccupations de Mme Menetrey-Savary 
mais que Je desapprouve la mesure proposee. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Je suis 
sensible a la preoccupation de Mme Menetrey-Savary, mals, 
une fois de plus, je ne peux pas partager les concluslons 
qu'elle tire. 
En falt, Madame Menetrey-Savary, Je ne peux notamment 
pas partager l'amalgame que vous faltes entre ces forma
tlons avant 1a lettre, cette preparation premiiltaire de Jeunes et 
les cas de vlolence dont notre societe a ete le temoln. J'al au 
contralre le sentiment que les Jeunes avec une certaine dlscl
pllne, une certaine motlvatlon peuvent tlrer proflt d'une forma
üon premllltalre. Certes, II ne me seralt bfen sar pas venu a. 
l'ldee, comme jeune, de sulvre des cours de ce genre -- c'est 
lä que Je rejolns votre sensibllite. Mars II taut aussl com
prendre ceux qui ont peut-Atre une autre manlere d'Atre que 
nous. 
Je crols qu'on acqulert, dans ces cours, une dlsclpllne, une 
maitrlse de l'arme, qu'on trouve un lnterfil aussl pour certal
nes activites milltalres specialisees qul n'ont pas grand
chose a. voir avec les pulsions desordonnees qul peuvent 
mener certaines personnes a faire usage de la violence. Je 
crois que cet amalgame, tel que vous le presentez, n'est pas 
justHie, a. molns que vous venlez me donner des exemples 
precls, mais sl c'etaient des exemples precis, lls seraient 
probablement uniques et assez exceptlonnels. 
En falt, II y a aussi une correspondance avec un autre cas, 
Madame Menetrey-Savary. Pour les objecteurs de cons
cience, nous avons flnalement debouche sur l'lnstauratlon 
d'un servlce civll. Alors, si nous faisons un geste pour ceux 
qul sont completement allerglques ä la vle mllltalre, pourquoi 
ne ferlons-nous pas un geste et n'aurlons-nous pas une cer• 
taine comprehension pour ceux qui, au contrelre, ont une 
motlvatlon prealable aux actMtes mllltaires? Je vols la un 
equlllbre et un parallellsme qui, loln de me choquer, me pa
raissent Eitre dans l'ordre des choses. 
En plus, vous l'avez soullgne pour le crltiquer en quelque 
sorte, l'interAt de certalns jeunes pour des actlvites mllltaires 
d'un certaln type peut Eitre beneflque ulterleurement, en ce 
sens que cela peut en effet determiner des lncorporatlons 
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ulterieures et donner des soldats particullerement compe
tents et partlcullerement motives. 
II y a, enfin, le soutlen ä des organisatlons, mentlonne dans 
l'artlcle que vous crltlquez, organlsatlons qui Jouent par 
allleurs un röle clvlque et patrlotlque. 
Pour toutes ces ralsons et en ayant l'impresslon que nous 
n'allons pas du tout vers une sorte de mllltarlsatlon des 
jeunes - II s'agit d'une minorite de Jeunes qui sulvront cette 
vole -, Je ne vois pas le dlable sur la murallle, tel que vous 
semblez le volr, et Je crois au contralre que l'artlcle 84 est 
tout a. fait normal et blenvenu. 

Menetrey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): D'abord, Je vou
drais relever que le soutlen aux assoclatlons est destlne en 
premier lleu a. l'organlsatlon des cours de formatlon premlll
talre. Pour le reste, c'est dans d'autres artlcles. 
Je voudrals malntenant vous poser une questlon. Que pen
sez-vous qu'on fera lorsque des sklnheads et des Jeunes 
d'extrAme drolte s'lnteresseront a ces cours de formatlon 
premllltalre? Parce que vous savez parfaltement que ces 
Jeunes sont tres attlres par la discipline mllltaire et par les ar
mes et qu'lls peuvent se montrer tri,s vlolents a l'occaslon. 
AJors, est-ce que l'armee va s'ouvrlr aux sklnheads qul veu
lent faire des cours premllltalres? Est-ce que vous trouvez 
que ce seralt un beneflce pour l'armee? 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Je suls 
persuade que M. Schmid, conselller federal, vous donnera 
toute assurance sur ce point. II est evident que, selon mes 
propres criteres, les organlsatlons sott dependantes du de
partement sott privees qul organlsent des cours de forma
tlon prellmlnalre ne devralent Jamals accepter des skinheads 
qul, me semble-t-il, recherchent non pas une dlsclpllne ä la 
sulsse, c'est-a-dire une dlscipllne qui s'lnscrlt dans le cadre 
de notre democratle, mals une dlsclpline qul est lmblbee de 
pulslons fascistes. Par consequent, II me semble qu'II y a la. 
lncompatibllite avec l'ancrage patrlotlque auquel nous som
mes habitues. il m'etonneralt beaucoup que les sklnheads 
fassent l'apprentissage des armes dans de tels cadres. Je 
crols qu'lls ont des rassemblements et des regroupements 
qui sont, helas, blen dlfferents. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie, den Antrag Me
netrey-Savary abzulehnen. Gestatten Sie mir vorweg eine 
Bemerkung: Ich weise mit Entschiedenheit zurOck, dess un
sere Jungschatzen In den Kursen mit Kindersoldaten vergli
chen werden. Das hat nicht das Geringste miteinander zu 
tun. 
Ich bitte den Rat anzuerkennen, dass Schiessen auch ein 
Sport Ist und dass Schlessen, Insbesondere dann, wenn es 
verantwortungsbewusst vermittelt wird -- und die JungschQt
zenlelter und SchOtzenmeister, die hier Im Einsatz stehen, 
sind entsprechend ausgebildet-, diesen «Waffennarren» ei
gentlich nicht entgegenkommt. Die SchQtzenmelster sind Im 
Ubrigen angewiesen, Leuten, denen die Waffe nicht anver
traut werden kann, auch keine zu Obergeben. Im Ubrlgen 
wird durch einen solchen Kurs der Hang, ein «Waffennarr» 
zu werden, nicht gefördert Im Gegentell, die verantwor
tungsbewusste Handhabung der Waffe soll geschult werden, 
und das wird auch gemacht; die Leute werden entsprechend 
ausgebildet So viel zu den Jungschatzenkursen, die in Be
zug auf die sportliche Tätigkeit, die auch In Bezug auf die 
mllltärlsche Vorbildung, die aber auch In Bezug auf die ka
meradschaftlichen Erlebnisse In diesen Kursen In diesem Al
ter durchaus positive Effekte haben. Mir sind eine Reihe von 
Jungschotzenlrursen bekannt, In denen mit diesen Leuten 
zusätzlich Bergwanderungen gemacht werden. Man fOhrt 
sie zu gemeinsamen Erlebnissen, die durchaus Sinn ma
chen und ergänzend zu der eigentlichen sportlichen Tätig
keit stehen. 
Ein Zweites: Der Antrag geht weit über die Jungschatzen
kurse hinaus. Es würden ebenfalls Kurse In Bezug auf Tam
bouren, In Bezug auf Pontonlere, In Bezug auf Funker, In 
Bezug auf die filegerlsche Vorschulung, Jn Bezug auf Fall-
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schirmaufklärer verunmöglicht. Das sind alles freiwillige Tä
tigkeiten, in denen sich interessierte junge Frauen und 
Männer ausbilden lassen können, um dann zu entscheiden, 
ob sie später in diesem Bereich weiter sportlich tätig sein 
wollen oder ob sie sich allenfalls entsprechend militärisch 
einteilen lassen wollen. 
Um die Frage aufzunehmen: Die Aussage, dass Ober diese 
Kurse Skinheads oder - Entschuldigung! - «Militärver
rQckte» noch gefährlicher gemacht warden, darf ich insoweit 
deutlich zurückweisen, als die Leute gerade gezwungen und 
auch entsprechend ausgebildet werden, mit diesen Waffen 
oder diesen Fähigkeiten verantwortungsbewusst umzuge
hen. Es handelt sich also um frelwllllge militärische Vorkurse 
in verschiedensten Bereichen. Aber es handelt sich insbe
sondere um eine sinnvolle Jugendtätigkeit und Jugendaus
bildung, die neben den anderen sportlichen Tätigkeiten Sinn 
macht und auch entsprechend zu unterstützen ist. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Menetry-Savary abzuleh
nen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Menetrey-Savary .... 41 Stimmen 
Dagegen .•.. 98 Stimmen 

GllederungstHel vor Art. 65 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre precedant l'art. 65 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Text 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrll) 
Die Armee wird für Sicherheitsdienste im Rahmen der Lan
desverteidigung, für Friedensförderungsdienst .... 

Art. 65 
Proposition de la commission 
Titre 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Texte 
Majorite 
Rejeter ia proposltlon de la mlnorlte 
Mlnorite 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrll) 
L.:armee est engagee dans ie cadre de services de securlte 
relevant de ia defense nationale, du service de promotion de 
lapaix .... 

Titel - Titre 
Angenommen -Adopte 

Text-Texte 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Nachdem Sie die Armee vor einer 
Stunde für das «Kerngeschäft Sportanlässe» gerettet haben 
und sogar einige Aufregung im Saal entstanden ist, als die
ses Ziel in Gefahr zu geraten drohte, stellt sich nun die 
Frage, ob die Armee auch mit den Sicherheitsanforderungen 
zeitgemäss umgehen will. 
Nach meiner Ansicht Ist der Antrag, den ich für die Kommis
sionsminderheit, aber auch für die SVP-Fraktion vertrete, ein 
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Kernantrag, wenn es um Sicherheit geht. Es geht um die 
Frage, ob die Armee auch präventiv im Innern wirksam wer
den kann und soll. Es geht darum: Wollen wir sie für zeltge
mässe, bedrohungsgerechte Einsätze vorbereiten, oder 
genagt uns eine bloss tellweise taugliche Armee? 
Dazu eine Frage an den Herrn Bundesrat: Die Reisetätigkeit 
zwischen Bern und Brüssel, zwischen der Schweizer Ar
meespitze und den Nato-Stäben ist ausgeprägt. Was brin
gen diese Leute eigentlich nach Hause, wenn sie da in 
Brüssel mit den Planern der Nato diskutieren? Bringen sie 
auch einmal die neuesten Erkenntnisse zu Fragen der Terro
rismusbekämpfung mit nach Hause? Diese Erkenntnisse 
sind nämlich höchst interessant, meines Erachtens durch
aus aktuell und absolut richtig. Die Erkenntnis hat sich näm
lich durchgesetzt, dass eine Bekämpfung des Terrorismus 
mit der Armee unmöglich ist, weli Terrorismus punktuell und 
plötzlich geschieht. Gegen das eintreffende Ereignis sind so
wohl Armee als auch Polizei machtlos. Will man Terrorismus 
vermeiden bzw. eindämmen, dann muss kluge Prävention 
geleistet werden; Prävention wird zur Kernaufgabe. Natür
lich: Die Nato spricht vom Präventivschlag, und den wollen 
wir nicht. Das ist nicht unser Ziel; das kann für ein Land, das 
sich nicht in internationale Allianzen eingliedern will, nie ein 
Ziel sein. Aber präventiver Schutz ist ein Ziel und muss ein 
Ziel sein. 
Wir statzen uns darauf, dass die Armee im Innern dann tätig 
werden kann, wenn vom Kanton, der von einem Ereignis be
troffen ist, ein Gesuch um Unterstützung eingeht. Das ist in 
der Vergangenheit der richtige Weg gewesen; für gewisse 
Ereignisse wird das auch in Zukunft der richtige Weg sein. 
Aber es wird in Zukunft nicht der alleinige Weg sein. Wenn 
wir z. B. Ober den Nachrichtendienst, den wir ja im Rahmen 
der jetzigen Reform verbessern wollen, Erkenntnisse einer 
akuten Gefährdung haben, die aus bestimmten Gründen 
nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden können, die 
aber dringend Abwehrmassnahmen erforderlich machen, 
dann müsste die Armee sofort handeln können. Diese Mög
lichkeit müssen wir ihr einräumen, wenn es uns ernst ist, 
dass sie auch für moderne Bedrohungen einigermassen ge
wappnet sein soll. Diese Möglichkeit wollen wir mit diesem 
Minderheitsantrag schaffen. 
Wir verwenden den Ausdruck, die Armee müsse auch «Si
cherheitsdienste» leisten können. Möglicherwelse finden da 
die Gelehrten In den Planungsstäben einen besseren Na
men als «Sicherheitsdienste». Dagegen haben wir nichts 
einzuwenden. Aber mit der Sache müssen Sie sich befas
sen. Ich bitte Sie, jetzt nicht einfach zu sagen, dass Sie 
wüssten, dass das wichtig sei, aber dass wir jetzt zuerst ein
mal das machen müssten, was auf dem Tisch sei. Und ir
gendwann danach könne man dann auch noch daran den
ken, dass wir auch neuen Anforderungen gerecht werden 
müssen. Wenn diese Armee keine Antwort findet bzw. wenn 
Sie mit der neuen Armee keine Antwort auf die aktuellen Be
drohungslagen finden, dann - da kommen wir immer wieder 
auf das Gleiche zurück - wird diese Armee an Vertrauen, an 
Glaubwürdigkeit verlieren. Bedrohungslagen müssen auf die 
Aktualität ausgerichtet sein, auf bedrohende Möglichkeiten, 
die hier und heute gegeben sind und von niemandem in Ab
rede gestellt werden, auf Bedrohungen, auf weiche sich Ar
meen der ganzen Welt - jedenfalls solche, die ernst genom
men werden wollen - heute neu ausrichten. Unmittelbare 
Abwehr von Terrorismus Ist unmöglich, aber Prävention Ist 
möglich. Prävention muss geleistet werden können. 
Mit dem Minderheitsantrag laden wir Sie ein, den eigentli
chen Kernauftrag, den die Armee hat, an die Hand zu neh
men. Stimmen Sie dor Minderheit bezOglich der Artikel 65, 
65a, 76 und 99 Absatz 3 zu. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presidente): Le 
groupe liberal communique qu'li soutient la majorlte. 

Hess Walter (C, SG): Bei diesem Untertitel geht es um die 
Einsatzarten der Armee. Die Minderheit SchlOer schlägt vor, 
dass die Armee für Friedensförderungsdienst, Assistenz-
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dienst, Aktivdienst und jetzt neu zusätzlich fOr «Sicherheits
dienste» eingesetzt werden soll. Die CVP-Fraktion beantragt 
Ihnen, die Anträge der Minderheit SchlOer zu den Artikeln 
65, 65a, 76 und 99 Absatz 3 abzulehnen. Dies nicht, weil die 
CVP-Fraktlon gegen den Sicherheitsdienst wäre - dagegen 
Ist Oberhaupt niemand -, sondern weil diese Unterteilung 
oder Einteilung schlicht nicht logisch ist. Sicherheitsdienst 
ist nicht etwas Spezielles, ist nicht eine Einsatzart. Sicher
heitsdienst gibt es im Friedensförderungsdienst, im Assis
tenzdienst und im Aktivdienst Das ist unseres Erachtens 
selbstverständlich. Zudem wird das, was die Minderheit 
SchlOer speziell zu betonen meint, In Artikel 67 Absatz 1 
Buchstabe b ausdrOckllch erwähnt Ich bitte die Minderheit, 
das zu lesen. Es steht dort: .. Truppen können .... Hilfe leisten 
.... b. zum Schutz von Personen und besonders schutzwOrdi· 
gen Sachen.» 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit SchlOer abzulehnen. 
Er Ist unnötig, unloglsch und deshalb nicht brauchbar. 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr Schlüer verlangt In den Arti
keln 65, 65a, 76 und 99 Absatz 3 einen Sicherheitsdienst als 
Einsatzart. Sicherungseinsätze sind natürlich ein zentrales 
Element der «Armee XXI»; das bestreiten wir nicht Ein Si
cherheitsdienst wäre eigentlich die logische Folge davon, 
Herr Schlüer. So gesehen könnte dem Antrag zugestimmt 
werden, aber - und jetzt kommt das Aber - er passt schlicht 
und einfach nicht Ins bestehende Konzept der Einsatzarten 
gemäss Artikel 12 des Mllltärgesetzes. Dort haben wir, wie 
gehört, schon Ausbildungsdienst, Friedensförderungsdienst, 
Assistenzdienst und Aktivdienst. Diese bestehenden Ein
satzarten beziehen sich nicht auf spezfflsche Einsätze. Sie 
regeln - das Ist entscheidend - Rechte und Pflichten von 
Behörden und vom Chef der Armee, abgestQtzt auf den er
forderlichen Armee-Einsatz. 
Herr SchlOer, ein Sicherheitsdienst Ist deshalb also vor 
allem aus formellen GrOnden abzulehnen; rechtlich muss er 
als Teilelement In den bestehenden Einsatzarten enthalten 
sein. 
Deshalb lehnt die FDP-Fraktion diesen Antrag ab. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, pr6sldente): Le 
groupe soclallste communlque qu'il soutlent la majo~. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Wie bereits erwähnt, 
schlägt die Minderheit SchlOer eine neue Dienstart vor, näm
lich den Sicherheitsdienst für die Bewachung gefährdeter 
Objekte in Zeiten erhöhter Spannungen. Ich erinnere Sie 
daran, dass hier Ober ein Konzept abgestimmt wird und so
mit nicht nur Artikel 65, sondern auch die Artikel 65a, 76 und 
99 Absatz 3 Buchstabe b betroffen sind. 
Die Mehrheit der vorberatenden Kommission beantragt, die
sen Minderheitsantrag abzulehnen. Die «Armee XXI» ist 
verstärkt für derartige Einsätze auszubilden und vorzuberei
ten. Die Armee ist aber so wenig wie die frQhere Armee 
diesbezüglich fOr bestimmte Einsatzarten prädestiniert. Ich 
bin eigentlich erstaunt, Herr Schlüer, dass ausgerechnet Sie 
sich gegen das Institut der Durchdlener gewehrt haben. Die 
Durchdiener sind ein Instrument der ersten Stunde, um in 
Absprache mit der zMlen Behörde solche Aufgaben innert 
Stunden wahrnehmen zu können. Sie haben sich gerade 
gegen dieses Institut gewehrt. Wir müssen darauf achten, 
dass wir hier nicht einen Staat Im Staate bilden. Wenn die 
Armee über einen speziellen Rechtszustand In den Einsatz 
kommt, muss das Ober den Assistenz- oder den Aktivdienst 
mit der 1lvllen Autorität vernetzt werden. 
Die BegrQndung, Demokratie und Politik könnten auch zu 
langsam sein, kann brandgefährllch werden. Ohne die Ge
suche der Kantone kann die Armee nicht plötzlich erklären, 
dass die Lage einen scharfen Einsatz empfiehlt. Die Mehr
heit warnt davor, jetzt eine neue Kategorie einzufOhren, bei 
der nicht ganz klar ist, wer eigentlich die politische Verant
wortung trägt. Damit Ist ganz klar auch die Frage der 
Rechts- und Verfassungsverträglichkeit zu stellen. Die Mehr
heit Ist also der Auffassung, dass die Bedürfnisse der Min-

derheit bereits abgedeckt sind und dass die EinfQhrung 
einer Zwischenstufe des Sicherheitsdienstes deshalb nicht 
nötig Ist. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt- mit 15 zu 4 Stim
men bei 1 Enthaltung -, den Minderheitsantrag SchlOer ab
zulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Ce qul 
est gfmant, avec M. SchlOer, c'est que certaines choses qu'il 
dit sont justes et sont reconnues par la commlsslon. C'est-a
dlre que blen evidemment, les mlssions de securlte sont lm
portantes, blen evldemment elles font partie des mlsslons de 
l'armee telles qu'elles ont ete definles, notamment du ser
vice d'appul. Mals II ne faut pas s'y tromper: M. SchlOer, 
avec son concept pour les artlcles 65, 65a, 76, 99, veut en 
fall mettre un accent tout a falt prlorltaire sur ce probl~me de 
la securlte. II veut en faire un engagement speclflque prlorl
taire de l'armee qui solt preclse lcl. 
C'est la qu'II y a une derive que la majorlte de la commis
sion, comme le Conseil tederal, ne veut pas sulvre parce 
qu'a ce moment-la, on auralt une sorte de mllltarlsation de 
ces täches de securlte, qul peuvent dependre aussl des 
autorltes civlles ou de la police. A certalns moments II peut y 
avolr, selon une procedure democratlque et polltlque qul est 
prevue, des engagements de i'armee dans le cadre du ser
vlce d'appui. Comme l'a dlt tout A i'heure le rapporteur de 
iangue allemande, sl, a un moment donne, II taut faire Inter• 
venlr la troupe, pour la defense d'lnstallatlons ou d'autres tä
ches specfflquement de securlte, on aura plutöt recours a 
des soldats contractuels, a des soldats en servlce iong - ce 
mäme servlce long que, par allleurs, M. SchlOer ne veut pas 
parce qu'II a le sentlment que c;:a iralt contre la perennlte de 
1a millce. Mais alors, d'un autre cöte, II veut engager davan
tage et prlorltairement les mllitaires de mllice, donc l'armee 
de milice, dans ces täches de securite contre le terrorlsrne, 
etc. Au fond, nous avons deja dlscute de cela au cours du 
debat d'entree en matl~re. Nous pensons qu'avec cette 
sorte d'accentuatlon, cette mani~re de rnettre la prlorlte sur 
les täches de secu~. M. SchlOer s'ecarte de toute la con
ceptlon beaucoup plus equilibree d'ccArmee XXI». 
C'est donc un artlcle lmportant qua nous traitons lcl et dans 
la loglque de ce que vous avez fait jusqu'lcl, je crols que 
vous devez rejeter 1a proposltlon de minorlte SchlOer. En 
commisslon, cette proposltlon a d'allleurs ete rejetee par 
15 volx contre 4 et avec 1 abstentlon. 

SChmld Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag der Minderheit SchlOer abzulehnen. Vorweg gestatten 
Sie mir eine allgemeine Bemerkung: Bereits mehrfach 
wurde jetzt - zumindest ccsubkutan» oder mehr oder weniger 
deutlich - der Eindruck erweckt, dass diese Reform nicht 
vom Volk getragen werde, dass sich diese Reform vom Volk 
entferne und dass man nicht In der Lage sei, sich Ober diese 
Reform gegenüber modernen Bedrohungen zu wappnen. 
Diese Vorbehalte oder Vorwürfe sind falsch. Wir machen ei
nen gewaltigen Schritt und stellen gegenüber veränderten 
und modernen Risiken ein beweglicheres, einsatzfähigeres 
Instrument zur Verfügung. Die Kommissionsreferenten ha
ben soeben darauf hingewiesen. Wer hier Immer wieder ver
sucht, das Gegenteil glaubhaft zu machen, geht an diesen 
Tatsachen vorbei. 
Letztlich steht der Antrag der Minderheit In der Tradition des 
RQckweisungsantrages der Minderheit SchlQer. Dort helsst 
es, dass die Vorlage zurQckzuwelsen und auf eine Ter
ritorialarmee auszurichten sei, die komplexe Präventions
und Bewachungsaufträge zu erfüllen In der Lage ist. In Kon
sequenz dieses Präventlonsauttrages wird jetzt hier - und 
das Ist durchaus logisch - dieser Sicherheitsdienst verlangt; 
man gibt uns die Möglichkeit, ihn auch anders zu definieren, 
aber Ich gehe jetzt einmal von diesem Begriff des Antrages 
aus. 
Was helsst das konkret? Ich berufe mich jetzt auch auf das 
Volk, wie ich es immer tue. Die Verfassung gibt uns den ge
nauen Rahmen, und die Verfassung Ist das Gesetz des Vol• 
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kes. Die Verfassung ordnet den Einsatz der Armee oder gibt 
die Grundlage im Falle des Aktivdienstes oder des Assis
tenzdienstes. Im Falle des Assistenzdienstes Ist es ein sub
sidiärer Auftrag, wie es Artikel 58 der Bundesverfassung 
sagt. Genau diese Konzeption ist im 1. Kapitel des Fünften 
lltels übernommen. Dort wird In der Reihenfolge der Verfas
sung zusammenfassend gesagt - und Ich wiederhole: das 
ist keine Priorisierung -: Friedensförderungsdienst, Assis
tenzdienst und Aktivdienst. Diese drei Einsatzarten sind 
später spezifiziert. 
Im Assistenzdienst wird genau diese Möglichkeit gegeben: 
Da wird gesagt. dass die Armee zur Wahrung der Lufthoheit, 
zum Schutz von Personen und besonders schutzwOrdigen 
Sachen - das sind genau diese Raumsicherungsaufträge -, 
zum Einsatz im Rahmen der koordinierten Dienste, zur 
Bewältigung von Katastrophen und zur Erfüllung anderer 
Aufgaben von nationaler Bedeutung eingesetzt werden 
könne. Aber - das Gesetz ist hier eben verfassungs- und 
volkstreu - man sagt: Die Hilfe wird so weit geleistet, als die 
Aufgabe Im öffentlichen Interesse liegt und es den zivilen 
Behörden nicht mehr möglich ist, Ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Das ist die Verfassungsordnung. 
Das, was hier vorgeschlagen Ist, durchbricht diesen Verfas
sungsgrundsatz. Deshalb muss Ich Sie auch auf die syste
matische Problematik dieses Antrages hinweisen: Denn 
letztlich wird, wenn Ich das etwas verkürzt sage, mit dem 
nicht näher definierten Begriff - denn in den folgenden 
Anträgen wird dieser Sicherheitsdienst nicht speziell präzi
siert - das Primat der Politik ausgehebelt, weil es In Bezug 
auf den Assistenzdienst, den Aktlvdienst und den Friedens
förderungsdienst im Gesetz steht und in Bezug auf den Si
cherheitsdienst eben nicht. 
Mit anderen Worten - ich bin wieder am Anfang meiner Aus
führungen -: Das Ist letztlich die logische Konsequenz die
ses Präventlonsauftrages, und hier haben wir keine Verfas
sungsgrundlage. Wenn man diese schaffen wm, dann kann 
man darüber diskutieren. Aber dann sprechen wir auch über 
Föderalismus, über die kantonalen Polizeihoheiten usw. 
Denn man müsste dann letztlich sagen, ob die Armee ohne 
Zustimmung der Kantone, und ohne Im Aktivdienst zu ste
hen, aktiv werden und irgendwo Sicherheitsaufgaben wahr
nehmen soll. 
Mit anderen Worten: Dieser Antrag passt nicht auf unsere 
Verfassungsbasis und ist deshalb abzulehnen. 

SchlOer Ulrich (\/, ZH): Nachdem Sie, Herr Bundesrat, klar 
In Abrede gestellt haben - Im Gegensatz zu allen Fraktions
und Kommissionssprechern -, dass Prävention schon mit 
der bestehenden Verfassung geleistet werden könne; es 
fehle also die Verfassungsgrundlage fOr Präventionsdlenst, 
möchte Ich Sie doch fragen: Erachten Sie es als genügend, 
dass wir uns dann - wenn uns nachrichtendienstliche Er
kenntnisse zu unmittelbarem, raschem Handeln auffordern, 
die Kantone aber gar nicht mehr die Zelt haben, um Hllfser• 
suchen zu formulieren - darauf berufen sollen, dass die Ver
fassung konkretes Handeln verbiete? 

Schmid Samuel, Bundesrat: 1. Herr Schlüer, der Nachrich
tendienst Ist ein ziviler Dienst und untersteht dieser speziel
len Bestimmung hier nicht. Er kann nicht präventiv Im Vorfeld 
Erkenntnisse sammeln. 
2. Wenn hier Not am Mann ist, dann bietet die Bundesver
fassung das Gefäss der kantonalen Polizeihoheiten. Da 
zweifle Ich nicht daran, dass sie bei Bedarf eben die entspre
chende Unterstützung unmittelbar und sofort anfordern. 
Sonst ist der Bundesrat gehalten, Im Rahmen seiner Kom
petenzen - was beispielsweise die Lufthoheit anbelangt -
aktiv zu werden. All das passiert Im Rahmen der heutigen 
Bundesverfassung. Das hier Ist eine Vorfeldaktivität, die weit 
Ober diesen Fall hinausgeht. 

La presldente (Maury Pasquier Ullane, presldente): Le vote 
vaut egalement pour l'artlcle 65a alinea 1er, l'article 76 all
nea 1 er et l'article 99 alinea 3. 
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Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit ••.• 25 Stimmen 

Art. 65a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(SchlQer, Borer, Freund, Oehrll) 
Abs. 1 
Einsätze Im Sicherheitsdienst, Im .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 65a 
Proposition de la commisslon 
Ma}orlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Mlnorlte 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrti) 
Al. 1 
Les engagements dans le servlce de securlte, dans le ser
vlce de promotion de la palx .... 
Al.2,3 
Adherer a Ja decislon du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposlt/on de /a majorite 

Art. 66 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Die Anmeldung für die Teilnahme an einem Einsatz zur Frie
densförderung ist freiwillig. 

Art. 66al.3 
Proposition de Ja comm/sslon 
L:lnscrlptlon en vue d'une partlclpation a un engagement de 
promotlon de la palx est volontalre. 

Angenommen -Adopte 

Art. 69 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Garbani, Bugnon, Cuche, Fahr Marlo) 
Abs. 1,2 
Unverändert 
Abs.3 
Assistenzdienst zur Katastrophenhilfe im Ausland erfolgt un
bewaffnet. 

Art. 69 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Minorlte 
(Garbanl, Bugnon, Cuche, Fahr Mario) 
Al. 1, 2 
lnchange 
A/.3 
Le service d'appul en cas de catastrophe a l'etranger est 
non arme. 

Garbanl Valerle (S, NE}: J'al envle de dlre: .. paroles, paro
lesl» Dans le cadre du debat sur l'envol de soldats suisses 
armes a l'etranger, M. le conselller ftkleral Ogl, d'abord, puls 
M. le conselller federal Schmid ont Jure leurs grands dleux 
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qu'll ne s'aglssait aucunement de permettre a la Sulsse de 
se rapprocher de l'OTAN. Sous la pression de certains so
ciallstes influents, le Conseil federal a accepte de llmiter 
l'engagement de soldats suisses a l'etranger a des mlsslons 
regles par un mandat de l'ONU ou de l'OSCE. Dans le cadre 
de 1a campagne referendalre, le Conseil federal a martele 
que ces engagements seralent limltes, tant du polnt de vue 
du mandat que du polnt de vue de l'armement. 
Conflant dans la parole donnee par le Conseil federal, le 
Parti sociallste sulsse s'est prononce en faveur du soutlen 
au projet susmentlonne. Et voila le resultatl Comme certalns 
du groupe soclallste le cralgnalent, l'lntentlon du Conseil fe
deral etait bei et bien d'elarglr la participation de la Suisse a 
des operations de promotion de la paix a l'etranger, d'en 
faire une nouvelle mlsslon de l'armee, dans un esprlt de coo
peratlon avec l'OTAN notamment. 
En effet, l'article 69, tel qu'll nous est propose par le Conseil 
federal, contredlt toutes ses promesses. Avec l'alr de rien, le 
Conseil federal supprlme Je mandat de aservlce d'appul en 
cas de catastrophe" pour le remplacer par la tres vaste et 
tres vague notion d'«alde humanltalre». II n'est lcl plus du 
tout questlon de mandats de l'ONU ou de l'OSCE, pulsque 
c'est «a la demande d'Etats ou d'organlsatlons Internationa
les" que ces services d'appul a l'aide humanltalre pourralent 
Atre affectes a l'etranger. 
La formulatlon du Consell federal donne un cheque en blanc 
a toute forme d'engagement de troupes armees a l'etranger. 
La seule question prejudlcielle ne serait mAme pas la reall
satlon d'un but humanitalre, mals la sauvegarde des lnterAts 
de la SUisse. En d'autres termes, si un jour l'OTAN le de
mandalt, la Suisse pourrait, a mon sens, avec cet artlcte, en
vajer des soldats a l'etranger, lesquels pourralent Atre 
armes, selon les voeux du Consell des Etats, et lesquels 
pourralent egalement partlclper a des operatlons d'lmposi
tlon de la paix, notamment pour evlter d'accuellllr en Suisse 
des refugies de la vlolence. Avec la formulatlon du Conseil 
federal, preclsee encore par le Conseil des Etats, toutes les 
optlons sont ouvertes, alors que le vote du peuple sur l'envol 
de soldats armes a retranger le 10 juln 2001 a ete posltH car 
II avalt ete annonce que l'engagement seralt clalrement dell
mlte et restrelnt. 
C'est un coup de poignard dans le dos des partlsans de la 
lol. Le vote favorable a l'adheslon de la Sulsse a l'ONU - Vo
tation qul n'etalt pas gagnee d'avance - appelle, au contralre 
d'un rapprochement par rapport a l'OTAN, un renforcement 
de l'ONU comme organlsatlon supranationale, communaute 
d'Etats fondee sur un reglement paclflque des dlfferends. 
L!absence de preclslon de l'exlgence d'un mandat de l'ONU 
dans cette dlsposltlon est donc deja en tant que telle une tra
hison. Le drolt actuel permet a la Sulsse d'afflrmer une 
reelle solldarlte Internationale et de deployer une veritable 
alde humanltalre, au contralre de la formulatlon du projet du 
Conseil federal, qul est unlquement axee sur 1a defense des 
lntertts particullers de notre pays. 
Je vous demande donc d'adopter la proposltlon de mlnorlte. 

Tschuppert Karl (R, LU): Frau Garbanl hat hinter diesem 
Artikel schon Irgendwo Gespenster gesehen. Sie hat alles 
aufgezählt und zum Teil verwechselt, was an Möglichkeiten 
auf dieser Welt vorkommen kann. So ist es natürllch nicht. 
Die FDP-Fraktion stimmt Bundesrat und Ständerat zu. Na
tarllch möchten wir auch, dass der Einsatz von Truppen re
striktiv erfolgt. Ich glaube, das will auch der Bundesrat nicht 
anders. Humanitäre HIife liegt In der Kompetenz des EDA 
bzw. der Deza. Primär sind dafür natorllch zivile Elemente 
wlo das SchwalzQrlscha Katastrophenhilfekorps einzuset
zen. 
Humanitäre Hilfe bedingt, dass In einer Notlage ein Einsatz 
von Schweizer Truppen Sinn macht, wenn die zMlen Mittel 
nicht ausreichen. Das haben wir bei der Abstimmung vom 
10. Juni 2001 ganz klar so gesehen und sehen es heute 
noch so. Dafür haben wir gekämpft. Für uns ist auch selbst
verständlich, dass In Artikel 69, der hier zur Diskussion 
steht, die Bestimmungen der Artikel 66a und 66b nicht um
gangen werden. 

In diesem Sinne lehnen wir den Antrag der Minderheit Gar
banl einstimmig ab. 

La pr6sldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): Le 
groupe liberal communlque qu'II soutlent la majorlte. 

Vaudroz Jean-Claude (C, GE): Je crols qu'II est lmportant 
qu'on fasse une dlstlnctlon tres claire entre les operatlons de 
promotlon de la palx, qui aujourd'hul ont effectlvement une 
base legale - ce sont notamment les articles 66, 66a et 66b 
de la lol sur l'armee -, et les actlons d'alde humanltalre. 
Cette dernlere est une forme elargle d'alde en cas de catas
trophe a l'etranger. Je crois qu'il est lmportant que nous fas
slons cette dlstlnction. 
D'autre part, quol de plus legitime que de pouvolr apporter 
notre protectlon et, peut-Atre dans un certain nombre de 
cas - des cas extrli!mes, II taut Atre clalr -, une protection 
totale sl necessaire, notamment dans le cadre de la sauve
garde d'lnterAts suisses a l'etranger? Nous pensons 
immedlatement a la protectlon de nos ambassades, a la pro
tectlon de Sulsses a l'etranger. 
L!artlcle 69 correspond donc a un besoln de protectlon qui a 
ete largement formule par le Departement federal des affal
res etrangeres. 
En outre en commlsslon, le Conseil federal nous a tres clal
rement precise que notre armee seralt engagee de maniere 
complementalre et seulement au cas ou ies moyens clvils ne 
sufflralent pas. 
Donc, le groupe democrate-chretlen vous propose de soute
nlr la proposltion de la majorlte de la commlsslon. 

Cuche Fernand (G, NE): SI je me souvlens des debats que 
nous avons aus concernant la posslblllte pour notre armee 
de servlr a l'exterleur des frontleres dans des operatlons de 
malntlen de la paix, la formulation du Conseil federal, teile 
qu'elle est redlgee la, manque totalement de preclslon. 
En ce qui conceme les mlsslons de !'armee, lors du debat 
que nous avons eu l'annee dernlere, on dlsalt: «Au-dela de 
tant de personnes mobillsees, au-dela de trols, clnq ou slx 
semaines» - je ne me souvlens plus exactement - «on dolt 
revenlr devant le plenum pour avolr l'autorisation... Et la, le 
Conseil federal dlt, a l'allnea 1 er de l'artlcle 69: «Des troupes 
peuvent Atre envoyees a la demande d'Etats ...... II dlt, a l'all
nea 3, que c'est une alde humanltalre basee sur le volonta
riat, mals qu'elle peut Atre rendue obllgatolre. 
II me semble qu'H y a un flottement au nlveau du processus 
de declslon. Autant on a essaye d'Atre precls pour determi
ner qui falt quoi et qul commande quol en ce qul concerne 
les mlsslons de malntlen de la palx a l'etranger, autant lä, on 
nage dans une grande lmpreclslon. 
J'attends donc de la part du Conseil federal qu'II nous dlse 
qul est competent pour determlner quelles troupes peuvent 
Atre envoyees, quel type d'armement, comblen de person
nes et pour comblen de temps. 

Freund Jakob N, AR): Die SVP-Fraktlon war bis am 10. Juni 
2001 gegen die bewaffneten Auslandelnsätze. Nach der Ab
stimmung haben wir uns als Demokraten diesem Entscheid 
gebeugt und sagen ganz klar: Wenn wir Ins Ausland gehen, 
dann bewaffnen wir die Soldaten, wenn es nötig Ist. 
Darum unterstützt die SVP-Fraktlon die Mehrheit und lehnt 
den Minderheitsantrag Garbanl ab. 

Leu Josef (C, LU), fOr die Kommission: Es scheint mir wich
tig, dass hier klar zwischen der Unterstützung humanitärer 
Hilfeleistungen und friedensunterstatzenden Operationen Im 
Ausland unterschieden wird. FOr die friedensunterstOtzen
den Operationen im Ausland besteht eine eigene Rechts
grundlage: Artikel 66, 66a und 66b des MIiitärgesetzes. Die 
UnterstOtzung humanitärer Hilfeleistungen Ist eine erweiterte 
Form der bisherigen Katastrophenhilfe Im Ausland - und 
darum geht es hier. Mit dem neuen Absatz 2 soll nun eine 
Rechtsgrundlage tor Angehörige der Armee Im Assistenz
dienst Im Ausland geschaffen werden, also im Dienst fOr den 
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Schutz von Personen und besonders schutzwOrdigen 
Sachen. Konkret geht es um die Festungswächter, die unser 
diplomatisches Personal z. B. In Algier oder in Moskau 
schützen. Die Festungswächter begleiten die Botschafter 
gelegentlich auch, weil die örtlichen Behörden diese Auf
gabe nicht Obernehmen wollen oder können. Der übliche 
Botschaftsschutz umfasst auch die Begleitung. Ich mache 
Sie noch darauf aufmerksam, dass Absatz 2 vom Ständerat 
um einen Satz ergänzt wurde: «Der Bundesrat bestimmt die 
Art der Bewaffnung.» Die Minderheit Garbanl will den Assis
tenzdienst Im Ausland auf das reduzieren, was das geltende 
Recht vorsieht. Die Mehrheit der vorberatenden Kommission 
beantragt Ihnen, den Antrag der Minderheit Garbanl abzu
lehnen. Artikel 69 geht sowohl in Bezug auf die Unterstüt
zung humanitärer Hilfeleistungen als auch bezüglich des 
Schutzes von Personen und Sachen auf Bedürfnisse zurück, 
die vom Eidgenössischen Departement für auswärtige An
gelegenheiten formuliert worden sind. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb mit 12 zu 2 Stim
men bei 3 Enthaltungen, den Antrag der Minderheit Garbanl 
abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlssion: Comme 
Mme Garbanl n'est pas la, je m'adresse alors a M. Cuche. 
La mlnorite volt des fantömes de mllltarlsatlon la oa II n'y 
en a pas. Que vous vous mefllez des proposltions de 
M. Schlüer parce qu'elles mettent un accent sur la mllltarisa
tlon, je peux le comprendre, mais dans le concept de 1a ma
jorite, notamment avec cet article-lä, II ne s'aglt somme toute 
que de choses oh combien normales et qul, en plus, vont a 
l'appui d'operatlons que vous soutenez en general et aux
quelles vous adherez tout ä falt. Quoi de plus normal que, le 
cas echeant, des troupes soient envoyees pour assurer, ga
rantlr une alde humanltaire, et en plus a la demande de ceux 
qul en beneflcient? Et quoi de plus normal, comme c'est 
deja le cas - icl, c'est simplement precise -, qu'il y alt des 
envois de troupes en general speciallsees - les gardes-fortl
flcatlons - pour defendre par exemple une ambassade? On 
a vu ,;a en Algerie assez recemment. II ne s'aglt de rlen de 
plus, de rlen de molns. Je crois que lä vous tirez un peu au 
canon sur des mouches parce qu'il n'y a verltablement pas 
de dangers de derive avec la propositlon de la majorlte. 
Quant a l'armement, II est determine par le Conseil federal. 
On n'est donc pas du tout dans la legislatlon qui permet l'en
voi de soJdats pour la promotlon de Ja pabc. Au fond, on est 
dans le cadre de misslons qul sont hautement tradltionnel
les, ou on precise simplement un peu les modalites qul peu
vent ätre retenues. C'est toutl 
C'est la ralson pour laquelle, par 12 voix contre 2 avec 2 abs
tentions, la commlssion vous propose de rejeter la proposi
tlon de minorlte Garbanl. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag der Minderheit Garbanl abzulehnen. Der Inhalt dieses 
Artikels, der Im Kapitel Assistenzdienst und nicht Im Kapitel 
Friedensförderungsdienst Ist, entspricht den vom EDA ge
äusserten Bedürfnissen, sowohl was die Unterstützung hu
manitärer Hilfeleistungen els auch was den Schutz anbe
langt. Alle Assistenzdiensteinsätze Im Ausland werden zu
gunsten zlvller Behörden geleistet, also nicht Im Rahmen ei
nes mllltärischen Verbundes wie beim Friedensförderungs
dienst. Es handelt sich um Leistungen, die von der Armee 
erbracht werden, sofern die zivilen Mittel nicht ausreichen 
bzw. nicht vorhanden sind, wie es eben das Kennzeichen 
des Assistenzdienstes ist. Die Einsatzverantwortung liegt 
baim EDA und nicht beim VBS. 
Was nun die einzelnen Absätze anbelangt: Frau Garbanl will 
zur Fassung des geltenden Rechtes zurückgehen. Da 
spricht man einfach von Katastrophen. Ich muss Ihnen aber 
sagen: Was Ist denn eine Katastrophe? Verstehen Sie unter 
Katastrophen nur Naturkatastrophen, oder verstehen Sie 
darunter Zustände, die einer humanitären HIifeieistung be
dürfen oder eine solche begründen? Damit sind wir bereits 
bei der neuen Fassung. Aus dem gleichen Grund Ist bei
spielsweise das Schweizerische Katastrophenhilfekorps 
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auch In «Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe» um
benannt worden: weil mit diesem Begriff der Katastrophe 
das Problem eigentlich nicht so gelöst Wird, wie Sie es ei
gentlich hätten lösen wollen oder Wie Sie es Jetzt hier mit lh• 
rem Antrag lösen möchten. Im Gegensatz zum Friedens
förderungsdienst, Herr Cuche, wird die Unterstützung huma
nitärer HIifeieistungen eben subsidiär und gemäss den all
gemeinen humanitären Grundsätzen geleistet: Verhältnis• 
mässigkeit, Unparteilichkeit, Bedlngungslosigkelt, HIife zur 
Selbsthilfe usw. 
Zur Bewaffnung: Da es sich bei der Unterstützung humanitä
rer Hilfeleistungen um Einsätze handelt, die unter zMler Ein
satzverantwortung und unter Respektierung der humanitä
ren Grundsätze erfolgen, sind diese Einsätze in der Regel 
auch unbewaffnet. Schon heute kann in der Katastrophen
hilfe oder eben In der humanitären Hilfe aber nicht von vorn
herein ausgeschlossen werden, dass In bestimmten Situa
tionen ausnahmsweise eine minimale Bewaffnung erforder
lich Ist, beispielsweise zum Schutz gegen Plünderung. Der 
Bundesrat w0rde diese Bewaffnung nur auf Antrag der zlvl
ien Behörden und des gesuchstellenden Staates beschlles
sen. 
Schllessllch zu Absatz 2: Der Assistenzdienst im Ausland Ist 
auch zum Schutz von Personen oder besonders schutzwür
digen Sachen zu leisten. Dabei müssen schweizerische In
teressen betroffen sein. Konkret geht es dabei um den 
Schutz oder die Evakuation von Schweizerinnen und 
Schweizern, die sich In einem Krisengebiet befinden, oder 
um die Bewachung von schweizerischen Vertretungen, die 
gefährdet sind. Wir waren beispielsweise mit Festungswäch
tern schon in Moskau, wir sind heute mit Festungswächtern 
In Algier. Derartige Einsätze sind schon heute zugunsten der 
zivilen Behörden nötig und auch sinnvoll. 
Frau Garbanl hat den Hinweis gemacht, dass das hier ein 
Einfallstor sei, um unter der Führung der Nato allfälllge Mili
täreinsätze zu leisten. Das Ist allein angesichts der Geset
zesformulierung unmöglich. Im Übrigen wäre es auch -
entschuldigen Sie - absurd. 

Abstimmung-Vote Sie,e./v0trl S.ff• ,1&3 
<namentlich - nominatif: BeHage - Annexe 01.085/2383) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 21 Stimmen 

Art. 73 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 73 al. 2 
Propositton de la commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 76 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehmelt 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Mindemelt 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrli) 

c. die Bewachung gefährdeter Objekte in Zelten erhöhter 
Spannung slcherzustellen (Sicherheitsdienst): 
d. bei steigender Bedrohung den Ausbildungsstand der Ar
mee zu erhöhen. 

Art. 76 al.1 
Propositton de la commfssion 
Majorlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrll) 

c. assurer la protection d'objets menaces en cas de tenslons 
(servlce de securlte); 
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d. amellorer le niveau de l'lnstruction de l'armee en cas d'ac
crolssement de la menace. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposltion de /a majorlte 

Art. 77 Abs, 1, 3, 4, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 77 al. 1, 3, 4, 6 
Proposition de 1a commissfon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen --Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
Unverändert 
Proposition de /a comm/ssion 
lnchange 

Angenommen -Adopte 

Art. 83 Abs. 2-4; 89 Abs. 2; Gllederungstltel vor Art. 93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 83 al. 2--4; 89 al. 2; tltre precedant l'art. 93 
Proposition de /a commiss/on 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 93 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(SchlOer, Borer, Bugnon, Freund, Oehrli) 
Streichen 

Abs.3 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Banga, Bernasconl, Engelberger, Garbanl, Günter, Haerlng, 
Tschuppert. Wasserfallen, Wlttenwller) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 93 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Al.2 
MaJorlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(Schlüer, Borer, Bugnon, Freund, Oehrli) 
Bitter 

Al. 3 
MaJorlte 
Biffer 
Minorlte 
(Banga, Bemasconi, Engelberger, Garbanl, Günter, Haerlng, 
Tschuppert, Wasserfallen, Wlttenwiler) 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

SchlOer Ulrich 0/. ZH): Den auf der Fahne vermerkten Min
derheitsantrag auf Streichung von Absatz 2 ziehe ich zurück; 
Ich spreche fOr die SVP-Fraktlon zum ganzen Artikel 93. Wir 
haben uns Oberzeugen lassen, dass Absatz 2 tor Fragen, 
die nicht zu den Grundsätzen gehören, notwendig und die 
Kompetenzdelegation ans VBS hier angemessen Ist. 
Aber es geht In diesem Artikel Insgesamt um die Mögllch
keit, Teile oder Einheiten der Armee anderen Departemen
ten zu unterstellen. Dazu hat die SVP-Fraktlon den dezidier
ten Standpunkt, dass dies nicht geschehen soll. Die Armee 
Ist dem VBS zu unterstellen und hat dort zu bleiben. Wir 
werden also bei Absatz 3 die Minderheit unterstOtzen, wo
nach solche Vorhaben der Bundesversammlung zu unter
breiten sind. 
Worum geht es denn? Wir sind ganz klar der Meinung, dass 
es nicht infrage kommt - und wir werden jeden Widerstand 
leisten, wenn z. B. das Ansinnen aufkommt-, das Festungs
wachtkorps dem VBS zu entziehen. Wir sind auch klar dage
gen und werden allen Widerstand leisten, wenn die Idee 
aufkommen sollte, man könne die SWlsscoy dem VBS ent
ziehen und dem EDA unterstellen, um die Swlsscoy damit 
vollends zu uniformierten Sozialarbeitern zu mutieren. Dem 
werden wir uns mit allen Mitteln widersetzen, allenfalls auch 
mittels direkter Einflussnahme auf das Budget 
Unser Konzept Ist es, dass die Armee Ihren Auftrag mit Ihren 
eigenen Mitteln erfOllen soll. Die Polizei verbleibt bei den 
Kantonen. Das Pollzelwesen bleibt kantonale Hoheit; Ver
besserungen sollen durch eine verbesserte Zusammenar
beit der Kantone erzielt werden, aber auf keinen Fall, Indem 
man der Armee Einheiten wie z. B. das Festungswachtkorps 
wegnimmt und sie anderen Departementen unterstellt. Das 
Ist ein klarer Positionsbezug der SVP-Fraktlon, und ich bitte 
Sie, diesen zur Kenntnis zu nehmen. 
Wir folgen In den Absätzen 1 und 2 der Mehrheit und In Ab
satz 3 der Minderheit. 

Banga Boris (S, SO): Ich führe hier eine sehr respektable 
MlnderheH an, die in der Kommission nur mit einer Stimme 
unterlag. Es geht uns darum, die Bremse beizubehalten, die 
der Ständerat mit massivem Mehr - also hoten Sie sich vor 
einem anderen Entscheid! --, mit 29 zu 3 Stimmen, einge
baut hat. Dem Ständerat ging es darum, die Einführung ei
ner Busipo durch den Lieferanten- oder Hintereingang zu 
verhindern, Indem beispielsweise das Festungswachtkorps 
in den zivilen Bereich ObergefOhrt und dem EJPD unterstellt 
wird, oder zu verhindern, dass man mit dem Grenzwacht
korps andere Sachen macht Ich bin, zusammen mit der 
grossen Mehrheit des Ständerates, der Auffassung, dass wir 
hier einer «Mlschlerei» des Bundesrates vorbeugen sollten. 
Es Ist mir klar, dass dieser Änderungsantrag juristisch vlel
lelcht nicht gerade glOckllch Ist, dass wir vielleicht die Sache 
Im RVOG lösen sollten. Aber Ich glaube, wir sollten hier nicht 
formelle Fragen In den Vordergrund stellen. Es geht um ein 
hochbrisantes, hochpolltlsches Thema - Stichwort: Buslpo -, 
bei dem wir als Parlament nicht nur mitreden wollen, son
dern auch mitreden mOssen. 
Wie weit die Bundesverwaltung mit Ihren Gedanken schon 
Ist, möchte Ich Ihnen an einem Zitat aus dem Usls-Bericht II 
vom 12. September 2001 zeigen. Unter dem Titel «Grobe 
Soll-Varianten, Sofortmassnahmen» Ist auf Seite 96 zu 
lesen: ccDle Schaffung eigener Polizeikräfte auf stufe Bund 
Ist verfassungsrechtlich möglich.» Nach Auffassung dieser 
Leute braucht es keine Verfassungsänderung. Also mOssen 
wir hier einen politischen Pflock einschlagen, damit der Bun
desrat welss, was es geschlagen hat. 
Ich bitte um Zusllmmung zur Minderheit 

Hess Walter (C, SG): Die CVP-Fraktlon beantragt Ihnen, 
Absatz 3 von Artikel 93, den der Ständerat formuliert hat, zu 
streichen. Wie Herr Banga angetönt hat, Ist er ein völliger 
Fremdkörper In diesem Gesetz. Er verletzt effektiv - das hat 
er auch gesagt - das RVOG, die Organisationsfreiheit. 
Warum kem der Absatz da hinein? Es Ist ein typischer Mlss
treuensantrag. Der Ständerat hatte aufgrund des Projektes 
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Usls, Variante aMix» - also Bund und Kantone -, plötzllch 
die Befürchtung, es könnte klammheimlich eine neue Si
cherheitstruppe geschaffen werden und diese könnte allen
falls einem anderen Departement unterstellt werden. Diese 
Frage stellt sich nicht. Unseres Erachtens macht es keinen 
oder wenig Sinn, Ist es völlig fehl am Platz, im Militärgesetz 
etwas vorwegzunehmen, ohne das Projekt zu kennen, auch 
wenn sich die Frage dann, wenn das Projekt Usis abge
schlossen ist, stellen könnte. Nach dem Usis-Bericht besteht 
allenfalls Handlungsbedarf. Entweder wird eine gesetzliche 
Gru notwendig, dann sind wir, die beiden Kammern, 
fOr esetzgebung sowieso zuständig, oder aber es ge-
schieht nichts, und dann Ist es auch nicht notwendig. Sofort
massnahmen wie diese können nützlich und möglich sein, 
aber nur dann, wenn sie ein anderes Projekt nicht präjudizie
ren. Sonst sind es Haft- und Schnellsehasse. 
Ich bitte Sie, Absatz 3 zu streichen. 

Tschuppert Karl (R, LU): Hier behandeln wir Jetzt den so 
genannten „cvP-Artlkel», Kollege Hess. Absatz 1 Ist ganz 
klar unbestritten, und bei Absatz 2 bin ich froh, dass Herr 
Schlüer seinen Minderheitsantrag zurOckgezogen hat. Das 
wäre Ja wirklich nicht verständlich gewesen, diesen Ab
satz 2, der die Flexibilität gibt, zu streichen. 
Jetzt geht es noch um den Absatz 3: Die FDP-Fraktion iSt 
ganz klar der Meinung, dass sie Ihn gemäss Ständerat bei
behalten will, und zwar aus einem einfachen Grund: Wir wol
len schlicht und einfach nicht, dass da beispielsweise das 
Festungswachtkorps ohne unser Wissen hin- und herge
schoben wird; wir wollen wissen, was da In diesen Berei
chen geht. Deshalb hat der Ständerat diese Bestimmung 
nicht nur aus Misstrauen aufgenommen. FOr uns steht noch 
mehr dahinter. Wir wollen also nicht, dass einzelne Armee
teile ohne unsere Zustimmung anderen Departementen zu
getellt werden, sondern wir wollen wissen, wohin die Reise 
geht. 
Deshalb mOchte ich Sie im Namen der FDP-Fraktion bitten, 
bei Absatz 3 unbedingt der Minderheit und dem Ständerat 
zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE): Une fois de plus, le groupe liberal est 
fidele au concept qu'il defend depuls le debut et qu'il a de
fendu tout au long de cette revlsion de 1a leglslatlon mllltaire 
et de la mlse en place d'«Armee XXI». Le strateglque et le 
polltlque reviennent au Parlament, foperatlonnel est delegue 
au Conseil federal auquel le groupe liberal declde de faire 
confiance en la matlere, comme pour le reste de l'operatlon
nel militaire. 
Je crois qu'il est evident que, si des modificatlons tout a fait 
fondamentales de la repartltlon des täches en ce qul con
cerne le Departement federal de la defense, de la protectlon 
de la populatlon. et des sports et le Departement federal de 
justlce et police, par exemple, devalent avolr lleu, nous se
rions consultes. Mais en l'occurrence, le sourtre a pelne dls
simule de M. Schmid, conselller federal, lorsque M. SchlOer 
a evoque 1a possiblllte que, par exemple, la Swlsscoy passe 
sous la responsabillte d'un autre departement, nous falt blen 
concevolr les realltes de la repartltlon de l'operatlonnel et 
l'absence de necesslte de nous donner une competence 
que nous ne serons pas amenes a exercer. 
Au nom de la majorite du groupe liberal, je vous lnvlte a sou
tenlr la proposltion de la majorite de la commission. 

Leu Josef (C, LU), tar die Kommission: Die Mehrheit der vor
beratenden Kommission beantragt Ihnen, den Mincterherts
antrag Banga abzulehnen und den Absatz 3 zu streichen. 
Absatz 3 ist infolge der Diskussion über das Projekt «Über
prQfung des Systems der Inneren Sicherheit der Schweiz» 
(Usls) In den Gesetzestext aufgenommen worden. Diese 
Diskussion sollte nicht hier geführt werden. Der Absatz ist 
ein Fremdkörper und muss gestrichen werden. Es handelt 
sich hier auch um eine Bestimmung, die eigentlich die Orga
nisationsfreiheit des Bundesrates tangiert. Als Parlament 
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haben Wir Ja Im Regierungs- und Verwaltungsorganisations
gesetz (RVOG) die Organisationsfreiheit dem Bundesrat zu
gestanden. Ich bitte Sie, hier konsequent zu bleiben. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 10 zu 9 Stimmen, den 
Minderheitsantrag Banga abzulehnen und den Absatz 3 zu 
streichen. 

Schmid samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, der 
Mehrheit zu folgen. Die Grande hierfür wurden vom Kommis
sionssprecher sowie von Frau Polla bzw. Herrn Hess Weiter 
richtig dargestellt. Es geht letztlich um eine politische Ent
scheidung, die Sie zu fällen haben. Die so genannte Organi
sationsfreiheit des Bundesrates In diesem Bereich Ist 
ohnehin höchstens eine relative. Denn wenn eine solche 
Fremdunterstellung bzw. Ausgliederung und Neueingliede
rung von Teilen der Armee - als Beispiel wurde das Fes
tungswachtkorps erwähnt - erfolgen mOsste, dann müsste 
auch der entsprechende Budgetbetrag mitgehen. Hier ha
ben Sie ohnehin das Sagen, also werden Sie entscheidend 
mitreden können. Das sind die GrOnde, weshalb Ich mich 
hier an die geltende Ordnung des RVOG halte. 
Im Übrigen entscheiden Sie politisch, ob Sie hier diesen Ab
satz einfügen wollen oder nicht, genau gleich wie auch der 
Ständerat letztlich hier politisch entschieden hat. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

La presldente (Maury Pasquier Uliane, presldente): La pro
posltlon da minorlte Schlüer a l'alinea 2 a ete retlree. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la majorlte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 101 Stimmen 
Far den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen 

Art. 94-98 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a comm/sslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 99 
Antrag der Kommission 
Abs.2bis 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Garbani, Cuche, Günter) 
Streichen 

Abs. 3Bst. b 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(SchlOer, Borer, Freund, Oehrll) 
b. im Sicherheitsdienst, Im Friedensförderungsdienst ...• 

Abs. 3Bst. c 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Garbanl, Cuche, Ganter) 
Unverändert 
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Abs.4 
Mehmeit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Mlndemeit 
(Gatbani, Cuche, Ganter) 
Streichen 

Abs.5 
Der Nachrichtendienst untersteht unmittelbar dem Chef des 
Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport. 

Art. 99 
Proposition de la commlss/on 
Al. 2bis 
Maforite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Gatbani, Cuche, Ganter) 
Biffer 

Al. 3let. b 
Maforlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Minorlte 
(Schlüer, Borer, Freund, OehrU) 
b ..... en perlode de servlce de securlte, de servlce de pro
motion de la paix .... 

Al. 3leL c 
Majorite 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(Garbanl, Cuche, Ganter) 
lnchange 

Al. 4 
Majorite 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Gatbanl, Cuche, Günter) 
Biffer 

Al.5 
Le Service du renselgnement est dlrectement subordonne 
au chef du Departement federal de la defense, de la protec
tlon de la populatlon et des sports. 

Garbanl Valerle (S, NE): Dans le cadre des debats sur l'lm
mobiller milltalre 2000, le 9 decembre 1999, dans cette salle, 
II a longuement ete debattu du systt:lme SATOS 3, solt Onyx. 
Plusleurs parlementaires ont martele que SATOS, qui per
met d'ecouter des conversatlons telephoniques internatio
nales par satellite sur mandat du SECO et de 1a Police 
federale - la gestlon du systeme etant conflee au Departe
ment federal de la defense, de la protection de la populatlon 
et de sports -, ne permettalt que la survelllance du traflc des 
communlcatlons a l'etranger et vers l'etranger, qu'II ne 
s'agissalt en aucun cas d'une survelllance telephonlque In
terieure. 
La lol federale sur la surveillance de la correspondance pos
tale et des telecommunlcatlons, adoptee par notre Parla
ment, prevolt que seul un juge peut ordonner des ecoutes 
telephonlques et que des ecoutes telephoniques preventives 
effectuees par Ja Police federale sont lnterdltes. II taut qu'II y 
alt souPQOn concret de commlsslon d'un dellt grave ou d'un 
crime. Cette lol prevoit egalement que les personnes ecou
tees en solent lnformees de manlere a garant!r le contröle de 
la legallte de telles ecoutes, de la legallte de ce moyen de 
preuve extreordinalre. 
Lors du mOme debat de decembre 2000, M. Ogl, alors con
selller federal, a preclse que la survelllance des communica
tlons telephoniques, des fax, des banques de donnees, 
rendue possible gräce a SMOS, n'etalt pas accesslble a Ja 

Police federale, mals que des Informations pouvaient lul Otre 
foumles sur demande. M. Ogl, conselller federal, a lnslste 
sur le falt que technlquement, SATOS permettalt Ja sur
velllance des telecommunicatlons Interieures, mals que la lol 
l'empOchalt sauf decision judlclaire. 
En resume, lors de ces debats sur l'lmmoblller mllltalre 
2000, le Parlament a ete lnforme du feit que le service de 
renselgnement de l'armee n'etalt pas un moyen de poursuite 
penale, clvlle ou mllitalre, nl un moyen d'ecoute au praßt de 
Ja Police federale a l'lnterleur du pays, et que la surveillance 
des communlcatlons a l'interleur du pays demeureralt subor
donnee a l'ouverture d'une procedure penale et a l'aval d'un 
juge, en d'autres termes, que le service de renseignement 
mllltalre n'etalt pas et ne devait pas Atre un moyen d'ouvrir 
des poursuites penales sur te plan clvll ou mllitalre en 
Suisse. 
Le formulation proposee par Je Conseil federal aujourd'hul, a 
l'alinea 2bls de l'artlcle 99, va exactement dans le sens con
treire. Cette formulation contredlt toutes les afflrmatlons du 
Conseil federal de decembre 1999, puisqu'elle perrnettrait 
non seulement au service de renseignement militalre de sur
velller des personnes a !'Interieur du pays, mals egalernent, 
volre surtout, de communiquer, sans llmltation aucune, les 
Informations obtenues a l'Office tederal de la pollce. Ce der
nler aurait donc acct:ls, en vertu de la lol federale sur l'armee 
et l'admlnlstratlon mllitalre, a des Informations llees a de la 
survelllance preventlve qul Jul sont lnterdites d'acces par la 
lol federale lnstltuant des mesures vlsant au maintien de la 
sOrete Interieure et la lol federale sur Ja survelllance de la 
correspondance postale et des telecommunlcatlons. 
Ce qul m'a par allleurs particullerement choquee, c'est d'ap
prendre par 1a presse que le service de renselgnement ad
mettalt que ia revlslon de la lol federale sur l'armee et 
l'adminlstratlon mllitaire ne faisalt que legallser 1a pratlque, 
pratlque Illegale comme Je l'ai soullgne, dont le prepose fe
deral a la protection des donnees lgnoralt totalement l'exls
tence de surcron. 
Je vous lnvlte di:ls iors a soutenlr ma proposltlon de mlnorlte 
et a biffer l'artlcle 99 allnea 2bls. 
Je propose de malntenlr le drolt en vlgueur pour l'artlcle 99 
allnea 3 lettre c, car les activltes du servlce de renselgne
ment dolvent Atre clalrement separees de celles des autorl
tes clvlles. 
Je propose egalement de blffer l'artlcle 99 allnea 4, qul est a 
man sens lnutlle, les exceptions etant deja detlnles au mAme 
artlcle 99 allnea 2 et alinea 3 lettre b. 

Zieh Guido (C, AG): Bel der Debatte Qber das Armeeleitbild 
wurde von linker Seite betont, man masse die neuen Bedro
hungsszenarien unbedingt berücksichtigen. Nun wehrt sich 
eine linke Minderheit gegen die aktive Zusammenarbeit ver
schiedener tor die Innere Sicherheit zuständiger Dienste. 
Man befürchtet ein neues Denunzlantentum und sieht be
reits einen neuen Flchenskandal am Horizont. Die heutige 
Bedrohungslage macht einen starken Nachrichtendienst 
aber unabdingbar. Der Nachrichtendienst hat eine bedeu
tungsvolle Aufgabe, die sauber geregelt werden muss. Die 
Verantwortlichkeit muss klar festgelegt werden. Die Kommis
sion schlägt deshalb unter Verzicht auf ein Bauernopfer eine 
direkte Unterstellung des Nachrichtendienstes unter den 
Chef des VBS vor. Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen 
und mit Absatz 2bls die Zusammenarbeit zwischen dem 
Nachrichtendienst und dem Bundesamt tor Polizei zu er
möglichen. Es geht nicht um die systematische Erfassung 
von Daten, sondern ledigllch um den Austausch von lnfor
mauonen, die llel der Arbeit angefallen oind. 
Auch In Absatz 3 Buchstabe c geht es um die Zusammenar
beit mit Dienststellen Im Inland. Wenn Sie Sicherheit als 
ganzheitliche Angelegenheit betrachten, massen Sie auch 
diesem Absatz zustimmen. Wenn Sie der Meinung sind, 
dass Jede Stelle In den verschiedenen Departementen des 
Bundes und zusätzlich In allen 26 Kantonen Ihre eigene «Si
cherheitssuppe» kochen soll, dann könnten Sie die Minder
heit Gatbanl unterstützen. Ich bitte Sie, das nicht zu tun: tor 
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den Datenschutz und die persönliche Integrität aller Bewoh
ner Ist damit nichts gewonnen. Ich empfehle Ihnen auch hier, 
die Mehrheit zu unterstutzen. Die heutige Bedrohungslage 
macht eine Zusammenarbeit unabdingbar. 
In Absatz 4 will die Mehrheit - gemäss Bundesrat - Ausnah
men von der Datenschutzgesetzgebung erlauben. ich bitte 
Sie, auch diesen Absatz im Gesetz zu belassen. Im Bereich 
der Informationen sind es erst die interkantonalen Kontakte, 
die ein erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. Diese Zusam
menarbeit Ist nur dann möglich, wenn es auch Ausnahmen 
von der restriktiven Datenschutzgesetzgebung geben kann. 
Wir sind grundsätzlich fllr einen strengen Datenschutz; 
wenn es aber für die Sicherheit nötig ist, muss im Interesse 
des Gemeinwohls eine Ausnahme möglich sein. Durch die 
direkte Unterstellung unter den Departementschef Ist ge
währleistet, dass dieser ständig Informiert ist und die Verant
wortung zu Obernehmen hat. 

Tschuppert Karl (R, LU): Ich kann mich kurz fassen: Arti
kel 99 regelt den militärischen Nachrichtendienst. FOr die Ar
mee hat der Nachrichtendienst eine zentrale Bedeutung. 
Das Aufwuchssystem, das Im Armeeleitbild ja dargestellt Ist, 
erfordert geradezu einen Nachrichtendienst. Wie wollen Sie 
sich sonst auf eine erhöhte Bedrohung vorbereiten, wenn 
Sie keine verlässlichen Informationen haben? Ohne verläss
liche lnformatlonen wäre dies nicht möglich. Der mllltärlsche 
Nachrichtendienst allein genügt In solchen Fällen aber nicht. 
Die komplexen Bedrohungen unserer Zelt erfordern einen 
koordinierten Nachrichtendienst, der mit Koordinierungs
kompetenzen ausgerastet ist. Erforderlich Ist also ein ver
netzter Nachrichtendienst; ein solcher ist wirklich unent
behrlich. Dazu müssen Querinformationen genutzt werden 
können. Deshalb ist es unverständlich, dass dies mit diesen 
Minderheitsanträgen jetzt unterbunden werden soll. Es muss 
die Möglichkeit geben, Quellen zu schOtzen. Das ist ganz 
zentral, da Sie ohne diese Möglichkeit keine Informationen 
bekommen. Der persönliche Datenschutz ist durch das Da
tenschutzgesetz zu gewährleisten, Frau Garbanl, und nicht 
In diesem Gesetz. 
Deshalb möchte Ich Sie bitten, alle Minderheitsanträge zu 
Artikel 99 abzulehnen und durchwegs der Mehrheit zuzu
stimmen. 

SchlOer Ulrich (V, ZH): Man gerät In Versuchung, Morgen
röte zu wittern! Denn stellen Sie sich vor: Es ist unserem 
Einsatz In der Kommission zu verdanken, dass der Nach
richtendienst in diesem Gesetz bedeutend aufgewertet wird. 
Man konnte Reaktionen hören, man habe sich zwar ge
schworen, nle einen Antrag von unserer Seite zu unterstot
zen, aber unsere Sicht zum Nachrichtendienst sei von 
solcher Qualität, dass man nicht darum herumkomme, sie 
zu unterstOtzen. Sie können daraus ablesen, wie ausseror
dentlich sinnvoll, nützlich und gut die Aufwertung des Nach
richtendienstes ist. Ja, selbst Herr Eggly vermochte einmal 
Ober seinen eigenen Schatten zu springen und nicht nur das 
Prinzip im Allgemeinen gutzuheissen, sondern sogar zu 
konkreten Taten zu schreiten. Grossartlgl 
Jetzt gibt es noch die linke Minderheit Garbanl, die das 
Ganze natürlich wieder unterhöhlen wlll. Nun müssen wir 
einfach sehen, was das zur Folge hätte: Stellen Sie sich vor, 
wir hätten nachrichtendienstliche Erkenntnisse, dass ein 
Verbrechen terroristischer Art In Planung begriffen wäre, und 
dem Nachrichtendienst wäre es untersagt, Im Landesinne
ren die Polizei Ober solche Planungen zu informieren - das 
in unserem Land, wo das Prinzip gilt, dass die Innere Sicher
heit, die po11ze111cne sIcnemen, durcn die PonzeI sicherzu
stellen seil Was hätte solches Unterbinden des Nachrichten
flusses für einen Sinn? 
Was den Nachrichtendienst auf Internationaler Ebene be
trifft: Entweder Ist dieser Nachrichtendienst auf der Höhe 
seiner Zelt, dann muss er mit anderen zusammenarbeiten 
und gewisse lnfonnationen austauschen, oder er verzichtet 
auf Austausch, dann Ist er schlicht lahm gelegt, dann Ist er 
auch Im eigenen Land, zugunsten unseres Landes, zugun-
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sten der Sicherheit unseres Landes und seiner BOrger, nicht 
einsatzfähig. Wo es um Verbrechen geht, wo es um terrori
stische Verbrechen geht, da gehört die Priorität der Sicher
heit, nicht dem Datenschutz. 
Nehmen Sie das wahr, indem Sie der Mehrheit zustimmen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal soutient absolu• 
ment la majorlte de la commlssion et la decision du Conseil 
des Etats a cet articie. 
Les choses changent, les menaces evoluent, la survelliance 
des telecommunicatlons exlste de toute maniere. Elle 8lCiste 
au nlveau global, elle est completement mondlallsee, elle est 
a la base mome d'une nouvelle approche des nouveiles me
naces, une approche que ceux-la mOmes qul ne veulent pas 
de cette mesure ont pourtant appelee de leurs voeux hier. 
II est certains moyens dont nous ne saurions nous passer 
alors que tous les autres pays du monde les utillsent, et 
nous sommes tous d'accord que le renselgnement devlent 
plus lmportant que jamals. Seui le renselgnement peut nous 
pennettre aujourd'hul de prevenlr certalns dangers. Le ren
seignement dolt Otre efficace, II dolt Otre fluide, a disposition 
de l'executlf, sans contröle parlementalre inutlle qui a pour 
objecttt essential de l'affaiblir, de le retarder et de l'empä
cher. Le stratege chlnois Sun Zu disalt deja, II y a de cela 
3000 ans environ, que le renselgnement etalt a la base 
mOme de la preventlon des confllts et que, pour ce faire, II 
devalt Otre efficace. 
Dans le subtil equllibre que le groupe liberal souhalte tou
jours conserver entre protection de la sphere prlvee et pro
tection des donnees d'une part, et securite d'autre part, 1a 
mesure prevue par le Conseil federal et soutenue tant par le 
Conseil des Etats que par la majorlte de la commlssion est 
clairement du cOte de la securlte, sans remettre en cause 
!'indispensable protectlon des donnees et de la sphere prl
vee. 
J'aimerais encore inslster sur l'lmportance de l'alinea 5. «Le 
Service du renselgnement est dlrectement subordonne au 
chef du DDPS», nous dit cet alinea II concretlse en falt l'une 
des demandes tout a falt expllcltes et expresses de la com
misslon Brunner. Je vous rappeile que tout le concept 
«Armee XXI» est en falt base sur ies concluslons de la com
misslon Brunner. La sphere prlvee et la protectlon des don
nees sont assurees dans d'autres lois. Elles sont tres 
lmportantes pour nous, mals en l'occurrence, elles ne dol
vent pas mettre en cause l'efflcaclte du servlce de rensel
gnement de l'armee. 
Le groupe ilberal vous lnvlte donc a suivre la majorlte de la 
commission. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commission: Mon
sieur SchlOer, la, vous avez raison, II s'aglt en effet de secu
rite. Vous voyez blen que ia majorlte de la commisslon est 
d'accord de mettre l'accent sur la securlte 1a oCI il le faut et 
dans ie cadre des competences qul sont donnees en l'occur
rence par la loi sur l'armee. Naturellement, on a encore en 
memolre l'affaire des flches, natureilement. nous sommes 
tous attaches a la protectlon des donnees, mals a un mo
ment donne, II raut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vou
iolr tout et son contraire, et de l'avis de la majorlte de la 
commission, il y a en effet la tout simplement un probleme 
de securlte generale. 
On a parle des attentats du 11 septembre 2001, mals vous 
savez bien la polemique qui existe actuellement entre la CIA 
et le FBI. Est-ce que la CIA a blen renseigne le FBI sur des 
donnees qui etalent fondamentales pour prevenir le terro
risme? Est-ce que le FBI a blen «dlgli'.m:1», lnlttrprete les don
nees? C'est clalr qu'II y a un probleme d'unlte de conception 
et d'actlon dans le domaine de la securlte. II est absolument 
indispensable, si ies services de renselgnement obtlennent 
des renselgnements a l'etranger dont ils volent a l'evldence 
que qa peut interesser !'Office federai de la poilce a propos 
de personnes qul sont en Sulsse, que ces donnees soient 
transmlses a l'Offlce federal de ia poiice, taute de quoi ce se
rait un crlme contre la securlte du paysl Ja ne fais pas 1a du 
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populisme, mals ce serait un scandale, il faudralt une com
misslon d'enquäte si on apprenalt par exemple qu'un acta 
terrorlste a eu Heu parce que des donnees qul etalent a dls
positlon du service de renselgnement n'ont pas ete commu
nlquees a !'Office federal de la police. Est-ce que nous 
voudrions prendre cette responsabilite de ne pas proteger 
notre population par une sorte de verrou legislatlf? II faut 
vraiment savoir ce qu'on veut. Je crols que la populatlon ne 
nous le pardonnerait pas. 
En falt, je pense aussi qu'il taut une collaboratlon transver
sale en ce sens qu'il est blen evident qu'II faut que les servl
ces cantonaux soient egalement informes sur ies eiements 
qui leur sont absoiument indispensables, puisque les servi
ces cantonaux ont une täche de securlte qui ieur est poiltl
quement devoiue et asslgnee. II faut donc la aussl une 
collaboratlon entre !'Office federal de la pollce et les services 
cantonaux. 
Quant a la protectlon des sources, alle va de soi. Dans tous 
ies services de renseignement du monde, on lmaglne qu'II 
dolt y avoir une protection des sources, sinon mieux vaut fer
mer boutique en ce qui concerne les services de renseigne
ment. II n'y a pas de servlce de renseignement s'il n'y a pas 
de protectlon des sources. 
Enfin, et comme Mme Polla l'a dit, j'al eu dernlerement la 
chance, avec quelques autres collegues, d'ätre dans la com
mission Brunner bis qui s'est occupee de la reforme des ser
vices de renselgnement. C'etalt en effet une de nos 
revendlcatlons - qul, jusqu'ici, n'avait pas ete suivie d'effets, 
mais ici, alle ie seralt- que le servlce de renseignement sott 
directement subordonne a l'autorlte politlque, c'est-a-dlre au 
chef du departement. Je crols que cela aussi montre l'lmpor
tance politlque que nous attachons a tout le domalne du ren
seignement. En effet, par rapport aux nouvelles menaces, je 
suis d'accord que c'est m€1me plus important que des chars 
ou des chars de grenadiers ou que sals-je. t.:accent dolt €1tre 
mis sur le renforcement du servlce de renseignement. 
C'est la ralson pour laquelle, sans aucune mauvalse cons
clence et avec au contraire la conscience de vous demander 
la quelque chose de tres lmportant, je vous lnvite a suivre la 
majorlte de ia commisslon et a rejeter les propositlons de mi
norlte aux allneas 2bls a 4. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, 
den Minderheitsantrag Garbani abzulehnen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Militärgesetz die ln
landaufklärung für die Nachrichtendienste - fOr den strategi
schen Nachrichtendienst und für den militärischen Nachrich
tendienst - nicht zulässig Ist. Nebenprodukte, die bei Gele
genheit anfallen, d. h. Informationen, die ebenfalls In diese 
Dienste aus der Auslandaufklärung hineinkommen, dürfen 
heute nicht verwertet bzw. nicht welterverwertet werden. Da 
bitte ich Sie schon, etwas praktisch zu denken. 
Stellen Sie sich vor, dass aus der Auslandaufkiärung eine 
Nachricht kommt, die eine Person im Inland betrifft und sie 
eines kriminellen Tatbestandes überführt, dass diese Nach
richt aber nicht weitergeleitet werden darf. Nach der krimi
nellen Tat müsste dann zugestanden werden, dass man es 
eigentlich gewusst hätte. Ich bin überzeugt, dass Sie das 
über eine PUK sofort korrigieren würden. 
Es geht nicht darum, dass der strategische Nachrichten
dienst jetzt plötzlich lnlandaufklärung macht. Hier sind die 
Grenzen im Gesetz absolut klar geregelt und werden auch 
eingehalten und kontrolliert. Aber es geht darum, dass der
artige Zusatzinformationen an die zuständigen Stellen wei
tergeleitet werden, ohne dass damit eigene Aktivitäten 
autgenommen weroen. so wen zu AbSatz 2bls. 
Mit Absatz 3 Buchstabe c muss eine Grundlage für eine ent
sprechende Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen 
geschaffen werden, aber auch hier wieder nur zur Steige
rung der Effizienz. 
Schllessllch darf Absatz 4, entgegen dem Antrag der Min
derheit, nicht gestrichen werden, weil das Recht der Einsicht 
In die Quellen Im Nachrichtendienst natürlich zu respektie
ren Ist. Sie können diese Bestimmung schon streichen, aber 

dann erhalten wir keine Nachrichten mehr, dann tappen wir 
in einer welss Gott nicht friedlichen Welt blind umher, bis et
was passiert Ist. Das Risiko ist noch bei bestehender 
Rechtsgrundlage und bei Zustimmung zur Mehrheit hoch 
genug - schränken wir es wenigstens nicht noch zusätzlich 
ein. Damit sind die Gründe für mich eigentlich evident, wes
halb der Minderheit hier nicht gefolgt werden kann. 
Zum Antrag der Kommission betreffend die Unterstellung in 
Absatz 5: Aus formellen Gründen habe Ich diesen Antrag be
reits In der Kommission bekämpft, weil auch das In die Orga
nisationskompetenz des Bundesrates gehört. Allerdings sei 
auch hier zugestanden, dass Ich diesen Dienst bereits seit 
meinem Amtsantritt als faktisch mir direkt unterstellt führe, 
dass er administrativ im Generalsekretariat untergebracht 
ist, dass aber der Chef des strategischen Nachrichtendiens
tes regelmässlg rapportiert - zum einen Intern auf den zu
ständigen Bundesebenen, zum anderen auch dort, wo das 
zweckmässlg und unentbehrlich ist, auf der Ebene des De
partementes -, dass wir regelmässig In entsprechendem 
Kontakt stehen und dass ich in meinem Departement des
halb auch bereits im letzten Herbst eine Stelle reserviert 
habe, um das Controlling in diesem Dienst zu meinen Guns
ten sicherzustellen. 
Mit anderen Worten: Ich bitte Sie, den Antrag der Kommis
sion abzulehnen und den Entscheid - wie es die allgemeine 
Ordnung vorsieht - in die Kompetenz des Bundesrates zu 
legen. Wenn Sie dem Antrag zustimmen, ändert sich fak
tisch nichts an den heutigen Verhältnissen. 

Garbanl Valerie (S, NE): Monsieur le Conseiller federal, 
SATOS fonctionne comme «Echelon», c'est-a-dlre avec des 
mots cies. On parle beaucoup de lutte contre le terrorlsme. 
On s'est ape,vu en falt que le systeme tres sophlstlque 
«Echelon» des Amerlcains n'avatt pas reussi a prevenir les 
attentats du 11 septembre 2001. A votre avis, quelle sera 
l'efflcaclte de la dlsposltion que vous souhaltez ajouter sous 
la forme de l'artlcie 99 ailnea 2bls? N'y a-t-il pas un rlsque 
que le systeme seit totalement lnefficace et que l'on lnstltue 
un contröle au detriment de nombre de cltoyennes et de 
cltoyens en Sulsse? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Frau Garbanl, betreffend diese 
Überwachungsmöglichkeit stehen wir zu Recht In perma
nentem Kontakt mit der Geschäftsprüfungsdelegation der 
beiden Räte. Diese Delegation hat sich bereits - und wird 
sich auch weiterhin - in verschiedenen Etappen Ober den 
Ausbau, die operative Tätigkeit und Insbesondere auch über 
die Ergebnisse der entsprechenden Aufklärungen und Ihrer 
Verwertung berichten lassen. Mit «Echelon» haben wir Im 
Übrigen nichts zu tun. 
Es ist eine Eigenheit des Nachrichtendienstes und heute 
sehr wohl möglich, dass Sie eine Reihe von Nachrichten er
halten, es Ihnen aber nicht gelingt, diese zeitgerecht auszu
werten. Das heisst nicht, dass Sie auf die Dienste verzichten 
können; das heisst höchstens, dass Sie genau in diese Ana
lysetätigkeit vermehrt Investieren müssen. 
Ich habe keine offiziellen Berichterstattungen über die ame
rikanischen Dienste vor dem 11. September 2001, aber Im
merhin habe Ich über das Wochenende in ccNewsweek» 
einen Artikel gelesen, der jetzt sehr wohl behauptet, dass 
einzelne Elemente vorhanden waren. Aber die Frage Ist, wie 
zeitgerecht entsprechende Analysen gemacht werden kön
nen. Deshalb geht es nicht nur darum, einzelne Nachrich
tenbruchstücke zu sammeln, sondern sie mit Hilfe von 
Spezialisten auch entsprechend zu deuten, auszuwerten 
und die enl1>!Jlt11.l11:111den Schl05&e zu ziehen. 
Deshalb nützt es auch nicht sehr viel, wenn wir - wie gele
gentlich verlangt wird - diese Nachrichtendienste von einem 
Tag auf den anderen verdoppeln oder wesentlich vergrös
sern. Wir brauchen eine schrittweise und kontrollierte Erwei
terung, weil die Leute auch entsprechend auszubilden sind. 
Wir sind daran, unseren Nachrichtendienst zu verbessern, 
und Ich hoffe, dass uns das in den nächsten Jahren mit Ihrer 
Unterstützung auch gelingen wird. 
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Abs. 2bis, 3 Bst. c, 4 -Al. 2bis, 3 let. c, 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.. 51 Stimmen 

Abs. 3 Bst. b - Al. 3 /et. b 

Le presldent (Christen Yves, premler vice-president): La 
propositlon de la mlnorite Schluer a ete reglee par un vote 
precedent. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja propositlon de ls msjorlte 

Abs. 5-Al.5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 145 Stimmen 
F0r den Antrag des Bundesrates .... 4 stimmen 

Art. 100 Abs.1 Bst. b, d, 3 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 100 al. 1 let. b, d, 3 let. e 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 101 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Leu Josef (C, LU), f0r die Kommission: Weil vor allem ges
tern bei verschiedenen Gelegenheiten - unter anderem bei 
der ausgedehnten Diskussion zum Thema des neuen Insti
tuts der Durchdiener - immer wieder und zu Recht die An
liegen der Miliz thematisiert wurden, scheint mir eine 
Bemerkung hier bei Artikel 101 angebracht. Die Änderungen 
bei diesem Artikel Im 4. Kapitel, «Berufsformationen», hat 
der Ständerat einstimmig beschlossen. Unsere Kommission 
ist aus Überzeugung auf diese vorgeschlagenen Änderun
gen des Ständerates eingetreten. 
In Absatz 1 wird klar die Priorität der Miliz stipuliert. Die Mi
llzformatlonen sollen so weit wie möglich erhalten bleiben. 
Bei Absatz 2 hat der Ständerat eine Präzisierung beschlos
sen, welche den Erläuterungen In der Botschaft entspricht: 
«Die Angehörigen der betreffenden Formationen können 
auch Im Bereich der Ausbildung eingesetzt werden.» Weiter 
hat der Ständerat einen neuen Absatz, Absatz 3, eingefügt, 
welcher präzisiert, dass die Angehörigen der Berufsforma
tionen als mil!tärisches Personal angestellt sind. 
In diesem Zusammenhang mache Ich hier nochmals auf 
diese neue Definition «Berufspersonal» des Armeeleitbildes 
(BBI 2002 1038) aufmerksam. Wir werden auch im Rahmen 
der Armeeorganisation noch Gelegenheit haben, ein klares 
Bekenntnis zur MIiiz und vor allem auch zu den Millzkadern 
abzugeben. 

Angenommen -Adopte 

Art.102 Abs. 1 Bat. a, 1blc; 103 Abc. 2: 106 AbA. 2: 
107 Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 102 al. 1 let. a, 1bls; 103 al. 2; 106 al. 2; 107 al. 2 
Proposition de /s commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptf§ 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 112 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit/ 
(Fehr Jacqueline, Banga, Bernasconl, Cuche, Fehr Marlo, 
Garbani, Günter, Haering) 
Ausserhalb der Dienstperiode wird die Bewaffnung in einem 
Zeughaus hinterlegt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
Minderheit II 
(Vaudroz Jean-Claude, Bemasconi, Bugnon, Cuche, Eggly, 
Fehr Mario, Günter, Wiederkehr) 
Die Munition ist nicht Tell der persönlichen Ausrüstung. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 112 al. 1bls 
Proposition de 1a commission 
Msforite 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Mlnorfte / 
(Fehr Jacqueline, Banga, Bernasconl, Cuche, Fehr Mario, 
Garbanl, Günter, Haering) 
Entre les periodes de service, l'armement est confle a l'arse
nal. Le Conseil federal regle les modalites. 
Minorfte II 
(Vaudroz Jean-Claude, Bernasconi, Bugnon, Cuche, Eggly, 
Fehr Mario, Günter, Wiederkehr) 
Les munitions sont supprimees de J'equlpement personnel. 
Le Conseil federal regle les modalltes. 

Garbanl Valerie (S, NE): Le probleme de la detentlon d'ar
mement mllltaire a domlcile a deJa ete quelque peu debattu 
lors de l'examen de la proposltlon de mlnorlte Cuche concer
nant la suppression des tlrs obllgatolres (art. 25). 
A l'artlcle 112 alinea 1bis, Je suls chargee de defendre la 
proposltlon de mlnorite 1 (Fehr Jacqueline). II faut compren
dre cette proposition non comme une reponse aux recents 
evenements terribles - je pense en partlculler a ceux de 
Zoug -. mais comme une reponse a la vlolence domestlque, 
a la vlolence conjugale qul se deroule entre les quatre murs 
d'un appartement, et qul est celle qui est la plus frequente. 
La reflexion essentielle a mener n'est pas de determlner la 
probabillte d'un passage a l'acte avec une arme, mals l'ln
fluence sur la vle familiale de la presence d'une arme a feu a 
domiclle, en d'autres termes du pouvoir sur autrul que pos
sede le detenteur d'une arme, cet autrul etant en regle gene
rale un membre de sa propre famille. En general, c'est 
effectlvement l'epoux qul a un moyen de pression, un moyen 
d'affirmer un Joug domestique, de menacer et d'effrayer sa 
famille, de prouver une reiatton de pouvolr sur autrul. 
II est exact que les armes d'ordonnance n'ont a ce Jour pas 
joue un r0le determlnant dans la commisslon de crimes pas
sionnels. Cependant, multiples et trop nombreuses sont les 
sltuatlons ou des femmes et des enfants se sentent quotl
diennement menaces per la presence d'une teile arme sur 
leur lleu de vie. 
Les armes d'ordonnance ne sont plus le reflet d'une tradltion 
de defense de l'inter€1t general, mals servent a la satlsfactlon 
d'inter€1ts criminels et particuliers. Le falt de maintenlr la pos
sibllite de detenir une arme mllitaire a son domicile accroit 1a 
potentlaiite de la commission d'actes de violence, alors qu'II 
ne s'agit plus aucunement d'une necessite pour le bon fonc
tionnement de l'armee sulsse. 
Les crimes passlonnels sont des crimes lmpulsifs. II s'en 
produirait certainement moins si les auteurs de crimes de ce 
type n'avaient pas a leur dlsposltlon une arme et des muni
tions a leur domicile, s'lls devaient s'en procurer a l'exterleur. 
Pourquol donc attendre encore des mois, volre des annees, 
avant de prendre des mesures de preventlon? 
Nous avons aujourd'hul l'occaslon de passer de 1a parole 
aux actes. Celles et ceux qul jouent sur la carte securltalre, 
qul suscltent actlvement un sentlment d'lnsecurite au sein 
de la population, ont aujourd'hui l'occasion d'ecouter enfln le 
dlscours que le groupe soclallste a martele, notamment 
dans ie cadre du debat sur la loi sur les armes. 
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t:acces aux armes dolt etre lnterdlt, sauf si un besoln est 
reellement prouve et avere, et les armes d'ordonnance doi
vent demeurer a l'arsenal, de meme qua les munltlons, et 
non pas ä domlclie. 

Vaudroz Jean-Claude (C, GE): II est vral que notre pays est 
unlque en son genre: les cltoyens soldats ont tous leur arme 
ä la malson. Ce falt, ä mon avis, est un signe de conflance 
de !'Etat envers ses soldats et aussi le signe qu'll les respon
sablllse. De plus, cette arme est necessaire; elle est souvent 
necessaire pour parfalre sa formatlon - je pense notamment 
aux tirs obligatoires -, mais elle est egalement utlle pour 
beaucoup d'entre nous afin de pratiquer le tlr sportlt. 
Mals la munltlon que nous embarquons ä la fln de l'ecole de 
recrues, qui falt egalement partle du paquetage, ä mes yeux, 
ne donne vraiment aucun signal au cltoyen soldat, blen au 
contralre. Je crols que c'est un facteur de rlsque qul est ex
trllmement lmportant. Et si je dis «bien au contralre•, c'est 
parce que cette munltlon de guerre est veritablement le fac· 
teur de rlsque que nous emportons dans notre paquetage et 
avec notre fusll mllltalre. 
La propositlon de mlnorlte 1 (Fehr Jacqueline) ne me semble 
pas tout ä falt reellste, notamment par le falt qu'il faudralt une 
loglstlque ext!'Amement importante pour pouvoir stocker et 
destocker cette arme de maniere que las sportlfs ou ceux 
qul ont l'obligatlon d'aller faire leurs tirs puissent l'emporter 
afln d'effectuer leurs obligations. Donc, d'une part, ce n'est 
pas reallste et, d'autre part, une arme sans munitlon, flnale
ment, ne comporte aucun rlsque. 
II faut donc analyser le rlsque et le professeur Martin Kllllas, 
speclallste de l'lnstltut de police sclentlflque et de crlmlnolo
gle de l'Universlte de Lausanne, par presse interposee, nous 
donne une projectlon assez alarmante, puisque chaque an
nee environ 180 personnes seraient victlmes d'une arme 
d'ordonnance. Et la, Je dois dlre que, dans les travaux que 
nous avons fatts en commission, nous avons eu de la dlffl· 
culte a cerner une telle sltuatlon puisque nous n'avions pas 
verltablement de statlstlque. Nous parllons plutöt de quel
ques cas isoles d'utlllsatlon de l'arme d'ordonnance ä des 
fins crlmlnelles. Donc, evoquer la suppresslon de cette mu
nltion dans le paquetage peut paraltre un polnt mlneur, mals 
cela peut lltre extremement lourd de consequence. 
Par consequent, 1a proposHion de la mlnorlte II conslste a 
supprlmer uniquement la munltlon de guerre de l'equlpe
ment personnel. Elle ·est en effet totalement lnutlle dans no
tre paquetage et aussi inutlllsable puisqu'II faut lltre mobillse 
pour avolr la posslblllte de s'en servir. 
Je crols savolr egalement, pour en avolr discute hier, que le 
Conseil federal etudle une solutlon afln de pouvolr supprimer 
la munltion de guerre du paquetage. II me semble que nous 
pourrions evlter le falt qu"une commission du departement 
se penche sur cette question, car il s'aglt essentlellement 
d'une question de bon sens et qu'il n'est pas necessaire 
d'etudier cela pendant trop longtemps. 
C'est pour qa que Je vous lnvlte a soutenir la proposition de 
la mlnorlte ll et a supprlmer du paquetage la munitlon de 
guerre qul, encore une fois, est totalement lnutlle et lnutlli
sable. 

Eberhard Toni (C, SZ): Die CVP-Fraktlon unterstatzt die 
Mehrheit der Kommission. Dass der Wehrmann seine Waffe 
mit nach Hause nehmen kann, hat eine lange Tradition. Das 
hat auch dazu gefOhrt, dass unsere Wehrmänner mit dem 
Umgang und auch mit dem sicheren Aufbewahren der Waffe 
vertraut sind. In unserem Land hatten und haben wir nicht 
mehr Gewaltakte als in Ländern mit anderer Praxis oder 
ohne Waffe zu Hause. Darauf hat auch Frau Garbani hinge
wiesen. Wer Gewalt ausüben will, wird Immer eine Waffe fin
den. Viele Gegenstände - Messer, Hammer, Axt usw. -
eignen sich zur Ersatzwaffe. 
Wir haben gestern für die Beibehaltung der ausserdlenst
llchen Schlesspfllcht gestimmt Vlele Wehrmänner absolvie
ren nicht nur das obligatorische Schlessen und das 
Feldschlessen, sie besuchen auch freiwillig viele Schützen-

feste. Vlele von Ihnen Oben den Schlesssport mit der Ordon
nanzwaffe aus. Das Hinterlegen der Dienstwaffe ausserhalb 
der Dienstzelt wOrde die Ausübung des Schlesssportes auf
wändiger machen und Ist deshalb abzulehnen. Was aber 

ist und auch geprOft werden sollte, Ist die einfa
che hkelt, dass ein Wehrmann seine Waffe bereits 
nach Dienstende unkompliziert abgeben kann, wenn er sie 
nicht nach Hause nehmen will. 
Namens der CVP-Fraktlon bitte Ich Sie, fOr die Mehrheit zu 
stimmen. 

Fahr Maria (S, ZH): Ich bitte Sie namens der SP-Fraktlon, 
diese beiden Minderheitsanträge zu unterstützen. 
Frau Garbanl hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es 
heute keine militärische Notwendigkeit mehr gibt, Munition 
oder auch Waffen mit nach Hause zu nehmen. Das sehen 
Sie an einem ganz einfachen Beispiel: Die Flughafenregi
menter haben Ihre Waffen nämlich am Flughafen, dort, wo 
sie auch eingesetzt warden, und nicht zu Hause. Kein 
Mensch muss Innerhalb von wenigen Minuten seine Waffe 
zur Hand haben; diese Zeiten sind nun wirklich vorbei. Es 
war Obrlgens auch nicht Immer so, dass der Wehrmann 
seine Waffe und die Munition dazu zu Hause hatte. Erst seit 
1951 hat der Wehrmann seine Munition zu Hause. Wer also 
bei der Frage nach der Munition damit argumentiert, dass 
diese schon immer zu Hause gewesen sei, kann sich welss 
Gott nicht auf eine Tradition berufen. Wle gesagt, es gibt 
keine militärische Notwendigkeit. Es gibt dafür Obrlgens 
nicht einmal eine Notwendigkeit, wenn man fQr die Beibehal
tung des Schlessobligatorlums Ist Der Schlesssport und die 
obligatorischen Schiessveranstaltungen llessen sich auch 
anderweitig organisieren. 
Wovon reden wir, wenn wir Ober Armeewaffen sprechen? 
Wir reden von 500 000 Armeewaffen, die zu Hause lagern 
und die solchen Soldatinnen und Soldaten gehören, die ak
tiv Dienst leisten. Wlr sprechen zusätzlich von sehr vielen 
Armeewaffen, die denen gehören, die nicht mehr Im Dienst 
sind. Und wir sprechen vor allem von einer Steigerung des 
Gefahrenpotenzials. Das Sturmgewehr 57 wurde vom 
Sturmgewehr 90 abgelöst, und wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass diese Waffe eine viel höhere Gefährdung dar
stellt als das alte Sturmgewehr. 
Herr Eberhard sagte, wer Gewalt ausQben wolle, werde im
mer eine Waffe finden. Das mag sein. Wenn wir aber diesen 
Gedanken zu Ende denken warden, dann bräuchten wir 
Oberhaupt kein Waffengesetz mehr; wir bräuchten Ober
haupt keine Einschränkungen, denn man könnte immer sa
gen, dass derjenige, der Gewalt ausQben will, letzten Endes 
Irgendeine Waffe finden wird. Es geht uns darum, die 
Hemmschwelle zu erhöhen, die Anwendung von Gewalt gar 
nicht erst möglich zu machen. 
Es geht dabei vor allem um drei Teilbereiche. Es geht zum 
einen um die Straftaten: Es Ist nicht so, dass es keine Straf
taten mit Armeewaffen gibt. Es gibt selbstverständlich Straf
taten mit Armeewaffen. Ich habe hier eine Zeitungsnotiz vom 
13. Oktober 2001, wonach sich in Luzern ein Beziehungs
drama abgespielt hat, In dem der Täter, ein watender Ex
Freund, auch noch eine deutsche Touristin angeschossen 
hat Ich spreche also von den Straftaten; Ich spreche aber 
Insbesondere auch von Selbstmorden, die mit Armeewaffen 
verübt wurden. 
Es liegt mir eine Statistik vor. Diese habe Ich nicht selber ge
macht. die hat jemand gemacht. der eine andere Meinung 
zu diesem Thema vertritt als Ich. Sie besagt. dass allein 
1999 In der Schweiz 51 Selbstmorde mit Waffen verübt wur• 
den, die zu Hause lagern. Ich behaupte, dass ern Tell dieser 
Selbstmorde nicht hätte stattfinden können. 
Neben diesen beiden Themenberelchan der Straftaten und 
Selbstmorde Ist - das Ist wahrscheinlich der zentrale Punkt 
In unserem Antrag - der Bereich der häuslichen Gewalt zu 
nennen. Über die häusliche Gewalt, werden Sie mir sagen, 
gibt es keine Statistik. Wenn Sie aber mit Vertreterinnen von 
Frauenhäusern sprechen, wenn Sie mit Leuten aus dem Er
ziehungswesen sprechen, dann müssen Sie zur Kenntnis 
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nehmen, dass dies ein reales Problem darstellt. Es gibt In 
dieser Gesellschaft tatsächlich Männer, die glauben, dass 
sie eine Waffe auch anderwettlg einsetzen können, wenn sie 
eine solche zur Verfügung haben. Damit Ist nicht gemeint, 
dass sie die Waffe hervorholen und damit herumzuschles
sen beginnen, aber sie haben mindestens die Möglichkeit, 
dies anzudeuten, damit zu drohen - und die Frauen sind die 
Leidtragenden. In all diesen Themenbereichen - Straftaten, 
Selbstmorde, häusliche Gewalt - liesse sich das Gewaltpo
tenzial in dieser Gesellschaft sanken. Es Hesse sich einfach 
senken, weil es keine mllltärlsche Notwendigkeit gibt, die Ar
meewaffe zu Hause zu haben. Es Ist eine alte Tradition, aber 
das kann nicht als Rechtfertigung dafQr dienen, dass wir 
nicht alles unternehmen, um Gewalt In dieser Gesellschaft 
zu erschweren und die Gewalthemmschwelle zu erhöhen. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie um Zustimmung zu beiden Min
derheitsanträgen. Es wäre aber zumindest ein Schritt in die 
richtige Richtung, wenn Sie wenigstens dem Antrag der Min
derheit II In Bezug auf die Munition zustimmen könnten. Der 
tut ihnen Oberhaupt nicht weh. Wir wn der sozialdemokrati
schen Fraktion sind allerdings dezidiert der Ansicht, dass wir 
jetzt einen Schritt weiter gehen wollen: Wir wollen nicht 
mehr, dass Armeewaffen zu Hause lagern. Es gibt in ganz 
Europa keine Armee, in der die Wehrmänner und Wehr
frauen Ihre Waffen zu Hause lagern, obwohl es In verschie
denen Ländern Immer noch das Millzprinzlp gibt. Wie 
gesagt. das Ist nicht mehr notwendig. Tun Sie diesen Schritt 
In die richtige Richtung. Sie helfen damit, Gewalt zu verhin
dern. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presldente): Le 
groupe ecologiste communlque qu'II soutlent les deux pro
poslUons de mlnorlte. 

Oehrll Fritz Abraham C+/, BE): Natürlich sind wir von der 
SVP-Fraktlon In dieser Angelegenheit wieder einmal anderer 
Meinung. In Artikel 112 will die Minderheit 1 (Fehr Jacque
line) die persönlichen Waffen unserer Soldaten nach geleis
teter Dienstzeit im Zeughaus deponieren lassen. Die Waffe 
dilrfte also nicht wieder rntt nach Hause genommen werden. 
Wir haben gestern bei Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c ent
schieden, dass wir die obligatorische Schlesspfllcht weiter
führen müssen und wollen. Ja, womit soll denn der Wehr
und Schiesspfllchtlge die Schlesspflicht erfilllen? Mit dem 
Gameboy vielleicht? Oder muss er dann, um dieser Pflicht 
nachzukommen, das Gewehr im Zeughaus abholen und es 
dann wieder hinbringen? Muss er dann vielleicht noch zehn 
Formulare ausfallen? Das würde auch in die heutige Zelt 
passen. Wie gedenken Sie denn dies dem Wehrmann zu er
möglichen? Nach der Risikoanalyse des Sicherheitspoliti
schen Berichtes wird davon ausgegangen, dass die 
persönliche Waffe speziell im Raumsicherungsbereich mög
licherweise sofort gebraucht werden müsse. Die Minderhei
ten der Kommission wollen unsere Soldaten also den 
Gefahren dieser auch neuen Bedrohungen Waffen- und mu
nitionslos aussetzen. Ich frage Sie: Wo Ist denn da die Ver
antwortung unseren Soldaten gegenQber? Im Übrigen sind 
wir der Meinung, eine Landesregierung könne eigentlich 
stolz sein, wenn sie Ihren Wehrpflichtigen die Waffe Inklusive 
Munition mit nach Hause geben kann. Das ist Obrlgens ein
zigartig auf der Welt! Aber das zeugt nach unserer Meinung 
eigentlich von einem unglaubllch grossen Vertrauen zum 
Volk. 
Vielleicht gerade deswegen dOrfen sich in unserem Land 
auch die wichtigsten Persönlichkeiten Immer noch, wo sie 
wollen. ohne Bodyguards bewegen. Wir sind auch der Mei
nung, dass wir hier in dieser Angelegenheit nicht nach tragi
schen, traurigen Einzelfällen urteilen dürfen, sondem das 
Gesamte sehen mossen. Wir mQssen uns bewusst sein, 
dass wir letztendlich, wenn es zum Ernstfall kommen sollte, 
auch die Verantwortung fQr unsere Soldaten tragen. 
Ich will Jetzt nicht wieder all die alten Traditionen, von denen 
wir gestern gesprochen haben, aufzählen. Aber fQr uns ha
ben sie Bedeutung - grosse Bedeutung. Wir sind der Mel• 
nung, zu ihnen sei Sorge zu tragen. 
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Aber ich habe letzthin Irgendwo gelesen - Ich weiss nicht, 
welcher gescheite Kopf es geschrieben hat -: Wer die Ver
gangenheit verachtet, die Gegenwart vernachlässigt und die 
Zukunft fürchtet, der fQhrt ein kümmerliches Leben. Ich 
denke doch: Wer unser Volk entwaffnen will, der misstraut 
Ihm. Diese Minderheitsanträge scheinen mir doch ein Miss
trauensvotum gegenüber unserem Volk zu sein. 
Und jetzt noch zwei, drei Worte zum Antrag der Minderheit II 
(Vaudroz Jean-Claude): Dieser Antrag will unseren Soldaten 
die Taschenmunition entziehen. Wenn man all die neuen Be
drohungsszenarien verschiedenster Inländischer und aus
ländischer Experten gelesen hat, wenn man die Risikoana
lyse das Sicherheitspolitischen Berichtes - ich habe sie 
schon erwähnt - speziell betreffend Raumsicherung zur 
Kenntnis nimmt und das Ganze ernsthaft Qberdenkt, kommt 
man zu folgendem Schluss: Wenn es die Idee der Taschen
munition nicht schon gäbe, mQsste man die Taschenmuni
tion gerade jetzt erfinden. 
Also bitte ich Sie dringend, die Anträge der Mlnderhetten 1 
und II abzulehnen. 

Engelberger Eduard (R, NW): Ich ersuche Sie Im Namen 
der Mehrheit der FDP-Fraktion, die beiden Minderheitsan
träge abzulehnen. Selbstverständlich können wir Ober die
sen Punkt immer wieder diskutieren, und die Hintergründe 
dafQr sind verständlich und zu respektieren; wir tun das 
auch. Aber auch im Falle der Zustimmung zu diesen Minder
heitsanträgen lösen wir die Probleme der Gewaltanwendung 
In unserer Gesellschaft und im Alltag leider nicht. 
Auch der Umstand, dass die persönlichen Dienstwaffen er
fahrungsgemäss kaum fOr Verbrechen verwendet werden -
obwohl es dazu keine Statistik gibt, wie schon gesagt wur
de-, Ist ein Grund, auf eine solche Massnahme zu verzich
ten. Offenbar haben Herr Vaudroz Jean-Claude und Herr 
Fehr Mario Jetzt wieder andere Zahlen als jene, die uns In 
der Kommission vorlagen und die wir diskutiert haben. Aber 
Ich nehme an, dass Herr Bundesrat Schmid darauf eine Ant
wort haben wird. 
Die Massnahme gltt also fQr die persönliche AusrQstung, die 
Waffe und die dazu gehörige Taschenmunition, so genannte 
Kriegsmunition. Aber es handelt sich um ganz normale 
GP11-Munltlon. Dabei gilt es In diesem Zusammenhang 
noch zu erwähnen, dass es den Dienstpflichtigen fralgestellt 
Ist, die persönliche Ausrüstung und die Waffe freiwllllg Im 
Zeughaus zu lagern und dann wieder abzuholen, wenn sie 
sie brauchen, _ um vielleicht auch das Obligatorlsche zu 
schlessen. Im Ubrlgen frage Ich mich, Herr Fehr, was wir bei 
der Umsetzung eines solchen Beschlusses mit all den Waf
fen machen wollen und sollen, die gemäss Überlieferung 
aus ehemaligen Dienstverhältnissen unserer Armeeangehö
rigen in den Privathaushalten vorhanden sind. Vielleicht hat 
Herr Bundesrat Schmid auch dazu schon gewisse Szena
rien. 
Es geht mir aber noch um etwas anderes: Eine solche Mass
nahme wäre grundsätzlich auch der Entwaffnung des 
Schweizers gleichzusetzen und wQrde eine lnfragestellung 
der MIiiz. des berühmten Bürgers und Soldaten, zur Folge 
haben. Das Ist eben nicht nur Tradition, wie Herr Fehr sagt, 
sonst massten wir in diesen Tagen nicht die Revision das Mi
litärgesetzes mit Blick auf die Armee von morgen, die «Ar
mee XXI», beraten, die auch wieder ausgerastet sein muss 
und wird. 
Es wäre nach unserer Ansicht auch eine Bevormundung des 
Bürgers in seinen Rechten und Pflichten, aber auch In sei
nen Freiheiten und seinem Verantwortungsbewusstsein. Wir 
sind überzeugt, dass wir auch bei den ArmeeangehOngen 
der «Armee XXI» ab 2004 - bei unserer jungen, nächsten 
Generation - dieses Verantwortungsbewusstsein vorausset
zen können. Deshalb wollen wir Ihnen auch das gleiche Ver
trauen schenken, wie wir das bis anhin bei Ihren Vorgängern 
gemacht haben. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der Mehrheit der FDP-Frak
tion, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, die Minder
heitsanträge abzulehnen und - damit wir dort nicht mehr das 
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Wort ergreifen mossen - nachher ebenso auch den Antrag 
Hollenstein zu Artikel 114 abzulehnen. 

Polla Barbara (L, GE): J'almerals vous lnvlter ä soutenlr, ä 
l'article 112, la proposltlon de mlnorlte II (Vaudroz Jean
Claude) et, par lä mAme, ä soutenlr la posltion du consefller 
national Eggly, mAme sl ce n'est pas la posltion soutenue 
par le rapporteur Eggly. 
Le fait que les Suisses conservent leur arme ä la malson 
nous para'II: une caracterlstlque tout ä falt exceptlonnelle de 
notra pays, qui soullgne la responsablllte Individuelle et col
lectlve et le clvlsme qui caracterlse la Sulsse et ses cltoyens 
soldats. On dlt que la violence augmente partout, que les ris
ques de passage ä l'acte sont de plus en plus grands. Mais 
nonobstant, a l'epreuve de la reafite, on volt blen que la 
Suisse, une fols de plus, se distlngue et que les crlmes com
mls a l'heure actuelle avec les armes d'ordonnance ne sont 
m&me pas repertories statistiquement Qui parle de 4 cas, 
qul perle de 180 cas, II semble bien que ce ne solt pas un 
probl~me de premler plan. De plus, «Armee XXI• prevolt de
sormals, nous l'avons declde, le malntlen des tlrs obllgatoi
res. Cet entrainement au tlr de precislon exlge du soldat une 
bonne connaissance de son arme personnelle et le faft 
d'avolr l'arme d'ordonnance ä domlclle faclllte grandement 
l'organisatlon de ces tirs. 
C'est une des ralsons pour lesquelles le groupe liberal rejet
tera donc la proposltlon de mlnorite 1 (Fehr Jacqueline). 
Par contre, II n'y a aucune ralson objective llee ä l'efflcaclte, 
lors d'une eventuelle moblllsatlon ou pour les tlrs obllgatoi
res, d'avoir la munitlon ä la maison. Les munltlons peLNent 
parfaltement Atre conservees ä l'arsenal. Bien sOr, lä aussl, 
nous n'avons pas de statistlque pour prouver que de cette 
fa9on-lä on va dimlnuer le risque, mais c'est le bon sens qul 
parle. Vollä ce que dlt, par exemple, M. Martin Klllias, profes
seur de crlminologie ä Lausanne, deja clte tout a !'heure par 
M. Vaudroz Jean-Claude: «L:experience montre que le pas
sage ä l'acte est beaucoup plus rare lorsque l'auteur dolt se 
procurer la munltion. Lorsqu'on pique une rage le samedi 
solr, II y ade fortes chances que ron soft calme le lundl ma
tln quand l'armurerie rouvre.» Evidemment, ce ne sont peut• 
Otre pas des statlstlques tr~s sclentlfiques presentees par un 
professeur de crimlnologle, mals II laisse parler lä son bon 
sens, et c'est blen au tltre du bon sens aussl que M. Vaudroz 
nous falt sa proposltlon de minorlte II. 
La proposltlon de mlnorite II (Vaudroz Jean-Claude) lnt~gre 
au mieux, d'une part, le respect des tradltlons et de la res
ponsablllte du cltoyen soldat et, d'autre part, la prudence et 
la prevention. Elle permet de conjuguer ces deux exlgences 
sans preterlter en rlen l'efflcacite de l'armee. Comme Je l'al 
dit, les munitlons de guerre peuvent parfaltement rester ä 
l'arsenal. 
Prudence, bon sens et respect des tradltlons: sulvez donc le 
conselller national Eggly et, pour une fois, n'ecoutez pas le 
rapporteurl 

Leu Josef (C, LU), fOr die Kommission: Die Kommission be-
antragt Ihnen mit 14 zu 8 Stimmen, den Minderheitsantrag 1 
(Fehr Jacqueline), begrOndet durch Frau Garbani, abzuleh
nen. Wir beantragen Ihnen weiter - mit 12 zu 11 Stimmen-, 
den Minderheitsantrag II (Vaudroz Jean-Claude) abzuleh
nen. Ich möchte dazu nur zwei Punkte erwähnen, die auch 
in unserer Diskussion in der Kommission entsprechend ver
tieft wurden. 
1. Wir dOrfen diese Vorlage nicht belasten. Wir müssen uns 
vor Augen halten, dass wir etwas In Bewegung setzen, wenn 
wir Jetzt, in diesem Zeitpunkt, die Aufbewahrung der Waffe 
zu Hause verbieten. Ohne grOndllche Abklärung können wir 
darOber nicht Beschluss fassen. 
2. Es gilt zu vermelden, dass wegen Einzelfällen zahlreiche 
ehrbare Bürgerinnen und Barger gemassregelt, elnge-
schränkt oder mit Auflagen belegt werden. Es trifft sicher zu, 
dess die alltägliche Gewalt Innerhalb und vor allem auch 
ausserhalb des Hauses zunimmt. Dabei sind offenbar nur 
ganz selten Ordonnanzwaffen im Spiel. Immerhin - und das 

wurde auch In der Kommission gesagt - müsste man dann 
Im gleichen Zusammenhang, wenn man schon von dieser 
häuslichen Gewalt spricht, mit grösserem Erfolg auch bei 
den Videospielen und den Fernsehfilmen, die tagtäglich in 
unsere Stube kommen, ansetzen, um die allgemeine Gewalt 
zu senken. 
Wie gesagt, die Mehrheit Ihrer Kommission Ist der Meinung, 
dass die Annahme der Minderheitsanträge die Armeereform 
erheblich belasten würde, und darum empfehlen wir Ihnen, 
unserem Antrag zu folgen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commisslon: Je n'al 
plus besoln de vous parler de ma posltion personnelle puis
que Mme Polla vous a dlt que je soutenais la proposltlon de 
mlnorite II (Vaudroz Jean-Claude). 
Mais, en tant que rapporteur de la commisslon, j'al ä vous 
dlre cecl. D'abord, comme II a ete dlt notamment par le 
porte--parole du groupe de l'Unlon democratlque du centre, 
aux yeux de la majorlte de la commission, II y a, evldem
ment, une tradltion qul n'est pas negllgeable. C'est plus 
qu'un signe, c'est, Je diral, une nature, une manl~re d'Atre de 
l'armee de mlllce que chaque soldat alt son arme chez lul. II 
y a lä quelque chose qui depasse totalement la dlmension 
folklorique, cela s'inscrlt dans une sorte de volonte de de
fense et de volonte de malntenlr une armee de mlllce - on a 
assez parle d'une armee de millce tout ä !'heure -, quelque 
chose qul est, encore une fols, plus qu'un slgne, c'est une 
marque de fabrlque, sl je puls dlre. 
D'autre part, II y a des ralsons pratlques, oar, en effet, 
comme cela a ete dit, lorsque le soldat va faire ses tlrs obll
gatolres, II y va avec son arme personnelle, a laquelle II est 
habltue. Par consequent, lä, II y a une adequation. 
C'est la raison pour laquelle, sur ce polnt, ä une maJorite tout 
de mAme assez nette, c'est-ä-dlre par 14 volx contre 8, la 
commisslon vous propose de reJeter la proposltlon de mlno
rlte 1 (Fehr Jacqueline). 
En ce qui concerne la proposition de minorlte II, II faut dire 
quand mAme que la commission a ete plus partagee, car 
c'est seulement par 12 voix contre 11 qu'elle vous propose 
de rejeter cette propositlon. 
En effet, pour certalns membres de ia commlsslon, l'essen
tlel tenait ä la possiblllte de conserver l'arme ä la maison et 
la munitlon poLNait Atre relativement facllement dlstrlbuee. 
D'allleurs, lors des tlrs obllgatolres, on dlstribue la munitlon. 
Et puls, II y a cette question d'incltation ä la vlolence, au sui
clde, ou autre. Mals pour la majorlte de la commlsslon, la 
munitlon et le falt qu'elle soit ä la malson avec l'arme, 
d'allleurs sous scelles, plombee, falt partle de tout cet atta
chement et de toute cette marque de fabrlque, au fond, que 
Je viens de decrlre ä propos de l'arme. On ne peut pas sepa
rer la munltlon de !'arme aux yeux de la majorlte de la com
misslon. 
C'est la raison pour laquelle la majorlte de la commisslon 
vous propose de rejeter Jes proposltlons de mlnorlte I et II. 

Schmid Samuel, Bundesrat Ich beantrage Ihnen, beide 
Minderheitsanträge abzulehnen. 
Zum Antrag der Minderheit 1: Sie haben gestern und heute 
entschieden, dass wir - und wenn Ich mir das Urteil erlau
ben darf: zu Recht - an dieser ausserdlenstllchen Schless
pfllcht festhalten und dass wir auch am obligatorischen 
Programm festhalten. Deshalb wäre hier die Hlnterlegungs
pfllcht bezOgllch der persönlichen Waffe auf kalte Art auch 
gleichzeitig der Ausschluss oder das Ende fOr diese Art der 
Dienstleistung. Allein deshalb muss Ich Ihnen beantragen, 
den Antrag der Mmdemen at>zulehnen. 
Im Übrigen Ist es nicht die einzige Vorschrift Im Militärgesetz 
Ober die persönliche Waffe. Es wird ebenfalls bestimmt, 
dass der Angehörige der Armee verpflichtet Ist, diese Waffe 
sicher aufzubewahren, dass er sie Instand zu halten hat und 
dess er, mit anderen Worten, da die Sorgfaltspflicht zu be
achten hat. 
Ich verneine Oberhaupt nicht, dass mit diesen Waffen auch 
Unglücksfälle oder Verbrechen geschehen können. Ich 
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weise allerdlngs auch hier, vor Ihrem Rat, auf das hin, wo
rauf ich bereits In der Kommission hingewiesen habe: Eine 
Kausalltät einer erhöhten Gefährdung der Gesellschaft 
durch diese Waffenabgabe ist nicht nachgewiesen. Im Ge
genteil: Es gibt das Beispiel von Grossbrltannlen, das die 
Waffengesetzgebung wesentlich verschärft hat, was aber lei
der nicht etwa zu einer Reduktion der entsprechenden Ein
sätze von Waffen geführt hat. 
Wie dem auch sei, selbstverständlich geben wir die Waffe 
nicht ab, um unberechtigten, leichtsinnigen oder charakterlo
sen Leuten hier ein zusätzliches Gewaltmittel zu verschaf
fen. Deshalb prüfen wir auch diese Hinterlegung im Rahmen 
der Revision der Waffengesetzgebung, die Im Spätsommer 
in die Vernehmlassung kommen wird und etwa In einem Jahr 
zu behandeln sein wird. 
Diese Überprüfung wird vorgenommen, um eine erleichterte 
Hinterlegung In Aussicht zu stellen. Das helsst, dass man 
Leuten, welche die charakterliche Festigkeit eben nicht unter 
Beweis stellen oder die gefährdet sind, die Waffe abnehmen 
und diese hinterlegen kann. Die Detailregelung In diesen 
Fragen muss aber - der Spezialität des Falles angemes
sen - in der Kompetenz des Bundesrates bleiben. Deshalb 
geht es auch hier darum, die nötige Flexibilität zu wahren. 
Ein Letztes noch: Selbst die Waffengesetzgebung von 
Sehengen umfasst die Abgabe von militärischen Waffen 
nicht, also selbst bei einem Beitritt zu Sehengen wäre diese 
Tradition - eine Notwendigkeit für das Land - weiterhin mög
lich. 
Was die Abgabe der Munition anbelangt, ist es richtig, dass 
der Bundesrat bereits am 22. Mai dieses Jahres in seiner 
Antwort auf die Interpellation Berger Mlchele zur Aufbewah
rung von Waffen und Munition am Wohnort (02.3028) erläu
tert hat, dass In meinem Departement eine Arbeitsgruppe 
gebildet ist, welche die Abgabe von Taschenmunition und 
die erwähnte erleichterte Hinterlegung der persönllchen 
Waffen prüft. Aber auch dieses Problem Ist nach unserem 
Dafürhalten zusammen mit der Revision der Waffengesetz
gebung zu lösen und nicht hier - mit einem Kurzschluss - in 
der Militärgesetzgebung. Denn es geht letztlich darum - das 
ist ja auch die Zielsetzung der Minderheitsanträge -, die Si
cherheit zu erhöhen. Das erreichen Sie nicht durch einen 
Eingriff in dieses Segment, sondern Sie beeinflussen das al
lenfalls Ober die Gesamtdiskussion zur Waffengesetzge
bung. Deshalb bitte ich Sie, hier davon abzusehen, der 
Minderheit II (Vaudroz Jean-Claude) zuzustimmen. 
Die Minderheit II definiert auf Gesetzesstufe definitiv und 
ohne Ausnahmemöglichkeit das Detail, Indem sie sagt, dass 
die Munition nicht Teil der persönlichen AusrOstung sei. Was 
heisst das? Auch bei einer Veränderung der Lage könnte 
dieser Grundsatz nur Ober eine entsprechende Gesetzesre
vision wieder relatMert werden. Wenn also jetzt, bezogen 
auf die heutige Lage, allenfalls ein Grund dafOr gesucht wird, 
die Abgabe nicht weiterzuführen, dann fände Ich es zumin
dest falsch, wenn die Regelung auf Gesetzesebene elnge
fOhrt WOrde. 
Schliesslich wiederhole ich, was Ich mehrfach gesagt habe: 
Die Zelt ist auch heute nicht so sicher, wie ich es da gele
gentlich im Rat höre. Die Notwendigkeit, diese Munition be
reitzuhalten, um allenfalls vom Wohnort direkt an einen 
Einsatzort zu kommen, ist nicht so fern, wie sie hier gele
gentlich geschildert wird. Das ist leider ebenfalls die heutige 
Realität. 
Wir prOfen das Ganze also Im Hinblick auf die Revision der 
Waffengesetzgebung. Deshalb beantrage Ich Ihnen, Jetzt 
hier von einer segmentierten Lösung abzusehen. 

Oehrll Fritz Abraham (V, BE): Herr Bundesrat, ich persön
lich bin ja der folgenden Meinung: Wenn man Armeegesetze 
und Gesetze für unsere Soldaten macht, dann trägt der Ge
setzgeber auch die Verantwortung für die Soldaten und fOr 
unsere Armee. Betreffend die Taschenmunition: Wir haben 
gestern und heute und vorher In der Kommission zur Kennt
nis genommen, dass gerade Im Bereich der Raumsicherung 
Szenarien bestehen, die den Waffengebrauch Im Ernstfall 
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sofort nötig machen könnten. Wer würde in einem solchen 
Fall - Gott möge uns davor bewahren! -, wenn ein Soldat 
von seiner Waffe Gebrauch machen mOsste, aber keine Mu
nition hätte, die Verantwortung dafOr tragen, dass er keine 
Munition hätte? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Die Verantwortung für die 
Waffe liegt immer beim Waffenträger, bei demjenigen, dem 
die Waffe anvertraut ist. 
Der Hauptteil Ihrer Frage betrifft aber die Notwendigkeit der 
IVlunitlonsabgabe: Hier erinnere Ich an die letzten zwei oder 
drei Sätze meiner Ausführungen, wonach ein unmittelbarer 
Einsatz auch In der heutigen Zelt eben durchaus nicht aus
zuschliessen ist. Der Kern Ihrer Frage Ist sehr tief greHend. 
Letztlich trägt die Verantwortung fOr mangelnde AusrOstung, 
für fehlerhafte Ausbildung - bezogen auf einen möglichen 
Einsatz oder eine mögliche Aufgabe - Immer die Politik, die 
die entsprechende Rahmenbedingung setzt. Deshalb, da 
stimme Ich mit Ihnen Oberein, ist der Entscheid hier auch 
aus Sicherheitsgründen nicht so belanglos, wie das teilweise 
dargestellt wurde. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
(namentlich nomlnatif; Beilage - Annexe 01.065/2390) 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••. 69 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxleme vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 01.065/2391 l 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 83 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Militärverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol f6derale sur l'arm6e et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Arm6e XXI) 

Art. 114 
AnflBg der Kommission 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

AnflBg Hollenstein 
Abs.3 
.... Oberlassen werden. Waffen sind davon ausgenommen. 

Art.114 
Proposition de Ja comm/ssion 
Al.2 
Adherer il la declsion du Conseil des Etats 

Proposition Hollenstein 
AJ.3 
.... proprhite du mllltaire. Les armes en sont exclues. 

Hollensteln Pia (G, SG): Artikel 114 Absatz 3 lautet im heu,. 
tigen Gesetz: «Er (der Bundesrat) bezeichnet die Gegen
stände der persönlichen AusrOstung, die den Angehörigen 
der Armee zu Eigentum überlassen werden ... Damit Ist im
pliziert, dass bei der Entlassung aus der Militärdlenstpfllcht -
und darum geht es - auch Waffen In persönliches Eigentum 
Obergehen. Ich wlll mit meinem Antrag erstens, dass keine 
Waffe automatisch In persönlichen Besitz übergeht, und 
zweitens, dass der Bundesrat die Verantwortung fOr die Ent
sorgung der Waffen Obemlmmt 
FQr mich gibt es keinen einzigen plausiblen Grund, weshalb 
sogar noch die nicht mehr mllltärpfllchtlgen Männer zu 
Hause eine vom Staat geschenkte Waffe aufbewahren dür
fen. Mit meinem Antrag will Ich, dass In Zukunft In weniger 
Haushalten eine Waffe griffbereit Ist. Mein Antrag bezweckt, 
dass bei der Dienstentlassung alle Waffen, die eben nicht 
mehr rar uc,n Milltllrdien:st gebraucht werden, bei der /wo 
musterung abgegeben werden. 
Es Ist erwiesen, dass zwischen der Anzahl vorhandener 
Schusswaffen und der Anzahl von Gewalttaten mit solchen 
Waffen ein Zusammenhang besteht. Auch wenn In der Ver
gangenheit nur relativ wenig Unfälle mit MIiitärwaffen pas
sierten, gllt es, die wenigen möglichst zu verhindern, statt 
dass mit der Erhöhung der Waffendichte In Privathaushalten 
Gewalttaten Vorschub geleistet wird. 
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Leider unterscheidet die polizeiliche Kriminalstatistik des 
Bundesamtes für Polizei nicht nach der Art der bei Gewaltta
ten verwendeten Schusswaffen. Ich verweise diesbezüglich 
auf die Diskussion, die Im ständerat geführt wurde. Statisti
ken allein verhindern allerdings noch keine Taten. Je mehr 
Waffen, desto grösser ist die Gefahr Ihres Gebrauchs. Durch 
die hohe Schusswaffendichte In den Schweizer Haushalten 
besteht ein Restrisiko für Gewalttaten. Dieses gilt es, mög
lichst gering zu halten. 
Als Unsinn bezeichne ich die Waffenverteilung auch, wen 
dadurch dem zum Teil illegalen Waffenhandel und -export 
Vorschub geleistet wird. Ich will dies hier aber nicht weiter 
ausführen. 
Zum zweiten Grund für meinen Antrag: Mit dem grosszOgl
gen Verteilen von Waffen entzieht sich das VBS dem Entsor
gungsproblem. Herr Bundesrat Vllliger sagte am 6. Oktober 
1994 In diesem Rat: «In meinem Departement sähe man es 
lleber, dass den Wehrmännern noch mehr Waffen abgege
ben würden, weil es In der Tat ein Entsorgungsproblem 
gibt» Diese dargelegten Tatsachen allein sind Grund genug, 
um meinem Antrag zuzustimmen. 
Wenn Ich die bisher geführte Diskussion verfolge, muss Ich 
zu guter Letzt auch noch sagen: Mit einer Gefährdung der 
militärischen Aufgabe hat mein Antrag nichts zu tun, weil er 
nur die nicht mehr Dienstpflichtigen betrifft. 
Wenn auch Ihnen Sicherheit mehr wert ist als der Wunsch 
der Dienstentlassenen, die Ihnen lieb gewordene Waffe zu 
Hause aufbewahren zu können, dann stimmen Sie meinem 
Antrag zu. 

La pmldente (Maury Pasquier Llliane, presidente): Le 
groupe liberal, le groupe de l'Unlon democratique du centre 
et le groupe radical-democratique communiquent qu'Hs re]et
teront a la proposltlon Hollenstein. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Der Antrag Hollen
stein lag unserer Kommission nicht vor. Aufgrund der vorhin 
geführten Diskussion und der Mehrheitsverhältnisse In die
sem Rat bei Artikel 112, aber auch aus der Sicht der Kom
mission empfehle ich Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie, den Antrag Hol• 
lensteln abzulehnen. Es Ist nicht so, dass die Waffe automa
tisch In den Besitz des ehemall9.en Wehrmannes übergeht. 
Nach wie vor müssen für die Uberlassung des Sturmge
wehrs 57 In den drei letzten Jahren zwei Bundesilbungen 
absolviert worden sein. Vor der Überlassung des Sturmge
wehrs wird dieses im Übrigen zu einer halbautomatischen 
Waffe abgeändert; die Serie-Automatik wird also ausge
schlossen. Bel der Überlassung der Waffe werden die Daten 
erfasst: Name und Vorname des Eigentümers, Matrikelnum
mer, Adresse, Waffennummer und UberlassungsJahr werden 
registriert. Damit wird mit der Überlassung der persönlichen 
Waffe die Bestimmung der Waffengesetzgebung massgeb
llch; sie Ist also einer im Markt erworbenen Waffe vergleich
bar. Da der Schiessnachweis erbracht werden muss, erhal
ten nur diejenigen ein Sturmgewehr, die den ausserdlenstll
chen Schiesssport betreiben. Es kann nicht Irgendwer Ober 
die Entlassung zu einer persönlichen Waffe kommen. Mit 
anderen Worten sind auch das die Gründe, die dazu füh
ren, dass wir In Übereinstimmung mit der Waffengesetzge
bung an der bisherigen Tradition - gestatten Sie mir diesen 
Begriff - durchaus festhalten können. 

Wldmer Hans (S, LU): Was geschieht dann Jeweils mit der 
Wctfltt, wtt1111 Ihr Bel5itz.er 15tlrbt, ali5o beim Ableben de& Wehr· 
mannes, der Wehrfrau? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Wenn Ich als Privater Waffen 
besitze, geschieht damit Im Falle meines Todes dasselbe 
wie mit meinem Eigentum: Sie werden In der Erbschaft hin
terlassen. Das Ist eine Frage, die Ober die Waffengesetzge
bung zu regeln bzw. allenfalls zu diskutieren Ist. Aber auch 
hier gibt es keinen Unterschied zwischen dieser «prlvatlsler-
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ten ehemaligen Armeewaffe» und einer unter dem Waffen
gesetz erworbenen privaten Waffe. 

Abs.2--AI. 2 
Angenommen -- Adopte 

Abs. 3--AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hollenstein •••. 44 Stimmen 
Dagegen •... 90 Stimmen 

Art. 115 Abs. 2 
Antrag der Komm/ssfon 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Art. 115 al. 2 
Proposition de /a commfssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.116 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bundesrat und das Eidgenössische Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport haben die 
oberste Leitung des MIiitärwesens. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. 
Abs.2 
Der Bundesrat bestimmt die Armeeführung und legt deren 
Aufgaben fest. Vorbehalten bleiben die Artikel 84 bis 91. 
Abs. 3, 4 
Aufheben 

Art. 116 
Proposition de la commlss/on 
Al. 1 
Le commandement suprAme des affalres mllltalres appar
tlent au Consell federal et au Departement federal de la de
fense, de la protectlon de la populatlon et des sports. Le 
Conseil federal regle les detalls. 
A/.2 
Le Conseil federal deslgne le commandement de l'arrnlle et 
en definit les täches. Les artlcles 84 a 91 sont reserves. 
AJ.3,4 
Abroger 

Angenommen -Adopte 

Art. 117-120 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 124 Abs. 1 
Antrag Hollenstein 
Bund und Kantone betreiben höchstens 39 Waffenplätze. 

Art. 124 al. 1 
Proposition Hollenstein 
La Oonfedi§ratlon et lea oo.ntons exploltent 39 plaoea d'ar
mes au plus. 

Hollenstein Pla (G, SG): Wenn Grilne In diesem Rat etwas 
fordern, Ist es nicht selten so, dass sie auf Granit belssen, 
aber der Bundesrat einige Jahre später auf dieselbe Idee 
kommt. Solange es aber von Granen kommt, wehren sich 
Bürgerliche und Bundesrat standhaft. So war es auch bei 
der Festlegung der Anzahl der Waffenplätze Im Gesetz. 
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Zwar hatte der Bundesrat rund um die Abstimmung Ober die 
Volksinitiative «40 Waffenplätze sind genug - Umweltschutz 
auch beim Militär» versprochen, dass nicht mehr als 40 Waf
fenplätze eingerichtet werden sollten, jedoch sei eine Festle
gung der Zahl nicht nötig - so Bundesrat Vllllger Im Herbst 
1994. Jetzt, wo es nur noch 39 Waffenplätze gibt, bringen es 
selbst BOrgerllche Obers Herz, die Zahl der Waffenplätze Im 
Gesetz zu plafonieren. 
Als ich mich letzte Woche Im VBS erkundigte, welcher 
Waffenplatz denn in den letzten Jahren aufgehoben 
worden sei, entzog sich dies der Kenntnis der beiden Mitar
beiter des VBS. Ich recherchierte weiter. Hier nun zuhanden 
der beiden VBS-Mitarbeiter: Es war der Waffenplatz Wor
blaufen. 
Bundesrat, Ständerat und die Mitglieder der SIK erachten es 
unterdessen als richtig, die Zahl der Waffenplätze Im Gesetz 
zu plafonieren. Politisch wäre es bestimmt auch nicht mög
lich, Irgendwo einen neuen Waffenplatz zu schaffen: Der 
Widerstand aus der Bevölkerung wäre vorprogrammiert. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, den Status quo, also 39 Waf
fenplätze, Im Gesetz als Maximum zu verankern. Die Neu
ausrichtung der Armee fahrt ja dazu, dass mit der zuneh
menden Technisierung weniger Bodenfläche zur Vertagung 
stehen muss. 
Noch eine Frage an Bundesrat Schmid: Gibt es Absichten, In 
den nächsten Jahren weitere Waffenplätze zu schllessen 
oder umzunutzen? Gibt es dlesbezOgllch Pläne? Ich wäre 
froh, wenn Sie das erläutern könnten. Es macht durchaus 
Sinn, bei der Festlegung der oberen Limite der Anzahl Waf
fenplätze den Status quo zu Obernehmen. Damit sind näm
lich auch Spekulationen Ober ExpanslonsgelOste aus dem 
Weg geräumt. 
Vielleicht Ist mein Antrag heute nicht mehrheitsfähig, aber 
die Zeit wird mir Recht geben. In Zukunft wird der Bodenan
spruch der Armee geringer werden; es wird In Zukunft eher 
weniger als mehr Waffenplätze brauchen. Deshalb macht 
die Begrenzung auf die aktuelle Zahl von 39 Waffenplätzen 
Sinn. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presidente): Le 
groupe liberal communique qu'il rejettera la proposltlon Hol
lenstein. 

Wlttenwller Milli (R, SG): 40 Waffenplätze sind genug! Das 
war während Jahren der Ruf von Granen und Umweltver
bänden. Mit Demonstrationen und Sitzstreiks machten sie 
auf Ihr Anliegen aufmerksam, und Im geltenden Recht helsst 
es nun: ccBund und Kantone betreiben höchstens 40 Waffen
plätze... Frau Hollenstein will nun höchstens 39 Waffen
plätze, und Ich frage mich schon, ob das jetzt so wesentlich 
Ist. Zu Ihrer Orientierung, Frau Hollenstein: Neuchlen
Anschwllen ist In der Region und In der Armee so stark ver
ankert, dass dieser Waffenplatz erhalten bleiben wird, ob 
jetzt im Gesetz die Zahl 39 oder die Zahl 40 steht. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen Ableh
nung des Antrages Hollenstein. 
Ich gehe dabei davon aus, dass die Anzahl der Waffenplätze 
In den nächsten Jahren eher sinken wird. Im Moment wäre 
keine zusätzliche Eröffnung geplant. Im Übrigen würde eine 
Planung ohnehin Ober die Immobilienbotschaft MIiitär erfol
gen und könnte nicht am Parlament vorbei gemacht werden. 
Aber es geht auch etwas um die Vernunft - entschuldigen 
Sie-: Dass In einem Gesetz derartige Vorschriften gemacht 
werden 11ollen, obwohl d1111 f"arlament nooh mehrfaoh die 
Möglichkeit hätte, wenn es nötig wäre, sich dann entspre
chend zu äussern, empfinde Ich eigentlich als absolut un
nötig. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag abzulehnen. 

Hollensteln Pla (G, SG): Herr Bundesrat, was hat bei Ihnen 
zum Stimmungsumschwung getahrt, dass Sie jetzt die Ver
ankerung von maximal 40 Waffenplätzen so wichtig finden? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich gehe vom Status quo aus 
und bin der Auffassung, dass das, was der Gesetzgeber sei
nerzeit aufgenommen hat, durchaus Bestand haben kann. 
Ein Stimmungsumschwung Ist das nicht. Ich muss Ihnen sa
gen: Auch die Zahl von 40 Ist an sich nicht gesetzeswOrdlg, 
denn das Ist nun ein Organisationsproblem, das die Armee 
selber lösen muss, allenfalls Ober die Ressourcensteuerung 
des Parlamentes. Aber es Ist nicht Sache des Gesetzge
bers - mindestens nach den Obllchen Terminologien eines 
Gesetzinhaltes -, hier derartige Rahmenbedingungen auf
zustellen. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Le 
groupe de runion democratlque du centre communlque qu'II 
rejettera la proposition Hollenstein. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Hollenstein .... 44 Stimmen 
Dagegen ...• 88 Stimmen 

Art. 132 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 132 let, a 
Proposition de la commission 
Adherer A la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptd 

Art.133 
Antrag der Kommission 
Mehrhett 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Cuche, Garbanl) 
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände, die Im Besitze 
geeigneter Schiessanlagen sind, stellen diese gegen Ent
schädigung tar SchlessObungen der Truppe zur Vertagung. 

Art.133 
Proposition de la commlsslon 
Majoritd 
Rejeter la proposition de la mlnorlte 
Mlnorltd 
(Cuche, Garbanl) 
Pour les exerclces de tlr dans le cadre de la troupe, des 
communes ou groupement de communes, dlsposant d'lns
tallatlons adequates, les mettent A dlsposltlon contre le ver
sement d'une indemnlte. 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presldente): La pro
posltlon de la mlnorlte Cuche a ete llquidee lors de l'examen 
de l'artlcle 25. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptd selon la proposltion de la majoritd 

Art. 134 Abs. 2; 142; 144 Abs. 2, 3; 146 Abs. 1, 2; 149 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 134 al. 2; 142; 144 al. 2, 3; 146 al. 1, 2; 149 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer A la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptd 

Art.149b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Politisches Controlling 
Abs. 1 
..•. ob die der Armee gesetzten Ziele erreicht werden •... 
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Abs.2 
Der Bundesrat konsultiert die zuständigen parlamentari
schen .... 

Antrag Baumann J. Alexander 
Abs. 1 
Das Parlament überprüft alle zwei Jahre die ErfQllung der 
verfassungsmässigen und gesetzlichen Vorgaben und 
ZWecke der Armee anhand eines zu genehmigenden Be
richtes des Bundesrates, der mindestens die Fakten Ober 
folgende Punkte zu erheben hat: 
- Anteil der Berufsoffiziere und Angestellten des VBS unter 
den Bat Kdt und Kp Kdt; 
- geleistete Diensttage Im Einsatz bei subsidiären Auf
trägen; 
- aufgewendete Mittel im Berichtszeitraum, aufgeschlüsselt 
nach Personal-, Betriebs-, Bau- und Rüstungsanteil; 
- kumulierte Anzahl AdA unter dem Entlassungsalter 28, 
welche ihre Diensttage als Durchdlener geleistet haben; 
- Anzahl offene Stellen im Ausbildungskader: 
- Anteil der nicht in die Armee eingeteilten Stellungspflichtl-
gen; 
- Anteil aus den RS vorzeitig entlassene AdA; 
- Umsetzung der allgemeinen Mllltärdienstpfllcht. jahr-
gangsweise und kumuliert 
Abs.2 
•••. bevor er FOhrung und Einsatz sowie Ausbildung, Organi
sation und Mittel grundlegend ändert. 

Art.149b 
Proposition de Ja comm/ssion 
Tltre 
Controlling polltique 
Al. 1 
.... sl les objectlfs assign6s a l'armee sont attelnts ...• 
Al.2 
Le Conseil federal consulte les commlsslons .... 

Proposition Baumann J. Alexander 
Al. 1 
Le Perlement verlfle tous les deux ans que l'armee rempllt 
effectlvement les misslons constltutlonneiles et legales qul 
lul sont asslgnees, sur la base d'un rapport du Conseil tede
ral qu'll lul incombe d'approuver et qui lndique notamment 
- la proportion d'offlclers de metlers et d'agents du DDPS 
places sous les ordres des commandants de batalllon et des 
commandants de corps: 
- les Jours de service consacres ä des missions acces
soires; 
- les moyens utlllses pendant la perlode sous revue, avec ln
dlcatlons des parts affectees respectlvement au personnel, 
ä l'exploltatlon, ä la constructlon et ä l'armement; 
- le nombre cumule des MdA de moins de 28 ans ayant ef
fectue un servlce long; 
- le nombre des postes d'instructeur vacants; 
- la proportlon de conscrlts non lncorpores; 
- proportion de MdA ayant qultte prematurement l'ER; 
- l'etat de 1a mise en oeuvre du service milltaire, par annee 
et globalement. 
A/.2 
.... avant de modlfier la directlon et l'engagement alnsi que 
l'lnstructlon, l'organlsation et les moyens. 

Baumann J. Alexander (Y, TG): Vertrauen Ist gut, Kontrolle 
ist besser. Der Ständerat hat diesen Controlling- und Koordi
nationsartikel eingefügt. Ich hätte Ihn gerne noch etwas en
ger gefasst. Selbstverständlich vertrauen wir dem Bundesrat 
und seinen Zusicherungen, die Jetzt alle gegeben worden 
sind. Aber zum Führungsrhythmus, wie wir Ihn alle kennen, 
gehört das Kontrollieren; Gottvertrauen genügt nichl Die Ar· 
mee ist eine Grossorganlsatlon, und da kann es passieren, 
dass nicht alles Im Sinne des Erfinders läuft. 
Hier wird von Zielen gesprochen. Wo sind eigentlich die so 
genannten Ziele festgelegt? Man sollte begrifflich dort an-
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knOpfen, wo etwas schon beschrieben und präzisiert Ist Ein 
Ziel müsste dann eine messbare Grösse sein. Man könnte 
an der Bundesverfassung anknQpfen, an Artikel 58 Absatz 2: 
«Die Armee dient ...• » Immer Wieder wird - meines Erach
tens fälschlicherweise - von Aufgaben oder gar von Aufträ
gen der Armee gesprochen. Ich habe das Jetzt umformuliert 
und spreche von verfassungsmAsslgen ZWecken und frage, 
ob die Armee Ihre verfassungsmAssigen Zwecke erfüllen 
kann. Ich beantrage also folgende Anderungen In Artl· 
kel 149b Absatz 1: .. Das Parlament QberprOft alle zwei Jahre 
die ErfOllung der verfassungsmässigen und gesetzlichen 
Vorgaben und Zwecke der Armee anhand eines zu geneh
migenden Berichtes des Bundesrates ...... Der Bericht Ist 
also zu genehmigen und nicht einfach zur Kenntnis zu neh
men - das Ist ein Unterschied zu einem anderen Bericht. Er 
hat mindestens die Fakten Ober folgende Punkte zu erhe
ben; Ins Militärgesetz muss eine möglichst genaue und um
fassende Mindestrahmenbestimmung Ober die Berichterstat
tung aufgenommen werden. Wenn das Parlament dann ein 
Mehr - etwas darüber hinaus - verlangt, kann es das zu
sätzlich fordern. 
«Der Anteil der Berufsoffiziere und Angesteltten des VBS 
unter den Bataillonskommandanten und Einheitskomman
danten Ist festzustellen.» Hier möchte Ich gerne Wissen, ob 
unsere derzeitigen BefOrchtungen wirklich nicht angebracht 
sind, wonach die Mlllzangehörigen In der neuen Mlllzarmee 
nur. noch «Indianer» und die «Häuptlinge» alle Profis sein 
werden. 
Dann Interessieren mich «die geleisteten Diensttage im Ein
satz bei subsidiären Aufträgen», «die aufgewendeten Mittel 
Im Berichtszeltraum, aufgeschlüsselt nach Personal-, Be
triebs•, Bau- und Rüstungsanteil». Hier möchte ich wissen, 
ob die Rüstung wirklich anteilmAsslg gesteigert werden 
konnte, wie dies der Bundesrat heute verspricht. Wenn wir, 
wie dies geplant ist, drei AS-Starts vornehmen, dann haben 
wir zeitweilig derartige Bestände, dass die Infrastrukturen 
wohl ergänzt werden mOssen. 
Aus der Angabe der «kumulierten Anzahl Angehörige der 
Armee unter dem Entlassungsalter 28, welche ihre Dienst
tage als Durchdiener geleistet haben», wird ersichtlich, wie 
die Bestinde Insgesamt sukzessive reduziert werden. Na• 
tOrllch sind die dann In der Reserve. Die Frage ist: Sind sie 
dann auch noch ausgerüstet; kommen sie ohne jedes Trai
ning zurande? Darüber wird man dann einmal sprechen 
massen. Aber man muss es wissen. 
Zur «Anzahl der offenen Stellen Im Ausbildungskader»: Es 
ist bekannt, dass zur Durchführung der «Armee XXI» derzeit 
rund 1000 professionelle Instruktoren fehlen. Das Ist ein 
Kernproblem von Bundesrat Schmid. Es wird Interessant 
sein zu verfolgen, wie diese LOcke nachhaltig und auf quali
tativ verantwortbarem Niveau geschlossen werden kann. 
Zum «Anteil der nicht in die Armee elngetelHen Stellungs
pfllchtlgen»: Beim Anteil aus der RS vorzeitig entlassener 
Angehöriger der Armee erkennen wir die Möglichkeit, die 
WelterentWlcklung der Ausmusterung auf dem blauen Weg 
zu beobachten. 
Zur ccUmsetzung der allgemeinen Militärdienstpflicht, Jahr
gangswelse und kumuliert»: Wir möchten hier die Entwick
lungen In Bezug auf die Motivation fOr die neue Armee, aber 
auch fQr die Wehrgerechtigkeit beobachtbar machen. 
Bel Absatz 2 kann ich mich der standerätllchen Fassung an
schliessen. Da geht es darum, dass das Parlament das prüft 
und nicht der Bundesrat. 

La presldente (Maury Pasquler Uliane, presidente): Le 
gruupe nldlcal-democraUqutt I.Qmmunique qu'il rejettera la 
proposltlon Baumann J. Alexander. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal reJettera la proposl
tlon Baumann J. Alexander. 
En effet, 1a teneur de rartlcle 149b teile qu'elle se presente il 
!'heure actuelle permet en falt de faire tout ce que M. Bau
mann demande. Le cas echeant, II le dlra lul-mime en com
mlssion et le Conseil federal s'exooutera. II est inscrlt ä 
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rartlcle 149b que le Conseil federal dolt repondre aux de
mandes des commissalres. Et puis, si M. Baumann n'assls
talt pas a la commisslon, on pourralt dlre en l'occurrence: 
«Vertrauen Ist besser, Controlling ist gut!» M. Baumann 
pourralt faire effectlvement confiance a ses collegues de 
commisslon. De plus, II dresse en falt une longue llste d'ob
jets dont II voudralt que le Conseil federal tralte dans ses 
rapports. Mals, comme toujours, les llstes, mOme longues, 
ne sauralent Otre exhaustlves. II y a certalnement des objets 
qul sont oublles dans sa liste et que les commlssalres aime
ralent de toute fa,;on rajouter. 
Je propose donc qu'on en raste a la formulatlon actuelle qul 
repond en fall parfaltement au soucl de M. Baumann. 

Banga Boris (S, SO}: Erlauben Sie mir, Herr Kollege Bau
mann, eine etwas fiachslge Bemerkung: Wenn Sie Ihren Be
trieb mit solchen Kennzahlen führen, dann müssen Sie eine 
Irrsinnig grosse Marge haben. Was Herr Kollege Baumann 
verlangt, erledigt der Generalstabschef auf einer A4-Selte in 
einem halben Tag. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass natürlich 
der Bundesrat grosse Freude am Antrag Baumann hätte, 
denn Artikel 149b geht In der Fassung unserer Kommission 
sehr viel weiter. Es gaht um die Zlelvereinberung. Wir kön
nen und werden nicht nur das, was Herr Baumann verlangt, 
sondern viel, viel mehr vom Bundesrat verlangen und damit 
das Ziel erreichen. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Leu Josef (C, LU}, fOr die Kommission: Die einstimmige Si
cherheltspolltlsche Kommission Ihres Rates unterstOtzt 
grundsätzlich den von Bundesrat Schmid eingebrachten und 
vom Ständerat auch wieder einstimmig bestätigten Cont
rolllng-Artlkel 149b. Die Kommission beantragt Ihnen aber 
auch einstimmig, den Artikel gemäss Fahne etwas umzutor
mulleren und klarer zu machen. Das Parlament wird hier neu 
In einen Begleitprozess einbezogen, der weiter geht als die 
blasse parlamentarische Kontrolle. Denn das Controlling Ist 
weiter gefasst als diese und umfasst auch die präventive 
Kontrolle. Dabei muss klar sein, auf welcher Ebene dieses 
Controlling angesetzt wird, denn jede FOhrungsebene hat Ihr 
eigenes Controlling. In diesem Artikel wird aber das politi
sche Controlling festgelegt. 
In diesem Sinne empfehle Ich Ihnen, den Antrag Baumann J. 
Alexander abzulehnen. Denn die Aufzählung, wie sie Herr 
Baumann vorgenommen hat, Ist zufällig, auch wenn Im Ein
zelnen dagegen nichts einzuwenden Ist. Das Parlament 
muss frei bleiben bei dem, was es vom Bundesrat verlangen 
will. Ein wirksames -- Ich unterstreiche das, wie vorhin schon 
erwähnt - polltlsches Controlling besteht nicht In einer Auf
listung von Einzelpunkten, sondern In einer Konzentration 
auf die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Zentrale Fragen sind In 
diesem Zusammenhang z. B. die Fähigkeit zur 
lung, der Grad der Bereitschaft, die gesetzten Ausb 
ziele und der Grad der Zielerreichung, die Erfahrung mit den 
Ausblldungslnfrastrukturen, Erfahrungen mit den entspre
chenden FQhnungsorganisatlonen und die Realisierung des 
Mlllzprlnzips. 
Ich möchte wirklich, dass hier Parlament und Bundesrat be
züglich Inhalt und Form bedQrfnlsgerechte Vereinbarungen 
treffen können, und bitte Sie im Namen der einstimmigen 
Kommission, Ihrem Antrag zuzustimmen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE}, pour la commlsslon: II y a 
un paradoxe avec la proposltlon Baumann J. Alexander. 
D'abord, dans son esprit, II est blen evident que, en falt, c'est 
quand möme une voionte d'lmmlxt!On dans les täches d'ext
cutlon du gouvemement. t:ldee est de le survelller pas ä. pas 
et, en plus, de dlre exactement ce qu'on va survelller. Donc, 
quol que dise M. Beumann qul dlt: «La confiance c'est blen, 
le contröle c'est mleux .. , la commlsslon pense que le con
trOle dans le respect des complltences, que le contröle ge
neral du Parlament - qui a, je vous le rappelle, la haute 
surveltlance -, c'est blen, mals que de vouloir toujours, dans 
un esprit de mefiance, aller dans le detail, ce n'est pas blen. 

Mals le paradoxe, Monsieur Baumann, c'est qu'en falt en 
donnant une liste qui a l'alr d'Otre exhaustlve vous allez 
molns loln que ce que peut faire le Parlement et ses com
mlssions, surtout la Commlsslon de la polltique de securlte, 
en se basant sur le pouvolr general de controlßng polltlque. 
Par consequent, le cas echeant, avec la curioslte neces
salre, les membres de la commlsslon pourront poser des 
questlons qul ne sont pas mentlonnees dans votre liste ex
haustlve. Donc, II y a un double peche: II y a un peche de 
meflance et la mefiance flnalement manque son objectlf. 
Vollä pourquol je crols que la verslon de la commlsslon, qul 
sult d'allleurs une suggestlon falte au cours des travaux 
par le Conseil federal - car !'Idee du controlllng polltlque, 
pour compenser la delegatlon de pouvoir qul est falte ä. plu
sleurs egards au Conseil federal, vlent du gouvernement lui
möme -, est blen mellleure. 
Nous vous demandons donc de rejeter la proposltlon Bau
mann J. Alexander. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bin eigentlich geneigt, Ih
nen nahe zu legen, den Antrag Beumann J. Alexander 
anzunehmen. Wie gesagt wurde, Ist er fOr mich wesent
lich leichter zu erfOllen als das von uns vorgeschlagene Kon
zept 
Aber jetzt Im Ernst Der Antrag geht an dem vorbei, was 
ursprünglich meine Offerte oder mein Antrag war. Es wurde 
Immer wieder der Vorwurf erhoben, diese Armee gehe am 
Volk vorbei - es wurde dann gelegentlich auch gesagt, die
se Armeeplaner machten eine Armee, die am Volk vorbei
gehe -, sie verlasse den Boden der Verfassung usw. Dem Ist 
nicht so, und Ich habe hier den Tatbeweis erbracht und ge
sagt: Ich wonsche, dass das Parlament Im Sinne der 
Schweizer ll'adltlon als Blndeglled zwischen Volk und Armee 
diese Armee begleitet. 
Deshalb soll der Bundesrat mit den zuständigen parlamenta
rischen Kommissionen Form und Inhalt der Berichterstat
tung vereinbaren. Da sind vielleicht auch die Punkte des 
Antrages Beumann J. Alexander darunter, das Ist durchaus 
möglich. Aber wenn Sie das jetzt auf Gesetzesstufe als die 
wesentlichen Kennzahlen festschreiben, verpassen Sie 
nach meinem Datorhalten eine Chance, nämlich diejenige, 
die Gesamtentwicklung der Armee kontinuierlich wei
terverfolgen zu können. Denn Absatz 1 des Antrages Beu
mann J. Alexander ersetzt Absatz 1 des Antrages der 
Kommission. 
Ein Letztes: Es wurde hier verschiedentlich gesagt, das Pro
jekt scheitere an Personalmangel. Die Personalfrage Ist eine 
SchlQsselfrage dieses Projektes, das haben wir nie bestrit
ten. Da gibt es noch einiges zu tun. Aber bitte verkennen Sie 
nicht, dass der Status quo nicht besser Ist Ich habe Rekru
tenschulen besucht. die nur durchführbar waren, wen die 
Hälfte der Kader, die normalerweise Mlllzkader wären, Be
rufsleute waren! Ich habe Reknutenschulen besucht, wo ei
nem ZUgfQhrer 55 Rekruten gegenüberstanden, weil die 
entsprechenden Kader nicht vorhanden waren. Der Status 
quo Ist also keine Spur besser, und dieses Problem 
Ist so oder so ein zentrales Problem fQr die GlaubwOrdlgkelt 
der Ausbildung In der Armee. Das wird auch Inskünftig so 
sein, und das Ist eine Aufgabe, der wir uns anzunehmen ha
ben. 
Ich bitte Sie also, die Ihnen gemachte Offerte zu ergreHen 
und uns über die Jahre, mittel- und längerfristig, In der Ar• 
meefOhrung zu begleiten - dort, wo es möglich Ist und wo 
die Zuständigkeit gegeben Ist. also eben Im strategischen 
Bereich. 
Ich bltto Slo, don Antrag Baumann J. Alexander abzulahnen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 135 Stimmen 
FOr den Antrag Baumann J. Alexander .... 1 o Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 
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Slinderal/Conseu des Etats 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil} 
~deraVConsell des Etats 12.03.02 (Fortsetzung - SU!te) 
Stinderal/Consell des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
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Nat!onalrat/Consell national 11.06.02 (Fortsetzung - SUlta) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Fortsetzung- SUlte) 
Nat!onalral/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung - SUlte) 

1. Bundesgesetz Qber die Armee und die Mllltärverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'annee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Art. 150 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Antrag Gysin Remo 
.... abschliessen. Eine Kompetenzdelegation ist ausge
schlossen. 

Art. 150 al. 4 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition Gysln Remo 
.... le secret mllltaire. Une delegation de competences est 
exclue. 

Gysln Remo (S, BS): In Artikel 150 Absatz 4 geht es - ein 
wenig versteckt - um die nicht ganz unwichtige Frage, wer 
mit anderen Staaten militärische Geheimdienstabkommen 
abschllessen darf. Sie wissen, dass Staatsverträge Obllcher
welse vom Parlament zu genehmigen sind und Internatio
nale Bagatellverträge In der Kompetenz des Bundesrates 
liegen. MIiitärische Geheimverträge - das wissen Sie von 
Südafrika und auch sonst - sind sicher keine Bagatellver
trlge. Aber es Ist trotzdem richtig, dass der Bundesrat hier 
die Kompetenz hat, solche abzuschllessen. Das Ist auch der 
Inhalt von Artikel 150 Absatz 4. 
Bel gegebener Gesetzgebung ist hier aber eine Delegations
möglichkeit auf die nächst untere Stufe zumindest nicht aus
geschlossen. Artikel 50 des Regierungs- und Verwaltungs
organisationsgesetzes lässt diese Mögllchkelt jedenfalls of
fen. Auch bei der Revision der Mllltärgesetzgebung, In Arti
kel 99 des Militärgesetzes, wo die Zusammenarbeit mit 
ausländischen Nachrichtendiensten angesprochen Ist, Ist 
keine Klarheit zu finden. 
Ea tat die Absioht melnee Antrag-, dlooo fohlondo Klarheit 
zu schaffen, mit dem Zusatz, dass eine Kompetenzdelega
tion an untere Stellen ausgeschlossen wird. Das Ist umso 
notwendiger, als Im Geheimdienstbereich eine gewisse Un
durchsichtigkeit - um nicht zu sagen ein FIiz - zu beobach
ten Ist. Geheimdienste schllessen nämlich auch unter sich 
Internationale Verträge ab, und wir wissen, nicht erst seit 
den Achtzigerjahren, dass dies z. B. mit SOdafrlka auf unte
rer Beamtenebene geschehen Ist und geschieht. Auch Im 
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Geheimdienstbereich braucht es eine klare Führung. Es 
braucht klare Verantwortungs- und Kompetenzzuteilungen. 
Deswegen bitte Ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Absatz 4 bei Arti
kel 150 wird neu elngefQgt und beinhaltet eine ausdrQckllche 
Delegation der Befugnis an den Bundesrat, so genannte Ge
heimschutzabkommen mit ausländischen Staaten zu verein
baren. Die klarere Delegationsregelung hat keine Auswir
kungen auf die rechtliche Qualifizierung der entsprechenden 
Abkommen. Was hier Herr Gysln Remo will, Ist eine zusätzli
che Einschränkung, eine Einschränkung der Handlungsfrei
heit in Bezug auf eine klare Befugnis, die der Bundesrat In 
Eigenverantwortung wahrnehmen will. 
In der Kommission haben wir den Antrag Gysln Remo nicht 
behandelt; persönlich empfehle ich Ihnen, diesen Antrag ab
zulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: On est 
de noweau un peu dans 1a meflance, IA. Bien s0r, pour des 
conventlons vlsant ä salN8garder le secret mllltaire, II peut 
arrlver qu'un cas se presente qul merlte d'&tre regle a l'eche
lon gowememental, mals II peut arrlver qu'll merlte d'&tre 
tralte a l'echelon des mlnisteres de la defense, et II seralt un 
peu bizarre et cocasse que nous ayons cette rigldlte, cette 
lmposslbllite de delegation de competences, alors que les 
autres gouvemements, eux, n'y verralent pas d'inconve
nlents. Je crols verltablement - la commlssion n'a pas eu 
l'occaslon de se prononcer sur cette proposltlon, qul est arrl
vee apres - qu'II n'y a pas perll en la demeure. La confiance 
que nous accordons au Conseil federal, nous pouvons l'ac
corder, a travers lul, au departement le cas echeant, quand 
c'est ä cet echelon du mlnlstere de ia defense qua les cho
ses pewent l}tre reglees. 
Je vous lnvlta donc ä rejeter la proposltlon Gysin Remo. 

Schmied Walter r,I, BE): Ma questlon est simple, et alle 
s'adresse au rapporteur qul s'exprtme au nom d'une com
mlsslon qul n'a pas statue sur la proposltlon Gysln Remo. 
J'al beaucoup de comprehenslon pour la verslon qul donne 
au gowernement sulsse la posslblllte de conclure avec 
d'autres gouvernements etrangers des conventlons qui vl
sent ä sawegarder le secret mllltalre. Le probleme est que 
1a Delegation des Commlsslons de gestlon a acces ä ces In
formations. Personnellement, je vous dlrai que c;a me de
range profondemenl Je ne fals lcl que repeter une posltlon 
que ]'al defendue blen sowent, mals on ne peut pas faire 
une dlfference, a man humble avls, entre une Information au 
sujet d'un secret mllltalre partage avec un pays etranger et 
une Information ä propos d'un secret milltalre qul ne con
ceme que la Suisse. Quelle est !'Interpretation que vous en 
faltes? 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Je vous 
repete slmplement ce que J'al dlt tout ä l'heure. II y a des cas 
different& qul se presentent et - je pense que c'est ce qua 
M. Schmid, conselller federal, vous dlra taut ä l'heure - dans 
certalns cas la deiegatlon de competences peut parfalte
ment &tre donnee au departement alors qua dans d'autres 
non. Ce qul nous est propose, c'est que le Consell federal 
putsse conclure des conventlons. Slmplement, je ne crols 
pas qu'II y alt Heu d'exclure, car il s'aglt de cela dans la pro
posltlon Gysln Remo. C'est le mot «exclue» qul est lmpor
tant. Je crols donc qu'II ne taut pas exclure une fois pour 
toutee, definltlvement et dana toua leo cxw, ootto d616gatlon 
de competences. 

Schmid samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag Gysln Remo abzulehnen; und zwar nicht, weil der Bun
desrat beabsichtigt, generell Irgendwelche Kompetenzen zu 
delegieren, sondern weil dieser zweite Satz derart restriktiv 
formuliert Ist. Letztlich geht es um Vereinbarungen, die einen 
ganz unterschiedlichen Inhalt haben können. 

Wenn es um wesenUlche, grundlegende Vereinbarungen 
geht, Ist eine Kompetenzdelegation aufgrund der Verfassung 
ohnehin nicht mögllch. Aber Immerhin, wenn vorhin von Ver
einbarungen gesprochen worden Ist, helsst es hier ganz ge
nerell, eine Delegation sei ausgeschlossen. Darunter ver
stehe Ich, nach dem Prinzip der Gesetzestreue, dass sie ge
nerell nicht möglich wäre. Das nähme uns eine Flexibilität, 
die meines Erachtens nicht eingeschränkt werden sollte. 
Also bitte lch Sie, beim Entwurf des Bundesrates zu bleiben 
und den Antrag Gysln Remo abzulehnen. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Le 
groupe radlcal-democratlque et le groupe de l'Unlon demo
cratlque du centre communiquent qu'lls reJettent 1a proposi
tion Gysin Remo. 

Abstimmung -- VotB 
Für den Antrag der Kommission •... 99 Stimmen 
Für den Antrag Gysln Remo .... 43 Stimmen 

Art. 151 Abs. 1, 2; Zlff.11, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 151 al. 1, 2; eh. II, III 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen --AdopM _r,-..k/ro, •r: J.fr.18, 
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namenHlch - nomlnatlf: Beilage -- Annexe 01.06512395) 
F0r Annahme des Entwurfes •••• 101 Stimmen 
Dagegen .... 18 Stimmen 

2. Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee 
2. Arrite federal concemant l'admlnlstratlon de l'arm"8 

DetaHberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

THre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de Fa commlsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Angsnommen-Adopte J,"J,.,,,./v-o/r: ,.rfr. J&r 
Gesamtabstimmung- Vote sur l'enssmble 
<namentlich - nominatK: Benage -Annexe 01,065/2396) 
Für Annahme des Entwurfes •••• 126 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 

3. Verordnung der Bundesversammlung über die Org• 
nlsatlon der Armee 
3. Ordonnance de I' Assemblff federale sur l'organlsa
tlon de l'arrnee 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltol und lngroaa, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

THre et preambule, art. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(SchlOer, Pfister Theophil) 
Streichen (vgl. Art 4 und 5 AO) 

Art.2 
Proposition de la commlss/on 
Maforite 
AdMrer a la decislon du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(SchiOer, Pfister Theophil} 
Blffer (volr art 4 et 5 OOrgA) 

SchlDer Ulrlch r,I, ZH): Im Namen der Kommissionsminder
heit und Im Namen der Mehrheit der SVP-Fraktlon ersuche 
ich Sie mit einem Antrag, der die Artikel 2, 4 und 5 betrifft 
auf die Reserve zu verzichten. Wir möchten Ihnen beliebt 
machen, mit effektiven Beständen zu planen - allenfalls kön
nen diese etwas kleiner sein als die vorgesehenen -, aber 
nicht mit fiktiven Beständen. 
Die modernen Herausforderungen, denen sich die Armee 
gegenObersleht, wenn sie allenfalls Im Innern des Landes 
zum Assistenzdienst aufgerufen wird, bestehen aus schwie
rigen, komplizierten Aufgaben, die mit ZurOckhaltung ausge
fOhrt werden müssen. FOr diese Aufträge - Insbesondere 
Bewachungsaufträge, aber auch Einsatzaufträge - können 
Sie auf gewisse Bestände nicht verzichten. Deshalb haben 
wir Ihnen - leider erfolglos - beantragt, auf das Durchdlener
konzept zu verzichten. Deshalb bitten wir Sie auch, auf die 
Reserve zu verzichten, also eine Armee mit effektiv einge
teilten, mit effektiv trainierten und mit effektiv ausgerOsteten 
Armeeangehörigen vorzusehen. 
Das Modell, wie man Im Fall einer Krise die Armee hochfah
ren will, sieht auf Folien präsentiert perfekt aus. Aber Sie ge
winnen keinen Konflikt und schon gar keinen Krieg auf 
Folien, Sie gewinnen Ihn allenfalls In der Wirklichkeit, sicher 
bloss auf der Grundlage effektiv geleisteter Einsätze. Wenn 
Sie Leute haben, die zwar auf dem Papier der Armee ange
hören, als Reservisten aber seit Jahren keinen Dienst ge
leistet. keine zeltgemässe Ausbildung und Weiterbildung 
mehr genossen haben, dann können Sie diese Leute, wenn 
Sie Ihre Verantwortung emst nehmen, In einem Ernstfall, 
nicht einsetzen. Es wäre schlicht verantwortungslos, unaus
gebildete Leute In einen Einsatz zu schicken, der höchste 
Anforderungen abverlangt. Das darf nicht geschehen. Wenn 
wir die Lektionen aus solchen Einsätzen, die wir aus der Ge
schichte kennen, ernst nehmen, dann dOrfen wir nicht teil
weise oder ungenügend Ausgebildete in solche Einsätze 
schicken. 
Die Armee geht vom Aufwuchsmodelf aus. Sie könne also 
bei erhöhter Bereitschaft je nach Alarmstufe zusätzliche 
Leute einberufen. Wenn Sie belsplelsweise von einer Natur
katastrophe, von einem Fall wie In Gondo, ausgehen, dann 
erkennen Sie, dass diese Autwuchstheorle auch umsetzbar 
sein wird. Für einen solchen Fall, bei dem 95 Prozent der 
Bevölkerung dringend einen Einsatz der Armee erwarten, 
werden Sie allenfalls sogar Reservisten aufbieten können. 
Aber es gibt auch andere Einsätze, und auch mit diesen Ein
sätzen müssen wir uns befassen. Was tun Sie, wenn In einer 
Stadt - die modernen Konflikte werden In den Städten aus
getragen - z. B. Konflikte zwischen gewaltbereiten Auslän
dern, zwischen ausländischen Gruppen, die miteinander 
verremdet smct, ausgetragen werden? Wie gehen Sie dann 
vor? Dann müssen Sie Ihre Aufwuchstheorie in einem äus
serst schwierigen, politisch delikaten Umfeld umsetzen. Ob 
dies gelingt, Ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, da ge
ben Sie sich Illusionen hin. Denken Sie an eine Armee, die 
nicht glaubt, von der FOnftagewoche abweichen zu können 
weil die Freundinnen der Rekruten damit nicht elnverstan: 
den wären, eine Armee, die weiterhin tatenlos bleibt, wenn 
Rekruten, wenn Wehrmänner In Uniform angegriffen wer-
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den, eine Armee, die sich nicht gegen Kantone durchsetzt, 
die das Dlspensationswesen exzessiv, gegen die Interessen 
der Armee ausnützen: Eine solche Armee soll die Kraft ha
ben, ihre Aufwuchstheorie auch In einem schwierigen Um
feld umzusetzen? Das glaube Ich nicht! 
Ich möchte Sie auffordern: Bauen Sie die Armee nicht auf 
Fiktionen auf. Gehen Sie von der Realität aus. Gehen Sie 
davon aus, dass wir, wenn wir Reservisten schaffen, sie in
nert KOrze nicht mehr ausrasten werden. Wir werden sie In 
der Anfangsphase ausrasten, solange wir, weil die Armee 
ohnehin verkleinert wird, anfänglich auch tor die Reservisten 
noch genOgend Material haben. Aber wir werden dieses Ma
terial nicht mehr haben, wenn wir es neu anschaffen müss
ten, um auch Reservisten glaubwürdig auszurOsten. Spätes
tens dann werden wir die Reservisten auch nicht mehr auf
bieten können. 
Ich bitte Sie: Arbeiten Sie nicht mit Fiktionen, arbeiten Sie 
mit der Realität Verzichten Sie auf dieses Reservlstenkon
strukt, gehen Sie vom effektiven, vom effektiv ausgerOste
ten, vom effektiv ausgebildeten Wehrmann aus. 

Cuche Fernand (G, NE): Monsieur SchlOer, dans l'analyse 
des rlsques qul ~ous amenent a condamner les reservistes, 
vous avez mentionne les catastrophes naturelles. Pour le 
groupe ecologlste, les catastrophes naturelles ne constltuent 
pas un risque milltaire. On peut lntervenlr par des moyens cl• 
vlls. En ce qul conceme la presence des etrangers vlolenll'.I, 
ce n'est pas non plus un rlsque mllltaire pour lequel on dolt 
faire appel a l'armee, c'est un rlsque de desordre publlc qui 
entraine le recours li des forces de police mieux preparees 
pour repondre li cette menace. Donc, quel est, selon vous, le 
rlsque purement mllitalre, le rlsque vralment mllitalre en rela
tlon tres etrolte avec la mlsslon d'uArmee XXI» que vous at
tendez? 

Schlüer Ulrich r,I, ZH): Ich habe einerseits von Naturkata
strophen gesprochen, weil wir bei Naturkatastrophen die Ar
mee jewellen zur zusätzlichen HIifeieistung benötigen. Das 
Ist längst erwiesen. 
Was das Militärische betrifft, haben wir von den aktuellen 
Konflikten auszugehen. Aktuelle Konflikte - auch tor die Ar· 
mee - spielen sich heute nicht mehr ausschllessllch auf der 
anderen Seite der Landesgrenze ab, sie können sich auch 
im Landesinneren abspielen. 
Meine Auffassung ist, dass sich die Armee auf solche Ein• 
sätze sorgfältig vorzubereiten hat. Sie darf die Augen nicht 
vor möglichen Aufträgen, die auf sie zukommen, verschlles
sen, sie hat sich auf diese vorzubereiten. Nichts wäre ver
antwortungsloser, als in solche Einsätze uhlnelnzustolpern», 
ohne dass man sich je darauf vorbereitet hätte. 

La prealdente (Maury Pasquler Ullane, presldente): Le 
groupe democrate-chretlen communique qu'il soutlent la 
proposltlon de la majorlte. 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr SchlOer, Ihr Konzept Ist ja 
gut und recht. Aber Sie können sich auch erinnern, dass bei
spielsweise 1998199 fOr die Bewachung der Botschaften 
noch rund 50 Prozent der heutigen, relativ grossen Armee 
zur Verfügung standen. Alle anderen hatten gut begrOndete 
Dispensationen. Es Ist so: Je älter die eingeteilten Leute 
sind, umso schwieriger wird es, sie von den Betrieben weg
zunehmen. Deshalb ist vermutilch unser Konzept, wonach 
das Dienstalter reduziert wird, besser. 
Meine Frage: Sind Sie bereit, in Bezug auf Ihr Konzept in 
diesem nat auoh tatadohlioh datar zu sorgen, dass dann 
auch die finanziellen Mittel tor diese grössere Armee und die 
bessere AusrOstung fQr dieses grössere Heer bereitgestellt 
werden? Das Ist die Kernfrage, die wir uns In diesem Zu
sammenhang stellen müssen. Vermögen wir das? 

SchlDer Ulrich N, ZH): Erstens, Kollege Tschuppert, wenn 
Sie daran erinnern, dass nicht alle einrOcken, wenn sie dazu 
aufgeboten werden, ist dies das beste Argument dafOr, auf 
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Reservisten ;tu verzichten. Da wird die Fiktion ja offen
sichtlich. Wir schreiben einen Bestand auf Papier, von dem 
wir genau wissen, dass wir Ihn nie aufbieten können. 
Da müssen wir doch endlich den Realitäten ins Auge 
schauen. 
Was die Finanzen betrifft, bin Ich der Auffassung: Wir brau
chen eine Armee für schweizerische Bedürfnisse - zum 
Schutz der Schweiz, zum Schutz der hier ansässigen Bevöl
kerung. Ich bin völlig überzeugt, dass die entsprechenden fi
nanzleiien Mittel dieser Armee von dieser Schweizer 
Bevölkerung bereitgestellt werden: sie werden aber nicht be
reitgestellt, wenn wir mit der Armee Dinge tun, von denen 
die Bevölkerung nicht überzeugt Ist. 

Banga Boris (S, SO): Ich bitte Sie Im Namen der SP-Frak• 
tlon ebenfalls dringend, den Antrag der Minderheit Schlüer
er gllt für die Artikel 2, 4 und 5 - abzulehnen. 
Hier haben wir wieder ein typisches Beispiel: Herr Kollege 
Schlüer und seine Mitkämpfer sind Irgendwo zwischen Hart
mannswellerkopf und Verdun stehen geblleben, sie plädie
ren wieder fOr eine Massenheer. 
1. Auf der ganzen Welt gibt es Reserven. Reserven verfügen 
bekanntlich nicht Ober das neueste Material, aber sie haben 
Immerhin noch das Material, auf dem sie ausgebildet wor
den sind. 
2. Die Durchdlener sind bei dieser Reserve, und deshalb ha
ben wir auch eine Durchhaltereserve. Nur so sind eine Ablö
sung und ein Ablösungssystem auch möglich. Deshalb 
braucht es für die Reserven auch kein weiteres Materlal. 
3. Wenn man zu wenig Geld hat, Herr Kollege SchlOer, so 
kann man die Armee eben nicht auf einem Bestand von 
220 000 Männern und Frauen belassen. 
4. Die Erfahrung zeigt, dass Reservisten Innert kürzester 
Zelt wieder einsatzfähig sind. Als Beispiele lassen die USA 
und Grossbritannlen grüssen. 
Damit es noch klarer wird: Die Annahme der Anträge der 
Minderheit Schlüer würde bedeuten, dass wir zwölf statt 
sechs Wiederholungskurse machen müssten oder dass wir 
wieder zum Zweijahresrhythmus zurückkehren warden. Der 
Kompaniekommandant hätte doppelt so viele Leute unter 
seiner Kontrolle und hätte sie zu verwalten. Die Leute wor
den nicht In den Dienst kommen. Vor allen Dingen Ist fOr 
mich Folgendes komisch: Das Modell SchlOer Ist nicht 
durchsichtig, lehnt Herr Schlüer doch das Durchdlenermo
dell und die damit abgestufte Bereitschaft ab. Die «Armee 
Schlüer" Ist nicht finanzierbar, und ich kann mit seinen Wor
ten sagen: Sie Ist ein noch grOsseres Phänomen als das, 
was er behauptet hat - nicht einmal das Gegenteil seiner 
Meinung Ist richtig. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Kollege Banga, wenn Sie so 
fOr die Reserven plädieren, was geschieht mit diesen Reser
ven, wenn das Material der «Armee 95» nicht mehr vorhan
den oder veraHet Ist? Werden Sie dann die Abschaffung 
dieser Reserven fordern? 

Banga Boris (S, SO): Wir gehen davon aus, dass wir diese 
Frage die nächsten zehn Jahre mit unserem Überbestand an 
Material und an Waffen nicht prOfen müssen. Aber Ich bin si
cher, dass ständig neue Waffen und Systeme beschafft wer
den und dass diese, wenn wieder Neues beschafft wird, zur 
Reserve gehen. 

Slearlst Ulrich N. AG): Eine starke Minderheit Innerhalb der 
SVP-Fraktlon empflehlt Ihnen, beim System der Reserve zu 
bleiben. Es Ist ein Kernstück des Systems der abgestuften 
Bereitschaft. Es geht darum, nicht mit möglichst grossen Be
ständen eine durchschnittliche Bereitschaft, sondern jeweils 
lagegerecht eine höhere oder tiefere Bereitschaft mit Jeweils 
angemessenen Beständen zu haben. Deshalb das abge
stufte System mit Durchdlenern, aktiven WK-Verbänden und 
Reserven. Die Reserve als solche aufzulösen und mit den 
Aktivbeständen zu mischen ergibt einen schlechteren Mix 

und eine schlechtere durchschnittliche Bereitschaft: denn 
· die Reservisten bleiben Reservisten, wenn sie bis zu vier 
Jahre keinen WK gemacht haben; sie bleiben eben doch Re
servisten, auch wenn man ihnen nicht so sagt. 
Für die raschen Reaktionen der ersten Stunde haben wir ge
nügend aktive WK-Verbände vorgesehen, aber fOr die 
zweite und dritte Stunde brauchen wir In gewissen Situatio
nen, wie jede andere Armee, diese Reserve. Mit dem 
Ausbildungsstand dieser Verbände wieder heraufzufahren -
wenn man solche Verbände aufgeboten hat - Ist eine nor
male Tätigkeit, die Jede Armee beherrschen muss und die 
übrigens bei uns von alters her In den verschiedenen Ver
bänden nach MobllmachungsObungen Immer wieder geübt 
wurde. 
Die Reservisten dienen Im Übrigen nicht nur der Aufsto
ckung der Armee, sondern auch der Ablösung aktiver Ver• 
bände, also vor allem der Durchhaltefählgkelt bei flächen
deckenden lnfanterleaufgaben. Sie brauchen dafQr nicht In 
allen F~len zusätzliche teure Waffensysteme. DafOr hätten 
Sie Im Ubrlgen auch nicht mehr Geld, wenn wir diese Re
serve streichen worden. Kein Mensch glaubt ja, dass wir 
mehr Geld für neue Waffensysteme zur Verfügung hätten, 
wenn wir die Reserve streichen worden, sondern es ent
stünde dann wieder die Gefahr des Obergrossen Bestandes 
mit durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Bereit
schaft. Das beschönigen wir auch nicht damit, dass wir dann 
auf dem Papier einfach weiterhin einen Armeebestand von 
220 000 Mann aufführen. Es liegt ein ausgeklügeltes Sys
tem vor, und die Diskussionen um die Reserven wurden 
während zwei Jahren geführt. 
Ich bitte Sie Im Namen der Minderheit der SVP-Fraktlon, den 
Minderheitsantrag Schtaer abzulehnen. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Ich kann mich den Rednern an• 
schliessen, welche für diese Reserve sind. Herr SchlOer, das 
Ist keine Fiktion, sondern das ist eine Tatsache, und das 
können wir ohne weiteres tun. Herr SchlOer war schon bei 
der Durchdlener-Dlskusslon dagegen, er will keine Aufspal
tung In aktive Armee und Reserve. Dabei haben wir schon 
heute eine Reserve, sie besteht nämlich aus denjenigen, die 
keine Wiederholungskurse mehr leisten. Das wurde auch 
schon gesagt. Nur haben dann die Kompaniekommandan
ten so genannte «Karteileichen» zu verwalten - das gibt viel 
mehr Arbeit. Da sagen wir Heber, was es Ist. Wir machen 
eine Reserve, und wir stellen sie bereit, um die Ourchhalte
fählgkelt zu erhöhen. 
Es wurde auch schon gesagt: Die Armee WOrde erheblich 
teurer, wenn man wie Sie, Herr SchlOer, an einer aktiven Ar
mee von 220 000 Mann - und Frau - festhalten Würde. Wie 
Sie das bezahlen, sagen Sie nicht. Sie wollen uns nicht mit
teilen, welche Gelder Sie zur Verfügung stellen wollen und 
wo Sie abbauen wollen, wenn wir schon eine Schulden
bremse haben. Ich welss, es Ist für die Armee ein hartes 
Stack - auch die Verkleinerung. Aber sie muss aus verschie
denen Gründen sein, wir haben das ausführlich miteinander 
diskutiert. Ich bin auch der Ansicht, dass die Reserve gut 
ausgerOstet sein muss: aber die Reservisten haben, wie In 
anderen Armeen auch, das ältere Material als jene, die In 
der aktiven Armee eingeteilt sind. In diesem Sinne Ist das 
halt auch ein bisschen ein Kompromiss, aber wir sollten Ihn 
eingehen, auch aus Finanzgründen. 
Was die Ausbildung anbelangt, Herr Schlüer: Wir können 
diese Leute In Krisenzeiten ausbilden, auch nachträglich, 
denn die Ältesten, die aus der aktiven Armee ausgeschie
den sind, sind hOChstens seil vier J1:1hrt111 wtig, und die ha.• 
ben auch nicht alles vergessen. 

SchlQer Ulrich (V, ZH): Herr Kollege Wasserfallen, Ich 
möchte Ihnen eine Frage zu Ihren Sorgen mit den Armeefi
nanzen stellen. Wie Sie wissen, haben wir heute eine Armee 
von Ober 400 000 Mann. Die neue Armee wird so oder so 
nur halb so gross sein. Ist die Unterstützung fOr die Armee in 
Ihrer Fraktion, In der freisinnig-demokratischen Fraktion, so 
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schwach, dass Sie befürchten, dass wir in Zukunft nicht ein
mal mehr die halbe Armee noch ausrOsten und unterhalten 
können? 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Herr SchlOer, Sie wissen ganz 
genau, dass die FDP hinter der Armee steht, erst noch hin
ter einer modernen. Sie wissen auch ganz genau, dass eine 
kleinere Armee von den Beschaffungskosten her teuer Ist. 
Das Ist so. Wir stehen zu diesen 4,3 Milliarden Franken -
wenn Ich die Zahl recht Im Kopf habe. Wir sind aber dafOr, 
dass wir mehr Investieren und weniger laufende Ausgaben 
haben. Hier haben wir nämlich eine Scherenbewegung, die 
aufgeht, was für die Armee nicht gut Ist. Aber wir wollen eine 
kleinere, eine kompetente, eine gut ausgerOstete Armee. 
Dahinter steht die FDP. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presidente): Le 
groupe liberal communlque qu'il soutlent la proposftlon de 1a 
maJortte. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Die Minderheit 
Schlüer will also auf die Reserve verzichten. Die Mehrheit 
Ihrer vorberatenden Kommission beantragt, die Minderheits
anträge bei den Artikeln 2, 4 und 5 abzulehnen. 
Herr Wasserfallen hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir 
bereits heute eine Reserve haben, die eigentlich dem Modell 
SchlOer entspricht. Die Reserve Ist einfach In den aktiven 
Kompanien eingeteilt Durch die Trennung In eine aktive Ar
mee und eine Reserve gibt es entgegen den Behauptungen 
keinen Effizienzverlust. Es gibt eine Konzentration zuguns
ten der aktiven Verbände, da sie ohne diese Hypotheken In 
den Einsatz gehen können. 
Dies, Herr SchlOer, hat gar nichts mit einer «Fiktion» zu tun, 
aufgrund welcher sich gemäss Ihren Vorstellungen die Ar
mee In eine falsche Richtung entwickeln WOrde. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass gerade bei Ihrem Bedrohungssze
narfo, Herr SchlOer, Ja ein besonders hoher Grad der Fähig
keit zur Leistungserbringung gefragt Ist. Dieser Ist gefragt 
bei Inneren Unruhen, bei gewalttätigem Extremismus, bei 
Terrorismus, gleichzeitig Ist aber auch ein hoher Grad an Be
reitschaft gefordert. Gerade dieses Element der Durchdie
ner, genau dieses System, Herr SchlOer - in einer frOheren 
Stufe sind es noch Zeitmilitär, Berufsmilitär -, bekämpfen 
Sie. Hier sehe Ich einfach einen Widerspruch In Ihrer Argu
mentation. 
Es geht hier nicht um eine ARblObung, die ein Phantom kre
ieren WOrde. Das Phantom wird allenfalls durch zu tiefe Kre
dite geschaffen - auch darauf wurde bereits hingewiesen -, 
nicht aber durch das Modell an sich. Ich möchte Folgendes 
festhalten: Wenn wir das heutige System der Durchmi
schung welterfOhren, kann dies darauf hinauslaufen, dass 
die Armee bereits nach kurzer Zelt ein weiteres Mal massiv 
reduziert wird. 
Die Kommission beantragt Ihnen deshalb mit 15 zu 2 Stim
men bei 1 Enthaltung, den Minderheitsantrag Schlüer bei Ar
tikel 2 abzulehnen. Diese Abstimmung gilt auch fOr die 
Artikel 4 und 5. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour 1a commfsslon: La ml
norlte SchlOer est coherente en faisant cette propositlon; 1a 
ma}ortte de la commlsslon est coherente lorsqu'elle vous 
propose de la reJeter. Pourquol? parce qua tout le sys~me 
qul est propose - vous l'avez blen vu, vous l'avez bien com
prls -, conslste lt faire en sorte qu'II y alt une armee dotee 
des moyens adequats, en tenant compte de la realite, une 
armeu qul iill u11 err~ur 11lus 1.onct11nt~. mal:. avec un niveau 
de formatlon plus eleve pendant la duree de i'obllgatlon de 
servlr. Donc, tout est plus concentre, mals tout est en mime 
temps de meilleure qualite en ce qul concerne 1a formatlon 
et donc l'efficaclte de f'engagement. 
Vous savez blen qu'aujourd'hul on n'a }amals des batalllons, 
des compagnles avec un effectlf compfet. II manque touJours 
enormement de monde. Par consequent, pour l'engage
ment, II y a une dlstorslon, pulsque l'on parfalt de reallte, en-
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tre ce qul seraft la reallte d'un engagement et ce qu'II en est 
dans f'exerclce. 
Avec 1a conceptlon de la mlnorlte SchlOer, on n'arrivera Ja
mals lt avolr des unltes qui solent reelistes et operatlonnelies 
pour l'engagement. 
Avec la conceptlon de la maJortte de la commlsslon, et donc 
du Consell federal, on a des unltes qul sont reellstes, avec 
les actlfs qul sont vralment en exerclce et incorpores. Quant 
a ia reserve, alle n'aura pas besoln d'Otre formee. Sulvant 1a 
nature des engagements, II pourralt y avolr des misslons 
confiees a la reserve, des mlsslons qui convlendraient a une 
reserve, mals qul ne seralent pas celles qul seralent con• 
flees a l'actlve. Nous avons donc une reelle separatlon et, 
pour la formation, c'est evldemment un avantage evident, 
compte tenu encore une fois des moyens avec des effectlfs 
reels et reallstes. 
C'est la raison pour laquelle, par 15 voix contre 2 et avec 
1 abstentlon, la commlsslon vous propose de rejeter ia pro
posltlon de mfnorlte Schlüer. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, die Min
derheitsanträge SchlOer zu den Artikeln 2, 4 und 5 - wie Im
mer sie auch begründet worden sind - abzulehnen. Anwälte 
pflegen Im ersten Artikel der Klageantworten alles, was die 
klagenden Parteien vorbringen, zu bestreiten, soweit etwas 
nicht ausdrOcklfch zugegeben wird; bei Ihnen, Herr SchlOer, 
bin Ich geneigt, vorweg das Gleiche zu tun. 
Einen Punkt muss ich aber ausdrOckllch zurOckweisen, näm
lich die von Ihnen wider besseres Wissen wieder vorge
brachte These, dass es die Armee unterlasse, zu Ihren 
Leuten zu schauen. Sie wissen, dass wir dieses Problem In 
der SIK behandelt haben; Sie wissen, dass die Armee Mass
nahmen getroffen hat; und Sie wissen, dass die fOr die Poli
zeihoheit zuständigen Kantone ein weiteres Ausdehnen der 
militärischen Schutzmassnahmen abgelehnt haben. Ich 
nehme an, dass Sie als Föderalist die kantonale Polizeiho
heit ebenfalls achten. 
Nun zum Problem: Man tut so, als WOrde man die Bereit
schaft der Armee erhöhen, wenn man dem Minderhaltsan
trag SchlOer zustimmt. Man begründet das, indem man sagt: 
Arbeiten Sie mit den effektiven Beständen! Das Ist wörtlich 
so gesagt worden. Oder man verweist - da bin Ich durchaus 
mit Herrn SchiOer einverstanden - auf die schwierige und 
komplizierte Aufgebe, die auf diese Armee als wesentlich
stes Sicherheitsorgan wartet. 
Nun muss Ich Ihnen sagen, dass Sie mit der Annahme des 
Minderheitsantrages SchlOer das Problem nicht lösen, Im 
Gegenteil: Sie verschlechtern die Situation. Was hlesse 
das? Das hlesse, dass die 80 000 Mann, die heute In der 
Reserve sind, in die Verbände eingegliedert worden. Damit 
worden diese Verbände grOsser, aber die Anzahl der WK 
WOrde nicht obligatorisch verlängert, es sei denn, man 
WOrde lnskOnftlg zehn WK verlangen; aber das hat der Rat 
abgelehnt Dem müssten Sie politisch einmal zur Zustim
mung verhelfen, dann könnte man darOber sprechen. Man 
mOsste dann auch die eigentliche Dienstleistungszelt verlän
gern, bis 34 oder 36 Jahre, weil diese zehn WK auch einzeln 
verschoben werden könnten. Wenn Sie das nicht tun, keh
ren Sie allenfalls wieder zum Zweijahresrhythmus zurück, 
das helsst, das Ausbildungsniveau sinkt. Dann wird man ge
rade diesem Bedürfnis nicht gerecht 
Oder - Ich nehme an, das Ist fOr den Antragsteller die nahe 
liegende Varfante - man macht es wie heute, man Integriert 
diese Wehrmänner In die bisherigen Kompanien - mit dem 
Effekt allerdings, dass jeder Kompaniekommandant, der 
jetzt In kürzester Zell dieser schwierigen und komplexen Auf
gabe gegenObersteht, mit 1 O oder 20 Prozent Leuten eln
rOckt, die nicht auf demselben Ausbildungsstand sind wie 
die anderen, weil es nämlich Leute sind, die mit 26 Jahren 
Ihre Dienstzelt abgeschlossen haben und bis und mit 30 
Jahren zwar eingeteilt bleiben, notfalls auch einrOcken mos
sen, aber nicht entsprechend ausgebildet sind. 
Gerade weil der Bundesrat, die Kommission Ihres Rates und 
der Ständerat der Auffassung sind, dass komplexe Aufgaben 
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auf die Armee warten, Ist man zu dieser Zweiteilung ge
zwungen. Herr SdllQer hat selbstverst!ndllch nicht Unrecht, 
wenn er sagt, dass diese Erhöhung der Bereitschaft fOr die 
Reserve ein Problem Ist. Selbstverständllch ist das so. Aber 
das ist auch heute so, und Jetzt durchmischen Sie noch die 
aktiven Kompanien; das helsst, im raschen Einsatz sinkt das 
durchschnittliche Niveau dieser Einsatzeinheiten. lnskQnftlg 
hätten wir einerseits Einsatzeinheiten, die aktive Leute um
fassen warden, und andererseits Reserveeinheiten, die In 
Ausschöpfung der Diensttage - denn wir haben Ja im Gesetz 
330 Diensttage vorgesehen - In zusätzlichen WK vom Bun
desrat entsprechend In eine höhere Bereitschaft zu fahren 
wären. 
Ob und Inwieweit diese Leute ausgerastet werden, das ent
scheiden Sie hier im Parlament. Ich stelle fest, dass auch 
von Ihnen, Herr Schiller, In den letzten Jahren bei einem MI
iitärkredit nie gesagt wurde, er sei wesentlich zu erhöhen. 
Wenn das auch lnskilnftlg nicht anders ist, sind wir - gerade, 
wen wir eine Armee konstruieren, die tut, was das Volk will -
gezwungen, den Verteidigungs- und den Raumsicherungs
auftrag glaubwilrdlg und Jageadäquat zu erfilllen. Aber ein 
Verteidigungsauftrag verschlingt entsprechende Mittel, Herr 
SchlQer, das wissen Sie mindestens so gut wie Ich. Wenn 
wir Jetzt diese Anforderungen erfilllen wollen, kommen wir 
auf diese Verkleinerung der Armee, mit der Möglichkeit, die 
Reserve bis zur Ausschöpfung der 330 Tage nachträglich zu 
zusätzlichen WK einzuberufen, und auf der anderen Seite 
auf das System der abgestuften Bereitschaft, des hier be
reits akzeptiert worden ist. 
Mit anderen Worten: Wenn Sie dem Antrag der Minderheit 
SchlQer folgen wQrden, wäre das klar und beweisbar eine 
Verschlechterung der Bereitschaft der Armee. Wir warden 
damit der GlaubwQrdlgkelt dieses Sicherheitsinstrumentes 
keinen Dienst erweisen. 
Ich bitte Sie deshalb, die Anträge der Minderheit abzuleh
nen. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit •••• 131 Stimmen 
Filr den Antrag der Minderheit •••. 24 Stimmen 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fs comm/ssion 
Adh,rer a la dooislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Schiller, Pfister Theophll) 
Streichen 

Art. 4 
Proposition de ls commiss/on 
MaJorite 
Adh,rer a la doolslon du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(SchlQer, Pfister Theophll) 
Blffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte sslon la propositlon de ls majorite 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(SchlQer, Pfister Theophll) 
Abs. 1 
.•.. Bestand von rund 220 000 .... 
Abs.2,3 
Streichen 

Art. 5 
Proposition de la comm/ssfon 
Maforlte 
Adherer a Ja dooislon du Conseil des Etats 

Mlnorlte 
(SchlOer, Pfister Theophll) 
Af.1 
• •.. effectif d'envlron 220 000 .... 
Af.2,3 
Blffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposftfon de la majorlte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
In der Grundstruktur gliedert sich die Armee In: 
a. den Generalstab, den F0hrungsstab der Armee und die 
Armeestabsteile; 
b. die FQhrungsstäbe des Heeres und der Luftwaffe; 
c. die Lehrverbände des Heeres und der Luftwaffe: Schulen, 
Lehrgänge und Kurse; 
d. die Stäbe der Territorialregionen; 
e. die Brigaden In der Grundgliederung; 
f. die Loglstikbasls der Armee: Unterhalts- und lnstand
stellungsbetrlebe, Lehrverband Logistik und Loglstikbrl· 
gade; 
g. die Truppenkörper: Bataillone, Abteilungen, Kommando 
Grenadiere, Flugplatzkommandos, Geschwader; 
h. die Truppeneinheiten: Kompanien, Batterien, Staffeln, Ko
lonnen. 
Abs.2 
F0r die Ausbildung kann der Bundesrat die Truppenkörper 
und Truppeneinheiten den Brigaden oder den Lehrverbän
den unterstellen. Er berQckslchtlgt dabei die regionale Zu
sammengehörigkeit. 
Abs.3 
Für das Erstellen der Einsatzbereitschaft und Im Einsatz 
werden die Brigaden, Truppenkörper und Truppeneinheiten 
dem Führungsstab der Armee, den Einsatzstäben des Hee
res und der Luftwaffe oder den stäben der Territorialregio
nen unterstellt. 
Abs.4,5 
Streichen 

Minderheit 
(Engelberger, Borer, Oehrll, Pfister Theophll, SchlOer, 
Tschuppert) 
Abs. 1 
Gemäss ständerat, aber: 

g. 4 Führungsstäbe der Territorialregionen: 

Abs.2 
ZUStlmmung zum Be!:iehlu:,::; u1:1s Sl&ndera.teii. 
Abs.3 
Die Infanterie-, Gebirgsinfanterie- und Panzerbrigaden wer
den Im Ausbildungs- und Im Assistenzdienst den F0hrungs
stäben der Territorialregionen unterstellt. 
Abs.4 
Gemäss Mehrheit zu Artikel 6 Absatz 3, aber: 
.... oder den Führungsstäben der Terrltorlalreglonen unter
stellt. 
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Abs.5 
streichen 
Eventualantrag der Minderheit 
(Tschuppert, Eberhard, Engelberger, Oehrll, Pfister Theo
phll) 
(falls der Antrag der Minderheit abgelehnt wird) 
Abs. 1 

e. die Brigaden: 
1. 4 lnfanteriebrlgaden, 
2. 3 Gebirgsinfanteriebrigaden. 
3. 2 Panzerbrigaden, 
4. 1 Loglstlkbrigade; 

Antrag Fehr Hans 
Abs. 1 
Gemäss Bundesrat, aber: 

c. Schulen, Lehrgänge und Kurse des Heeres und der Luft
waffe; 

Eventualantrag Wasserfallen 
(falls der Antrag der Mehrheit abgelehnt wird) 
Abs. 1 

f. die Logistlkbasis der Armee: Unterhalts- und lnstandstel
lungsbetrlebe, Lehrverband Logistik, Logistlkbrigade. 

Eventualantrag Keller 
(zum Eventualantrag der Minderheit) 
Abs. 1 

e. die Brigaden: 

3. 3 Panzerbrigaden, 

Eventualantrag Hess Walter 
(zum Antrag der Minderheit) 
Abs. 1 

h. die Brigaden: 

5. 1 FOhrungsunterstOtzungsbrlgade; 

Eventualantrag Hess Walter 
(zum Eventualantrag der Minderheit) 
Abs. 1 

e. die Brigaden: 

5. 1 FOhrungsunterstatzungsbrlgade; 

Antrag Lslive d'Epirray 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schneider 
Abs. 1 
Die Armee gliedert sich: 
a. auf der strategisch-operativen Stufe in: 
- den Chef der Armee; 
- den Führungsstab der Armee; 
- aen GeneralStab; 
- das Heereskommando mit seinen Lehrverbänden; 
- das Luftwaffenkommando mit seinen Lehrverbänden; 
- die Loglstlkbasls der Armee; 
- das Kommando der höheren Kaderausblldung. 
b. auf der operativ-taktischen Stufe in: 
- vier Divisionsführungsstäbe; 
- die Brigaden: · 
1. 6 1 nfanteriebrlgaden, 
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2. 3 Gebirgsinfanteriebrigaden, 
3. 2 Panzerbrigaden. 
c. auf der taktischen FOhrungsebene In: 
- die Truppenkörper (Bat, Abt, Kdo Gren, Flpl Kdo, 
Geschw); 
- die Truppeneinheiten (Kp, Bttr, Staffel, Kol). 
Abs. 2 
FOr die Ausbildung: 
- in der Grundschule, zum Uof und Of sind das Heeres- be
ziehungsweise das Luftwaffenkommando verantwortlich; 
- In den Wiederholungskursen sind Brigaden und Truppen
körper verantwortlich. Sie werden von den Lehrverbänden 
u nterstatzt; 
- fOr besondere AusbildungsbedOrfnisse kann der. Bundes
rat die Truppenkörper und Truppeneinheiten des Heeres di
rekt der Ausblldungsorganlsatlon des Heeres zuweisen. 
Abs.3 
FQr die Erstellung der Einsatzbereitschaft und für den Ein
satz: 
- der Verbände des Heeres benutzt der Chef der Armee so 
lange wie mOgllch und sinnvoll die eingespielten FOhrungs
strukturen der operativ-taktischen Stufe; 
- kann der Chef der Armee Brigaden, Truppenkörper und 
Truppeneinheiten dem Führungsstab der Armee oder dem 
Heeres- beziehungsweise dem Luftwaffenkommando direkt 
unterstellen; 
- der Verbände der Luftwaffe benutzt der Chef der Armee 
die eingespielten FOhrungsstrukturen der Luftwaffe. 

Eventualantrag Schneider 
(falls der Antrag der Minderheit abgelehnt wird) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.6 
Proposition de 1a commission 
Majorfte 
Al.1 
Dans sa structure de base, l'armee est articulee comme suit: 
a. l'Etat-major general, l'etat-maJor de condulte de l'armee et 
les fractions de l'etat-major de l'armee; 
b. les etats-majors de condulte des Forces terrestres et des 
Forces aerlennes; 
c. las centres de formation des Forces terrestres et des 
Forces aerlennes: ecoles, stages et cours; 
d. las etats-majors des reglons territoriales; 
e. les brigades dans leur articulatlon de base; 
f. la base logistlque de l'armee: servlces d'entretlen et d'ex
ploltatlon de la loglstlque, formatlon d'applicatlon de la lo
gistlque et brlgade loglstique; 
g. les corps de troupe: les batalllons, les groupes, le com
mandement des grenadlers, les commandements des aero
dromes, les escadres; 
h. las unltes de troupe: las compagnles, les batteries, les es
cadrllles, las colonnes. 
Al.2 
Le Conseil federal peut, aux flns de l'instructlon, subordon
ner les corps de troupe et les unltes de troupe aux brigades 
ou aux centres de formation. II tlent compte de l'apparte
nance regionale. 
Al. 3 
Pour l'etabllssement de la disponiblllte operatlonnelle et lors 
de l'engagement, les brlgades, las corps de troupe et Jes 
unites de troupe sont subordonnes ä l'etat-major de con
duite de l'armee, aux etats-majors d'engagement des 
Forces terrestres ou des Forces aerlennes ou aux etats-ma
Jors des reglons territoriales. 
Al. 4, 5 
Bitter 

Mlnortte 
(Engelberger, Borer, Oehrll, Pfister Theophll, SchlOer, 
Tschuppert) 
Al. 1 
Salon Conseil des Etats, mais: 
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g. 4 etats-majors de condulte des reglons territoriales; 

Al.2 
Adherer lt la decislon du Conseil des Etats 
Al. 3 
En cas de service d'instructlon et de servlce d'appui, les brl
gades d'lnfanterie, ies brigades d'infanterle de montagne et 
les brlgades blindees sont subordonnees aux etats-maJors 
de condulte des regions militalres. 
Al. 4 
Selon la proposltlon de la majorlte lt l'artlcle 6 allnea 3, mals: 
.... Forces aerlennes ou aux etats-majors de condulte des 
rilglons territoriales. 
Al.5 
Blffer 

Proposition subsldlalre de Ja mlnorlte 
(Tschuppert, Eberhard, Engelberger, Oehrll, Pfister Theo
phll) 
(au cas ou la proposltion de ia mlnorlte seralt rejetee) 
Al. 1 

e. les brlgades: 
1. 4 brlgades d'lnfanterle, 
2. 3 brlgades d'lnfanterle de montagne, 
3. 2 brlgades bllndees, 
4. 1 brlgade de 1a logistlque; 

Proposition Fehr Hans 
Al. 1 
Salon Conseil federal, mafs: 

c. les ecoles, stages et cours des Forces terrestres et des 
Forces aerlennes; 

Proposition subsidialre Wasserfallen 
(au cas ou la proposltion de la majorlte seralt rejetee) 
Al. 1 

f. la base logistlque de l'armee: service d'entretlen et d'ex
ploltatlon de 1a loglstlque, formatlon d'applicatlon de la lo
glstlque et brigade Jogfstlque. 

Proposition subs/dlalre Keller 
(lt la proposltlon subsldlaire de la mlnorlte) 
Al. 1 

e. les brlgades: 

3. 3 brlgades blindees, 

Proposition subsld/alre Hess Walter 
(a la proposltlon de la mlnorlte) 
Al. 1 

h. les brlgades: 

5. 1 brlgade d'alde au commandement; 

Proposltion subsldialre Hess Walter 
(a la proposltlon subsldlaire de la mlnorlte) 
Al. 1 

e. les brlgades: 

5. 1 brlgade d'alde au commandement; 

Proposltlon Lallve d'Eplnay 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Schneider 
Al. 1 
L'.armee est artlcuiee comme sult: 
a. au nlveau strateglque et operatlonnel: 
- le chef de l'armee; 
- l'etat-major de condulte de l'armee; 
- l'Etat-maJor general; 
- le commandement des Forces terrestres et ses centres de 
formatlon; 
- le commandement des Forces aerlennes et ses centres de 
formatlon; 
- 1a base logistlque de l'armee; 
- le commandement de l'instruction superleure des cadres. 
b. au nlveau operatlonnel et tactique: 
- 4 etats-majors de condulte de dlvlsion; 
- les brigades: 
1. 6 brlgades d'infanterle, 
2. 3 brigades d'lnfanterie de montagne, 
3. 2 brlgades bllndees. 
c. au nlveau de la condulte tactlque: 
- les corps de troupe; les batalllons, les groupes, le com
mandement des grenadlers, les commandements des aero
dromes, les escadres; 
- les unltes de troupe: les compagnles, les batterles, les es
cadrilles, les colonnes. 
AJ.2 
L'.lnstructlon: 
- de base, la formatlon de sous-offlcler et 1a formatlon d'of
flcier sont placees sous la responsabllite du commandement 
des Forces terrestres ou de celul des Forces aerlennes; 
- pendant les cours de repetltlon est placee sous la respon
sablllte des brlgades et des corps de troupe. Les centres de 
formatlon leur apportent leur soutlen; 
- pour des besolns d'lnstructlon partlcullers, le Conseil 
federal peut subordonner les corps de troupe et les unltes 
de troupe des Forces terrestres aux organlsatlons d'instruc
tlon des Forces terrestres. 
Al. 3 
Pour l'etablissement de la dlsponlblllte operatlonnelle et lors 
de l'engagement: 
- des unltes des Forces terrestres, le chef de l'armee Utlllse 
aussl longtemps que posslble et autant qu'II est Judlcleux, 
les structures de condulte habituelles du nlveau operatlonnel 
et tactlque; 
- le chef de l'armee peut subordonner dlrectement les brlga
des, les corps de troupe et les unltes de troupe directement 
a l'etat-major de condulte de l'armee ou au commandement 
des Forces terrestres ou a celul des Forces aerlennes; 
- des unltes des Forces aerlennes, le chef de l'armee utlllse 
les structures de condulte habituelles des Forces aerlennes. 

Proposition subs/dlalre Schneider 
(au cas ou la proposltlon de la minorlte serait rejetee) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Engelberger Eduard (R, NW): Ich vertrete bei Artikel 6 der 
Verordnung der Bundesversammlung Ober die Armeeorgani
sation eine starke Minderheit, die In der Kommission mit 10 
zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung unterlegen Ist. 
Wenn Sie In Zukunft - nach 2004 - eine Armee wollen, von 
der man In diesem Land nach wie vor sagen kann, dass sie 
flächendeckend, Im Auftrag der ganzen Bevölkerung, operie
ren kann, dann mOssen Sie der Minderheit zustimmen. Wir 
suchten nach einer Lösung, die der MIiiz mehr Rechnung 
trägt, die eine beliMSero und vertiefte, fläohendeokende reglo• 
nale Verankerung bringt und die in der Vemehmlassung viel-
fach geforderte ungeteilte Führungsverantwortung von den 
territorialen Reglonalstäben Ober die Brigaden bis zu den 
Bataillonen konsequent umsetzt. 
Mit dem Antrag der Minderheit erreichen wir effektiv eine 
bessere regionale Verankerung, zusammen mit den 1iler Ter
ritorialregionen, wie sie im Armeeleltblld vorgesehen sind 
und In diesem Rat auch akzeptiert wurden. Diese bessere 
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Verankerung bestätigt auch das VBS in allen seinen Antwor
ten auf diese Frage. 
Dieser Antrag sieht auch keine Ter-Regionalstäbe mehr vor, 
bestehend aus 77 Milizofflzleren ohne Truppen, wie das die 
Fassung des Bundesrates und der Antrag der Mehrheit vor
sehen. Es gibt also keine Millzstäbe, die planen und planen, 
vorbehaltene Entschlüsse fassen und mehr oder weniger 
ungeduldig warten, bis sie einmal im Assistenz- oder Ausbil
dungsdienst zum Einsatz kommen. 
Man sagt uns zwar, diese regionale Verankerung finde bei 
der Rekrutierung und der Einteilung in die Batalllone statt. 
Dem Ist so, und das ist ein Tell dieser Verankerung. Es Ist 
aber auch die Mindestanforderung, die die Kantone nach 
dem nicht ganz freiwilligen Verzicht auf die kantonale Milltär
hohelt an die «Armee XXI» stellen. 
Den zweiten wichtigen Teil der zusätzlichen, besseren Ver
ankerung bildet die Unterstellung der Brigaden und Batail
lone in Ihren angestammten Territorialregionen. Diese bringt 
den Kommandanten und lhJppen eine zusätzliche Nähe und 
Verbindung zur Bevölkerung, aber vor allem auch zu den 
Behörden der Gemeinden und Kantone. Sie erhalten quasi 
eine Heimat, wie das bisher der Fall war und von der Bevöl
kerung auch geschätzt wurde. 
Mit der Grundgliederung In Artlkel 6 Absatz 3 der Verord
nung in Territorialregionen unterhalb der Kriegsschwelle, 
beim Ausbildungs- und Assistenzdienst Im Land, will die 
Minderheit auch einer zu starken zentralistischen Führung 
von Bund und Armeezentrale in Friedenszeiten entgegenwir
ken. 
Man macht uns zusätzlich den Vorwurf, wieder in ein altes 
System zurückzufallen, das notabene nicht schlecht war. 
Dies trifft aber nicht zu; das Konzept der «Armee XXI„ nach 
Armeeleltblid und Militärgesetz bleibt bestehen. Die Modula
rität und die Lehrverbände bleiben erhalten; sie haben die 
gleichen Aufgaben wie bei der Fassung des Bundesrates. 
Es gibt lediglich eine Änderung, nämlich dass es in der Aus
bildung eine Führungsebene mehr gibt 
Diese zusätzliche Führungsebene ist absolut vertretbar und 
verantwortbar - das wurde uns auch gesagt - und tut so Im 
Sinne einer Friedenskonzession, Herr Bundesrat, der Effizi
enz der Ausbildung keinen Abbruch. Im Gegenteil, sie för
dert auch die ungeteilte Führungsverantwortung auf allen 
Stufen bis zum Leutnant und Unteroffizier hinunter, wie sie 
Im Gesetz in den Artikeln 55 und 56 neu verankert wurde. 
Dazu Ist ganz klar hervorzuheben, dass diese Grundgliede
rung keine Einsatzgliederung Ist. Sie ist es weder innerhalb 
der Brigaden noch innerhalb der Territorialregionen. Die Ar
meeführung ist und bleibt immer frei für Umgruppierungen, 
sei es für die Ausbildung, den Assistenzdienst Im Land oder 
den Einsatz. Wir haben auch keine Neuerfindung oder ein 
neues Konzept der «Armee XXI» gemacht, sondern ledlgllch 
das Modell des Armeeleitbildes (BBI 2002 1015) umgesetzt 
und den Begriff der Grundbereitschaft In eine Grundgliede
rung umfunktioniert. Damit wäre der Vorwurf des Rückfalls 
Ins Alte und ll'adltlonelle zum zweiten Mal widerlegt. 
Unser Minderheitsantrag gleicht der Fassung des Ständera
tes, der vor allem Im Sinne der Wahrnehmung seiner födera
listischen Aufgabe Im Zweikammersystem eine reglonalver
trägllchere und regional verankerte Lösung wollte. Er hat Je
doch auch nach unserer Meinung Ober das Ziel hinausge
schossen, Indem er auch den Einsatz der Armee dezentral 
regelte. Das wollen wir nicht, deshalb schlagen wir in den 
Absätzen 3 und 4 eine absolute Trennung von Friedens
dienst und Einsatz vor. Das ist der wesentliche Unterschied 
zum Ständerat, den der Bundesrat auch unbedingt fordert 
und der auch völlig normal Ist; alles andere wäre falsch. So
mit kann der Antrag der Minderheit sicher auch von Herrn 
Bundesrat Schmid ohne Verlust an GlaubwOrdlgkelt mitge
tragen werden, so hoffen wir es wenigstens. 
Im Weiteren Ist fOr uns die Aufzählung der Einsatzbrigaden 
In Absatz 1 Buchstabe h von zentraler Bedeutung. Diese 
Aufzählung muss In der Verordnung verankert sein, einer 
Verordnung, die von der Bundesversammlung zu jeder Zelt 
auf Antrag des Bundesrates oder des Parlamentes ange
passt werden kann. 
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Herr Bundesrat, bei dieser Gelegenheit weisen Sie Immer 
wieder auf einen vom Ständerat beantragten Controlling-Ar
tikel, Artlkel 149b des Militärgesetzes, hin. Wir finden Ihn 
auch berechtigt, und er stärkt ebenso sehr die Position des 
Parlamentes wie auch jene der Slcherheltspolltischen Kom
missionen. Aber mit diesem Controlling sind unser Anllegen 
und der WIiie und Wunsch nach einer besseren Verankerung 
der Armee nicht wegzudiskutieren. Wir hoffen auf Ihr Ver
ständnis und Ihre MlthlHe, eine «Armee XXI» zu schaffen, 
die wieder dem Volk gehört und nicht zentralistisch vom 
Pentagon bzw. Bundeshaus aus kommandiert wird. Dazu 
frage ich mich: Wer fOhrt, wenn ein ähnliches Ereignis wie 
jenes vom 11. September 2001 In New York In Bern pas
siert? Ich denke, mit Vorteil die Territorialstäbe oder ein Ter
rltorlalstab. Darauf mOssen diese aber vorbereitet, dafür 
ausgebildet und geschult sein, mit Truppen und nicht als 
Statisten. 
Ich bitte Sie, aus all diesen plausiblen, konzeptionell der «Ar
mee XXI» nicht abträglichen, aber mlllzfreundlichen GrOn
den, der Minderheit zuzustimmen. Sie fällt nicht In die 
«Armee 61 » oder «Armee 95» zurOck, sie verhindert auch 
nicht eine optlmale Ausbildung. Im Gegenteil, sie braucht 
keine zusätzlichen Mittel für die FOhrungsstrukturen wie die 
Fassung des Ständerates und kostet Im Betrieb kaum mehr. 
Sie verbessert die Stellung der Mllizofflzlere In diesen Mlliz
stäben ohne Truppen, sie entspricht dem Armeeleltblld, sie 
fördert die Verankerung der Armee und der Brigaden Im 
Volk, auf das wir auch In Zukunft massen zählen können. Ich 
denke dabei an die nächsten Militärvorlagen, z. B. an jene 
bezüglich der Flugzeuge, die dem Souverän wieder vorge
legt werden müssen. 
Deshalb beantrage ich Ihnen im Namen der Minderheit mit 
Überzeugung ein Ja zu diesem Konzept. 

Tschuppert Karl (R, LU): Es gibt tatsächlich einige wenige 
Punkte, von denen es abhängt, ob die neue Armee In der 
Bevölkerung breit abgestützt und akzeptiert wird und selbst
verständlich auch von den Kantonen getragen wird: Dazu 
gehört neben der Milizverträglichkelt der neuen Armee 
selbstverständlich auch deren regionale Verankerung. Wir 
sind In der Kommission mit dem modifizierten Beschluss des 
Ständerates - also dem, was jetzt die Minderheit Engelber
ger vorgeschlagen hat - unterlegen, die Mehrheit hat einem 
erweiterten Entwurf des Bundesrates zugestimmt Aber für 
mich Ist das noch zu wenig, deshalb möchte Ich Sie bitten, 
wenn Sie der Mehrheit zustimmen, wenigstens der regiona
len Verankerung, wie ich sie mit dem Eventualantrag vor
schlage, zuzustimmen. 
Ich habe freudig bemerkt, dass Herr Bundesrat Schmid ge
nickt hat; auch er könnte damit leben. 

Fehr Hans (V. ZH): Mein Antrag zu Artikel 6 betreffend die 
Gliederung hat den Zweck, den unseligen Begriff der Lehr
verbände zu streichen. Wie komme ich zu diesem Antrag? 
Es Ist sonnenklar - auch wenn das bestritten wird -, dass 
diese Lehrverbände bedeuten, dass künftig Profis die Aus
zubildenden auf Nato-Kurs trimmen werden. Genau das wol
len wir nlchtl 
Ein zweites: Die schweizerische Mlrlz war schon Immer eine 
Ausbildungs- und Einsatzarmee. Die Trennung, die wir jetzt 
wieder vornehmen - auch wenn das bestritten oder zum Tell 
relativiert wird -, ist falsch. Ausbildungs- und Einsatzverant
wortung gehören zusammen, eine Ausnahme bildet tempo
rär selbstverständlich die RS. Herr Bundesrat Schmid hat 
zwar, wenn Ich mich recht erinnere, diese Trennung der Aus
bildungs- und Elnsal.cveri:ll1lwu1 luny letzte Woc;he wieder re
lativiert und gesagt, das sei korrigiert worden. Wenn dem so 
ist, können Sie Ja meinem Antrag zustimmen. 
Wir müssen die Streichung dieses Begriffs der Lehrver
bände noch in einen grösseren Zusammenhang stellen. 
Letztlich lautet die Frage bei der «Armee XXI»: Wollen wir 
eine schweizerische Miliz- und Verteidigungsarmee, oder 
wollen wir eine Nato-Kooperationsarmee, die auch Im Aus
land zum Einsatz kommen soll? Die partlelle Trennung der 
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Ausbildungs- und Einsatzverantwortung Ist deshalb nur ein 
Element auf diesem falschen Weg. Dazu gehören auch die 
Durchdlener, die Tatsache, dass wir bei der RS gemäss Na
tionalrat mehrheitllch auf 21 Wochen gehen werden, der Ab
bau der MIiiz, austauschbare Module statt gewachsene 
Truppenkörper sowie die Relatlvlerung des Verteidigungs
auftrages, auch wenn das bestritten wird. Es geht letztlich 
darum, dass hier das Lied der Nato-Kooperation gesungen 
wird. 
Ich habe mit Interesse festgestellt, dass die Direktion Mr Sl
cherheltspolttlk, der Herr Welt! vorsteht, ein verkapptes 
Nato-lntegratlonsbüro Ist. Wir müssen aufpassen, dass wir 
aus der «Armee XXI» nicht eine «Hors-sol-Armee„ machen, 
die Immer weniger und schllessllch keine Verwurzelung 
mehr Im Volk hat Sonst wird diese Armee nämlich nicht 
mehr getragen. Ich beMrchte - da bin ich nicht alleine -. 
dass wir in zehn Jahren vor allem Durchdlener haben wer
den, weil zweifellos das Gesetz In der Zwischenzelt geän
dert wird und man sagt: Wir brauchen mehr Durchdlener. Ich 
beMrchte, dass wir in zwanzig Jahren praktisch eine Profi
Armee und In drelsslg Jahren vielleicht keine Armee mehr 
haben. Ich bitte Sie darum, das Gesamte zu sehen und 
diese Lehrverbände zu streichen. 
Ich habe den Antrag Schneider genau studiert. Dieser An
trag scheint mir Insgesamt gut, und Ich könnte meinen An
trag zurückziehen, wenn Herr Schneider bei seinem Antrag 
In Absatz 2 die Lehrverbände streicht. Ich bitte Ihn, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Wasserfallen Kurt (R, BE}: Es geht mir um den Zusatz, den 
Ich Mr die Loglstikbasls anMgen wlll. Ich stolze mich In mei
nen AusfOhrungen auf das Armeeleltblld (BBI 2002 1006/ 
1007). Gemäss Aussagen der Verwaltung, die mir gegeben 
wurden, soll eine solche sinnvolle Zentralisierung, vor allem 
die zentrale Führung und Bewirtschaftung, erhebliche Spar
potenziale bringen. Man spricht vom 120 Mllllonen Franken 
Im Jahr. Auch hier sollte die Armee diese MIiiionen lieber 
Investieren, statt sie laufend auszugeben. Es geht also um 
den Zusatz nach dem Doppelpunkt: «Unterhalts- und ln
standstellungsbetrlebe, Lehrverband Logistik, Loglstikbri
gade ... 
Im Zusammenhang mit dem Übergangsartikel 151 des MIii
tärgesetzes bedeutet dies, dass diese Umstellung In maxi
mal fQnf Jahren nach Inkrafttreten, also bis im Jahr 2009, 
realisiert werden muss. Das Ist also eine erhebliche Zeit
spanne. Der Bundesrat sieht dies Im Armeeleltblld Innerhalb 
von fünf bis zehn Jahren vor. Wir beschllessen also hier ein
fach die untere Grenze. 
Mein Antrag hat Innerhalb der Armee und im VBS etliche 
Verwirrung und auch ein bisschen "Täubl» hervorgerufen. 
Man befürchtet, dass künftig die Logistik bestimmen wird, 
was wann und wo und zu welchem Zweck eingesetzt wer
den soll. Das wurde mir zugetragen. Konkret hat man Be
denken, dass die Kommandanten der Verbände des Heeres 
und der Luftwaffe nicht mehr Ober die Bereitstellung, den 
Suµport und vor allem den Ensatz bestimmen können, dass 
also Ober die Mittel im Einsatz nicht mehr sie bestimmen, 
sondern die Logistik darüber bestimmt. Das Ist nicht In die
sem Antrag enthalten und - so, wie Ich es sehe - auch nicht 
In den Austohrungen Im Armeeleltblld und auch nicht In den 
Unterlagen, die wir In der SIK erhalten haben. Mir wäre das 
neu. Denn nach Lexikon bedeutet Logistik schlicht und ein
fach die gesamte materielle Versorgung der li'uppe. Darum 
geht es und nicht um mehr. Wir wollen das umsetzen, was 
uns der Bundesrat In der SIK vorgetragen und Im Armeeleit
bild geachrleben hat. Zu diskutieren - dazu wird aloh mein 
Kollege Gutzwilier noch äussem - Ist sicher noch die Stel
lung der Sanitätstruppen. Was ganz klar zu diskutieren Ist, 
das sind die Schnittstellen zu Luftwaffe und Heer und ande
ren Dingen. Das muss natOrllch effizient, effektiv und gut ge
löst werden. Aber die Sparpotenzlaie wollen wir realisieren. 

Keller Robert r,I, ZH): Bel Artikel 6 beantrage Ich drei statt 
zwei Panzerbrigaden. Als ehemaliger Kommandant eines 

Truppenkörpers habe Ich mit grossem Interesse den «Neu
bau» der «Armee XXI» beobachtet. Wir bauen also ein 
Haus, das In den Grundzügen für die nächsten zehn bis 
zwanzig Jahre Bestand haben sollte. In diesem Haus 
«Armee XXI» muss sicher die eine oder andere Wa11d noch 
verschoben oder allenfalls herausgetrennt werden. Wenn wir 
nun aber dieses Haus nicht fertig bauen und anschllessend 
noch möblieren - wie wir das ja auch Im täglichen Leben 
tun -, werden wir Schiffbruch erleiden. 
Und nun zu meinem Antrag: Sie wissen alle, die Panzer
schlacht Ist nicht die wahrscheinlichste Kampfform. Die Pan
zerbrigaden können aber nach den neuen Ausbildungs
modellen auch für andere Aufträge gebraucht :!"8rden. 
Wahrscheinliche Aufträge lauten zum Beispiel: lJberwa
chung, Bewachung, Sicherung usw. In den Panzerbrigaden 
sind ja auch Panzergrenadiere eingeteilt. Ich wurde auch 
nicht von «Gelben» bearbeitet, sondern es geht mir darum, 
dass in der Grundorganisation und im Einsatz massge
schnelderte Verbände mit Unterstützungstruppen In der 
Hand des Kommandanten sind, eventuell gemlsch1 mit In
fanterie - warum nicht etwas Neues? 
Viele Gründe sprechen fQr drei statt zwei Panzerbrigaden, 
zum Beispiel die Ungleichgewichte: Drei Gebirgsinlanterle
brlgaden mit total vier aktiven Geblrgslnfanterlebatalllonen, 
vier lnfanteriebrlgaden mit zehn lnfanteriebatalllone,n, zwei 
Panzerbrigaden mit acht Panzerbataillonen plus Genie und 
Artillerie. Sie wollen doch nicht, dass die Panzerbrigaden 
doppelt so viele Kampfbataillone haben wie die lnfanleriebrl
gedenl Je nach Lage Ist es möglich, dass die acht aktiven 
Panzerbatalllone gestaffelt den WK leisten. Das halsst, dass 
die Panzerbataillone und ihre Unterstützungstruppen wäh
rend Ober 30 Wochen Im Wiederholungskurs sind. Das Ist für 
die Miliz zu viel; es Ist nachteilig für die FOhrung, die Beweg
lichkeit und die Belastung. Viele weitere Vorteile sprechen 
auch für drei statt zwei Panzerbrigaden. 
Weniger Truppenkörper In den Brigaden sind geeigneter tor 
die Führung, insbesondere wladerum für die MIiiz. Sprach
probleme werden entschärft Drei Panzerbrigaden verbes
sern auch die Berücksichtigung verschiedener Sprach
räume, und es Ist auch sehr gut für die Verankerung In der 
Bevölkerung. 
All diese Gründe sprechen für drei Panzerbrigaden. Die Kos
ten können wlrvemachlässlgen, ein Stab kostet nicht so viel 
Geld. Die Mittel für drei Panzerbrigaden sind auch vorhan
den. Die Vorteile Oberwlegen also. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Hess Walter (C, SG): Ich spreche zu meinem Eventualan
trag. Ene Vorbemerkung: Ich unterstütze zusammen mit der 
Fraktion den Antrag der Mehrheit zu Artikel 6, weil Ich die 
Meinung telle, dass man nicht bereits Jetzt alles fe,stlegen 
und die Brigaden abschllessend aufzählen soll. Ich komme 
aber darauf zurück. 
Es geht jetzt, wie gesagt, um meinen Eventualantrag, der 
eine Führungsunterstatzungsbrlgade vorsieht. Ich denke da
bei Insbesondere an den Bereich Telematik und FOhrungs
unterstützung. Das neue Armeeleltblld anerkennt, dass dies 
heute entscheidende Erfolgsfaktoren sind. Dlvlslonär Edwln 
Ebert hat In der Kommission überzeugend dargelegt, wie 
wichtig der technische FOhrungsverbund, die Fusion aller 
Systeme, für die Sicherstellung der Führungsfähigkeit auf 
operativer Stufe Ist. Zu Recht werden In den nächsten Jah
ren rund 40 Prozent der ROstungslnvestltlonen In den Be
reich Telematik und FOhrungsunterstotzung gehen. 
Nicht zufriedenstellend Ist aber das Problem der Führung 
und Ausbildung gel01:1l. Dletiti 11ehr komplexe und anepruc.hs
volle Aufgabe kann nur mit einer eigenen Kommandostruktur 
effizient erfüllt werden. Eine sinnvolle LOs.!mg könme darin 
bestehen, dass die dem Lehrverband Ubermlttlung/FOh
rungsunterstützung unterstellten 15 Bataillone In einer FQh
rungsunterstützungsbrlgade zusammengefasst werden. Da
zu braucht es keine neuen Mittel. Ein entsprechendes Kom
mando - nämlich Obermlttlungsbrlgade 41 - samt Stab Ist 
bereits vorhanden. Die wegen der Erweiterung dBS Auf-

eu11eun offlclel de r Assembloo fl!d6rate 



19.Juni2002 1015 Nationalrat 01.065 

gabenspektrums nötigen zusätzlichen Fachkompetenzen 
können aus den Stäben der heutigen Grossen Verbände 
kommen. Es braucht eigentlich nur eine Beibehaltung dieser 
Kräfte und eine Zusammenfassung am richtigen Ort Ich 
kann mir fOr die FOhrung und Ausbildung von 15 Bataillonen 
mit annähernd 13 ooo Mann kaum eine andere Lösung als 
ein Brigadekommando vorstellen. Dazu kommt noch die 
fachtechnlsche Ausbildungsverantwortung fOr weitere 13 
Bataillone, die den Brigaden unterstellt sind. 
Weil Ich von der Bedeutung der FührungsunterstOtzung fOr 
die FOhrungsfählgkeit der Armee Oberzeugt bin, beantrage 
ich, die heute bestehende Übermittlungsbrlgade 41 nicht 
aufzulösen, sondern mit einem erweiterten Aufgabenvolu
men als FOhrungsunterstOtzungabrlgade weiterzuführen und 
hier ebenfalls aufzuzählen. Sollten Sie noch nicht hundert
prozentig Oberzeugt sein, so bitte lch Sie, trotzdem zuzu
stimmen, damit eine Differenz zum Ständerat entsteht und 
das Problem bei der Differenzbereinlgung vertieft studiert 
werden kann. 
Ich bitte Sie, dem Eventualantrag - falls er Oberhaupt zur 
Abstimmung kommt - zuzustimmen. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Ich hoffe, Sie wissen Jetzt, 
wie Sie die Armee zu organisieren haben. Ich welss es nicht 
mehr. Ich habe In dieser letzten halben Stunde so viele Vor
schläge gehört, Ergänzungen, Streichungen. Die einen wol
len die Lehrverbände streichen, um damit das Gespenst der 
Nato zu zähmen, die anderen wollen FOhrungsunterstat
zungsbrigaden elnfOhren usw. Die Auflistung lässt sich belie
big ergänzen. Gewlssermassen könnte man sagen: Jedem 
Schweizer, jedem Parlamentarier seine Armeeorganisation. 
Genau das Ist eines der Hauptargumente gegen diese An
träge. 
Wir haben die Frage der Armeeorganisation in der FDP
Fraktion Intensiv diskutiert, und wir haben nach einer langen 
und durchaus auch harten Diskussion mit einer klaren Mehr
heit beschlossen, gemäss Bundesrat zu stimmen. Ich 
möchte ihnen beliebt machen, dies auch zu tun. 
Weshalb? Sie erinnern sich sicher noch an die Debatte zur 
Armeereform, zur «Armee XXI", die wir letzte Woche hier Im 
Saal fQhrten. Wir wollen eine Armee, die flexibel Ist, die 
Handlungsfreiheit hat, die auf neue Bedrohungsformen rea
gieren soll und kann. Das wurde quer durch alle Parteien 
hindurch postuliert. Das sind Obrigens alles Argumente, die 
Sie auch In der Wirtschaft finden - nlcht ein Unternehmer, 
der nicht dasselbe fQr sich postuliert. Stichworte dazu sind: 
Rahmengesetze, Offenheit, Vertrauen, Flexlbllltät. Wenn Sie 
hier und heute die Organisation der Armee In Stein mels
seln, dann widersprechen Sie sich nicht nur in einem gewis
sen Sinne, Sie verunmöglichen es auch, dass sich die 
Armee, auch organisatorisch und strukturell, rasch und ge
zielt auf aktuelle Erfordernisse einstellen kann. Die Präzisie
rungen, die In diesen unzähligen Anträgen verlangt werden, 
sind unnötig. 
Das arme Mlllzprlnzip, das tor alles herhalten muss, was ei
nem nicht genehm ist, wird durch diese Detaillierungen auch 
nicht gestärkt. Klar, wir haben ein Mlllzprobleml Aber wir ha
ben das nicht nur In der Armee. Wir haben In der heutigen 
Gesellschaft generell bei der Frelwllligenarbelt bzw. Im Miliz
system ein Problem. Das ändern wir sicher nicht, indem wir 
die Armeeorganisation Oberdetaillieren. Der Entwurf des 
Bundesrates fOr die Organisation der oberen FOhrungsstu
fen beachtet zum einen die regionale Verankerung der Ver
bände und erlaubt zum anderen gleichzeitig effizientere 
Abläufe und eine lagegerechte Kombination der eingesetz
ten Mittel. Genau das slcnerzustenen 1st unsere AUTgaDe, 
nicht mehr und nicht weniger. Alles Weitere sind organisato
rische Fragen auf operativer Ebene, und es sollte nicht auf 
Parlamentsebene fixiert werden. Es Ist überflüssiger Ballast, 
der Ober kurz oder lang fQr eine effiziente Armeeführung hin
derlich wird. 
Es gibt ein bekanntes Beispiel von einem Unternehmer, das 
Ich oft in Unternehmenskultur-Workshops benutze. Es lautet 
In etwa folgendermassen: Wir arbeiten mit Menschen von 
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heute mit Methoden und Lösungsansätzen von gestern in 
Strukturen von vorgestern an Problemen von morgen. 
So ist mir diese Debatte vorgekommen. Wenn unsere Ar
mee die Fragen nicht nur von heute, sondern auch von mor
gen lösen soll, dann braucht sie mindestens Strukturen von 
heute, mit der Möglichkeit, auch Strukturen von morgen zu 
entwickeln. 
Wenn noch gelten soll, meine Damen und Herren - damit 
meine ich vor allem diejenigen aus der Wirtschaft-, was Sie 
tor sich in Anspruch nehmen und was Sie letzte Woche fOr 
den Armeeauftrag postuliert haben, dann gibt es nur eines: 
Stimmen Sie tor die Version des Bundesrates. 
Ich empfehle Ihnen im Namen der FDP-Fraktion, das zu 
tun. 

Banga Boris (S, SO): Ich habe Ihnen relativ lange zugehört. 
Ich möchte Jetzt von Ihnen wissen, worin eigentlich der Un
terschied zwischen dem Antrag der Mehrheit und dem Ent
wurf des Bundesrates besteht - einmal abgesehen davon, 
dass der Antrag der Mehrheit besser ist. Mir ist nur aufgefal
len, dass wir mit dem Antrag der Mehrheit in der Logistik 
rund 100 Millionen Franken sparen. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Ich glaube, es geht bei der 
Organisation jetzi nicht in erster Linie darum, 100 MIiiionen 
Franken zu sparen, sondern es geht darum, dass wir auf der 
Verordnungsebene eine Bestimmung haben, die meines Er
achtens der Armee und dem Bundesrat einen grösstmögll
chen, flexiblen Handlungssplelraum lässt, um die Anforde
rungen der Zukunft zu meistern. 
Sie wissen ganz genau, dass die Anliegen der Mehrheit, die 
Jetzt zum Tell detailliert vorliegen oder seitens der Mehrheit 
vorgelegt worden sind, im Grundsätzlichen auch vom Bun
desrat berQcksichtigt sind. 
Ich bln aber der Meinung, dass wir es dem Bundesrat Ober
lassen sollten und auch Oberlassen können, diese Detaillie
rung, diese AusmOnzung oder dieses Ausdiskutieren selber 
vorzunehmen. 

Leu Josef (C, LU), fOr die Kommission: Wir sind bei einem 
wichtigen Artikel - bei Artikal 6 -, bei der Armeeorganisa
tion, wo es um die Gllederung der Armee geht Der Stände
rat hat Ja bekanntlich ein Altemativmodell entwickelt Die 
Minderheit Engelberger will das Ständeratsmodell modifi
ziert aufnehmen. Die Mehrheit der Kommission beantragt Ih
nen hingegen, dem Modell des Bundesrates, ergänzt mit 
einigen Bestimmungen, zuzustimmen und den Minderheits
antrag Engelberger sowie den Eventualantrag Tschuppert 
abzulehnen. Die anderen Einzelanträge lagen der Kommis
sion nicht vor. Ich komme aber später noch kurz auf die ein
zelnen Anträge zurOck, vorderhand möchte ich Jedoch noch 
ein paar allgemein! Überlegungen machen. Sodann möchte 
Ich auch noch die Anderungen erläutern, die Im Unterschied 
zur Bundesratslösung von der Kommissionsmehrheit einge
bracht wurden. 
In unserer Kommission hat vor allem der Controlling.Arti
kel - Artikel 149b des Militärgesetzes - dazu beigetragen, 
hier dem Bundesrat möglichst Viele Kompetenzen zu Ober
tragen. Dies Ist auch ganz Im Sinne des Controlling.Artikels, 
wonach wir unsere Zielvorgaben aufgrund eines politischen 
Controllings regelmässig überpraten können. Da scheint mir 
wichtig zu sein, dass wir auf der strategischen Ebene blei
ben und definieren, was wir wollen, und dass dann der Bun
desrat mit seinen Leuten die operative Umsetzung 
vornimmt. Wenn vorhin von verschiedenen Votanten ange
sprochen wol'Clen Ist, dass die regionale Verankerung vun 
besonderer Bedeutung sei, kann ich das nur unterstatzen. 
Aber Ich glaube, die regionale Verankerung passiert vor al
lem Ober die Kompanien, Ober die Bataillone. Diese müssen 
In den Regionen gut verankert sein. Eine Armee der Zukunft 
Ist vor allem dann gut verankart, wenn In der aktiven und Jün
geren Bevölkerung wirklich auch zur Kenntnis genommen 
wird, dass die Ausbildung In der Armee gut Ist, dass die Ar
mee Ober modernes Material vertagt und dass sie gegen-
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Ober aktuellen Bedrohungsformen Ober eine gut geschulte 
Fähigkeit zur Leistungserbringung und Ober einen hohen 
Bereitschaftsgrad vertagt. Eine Armee der Zukunft ist weiter 
dann gut verankert, wenn sie bezOgllch Ausbildung und Ein
satz möglichst effizient, d. h. auch möglichst aus einer Hand, 
gefOhrt wird und wenn sie Im Verbund mit anderen sicher
heitspolitischen Partnern vor allem nach innen, aber auch 
nach aussen eine Sicherheit produziert, aufgrund welcher 
man sagen kann, dass der Steuerfranken optimal eingesetzt 
ist. 
Ich muss Ihnen sagen - das kam auch In unserer Kommis
sionsarbeit zum Ausdruck -: Wir können es uns nicht mehr 
leisten, ohne Effizienzgewinn Traditionen aufrechtzuerhal
ten. Das steigert unsere Betriebsausgaben zulasten der In
vestitionsausgaben. Gerade In diesem Bereich müssen wir 
wieder herauffahren können, wenn unsere Armee nicht zu 
einem Museum verkommen soll. Das möchte ich Ihnen ein
fach mitgeben, damit Sie das dann in Ihre Entscheide mit 
einbeziehen. 
Beim Modell der Mehrheit gibt es ja die beiden Tellstrelt
kräfte Heer und Luftwaffe. Was bezOgllch der Luftwaffe 
schon bei «Armee 95» galt, haben wir nun auch bezOglich 
des Heeres. Der Chef Heer leitet die Vorgaben des FOh
rungsstabes der Armee sowohl an die Rekrutenschulen als 
auch an die WK-Verbll.nde weiter. Die Einheitlichkeit der 
Ausblldung Ist also slchergestellt. Bei der Elnsatztahrung 
läuft die Befehlskette vom Chef der Armee und von seinem 
FOhrungsstab Ober den Chef Heer bzw. den Chef Luftwaffe 
an die Verbände. Der grosse Vorteil dieses Modells besteht 
also darin, dass In der Ausbildungs- und Führungsorganisa
tion die gleichen Wege bestehen. 
Zu den neuen Formulierungen In Artikel 6, auf die Ich Sie 
bereits hingewiesen habe: Bel Absatz 1 Buchstabe d sollen 
die Territorialregionen aufgefOhrt werden, weil dies einer
seits aus polltlscher Sicht wichtig Ist und weil andererseits 
die Territorialstäbe ja voraussichtlich eine sehr wichtige 
Funktion In der subsidiären Existenzsicherung haben. Hier 
möchte Ich auch Herrn Engelberger sagen, dass die von Ihm 
erwähnten Stäbe der Terrltorlalreglonen belsplelswelse mit 
eigens dafür unterstellten Ttuppen die subsidiären Armee
Einsätze Im Inland tahren. Das Ist hier Im Armeeleltblld und 
auch In unserer Diskussion In der Kommission ganz klar 
zum Ausdruck gekommen. 
Ich verweise noch auf Absatz 1 Buchstabe e. Die Mehrheit 
hat sich für drei Gebirgsinfanteriebrigaden ausgesprochen. 
Nach der klaren Stellungnahme des Bundesrates zugunsten 
einer dritten Gebirgsinfanteriebrigade kann auf eine kon
krete Aufzählung der Brigaden verzichtet werden. Ich äus
sere mich damit auch gleichzeitig zum Eventualantrag Keller 
In Bezug auf eine dritte Panzerbrigade oder zum Eventual
antrag Hess Walter bezüglich einer FOhrungsunterstat
zungsbrlgade. 
Die Kommission beantragt Ihnen in diesem Zusammenhang 
auch mit 11 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung, den Eventualan
trag der Minderheit Tschuppert abzulehnen, wo es um eine 
konkrete Aufzählung der einzelnen Brigaden gehl 
Bel Absatz 1 Litera f geht es bezüglich der Ressourcen von 
«Armee XXI» um einen zentralen Punkt, Kollege Wasserfal
len hat das aufgenommen. Wir haben feststellen müssen, 
dass bei mehreren Logistlkbasen In einer Armee erhebliche 
Synerglepotenziale vorliegen. Bel einer Beschaffungsvor
lage Ist der Weg von der Idee Ober die Konkretisierung, die 
Planung, die Beschaffung, das Controlllng und die Abrech
nung offenbar sehr verschlungen und tahrt durch verschie
dene Stellen. Wir haben vom Einsparungspotenzial Kenntnis 
genommen, Herr Wasserfallen hat es erwähnt Der Bundes
rat sieht zwar eine gemeinsame Logistlkbas!s der Armee 
vor, hält eine Realisierung aber erst in fOnf bis zehn Jahren 
rar möglich. 
Die Mehrheit der Kommission Ist trotz dem voraussehbaren 
Abbau von Arbeitsplätzen der Ansicht, dass die Umsetzung 
schneller erfolgen muss, wenn wir einen Spareffekt erzielen 
wollen. Mit der vorgeschlagenen Übergangszelt von fünf 
Jahren kann die Mehrheit der Kommission ohne weiteres le
ben. 

Die Kommission beantragt Ihnen deshalb mit 9 zu 5 Stim
men bei 2 Enthaltungen, dieser Änderung zuzustimmen. 
Bel Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h beantragt Ihnen die Kom
mission einstimmig, u. a den Begriff «<Kolonnen» - gemeint 
sind die Trainkolonnen, wie sie auch In der FassIJng des 
Ständerates belgetogt worden sind - zu übernehmen. 
Ich komme bei Artikel 6 zu Absatz 3. Dort geht es um die 
Frage, wie die Unterstellung der Verbände im Falle des Er
stellens der Einsatzbereitschaft oder Im Falle des Einsatzes 
geregelt werden kann. Hier wurden Im ersten Tell des Sat
zes die Brigaden vergessen. Wenn Sie des kontrollieren, se
hen Sie, dass sie In der Fassung der Mehrheit eingefügt 
worden sind. 
Beim zweiten Antrag handelt es sich um eine Konsequenz 
aus der Änderung In Absatz 1 Buchstabe d, wo es um die 
ElnfOhrung der Terrltorlalreglonen geht. Wir haben die Stäbe 
der Territorialregionen unter Absatz 1 expllztt au1igef0hrt, 
also mOssen wir sie auch hier auffahren. In der PraJXls wird 
es nämlich so sein - Ich wende mich Jetzt wieder an Herrn 
Engelberger -, dass den Stäben der Terrltorlalreglcmen nur 
ausnahmsweise genze Brigaden unterstellt werd,:1n, bei
spielsweise fOr die operative Raumsicherung. FQr die subsi
diäre Existenzsicherung werden es natOrllch häufiger Trup
penkörper und -elnhelten sein. Die Möglichkeit solcher Un
terstellungen unter die Stäbe der Territorialregionen wird Im 
Armeeleitbild (8812002 1015) ausdrücklich erwähnt. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 10 z.u 8 Stimmen bei 
1 Enthaltung, dieser Änderung zuzustimmen und clen Min• 
derheltsantrag Engelberger abzulehnen. Wie Ich schon er
wähnt habe, beantragt Ihnen die Kommission mit 11 zu 
6 Stimmen bei 1 Enthaltung auch, den Eventualantrag 
Tschuppert abzulehnen. 
Ich komme noch ganz kurz auf die Einzelanträge zu spre
chen, die der Kommission so nicht vorlagen. Beim Antrag 
Fehr Hans geht es darum, dass hier der Begriff «Lehrver
bände» abgeschafft wird. Ich glaube, das wäre ein massiver 
Eingriff, geht es doch gerade mit diesem Institut darum, un
ser Mlllzkader wesentlich zu entlasten. Bei dem, was Sie be
zOgllch der Nato gesagt haben, Herr Fehr, erübrigt sich ein 
Kommentar. Ich persönlich empfehle Ihnen diesen Antrag 
ganz klar zur Ablehnung. 
Beim Eventualantrag Wasserfallen werden wir sehan, wel
che Fassung schlussendllch obsiegen wird; die Argumenta
tion dazu habe Ich geliefert. 
Dann geht es auch um den Eventualantrag Keller. Hier kann 
Ich das Gleiche sagen: Wir wollen strategische Vorgaben 
machen und nicht In das Operative hineinreden. 
Dann haben Sie noch gesagt, Herr Keller, die Mittel der Pan
zerbrigaden seien ja vorhanden. Aber Ich muss Ihnen sa
gen: Diese Mittel müssen auch gewartet und bewirtschaftet 
werden. Das schlägt zu Buche und bewirkt, dass wir uns In 
diesem Bereich In nächster Zukunft soger mit Deslnvestltlo
nen beschäftigen mOssen. Wir können nicht mehr alles, vor 
allem weil wir In diesem Bereich praktisch nur noch eine re
duzierte Bereitschaft, aber nach wie vor eine Fähigkeit zur 
Leistungserbringung erhalten mOssen. 
Den Antrag Hess Walter habe Ich kommentiert. 
Zum Antrag Lalive d'Epinay: Ich glaube, aufgrund cler Aus
fOhrungen, die Ich zur Lösung der Mehrheit gemacht habe -
darum habe Ich es ausführlich gemacht-, könnten Sie Ihren 
Antrag eigentlich zurückziehen, Frau Lallve. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour Ja commlsslon: Le plus 
simple, et ce seralt une tentatlon personnelle, seralt de se 
ralller ä la proposltlon Lellve d'Eplnay d'en revenlr au proJet 
du Conseil f~6ral. On auralt alnsl le concept general. Mais 
la majorlte de la commlssion vous propose au fond un rallle
ment au projet du Conseil federal avec, de son polnt de vue, 
quelques amelloratlons, tandis que la mlnorlte Engelberger 
vous propose un ralllement ä la declslon du Conseil des 
Etats avec quelques modlflcatlons. Grosso modo, nous nous 
trouvons donc blen en face d'une alternative entre le con
cept du Conseil f~eral auquel la majorlte de la commlsslon 
apporte quelques amelloratlons et quelques assurances, et 
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le concept du Conseil des Etats auquel la mlnorlte Engelber
ger apporte aussl quelques nuances. 
SI vous voulez qu'on essale de s'y retrouver, notamment 
pour les Romands, Je vous invlte a mettre en regard 1a pro
posltlon de la majorite de la commlssion a l'article 6 alinea 
1 er lettre e et la declslon du Conseil des Etats a la lettre h du 
mE'lme artlcle. La majorlte de la commlssion, a la lettre e, 
mentlonne les brlgades en disant «Les brlgades dans leur 
articulatlon de base .... » La declslon du Conseil des Etats a 
la lettre h donne, sl vous voulez, le listing de toutes les uni
tes qui sont nommees avec precision. 
M. Schmid, conselller federal, vous donnera tout a l'heure 
les assumnces qu'll nous a donnees en commission et qul 
ont convalncu certalns commlssalres de se ralller la majo
rlte, a savolr notamment qu'II y aura trols brlgades d'lnfante
rle de montagne. Moyennant quoi, pour l'essentlel, la 
majorlte de la commlsslon estlme que c'est du ressort du 
gouvemement que de deflnlr dans l'ordonnance ce qu'II en 
est exactement des troupes. Encore une fois, II y a cette as
surance comme la preclslon apportee dans ia proposltlon de 
Ja majorite de la commlssion a la lettre h: «les unites de trou
pes: les compagnies, les batterles, les escadrllles, les colon
nes.» Ceci montre que les colonnes du traln seront incorpo
rees dans l'armee. 
Pour le reste, je vous al dit que de son polnt de vue, la majo
rlte de 1a commlssion ameliorait un peu Je projet du Conseil 
federal. Vous trouvez c;a a la lettre d, avec la mentlon des 
etats-majors des reglons territoriales, ce qul montre blen 
qu'il y aura un ancrage territorial qui subslstera, mais dans la 
souplesse, sans neg)iger les liens avec les cantons. C'est 
psychoioglque et polltique. 
Vous avez la mentlon de la base logistlque a la lettre f de la 
verslon de la maJorite, avec cette Idee d'une concentration, 
Justernent, dans le domalne logistlque - M. Wasserfallen a 
beaucoup lnslste sur ce polnt. II est evident qu'avec une 
concentratlon de la base loglstlque, vous pouvez avolr un 
potential d'economles. 
Par consequent, la majorite de la commlsslon vous lnvlte 
aussl a soutenlr sa proposltlon a l'artlcle 6 allnea 1er lettre f. 
En ce qui conceme malntenant la lettre d selon la verslon de 
la majorlte - vous pouvez la mettre en regard de la lettre g 
de 1a verslon du Conseil des Etats -, vous remarquerez 
qu'avec 1a verslon du Conseil des Etats, reprise par la mlno
rlte Engelberger, vous avez encore cette Idee des etats-ma
Jors statlques, unlte per unlte, dlvlslon par dlvlsion, aiors 
que, slmplement, la majorite de la commlsslon vous parle 
des etats-majors des reglons territoriales. II faut blen com
prendre que tout le concept d'«Armee XXI», c'est preclse
ment qu'une modulatlon soit possible, et qu'on n'est plus 
malntenant avec ces etats-majors lle a des unltes statlques. 
Par consequent, la ma]orite de la commlsslon est totalement 
dans sa loglque en vous proposant de soutenlr sa verslon a 
l'artlcle 6 alinea 1er lettre d. 
II en va de mE'lme en ce qul conceme la souplesse dans 
l'lnstructlon. M. Fehr Hans, tout a l'heure, ne voulalt pas de 
subordlnatlon a des centres de formatlon (al. 1er let c) -
vous retrouvez c;a egalement a l'alinea 3, en ce qui concerne 
la subordlnatlon. Mals 1a aussl, dans cette nouvelle concep
tlon de l'lnstructlon, les centres de formatlon dolvent pouvolr, 
le cas echeant, Jouer un röle important, et II dolt pouvolr y 
avolr, pour l'exerclce, une subordinatlon au centre de forma
tlon. 
En ce qui conceme la proposltlon subsldlalre de minorite 
Tschuppert, eile sult pour une banne part le llbelle de la pro
posltlon de la majorite. Mais M. Tschuppert n'a pas une con
flance suffisante dans le Conseil federal. C'est d'allleurs ce 
qu'II nous a dlt en commlssion: «Meflance egale prudence.» 
Malgre les assurances du gouvemement en ce qul conceme 
les brlgades bllndees, les brlgades de montagne, il n'a pas 
une confiance suffisante pour simplement dlre: «Nous la!s
sons la competence au Conseil federal sur ce point» 11 re
Joint ia naturellement la mlnorlte Engelberger et le Conseil 
des Etats. 
S'II ron veut vralment en rester a l'essentiel, les reglons terri
toriales et les etats-maJors des regions territoriales sont 
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donc dOment mentlonnes dans la verslon de la maJorite, 
parce que la majorlte pense que c'est important. Pour le 
reste, la ma]orlte se rapproche du concept du Conseil fed6-
ral, avec cette souplesse qul est acqulse. Elle rejette donc le 
concept de la minorlte, et, derrlere la minorite, celui du Con
seil des Etats oi'J l'on veut en rester a ces preclslons et a ces 
unltes statlques. 
La majorite de la commlssion a eu l'impresslon qu'II a peut-
6tre pu y avoir un malentendu au Consell des Etats et que 
ce malentendu a engendre une meflance ayant amene le 
Conseil des Etats a adopter cette version. Au sein de la 
commission, les assurances donnees par le Conseil federal 
et 1a maniere dont M. Schmid, conselller federal, nous a ex
pllque les choses ont parfaitement justifie la conflance que la 
ma]orlte a donnee. Nous ne doutons pas que le Conseil f6-
deral lra dans ce sens tout a l'heure. 
Le rapporteur de langue allemande vous a donne les scores, 
Je ne les repete pas. La majorite de la commisslon vous pro
pose de soutenlr sa verslon. 
Par 11 voix contre 6 et avec 1 abstentlon, la commisslon 
vous lnvite a reJeter la propositlon subsldiaire de mlnorite 
Tschuppert. 
Les majorites n'ont donc pas ete tres fortes, c'est vrai, M. 
Engelberger l'a souligne, mais eiles ont ete sufflsamment 
nettes pour que nous vous demandlons avec convlctlon de 
sulvre leurs proposltlons. 

Hess Walter {C, SG): Die CVP-Fraktlon unterstOtzt grund
sätzlich den Antrag der Kommissionsmehrheit. Teile der 
CVP-Fraktlon haben Sympathien fOr den Eventualantrag 
Tschuppert. Unsere Fraktion unterstützt den Antrag der 
Kommissionsmehrheit aus folgenden Gründen: 
1. Das Parlament Ist auch in diesem Fall die strategische 
Ebene: Es gibt Aufträge, Ziele und Rahmenbedingungen 
vor. Auf der operativen Ebene soll der Bundesrat festlegen, 
wie er den Auftrag löst. Er soll festlegen, wie er die Mittel, die 
er von der strategischen Ebene erhält, gliedern und einset
zen will. Es ist eine Binsenwahrheit, dass man demjenigen, 
dem man einen Auftrag gibt, nicht befehlen soll, wie er den 
Auftrag lösen soll, weil er sich sonst hinter diesem Befehl 
verstecken kann. 
2. Zur Flexibilität Warum keine Aufzählung der Brigaden? 
Wie auch Immer die «Armee XXI» gegliedert wird, sie wird 
einen Optimierungsprozess durchfOhren mOssen. Dazu 
braucht es ein flexibles System. Wir mQssen der ArmeefOh
rung den nötigen Spielraum lassen, damit sie die Strukturen 
anpassen kann, nachdem sie Erfahrungen damit gemacht 
hat. Es ist also nicht richtig, In der Armeeorganisation alle 
Brigaden einzeln und abschliessend aufzuzählen und damit 
den Spielraum zunichte zu machen. Die Variante des Stän
derates und der Antrag der Minderheit Engelberger lassen 
zu wenig Spielraum. 
3. Die regionale Verankerung Ist mit dem Antrag der Mehr
heit genauso gewährleistet wie mit dem Modell des Stände
rates oder dem Antrag der Minderheit Engelberger. Es 
wurde bereits darauf hingewiesen. 
4. Das Modell des Ständerates und der Antrag der Minder
heit Engelberger sind, wie bereits gesagt, teurer. 
Ich ersuche Sie, die Mehrheit zu unterstützen und die ande
ren Anträge abzulehnen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal soutlent entll!re
ment la majorite de la commisslon, donc la verslon du Con
seil federal amelioree, sl tant est qu'il sott posslble de 
l'amellorer, et vous propose de reJeter la proposltlon de ml
norite Engelberger, la proposltion subsldlalre de mlnorlte 
Tschuppert, de mE'lme que toutes las autres proposltlons. 
En effet, !'«Armee XXI» sur laquelle nous avons planche la 
semalne demll!re represente, quoi qu'en disent les esprlts 
chagrlns ou rebelles, un progrl!s tout a falt conslderable qu'II 
nous taut confirmer aujourd'hui et non pas Invalider. II ne 
s'agit surtout pas de defalre au nlveau de l'ordonnance ce 
que nous avons falt la semalne demlere au nlveau de la lol. 
Et c'est bien d'une certalne fayon ce que proposent les ml-
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norftes, c'est d'annuler dans l'ordonnance ce qul a ete mls 
en place dans la loi. Le groupe liberal s'oppose a cette fa~n 
de proceder. 
Parmi les clnq prlncipes d'«Armee XXI», la modularlte est la 
plus importante dans les structures concretes de notre nou
velle armee. Ainsl, «Armee XXI» est une sorte de revolution 
en termes de repartltlon territoriale pulsque le concept cor
respond justement a pouvoir Atre la ou Je besoln se fait sen
tlr, que ce soit sur le plateau ou sur les cimes, quand c'est 
necessalre, en combinant selon les situatlons et les besoins, 
les etats-majors d'une part et les reserves de troupes 
d'autre part. 
Ainsl, on devralt avoir 11 dlsposltion des task forces toujours 
adequates qu'II serait Impossible d'avoir dans toute autre 
constellatlon, y comprls pour proteger par exemple les trans
versales alpines. Mals nous ne sommes plus au temps ou 
nous pouvons imaglner avoir par exemple X brlgades de 
montagne parce que nous avons X passages alpins. Nous 
ne sommes plus au temps ou les troupes campaient sur les 
lleux, a Saint-Morltz, a Sargans ou au Saint-Gothard. Cela 
slgnlfleralt justement que l'on revienne a l'affectatlon territo
riale, alors que precisement, nous avons decide dans la loi 
de nous en defaire au profit d'un modele plus efficace. 
Avec «Armee XXI», II ne s'agit pas seulement d'aller a la 
montagne. II s'agit d'aller partout ou c'est necessaire et de 
pouvoir le faire en jouant avec la modularfte. Je soullgne en
core le fait que l'ordonnance fait tout de mAme etat des 
etats-majors des regions terrttorlalesl 
Nous nous refusons egalement a llster les brlgades dans 
rordonnance. Les details de cette liste sont de la compe
tence du Conseil federal. 
Encore une fois, le groupe liberal veut conduire la dlscussion 
sur «Armee XXI» dans le cadre d'un contrat de confiance 
accorde au Conseil federal. II se tiendra donc a sa volonte 
de voir un maximum de questlons operatlonnelles reglees 
directement par le Conseil federal, et ce d'autant plus qu'il 
nous apporte d'ores et dejl1 des gages de respect des tradi
tlons regionales, cantonales et organisatlonnelles. J'en veux 
pour preuve par exemple le malntlen des colonnes qul me 
tlennent personnellement particulierement a coeur, mAme si 
je suis blen consciente que ce n'est pas tres raisonnable. 
Je ne reslste pas a dire encore un mot 11 M. Fehr Hans, 
parce que le diable, dans sa vision toute personnelle, a donc 
deux, trols ou quatre lettres, c'est UE, ONU ou OTAN. Mais 
je ne suls pas certalne qu'on alt vralment realise que nous 
ne traltons pas aujourd'hui de quoi que ce solt qui alt 11 volr 
avec l'OTAN. Je pourrais peut-ätre le regretter, mals c'est 
comme ?, cette questlon n'est pas a l'agenda du Conseil 
federal. Alors, parlons de ce dont II taut parler, c'est-11-dire 
d'une «Armee XXI» modernlsee et efficace, une armee qul 
reste une armee de milice, qui garde un certain ancrage ter
ritorial, une armee equillbree et utlle. 
Donc, en concluslon, le groupe liberal soutlendra la verslon 
de la majorlte de la commlsslon et rejettera toutes les propo
sltlons de mlnorfte, surtout quand elles vont a l'encontre 
mime du concept d'«Armee XXI». 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Ich glaube, Artikel 6 Ist ein zen
traler Artikel dieser ganzen Reform, er wlll also gut überlegt 
sein. Die FDP-Fraktion hat sich die Frage nach der Effizienz, 
Effektivität, Schnelligkeit und Herausforderung gestellt. Sie 
hat sich auch die Frage nach der geschichtlichen Entwick
lung unserer Landesverteidigung gestellt und die Veranke
rung Im föderalen System geprüft. Sie Ist nach all diesen 
Abwägungen, wenn auch nicht einstimmig, zum Schluss 
gekommen, dass sie den Entwurf des Bundesrates unter
stützt, verbunden allerdings mit dem Controlling-Artikel, Arti
kel 149b des MIiitärgesetzes. Sie lehnt alle anderen Anträge 
ab - ausser jenem betreffend Logistik. 
Kurz: Wo liegen die Unterschiede? Der Bundesrat schlägt 
uns eine Lösung vor, die auf den ersten Blick relativ zentra
listisch scheint. Bestechend Ist aber die Idee der Modulari
tät. Vor allem hat sie Im Vergleich mit allen anderen An
trägen eine Kommando- bzw. Führungsebene weniger. Bei 

genauerem Hinsehen ist es aber doch so, dass der föderale 
Begriff, die regionale Verankerung, eigentlich im Begriff der 
Bataillone und der Brigaden enthalten ist. Denn mit diesen 
Identifiziert man sich, das Ist aus dem Armeeleitbild ersicht
lich. Der Ständerat hat dann ein wenig überreagiert und die 
föderale Note zu stark betont. Er hat auch zu starre Struktu
ren geschaffen und eine Kommandoebene zu viel einge
führt. Die übrigen Anträge haben auch hier dieselben 
Mängel. Die Mehrheit der Kommission will die Regionalität 
fördern, dem Bundesrat zum Glück aber die Kompetenzen In 
Sachen Brigaden und Regionen belassen. Aber auch dort 
hat es eine Kommandoebene zuviel. Deshalb unterstützt die 
FDP-Fraktion den Entwurf des Bundesrates. 
Jetzt noch ein Wort zur Kompetenzfrage: Nach unserer An
sicht sollen der Bundesrat und die Armeeführung die Kom
petenz haben, Ober die Anzahl und Ausgestaltung der 
Brigaden und Bataillone befinden zu können. Den Kritikern 
in diesem Parlament und auch dem Ständerat möchte ich 
mit dem Controlling-Artikel eine Brücke schlagen: Artikel 
149b des Militärgesetzes besagt, dass der Bundesrat die zu
ständ!gen Kommissionen begrüssen muss, wenn er wesent
liche Anderungen in der Armeeorganisation durchführen will. 
Das heisst, er muss das Projekt zu Beginn den Kommissio
nen bzw. jetzt dem Parlament vorlegen. Es Ist eigentlich 
überall unbestritten gewesen, dass wir mit vier lnfanterlebrl
gaden, drei Gebirgsinfanteriebrigaden, zwei Panzerbrigaden 
und einer Logistlkbrlgade beginnen sollten. 
Die FDP-Fraktion ist aber auch der Meinung, dass diese 
Verbände vielleicht zu gross sind und man vielleicht mehr 
Brigaden vorsehen sollte. Das kann jetzt der Bundesrat alles 
festlegen. Unsere Fraktion ist aber der Meinung, dass das, 
was ich vorhin gesagt habe, zu Beginn einmal als «Mlndest
mass» eingeführt werden muss, dass aber der Bundesrat 
auch ohne weiteres noch mehr Batalllone oder Brigaden vor
schlagen kann. So kämen wir dem Ständerat entgegen. Ich 
bitte Herrn Bundesrat Schmid, hier ganz klar zu sagen, wie 
denn der Bundesrat gedenkt, in der «Armee XXI» mit der 
Organisation der Brigaden zu beginnen. Dann hätten wir 
eine Brücke geschlagen, denn das wäre auch verbindlich. 
Für das Weitere hätte er aber den Vorteil, selber auch etwas 
bestimmen zu können. 
Wir machen Gesetze nicht für drei oder fünf Jahre, sondern 
für fünfzehn oder zwanzig Jahre. Deshalb muss hier eine 
Flexibilität gewährleistet sein, ohne dass wir immer eine Ge
setzesänderung machen müssen, wenn wir eine Brigade 
mehr oder weniger einführen wollen. 

Gutzwlller Felix (R, ZH): Ich würde mich gerne ganz kurz 
zum Eventualantrag Wasserfallen äussern und, wie auch 
mein Vorredner, den Departementschef bitten, eine Klärung 
herbeizuführen. 
Wenn wir die Sache richtig sehen, sollen der logistischen 
Basis der Armee auch der logistische Lehrverband inklusive 
der Abteilung Sanität mit allen Sanitätsschulen und die logis
tische Einsatzbrigade inklusive aller sanltätsdienstlichen 
Formationen unterstellt werden. Als Sanitätsoffiziere sind wir 
darüber besorgt. Wir haben das Gefühl, dass eine Unterstel
lung unter die Logistik dem Auftrag des modernen Sanitäts
dienstes nicht gerecht wird. 
Salopp gesagt geht es beim sanltätsdlenstllchen Auftrag ja 
nicht einfach um Instandstellung von Material, sondern der 
Oberfeldarzt stützt sich auf eine Verordnung des Bundesra
tes mit dem Auftrag, Im Gesamtsystem Gesundheit und 
Sanität Schweiz angemessene personelle, materielle und ln
stallatlonsmässlge Reserven zu koordinieren und vorzube
reiten. Wir sind deshalb der Meinung: Falls dem 
Eventualantrag Wasserfallen zugestimmt würde, wäre 
zumindest die Frage der Sanität noch einmal zu disku
tieren. Wir bitten den Departementschef, diese Frage zu klä
ren. 
Falls es zu dieser Unterstellung käme, müsste man vlellelcht 
auch prüfen, ob die Sanitätsschulen und die Sanitätsforma
tionen nicht aus den logistischen Verbänden herausgelöst 
und beispielsweise in einer eigenständigen Sanitätsbrigade 
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direkt dem Heer unterstellt werden mOssten. Ich danke 
schon im Voraus fOr die Beantwortung dieser Frage. 

Banga Boris (S, SO): Vorweg unterstOtzen wir den Antrag 
der Mehrheit, der Ja - Ich habe das bei meiner Zwischen
frage gesagt - grundsätzlich eine verbesserte Fassung des 
Entwurfes des Bundesrates ist. Wir lehnen deshalb den Min
derheitsantrag Engelberger, den Eventualantrag der Minder
heit Tschuppert sowie die Anträge Lalive d'Eplnay und Fehr 
Hans ab. 
Ich kann mich bei der Begründung kurz fassen: 
1. Die Gliederung der Armee Ist eine operationelle Aufgabe. 
Ich habe bereits an anderer Stelle vom Veloständer des Ge
meinderates beim Schulhausbau erzählt. Es wäre ungefähr 
gleich, wie wenn sich der Verwaltungsratspräsident mit den 
Farben der Geranien vor dem Eingang zum Firmengebäude 
beschäftigen würde. 
2. Wir haben - Gott sei Dank Ist der Antrag der Minderheit 
Schl0er abgelehnt worden - keine Massenarmee. Die 
Schweizer Armee ist zu klein, um so verzettelt geführt zu 
werden. Es braucht eine zentrale F0hrung, sonst haben Sie 
nichts von einem Kampf verstanden! 
3. Alle anderen Anträge haben zu hohe Kosten zur Folge; 
wir können uns zusätzliche Mittel zur UnterstOtzung der F0h· 
rung bei der heutigen wie auch der kOnftlgen Finanzlage 
nicht leisten. 
4. Wir d0rfen im Parlament nicht den härtesten Lobbyisten 
nachgeben. Es gibt nämlich Truppen, die nicht lobbyiert ha
ben. Ich kann Ihnen garantieren, wenn es nicht so heraus
käme, wie es die Mehrheit beantragt. dann w0rde ich 
persönlich f0r eine dritte Panzerbrigade kämpfen. Ich würde 
mich neben dem Train sogar noch fOr eine Elefantenbrigade 
einsetzen. 

SchlQer Ulrich 0/, 21-1): Im Namen der 0berzeugenden Mehr
heit der SVP-Fraktlon ersuche Ich Sie, den Antrag der Min
derheit Engelberger zu unterstützen. Es gibt zwar zentralis
tisch ausgerichtete Technokraten, die diese Lösung als 
etwas kompllzlerter beurtellen als die Lösung der Mehrheit. 
Aber sie hat zwei entscheidende Vorteile: 
1. Sie verankert die Armee besser In der Bevölkerung. Herr 
Bundesrat, dies ist möglicherweise entscheidend, wenn Sie 
einmal vor dieses Volk treten und aufgrund einer besonde
ren Situation um mehr Mittel f0r diese Armee kämpfen mos
sen. Dann wird es entscheidend sein, wie die Armee In der 
Bevölkerung verankert ist 
2. Es ist ganz einfach strategisch richtig, die Armee dezen
tralisiert aufzustellen und zu organisieren, damit die Gefahr 
einer plötzlichen Gesamtenthauptung durch einen einzigen 
Schlag möglichst minimiert werden kann. Dieser Vorteil der 
föderalistischen Lösung wiegt die Vorteile der zentralisti
schen und mögllcherweise effizienteren - Je nach Betrach
tungsweise - Lösung auf. 
Wenn Sie dem Antrag der Minderheit Engelberger, dessen 
Annahme Wir Ihnen dringend empfehlen, nicht folgen wollen, 
dann hätten wir an sich gerne den Antrag Schneider unter
stotzt. Wir hören aber, dass dieser Im Einverständnis mit der 
FDP-Fraktion - aus fOr uns unverständlichen Gründen - zu
rückgezogen worden Ist Wir unterstOtzen auch den Antrag 
FehrHans. 
Wenn Sie der Mehrheit folgen sollten, WOrden wir den Even
tualantrag der Minderheit Tschuppert unterstOtzen. 

Slegrlst Ulrich 01, AG): Die Minderheit der SVP-Fraktlon will 
einfache, kurze Hierarchiewege und billige Lösungen. Als 
Soldaten worden wir zwar gerne darlegen, wie man das rlch· 
tlg machen soll, doch als Parlamentarier sind wir dazu beru
fen, strategisch zu entscheiden, das heisst, Vorgaben zu 
machen: Einerseits haben wir Ziele und Auftrage zu formu
lieren, andererseits Mittel zur Verf0gung zu stellen. Die orga
nisatorischen Kombinationen und die Lösung der organisa
torischen Fragen hingegen gehören In die operative Hand 
von Bundesrat und ArmeefOhrung. Es kommt dazu, dass 
diese Organisationen auch etwas kosten. Es braucht nicht 
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nur Stäbe, sondern augh F0hrungsunterstatzungsmodule, 
FeuerfOhrungszentren, Ubermittlungsnetze, also alles vom 
Teuersten, was wir In einer Armee haben. Das kann man nur 
In Kenntnis aller Fakten auf operativer Ebene entscheiden. 
Glauben Sie doch nicht, die regionale Verankerung, tor die 
im Konzept des Bundesrates schon sehr viel gemacht wurde 
und die laufend korrigiert wurde, sei besser, wenn man jetzt 
noch eine zusätzliche Ebene schafft, und zwar nicht unten, 
In den Regionen, sondern oben, In den kopflastigen Struktu
ren. Das gibt keine bessere Verbundenheit mit dem Volk. 
Glauben Sie doch nicht, es sei eine Stärkung des Mlllzprln
zlps, wenn man zusätzliche Aufgaben fOr die Berufsgenerali
tät schafft! Dem ist gerade nicht so. Wollte man diese 
regionalen F0hrungsstäbe wirklich noch besser mit den lo
kalen Behörden vernetzen, m0sste man ihnen die dazu we
sentlichen Truppenverbände wie z. B. Rettungstruppen, 
Katastrophenhilfe, Genie und ABC-Elemente unterstellen. 
Aber gerade diese werden Ja bei der Lösung des Ständera
tes nicht unterstellt, sondern man unterstellt ihnen die Briga• 
den. Die Losung des Ständerates und der Antrag der 
Minderheit Engelberger sind in diesem Punkt eben auch 
nicht durchdacht, sie können keine bessere Verankerung In 
der Bevölkerung bringen. 
Zur Anzahl Brigaden Hegen lauter gute Anträge vor, aber es 
kann nicht die Aufgabe des Parlamentes sein, das alles aus
zuloten. Deshalb folgt die Minderheit der SVP-Fraktlon der 
Mehrheit der Kommission; falls Sie dem nicht folgen können, 
empfehle ich Ihnen allenfalls noch die Bundesratsfassung, 
aber nicht eine der anderen Lösungen. 
Schliessllch noch eine persönliche Bemerkung zum Antrag 
Fehr Hans: Sein Antrag, auf die Lehrverbände zu verzichten, 
Ist letztlich ein Schlag gegen das System der MIiiz. Die 
Strukturen, die er will - die F0hrungsverantwortllchen sollen 
auch die ganze Ausbildungsorganisation und Ausbildungstä
tigkeit bestreiten -. entsprechen genau dem Modell der Be
rufsarmeen der Nato. Wir brauchen fOr unsere Milizarmee 
eine andere Lösung. Wenn Wir für die MIiiz eine Chance ha
ben wollen, brauchen wir Neues, Eigenständiges und Inno
vatives, und die Lehrverbände gehören dazu. 
Ich bitte Sie deshalb, gerade um des Mlllzprinzips wlllen, 
den Antrag Fehr Hans ebenfalls abzulehnen. 

Dunant Jean Henrl 0/, BS): Erlauben Sie, dass ich aus der 
Sicht des altgedienten Sanitätsoffiziers kurz persönlich zur 
Frage der Unterstellung der Sanität Stellung nehme. Die Un
terstellung der Sanitätstruppen, nämlich Schulen und Sani· 
tätsforrnationen, unter die Logistik hätte gravierende Nach
teile. Die wichtigste Auflage fOr den Sanitätsdienst der Ar
mee beruht auf dem Grundsatz, dass der Mensch Im Vorder
grund steht und dass Verluste von Menschenleben minimiert 
werden mOssen. Solange die Lage es erlaubt, muss deshalb 
auch die bestmögliche Gesundheitsversorgung des Einzel• 
nen nach den Ansprüchen der modernen Medizin gewähr
leistet sein. Patienten sind nicht planbare, palettlerbare 
St0ckgoter. Ihr Schicksal nach einer Verletzung Ist abhängig 
von ständig wechselnden Vorgaben wie zum Beispiel der 
taktischen Lage, dem Wetter, den Verbindungen, dem Bele
gungsgrad der sanltätsdienstllchen Installationen und vielem 
anderem mehr. Verantwortlich f0r ihre Versorgung ist der 
Oberfeldarzt Ihm obliegt deshalb die Kompetenz der Wei
sungsbefugnis, der Fachausbildung, der lnspektionsbetug
nls und der Doktrlnvermlttlung. Der Bereich Sanität soll 
deshalb als F0hrungsgrundgeblet In den F0hrungsstab der 
Armee und nicht der Logistik Integriert sein. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beneide Sie nicht um Ihr 
Abstimmungsverfahren, und das Ist bereits ein Grund, bei 
der einfachsten Lösung zu bleiben, nämlich bei jener des 
Bundesrates - wobei es einzelne Anträge gibt, die durchaus 
in diesem Konzept Platz haben. 
Eine Bemerkung vorweg: Der Hauptantrag des Bundesrates 
beinhaltet Jene Flexibilität, die der heutigen Lage in Bezug 
auf die Vielfalt der möglichen Einsätze am besten entspricht. 
Wie Wir auch Immer diskutieren, bitte Ich Sie zu beachten -
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das Ist glOcklicherwelse nirgends bestritten worden -. dass 
In Absatz 3 In etwas unterschledllcher Formulierung immer 
das Prinzip respektiert wird, wonach es Im Einsatz auch an
ders sein kann. Mit anderen Worten: Was wir hier fQhren, Ist 
eine typische «Friedensdiskussion». Die Armee hat sich 
zwar In Friedenszelten vorzubereiten, deshalb soll die Dis
kussion auch gefOhrt werden. Aber täuschen wir uns nicht 
Welches Modell am Schluss auch obsiegt, mit diesem Artikel 
werden wir uns notfalls kurzfristig den Gegebenheiten an
passen mOssen. Ich nehme nicht an, dass das Irgendwann 
bestritten wird. Lassen wir uns also nicht durch zu viele 
«Pflöcke» und Rahmenbedingungen einschränken, um zu 
vermelden, dass wir genau diesem Grundsatz nicht nachle
ben können. 
Soweit hierzu Erklärungen verlangt wurden, kann Ich auch 
erklären - Ich habe dies bereits im Ständerat gesagt -, dass 
in der Fassung des Bundesrates die Funktion des Chefs 
Heereseinsatz, wie sie im Armeeleitbild noch vorgesehen 
war, entfällt und dass die Aufgabe vom Stab erledigt wird. 
Schllessllch kann Ich ebenfalls erklären, dass diese Start
konfiguration, wie sie Herr Wasserfallen namens der FDP
Fraktion verlangt hat und die der Eventualantrag der Minder
heit Tschuppert aufnimmt, mit vier lnfanteriebrlgaden, drei 
Gebirgsinfanteriebrigaden, zwei Panzerbrigaden und einer 
Loglstlkbrlgade, bestätigt werden kann. 
Schllessllch kann Ich - Immer bezogen auf die Hauptvari
ante Bundesrat - erklären, dass der Inhalt des Eventualan
trages Hass Walter In diesem Konzept Platz hat. MIiitärisch 
ist es nach unserem DafOrhalten nicht nötig, aber wenn Sie 
diese Ergänzung der Startkonfiguration WOnschen, akzep
tiere Ich das. 
ZU den einzelnen Anträgen: Die Differenz zur Mehrheit der 
Kommission Ihres Rates Ist damit nicht mehr gross. Ein 
Punkt betrifft die Definition der Loglstlkbrlgade. Hier sei auch 
wieder vorweg erklärt. dass Sie das grössere Einsparungs
potenzial nicht etwa dann erreichen, wenn Sie der Mehrheit 
zustimmen. Die Armee wird so oder so sparen mOssen, und 
zwar In Grössenordnungen, die noch höher sind als die hier 
geäusserten Zahlen. Sie hat bereits sehr intensiv und um
fangreich gespart. Hinsichtlich der Frage, wie sie dies Jetzt 
bewerkstelligt, bitte Ich Sie allerdings, den Bundesrat In die 
Pflicht zu nehmen und ihm hier nicht zu enge Vorgaben zu 
machen. 
immerhin - auch das entspricht mit Sicherheit dem WIiien 
der Mehrheit - soll es nicht darum gehen, die Effizienz die
ser Logistik zu schmälern, sondern wir wollen eine gleiche 
oder sogar eine höhere Effizienz mit weniger Mitteln errei
chen. Das soll In der feingliedrigen Struktur der Armee ge
schehen. Selbst wenn sie kleiner wird, wird es Immer noch 
ein umfangreiches und komplexes Verfahren sein. 
So sähe Ich einen Nachteil darin, wenn wir In dieser Loglstlk
basis Unterhalt und Logistik, aber auch Ausbildung gemein
sam machen mOssten. Das entsprach eigentlich den alten 
Traditionen der Kriegsmaterialverwaltung, und die wurden 
als nicht positiv beurteilt. Leistungen der Loglstlkverbände, 
die zugunsten der Loglstlkbasls erbracht werden, können 
auch dann erbracht werden, wenn diese Loglstlkverbände 
beim Heer oder bei der Luftwaffe eingeteilt sind. DiesbezOg
llche Versuche zeigen das durchaus; ein Einsparungspoten
zial kann ebenfalls realisiert werden. 
Sie sehen also, Ich bekämpfe diesen Antrag allein deswe
gen, weil er In Bezug auf diese AuftragserfOllung so eng und 
so bestimmt ist, dass eine Lösung verlangt wird, die aus 
heutiger Sicht nicht als die optimalste bezeichnet werden 
kann. 
Nun gibt es noch ein Problem - da pegreife Ich die Mehrheit 
ebenfalls - mit dem Zeitpunkt der UberfOhrung. Wenn er In 
der Verordnung steht, dann sind wir gezwungen, die Ober
fQhrung sicher Innerhalb von fOnf Jahren vorzunehmen. Sie 
sehen, dass Ich mich auch hier nicht gegen den Antrag 
stelle, um uns hier mehr Zelt einzuräumen. Im Gegenteil: 
Auch hier muss es ein Ziel der Armee sein, diesen Zeitraster 
zu berQcksichtlgen und zu realisieren. 
Allerdlngs war es bisher auch ein Ziel der Armee, bei der 
Realisierung der Reform die Sozlalverträgllchkelt zu barock-

sichtigen. Nun will Ich nicht schon wieder eine Ausnahme 
verlangen, um länger tätig sein zu können, aber auch das Ist 
eine Rahmenbedingung, die ich Im ganzen Komplex barock
sichtigen muss. Deshalb bitte Ich Sie, den Antrag der Mehr
heit abzulehnen und sich entweder mit meinen Erklärungen 
zufrieden zu geben oder die entsprechenden Anträge - den 
Antrag der Minderheit Tschuppert und allenfalls den Antrag 
Hass Walter - gutzuhelssen. 
In Bezug auf die Minderheit Engelberger Ist das Wesentlich
ste Insoweit gesagt, als ich von der flexiblen Lösung des Ar
meeleitbildes gesprochen habe, welche die einfachste Ist. 
Die Minderheit fOgt hier - mindestens fQr den Ausbildungs
teil und den subsidiären Einsatz, aber nicht mr den eigentli
chen Verteidigungseinsatz - wieder eine Führungsstufe ein. 
Damit entstehen tendenziell höhere Kosten fOr diese Stäbe, 
es gibt zusätzliche Probleme bei der Allmentlerung dieser 
Stäbe, und schllessllch Ist die Gesamtverantwortung fOr eine 
einheitliche Ausbildung weniger gewährleistet als mit dem 
Modell des Armeeleitbildes oder auch mit dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit. Aber Immerhin sei auch hier bestä
tigt, dass dieses Modell gegenOber dem Modell des Stände
rates Vorzüge hat. Wenn Sie hier eine entsprechende 
Vermittlung suchen, dann Ist dazu zu sagen, dass dieser An
trag bei der Realisierung mehr Flexibilität zulassen wOrde 
als die Lösung des Ständerates. Man kann auch sagen: Es 
Ist eine Weiterentwicklung der ständerätllchen Lösung. Ins
gesamt aber beantrage Ich Ihnen, den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. 
zum Antrag der Minderheit Tschuppert habe ich mich ge
äussert, zum Antrag Hess Walter ebenfalls. Der Antrag Kel
ler verlangt eine weitere Panzerbrigade. Hier sei einmal 
mehr darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Panzer
brigaden um Ausblldungsverbände und nicht um Einsatzver
bände handelt, dass die Allmentlerung mit Offizieren fOr 
einen zusätzlichen Brigadestab nach unseren Berechnun
gen nicht sichergestellt Ist und dass mit höheren Betriebs
kosten gerechnet werden muss. Es Ist zwar durchaus plausi
bel, wenn gesagt wird, ein zusätzlicher Stab koste nicht so 
viel Geld; aber ein Stab braucht entsprechende FOhrungsun
terstOtzung, und genau diese Mittel kosten Geld, gerade In 
der heutigen Zelt, wo alles mechanisiert abläuft. Bei Panzern 
Ist dies per definitionem der Fall. 
Bel dieser zusätzlichen Auflage kann Ich nicht nachgeben 
und bitte Sie deshalb, diese abzulehnen. Es gibt Im Übrigen 
noch ein weiteres Problem, und das Ist ein Sprachproblem. 
Wenn drei Panzerbrigaden beschlossen WOrden, hlesse das, 
dass eine Panzerbrigade allein und «artreln» Französisch 
sprechend wäre. Das ist aus Gronden der Kohärenz ein 
Nachteil - meines Erachtens Ist es ein wesentlicher Trumpf 
der Mlllz, dass sie Leute aus verschiedenen Landesteilen 
und Sprachregionen zusammenfOhrt. Das andere ist: Wenn 
wir nur die Bereitschaft der Französisch sprechenden Offi
ziere beurteilen, generiert diese Brigade zu wenig Kader, 
um die eigene Brigade zu alimentieren. Das hlesse, sie wäre 
dann In der Truppe dartreln» Französisch sprechend, und 
wir wären Immer wieder gezwungen, andere Kommandan
ten In diese Truppen elnzufOhren. Das möchten wir eigent
lich fQr diese Posten verhindern, d. h., wir möchten die Kultur 
vorher so entstehen lassen, dass das kein Problem gibt. Das 
kann mit diesen zwei Brigaden besser erfOllt werden als mit 
den drei. 
Was den Antrag Fehr Hans anbelangt, Ist das Wesentlichste 
gesagt worden. Die Grundsatzdiskussion In Bezug auf die 
Entlastung der Miliz durch die verbesserte UnterstOtzung 
durch diese Lehrbrigaden wurde hier bereits gefOhrt Ich 
weise es auch hier entschieden zurOck, wenn begn1ndet 
wird, man mOsse dem Antrag zustimmen, um diese Armee 
nicht Nato-tauglich zu machen. Ich bitte Sie, sich das einmal 
konkret zu Oberlegen. Erstens Ist und war es nie die Absicht, 
Ober diese Reform In dieser Hinsicht entsprechende Avan
cen zu machen. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Ausbil
dung. Wenn es um die GlaubWOrdlgkelt der Ausblldung geht, 
erreichen wir den Standard, Ober welches Modell auch Im
mer. Wenn Ich diese Argumentation welterfOhre, dann 
hlesse das, man mOsse den Standard so tief halten, dass 
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eine Kooperation nicht möglich sei. Das ist ja kaum der Sinn 
dieser Armeereform! Mit anderen Worten: Auch dieses Kon
zept, das neu wäre und das die bisherige Beschlussfassung 
Infrage stellen wilrde, Ist abzulehnen. 
Damit bitte Ich Sie, dem Bundesrat zuzustimmen; allenfalls 
ergänzt durch den Antrag der Minderheit Tschuppert und 
den Antrag Hess Walter. Oder wenn die Formulierung der 
Kommissionsmehrheit nicht korrigiert werden kann, muss 
Ich Sie bitten, dieser Mehrheit eine Absage zu erteilen, weil 
ich diese zusätzliche Beschneidung der Handlungsfreiheit 
im Hinblick auf die Entwicklung und die noch bevorstehende 
Realisierung der Reform nicht akzeptieren möchte. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Lalive d'Eplnay •••• 136 Stimmen 
F0r den Antrag Fehr Hans .... 27 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 124 Stimmen 
FQr den Antrag Lalive d'Eplnay .... 32 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 94 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 73 Stimmen 

Vierts Abstimmung - Quatrleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit •.•• 97 Stimmen 
Far den Eventualantrag der Minderheit ••.. 72 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschälles wird unterbrochen 
Le cMbst sur cet obfet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La 8'hmce est /evee a 13 h oo 
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Art.10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 

19 Juln 2002 

Der Bundesrat achtet darauf, dass bei den höheren Kom
mandostellen, Insbesondere den Brigadekommandos, ein 
angemessener Anteil von Milizoffizieren besetzt wird. Bel 
Kommandanten der Truppenkörper und -einheften sowie bei 
den Generalstabsoffizieren muss die Mehrheit in der Regel 
aus Mllizofflzleren bestehen. 

Antrag Pell/ 
Abs.3 
Der Bundesrat achtet darauf, dass bei den Kommandostel
len, Insbesondere den Brigadekommandos, ein angemesse
ner Antell von Millzofflzleren und von Vertretern aller 
Sprachregionen besetzt wird. Bel Kommandanten ..•• 

Art 10 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1, 2 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 
A/.3 
Le Conseil federal vellle a ce que les fonctlons supt3rleures 
de commandement, notamment au sein des brigades, solent 
occuplles par un nombre raisonnable d'officlers de mlllce. 
Parmi les commandants des corps de troupe et unltes alnsl 
que les officiers d'etat-major, la majorlte des effectlfs dolt se 
composer en regle generale d'offlclers de mlllce. 

Proposition Pell/ 
Al.3 
Le Conseil federal vellle a ce que les fonctlons de comman
dement. notamment au sein des brlgades, solent occupees 
par un nombre raisonnable d'offlclers de milfce et par des re
presentants de toutes les reglons llngulstiques. Parml .••. 

Pelll FuMo (R, Tl): Möglicherweise als Folge der Globalisie
rung, mögllcherwelse aus Mangel an Senslbllltät oder Auf• 
merksarnkelt, eventuell infolge einer.ungewollten, aber trotz
dem In den Köpfen steckenden Uberzeugung, dass de 
Vertreter der Sprachminderheiten oder vielleicht des SQdens 
weniger vertrauenswürdig sind: Tatsache Ist. dass sich die 
Direktionen der damaligen Bundesbetriebe - die Post ist das 
eklatanteste Beispiel dafQr - Immer mehr In Richtung von 
Deutschschweizer Monopolen bewegen. Die einzigen Aus
nahmen sind die Verwaltungsräte, weil der Bundesrat nor
malerweise nicht vergisst, dass die Schweiz ein Minderhei
tenstaat ist. Diesem Trend wird manchmal entgegengewirkt, 
indem der Versuch unternommen wird, Leute aus dem «wei
teren Norden» als FOhrungskräfte zu Integrieren. Dieser 
Ausweichweg Ist aber beim Militär nicht begehbar. 
Die SIK-NR hat die Risiken der Entstehung von Monopolen 
bei den höheren mllltärlschen Kommandl anerkannt, wenn 
auch nur Im Sinne einer möglichen Ausgrenzung der Mlllz
offlzlere. Sie hat somit In Artikel 1 O Absatz 3 den Antrag 
gestellt. eine genOgende Vertretung von Milizofflzleren zu 
garantieren. Das Risiko eines deutschschweizerischen Mo
nopols scheint bei den Kollegen der SiK keine Sorge ausge
löst zu haben. Aber in den Gremien der französisch- und 
ltallenischsprachigen Offiziere Ist die Sorge gross, dass sich 
hinter Wörtern wie Effizienz und Rexlbilltät die Selbstver
ständlichkeit einer schwierigen Kompatibilität mit dem Wort 
«lateinisch» versteckt. Ich denke deshalb, es sei besser, 
dort. wo das Gesetz Fragen der MIiitärorganisation regelt, zu 
betonen, dass es zur Selbstverständlichkeit gehört - diese 
Selbstverständllchkelt sollte zum Ausdruck kommen -, dass 
bei der Wahl von Spitzenleuten der Armee auch Romands, 
Tessiner und Rätoromanen zu berOckslchtlgen sind. 
Ich habe totales Vertrauen In den Bundesrat und die Spitzen 
der Armee, werde mich aber besser fQhlen, wenn Sie mei
nen Ergänzungsantrag zu Artikel 1 O Absatz 3 unterstOtzen. 
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Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Der Antrag zu die
sem Artikel 10, zum neuen Absatz 3 dieses Artikels, scheint 
mir ein wichtiger Antrag zu sein. Es ist ein Änderungsantrag 
der Kommission, die mit 13 zu 1 Stimmen dieser Änderung 
zustimmt. Der Antrag, wie ihn die Kommission unterstützt 
und wie er jetzt auch noch ergänzt wird durch einen Antrag 
Pelli - ich komme speziell darauf zu sprechen -, verdient es, 
hier besonders erwähnt zu werden. 
Der Antrag greift ein Schlüsselproblem der Milizarmee auf, 
die Frage nämlich, ob die höheren Kommandostellen den 
Mlllzofflzleren offen stehen sollen oder nicht. Das Armeeleit
bild bejaht diese Frage klar. Es stellt sich aber das Problem, 
dass die effektive Entwicklung in den Korps in eine andere 
Richtung zu laufen scheint. Ich möchte hier festhalten: So
lange keine alternativen Laufbahnmodelle für Berufsoffiziere 
vorliegen oder umgesetzt werden, besteht ein Druck der Be
rufsoffiziere in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Kom
mandostellen. Es besteht also ein gewisser Kontrast 
zwischen der Aussage im Armeeleitbild und der Praxis. Eine 
Milizarmee ist jedoch nur eine Milizarmee, wenn auch hö
here Stufen milizmässig besetzt sind, wenn die MIiiz also 
nicht nur das Fussvolk stellt. 
Unser Änderungsantrag Ist nun bezOgilch der höheren Kom
mandostellen sehr flexibel. Der Bundesrat muss auf einen 
angemessenen Anteil von Miilzoffizleren auf solchen Positio
nen achten. Eine genaue Definition des Anteils wird nicht 
genannt. BezOgllch der Stufe der Truppenkörper und -einhal
ten sowie der Generalstabsofflzlersstellen wird das Prinzip 
festgehalten, dass die MllizofflZiere die Mehrheit bllden mOs
sen, sofern genOgend geeignete Anwärter zur Verfügung 
stehen. 
Mit unserem Antrag kann deutlich gemacht werden, dass am 
Milizprinzip - Ich unterstreiche das doppelt - festgehalten 
wird. In diesem Sinne Ist, glaube Ich, auch der Antrag Pelll 
ein Antrag, der In die richtige Richtung geht. Es Ist aus der 
Sicht der Kommission eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
dass auch die Sprachregionen vertreten sind. Oftmals stellt 
sich das Problem, dass einfach die entsprechenden Kandi
daten fehlen. Aber Ich glaube, diesem Aspekt wird hier 
Rechnung getragen. 
Ich bin nun auch gespannt auf die Aussagen unseres Bun
desrates. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commisslon: L.:artl
cle 10 allnea 3 est important. II devralt rassurer ceux parmi 
nos collegues qul n'ont cesse de nous mettre en garde con
tre un glissement de l'armee de millce vers une armee qui 
ne le serait plus et qul auralt trop de professionnels. 
La commisslon a voulu marquer sa volonte que tout ce qul 
est posslbie et ralsonnable solt fait, pour que, y comprls 
dans les fonctlons superieures de commandement, les mlll
clens soient promus le plus posslble. A l'echelon des briga
des, II peut y avolr aujourd'hul das brlgadiers de mlllce; II 
faudralt que cela contlnue avec ccArmee XXI», c'est trbs lm
portant. Mals cela necessltera beaucoup d'efforts, car mAme 
avec «Armee XXI» et toutes les mesures que nous avons 
prlses, notamment pour faciliter les promotlons et les servl
ces d'avancement, II y a unreal probleme. M. Schmid, con-
seiller federal, nous l'a trbs blen expllque en commisslon: il y 
a un real probleme pour trouver, encourager et promouvolr 
les officlers, notamment les officiers superieurs. 
La volonte politique est lä et c'est la raison pour laquelle 1a 
commlssion vous lnvlte ä soutenlr sa proposltlon. 
En ce qui conceme la proposltlon Pelli, II va de sol que, dans 
cet effort, on doive promouvoir autant que posslble des offi
clers superieurs des differentes regions llngulstlques. La 
questlon est de savolr sl cela va mleux en le dlsant. 
Personnellement, Je soutlendral la proposltlon Pelll. 
Au nom de la commission. Je dols vous dire que Q8 va dans 
le sens de l'ldee et de l'lntentlon de la commisslon. 

La pr6sldente (Maury Pasquier Llllane, presidente): Le 
groupe soclaliste rejolnt M. Eggly et soutlent egalement la 
proposltlon Pelli. 
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Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen, den An
trag Pelli abzulehnen. 
Ich möchte aber doch eine deutliche Erklärung dazu abge
ben, Insbesondere deswegen, weil es selbstverständllch Ist, 
dass die verschiedenen Landessprachen zu berücksichtigen 
sind. Vorweg zur Miliz: Ich bin froh um die Ergänzung in Arti
kel 1 o Absatz 3, die die Kommission eingefügt hat, um noch 
deutlicher zu machen, was wir Immer bestätigt und auch 
ausgeführt haben, dass nämlich ein angemessener Antell 
von Millzoffizleren In diesen höheren Brigade- oder Kom
mandostellen, insbesondere den Brigadekommandos, zu 
finden sein soll. Allerdings kommt Jetzt mit dem Antrag Pelll 
dazu, dass auch die Sprachregionen zu berücksichtigen 
sind. Das heisst, er verknQpft das Ganze Jetzt nebst der Miliz 
noch mit dem Wohnsftzprinzlp und nicht nur mit der Spra• 
ehe. Es ist an sich selbstverständlich, dass eine franzOsisch• 
oder ltalienlschsprachlge Truppe nicht von einem Komman
danten gefOhrt werden kann, der nicht mindestens zwelspra• 
ehig ist und die Sprache seiner Truppe beherrscht. Deshalb 
rennt man hier mit dieser Selbstverständlichkeit alleine 
schon aus der Praxis offene Taren ein. Wenn aber Jetzt zu
sätzlich dazu auch noch das Wohnsitzprinzip mit dem Be
griff "Sprachregion» - und nicht nur aSprache» - verankert 
werden soll, dann gibt es natOrllch eine Kumulation von An• 
fprderungen. Immerhin dOrfte es kaum der Sinn der ganzen 
Ubung sein, dass am Schluss das qualitative Element nicht 
berücksichtigt werden kann. 
Denn letztlich haben die Besten eine Truppe zu fOhren. Die 
sind In der Regel In allen Sprachgruppen zu finden. Ob 
diese Besten auch noch gerade In jeder Sprachregion leben, 
da bin Ich nicht unbedingt sicher. Deshalb bitte ich Sie, zum 
einen davon Kenntnis zu nehmen, dass diese Sprachauftel
lung selbstverständlich Beachtung findet, dass aber zum an
deren die regionale Verankerung In diesem Punkt Im Sinne 
einer Wohnsitzfrage nicht zusätzlich Aufnahme finden soll. 
Ich bitte Sie, den Antrag Pelll abzulehnen. 

Abs. 1, 2-AJ. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Pelli .... 50 Stimmen 
FOr den Antrag der Kommission .... 39 Stimmen 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Nous 
avons dejä tralte les alineas 1 ä 3 de l'artlcle 1 Obis conjolnte
ment avec l'artlcle 49 du projet 1, mais II y a encore une pro
posltion Fahr Hans concernant un nouvel allnea 4. 

Art. 1 Obis Abs. 4 
Antrag Fehr Hans 
FOr die FOhrung und Ausbildung der Kompanien und Batte
rien sind Mlllzkader verantwortlich. Sie werden dabei vom 
Berufspersonal unterstützt. 

Art.10bls al. 4 
Proposition Fehr Hans 
La condulte et l'lnstructlon des compagnles et des batterles 
sont placees sous la responsabillte de cadres de mlllce. Ces 
derniers sont soutenus dans cette tAche par du personnel 
professlonnel. 

SchlOer Ulrich (V, ZH): Ich gehe davon aus, dass der Zu
sammenhang allmählich bekannt Ist, dass Ich es mir also er
sparen kann, diesen Antrag In aller Breite zu begrOnden. 
Dieser Antrag verlangt. dass FOhrungsverantwortung und 
Ausbildungsverantwortung In der gleichen Hand, und zwar 
beim Mlllzkader, bleiben, dass also FOhrung und Ausbildung 
In der Armee Sache der Millzkader sind, währenddem die 
Berufsmilitärs assistierende Aufgaben In der Ausbildung ha
ben. Das Ist das Konzept, das von der heutigen Mlllzarmee 
mit Ihren heutigen Aufgaben ausgeht, dies im Zusammen
hang, wie er bekannt Ist. 
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Ich ersuche Sie, dieses Bekenntnis zur Miliz, das In diesem 
Antrag zum Ausdruck kommt, zu unterstatzen. 

La pruldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Le 
groupe soclallste communlque qu'II reJette la proposltlon 
FehrHans. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE}, pour la commisslon: D'abord, 
j'aimerals juste donner une petlte preclsion au sujet de l'artl
cle 10bls allnea 2. Cela n'a pas ete conteste, mals II taut que 
ce solt dlt expressement: je vous rappelle que l'ecole de re
crues peut 6tre accomplle en deux parties si les besolns du 
service le justlfient et sl la formation cfvlle ou des ralsons 
professlonnelles rendent une Interruption Indispensable 
(art 10bls al. 3). Cela peut notamment concerner les etu
diants. On en a parle dans le debat d'entree en matlbre, 
mals j'almerals que cela flgure clalrement au Bulletin officlel. 
Qu'en est-11 de la proposltion Fehr Hansa l'artlcle 10bls ali
nea 4 developpee par M. Schlüer? Ce qul est amusant dans 
ce d6bat, c'est que ceux qul ont une Idee reviennent contl
nuellement avec la m6me Idee. On est blen d'accord que 
dans la conceptlon de l'«Armee XXI», la condulte, autant 
que posslble, dolt 6tre le falt des commandants et des offl• 
clers de millce. Mais on a aussl ete d'accord pour dlre que 
l'lnstructlon devalt Mre conflee, quand II le fallalt et pour une 
bonne part, aux lnstructeurs, aux milltalres professionnels. 
Alors, II ne taut pas remettre en question sans arr6t cette 
conceptlon. On a un concept qul est souple. Le principe de 
l'armee de mlllce et de la conduite par des cadres de mlllce 
a ete accepte et lcl on se retrouve face a une espbce de rigi
dlte doctrinalre qul ne tlent pas compte des realltes, notam
ment pour ce qul est de l'lnstructlon. 
C'est la ralson pour laquelle, en toute coMrence, au nom de 
la commisslon, je vous demande slmplement de rejeter la 
proposltlon Fehr Hans. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie ebenfalls, den An
trag Fehr Hans abzulehnen. Er geht davon aus, dass für die 
Führung und die Ausbildung der Kompanien die Mllizkader 
verantwortlich sind, und zwar ganz generell. In keiner Ar
mee, auch in keiner Mllizformatlon, der Welt liegt die Ge
samtverantwortung für die mllltarlsche Grundausbildung bei 
der Miliz. Seit 1874 leiten die Instruktoren die Ausbildung In 
der Rekrutenschule. Das Ist mehr als eine reine UnterstOt
zung, weil in unserem System alle In Ihren Funktionen auch 
lernende sind. Deshalb widerspräche die vorliegende For
mulierung dem gutgehelssenen Prinzip und eigentlich auch 
dem heutigen Grundsatz. Denn auch heute läuft es nicht mit 
dieser Verantwortlichkeit ab, sicher dort nicht, wo es um die 
Grundausbildung geht. 
Im Übrigen Ist Ihnen mit Sicherheit nicht entgangen, dass in 
Bezug auf die Verantwortung des Zuges und der Kompanien 
und der Batalllone die Kommission selber Ergänzungen 
vorgenommen hat, um auch hier allfälligen Zweifeln entge
genzutreten, dass man dann In der Führung Im Wiederho
lungskurs eine geteilte Verantwortung hätte. 
Ich bitte Sie, den Antrag Fehr Hans abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Fehr Hans .... 4 Stimmen 
Dagegen .... 78 Stimmen 

Art.10ter 
Antrag der Kommission 
streichen 

Eventualantrag der Kommission 
(falls Art. 51 Abs. 2 MG nicht gestrichen wird) 
Abs.1 
.... leisten In der Regel sechs Wiederholungskurse. Der Bun
desrat legt die Ausnahmen fest. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.10ter 
Proposition de Ja commlsslon 
Blffer 

Proposition subsldlalre de /a commlsslon 
(au cas oCI l'art. 51 al. 2 LAAM n'est pas blffe) 
AI. 1 
.... accompllssent en rbgle generale slx cours de repetltlon. 
Le Conseil federal fixe les exceptlons. 
Al.2 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Le presldente (Maury Pasquier Lillane, presldente): Cet ar
ticle est liquide par votre declslon a l'article 51 allnea 2 du 
projet 1. La proposltlon subsldlaire est caduque. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on Ja proposlt/on de Ja commlsslon 

Art. 1 Oquater 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(SchlOer, Pfister Theophll) 
Titel 
Bereitschaft 
Text 
Dle notwendige Bereitschaft der Armee Ist durch ordentliche 
Mlllztormatlonen Im Fortblldungsdlenst der Truppe sicherzu
stellen. 

Art. 1 Oquater 
Proposition de /a commlsslon 
Majorlte 
ReJeter la proposltlon de la mlnorlte 

Minorlte 
(SchlOer, Pfister Theophll) 
Titre 
Disponlbllite 
Texte 
La dlsponlblllte necessalre de l'armee dolt 6tre garantie par 
les formatlons de mlllce ordlnalres dans le servlce de forma
tlon contlnue de la troupe. 

Schliler Ulrich (V, ZH): Das Ist mein letzter Antrag, den Sie 
Ober sich ergehen lassen müssen, aber es Ist ein guter An
trag. Er gibt nämlich dem Kommissionspräsidenten, der 
heute Morgen gefragt hat, was denn die Altematlve eines 
Modells ohne Ourchdlener und ohne Reservisten sei, die 
Antwort. Das Besondere an dieser Antwort Ist, dass die Al
ternative die Formationen sind, die wir heute schon haben: 
Es sind die Territorialformationen mit den Katastropheneln• 
heften Im Zentrum. Wir besitzen diese schon heute, wir 
benützen ausserdem die Flughafenregimenter als Alarm
formationen, die beide äusserst wertvolle und gute Dienste 
leisten. 
Jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt der ganzen Re
form, auch gegenaber dem Konzept des Bundesrates. Ich 
gebe hier freimOtlg zu, dass sich der Bundesrat mehr oder 
weniger auf der ganzen Linie durchgesetzt hat. Man darf so
gar sagen, dass er komfortable Mehrheiten hinter sich ge
bracht hat. Was mir aber mehr zu denken gibt, Ist Ihre 
Alllanzpolltlk, wenn Ich Ihnen das sagen darf, Herr Bundes
rat. Ihre Alllanzpolltlk, Herr Bundesrat, gibt mir etwas zu den
ken. Sie haben sich hier, wie gesagt, auf der ganzen Linie 
durchgesetzt. Ich beglOckwOnsche Sie dazu, es Ist so ge
schehen. Was nun diesen Antrag betrifft, der als letzter von 
meiner Seite zur Diskussion steht, werden Sie sich auch hier 
durchsetzen, weil Sie die volle UnterstOtzung der Linken ha• 
ben und uns auf der anderen Seite damit In den Schatten 
stellen. 

Bullelln offlclel de r Asserrll>Me federale 
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Da muss ich Sie einfach fragen: Sind Sie da auf einem guten 
Weg? Sie bekommen hier die Zustimmung, um etwas abzu
brechen, das besteht, das hervorragende Leistungen er
bringt und so schlecht, wie die jetzige Armee hier etwa 
dargestellt wird, nicht 1st. Sie haben die Abbruch-Zustim
mung. Wenn Sie dann die Zustimmung brauchen, um eine 
starke, glaubwQrdlge Landesverteidigung zu erhalten, dann 
brauchen Sie unsere Seite, die jetzt mit etwas kritischem 
Sinn verfolgt hat, wie sich die aktuelle Reform entwickelt 
Herr Bundesrat, ich möchte hier In aller Form sagen, dass 
Sie unsere Unterstotzung für eine starke, glaubwQrdige Lan
desverteidigung haben. 
Wir werden diese Unterstotzung allerdings nicht als Kopf
nicker leisten. Wir werden weiterhin kritisch mitdenken und 
am einen oder anderen Ort kritische Anmerkungen anbrin
gen; es könnte bei der einen oder anderen Frage auch ein 
Nein resultieren. Aber dort, wo es um eine starke, glaubwür
dige, bedrohungsgerecht ausgerQstete Armee für die 
Schweiz und für die Bevölkerung dieses Landes geht, haben 
Sie unsere vorbehaltlose Unterstotzung. 
Dann haben Sie wahrscheinlich die UnterstQtzung der ande
ren, die Sie Jetzt hatten, sozusagen um uns den Meister zu 
zeigen, nicht mehr. Deshalb, weil die Verhältnisse so sind, 
habe Ich persönlich etwas MQhe mH Ihrer Alllanzpolitik. Se
hen Sie, ich habe erneut gelesen, vor ein paar Tagen, aus 
der Feder einer Persönlichkeit, die In der Ausbfldung der jun
gen Offiziere eine wesentliche, eine richtunggebende Rolle 
spielt, dass Interoperabilität das Zentrale sei, dass die Pro
fessionalität in der Armee ausgebaut werden mQsse. 
Es Ist mir bewusst, dass Sie diese Ansicht nicht vollumfäng
lich tellen und entsprechende Absichten In der Kommission 
anders gewertet haben. Aber Ihre Rlchtunggeber, diejeni
gen, die den Einfluss auf die jungen Offiziere haben, die ge
ben dieses Signal. Und mit diesem Signal haben wir MOhe. 
Und zwar haben wir deshalb MOhe, weil wir genau wissen -
auch aus Umfragen, die Sie, nicht wir, veranstaltet haben -: 
FOr eine Armee, die sich fOr dieses Land einsetzt, Ist unsere 
Bevölkerung bereit, die entsprechenden finanziellen Opfer 
zu bringen. FOr eine andere Armee, die die Interoperabilität 
ins Zentrum stellt, da denkt die Bevölkerung, das sollen die 
zwar machen, aber unser Engagement, unser Geld wird da 
nicht sehr reichlich fllessen. 
Und da sage ich Ihnen: Wenn es um eine starke Schweizer 
Armee geht, haben Sie unsere vorbehaltlose Unterstotzung. 
Wenn es darum geht, aus dieser Armee einen Uno-HIifsver
ein zu machen, was einige wollen, dann mOssen Sie auf un
sere Unterstatzung verzichten. 

Leu Josef (C, LU), fOr die Kommission: Ich werde nun wie
der zur Sache kommen und die Minderheit Schmer entspre
chend darstellen, wie sie auch schon bei uns in der 
Kommission zur Debatte gestanden Ist. 
Die Minderheit .Schlüer will nämlich die Bereitschaft nur auf 
die WK-Formatlonen basieren. Die Mehrheit Ihrer Kommis
sion beantragt Ihnen aber, den Minderheitsantrag abzuleh
nen. Es geht wieder um das Durchdienerprlnzip, für das wir 
uns mit entsprechenden BeschlOssen bereits mH sehr klaren 
ftlehrhelten ausgesprochen haben. 
Ubrigens ist der Begriff «Bereitschaft» unklar und lnterpreta
tlonsbedOrftlg. Gemäss dem Armeeleitbild gibt es eine 
Grundbereitschaft und eine Einsatzbereitschaft. Die Mlllz 
kann eine Grundbereltscheft gewährleisten. FQr die Einsatz
bereitschaft sind wir jedoch auf die Durchdiener angewie
sen, wenn wir nicht zur Plkettstellung übergehen - dagegen 
haben wir uns allerdings ebenfalls schon ausgesprochen, 
bringt doch die MIiiz die Einsatzbereitschaft nicht alleine zu
stande, auch nicht die geforderte Durchhaltefähigkeit. 
Das war übrigens mit ein Grund dafOr, dass das Institut der 
Durchdiener eingeführt worden Ist. So mOssen nicht ständig 
wieder WK-Formationen ganz anders eingesetzt werden, als 
es geplant war und als sich die entsprechenden Truppen
kommandanten, die In der Regel Milizofflzlere sind, vorberei
tet haben. 
Darunter hat auch die Verbandsausbildung gelitten. Ausge
rechnet hier, Herr Schiller, wollen Sie wieder etwas umkeh-
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ren und beim System, das seine Tücken hatte - eben 
gerade In der Verbandsausbildung -, wieder auf der alten 
Linie fortfahren. 
Das unterstOtzt die Mehrheit der Kommission nicht. Bel 
einem Verhältnis von 1 O zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung be
antragt sie Ihnen, diesen Minderheitsantrag Schtoer abzu
lehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour 1a commisslon: Ce n'est 
pas a mol de r~ndre aux questlons que M. Schiller a 
adressees a M. Schmid, consefller federal. 
Je crols quand mime pouvoir dlre, au nom de la maJorlte de 
ia commission, Monsieur SchlOer, que Q8 n'est pas parce 
que la gauche a toutes les arrlere-pensees que l'on saH en 
ce qul conceme de toute faqon l'armee, son artlculatlon et la 
defense nationale, qu'elle a forcement tort de soutenir cer
taines propositions qul, aux yeux de la commission dans sa 
majorite, sont Justes. Et Q8 n'est pas parce que vous avez 
fondamentalement une optlon en faveur de la defense natio
nale, Monsieur Schlüer, que votre faQOn de 1a concevolr et 
toutes les optlons que vous proposez sont forcement bon
nes. 
Bien que la majorlte ne doute pas de votre attachement a 1a 
defense nationale, eile considere que votre conceptlon de 
l'armee est une conception retrograde, pas reallste. Et par 
exemple, lcl, en ce qui concerne Justement la disponibllHe 
operatlonnelle pour certalnes täches, nous considerons que 
le servlce long peut itre utlle pour certaines täches, plutOt 
que de contlnuer a moblliser des soldats de mllice par pi
quets, par exemple pour des survelllances. Le servlce long 
est parfaltement adapte a certalnes misslons. 
Par consequent, nous ne croyons pas du tout que ce soit 
une maniere d'affaibllr l'armee, nous croyons au contralre 
que c'est une maniere de repondre a das besofns tout a fall 
precis et tout a falt presents. Nous pensons que le servlce 
long s'lntegre parfalternent, avec les llmltes que nous avons 
posees et que vous avez deja votees, dans la conception 
d'aArmee XXI». 
C'est pourquol, loln d'itre lmpressionnee par ce genre de 
chantage - .. s1 vous ites avec mol, vous ites pour 1a de
fense nationale; sl vous ites contre moi, vous n'ites pas 
pour une vrale defense nationale» -, la majorlte de la com
mlsslon, en toute bonne consclence et Justement en demon
trant tout son attachement ä la defense nationale, vous 
propose une dernlere fols de rejeter la proposltion de mlno
rHe SchlOer. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Es wird einmal mehr versucht, 
mit unsachlichen Argumentationen gegen dieses Projekt zu 
sprechen. Dann wird In der Regel noch die Meinung des Vol
kes fQr sich reklamiert, obwohl Ich mich In den letzten Jahren 
durchaus mit dieser Volksmehrheit in Einklang gefunden 
habe, was nicht bei allen Intervenienten der Fall gewesen Ist. 
Deshalb sind verschiedene Argumente oder auch Motive, 
die vorgetragen wurden, um einzelne Teile dieses Projektes 
zu torpedieren, mindestens dort widersprüchlich, wo sie 
dem Ergebnis dieser Volksabstimmungen Widersprechen. 
zweitens die Unterschiebung einer speziellen Alllanzpoiltlk: 
Es Ist mir neu, dass in diesem Rat eine Partei die entspre
chende MehrheH hätte. Im Übrigen habe ich von A bis Z das 
Projekt des Bundesrates vertreten, wir haben das nicht nach 
voraussehbaren Allianzen geschmiedet und vorgelegt Ich 
habe Anträge von links oder von rechts oder von wo auch 
Immer - das Ist nicht die Frage oder das Kriterium fQr Zu
stimmung oder Ablehnung - dort abgelehnt, wo sie mit dem 
Projekt so kollidierten, dass das Projekt einen anderen Ver
lauf genommen hätte. Ich habe selber sogar aktiv dazu bei
getragen, dass verschiedene Probleme, die In den Kommis
sionsberatungen und In der Debatte hier aufgetaucht sind, 
gelöst werden konnten, ohne dass Sie Rechte verlieren. 
Denken Sie an den Controlling-Artikel - da sind Sie viel wei
ter, als Sie je einmal waren. Wenn Sie schon von Allianzen 
sprechen, dann könnte Ich die Reihe mit deutlichen Mlllz-
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alllanzen fortführen: Landeskonferenz der militärischen Dach
verbände, Schweizerische Offlzlersgesellschaft, Schweizeri
scher Unteroffiziersverband, Schweizerischer Fourierver
band, Schweizerischer Feldweibelverband, Verband Schwei
zerischer Militärküchenchefs, Chance Schweiz - Arbeits
kreis für Sicherheitsfragen, Verein Sicherheitspolitik und 
Wehrwissenschaft, Forum Jugend und Armee Zürich - Herr 
SchlOer, diese stehen alle hinter diesem Projekt 
Wie mir dann hier vorgeworfen werden kann, Ich würde bzw. 
Sie würden mit Ihrer Mehrheit die Miliz vernachlässigen und 
wir hätten hier das Projekt an der MIiiz vorbei konstruiert, Ist 
mir schleierhaft. Wenn hier Materialien gesammelt werden 
sollen, um später ein mögllches Referendum zu unterstüt
zen, dann tun Sie es! Aber überlegen Sie slch auch, was Sie 
damlt auslösen würden. 
Nun aber zu Ihrem eigentlichen Antrag, der nämlich mit all 
dem, was hier begründet wurde, sehr wenig zu tun hat. 
Wenn Sie diesem Minderheitsantrag zustimmten, würde das 
helssen, dass wir sinnvollerweise auf das lnstltut der Durch
diener zurückkommen müssten und dass diese Institution ei
nen wesentlichen Tell Ihrer Begründung verloren hätte. Dann 
würde das helssen, dass - ebenfalls über das ganze Jahr -
belsplelswelse Rettungstruppen bereit sein müssten, weil 
das Schwelzervolk es Ja zu Recht nicht akzeptieren würde, 
wenn die Armee zum Zeitpunkt von Ereignissen wie Jenen 
von Brlg oder Gondo sagen würde, sie habe die nächste 
li'uppe erst etwa in sechs Wochen im Militärdienst. Deswe
gen brauchen wir Durchdlenerl Wir müssen diese Dienstleis
tung Ober das ganze Jahr verteilt anbieten können. Wenn 
Sie der Minderheit zustimmen würden, müsste eigentlich die 
Industrie reklamieren, weil wir nämlich die Verbandsschu
lung nicht mehr im vorgesehenen Ausmass durchführen 
·konnten. Denn dieser Antrag hätte die Konsequenz, dass 
die kleiner gewordene Armee jetzt Ober das ganze Jahr flä
chendeckend Im Einsatz stehen würde, was die jeweils zum 
entsprechenden Zeitpunkt im Dienst stehenden Truppen 
entsprechend verkleinerte. Das wiederum hätte die Konse
quenz, dass eben keine grösseren Formationen geschult 
werden könnten. Dann hätte das weiter die Konsequenz, 
dass wir bei der Einführung von neuem Material ro-
bleme haben könnten, weil nämlich eine Truppe, die el• 
nen Bereitschaftsdienst zu leisten hätte, wegen Ihrer dünnen 
quantitativen Leistungsdecke nicht umgeschult werden 
könnte. 
Ich könnte fortfahren und ihnen noch weitere Beispiele nen
nen. Ich bitte Sie, bei der bisherigen Konzeption zu bleiben, 
dazu zu stehen, wie Sie es bisher mit deutlichen Mehrheiten 
gemacht haben, und diesen Antrag abzulehnen. Im Übrl
gan - dies ein versöhnlicher Schlusssatz - bin Ich selbstver
ständlich auch inskünftig froh, sogar sehr froh um alle, die 
sich für eine starke Armee einsetzen. Ich werde auch ins
künftig alles tun, was mir m Ich Ist, um gegen Leute, die 
dieses wesentlichste Slcherh ument unseres Landes 
schwächen wollen, politisch anzugehen, woher sie auch Im
mer kommen mögen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 75 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 13 Stimmen 

Art 11 
Antrag der Kommission 
.•.. und vollzieht diese Verordnung. Er legt die Übergangsbe
stimmungen im Rahmen von Artikel 151 des Militärgesetzes 
fest. 

Art 11 
Proposition de Ja commlsslon 
.... ordonnance. II fixe les dlsposltlons transltoires dans le 
cadre de l'artlcle 151 de la lol federale sur l'armee et l'adml
nlstration mllltaire (LAAM). 

Angenommen -Adoptlä 

Art 12, 13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a comm/sslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
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Angenommen - Adoptlä / 

.s:e.kA./,,,0t'r, S.llf. J&! 
Gesamtabstimmung - Vote sur rensemble 
(namentlich - nomlnatif; Beilage - Annexe 01.065/248§) 
Für Annahme des Entwurfes .•.. 73 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 

4. Bundesgesetz Ober den Wehrpflichtersatz 
4. Lot federale sur la taxe d'exemptlon de l'obllgatlon de 
servlr 

Detailberatung - Examen de detall 

Titel und Ingress; Zlff. 1 Einleitung, Tltel, Ingress; Art 1; 
4 Abs. 1 Bst. c, d; 4a Abs. 1 Bst. b, 2; 7 Abs. 2, 3 Bst. a, c 
Antrag der Kommission 
ZUStlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule; eh. 1 lntroductlon, tltre, preambule; 
art. 1; 4 al. 1 let. c, d; 4a al. 1 let. b, 2; 7 al. 2, 3 let. a, c 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adoptlä 

Art 13Abs.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Garbanl, Banga, Cuche, Fehr Jacqueline, Fehr Marlo, Gün
ter, Haerlng) 
Unverändert 

Art 13&1.1 
Proposition de /a comm/ssion 
Maforite 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
MinorltlJ 
(Garbanl, Banga, Cuche, Fehr Jacqueline, Fehr Mario, Gan
ter, Haerlng) 
lnchange 

Garbanl Valerle (S, NE}: Je seral trM brlwe. Je propose d'en 
rester au statu quo quant au taux de la taxe d'exemption du 
servlce mllltalre. En 2001, cette taxe d'exemptlon a rapporte 
171 mllllons de francs a la Confederatlon, dont seulement 
20 pour cent sont verses aux cantons, qul peuvent en dispo
ser comme lls l'entendent. Quanta la part devolue a la Con• 
federatlon, II n'y a pas davantage de buts d'affectation de 
ces recettes, qul sont lntegralement lntegrees dans 1a calsse 
de la Confederatlon. 
Je n'ai entendu aucun argument qul Justlfieralt une augmen
tatlon du taux de la taxe d'exemptlon. Au contralre, a mon 
avls, comme les effectifs de l'armee seront redults, nombre 
de personnes ne pourront plus Atre lntegrees dans l'armee, 
Je l'al deja dlt et redit dans ce debat. Chaque annee, 32 000 
cltoyens seront appeles sous les drapeaux. Avec leur affec
tatlon dans la reserve aprM dix ans, la Sulsse dlsposera 
d'une armee plethorlque de 320 000 reservlstes. II y aura 
donc a mon sens une lncltatlon legale a emprunter la vole 
bleue, c'est-a-dlre a se faire declarer inapte au servlce, et 
par consequent a devolr s'acqultter de la taxe d'exemptlon 
du servlce mllltaire. 
Je crains aussl - certes, l'augmentatlon est mode~e - que 
sl on augmente le taux de la taxe d'exemptlon du servlce mi-
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litaire, on rlsque encore de se retrouver face a davantage de 
mauvals payeurs, face a des «renltents»; et II y a deJa beau
coup de personnes qui ont une grande retlcence a devolr re
gulierement mettre la main au porte-monnale parce qu'elies 
ont ete declarees inaptes au service mllitalre. Donc, Je 
pense que ~a va encore accentuer la tendance: II y aura une 
sorte de front de revolte, de front d'oppositlon si on aug
mente encore le taux de la taxe d'exemptlon. 
Je souligne aussi que ia taxe d'exemption du service mlil
taire est une lourde charge pour les bas salaires. 
Je vous demande d'en rester au statu quo parce qu'II faut 
vraiment arrAter de penaliser les personnes handicapees et 
celies dont la sante ne permet pas d'effectuer un service mi
lftaire obligato!re, d'autant que l'armee de demaln, l'«Armee 
XXI» n'aura pas besoin d'eux. 
Je vous remercie donc de soutenir ma proposltlon de mino
rlte. 

Leu Josef (C, LU), tar die Kommission: Im Wesentlichen 
sprechan vier GrOnde filr die Erhöhung der Ersatzabgabe: 
Erster Grund: Grundsätzlich richtet sich die Ersatzpflicht
dauer nach der Wehrpflichtdauer tar Angehörige der Mann
schaft und fOr Unteroffiziere, sie dauert neu also vom 
zwanzigsten bis zum drelsslgsten Altersjahr. 
Ein zweiter Grund liegt in der Wehrgerechtigkeit: In der «Ar
mee XXI» hat der Dienstpflichtige ungefähr die gleiche 
Dienstleistungspflicht in einer viel kürzeren Zeitspanne zu 
leisten, nämlich in 11 Jahren. Im Gegensatz dazu dauerte 
die Dienstleistungspflicht in der «Armee 95» 23 Jahre. Das 
war fOr uns ein Grund, das Abgabemass von 2 auf 3 Prozent 
zu erhöhen. 
Ein dritter Grund Ist der Vergleich mit der «Armee 61 »: In der 
«Armee 61 » hatte man ebenfalls rund 280 Diensttage zu 
leisten. Im Auszugsalter betrug die Abgabe damals schon 
ebenfalls 3 Prozent 
Schlussendlich und viertens stless die Erhöhung Im Ver
nehmlassungsverfahren auf sehr breite Zustimmung. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 13 zu 5 Stimmen bei 
1 Enthaltung. den Minderheitsantrag Garbanl abzulehnen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour 1a commisslon: Madame 
Garbanl, vous allez quand mAme un peu fort avec votre ar
gument selon lequel, si on augmente, vous l'avez dlt vous
mime, moderement la taxe d'exemption, cela fera plus de 
mauvals payeurs de la taxet C'est verltablement une aug
mentatlon moderee qui se Justlfie, comme l'a dlt le presldent, 
par en tout cas quatre ralsons. 
La perlode pendant laquelie la taxe d'exemptlon sera per~ue 
sera evidemment plus courte avec ce modele. Donc, a la fin 
des fins, II n'y aura pas une augmentatlon de la contrlbutlon 
de l'assuJettl. Ensulte, II y a en effet quand mAme une egallte 
de traitement puisque cette periode est raccourcie. Sous 
«Armee 95», cette duree d'assuJettissement etait de 23 ans. 
Et puls, comparons avec les annees solxante: on avalt ega
lement 280 Jours et la taxe d'exemption etalt egalement de 
3 pourcent 
Alors, je crols que le relevement du taux de la taxe d'exemp
tion est acceptable. D'allleurs, en procedure de consultation 
II n'y a eu a ma connaissance aucune contestatlon ou en 
tout cas cela a ete tres largement accepte. Par consequent, 
je crois que ce n'est au fond qu'equltable et ralsonnable. 
Flnalement, Je ne pense pas qu'II fallle faire un eclat en reje
tant la propositlon de la majorite. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Die Berichterstatter haben das 
Wesentliche gesagt Der Antrag widerspricht der Wehrge
rechtigkeit, die jetzt eben zu einer Anpassung zwingt, nach
dem die Gesamtdienstdauer gekOrzt worden ist. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 54 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 26 Stimmen 
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Art. 21 Abs. 2; 22 Abs. 2, 5; 23; 25 Abs. 3; 27 Abs. 1; 28 
Tltel, Abs. 2; 32; 32a; 32b; 32c; 33; 34; 34a; 35 Abs. 1, 2; 
36 Titel; 37 Abs. 1; 39 Abs. 2, 3, 5; 44 Abs. 2, 4; 45 Abs. 1, 
2; 46; Zlff. II 
Antrag der l<Dmmlssion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 21 al. 2; 22 al. 2, 5; 23; 25 al. 3; 27 al. 1; 28 tltre, al. 2; 
32; 32a; 32b; 32c; 33; 34; 34a; 35 al. 1, 2; 36 tltre; 37 al. 1; 
39 al. 2, 3, 5; 44 al. 2, 4; 45 al. 1, 2; 46; eh. II 
Proposition de la commlss/on 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte .s,el,e. /vot'r :_!Ir• )lf 
Gesamtabstimmung- Vote sur rensemble 
(namentHch - nomjnatlf; BeHage - Annexe 01.0651248n 
FOr Annahme des Entwurfes .... 56 Stimmen 
Dagegen .... 26 Stimmen 

Abschreibung- C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil flfkleral 
Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der MIiitärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revislon 
de la iegislatlon miiltaire 

Differenzen - D/vergences 
Botschaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du ConseU Md6ral 24.10.01 (FF 2002 816) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.03.02 (Erstrat- Premier Conseil) 
Stände!at/ConseD des Elats 12.03.02 (Fortselzung- Suite) 
Sltinderal/Consell des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conseß national 10.oa02 (Zweitrat - Deuxfeme ConselO 
Natlonalrat/Conaell nallonal 10.00.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nalionalrel/ConseD national 11.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalraf/Conseß national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalraf/Conseff national 19.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalraf/Conseß national 19.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Slinderal/ConseU des Etats 18.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalral/ConseD national 25.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Stinderaf/ConseD des Etats 01.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalraf/ConseD national 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Stllnderat/ConseH des Etats 04.10.02 (Sehlussabstlmmung - Vote final) 

Natlonalrat/ConseD national 04.10.02 (Schlussabsllmmung- Vois final) 

1. Bundesgesetz Qber die Armee und die Mllltärverwal• 
tung (Armee XXI) 
1, Lol flkJerale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(ArmnXXJ) 

Art.1 Abs.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.1 al. 4 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la declslon du Consell national 

Heas Hans (R, OW), fOr die Kommission: In Artikel 1 Absatz 4 
Ist die erste Differenz festzustellen. In dieser Differenz geht 
es um eine Vereinheitlichung der Terminologie: «Friedens
förderung» Ist der umfassende Begriff, der sowohl frledens-
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unterstotzende Operationen als auch die «Krisenbewälti
gung» beinhaltet. 
Nach Meinung der Kommission kann man hier dem Be
schluss des Nationalrates zustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 13 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 13 al. 4 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Der Nationalrat hat 
In Artikel 13 Absatz 4 festgelegt, dass die Altersgrenze tor 
die Spezialisten bei Bedarf und mit Ihrem Einverständnis an
gehoben werden kann. Diese Änderung wurde Im National
rat ohne Abstimmung angenommen, und unsere Kommis
sion stimmt dieser Änderung ebenfalls zu. 

Angenommen-Adopte 

Art. 23 Abs.1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 23 al.1, 2 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Consell national 

Heas Hans (R, OW), für die Kommission: Der Nationalrat hat 
hier eine Lösung beschlossen, wonach Im Sinne der Un
schuldsvermutung davon ausgegangen werden darf, dass 
sich der Offizier bei einem Konkurs grundsätzlich redlich ver
halten hat. Nur wenn das nicht der Fall gewesen Ist, muss er 
aus der Armee ausgeschlossen werden. Heute wird er zu
erst ausgeschlossen, und es wird erst nachträglich geprilft, 
ob der Betroffene leichtsinnig oder betrOgerlsch In Konkurs 
gefallen Ist. Die Fassung des Nationalrates trägt den heuti
gen gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen ebenfalls, Ihr zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 49 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
(vgl. auch Art. 10bls AO) 

Art. 49 al.3 
Proposition de ia commlssion 
Maintenlr 
(voir art. 10bls OOrgA) 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Dieser Artikel bil
det mit Artikel 10bis der Verordnung über die Organisation 
der Armee (AO) eine Einheit. Die Dauer der RS ist einer der 
Eckwerte der ganzen Dienstpflicht. Wie viel Dienst muss ein 
B0rger gegen eine geringe Entschädigung leisten? Eine sol
che Bestimmung, welche auch massiv In die persönllche 
Freiheit der B0rger eingreift, muss nach Meinung unserer 
Kommission bei der höchsten demokratischen Vertretung 
liegen, nämlich beim Parlament. 
Aus der Sicht der Kommission hat sich seit 1995, als die AS. 
Dauer nicht diskutiert wurde, sehr viel geändert, zwar nicht 
unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, Jedoch sehr wohl 
In politischer Hinsicht. 1995 war die AS-Dauer Oberhaupt 
kaln Thema, weil sie von 17 auf 15 Wochen herabgesetzt 
wurde. Bel der «Armee XXI» hingegen Ist die AS-Dauer, weil 
diese Im Vergleich zur «Armee 95» erhöht werden soll, eine 
zentrale polltlsche Frage. Die Kommission wird Ihnen bei Ar· 
tlkel 10bls AO Im Sinne des Nationalrates eine flexible RS-
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Dauer von 18 bis 21 Wochen vorschlagen, sie Ist aber der 
Ansicht, dass diese Regelung in der Verordnung stehen 
muss. Nach den Plänen des Bundesrates würde Immerhin 
rund ein Drittel der Rekruten 18 Wochen und sogar zwei 
Drittel der Rekruten wllrden 21 Wochen RS leisten. 
Aus diesen GrQnden ist es gerechtfertigt, die Kompetenz zur 
Festlegung der AS-Dauer bei der Bundesversammlung zu 
belassen. Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig fest
zuhalten. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bin mit dem Antrag der 
SIK-SR einverstanden. An sich, sachloglsch, Ist nach unse
rer Auffassung durchaus die ursprOngllche Fassung des 
Bundesrates die logischere, aber Ich anerkenne, dass das 
Parlament ein eminentes politisches Interesse hat, hier mit
zubestimmen. Allerdings muss Ich Ihnen auch sagen, dass 
das natürlich in Zusammenhang mit der von Ihnen respek
tive Ihrer Kommission Jetzt vorgeschlagenen Flexibilität bei 
Artikel 10bls der Verordnung steht. Wenn dort der Flexibili
tät, die eine truppenspezffische oder adäquate Ausbildung 
zulässt, zugestimmt wird, dann spielt es meiner Ansicht 
nach auch nicht mehr die gleiche Rolle, wie wenn hier eine 
fixe Wochenzahl eingesetzt wird. 
Ich gehe also davon aus, dass der Rat am Schluss auch die
ser Flexlbllität zustimmt, und deshalb bin ich hier einverstan
den. 

Angenommen - AdopM 

Art 51 Abs.2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art 51 al. 2 
Proposition de la comm/ssion 
Maintenlr 

Hess Hans (R, OW), 10r die Kommission: Artikel 51 Absatz 
2 Ist die logische Folge aus Artikel 49 Absatz 3. Die Kommis
sion beantragt Ihnen auch hier einstimmig, am Beschluss 
des Ständerates festzuhalten. 

Angenommen -Adoptl§ 

Art 54a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
•••• Unterbruch. Die Rekrutenschule wird zusammen mit den 
Obrigen ••.. 
Minderheit 
(Beguelln, Merz, Paupe, Schlesser) 
Wer seine Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung 
leistet, absolviert die Rekrutenschule und leistet unmittelbar 
danach die restlichen Diensttage ohne Unterbruch. 

Art 54aal.2 
Proposition de la commission 
MajoriM 
.... L:ecole de recrues est accomplle .... 
MinoriM 
(Beguelln, Merz, Paupe, Schlesser) 
Celul qui effectue le service d'lnstructlon obllgatolre sans In
terruption accompllt recole de recrues et accompllt lmm.._ 
dlatement les Jours de servlce restants sans Interruption. 

Hess Hans (R, OW), fQr die Kommission: Bel der Behand
lung von Absatz 2 hat die Kommission festgestellt, dass so
wohl die ursprQngllche Fassung des Ständerates als auch 
diejenige des Nationalrates zu lnterpretatlonsproblemen fQh
ren. 
Bel der ursprünglichen Fassung des Ständerates gab der 
Begriff «ordentliche Rekrutenschule» Anlass zu Diskussion. 
Nach dem Besuch bei der Durchdiener-RS In Bern Ende 
Januar dieses Jahres war die Kommission der Auffassung, 
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dass die Durchdlener erst nach der Rekrutenschule zusam
mengefasst werden sollen: Sie rücken zwar als Durchdlener 
ein, absolvieren aber die RS mit den Obrtgen Rekruten der 
entsprechenden Truppengattung. Unmittelbar nach der AS 
leisten sie dann ihren ganzen Obrlgen Dienst an einem 
Stück. Dadurch erhalten alle Rekruten der gleichen Truppen
gattung dieselbe Ausblldung. 
Das VBS war nun der Ansicht, "ordentliche Rekruten
schule» bedeute das Ausbildungskonzept aelne RS». Ge
mäss Nationalrat hingegen sollen Durchdlenerrekruten die 
Rekrutenschule «in der Regel» zusammen mit den Nicht
Durchdlenerrekruten absolvieren, aber es muss auch die 
Möglichkeit bestehen, eine reine Durchdlener-RS durchzu
führen. Bei der Fassung des Nationalrates Ist somit der Pas
sus «in der Regel» problematisch. 
Aus diesen Grllnden beantragt die Kommission die neue 
Formulierung, die nun vorliegt. Dabei will die Mehrheit die 
Fassung des Nationalrates ohne den Passus «In der Regel». 
Sie will keine Durchdlener-RS. Mit dem Begriff «ordentliche» 
wollten wir zum Ausdruck bringen, dass wir keine spezielle 
Durchdiener-RS wollen, sondern eine durchmischte. 
Ich darf hier auf das Amtliche Bulletin unserer Erstberatung 
vom 13. März 2002 verweisen. Ich habe als Berichterstatter 
damals ganz klar gesagt, dass wir das so meinen. Wir ha
ben darauf hingewiesen, dass wir sonst Gefahr laufen, zwei 
Arten von Rekrutenschulen zu haben, was unserem Millz
system nicht entsprechen wOrde. Deshalb verlangen wir 
diese Trennung. 
Es ist interessant, dass Herr Bundesrat Schmid am gleichen 
Tag gesagt hat: «Die Differenz .... Ist für mich nicht sehr gra
vierend; es handelt sich um eine organisatorische Frage, ob 
Sie diese Schulausbildung voranstellen oder nicht. Der Chef 
Heer hat mir versichert, dass es keinen Einfluss auf dieses 
Ausbildungssegment hat, selbst wenn Sie hier der Minder
heit respektive dem Bundesrat folgen.» (AB 2002 S 133) Es 
war damals also klar, was wir wollten. 
Darum beantrage Ich Ihnen, der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen. Den Standpunkt der Minderheit vertritt Kol
lege Beguelin. 

Beguelln Michel (S, VD): Comme ra blen dlt le rapporteur, il 
s'agit d'une question d'interpretatlon. La dlfference entre les 
textes de la majorlte et de la mlnorlte est vraiment falble. En 
effet, sur la questlon de fond, ä savoir qu'il ne dolt pas exlster 
deux types d'ecoles de recrues, l'un pour les hommes en 
service long, l'autre pour les soldats effectuant ensulte leurs 
cours de repetltlon, tout le monde est d'accord. Mals le texte 
du Conseil national parle d' «une» ecole de recrues, ce qul 
peut lalsser supposer qu'II peut y en avoir d'autres. D'ou la 
modlficatton redactlonnelle proposee par la minorite: 
.. r»ecole de recrues. Alnsl, on est sOr qu'li n'y en a qu'une. 
En revanche, c'est 1a deuxleme phrase du texte du Conseil 
national qul falt probleme. Elle cfrt cecl: «L:ecole de recrues» -
donc, en servlce long - «est en prlnclpe accomplle avec les 
autres recrues de !'arme en question.• La majortte de la 
commlssion veut supprlmer le "en prtncipe», donc elle veut 
que les recrues en servlce long et les autres soient toujours 
melangees. 
Pour toutes les armes, sauf flnfanterie, ce seralt semble-t-11 
le cas, selon le departement. M. le conselller federal nous 
confirmera la chose. Pour l'lnfenterle, par contre, II se pour
rait, sulvant le nombre de „Durchdiener», de mliltalres en 
servlce long, que des regroupements se revelent judlcieux. 
Une certalne souplesse est nkessalre, d'autant plus que 
personne ne salt ce qu'II va se passer exactement avec les 
aDurchdlener».11 n'exlste aucune reference. C'est une lncer
tltude desagreable, mals elle est lnevltable. L:experience 
seule peut permettre de mleux deflnir et d'afflner le cadre, 
l'utlllsatlon et les misslons des militalres en servlce long. Sur 
ces questions-ltl., Monsieur le Conseiller federal, II vous ap
partlent de reduire au rnaximum les lncertltudes. Nous 
avons tous soH de preclslons. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich beantrage Ihnen, der Min
derheit zu folgen. Herr Kommissionspräsident. Ich werde auf 
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diese Differenz am Schluss In der Interpretation zurückkom
men. Warum braucht es die MOgßchkelt einer speziellen 
Durchdlener-RS? Das Konzept der Durchdlener, das ja 
grundsätzlich nicht bestritten Ist, sieht vor, dass die Durch
dlener der Infanterie In einer separaten RS ausgebildet wer
den. Bn Abweichen von diesem Konzept würde eine 
Vlelzahl von Problemen verursachen, welchen kaum ein er
kennbarer Nutzen gegenQberstOnde. 
Die Durchdlener aller Truppengattungen mit Ausnahme der 
Infanterie - da sind wir uns alle absolut einig - absolvieren 
Ihre Grundausbildung, die Fachausbildung und auch die Ver
bandsausbildung In einer RS zusammen mit anderen Kame
radinnen und Kameraden. Erst nach der Verbandsausbil
dung 1 treten sie In den Durchdlenerstatus Ober. Bel einigen 
Truppengattungen werden die Durchdlener der gleichen RS 
bereits in der Verbandsausbildung 1 zusammengefasst. 
Bel der Infanterie drängt sich die Durchfahrung einer sepa
raten Durchdiener-RS auf, wen den Durchdienern bei den 
Rettungstruppen Ausbildungssegmente vermittelt werden, 
die später die Rekruten oder mittlerweile Soldaten sofort ein
satzfähig machen. Bel der Infanterie selber geht es um eine 
etwas andere Gewichtung. Ich ging letztmals davon aus, 
dass letztlich der «Grundrucksack» bei allen gleich gepackt 
Ist. Aber die zeitliche Abfolge des Packens Ist nicht absolut 
die gleiche. Denn wir haben dafar zu sorgen, dass diese 
Durchdlener Im Rahmen unseres Bereitschaftskonzeptes 
nach 24 Wochen, glaube Ich, bereit sein müssen, um In ei
nen solchen Einsatz zu kommen. Das bedingt nun eine et
was veränderte Schwergewichtsbildung. 
1. Die Ausbildungsinhalte und der Ausbildungsverlauf in der 
Durchdiener-RS sind bei der Infanterie deshalb nicht absolut 
identisch, weil die BedOrfnisse nicht die gleichen sind bezie
hungsweise die Bereitschaft nicht die glelche sein muss. 
2. Ich muss Ihnen sagen, dass nach unseren Analysen kein 
Militärpersonal eingespart wOrde, dass schllessllch eine Ver
änderung des Konzeptes Im Sinne einer strikten Anwendung 
des Antrages der Mehrheit zu einem «Bereitschaftsloch„ 
fahren würde, wenn ich dem so sagen darf, wefl nämlich 
dann die Bereitschaft dieser Durchdiener auf den Jetzt vor
gesehenen Zeltpunkt nicht gewährleistet wäre. Wenn das 
absolut parallele Ausbildungssegmente sein müssten oder 
das Ganze Integriert stattfinden sollte, müssten wir also die 
eigentliche Bereitschaftsausbildung far diesen Schutzlnfan
terleberelch anschllessend anhängen, was zu einer verspä
teten Bereitschaft fahren würde. 
Deshalb beantrage Ich Ihnen, hier bei der Minderheit zu blei
ben, die das In diesem Sinne vom Text her offen lässt. 
Aber letztlich soll das Ganze nicht dazu fahren, dass da zwei 
verschieden zu wertende Soldaten ausgebildet werden, 
denn letztlich geht es Oberall darum, dass das Handwerk Im 
Hlnbllck auf einen mOgllchen Einsatz gelehrt wird. Dieser ist 
beim Durchdlener etwas anders, weil er aus dem Stand eine 
andere Einsatzbereitschaft erlangen muss, als das beim 
Rekruten und später beim WK-Soldaten der Fall Ist. 
Aber letztlich haben wir doch solche Unterschiede Oberall. 
Wir haben, jetzt auch bezogen auf die Waffengattungen, ver
schiedene Ausbildungssegmente. Die lnfanterleausblldung 
bei der Genie Ist auch nicht die Gleiche wie bei der Flab. 
Hier wird elgentllch, bezogen auf die Bereitschaft, wiederum 
die Ausbildung vorbereitet. Deshalb bitte Ich Sie, von dieser 
strikten Regelung, wie sie die Mehrheit nun vorschlägt, näm
lich dass das eine gemischte Ausbildung sein muss, abzuse
hen. Mit anderen Worten: Wir fahren Jetzt die Pllotversuche 
durch. Sie sind da, um daraus Lehren zu ziehen, das er
kennt auch die Armee. Wo nötig, will ich auch korrigieren. 
Auf der anderen Seite wollen wir ab 2004 Ober diese Ele
mente bereltschaftsadäquat Truppen bereitstellen, die, be
zogen auf ihren Auftrag, nicht Aufgaben zu erfüllen haben, 
denen sie nicht gewachsen sind. 
Deshalb bitte Ich Sie, der Minderheit zu folgen, die uns diese 
Flexibilität einräumt. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 28 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 1 O Stimmen 

Art. 55 Abs. 2; 56 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
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Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 55 al. 2; 56 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil natlonal 

Hess Hans (R, OW), far die Kommission: Der Nationalrat will 
Artikel 55 und 56 mit dem Passus vervollständigen, dass die 
Korporale und Leutnants die Ausbildungs- und Führungsver
antwortung auf ihrer Stufe tragen. Es besteht Konsens da
rüber, dass es gerade In Bezug auf aktuelle Bedrohungen 
von Bedeutung Ist, dass derjenige, der seine Truppe Im Ein
satz zu tahren hat, diese von der Ausbildung her kennt und 
dass umgekehrt die Truppe ihn kennt. Dieses Prinzip ist far 
den Mllizgedanken zentral und soll deshalb im Gesetz zum 
Ausdruck kommen. Sprachlich richtig muss es Jeweils hels
sen: «Ihrer lhlppengattung». 

Angenommen -Adopte 

Art.66Abs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 66 al. 3 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), far die Kommission: Hier wurde Im 
Sinne einer Vereinheitlichung eine redaktionelle Änderung 
vorgenommen. Ich habe bereits bei Artikel 1 Absatz 4 darauf 
hingewiesen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), far die Kommission: Im Landesverteldl
gungsfall Ist es logisch, dass der Bundesrat die Kompetenz 
hat, die In diesem Artikel geregelt ist. Darum ist die Version 
des Nationalrates, der am geHenden Recht festhält, die bes
sere. 
Die Kommission beantragt Ihnen hier einstimmig, der Fas
sung des Nationalrates zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 99 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Der Quellenschutz muss In Jedem Fall gewährleistet werden. 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 99 
Proposition de /a commlsslon 
AJ.4 
La protectlon des sources dolt dans tous les cas itre assu
ree. 
AJ.5 
Adherer 1\ la decislon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), tar die Kommission: Verfahrensrecht
llch gilt es hier eine Besonderheit zu beachten. Gemäss un
serem Geschäftsverkehrsgesetz können In der Differenzbe
reinigung nur Fragen behandelt werden, bei denen noch 
eine Differenz besteht. Es stellt sich nun die Frage: Besteht 
hier eine Differenz? In Absatz 4 besteht keine Differenz im 
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engeren Sinne. Das Geschäftsverkehrsgesetz spricht Indes
sen nur von Fragen, bei welchen eine Differenz besteht. Der 
Nationalrat hat aber in Absatz 5 eine Differenz geschaffen. 
Fasst man das Problem weiter, geht es hier allgemein um 
Fragen des Nachrichtendienstes, welche infolge der durch 
den Nationalrat geschaffenen Differenz noch pendent sind. 
Bel einer grosszOgigen Auslegung kann die Frage, ob hier 
eine Differenz besteht, deshalb bejaht werden. 
Die Kommission beantragt Ihnen nun, Absatz 4 um Ausnah
men von der Archivgesetzgebung zu ergänzen. Der Entwurf 
des Bundesrates sieht nur Ausnahmen von der Daten
schutzgesetzgebung vor. Mit dem Antrag der Kommission 
WOrde zwar eine Ablieferungspflicht an das Bundesarchiv 
bestehen, die nachrichtendienstlichen Quellen könnten aber 
Ober eine Verlängerung der Schutzfristen nach Artikel 12 
des Archivierungsgesetzes geschatzt werden. Der Bundes
rat kann In einer Verordnung zeitlich befristet die Einsicht
nahme nach Ablauf der Schutzfrist beschränken oder 
untersagen. Die Schutzfrist kenn fDnfzig Jahre betragen. Far 
den Quellenschutz im Bereich der inneren Sicherheit gilt 
eine analoge Bestimmung In Artikel 17 Absatz 7 des Bun
desgesetzes Ober Massnahmen zur Wahrung der Inneren 
Sicherheit. Dieses Gesetz umschreibt den Quellenschutz 
wie folgt «Im Verkehr mit dem Ausland muss der Quellen
schutz In jedem Fall gewährleistet werden.» 
Hier beantragt Ihnen die Kommission, der Änderung zuzu
stimmen. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bin mtt dem Antrag der 
Kommission, wie er besprochen wurde und wie er Jetzt vom 
Präsidenten begrQndet worden ist, einverstanden. Ich muss 
allerdings darauf hinweisen - der Antragsteller der Kommis
sion soll mich sonst korrigieren -: Es gibt einen Fehler In der 
Fahne, denn es geht nicht um den Datenschutz, sondern um 
den Quellenschutz. Der Datenschutz Ist ohnehin Immer zu 
gewährleisten, weil wir hier keine Lex specialls machen. 
Aber die Bestimmung aber den Quellenschutz - und das 
entspricht dem Antrag, wie er In der Kommission diskutiert 
worden Ist - Ist offenbar falsch übertragen worden, der Text 
masste wie folgt lauten: «Der Quellenschutz muss In Jedem 
Fall gewährleistet werden.» Das war der Verhandlungsge
genstand In der Kommission. Sonst bitte Ich Herrn Hess, 
das zu ergänzen. 

Le pmldent (Cottler Anton, president): Je precise que le 
texte fram;ais est Juste. 

Heu Hans (R, OW), fOr die Kommission: Ja, es Ist richtig, 
dass auf der Fahne anstatt «Datenschutz» «Quellenschutz» 
stehen müsste. 
In Artikel 99 Absatz 5 wollte der Nationalrat ein politisches 
Signal setzen, Indem er den strategischen N~hrichten
dienst direkt dem Chef VBS unterstellte. Diese Anderung 
wurde Im Nationalrat mit 145 zu 4 Stimmen angenommen. 
Auch unsere Kommission beantragt Ihnen einstimmig, die
ser Änderung zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 116 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bundesrat hat die oberste Lettung des Militärwesens. 
Soweit er sie nicht selber wahrnimmt, wird sie vom Eidge
nössischen Departement fOr Verteidigung, Bevölkerungs
schutz und Sport ausgeübt. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 116 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Le Conseil federal exerce la directlon suprAme des affaires 
mllltaires. Lorsqu'il ne l'assume pas lui-mAme, eile est exer-
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cee par le Departement federal de la defense, de la protec
tion de la population et des sports. 
Al.2-4 
Adherer ä la declslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Der Nationalrat 
wollte Artikel 116 Absatz 1 präziser fassen. Das Ist Ihm aber 
nicht in allen Teilen geglOckt, denn mit dieser Fassung 
kommt nicht klar zum Ausdruck, wer nun wirklich der Chef 
Ist. Bel unserer Fassung kommt klar zum Ausdruck, dass der 
Bundesrat der Chef ist 

Angenommen -Adopte 

Art. 149 
Antrag der Kommission 
.... die Bestimmungen nach den Artikeln 13 Absatz 5, 29 Ab
satz 2, 49 Absatz 3, 51 Absatz 2 und 93 Absätze 1 und 3 .... 

Art.149 
Proposition de la commisslon 
.... les dlsposltlons prevues aux articles 13 allnea 5, 29 ali
nea 2, 49 allnea 3, 51 alinea 2 et 93 alineas 1er et 3, ainsi 
que .... 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Artikel 149 muss 
aufgrund des vorhergehend Beschlossenen angepasst wer
den. 

Angenommen - Adopte 

Art.149b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
••.• der Bundesversammlung Bericht. Die zuständigen Kom
missionen bestimmen Form und Gegenstand der· Berichter
stattung. 
Abs.2 
Der Bundesrat konsultiert die zuständigen parlamentari
schen Kommissionen, bevor •... 

Art.149b 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
.... a !'Assemblee federale. Les commlsslons concernees 
determinent la forme et l'objet du rapport. 
Al.2 
.... les commlsslons parlementalres competentes avant .... 

Hess Hans (R, CNv). für die Kommission: Dieser Artikel be
lnhattet eine wichtige Bestimmung: Das Parlament wird hier 
neu in einen Begleitprozess einbezogen, der weiter geht als 
die blosse parlamentarische Kontrolle, denn es geht hier, 
wie das Marginale sagt, um eine Art Controlling, wie das In 
anderen Bereichen heute beretts bekannt Ist «Controlling» 
meint hier Steuerung. Gemeint ist damit ein Konsultativrecht 
In grundlegenden Fragen, welche die Armee betreffen. Es 
findet begleitend statt und hat zugleich eine prospektive 
Komponente. Der Begriff «Controlling» hat sich im deut
schen Sprachgebrauch eingebürgert. Auch Im neuen Bun
despersonalgesetz wird der Begriff verwendet. Die vorge
schlagene Änderung Ist eine redaktionelle, keine Inhaltliche. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dieser Ände
rung zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 
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3. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de 1' Assembl6e Mderale sur l'organlsa
tlon de l'ann6e 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst a 
den Planungsstab, den Führungsstab der Armee und die Ar
meestabsteile; 
Abs. 1 8st b-f 
Festhalten 
Abs. 1 Bst.g 
3 Divisionsstäbe; 
Abs. 1 Bst. h 
Festhalten, aber: 

5. 1 Führungsunterstatzungsbrigade; 
Abs. 1 Bst. I, j, Abs. 2 
Festhalten 
Abs.3 
In der Grundstruktur sind die Infanterie-, Gebirgsinfanterie
und Panzerbrigaden den Divisionsstäben unterstellt. 
Abs.4,5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.6 
Proposition de la commisslon 
Al. 1 /et. a 
retat-major de planlflcatlon, l'etat-major de condulte et les 
fractlons de l'etat-major de l'arm6e; 
Al. 1 let. b-f 
Malntenlr 
Al. 1 let. g 
3 etats-majors de divlslon; 
Al. 1 let. h 
Malntenir, mals: 

5. 1 brlgade d'alde au commandement; 
Al. 1 let. I, j, aJ. 2 
Maintenlr 
Al.3 
Dans la structure de base, les brlgades d'infanterle, d'lnfan
terle de montagne et les brigades blindees sont subordon
nees aux etats-majors de dlvlslon. 
Al.4,5 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heu Hans (R, OW), für die Kommission: Wir beginnen mit 
Artikel 6; In dieser Bestimmung Hegt die wichtigste Differenz 
zum Nationalrat. Der Nationalrat übernahm die Grundidee 
des Modells des Bundesrates, mit einigen Anpassungen. An 
der Sitzung vom 4. Juli dieses Jahres beschloss unsere 
Kommission, zu dieser Frage eine Subkommission einzuset
zen. Die Subkommission, bestehend aus den Kollegen Bier!, 
BOrgl, Frlck und dem Sprechenden, hat als neutralen Fach
mann In Organisations- und FOhrungsfragen Herrn Prof. Dr. 
Rudolf GrQnig, Universität Freiburg, beigezogen. Während 
des Sommers erarbeitete diese Subkommission mögliche 
Varianten. Letztlich blieb die Subkommission grundsätzlich 
beim System, wie wir es bereits bei der ersten Lesung be
schlossen haben. Die Subkommission und in der Folge auch 
die Kommission sind lediglich bei der Anzahl der Stäbe vom 
Beschluss der ersten Lesung abgewichen und empfehlen lh· 
nen nun ein Modell mit drei Divisionsstäben. 
Die weiteren Abweichungen zum Nationalrat sind unterge
ordneter Natur: Auf Vorschlag des VBS reden wir in Absatz 1 
Litera a nicht mehr vom Generalstab, sondern vom Pla
nungsstab, in Litera f bleiben wir ebenfalls bei unserer ur
sprQngllchen Fassung und sprechen von der Loglstlkbasls 
der Armee und lassen den ZUsatz weg, den der Nationalrat 
elngetagt hat. Schllessllch tagen wir in Litera h Ziffer 5 eine 
FOhrungsunterstQtzungsbrlgade hinzu, dies ebenfalls Im 
Einvernehmen mit dem VBS. 

Ich äussere mich In der Folge vor allem zum Punkt unserer 
Vorlage, wo wir wesentlich vom Nationalrat abweichen. 
Sie fragen sich vlellelcht, warum wir bei unserem Modell der 
Divisionsstäbe bleiben und nicht dem Nationalrat folgen. 
Nach Auffassung der einstimmigen Kommission hat unser 
Modell klare Vorteile gegenOber dem Modell des National
rates, und zwar sowohl In Bezug auf die Ausbildung, auf die 
Führung im Einsatz, auf die regionale Verankerung als auch 
auf die Millztauglichkell 
Zu den Vorteilen In Bezug auf die Ausbildung: Wir sind der 
Meinung, wer Im Einsatz tohrt, soll auch tor die Ausbildung 
verantwortlich sein, und umgekehrt - wer fOr die Ausbildung 
verantwortlich Ist, soll grundsätzlich auch Im Einsatz tohren. 
Bel der Lösung des Nationalrates sollen die Stäbe ad hoc 
aus dem Stab des Chefs Heer oder aus den nicht benötigten 
Brigadestäben gebildet werden. Die Kommission sieht hier 
die entscheidende Schwäche des Modelfs des Nationalra
tes. Die Kommission hat grosse Bedenken, ob diese erst im 
Ernstfall konfigurierten Stäbe Oberhaupt In der Lage sind, Im 
Einsatz optimal zu fahren. Mit dem Modell der Kommission 
existieren diese Stäbe bereits in der Grundstruktur; damit 
bleibt die FOhrungsstruktur dleselbe. 
Unter dem Aspekt, dass Immer komplexere Aufgaben bewäl• 
tlgt werden müssen, Ist die ElnfOhrung von Divisionsstäben, 
die sowohl terrltorlale als auch operative Führungsaufgaben 
erfüllen müssen, die richtige Antwort. Die Leute kennen sich, 
die Abläufe sind eingespielt, es besteht eine physische Nähe 
zwischen dem Teilstab operative Führung und territorialen 
Angelegenheiten. 
Mit der Lösung unserer Kommission stimmen Sie einer de
zentralen FOhrungsstruktur zu. Die nationalrätllche Lösung 
beinhaltet klar eine zentrale FOhrungsstruktur. Nach Auffas
sung unserer Kommission trägt die FOhrungsstruktur, wie wir 
sie vorschlagen, unseren föderalistischen Strukturen besser 
Rechnung. 
Zur regionalen Verankerung: Aus der dezentralen Lösung 
ergibt sich automatisch eine bessere regionale Verankerung; 
diese Verankerung Ist wichtig für die Ak2;_eptanz unserer Ar
mee In der Bevölkerung. Wir sind der Uberzeugung, dass 
bei unserem Vorschlag die Verantwortlichkeiten besser defi
niert, die Strukturen klarer und unser Modell verständlicher 
Ist. 
BezOgllch der Kosten: Das VBS hat eigentlich geltend ge
macht, dass das Modell der Divisionsstäbe teurer sei; das 
VBS konnte uns jedoch nicht anhand von Berechnungen da
von überzeugen, dass unser Modell wirklich mehr kostet. 
Zur Frage der Miliztaugllchkelt Die drei Divisionsstäbe wer
den und sollen vorwiegend aus Mlllzofflzleren gebildet wer• 
den; das Ist unser Anllegen. Sie werden sich fragen, wes
halb wir nun drei statt der ursprOngllch vorgesehenen vier 
Stäbe vorschlagen. Die Zusammensetzung der Verbände 
sieht nun so aus, dass drei Stäbe a drei Brigaden auf drei 
Achsen zum Tragen kommen. Mit einem Stab weniger wird 
die militärische FOhrung zudem effizienter. 
Die drei Divisionsstäbe werden zum Ersten neben der ope
rativen FOhrung auch die Territorialaufgaben wahrnehmen. 
Zum Zweiten -wie ich es bereits gesagt habe- gibt es bei 
neuen Brigaden In der Grundstruktur eine logische Unter• 
stellung unter drei Divisionsstäbe. Zum Dritten wird das Mo
dell mit drei Divisionsstäben weniger Generäle und weniger 
Stäbe erfordern. Damit kann Personal- und Betriebsaufwand 
eingespart werden. Gemäss Angaben des VBS wird sich 
dies In jährlichen Einsparungen von rund tanf Mllllonen Fran
ken niederschlagen. Die Kritik. man benachtefllge mit unse
rer Lösung die Kantone Im Raum des heutigen Feldarmee
korps 2, Ist zu relativieren. Die regionale Verankerung erfolgt 
bei der «Armee XXI» nicht mehr durch die grossen Ver
bände, sondern sie wird durch die Bataillone wahrgenom
men. Gleich verhält es sich mit dem Argument der Landes
sprachen: Das Feldarmeekorps 1 Ist bereits heute zwei
sprachig und das Gebirgsarmeekorps sogar vlersprachlgl 
Ich gehe weiter und handle das ganze Thema ab: Bel der 
Logistik schlagen wir Ihnen vor, bei unserer Fassung zu blei
ben. Der Nationalrat nimmt im Vergleich zu unserem Vor
schlag eine Detallllerung vor, die in der Art, wie sie da steht, 
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zu wenig präzise formuliert Ist. Wenn wir die Formulierung 
des Nationalrates Obemähmen, worden wir abschliessend 
sagen, was zentralisiert werden soll. Mit unserem Vorschlag 
regeln wir hingegen nur den Grundsatz, dass zentralisiert 
werden soll, um das Sparpotenzial zu nutzen. Die Kommis
sion will aber nicht um des Sparens willen mit einer zentra
len Lösung die EinsatzfählgkeH des so genannten «Sekun
dengeschäftes» bei der Luftwaffe verhindern. Deshalb Ist die 
Art der Mechanik anderer Bereiche der Armee nicht auch 
bei der Luftwaffe am sinnvollsten. Unsere Kommission ist 
der Meinung, dass in der Logistikbasls zentralisiert werden 
soll, wenn es sinnvoll Ist, und zentrale Logistik betrieben 
wird, wenn es nötig Ist. Der Beschluss des Nationalrates 
zwingt die Armee aber dazu, alles über den gleichen Leisten 
zu schlagen. 
Darum beantragen wir Ihnen Im Einverständnis mit dem 
VBS, auf die Präzisierung des Nationalrates zu verzichten. 
Nun noch zur Führungsunterstützung: Die Kommission be
antragt, die Formationen in einer Brigade zu gruppieren. 
Dieser Vorschlag entspricht der heutigen Lösung und wird 
auch vom VBS unterstützt. 
Noch zu Absatz 3: Hier muss die Unterstellung in der Grund
gliederung festgelegt werden. Hingegen kann der Verweis 
auf den Einsatz, wie wir Ihn in Absatz 3 unserer ersten Fas
sung hatten, gestrichen werden. Nach Auffassung der Kom
mission kann die Unterstellung Im Einsatz gemäss den 
dannzumaligen Bedürfnissen neu erfolgen. Das Ist genau 
so, wie es eigentlich heute schon Ist Es ist unbestrmen, 
dass die Truppe je nach Auftrag und Je nach Lage massge
schneldert zusammengesetzt und unterstellt wird. Die Divisi
onsstäbe können die operative Führung im Einsatz Oberneh
men, müssen aber nicht. 
zusammenfassend halte Ich fest, dass sich unsere Kommis
sion sehr intensiv darum bemüht hat, die fOr unsere Verhält
nisse und unser Land In Bezug auf die Milizverträglichkeit 
und regionale Verankerung beste Lösung zu finden, ohne 
dass die Effizienz der Armee darunter leidet. Mit unserem 
Vorschlag haben wir das, so glauben wir, erreicht. Vor allem 
ist dieses Modell auch referendumsreslstenter. Wir wissen, 
dass gewisse Kreise bereits angedroht haben, dass das Re
ferendum ergriffen wird, wenn die Brigadenstäbe bleiben. 
Wenn wir den Referendumsdrohungen etwas entgegenhal
ten wollen, ist es das Modell der Kommission. 
Die Kommission beantragt Ihnen Obrlgens einstimmig, unse
rer Fassung zu folgen. 

Frlck Bruno (C, SZ): Ich bme Sie, den Antrag der Kommis
sion zu unterstützen. Sie hat einstimmig beschlossen, nach 
grOndlicher Beratung in der Subkommission und der SIK und 
nach Intensiven Diskussionen und Anhörungen des VBS. 
Sie haben inzwischen auch Melnungsäusserungen von Or
ganisationen erhalten. Wer dem nachgegangen ist, hat fest
stellen können, dass die entsprechenden Gremien, ohne 
Kenntnisse der eingehenden Dokumente und Aussagen, 
welche der Kommission vorlagen, geschrieben haben. Diese 
Papiere wurden gestatzt auf einseitige lnformatlonen ver
fasst: eine Entschlussfassung ohne umfassende Lagebeur
teilung. Sie können also ohne weiteres der Kommission 
folgen. Organisations- und Strukturfragen sind Immer ein 
bisschen technisch und schwierig. Ich möchte daher auf vier 
!:ragen antworten, welche In den letzten Wochen in der 
Öffentlichkeit gestellt wurden. Dies mag dazu dienen, die 
Aussagen unseres Kommissionspräsidenten zu untermau
ern. 
Die erste Frage, die wir oft gehört haben: Braucht es eine 
FOhrungsstufe zwischen dem Heer und den Brigaden? Ist 
das nicht eine unnötige Aufblähung der Führungsstruktur? 
Die Antwortet lautet so: Die Stufe Ist notwendig. Die Diskus
sion mit dem VBS hat das ganz klar bestätigt. Das VBS sieht 
diese stufe auch vor. Sie ist aber zum einen Im stab des 
Chefs Heer nicht kenntlich gemacht, aber dort vorgesehen, 
wie es in der Diskussion auf Anfragen hin bestätigt wurde. 
Ferner möchte das VBS einfach eine oder notfalls zwei Bri
gadestäbe zu solchen DlvlslonsfOhrungsstäben aufwerten. 
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Das stellt aber ein Problem dar. Damit ist eines der obersten 
und das entscheidende Glied In der FOhrungskette ein Ad
hoc-Stab und damit das schwächste Glied. Das darf im Ein
satz nicht der Fall sein. Ob eine FOhrungsstufe zu viel ist, 
wird sich später weisen. Die «NZZ» beispielsweise hat vor 
zwei Wochen fOr die Eliminierung der stufe Chef Heer plä
diert. Wenn sich solches in Zukunft weisen sollte, können wir 
in einigen Jahren die Verordnung ändern. Aber diese Fra
ge - Stufe Chef Heer - hat nichts mH der heutigen Diskus
sion zu tun. Daher ist die Lösung, wie sie unsere Kommis
sion vorschlägt, richtig. 
Zum Zweiten haben wlr oft die Frage gehört, ob wir denn 
nicht drei kleine Armeen schaffen worden, ähnlich den heuti
gen vier Armeekorps. Dies sind Ja recht eigenständige Ver
bände, Korpskommandanten sind auf ihre Art "Teilgeneräle 
der Schweiz». Nun Ist klar zu sagen, dass die Armee auch 
nach dem Modell der Kommission zentral gefOhrt, aber re
gional verankert Ist. Die Führung bleibt zentral beim Chef 
Heer bzw. beim Chef der Armee. Eine regionale Veranke
rung entsteht nur, wenn auch wesentliche Aufgaben regional 
verteilt wahrgenommen werden, und Ausbildung sowie Eln
satzfOhrung sind eben wesentliche, entscheidende Aufga
ben. Wenn wir gemäss Modell VBS nur die Territorialstäbe 
bei den Kantonen, also in den Regionen der Schweiz las
sen, Ist das viel weniger. Das sind die untergeordneten Auf
gaben. 
Es wurde schon kritisiert, diese Territorlalstäbe auf Divisi
onsstufe seien Allblmlllzstäbe. Ich will nicht so weit gehen, 
aber es geht In diese Richtung. Nach unserem Modell sind 
die Brigaden fOr die Ausbildung den drei Divisionsstäben un
terstellt - Sie sehen, dass es sogar weniger sind -. und Im 
Einsatz kann die Unterstellung situationsgerecht vorgenom
men werden. Unser Modell Ist also kein Rückschritt In die 
«Armee 61 ». es schafft Im Gegenteil ein modernes. bewegli
ches Führungsinstrument. 
Die dritte Frage, die uns gestellt wurde, lautete: Bedeutet 
dieses Modell, drei statt vier Stäbe auf stufe Division, eine 
Schwächung der Kantone, weil heute ja vier Armeekorps, 
vier Regionen, bestehen? Auf den ersten Blick mag das so 
aussehen, auf den zweiten - wenn sich der Pulverdampf 
verzogen hat - erkennen wir, dass dem nicht so Ist. Wir neh
men wohl Abschied von einer Tradition, wenn die heutigen 
vier Armeekorps, die auch territorial verbunden waren, nicht 
mehr bestehen. Aber halten wir uns vor Augen: Eine Armee 
mit 120 000 bis 140 000 Aktiven braucht auch weniger Füh
rungsstrukturen Im Bereich der TerrttortalfOhrung. Im Inte
resse der effizienten Führung reduzleren wir auf drei Stäbe. 
Wie wir diese In Zukunft gliedern - nach den drei Achsen 
Bündnerland mit San Bernardino, Mitte mit Gotthard und 
Westen mit Grossem st. Bernhard und Slmplon oder, analog 
zu heute, Alpenraum und zwei nördliche Stäbe -, ist noch zu 
entscheiden. Die Lösungen sind flexibel, die Kantone wer
den sich dieser kleinen Anpassung durchaus fügen können. 
Sie sind sicher kein erheblicher Verlust fQr die Kantone. 
Die vierte Frage scheint eine wesentliche zu sein: Kann die 
Ausbildung mit dem Modell des Nationalrates oder jenem 
des ständerates besser sichergestellt werden? Nach PrO
fung der Sache sind wir überzeugt. dass das Modell des 
Ständerates die bessere Ausbildung erlaubt Nach dem Mo
dell von Nationalrat und VBS brauchen Sie nämßch zusätz
lich eine sehr grosse Zahl von Instruktoren oder Offizieren 
auf Zelt, welche für die Ausbildung mitverantwortlich sind. 
Die Ausbildung würde den Lehrverbänden zugewiesen. Das 
Ist ein Faktor, der sehr kritisch Ist. Wir haben nämlich bereits 
in der Vergangenheit nie genügend lnstruktlonsofflzlere fin
den können. Dass wir nun in kurzer Zeit eine grosse Zahl In 
guter Qualität finden, glaube ich nicht. Zumindest schaffen 
wir mH unserem Modell die weit bessere Voraussetzung fOr 
die Ausblldung. 
zusammengefasst: Unser Modell Ist viel mlllzfähiger, das Ist 
ein Kerngedanke, der die Armeerevision tragen muss. Unser 
Modell stärkt die Mlllz, weil die MIiiz FOhrungs- und AusbD
dungsaufgaben auf verantwortungsvoller, wichtiger Stufe 
besser wahrnehmen kann. Die «Armee XXI» wird so refe
rendurnsresistent. Wir müssen uns nichts vormachen: Wir 



"~ 01.065 Conseil des Etats 624 18 septembre 2002 

wissen, dass starke Kräfte bereit sind, ein Referendum zu 
ergreifen. Unsere Lösung schafft weit mehr Vertrauen In 
eine starke und zweckmässig strukturierte Armee, In der die 
Mfllz den angemessenen Platz hat. Darum wird sie weit refe
rendumsresfstenter sein als die Lösung des Nationalrates. 
Ich darf Sie bitten, unserer Lösung zu folgen. 

Escher Rolf (C, VS): Ich erlaube mir eine Intervention zu 
Artikel 6 Absatz 1 Litera f betreffend die Armeeloglstlk. Die 
uNZZ» hat In Ihrer gestrigen Ausgabe einen Artikel veröf
fentlicht unter dem Titel: uDisput um eine künftige Armeelo
gistik». Sie schreibt dort: uDle geplante Logistlkbasis stösst 
bei Exponenten der Armeespitze auf Opposition. Verwal
tungsintern wird die Thematik der Armeelogistik teilweise 
heftig debattiert. Es sei kein Geheimnis, dass der Chef Heer, 
Korpskommandant Dousse, und der Kommandant der Luft
waffe, Korpskommandant Fehrlln, der Idee einer Logistlk
basis In der vorgesehenen Form nicht vlel abzugewinnen 
vermögen.» Schliessllch: uEs macht ganz den Anschein, als 
hätten verschiedene Exponenten In Heer und Luftwaffe noch 
nicht begriffen, was Teilstreitkräfte wirklich sind. Es sind 
nicht In sich geschlossene Eigenbereiche, sondern Teile des 
Gesamtsystems Armee.» 
Die Subkommission hat uns einen Bericht zur Vertilgung ge
stellt, der sich auch zum Thema Armeelogfstlk ausspricht. In 
Ziffer 3.3 hält sie fest: uDie Subkommission konnte sich dles
bezllgllch mit den Vertretern des VBS einigen.» Im lichte 
des zitierten uNZZ»-Artfkels könnte einen diese Einigung 
recht skeptisch machen. Sie schreibt aber dann in ihren Er
wägungen: uDfe Subkommission sieht bei einer Logistlk
basls der Armee das grösste Sparpotenzial. Das Ziel sollte 
sein, massive Einsparungen Im Bereich Personal, Infrastruk
tur und Material zu realisieren. Darum steht die Subkommis
sion hinter dem Konzept der Loglstlkbasls der Armee. Was 
Im Detail dazugehört, soll aber das VBS selber definieren. 
Die Subkommission möchte dies Im Gegensatz zum Natio
nalrat nicht näher definieren.» zusammenfassend hält die 
Kommission fest: «Die Kommission verfolgt das gleiche Ziel 
wie der Nationalrat.» 
Ich möchte hier doch volle Klarheit und richte darum fol
gende Anfrage an den Kommissionsberichterstatter, er 
möge uns mitteilen, ob sich die Kommission die zitierte An
sicht ihrer Subkommission zu eigen gemacht hat; dass sie 
also materiell das Gleiche will wie der Nationalrat, nämlich 
eine Logistlkbasls. Wenn Sie dies bestätigen und dieser Rat 
gegen diese Gesetzesinterpretation nicht opponiert, ist die 
Sache klarer, nämlich: 
1. National- und Ständerat wollen materiell das Gleiche, die 
klare, möglichst weitgehende Zentralisierung der Armee
logistik. 
2. Der Bundesrat Ist beim Vollzug dieser Bestimmung an die 
llberelnstlmmende Interpretation des Gesetzgebers gebun
den. 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Nachdem Ich di
rekt angesprochen wurde, kann Ich Herrn Escher beruhigen 
und verweise auf die Fahne. Der Entwurf des Bundesrates 
sieht bei der Gliederung der Armee In Absatz 1 Litera e «die 
Loglstlkbasls der Armee» vor. Wir haben das unverändert In 
Litera f aufgenommen. Der Nationalrat hat dann eine Präzi
sierung angefügt: udle Loglstlkbasls der Armee: Unterhalts
und lnstandstellungsbetriebe, Lehrverband Logistik und Lo
glstlkbrfgade». Wir haben dann aufgrund der Darlegung des 
VBS gesehen, dass es zu weit geht, wenn man einfach alles 
Ober einen Leisten schlägt. Wir Oberlassen es, wie gesagt 
worden Ist, dem VBS, gewisse Sachen dezentral zu belas
sen. Ich habe vom «Sekundengeschäft» gesprochen. Es 
nlltzt Ja nichts, wenn alle Tankfahrzeuge, die Flugzeuge auf
tanken müssen, in Bern sind und dann von dort aus auf die 
Flugplätze reisen - um jetzt ein etwas extremes Beispiel zu 
nennen. Es muss vielmehr das dezentral bleiben, was nötig 
und sinnvoll ist, und es muss das zentral werden, was nötig 
und sinnvoll Ist. Wir haben das gleiche Ziel, das kann ich 
Kollege Rolf Escher versichern. 

Schmid Samuel, Bundesrat Ich beantrage Ihnen, ausser bei 
dieser Logistikthematlk dem Nationalrat zu folgen. Ich er
laube mir, zuerst auf den Punkt einzugehen, wo wir mit dem 
Antrag der Kommission Obereinstimmen. 
Es Ist richtig und beim Departement längst in Bearbeitung, 
dass sich bezOglich dieser Logistik einiges - Ich darf durch
aus sagen - Gewaltiges verändern muss. Es Ist mittlerweile 
öffentlich - ich habe das Personal auch mehrfach darQber 
orientiert -, dass wir in den nächsten fQnf bis sieben Jahren 
2000 bis 2500 Stellen abbauen werden. Die baut man nicht 
einfach ab, weil man sich verdienter Leute entledigen will, 
sondern die baut man ab, weil die Struktur eine kllnftlge Be
schäftigung leider nicht mehr erlauben wird. 
Hier geht es um Waffensysteme, die nicht mehr in Gebrauch 
sind, es geht um riesige Materiallager, die so nicht mehr be
nötigt werden. Der Generalstab war deshalb beauftragt, fQr 
mich eine entsprechende Planung vorzubereiten, was jetzt 
wie und in welchen Zeiträumen zu liquidieren Ist Das wird 
Immer gemacht mit der Vorgabe, die Armeeaufträge erfüllen 
zu können, aber Immerhin: Wenn Systeme da sind, die Un
terhalt kosten und für welche Munition oder anderes nicht 
mehr beschafft werden kann, dann müssen wir der Wahrheit 
ins Auge sehen und sagen: Es Ist zu liquidieren. Ich werde 
umgehend oder In der nächsten Zelt diese Planung öffent
lich zu vertreten haben, eine Planung, die eben zeigt, dass 
hier auch der Tatbeweis erbracht wird und dass das nicht 
leerer Buchstabe ist. 
Nun bin ich allerdings froh, wenn Ihre Kommission aner
kennt, dass die ganze komplexe Aufgabe einer Armeelogis
tik nicht einfach schematisiert Ober einen Leisten zu schla
gen ist. Das Ziel ist absolut klar, und zwar auch denjenigen, 
die jetzt hier zitiert wurden und gemäss denen gewisse Wi
derstände geweckt worden sind. Das Ziel Ist unbestritten. 
Der Zeithorizont ist Anlass zu Diskussionen, aber hier zwin
gen uns die finanziellen Vorgaben, die Frage_ des Zeithori
zontes rasch anzugehen und von möglichen Ubergangszel
ten abzusehen. Auch da werde ich Ihnen die entsprechen
den Grundlagen zustellen können. 
In Bezug auf die neue Struktur dieser Basis gibt es verschie
dene BedOrfnlsse, und es ist mit Sicherheit auch niemand im 
Rat der Auffassung, dass man nun um des Prinzips willen 
eine Lösung durchsetzen muss, die zwar theoretisch und 
schematisch schön Ist, aber letztlich nicht der Armee dient. 
So hat der Kommissionspräsident zu Recht vom so genann
ten «Sekundengeschäft» gesprochen. Es wird kaum mög
lich sein, alle Streitkräfte jeglicher logistischer Grundlagen 
zu entblössen. Es wird immer wieder Bereiche geben, in de
nen eine Unterstützung, eine direkt unterstellte Logistik, nö
tig ist. Deshalb war das Konzept des Nationalrates zu starr, 
weil es genau hier optimale Lösungen verhindert hätte. Im 
Übrigen hätte es möglicherweise auch wirtschaftlich opti
male Lösungen verhindern können, weil dann nämlich alles 
so zu regeln ist und weil es vielleicht Teilbereiche gibt, in de
nen noch wirtschaftlicher umstrukturiert werden kann, ohne 
dass Effizienz eingebQsst wird. Mit anderen Worten: Ich er
kläre hier ebenfalls, dass wir diese Zielsetzung durchsetzen 
werden. Die Startpflöcke sind längst gesetzt, wir sind längst 
im Begriff, das zu erledigen, und die je nach Bereich unter
schiedliche Zielgerade wird sich In einigen Jahren zeigen 
mQssen. 
Deshalb bitte ich Sie, hier dem Antrag Ihrer Kommission - er 
entspricht auch dem Entwurf des Bundesrates - zu folgen 
und nicht von der zu detaillierten bzw. zu engen Formulie
rung des Nationalrates auszugehen. 
Das andere Problem ist offensichtlich komplexer, und ich 
werde es Ihnen nicht einfacher machen, wenn ich nochmals 
versuche darzulegen, weshalb wir finden, dass hier die Fas
sung des Nationalrates, die konzeptionell jener des Bundes
rates entspricht, nach unserem Dafllrhaiten die bessere Ist. 
Beide Positionen sind vereinfacht darzustellen. Aber immer
hin, die Führung im Ernstfall müsste eigentlich auch einfach 
sein. Das bitte ich Sie bei Ihren Entscheiden zu beachten. 
Wir sind uns alle einig - da gibt es keine Differenz-, dass fQr 
die Fllhrung und den Einsatz der Armee In der heutigen 
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Lage das Konzept gemäss Armeeleitbild gut ist und genügt. 
Wenn wir einen Einsatz zum Schutz einer Konferenz haben, 
wenn wir einen Einsatz beim WEF haben, wenn wir einen 
Einsatz In einem Katastrophenhilfefall, einem Existenzsiche
rungsfall haben, wenn wir - das kann man noch nicht abse
hen, aber Ich nehme das Jetzt an - im nächsten Jahr einen 
Einsatz zugunsten einer allfälligen Konferenz in Evlan ha
ben, dann läuft das Ober die Stäbe der Territorialregion. Per
sönlich war Ich als Batalllonskommandant mehr als einmal 
ad hoc einem Brigadier unterstellt, den ich vorher nicht ge
kannt hatte. Es ist bei mir nie spOrbar geworden, dass meine 
Truppe da eine schlechtere Disziplin gehabt hätte. Wesent
lich war hier, dass der Bataillonskommandant oder der Kom
paniekommandant der gleiche geblieben ist. Auch in der 
«Armee XXI» bricht sich die Modularität hinunter bis zum 
Bataillon und nicht weiter. Für heutige Lagen Ist dieses Mo
dell nicht nur genQgend, sondern zweckmässlg. Ein Terrlto
rialregionsstab fahrt derartige Einsätze. 
Künftige BedOrfnlsse sind derzeit schwierig In aller Exaktheit 
vorauszusehen. Ich bin gelegentlich überrascht, wie genau 
man weiss, wie ein künftiger Einsatzverband in 10, 15 Jah
ren aussehen soll. Immerhin gehen das ,\rmeeleltblld, der 
Sicherheitspolitische Bericht 2000 und Im Ubrigen auch die 
Kritiker dieser neuen Armee nicht davon aus, dass wir über
morgen im Verteidigungsfall stehen; ein Raumsicherungsfall 
oder andere Einsätze können aber durchaus eintreten. Für 
den Verteldlgungsfall Ist dieses Modell derart adäquat, dass 
es tar solche Änderungen eine Adaptation, einen Aufwuchs 
erlaubt. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass wir Jetzt nicht 
eine Struktur zu zementieren haben, die sich primär auf den 
Verteidigungsfall ausrichtet; das scheint mir nicht zweck
mässig. Vielleicht Ist diese Situation In ein paar Jahren an
ders, dann - da zitiere Ich Herrn Frlck - können wir darüber 
sprechen und dieses Modell ändern. Aber dann wissen wir, 
welche Risikolage allenfalls vor uns steht. Nun wissen wir 
nicht wann, wir wissen vor allem nicht wie. Mit dem Wann ist 
es immer so, aber mit dem Wie war es lange Zelt nicht so. 
Es war im Verteidigungsfall einlgermassen klar, was zu er
warten war. Das ist heute rar die Verteidigung nicht In dieser 
Klarheit vorauszusehen; fOr die Verteidigung brauchen wir 
ohnehin einen Aufwuchs der Streitkräfte, und deshalb habe 
ich Hemmungen, mich Jetzt in dieser FOhrungskonzeptlon 
derart festzulegen. 
Das Armeeleitbild gibt uns nun eben diese Flexibilität in Be
zug auf einen Verteidigungseinsatz. Aber es gibt uns auch 
die Mittel, In der heutigen Lage adäquat und kompetent zu 
fOhren. Das Leitbild regelt ebenfalls adäquat und kompetent 
die Ausbildung, denn die Ausbildung Ist die dauerhafte ln
vestltlon In die Flexibilität der Truppe, und genau diese 
Truppe muss flexibel sein. 
Also ist die Konzeption des Armeeleitbildes nach unserer 
Auffassung lageadäquat, während die Lösung des stände
rates hier einen Entscheid vorausnimmt, der nach unserem 
DafOrhalten - wie gesagt worden Ist - halt dann möglicher
weise wieder zu ändern ist. Dann starte Ich In der Grundkon
figuration lieber in der flexibleren Ausgangslage. Die Lösung 
des ständerates legt heute schon die Verantwortung und 
Kompetenz rar den Einsatz fest. Das mag ein Vorteil sein, 
wenn man sagt: Es Ist dann nicht zu ändern. Ich widerspre
che aber, wenn man sagt: kurzfristig; denn kurzfristig soll 
das nicht sein. Hingegen Ist nicht sicher, In welcher Situation 
wir anschliessend zu fahren haben. 
Das Grundproblem, das jetzt auch die Kantone auf den Plan 
gerufen hat, ist natürlich, dass sie nach unserem Dafürhal
ten dem Prinzip der Armee «ein Raum, ein Auftrag, ein 
Chef» widersprechen. Der gleiche DMslonsstab hätte dann 
nämlich nicht nur die Verantwortung fOr seine eigene territo
riale Region, sondern er hätte allenfalls auch die Verantwor
tung für den Einsatz In einer anderen Region; er mQsste 
dann geteilt werden. Das Ist eine Grundkonzeption, die sich 
nach meinem Dafürhalten Im Krisenfall so nicht wird durch
ziehen lassen. Im Einsatz bestonde damit das Problem, 
dass dieser Stab - nehmen wir an, es sei ein Stab der Terri
torialregion aus der Westschweiz - ein Gebiet, einen Ein
satzraum zu betreuen hätte, der sich nicht auf die West-
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schwelz beschränkte, sondern ganz andere Grenzen hätte. 
Dann hätte der gleiche Stab in diesem Gebiet - nebst seiner 
eigenen regionalen Verantwortung - weitere Kontakte In an
deren Kantonen. Die Kantone befürchten, dass sie genau Im 
Krisenfall plötzllch andere Ansprechpertner hätten. Jeden
falls geht das aus der Stellungnahme der Kantone hervor. 
Wenn Sie sich nun vorstellen, dass dieser Stab ein Mllizstab 
sein muss, der dann die Verantwortung fOr die Region, die 
Verantwortung für die Ausbildung und die Verantwortung tar 
den Einsatz hat, dann haben wir erhebliche Zweifel, ob das 
mlllzfreundllch Ist. Die Leute, die In diese Stäben eingeteilt 
werden, haben sich nämlich In diesen drei Aufgaben krisen
sicher ausbilden zu lassen, und sie haben auch die Truppe 
entsprechend vorzubereiten. Da kommen wir zu einem an
deren Schluss als die Subkommission: Wir betarchten, dass 
dies nicht das millzfreundlichere System Ist 
Wir wurden auch aufgefordert, zu den Kosten etwas zu sa
gen. Da gibt es plus und minus - aber immerhin: Wenn Sie 
diese FOhrungsstufe jetzt schon fixieren, dann brauchen Sie 
auch FOhrungsorgane; das kostet etwas. Die Zahl, die eru
iert wurde, Ist plus 5,5 Millionen Franken und minus etwa 
100 000 Franken, weil wir dann auf den Raum einer terri
torialen Region verzichten - aber immerhin: Das wären ein
malige lnvestltionen von 5,5 MIiiionen Franken, Irrtum 
vorbehalten, und jährlich kämen etwa 3 MIiiionen Franken 
hinzu, weil es in diesen Stäben zusätzliche Berufsleute 
braucht. 
Ich erlaube mir, noch gewisse Stellungnahmen - soweit sie 
mir zugegangen sind - zu erwähnen: Die Schweizerische 
Offfzlersgesellschaft, die nach unserem Dafürhalten ja das 
Millzkader repräsentiert. ersucht Sie offenbar, hier bei der 
Lösung gemäss Armeeleitblld zu bleiben. Ich bin Ins BIid ge
setzt worden, dass auch eine Aussprache der Konferenz der 
kantonalen MIiitär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direkte
ren stattgefunden hat Wenn Sie diese Stellungnahme le
sen, dann Ist Ihr Antrag eigentlich ebenfalls klar: Die 
Kantone kommen - gerade weil sie hier einen aktiven Bel
trag leisten wollen, weil sie diese Brücke zur Armee verbind
lich festhalten wollen - zum Schluss, Ihnen zu beantragen, 
bei der Lösung gemäss Armeeleitblld zu bleiben. 
Wenn die Lösung mit drei Divisionsstäben durchkommt, 
dann gibt es ein neues Auftellungsproblem. Das dQrfte vor
aussichtlich die Mittellandkantone treffen, weil hier natorllch 
eine Territorialregion aufzuteilen Ist. Das würde zu Implika
tionen mit dem Standortmodell führen - das Ist nicht anders 
zu machen - und hätte, wie gesagt, auch die Konsequenz, 
dass In Bezug auf einzelne Standorte neu diskutiert werden 
müsste. 
Ich bitte Sie deshalb, bei der Lösung des Nationalrates zu 
bleiben. Ich sage Ihnen aber gerne zu, dieses Konzept - ge
stQtzt auf die Erfahrungen, gestützt_ dann auf den Einsatz 
des Chefs der Armee, gestotzt auf Ubungen, die wir in der 
Zwischenzeit durchführen können - Innerhalb von zwei Jah
ren zu OberprOfen und allenfalls dann anzupassen. Das ver
stehe Ich unter dem Controlling, das Ihnen ja von mir Im 
entsprechenden Artikel vorgeschlagen wurde, um Ihnen ge
nau diese Begleltmöglichkeit zu geben. Letztlich wollen wir 
alle dasselbe. 
Ich bin der Auffassung, dass die Startkonfiguration bei der 
Lösung gemäss Armeeleitbild die flexiblere und auch die 
heute adäquatere, den heutigen Umständen besser entspre
chende ist, dass man sich diese FQhrungsstruktur später 
möglicherweise aber wieder wird Oberlegen können. Da bin 
Ich der Letzte, der dagegen Ist Denn was wir wollen, Ist ein 
glaubwürdiges Sicherheitsinstrument, das von einer Miliz 
betrieben, allenfalls - soweit nötig - durch Berufsleute unter
stützt und den Bedürfnissen und Aufträgen, die sich diesem 
Sicherheitskonzept stellen, in der FOhrungskonzeptlon ge
recht wird. 
Ich bitte Sie deshalb, der Fassung des Nationalrates zuzu
stimmen, bei Absatz 1 Litera f aber bei der Fassung Ihrer 
Kommission zu bleiben. 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Ich habe noch 
eine Frage: Sie haben sich nicht zum Planungsstab geäus-
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sert. Das Ist Ja auf Ihren Antrag in unsere Fahne gekommen. 
Ich gehe davon aus, dass Sie da einverstanden sind, ebenso 
bei Artikel 6 Absatz 1 LHera h Ziffer 5, die Führungsunter
stQtzungsbrigade, und dass also eigentlich nur die eine Dif
ferenz besteht, die Sie genannt haben. Wie sieht das aus? 
Sonst müssten wir getrennt abstimmen. 

Le pnisldent {Cottler Anton, pr6sldent): Quelles sont precl
silment les dlvergences entre les proposltlons de la commis
slon et le projet du Conseil fildilral, Monsieur le rapporteur? 
Vos questlons me perturbent un peu. 

Hess Hans {R, OW), für die Kommission: Ich beabsichtigte 
mit der Frage eigentlich, Klarheit zu schaffen, und jetzt Ist es 
offenbar noch unklarer geworden. Es besteht jetzt elgentllch 
nur noch die Differenz In Absatz 1 Litera g. 

Le pnisldent {Cottier Anton, pr6sldent): La seule dlvergence 
entre les propositlons de la commlssion et le projet du Con
seil fildilral conceme la lettre g de l'allnila 1 er. Sur tous les 
autres polnts, II y a ldentltil de vues. Est-ce que vous parta
gez cet avls, Monsieur le Conselller fildilral? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Es Ist eine Konsequenz dar
aus, dass auch Absatz 3 dann eine Differenz ergibt Aber 
das Ist eine Konsequenz aus Absatz 1 Litera g - nur damit 
das präzisiert Ist. 

Le pr•ldent (Cottler Anton, pr6sldent): Nous votons sur 
ces deux divergences: allnila 1 er lettre g et allnila 3. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 9 Stimmen 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
•••• den höheren Kommandostellen und Stäben ein ange
messener Anteil von Mlllzofflzleren und von Vertretern aller 
Landessprachen besetzt wird. Bel .... 

Art.10al. 3 
Proposition de 1a commlsslon 
.... de commandement et d'iltat-major solent occupiles par 
un nombre raisonnable d'offlclers de mlllce et par des repril
sentants de toutes fes fangues offlcielles. Parmi ...• 

Hess Hans (A, OW), ror die Kommission: Diese Änderung 
greift ein SchlQsselproblem der Mlllzarmee auf, nämlich die 
Frage, ob die höheren Kommandostellen den Millzofflzieren 
offen stehen sollen oder nicht Es ist ein Hinweis an den 
Bundesrat, dass er den Sprachregionen und der MIiiz Rech
nung tragen soll. FQr die Kommission Ist ein Mlllzler derje
nige, der nach der Grundausblldung seine Arbeitskraft nicht 
durchgehend dem MIiitär zur Vertogung stellt Er kommt aus 
der Wirtschaft, der Verwaltung usw. Ob er später Profi wird 
oder nicht, ist nicht entscheidend. DemgegenQber gibt es 
den Berufsoffizier, der das MIiitär als junger Mann zum Beruf 
macht Unsere Armee braucht beide Kategorien, sowohl den 
Berufsoffizier als auch den Mlllzler, der als Kommandant ei
ner grossen Einheit die Erfahrungen aus dem Zivilleben in 
die Mlllzarmee einbringt. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen hier mit 7 zu 2 stimmen, Ih
rer Fassung zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 10bls Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Die Aekrutenschule dauert Je nach Truppengattung 18 bis 
21 Wochen. Die Gesamtzahl der Tage Ausbildungsdienst 
wird dadurch nicht verändert. Der Bundesrat bezeichnet die 
Dauer fQr die Truppengattungen und fQr die Ausbildung von 
Spezialisten. 

Antrag FOnfschllling 
Festhalten 

Art. 10bls al.1 
Proposition de la commission 
La durile de l'ilcole de recrues est de 18 a 21 semalnes, se
lon l'arme. Le nombre de Jours effectuils au titre du servlce 
de formatlon demeure inchangil. Le Conseil fildilral fixe la 
du~e de l'ecole de recrues pour chaque arme et pour la for
mation des spilclallstes. 

Proposition FOnfschllllng 
Malntenlr 

Hess Hans {R, OW), für die Kommission: Die Mehrheit der 
Kommission, der Ich mich nicht angeschlossen habe, bean
tragat Ihnen, dem Nationalrat zu folgen. 
Im Rahmen der ersten Beratung wurde ausgeführt, dass 
eine Dauer von 18 Wochen generell zu wenig sei, um die 
Grundausbildung zu vermitteln. Zwischenzeitlich hat sich 
doch ergeben, dass zumindest eine Je nach Truppengattung 
differenzierte Dauer möglich Ist. Ich habe Ihnen vorhin ge
sagt, dass rund ein Drittel mH einer Dauer von 18 Wochen 
auskommt und zwei Drittel daf0r 21 Wochen benötigen. Der 
Nationalrat hat nun ein Konzept genehmigt, aber darauf ver
zichtet, dieses In der Verordnung zu verankern. Das VBS Ist 
einverstanden, eine AS mit einer Je nach Truppengattung 
unterschiedlichen Dauer von 18 bis 21 Wochen zu akzeptie
ren und dies so in der Verordnung festzuschreiben. Einig ist 
sich die Kommission ln der Ansicht, dass man die Jungen 
Leute so oder so nicht länger in der Grundausbildung halten 
solle, als dies unbedingt notwendig Ist. Es ist dem Gedan
ken, wie er auch vom Nationalrat formullert wurde, Rech
nung zu tragen und dies entsprechend in die Verordnung 
aufzunehmen; die Hinweise auf das Protokoll genügen hier 
nicht. 
Die Kommission beantragt Ihnen, ihrer neuen Fassung von 
Artikel 10bls zuzustimmen. Wie bereits gesagt, werde Ich 
dem Antrag F0nfschllllng zustimmen. 

FQnfschllllng Hans (R, BL): Mein Antrag Ist ein A0ckkom
men auf den ursprünglichen Entscheid des Ständerates. Er 
bedeutet, dass die Mehrheit der Rekruten 18 Wochen in die 
Aekrutenschule geht, dass es aber durchaus möglich Ist, fQr 
Spezialtruppen auch eine längere Aekrutenschule festzu
legen. Die Formulierung der Kommission hingegen bedeu
tet, dass die Mehrheit der Rekruten 21 Wochen In die 
Aekrutenschule geht und dass diejenigen, die das nicht tun, 
dies mit einem zusätzlichen WK nachholen. Ich habe den 
Antrag etwa mit der gleichen Begründung gestellt, mit der 
der Kommissionspräsident den ständeräUlchen Beschluss 
zu Artl-kel 49 verteidigt hat, wo es heisst, dass die Dauer der 
Rekrutenschule von der Bundesversammlung festgelegt 
werden soll. Nachdem der Ständerat einmal für 18 Wochen 
gestimmt hat, scheint es mir richtig, dass das Plenum diesen 
Entscheid korrigiert; dies Insbesondere deshalb, weil die 
Länge der Rekrutenschule nicht nur mit militärischen Argu
menten begründet werden darf. Es geht auch um gesell
schaftspolltlsche Fragen. Wie wollen Sie ab 2004 jährllch 
gegen0ber 20 000 jungen Männern begründen, warum sie -
bei der heutigen Bedrohungslage - 6 Wochen länger als ihre 
älteren Brüder und 4 Wochen länger als ihre Väter In die Re
krutenschule gehen sollen? Es geht auch um eine wirt
schaftliche Frage. Es geht um die Frage, ob jeweils ein 
ganzer Jahrgang während drei Wochen der Wirtschaft ent
zogen wird bzw. ob einem ganzen Jahrgang drei Wochen 
seiner Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung entzogen 
werden können - es handelt sich bei dieser Altersstufe ja um 
sehr viele Leute, die Studenten sind oder die an Fachhoch
schulen noch In Ihrer beruflichen Weiterbildung sind. Diese 
Fragen soll das Plenum beantworten. Das helsst nicht, dass 
Ich die militärischen Begründungen des VBS nicht akzep
tiere. Wir haben diese Begründungen In der Kommission 
und Im Plenum sieben bis acht Mal angehört, und wir neh-
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men sie auch ernst Ich akzeptiere also die Aussage, dass 
die heutige Situation - nämlich 15 Wochen Rekruten
schule - unbefriedigend ist Wir stimmen alle einer Erhö
hung um 3 Wochen auf 18 Wochen zu. Ich wehre mich aber 
gegen dle Beweisumkehr, vor der wir heute stehen. Sie ist 
dadurch entstanden, dass das VBS eine Variante mit 24 Wo
chen Rekrutenschule In die Vernehmlassung geschickt hat. 
Das entspricht einer Erhöhung um 60 Prozent im Vergleich 
zur heutigen Dauer. Nun wird der Rückgang von 24 auf 
21 Wochen bereits als Verkürzung und als Entgegenkom
men interpretiert, sodass wir eine Erhöhung um 3 Wochen 
auf 18 Wochen bereits als Verkürzung verteidigen müssen. 
Ich möchte nicht weiter auf die militärische Ausbildung und 
die Begründungen eingehen. Ich wage es nicht, als Nicht
Offizier das Wort «Verbandsausbildung» In den Mund zu 
nehmen, nachdem so viele Stabsoffiziere um mich herumsit
zen. Aber ich wage es, Ober Ausbildung zu reden. 
In meinem Kanton habe Ich mich z. B. erfolgreich dafQr ein
gesetzt, dass de Gymnasialdauer bis zur Matur reduziert 
wurde. Auch dort haben sich die Gymnasiallehrer vehement 
gegen die Verkürzung gewehrt und haben erklärt, dass es 
mit dieser Verkürzung nicht gehe. Ich habe damals auch 
nicht den Latelniehrern erklärt, ob sie Jetzt auf Catuil oder 
auf Cicero verzichten sollen. Aber ich habe mich auch dort 
an den anderen europäischen Ländern orientiert und habe 
gesagt: Wir in der Schweiz sind die, welche die Matur am 
spätesten machen, und das kann nicht sein. Deshalb nehme 
Ich gerne das Zitat von Kollege Merz auf, der das letzte Mal, 
nachdem er sich vehement fQr die 18 Wochen eingesetzt 
hat, gesagt hat: Es kann nicht sein, dass wir Schweizer so 
vlel dümmer als die Österreicher sind. 
Wir entscheiden heute Ober die Dauer der militärischen Aus
blldung. Bei der Ausbildung gibt es grundsätzlich ein Prinzip, 
dem man heute mehr und mehr zustimmt Es helsst: Es Ist 
viel schlimmer, wenn man ln der Ausbildung unterfordert Ist, 
als wenn man überfordert Ist. 
Deshalb bitte Ich Sie, beim ursprünglichen Entscheid unse
res Rates zu bleiben und meinem Antrag zuzustimmen. 

Berger Michele (R, NE): J'lntervlens apres les propos de 
M. FOnfschilllng pour pr6clser qu'il faudralt ajouter toute la 
categorle des etudlants dont f avals defendu la cause la der
nlere fols egalement 
Le developpement sur l'aspect economlque a ete falt par 
M. Fünfschllllng. 
J'almerals revenlr sur cette notlon des etudlants en disant 
que, s'lls dolvent faire 18 semaines d'ecole de recrues, ce 
que nous avions accepte la dernlere fols, II est possible 
qu'lls arrlvent apres la rentree unlversltalre. Mals II leur est 
aussi toujours posslble de s'arranger et de sulvre des cours 
de rattrapage pour &tre a niveau avec les etudlants qul ne 
font pas l'ecole de recrues. 
SI nous avons malntenant une fiexlblllsatlon entre 18 et 
21 semaines, nous aurons une lnegallte de traltement entre 
les etudlants qul devront aller faire leur ecole de recrues en 
18 semalnes et ceux qul devront la faire en 21 semalnes. On 
aura donc deja une lnegalite de traltement entre etudiants. 
Cecl aura pour consequence que certains n'lront plus au 
servlce mllltaire; on va donc penaliser l'armee car II n'y aura 
plus d'unlversltaires dans les cadres de l'armee. En outre, le 
rlsque est que les etudlants vont choisir l'lncorporatlon ou lls 
n'auront que 18 semaines a faire, et pas 21. 
Je vous demande donc de soutenlr la propositlon FOnfschll
llng. 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich bitte Sie, Ihrer Kommission 
zu folgen und den Antrag Fünfschilling abzulehnen. Ober 
den Inhalt und den Grund dieser Verlängerung haben wir 
rein materlell mehrfach diskutiert. Ich verzichte darauf, das 
hier zu wiederholen. Dem Grundsatz nach war das ja nicht 
bestritten. Es geht höchstens um die Frage, ob dann das 
Gleiche nicht auch in 18 Wochen unterzubringen wäre. Aber 
Immerhin, Herr FOnfschilllng: 
1. Gerade wirtschaftlich Ist das dann mit 21 Wochen die we
sentllch billigere und ökonomischere Lösung als mit 18 Wo-
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chen. Immerhin verliert man In den Jahren, In denen man 
bereits beginnt, eine wirtschaftliche Kaderpositlon zu haben, 
einen WK. Zwei Drittel der Dienstleistung sind mit der RS er
ledigt. Genau das dürfte Im Interesse der Wirtschaft sein. 
2. Die Bedrohungslege erfordere keine längere Rekruten
schule: Das hängt mit den Ausbildungsinhalten zusammen. 
Hier ist gerade festzustellen, dass die Bedrohungslage diffu
ser geworden ist. Wenn erhöhte Flexlbllltät verlangt wird, 
dann bedingt das eigentlich auch ein breiteres Ausbildungs
spektrum. Dass Jetzt mit dem viel kleineren Heer verschie
dene Spezlalltäten In einem Mann oder In einer Frau zusam
menzufassen sind, heisst ebenfalls, dass er oder sie ein 
Intensiveres Ausbildungsprogramm absolvieren muss. Wenn 
In irgendeiner Berufsgattung für eine Spezialität ein Zusatz
Jahr verlangt wird, dann fragt niemand danach, weshalb das 
nicht auch In vier Jahren einzubringen sei. Dann sagt man: 
Ja gut, fQr diese Ausbildung braucht es eben ein Zusatzjahr. 
Wir stehen in einer ähnlichen Situation. 
Im Übrigen besagt die Fassung des Ständerates nicht, wo 
das Schwergewicht liegt. Ich sage, wo Im Moment gemäss 
unserer Planung das Schwergewicht liegt. Das sage Ich, um 
hier offen zu sein, und Ich sage es auch, um zu begründen, 
dass Ich seinerzeit einen Antrag ablehnen musste, der auf 
«in der Regel 18 Wochen» lautete, weil das unseren Bedürf
nissen nicht entsprach. Denn «In der Regel» kann nicht den 
kleineren Anteil meinen. 
Deshalb bitte Ich Sie, Jetzt diese Flexibilität gutzuhelssen. 
Wenn sich die Befürchtung bewahrheiten sollte, dann steht 
es ja Ihrer Kommission, ihren Organen oder Ihrem Rat jeder
zeit frei, darauf zurackzukommen. Sie nehmen eigentlich die 
Armee in die Pflicht, wenn Sie hier diese Flexlbllltät guthels
sen. 
Madame Berger, Ich habe das letzte Mal die Rechnung ge
macht: Die Studenten, für die Sie sich einsetzen, sind etwa -
Irrtum vorbehalten - 2 oder 3 Prozent der Rekruten. 
1. FOr einen grossen Teil der Studenten Ist die Fraktlonie
rungsmöglichkelt wesentlich, deshalb sagt die Konferenz der 
Universitätsrektoren dazu auch: Ob 18 oder 21 Wochen, Ist 
fOr unser Problem nicht wesentlich, wesentlich ist die Frak
tionierung. 
2. Schon gar keine Rolle spielt es für Kader, denn ein künfti
ger Leutnant oder eine Frau Leutnant wird nichts davon pro
fitieren, wenn Sie auf 18 Wochen gehen. Sie wird nämlich 
einrücken und Ihre 53 Wochen machen und kommt dann als 
abverdiente Frau Leutnant zurOck, während sie heute etwa 
73 oder 75 Wochen macht. Ob die Rekrutenschule da etwas 
gekürzt wird oder nicht, hat auf Ihren Ausbildungsweg keinen 
Einfluss; wenn diese Leute diesen Weg beschreiten - und 
wir hoffen, dass das nach wie vor viele tun -, dann haben sie 
ohnehin einen Unterbruch In Ihrem Studium; einen Unter
bruch, der Ihnen das Abverdienen In einem Zug erlaubt und 
der sie nach unseren Planungen auch mit etwa 50 000 Fran
ken verdientem Geld wieder zurücklässt. Das dürfte auch fQr 
Studentinnen und Studenten nicht ganz belanglos sein. Je
denfalls fOr mich war damals, als Ich Ausbildungsdienste 
leistete, eine viel bescheidenere Entschädigung nicht uner
heblich. Deshalb kann dieses Argument - ich beziehe mich 
da auf die früheren Diskussionen - fQr uns nicht dazu füh
ren, dem Antrag stattzugeben. 
Ich bin also dankbar, wenn Sie jetzt dieser Flexibllisierung 
zustimmen, den Antrag der Kommission gutheissen und da
mit die Differenz bereinigen. 

Fünfschllllng Hans (R, BL): Entschuldigung, Ich habe eine 
Verständnisfrage: Wir haben bei der Diskussion In der Kom
mission, als es um die Frage von 21 oder 18 AS-Wochen 
ging, auch Varianten diskutiert, wonach man bei einer RS
Dauer von 18 Wochen sieben statt sechs WK machen 
wOrde. Dann hat aber das VBS gesagt, wenn es sieben WK 
seien, gingen ja die Bestände nach oben, also könnten es 
nur sechs WK sein. Deshalb steht In Artikel 1 oter Absatz 1 
der ursprünglichen, auf einer AS-Dauer von 18 Wochen ba
sierenden Fassung des Ständerates: «Die Angehörigen der 
Mannschaft leisten sechs Wiederholungskurse... Gemäss 
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Kommissionsfassung Ist diese Bestimmung Jetzt an die Fle
xlblllslerung der AS-Dauer angepasst, damit Leute, die nur 
18 Wochen RS machen, dann einen WK mehr haben. Weil 
es sich bei Jenen, die nur 18 Wochen RS machen, nur um 
eine Minderheit handelt, hätte das kelne grossen Auswirkun
gen auf die Bestände. Wenn Jetzt aber mit Bezug auf die 
neue Fassung von ArUkel 1 Oter Absatz 1 gesagt wird, bei ei
nem generellen Entscheid für eine AS-Dauer von 18 Wo
chen ginge man dann auf sieben WK, dann gäbe es bei 
einem solchen Entscheid ja genau dieses nicht gewollte 
grosse Wachstum der Bestände. 
Ich verstehe meinen Antrag so, dass man auch In Artikel 
1oter beim ursprünglichen Beschluss bliebe, also bei einer 
Regelung mit sechs WK. Die von der Kommission bean
tragte Änderung dieses ArUkels Ist Ja nur eine Anpassung an 
Ihre neue Fassung von ArUkel 1 Obis, wonach alle einen 
gleich langen Ausbildungsdienst haben mllssen. Das Ist Jetzt 
meine Frage. 

Bier! Peter (C, ZG): Ich habe nicht umsonst das letzte Mal 
20 Wochen als fixen Termin vorgeschlagen. Das steht Jetzt 
nicht mehr zur Diskussion; darüber soll auch nicht mehr dis
kutiert werden. 
Das Problem, das wir In der Kommission hatten, war die 
Frage der Wehrgerechtigkeit. Uns hat man vonseiten des 
Rechtsdienstes des VBS gesagt, mit Wehrgerechtigkeit sei 
gemeint, dass sämtliche Soldaten eine gleich lange Ausbil
dungszeit zu absoMeren hätten. Wenn wir jetzt die AS
Dauer auf 18 bis 21 Wochen flexlblllsleren, hat das zur 
Folge, dass diejenigen, die 18 Wochen Rekrutenschule ab
solvieren, aufgrund der Wehrgerechtigkeit sieben Wiederho
lungskurse zu absolvieren haben. Fllr mich persönlich hat 
dies einen etwas schalen Nachgeschmack, und zwar aus 
folgenden Gründen: Wer aufgrund seines eher geringeren 
notwendigen Wissens nur 18 Wochen Rekrutenschule ab
solvieren muss. muss dieses Im Vergleich zu den anderen 
Soldaten sogar noch einmal mehr repetieren. Das macht 
letztlich wenig Sinn. 
Gewitzigt durch diese Erkenntnis bin Ich devon ausgegan
gen, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, die Ausbil
dungszeit möglichst zu optimieren, also nicht zu sehr zu 
verlängern, defOr in der Rekrutenschule möglichst alle gleich 
zu behandeln. Denn diejenigen, die nur 18 Wochen machen, 
slnd Insofern benachtelllgt. weil sie mit 27 oder 28 Jahren ihr 
geringeres Wissen noch einmal repetieren müssen. 
Aufgrund dieser Überlegung denke Ich, dass es wahrschein
lich - Ich möchte das einfach zu bedenken geben - gut zu 
Oberlegen wäre, die AS-Dauer nicht allzu flexibel zu gestal
ten, sondern sie Im Sinne der Optimierung eher vielleicht 
etwas kOrzer anzusetzen, eben doch bei 20 Wochen zu blei
ben. Ich sage das auch noch, weil Ich eine persönliche Er· 
fahrung einbringen kann. Mein Sohn Ist in der Rekruten
schule. Er muss sogar weitermachen. Er hat mir gesagt, 
dass man selbst bei 15 Wochen noch etwa 2 Wochen spa
ren könnte, wenn man die Ausbildung vermehrt konzentrie
ren würde. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
Für den Antrag FOnfschllllng .... 17 Stimmen 

Art 10ter 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Angehörigen der Mannschaft leisten sechs bzw. sieben 
Wiederholungskurse. 
Abs.2 
Festhalten 

Art 10ter 
Proposition de la commlsston 
At. 1 
Les mllltalres de la troupe accompllssent slx. respectlvement 
sept cours de repetltlon. 

Al.2 
Malntenir 

18 septembre 2002 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Jetzt haben wir uns 
unter dem Gesichtspunkt der Wehrgerechtigkeit für 18 bis 
21 Wochen entschieden. Entgegen der Ansicht von Peter 
Bierl mllssen Jene, die nur 18 Wochen Dienst leisten, halt ei
nen WK mehr machen. in diesem Sinn hat die Kommission 
beschlossen, den Artikel anzupassen. 
Die Kommission beantragt Ihnen hier in der Folge, dieser 
Fassung zuzustimmen. 

Angenommen -Adoptlä 

Art 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 18 commisston 
Adht!rer a la declslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), fOr die Kommission: Diese Änderung 
erfolgt aufgrund von ArUkel 151, Übergangsbestimmungen, 
des Militärgesetzes. Der Bundesrat muss jetzt logischer
weise die Möglichkeit haben, die Verordnung gleichzeitig mit 
den entsprechenden Etappen des Militärgesetzes umzuset
zen. Es gibt mehrere Fälle, In denen wir auf diesen Mecha
nismus angewiesen sind; ein Beispiel Ist der Aspekt der 
zentralen Logistik. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, hier der Fas
sung des Nationalrates zuzustimmen. 

Angenommen- Adopte 

Schluss der Sitzung um 12.20 Uhr 
La seance est tevläe ä 12 h 20 

Bullelln offlcfel de r Asseml>kle fdd41ale 

.. 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der Mllltärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revision 
de la legislation mllitalre 

Differenzen - Divergences 
Bolschafl des Bundesra!as 24.10.01 (BBl 2002 858) 
Message du Conseil f6deral 24.10.01 (FF 2002 816) 

Ständerat/Conseil des Etats 12.03.02 (Enrtrat- Premier Conseil) 
Stindetat/Conseß des Etats 12.03.02 (Fortsetzung- SUlte) 

Ständerat/Conseil des Etats 13.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 10.06.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 10.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 1 Ul6.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06,02 (Fortsetzung -Suite) 
Sfflnderat/ConseD des Etats 18.09.02 (Differenzen - Dlvergem:es) 
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Dlllerenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 02.10.02 (Dlllerenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabsllmmung - Vota final) 
Natlonalrat/ConseD national 04.10.02 (Schlussabsllmmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBl 2002 6543) 
Texte de racte leglslatlf 1 (FF 2002 6086) 
Text des Erlasses 4 (BBl 2002 6557} 
Texte de racte l~lslatlf 4 (FF 2002 6100) 

1. Bundesgesetz über die Armee und die Mllltirverwal• 
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Arm'8XXI) 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Die Slcherheltspoll
tlsche Kommission unseres Rates hat am vergangenen 
Montag, den 23. September 2002, zu den Resuttaten der 
Beratung des Ständerates vom 18. September 2002 Stel
lung bezogen. Es bestanden elf Differenzen. Bel zehn Diffe
renzen sind wir dem Ständerat entgegengekommen. Es 
verbleibt also eine Differenz, allerdings eine gewichtige, 
nänllich in Artikel 6 der Armeeorganisation, wo es um Glie
derung, F0hrung und Organisation geht. Insgesamt haben 
wir also In zehn Bereichen dem Ständerat nachgegeben und 
damit Kompromlssbereltschatt an den Tag gelegt. Wir mach
ten uns dabei auch Überlegungen bezüglich des Zeltplans 
und haben auch Verantwortung an den Tag gelegt, damit die 
Umsetzung der «Armee XXI» wirklich am 1. Januar 2004 
starten kann. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commission: Nous re
venons devant vous pour une nouvelle ellmlnatlon des dlver
gences concernant le proJet «Armee XXI». La commlsslon a 
siege le 23 septembre demler; eile vous presente la proposi
tton sulvante: II y avalt, ä la sulte de la decislon du Conseil 
des Etats encore onze dlvergences, la commlssion vous pro
pose d'en ellminer dix sur les onze. II raste evldemment la 
dlvergence la plus lmportante, qui a tralt a l'organisatlon, a 
l'artlculatlon de l'armee; et c'est sur l'ordonnance (projet 3) 
que se porte le debal 
De ce point de vue-lä, je le dis d'emblee. la decislon que 
nous avlons prlse etalt lndiscutablement plus loglque; elle 
correspondalt davantage au projet du Conseil federal et con
trlbualt ä malntenlr la coherence du proJel Elle avalt egale
ment l'avantage de manifester de la confiance dans le cadre 
de la repartltlon des competences, le Parlement donnant le 
cadre general et le Consell federal etant charge de l'artlcula
tlon dans le cadre general. Neanmoins, ce qul a prima aux 
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yeux de ia commission, c'est le deslr et la volonte d'aboutlr 
polltlquemenl II taut absolument que ce projet solt mis sous 
toit durant cette session. afln qu'«Armee XXI» puisse entrer 
en vlgueur le 1 er Janvier 2004. 
C'est donc une contre-proposltlon que la commisslon vous 
presentera, une contre-proposltlon qul, naturellement, aux 
yeux de la commlssion et aux yeux des rapporteurs, est 
moins bonne que notre decision anterleure, mais qul nean
moins ne trahlt pas la conceptlon generale et le plan direc
teur. 
C'est donc dans cette vole que nous vous lnvltons a vous 
engager: a vous ralller dlx fols aux decislons du Conseil des 
Etats et a adopter une Jois 1a propositlon de 1a commlsslon. 

Art. 49 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständarates 

Art. 49al.3 
Proposition de /a commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Als dieses Geschäft 
am 19. Juni 2002 In unserem Rat behandelt wurde, gab es 
eine Grundsatzdiskussion zur Dauer der Rekrutenschule. 
Beim anschliessenden Entscheid obsiegte eine flexible 
Dauer der Rekrutenschuie von 18 bis 21 Wochen. In der 
Folge legte unser Rat die definitive Kompetenz zur Festle
gung der AS-Dauer In die Hände des Bundesrates. Der 
Ständerat hat nun aber am vergangenen 18. September be
schlossen. und rNar einstimmig, die Kompetenz auf die 
Bundesversammlung zu Obertragen und nicht beim Bundes
rat zu belassen. Betreffend die Dauer ist der Ständerat dem 
Nationalrat gefolgt, was in Artikel 1 Obis der Verordnung zur 
Armeeorganisation zum Ausdruck kommt. Ihre vorberatende 
Kommission empfiehlt Ihnen, auf die ständerätliche Version 
einzuschwenken. Offenbar sollen das Ausmass einer Dienst
leistung gegen eine geringe Entschädigung und die damit 
verbundene Einschränkung der persönlichen Freiheit In der 
Kompetenz der obersten Instanz, das helsst des Parlamen-
tes, liegen. _ 
Die SIK Ihres Rates kann sich diesen Uberlegungen an
schliessen und bittet Sie, hier ebenfalls auf die ständerätll
che Version einzuschwenken. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE). pour la commlssion: Vous 
vous souvenez qu'en ce qui conceme la duree de l'ecole de 
recrues. nous avlons eu un grand debat. Nous avions com
mence par admettre avec le Conseil federal que la marge de 
manoeuvre seralt de 18 a 21 semalnes pour finalement, 
aprlls avoir eu ce debat un peu academique en quelque 
sorte, reconnanre que la competence devalt Otre donnee au 
Conseil federal. Nous avons donc une espece de crolse
ment, ou plutOt de rencontre. Le Conseil des Etets a admls 
une marge de manoeuvre de 18 a 21 semalnes, mals a con
sidere que cela devalt relever d'une decislon de I' Assemblee 
federa.le dans l'ordonnance de !'Assemblee federale. Maln
tenant, afin d'ellmlner la divergence, la commlssion vous 
propose de ne pas deleguer au Conseil federal la compe
tence de fixer la duree de l'ecole de recrues et de 1a donner 
ä !'Assemblee federale, etant entendu que nous discuterons 
tout a !'heure de l'ldee d'une marge de manoeuvre de 18 a 
21 semaines. 
Nous vous proposons donc de vous ralller au Conseil des 
Etats a l'artlcle 49 alinea 3. 

La presldente (Maury Pasquier Ullane, presidente): Je rap
pelle aux rapporteurs qu'II n'est pas necessalre qu'lls pren
nent la parole sur tous les artlcles ayant falt l'objet d'une 
mise en accord avec le Conseil des Etats, mals Je leur don
neral blen evldemment la parole s'lls le deslrent. En prlnclpe, 
les debats sont utlllses pour clarlfler les posltlons s'il y a en
core des polnts a eclairclr. 

Angenommen - Adopte 
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ArL 51 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 51 al.2 
Proposition de /a commisslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

ArL 54a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 54aal.2 
Proposition de la commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Leu Josef (C, LU), fOr die Kommission: Hier geht es um das 
neue Institut der Durchdiener. Die Losung des Nationalrates 
wie auch jene des Ständerates ermöglichen eine sinnvolle 
Behandlung der unterschiedlichen AusbildungsbedOrfnisse 
bezogen auf den Einsatz der Durchdlener. Der Einsatz der 
Ourchdlener wird sehr unterschledllch sein. Bel den meisten 
Kategorien, Insbesondere bei der Luftwaffe und den Ret
tungstruppen, geht es um anspruchsvolle technische Funk
tionen. Auszubilden ist ein hoher Standard bei funkllonsbe
zogenen Elnzellelstungen. Die Ausbildung In der Rekruten
schule Ist Inhaltlich und formal weitgehend Identisch. Anders 
aber Ist es bei der Infanterie: Hier geht es wesentlich um 
Verbandsleistungen In eine bestimmte Richtung. Der letzte 
Tell der Rekrutenschule Ist der Verbandsausbildung gewid
met. Es macht wenig Sinn, die Durchdiener zuerst kOnstlich 
zu verteilen, um dann ab Woche 22 mit Ihnen wieder neue 
Verbände zu bilden. 
Die Ausbildung Ist konzeptionell unterschiedlich. Diejenige 
der «normalen» Soldaten erfolgt ausschllesslich als Grund
ausbildung, jene der Durchdlener geht hingegen In der drit
ten Phase der Rekrutenschule schrittweise Ober in die 
elnsatzbezogene Ausblldung. Dieser elnsatzbezogene Tell 
darf nicht verloren gehen; er muss aber In jenem Verband 
erfolgen, der Im Ernstfall In den Einsatz geht. Die Durchdle
ner brauchen am Ende der Rekrutenschule Einsatzbereit
schaft, die Obrlgen Rekruten Grundbereitschaft. 
Die Durchdlenerverbände sollen nach bisheriger Meinung 
des Ständerates wie auch des Nationalrates zwar in beiden 
Funktionen, d. h. in der Schutz- und der Kampffunktion, aus
geblldet werden, aber doch mit klarem Vorrang der Schutz
funktion fOr die subsidiäre Existenzsicherung. 
Es lag mir daran, hier ganz klar zu präzisieren, dass es Sinn 
macht, hier unterschiedliche Ausbildungszüge anzubieten. 
Ich bitte Sie, gemäss dem Antrag Ihrer Kommission auf den 
Beschluss des Ständerates einzuschwenken. 

Angenommen -Adopt6 

ArL 99 Abs. 4; 118 Abs.1; 149; 149b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 99 al. 4; 118 al. 1; 149; 149b 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de l'Assembl6e fedenlle sur l'organisa
tlon de l'arm6e 

Art. 8 Abs. 1--4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
In der Grundstruktur gliedert sich die Armee In: 
a. den Planungsstab, den FOhrungsstab der Armee und die 
Armeestabsteile; 
b. das Kommando der höheren Kaderausblldung; 
c. die Ausbildungsorganisationen des Heeres und der Luft
waffe: Lehrverbände, Schulen, Lehrgänge, Kurse und Kom
petenzzentren; 
d. den Einsatzstab des Heeres; 
e. den Bnsatzstab der Luftwaffe; 
f. die Logistlkbasls der Armee: 
g. 4 Stäbe der Territorialregionen; 
h. die Brigaden: 
1. 4 lnfanterlebrlgaden, 
2. 3 Gebirgsinfanteriebrigaden, 
3. 2 Pa den, 
4. 1 Logl ade, 
5. 1 Führungsunterstotzungsbrlgade; 
1. die TruppenkOrper: Bataillone, Abteilungen, Kommando 
Grenadiere, Flugplatzkommandos, Geschwader; 
j. die Truppeneinheiten: Kompanien, Batterien, Staffeln, Ko
lonnen. 
Abs.2 
Für die Ausbildung kann der Bundesrat die TruppenkOrper 
und Truppeneinheiten den Brigaden oder den Lehrverbän
den unterstellen. Er berOckslchtlgt dabei die regionale Zu
sammengehörigkeit. 
Abs.3 
Die Infanterie-, Gebirgsinfanterie- und Panzerbrigaden wer
den durch den Einsatzstab des Heeres ausgebildet. Die 
TruppenkOrper können im Ausbildungsdienst den stäben 
der Territorialregionen zugewiesen werden. 
Abs. 4 . 
Für das Erstellen der Einsatzbereitschaft und Im Bnsatz 
werden die Brigaden, TruppenkOrper und Truppeneinheiten 
dem FOhrungsstab der Armee, den Einsatzstäben des Hee
res und der Luftwaffe oder den Stäben der Territorialregio
nen untersteltt. 

Minderheit 
(Haerlng, Banga, Cuche, Fehr Mario, Günter, Salvl) 
Abs. 1 
Festhalten, aber: 

r:·Gemäss Antrag der Mehrheit 

Abs.2-4 
Festhalten 

ArL 8 al. 1--4 
Proposition de /a commisslon 
Maforlte 
M1 · 
Dans sa structure de base, l'armee est artlculee comme suit 
a. l'Etat-major de planlficatlon, l'etat-major de conduite et las 
fractions de l'etat-major de l'armee; 
b. commandement de l'lnstructlon superleure des cadres; 
c. las organisatlons de l'lnstructlon des Forces terrestres et 
des Forces aertennes: centres de formatlon, ecoles, stages, 
cours et centres de competences; 
d. l'etat-major d'engagement des Forces terrestres; 
e. retat-maJor cl'engagement des Forces aerlennes: 
f. la base loglstlque de l'armee; 
g. 4 etats-majors des reglons territoriales; 
h. las brlgades: 
1. 4 brlgades d'lnfanterle, 
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2. 3 brlgades d'lnfanterle de montagne, 
3. 2 brlgades bllndees, 
4. 1 brlgade de la loglstlque, 
5. 1 brigade d'alde au commandement; 
i. les corps de troupe: les bataillons, les groupes, le com
mandement des grenadiers, les commandements des aero
dromes, les escadres; 
J. les unltes de troupe: les compagnies, les batterles, les es
cadrllles, les colonnes. 
Al.2 
Le Consell federal peut, aux flns de l'instructlon, subordon
ner les corps de troupe et les unltes de troupe aux brlgades 
ou aux formatlons d'appllcatlon. II tlent compte de l'apparte
nance regionale. 
Al. 3 
L.:etat-major d'engagement des Forces terrestres lnstrult les 
brlgades d'infanterle, d'lnfanterle de montagne et les brlga
des blindees. En servlce d'lnstructlon, ies corps de troupe 
peuvent Atre asslgnes aux etats-majors des reglons territo
riales. 
Al. 4 
Pour l'etabllssement de Ja dlsponiblllte operationnelie et lors 
de l'engagement, les brlgades, les corps de troupe et ies 
unltes de troupe sont subordonnees a l'etat-major de con
dulte de l'armee, aux etats-majors d'engagement des For
ces terrestres ou des Forces aeriennes ou aux etats-majors 
des reglons territoriales. 

Mlnorite 
(Haerlng, Banga, Cuche, Fehr Marlo, Günter, Salvi) 
Al. 1 
Maintenlr, mals: 

f. Selon la proposltion de la majorlte 

Al.2-4 
Malntenir 

Haerlng Barbara (S, ZH): Die Kommissionsminderheit be
antragt Ihnen Festhalten am ursprünglichen Beschluss des 
Rates. Diese Minderheit, die meinen Namen trägt, müsste 
eigentlich den Mehrheitsantrag der Kommission darstellen, 
denn die SIK Ist der klaren Meinung, dass der Nationalrat für 
die Gliederung der Armee die bessere, zeltgemässe und la• 
geadäquate Lösung gefunden hat; Jacques-Simon Eggly hat 
dies In seinem Elntretensvotum hier dargelegt. Diese Ein
sicht teilt auch der Bundesrat: Bundesrat Samuel Schmid 
hat dies In seinem Votum Im Ständerat mehr als deutlich ge
macht. Die Führung der Armee im Einsatzfall unterhalb der 
Kriegsschwelle wird Ober die Stäbe der Terrltorialreglonen 
sichergestellt, alles andere macht gar keinen Sinn. For die 
heute realistisch abschätzbaren Risiken und Einsätze der 
Armee Ist dieses Modell der Armeeführung genügend und 
zweckmässig. Es entspricht zudem dem Grundprinzip: ein 
Raum, ein Auftrag, eine Chefin. Es macht keinen Sinn, fOr 
die Führung von «Armee XXI» eine Struktur zu konstruieren, 
welche sich primär auf den unwahrscheinlich gewordenen 
Fall der Landesverteidigung Im Kriegsfall ausrichtet. Die 
Führungsstufe zwischen Heer und Brigade brauchen wir fOr 
die aktuellen Lagen nicht. Der Preis dafür ist zu hoch, und 
wir bezahlen diesen Preis nicht nur In Franken, sondern 
auch ln einer schlechteren Fiexlbliltät der Armeeführung und 
einer verminderten Mlilzfählgkelt. Auch wenn dieses letzte 
Argument fOr mich persönlich weniger stichhaltig Ist, stellt 
die Millztaugllchkelt der Armee fOr die klare Mehrheit dieses 
Rates ein zentrales Anliegen dar. 
Die Kommission hat entschieden, von Ihrer klaren Position 
abzurOcken, um einen schnellen Kompromiss mit dem Stän
derat zu ermöglichen. «Armee XXI» soll unbedingt noch In 
dieser Session verabschiedet werden. Sie können dies 
schon tun. Sie gewinnen damit aber nur kurzfristig Zelt, denn 
Je stärker Sie «Armee XXI» Im Sinne einer traditionellen 
Landesverteidigung als Armee zementieren, umso schneller 
werden Sie diese Armee ein weiteres Mal reformieren müs
sen. Denn zukunftstaugllch Ist dies nicht. 

Amlllches Bulletin dar Bund-mmlung 

Engelberger Eduard (R, NW): Die FDP-Fraktion empfiehlt 
Ihnen, bei Artikel 6 der Verordnung, bei der Gliederung der 
«Armee XXI», der Mehrheit der Kommission zu folgen. 
Diese Fassung entspricht in Absatz 1 mit Ausnahme von Li
tera g der Fassung des Ständerates. 
In Litera g, In der es um die Führungsstäbe geht, haben wir 
die grosse Differenz zum Ständerat. Der Ständerat sieht drei 
Divisionsstäbe vor - eine Variante, die In der nationalrätli
chen Kommission keine einzige Stimme, keine Unterstat
zung gefunden hat. 
Das hat In unserer Kommission eine sehr intensive Debatte 
ausgelöst. Nach einer ausgiebigen Diskussion haben wir 
uns auf vier Terrltorlalstäbe geeinigt vier Terrltorlalstäbe, 
die, mit einem Teilstab, auch die territorialen Aufgaben Ober
nehmen - das ganz im Sinne des Armeeleitblldes und der 
einzigen Forderung, die die Kantone gestellt haben. 
Im Übrigen versuchen wir, mit den Absätzen 2, 3 und 4 eine 
Brücke zum Ständerat zu schlagen: kein schneller Kompro
miss also. Der Ständerat hält einmal mehr unmissverständ
lich an einer dezentralen Führungsstruktur fOr Ausbildung 
und Einsatz auf allen Ebenen fest, und er wendet sich mit 
den drei Divisionsstäben und den neuen oder anderen Räu
men gänzlich vom Armeeleitbild eb. 
Wir wollen und erwarten mit unserer Gliederung, mit dem 
TellspJlttlng von Ausbildung und Einsatz - teils Dezentralisa
tion, teils zentrale Führung -, dass der Ständerat auf unse
ren Vorschlag einschwenkt, sodass entweder im Ständerat 
oder wenn nötig - wir hoffen das nicht - In der Einigungs
konferenz eine für alle akzeptable Gliederung der «Armee 
XXI» zustande kommt und die «Armee XXI» zeitgerecht ge
startet werden kann. 
Deshalb beantragen wir Ihnen auch, den Antrag der Minder
heit Haering abzulehnen, die zur ersten Fassung des Natio
nalrates zurückgehen will. Ein entsprechender Antrag hatte 
im Ständerat ebenfalls keinen Stich: Er ist mit 28 zu 9 Stim
men ganz klar abgelehnt worden. 
Das kann uns auch dieses Mal wieder passieren, dessen 
sind wir uns bewusst. Aber wir glauben an einen sehr guten 
Kompromiss und daran, dass beide Räte Ihre Verantwortung 
wahrnehmen: für eine regional verankerte, mlllztaugliche 
und trotzdem moderne «Armee XXI», mit der Modularität im 
Einsatz und den Lehrverbänden In der Ausbildung. 
Ich beantrage Ihnen Im Namen der FDP-Fraktion, diesem 
Kompromiss der Kommissionsmehrheit im Interesse der 
«Armee XXI» zuzustimmen. 

La pruldente (Maury Pasquler Llilane, presidente): Le 
groupe de !'Union democratique du centre communlque qu'II 
sult 1a maJorlte. 

Eberhard Toni (C, SZ): Die CVP-Fraktlon wird bei Artikel 6 
ebenfalls der Mehrheit der Kommission zustimmen. 
Wir sind der Meinung - das hat die Sprecherin der Minder
heit, Frau Haerlng, richtig gesagt-, dass die Lösung, wie wir 
sie letztes Mal hier Im Nationalrat getroffen haben, die bes
sere Lösung wäre. Allerdings stellt dieser Kompromiss eine 
weniger flexlble Lösung dar, aber er verstösst nicht gegen 
die Grundidee der Armeereform XXI. 
Wie bereits vom Kommissionssprecher gesagt wurde, Ist es 
auch unser Ziel, dass wir diese Armeereform zeitgerecht 
umsetzen können. Sie wissen ja, dass es beabsichtigt Ist, 
die «Armee XXI» auf den 1. Januar 2004 in Kraft zu setzen. 
Deshalb bleibt uns wenig Zelt. Den Kompromiss, so, wie er 
vorliegt, können wir als zweitbeste Lösung unterstützen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen. 

Polla Barbara (L, GE): Au nom du groupe liberal, j'aimerals 
commencer par rappeler lci une fols de plus le concept 
d'«Armee XXI»: evolutlon et adaptatlon aux nouvelles mena
ces, vlslon utilltariste et moderne plutOt que conservatrlce de 
l'armee, une armee qul raste neanmolns essentlellement 
une armee de millce, et cinq prlnclpes dont le plus lmportant 
est probablement celul qul est dlscute et dlspute aujourd'hul 
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a l'artlcle 6 de J'ordonnance, a savolr 1a modularlte assoclee 
a la mobillte et a la souplesse. II s'aglt de pouvoir etre la ou 
le besoln se falt sentir en combinant selon les sltuatlons et 
les besolns les etats-majors et les reserves de troupes afin 
de generer des Task Force qul solent toujours adequates et 
efflcaces. II ne s'aglt plus d'avolr un soldat, fQt-11 Romand, 
sur chaque montagne, mals reellement la ou on en a besoln 
et quand on en a besoln. 
L!ensemble du concept fermement soutenu par le groupe li
beral voulalt qu'un maximum de competences solent accor
dees au Conseil federal, et plus particuilerement au DDPS, 
dans tous les aspects operatlonnels et relatifs a l'organlsa
tlon de l'armee. Certes, la propositlon actuelle de Ja majorite 
de la commlsslon du Conseil national est devenue, selon la 
tradlHon habituelle et flnalement efflcace de notre navette, 
un subtil compromls entre la reelle volonte de notre 
Conseil - qul aurait plutöt souhalte malntenlr sa positlon en 
tout polnt - et celle du Conseil des Etats. Elle permet, mal
gre les entorses certes ennuyeuses que nous falsons au 
concept de base, de malntenlr l'essentlel de la reorganlsa
tlon. Elle devralt surtout permettre de satlsfalre a peu pres 
tout le monde plutöt que personne. Les conservateurs gar
dent un certaln nombre de leurs bastlons et les modernlstes 
devralent pouvolr assurer l'evolutlon de l'armee. 
II est vral qu'en princlpe, lorsqu'on adhere a un concept, on 
s'y tlent, au tltre de la coherence, et on n'elabore pas tout un 
projet dans une certalne vlslon pour flnalement le defalre et 
le fragmenter, ce que nous propose de faQon relteree le 
Conseil des Etats. Mais si crArmee XXI» est un modi:lle qul 
dolt nous permettre de faire face a un certaln nombre de si
tuatlons necessltant l'lnterventlon de l'armee, par contre 
«Armee XXI„ n'est pas une doctrine. II nous taut donc etre 
reallstes. Et l'obJectif absolument prioritalre a ce stade est ln
deniablement de pouvoir enfln se mettre au travail, de mettre 
«Armee XXI» en place afln qu'il ne fallle pas la rebaptlser 
«Armee 2010» ou «Armee XXII», ou que sals-je? 
II s'aglt donc d'adopter ce projet C'est vrai que nous falsons 
un maximum de concesslons au Conseil des Etats, non 
sans souffrances II est vral, en ailant dans son sens pour dlx 
des onze dlvergences qul nous opposent encore, sauf celle
cl. lcl, le compromls propose par la commlsslon est Indis
pensable sl nous ne voulons pas compromettre entll:lrement 
!'Immense effort accompll par le DDPS d'une part, et nos 
Chambres d'autre part, et sl nous voulons sortir enfln de ce 
que d'aucuns appellent al'ere de glaciatlon», qultte, comme 
le soullgnalt Mme Haering, a revenir plus tard avec de nou
velles modlflcatlons et des retormes d'«Armee XXI». Flnale
ment, «Armee XXI» dolt Mre un processus dynamlque, un 
processus que nous devons absolument mettre en route 
sans tarder. 
C'est la raison pour laquelle le groupe liberal sulvra la majo
rlte de 1a commlsslon. II vous lnvlte a en faire de meme au tl
tre de l'efflcaclte. II vous remercle par avance de blen vouloir 
sulvre cette sage recommandatlon. 

Banga Boris (S, SO): Ich habe nur drei Punkte und bitte Sie 
dringend, der Minderheit zuzustimmen. 
1. Wir haben In diesem Differenzbereinigungsverfahren In 
sehr viel wichtigeren Punkten auch schon nachgegeben. FOr 
die vernünftige Beobachterin und den vernünftigen Beob
achter war es eigentlich unverständlich, was für Diskussio
nen diese Gliederung der Armee provoziert hat. Aber eben: 
Dieser Kompromiss Ist zwar schlechter, dafQr schneller - wir 
haben es von unserem Präsidenten gehört. 
2. Das, was uns Jetzt von der Mehrheit vorliegt, ist eine Mi
schung aus Vorstellungen von alten, statischen Kriegern, 
von unbeweglichen Obersten, all dies noch garniert mit Vor
stellungen von Alpin! oder schweizerischen Bersaglieri. Das 
Ist eln Organigramm, das In sich zusammenfallen wird, das 
untauglich Ist. Das Modell kommt mir eigentlich wie das Mo
dell des Frankensteins In der Literatur vor, das auch nicht 
funktioniert hat. 
3. Der Auftrag des neuen Armeechefs im ersten Jahr wird 
sein, mit diesem untauglich organisierten Gebilde eine 

Übung zu machen, um festzustellen, dass es nicht funktio
niert, und uns in einem Jahr Revisionsvorschläge vorzule
gen. Ich wette hier in diesem Haus und an dieser Stelle mit 
den Kolleginnen und Kollegen von der Mehrheit um eine 
ganze Kiste guten Weines aus demjenigen Kanton, aus dem 
der neue Armeechef kommen wird, dass dies nicht funktio
nieren wird - womit Ich nicht gesagt habe, aus welchem 
Kanton der neue Armeechef kommen wird. 

Wlederikehr Roland (E, ZH): Unsere Fraktion stimmt der 
Minderheit zu, die eigentlich eine Mehrheit darstellt. Wir se
hen nicht ein, warum ein gutes Konzept - Elle mit Weile -
jetzt abgeändert werden soll. Wlr sind tor eine moderne, 
schlagkräftige Armee mit einem Chef oder einer Chefin, wie 
es Frau Haerlng ausgedrOckt hat. Wir kennen die Eifersüch
teleien und Neidereien im VBS. Was der Ständerat hier be
schlossen hat, Ist ein Versuch, jedem wieder ein bisschen 
etwas zu geben und alle auf diese Welse ruhig zu stellen. So 
kann man eine moderne Armee letztlich nicht führen. 
Wir bitten Sie also, beim ursprOnglichen Konzept zu bleiben 
und damit Herrn Bundesrat Schmid das Leben zu erleich
tern. Stimmen Sie fOr die Minderheit. 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Wle Ihnen von ver
schiedenen Vorrednern bereits erklärt worden ist, hat das 
ständerätllche Konzept in unserer Kommission keine einzige 
Stimme agefunden». Wir waren der Meinung, dass das Mo
dell des Ständerates nicht oder kaum umsetzbar Ist, weli es 
den Grundsätzen der Einfachheit, der Modularität und der 
kurzen Hierarchiewege widerspricht. Es verschlechtert zu
dem die regionale Verankerung und Ist nicht millzfreundllch. 
Ein Mehrwerttor die Ausbildung im Frieden wird damit nicht 
geschaffen, und für den operativen Einsatz Ist die Struktur 
ungeeignet. Die zusätzlich nötigen personellen und finanzi
ellen Mittel sind zu hoch. Die Variante gemäss Leltblld wird 
in der Diskussion teilweise unzutreffend dargestellt. Die Kri
terien tor Variantenvergleiche müssen geklärt sein, bevor so 
tief In operativ-organisatorische Fragen eingegriffen wird. 
Frau Haering hat es vorhin gesagt: Eigentlich wäre uns das 
ursprOngllche Konzept lieber, wie es hier Im Rat auch das 
letzte Mal durchgegangen Ist. Es ist offener und flexibler. 
Aber mit Bllck auf die knapp bemessene Zeit, die uns noch 
zur Verfügung steht, sind wir auch hier kompromissbereit 
und nehmen es In Kauf, dass hier klar strukturiert verschie
dene Verbände aufgelistet sein sollen. Aber das muss doch 
in der Art geschehen, dass dem Leitbild die Treue gehalten 
werden kann. Für uns ist das entscheidend. 
Ich möchte einfach grundsätzlich Folgendes festhalten: Arti
kel 6 der Verordnung - Ober den wir jetzt diskutieren - und 
die relevanten Passagen Im Leitbild entsprechen dem In den 
letzten zwei Jahren zwischen VBS, Kantonen und interes
sierten Organisationen erreichten Konsens. So haben sich 
23 Kantone und auch entsprechende Mlllzorganlsatlonen 
dafiir ausgesprochen, dass die Organisation der Terrltorlal
reglon die bessere Regelung Ist. Das Terrltorlalreglonskon
zept Ist optimaler auf das Grundkonzept von «Armee XXI» 
ausgerichtet, d. h. Kompetenz und Bereitschaft für subsi
diäre Exlstenzsicherungs- und Raumsicherungseinsätze so
wie Beschränkung auf das Verteidigungskonzept. 
Der Rahmen wurde offen gehalten; das kam Im ursprüngli
chen Konzept unseres Rates noch basser zum Ausdruck. 
Auf eine operativ-organisatorische Fixierung wurde verzich
tet; verschiedene Fragen sind nämlich in der Umsetzungs
phase noch zu konkretisieren. Das Konzept muss auch 
neuen Erkenntnissen und ersten Erfahrungen angepasst 
werden können: So muss Im weiteren Vorgehen prozessori
entiert vorgegangen werden. Die offenen Fragen - solche 
gibt es - können nicht auf einen Schlag beantwortet werden. 
Offen sind unter anderem Ausgestaltungsfragen zu folgen
den Punkten: die definitive Ausgestaltung des Teilstreit
kräfte-Konzeptes, die FOhrungs- und Ablaufprinzipien, das 
Zusammenwirken der strategischen und der operativen 
Ebene, die Struktur des Führungsstabes der Armee, das 
Verhältnis zwischen Armeestute und Heer, die Möglichkeiten 

BuUelln ofllclel de r Assemblee fedärale 



1113 
25. September 2002 1401 Nationalrat 01.065 

von zentraler und dezentraler Elnsatzfilhrung. Das alles 
muss nO(:h konkretisiert werden, und dazu möchten wir 
Hand bieten. 
In diesem Sinn bitte Ich Sie nun, entgegen unserem früheren 
Entscheid hier in diesem Rat, sich Im Kompromiss, wie er 
von der Mehrheit beantragt wird, zu finden und ihm zuzu
stimmen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commission: Mme Hae
rilg a dlt beaucoup de choses tres Justes, comme i;a arrlve 
souvent d'allleurs dans ce Parlement, mais eile a oublle une 
seule chose, c'est que nous sommes un Parlement blcame
ral. Et avec un Parlement blcameral, les choses sont partols 
un peu compllquees. 
Or, notre concept, qul etalt Juste, a ete rejete au Conseil des 
Etats par 28 voix contre 9. II n'y a aucune chance pour que 
le Conseil des Etats se rallle A notre declsion, et II n'y a donc 
aucune chance, mAme par le truchement d'une proposltlon 
de la Conference de conclllation, pour que le Conseil federal 
et le departement competent mettent les choses en muslque 
afln que la reforme «Armee XXI» entre en vlgueur, solt ope
rationnelle - pour employer un terme militaire - le 1 er janvier 
2004. Donc, II taut faire deux choses: Atre le plus fidele pos
sible A ce que nous voullons et A ce que voulait le Conseil fe
deral et emp6cher le plus posslble que la verslon statlque, 
rigide, conservatrfce du Conseil des Etats l'emporte. 
C'est la ralson pour laquelle II est tout de mAme tres impor
tant que nous soyons opposes A la declsion du Conseil des 
Etats, par exemple A rarticle 6 allnea 1er lettre g; IA, le Con
sell des Etats veut ancrer le prlnclpe de 3 etats-majors de 
dlvlslon. Ces etats-majors de dlvlslon emp6cheralent assu
rement la souplesse et la modularfte et, d'ailleurs, pose
ralent des problemes au systeme de mlllce et au comman
dement de mlllce, car on ne trouveralt pas sufflsamment 
d'offlclers de mlllce pour s'lnscrlre dans ce cadre. 
Alors A l'article 6 allnea 1er lettre g, en proposant «4 etats
majors des regions territoriales», la majorfte propose un 
compromls par rapport A la declslon du Conseil des Etats. II 
faut quand mAme savolr que l'ldee des etats-majors des re
glons territoriales, qul dolvent assurer l'ancrage regional, a 
ete soutenue par les cantons et qu'elle rallie la majorlte des 
cantons. Elle permet aussl, probablement du polnt de vue de 
la Sulsse romande notamment, une representatlon plus lm
portante d'offlclers romands dans ces etats-majors. Par con
sequent, la majorfte de la commisslon pense que cette 
reglonallsatlon ne dolt pas empAcher la centralisatlon du 
commandement strateglque et qu'elle ne dolt pas empAcher 
non plus la souplesse, notamment autour des brlgades et 
des bataßlons. 
C'est 1a ralson pour laquelle, tout blen consldere, nous 
croyons que l'essentiel est malgre tout sauvegarde, quand 
blen mAme II eilt ete preferable d'en rester A la souplesse 
generale qul etait proposee dans le projet du Conseil fede
ral. Nous pensons donc que nous pouvons nous rallier A J'ar
tlcle 6 tel que le propose la maJorlte. Tout etant dependant, 
tout se tlent, et Je m'abstlens de commenter les autres let
tres. En ce qul concerne les corps de troupe, les 4 brigades 
d'lnfanterle, les 3 brlgades d'lnfanterle de montagne etc., 
nous avlons trouve naturellement qu'II etalt lnutlle de les 
mentionner, mals vous vous souvenez tout de mAme que 
M. Schmid, conseiller federal, avait, dans sa presentation de 
ce qui etalt prevu, mentionne A peu pres ce qul est mainte
nant dans la lol. Par consequent, j'al le sentiment que, la. 
aussl, nous ne trahlssons pas la volonte du Consell federal. 
Je vous propose donc, au nom de la majorfte de la commls
sion, de vous ralller au compromls que nous presentons. 

Schmid Samuel, Bundesrat Hier bin Ich gezwungen, doch 
noch einige AusfOhrungen zu machen. Vorweg drei Punkte: 
1. Ich habe vernommen, Herr Banga, dass Ich bei meinem 
Vorschlag an den Bundesrat für die Wahl des Chefs der Ar
mee ein zusätzliches Kriterium zu berücksichtigen habe, 
nämlich dabei auch einen Weinkanton zu treffen, der Ihnen 
entspricht, denn Sie könnten sonst etwelche Überraschun
gen erleben. 
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2. Verschiedene Votanten haben sich In dem Sinne geäus
sert, dass es an sich Sache der Armee sei, sich zu struktu
rieren, um In erster Linie Ihren Auftrag zu erfOllen. Das ist Ja 
die Hauptforderung, welche das Parlament - zu Recht! - an 
Bundesrat und Armee zu stellen hat. 
3. Selbst wenn das richtig Ist, steht diese unsere Armee nicht 
im luftleeren Raum; sie ist eine Mlllzarmee mit einer starken 
Verwurzelung in der zivilen Bevölkerung. Deshalb lst es 
durchaus begreiflich, dass sich die Politik auch mit diesen 
Strukturen auseinander setzt. Allerdings sollte sie es auch so 
tun, dass damit nicht Hindernisse fOr die AuftragserfOllung 
konstruiert werden, denn das bedeutet ja Immer auch einen 
Prozess, eine Entwicklung, einen Schritt In die Zukunft. 
Hier ringen wir eigentlich mit dieser Problematik. 
Generell schicke ich voraus, dass der Antrag der Mehrheit 
bei weitem nicht so schlecht Ist, wie er jetzt gemacht worden 
Ist. Im Gegenteil: Das Ist eine Verbesserung und durchaus 
ein Schritt in Richtung des Ständerates, aber er wahrt diese 
Grundanforderungen, die ich eingangs soeben genannt 
habe. Das will ich kurz belegen. 
Ich gehe einmal vom Armeeleltblld aus. Dieses gliedert die 
Schweiz wie heute in vier Territorialregionen. Diese haben 
eigentlich den Auftrag, bei angespannten Situationen oder in 
Kriegszelten das zivile Leben In diesen Regionen zu garan
tieren. Sie sind also primär stationär. Jetzt ist das aber nicht 
alles, um einen militärischen Auftrag zu erfüllen, um das 
Land bzw. den Raum In diesem Land zu sichern oder allen
falls das Land zu verteidigen. HierfOr braucht es zusätzliche 
Elemente, die jetzt beweglich und unabhängig von einer di
rekten Raumbindung eingesetzt werden können. 
Weil das eine Optik ist, die sehr weit In die Zukunft reicht, 
aber Immer noch realistisch Ist, hat das Armeeleitbild dem 
durch die Grundstruktur und die Grundgliederung Rechnung 
getragen. Es ging einmal darum, diese vier Regionen unver
ändert zu belassen, so, wie sie heute sind und - Ich sage 
das bereits jetzt - wie sie von den Kantonen gewünscht wer
den; die Kantone sind fOr uns Im Zusammenhang mit dem 
Aufbau und dem Betrieb der Armee wichtige Partner. Das ist 
das eine. 
Das andere ist, den Einsatz und die Führung der Armee fOr 
die heutige Lage sicherzustellen. Das Dritte ist, die Ausbil
dungsverantwortung sicherzustellen. Das, was In dieser un
sicheren Zelt - auch in Bezug auf die Wechselhaftigkelt der 
Risiken - in erster Linie der Armee zu gaben Ist, Ist glaub
würdiges Material und vor allem eine glaubwürdige Aus
bildung. Damit kann sie sich auch rasch anpassen. Schlless
llch, wenn Ich von der Wechselhaftigkelt der Risiken spre
che, muss man die nötige Flexibilität haben, um sich notfalls 
rasch auf die lage- und bedürfnlsadäquate Struktur festzule
gen und um sogar fOr rasche Lageänderungen bereit zu 
sein. Das sind die Grundprinzipien, die Sie In beiden Kam
mern mit dem Armeeleitbild besprochen und gutgehelssen 
haben. Das entspricht auch der Grundkonzeption des Bun
desrates. 
Die Fassung des Ständerates, mit der sich die Kommission 
auseinander zu setzen hatte, legt hier ein etwas anderes 
Gewicht. Sie legt nämlich bereits heute die Verantwortung 
filr Ausblldung und Einsatz in fest definierte Stäbe. Damit 
entspricht diese Konzeption eigentlich der Ausgangslage in 
«Armee 61 », weil zwar auch dort die Territorialregionen be
standen, wie wir sie auch inskünftig kennen, aber es waren 
feste militärische Stäbe, die angesichts der damaligen Lage 
und Bedrohung des Landes auch entsprechend bereits Auf
träge und Ausbildungsmodule hatten. 
Weil jetzt eine Stufe In dieser neuen und verkleinerten Ar
mee wegfällt, helsst das allerdings eben, dass einem Stab, 
nämlich dem territorialen Stab, ein doppelter Auftrag gege
ben wird, dies In der Funktion eines Territorialdivisionssta
bes. Dieser doppelte Auftrag helsst: Der Stab hat dafOr zu 
sorgen, dass auf der einen Seite die territorialen Grundbe
dürfnisse befriedigt werden, wie vorhin beschrieben, dass 
das zlvlle, bürgerliche Leben so weit wie möglich Innerhalb 
dieser fest umrissenen Regionen gewährleistet bleibt und 
dass zusätzllch ein anderer Teil des gleichen Stabes eine 
militärische Aktion führen kann. 
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Das war frOher nicht so, weil die Stäbe auseinander genom
men und nicht zusammengelegt waren. Das widerspricht ei
gentlich dem militärischen Prinzip der Einfachheit. Es wäre 
Im Übrigen auch zMI vonnöten, dass man diesem Prinzip 
mehr nachleben wOrde: ein Chef, ein Raum, ein Auftrag. 
Hier gibt es einen Chef, aber der hat möglicherweise zwei 
Räume: seinen territorialen Raum und den Einsatzraum, der 
nicht Identisch mit dem territorialen Raum Ist; und er hat 
zwei Aufträge. Das kann man machen, indem man die Stäbe 
teilt. Aber das Ist nach unserem DafQrhalten nicht zweck
mässlg. Im Übrigen wird es gemacht, gestützt auf ein Bedro
hungsbild, das Im Moment In unseren Köpfen vielleicht 
stimmen mag. Aber ob das In fünf oder In zehn Jahren noch 
realistisch Ist, weiss niemand. 
Unser Ziel wäre eigentlich, diese Miliz nicht laufend mit neu 
Oberarbelteten Strukturen zu belästigen, denn wir wollen sie 
ausbilden, wir wollen Ihr die Gewissheit geben, dass sie 
glaubwOrdlg ausgebildet Ist. Mit anderen Worten: Die Kon
zeption, die als Fassung Ständerat zur Diskussion steht, 
kommt diesem GrundbedOrfnls - nach unserem DafOrhalten 
und auch nach der Auffassung der Mehrheit Ihrer Kommis
sion - nicht nach. 
Noch zwei Punkte: Der Ständerat spricht nur von drei Terrl
torlaldMslonen. Das helsst, das Bewahren der bisherigen 
territorialen Struktur wOrde aufgebrochen, und das höchst
wahrschelnllch Im Rahmen der Mittellandkantone, weil sich 
das praktisch zwingend so anböte. Ja, was hlesse das jetzt? 
Das hlesse, dass genau die Region, die wa.hrschelnllch am 
meisten verletzliche Infrastruktur hat, die ein sehr starkes 
Bevölkerungspotenzlal hat - Ich spreche Insbesondere von 
den Kantonen Aargau, Basel-stadt und Basalland usw. -, 
die wichtige Achsen, wichtige Energieversorgungsquellen 
hat. aufzuteilen wäre, wenn man von einer Vlerergllederung 
zu einer Drelergllederung Qberglnge. Das sehen wir nicht als 
gOnstlg an. Das haben auch die Kantone als schlecht beur
teilt. Die Kantone haben nach der Sitzung der Sicherheitspo
litischen Kommission des Ständerates eine Vernehmlassung 
durchgeführt - und da waren 23 Kantone gsgen diese Drel
ergllederung. Zwei waren dafQr, und einer hat sich der 
Stimme enthalten. 
Diese Vernehmlassung haben Im Übrigen nicht wir im De
partement durchgeführt, das haben die Mllltärdlrektorlnnen 
und -dlrektoren selber gemacht. Der Hintergrund Ist aber die 
vorhin beschriebene Problematlk. SChllessllch wurde von 
den Kommissionssprechern erwähnt, dass es auch nicht die 
kostengOnstigere Lösung Ist Denn diese neue Struktur 
wOrde zusätzliche FOhrungsverbände bedingen, und dies 
sind teure Verbände, die tendenziell Immer teurer werden. 
Der Antrag, der hier zur Diskussion steht, fängt eigentlich 
das auf, was der Ständerat sichern will, behält aber die Fle
xlbllltät, die nötig Ist, um dieser Grundkonzeption Rechnung 
zu tragen. Er Ist nach meinem Dafürhalten ein guter Kom
promissvorschlag. 
Zum Ersten wird wie Im Armeeleitbild und wie In Ihrem ers
ten Beschluss nicht bereits jetzt eine neue FOhrungsebene 
Im Einsatz eingeführt. Zum Zweiten bleibt es wie bei Ihren 
bisherigen BeschlOssen bei diesen vier Terrltorlalreglonen. 
Zum Dritten Ist der Antrag offen genug formuliert, um die Be
dOrfnlsse der Miliz auch lnskOnftlg befriedigend abzudecken, 
denn es geht Immer auch darum, dass In diesen Stäben Ml
llzofflzlere eingeteilt werden können. Wenn Sie die Aufträge 
dieser Stäbe Oberladen, Ist das letztlich tendenziell mlllz
felndllch. Auch hier Ist der Antrag der Mehrheit entsprechend 
flexibel, aber- hier geht er weiter und In Richtung des Stän
derates - die Ausbildungsverantwortung wird klar diesen ter
ritorialen Stäben und damit regional gegliederten Strukturen 
zugewiesen. 
Schllessllch garantiert er, dass auch entsprechend flexibel 
und lageadäquat geführt werden kann. Damit handelt es 
sich um einen Schrltl In Richtung des Ständerates, ohne 
dass die Grundkonzeption aufgegeben wird, aber unter Be
rQckslchtlgung und Respektierung eines der Hauptziele des 
Ständerates, nämlich dass die dezentrale Ausbildungsver
antwortung nach wie vor einen Stellenwert hat und in der 
Regel auch so wahrgenommen werden kann. 

So sehen Sie, dass In Artikel 6 Absatz 2 der Grundsatz der 
Ausbildung geregelt wird, Indem Truppenkörper und Trup
peneinheiten den Brigaden oder den Lehrverbänden grund
sätzlich filr die Ausbildung unterstellt werden. Beispiele: Ein 
mechanisiertes FOsilierbataillon wird fOr die Ausbildung ei
ner lnfanterlebrlgade gemäss Grundgliederung unterstellt; 
ein Rettungsbataillon wird fOr die Ausbildung dem Lehrver
band Genie/Rettung unterstellt; sämtliche Verbände der 
Luftwaffe sind fOr die Ausbildung den Lehrverbänden unter
stellt. 
Im zweiten Satz von Absatz 3 spricht man von den «Stäben 
der Territorialregionen». Dort wird die Möglichkeit gewähr
leistet, sie auch im subsidiären Einsatz zu schulen, weil sie 
In der normalen Lage auch subsidiäre Einsätze fahren wer
den. Deshalb muss man Ihnen auch Im Wlederholungskurs 
Truppenkörper, z. B. mechanisierte FOslllerbatalllone oder 
ein Rettungsbataillon, zuweisen können, um sie entspre
chend zu schulen. Diese Stäbe haben eben auch die ganze 
breite Palette der Aufträge zu schulen und Erfahrungen zu 
sammeln. Wir erwarten In der normalen Lage, dass die 
Armee allenfalls diese Aufgaben Obernehmen kann; diese 
Anforderung wird man an sie stellen. So bin Ich der Auffas
sung, dass Sie diesem Vermittlungsantrag mit ruhigem Ge
wissen zustimmen können. 
Nun muss Ich noch etwas zu Absatz 1 Litera f sagen - dort 
geht es um die Logistik -: Auch hier besteht eine Differenz 
zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat; da hat sich 
die Kommission ebenfalls dem Ständerat angeschlossen. 
Der Ständerat Ist In diesem Punkt dem Armeeleitbild gefolgt 
Die Differenz bestand zwischen dem Entwurf des Bundesra
tes und Ihrem ersten Beschluss Im Plenum. 
Zur Ausgangslage: Es geht einmal darum, klarzustellen und 
zuzusichern, dass die Logistik eine Zentralisierung erfahren 
wird und dass Ober die Logistik wesentliche Elnsperpoten
ziale genutzt werden. Die Ausgaben fQr die Logistik, d. h. fOr 
den Unterhalt, die Personalkosten, die Ersatzteile usw., be
laufen sich auf Ober eine Mlillarde Franken jährlich. Wir ha
ben also ein ureigenes Interesse, bei diesem Kostentreiber 
zu sparen. Unsere Absicht Ist es, durch eine straffere BOn
delung der FQhrungsprozesse In der Logistik und das Zu
sammenfOhren von logistischen Querschnittfunktionen die 
grössten Einsparungen zu erreichen, durch eine zentrale 
FOhrung der Finanzen - die Budgetlerung -, durch die Aus• 
schöpfung aller Sparmöglichkeiten Im Bereich der Materlal
wlrtschaft und durch eine effizientere Bewirtschaftung der 
logistischen Infrastruktur. Daneben wird es auch darum ge
hen, heute noch bestehende Doppelspurlgkelten In der Pla
nung und In der Ausführung logistlscher Tätigkeiten aus
zumerzen; damit sind lnstandstellungsbedQrfnlsse, Material
wirtschaft, Bewirtschaftung der generellen logistischen Infra
struktur gemeint. Schllesslich glauben wir, dass wir auch 
Synergien In verschiedensten Bereichen gewinnen werden. 
Warum keine einschränkenden Formulierungen in dieser Li
tera f? Die operativen Tätigkeiten des Heeres und der Luft
waffe, die Bnsätze auch aus dem Stand erbringen können 
mOssen, sollen letztlich keiner Einschränkung unterworfen 
werden. Die Einsatzbereitschaft besteht eben auch darin, 
bezogen auf die entsprechenden Aufträge Fähigkeiten und 
Kompetenzen sicherzustellen, diese aber in sich zu optimie
ren und wirtschaftlich zu erbringen. Aber die Wirtschaftlich
keit wird nicht dazu führen dOrfen, dass die Einsatzbereit
schaft der Armee darunter leidet - im Gegenteil: Die zentra
lisierte oder teilzentrallslerte Logistik soll gewährleisten, 
dass wir ökonomischer wirtschaften, das da gewonnene Ka
pital oder Geld in lnvestltlonen stecken können und gleich
zeitig den Armeeauftrag oder die Aufträge fQr die Armee 
sichern können. Abklärungen Ober solche Analysen sind Im 
Gang: sie sind Im Moment noch nicht abgeschlossen. Wenn 
Sie uns jetzt mit einer fixen Formulierung zwingen, die Bah
nen in vorgegebener Welse zu beschreiten, dann laufen wir 
Gefahr, nicht die optimalsten Lösungen zu treffen. 
Beispielsweise sind auch einzelne Begriffe nicht so klar, wie 
sie vielleicht scheinen. Es gibt In der Luftwaffe das kurzfri
stige Geschäft. Die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe Ist so 
sicherzustellen, dass auch hier gewährleistet bleibt, dass es 
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einen Raum, einen Auftrag und einen Chef gibt Um einen 
Luftauftrag sicherzustellen, brauchen Sie ein System - d. h. 
ein Kampfflugzeug oder einen Aufklärer-, einen Komman
danten und einen Flugplatz. Hier darf jetzt nicht durch die 
grundsätzliche ltennung dieser Verantwortlichkeiten eine 
Schwierigkeit, eine Horde, aufgebaut werden, die diesen 
Einsatz beeinträchtigt. Wo aber diese Schnittstelle genau zu 
ziehen Ist, das ist noch nicht Im Detail analysiert. Das Ziel 
soll sicher sein, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten 
und eben kostengonstiger zu bleiben. Deshalb haben wir 
hier einen engen Zeitplan angelegt. 
Der erste Schritt Ist der Aufbau der Führungsprozesse, um 
das Jetzt zu Obertohren. Bereits für das Budget 2004 - das 
helsst ab nächstem Jahr - werden die Finanzen der Logistik 
Im Budgetprozess nach der neuen Philosophie zentral ge
fOhrt. Als zweiter Schritt wird In Bezug auf Betrieb und Opti
mierung der FOhrungsprozesse die zentrale Führung der 
Logistik gleichzeitig mit dem Start der «Armee XXI" auf den 
1. Januar 2004 operationell. Als dritter Schritt Ist geplant, 
dass aufgrund der vorgänglgen detallllerten und jetzt laufen
den Analyse die Integration der Leistungserbringer aus dem 
Heer, dem heutigen Generalstab und der Luftwaffe in die 
Loglstlkbasis der Armee vorgenommen wird. Sie sollen als 
Leistungserbringer bis spätestens 1. Januar 2006 für die Ar
mee operationell sein. 
Sie sehen also, dass diese Übergangsschritte jetzt sogar en
ger geplant sind, als es die Übergangsfrist von fünf Jahren In 
der ursprüngllchen Fassung des Nationalrates vorsieht Die 
Zielsetzung ist also an hohe Anforderungen geknüpft. Des
halb lag mir zum einen daran, diese Erklärung - gestützt auf 
den Wunsch der Kommission - jetzt auch öffentlich zu ma
chen, und zum andem lag mir daran, Ihnen zu zeigen, dess 
Sie mit einer ZUstlmmung zum Antrag der Kommission bei 
Litera f hier nicht von Ihrem ursprOngllchen Willen abrOcken, 
sondern dass er durch die entsprechende Absichtserklärung 
aufgefangen Ist. 
Ich entschuldige mich dafür, dass ich angesichts der jetzt 
vielleicht wieder nötigen Differenzbereinigung etwas länger 
gesprochen habe - Sie können sagen, ich hätte zu zwei 
Kammern gesprochen -. aber Ich hoffe, es hat zur Klärung 
beigetragen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. 

Wasserfallen Kurt (R, BE): Entschuldigen Sie, es geht nur 
um zwei kurze Fragen. Ich danke Ihnen für die Ausführung 
zur Logistik; es ist uns wirklich ein Anliegen, dort etwas zu 
erreichen. ZU den zwei Fragen: 
1. Sind mit der Zusammenführung der Querschnittfunktio
nen also Teile des Bundesamtes fOr Betriebe des Heeres 
und des Bundesamtes fQr Betriebe der Luftwaffe gemeint? 
2. Ist damit auch gemeint - vlellelcht habe Ich nicht richtig 
zugehört -. den Lehrverband Logistik und die Loglstikbrl
gade dort hineinzunehmen? 

Schmid Samuel, Bundesrat: Ich kann beide Fragen mit Ja 
beantworten. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 43 Stimmen 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
•••. den höheren Kommandostellen ein angemessener Anteil 
von •.•. Regel aus Millzoffizleren bestehen. Die Stäbe aller 
Stuten mit Ausnahme der Armeestufe sind Millzstäbe, unter 
Vorbehalt einzelner Funktionsträger mit besonderen Prä• 
senzpflichten oder Fachkenntnissen. 

Art. 10 al. 3 
Proposition de /a commisslon 
•••. les fonctlons superleures de commandement solent oc
cupees •.•. d'officlers de mmce. Les etats-rnaJors des dif• 
ferents echelons sont des etats-majors de mlllce sous 
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reserve de certalnes fonctlons requerant un degre de 
presence particuller ou des connalssances partlculilllres. Les 
etats-majors a l'echelon de rarmee sont exemptes de cette 
dlsposltlon. 

Angenommen - Adoptd 

Art. 1 Obis Abs. 1; 1 oter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.10bls al. 1; 1oter 
Proposition de 18 comm/sslon 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptd 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der MIiitärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revlslon 
de la legislation mllltalre 

Differenzen - Dfvergencss 
Bolschaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
MellSBge du Collll8U federal 24.10.01 {FF 2002 816) 
Stiinderal/Consell des Etats 12.03.02 {Erstrat - Premier ColllllllQ 
S!Anderal/ConseU des Etats 12.03.02 {Fortsetzung-Suite) 
Stt!nderal/ConseD des Etats 13.00.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nallonalral/Collllllll national 10.06.02 {Zweitrat- Deuxleme Conseil) 

Nallonalral/ConseD national 10.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.02 {Fortsetzung - Suite) 
Stt!nderat/ConseU des Etats 18.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (OlfferenZen- Olvergences) 
Stinderal/ConseD des Etats 01. 10.02 {Dlffllrenzen - Dlvergences) 
Natlone.lral/Consell national 02.10.02 {Olffllrenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabsllmmung- Vote final) 
Natlonalral/Consell national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final} 
Text des Erlasses 1 {B81 2002 6543) 
Texte de facte leglslatlf 1 (FF 2002 6088) 

Text des Erlasses 4 (BBI 2002 6557) 
Texte de facle leglslallf 4 {FF 2002 6100) 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Annee 
3. Ordonnance de I' Assembl6e f"1erale sur l'organlsa
tlon de l'ann6e 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
F0r das Erstellen der Einsatzbereitschaft und Im Einsatz 
werden die Brigaden, Truppenkörper und Truppeneinheiten 
den Stäben der Territorialregionen, dem F0hrungsstab der 
Armee oder den Einsatzstäben des Heeres und der Luft
waffe unterstellt. 

Art.& 
Proposition de la commisslon 
Al. 1-3 
AdMrer a la dlk:lslon du Conseil national 
Al. 4 
Pour l'etabllssement de la disponiblllte operationnelle et lors 
de l'engagement, les brigades, ies corps de troupe et les 
unltes de troupe sont subordonnes aux etats-majors des re
glons territoriales, a l'etat•maJor de condulte de l'armee ou 
aux etats-majors d'engagement des Forces terrestres et des 
Forces aerlennes. 

Abs. 1-3 -Al. 1-3 
Angenommen -AdopM 

Abs. 4-AI. 4 

Hesa Hans (R, OW), fQr die Kommission: Der Nationalrat hat 
die Differenzen bei der Armeereform am Mittwoch, 25. Sep
tember 2002, behandelt und dabei die elf verbliebenen Diffe
renzen auf zwei reduziert. Geblieben sind die Differenzen in 
der F0hrungsstruktur, Artikel 6 der Armeeorganisation, und 
eine leicht angepasste Formulierung bei Artikel 10 Absatz 3. 
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Zu Artikel 6: Der Nationalrat hat sein ursprOngllches Modell 
aufgegeben und mit 98 zu 43 Stimmen einem Kompro
missvorschlag zugestimmt. Unser Modell wurde Im National
rat nicht diskutiert und kam somit auch nicht zur Abstimmung. 
Zu unserem Verständnis muss Ich sagen, dass die 43 Stim
men auf das ursprOngllche Modell des NatlOnalrates entfie
len. Die wichtigsten Merkmale des neuen Artikels 6 AO, wie 
er vom Nationalrat verabschiedet wurde, sind die folgenden: 
1. Es gibt vier Stäbe der Territorialregionen anstelle der drei 
Divisionsstäbe gemass Ständerat. 
2. Es gibt einen neuen Absatz 4, der den Einsatz regelt. Die 
Brigaden sind den Territorialregionen nicht unterstellt, sie 
werden durch die Einsatzstäbe des Heeres ausgebildet. In 
Wiederholungskursen können hingegen die Batalßone den 
Stiben der Terrltorlalreglonen unterstellt werden. In unse
rem Modell waren die Brigaden den DMsionsstäben sowohl 
fOr die Ausbildung als auch fOr den Einsatz unterstellt. 
Wir stellen heute fest, dass sich der Nationalrat und der 
Ständerat so ungefähr In der Mitte getroffen haben, das 
helsst, neu können die Bataillone und Abteilungen, auch 
nach der Variante des Nationalrates, von den Stäben der 
Terrttorlalreglmenter im WK ausgebildet werden. Im Einsatz 
können die Terrltorlalreglonsstäbe ebenfalls fOhren. Der Ein
satz Ist situativ festzulegen. Wir gehen aber davon aus, dass 
bei den Subsldläreinsätzen primär die Terrltorlalreglments
stäbe fQhren werden. Diesen Gedanken bringen wir mit un
serem Antrag zu Artikel 6 Absatz 4 noch deutlicher zum 
Ausdruck, Indem wir bez0gllch der Prioritäten eine Umstel• 
iung vorgenommen haben. Wir gehen heute davon aus, dass 
die nun vorgesehene F0hrungsstruktur den heutigen BedQrf
nlssen der Armee gerecht wird. Die SIK-SR ist der Meinung, 
dass das Parlament aber die ElnfQhrung dieser FQhrungs
struktUr begleiten muss, um allfällige Schwächen rechtzeitig 
zu erkennen. Deshalb verlangen wir In Artikel 11 Absatz 2, 
dass der Bundesrat innert zwei Jahren dem Parlament einen 
entsprechenden Bericht zu unterbreiten hat. Unsere Kom
mission hat dieser Lösung mit 10 zu 2 Stimmen zugestimmt. 
Ich beantrage Ihnen, der Kommission zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art.10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 10 al. 3 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a Ja doolslon du Conseil national 

Hess Hans (R, OW), fQr die Kommission: Der Ständerat woll
te hier sicherstellen, dass die höheren Kommandostellen 
auch den Mlllzofflzleren offen stehen. Der Nationalrat be
grenzt nun diese Möglichkeit auf die höheren Kommando
stellen. Die Möglichkeit des Zugangs zu den Stäben wird 
fallen gelassen. 
Wir können uns dem anschliessen. 

Angenommen - Adoptl!J 

Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung Innert 
2 Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht 
Ober die FOhrungsstrukturen der Armee und die Unterstel
lungsverhältnisse (Art. 6}. 

Art.11 al.2 
Proposition de la commlss/on 
Dans un delal de deux ans a compter de l'entree en vlgueur 
de cette ordonnance, le Conseil federal soumet a !'Assem
blee federale un rapport sur les structures de condulte de 
l'armee et ies rapports de subordlnatlon (art. 6). 

Angenommen -Adopte 
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01.065 

Armeereform XXI 
und Revision 
der Militärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revision 
de la leglslatlon mllltaire 

Differenzen - Divergances 
Botschaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du ConseD flldc6ral 24.10.01 (FF 2002 818) 
stinderat/Consell des Ellllla 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etalll 12.03.02 (Fortsetzung- Suite) 
stinderat/Consell des Etata 13.03.02 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil natlorial 10.06.02 (Zweitrat - Oeuxleme ConselO 
Nallonalrat/ConseD national 10.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/ConseU national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/ConseU national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.08.02 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalral/C8!1sell national 19.06.02 (Fortsetzung-Suite) 
stinderat/Consell des Ellllla 18.09.02 (DlfferenlSI! - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Differenzen - Dtvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Differenzen Dtvergences) 
Netlonalrat/ConseD national 02.10.02 (Differenzen - Dtvergenc:es) 
StänderatlConseU des Etats 04.10.02 (Schlussabstlmmung - Vota final) 
Natlonalrat/ConseD national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlaslles 1 {B81 2002 8543} 
Texte de racte hrlglslallf 1 (FF 2002 ilo86) 
Text des Erlasses 4 (BBI 2002 8557) 
Texte de rac1e feglsladf 4 {FF 2002 6100) 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de !'Assemblee feclerale sur l'organlsa• 
tlon de l'armee 

Art 6 Abs. 4; Art. 11 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 6 al. 4; art 11 al. 2 
Proposition de ia commlsslon 
Adherer a la decision du Consell des Etats 

Leu Josef (C, LU), für die Kommission: Gestern hat der Stän
derat beim Geschäft «Armeereform XXI» bzw. der Revision 
der Militärgesetzgebung die verbleibende Hauptdifferenz be
handelt Er hat sich bei Artikel 6 der Verordnung der Bundes
versammlung Ober die Organisation der Armee, In dem es 
um die Gliederung der Armee geht, der Version des Natio
nalrates angeschlossen. In Absatz 1 Litera g wird somit das 
ursprü,:igllche Konzept bezüglich der Hierarchiestufen und 
demzufolge auch der Aufgabenzuteilung, wie es Im Armee
lellblld dargestellt und wie es von unserem Rat immer auf
rechterhalten wurde, definitiv sichergestellt 
Der Ständerat hat bei Artikel 6 Absatz 4 noch eine Ergän
zung gemacht, der sich aber unsere Kommission, die heute 
Morgen getagt hat, ohne weiteres anschliessen kann. Es 
geht dort darum, dass fQr das Erstellen der Einsatzbereit
schaft und Im Einsatz die Brigaden, Truppenkörper und 
Truppeneinheiten den Stäben der Territorialregionen, dann 
dem Führungsstab der Armee oder den Einsatzstäben des 
Heeres und der Luftwaffe unterstellt werden. Es geht hier um 
eine Auflistung der Reihenfolge, welche auf die Bntretens
wahrschelnllchkeit ROckslcht nimmt. Die Kommission kann 
diesem Beschluss des Ständerates ohne weiteres zustim
men. 
Der Ständerat hat auch einen Vorschlag aufgenommen, der 
den ursprünglichen Controlling-Artikel 149b des Armeege
setzes noch ergänzen soll. Es heisst dort, dass der Bundes
rat der Bundesversammlung innert zwei Jahren nach Inkraft
treten dieser Verordnung einen Bericht Ober die FOhrungs
strukturen der Armee und die Unterstellungsverhältnisse un
terbreiten muss. Es geht uns darum, dass der ganze Bereich 
FOhrung, der jetzt noch nicht konkretisiert Ist, In einem grös
seren Zusammenhang beurtei.it werden kann. Es geht auch 
darum, dass bezüglich verschiedener offener Fragen - ich 
denke an den ganzen Bereich der Teilstreitkräfte, der Auf
gabenteilung zwischen Heeresstab und Armeestab usw. -
noch Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt und diese 
entsprechend umgesetzt werden können. 
Es geht also nicht darum, hier eine allfällige Differenz noch 
aufzuschieben. Auch diesbezüglich hat sich unsere Kommis
sion heute Morgen dem Beschluss des Ständerates ohne 
Probleme anschliessen können. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie den Anträgen der Kommission 
folgen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE), pour la commlsslon: Nos col
legues du Conseil des Etats, hier, se sont rallles, non sans 
que quelques-uns alent peut-itre encore des retlcences, ä la 
solutlon de compromls ou du Juste mllieu - Je cite MM. En
gelberger et Tschuppert - que nous avions adoptee 1a se
malne dernlere. Alors, Je crols que c'est la molndre des 
choses et pour en flnir aussl, que nous nous ralllons malnte
nant aux deux adjonctions adoptees par le Consell des Etats 
et qui, flnalement, ne changent rlen de fondamental. 
A l'artlcle 6 alinea 4 de l'ordonnance, le Conseil des Etats, 
pour lnsister sur la question des regions territoriales et de la 
subordinatlon, a renverse l'ordre des etats-maJors et des 
unites cltees dans son schelle de subordlnation et mis en 
premler les etats-majors des reglons territoriales. Ce matin, 
le Conseil federal, par 1a volx de M. Schmid, nous a dlt que 
pour lul II n'y avait pas de questlon de prlorlte, que c'etait, au 
fond, selon les besolns de dlsponibllltes operatlonnelles que 
les choses s'organiseralent et que qa ne le gänalt pas que 
qa solt clte dans ce sens plutöt que dans. un autre. 
Donc, 1a commission vous propose de vous rallier ä ia decl
sion du Conseil des Etats a l'article 6 alinea 4. 
Et puis, le Conseil des Etats consldere qu'II faut - c'est sa 
declsion ä l'article 11 allnea 2 - que, dans un delal de deux 
ans ä compter de l'entree en vigueur de cette ordonnance, le 
Consell federal soumette ä l' Assemblee federale un rapport 
sur les structures de condulte de l'armee et les rapports de 
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subordlnatlon, a savolr sur les resultats de la mise en oeuvre 
de l'artk:le 6. La commisslon est d'accord avec l'idee d'un 
rapport qul seraft presente dans un delai de deux ans par Je 
Conseil federal, mais la commission specffle que Je rapport 
devra concemer les resultats de la mlse en oeuvre de l'en
semble de l'artlole 8, et pas seulement la questlon de la su
bordinatlon. La commission veut que ce soit un rapport 
general, en somme, sur la mise en vigueur d'«Armee XXI" 
et sur 1a mise en place de l'organisatlon generale qui est 
prevue a l'artlcle 6. 
Donc, a l'article 11 alinea 2, 1a commisslon vous propose 
egalement de vous rallier a la declslon du Conseil des Etats. 
Alnsl, nous en aurons termine avec cette grande oeuvre 
qu'est la rerorme «Armee XXI» et «Armee XXI» pourra en
trer en vlgueur en 2004. Je crols que c'est avec satlsfactlon 
que vos rapporteurs peuvent mettre un polnt final a ce de
bat. 

Schmid Samuel, Bundesrat Ich ergreife das Wort nur, um 
zu bestätigen, dass auch wir Im Bundesrat Artikel 11 Im 
Sinne der AusfOhrungen der beiden Berichterstatter verste
hen. 
Es geht darum, In zwei Jahren eine Gesamt0berprOfung die
ser F0hrungsstrukturen In einem Gesamtzusammenhang 
vorzulegen und dannzumal mit den Kommissionen zu be
sprechen. Das helsst, dass wir in den nächsten zwei Jahren 
das ganze System auf höchster Ebene Ober entsprechende 
Übungen zu testen haben. 
Ich danke Ihnen für Ihre Zustimmung, den beiden Berichter
stattern und der Kommission fOr Ihre Arbeit. 

Angenommen -Adopte 

Nationalrat 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der Militärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revislon 
de la legislation mllitaire 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 858) 
Message du ConseU fed6ral 24.10.01 (FF 2002 816) 
Sländeral/ConseU des Eta111 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständeral/Consen des Etats 12.03.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/ConseD des Etats 13.03.02 (Fortsetzung-Suite) 
Natlonatrat/Consell natlonsl 10.06.02 (Zweitrat- Oeuxieme Conseil) 
Nationslral/Canseil national 10.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonslral/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalral/Conseil natlonsl 19.06.02 (Fortsetzung-Suite) 
Nationslral/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Stilnderal/Consell des Etats 18.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonslral/Consell national 25.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständeral/ConseU des Etats 01.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalral/Consell national 02.10.02 (Dlfferanzen - Divlllgences) 
Stinderal/ConseU des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationatrat/ConseU national 04.10.02 (Schlussabstimmung- \lote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6543) 
Texte de racta 16glslatlf 1 (FF 2002 6086) 
Text des Erlasses 4 (BBI 2002 6557) 
Texte de l'llele 16glslallf 4 (FF 2002 8100) 

1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltirverwal
tung (Armee XXI) 
1. Lol fed6rale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Abstimmung- Vote 
FOr Annahme des Entwurfes •.•• 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee 
2. ArrAN fed6ral concemant l'admlnlstratlon de l'armee 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Armee 
3. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organlsa
tlon de l'armee 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme des Entwurfes ...• 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über den Wehrpfllchtersetz 
4. Lol fed6rale sur la taxe d'exemptlon de l'obllgatlon de 
servlr 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

11~ 
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Armeereform XXI 
und Revision 
der Militärgesetzgebung 
Reforme Armee XXI 
et revlslon 
de la legislatlon mllltalre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Bolschafl des Bundesrates 24.10.01 (BBI 2002 868) 
Message du Conseil Mc:Mral 24.10.01 (FF 2002 816) 

4 octobre 2002 

St4nderat/Consell des Etats 12.03.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Stinderat/ConseU des Etats 12.03.02 (Fortsetzung - Suite) 
Stllnderal/Consell des Etats 13.03.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 10.06.02 (Zweitrat- Oeuxleme Conseil) 
Nadonalral/Consell national 10.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalral/ConseU nadonal 11.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Consell national 11.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 19.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nallonalral/Consell national 19.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Stinderal/Conseß des Etats 18.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonalral/Consell national 25.09.02 (Differenzen - Dlvargences) 
Stinderal/Consell des Etats 01.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonalral/ConseU nallonal 02.10.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Stllnderat/Consell des Etats 04.10.02 (Schlussabstlmmung - Vote final) 
Nat!onalral/ConseD national 04.10.02 (Schlussabstlmmung-Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6543) 
Texte de l'acte 14glslalif 1 (FF 2002 6086) 
'11m des Erlasses 4 (BBl 2002 6557) 
Texte de l'acle 14glslatlf 4 (FF 2002 8100) 

SchlQer Ulrich N, ZH): Im Namen der SVP-Fraktlon stelle 
Ich fest, dass dieses Gesetz kein gutes Gesetz Ist - davon 
sind wir nach wie vor Obeizeugt -, dass damit kein genQgen
des Fundament für eine solide, eigenständige Landesvertel-

geschaffen wird .. Es beruht zumindest zum Tell auf 
, die gar nie Wirklichkeit werden. Das Ist schon Jetzt 

absehbar. Es gibt ein starkes Argument fOr dieses Gesetz, 
nämlich die Tatsache, dass die «Armee 95» spätestens Im 
Jahr 2004 nicht mehr operabel Ist, und das führt dazu - das 
wissen wir -. dass wir diesen sauren Brocken Jetzt schluk
ksn mOssen. 
Wir stellen dazu aber Folgendes fest: Zustande gekommen 
Ist dieses Gesetz durch ein erstaunliches neues Dream
Team aus Armeeplanern und aus solchen, die während Jah
ren die Armee halbieren oder abschaffen wollten und heute 
die Mehrheit fOr dieses Gesetz beschaffen werden. Das sind 
nicht alle, aber sie haben hier eine entacheldende Rolle ge
spielt. Sie betrachten dieses Gesetz offenbar als einen Etap
pensieg, als eine MOglichkslt. via Berufsarmee auf dem Weg 
der Armeeabschaffung wetterzukommen. Das nehmen wir 
zur Kenntnis. 
Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass dieses Gesetz 
umgesetzt werden muss, und dafOr wird der Bund Geld be
nötigen. Wenn es um diese Kredite geht, dann wird dieses 
Dream-Team zusammenbrechen, und der Bundesrat wird 
feststellen, dass er aUf diejenigen, die Jetzt mit diesem Ge
setz MOhe haben, angewiesen Ist, wenn er fOr seine Kredtte 
eine Mehrheit bekommen will. Das wird fQr die Reparaturar
beit an dieser «Armee XXI», die sofort beginnen wird, von 
entscheidender Bedeutung sein. Dort werden wir darauf ein
wirken, dass die Reparaturen In unserem Sinne SchrHt fOr 
Schritt erfolgen. 

Haerlng Barbara (S, ZH): Dass mir ausgerechnet die Armee 
einen Auftritt als Tell eines Dream-Teams erlaubt, hätte ich 
eigentlich nicht eiwartel Wir haben als BP-Fraktion ROck
welsung zum ArmeeleHblld beantragt und diese ROckwel
sung damit begnlndet, dass das Gesamtkonzept «Armee 
XXI» nicht aUf einem rislkobaslerten Auftrag beruht, nach 
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wie vor von der Wahrscheinlichkeit eines grossen Krieges 
und eines Landesverteidigungsauftrages an die Schweizer 
Armee ausgeht und diesen Landesverteidigungsauftrag ins 
Zentrum rückt Wir erachten dies nicht nur als nicht zukunfts
trächtig, sondern auch als einen bereits für die heutige Si
tuation untauglichen Auftrag an die Armee. 
Wir haben Im Verlauf der Detailberatung in den wesentlichen 
Punkten die Mehrheiten unterstützt und wurden damit, wie 
Herr SchlOer richtig gesagt hat, zur Mehrheitsbeschafferin in 
den Einzelfragen. Wir haben dies getan, well «Armee XXI» 
ein Schritt In die richtige Richtung Ist. Für uns 1st dieser 
Schritt in die richtige Richtung aber nicht der ausreichende 
Schritt. Wir hätten uns gewünscht, dass diese «Armee XXI» 
einen weiteren Schritt In Richtung Solldarltät der Schweiz 
mit einem System der kollektiven Sicherheit unter der Herr
schaft der Uno und der OECD tut. Dieser Schritt ist für uns 
also nicht genügend, und wir gehen deshalb davon aus, 
dass •Armee XXI» nicht von langer Lebensdauer sein wird. 
Sie werden in den nächsten Jahren nicht darum herum kom
men, sich die Frage der Miliztauglichkelt und der Milizsinn
haftlgkelt der Schweizer Armee zu steilen. 
Die SP-Fraktlon stimmt deshalb hier in dieser Schlussab
stimmung teilweise zu und enthält sich teilwelse der Stimme. 

Cuche Fernand (G, NE): Lors du debat d'entree en matlere, 
et a la lecture des dlfferents rapports du Consell federal, on 
a pu dlre que nous etlons d'accord sur l'analyse des risques 
et la qualHlcatlon des dangers qul menacent la populatlon. 
Las risques sont essentiellement a caractere clvll. Avec «Ar
mee XXI», la priorlte est de donner une reponse a caractere 
essentlellement mllltalre. 
Nous pensons que sur le fond, on se trampe au nlveau de la 
strategle, on se trompe au nlveau des priorites d'lnvestlsse
ments; c'est 1a ralson pour laquelle le groupe ecologlste re
fusera la loi qul nous est proposee. 

Engelberger Eduard (R, NW): Die FDP-Fralktlon hat diesen 
Prozess mitgestaltet und daran mitgearbeitet. Es war ein 
langwieriger Prozess. Auch wenn wir sehen, dass die Lö
sung gut Ist, sind gewisse Mängel aus dem Kompromiss vor
handen - Mängel aber, die man nach dem nächsten Bericht 
des Bundesrates bei einer kommenden Diskussion beheben 
kann. 
Deshalb unterstützen wir das Militärgesetz ganz klar, und wir 
bitten Sie, dieser Mllltärgesetzrevision, wie sie jetzt vorliegt 
und wie sie in die richtige Richtung, In die richtige Zukunft 
der «Armee XXI", weist, anzunehmen. 

Eberhard Toni (C, SZ): Die CVP-Fraktlon wird der Armeere
form zustimmen. Wir haben bereits dem Armeeleltbild zuge
stimmt. Wir sind der Meinung, dass diese Armeereform In 
die richtige Richtung geht, sie gibt eine glaubwürdige Ant
wort auf die neuen sicherheitspolitischen Risiken. Die Ar
mee Ist so, wie sie Jetzt aufgegleist Ist, die richtige Antwort 
auch Im Hinblick auf die weitere Entwicklung. Deshalb wird 
die CVP-Fraktlon zustimmen. 

1. Bundesgesetz Ober die Armee und die Mllltlrverwal• 
tung (Armee XXI) 
1. Lol federale sur l'armee et l'admlnlstratlon mllltalre 
(Armee XXI) 

Abstimmung - Vote 
(namentlich noroioatlf: Benage - Annexe 01.065/2888J 
Für Annahme des Entwurfes ..•. 112 Stimmen 
Dagegen ...• 37 Stimmen 

2. Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee 
2. ArriM fec:Mral concernant l'admlnlstratlon de l'arm6e 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominafif: Benage - Annexe 01.065/2889) 
Für Annahme des Entwurfes .... 143 Stimmen 
Dagegen .... 12 Stimmen 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

3. Verordnung der Bundesversammlung Ober die Orga
nisation der Armee 
3. On:tonnance de !'Assemblee federale sur l'organlsa• 
tlon de l'arm6e 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Benage - Annexe 01.oe6/2seol 
Für Annahme des Entwurfes .... 109 Stimmen 
Dagegen .... 32 Stimmen 

4. Bundesgesetz Ober den Wehrpfllchtersatz 
4. Lol fec:16rale sur la taxe d'exemptlon de l'obllgatlon de 
servlr 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Benage -Annexe 01,085/2891) 
Für Annahme des Entwurfes .... 125 Stimmen 
Dagegen •••. 35 Stimmen 
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Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Armee und die Mifltärverwaltung (Müitärgesetz, MG) 
Loi Mderale sur rarmee et l'administration mDitaire (LAAM) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 25 
M25 

Abstimmung vom/ Vote du: 10.06.2002 20:18:02 
Abate 
Al!llllliWartmann 

1 Aeschbacher 
Anlille 

1 Baadercasoar 
Bader Elvira 

1 Banoa 
Ban11erter 

· Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Ste1lhanie 
Beck 

1 Berberat 
Bemasconi 

1 Bezzola 
B!IIIIl!r . 
B!anasca 
Binder 
Blocher 

1 Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner T oni 

Jhmnon 
1 Bühlmann 
1 BOhrer 

Cavalfi 
1 Channui~ 

Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 

i deDartlel 
Decudlns 
Donze 

' Dormann Rosemarie 
Dormond MarlVse 

iDunanl 
1 Dunrm 

Eberhard 
EnP.ßl'P.lli 

· Ennlv 
Ehrler 
E •~v• 

[ Estennann 
Fasel 
Fi!ss!er 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/oui/sl 
= nein/ non/ no 

. R Tl : FehrHans . V ZH . Kmrus . S ZH Fehr Hans-Jüra = S SHI Lachat 
0 E ZH 1 Fehr Jacaueline . S ZH Lalive d'Eoinav 
+ R VS Fehrlisbelh ·+ V ZH1 Laubacher 
+ V BL i Fehr Mario . S ZH Llllllll!I' 
+ C SO Fetz = S BS Leu 
= s so Fischer-Seenoen + RAG Leuteneoaer Halo 
+ R BE 1 Fölm + V SZ L SUsanne 
+ V TG 1 Freund + V AR Leutltard 

. = G BE FrevClaude . R NE • Loenfe 
= S BE 1 Gedient + V GR ; Lustenlwner 
+ L VD Galfi . C BE , Maillard 
= S NE I Garbani = S NE Maitre 
+ R GE Genner = G ZH Mar!etan 

-"t R GR 
+ •i SG 

i Giezendanner . V AG 
Glasson + R FR 

Marti Werner 
MnrtvKlllin . . Tl 1 Gfur . V AG Masoo6 

+ V ZH Goll = S ZH Mathvs 
+ V ZH 1 Graf = G BL 1 Maurer . V SO Grobei . S GE Maurv Pfflffiuier 
+ V ZH Gross Andreas = S ZH i Meier-Schatz . R ZH GrossJost . S TG MP.nlllmV Savarv . SAG Guisan + R VD MeSSJner . V SG 1 Gllnter . s BE : Mever Therese . V VD · Gutzwiller + R ZH lJ,ffiro eli . G LU GV!lin Hans RudoH . R BL i Mumw . R SH Gvsin Rerno . s BS 1 MOUer Erich . S TI Haerinc Binder = s ZH MOller-Hemmi 
- SFR Haßer + V BE 1 Nabholz . C VS . Hämmerte . s GR ~Ne!IYtlck . R VD 1 Hassler + V GR Oehrli 
+ C vs 1 Heberlein + R ZHi Pedrlna 
= G NE i H-tschweller . R ZH Pelli 
= s GE Heim + C so Pfister TheoDIIII . C GR 1Hess8emanl + - BE Polla 
= E BE HessPeter . C ZG ~Annenbass . C LUi 1 Hess Waller + C SG Randeaoor 
= s VD Hofmann Urs = s AG 1 Rechsteiner Paul . V BS Hollenstein = G SG Rechsteiner·Basel 
+ R GE rHubmann = s ZH Rennwald 

'+ C sz 1 lmfeld + C OVil Rlklin 
+ R AG lmhof + C BL Robbiani 

·+ L GE i Janiak = s BL Rossini 
+ C AG Joder . V BE Ruev 
+ R N\111 ! Jossen = s vs Salvi 
+ C LU 1 Jutzet . s FR 1 Sandoz Marcel . G FR · Kaufmann + V ZH 1 Schenk 

1 • s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD Kofmel + R so Schaurer Remv . R VD Kunz + V LU Schlbli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 

:+ R SZ 
1+ V LU . C FR 
+ C LU 

I+ R ZG 
= S BL 

:+ C AG 
+ C Al 
+ C LU . S VD 
+ C GE 
+ C vs . S GL 
= s ZH 

i • . TI . V AG . V ZH . S GE 
+ C SG 
= G VD 
+ R TG 

:+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH . S ZH . R ZH 
= C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 

I+ L GE 
+ C TG 

1+ R BS . S SG .. S BS 
= S JU . C ZH . C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD . R VO 

1 + V BE 
+ V ZG 

I+ L NE . V ZH 

o enfh. / abst. / ast t Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
, Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion/ Groupe / Gruooo C G L R s E V 
1 Ja/oui/sl 87 ia/oui/sl 22 0 6 29 0 0 29 
1 nein/non/ no 38 nein / non / no 2 8 0 0 26 2 0 
1 enth. / abst. / ast. 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 1 0 
1 entschuldiat / excuse / scusato 74 . entschuldlat / excuse / scusato 11 2 0 13 26 2 16 

Bedeutung Ja/ Slgnffication de oul: Proposition de la majorlte / Proposition de 1a majortte 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

i Sdllller '+ V ZH 
Schmid Odilo = C VS 

· Schmied Walter . V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab . S VD 
Seßer Hansueter + V BE 
Siemist + V AG 
Simoneschi-Cortesl + C 11 
Somrnaruoa = s BE 
Sneck . V AG 
Snislmann . - GE 
Spuhler . V TG 
Stahl . V ZH 
Stamm Luzl . V AG 
Sleine!l!ler + R UR 
Steiner + R SO. 
Strahm . S BEi 
Studer Heinar = E AG 
SlumD = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel . S ZH 
Theßer . R LU 
11llmanns . S VD 
Trioonez + R BE 

• Tschalllllll 
. S BE 

Tsclt•""""' + R LU 
, VaOender . R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 

1 VaudrozRft + R VD 
Vennot . s BE 1 

Vollmer . s BE 
Waber Chrlstlan . E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller Hansiöro + V TG 

. Wandftuh + V BE 
WasserfaOen + R BE 

I WAirnlll + R SG 
Wevenelh + V BE 
Widmer . s LU 

l Wkll1!I 
. C SG 

i Wledelkehr . E ZH 
1 Wirz.von Planta + L es 
' WlltenWller + R SG 
WVSSUrsula = s BE 
Zilclt . C AG 

,ZaneW = s so 
Zapß . C ZH 
Zisva(f15 . • VD 
Znnnim!r + V ZH 

. 
1 
0 
0 
41 

Bedeutung Nein / Slgniflcation de non: Proposition de la mlnorlte Cuche / Proposition de la mlnortte Cuche 
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Aef.2383 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) 
Loi fadarale sur l'armae et l'administration militaire {LAAM) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art 69 
Abstimmung vom / Vote du: 11.06.2002 10:07:07 
Abate 
A1111nfi Wartmam 
Aeschbacher 
AntiDe 
Baadercasoar 
Bader Elvira 
HllM8 

Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
ßaumann S11111hanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Biaaer 
Hinnasca 

Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 

• Bruderer 
Brunner T oni 
Blmnon 

BOhlmann 
BOhrer 
eavam 
CllalmUIS 

Chevrier 
1 ClmlP.n 

Cina 
Cuche 
de Daniel 
Decul1ins 
Donm 
Dormann Rosemarie 
DormondMartvse 
Dunant 
o,mm7 

Eberhard 
Eaerszeai 
Ennlv 
Ehrler 
Enaelbercer 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/oui/si 
= nein / non/ no 

+ R Tl FehrHans . V ZH Kurrus . S ZH Fehr Hans•Jürc • S SH Lachat 
+ E ZH Fehr Jacoueline . S ZH 1 LaJlve d'EDinav . R VS Fehr Lisbelh + V ZH • Laubadler 
+ V Bl. FehrMarlo . S ZH Lmmer . C SO Fetz . S BS, Leu 
0 8 so flscher.~en + R AGI L11111MAMer Halo 
+ R BE 
• V TG 

1 Föhn + V SZI 
• Freund + V AR 

Lellll!llllmler Susanne 
Leuthard 

• G BE 
= S BE 
+ L VD 

i Frev Claude + R NE 
Gadient + V GR 
Gafli . C BE • = S NE Garbani = S NE Maiire 

+ R GE Genner . G ZH , Marietan . R GR • Giezendanner + V AG • Mal1l Werner 
+ V SG Glasson . R FR 1 MartvKafm . • Tl Glur + V AG M11cmn6 
+ V ZH GoU = S ZH Malhvs . V ZH Graf = G BL MatUer 
+ V so Grobet = S GE Maury PasQuier 
+ V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-SchatZ 
+ R ZH GrossJost . S TG Meootrev Sava,y . SAG Guisan . R VO Messmer 
+ V SG 'Günter . S BE Mever Therese . V VD •GUIZWiller + R ZH Mllmeli 
= G LU GIMI Hans Rudolf + R BL Munnv 
+ R SH GVSlnRerno . S BS MDDer Erich . S Tl • HaP.rinnBinder - s ZH MOller-Hernmi • s FR 1 Haller . V BE Nabholz . C VS Hilmmerle . s GR NeilYnck . R VD Hassler + V GR Oehr6 
+ C vs Heberleln + R ZH Pedrina 
= G NE HooelschweDer + R ZH PelB . S GE Heim . C so Pfister ThMnhll . C GR HessBel'hard . • BE Polla 
+ E BE HessPeter + C ZG Raaaenbass . C LU . Hess Walter + C SG Randeaoer . S VD ! Holmann Urs . s AG Rechsteiner Paul . V BS Hollenstein = G SG Rechsteißer.ßasel 
+ R GE Hubmann = s ZH Rennwald 
+ C sz lmfeld + C o" Rikfin 
+ R AG lmhof . C BLI Robbiani 
+ L GE Janiak . s BU Rossini . C AG 1 Joder . V BE Ruev 
+ R IMl'II 

1 Jossen . s vs Salvl 
+ C LU Jutzel . s FR Sandoz Marcel 
• G FR Kaufmann + V ZH Schenk . s SG Keller Robert + V ZH Sclterer Marcel 
+ V VD Kormel . R so • 5cheurerR1!mV . R vo Kunz + V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL 
• C JU 

I+ R SZ 
+ V LU 
• C FR: 
+ C LU 
+ R ZG, . S BL . C AG, 
+ C Al . C LU . S VD ' 
+ C GE . C VS 
= S GL . S ZH . • Tl 
+ V AG . V ZH . S GE . C SG 
= G VD 
+ R TG 

II ' . S ZH 
+ R ZH 

1 • C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE . C TG 
+ R BSI . S SGI . S BSI . S JU 
+ C ZH . C Tl . s vs . L VD 
0 S VD . R VD 

:+ V BE 
I+ V ZG 
+ L NE 

I+ V ZH 

o en1h. / abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Gmupe / Gruooo C G L R s E V 
ja/oui/si 86 Ja/oui/si 16 0 5 29 0 3 33 
nein/ non / no 21 nein / non / no 0 7 0 0 14 0 0 
enth. / abst. / ast. 4 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 4 0 0 
entschuldl!lt / excuu / scusato 89 entschuldlm / excuu / scusato 19 3 1 13 34 2 12 

Bedeutung Ja/ Signiflcation de oul: Propoei11on de 1a rnajorlte 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Proposition de ta minorlte Garbanl 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller + ZH 
Schmid Odilo + vs 
Schmied Walter . BE 
Schneider ... BE 
Schwaab 0 VD 
Seiler Hansnell!r . BE 
SiM,ig + V AG 
Simoneschi-Cort + C Tl 
Sommaruaa = S BE 
Soeck + V AG 
Snielmann . • GE 
Souhler + V TG 
Stahl +i V ZH 
Slammluzi • V AG 
Steinenner + R UR 
Steinar + R SO 
Slrahm . S BE 
StuderHeiner + E AG 
Sltmm = SAG 
Suler . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + RW 
Tißmanns = S VD 
TrlllOllez + R BE 
Tschärmät • s BE 
Tschunnmt + R LU 
VaDender . RAR 
Vaudroz Jean.ctaude + C GE 
Vaudroz Rene . R VD 
Vennot . s BE 
Vollmer . S BE 
Waber Chrlsllan . E BE 
WalkerFelix + C SG 
Waller Ha...:inm + V TG 
Wamlfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welaelt . R SG 
Wevenelh + V BE 
Widmer 0 S LU 
Wldria + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wrrz.von Planta + L BS 
Wlllenwiler + R SG 
WVSsUrsula = S BE 
Zäch • C AG 
Zanettl . s so 
ZaDII • C ZH 
71!M!di,;. . • VD 
Zullllioer + V ZH 

-
0 
0 
0 
5. 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Armee und die Mßitllrverwaltung (Militärgesetz, MG) 
Loi federale sur rarmee et l'administration militaire (LMM) 

Gegenstand / ObJet du vote: 

Art 112 al. 1bis Proposition de la minorite I Fehr Jacqueline 

Abstimmung vom I Vote du: 11.06.20021~:41:41 
Abate = A Tl 1 FehrHans = V ZH 

~ann 
+ S ZH 
= E ZH 

Anliße = R VS 

i Fehr Hans-JOrlr + S SH 
Fehr Jar.nueflne + S ZH 
Fehr Lisbeth = V ZH 

Baader Casoar = V BL Fehr Mario + S ZH 
BaderEMra = C so Fetz + S BS 
Bamia + s so FISCher-Seellllen = RAG 
Banaerter = R BE Föhn = V SZ 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR 

· Baumann Ruedi + G BE , Frev Claude = R NE 
i Baumann Steummie + s BE Gadienl = V GR 
Beck = L VD Gaßl = C BE 

1 Berberat + s NE Garbani + S NE 
Bernasroni + R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR Giezendanner = V AG 

' Blooer = V SG 1 Glassan = R FR 
Blnnasca . 

* Tl i Glur :: V AG 
Binder = V ZH Goll ·+ S ZH 
Blocher = V ZH Graf + G BL 
Dorer ·= V SO i Grober + S GE 

1 Bartoluzzi I= V ZH 1 Gross Andreas + S ZH 
Basshard . R ZH i GrossJost + s TG 
Bruderer + s AG Guisan = RIVD 
Brunner Toni = V SG · Gllnter . S BE 
Rtm111111 . V VD · Gulzwiller = R ZH 

KUIIUS 
. Lachal 

Lallve d'Eolnav 
· Laubacher 
,launar 

Leu 
LP.lllenermer Haio 
Leuteneaaer Susanne 

. Leuthard 
i LMnfe 
' LUSlenber~er 
. Malllard 

Maiire 
Marilllan 
MartiWemer 
Manv Killin 

! Masnofi 
MatlM 

· Maurer 
i Maurv Pasauier 
• Meier-Schatz 
Menetrevsavarv 
Messmer 

1 Mever Therese 
· Mllr!lell 

= .R BL 
= C JU 
= R SZ 
= V LU 

. = C FR 
= cw . R ZG 
+ S BL . C AG 
= C Al 
= C LU 
+ S VD 
= C GE 
+ C VS . S GL 

·+ S ZH 
! • - Tl 

' - V AG 
= V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
= C FRi 
= V ZH 

13iihlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muanv + G GE 
, BOhrer 

Cavalli 
' Cha11111.1is 

Chevrier 
Chllsten 
Cina 

· CUche 
i de Dardel 

Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlwe 
Dunant 

: DI.IDfllZ 
!Ebemard 

Eaerszeai 
Eaalv 
Ehrler 
Encelben1er 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 

= R SH GwinRemo + S BS Müller Erich . s Tl Haerina Binder + s ZH MOller-Hemmi 
+ s FR Haller = V BE . Nabholz 
= C vs i Hilmmerle + S GR i Neifynck 
+ R VD . Hassler = V GR! Oehrfi . C vs i Heberlein = R ZH Pedrina 
+ G NE HeQetschweiler = R ZH Pelli 
+ s GE Heim = C so Pfister Theonhil 
+ C GR Hess Berhard = • BE . Polla 
= E BE HessPeler = C ZG1 Rannenbass 
+ C LU HessWalter = C SG Randewier 
+ s VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
= V BS 1 Hollenstein + G SG Rechsteiner.ßasel 
= R GE i Hubmann + s ZH Rennwald 
+ C sz I lmfeld . C □W Riklln 
= A AG · lmhof = C BL 1 Robbiani 
= L GE Janiak + s BL i Rossini 

= C AG Joder = V BE Ruev 

= R INVI 1 Jossen + s vs Salvi 
+ C LU Jutzet + s FR sandoz Marcel 
+ G FRi ! Kaufmann = V ZH Schenk 
+ s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
= V VD · Kofmel . R so Scheurer Rt!mv 

= R VD i Kunz = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 
+ 

·= 
i + 
:= 
+ 
• 
= 
= . 

: ;:; 

; * 

+ 
+ 
+ . 

·+ 
= 
+ 
= 
= 
= 
= 
= 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
i Gesamt/ Como1ete / Tutto Fraktion / Groupe / GrupDO C G L R s 
, Ja/oul/sl 69 Ja/ oul / sl 10 10 0 2 44 

nein / non / no 104 nein / non / no 18 0 6 35 0 
enth. / abst. / ast 1 enth. / abst / ast. 1 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 26 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 0 5 8 

Bedeutung Ja/ Slgnfflcation de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: 

R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
S Tl 
R TI 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZHi 

E V 
1 0 
2 42 
0 0 
2 3 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer = V ZH 
: Schmid Odilo + C vs 
i Schmied Waller = V BE 
1 Schneider = A BE 
.Schwaab + s VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Siearist = V AG 
Slmoneschi-Cortesi o C TI 

· Sommanma + s BE 
ISnP.r.k •'V AG 

Spfelmann + • GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi . V AG 
SleineOlll!I' = R UR 

i Sleiner = R SO 
Slrahm + s BE 
Sluder Heiner + E AG 
Slutnp + s AG 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theller = R LU 
TilJmanns + s VD 
Trinanez = R BE 
Tschälllllt . S BE 
TschUDlll!rl - R LU 
VaUender = RAR 
Vaudroz Jean.Claude = C GE 
Vsudroz Ren6 = R VD 
Vermot . s BE 

. Vollmer . S BE 
1 Waber Christian . E BE 
• Walkerfdx = C SG 
WallerHansiör!I = V TG 

~ = V BE 
= R BE 

: WelQelt = R SG 
, w-t1t = V BE 
! Wklmer + s LU 

.anm = C SG ,. E ZH 
= L BS 
= R SG 

-~ursu1a + s BE 
iZllch + C AG. 
. Zanelti + s so 

ZaJ>fl * C ZH 
Zisvadls + • VD 
Zuooiaer = V ZH 

. 
2 
1 
o. 
2, 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

19.06.200214:10:57/ 0009 
Conseil national, Systeme de 1/0te electronlque 

identif: 46. 13/11.06.02 11 :41 :41 Ref.: (Erfassung) Nr:2390 



• 

~tS' 
01.0065 

Ref.2391 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nomlnatif 

Geschäft I Objet: 
Bundesgesetz Ober die Armee und die MUitllrverwaltung (Mßitärgesetz, MG) 
Lai r~erale sur rannee et radministration militaire (LAAM) 

Gegenstand I Objet du vote: 

Art. 112 al. 1 bis Proposition de la minorite II Vaudroz Jean-Claude 
Abstimmung vom I Vote du: 11.06.2002 11 :42:39 
Abate = R Tl ! Fehr Hans = V ZH 
AenDli Wartmann + S ZH , Fehr Hans-Jüra + S SHI 
Aeschbacher = E ZH ! Fehr ••--"--· + S ZH 
Anlllle + R VS Fehr Lisbeth = V ZH 
BaaderCasnar = V BL Fehr Marlo + S ZH 

· BaderEMra = C SO Fetz + S BS 
! Baruia + s so Flscher-S-Wen = RAG 
Banaerter = R BE Föhn = V SZ 

1 Baumann Alexander = V TG i Freund = V AR 
• Baumann Ruedl + G BE , Frev Claude = R NE 

Baumann Slenllaßie + S BE Gadient = V GR 
i Beck = L VD Galfi + C BE 
' Bel'beral + S NE ' Garbani + S NE 

Bernasconi + R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR 
Biaaer '-l --= SG 

L Giezendann~. = V AG 
:Glassan + R FR 

8ianasca . - Tl Glur = V AG 
Binder = V ZH 1 Goll + S ZH 
Blocher = V ZH 1 Graf + G BL 
öorer = ~v so -Gröiiei + S GE 
Bortoluzzi = V ZH : Gross Andreas + S ZH 
Basshard . R ZH 1 GrossJost + S TG 
Bruderer + SAG Guisan = R VD 

, BnmerToni = V SG Gtlnter . S BE 
'Runnon . V VD Gulzwlller = R ZH 
Bllhlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL, 
80hter = R SH GvmRemo + S BS! 
cavatli . S Tl HaPriM Binder + S ZH 
ChaDDUis + SFR tfaiier = V BE 

' Chevrier + C vs Hämmerle + S GR 
Christen + R VD Hassler = V GR 

1 Clna . C vs Heberleln = R ZH 
1 Cuche + G NE He!letschweiler "' R ZH 
de Daniel + s GE i Heim = C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard = - BE 
Donze = E BE 'Hess Peter = C ZG 
Dormann Rusemarie + C LU , HessWal!er = C SGi 
Dormond MarlVse + s VD Hofmann Urs + SAG 

' Dunant = V BS • Hollenstein + G SG 
DU11raZ + R GE 'Hubmann + S ZH 

1 Eberhard = l.i 5L bnfeld . C llil, 

i Emr«7Anj = R AG lmhof = C BL 

~ + L GE 
+ C AG 

Janiak + s BL 
Joder = V BE 

1 Eooelberaer = R NW, Jossen + s vs 
Estermann = C LU 1 Jutzet + s FR 
Fasel + G FR 1 K11U1111a11n = V ZH 
Fässler + s SG Keller Robert = V ZH 
Fattebert = V VD 1 Kofmel . R so 
Favre = R VDI Kunz = V LU 

Kunus 
, Lachat 
' Lalive d'Eninav 
! Laubacher 
L=r 

• Leu 
' Leutenl!(mer Halo 
1 LeutenAMer SUsanne 
i Leuthard 
i Loenfe 
, Lustenber!lel' 

• Maillard 
Maiire 
Marietan 
MartiWemer 
Marty Klllin 
Masoo6 
Mathvs 

. Maurer 
' Maurv Pa.<10uier 

Meier-Schatz 
Ment!lrev Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Mllme6 

i MUIIIIV 
1 Mßller Erich 

M0Oer-Hemmi 
1 Nabholz 
I Neirmck 
Oehrli 
Pedrina 
PelD 
Pfister Theoohll 
Polle 
Raaaenbass 

' Randeaaer 
· Rechsteiner Paul 
i Rechstelner-Basel 
• Rennwald 

Riklin 
'Robbiani 
' Rossinl 

RtlAV 

Salvi 
SandozMarcel 
Schenk 

. Scherer Marcel 
i Scheurer Rll!nv 
, Schibll 

+ Ja/oul/sl 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / sousato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL 
+ C JU 
= R SZ 
= V LU 
+ C FR 

= C LU . R ZG 
+ S BL 
• C AG 
= C Al 
= C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS . S GL 

1 + S ZH 
' . - Tl 
= V AG 
= V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD 

·= R TG 
i + C FR 
= V ZH 
+ G GE 
- R ZH 
+ s ZH 
= R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl . R Tl 
= V SG 

1+ L GE . C TG 
= R BS 

' . s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH . C Tl 
+ s vs 
= L VD 
+ s VD 

i+ R VD 
= V BE 
= V ZG 

'= L NE 
:= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Prilafdent stimmt nicht / Le presfdent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto · Fraktion / Grouoe / GrupPO C G L R s E V 
Ja/ oui / si 83 1 ia/oui/sl 17 10 2 7 44 1 0 
nein / non / no 91 nein / non / no 12 0 4 30 0 2 42 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. !O 0 0 0 0 0 0 

1 entschuldigt/ excuse I scusato 26 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 0 5 B 2 3 

Bedeutung Ja/ Signlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

i SchlOer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 

! Schwaab + s VD 
1 Seiler Hansneter = V BE 
,Siemisl = V AG 
Simoneschi-Corte + C Tl 
Sommaruoa + s BE 

'SMcic . V AG 
SDielmann + • GE 
SOUhll!r = V TG 
Stahl = V ZH 
StammLuzi . V AG 

, Steht-er = R UR 
Siebter = R SO 
S1rahm + s BE 
Sluder Hemer + E AG 
Slum!> + s AG 
SUter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Thefler = R LU 
TiDmanns + s VD 
Trioonez = R BE 

i Tschällllffl • S BE 
, Tschunl!l!lt = R LU 
'Vaßender = RAR 
' Vaudroz Jean-Claude + C GE 
· Vaudroz Rene + R VD 
Vennot . S BE 
Vollmer . S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Fe6x + C SG 
Walter Hanmn = V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weiaell = R SG 
Wevenelh = V BE 
Widmer + s w; 

1 Wldrln = C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wuz-von Planta = L BS 
Willenwller = R SG 
wYSs Ursula + s BE 
Zilch '= C AG 
Zanetti + s so 
Zapff . C ZH 
71..vad"I<. + - VD, 
ZUODiller = V ZH 

. 
2 
1 
0 
2 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

19.06.200214:11:03/ 0010 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentif: 46. 13/11.06.02 11 :42:39 Ref.: (Erfassung) Nr:2391 



Ref.2395 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz Ober die Armee und die Militärverwaltung (Mßitärgesetz. MG) 
Loi federale sur l'armee et l'administration militaire (LMM) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 19.06.2002 10:46:26 
Abate + R Tl' Fehr Hans 1+ V ZH Kurrus 
Aeppli Wartmann . S ZH Fehr Hans-Jüra 1 • S SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH : Fehr Jacmmline . S ZH! i Lalive d'Enirmv 
Anlille + R vs ! Fehr Lisbeth . V ZH • Laubacher 
Baader Casoar 10 V BL FehrMario + S ZH Launnt 
BaderEMra + Fetz • S BS Leu 
Banaa + s so Fischer-- . RAG 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 

!+ R ZG 
ßanl!MPT + R BE Föhn + V SZ Susanne .Hab io S BL 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stenhanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Biaaer 
Binnasca 

i Binder 
!Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 

; Bruderer 
BnmnerToni 

i Bllllrulll 

Bllhlmann 
1 Bllhrer 
Cavalli 
Chat!Dllis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
deDardel 
Decwtlns 
Donz~ 
Oormann Rosemarie 
DOl1IIOlld MarMui 

• Dunant 

= : Eoolv 
Ehrler 
FM"""'"1er 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/oul /sl 
= nein / non / no 

0 V TG Freund + V AR Leuthard 
0 G BE FravClaude + R NE i loepl'e 
0 S BE Gadlenl + V GR Lustenlwt!ar 
+ L VO Galli . C BE MaiUard 
0 S NE Garbani 0 S NE , Maiire 
+ R GE , Genner = G ZH Marietan 
+ R GR ' Giezendanner + V AG 1 Marti Werner 
+ V sc. , . c.lassiiri-- .. + FfFR : u;;.Käfin . • 11 i Glur + V AG i Masnofi 
o V ZH i Goll 

. S ZH i Malhvs . V ZH i Graf = G BL 1 Maurer 
+ V so Grollet = S GE Manrv l>a'll!uier . V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
+ R ZH · GrossJost + S TG M.iootrevSavarv 
+ SAG Guisan . R VD •Messmer 
+ V SG 1 GDnlel' . S BE MeverTimrese 
+ V VD , GlllZWifler + R ZH i Mi!meli 
= G LU ' Gvsin Hans Rudolf + R BL 1 Munnv 
+ R SH , GvsinRerna = S BS : MO0er Erich . S Tl i HAMM Binder 0 S ZH ' MODer-Hemml . S FR Haller + V BE ' Nabholz 
+ C vs , Hämmerte 0 S GR Neirynck 
+ R VD 'Hass!er + V GR ' Oehrli . C vs Hebetleilt + R ZH Pedrina 
= G NE HeoetschweDer + R ZH Pelli 
= S GE Helm + C SO Pfister Theollhll 

+ C GR HessBelhard + • BE Polla 
+ E BE HessPeter + C ZG Raooenbass . C LU Hess Walter . C SG Ran!leaaer . s VD 1 Hofmann Urs 0 SAG • Rechsleiner Paul 
+ V BS Hollensleilt = G SG 1 Rechsleiner-Basel . R GE :Hubmann 0 s ZH 1 Rennwald 
+ C sz i lmfeld . C ow i Rllclin 
+ R AG lmhol' + C BL ; Robbiani 
+ L GE Janiak . s BL Rossini 
• C AG Joder + V IBE Ruev 
+ R INW 1 Jossen + s vs : Salvi 
• C LU Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
• G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
0 S SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD Kofmel + R so Scheurer Remv . R VD Kunz + V LU Schibfi 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
+ C Al 

i+ C LU .. S VD 
I+ C GE 
,+ C VS 

-- _: + •s GL 
0 S ZH . . Tl 
0 V AG 
+ V ZH . S GE 
+ C SG 
= G VD 

i+ R TG 
+ C FR 

i= V ZH 
- G GE . R ZH 

]O S ZH 
+ R ZH 
0 C vo• 

'+ V BE . s Tl . R Tl 
= V SG . L GE . C TG 
+ R BS 
• s SG 

1O1S BS . s JU 
+ C ZH . C Tl . s vs 
+ L VD 

I+ s VD 
1 • R VD 
+ V BE 
+ V ZG 

: ½ooi 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht I Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto 1 Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
Ja/ oul/si I 101 ja/oui/sl 24 0 4 31 8 3 30 
nein / non I no 18 nein / non / no 0 8 0 0 4 0 4 
enlh. / abst. / ast. 1 27 enth. I abst. / ast. 1 1 0 0 19 1 5 
entschuldiat / excuse / scusato 1 54 entschuldlat / excuse / scusato 10 1 2 11 21 1 6 

Bedeutung Ja / Slgnlfication de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab 0 S VD 
Seller Hansoeter + V BE 
Sil!Orist + V AG 
Simoneschi-Cortesi • C Tl 
Sommaruqa • s BE 

1 '-"'ldr + V AG 
! SoiA!mann = • GE 

Spuhler . V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi '+ V AG 
SIAmADl'lP.r -· 

. R UR 
Steilter +R 'so 
Slrahrn . S BE 
SluderHeilter . E AG 
SWmp 0 S AG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei 0 S ZH 
Theiler + R LU 
TiDmanns 0 S VD 
Trioonez + R BE 
Tschannlll . S BE 
TschuoDl!ll + R LU 
Valiender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Reoo . R VD 
Vermot = S BE 

i Vollmer 0 S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter HAnmrn • V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
WP.K!P.11 + R SG 
w- • V BE 
Wldmer 0 s LU 
Wldrio + C SG 
Wiederkehr 0 E ZH 
Wirz-von Planta . L BS 
Wrttenwiler + R SG 

i wvss Ursula 0 s BE 
Zäch + C AG 
Zanetti . s SO! 
ZaDII + C ZH 
Zlsvadis = - VDI 
Zurmfner 0 V ZHI 

. 
1 
2 
0 
2 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

19.06.2002 10:46:57 / 0002 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 13/19.06.200210:46:26 Ref.: (Erfassung) Nr:2395 
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Ref.2396 
NA1"IONALRA T 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee (BVA) 
Arrete tederal concemant radrninistration de l'armee (AFM) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 
Abstimmung vom / Vote du: 19.06.2002 10:48:40 
Abate + R Tl Fehr Hans 0 V ZH 
AeDDli Wartmarm . s ZH Fehr Hans-JQrQ + S SH 
Aeschbacher + E ZH Fein' J,..,m,ellne • s ZH 
AnliOe + R VS Fein' Lisbeth • V ZH 
BaaderC-- 0 V BL Felu'Mario + s ZH 
BaderElvim + C so Fetz . s es 
HAnn11 + s so FISCher•Seenaen + RAG 
Banaener + R BE Föhn + V SZ 
Baumann Alexander 0 V TG Freund + V AR 
Baumann Ruedi 0 G BE FrevClaude + R NE 
Baumann S!Anhanle 0 S BE Gad!ent + V GR 
Beck + L VD Galli • C BE 
8erllerat + S NE Garbani + s NE 
Bemasconl + R GE Genner • G ZH 
Benola + R GR Glezendanner + V AG 

i Ritmßr + V SG Glasson + R FRi 
Blmlasca . • TI GJur + V AGi 
Binder + V ZH Goß • s ZH 
Blocher • V ZH Graf o G BL 
Barer + V SO Grobet • s GE 
Bortoluzzl . V ZH i Grass Andreas • s ZH 
Bosshard + R ZH 
Bruderer + SAG 
BnmnerTooi + V SG 

~ 
+ s TG . R VD 

Gonter • s BE 
BllmlDn + V VD Gutzwiller + R ZH 
Bllhlmann 0 G LU G"""' Hans Rudolf + R BL 
BOhrer + R SH Gvsin Remo + s es 
Cavalll . S Tl Haerina Binder + s ZH 
Chappuis . SFR Haller + V BE 
Chevrier + C VS Hämmerle • s GR 
Christen + R VD Hassler + V GR 
Clna . C VS Heberlein + R ZH 
CUche 0 G NE HeQetschweiler + R ZH 
de Daniel 0 S GE Heim + C so 
Decurtlns + C GR Hess Berhard + - BE 
Donze + E BE Hess Peter + C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU Hess Walter + C SG 
Dormond Ml!IMI! + s VD Hofmann Urs + s AG 
Dunant + V es Hollenstein • G SG 
DtJDraz + R GEi Hubmann + s ZH 
Eberhard + C sz lmfeld • C JV, 
Ermr,;7Affj + R AG i lmhof + C BL 
Eoatv + L GE Janiak • s BL 
Ehrler + C AG Joder + V BE 
Enoelberaer + R NW Jossen + s vs 
Estermann . C LU Jutzel + s FR 
Fasel . G FR Kaufmann + V ZH 
Fässler + s SG Keller Robert + V ZH 
Fattebert + V VD Kofmel + R so 
Favre . R VD Kunz + V LU 

' Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
laubacher 
Lauper 
Leu 
Leuteneoaer Haia 
Leuteneooer Susanne 
Leuthard 
Loenfe 
Lustenberaer 
Maillard 
Maiire 
Marielan 
MarliWemer 
MartvKillin 
Masoo& 
Malhvs 
Maurer 
Mawv l'IISQuier 
Meier-Schatz 
M6n!Vrey SavlllY 
Messmer 
-Therese 
Mörae& 
Munnv 
MOller Erich 
MOller-Hemmi 

'Nabholz 
NAinmd, 

Oehrli 
Pedrina 
Pelll 
Pfister Theonn11 
Polla 
Raaaenbass 
Ra1111eaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Rild!n 
Robhiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remv 
Schlbfi 

+ ja/oul /sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht tellgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
+ R ZG . s BL 
• C AG 
+ C Al 
• C LU 
• s VD 
+ C GE 
+ C vs • s GL 
+ s ZH . - 11 
+ V AG 
+ V ZH • s GE 
+ C SG 

1 =IC:l VD 
+ R TG 
+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
• R ZH • s ZH 
+ R ZH 
0 C VD 
+ V BE • s Tl 
• R Tl 
+ V SG . L GE 
• C TG 
+ R es • s SG 
+ s es • s JU 
+ C ZH 
• C Tl 
• s vs 
+ L VD • s VD 
• R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ ComDlete /Tutto Fraktion / Groupe / Gruono C G L R s E V 
ja/ oul/si 126 Ja/ oui/ si 26 0 4 34 21 4 36 
nein /non/ no 3 nein / non / no 0 2 0 0 1 0 0 
enth. / abst. / ast. 14 enth. / abst. / ast. 1 4 0 0 5 0 4 
entschuldkrt / excuse / scusato !!i1 entschuldlat / excuse / scusato 8 4 2 8 25 1 5 

Bedeutung Ja/ Slgnlfloatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller + V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider • R BE 
Schwaab + s VD 

F 
+ V BE 
+ V AG 
+ C Tl 

aruca • s BE 
+ V AG 

lmarm . - GE 
uhler • V TG 

Stahl + V ZH 
Slammluzi + V AG 
steineooer + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm • s BE 
Sluder Heiner • E AG 
Slumn 0 $ AG 
Sufer . • R BE 
Teuscher • G BE 

~ 
0 S ZH 
+ R LU 
+ s VD 

Trlnonez + R BE 

~ 
• s BE 
+ R LU 

VaDender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene • R VD 
Vermol = S BE 
VoDmer ffii ~ WaberChrlslian BE 
Walker Felix §.§ 
Walter H_,lllrn + V TG 
Wandtluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
W!!lnP.lt + R SG 
we-lh • V BE 
Wldmer + s LU 
Wirlria + C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz.von Planta • L es 
Wiltenwller + R SG 
WVSs Ursula 0 S BE 

• Zllcll + C AG 
i Zanelli . s so 

ZaDII + C ZH 
7iWAfiis . - VD 
ZuDDioer o V ZH 

-
1 
0 
0 
4 

Nationalrat. Elektronisches Abstimmungssystem 

19.06.2002 10:49:09/ 0003 
Consell national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 13/19.06.200210:48:40 Ref.: (Erfassung) Nr:2396 
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Ref.2485 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Verordnung der Bundesversammlung Ober die Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) 
Ordonnance de rAssembl~e f~~ale sur l'organlsation de rannoo (Organisation de l'annoo, OOrgA) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 19.06.2002 20:13:00 
. Abate . R TI · Fehr Hans . V ZH ; Kurrus 

AeDDÜ Wartmann 1 • S ZH Fehr Hans.Jora + s SH Lachat 
i Aeschbacher . E ZH , Fehr Jacqueline . S ZH Lalive d'Eoinav 
Anlille . R VS 1 Fehr Lisbeth + V ZH laubacher 
Baaderr=ar = V BL , Fehr Mario + s ZH ; lauDer 

· Bader Elvira + C SO ! Fetz . S 85 . Leu 
• Banaa + s so • FJSCher•Seenaen + R AG Leuteneaoer Haie 
1 RanDP.ltl!r + R BE Föhn + V SZ Ll!ll!P.111111ner Susanne 
Baumann Alexander = V TG Freund + V AR Leuthard 
Baumann Ruedi • G BE FrevClaude . R NE Loeofe 

1 Baumann Stellhanie . S BE Gadient + V GR 1 Lustenberaer 
Beck . L VD GalD • C BE i Maillard 
Berberat . S NE 1 Garbani + s NE 1 Maiire 

. Bemasconi + R GE Genner + G ZH •Marielan 

. Bezzola + R GR 
i Biaaer -- -~- + V SG 

. Giezendanner . V AG 
j Glasson . R FR 

Marti Werner 
MartvKlllin 

i Bianru;t:a . - Tl !Glur • V AG 1 MaS11116 
• Binder 0 V ZH , Goß + s ZH1 . Malllys 

Bioeiter . V ZH Graf • G Bl Mamer 
Borer + V so Grollet . S GE Maury Pasquier 
Boltoluzzi .. ~-Basshard . 

. Brudel8r . 
· BnmnerToni . V SG 

Grass Andreas . S ZH 
GrossJost . S TG 
Gulsan + R VD 
Günter . S BE 

Meier-Schalz 
Mlkll!lrey 5aVarY 
Messmer 
Mever Th4rl!se 

Btmnon . V VD 
. Bilhlmann . G LU 

Gutzwiller + R ZH 
1 Gll'<in Hans Rudolf . R BL 

Möraeli 
Mrnmv 

i BOhrer . R SH GvsinRemo . S BS MODerEridt 
I Cavalli . S Tl 1 HAArina Binder . S ZHi Mllfter•Hemml 
• Challllllis + SFR !Haßer . V BE Nabhalz 
! Che'fflef . C vs ! Hilmmerle . S GR Neirvnck 
• Christen + R VO : Hassler + V GR Oehr6 
! Cina + C VS Hebellein + R ZH ; Pedrina 
,Cuche + G NE Hegetschweiler + R ZH Pem 
! de Oardel . S GE Heim + C so Pfister Theollhil 

Decul1ins + C GR Hess Berhard . 
• BE Paßa 

. Donzj + E BE HessPeter + C ZG 
Oonnann Rosemarle . C LlJ HessWalter . C SG RantlP.nner 
Dormond MarlvsA : iJ Ounant 
Duoraz 

· Eberhard + C 
~R7Mj + RAG 
1 Eaalv + L GE 

Hofmann Urs + s AG 
Hollenstein + G SG 
Hubmann * S ZH 
lmfeld + C m,, 
lmhof . C BL 
Janiak i * s Bl 

Rechsteiner Paul 
Rechs!einer•Basel 
Rennwald 

i Riklin 
Robbiani 
Rossini 

, Ehrler . C AG . Jeder . V BE! 1 Ruev 
Enaelberaer + R 111\N i Jassen * s vs i Salvi 
Estermann . C LU 

i Fasel . m . Fässler + 
Fattebert . 

Jutzet . s FR 
Kaufmann + V ZH 

! Keßer Robert + V ZH 
i Kofmel . R SO 

SandozMarcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer l<8lllY 

Favre . R VD 1 Kunz o V LU Schibli 

+ Ja/oul/ sl 
= nein/ non / no 

• entschuldigt/ excuae / scuaato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

.+ R Bl 
+ C JU . R SZ . V LU . C FR 
+ C LU . R ZG . S BL . C AG 
+ C Al 

1+ C LU 
* S VD 

i+ C GE . C VS 
·• S GL 
+ s ZH . . TI . V AG 
= V ZH . S GE 
• C SG 
+ G VD . R TG 
+ C FR 
• V ZH . G GE 
+ R ZH . S ZH . R ZH . C VD 
+ V BE 
+ s Tl . R Tl 
0 V SG 
+ L GE . C TG 
* R 85 . s SG . s 85 
+ s JU . C ZH . C Tl 
+ s VS . L vo 
• i s vo . R vo 
+ V BE 
0 V ZG; 
+ L NE/ 
= V ZH 

o enth. / ebst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / GruPPO C G L R s E V 
Ja/oui/si 73 1 ia / oul/ sl 14 4 4 17 18 2 14 
nein /non/ no a 1 nein / non / no 0 0 0 0 0 0 6 
enth. / abst / ast. 5 enth. / abat. / aat. 0 0 0 0 0 0 5 
entschuldigt/ excuae / scuaato 116 i entschuldigt/ excuse / scuaato 21 a 2 25 34 3 20 

Bedeutung Ja / Signlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
! Schmid Odilo . C VS 
. Schmied Walter o V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab + s VD 
SeDer Hansoeter . V BE 
Siemlst + V AG 
Simoneschi.COrtesl + C Tl 

1 Sammaruga . S BE 
Sneck . V AG 
Spielmann . 

• GE 
Spuhler . V TG 

. Slahl + V ZH 
Slamm luzi . V AG 

1 .,,4..,-=• . R UR 
. Sleiner + R SO 
i Slrahm + S BE 
Sluder Heiner + E AG 
SbJmD . SAG 
SUler . R BE 
Teuscher . G BE 
Titanei . S ZH 
Theiler . R LU 

1 TDJmanns + S VD 
Trinone2 . R BE 

. T schäonlll . S BE 
Tschuuoert . R LU 
VaOender • R AR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 

1 Vermat . S BE 
VoDmer . s BE 
Waber Christian . E BE 
WalkerFlllix . C SG 

1 Walter Hansiöra + V TG 
. Wandßuh . V BE 
Wasserfallen . R BE 
Wei!lell . R SG 

• Wevemlll * V BE 
Wldmer + s LU 
WidriD . C SG 
Wiederkehr • E ZH 
Wll'Z•van Planta + L 85 

1 Willenwiler + R SG 
~Ursula * s BE! 
Zäch . C AG 
Zanelli + s so 
Zapf! . C ZH 
ZlsVlldis . • VD 
ZuDDiaer . V ZH 

. 
0 
0 
0 
5 

Nationalrat, Elektronlsches Abstimmungssystem 

19.06.2002 20:13:21 / 0015 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46. 13/19.06.2002 20:13:00 Ref.: (Erfassung) Nr:2485 
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Ref.2487 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz Ober den Wehrpflichlersatz (WPEG) 
Lol federale sur Ja taxe d'exempUon de l'obligaoon de servir (LTEO) 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 19.06.2002 20:22:1 O 
Abale . R Tl : FehrHans . V ZH KU111.1S + R BL 
Aeonli W81tma1111 . S ZH • Fehr Hans-Jllro = S SH Lachat + C JU 
Aeschbacher . E ZH Fehr Jacoue!ine = S ZH Lalive d'ElllllaV . R SZ 
Anlille . R VS Fehr Lisbellt + V ZH Laubadler 1 • V LU 
Baadercasnar 0 V Bl. FehrMario = S ZH L811De1' . C FR 

: Bader Elvira + C SO Fetz . S BS . Leu ·+ C LU 
• Banaa = s so FISCher-seenoen . RAG leuleneaaer Halo + R ZG 
iBancener + R BE : Föhn + V SZ 1 Leuteneaaer Susanne = S Bl 

Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 

: Baumann Steohanie 
Beck 

! 8erberat 
. Bemasconi 
• Bezzola 
Rimer 
Bionasca 
Binder 
8locher 
Borer 

. Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
BrunnerToni 

: Bllmmn 

BOhfmann 
BOhrer 
Cavalll 
Chaonuis 
Chevrier 

. Christen 
: Cina 
• Cuche 
! deOardel 
Decmtlns 

: Dome 
Oonnann Rosemarie 
Dormond MarMe 
Dunant 
Ounm7 
Eberhard 

: Eoar.mmj 
EaalV 

i Ehrler 
· Emielberaer 

Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 

. V TG Freund + V AR · Leuthard . G BE • FrevClaude 
. R NE • Loel>fe . S BE ! Gadienl + V GR Lustenbemer . L VD Galll . C BE Malllard 

• S NE :Garbani = S NE Maiire 
+ R GE Genner . G ZH !Mari®m 
+ R GR Glezendanner . V AG Marti Werner 
+ V SG Glasson . R FR : Mmtv Klllln . . Tl Glur . V AG MasnoU 
+ V ZH Goll = S ZH Mathvs . V ZH Graf . G BL Maurer . V SO Grollet . S GE M8111V l>Mnuier . V ZH : Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz . R ZH GrossJost . S TG 1 Menetrev Savarv . SAG Guisan + R VD ,Messmer . V SG j Günter . S BE ! Mever Therllse . V VD Gutzwiller + R ZH . Mllrnefi . G LU : Gvsin Hans Rudolf . R BL • Muanv . R SH i GvsinRemo . S BS MOller Erich 
• S TI • Mm>rinnßinder . S ZH MODer-Hemmi 
= SFR Haller . V BE Nabholz . C vs Hämmerle = s GR Neirynck 
+ R VD : Hassler + V GR Oehrli 
+ 
= 
= 

·+ 
+ . 
= . 
+ 
+ 
+ 
+ . 
+ . . 
= . 

i • 

C vs Heberlein + R ZH . Pedrina 
G NE iler + R ZH PelD 
s GE i Heim + C so Pfister Theonnn 
C GR 1 Hess Berhard . • BE Polla 
E BE HessPeler + C ZG Ramenbass 
C LU HessWaller . C SG Rar,;w,ner 
s VD HofmannUrs = s AG Rechsteiner Paul 
V BS Hollenstein = G SG Rechsteiner.aaset 
R GE : Hubmann = s ZH Rennwald 
C sz • lmfeld + C ow Rildin 
R AG lmhof . C BL Robbiani 
L GE Janiak . s Bl. Rosslnl 
C AG Joder . V BE Ruev 
R NW 1 Jassen . s vs Salvl 
C LU Jutzet . s FR Sandoz Man:el 
G FR i Kaufmann + V ZH Schenk 
s SG : Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
V VD ' Kofmel 

. R so SchewerRemv 
R vo 1 Kunz + V LU Schlbll 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. 
+ 
+ . 
+ . . 
= . . 
+ . . 
= . 
+ . . 
+ . . . 
+ 
= . 
+ 

.+ .. . . . 
;: . 
• 

i= . . . . 
+ 
+ 

i + 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas pan aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comnlete / Tutto Fraktion / Groune / Grunno C G L R S 
la/ oul / si 56 Ja/oui/sl 14 0 4 17 0 
nein / non / no 26 nein/ non / no 0 3 0 0 23 
enth. / abst. / ast. 2 enth. / absl / asl 0 0 0 0 1 

• entschuldigt/ excuse / scusato 116 entschuldlat / excuse / scusato 21 7 2 25 28 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

C AG 
C Al 
C LU 
S VD 
C GE 
C vs 
S Gl 
S ZH 
• Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
s Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
2 19 
0 0 
0 1 
3 25 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlller + V ZH 
Schmid Odilo . C VS 
Schmied Walter • V BE 
Schneider . R BE 

• Schwaab 0 S VD 
Seiler Hans- • V BE 

. Siemtst + V AG 
i Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa = s BE 
Slll!Ck . V AG 
SDielrnann . • GE 
Snuhler . V TG 
Slahl + V ZH 

. Stammluzi • V AG 
· Sleineaaer • R UR 
iSteiner + R SO 
1 Strahm = S BE 
Sluder Heiner + E AG 
SlumD . SAG 
Suter . R BE 
Teuscher . G BE 
Thanei . S ZH 
Theller . R LU 
Tillmanns = S VD 
T,mnnez . R BE 
Tschaaoat . S BE 
Tschualll!lf . R LU 
Val!ender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
VaudrozRmre + R VD 
Vennot . s BE 
Vollmer . s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix . C SG 
Walter Hanslörll + V TG 
Wandfluh . V BE 
Wasserfallen . R BE 
Welrlflll . R SG 
w- . V BE 
Wrdmer = s LU 
Widrill . C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-von Planla + L BS 
Wittenwiler + R SG 
wvss Ursula . s BE 
Zllch . C AG 
Zanetti = s so 
Zanll . C ZH 
T"""'1ik . • vo 
ZUDDIOer . V ZH 

. 
0 
0 
0 
5 
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Ref.2888 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Armee und die MIiitärverwaitung (MIiitärgesetz, MG) 
Loi Mdt!rale sur rarmoo et l'administration militaire (LAAM) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Voteflnal 

Abatlmmung vom/ Vota du: 04.10.2002 09:32:31 

Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann hanie 
Beck 

+ R Tl 
o S ZH 
+ E ZH 
* R VS 
= V BI. 
+ C SO 
+ s so 
+ R BE 
= V TG 
* G BE 
* S BE 
+ L VD 
o S NE 
+ R GE 
* R GR 
o V SG 
* • Tl 

Blocher =VZH 
Borer + V SO 

r.=:"'-"=:=:=-------,1-:-+V ZH 

BrudeRlr 0 

Brutmet T oni + 
non + 

BOhlmann 
BOhrer + 
cavam 
Cha 
Chevriet 
Claisten 
Clna 
Cuche 
de Daniel 
Decurtlns 
Donze 
Dorrnann 

Fasel 
Fassler 
Faltebert 
Favre 

1 FehrHans 
Fehr Hans-Joro 
Fehr ..lacmJllllll9 
Fehr l.isbedl 
FehrMarlo 
Fetz 
FISCher-Seenaen 
Föhn 
Freund 
FrevClaude 
Gadlenl 
Galll 
Garbanl 
Genner 

• Glezendenner 
•Glassan 

Glur 
• Goß 

Graf 
• Grobei 
• Grass Andreas 

1-Haerlml Binder 
Haller 
Hllmmerle 
Hassler 
Heberlein 
Heaetschweßer 
Helm 
Hess Berhard 
HessPeler 
HessWaller -• Hubmann 

i lmfeld 
1 lmhof 
Jeniak 
Joder 
Jossen 
Julzet 
Kaufmann 
Keller Robert 
Kofmel 
Kunz 

= V ZH 
0 S SH 
0 S ZH 
+ V ZH 
+ s ZH 
+ S BS 
+ RAG 
= V SZ 
+ V AR 
+ R NE 
+ V GR 
+ C BE 
+ s NE 
= G ZH 
• V AG 
+ R FR 
= V AG 
0 8 ZH 
= G BL 
* s GE 
= s ZH 
+ s ITG 
+ R VD 
+ s BE 
+ R ZH 
+ R BL 
0 s es 
0 8 ZH 
+ V BE 
0 S GR 
+ V GR 
+ R ZH 
+ R ZH 
+ C so 
= • BE 
+ C ZG 
+ C SG 
+ SAG 
0 G SG 
0 S ZH 
+ C mA 

+ C BL 
+ S BL 
0 V BE 
+ s vs • s FR 
= V ZH 
+ V ZH 
+ R SO 
= V w 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Eoinav 

• Laubacher 
• Launer 
Leu. 
Leuleneooer Haio 
L SUsanne 
Leuthard 
Loeme 

1 Lustenberaer 
1 Maillard 

Maitre 
Marietan 

1 MartJ Werner 
1 Martv Kälin 

M11!mn!i 
Madws 
Maurer 
Mau!Y Pasauier 
Meier-Schatz 
Ml!Mlrl!Y SaV8IV 
Messrner 
Ml!Vl!I' Therese 
MöroeU 
Moonv 
MO!ler Erich 
MO!ler-Hemml 
Nabholz 
Neirvnck 
OehrU 
Pedrina 
Pelff 
PfislerTheophß 
Poßa 
Ra!lllenbass 
R11ndP.aaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner ..ßaseJ 
Rennwald 
Riklin 
Robblanl 
Rossinl 
Ruev 
SaM 

! Sandoz Marcel 
• Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remv 
SchibU 

+ Ja /oul/sl 
= nein / non / no 

* entschuldigt/ excus6 / scusato, abwesend / absent / asserne 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU . R SZ 
o V LU 
* C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
- s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 

lo S VD 
1 + C GE 
+ C vs 

i ... S GL 
+ s ZH 

' . . Tl 
= V AG 
= V ZH 
* S GE 
+ C SG 
= G VD 
+ R TG, 
+ C FR 

·= V ZH 
·= G GE 
·+ R ZH 

0 S ZH 
+ R ZH . C VD 
+ V BE 
0 S Tl 
+ R Tl 
= V SG 
+ L GE 

i+ C TG 
I+ R BS 

0 s SG 
0 s es 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
0 s vs 
+ L VD 
+ s VD 
+ R VD 

lo V BE 
:= V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / Gruooo C G L R s E V 
Ja/oul/sl 112 ia/oui/sl 32 0 5 38 16 3 18 
nein / non / no 37 nein/ non / no 0 8 0 0 7 1 18 
enth. / abst. / ast. 30 enth. / abst. / ast. 0 1 0 0 22 0 7 
entschuldigt/ excus6 / scusato 21 entschuldigt/ excus6 / scusato 3 1 1 4 7 1 2 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 

* V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hansllefer + V BE 
:stemisl + V AG 
Simoneschi-Coltesi + C 11 

~ 
= S BE 
o V AG 
= • GE 

:'lolllHlll!I" = V TG 
Slahl + V ZH 
Slamm Luzl o V AG 
!iieJJ!eaaer + R UR 
Sle!ner + R so 
Strahm * s BE 
Studer Heiner + E AG 
stunm 0 S AG 
SUter + R BE 
Teuscher = G BE 
Tbanei 0 S ZH 
Theiler + R LU 
TBlmanns + s VD 
Trioonez + R BE 
Tschäooiil 0 S BE 
TschuD1181t + R u 
VaDender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermol = S BE 
Vollmer 0 S BE 
Waber Christian = E BE 
Walkermx + C SG 
Walter Hansiöra + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Wei!!elt + R SG 
Wevenem + V BE 
Widmer + S LU 
Wklrm + C SG 
Wiederkehr * E ZH 
Wirz-von Planta + L es 
Wlttenwiler + R SG 
WyssUrsula 0 s BE 
Zäch . C AG 

• Zanetti + s so 
Zapfl + C ZH 
Zisvad"IS = • VD 
Zllllllioer = V ZH 

-
0 
3 
0 
2 
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Ref.2889 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesbeschluss Ober die Verwaltung der Armee (BVA) 
Arret~ ftkjOO!I concemant radmlnistralion de l'arrn~e (AFM) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom / Vote du: 04.10.2002 09:33:15 
Abate + R Tl · Fehr Hans . V ZH 
AeDDII Wartmann . S ZH i Fehr Hans-J!lr!I . S SH 
Aeschbacher + E ZH i Felr Jacaueline + s ZH 

· Antille . R VS : Fehr Lisbelh + V ZH' 
Baader Casnar = V BL 1 FehrMario + s ZH 
BaderElvira + C SO Fetz + S BS 
Banna + s so 
Ranm!rtAr + R BE 

! Beumam Alexander + V TG 

i::-Samtnen + RAG 
+ V sz 

reund + V AR 
i Baumann Ruedi . G BE . Frev Claude + R NE 

Baumarm Ste11hanie . S BE : Gadient + V GR 
i Beck . L VD GalD + C BEI 
; Berberat + S NE Garbani + S NE 

Bemasconi + R GE Genner = G ZH 
Bezzola . R GR ! Glezendanner . V AG 
Blnnm + V SG i Glasson + R FR 
Binnasca . • Tl Glur + V AG 

i Binder + V ZH Goll 0 S ZH 
Blocher . V ZH Graf . G BL 
Dorer + V SO Grobel . S GE 
Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas + S ZH 
Bosshard + R ZH GrossJost + S TG 
Bruderer + SAG . Guisan . R VD 
Brunner Toni + V SG Gllnfer + S BE 
Bunnon + V VD Gul2.wil!er + R ZH 
Bllhlmann = G LU GvsinHansRudolf + R BL 
BQhrer + R SH : GvsinRemo . S BS 
Cavalli . S TI i H_,..,, Binder 0 S ZHi 
ChaDilllis = SFR Haller + V BE 
Chevr!er + C VS · Hämmerle • S GR 
Christen + RIVD ! Hassler + V GR 
Clna + C vs i Heberlein + R ZH 

.Cuche = G NE H + R ZH 
; de Daniel . S GE Heim + C so 
. Decurlins + C GR Hess Berhard . • BE: 

Donze + E BE . Hess Peler + C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU 1 Hess Waller + C SG 
Dormond M,._,, + s VD HofmannUrs + s AG 
Ounant + V BS ! Hollenstein + G SG 
lltJDraz + R GE : Hubmann + s ZH 
Eberhard + C sz . lmfeld + C UW: 
Eaerszeoi + R AG ; lmhof + C BL 
Enolv . L GE Janlak + s BL 

i Ehrler + C AG Joder + V BE 
· Enaelberaer + R NW Jossen + s vs 
Estermann + C LU Jutzet + s FR. 
Fasel + G FR Kaufmann + V ZH: 
F!Jssler 0 s SG! Keller Robert + V ZH 
Fllltebert + V VD Kofmel + R SOi 
Favre + R VD Kunz . V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Eninav 
Laubacher 

i Lmmm-
: Leu 

Leutenmmer Haio 
i L11u1 .. -er Susanne 
• Leuthard 
Loellfe 
Lmat<mlwner 
Malllard 

. Maiire 
i Marietan 
MarliWemer 
M""" Klllin 

: Masnoß 
! Malhvs 
: Maurer 

Manrv P,.,:mrier 
Meier-Schatz 
Moo&trev Savmv 
Messmer 
Meverlfu!rese 
MDr11eß 
Muanv 

~-~ 
. Nabholz 

Neirvnck 
Oehrß 

: Pedrina 
Pelll 
Pftster lheoDhil 
Poßa 
Raa11enbass 
RandP.mer 
RechsleinerPaul 

· Rechsleiner-Basel 
1 Rennwald 
Riklln 

. Robblanl 
i Rosslni 
'Ruev 
; SaM 

Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remv 
Schlbli 

+ ja/ oul/ sl 
= neln/non/no 

• entschuldigt/ excusti / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas votti / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU . R SZ 

. . V LU 
! * C FR 

+ C LU 
+ A ZG . S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU . S VD 
+ C GE 
+ C vs . S Gl 
+ s ZH . . . Tl 

!+ V AG . V ZH . S GE 
+ C SG 

:= G VD 
+ R TG 
+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH . S ZH 

.+ R ZH 
! • C VD 
1+ V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS . s SG 
+ s BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl . s vs 
+ L VD . s VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / absl. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ ComDlete / Tutto 1 Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R s E V 
Ja/ oul / sl 143 1 la/oul/ sl 33 2 4 36 Zl 5 36 
nein I non / no 12 i nein/non/no 0 6 0 0 3 0 1 
enth. / abst. / ast. 3 1 enlh. / abst. / ast. 0 0 0 0 3 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 42 1 entschuldiat / excuse / scusato 2 2 2 8 19 0 8 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller + V ZH 
Schmid Odilo + C vs 

1 Schmied Walter . V BE 
i Schneider + R BE 

Schwaab + s VD 
Seiler HansMlilr + V BE 

; Slemist + V AG 
! Simoneschl-Cortesi + C Tl 
i Sommaruaa + S BE 

Snack + V AG 
SniAlmllnn = - GE 
Snuhler + V TG 

· Stahl + V ZH 
Stammluzi + V AG 

~-
. R UR 

; Steiner + R so 
1 Slrahm . S BE 
· Studer Heiner + E AG 
. SlwnJI . SAG 

SUter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei + S IZH 
Theiler + R LU 
Tlllmanns = S VD 
T,mnnez + R BE 

. Tschäll!lät + S BE 
! T schurmert + R LU 
~ • R AR 
: Vaudroz Jean-Claude + C GE 
1 Vaudroz Rene + R VD 
Vermot . S BE 

! VoOmer + s BE 
i Waber Christian + E BE 
'Walker Felix + C SG 
' Walter Han<dllm + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaelt + R SG 

. Weverta111 + V BE 
1 Wldmer + s LU 
i Wldrin + C SG 
Wlllderkehr + E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
WlllenWiler + R SG 
w,,,s_~ursu1a + s BE 
zach + C AG 
Zanelli + s so 
ZaDß + C ZH 
ZlSVadis = • VD 
Zulllllner . V ZH -· 

• i 
0 i 

2 
0 
3 
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Ref.2890 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschlft / Objet: 
Verordnung der Bundesversammlung Ober die Organisation der Armee (Armeeorganisalion, AO) 
Ordonnance de rAssemblee federale sur l'organisation de l'armee (Organisation de l'armee, OOrgA) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom /Vote du: 04.10.2002 09:33:55 
Abate + R Tl Fehr Hans = V ZH KlDT\15 

i AeooU Wartmann 0 S ZH i Fehr Haßs.Jllm 0 S SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH 1 Fehr Jar.mmllne 0 S ZH Lallve d'Eolnav 

1 Anlllle • R vs i Fehr Lisbeth + V ZH LIIIJbacher 
BaaderCasnar = V BL FehrMario + S ZH ! Lauoer 
Bader Elvira + C so Fell + S BS ! Leu 
Bmllla + s so rischer-Sl!Mnen + RAG ! Leutenem1er Haio 
Ha!IIWTAr + R BE i Föhn = V SZI 1 Leuteneooer Susanne 
Baumann Alexander = V TG 
BaumannRuedi • G BE 
Baumann SfmlhanlA • s BE 
Beck + L VD 

1 Freund + V AR 
FrevClaude + R NE 

iGadlent + V GR 
Gall! + C BE ~ 

Berberat 0 S NE • Garbani + S NE Mahre 
Bernasconi + R GE : Germer = G ZH Maril!tan 
Bezzo!a • R GR 1 Glezendanner . V AG MartlWemer 
Riooer + V SG i Glasson + R FR M"'111Kalln 
Bkmasca . • Tl 

1 Glur = V AG Masooß 
Binder o V ZH 1 Goll 0 S ZH i Malhvs 

i Blocher = V ZH Graf = G BL Maurer 
Borer + V so Grobet . S GE Mmlrvi>Mouier 
Bortoluzzl = V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH GrossJosl + S TG IMene:/'llVSavmv 
Bruderer 0 S AG Gulsan + R VD : MeSS!nel' 
Brunner Toni • V SG Gllnter + S BE MIMlr Th6rese 
8UOIIOII + V VD GUIZWiller + R ZHI 1 Mllr!lell 
Bllhlmann = G LU Rudolf + R BL Munnv 
Bllhrer + R SH GmRemo 0 S BS MllllerErich 
Cava!li • s Tl Mamlnnßinder 0 S ZH Mllller-Hemml 
CllaDDUls = SFR Haller + V BE i Nabholz 
Chevrler + C vs Hilmmerle 0 S GR 1 Neirmck 
Christen + R VD Hassler + V GR OehrD 
Clna + C vs Heberleln + R ZH Pedrlna 
Cuche = G NE H r + R ZH Pelll 
de Daniel 0 8 GE Heim + C so Pfister TheorihH 

Decurtins + C GR Hess Berhard = • BE Polla 
IJonm + E BE : Hess Peter + C ZG Raflflenbass 
Donnann Rosemarle + C LU HessWalter + C SG ·-~-Donmlnd Marlv!;a 0 s VD i Hofmann Urs 0 s AG Rechstelner Paul 
Dunanl + V BS Hollenstein 0 G SG. . Rechstelner-Basel 

• + R GE 
+ C sz 
+ R AG 

Hubmann 0 s ZH 
lmfeld + C 0\\: 
lmhof + C BL 

1 Rennwald 
Rikßn 
Robbiani 

Emnv • L GE Janiak + s BL Rossini 
Ehrler + C AG Joder + V BE Ruev 
Enaelberaer + R MIi Jossen + s vs Salvi 
Estermann + C LU Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
Fasel = G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
Flssler 0 S SG 1 Keller Robert 0 V ZH Scherer Marcel 
Fattebelt + V VD : Kolinel + R so Schelß'er Remv 
Favre + R VD KWlZ = V LU Schibli 

+ ja/oul/al 
= nein / non / no 

• en1schuldlgt / excuae / scusato, abwesend/ abaent / asaente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
0 C JU . R SZ 
= V LU . C FR 
+ C LU 
+ R ZG 

+m m,_ 
~ 
Al 

+ C LU 
0 S VD 
+ C GE 
+ C vs . S GL . S ZH . . Tl 

'+ V AG 
I= V ZH . S GE 
+ C SG 
= G VD 
+ R TG 
+ C FR 

!= V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
0 s ZH 
+ R ZH . C VD 
+ V BE 
0 s Tl 
+ R Tl 
0 V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BSI 
0 s SG 
0 $ BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
0 s vs 
+ L VD . s VD 
+ R VD 
+ V BE 
= V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

0 enth. / abat. / aat. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votea 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Comntäte / Tutto Fraktion / Groune / Gruooo C G L R s E V 
ja/ oul/ al 109 Ja/oul/al 32 0 5 37 11 4 20 
nein / non / no 32 nein / non / no 0 8 0 0 3 1 17 
enth. / absl / ast. 37 enlh. / abst. / ast. 1 1 0 0 30 0 5 
entschuldlat / excuse / scusato 22 entschuldlat / excuse / scusato 2 1 1 5 8 0 3 

Bedeutung Ja / Slgnfflcatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlflcatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlßer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter • V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hansoeter + V BE 
Siemi<.l G 
Slmoneschi-Cmtesi Tl 
Sommaruaa E 
Sneck 0 G 
Soielmann = E 
Spuhler = G 
SlahJ + V ZH 
Stammluzi 0 V AG 
Steln11111mr + R UR 
Stelner + R SO 
Slrahm 0 S BE 
SbJder Helner + E AG 
SlumD 0 SAG 
SUter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei 0 8 ZH 
Theller • R LU 
Tillmanns = S VD 
Trioonez + R BE 
Tschäolllll 0 S BE 
TschunnM + R LU 
Vallender • R AR 
Vaudroz Jean.Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot 0 S BE 
VoDmer 0 S BE 
Waber Christian = E BE 
WalkerFf!lix + C SG 
Walter HAru.illrn + V TG 
Wandlluh + V BE 

1 Wasserfallen + R BE 
Weiaelt + R SG 
w- + V BE 
Widmer + s LU 
Wirlrin + C SG 
Wiedelkehr + E ZH 
WlfZ-von Planta + L BS 
Wltlenwller + R SG 
Wvs.,;UrsuJa 0 s BE 
Zllch + C AG 
Zanetti 0 s so 
Zaoll + C ZH 
Zisvadis = • VD 
Zunniaer = V ZH 
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0 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober den Wehrpflichtersatz (WPEG) 
Loi fedmale sur 1a taxe d'exemption de l'obligation de servir (l TEO) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom / Vote du: 04.10.2002 09:34:33 
Abate + R Tl · FehrHans + V ZH Kwrus 

• AenDII Wartmann 0 S ZH 1 Fehr Hans-JOl'Q . S SH ' Lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jamua6ne . S ZH Lalive d'Eoinav 
Anlille . R VS ! Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
Baadercasnar + V BL • FehrMar!o = S ZH Launer 

. BaderElvira + C so Fetz 0 S BS : Leu 
Banoa + s so fischer.""""nen + RAG ! Leuteneooer Haio 

' Banoerter + R BE Föhn o V sz : Leutenaaoer Susanne 
• Baumann Alexander + V TG , Freund + V AR Leuthard 

Baumann Ruedi • G BE • Frev Claude + R NE Loeme 
Baumann SlenhaniA • s BE ! Gadient + V GR lustenherm!r 
Beck + L VD GaDi + C BE , Mafflard 
Berberat = S NE Garbani = S NE Maitre 
Bemasconi + R GE Germer = G ZH Marietan 
Bezzola . R GR Glezendanner • V AG MartiWemer 
Bkmer o V SG Glasson + R FR MmtvKlffin 
Bi"""""" 

. • Tl Glur + V AG Masooß 
Binder + V ZH Goß = S ZH Mathvs 
Bioeiter + V ZH Graf = G BL Maurer 
Borer + V so Grobei • S GE MaUIY Pasouler 
Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas + s ZH Meier-Schalz 
Bosshard + R ZH GrossJost + s TG , Ml!netrev Savarv 
Bruderer + SAG Gulsan . R VD MeSSlller 

• Brunner T oni 0 V SG Gllntel = S BE Mever Therese 
'Bummn + V VD Gutzwiller + R ZH Mllrneli 
' Bllhlmann = G LU Gvsin Hans Rudolf + R BL · Muanv 

Bllhrer + R SH GvsmRemo . S BS 1 MOOer Erich 
1 Cavalll • s Tl HaerlmJ Binder = S ZH : MOOer-Hemmi 
: Challlll.llS = SFR Haller . V BE Nabholz 
Chevrier + C vs 'Hllmmerle = s GR NeiMtck 
Chrislen + R VD i Hassler + V GR Oehrli 
Clna + C VS 

,Cuche = G NE 
de Daniel = s GE 

+ R ZH penm + R ZH 
Heim + C so 

• Pedrina 
Pelli 
Pfister TheoDl'til 

Decunins + C GR HessBeshard + • BE PoJla 
• Dome + E BE , Hess PIiier + C ZG : Raooenbass 

Donnann Rosemarie + C LU Hess Waller + C SG i Randeol!er 
Dormond Mart- = S VD Hofmann Urs = s AG . Rechsteiner Paul 
Dunant + V BS • Hollenstein = G SG Rechsteiner-Basel 
DUPraZ + R GE Hubmann 0 s ZH Rennwald 
Ebemard + C sz lmfeld + C 11A Riklin 
E""""7MI + R AG lmhof + C BL Robbiani 
EoolV . L GE : Janlak . s BL 'Rosslnl 
Ehrler + C AG Joder + V BE 1 Ruev 
Enoelberoer + R NW Jossen + s vs SaM 
Estermann + C LU Jullel = s FR Sandoz Marcel 
Fasel = G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fllssler = s SG KeDer Robert + V ZH Scherer Marcel 
Fattebert + V VDI Kofmel + R so ScheurerRAmv 
Fawe + R VD• Kunz + V LU, Schlb6 

-t- ja/oui/ sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU . R SZ 
+ V LU 
• C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG. 
+ C Al• 
+ C LU 
= S VD 
+ C GE 
+ C vs . S GL . S ZH . • TI 
+ V AG 
+ V ZH 
• s GE 

·+ C SG 
·= G VD 
+ R TG 
+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
= s ZH 
+ R ZH 
• C VD 
+ V BE 
= S TI 
+ R TI 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
0 S BS 

: = s JU 
+ C ZH 

·+ C,TI 
= s vs 
+ L VD . S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst, / asL # Der Prlsldent stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / Grupno C G L R s E V 
la/oul/sl 125 1a / oul / sl 33 0 5 37 6 5 38 
nein/ non / no 35 nein / non / no 0 9 0 0 24 0 0 
enth. / abst. / ast. 14 enth. / abst. / asL 0 0 0 0 10 0 4 
entschuldlat / excuse / scusato 26 entschuldiat / excuse / scusato 2 1 1 5 12 0 3 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

i Schiller + V ZH 
Schmid Odilo + C vs 

1 Schmied Walter • V BE 
• Schneider + R BE 
Schwaab 0 S VD 
SeDm Hansnster + V BE 
SIAmi<t! + V AG 

' Simoneschi-Cortesl + C TI 
Sornmaruaa = S BE 
S!Jeck + V AG 
SniAfmann = • GE 

'Spuhler + V TG 
! Stahl + V ZH 
StammLuzi + V AG 

+ R UR 
Steiner + R so 
Slrahm 0 8 BE 
Studer Heiner + E AG 
Slumll 0 SAG 

! SUler + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel 0 S ZH 
Thm + R LU 

. Tillmanns = S VD 
Tnmnez + R BE 
TsellilDDlll 0 S BE 
TschUMP.rl + R LU 

: Vallender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vennot • s BE 

: Vollmer 0 S BE 
' Waber Christian + E BE 
· Walker Felix + C SG 
Walter Hansillm + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welaelt + R SG 
Weveneth + V BE 
Wldrner + s LU 
Widrin + C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wilz.von Planta + L BS 
Wilteßwller + R SG 
WVSSUrsula = s BE 
Zäch + C AG 
Zanelli = s so 
Zapß + C ZH 
7ilMKlis - • VD 
ZuDDioer 0 V ZH 
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1 
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Ablauf der Referendumsfrist: 23. Januar 2003 

Bundesgesetz 
über die Armee und die Militärverwaltung 
(Militärgesetz, MG) 

Änderung vom 4. Oktober 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 2001 1, 

beschliesst: 

Das Militärgesetz vom 3. Februar 19952 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 18-22, 45bis und 69 der Bundesverfassung3, 

Ersatz von Ausdrücken 

1 In Anikel 44 Absatz 2 wird der Ausdruck «Dienstleistungspflicht» ersetzt durch 
«Ausbildungsdienstpflicht». 

2 In den Artikeln 58, 61, 81, 82 und 145 wird der Ausdruck «Gesamtverteidigung» 
durch den Ausdruck «nationale Sicherheitskooperation» ersetzt. 

3 In den folgenden Bestimmungen werden die Ausdrücke «Aushebung» bzw. «aUSge
hoben» durch die Ausdrücke «Rekrutierung» bzw. «rekrutiert» ersetzl: 
Artikel 3 Absa1z 2, 4 Absätze l und 2, 8 Sachiiberschrift und Absätze 1-4, 9 Sach
überschrift, Abslitze l und 2, l J Absatz 2 Buchstabe d sowie Absatz 3, l 2 Absatz l, 
41 Absatz 4, J 46 Absatz 3 Buchstabe b. 

Art. I Abs. 3 und 4 

3 Sie unterstützt die zivilen Behörden. wenn deren Mittel nicht mehr ausreichen: 

a. bei der Abwehr von schwer wiegenden Bedrohungen der inneren Sicherheit; 

b. bei der Bewältigung von anderen ausserordentlichen Lagen, insbesondere im 
Falle von Katastrophen im In- und Ausland. 

4 Sie leistet Beiträge zur Friedensförderung im internationalen Rahmen. 

Art. 7 Meldung zur Aufnahme in die Militärkontrolle 
1 Der Wehrpflichtige muss sich bei den zuständigen Militärbehörden zur Aufnahme 
in die Militärkontrolle melden. Auslandschweizer melden sich bei der zuständigen 
schweizerischen Vertretung. 

2 Die Pflicht zur Meldung beginnt am Anfang des Jahres, in dem der Wehrpflichtige 
das 18. Altersjahr vollendet, und erlischt am Ende des Jahres, in dem er das 29. Al
tersjahr vollendet. 
3 Der Wehrpflichtige muss an einer Orientierungsveranstaltung teilnehmen. Diese 
wird nicht an die Ausbildungsdienstpflicht (Art. 42) angerechnet. Frauen können an 
der Orientierungsveranstaltung teilnehmen. 

Art. 9Abs. /bis 

Ibis Die Rekrutierungstage werden an die Ausbildungsdienstpflicht (Art. 42) ange
rechnet. 



Art. l l Abs. 2 Bst. c und e sowie 4 
2 Die Kantone haben folgende Aufgaben: 

c. Sie führen die Orientierungsveranstaltung durch. 

e. Sie laden die Frauen zur Orientierungsveranstaltung ein. 
4 Der Bund trägt die Kosten für die Rekrutierung. Die Kantone tragen die Kosten fi1r 
die Orientierungsveranstaltung. 

Art. 13 Altersgrenzen fl1r die Militärdienstpflicht 
1 Die Militärdienstpflicht beginnt am Anfang des Jahres. in dem der Pflichtige das 
20. Altersjahr vollendet. 

2 Sie dauert: 

a. für Angehörige der Mannschaft und Unteroffiziere, mit Ausnahme der höhe
ren Unteroffiziere (Art. 102): bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 
30. Altersjahr vollenden. oder, wenn sie ihre Ausbildungsdienstpflicht 
(Art. 42) bis dahin nicht vollständig erfüllt haben, längstens bis zum Ende 
des Jahres. in dem sie das 34. Altersjahr vollenden; 

b. fl1r höhere Unteroffiziere: längstens bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 
36. Altersjahr vollenden; 

c. für Subaltemoffiziere: längstens bis zum Ende des Jahres. in dem sie das 
36. Altersjahr vollenden, bei Bedarf längstens bis zum Ende des Jahres, in 
dem sie das 40. Altersjahr vollenden; 

d. fllr höhere Unteroffiziere, die in Stäben eingeteilt sind, und fllr Hauptleute: 
längstens bis zum Ende des Jahres. in dem sie das 42. Altersjahr vollenden; 

e. fllr Stabsoffiziere und höhere Stabsoffiziere: längstens bis zum Ende des 
Jahres, in dem sie das 50. Altersjahr vollenden. 

3 Angehörige der Armee, die als Spezialisten durch ihre berufliche Tätigkeit oder 
wegen besonderer Kenntnisse fllr die Armee oder fllr andere Bereiche der nationalen 
Sicherheitskooperation (Art. 119) unentbehrliche Leistungen erbringen und militä
risch entsprechend eingeteilt sind. sind im Rahmen der Höchstgrenzen der Ausbil
dungsdienstpflicht ihres Grades (Art. 42) bis zum Ende des Jahres militärdienst
pflichtig, in dem sie das 50. Altersjahr vollenden. 
4 Als Spezialisten im Sinne von Absatz 3 gelten Angehörige der Armee mit besonde
ren Kenntnissen vor allem in den Bereichen Sicherheit und Techrtik oder mit einer 
besonderen, lange dauernden Ausbildung. Der Bundesrat bezeichnet die betreffen
den Tätigkeiten im Einzelnen in einer Verordnung. 

s Die Altersgrenze fllr die Militärdienstpflicht kann fi1r Spezialisten gemäss Ab
satz 3, höhere Unteroffiziere und Offiziere bei Bedarf und mit ihrem Einverständnis 
zusätzlich verlängert werden. 

6 Die BundesversammJung kann die Altersgrenzen der Absätze 2-5 hinauf- oder he
rabsetzen (Art. 149). 
7 Der Bundesrat bestimmt die Altersgrenze fllr die Militärdienstpflicht für das mili
tärische Personal (Art. 47). 

An. 14 

Aufgehoben 

Art. 18 Abs. l Bst. h 

1 Für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung werden von der Militärdienst
pflicht befreit: 

h. das Personal der Postdienste, der staatlichen und der vom Bund konzes
sionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung. das in ausser
ordentlichen Lagen fllr die nationale Sicherheitskooperation unentbehrlich 
ist; 

Art. 19 Wiedereinteilung 

Wer nach Artikel 18 vom Militärdienst befreit war, wird beim Wegfall des Grundes 
fi1r die Dienstbefreiung wieder in die Armee eingeteilt, wenn er von der Armee noch 
benötigt wird. 



Art. 23 Abs. J und 2 
1 Offiziere und Unteroffiziere. die durch leichtsinniges oder betrügerisches Verhal
ten in Konkurs fallen oder fruchtlos gepfändet werden, werden von der Militär
dienstleistung ausgeschlossen. 

2 Aufgehoben 

Art. 28 Abs. 3 

3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen Ober die Rechte und Pflichten der Angehöri
gen der Armee. 

Art. 34 Versicherung 

Die Versicherung der Stellungspflichtigen und der Angehörigen der Armee gegen 
Krankheit und Unfall wird durch ein besonderes Bundesgesetz geregelL Fllr Perso
nenschäden richtet sich die Haftung des Bundes ausschliesslich nach diesem beson
deren Gesetz. 

Gliederungstitel vor Art. 40b: 

6. Kapitel: Urheberrechte 

Art. 40b 
1 Schafft ein Angehöriger der Armee in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit ein 
Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 19924• so stehen dem 
Bund allein die Verwendungsbefugnisse zu. 
2 1st das Werk von grossem Nutzen für den Bund, so kann dem Angehörigen der 
Armee eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden. 

Art. 42 Sachüberschrift, Abs. J sowie 2 Einleitungssatz und Bst. c 
Ausbildungsdienstpflicht 

1 Angehörige der Mannschaft leisten insgesamt höchstens 330 Tage Ausbildungs
diensL 
2 Der Bundesrat bestimmt die Ausbildungsdienste: 

c. der Angehörigen der Armee nach Artikel 13 Absätze 3 und 5; 

Art'. 43 Anrechnung von Ausbildungsdiensten 
1 Die Ausbildung und die Vorbereitungsdienste fll.r Einsätze im In- und Ausland 
werden besoldet und an die Ausbildungsdienstpflicht angerechneL 
2 Ausbildungsdienste, die im Rahmen eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses ge
leistet und entschädigt werden. werden nicht besoldet und nicht angerechnet. 

Art. 45 Zusätzliche Ausbildungsdienste 

Der Bundesrat kann bei der Umorganisation oder Neuausrustung einer Formation 
zusätzliche Ausbildungsdienste anordnen und deren Dauer festlegen. 

Art. 47 Militltrisches Personal 

1 Das militltrische Personal umfasst Berufs- und Zeitmilitärs. 

2 Berufsmilitll.rs sind Berufsoffiziere, Berufsunteroffiziere und Berufssoldaten. In der 
Regel sind sie in einem unbefristeten vertraglichen Arbeitsverhältnis nach der Bun
despersonalgesetzgebung angestellt. 

3 Zeitmilitärs sind Zeitoffiziere, Zeitunteroffiziere und Zeitsoldaten. Sie sind in 
einem befristeten vertraglichen Arbeitsverhältnis nach der Bundespersonalgesetz
gebung angestellt. 

4 Das militärische Personal wird in den Bereichen Ausbildung, Führung und Einsatz 
der Armee verwendet. Es kann im In- oder Ausland eingesetzt werden. Wer zum 
militltrischen Personal gehört, gilt als Angehöriger der Armee. 

s Das militärische Personal wird !Ur seine Tätigkeit besonders ausgebildet. Die Aus
bildung kann in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Fachhochschulen, mit Spe
zialisten sowie mit ausländischen Streitkräften erfolgen. 



A13 
Art. 48 Ausbildung und Einsatz der Truppen 
1 Die Truppenkommandanten sind für die Ausbildung und den Einsatz der ihnen 
unterstellten Truppen verantwortlich. 
2 Der Bundesrat regelt die Organisation der Ausbildung der Truppen. 

Art. 49 Abs. 2 und 3 
2 Rekrutierte. welche die Rekrutenschule am Ende des Jahres, in dem sie das 
26. Altersjahr vollenden. nicht bestanden haben. sind nicht mehr militllrdienst
pflichtig. Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Rekrutenschule später absolviert 
werden kann. Die Betroffenen müssen der späteren Absolvierung zustimmen. 
3 Die Bundesversammlung legt die Dauer der Rekrutenschule fest (Art. 149). 

Art. 51 Abs. 2 
2 Die Bundesversammlung legt Dauer und Turnus fest (Art. 149). Sie berücksichtigt 
dabei insbsondere die Ausbildungsbedürfnisse und die Einsatzbereitschaft. 

Art. 52 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 54a: 

3a. Kapitel: Erfüllung der Ausbildungsdiemtpfflcht ohne Unterbrechung 

Art. 54a 
1 Der Militärdienstptlichtige kann seine Ausbildungsdienstpflicht freiwillig ohne 
Unterbrechung erfüllen. Die Anzahl der berücksichtigten Dienstpflichtigen richtet 
sich nach dem Bedarf der Armee. 

2 Wer seine Ausbildungsdienstpflicht ohne Unterbrechung leistet, absolviert die Re
krutenschule und leistet unmittelbar danach die restlichen Diensttage ohne Unter
bruch. 
3 Der Anteil eines Rekrutenjahrganges, der seinen Ausbildungsdienst ohne Unter
bruch leistet, darf 15 Prozent nicht überschreiten. 

Art. 55 Abs. 2 zweiter Satz. 

2 ... Sie tragen die Ausbildungs- und Fllhrungsverantwortung auf ihrer Stufe. 

Art. 56 Abs. 2 zweiter Satz. 

2 ••• Sie tragen die Ausbildungs- und Fllhrungsverantwortung auf ihrer Stufe. 

Art. 60 Sachüberschrift und Abs. J erster Satz. 
Nicht eingeteilte Angehörige der Armee 

1 Angehörige der Armee mit Ausnahme der Rekruten, die nicht in Formationen ein
geteilt worden sind. stehen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport zur Verfügung .... 

Gliederungstitel vor Art. 65 

Fünfter Titel: Einsatz der Armee; Polizeibefugnisse 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 65 Sachüberschrift 
Einsatzarten 

Art. 65a Anrechnung von Friedensförderungs- und Assistenzdienst 
an die Ausbildungsdienstpflicht 

1 Einsätze im Friedensförderungsdienst und im Assistenzdienst werden besoldet und 
an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet. 

2 Einsätze, die im Rahmen eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses geleistet und ent
schädigt werden, werden nicht besoldet und nicht angerechnet. 
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3 Bei einem grösseren Truppenaufgebot oder bei länger dauernden Einsätzen kann 
der Bundesrat anordnen, dass der Assistenzdienst nicht oder nur teilweise an die 
Ausbildungsdienstpflicht angerechnet wird. 

Art. 66 Abs. 3 
3 Die Anmeldung für die Teilnahme an einem Einsatz für Friedensförderung ist 
freiwillig. 

Art. 69 Assistenzdienst im Ausland 
1 Zur Unterstützung humanitärer Hilfeleistungen können auf Ersuchen einzelner 
Staaten oder internationaler Organisationen Truppen entsandt sowie Material und 
Versorgungsgüter der Armee zur Verfügung gestellt werden. 
2 Soweit schweizerische Interessen zu wahren sind, können Truppen zum Schutz 
von Personen und besonders schutzwürdigen Sachen im Ausland eingesetzt werden. 
Der Bundesrat bestimmt die Art der Bewaffnung. 

J Der Assistenzdienst im Ausland ist freiwillig. Zur Unterstützung humanitärer Hil
feleistungen im grenznahen Raum kann er obligatorisch erklärt werden. 

Art. 73 Abs. 2 

Aufgehoben 

An. 76 Abs. J Bst. c 
1 Aktivdienst wird geleistet, um: 

c. bei steigender Bedrohung den Ausbildungsstand der Armee zu erhöhen. 

An. 77 Abs. /, 3, 4 zweiter Satz und 6 
1 Die Bundesversammlung ordnet den Aktivdienst an und bietet die Armee oder 
Teile davon auf. 

3 Sind die Räte nicht versammelt, so kann der Bundesrat in dringlichen Fällen den 
Aktivdienst anordnen. Bietet er mehr als 4000 Angehörige der Armee auf oder dau
ert der Einsatz voraussichtlich länger als drei Wochen, so verlangt er die unverzügli
che Einberufung der Bundesversammlung; diese entscheidet über die Aufrechter
haltung der Massnahme. 
4 ... Bei angeordneter Pikettstellung haben sich die betroffenen Angehörigen der 
Armee für die Erfüllung der Aufgaben bereitzuhalten, die ihnen zugewiesen sind. 

6 Aufgehoben 

An. 83 Abs. 2-4 
2 Der Ordnungsdienst wird von der Bundesversammlung oder in dringlichen Fällen 
vom Bundesrat nach Artikel 77 Absatz 3 angeordnet. 

3 Die zivile Behörde bestimmt den Auftrag für den Einsatz nach Rücksprache mit 
dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
oder dem Oberbefehlshaber der Armee. 

4 Aufgehoben 

An. 89 Abs. 2 erster Satz 

2 Der Bundesrat regelt die personalrechtliche Stellung der Betroffenen .... 

Gliederungstitel vor An. 93 

Sechster Titel: Organisation der Armee 
1. Kapitel: Zuständigkeiten 

An. 93 

t Die Bundesversammlung erlässt die Grundsätze Uber die Organisation der Armee, 
legt die Gliederung der Armee fest und bestimmt die Truppengattungen, Berufsfor
mationen und Dienstzweige (Art. 149). 
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2 Sie kann ihre Befugnisse dem Bundesrat und dem Eidgenössischen Departement 
fllr Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Ubenragen. 

3 Die Unterstellung von Teilen der Armee unter andere Departernente als das Eidge
nössische Departement für Verteidigung, BeVÖlkerungsschutz und Sport bedarf der 
Zustimmung der Bundesversammlung (Art. 149). 

An. 94 u11d95 

Aufgehoben 

2. Kapitel (An. 96-98) 

Aufgehoben 

Art. 99 Abs. 2bis, 3 Bst. b und c, 4 und 5 

2bis Er kann Informationen über Personen in der Schweiz, die bei Gelegenheit seiner 
Tätigkeit nach Absatz 1 anfallen und für die innere Sicherheit oder die Strafverfol
gung von Bedeutung sein können, dem Bundesamt für Polizei weiterleiten. 

3 Der Bundesrat regelt: 

b. die Tätigkeit des Nachrichtendienstes im Friedensförderungs-, Assistenz
und Aktivdienst; 

c. die Zusammenarbeit des Nachrichtendienstes mit interessierten Stellen von 
Bund und Kantonen sowie mit ausländischen Diensten; 

4 Der Quellenschutz muss in jedem Fall gewährleistet werden. 

s Der Nachrichtendienst untersteht unmittelbar dem Chef des Departements für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. 

An. 100 Abs. J Bst.b und d sowie Abs. 3 Bst. e 
1 Der Dienst für militllrische Sicherheit hat folgende Aufgaben: 

b. Er sorgt für den Schutz von militllrischen Informationen und Objekten sowie 
die Informatiksicherheit. 

d. Soweit die Armee zu Friedensförderungs-, Assistenz- oder Aktivdienst auf
geboten ist, trifft er zu deren Schutz vor Spionage, Sabotage und weiteren 
rechtswidrigen Handlungen prl!Ventive Massnahmen und beschafft die dafür 
erforderlichen Nachrichten. 

3 Der Bundesrat regelt: 

e. Aufgehoben 

Art. 101 
1 Berufsformationen können zur Erfllllung der folgenden Aufgaben gebildet werden, 
wenn die Bildung von Milizformationen zur Erfllllung dieser Aufträge nicht möglich 
ist: 

a Wahrung der Lufthoheit sowie Durchführung von Transporten und Rettun
gen mit militllrischen Luftfahrzeugen; 

b. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von zivilen Führungsanlagen und 
von militllrischen Anlagen; 

c. kriminal- und sicherheitspotizeiliche Aufgaben im Armeebereich; 

d. Rettungs-, Aufklärungs-, Kampf- und Schutzaufträge, für die eine sofortige 
Verfügbarkeit oder eine spezielle Ausbildung erforderlich ist. 

2 Die Angehörigen der betreffenden Formationen können auch im Bereich der Aus
bildung eingesetzt werden. 

3 Sie werden als militllrisches Personal angestellt. 

An. 102 Abs. J Bst. a und ]bis 

1 In der Armee gibt es folgende Grade: 

a Mannschaft: 
1. Rekrut, 
2. Soldat, 
3. Gefreiter; 

Ibis Der Bundesrat kann weitere Grade für die Mannschaft und die Unteroffiziere 
einfllhren. 



Art. /03 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. /06 Abs. 2 erster Satz 

2 Die Kantone beschaffen die Ubrigen Gegenstände der persönlichen AusrUstung und 
liefern sie dem Bund ab .... 

Art. /07 Abs. 2 und I /4 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz 

2 ••• Die Armeeführung bestimmt die Einzelheiten. 

Art. I 16 
1 Der Bundesrat hat die oberste Leitung des Militärwesens. Soweit er sie nicht selber 
wahrnimmt, wird sie vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport ausgeUbt. 
2 Der Bundesrat bestimmt die Anneeführung und legt deren Aufgaben fest. Vorbe
halten bleiben die Artikel 84-91. 

Art. IJ7 

Aufgehoben 

Art. /J8 Oberaufsicht 

Das Militärwesen ist Sache des Bundes sowie der Kantone, soweit es ihnen Ubertra
gen ist. Der Bund hat die Oberaufsicht. 

Art.119 Nationale Sicherheitskooperation 

1 Der Bundesrat sorgt für eine umfassende und flexible Kooperation zwischen der 
Armee und den Zivilbehörden, die für die Sicherheit im Inland zuständig sind. 
2 Er koordiniert die zivilen und militärischen Massnahmen für die Prävention und 
Bekämpfung von Bedrohungen strategischer Bedeutung sowie für die Bewältigung 
von Katastrophen und anderen Notlagen grossen Ausmasses. 

3 Er stellt die Ausbildung und Information sowie die laufende ÜberprUfung der 
Wirksamkeit der Massnahmen in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern si
cher. 

Art. 120 Rekrutierungsorganisation 

1 Der Bundesrat regelt die Organisation der Rekrutierung. 

2 Er hört vorgängig die Kantone an. 

Art. I 32 Bst. a 

Die Gemeinden stellen unentgeltlich zur Verfügung: 

a. die Lokale und Anlagen für die Orientierungsveranstaltungen vor der Re-
krutierung und die Entlassungsinspektion; 

Art. l 34 Abs. 2 zweiter Satz 

Aufgehoben 

Art. 142 Verfahrensbestimmungen 
1 Das Verfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 19685 Uber 
das Verwaltungsverfahren. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden vom 
Bund getragen; Barauslagen können jedoch der unterliegenden Partei auferlegt wer
den. 
2 Über die Haftung der Formationen (Art. 140) wird in einem vereinfachten Verfah
ren entschieden. 



3 Der Bundesrat bezeichnet die Behörden. die für die erstinstanzliche Beuneilung 
streitiger verwaltungs- und vermögensrechtlicher Ansprüche des Bundes oder gegen 
den Bund nach diesem Gesetz zuständig sind. 

4 Die Entscheide dieser Behörden können mit Beschwerde an die Rekurskommissi
on des Eidgenössischen Departements fUr Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport weitergezogen werden. 

Art. 144 Abs. 2 und 3 

2 Er bezeichnet nach Anhörung der Kantone die Verwaltungseinheiten des Bundes 
und der Kantone, die Uber Gesuche um Verschiebung der Rekrutenschule und von 
Ausbildungsdiensten entscheiden. 

3 Aufgehoben 

Art. 146 Abs. 1 erster Satz und 2 

1 Die Kantone erfassen die Daten der Stellungspflichtigen, die fllr die Militär
kontrolle benötigt werden, sowie jene der Frauen, die an die Orientierungsver
anstaltung einzuladen sind .... 

2 Die zuständigen Kommandostellen sowie die Verwaltungseinheiten des Bundes 
und der Kantone bearbeiten die Daten der Wehrpflichtigen und der weiblichen An
gehörigen der Annee. 

Art. 149 Verordnungen der Bundesversammlung 

Die Bundesversammlung erlässt die Bestimmungen nach den Artikeln 13 Absatz 6, 
29 Absatz 2. 49 Absatz 3, 51 Absatz 2 und 93 Absätze 1 und 3 sowie ergänzende 

Bestimmungen über das Militärverwaltungsverfahren in der Form der Verordnung 
der Bundesversammlung. 

Art. 149b Politisches Controlling 
1 Der Bundesrat Uberprtlft periodisch. ob die der Armee gesetzten Ziele erreicht 
werden; er erstattet der Bundesversammlung Bericht. Die zuständigen parlamentari
schen Kommissionen bestimmen Fonn und Gegenstand der Berichterstattung. 
2 Der Bundesrat konsultiert die zuständigen parlamentarischen Kommissionen, be
vor er grundlegende Änderungen in den Bereichen der Ausbildung, des Einsatzes 
oder der Organisation der Annee einführt. 

Art. 150 Abs. 4 
4 Er kann mit andern Staaten Vereinbarungen zur Wahrung der militärischen Ge
heimhaltung abschliessen. 

Art. 151 Übergangsbestimmungen zur Neuordnung der Armee 
1 Der Bundesrat fllhrt nach Inkrafttreten der Änderung vom 4. Oktober 20026 dieses 
Gesetzes die Neuordnung der Armee schrittweise ein. Er regelt fllr eine Übergangs
periode von längstens fünf Jahren insbesondere: 

a die Erfüllung der Ausbildungsdienstpflicht; 

b. die Entlassung der Angehörigen der Armee aus der Militärdienstpflicht be
ziehungsweise deren Weiterverwendung nach Erfüllung der Ausbildungs
dienstpflicht: 

c. die Befflrderungsvoraussetzungen: 

d. die Dauer von Kommandos und Funktionen; 

e. die Überführung der einzelnen Truppenverbände in die neue Armeeorganisation; 

f. die im Zusammenhang mit der Überführung notwendigen Umteilungen und 
Neueinteilungen. 

2 Aus zwingenden Grtlnden kann der Bundesrat in den Bereichen von Absatz 
durch Verordnung vom Gesetz abweichen. 

II 

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 
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III 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 4. Oktober 2002 Ständerat, 4. Oktober 2002 

Der Präsident: Anton Cottier 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

Die Präsidentin: Liliane Maury Pasquier 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 

Datum der Veröffentlichung: 15. Oktober 20027 

Ablauf der Referendumsfrist: 23. Januar 2003 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

Anhang 

1. Bundesgesetz vom 20. Dezember 19688 über das Verwaltungsverfahren 

Art. 3 Bst. d drittes Lemma 

Aufgehoben 

Art. 46 Bst. c 

Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 

c. Verfügungen der militärischen Schatzungsorgane Uber die 
Einschatzung gemieteter oder requirierter Objekte; 

2. Militärstrafprozess vom 23. März 19799 

Ersatz von Ausdracken 

Im ganzen Gesetz wird der Ausdruck «Divisionsgericht» durch «Militärgericht erster 
Instanz» mit den entsprechenden grammatikalischen Änderungen ersetzt. 

Art. 3 Einteilung von Unteroffizieren und Soldaten 

Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten können, wenn sie im Übrigen die Vorausset
zungen von Artikel 2 Absatz I oder 2 erfüllen, der Militärjustiz als Gerichtsschrei
ber zugeteilt werden. 

Art. 31 

Betrifft nur den italienischen Text 
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BBI 1001858 
SR510.10 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 40 Absatz 2. 58 und 60 der Bundes
verfassung vom 18. April 1999 (SR 101) 
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BBI 2002 6543 

SR 172.021 
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Vorlage der Reda!rJionskommission für die Schlussabstimmung 

Verordn~_ng der Bundesversammlung 
über die Anderung des Bundesbeschlusses 
über die Verwaltung der Armee 

vom 4. Oktober 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaß, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 2001 ', 

hesch/iesst: 

Der Bundesbeschluss vom 30. März 19492 über die Verwaltung der Armee wird wie 
folgt geändert: 

Titel 

Verordnung der Bundesversammlung 
liber die Verwaltung der Armee 
(VBVA) 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 29 und 14~ des Militärgesetzes· vom 3. Februar 19953 (MG), 

Art. 12 Z(O: I 

Aufgehoben 

Art. 86, 87, 88 Ahs. I und 2. 89-97 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 98 

VIiia. Militlrische Anlagen 

Art. 99, 104 und /06-108 

A14fgehuben 

Art. II 2 Ahs. 2 z·weiter Satz 

2 ••• Artikel 135 Absitze 2--4 MG ist sinngemäss anwendbar. 

Arl. 113 Abs: 3 

3 Der Bund haftet auch für Schäden, die bei Ein- und Abschatzungen oder bei In
spektionen verursacht werden. Artikel 135 Absätze 2-4 MG gilt sinngemäss. 

Art. 123-131 

Aufgehoben 

Art. 167 Abs. l 

1 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses4• 

II 

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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Vorlage der Redaktionskommission jür die Schlussahstimmung 

Verordnung der Bundesversammlung 
über die Organisation der Armee 
(Armeeorganisation, AO) 

vom 4. Oktober 2002 

Die Bumlesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenscha{I, 
gestützt auf die Artikel 93 und 149 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 1 (MG), 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 20012; 

beschliesst: 

Art. 1 Grundsatz 

Die Organisation der Armee hat sich auf allen Stufen nach dem Auftrag zu richten. 

Art. 2 Zusammensetzung der Armee 

Die Armee setzt sich aus der aktiven Armee und der Reserve zusammen. 

Art. 3 Aktive Armee 

Die aktive Annee besteht aus den Angehörigen der Armee, die: 

a. zur Leistung von Ausbildungsdienst verpflichtet und in Formationen der ak
tiven Armee eingeteilt sind; 

b. als militärisches Personal angestellt sind. 

Art. 4 Reserve 

Die Reserve besteht aus den Angehörigen der Armee, die militärdienstptlichtig sind 
und die, mit Ausnahme der Offiziere, keinen Ausbildungsdienst mehr leisten müs
sen. 

Art. 5 Bestand der Armee 
1 Die Annee verfügt zur Erfüllung ihrer Aufträge über einen Bestand von höchstens 
220 000 Militärdienstptlichtigen. 
2 Die aktive Annee hat einen Bestand von höchstens 140 000 Militärdienst
pflichtigen. 

l Die Reserve hat einen Bestand von höchstens 80 000 Personen. Sie ist in Formatio
nen (Stäbe oder Truppeneinheiten) gegliedert. 

' Nicht zum Bestand der Armee zählen die Militärdienstpflichtigen, die in die Stllbe 
des Bundesrates oder nach Artikel 60 MG nicht in Fonnationen eingeteilt sind. 

Art. 6 Gliederung 

1 In der Grundstruktur gliedert sich die Armee in: 

a. den Planungsstab, den Führungsstab der Armee und die Armeestabsteile; 

b. das Kommando der höheren Kaderausbildung; 

c. die Ausbildungsorganisationen des Heeres und i:ler Luftwaffe: 
Lehrverbände, Schulen, Lehrgänge, Kurse und Kompetenzzentren; 

d. den Einsatzstab des Heeres; 

e. den Einsatzstab der Luftwaffe; 

f. die Logistikbasis der Armee; 

g. vier Stäbe der Territorialregionen; 



h. die Brigaden: 
l. vier lnfanteriebrigaden, 

2. drei Gebirgsinfanteriebrigaden, 

3. zwei Panzerbrigaden, 

4. eine Logistikbrigade, 

5. eine Führungsunterstützungsbrigade; 

i. die Truppenkörper: 
Bataillone, Ab~eilungen, Kommando Grenadiere, Flugplatzkommandos, Ge
schwader; 

j. . die Truppeneinheiten: 
Kompanien, Batterien, Staffeln, Kolonnen. 

2 Für die Ausbildung kann der Bundesrat die Truppenkörper und Truppeneinheiten 
den Brigaden oder den Lehrverbänden unterstellen. Er berücksichtigt dabei die re
gionale Zusammengehörigkeit. 

J Die Infanterie-, Gebirgsinfanterie- und Panzerbrigaden werden durch den Einsatz
stab des Heeres ausgebildet. Die Truppenkörper können im Ausbildungsdienst den 
Stäben der Territorialregionen zugewiesen werden. 

4 Für das Erstellen der Einsatzbereitschaft und im Einsatz werden die Brigaden, 
Truppenkörper und Truppeneinheiten den Stäben der Territorialregionen, dem Füh
nmgsstab der Armee oder den Einsatzstäben des Heeres und der Luftwaffe unter
stellt. 

Art. 7 Truppengattungen, Berufsformationen und Dienstzweige 

1 Truppengattungen sind Elemente der Armee, zu deren Ausbildung Rekrutenschulen 
durchgeführt werden. Für die Dienstzweige werden keine Rekrutenschulen durchge
führt. 

2 Die Annee besteht aus: 

a. den Truppengattungen: 

1. Infanterie, 
2. Panzertruppen, 
3. Artillerie, 

4. Fliegertruppen, 
5. Fliegerabwehrtruppen, 

6. Genietruppen, 

7. Führungsunterstützungstruppen, 
8. Übermittlungstruppen, 

9. Rettungstruppen, 

10. Logistiktruppen, 

11. Sani ti!tstruppen, 

12. Truppen für Militärische Sicherheit, 

13. ABC-Abwehrtruppen; 

b. den Berufsformationen: 
l. Teile der Formationen der Luftwaffe, 
2. Teile der Formationen der Militärischen Sicherheit, 
3. Annee-Autkli!rungsdetachement, 

4. Teile der Katastrophenhilfe-Bereitschaftskompanien; 

c. den Dienstzweigen: 

l. Generalstabsdienst, 
2. Militärischer Nachrichtendienst, 

3. Militi!rj ustiz, 
4. Anneeseelsorge, 
5. Truppeninformationsdienst, 
6. Territorialdienst, 
7. Bereitschaftsdienst. 

Art. 8 Stibe des Bundesrates 

1 Der Bundesrat verfügt über Stäbe, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unter
stützen. Diese Stäbe .unterstehen nicht der Befehlsgewalt der Armee. 

2 Der Bundesrat regelt Aufgaben, Organisation, Ausbildung und Aufgebot seiner 
Stäbe. 

., 



3 Die Angehörigen der Stäbe des Bundesrates haben die gleichen Rechte und Pflich-
ten wie alle Angehörigen der Armee. · 

Art. 9 Zuständigkeiten 

J Der Bundesrat legt die Strukturen der Annee fest. 
2 Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(Departement) regelt: 

a. die Gliederung der Truppenkörper und Formationen im Einzelnen; 

b. den Ausgleich der Bestände in der ganzen Armee. 

Art. 10 Bildung der Truppenkörper und Formationen 
1 Das Departement achtet darauf, dass die Truppenkörper und Formationen nach 
Möglichkeit aus Angehörigen der Armee aus der gleichen Region gebildet werden. 
2 Es sorgt dafür, dass für den Stellungspflichtigen eine angemessene Wahlmöglich
keit unter den Truppengattungen und Dienstzweigen besteht. 

3 Der Bundesrat achtet darauf, dass bei den höheren Kommandostellen ein angemes
sener Anteil von Milizoffizieren und von Vertretern aller Landessprachen besetzt 
wird. Bei Kommandanten der Truppenkörper und -einheiten sowie bei den General
stabsoffizieren muss die Mehrheit in der Regel aus Milizoffizieren bestehen. Die 
Stäbe aller Stufen mit Ausnahme der Armeestufe sind Milizstäbe, unter Vorbehalt 
einzelner Funktionsträger mit besonderen Präsenzptlichten oder Fachkenntnissen. 

Art. 11 Rekrutenschule 
1 Die Rekn1tenschule dauert je nach Truppengattung 18 bis 21 Wochen. Die Gesamt
zahl der Tage Ausbildungsdienst wird dadurch nicht verändert. Der Bundesrat be
zeichnet die Dauer für die Truppengattungen und für die Ausbildung von Spezia
listen. 

2 Die Rekrutenschule kann in zwei Teilen absoviert werden, wenn die dienstlichen 
Möglichkeiten es zulassen und eine Aufteilung wegen der zivilen Ausbildung oder 
aus beruflichen Gründen unerlässlich ist. • 

Art. 12 Anzahl, Turnus und Dauer der Wiederholungskurse 
1 Die Angehörigen der Mannschaft !eisten sechs beziehungsweise sieben Wiederho
lungskurse. 

~ Sie finden jährlich statt und dauern 19 Tage. Der Bundesrat legt die Ausnahmen 
fest. 

Art. 13 Ausfühnmgsbestimmungen 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen und vollzieht diese Verord
nung. Er legt die Übergangsbestimmungen im Rahmen von Artikel 151 MG fest. 

2 Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung innert zwei Jahren nach In
krafttreten dieser Verordnung einen Bericht über die Führungsstrukturen der Annee 
und die Unterstellungsverhältnisse (Art. 6). 

Art. 14 Aufhebung.bisherigen Rechts 

Der Bundesbeschluss vom 3. Februar 19953 über die Organisation der Armee wird 
aufgehoben. 

Art.15 Inkrafttreten 

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

SR 510.10; AS ... 
2 BBI 2002 858 

3 AS 1995 5341, 1996 208 
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Ablauf der Referendumsfrist: 23. Januar 2003 

Bundesgesetz 
über den Wehrpflichtersatz 
(WPEG) 

Änderung vom 4. Oktober 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 2001 1, 

beschliesst: 

Das Bundesgesetz vom 12. Juni 19592 llberden Wehrpflichtersatz wird wie folgt 
gelinden: 

Tuel 

Bundesgesetz llber die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG) 

Ingress 

gestützt auf die Anikel 18 Absatz 4 und 45his Absatz 2 der Bundesverfassung3, 

Ersatz von Ausdrücken 

Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 1 

Betrifft nur den italienischen Text. 

Art. 4 Abs. 1 Bst. c und d 

1 Von der Ersatzpflicht ist befreit, wer im Ersatzjahr: 

c. als Mitglied der Bundesversammlung wegen Teilnahme an deren Sitzungen 
seinen Militär- oder Zivildienst nicht leisten konnte, zum militärischen Per-

sonal gehön oder nach der Militl:tr- oder Zivildienstgesetzgebung von der 
persönlichen Dienstleistung befreit ist; 

d. das Altersjahr vollendet hat, bis zu dem die Militärdienstpflicht für Angehö
rige der Mannschaft und Unteroffiziere mit Ausnahme der höheren Unterof
fiziere dauen; 

Art. 4a Abs. I Bsr. b und Abs. 2 
1 Von der Ersatzpflicht ist der Auslandschweizer befreit, der im Ersatzjahr wenigs
tens sechs Monate lang im Ausland Wohnsitz hat, sofern er: 

b. im Ersatzjahr Militl:tr- oder Zivildienst in seinem ausländischen Wohnsitz
staat zu leisten oder eine der Wehrptlichtersatzabgabe entsprechende Abga
be zu zahlen hat; 

2 War der Wehrpflichtige schon frllher im Ausland wohnhaft, so werden diese Aus
landaufenthalte auf die Frist von drei Jahren angerechnet, sofern die Aufenthalte je
weils mindestens zwölf Monate gedauert haben. 



Art. 7 Abs. 2 und 3 Bst. a und c 

2 Aufgehoben 

3 Nicht als Militär- oder Zivildienst im Sinne dieses Gesetzes gelten: 

a. die Teilnahme an Kursen im Rahmen der militärtechnischen Vorbildung, an 
der Rekrutierung, an der gemeindeweisen Inspektion von Bewaffnung und 
Ausrüstung, an der Nachinspektion, an der obligatorischen ausserdienst
llchen SchiessUbung sowie an einem Nachschiesskurs oder Verbliebenen
kurs; 

c. der Dienst, der gegen Taggeld oder in einem venraglichen Arbeitsverhältnis 
geleistet wird. 

An. l3Abs. l 
1 Die Ersatzabgabe beträgt 3 Franken je 100 Franken des taxpflichtigen Ein
kommens, mindestens aber 200 Franken. 

An. 21 Abs. 2 
2 Macht die Bundesversammlung von dieser Ermächtigung Gebrauch, so schulden 
die Wehrpflichtigen nach Anikel 4 Absatz 2 die Ersatzabgabe nur im Ausmass der 
verfügten Erhöhung. 

An. 22 Abs. 2 und 5 

2 Aufgehoben 
5 Mehrere Kantone können vereinbaren, die Abgabe gemeinsam zu erheben. Sie re
geln Verfahren und Organisation der Abgabeerhebung sowie die Zusammensetzun~ 

der Rekurskommission. Fehlt eine solche Regelung, so gilt das Verfahren des Kan
tons. der nach Anlkel 23 zuständig ist. 

An.23 Zuständigkeit 
1 Zuständig für die Abgabeerhebung ist die Behörde für die Wehrptlichtersatz
abgabe des Kantons, in welchem der Ersatzptlichtige am 31. Dezember des Ersatz
jahres militärisch oder zivildienstlich angemeldet ist oder wohnt. 

2 Der Bundesrat kann die Zuständigkeit für besondere Falle abweichend von Ab
satz 1 ordnen, sofern dadurch die Erhebung der Ersatzabgabe vereinfacht wird. 

Art. 25 Abs. 3 

3 Die Ersatzabgabe von Wehrpflichtigen, die ins Ausland verreisen wollen, wird vor 
Antritt des Auslandurlaubes veranlagt. 

An. 27 Abs. I 

Betrifft nur den italienischen Texi. 

Art. 28 Sachüberschrift und Abs. 2 

Eröffnung der Veranlagungsverfügung 

2 Ist der Aufenthalt eines Ersatzpflichtigen unbekannt oder befindet er sich im Aus
land, ohne in der Schweiz einen Venreter zu haben, so kann ihm eine Verfügung 
oder ein Entscheid rechtswirksam durch Publikation im kantonalen Amtsblatt eröff
net werden. 

Art. 32 Fälligkeit 

1 Die Ersatzabgabe wird in der Regel am 1. Mai des auf das Ersatzjahr folgenden 
Kalenderjahres ßlllig (allgemeiner Fälligkeitstermin). 
2 Mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung werden ßlllig: 

a. die Ersatzabgabe auf Kapitalleistungen aus Vorsorge; 

b. die Ersatzabgabe bei Nachforderungen. 



3 In jedem Falle wird die Ersatzabgabe fällig: 

a. am Tag, an dem der Ersatzpflichtige, der das Land dauernd verlassen will, 
Anstalten zur Ausreise trifft; 

b. bei der Konkurseröffnung über den Ersatzpflichtigen; 

c. beim Tode des Ersatzpflichtigen. 
4 Der Fälligkeitstermin bleibt unverändert, auch wenn zu diesem Zeitpunkt dem Er
satzpflichtigen lediglich eine provisorische Rechnung zugestellt worden ist oder 
wenn er gegen die Veranlagung Einsprache oder Beschwerde erhoben hat. 

Art. 32a Provisorischer und definitiver Bezug 
1 Die Ersatzabgabe wird gemllss Veranlagung bezogen. Ist die Veranlagung im Zeit
punkt der Fälligkeit noch nicht vorgenommen. so wird die Ersatzabgabe proviso
risch bezogen. Grundlage dafür ist die Steuererklärung für die direkte Bundessteuer, 
die letzte Veranlagung der direkten Bundessteuer, die letzte Ersatzabgabeveranla
gung oder der mutmasslich geschuldete Betrag. 
2 Provisorisch bezogene Abgaben werden auf die gemäss definitiver Veranlagung 
geschuldeten Abgaben angerechnet. 

J Zu wenig bezahlte Beträge werden nachgefordert, zu viel bezahlte Beträge zurück
bezahlt. Für die Verzinsung gelten die Bestimmungen über die direkte Bundessteu
er. 

Art. 32b Zahlung 
1 Die Ersatzabgabe muss innert 30 Tagen nach Fälligkeit entrichtet werden. 
2 Auf Vorauszahlungen, die vor Eintritt der Fälligkeit geleistet werden, wird ein 
Vergütungszins nach den Bestimmungen über die direkte Bundessteuer entrichtet. 

Art. 32c Verzugszins 
1 Der Zahlungspflichtige muss für die Beträge, die er nicht fristgemäss entrichtet, 
einen Verzugszins bezahlen. Die Verzinsung richtet sich nach den Bestimmungen 
über die direkte Bundessteuer. 

2 Hat der Zahlungspflichtige bei Eintritt der Fälligkeit aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, noch keine Rechnung erhalten, so beginnt die Zinspflicht 30 Tage 
nach deren Zustellung. 

Art. 33 Mahnung 

1 Wird die rechtskräftig festgesetzte Ersatzabgabe nach Eintritt der Fälligkeit nicht 
bezahlt, so wird der Ersatzpflichtige unter Ansetzung einer 15-tägigen Nachfrist 
gemahnt. Hält er die Nachfrist nicht ein, so erfolgt eine zweite Mahnung. 

2 Die Behörde für die Wehrpflichtersatzabgabe kann für die zweite Mahnung eine 
Gebühr erheben. 

Art. 34 Zwangsvollstreckung 
1 Wird eine rechtskräftig festgesetzte Ersatzabgabe auf die zweite Mahnung hin 
nicht bezahlt, so wird gegen den Zahlungspflichtigen die Betreibung eingeleitet. 

2 Hat der Zahlungspflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder sind ihm gehö
rende Vermögenswerte mit Arrest belegt, so kann die Betreibung ohne vorherige 
Mahnung eingeleitet werden. 
3 Rechtskräftige Veranlagungsverfilgungen, Einspracheentscheide und Beschwerde
entscheide sind vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen im Sinne von Artikel 80 des 

Bundesgesetzes vom 11. April 18894 über Schuldbetreibung und Konkurs gleichge
stellt. 
4 Eine Eingabe der Abgabeforderung in öffentliche Inventare und auf Rechnungs
rufe ist nicht erforderlich. 

Art. 34a Rückforderung irrtümlich bezahlter Ersatzabgaben 
1 Der Ersatzpflichtige kann einen von ihm bezahlten Ersatzabgabebetrag zurückfor
dern, wenn er irrtUmlicherweise eine ganz oder teilweise nicht geschuldete Abgabe 
bezahlt hat. 
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2 Zurückzuzahlende Ersatzabgabebeträge werden, wenn seit der Zahlung mehr als 
30 Tage verflossen sind, vom Zeitpunkt der Zahlung an verzinst; es gilt der für die 
direkte Bundessteuer anwendbare Ansatz. 

3 Der Rückforderungsanspruch muss innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalender
jahres, in dem die Zahlung geleistet worden ist, bei der kantonalen Behörde ftlr die 
Wehrpflichtersatzabgabe geltend gemacht werden. Weist diese den Antrag ab, so 
stehen dem Betroffenen die gleichen Rechtsmittel zu wie gegen eine Veranlagungs
verfllgung. Der Anspruch erlischt zehn Jahre nach Ablauf des Zahlungsjahres. 

An. 35 Abs. J und 2 

Betrifft nur den italienischen Text. 

An. 36 Sachüberschrift 

Betrifft nur den italienischen Text. 

An. 37 Abs. J 
1 Wäre die Bezahlung der Ersatzabgaben und Kosten innert der vorgeschriebenen 
Frist ftlr den Zahlungspflichtigen mit einer erheblichen Härte verbunden, so kann 
die Zahlungsfrist verlängert oder eine Zahlung in Raten bewilligt werden. In solchen 
Fällen kann auf die Erhebung von Zinsen verzichtet werden. 

An. 39 Abs. 2, 3 und 5 
2 Betrifft nur denfranwsischen und italienischen Text. 
3 Der Anspruch ist bei der Behörde für die Wehrpflichtersatzabgabe des Kantons 
geltend zu machen, für welchen die Ersatzabgabe erhoben wurde. Der Entscheid 
dieser Behörde kann nach den Artikeln 30 und 3 1 angefochten werden. 
5 Auf Rückerstattungsbeträgen wird kein Zins vergütet. 

An. 44 Abs. 2 und 4 

2 FUr die Beurteilung ist die kantonale Behörde für die Wehrpflichtersatzabgabe zu
ständig, wenn die Voraussetzungen fllr die Verhängung einer Freiheitsstrafe nicht 
erfüllt sind. Hält sie diese Voraussetzungen für gegeben, so überweist sie die Akten 
der ordentlichen Strafverfolgungsbehörde. 
4 Betrifft nur den italienischen Text. 

An. 45 Abs. J und 2 

1 Die Kantone liefern dem Bund den Rohertrag der Wehrpflichtersatzabgabe nach 
Abzug einer Bezugsprovision innert 30 Tagen nach Ablauf des Kalenderjahres ab, 
in dem die Ersatzabgaben eingegangen sind. 

2 Als Rohertrag gilt die Summe der von den Kantonen kraft eigener Veranlagungs
zuständigkeit vereinnahmten Ersatzabgaben sowie Zinsen, nach Abzug der Rücker
stattungen im Sinne von Artikel 39. 

Art. 46 

Betrifft nur den italienischen Text. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Ständerat, 4. Oktober 2002 

Der Präsident: Anton Cottier 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

Nationalrat. 4. Oktober 2002 

Die Präsidentin: Liliane Maury Pasquier 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 

Datum der Veröffentlichung: 15. Oktober 20025 

Ablauf der Referendumsfrist: 23. Januar 2003 
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Loi federale 
sur l'armee et l'administration militaire 
(Loi sur l'armee, LAAM) 

Modification du 4 octobre 2002 

L'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 24 octobre 20011, 

arrete: 

La loi federale du 3 fevrier 1995 sur l'arrnee et l'administration militaire2 est modi
fiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 18 a 22, 45bis et 69 de la constitution3, 

Remplacement d' expressions 
1 A l'art. 44, al. 2, l'expression «Ja duree totale des services obligatoires» est rem
placee par l'expression «Ja duree totale des services d'instruction». 
2 L'expression «defense generale» est remplacee par l'expression «cooperation 
nationale pour la securite» dans les art. 58, 61, 81, 82 et 145. 

3 Ne conceme que le texte allemand. 

An. I, al. 3 et 4 

3 Elle soutient les autorites civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus: 

a. pour faire face aux menaces graves contre 1a securite interieure; 

b. pour maitriser d'autres situations extraordinaires, en particulier en cas de 
catastrophe dans le pays ou A l'etranger. 

4 Elle contribue A la promotion de la paix sur Je plan international. 

An. 7 Annonce pour l'enregistrement au contröle militaire 
1 La personne astreinte aux obligations militaires doit s'annoncer aux autorites mili
taires competentes pour etre enregistree au contröle militaire. Les Suisses de 
I' etranger s' annoncent aupres de la representation suisse competente. 
2 L'obligation de s'annoncer prend naissance au debut de l'annee au cours de 
laquelle Ja personne astreinte atteint l'äge de 18 ans et s'eteint a la finde l'annee au 
cours de laquelle eile atteint l'äge de 29 ans. 

3 La personne astreinte doit participer a une seance d'information. Celle-ci n'est pas 
imputee sur la duree totale des services d'instruction (art. 42). Les fernmes peuvent 
participer A la seance d'information. 

An. 9, al. Jbis 

Ibis Les jours de recrutement sont imputes sur Ia duree totale des services 
d'instruction (art. 42). 

An. ll, al. 2. let. c et e ainsi que al. 4 
2 Les täches suivantes incombent aux cantons: 

c. ils organisent la seance d'information; 

e. ils invitent les femmes A Ja seance d'information. 
4 Les frais du recrutement sont a la charge de la Confederation. Les cantons prennent 
a leur charge les frais de la seance d'information. 



Art. 13 Limites d'ftge determinant l'obligation d'accomplir du service 
militaire 

1 L'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au debut de l'annee 
au cours de laquelle le conscrit atteint l'il.ge de 20 ans. 

2 Elle s' eteint: 

a. pour Ies militaires de la troupe et les sous-officiers, excepte Ies sous-officiers 
superieurs (an. 102). a la fin de l'annee au cours de laquelle ils atteignent 
l'ftge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la duree totale des services 
d'insnuction (art. 42), au plus tard a la fin de I'annee oil ils atteignent l'ilge 
de 34 ans; 

b. pour les sous-ofticiers superieurs, au plus tard a Ja finde l'annee au cours de 
laquelle ils atteignent l'll.ge de 36 ans; 

c. pour les officiers subalternes, au plus tard a Ia fin de l'annee au cours de 
laquelle ils atteignent l'll.ge de 36 ans; en cas de besoin, au plus tard a Ja fin 
de l 'annee au cours de laquelle ils atteignent l' ll.ge de 40 ans; 

d. pour Ies sous-officiers superieurs incorpores dans Ies etats-majors et pour !es 
capitaines, au plus tard a Ja finde l'annee au cours de laquelle ils atteignent 
l'il.ge de 42 ans; 

e. pour les officiers superieurs et Ies officiers generaux, au plus tard a la fin de 
l'annee au cours de laquelle ils atteignent l'age de 50 ans. 

3 Les militaires qui, en raison de leur activite professionnelle ou de connaissances 
paniculieres, rendent des services indispensables a l'armee ou a d'autres domaines 
de la cooperation nationale pour 1a securite (art. 119) et qui sont incorpores a ce titre 
comme specialistes, sont, dans le cadre de Ja limite superieure fixee pour leur grade 
en matiere de service d'instruction (art. 42), astreints au service militaire jusqu'a Ja 
finde l'annee au cours de laquelle ils atteignent l'age de 50 ans. 
4 Sont consideres comme specialistes au sens de l'al. 3 Ies militaires disposant de 
connaissances particulieres, sunout dans les domaines de la securite et des techni
ques ou dans ceux requerant une formation particuliere de longue duree. Le Conseil 
federal definit Je detail des activites concernees dans une ordonnance. 

s La limite d'age pour accomplir le service militaire peut etre relevee, au besoin et 
avec leur accord, pour les specialistes prevus a l'al. 3, les sous-officiers superieurs et 
les officiers. 

6 L' Assemblee federale peut relever ou abaisser les limites d'll.ge fixees aux 
a1. 2 a 5 (an. 149). 

7 Le Conseil federal fixe Ia limite d'il.ge du personnel militaire (art. 47) pour 
l'accomplissement du service. 

Art. 14 

Abroge 

Art. 18, al. 1, let. h 

t Sont exemptes du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur 
activite: 

h. le personnel des services postaux, des entreprises de transpons concession
naires et de l'administration. s'il est indispensable a la cooperation nationale 
pour la securite en situation extraordinaire; 

Art. 19 Reincorporation 

Toute personne exemptee du service militaire en venu de l'art. 18 et dont l'armee a 
encore besoin est reincorporee lorsque le motif de l'exemption est caduc. 

Art. 23, al. 1 et 2 
1 Les officiers et les sous-officiers, qui en raison d'actes commis a la legere ou 
d'actes frauduleux sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de defaut de 
biens, sont exclus du service militaire. 

2Abroge 

• 
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Art. 28, al. 3 

3 Le Conseil federal edicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des mili
taires. 

Art. 34 Assurance 

L'assurance des conscrits et des militaires contre Ja maladie et J'accident est regJee 
par une loi federale speciale. La responsabilite de la Confederation applicable aux 
dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi speciale. 

Titre precedant l'art. 40b 

Chapitre 6 Droits d'auteur 

Art. 40b 
1 Lorsqu'un militaire cree une reuvre au sens de Ja loi du 9 octobre 1992 sur Je droit 
d'auteur4 dans I'exercice de ses fonctions, Je droit d'utilisation revient exclusive
ment a Ia Confederation. 

2 Si l'reuvre a une grande utilite pour la Confederation, une indemnisation appro
priee peut etre accordee au militaire. 

Art. 42, titre median, al. I et 2, let. c 

Dun~e totale des services d'instruction 

1 Les militaires de la troupe accomplissent au plus 330 jours de service d'instruction. 

2 Le Conseil federal definit la duree des Services: 

c. des militaires mentionnes a l'art. 13, al. 3 et 5; 

Art. 43 Imputation de services d'instruction 
1 L'instruction et Jes services preparatoires pour les engagements dans Je pays et a 
l'etranger donnent droit a la solde et sont imputes sur Ja duree totale des services 
d'instruction. 
2 Les services d'instruction foumis et remuneres en vertu d'un contrat de travaiJ ne 
donnent pas droit a Ja solde et ne sont pas imputes. 

Art. 45 Services d'instruction supplementaires 

En cas de reorganisation ou de reequipement d'une formation, Je Conseil federal 
peut ordonner des services d'instruction supplementaires et en fixer Ja duree. 

Art. 47 Personnel militaire 
1 Le personneJ militaire comprend les militaires de metier et les militaires contrac
tuels. 
2 Les militaires de Jlletier sont les officiers de carriere, les sous-officiers de carriere 
et les soldats de metier. En regle generale, ils sont engages par contrat de duree 
indeterminee confonnement ä. la legislation sur le personnel de la Confederation. 

3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers con
tractuels et les soldats contractuels. Us sont engages par contrat de duree determinee 
conformement a la legislation sur le personnel de la Confederation. 
4 Le personnel militaire est employe dans les domaines de l'instruction, de Ja con
duite et de l'engagement de l'armee. ll peut etre engage dans le pays ou a l'etranger. 
Quiconque fait partie du personneJ militaire est considere comme militaire. 
5 Le personnel militaire est specialement insnuit pour son engagement. L'instruction 
peut etre effectuee en collaboration avec des hautes ecoles et des hautes ecoJes spe
cialisees, avec des specialistes et avec des forces arrnees etrangeres. 

Art. 48 Instruction et engagement des troupes 
1 Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de J'engagement 
des troupes qui leur sont subordonnees . 
2 Le Conseil federal regle l'organisation de l'instruction des troupes. 



Art. 49, al. 2 et 3 

2 Les conscrits qui n'ont pas accompli l'ecole de recrues a la finde l'annee au cours 
de Jaquelle ils ont atteint l'äge de 26 ans ne sont plus astreints au service militaire. 
Le Conseil federal peut prevoir l'accomplissement ulterieur de I'ecole de recrues. 
Les interesses doivent avoir donne leur accord. 

3 L' Assemblee federale fixe la durre de l'ecole de recrues (art. 149). 

Art. 51, al. 2 

2 L' Assemblee federale fixe Ia durre et la frequence de ces cours (art. 149). A cet 
egard, eile tient compte notarnment des besoins de l'instruction et de l'aptitude a 
l 'engagement. 

Art. 52 

Abroge 

Titre precedant l'art. 54a 

Chapitre3a 
Accomplissement des services d'instruction obligatoires en une seule 
fois 

Art. 54a 
1 La personne astreinte aux obligations militaires peut, si eile Ie souhaite, effectuer 
Ja duree totale des services d'instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre 
des personnes astreintes prises en consideration est determine par !es besoin.s de 
l'armee. 
2 Celui qui accomplit son service d'instruction en une seule fois accomplit l'ecole de 
recrues suivie immediatement des jours de service restants. 

3 La proportion de recrues d'une annee civile effectuant le service d'instruction en 
une seule fois ne peut pas depasser 15 %. 

Art. 55, al. 2, 26 phrase 

2 ••• 11s assument la responsabilite de l'instruction et de la conduHe lt leur niveau. 

Art. 56, al. 2, 2e phrase 

2 ••• Ils assument la responsabilite de l'instruction et de la conduite lt leur niveau. 

Art. 60, titre median et al. /, Jre phrase 

Militaires non incorpores 

1 Les militaires, excepte les recrues, qui ne sont pas incorpores dans une formation 
sont a Ja disposition du Departement federal de la defense, de Ja protection de la 
population et des sports. . .. 

Titre precedant l'art. 65 

Titre cinquieme Engagement de l'armee et poovoirs de police 
Chapitre 1 Dispositions generales 

Art. 65, titre median 

Genres d'engagements 

Art. 65a Imputation du service de promotion de Ja paix et du service d'appui 
sur la duree totale des services d'instruction obligatoires 

1 Les engagements dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui 
donnent droit a la solde et sont imputes sur la duree totale des services d'instruction. 
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2 Les engagements effectues et remuneres en vertu d'un contrat de travail ne don
nent pas droit a la solde et ne sont pas imputes. 

3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d'engagements de longue duree, 
le Conseil federal peut ordonner que le service d'appui ne soit pas impute sur la 
duree totale des services d'instruction ou qu'il ne le soit qu'en partie . 

Art. 66, al. 3 
3 L'inscription en vue d'une participation a un engagernent de promotion de Ja paix 
est volontaire. 

Art. 69 Service d'appui a l'etranger 
1 Des troupes peuvent etre envoyees a la demande d'Etats ou d'organisations inter
nationales pour soutenir une aide humanitaire; du materiel et des biens d'appro
visionnernent peuvent egalernent etre mis a leur disposition. 
2 Pour autant que des interets suisses doivent etre sauvegardes. des troupes peuvent 
etre engagees pour assurer Ia protection de personnes ou d'objets particulierement 
dignes de protection a l'etranger. Le Conseil federal determine le type d'armernent. 
3 Le service d'appui a l'etranger est volontaire. II peut etre declare obligatoire pour 
soutenir l'aide hurnanitaire dans les regions frontalieres. 

Art. 73, al. 2 

Abroge 

Art. 76, al. J. Jet. c 

1 Le service actif est accornpli pour: 

c. arneliorer le niveau de l'instruction de l'annee en cas d'accroissement de la 
menace. 

Art. 77, al. /, 3, 4, 2e phrase, et al. 6 
1 L' Assemblee federale ordonne le service actif et met sur pied l'annee ou des ele
rnents de I' arrnee. 
3 Lorsque les Charnbres ne sont pas reunies, le Conseil federal peut, dans les cas 
d'urgence, ordonner le service actif. Si la mise sur pied depasse 4000 militaires ou 
que l'engagement est prevu pour une duree de plus de trois semaines, ii demande la 
convocation immediate de !'Assemblee federale. qui decide du maintien de la me
sure. 
4 ••• Dans ce cas, les militaires concernes se tiennent prets a remplir les täches qui 
leur sont devolues. 

6Abroge 

Art. 83, al. 2 a 4 
2 Le service d'ordre est ordonne par !'Assemblee federale ou, en cas d'urgence, par 
le Conseil federal, conformement a l'art. 77. al. 3. 
3 L'autorite civile definit Ja mission de l'engagement en accord avec le Departement 
federal de la defense, de la protection de la population et des sports ou avec le corn
mandant en chef de l' armee. 
4 Abroge 

Art. 89, al. 2, Jre phrase 
2 Le Conseil federal regle Ie statut administratif des personnes concernees .... 

Tilre precedanl l'art. 93 

Titre sixieme Organisation de l'armee 
Chapitre 1 Competences 

Art. 93 
1 L' Assemblee federale edicte les principes de l'organisation de l'armee, fixe la 
structure de I'annee et determine les armes, les formations professionnelles et les 
services auxiliaires (art. 149). 
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2 Elle peut deleguer ses pouvoirs au Conseil federal et au Departement federal de la 
dMense, de la protection de la population et des sports. 
3 La subordination d'elements de l'armee a d'autres departements requiert l'appro• 
bation de l' Assemblee federale (art. 149). 

Art. 94et 95 

Abroges 

Chapitre 2 (art. 96 a 98) 

Abroge 

Art. 99, aL. 2bis, 3, Let. b et c, 4 et 5 

2bis II peut communiquer a l'Office federal de la police les informations sur des 
personnes en Suisse qu'il a obtenues dans l'exercice des activites mentionnees a 
l'al. 1, et qui peuvent etres importantes pour la s0rete interieure ou pour la poursuite 
penale. 

3 Le Conseil federal regle: 

b. l'activite du service de renseignements en periode de service de promotion 
de la paix, de service d' appui et de service actif; 

c. la collaboration du service de renseignements avec les autres services canto-
naux et federaux ainsi qu'avec les service~ etrangers; 

4 La protection des sources doit dans tous les cas etre assuree. 
5 Le service de renseignements est directement subordonne au chef du Departement 
de la defense, de la protection de la population et des sports. 

Art. 100, aL. 1, Let. b et d, et al. 3, Let. e 
1 Les tliches suivantes incombent au service de securite rnilitaire: 

b. il veille a Ja protection d'informations et d'objets rnilitaires, ainsi qu'a la 
securite informatique; 

d. il prend, lorsque l'armee est mise sur pied pour un service de promotion de 
la paix, un service d'appui ou un service actif, des mesures preventives pour 
assurer la securite de l'armee contre I'espionnage, le sabotage et d'autres 
activites illicites et procede a la recherche de renseignements; 

3 Le Conseil ff!deral regle: 

e. abrogee 

Art.101 
1 Des fonnations professionnelles peuvent etre creees pour l'execution des tliches 
suivantes, pour autant que Ja rnise sur pied de formations de milice ne pennette pas 
de les remplir: 

a. la sauvegarde de la souverainete sur l'espace aerien ainsi que les transports 
et Je sauvetage au moyen d'aeronefs rnilitaires; 

b. la preparation de la disponibilite operationnelle d'installations de conduite 
civiles et d'installations rnilitaires; 

c. les täches en matiere de police crirninelle et de police de sOrete dans le 
domaine de l'armee; 

d. les missions de sauvetage, d'exploration, de combat et de protection qui exi-
gent une disponibilite immediate ou une formation speciale. 

2 Les membres de ces formations peuvent egalement etre engages dans le domaine 
de l'instruction. 

3 11s sont engages a titre de personnel militaire. 

Art. 102, al. 1, Jet. a, et lbi..• 

1 Les grades de l'annee sont Ies suivants: 

a. troupe: 
L recrue, 
2. soldat, 
3. appointe; 

Ibis Le Conseil federal peut creer d'autres grades de troupe et de sous-officiers. 



Art. 103, al. 2 

Abroge 

Art. 106, al. 2, l'" phrase 

2 Les cantons acquierent les autres effets de l'equipement personnel et Ies Iivrent a Ja 
Confederation .... 

Art. 107, al. 2, et 114, al. 2 

Abroges 

Art. 115, al. 2, 2" phrase 

2 .•• Le commandement de l'armee regle les details. 

Art. 116 
1 Le Conseil federal exerce Ia direction supreme des affaires militaires. Lorsqu'il ne 
l'assume pas lui-meme, elle est exercee par Je Departement federal de la defense, de 
la protection de la population et des sports. 

2 Le Conseil federal designe le commandement de l'armee et en definit les täches. 
Les articles 84 a 91 sont reserves. 

Art. 117 

Abroge 

Art. 118 Haute surveillance 

Les affaires militaires sont du ressort de la Confederation et des cantons, pour autant 
qu'elles aient ete deleguees Aces derniers. La Confederation exerce la haute sur
veillance. 

Art. l 19 Cooperation nationale pour la securite 
1 Le Conseil federal veille a etablir une cooperation generale et souple entre l'annee 
et les autorites civiles competentes pour la securite dans le pays. 
2 II coordonne les mesures civiles et militaires dans les domaines de la prevention et 
de la lutte contre les menaces d'importance sttategique et en prevision de la mattrise 
des catastrophes et d'autres situations d'urgence de grande ampleur. 

3 U assure l'instruction et l'information ainsi que la surveillance continue de 
l'efficacite des mesures en collaboration avec les partenaires de la cooperation. 

Art. 120 Organisation du recrutement 
1 Le Conseil federal regle l'organisation du recrutement. 

2 II consulte les cantons au prealable. 

Art. /32, Let. a 

Les communes mettent gratuitement a disposition: 

a. !es locaux et les installations reserves aux seances d'information avant le 
recrutement et aux inspections de liberation; 

Art. l 34, aL 2, 2e phrase 

Abrogee 

Art. /42 Procedure 

1 La procedure est regie par Ja loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure 
administratives. La Confederation supporte les frais de procedure de premiere ins
tance; les debours peuvent toutefois eire mis A la charge de la partie qui succombe. 

2 La responsabilite des fonnations (art. 140) est etablie selon une procedure sim
plitiee. 



ll.o 
3 Le Conseil f6deral designe les autorites competentes au sens de la presente loi pour 
traiter, en premiere instance, les demandes litigieuses d'ordre pecuniaire et adminis
tratif. formees par Ja Confederation ou contre elle. 

4 Les decisions de ces autorites peuvent faire l'objet d'un recours devant la commis
sion de recours du Departement federal de Ia defense, de Ja protection de la popula
tion et des sports. 

Art. /44, al. 2 et 3 

2 II designe, apres consultation des cantons, les unites administratives de la Confed~ 
ration et des cantons qui statuent sur !es demandes de deplacement de 1 'ecole de 
recrues et des services d' instruction. 
3 Abroge 

Art. 146, al. 1, 1re phrase, et 2 

1 Les cantons saisissent !es donnees necessaires au contröle militaire des futurs 
conscrits ainsi que celles des femmes qui seront invitees a la seance d'information. 

2 Les commandements competents ainsi que les unites administratives de la Confe
deration et des cantons traitent les donnees des personnes astreintes au service mili
taire et des militaires feminins. 

Art. 149 Ordonnances de l' Assemble f6derale 

L' Assemblee federale edicte !es dispositions prevues aux art. 13, al. 6, art 29, al. 2, 
49, al. 3, 51, al. 2, et 93, al. I et 3, ainsi que les dispositions complementaires de la 
procedure administrative militaire sous la forme d'ordonnances de I' Assemblee 
federale. 

Art. 149b Controlling politique 

1 Le Conseil federal examine periodiquement si !es objectifs assignes a I'armee sont 
atteints; il adresse un rapport a I' Assemblee f6derale. Les commissions parlementai
res competentes en determinent la forme et la teneur. 
2 Le Conseil f6deral consulte les commissions parlementaires competentes avant 
d'introduire des modifications fondarnentales dans les domaines de l'instruction, de 
l'engagement ou de l'organisation de l'armee. 

An 150, al. 4 
4 II peut conclure avec des Etats etrangers des conventions visant au maintien du 
secret militaire. 

Art. 151 Dispositions transitoires regissant la mise en place de la nouvelle 
organisation de l' armee 

1 Le Conseil federal met en place progressivement la nouvelle organisation de 
l'armee apres l'entree en vigueur de la modification du 4 octobre 2002'. II regle 
pour une periode transitoire de cinq ans au plus notamment: 

a. l'accomplissement de la duree totale des services d'instruction; 

b. Ja liberation des militaires du service militaire, ou leur affectation ulterieure 
apres l'accomplissement de la duree totale des services d'instruction; 

c. !es conditions de promotion; 

d. Ja duree des commandements et des fonctions; 

e. le transfert des differentes formations de troupe qu'implique Ja nouvelle 
organisation de l'armee; 

f. les mutations et les nouvelles incorporations necessitees par Ie transfert. 
2 Le Conseil f6deral peut, pour des raisons imperatives, deroger a la presente loi par 
voie d'ordonnance dans les domaines cites A l'al. I. • 
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La modification du droit en vigueur est reglee en annexe. 

111 

1 La presente loi est sujette au referendum. 

2 Le Conseil federal fixe Ja date de l'entree en vigueur. 

Conseil des Etats, 4 octobre 2002 

Le president: Anton Cottier 

Conseil national, 4 octobre 2002 

Le secretaire: Christoph Lanz 
La presidente: Liliane Maury Pasquier 
Le secretaire: Christophe Thomann 

Date de publication: 15 octobre 20027 

Delai referendaire: 23 janvier 2003 

Moditication du droit en vigueur 

Les Jois ci-apres sont modifiees comme suit: 

1. Loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure administrative!! 

Art. 3, Let. d, Je paragraphe 

Abroge 

Art. 46, Let,. c 

Le recours n'est pas recevable contre: 

Annexe 

c. les decisions des organes d'estimation militaires relatives a 
l'estimation d'entree de biens pris a bail ou requisitionnes; 

2. Procedure penale militaire du 23 mars 1979 9 

RempLacement d'expressions 

Le terme «tribunal de division» est remplace par «tribunal militaire de premiere 
instance» dans toute Ja loi avec les adaptations grammaticales y relatives. 

Art. 3 Incorporation de sous-officiers et de soldats 

Les sous-officiers, les appointes et les soldats qui remplissent en outre les conditions 
fixees a 1' art. 2, al. I Oll 2, peuvent etre incorpores dans Ja justice militaire en qualite 
de greffiers. 

Art. 31 

Ne conceme que Le texte italien. 

FF 2002 816 
RS 510.10 
Ces dispositions com:spondent aux an. 40, al. 2, 58 et 60 de 1a Constitution du 18 avril 
1999 (RS 101 ). 

RS 2.·u.1 

RS 172.021 
RO ... ; (FF 2002 6086) 

FF2002 6086 

RS 172.021 
RS 322.1 



.2...2.2. 
Projet de la Commission de redaction pour le vote ftno.l 

Ordonnance de l' Assemblee federale 
portant modification de l'arrete federal 
concernant l 'administration de l 'armee 

du 4 octobre 2002 

l 'Assemblee f edirale de la Confederation suisse, 

vu Je message du Conseil fäderal du 24 octobre 20011, 
arrete: 

L'am!te föderal du 30 mars 1949 sur l'administration de Pan:nee2 est modifie 
comme suit: 

Titre 

Ordonnance de l' Assemblee fedfrale 
concernant l'administration de l'armee 
(OAdma) 

Preamhule 

vu !es art. 29 et 149 de la loi du 3 fevrier 1995 sur l'armee3 (LAAM), 

Art. 12, eh. 1 

Abroge 

Art. 86, 87, 88, aL 1 et 2, 89 a 97 

Abroges 

Titre precedant l' art. 98 

vma. lnstallatlo.ns militaires 

Art. 99, 104 et 106 a JOB 

Abroges 

Art. 112 al. 2, deuxieme phrase 

2 ••• L'art. 135, al. 2 a 4, LAAM est applicable par analogie. 

Art. 113, al. 3 

3 La Confederation repond aussi des dommages survenant peridant 1es estimations 
d'entree et de sortie ou lors des inspections. L'art. 135, al. 2 a 4, LAAM est applica
ble par analogie. 

Art. 123 a 131 

Abroges 

Art. 167, al. 1 

1 Le Conseil federal fixe la date d'entree en vigueur du present arrete4. 

n 
Le Conseil federal fixe 1a date de l' entree en vigueur. 
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.2.2.~ 
Projet de la Commission de redaction pour le vote final 

Ordonnance de l' Assemble federale 
sur l'organisation de l'armee 
(Organisation de l'armee, OOrgA) 

du 4 octobre 2002 

L'Assembleefederale de la Conflderation suisse, 

vu les art 93 et 149 de la loi du 3 fevrier 1995 sur l'armee et l'administration mili
taire (LAAM)l, 

vu le message du Conseil federal du 24 octobre 20012, 

arrete: 

Principe 

L'armee est organisee a tous Ies echelons en fonction de sa mission. 

ArL2 Composition de I' armee 

L'annee est composee de l'armee active et de la reserve. 

ArL3 Armee active 

L'armee active est composee des militaires: 

a. qui sont tenus d'accomplir un service d'instruction et qui sont incorpores 
dans des formations de l'armee active; 

b. qui sont engages a titre de personnel militaire. 

ArL 4 Reserve 

La reserve est composee de militaires qui sont astreints au service militaire et qui, a 
l'exception des officiers, ne sont plus tenus d'accomplir un service d'instruction. 

ArLS Effectif de I' annee 
1 L' armee dispose d'un effectif maximum de 220 000 militaires pour accomplir ses 
missions. 

2 L'effectif maximum de l'annee active s'el~ve a 140 000 militaires. 

J L'effectif maximum de la r~rve s'efäve l\ 80 000 militaires. Elle est articulee en 
formations (etats-majors ou unites de troupe). 
4 Ne sont pas compris dans l'effectif de l'armee les militaires incorpores dans les 
etats-majors du Conseil federal et les militaires qui ne sont pas incorpores dans des 
formations conformement a l'art. 60 LAAM. 

Art.6 Structure 

1 Dans sa structure de base, l'annee est articulee comme suit: 

a. l'Etat-major de planification, l'etat-major de conduite de l'armee et les frac
tions de l'etat-major de l'armee; 

b. le commandement de l'instruction superieure des cadres; 

c. les organisations de l'instruction des Forces terrestres et des Forces aerien
nes: centres de fonnation, formations d'application, ecoles, stages, crn.m et 
centres de competences; 

1 RS 510.10; RO •.. 
2 FF ... 



d. l'etat-major d'engagementdes Forces terrestres; 

e. l'etat-major d'engagement des Forces aeriennes; 

f. Ja base logistique de l'annee; 

g. quatre etats-majors des regions territoriales; 

h. !es brigades: 

1. quatre brigades d'infanterie, 
2. trois brigades d'infanterie de montagne, 
3. deux brigades blindees, 
4. une brigade de la logistique, 
5. une brigade d'aide au commandement; 

L les corps de troupe: Jes bataillons, les groupes, le commandemerit des grena
diers, Jes commandements des aerodromes, Jes escadres; 

j. Jes unites de troupe: les compagnies, les batteries, les escadrilles, les colon-
nes. 

2 Le Conseil federal peut, aux fins de l'instruction, subordonner Jes corps de troupe 
et !es unites de troupes aux brigades ou aux formations d'application. II tient compte 
de l'appartenance regionale. 

3 L'etat-major d'engagement des Forces terrestres instruit les brigades d'infanterie, 
les brigades d'infanterie de montagne et les brigades blindees. En service 
d'instruction, l.es corps de troupe peuvent atre assignes aux etats-majors des regions 
territoriales. · 

4 Pour l'etablissement de la disponibilite operationnelle et Jors de l'engagement, les 
brigades, Jes corps de troupe et les unites de troupe sont subordonnes aux etats
majors des regions territoriales, a l'etat-major de conduite de l'armee ou aux etats• 
majors d'engagement des Forces terrestres et des Forces aeriennes. 

Art. 7 Annes, fonnations professionnelles et services auxiliaires 

1 Les annes sont des elements de l'armee dont l'instruction est assuree par des eco
les de recrues. Il n'y a pas d'ecoles de recrues pour les services auxiliaires. 

2 L'annee comprend: 

a. les armes: 
1. l' infanterie, 
2. les troupes blindees, 

3. l' artillerie, 

4. les troupes d'aviation, 
5. les troupes de defense contre avions, 

6. Jes troupes du gen.ie, 

7. les troupes d'aide au commandement, 
8. les troupes de transmission, 

9. les troupes de sauvetage, 

10. les troupes de Ja logistique, 
11. Jes troupes sanitaires, 
12. Jes troupes de securit6 militaire, 
13. Jes troupes de defense ABC; 

b. les formations professionnelles: 

L !es elements des formations des Forces aeriennes, 
2. les elements des fonnations de 1a securite militaire, 
3. le detachement de reconnaissance d'armee, 

4. Jes elements des compagnies d'intervention en cas de catastrophe; 

c. les services auxiliaires: 
1. le service d'etat-major g6neral, 
2. le renseignement militaire, 
3. la justice militaire, 
4. l'aumönerie de l'armee, 

5. Je service d'infonnation de 1a troupe, 

6. le service territorial, 
7. 1~ service de disponibilite. 
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Art.8 Etats-rnajors du Conseil federal 

1 Le Conseil federn! dispose d'etats-majors qui l'aident dans l'execution de ses 
taches. Ces etats-majors ne sont pas soumis a l' autorite de commandement de 
l'armee. 
2 Le Conseil federal regle les'tlk:hes, 1' organisation, I' instruction et la mise sur pied 
de ses etats-majors. 

3 Les membres des etats-majors du Conseil federal ont les memes droits et devoirs 
que les autres militaires • 

Art.9 Competences 

l Le Conseil federal fixe les structures de l'aarufo. 

2 Le Departement federal de la difense, de la protection de la population et des 
Sports (ci-apres: departement) regle: 

a. la structure de detail des corps de troupe et des formations; 

b. Ja compensation des effectifs dans l'ensemble de l'armee. 

Art. 10 Composition des corps de troupe et des formations 

1 Le departement veille ä ce que les corps de troupe et les fonnations soient, dans la 
mesure du possible, composes de militaires provenant de la meme region. 
2 II veille a i:e que les conscrits aient des possibilites de choix suffisantes lors de leur 
affectation aux armes et aux services auxiliaires. 

3 Le Conseil federal veille a ce que les fonctions supcrieures de commandement 
soient occupees par un nombre raisonnable d'officiers de milice et par des 
representants de toutes !es langues officielles. J>armi les commandants des corps et 
des unites de troupes ainsi que les officiers d'etat-major general, Ja majorite des 
effectifs doit se composer en regle generale d'officiers de milice. Les etats-majors 
des differents echelons sont des etats-majors de milice SOUS reserve de certaines 
fonctions requerant un degre de presence particulier ou des connaissances 
particuli~res; !es etats-majors a l'echelon de l'annee sont exemptes de cette 
disposition. 

Art.11 Ecole de recrues 

1 La duree de l' ecole de recrues est de 18 a 21 semaines, selon l' arme. Le nombre de 
jours effectues au titre du service d'instruction demeure inchange. Le Conseil 
federal fixe la duree de l'ecole de recrues pour chaque arme et pour la fonnation des 
specialistes. 

2 L'ecole de recrues peut etre accomplie en deux parties si !es besoins du service Je 
justifient et si la fonnation civile ou des raisons professionnelles rendent une 
interruption indispensable. 

Art.12 Nombres, periodicite et duree des cours de repetition 
1 Les militaires de la troupe accomplissent six ou sept cours de repetition. 

2 Les cours de repetition ont Heu chaque annee et leur duree est de 19 jours. Le 
Conseil fädeml fixe les exceptions. 

Art.13 Dispositions d'execution 

1 Le Conseil federal edicte les dispositions d'execution; i1 est charge de 
l'application. Il fixe les dispositions transitoires dans le cadre de l'art. 151 LAAM. 
2 Dans un d61ai de. deux ans h cornpter de l'entree en vigueur de la presente ordon
nance, le Conseil federal soumet h I' Assemblee federale un rapport sur Jes structures 
de conduite de l'armee et Jes rapports de subordination (art. 6). 

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur 

L'arrete federa1 du 3 fevrier 1995 sur l'organisation de l'annee3 est abroge. 

Art. 15 Entree en vigueur 

Le Conseil federal fixe Ja date de I' entree en vigueur. 

3 RO 1995 5341, 1996 208 



Dilai rifirendaire: 23 janvier 2003 

Loi federale 
sur Ia taxe d'exemption de l'obligation de servir 
(LTEO) 

Modification du 4 octobre 2002 

L 'Assembli fidirale de La Confidiration suisse, 

vu Je message du Conseil federal du 24 octobre 2001 1, 

arrite: 

La loi federale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir2 est 
modifiee comme suit: 

Titre 

Ne conceme que le texte allemand 

Priambule 

vu l'art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution3, 

Remplacement d' expressions 

Ne conceme que le texte italien. 

Art./ 

Ne conceme que le texte italien. 

Art. 4, al. 1, let. c et d 
1 Est exonere de la taxe celui qui, au cours de l'annee d'assujettissement: 

c. n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de 
participation aux seances de 1' Assemblee federale, appartient au personnel 
militaire ou est exempte du service personnel conformement il la legislation 
relative au service rnilitaire ou au service civil; 

d. atteint la limite d'il.ge il laquelle les militaires de la troupe et les sous
officiers, excepte les sous-officiers superieurs, sont liberes des obligations 
militaires; 

Art. 4a, al. 1, let. b, et al. 2 
1 Ne conceme que le texte allemand 

2 Si l'homme astreint aux obligations de servir etait domicilii! anterieurement il 
l'etranger, ces sejours sont imputes sur la periode de trois ans mentionni!e il l'al. l, 
let. a, pour autant que leur duree ait ete il chaque fois de douze mois au moins. 

Art. 7, al. 2 et 3, let. a etc 

2Abroge 

3 Ne sont pas consideres comme service militaire ou service civil au sens de la pre
sente loi: 

a. ne conceme que le texte allemand; 

c. Je service accompli contre une indemnite joumaliere ou dans un rapport de 
travail contractuel. 

1 PF20028l6 
2 RS 6'il 
3 Ces dispositioos correspondent aux art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de 1a Constitution du 18 avril 

1999 (RS 101). 

• 
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Art. 13, al. 1 

1 La taxe s'eleve a 3 francs par 100 francs du revenu soumis a la taxe, mais a 200 
francs au moins. 

Art. 21, al. 2 

Ne concerne que le texte allemand. 

Art. 22, al. 2 et 5 
2 Abroge 

s Plusieurs cantons peuvent decider de percevoir la taxe en commun. Ils reglent la 
procedure applicable, l'organisation de Ja perception ainsi que la composition de Ja 
commission de recours. Lorsqu'une teile reglementation fait defaut, la procedure du 
canton competent en vertu de l'art. 23 est applicable. 

Art. 23 Competence 
1 Le canton competent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti 
est, au 31 decembre de l'annee d'assujettissement, annonce selon les prescriptions 
relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilie. 

2 Le Conseil federal peut, dans des cas speciaux, regler la competence en derogeant 
a l'al. 1, si Ja perception de la taxe en est simplifiee. 

Art. 25, al. 3 
3 La taxe des hommes astreints a l'obligation de servir desireux de partir pour 
I 'etranger est fi xee avant le debut de Jeur conge. 

Art. 27, al. J 

Ne concerne que le teXle ilalien. 

Art. 28, titre median, et al. 2 

Notification de Ja decision de taxation 
2 Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve a l'etranger sans 
avoir de representant en Suisse, les decisions et prononces peuvent lui etre notifies 
valabJement par publication dans la Feuille officielle du canton. 

Art. 32 Echeance 
1 En regle generale, la taxe est echue Je ter mai de l'annee civile qui suit l'annee 
d'assujettissement (terme general d'echeance). 
2 Sont echus des Ja notification de la decision de taxation: 

a. la taxe sur les prestations en capital provenant de la prevoyance; 

b. les rappels de taxe. 

3 La taxe est echue dans tous les cas: 

a. le jour ou l'assujetti qui entend quitter durablement Je pays prend des dispo
sitions en vue de son depart; 

b. lors de l'ouvenure de la faillite de l'assujetti; 

C. au deces de l'assujetti. 
4 Le terme d'echeance prevu est maintenu, meme si l'assujetti n'a re~u. a cette date, 
qu'un calcuJ provisoire de la taxe ou s'il a depose une reclamation ou un recours 
contre la taxation. 

Art. 32a Perception provisoire et definitive 
1 La taxe est per~ue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'a pas encore ete 
effectuee au terme d'echeance, la taxe est pe~ue a titre provisoire. Elle est fixee sur 
la base de la declaration pour l'impöt federal direct ou sur celle de Ja taxation de 
J'impöt federal direct precedente, sur celle de la taxation pour la taxe d'exemption 
precedente ou selon une estimation du montant dO. 
2 La taxe pe~e a titre provisoire est imputee sur la taxe due seJon la taxation defi• 
nitive. 
3 Si les montants per~us sont insuffisants, Ja difference est exigee; les montants per• 
~s en trop sont restitues. Les conditions auxquelles ces montants portent interet sont 
determinees par le droit regissant l'impöt federal direct. 



Art. 32b Paiement 

1 La taxe doit etre acquittee dans les 30 jours suivant l'echeance. 

2 Les versements anticipes effectues avant l'echeance portent un interet remunera
toire fixe selon les dispositions regissant l'impöt federaJ direct. 

Art. 32c lnteret moratoire 
1 Le debiteur de la taxe qui n'a pas acquitte les montants dus dans les delais doit ver
ser un interet moratoire. Les dispositions regissant l'impOt federal direct sont appli
cables. 

2 Si, a l'ecMance, le debiteur de la taxe n'a pas encore ~u notification du calcul de 
la taxe et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'interet ne commence a courir que 
30 jours apres la notification. 

Art. 33 Sommation 
1 Lorsqu'une taxe devenue executoire n'a pas ete payee a l'echeance, une somma
tion assortie d'un delai supplementaire de 15 jours est notifiee a J'assujetti. S'il 
n'observe pas le delai supplementaire, une deuxieme sommation lui est notifiee. 
2 L' autorite competente peut percevoir un emolument pour la deuxieme sommation. 

Art. 34 Execution forcee 
1 Lorsqu'une taxe faisant l'objet d'une decision executoire n'est pas acquittee 
ensuite de Ja deuxieme sommation, une procedure de poursuite est introduite contre 
le debiteur. 
2 Si le debiteur de la taxe n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un sequestre a ete 
ordonne sur des biens lui appartenant, Ja procedure de poursuite peut etre introduite 
sans sommation prealable. 
3 Dans Ia procedure de poursuite, !es decisions de taxation et les decisions sur 
reclamation et sur recours, une fois entrees en force, produisent les memes effets 
qu'un jugement executoire au sens de l'art. 80 de la Ioi federale du 11 avril 1889 sur 
la poursuite pour dettes et la faillite4. 
4 11 n'est pas necessaire de produire les creances de taxation dans les inventaires 
officiels et Jes appels aux creanciers. 

Art. 34a Demande de restitution de taxes payees par erreur 
1 L'assujetti peut demander la restitution d'un montant de taxe paye par erreur, s'il 
ne devait pas la taxe ou n'en devait qu'une partie. 
2 Les montants qui sont restitues plus de 30 jours apres leur paiement portent interet 
des la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l'impOt federal direct 

3 La demande en restitution doit etre adressee a l'autorite cantonale competente dans 
les cinq ans qui suivent la finde l'annee civile au cours de laquelle le paiement a eu 
Jieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les memes voies de droit qu'une 
decision de taxation. Le droit a la restitution s'eteint dix ans apres la finde l'annee 
au cours de laquelle a eu lieu le paiement. 

Art. 35, al. 1 et 2 

Ne conceme que le texte italien. 

Art 36, ti1re median 

Ne conceme que Le texte italien. 
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l.1.., 
Art. 37, al. 1 
1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le delai prescrit met l'assujetti dans de 
graves difficultes, le delai de paiement peut etre prolonge ou l'assujetti autorise a 
s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer a prelever l'interet. 

Art. 39, al. 2, 3 et 5 

2 La taxe payee par suite de l'accomplissement tardif de I'ecole de recrues est rem
boursee des que I'obligation reglementaire de servir a ete rattrapee. 

3 La demande de remboursement doit etre presentee a I 'autorite cantonale compe
tente du canton pour lequel la taxe a ete per1,ue. Cette autorite decide sous reserve de 
reclamation et de recours (art. 30 et 31 ). 

5 Les montants rembourses ne portent pas d'interet. 

Art. 44, al. 2 et 4 

2 Ne conceme que le texte allemand. 
4 Ne conceme que le texte italien. 

Art. 45, al. 1 et 2 
1 Ne conceme que le texte allemand. 

2 Est consideree comme produit brut la somme des taxes encaissees par les cantons 
en vertu de leur propre competence en matiere de taxation ainsi que les inter!ts, 
apres deduction des taxes remboursees en vertu de I 'art. 39. 

An.46 

Ne conceme que le texte italien. 

II 

1 La presente loi est sujette au referendum. 

2 Le Conseil federal fixe Ja date de l'entree en vigueur. 
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Le secretaire: Christoph Lanz 

Date de publication: 15 octobre 20025 

Delai referendaire: 23 janvier 2003 
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Termine di refereruium: 23 gennaio 2003 

Legge federale 
sull'esercito e sull'amministrazione militare 
(Legge militare, LM) 

Modifica del 4 ottobre 2002 

L'Assembleafederale della Confederatione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, 

decreta: 

La ]egge militare del 3 febbraio 19952 e modificata come segue: 

lngresso 

visti gli articoli 18-22, 45ms e 69 della Costituzione federaJe3, 

Sostituz.ione di espressioni 
1 Nell'articolo 44 capoverso 2 l'espressione «totale obbligatorio di giorni di servi
zio» e sostituita con « totale obbligatorio di giomi di servizio d'istruzione». 
2 Negli articoli 58, 61, 81, 82 e 145 l'espressione «difesa integrata» e sostituita con 
<<Cooperazione nazionale per la sicurezza»: 

3 Conceme solo il testo tedesco. 

Art. J cpv. 3 e 4 

3 Quando i 1oro mezzi non sono pfü sufficienti, coadiuva le autoritA civili: 

a. nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza intema; 

b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di cata
strofi nel Paese o all'estero. 

4 Fomisce contributi per il promovimento della pace in ambito intemazionale. 

Art. 7 Annuncio per la registrazione nel controllo militare 
1 Chi e soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autoritA competenti 
per la registrazione nel controllo militare. Gli Svizzeri all'estero si annunciano pres
so la rappresentanza svizzera competente. 
2 L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta 
all'obbligo militare compie 18 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa com
pie 29 anni. 

3 Chi e soggetto all'obbligo militare deve partecipare a una manifestazione informa
tiva. Questa non e computata sul totale obbligatorio di giomi di servizio d'istruzione 
(art. 42). Le donne possono parteciparvi volontariamente. 

Art. 9 cpv. Jbi., 

Ibis Le giomate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giomi di 
servizio d'istruzione (art. 42). 

Art. J J cpv. 2 lett. c ed e nonche 4 
2 I Cantoni hanno i compiti seguenti: 

c. organizzano la manifestazione informativa; 

e. invitano le donne alla manifestazione informativa. 



4 La Confederazione assume i costi de! reclutamento. I Cantoni assumono i costi 
della manifestazione informativa. 

An.13 Limiti d'eta dell' obbligo di prestare servizio militare 
1 L'obbligo di prestare servizio militare eomineia all'inizio dell'anno in eui Ja per
sona ehe vi e soggetta compie 20 anni. 
2 Essodura: 

a. per i militari di truppa e per i sottufficiali, eeeettuati i sottufficiali superiori 
(art. l02), sino alla fine dell'anno in eui compiono 30 anni oppure, se entro 
questo termine non hanno aneora adempiuto il totale obbligatorio di giorni 
di servizio d'istruzione (an. 42), al piii tardi sino alla fine dell'anno in eui 
eompiono 34 anni; 

b. per i sottuffieiali superiori, al piii tanti sino alla fine dell'anno in eui com
piono 36 anni; 

e. per gli uffieiali subalterni, al piii tardi sino alla fine dell'anno in eui eompio
no 36 anni; se neeessario, al piii tardi sino alla fine dell'anno in eui eompio
no 40 anni; 

d. per i sottufficiali superiori ineorporati negli stati maggiori e per i eapitani, aI 
piii tardi sino alla fine dell'anno in eui eompiono 42 anni; 

e. per gli ufficiali superiori e gli alti uffieiali superiori, al piii tardi sino alla fine 
dell'anno in cui eompiono 50 anni. 

3 I militari ehe in virtu della loro attivita professionale o delle loro eonoscenze spe
cifiehe forniseono servizi indispensabili all' esereito o ad altri settori della eoopera
zione nazionale per la sieurezza (an. 119) sono, nell'ambito de! limite superiore sta
bilito per il loro grado in materia di servizio d'istruzione (art. 42), soggetti 
all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in eui compiono 50 
anni. 
4 Sono considerati specialisti ai sensi del capoverso 3 i militari ehe dispongono di 
conoscenze specifiehe, in panicolare nei settori della sieurezza e della tecniea o in 
settori ehe neeessitano di una formazione partieolannente duratura. II Consiglio fe
derale disciplina in un' ordinanza i dettagli delle attivita interessate. 

5 Se necessario e con il consenso degli interessati, il limite d'eta dell'obbligo di pre
stare servizio rnilitare puö essere aumentato per gli speeialisti di eui al eapoverso 3 e 
per i sottuffieiali superiori e gli ufficiali. 

6 L' Assemblea federale puö aumentare o diminuire i limiti d' eta di eui ai eapover
si 2-5 (art. 149). 

7 U Consiglio federale stabilisce il limite d'eta dell 'obbligo di prestare servizio mi
litare per il personale militare (art. 47). 

An.14 

Abrogato 

An. 18 cpv. l lett. h 

1 Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, fineM durano Je loro fun
zioni o il loro impiego: 

h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle 
titolari di una coneessione federale, nonche dell'amministrazione, ehe in si
tuazioni straordinarie e indispensabile alla cooperazione nazionale per la si
curezza; 

An. 19 Reincorporazione 

Le persone esentate da! servizio militare giusta l'articolo 18 sono reincorporate nel
l'esereito al venir meno del motivo dell'esenzione, se l'esercito ha ancora bisogno di 
loro. 

An. 23 cpv. 1 e 2 
1 Gli ufficiali e i sottufficiali ehe, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in 
stato di fallimento, o contro i quali esiste un attestato di carenza di beni, vengono 
esclusi dal servizio militare. 

1Abrogato 

• 



• 

Art. 28 cpv. 3 
3 II Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concementi i diritti e gli ob-
blighi dei militari. 

Art. 34 Assicurazione 

L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo 
di leva e dei militari e disciplinata da una !egge federale speciale. Per i danni alle 
persone Ja responsabilittl della Confederazione si fonda esclusivamente su tale !egge 
speciale. 

Titolo prima dell'art. 40b 

Capitolo 6: Diritti d'autore 

Art. 40b 
1 Se un militare crea, nell'esercizio delle sue attivitA di servizio, un'opera ai sensi 
della !egge de! 9 ottobre 19924 sul diritto d'autore, le facoltA d'utilizzazione spetta
no esclusivamente alla Confederazione. 
2 Se l'opera e di grande utilitA per la Confederazione, al militare puo essere versata 
un'indennitA adeguata. 

Art. 42 rubrica, cpv. l nonche 2 /rase introduniva e lett. c 

TotaJe obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione 

1 1 militari di truppa prestano complessivamente al massimo 330 giomi di servizio 
d'istruzione. 
2 II Consiglio federale disciplina i servizi d'istruzione: 

c. dei militari giusta l'articolo 13 capoversi 3 e 5; 

Art. 43 Computo dei servizi d'istruzione 
1 L'istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all'estero danno di
ritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giomi di servizio d' istru
zione. 
2 I servizi d'istruzione prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su 
base. contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 

Art. 45 . Servizi d'istruzione supplementari 

Se una fonnazione e riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale puo 
ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne Ja durata. 

Art. 47 Personale militare 
1 II personale militare comprende i militari di professione e i militari a contrano 
temporaneo. 
2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e 
soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di 
durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. 
3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali 
a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di 
un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale 
federale. 
4 II personale militare e impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e del
l'impiego dell'esercito. Puo essere impiegato in Svizzera o all'estero. Chi appartiene 
al personale militare e considerato un militare. 
5 II personale militare e specificamente istruito per Ja propria attivitA. L' istruzione 
puo aver luogo in collaborazione con universittl e scuole universitarie professionali, 
con specialisti e con forze armate estere. 

Art. 48 Istruzione e impiego delle truppe 
1 I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e dell'impiego delle trup
pe loro subordinate. 
2 II Consiglio federale disciplina l'organizzazione dell'istruzione delle truppe. 



Art. 49 cpv. 2 e 3 

2 I reclutati ehe alla fine dell'anno in eui eompiono 26 anni non hanno ancora as
solto Ja scuola reclute non sono piii soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. 
11 Consiglio federale puo prevedere la possibilita di assolvere la seuola reclute piu 
tardi. Gli interessati devono acconsentirvi. 

3 L' Assemblea federale stabilisee la durata della scuola reclute (art. 149). 

Art. 51 cpv. 2 

2 L' Assemblea federale stabilisce la durata e Ja frequenza dei corsi di ripetizione 
(art. 149). Tiene conto in particolare delle esigenze dell'istruzione e della prontezza 
d'impiego. 

Art. 52 

Abrogato 

Titolo prima dell'art. 54a 

Capitolo 3a: 
Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giomi 
di servizio d'istruzione 

Art. 54a 

1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono, su base volonta
ria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giomi di servizio d'istruzione. 
II numero delle persone considerate si fonda sulle necessita dell'esercito. 

2 Chi effettua il servizio d'istruzione obbligatorio senza intenuzioni assolve Ja 
seuola reclute ordinaria e assolve immediatamente i giomi di servizio rimanenti sen
za intenuzione. 

3 La proporzione annua di reclute ehe effettuano il servizio d'istruzione senza inter
ruzioni non puo eceedere il 15 per cento. 

Art. 55 cpv. 2 secondo periodo 
2 ... Assumono Ja responsabilita dell'istruzione e della eondotta al loro livello. 

Art. 56 cpv. 2 secondo periodo 

2 ••• Assumono la responsabilita dell'istruzione e della condotta aJ loro livello. 

Art. 60 rubrica e cpv. 1, primo periodo 

Militari non incorporati 

I I militari ehe non sono stati incorporati in una fonnazione, eccettuate Je reclute, 
sono a disposizione de! Dipartimento federale della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport .... 

Titolo prima dell'art. 65 

Titolo quinto: lmpiego dell'esercito; poteri di polizia 
Capitolo 1: Disposizioni generaii 

Art. 65 rubrica 

Art. 65a 

Tipi d'impiego 

Computo del servizio di promovimento della paee e del servizio 
d'appoggio sul totale obbligatorio di giomi di servizio d'istruzione 

1 Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio 
danno diritto al soldo e sono eomputati sul totale obbligatorio di giomi di servizio 
d'istruzione. .. 



1 

2~ 
2 Gli impieghi prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base con
trattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 

3 Nel caso di un'importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga 
durata, il Consiglio federale puo ordinare ehe il servizio d'appoggio non sia com
putato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giomi di servizio 
d'istruzione. 

Art. 66 cpv. 3 

3 L'annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace e volontario. 

Art. 69 Servizio d'appoggio all'estero 
1 Su richiesta di singoli Stati o organizzazioni intemazionali, per appoggiare l'assi
stenza umanitaria possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione mate
riale e beni di sostegno dell'esercito. 
2 Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, e consentito im
piegare all'estero truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare prote
zione. II Consiglio federale determina il tipo di armarnento. 
3 II servizio d'appoggio all'estero e volontario. Puo essere dichiarato obbligatorio 
per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe. 

Art. 73 cpv. 2 

Abrogato 

Art. 76 cpv. J lett. c 
1 II servizio attivo e prestato per: 

c. aumentare il livello d'istruzione dell'esercito in caso d'aggravamento della 
minaccia. 

Art. 77 cpv. J, 3, 4, secondo periodo, e 6 
1 L' Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti 
di esso. 

3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale puo ordinare, in casi ur
genti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne piii di 4000 militari o se 
e presumibile ehe l'impiego duri piii di tre settimane, chiede Ja convocazione imme
diata dell' Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedi
mento. 
4 ••• In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i 
compiti ehe sono loro assegnati. 
6 Abrogato 

Art. 83 cpv. 2-4 
2 II st;rv!zio d'ordine e decretato dall' Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal 
Cons1gho federale conformemente all'articolo 77 capoverso 3. 
3_ L'autorita civile stabil!sce la missione ~r l'impiego dopo aver consultato il Dipar
~1mento feder~e delta d1fesa, della protez1one della popolazione e dello sport oppure 
11 comandante m capo dell'esercito. 
4 Abrogato 

Art. 89 cpv. 2, primo periodo 
2 II Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto 
del personale .... 

Titolo prima dell'art. 93 



Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito 

Capitolo 1: Competenze 

Art. 93 

1 L' Assemblea federale emana i principi relativi all'organizzazione dell'esercito, 
definisce Ja struttura dell'esercito e stabilisce le Armi, Je formazioni di professionisti 
e i servizi ausiliari (art. I 49). 

2 Pu<'> delegare Je sue competenze al Consiglio federale e al Dipartimento federale 
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. 

3 La subordinazione di elementi dell'esercito ad altri dipartimenti necessita dell'ap
provazione dell 'Assemblea federale. 

Art. 94 e 95 

Abrogati 

Capitolo 2 (art. 96-98) 

Abrogato 

Art. 99 cpv. 2/Ji.,, 3 lett. b e c nonche 4 e 5 

2bis Pu<'> trasmettere all'Ufficio federale di polizia infonnazioni su persone in Svizze
ra risultanti dalla propria attivitA di cui al capoverso 1 e ehe possono essere rilevanti 
per la sicurezza intema e il perseguimento penale. 

3 11 Consiglio federale disciplina: 

b. l'attivitA del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, 
nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo; 

c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della 
Confederazione e dei Cantoni nonch6 con i servizi esteri; 

4 La tutela delle fonti dev'essere in ogni caso garantita. 

s II servizio informazioni e direttamente subordinato al capo del Dipartimento fede
rale della difesa, della protezione della popolazione e dello spart. 

Art. 100 cpv. J lett. b e d nonche cpv. 3 lett. e 
1 II servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti: 

b. provvede alla protezione di informazioni e opere militari nonch6 alla sicu
rezza informatica; 

d quando l'esercito e chiamato in servizio di promovimento della pace, in ser
vizio d'appoggio o in servizio attivo, adotta misure preventive per proteg
gerlo dallo spionaggio, da! sabotaggio e da altri atti illeciti e raccoglie le in
formazioni necessarie al riguardo; 

3 II Consiglio federale disciplina: 

e. abrogata 

Art. 101 
1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti se
guenti, nella misura in cui per il loro adempimento non e possibile la costituzione di 
formazioni di milizia: 

a. salvaguardare la sovranitA sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salva
taggi mediante aeromobili militari; 

b. assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di apere mi
litari; 

c. svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell'ambito 
dell' esercito; 

d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per 
le quali e necessaria una disponibilitA immediata o un' istruzione particolare. 

• 



2.3-r 
2 1 membri delle fonnazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore 
dell' istruzione. 

3 Essi sono assunti in qualitil di personale militare. 

Art. /02 cpv. 1 fett. a e lbL< 

1 1 gradi nell'esercito sono i seguenti: 

a. truppa: 
1. recluta, 
2. soldato, 
3. appuntato; 

Ibis 11 Consiglio federale puo introdurre ulteriori gradi per la truppa e per i sottuffi
ciali. 

Art. 103 cpv. 2 

Abrogaio 

Art. 106 cpv. 2 primo periodo 

21 Cantoni fomiscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale e li conse
gnano alla Confederazione .... 

Art. W7 cpv. 2 e J 14 cpv. 2 

Abrogati 

Art. J 15 cpv. 2 secondo periodo 

2 ••• II Comando dell'esercito determina i particolari. 

Art. JJ6 
1 La direzione suprema degli affari militari spetta aI Consiglio federale. Per quanto 
esso non la assuma, e esercitata dal Dipartimento federale della difesa, della prote
zione della popolazione e dello sport. 

211 Consiglio federale stabilisce il Comando dell'esercito e ne definisce i compiti. 
Sono fatti sal vi gli articoli 84-91. 

Art. 117 

Abrogato 

An. l 18 Alta vigilanza 

Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto 
siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita I' alta vigilanza. 

Art. 119 Cooperazione nazionale per la sicurezza 
1 II Consiglio federale provvede a una cooperazione globale e flessibile tra l'esercito 
e le autorita civili competenti per la sicurezza in Svizzera 
2 Coordina le misure civili e militari per Ja prevenzione e Ja lotta contro le minacce 
di portata strategica noncM per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza 
di vaste proporzioni. 
3 Assicura l'istruzione e l'informazione come pure Ja costante verifica dell'efficacia 
delle misure in collaborazione con i partner. 

Art. 120 Organizzazione del reclutamento 
1 II Consiglio federale disciplina l'organizzazione del reclutamento. 
2 Consulta preventivamente i Cantoni. 



.2.M 
Art. 132 leu. a 

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: 

a. i Jocali e gli impianti per Je manifestazioni informative precedenti il recJuta
mento e per l'ispezione di Iicenziamento; 

Art. 134 cpv. 2 secondo periodo 

Abrogato 

Art. 142 Disposizioni procedurali 

1 La procedura e retta da!Ja legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura 
amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confe
derazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente. 
2 La decisione in merito alla responsabilita delle formazioni (art. 140) e presa nel
l'ambito di una procedura semplificata. 
3 II Consiglio federale designa Je autorita competenti conformemente alla presente 
!egge per Ja decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patri
moniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. 
4 Le decisioni di queste autorita possono essere impugnate mediante ricorso presso 
Ja commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport. 

Art. 144 cpv. 2 e 3 

2 Dopo aver consultato i Cantoni, designa Je unit~ amministrative della Confedera
zione e dei Cantoni ehe decidono sulle domande di differimento della scuola reclute 
e di servizi d'istruzione. 

3 Abrogato 

Art. 146 cpv. l primo periodo e 2 
1 1 Cantoni rilevano i dati concementi le persone soggette all'obbligo di leva ehe 
sono necessari per il controllo militare nonche i dati concementi le donne da invitare 
alla manifestazione infurmativa. ... 
2 Gli organi di comando competenti e Je unita amministrative della Confederazione e 
dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all'obbligo militare e quelli con
cementi i militari donne. 

Art. 149 Ordinanze dell' Assemblea federale 

L' Assemblea federale emana Je disposizioni ai sensi degli articoli 13 capoverso 6, 
29 capoverso 2, 49 capoverso 3, 51 capoverso 2 e 93 capoversi l e 3 nonche le di
sposizioni completive sulla procedura amministrativa militare in forma di ordinanza 
dell' AssembJea federale. 

Art 149b Controlling politico 
1 II Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all'esercito 
sono raggiunti; presenta un rapporto all' Assemblea federale. Le competenti commis
sioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto. 
2 Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell'istruzione, dell'im
piego e dell'organizzazione dell'esercito, il Consiglio federale consulta le compe
tenti commissioni parlamentari. 

Art. 150 cpv. 4 
4 Puo concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del se
greto militare. 

Art. 151 Disposizioni transitorie concementi il nuovo ordinamento dell'esercito 
1 Dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 ottobre 20026 della presente !egge, il 
Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per 
un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare: 



1.;, 
a. l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione; 

b. il proscioglimento dei militari dall' obbligo di prestare servizio militare, ri
spettivamente il loro impiego ulteriore dopo l'adempimento de! totale obbli
gatorio di giorni di servizio d'istruzione; 

c. i requisiti per Ia promozione; 

d. la durata dei comandi e delle funzioni; 

e. il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione 
dell • esercito; 

f. Ie mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio. 

2 Per motivi imperativi puö, mediante ordinanza, derogare alla !egge negli ambiti di 
cui al capoverso 1. 

II 

La modifica del diritto vigente e disciplinata nell' allegato. 

III 

1 La presente legge sottostA al referendum facoltativo. 

2 11 Consiglio federale ne determina I'entrata in vigore. 

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 

II presidente: Anton Cottier 
II segretario: Christoph Lanz 

Data di pubblicazione: 15 ottobre 20027 

Termine di referendum: 23 gennaio 2003 

Modifica del diritto vigente 

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 

La presidente: Liliane Maury Pasquier 
II segretario: Christophe Thomann 

Oli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: 

1. Legge federale del 20 dicembre 1%88 sulla procedura amministrativa 

Art. 3 lett. d. terzo lemma 

Abrogato 

Art. 46 lett. c 

Non e ammissibile il ricorso contro: 

c. le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima 
d'entrata di cose locate o requisite; 

2. Procedura penale militare del 23 marzo 19799 

Sostituzione di espressioni 

In tutto il testo l'espressione «tribunale di divisione» e sostituita con «tribunale mi
litare di prima istanza», con gli adeguamenti grammaticali del caso. 

Art. 3 lncorporazione di sottufficiali e soldati 

1 sottufficiali, gli appuntati e i soldati possono essere assegnati alla giustizia militare 
in qualitA di segretari dei tribunali militari purche adempiano inoltre le condizioni 
dell' articolo 2 capoversi I o 2. 

Art. 31 

In via eccezionale, l'uditore in capo puö, per motivi linguistici o d'altra natura, affi
dare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare di prima istanza ehe non 
sia quello competente. 
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l.lf.o 
Progetto della Commisslooe di redazione per la votazione finale 

Ordinanza dell' Assemblea federale 
ehe modifica il decreto federale 
concernente l'amministrazione dell'esercito 

del 4 ottobre 2002 

l 'A.ssembleafederale della Confederaiione Svizzera, 

visto il messaggio de! Consiglio federale del 24 ottobre 20011, 

decreta: 

I 

II decreto federale del 30 marzo 19492 concemente l'amministrazione dell'esercito e 
modificato come segue: 

Titolo 

Ordinanza dell' Assemblea federale 
sull'arnrninistrazione dell'esercito 
(OAE-AF) 

lngresso 

visti gli articoli 29 e 149 della !egge militare del 3 febbraio 19953 (LM), 

Art. 12 n. J 

Abrogato 

Arl. 86, 87, 88 cpv. 1 e 2, 89-97 

Abrogati 

Titolo prima dell 'art. 98 

VIiia. lmpianti militari 

Art. 99, J 04 e 106-I 08 

Abrogati 

Art. J J 2 cpv. 2, secondo periodo 
2 

••• L'articolo 135 capoversi 2-4 LM e applicabile per analogia. · 

Art. 113 cpv. 3 
3 La Confederazione assume la responsabilita anche dei danni ehe si verificano du
rante Ia stima d'entrata e d'uscita o Je ispezioni. L'articolo 135 capoversi 2~4 LM e 
applicabile per analogia. , . 

Art. 123-131 

Abrogatl 

Art. 167 cpv. J 
1 II Consiglio federale fissa la data dell 'entrata in vigore del presente decreto4. 

II 

II Consiglio federale determ_ina l'entrata in vigore. 
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Progetto della c'o~missione di redazione per 1a votaziooe finale 

Ordiilanza dell' Assemblea federale 
sull'organizzazione dell'esercito 
(Organizzazione dell'esercito, OEs) 

del 4 ollobre 2002 

L 'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visti gli articoli 93 e 149 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); 
visto il messaggio de\ Consiglio federale del 24 ottobre 20012, 

decreta: 

Prineipio 

L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, confonnarsi alla missione del 
medesimo. 

Art.2 Composizione dell'esereito 

L'esercito consta dell'esercito attivo e de\la riserva. 

Art.3 Esereito attivo 

L'esereito attivo consta dei militari: 

a. obbligati a prestare servizi d'istruzione e incorporati in formazioni dell'eser
cito attivo; 

b. assunti come personale militare. 

Art. 4 Riserva 

La riserva consta dei militari soggetti all'obbligo di prestare servizio militare ehe, ad 
eccezione degli uffieiali, non devono piu prestare servizi d'istruzione. 

Art.5 Effettivo dell 'esercito 
1 Per adpmpiere i suoi compiti, l'esereito dispone dl un effettivo massimo di 220 000 
persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. · 

2 L'esercito attivo dispone di un effettivo massimo di 140 000 persone soggette 
all' obbligo di prestare servizio inilitare. 

3 La riserva dispone di un effettivo massimo di 80 000 persone. Essa e articolala in 
formazioni (stati maggiori o unita di truppa). 

4 L'effettivo dell'esercito non comprende le persone.soggette all'obbligo di prestare 
servizio militare incorporate negli 11tati maggiori del Consiglio federale o ehe non 
sono incorporatc. in formazioni conformemente all 'articolo 60 LM. 

Art.6 Struttura 

t Nella sua struttura dl base l'esercito si articola in: 

a. Stato. maggiore di pianificazione, stato maggiore di condotta dell'esereito e 
frazioni dello stato maggiore dell'esereito; 

b. il comando dell'istruzione superiore dei quadri; 

e. organizzazioni d'istruzione delle Forze terrestri e delle Forze aeree: funzioni 
d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi e centri di competenza; 

d. stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri; 

e. stato maggiore d'impiego delle Forze aeree; 

f. base logistica dell 'esercito; 

g. quattro stati maggiori delle regioni teirltoriali;. 



h. 

i. 

j. 

le brigate: 
1. quattro brigate di fanteria, 
2. tre brigate di fanteria di. montagna, 

3. due brigate blindate, 
4. una brigata logistica, 
5. una brigata di aiuto alla condotta; 

1 corpi di truppa: bauaglioni, divisioni, comando dei granatieri, comandi 
d'aerodromo, squadre; 

Je unitä di truppa: compagnie, batterie, squadriglie, colonne. 
2 Per l'istruzione, il Consiglio federale puo subordinare i corpi di truppa e Je unitä di 
truppa alle brigate o.alle formazioni d'addestramento. Esso•tiene conto delle affinitl 
regionali. · 

3 Le brigate di fanteria, di fanteria di montagna e quelle blindate sono istruite dallo 
stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri. Nel setvizio d'istruzione i capi di 
truppa possono essere assegnati agil stati maggiori delle regioni territoriali. 
4 Per J'allestimento della prontezza d'impiego e J'impiego, le brigate, i corpi di trup
pa e le unita di truppa sono subordinati agli stati maggiori delle regioni territoriali 
oppure allo stato maggiore di condotta dell'esercito, agli stati maggiori d'impiego 
delle Forze terrestri e deUe Fm:7.ß aeree: 

Art. 7 Armi, formazlonl di professionisti e servizi ausiliari 

1 Le Armi sono eJementi dell'esercito per la cui istruzione sorio organizzate scuole 
reclute. Per i servizi ausiliari non sono organizzate scuoJe reclute. 

2 L'esercito cornprende: 

a. Je Armi: 

1. Ja fanteria, 
2. Je truppe blindate, 
3. l'artiglieria, 

4. Je truppe d'aviazione, 
5. Je truppe di difesa contraerea, 
6. Je truppe del genio, 
7. Je truppe d'aiuto alla condotta, 
8. Je truppe di trasmissione, 
9. Je truppe di salvataggio, 

10. le truppe della Jogistica, 
11. le truppe sanitarie, 
12. Je truppe della sicurezza militare, 

13. Je truppe di difesa ABC; 

b. le formazioni di professionisti: 
1. parti delle fonnazioni delle Forze aeree, 
2. parti delle formazioni delta sicurezza militare, 
3. il distaccamento d'esplorazione deU'esercito, 
4. parti delle compagnie di pronto intervento per l'aiuto in caso di cata~ 

strofe; 

c. i servizi ausiliari: 
1. il servizio di stato maggiore generale; 
2. il servizio informazioni militare, 
3. Ja giustizia militare, 
4. l'assistenza spirituale dell'esercito, 
5. il servizio dell'informazione alla truppa, 
6. il servizio ~rritdriale, 

7. il servizio di prontezza: 

Art. 8 Stati maggiori de! Consiglio federale 
1 II Consiglio federale dispone di stati maggiori ehe lo assistono nell'adempimento 
dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorita di comando 
dell 'eserci to. 

2 D Consiglio federale disclplina i compiti, I'organizzazione, l'istruzione e Ja chia
mata in servizio dei suoi stati maggiori. 

• 



3 1 membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e ob
blighi di tutti gli allri militari. 

Art. 9 Competenze 
1 II Consiglio federale stabilisce le strutture dell'esercito: 
2 II Dipartimento federale delta difesa, della protezione della popolazione e dello 
sport (Dipartimento) disciplina: 

a. l'articolazione particolareggiata dei corpi di truppa e delle formazioni; 

b. l'equilibrio degli effettivi nell'intero esercito. 

Art. 10 Costituzione dei corpi di truppa e delle fonnazioni 
1 II Dipartimento presta attenzione affincM i corpi di truppa e le formazioni siano 
costituiti, se possibile, di militari provenienti dalla medesima regione. 

2 Esso provvede affinche perle persone soggette all'obbligo di leva vi siano ade
guate possibilita di scelta tra le Anni e i servizi ausiliari. 
3 Esso provvede affinche le funzioni superiori di comando siano occtipate da un nu
mero. adeguato di ufficiali di milizia e da rappresentanti di tutte Je lingue nazionali. 
La maggioranza dei comandanti dei corpi di truppa e delle unita come pure degli 
ufficiali di stato maggiore deve di regola essere composta di ufficiali di milizia. Gli 
stati maggiori di tutti i livelli, .ad eccezione del livello esercito, sono stati maggiori 
di milizia, fatti salvi singoli titolari di funzioni con particolari obblighi di presenza o 
di conoscenze specifiche. 

Art. il Scuola reclute 
1 La scuola reclute dura da 18 a 21 settimane a seconda dell' Anna. Questo non incl
de sul numero totale dei giomi di servizio d'istruzione. II Consiglio federale fissa la 
durata perle singole Armi e per l'istruzione degli specialisti. 
2 La scuola reclute puo essere assolta in due parti se le esigenze del servizio lo con
sentono e se la formazione civile ö ragioni professionali rendono l'interruzione indi
spensabile. 

Art. 12 Numero, periodiciti e durata dei corsi di ripetizione 
1 1 militari di truppa assolvono sei o sette corsi di ripetizione. 

21 corsi di ripetizione si svolgono ogni anno e durano 19 giomi. II Consiglio fede
rale stabilisce le eccezioni. 

Art. 13 Disposizioni d'esecuzione 
1 II Consiglio federale emana le disposiziol)i d'esecuzione ed e incaricato dell'esecu
zione della presente ordinanza. Definisce le. disposizioni transitorie entro i limiti 
dell'articolo 151 LM. 

2 Sottopone all' Assemblea federale entro due anni dall'entrata in vigore della pre
sente ordinanza un rapporto sune strutture di condotta e sui rapporti di subordina
zione. 

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione 

II decreto federale del 3 febbraio 19953 sull'organizzazione dell 'esercito e abrogalo. 

Art. 15 Entrata in vigore 

II Consiglio federale detennina l'entrata in vigore. 

l RS 510.1.0; RU ... (FF2002 813) 
2 FF2002768 

3 RU 1995 5341, 1996 208 



Termine di referendum: 23 gennaio 2003 

Legge federale 
sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare 
(LTEO) 

Moditica del 4 ottobre 2002 

L 'Assemblea f ederale della Confederazione Sviu.era, 

visto il messaggio del Consiglio federale de! 24 ottobre 20011, 

decreta: 

La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e 
modificata come segue: 

Titolo 

Conceme solo il testo tedesco 

lngresso 

visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45his capoverso 2 della Costituzione federaJe3, 

Sostituzione di espressioni 
1 In tutto il testo l 'espressione «capo» e sostituita con «capitolo». 
2 In tutto il testo l 'espressione «soggezione» e sostituita con «assoggettamento». 
3 Nell'articolo 4 capoverso 1 lettera a e nel titolo ehe precede l'articolo /0, 
l 'espressione «reddito imponibile» e sostituita con «reddito soggetto alla tassa». 

Art. 1 

I cittadini svizzeri ehe non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio 
personale (servizio militare o eivile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. 

Art. 4 cpv. I lett. c e d 

1 E esentato dalla tassa ehiunque, nell'anno di assoggettamento: 

e. quale membro dell' Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessio
ni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile 
cui era tenuto, appartiene aJ personale militare oppure e esentato da! servizio 
personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio ci
vile; 

d. ha compiuto ['anno d'eta fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio 
militare per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali 
superiori; 

Art. 4a cpv. 1 lett. b e cpv. 2 

1 E esentato dalla tassa militare lo Svizzero all'estero ehe nell'anno di assoggetta
mento e domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre ehe: 

b. concerne solo il testo tedesco e quello francese; 

2 Se Ia persona soggetta all'obbligo militare era gia stata domiciliata all'estero ante
riormente, questi soggiomi all'estero sono eomputati nel periodo di tre anni, sempre 
ehe i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi. 

1 
2 
3 

FF2002 768 
RS661 
Queste disposizioni corrispondono agli art. 40 cpv. 2 e 59 cpv. 3 della Costituzione 
federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 

1 



Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. a e c 

2Abrogato 

3 Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente 
)egge: 

a. conceme solo il testo tedesco; 

c. il servizio eompiuto dietro indennita giomaliera oppure nell'ambito di un 
rapporto di Javoro su base eontrattuale. 

Art. 13 cpv. 1 

1 La tassa ammonta a 3 franehi per ogni 100 franehi di reddito soggetto alla tassa. 
ma almeno a 200 franehi. 

Art. 21 cpv. 2 

Conceme solo il testo tedesco. 

Art. 22 cpv. 2 e 5 

2Abrogato 

s Piil Cantoni possono convenire di riscuotere Ja tassa in comune. Essi disciplinano 
Ja procedura e I' organizzazione della riscossione della tassa nonch~ Ja composizione 
della eommissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, e applica
bile Ja procedura del Cantone competente ai sensi dell' articolo 23. 

Art.23 Competenza 

1 La eompetenza di riseuotere la tassa spetta all'autoritA della tassa del Cantone in 
cui l'assoggettato e domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari 
o del servizio eivile il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento. 
2 II Consiglio federale puo, in easi speciali, stabilire deroghe a!Ja competenza asse
gnata dal eapoverso 1, a!Jo scopo di semplifieare la riscossione della tassa. 

Art. 25 cpv. 3 

3 La tassa delle persone soggette all'obbligo militare ehe intendono partire all'estero 
e stabilita prima ehe abbia effetto il loro congedo per I' estero. 

Art. 27 cpv. 1 
1 A riehiesta dell'autoritA di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima, 
eoscienziosamente, i fatti ehe possono essere importanti nell'aeeertamento dell'ob
bligo di assoggettamento e delle basi di ealeolo della tassa. 

Art. 28 rubrica e cpv. 2 

Notificazione della decisione di tassazione 
2 Se J'assoggettato e d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappre
sentante in Svizzera, Ja decisione puo essergli notifieata validamente mediante pub
blieazione nel Foglio ufficiale del Cantone. 

Art. 32 Scadenza 
1 La tassa scade, di regola, il 1° maggio dell'anno civile successivo all'anno di as
soggettamento (terrnine generale di scadenza). 
2 Con la notificazione della decisione di tassazione seadono: 

a. la tassa sulle prestazioni in eapitale di istituzioni di previdenza; 

b. la tassa in easo di pagamento di arretrati. 

3 La tassa scade in ogni easo: 

a. il giorno in cui l'assoggettato ehe vuol laseiare durevolmente il Paese prende 
i provvedirnenti necessari per la partenza; 

b. all' atto della diehiarazione del falli mento a earico dell' assoggettato; 

e. alla morte dell'assoggettato. 
4 11 termine non muta anehe se J'assoggettato ha rieevuto a tale data solamente un 
ealeolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso eon
tro la tassazione. 



An. 32a Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 
1 La tassa e riscossa conformemente alla tassazione. Se alla scadenza la tassazione 
non e ancora stata operata, la tassa e riscossa provvisoriamente. Determinanti al ri
guardo sono Ia diehiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta, l'ultima tassa
zione relativa all'imposta federale diretta, !'ultima tassaz.ione relativa alla tassa 
d'esenzione o l'importo presumibilmente dovuto. 
2 Le tasse riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute eonforme
mente alla tassaz.ione definitiva. 

3 Se l'importo riscosso e insuffieiente, e ehiesta la differenza; le somme eeeedenti 
sono restituite. Per gli interessi si applieano Je disposizioni sull'imposta federale 
diretta. 

An. 32b Pagamento 
1 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza. 
2 Per i pagamenti antieipati effettuati prima della scadenza e versato un interesse ri
munerativo eonformemente alle disposizioni sull'imposta federale diretta. 

An. 32c Interesse di mora 
1 II debitore della tassa deve pagare, per gli importi ehe non ha versato entro il ter
mine stabilito, un interesse di mora. L'interesse e determinato in base alle disposi
zioni sull' imposta federale diretta. 
2 Se il debitore della tassa, per motivi di eui non deve rispondere, non ha ancora ri
cevuto il conteggio aI momento della scadenz.a. l'interesse decorre dopo trenta gior
ni dalla sua notifieaz.ione. 

Art. 33 Richiamo e diffida 
1 Se Ja tassa, divenuta esecutoria, non e pagata alla seadenz.a. l'assoggettato riceve 
un riehiamo ehe gli assegna un termine suppletivo di 15 giomi. Se non vi ottempera, 
gli viene intimata una diffida. 

2 Per Ja diffida l'autoritlt puö percepire un emolumento. 

Art. 34 Eseeuzione forz.ata 
1 Se Ia tassa, divenuta eseeutoria, non e pagata nonostante Ja diffida. si procede in 
via eseeutiva eontro il debitore. 

2 Se il debitore non ha il domicilio in Sviz.z.era o se e stato ordinato il sequestro di beni 
ehe gli appartengono, l'esecuzione puo essere promossa senz.a precedente diffida. 

3 Le decisioni di tassaz.ione nonehe le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute 
esecutorie, sono equiparate alle sentenz.e esecutive di cui all'artieolo 80 della legge 
federale dell' 11 aprile 18894 sulla esecuz.ione e sul fallimento. 
4 Non e necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, ne insinuarli in 
easo di diffida pubblica ai ereditori. 

Art. 34a Restituzione delle tasse pagate per errore 

1 L'assoggettato puö chiedere la restituz.ione di una tassa non dovuta o dovuta solo 
in parte, ehe egli ha pagato per errore. 

2 Gli importi restituiti piu di trenta giomi dopo il loro versamento fruttano un inte
resse dalla data di versamento; si appliea il tasso applicabile per l'imposta federale 
diretta. 

3 La domanda di restituz.ione dev'essere presentata all'autoritlt cantonale della tassa, 
entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in eui e stato eseguito il versamento. Se 
l'autoritlt respinge la domanda. l'interessato puo avvalersi dei rimedi giuridici am
messi eontro una decisione di tassaz.ione. II diritto alla restituzione si estingue dieci 
anni dopo la fine dell'anno del versamento. 

Art. 35 cpv. J e 2 

1 Per Je persone soggette all'obbligo militare, Ja concessione o la proroga di un eon
gedo per l'estero dal servizio o dal servizio civile eil rilascio o la proroga di un pas
saporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla co
stituzione di garanzie. 



'-'tt 
2 11 Consiglio federale emana le norme ehe devono disciplinare l'applicazione dei 
provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinch~ gli interessi degli assoggettati non 
subiscano un pregiudizio sproporzionato. 

Art. 36 rubrica 

Costituzione di garanzie 

Art. 37 cpv. 1 

1 Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese dovesse 
essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, puo essere concessa una proroga 
de! termine oppure la possibilita di pagare a rate. In tali casi si puo rinunciare alla 
riscossione degli interessi. 

Art. 39 cpv. 2, 3 e 5 
2 La tassa dovuta per compimento tardivo della scuola reclute e rimborsata non ap
pena l'obbligo regolamentare di prestare servizio e stato adempiuto. 
3 La domanda di rimborso dev'essere presentata all'autorita della tassa del Cantone 
per conto del quale la tassa e stata riscossa. La decisione di detta autorita e impu
gnabile conformemente agli articoli 30 e 31. 
5 Nessun interesse e corrisposto perle somme rimborsate. 

Art. 44 cpv. 2 e 4 
2 Conceme solo il testo tedesco. 
4 Sela decisione giudiziaria e chiesta tempestivamente, l'amministrazione trasmette 
gli atti aI giudice penale. Qualora la decisione giudiziaria non sia chiesta tempesti
vamente, Ja decisione amministrativa e equiparata a una sentenza passata in giudi
cato. 

Art. 45 cpv. 1 e 2 
1 Conceme solo U testo tedesco. 
2 Per gettito lordo. s'intende l'ammontare delle tasse e degli interessi riscossi dai 
Cantoni in virtu delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle 
tasse ehe fossero state rimborsate ai sensi dell'articolo 39. 

Art. 46 

L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente !egge non com
porta l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali. 

1 La presente !egge sottosta al referendum facoltativo. 
2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 
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